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Beamtentum und Verfassung im Herzogtum

Württemberg*).

Von Geh. Archivrat Dr. Wintterlin .

Die eigenartige Entwicklung der württembergischen Landesverfaſſung

seit dem 16. Jahrhundert hat auch zur Ausbildung besonderer Normen.

für die Beziehung des Beamtentums zur Verfaſſung geführt. Man hat die

altwürttembergische Verfaſſung bekanntlichhäufig mit der englischen verglichen.

Gerade in dieser Beziehung zeigen sich nun manche Ähnlichkeiten. Rechts-

vergleichung ist nicht Statiſtik. Es handelt sich, wie namentlich englische

Rechtshistoriker betont haben ¹ ), darum, nach Abbau der Unterschiede den

gemeinſamen Grundgedanken zu finden. Dieser gemeinsame Grundge-

danke ist hier vorhanden . Daraus erklären sich troß großer Unterschiede,

die sich schon aus den Vergleichsobjekten überhaupt ergeben, die auffallenden

Ähnlichkeiten. Dieser gemeinsame Grundgedanke ist die Auffassung des

Verhältniſſes zwiſchen Landesherrn und Volk als eines Rechts- und Ver-

tragsverhältnis . Der Landesherr ist verpflichtet, das Volk nach seinen Frei-

heiten zu regieren, das ist das Recht des Volks ; das Volk ist verpflichtet,

demgemäß zu gehorchen, das ist das Recht des Landesherrn. Die Frei-

heiten sind namentlich in den Verträgen zwischen Herrn und Land

niedergelegt.

Jeder Teilnehmer an einem Unternehmen gegen die vertragsmäßigen

Landesfreiheiten, jeder „ Anstifter oder Mittäter “ , wie die W. Landschaft

am Anfang des 17. Jahrhunderts sagt 2), ist strafbar. Bestrafung von

Vertragsbruch ist eine dem älteren Recht geläufige Vorstellung³) . In

Württemberg hatte die kaiserliche Bestätigung des Tübinger Vertrags

durch Kaiser Maximilian I. beſtimmt, daß jede Zuwiderhandlung gegen

den Vertrag mit 100 Mark lötig Golds zu bestrafen sei, halb dem Kaiser,

*) Vortrag im Württ. Geschichts- und Altertumsverein vom 20. Dez. 1924.

1) Hatſcheck. Engliſches Verfaſſungs- und Verwaltungsrecht. 1905 Band I S. 34.

2) Württembergische Landtagsakten. (Herausgeg. v . d . W. Kommiſſion für Landes-

geſchichte, bearbeitet von Dr. A. E. Adam) II . Reihe. Bd . 3. 1919. S. 139 3.23.

3) W. Sickel. Die Bestrafung des Vertragbruchs und analoger Rechtsverletzungen

in Deutschland. Halle 1876. Einleitung und namentlich S. 10 (Bürgschaft) .

Bürtt. Vierteljahrsh . f. Landesgeſch . N.F. XXXII .
1



2 Wintterlin

"

halb dem Verlegten gehörig ). Der Verleßte und dementsprechend auch

der Kläger konnte sowohl der Landesherr wie das Land sein. Auf dieſe

Norm legte die Landschaft stets den größten Wert, ſie ſah in ihr die grund-

legende Bestätigung eines Anklagerechts gegen die Verbrecher der ge=

meinen Landesfreiheiten" . Auf sie geſtüßt verlangte sie im Jahre 1608

die Bestrafung des Landprocurators Eßlinger ob violationem privi-

legiorum in poenam violatorum privilegiorum 5). Nach dem Tode

Herzog Karl Alexanders forderte sie gleichfalls die Bestrafung verschiedener

Personen ) . Noch während des Konflikts unter Herzog Karl Eugen be-

riefen sich Prälaten und Landschaft auf die Strafbeſtimmung Kaiser

Maximilians I. und verlangten auf Grund derselben die Bestrafung

„ der Urheber des bisherigen Unwesens " ) . Der Landtagsabschied von

1739 hatte das Anklagerecht ausdrücklich anerkannt ®) .

Die Norm Kaiser Maximilians gewährte der Landschaft ein solches

gegen jedermann, vergleichbar dem sogenannten impeachement des

englischen Unterhauses ). Aber die zunehmenden absolutistischen Ten-

denzen am Anfang des 16. Jahrhunderts ließen es der Landschaft

rätlich erſcheinen, sich die Verpflichtung der Beamten, die Landesverträge

zu halten, durch den Landesherrn ausdrücklich anerkennen zu lassen. Zu-

erst die österreichische Regierung bewilligte im Jahre 1522 die Aufnahme

der Verpflichtung die Verträge zu halten in den sogenannten Stat (Dienſt-

inſtruktion) der Amtleute, sie sollen „ gemeine Landschaft bei ihren Frei-

heiten und Verträgen handhaben und bleiben lassen" 10) . Beinahe mit

denselben Worten erklärt ein berühmter englischer Jurist des 17. Jahr-

hunderts, Hale, es als die Pflicht des Landesherrn und der Beamten,

die Untertanen zu schüßen und zu behandeln nach ihren Freiheiten

(to protect and to treat according to their .. liberties . .) " ). Die

4) Reyscher. Sammlung Württ. Geſeße. Bd . II S. 54/56. Über verſchiedene Verſuche

Sondergerichte für diese Angelegenheiten zu errichten s. Pistorius, Die Ministerverant

wortlichkeit und der württembergische Staatsgerichtshof in geschichtlichem Ausblick.

Württ. Jahrbücher f. Statistik und Landeskunde 1893. S. 71 ff., 77 ff.

5) W. Landtagsakten a . a. D. S. 48, 84, 133, 136.

6) Staatsarchiv . Untersuchungsakten g. v . Scheffer. Fasz. I.

7) Gedruckte Replik. (Vgl. über diese Moſer. Württ. Bibl . 4. Aufl . 1796. S.

238) S. 418.

8) Reyscher a a. D. Bd . II . S. 530.

9) Hatscheck a. a. D. I. S. 534.

10) Württembergiſche Landtagsakten a . a . O. Bd . I. S. 51 Note 3.; den Stat eines

Vogts s. meine Geschichte der Behördenorganisation I. S. 114 (Beil. 3), die Formel

daselbst S. 116.

11) Matthew Hale (1609–1676) : Hatscheck a. a. D. S. 18.
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Übernahme in die Stäte weiterer Beamter stieß auf Widerspruch. Her-

zog Christoph schlug die Bitte des Landtags von 1551 , alle Beamte vom

Landhofmeister herab gemäß der kaiserlichen Deklaration von 1520 zu

verpflichten, als unnötig ab 2) . Auch Herzog Johann Friedrich gab einem

Antrag des Landtags die Räte auf die Verträge zu verpflichten im Jahre

1608 nicht statt¹³) . Die Landschaft mußte sich damit begnügen, daß die

Exemplare der Verträge, die unter Herzog Friedrich I. in ſymboliſcher

Weise aus den Kanzleien weggebracht worden waren, wieder zurückge-

bracht wurden 14) . Der Eingang der VIII. Kanzleiordnung von 1609

enthält nur einen kurzen Hinweis auf das „Herkommen“ der Land-

ſchaft ¹5), die IX. Kanzleiordnung nur die nachher zu erwähnende besondere

Verpflichtung der Geheimen Räte 16) . Erst Herzog Karl Alexander in

seiner Versicherung der Landes- und Kirchenverfaſſung, den sogenannten Re-

verſalien, vom 17. Dezember 1733 ¹7), verſprach, „ daß die ehemalige Claufel,

die Landeskompactata, Freiheiten und Privilegien beständig vor Augen

zu haben, den Stäten wieder inserirt, auch alle und jede Leut und

Beamte darauf beeidigt werden sollen " . Der Erbvergleich von 1770

Cl. I. gr. I. § 3 und 4 anerkannte und befestigte sodann die bisherige

Entwicklung . Alle herzogliche Minister, Räte, Beamten, ingleichen die

Magistratspersonen in Gemäßheit der Kanzleiordnung und des Landtags-

abschied von 1739 18) sollen auf sämtliche Landeskompaktata in ecclesias-

ticis et politicis leiblich mit beeidigt und ein solches ihren Bestallungen

und Stäten einverleibt und gegen alle diejenigen, so wider der Landschaft

Freiheiten handeln und Mißtrauen zwischen Herrn und Landschaft stiften

und von dieſer namhaft gemacht werden, gemäß den Bestimmungen der

älteren und neueren Landtagsabschiede uſw. verfahren werden. Unter den

Ministern sind die Geheimen Räte verstanden. Am Ende des 16. Jahr-

hunderts hatte sich hier wie in anderen Staaten von dem Kreise der

Räte ein engerer Kreis zur Beratung des Landesherrn in besonders

wichtigen Dingen abgespaltet, dessen Mitglieder man Geheime Räte nannte.

Anfangs war es noch keine organisierte Behörde, kein consilium forma-

tum 19), wie man sagte. Regelmäßig gehörte der Landhofmeister, der

12) Württembergische Landtagsakten a. a. D. Bd. 3. S. 51 Note 3 a. Ende.

13) Württembergische Landtagsakten Bd. 3 S. 66, 85.

14) Württembergische Landtagsaften a. a . D. 68, 85.

15) Reyscher a. a. D. Bd . XIII . S. 369.

16) Reyſcher a. a. D. Bd. XIII. S. 389 (j . unten).

17) Reyscher a. a. D. Bd . II . S. 460, 465 .

18) Er bestätigt die Reversalien vom 17. Dezember 1733. Reyscher a . a . D. Bd . II.

S. 522, die Stelle des Erbvergleichs ſ . ebenda S. 552/53.

19) Württembergische Landtagsakien a. a. D. Vd . 3 S. 334 3. 28.
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4 Winterlin

Kanzler, der Vizekanzler und einige Räte dazu. Im Laufe des 16. Jahr-

hunderts haben sich die Landesherrn meist eine Art besonderes Bureau

für Regierungsangelegenheiten beigelegt, Staatssekretäre in England,

Kammersekretäre, Hofkanzlei , in Württemberg genannt. Es fragte sich, ob

diese auch in den Geheimen Rat aufgenommen werden sollen ; in England

geschah dies dauernd 2 ), in Württemberg ist der Geheime Rat und Chef

der Hofkanzlei Melchior Jäger von Gärtringen unter Herzog Ludwig und

wieder einige Jahre unter Johann Friedrich der Typus eines solchen

Staatsmannes 21). Ähnlich die Kammersekretäre Brodbeck, Hiller und

Sattler unter Herzog Johann Friedrich, die Notwendigkeit einer vormund-

schaftlichen Regierung nach dem Tode dieses Herzogs befestigte die

Stellung der Geheimen Räte.

Im Jahre 1629 verbündeten sich in Württemberg die übrigen Ge-

heimen Räte mit der Landschaft gegen die Hofkanzlei 22) . Der Geheime

Rat sollte auch nach Wegfall der Vormundschaft eine dauernde organi-

ſierte Behörde mit ganz besonderer Verpflichtung bilden und die Hof=

kanzlei abgeschafft werden. Alle deutſchen Vaſallen-, Dienſt- und Untertanen-

eide gehen zurück auf eine uralte Formel, die man bis zur Karolinger-

zeit zurückverfolgt hat 2 ). Sie enthält die Verpflichtung, „ des Herrn Schaden

zu wenden und zu warnen, Nußen und Frommen zu fördern “. Man

bezeichnet sie als die Verpflichtung zur Treue und hat ihren wesentlichen

Inhalt in der Verpflichtung des Herrn Intereſſe wahrzunehmen ge=

funden 24) . Diese Formel sollte nun auch zur Sicherung der Rechte des

Landes verwendet werden, indem die Geheimen Räte verpflichtet werden,

des Herrn und des Landes Schaden zu wenden und Nußen zu fördern .

In Württemberg findet sich dieser Dualismus schon in der Regiments-

ordnung von 1498 angedeutet, wonach der Regimentschaftsrat der da-

maligen Zeit des Herrn und unſeren, d . h. des Landes, Nußen im Auge

haben solle 25) . Unter Herzog Ulrich wird einigen Räten vorgeworfen,

daß sie zum Nachteil des Fürstentums geraten haben 26) . Der Landtags=

20) Hatscheck a. a. D. I. S. 68.

21) Spittler, ges. Werke. XIII . S. 327, 330, Württembergische Landtagsakten a.

a. D. Bd . 3. S. 7 N. 2.

22) Spittler a. a. D. S. 333, ſ. auch meinen unter Note 40 zitierten Artikel in der

Lit.-Beilage zum Staatsanzeiger 1903 Note 14.

23) Ehrenberg, Kommendation und Huldigung nach fränk. Recht 1877 . 143.

24) Ehrenberg, Die Treue als Rechtspflicht . Deutſche Rundschau Bd. XXXIX. II,

S. 39 ff., Beispiele für die Formel in meiner Geschichte der Behördenorganiſation. Bd. I.

3. B. S. 120 3. 12, 26. S. 123 3. 17.

25) Reyscher a. a. D. Bd . II . S. 14, 17 unten.

26) Tübinger Nebenabschied . Reyscher, Bd . II. S. 47.
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abschied von 1629 sprach nun aber aus, daß der Geheime Rat ver-

pflichtet sei, „ der Herrschaft und allgemeiner Landschaft Nußen zu schaffen,

Schaden und Nachteil zu warnen und zu wenden"27). Im Landtags-

abschied von 1633 28) beſtätigte der junge Herzog Eberhard III . den Land-

tagsabschied von 1629 in allen Punkten. Der Erbvergleich von 1770

grav. II . subm. II. § 1 wiederholte die Formel 29). Ähnliche findet man

zeitweilig auch in engliſchen Geheimrats (privy councellor) Eiden 3º).

Wenn in dem als Beispiel für die englische Ministerverantwortlichkeit

in Deutschland am meisten bekannten Fall, der Anklage gegen Danby

von 1679, festgestellt wurde, daß die Miniſter nicht nur für legality,

sondern auch für honesty, justice und utility ihrer Handlungen ver-

pflichtet seien³¹), liegt bei utility vielleicht eine ähnliche Vorstellung zu-

grunde.

Weder die allgemeine Verpflichtung, nicht wider die Landesverträge

zu handeln, noch die beſondere Verpflichtung auf das berechtigte Intereſſe

des Landes schien zur Sicherheit der Verfaſſung auszureichen, solange es

möglich war, daß landesherrliche Befehle durch die verschiedensten Per-

ſonen, Kabinettsräte, Hofleute usw., herausgebracht und ausgegeben

wurden. Daß keine Ausübung der Machtbefugnisse der Krone vor-

kommen kann, für welche sie nicht einen Minister finden muß, der die

Verantwortlichkeit zu übernehmen bereit ist, gilt in England als das

Wesentliche der konſtitutionellen Regierungsform ſeit 1689 32). So werden

die Minister das einzig rechtlich zulässige Medium, wie die Engländer

treffend sagen, zwiſchen Herrn und Land, d . i . Behörden, Parlament und

Untertanen.

Dieses Ziel, den Geheimen Rat zum einzigen Medium zwiſchen Herrn

und Land zu machen, verfolgte man nun in Württemberg schon im Jahre

27) Reyſcher a. a. D. Vd . II . S. 328, 334. Wer diese Formel in den L. A. brachte,

ist nicht feststellbar. Nach Mitteilung des † Direktors A. E. Adam ( 1903) ſteht ſie, wahr,

ſcheinlich auf mündlich geäußerten Wunsch der Landschaft, in der Landschaftserklärung

vom 16. 4. 1629 zuerst, in der 1. Erklärung auf die Proposition an den Landtag stand

sie noch nicht ; vgl. meinen in Note 40 angeführten Aufsat Note 3. Nach Ausweis

der mir von Herrn Prof. Dr. Ernst gütigst zur Verfügung gestellten Vorarbeiten Adams

für die Fortsehung seiner Landtagsakten hatte er auch seither nicht mehr über den Punkt

gefunden.

28) Reyscher a. a. D. Bd. II. S. 348.

29) Reyscher a. a. D. Bd. II . S. 554

30) Todd, Die parlam. Regierung in England, überseht von Aßmann. Bd . II S. 45.

31) Mohl, Die Verantwortlichkeit der Minister in Einherrschaften mit Volksver-

tretung. 1837. S. 662, v. Friſch a. a . D. S. 231 .

32) Todd a. a. D. I. S. 145.
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1629 eben durch die Abschaffung der Hofkanzlei . Wenn alle landes-

herrlichen Befehle nur durch die Geheimen Räte weiter expediert “

werden dürfen, die sowohl die Landesverträge zu halten als zur Treue

auch gegen das Recht des Landes verpflichtet sind, dann können keine

verfassungswidrigen Befehle herauskommen, das war die Vorstellung, die

dem LA. von 1629 zugrunde liegt. Auch nach der Kanzlei-D. von

1660 P. I. Tit. 6 und P. II . Tit. 2 follen alle landesherrlichen Befehle

den Geheimen Rat passieren, wenn auch der Beschluß des P. I. sich

weniger bestimmt auszusprechen scheint 3 ) . Ganz klar war die Sache im

Erbvergleich von 1770 gr. II. subm. 2 § 4 ausgedrückt, wenn dort beſtimmt

wurde, daß alle herzoglichen Befehle an die mittleren und unteren Be-

hörden, durch den Geheimen Rat gehen, von da her erhalten werden"

sollen ³¹) . Noch Herzog Ludwig Eugen ( 1793—1795) anerkannte die

von Herzog Karl Eugen zeitweilig bestrittene Unterstellung auch des erst

viel später errichteten Kriegsrats unter den Geheimen Rat . Einleuchtend

ist die Wichtigkeit dieser Ordnung für alle übrigen Beamten. Wurde sie

Wirklichkeit, dann war für alle übrigen Beamten die Gefahr, durch un-

mittelbar an einen von ihnen ergehende verfassungswidrige Befehle in

einen Konflikt der Pflichten zu kommen, außerordentlich vermindert.

Formell erfolgte die Übernahme der Verantwortlichkeit seitens des

Geheimen Rates nach der IX. Kanzleiordnung regelmäßig durch die

Unterschrift des Landhofmeisters als Präsidenten des Geheimen Ratsfol-

legium und eines weiteren Mitglieds 5) . Wie bei jedem Kollegialbe-

schluß galt alſo als zustimmend, wer seinen Diſſens nicht zu Protokoll

erklärt hatte. Später unterschrieben meist zwei Geheime Räte. Dieſe

Unterschriften waren nach ihrer rechtlichen Bedeutung genau das, was

die seit der französischen Revolution übliche Kontraſignatur der landes-

herrlichen Befehle durch einen Miniſter ist, nämlich die Beurkundung der

Mitwirkung an dem betreffenden Regierungsakt 6) . Äußerlich wurden aber

diese Unterschriften nicht unter die landesherrliche Unterschrift geſeßt, ſondern

der Geheime Rat bildete die an ihn ergehenden Resolutionen in ein neues

Dekret um, an dessen Ende die Worte „ex speciali resolutione Sere-

nissimi Domini Ducis" standen, dieses Dekret unterschrieben die Ge-

heimen Räte. Man nannte ihre Unterschrift auch nicht Kontraſignatur.

33) Reyscher a. a. D. Bd . XIII. S. 376, 389, 391.

34) Reyscher a. a. D. Bd. II . S. 554 ; vgl. dazu auch die Reichshofratsrelation

bei Spittler, Zweite Sammlung einiger Urkunden usw., 1796. S. 11-14.

35) IX. KD. P. II . Tit. 2. Reyſcher a. a . D. S. 390.

36) v. Frisch, Die Verantwortlichkeit der Monarchen und höchsten Magistrate .

1904. S. 7.
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Unter Kontraſignatur verſtand man nur die Gegenzeichnung seitens der ·

seit Herzog Eberhard Ludwig³7) wieder aufgekommenen Geheimen- oder

Kabinettssekretäre 38), die aber, wie wir sogleich sehen werden, in Württem-

berg niemals mehr die Bedeutung der alten Hofkanzlei oder die Be-

deutung der Kabinettsräte in Preußen erhielten. Kurz und anschaulich

schildert Breyer in seinem Württembergischen Staatsrecht 9) den Hergang :

die herzoglichen Reſolutionen postea a Senatu Sanctiore perscriptae,

signatae prius vom Geheimensekretär, „ contrasignirt" , a duobus mem-

bris subscribuntur : Die vom Geheimen Rat ausgeschriebenen, vorher

vom Geheimſekretär kontraſignierten, herzoglichen Reſolutionen werden von

zwei Geheimen Räten unterschrieben.

Mochte man die besondere Verpflichtung der Geheimen Räte nach

dem LA. von 1629 in den Stat des einzelnen Geheimen Rats herein-

fchreiben oder, was auch zu Zeiten geschah, weglaſſen, jedenfalls war seit

den Reversalien Herzog Karl Alexanders jeder einzelne Geheime Rat

verpflichtet, die Freiheiten der Landschaft zu achten.

Das war von größter Wichtigkeit, da sich seit dem Anfang des

18. Jahrhunderts von den Geheimen Ratskollegien die Kabinetsminister

(cabinet council in England) absplitterten, wie sich jene einst von den

alten Räten abgespaltet hatten. Im Laufe des 17. Jahrhunderts kam

bei den Fürsten die Gewohnheit auf, daß sie nicht mehr in die Geheim-

ratsſißungen gehen, sondern sich die betreffenden Staatsangelegenheiten

in ihrem Kabinet von Einzelnen vortragen laſſen wollten. Herzog Eberhard

Ludwig erklärte dies ausdrücklich im Jahre 1694 "), die Frage war nun,

wer die Vortragenden und damit schließlich meistens die Hauptratgeber sein

follten, ob einzelne Geheime Räte, die man daher Kabinettsminister nannte,

oder einzelne Kabinettsräte, in denen die alten Hofkanzleien wieder auf-

lebten. Das letztere war namentlich in Preußen der Fall, besonders der

Freiherr von Stein kämpfte dagegen, aber immer wieder, wenn auch

unter den einzelnen Herrschern in verschiedenem Grade, behaupteten dort

37) vgl. meine Geschichte der Behördenorganisation I. S. 65.

38) Die bei Friedrich Karl von Moser. Kleine Schriften zur Erleuterung des

Staats- und Völkerrechts V. 1755. S. 102 aufgeführten württembergischen „Kontra-

ſignaturen“, die auch von Frisch a. a. D. S. 16 erwähnt, sind nur solche Kontraſigna-

turen von Sefre : ären.

39) Elementa juris publici Wirtemberg. et ducum privati. 1787. S. 294.

40) Spittler a. a . D. XIII. S. 398, für England Hatscheck a. a. D. II . S. 25, vgl .

auch meinen Aufſaß in der Lit. Beilage zum Staatsanzeiger für Württemberg

Nr. 11 und 12 vom 30. Juli 1903 : Das Staatsministerium vom 7. Mai 1803. Die

Frage wird in Württemberg schon im Jahre 1612 gestreift, s. Württembergische Land-

tagsaften Bd. III. S. 335 3. 29/30.
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das Militär- und selbst das Zivilkabinett 1) ihre Stellung . Nie waren

dort nur die Miniſter das Medium zwiſchen Herrn und Land . In Eng-

land 42) und in Württemberg wehrten sich zwar Parlament und Land-

schaft auch gegen die Einrichtung der Kabinettsminiſter und verlangten

ein Regieren durch den ganzen Geheimen Rat. In England blieben

dennoch, aber auch nur tatsächlich, ohne rechtliche Anerkennung der Ein-

richtung, die Kabinettsminiſter, das cabinet council. In Württemberg

gab es seit Herzog Eberhard Ludwig unter dem Namen Konferenzminiſter,

Premierminister, Oberhofkanzler, Staatsminister usw. solche Kabinetts-

miniſter. Als der Erbvergleich dies verbot 13), machte der Geheime Rat

Albrecht J. Bühler tatsächlich, aber ohne den besonderen Namen, den

Kabinettsminister der lezten 20 Regierungsjahre Karl Eugens. Vom kon-

ſtitutionellen Standpunkte aus war die Einrichtung jedenfalls beſſer als

das regieren durch Kabinettsräte. Denn die Verantwortlichkeit dieſer

Kabinetts usw. Minister beruhte hier, wie heute noch in England die

der Mitglieder des cabinet council, von dem die englische Verfassung

nichts weiß, auf der Eigenschaft als Mitglieder des privy councils, auf

ihrer Geheimratspflicht, oder wenigstens wie bei den Kabinettsministern

des Jahres 1803 auf ihrer allgemeinen Verpflichtung, die Landesverträge

zu respektieren . Namentlich Herzog Eberhard Ludwig anerkannte aus-

drücklich mit Beziehung auf seine Konferenzminister ihre Verpflichtung

gegenüber der Verfaſſung 44) . Als nach dem Tode Eberhard Ludwigs

eine Untersuchung gegen seinen Premierminister Grafen Gräveniß

(übrigens nicht auf Anklage der Landſchaft) eingeleitet wurde, hielt man

ihm vor ), ob er, wie einem Minister, der in Pflichten steht, gebührt,

ſeiner Schuldigkeit gemäß seinen Herrn jederzeit gewiſſenhaft gewarnt

habe vor allem, was zu des Herrn und des Landes Schaden vorgegangen.

Als der Minister sich damit entschuldigte, daß er als Premierminister

nicht alle fürstlichen Dekrete nach der Unterschrift durch den Herzog mehr

zu Gesicht bekommen habe, wurde ihm entgegengehalten, es wäre seine

Pflicht gewesen, dafür zu sorgen, daß er sie zu Gesicht bekomme. Da

der Minister nicht kontrafignierte und sich auch nicht häufig an den Ge-

heimratssitzungen beteiligte, fonnte seine Verantwortlichkeit nicht leicht

durch Unterschriften bewiesen werden, nichtsdestoweniger galt er als

41 ) Meisner. Forschungen z . brandenb. und preuß. Geschichte . Bd. XXXII. 2.

Zur neueren Geschichte des preuß . Kabinets “.

42) Hatscheck a. a. D. II. S. 25, 70.

43) Reyſcher a. a . D. II . S. 554. gr. II . subm. 2 und 4.

44) Res. v . 4. Febr. 1724. Staatsarchiv. Landschaft 37. 20. 86.

45) Staatsarchiv. Untersuchungsakten Gräveniz-Würben B. 24.
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verantwortlich für seine Mitwirkung bei der Erpedition landesherrlicher

Befehle durch Handlung oder Unterlaſſungen auf Grund seiner allgemeinen

Verpflichtung als Geheimer Rat. Nach dem Tode Herzog Karl Alexanders

wurden ähnliche Vorwürfe gegen den Oberhofkanzler und Geheimen Nat

v. Scheffer erhoben 46). Herzog Karl Alexander hatte die Kontraſignatur

seiner Befehle durch den Oberhofkanzler angeordnet. Als man nun seiner

Unterschrift in dieser Eigenschaft dieselbe Bedeutung beimessen wollte

wie der eines Geheimen Rats, bestritt v. Scheffer, daß ſie „ eine solche

Approbation und Obligation involviere ", aber ihm wurde entgegnet, die

Kontrafignatur eines so hohen Beamten könne niemals nur so bewertet

werden wie die eines kontraſignierenden Sekretärs . So zeigt sich hier

der Unterschied der Unterschrift des dem Lande verantwortlichen hohen

Beamten, mag sie in der Form der Kontraſignatur der Unterschrift des

Landesherrn oder als Unterschrift unter einer geheimenrätlichen „ Per-

ſcription" einer landesherrlichen Reſolution erscheinen, und somit der Kon-

trafignatur als staatsrechtlich bedeutsamer Unterschrift von der Kontra=

ſignatur eines expedierenden Sekretärs, ein Unterschied, den es in Deutsch-

land damals nirgends gab 17) - außer in Württemberg.

Auf Grund dieſer engliſch-altwürttembergischen Vorstellung, wonach

die nach beiden Seiten (Herr und Land) verpflichteten Minister das verfaſ-

sungsmäßige Medium zwischen Herrn und Land sind, kann man mit dem

berühmten englischen Juristen Blackstone 18) sagen : Das Recht des

Landes ist das angeborene Recht des Volks . . . alle Beamte und Minister

haben der Krone in Übereinstimmung mit dem Recht des Landes zu

dienen. Daher kann die landesherrliche Gewalt nicht ohne Rat schlimmer

Räte und nicht ohne Teilnahme schlechter Minister mißbraucht werden,

die dafür in Untersuchung gezogen und bestraft werden mögen. Die

Verfaſſung sorgt durch das parlamentarische Klagerecht dafür, daß nie-

mand die Krone gegen die Gefeße des Landes zu unterstüßen wagen soll .

Das erscheint in England sodann als die Vorausſeßung des Saßes, daß

der König kein Unrecht tun kann, denn gegebenenfalls sind die anderen

Teilnehmer verantwortlich, obwohl der eine für die Verantwortlichkeit

ausscheiden muß. In Deutschland gab es übrigens für die nicht sou

veränen Landesherrn diesen Saß nicht.

Diese Haftung der nach beiden Seiten obligierten Geheimen Räte für

ihre notwendige Mitwirkung iſt das, was man gewöhnlich in erster Linie

als Miniſterverantwortlichkeit bezeichnet. Auf der eingangs dargestellten

46) Staatsarchiv. Untersuchungsakten v. Scheffer.

47) Hatschec a. a. D. II. S. 68.

48) Blackstone. Commentaries. X. Ausg. 1787. S. 234, 244.
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englisch-altwürttembergischen Grundlage scheint sie sich juristisch sehr ein-

fach zu erklären. Um so größere Schwierigkeit hat die Erklärung dort

gemacht, wo diese Grundlage fehlte 49) . Es ist vom Standpunkt der

württembergischen Rechtsgeschichte nicht nötig, näher darauf einzugehen.

Ich will nur kurz zwei der bekanntesten Erklärungen erwähnen. Die

eine geht auf Montesquieu zurück. Nach ihr machen sich die Minister

gegebenenfalls als böse Ratgeber strafbar 50) . Wenn man darauf ent-

gegnet hat, wie es aber sei, wenn sie nicht zu-, sondern abgeraten haben,

so ist darauf zu erwidern, daß sie nach englisch-altwürttembergischer Auf-

fassung hastbar sind trot Abratens, wenn sie irgendwie sonst Teilnahme

(assistance) geleistet haben. Montesquieus Äußerung macht, verglichen

mit der erwähnten Stelle bei Blackstone, die auf ältere engliſche Juriſten

zurückgeht, den Eindruck, daß Montesquieu sich eine sehr abgekürzte

Ausdrucksweise erlaubte, aber wohl eine vom Standpunkt des englischen

Rechts aus zutreffende Vorstellung von der Sache hatte. Eine andere

Erklärung geht auf den Konſtitutionalismus B. Conſtants zurück. Nach ihr

sind die Minister durch ihre Unterschrift die allein handelnden Personen.

Wenn man dies wörtlich nimmt, so find hiernach überhaupt nur noch

miniſterielle und keine landesherrlichen Befehle mehr vorhanden, daher war

diese Auffassung von monarchiſchem Standpunkte aus bedenklich, hervor-

gegangen aus dem Sage le roi règne, mais il ne gouverne pas . Nach

englisch-altwürttembergischer Anschauung 5¹ ) hat man stets daran festge-

halten, daß es sich um landesherrliche Befehle und Teilnahme an ihnen

durch Expedition" handelt. Die Verantwortlichkeit der Minister für

ſolche Handlungen, bei denen keine landesherrlichen Befehle dazwischen

liegen, beruhte hiebei auf demſelben Grund, nämlich auf der allgemeinen

Verpflichtung, die Landesverträge zu halten, selbst wenn die besondere

Treuverpflichtung des LA. von 1629 nicht bestanden hätte.

"

Auf Grund der Stellung als das Medium zwischen Herrn und Land

mit Verpflichtung gegenüber beiden ergibt sich eine eigenartige Lage der

Minister. In der geschichtlichen Einleitung zum Abschnitt „ die Zentral-

organe der Staatsregierung “ im württembergischen Staatsrecht von Göz

49) Vgl. darüber Pistorius. Die Staatsgerichtshöfe und die Miniſterverantwort-

lichkeit nach heutigem deutschem Staatsrecht. 1891. S. 23 ff.; v . Frisch a . a . D. , S. 186 ff.

die Theorie Mohls in seiner Schrift „Die Verantwortlichkeit der Minister in Einherr-

schaften mit Volfsvertretung" 1837 iſt eine rationaliſierte Mischung aus Blackstone und

der altwürtt. Rechtsanschauung. Vgl. namentlich S. S. 63, 76, 158, 216 (Unterſtüßung

durch Teilnahme) .

EO) Die Stelle von den conseillers méchants steht bei Montesquieu . Esprit des

lois im L. XI. Ch . VI (de la constitution d'Angleterre) .

51 ) Vgl. Mohl a. a. D. S. 215, 216.
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und Gaupp 52) findet man ausgeführt, unter der altwürttembergischen Ver-

faſſung habe der Geheime Rat ein vermittelndes Glied zwiſchen Herrn

und Land gebildet. Er sei das mit verfaſſungsmäßiger Unabhängigkeit

zwischen beiden stehende, zur Wahrung der Verfaſſung verpflichtete und

zugleich mit der Ausübung der Regierung betraute Organ der Staats-

gewalt gewesen, dem sämtliche Kollegien und einzelne Beamte unterſtellt

waren, durch welches alle Befehle des Herzogs an die untergeordneten

Stellen vermittelt wurden und deſſen Rat und Gutachten der Herzog in allen

Staats- und Landesangelegenheiten einzuholen hatte. Ungeachtet seiner

verfaſſungsmäßigen Selbständigkeit habe der Geheime Rat neben seiner

beratenden Stellung alle Funktionen eines modernen Staatsminiſteriums

in sich vereinigt und er habe damit von selbst die Existenz von Staats-

ministerien ausgeschlossen, deren Einrichtung daher zu Konflikten habe

führen müſſen. Wir haben oben geſehen, daß dieſer Konflikt hier, ähnlich

wie in England, unter Herzog Karl Eugen durch die Einrichtung eines

tatsächlich vorhandenen wenn auch rechtlich nicht anerkannten Kabinetts-

miniſters -Geheimenrats ſeine Löſung fand und finden mußte, nachdem ein-

mal die Fürsten das Regieren im Geheimen Natskollegium nach alter Weise

nicht mehr wollten, wenn nicht die Herrschaft in die Hände der Kabinetts-

räte kommen sollte. In den Anmerkungen zu den angeführten Säßen

bei Gaupp und Göz ist auf die oben erwähnte Stelle aus dem Landtags-

abſchied von 1629 und auch auf Spittlers Geschichte des Geheimen Rats

hingewiesen. Dort 53) findet sich die Vorstellung von der vermittelnden

Stellung des Geheimen Rats, von seiner doppelten Verbindlichkeit gegen-

über Herrn und Land, dort wird er als Mittelmacht“ bezeichnet. In

diesem Worte liegt der Fingerzeig dafür, daß Spittler diesen sonstigen

deutschen Vorstellungen von der Stellung eines fürstlichen Geheimen Rats

damals ganz fernliegenden Gedanken vom Auslande übernommen hat.

„Mittelmacht“ ist eine Überseßung des französischen pouvoir inter-

médiaire , pouvoir mitoyen. Diese Ausdrücke wie die Worte mediator

(mediateur) und harmony spielen in der englischen und franzöſiſchen

Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts eine ähnliche, wenn auch nicht

so bedeutende Rolle wie check und balance, Hemmung und Gleichgewicht.

Die Bedeutung des Wortes mediator (mediateur) ist eine sehr vielseitige.

Im spätmittelalterlichen Latein bedeutet es etwa einen Sühnerichter 5 ),

im französischen wird es im Handelsrecht gleich dem deutschen Mäkler

52) Gaupp - Göz. Das Staatsrecht des Königreichs Württemberg. 3. Aufl. 1904.

6. 180.

53) Spittler a. a. D. S. 300, 302, 337, 338, 348.

54) Du Cange. 8. mediator. Bd. V, S. 321.
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gebraucht, aus dem Handelsrecht ist der Begriff der Vermittlung ins

Völkerrecht übergegangen . Noch heute findet sich der Begriff in jedem

Völkerrechtslehrbuch. Der Vermittler ist nicht mit dem Schiedsrichter zu

verwechseln. Der Vermittler sucht durch seinen Rat an beide Parteien

eine Einigung herbeizuführen. In der englischen Sprache hat das Wort

mediator aber auch in der Theologie dieselbe Bedeutung wie hier das

deutsche „ Mittler“. In der franzöſiſch-englischen Literatur des 18. Jahrhun-

derts erscheint nun bald der König als Vermittler zwischen Adel und Volk,

so in Voltaire's Briefen über England 55), bald erscheint der Adel als

Zwischenmacht zwischen König und Volk, so bei Montesquieu 56) und

Rousseau. Montesquieus Ideen folgte in Württemberg im Jahre 1817

der Freiherr v . Wangenheim bei der Einrichtung der ersten Kammer.

Bei Rousseau 57) wird aber schließlich die Regierung, das gouverne-

ment, zum Mittler zwischen dem allgemeinen Willen und dem einzelnen

Individuum.

Der Geheime Rat als Mittler (mediator) zwischen Landesherrn und

Landesvertretung erscheint in England schon unter Karl II. in einem

Projekt Sir W. Temples zur Reorganisation des Geheimen Rats, an

geblich um ihn eben für diese Aufgabe geschickter zu machen 58) . Aber

namentlich von E. Burke in der Schrift „ über den Grund der gegen-

wärtigen Streitigkeiten " aus dem Jahre 1770, dem Jahre des württem-

bergischen Erbvergleichs, wird den Miniſtern eine vermittelnde Stellung,

intermediate situation , intermediate importance, zugewieſen 59).

Wenn noch Gladstone es als die Aufgabe des Premierministers be-

zeichnet, das Auftreten auch nur eines Schatten zwischen Herrn und

Land zu verhindern, so scheint dem derselbe Gedanke der mediator-Auf-

gabe des Ministers zugrunde zu liegen 6º).

Auffallend früh, lange vor Spittler, fanden wir nun dieſe Vorstellung

in Württemberg.

Schon in einem Anbringen vom 22. Dezember 1723 bezeichnet es der

55) Letters concerning the English nation. 1733. S. 54, 59.

56) Montesquieu . Esprit des lois. L. II. Ch. 4. (pouvoirs intermédiaires) .

Rousseau ( f. nächſte Note) Du c. s. L. III . Ch . VI. S. 104, ordres intermédiaires.

57) Rousseau. Du contrat social . Oeuvres complètes. Paris. 1825. Bd . VI. L. III.

Ch. I. S. 79, 84. Das gouvernement als corps intermédiaire, S. 80. forces inter-

médiaires im gouvernement.

58) Macaulay. Geschichte Englands seit der Thronbesteigung Jakobs II . Deutsche

Ausgabe. 1850 I. S. 246.

59) Thougts on the cause of the present discontents . Works . Ausg. v . 1815.

II. S. 231.

60) Hatschec a. a. D. II S. 73. Note 3.
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größere Ausschuß als eine Aufgabe der Minister, solche Ratschläge zu

erteilen, die den Landesgrundgeseßen konform und die Harmonie zwiſchen

Herrn und Land zu erhalten geeignet ſeien6¹) .

Im Jahre 173762) erklärte der obenerwähnte Hofkanzler Karl

Aleranders, v. Scheffer, nach der württembergischen Verfaſſung seien die

Geheimen Räte die mediatores zwischen Herrn und Land. Auf die

Frage, wo das ſtehe, erwiderte er, er habe es von Mitgliedern der

Landschaft gehört.

Namentlich im leßten Jahrzehnt der alten Verfaſſung spielte dieſe

Auffassung der Stellung des Geheimen Rats eine Rolle . Wie weit jeweils

den verfaſſungsmäßigen Mediateurs ihre Aufgabe gelang, läßt sich an den

Formen erkennen, in denen Landesherrn und Landesvertretung ſich aus-

einandersezten. Denn auf diese Auseinanderſeßung richtete sich naturge-

mäß im politiſchen Leben in erster Linie die Vermittlung. Landtags-

abſchiede, Ausschußrezeſſe, landesherrliche Generalreskripte mit Erwähnung

der ständischen Zustimmung zeigen, wie im 19. Jahrhundert Geseze im

formellen Sinne, daß eine Einigung mit mehr oder weniger Schwierig-

keit zuſtande gekommen ist. Klagen des Landesherrn oder der Stände beim

Kaiser, ein Erbvergleich unter „ Mediation des kaiserlichen Ministeriums ",

wie es in dem Reichshofratsgutachten über den Erbvergleich heißt, zeigen,

daß die landesverfaſſungsmäßigen Vermittler sich nicht durchgesezt hatten.

Oft gelang es erst nach großen Schwierigkeiten, die Vermittlung durch-

zuführen. So unter Herzog Eberhard Ludwig in der Frage der soge=

nannten Haustruppen. Die württembergische Militärverfaſſung am Ende

des 17. Jahrhunderts beruhte einmal auf der Verpflichtung, das Kreis-

kontingent zu unterhalten. Die Kosten trug das Land, und die Landes-

vertretung hat hier niemals Schwierigkeiten gemacht . Sodann beſtand

für den „ Notfall " die auf der allgemeinen Wehrpflicht beruhende Landes-

auswahl. Unter Herzog Eberhard Ludwig erhob sich nun die Frage, ob

das Land dem Herzog Geld verwilligen wollte zur Unterhaltung gewor-

bener württembergischer Haustruppen auch im Frieden, wie sie nur die

größeren deutschen Fürsten damals unterhielten. Hiegegen sträubte sich

die Landschaft lange. Im Jahre 1724 gelang es dem Geheimen Rat,

nach langen Verhandlungen die Verwilligung von 360000 Fl. in zwei

halbjährigen Summen vom großen Ausschuß zu bewilligen salvis

pactis et compactatis zu erlangen. Hiermit erklärte sich auch der Herzog

einverstanden. Der Landtagsabschied von 1739 6 ) anerkannte diese Re-

61) Staatsarchiv Landſch. Ausschuß. 37. 20. 86.

62) (1. oben Note 46).

63) Reyscher a. a. D. Bd . II . S. 520.

―
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gelung noch besonders . Dieses Kompromiß ist für den Fortbestand der

alten Verfassung von wesentlicher Bedeutung geworden. Es nahm den

Anlaß zu weiteren Kämpfen für längere Zeit weg, bis unter Herzog

Karl Eugen neue Schwierigkeiten entſtanden.

Als ein richtiger Vermittler zwischen Landesherrn und den Ausschüſſen

der Landschaft, die vom Erbvergleich von 1770 bis zur Wiedereinbe-

rufung des Landtags von 1797 das Land vertreten, wirkte der Geheime

Rat Albrecht J. Bühler bis zum Tode Herzog Karl Eugens in den leßten

20 Jahren von dessen Regierung († 1793) 64).

66

Seit der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts vermehrten sich die Schwierig-

keiten für die Vermittler. Die absolutistischen Tendenzen wuchsen. Selbst

in England hielt damals E. Burke das Ende der Verfaſſung nahe 65).

Andererseits bildete sich seit der Mitte des 18. Jahrhunders, wie Savigny

in der bekannten Schrift Über den Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung"

ausführt 6 ), jener Geist, der schließlich über den amerikaniſchen Unab-

hängigkeitskrieg zur französichen Revolution führte . Man zog nun auch

allerlei Folgerungen aus dem „ Geiste " der Verfassungen. In England

sprach damals Burke aus, ein freies Volk dürfe es nicht dulden, daß

Minister da seien, die das Vertrauen des Landes nicht haben, und das

Parlament dürfe solche Minister nicht unterſtüßen 7). In Württemberg

verlangten im Jahre 1764 die Landſtände die Entlaſſung des Miniſters

Grafen Montmartin 68 ), wozu sie die Berechtigung jedenfalls aus dem

Wortlaut irgend eines alten Landesvertrags nicht nachweisen konnten.

,,Das Vertrauen des Volkes ", heißt es bei Burke, nicht der Volks-

vertretung. Daraus erklärt sich das große Reservat der Landesherrn

in England und Württemberg, der appeal to the people 69) , das Recht

zur Parlaments- und Landtagsauflösung. Darin tritt zutage, daß es

sich legten Endes immer um ein Rechtsverhältnis zwischen Herrn und

Land und Miniſtern und Land und nicht zwiſchen Herrn bezw . Miniſtern

und Landesvertretung handelt ; wenn gleich auch in England 7°) noch bis in

die neueste Zeit bisweilen von einer Treuverpflichtung gegenüber dem

64) Vgl. über ihn Württ. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. 1894 S. 94ff.

Aus den Tagen des Herzogs Ludwig Eugen. S. 150.

65) Lecky . Geschichte Englands im 18. Jahrh. Bd . III. 1882. S. 236.

66) v . Savigny. Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswiſſenſchaft.

1814. .4/5.

67) a. a. D. S. 263.

68) f. oben Note 7.

69) Hatscheď a. a . D. II . S. 73, 84, Lecky a. a . D. S. 367ff .

70) Hatscheck a. a . D. II . S. 80.
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Parlament die Rede ist, so ist doch zu beobachten, daß häufig, wo bei

deutschen Schriftstellern hier Parlament steht, englische Schriftsteller,

namentlich Blackstone, in Wirklichkeit oft Volk oder Land ſagen.

Zu dem Mittel der Landtagsauflösung hatte in Württemberg schon

Herzog Friedrich I. im Jahre 1607 gegriffen 71) . Herzog Karl Eugen

wandte an seiner Stelle das veraltete, einst auch in England üblich ge-

weſene Mittel der Befragung der einzelnen Wahlkollegien (Grafschafts-

verſammlung, Amtsverſammlung) an, das mit dem Repräsentativprinzip

unvereinbar ist. Der Erbvergleich von 1770 verbot das ausdrücklich

und ihm nach sogar noch die Verfaſſung von 1819 (§ 125) . Das Auf-

lösungsrecht anerkannte auch der Erbvergleich" ). Zeigt sich bei der Parla-

mentsauflösung, daß der Minister das Vertrauen des Landes hat, indem

es ein ihm folgendes Parlament wählt wie bei der berühmten Parla-

mentsauflösung durch Pitt vom Jahre 178473), so war die Sache zu-

gunsten des Ministers erledigt, andernfalls mußte der Landesherr aller-

dings bei diesem System sich überlegen, ob er den Minister dennoch

halten wollte. Herzog Karl Eugen hat denn auch den Grafen Montmartin

auf die Dauer nicht halten wollen.

Herzog Friedrich II . löste im Nov. 1799 und im Jahre 1804 den.

Landtag auf und schrieb im April 1800 bezw. im Sommer 1804 Neu-

wahlen aus. Dieſe fielen zwar für die Regierung aus 74), aber die be-

treffenden Miniſterien wußten nichts mit dem Erfolge anzufangen .

Seit dem Basler Frieden waren in Württemberg die Dinge immer

verwickelter geworden. Herzog Ludwig Eugen 75) , der „ reichstreue Herzog “,

wie ihn später Bismarck ſich dachte, wollte, auch nachdem Preußen sich

zum Abfall von Kaiser und Reich im Basler Frieden anschickte, zum

Kaiser halten. Der Minister v . Wöllwarth aber und die Mehrheit der

Ausschüsse verloren den Mut und wollten sich an das preußische Neu-

tralitätsſyſtem anschließen . Wöllwarth gelang die Vermittlung, indem er

den Herzog wenigstens zur Absendung eines Beobachters nach Basel ver-

mochte, weiter gab Ludwig Eugen nicht nach. Es gab 76) auch ſonſt

71) W. Landtagsakten. 2. Reihe. II . Bd . 1911. S. 587. 589, 613 ff .

72) Reyscher a. a. D. Bd. II . S. 558. ad. grav. IV. § 12. 15.

73) Todd a. a. D. S. 505. 506. Hatſcheck a . a. D. S. 84 III und III. 3., Leďky

a. a. D. S. 329.

74) Vgl. meinen Vortrag : Die altwürttemb. Verfaſſung am Ende des 18. Jahr,

hunderts. Abgedruckt in W. Vierteljahrshefte f. Landesgeschichte 1914. S. 195 ff. S. 208 .

75) Vgl. zum Folgenden die angeführten Aufzeichnungen seines Kabinettssekretärs

Schwab W. Vierteljahreshefte f. Landesgeschichte 1894. S. 94 ff.

76) Schwab a. a. D. S. 110.
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-

Leute, die und zwar in eigenartiger Vergleichung der damaligen Zu-

stände Württembergs mit denen in England -die Vermittlung durch

eine Änderung in der Zusammensetzung der Ausschüsse zu erreichen

wünſchten.

Als man im Jahre 1797 sich veranlaßt sah, einmal wieder einen

vollen Landtag einzuberufen, wurde dem Geheimen Rate alsbald vor-

geworfen, daß er sich weder um die Wahlen bekümmert habe, noch den

neuen Landtag zu führen verstehe ' 7) . Der Geheime Rat verteidigte sich

im Jahre 1797 in einem besonderen Anbringen 78) an den Herzog gegen

dieſe Vorwürfe und erklärte, er halte es für besser, sich nicht in das

Parteigemenge zu mischen . Es ist das eine bekanntermaßen auch später

noch oft erörtete Frage. R. v . Mohl in seiner Abhandlung über die

Württembergische Verfassung von 1819-184879) hielt es von seiner eng-

lisch-konstitutionellen Anschauung aus geradezu für eine Aufgabe der Re-

gierung, offen ihre Politik bei Wahlen vor dem Lande zu vertreten.

Aber noch manche Minister dieser Zeit dachten wie diejenigen von 1797,

und manche Parlamentarier wünschten schon 1797 im Einklang mit

Rousseau'schen Ideen, die Miniſter zu Beauftragten des jeweiligen Parla-

ments zu machen. Den Landtag dauernd zu führen war den Miniſtern

dadurch erschwert, daß sie den Landtagsverhandlungen nicht anwohnen

durften. Beamte, auf die sich in England im Unterhaus zeitweilig die

Regierung besonders stüßte, bis ausdrücklich beſtimmt wurde, welche Be-

amte darin fißen dürfen bezw. müſſen, ſaßen seit dem Landtagsabschied

von 1629, abgesehen von den Prälaten, nicht mehr auf den württem-

bergischen Landtagen 80). Im 17. Jahrhundert war die ständische Partei

in Württemberg so stark, daß sie wie damals das Unterhaus in Eng-

land keine Beamte im Landtag duldete, im 18. Jahrhundert hielt sich

die Regierung meiſt für ſo ſtark, daß sie keinen Wert darauf legte.

Auch ein Einfluß auf die Wahlen war nicht einfach. Den wählenden

Amtsversammlungen, denen die Oberamtleute nicht beiwohnen durften,

war schwer beizukommen. In den Jahren 1800 und 1804 wandte sich

der Herzog mit Wahlaufrufen, die seine . Politik verteidigten, an das

Land. Verfaſſer dieser Wahlaufrufe waren aber nicht die Geheimen

Räte, ſondern der Vizepräsident des Regierungsratkollegiums, seit 1803

77) So namentlich in der Schrift (v . Normann u. Ostertag) Bemerkungen über den

württemb. Landtag von 1797-1799. 1800. S. 40.

78) Staatsarchiv Landſchaft. 38. 5. 188. Anbr. v . 19. 8. 1797.

79) R. Mohl. Die Geschichte der württemb. Verfaſſung von 1819. Tüb. Zeitschrift

für die ges. Staatswissenschaft 1850. S. 44ff , S. 111. 116.

80) Landtagsabschied v . 1629. Reyscher a. a D. Bd. II . S. 337. Art. 19 .



Beamtentum und Verfaſſung im Herzogtum Württemberg. 17

Kabinettsminister und Minister für Neu-Württemberg, v . Normann, auf

unmittelbaren Befehl des Herzogs .

Das Miniſterium Wöllwarth verlor ſeit 1799, als Herzog Friedrich

sich ganz an die österreichisch-englische Koalition anschloß, immer mehr

sein Vertrauen .

Im Jahre 1799 entließ er drei Geheime Räte unter Gewährung

von Pensionen. Zwei der Geheimen Räte klagten beim Reichskammer-

gericht auf Wiedereinseßung in ihr Amt. Die Landschaft mischte sich in

die Sache und schloß sich der Klage in der juristischen Form der sog.

Nebenintervention an ¹ ) . Man versuchte, dem Herzog das in Anspruch

genommene Recht auf Grund verschiedener Normen der Verfassung zu

bestreiten. Das Dienstverhältnis gerade der höheren Räte und Diener

beruhte in älterer Zeit auf einem Vertrag mit sehr verschiedenen für beide

Parteien aber gleichen 82) Kündigungsfristen. Allmählich aber bildete

sich die Anschauung heraus, daß der Landesherr nur Amtsenthebung

unter Belaſſung der wesentlichen Dienſtbesoldung (Dimissio honesta) will-

kürlich verfügen, Entlassungen ohne Pension aber nur im Falle straf-

barer Handlungen auf Grund Verfahrens legali modo aussprechen

dürfe. In einer Bestimmung eines Teſtamentskodizills Herzog Eberhards III .

vom Jahr 1674 83) - das Kodizill galt seit 1733 als Landesgesetz

war ausgesprochen, die Nachfolger sollen „ ohne sonderbare wichtige Ur-

fachen keine Geheimen und anderen getreuen Räte und Diener dimittieren ".

Es fragte sich, wie das auszulegen sei.

--

Ferner galt auf Grund der Bestimmung der Kanzleiordnungen º ),

wonach die Entlassung der Kanzleibeamten nur auf Grund eines Gutachtens

des betreffenden Kollegiums erfolgen dürfe, die Anschauung, daß ſie

gleichfalls nur nach einem Verfahren „ legali modo“ als Strafe erfolgen

dürfe. Die Kanzleiordnungen galten seit 1733 gleichfalls als Landes-

geſetze.

Insbesondere aber machte die Landſchaft 85) gegen das Recht der Ent-

laſſung die Stellung des Geheimen Rats zwischen Herrn und Land,

81) Dienstentlassungs- und Prozeßgeschichte des herzogl. württemb. Staatsministers

Frh. v. Wöllwarth. 1803. S. 133.

82) Vgl . z. B. meine Geschichte der Behördenorganisation Bd. I. S. 127 Beile 15.

83) Reyscher a. a. O. Bd . II. S. 432/33.

84) 1. K.D., Reyſcher XII. S. 176 „die beſtimmten Räte mit allem Fleiß berat-

ſchlagt“; 2. K.D., Reyſcher a. a. D. S. 245 „in ihrem Rat mit Fleiß beratſchlagt“, ebenſo

die folgende K.D.

85) Landständischer Interventionalschriftsaß in d . angef. Dienstentlassungs- und Pro-

zeßgeſchichte des h . w. Staatsmin. Frh. v. Wöllwarth. 1803. S. 133. 200.

Bürtt. Vierteljahrsh . f. Landesgeſch. N. F. XXXII.
2
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zwischen dem Fürsten und seinen Dienern in der Mitte " geltend . Ver-

pflichtet, das Beste allgemeiner Landschaft ebensogut vor Augen zu haben

als das Intereſſe des Fürsten, sett er jedem verfaſſungswidrigen Begin-

nen des Herzogs alle Gründe entgegen, welche die Grundgeseße und das

allgemeine Beste darbieten. Und da einseitige Verfügungen des Regenten

in Staats- und Landesangelegenheiten von keiner Behörde vollzogen

werden dürfen, wenn die Vollziehung nicht durch jene allen vorgeſette

intermediaire Landesstelle angeordnet wird, so hindert er durch seine

pflichtgemäße Weigerung Kabinettsbefehle auszuschreiben, die Vollziehung

derselben." Daraus zog man nun den Schluß, daß der Herzog seine

Geheimen Räte nicht willkürlich vom Amte entheben dürfe. Von seiten

der Vertreter des Herzogs berief man sich unter anderem auch darauf,

daß auch in England der König seine Minister frei entlasse, ein Recht,

das eben damals Georg III. sich wieder zu erkämpfen versuchte. Das

Reichskammergericht wies die Klage auf Wiedereinſeßung in das Amt ab.

Auch eine andere minder schwerwiegende Folgerung zog man aus der

„intermediären“ Stellung des Geheimen Rats. Entsprechend dem Ver-

hältnis zwischen Herrn und Land wandte sich die Landſchaft mittels ſog.

Anbringen unmittelbar an den Herzog, entsprechend seinen Befehlen ver-

handelte der Geheime Rat mit der Landschaft. Wollte die Landschaft,

was schon früher vorkam, über eine Angelegenheit unmittelbar mit dem

Geheimen Rat in Verkehr treten, so bat sie den Landesherrn ausdrück-

lich um Erlaubnis hierzu 86) . Nun verlangte die Landschaft grundſäßlich

unter Berufung auf „ das vermittelnde Verhältnis des Geheimen Rats

zwischen Herrn und Land ", auf seine wesentliche Institution, der me-

diateur zwischen Herrn und Land zu sein", das Recht, mittels Schreiben

an den Geheimen Rat sich Erläuterungen oder auch Unterſtüßung “ von

dem Geheimen Ratskollegium erbitten zu dürfen, also eine Art Inter-

pellationsrecht, ähnlich den englischen explanations, nur konnten hier die

Erläuterungen nicht in Sißungen der Landschaft gegeben werden. Der

Geheime Rat bestritt auch die Konstitutionsmäßigkeit des Verlangens

nicht 87).

Wie sehr der Beſtand der Verfaſſung in der Tat auf der „ inter-

mediären" Stellung des Geheimen Rats beruhte, zeigte sich immer mehr.

86) Staatsarchiv. Landſch. Ausschuß . 37. 3. 28 aus dem Jahre 1623.

87) Staatsarchiv Kabinetsakten. III. 4. F. 19. Mitteilungen über die Landtags-

ſißungen insb. vom 19. Mai 1800 ff. , zu dem engl. Interpellationsrecht vgl. Hatſcheck.

Das Interpellationsrecht im Rahmen der ord . Miniſterverantwortlichkeit. 1909. S. 39.

Herzog Friedrich II. war bereit, gegen Zulaſſung der Geheimen Räte zu den Verhand-

lungen, ein Recht zu mündlichen Interpellationen anzuerkennen.
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Die Nachfolger der entlaſſenen drei Geheimen Räte, v. Zeppelin, v . Mandels-

loh, Autenrieth, verstanden es gleichfalls nicht, sich eine genügend starke

Stellung bei dem Landesherrn und bei dem Lande zu verschaffen. So

trat hier immer mehr das ein, was E. Burke in England zur Zeit des

württ. Erbvergleichs von 1770 bekämpft und wofür er den Namen des

zweiten Kabinetts, double cabinet, eingeführt hatte 8) . Das verantwort-

liche Ministerium blieb, aber mehr oder weniger offen war ein anderer

Staatsmann der Hauptratgeber des Landesherrn, in England zur Burkes

Zeit Lord Bute. Der württ. Lord Bute war der schon genannte Herr

v. Normann, aber die Wiederherstellung des konstitutionellen Wesens ge=

lang hier erst nach einer schwereren Krisis , als dies in England der Fall

war. Normann, aus Pommern stammend, war über die Karlsschule

in württembergische Dienste gekommen . Als Regierungsrat hatte er sich

als Freund der württembergischen Verfaſſung gegeben ; als sich seit der

französischen Revolution die Angriffe auf den Adel in Württemberg in

Angriffe auf den landfremden Adel umbogen, wurde er ein Gegner der

württ. Verfaſſung. Er ließ in einer von ihm veranlaßten und zum

größeren Teil ſelbſt verfaßten Schrift * ) den Geheimen Rat in der oben

bezeichneten Weise angreifen und war der eigentliche Ratgeber des Herzogs

im steigenden Konflikte mit der herrschenden Faktion bei den Ausschüſſen.

Aber er war kein Mediateur, sondern er suchte bei seinem Herrn Ab-

neigung gegen die Verfassung überhaupt zu erregen. Als er nach dem

Luneviller Frieden nach Paris geschickt war, merkte er, daß Bonaparte

die deutschen Fürsten vom Kaiſer ab- und an sich ziehen wollte. Da

nicht zu erwarten war, daß der deutsche Kaiser nach den stets festgehaltenen

Grundfäßen der Wiener Politik eine so weitgehende Unterſtüßung ge=

währen werde, als Normann ſie bei seinen Bestrebungen brauchte, suchte

er seinen Herrn aus dessen englisch- österreichischen Koalitionsideen allmäh-

lich in das franzöſiſch-preußische Lager zu führen 9º) . Aber erst der Krieg

von 1805 und der Preßburger Frieden gaben ihm die Möglichkeit, ſeine

Absichten restlos durchzuführen und den König zur Aufhebung oder, wie

man seit 1815 sagte, Suspension der Verfaſſung zu bewegen. Den Be-

amten wurde anheimgestellt, ob sie auch unter den neuen Verhältniſſen

weiterdienen wollten. Ein Geheimer Rat und einige wenige andere Räte

lehnten dies ab. Hatte der Geheime Rat es nicht verstanden, das Recht

S8) a. a. D. S. 256. 257.

89) Siehe Note 77.

90) Das Vorstehende auf Grund zahlreicher Berichte Normanns aus Regensburg

(Reichsdeputationshauptschluß), Paris und über Landschaftsangelegenheiten im Staats-

archiv.

2*
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des Landesherrn gegenüber den Übergriffen einer Faktion der Landſchaft

mit Erfolg zu verteidigen, so war er jegt um so weniger imſtande, das Recht

des Landes zu vertreten. Erst König Wilhelm I. und dem Freiherrn

v. Maucler gelang es im Jahre 1819 die constitutionelle Verfaſſung

wieder herzustellen. Sie übernahm 9 ) den Geheimen Rat aus der alten

Verfassung und innerhalb desselben Kabinettsminister unter dem Namen

Staatsminister, entsprechend dem Bedürfnis der neuen Zeit, wenn-

gleich die Kompetenzverteilung zwischen Geheimen Rat und Miniſtern bald

angegriffen wurde, die Ministerverantwortlichkeit auf Grund der alten

Verfaſſung, die Verantwortlichkeit der übrigen Beamten mit der ausdrück-

lichen Bestimmung, daß sie gegenüber einem ihnen von kompetenter Stelle

zukommenden Befehl durch ein einfaches Geltendmachen von Bedenken

sich außer Verantwortung bringen, mit dem Klagerecht wie der Stände

gegen die Miniſter, ſo der Regierung gegen die Ständemitglieder auf

Grund der alten dualistischen Auffassung, das Ganze beruhend auf der

altwürttembergischen Anschauung vom Vertrag.

91 ) 45. In den Diensteid ist die Verpflichtung aufzunehmen, die Verfassung

gewissenhaft zu wahren. § 51. Verantwortlichkeit der Miniſter für die vom König aus-

gehenden Verfügungen, § 52 : für ihre eigenen Verfügungen. § 53. Verantwortlichkeit

der übrigen Staatsdiener. § 199. Das beiderseitige Klagerecht. Schlußformel der

Verfaſſungsurkunde : das Wort Vertrag in den beiden ausgetauschten Urkunden : ſ. K.

Göz. Verfassungsurkunde für das Königreich Württemberg. 1906. S. 389, 390.



Der Bauernführer JäkleinKorbach von Böckingen.

Von Moriz von Rauch.

Es sind jest 400 Jahre her, seit der Bauernkrieg Süd- und Mittel-

deutschland durchtobt hat, und es soll deshalb des Mannes gedacht wer-

den, der der erste Anführer des sogen. Neckartaler Haufens gewesen iſt,

Jakob Rorbachs ¹) . Jakob oder, wie er oft in der Verkleinerungsform

genannt wird, „ Jäklein “ (Jäkle) Rorbach entstammte einer Bauern-

familie in dem zum Gebiet der Reichsstadt Heilbronn gehörigen, ober-

halb von dieser unfern vom linken Neckarufer gelegenen Dorf Böckingen.

Daß die Familie ursprünglich adelig geweſen ſei 2), ist eine haltlose An-

gabe ; im Jahr 1459 wird ein Hans Rorbach in Böckingen genannt ;

ob auch der Bernhard Rorbach aus Heilbronn", der 1486 als Wiener

Magiſter die Tübinger Hochschule bezog und 1511 Dekan der medizi-

nischen Fakultät wurde, dem Böckinger Geschlecht entstammte, läßt sich

nicht feststellen ³ ) . Des Bauernführers Vater Jakob Rorbach bebaute

als Hofmann (Erbpächter) zwei Böckinger Höfe des Ritterstifts St.

Peter zu Wimpfen im Tal und betrieb daneben eine Wirtschaft . Im

Jahr 1499 übernahm er zusammen mit vier anderen Böckingern von

der Stadt Heilbronn um 72 Malter der dreierlei Frucht (Roggen,

Dinkel und Hafer) den Jahresertrag des Heilbronniſchen Sechstels am

Böckinger Fruchtzehnten ; auch ein Böckinger Hof des Heilbronner Kar-

meliterklosters wurde von einem Rorbach bebaut. Der junge Jakob

Rorbach mag kurz vor 1500 geboren sein und war von seiner Mutter

her Leibeigener der Herren von Neipperg. Er scheint, vielleicht im nahen

Heilbronn, Schulunterricht genoſſen zu haben, denn er war ein gewandter

Briefschreiber. Aber er neigte früh zu Gewaltsamkeiten ; bezeichnete ihn

doch sein eigener Vater als einen „ böslichen Mann ‘) “ .

1 ) Meine Hauptquellen, die ich nicht im einzelnen anführe, sind das Heilbronner

Urkundenbuch, beſonders Band IV, und M. v . Rauch, Heilbronn im Bauernkrieg

(Hiſtoriſcher Verein Heilbronn XIV, 1922).

2) Wilh. Zimmermann, Geschichte des großen Bauernkriegs (1856) I, S. 478.

3) In Heilbronn, wo der Name Rohrbach jezt zu den häufigſten Weingärtner-

namen gehört, tritt zuerst 1502 ein Schuhmacher Hans Rorbach auf.

-
4) Carl Jäger, Geſchichte der Stadt Heilbronn II, S. 27. Mit dem Mord an

dem Böckinger reisigen Schultheißen Jakob von Dinhausen, mit dem Zimmermann

(L, S. 479) Rorbach in Zusammenhang bringt, hatte dieser nichts zu tun.
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Im Jahr 1516 hatte er einen Handel mit dem Neippergischen Amt-

mann in Böckingens Nachbardorf Klingenberg ; dieser gab später an,

Rorbach, den er von einem durch Zäune abgesperrten Weg hinter dem

Klingenberger Schloß weggewiesen, habe ihm unter Flüchen erwidert, er

wolle den Amtmann auch einen Metgergang tun lassen, und habe ihn

wirklich später auf freier Straße mit der Waffe in der Hand unter

Drohungen vom Weg abgedrängt. Rorbach bestritt diese Darstellung des

Amtmanns. Der Heilbronner Rat, vor den die Sache kam, verurteilte

Rorbach zur Zahlung von zwei Maltern Hafer, was in den Augen der

Herren von Neipperg eine zu geringe Strafe war. Nachher, als Nor-

bach den Amtmann noch einmal bedrohte, wurde er vom Rat in den

Turm gelegt. Während dieſes Streits mit dem Neippergischen Amt-

mann hatte er den württembergischen Vogt zu Lauffen um Fürſprache

angerufen, indem er sich ihm gegenüber als württembergiſchen Leibeigenen

bezeichnete, während er in Wahrheit neippergischer war. Im Jahr 1519

geriet er in Händel mit der Gemeinde Dürrenzimmern im Zabergäu.

Er hatte gegen zwei dortige Einwohner, von denen der eine, Remi (Re-

migius ) genannt, wahrscheinlich Rorbachs späterer Genosse im Bauern-

krieg, Enderlin Remi von Dürrenzimmern, war, einen Erbschaftsstreit

vor dem Tübinger Hofgericht gehabt ; deſſen Urteil wurde von den

Parteien verschieden ausgelegt und der württembergische Amtmann zu

Brackenheim wies ſie deshalb an das Hofgericht zurück. Rorbach, der

gewonnen zu haben vermeinte, fühlte sich dadurch in seinem Recht verlegt ;

er schickte nun am 6. Auguſt der ganzen Gemeinde Dürrenzimmern eine

Art von Fehdebrief zu und ritt dem dortigen Schultheißen, als dieser

nach auswärts reiſte, in verdächtiger Weise nach. Der Heilbronner Rat

legte Rorbach wegen des Fehdebriefs ins Gefängnis, schickte aber dem

Tübinger Hofgericht ein Fürschreiben für seinen „ Böckinger Hinterſaſſen“.

Als im Herbst 1519 Herzog Ulrich von Württemberg den Versuch

machte, sein im Frühjahr vom Schwäbischen Bund eingenommenes Land

zurückzuerobern, war Norbach einer der drei Reisigen, die Heilbronn

neben 47 Fußgängern als Bundesmitglied gegen den Herzog stellte ; diese

Heilbronner Söldner, und also wahrscheinlich auch Rorbach, kämpften mit

in dem Gefecht bei Hedelfingen am 14. Oktober, in dem die Bündischen

entſcheidend über die Herzoglichen siegten. Nach dem württembergiſchen

Krieg, der die Reichsstadt Heilbronn viel gekostet hatte, legte dieſe am

1. März 1520 ihren vier Dörfern eine außerordentliche Schaßung auf,

nämlich eine dreifache Jahresbet. Dies ergab für Böckingen 168 Gulden

und da das Dorf 63 Hofstätten zählte, kamen also auf eine Hofstätte

nicht ganz drei Gulden ; die Schahung war in drei Teilzahlungen bis
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Bartholomäi zu entrichten. Die meisten Böckinger, darunter auch Ror-

bachs Vater, zahlten willig ; mit einigen wenigen aber gab es Streit

darüber, ob auch die in Böckingen wohnenden Leibeigenen und Hofleute

auswärtiger Herrschaften zur Zahlung verpflichtet seien ; diese Herr-

ſchaften steiften z. T. den Zahlungweigernden den Nacken, namentlich

verbot der Heilbronner Deutschordenskommentur seinen Hofleuten die

Zahlung ; der Heilbronner Rat legte vier widerspenstige Böckinger ins

Gefängnis . Jakob Rorbach weigerte sich ebenfalls zu zahlen, aber nicht

als Hofmann des Wimpfener Stifts oder als Leibeigener der Herren

von Neipperg, sondern, wie diese auf seinen Wunsch im Jahr 1522 für-

bittend an den Heilbronner Rat schrieben, weil er nicht mehr im Bök-

kinger Bürger- oder Dorfrecht ſize. Der Rat erwiderte aber, Rorbach

sei, als die Schaßung auferlegt wurde, noch in Böckingen gewesen. Wo

er sich nunmehr aufhielt, läßt sich nicht feststellen ; vermutlich hatte er

ſich in einen Dienſt begeben, denn er nennt sich einen „ redlichen Knecht “ .

Er war wegen des Schaßungsgelds mit der Gemeinde und auch mit dem

Pfarrer zu Böckingen in Streit geraten und bat wegen dieses Handels

Ende August 1522 den Heilbronner Bürgermeister Konrad Erer um

freies sicheres Geleit nach Heilbronn, wobei er angab, vom Böckinger

Schultheißen verschwäßt" worden zu sein. Der Rat bewilligte ihm

darauf zu ſeiner Verantwortung achttägiges Geleit unter der Voraus-

ſeßung, daß er sich auch gleitlich halte" . Der Handel wurde dann am

8. Sept. durch den Rat dahin entschieden, daß Rorbach und seine mit

dem Heilbronner Bürger Albrecht Scheuermann verheiratete Schwester

Barbara ihr „ Schaßgeld " , wie es die Gemeinde Böckingen auf ſie um-

gelegt hatte, innerhalb von fünf Tagen zahlen sollten, bei Strafe der Ver-

dopplung ; außerdem sollten sie der Gemeinde je ¼ Gulden entrichten

für die Kosten, darin sie sie mit ihren Umtrieben geführt". Außer den

Geschwistern Rorbach war noch eine Böckingerin im Rückstand mit der

Schabung : Margareta Rennerin, des Deutschordenshofmanns Peter Ab-

recht Witwe, die keine andere war als Rorbachs spätere Genoſſin im

Bauernkrieg, die berüchtigte „schwarze Hofmännin“ 5).

"

"

Bald darauf, ſpätestens Anfangs 1524, finden wir Norbach wieder

in Böckingen. Er hatte den kleineren der beiden von seinem Vater be-

bauten Böckinger Höfe des Wimpfener Stifts übernommen und sich mit

einer Böckingerin verheiratet. Aus dem Hof, der 45 Morgen Acker

und 41½ Morgen Wiesen mit einem Haus nebst Garten und Zubehör

-

5) M. v. Rauch, die schwarze Hofmännin (Heilbronner General -Anzeiger vom

9. Mai 1922). Sie war, da der Name Renner schon 1459 in Böckingen vorkommt,

vermutlich von dort gebürtig.
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umfaßte, hatte er seinem Lehensherrn, dem Vikar des Kiliansaltars ® )

in der Wimpfener Stiftskirche, einem aus der Stadt Wimpfen gebürtigen

Prieſter Namens Wolf Ferber, jährlich je fünf Malter Roggen und Dinkel

sowie sechs Malter Hafer zu reichen, dazu zwei Gänse an Michaelis und

an Fastnacht ein Huhn. Von dieser Gült blieb er im Jahr 1524 faſt

912 Malter Frucht schuldig und entrichtete auch das Geflügel nicht.

Da er als Eigenbesiß eine Hofstatt, mehrere Weingärten, Äcker und

Krautgärten, drei Pferde, eine Kuh, Schafe und Schweine hatte und

auch eine Wirtschaft betrieb, so ist es ausgeschlossen, daß er seine Gült

nicht bezahlen konnte; vielmehr wollte er es offenbar nicht. Dem

Stiftsvikar erklärte er auf deſſen wiederholte Vorstellungen, er sei ihm

nichts schuldig, und anderen gegenüber behauptete er, das Stift habe

ihm und schon seinem Vater zuviel Gült abverlangt. Er scheint diese

angebliche Überforderung von einer früheren Teilung des Hofs herge-

leitet zu haben ) ; aber der Hof hatte schon im Jahr 1434 den gleichen

Umfang gehabt und die gleiche Gült bezahlt. Ob etwa in noch früherer

Zeit die beiden Böckinger Höfe des Stifts zusammengehört und damals

weniger Gült gegeben haben, läßt sich nicht feststellen . Wahrscheinlich

war es für Rorbach ein Stein des Anstoßes, daß Sirt Haſe, der Gatte

seiner Schwester Margareta, für den von dem alten Rorbach übernom-

menen größeren Hof des Stifts, der 524 Morgen Acker und drei

Morgen Wiesen nebst einer Hofstatt umfaßte, nur je vier Malter der

dreierlei Frucht zu gülten hatte, also ziemlich weniger als der junge

Rorbach für seinen kleineren Hof. Dies war, wenn nicht etwa der Boden

seiner Grundstücke besser war, fraglos ein Mißverhältnis ; aber verglichen

mit anderen Hofgülten war die von Rorbachs Hof zu entrichtende Frucht-

gült durchaus nicht etwa hoch ; so gülteten zwei Böckinger Höfe des

Klosters Schöntal im Verhältnis zu ihrer Größe etwas mehr, zwei Höfe

des Heilbronner Klaraklosters in Böckingen und in Ödheim ziemlich mehr,

dagegen allerdings ein Hof dieses Klosters in Böllingen bedeutend weniger.

Die Abgabe eines Fastnachthuhns kam auch bei sonstigen Hofgülten vor,

wenn auch nicht besonders häufig ; dagegen war eine „ Gänsgült “ ſonſt

nicht üblich und mag deshalb als Schikane gewirkt haben ; aber drückend

war die Abgabe von zwei Gänsen für einen Landmann natürlich nicht.

Es ist nicht unmöglich, daß Rorbach, der zwar ein schlauer und ge-

wandter, aber offenbar auch ein eigensinniger und starrköpfiger Menſch

gewesen ist, tatsächlich geglaubt hat, das Stift betrüge ihn, und in der

6) Das Pfründeinkommen betrug „uff die 50 Gulden“.

7) Spruch über den Verlauf des Bauernkriegs (Steiff-Mehring, Geschichtliche Lieder

und Sprüche Württembergs), S. 231 , 45-18.
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Verfolgung seines angeblichen Rechts zum Aufrührer geworden ist ähn-

lich wie Kleists Michael Kolhaas, der aber im Gegensaß zu Rorbach eine

edle Natur ist und tatsächlich schweres Unrecht erleidet. Auch bei Ror-

bachs früheren Streitigkeiten, namentlich in der Erbschaftssache mit den

Dürrenzimmernern, ist es denkbar, daß er wirklich der Meinung war,

ihm geschehe Unrecht. Es gibt ja Menschen, die so subjektiv sind, daß

sie stets im Recht zu sein vermeinen. Rorbach steigerte sich in den Ge-

danken, das Stift verlange zu viel Gült, derart hinein, daß er mit ſeinem

Verwandten Enderlin Remi von Dürrenzimmern, der eine ebenso ge=

walttätige Natur war, davon sprach, die Pfaffen im Wimpfener Stift zu

erwürgen und ihr Gut an sich zu nehmen. Der Vikar Ferber verklagte

Rorbach wegen der rückständigen Gült vor dem Böckinger Gericht, wo

ſich dieser am 27. März 1525 verantworten sollte. Dies ist der Tag,

an dem er seine Führerrolle in der Bauernerhebung zu spielen anfing.

"

Zu Anfang des Jahres hatte ein vom Allgäu ausgehender großer

Bauernaufſtand in Oberſchwaben begonnen, gegen den der Schwäbische

Bund am 13. Februar ſeinen Mitgliedern, alſo auch der Reichsstadt

Heilbronn, ein Drittel und gleich darauf das zweite Drittel ihrer dem

Bund zu stellenden Mannschaft auferlegte. Die gedruckten 12 Artikel“

der Bauern verbreiteten sich rasch und Rorbach, der von seinem Söldner-

dienst her noch Beziehungen nach auswärts unterhalten haben mag, ge-

langte früh in ihren Besit. Sofort machte er die darin erhobenen

Forderungen zu den seinen ; verfochten die Bauernartikel, wenn ſie Herab-

sezung zu hoher Gülten verlangten, nicht seine eigene Sache in seinem

Streit mit dem Stiftsvikar? So wuchs für ihn seine Privatstreitigkeit

mit den allgemeinen Forderungen der aufständischen Bauern zuſammen

und es verbanden sich damit, doch nur ganz nebenbei, unklare religiöſe

Gedanken, vielleicht hervorgerufen durch die damals in Heilbronn infolge

des Eindringens der Reformation herrschende religiöſe Erregung. Schon

Anfangs März schrieb Rorbach an einige Heilbronner, sie sollten ihm

helfen, die Kinder Iſrael wieder ins gelobte Land zu führen ; das hieß

mit anderen Worten : er warb für die Gedanken der aufständischen Bauern.

Er tat dies namentlich in seinem Heimatort Böckingen, wo einst zwei

Einwohner, darunter sein Schwager Sixt Hase, dem württembergischen

„Armen Konrad “ gelobt hatten, in dem heilbronniſchen Dorf Flein und

in den deutschherrlichen Orten Neckarsulm und Sontheim. Von einer

beſonderen Notlage der bäuerlichen Bevölkerung in der Heilbronner

Gegend ist übrigens nichts bekannt ; jedenfalls waren die Bürden" leichter

als die der Oberländer Bauern. Rorbach warb aber auch in der Stadt

Heilbronn, wo wie in anderen Städten das vielfach mit der Landbevölke-

"
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rung verhängte Kleinbürgertum den Gedanken der Bauernbewegung einen

nahezu gleich günstigen Nährboden darbot wie das Land ; so trug der

Heilbronner Bäcker Hans Flur die Bauernartikel stets mit sich herum.

Rorbach entfaltete namentlich in der Weinwirtschaft des Bäckers Wolf

Leip seine Werbetätigkeit. Hier traf er sich, zuweilen begleitet von

seiner Frau Genoveva, mit Enderlin von Dürrenzimmern, der nun in

Heilbronn gewohnt zu haben scheint, dem Bürger Christ Scherer, dem

Fleiner Wirt Jörg Martin und anderen aus Stadt und Land. Er

redete ihnen und dem Wirt vor, sie wollten ein christliches Leben

anfangen und einen Bauernhaufen machen; da er über die für

einen Agitator nötige Mundfertigkeit verfügt zu haben scheint, gewann

er zahlreiche Anhänger. Der Rechtstag in Böckingen am 27. März ſollte

ihm zu einer Parade für dieſe und zugleich als Werbeverſammlung dienen ;

er lud also seine Freunde aus Stadt und Land ein, nach Böckingen zu

kommen, angeblich um ihm bei seinem Rechtshandel beizustehen. Als

der mit seinem Fürſprechen auf dem Weg dorthin befindliche Vikar Ferber

in Heilbronn hievon hörte, bekam er Angst und ging nicht hinaus . Es

mögen 20-30 Freunde ) Rorbachs in Böckingen erschienen sein. Der

Heilbronner Rat, dem dies gemeldet wurde, schickte einen Bürgermeiſter,

der das Böckinger Vogtamt bekleidete, mit einigen Reisigen hinaus.

Rorbach wußte sich ihnen aber zu entziehen. Er hatte unter den Er-

schienenen für eine Bauernerhebung geworben und seine Gedanken aus-

einandergesezt. Den Landbewohnern redete er von einer Herabſeßung

der bäuerlichen Lasten vor, namentlich vom „ Abtreiben“ des verhaßten,

auch in den 12 Artikeln verworfenen kleinen Zehntens, der von Kraut

und Rüben, Erbſen und Linſen, Hanf und Flachs, aber auch von Schwei-

nen, Gänsen und Hühnern erhoben wurde. Zu seinen Freunden aus

der Stadt sprach er natürlich mehr von der Abstellung städtischer Be-

schwerden . Wenn wir den Aussagen , die der Heilbronner Bauern-

anhänger Christ Scherer vor seiner Hinrichtung machte, trauen wollen,

waren die damals von Rorbach entwickelten Gedanken ziemlich gemäßigt :

Zinsen und Gülten sollten, wo man zu viel geben müsse, abgeschafft,

doch die Kapitalien zurückbezahlt werden ; die Wiesen des Heilbronner

Deutschen Hauſes ſollten den Armen gegeben, seine Zehnten und sonstiger

Besitz unter die Bürgerschaft verteilt und so der Bet (der städtischen

Steuer) zugestellt werden, wodurch die bürgerlichen Beschwerden geringert

würden; Deutschherren, Mönche, Nonnen und Präsenzherren sollten aus-

getrieben werden, doch jeder lebenslänglich eine Summe zu seinem Unter-

8) Diese Angabe ist wahrscheinlicher als andere, die von 300 oder gar 400 sprechen.
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halt bekommen und von den Beginen wegen der Krankenpflege vier bei-

behalten werden ; ins Deutsche Haus ſollten Zunfthäuſer hineinkommen,

denn in der Heilbronner Bürgerschaft, namentlich unter den Weingärtnern,

wünschte man vielfach die Wiederherstellung der 1371 aufgehobenen

Zünfte ; es sollte eine brüderliche Treue anfangen" und wer mehr

habe als der andere, dieſem raten und helfen. Rorbach verpflichtete

viele der in Böckingen Anwesenden für die Sache der Bauern und es

wurde verabredet, am folgenden Sonntag Judika, dem 2. April, in Flein

wieder zusammenzukommen zu einer großen Bauernverſammlung.

Rorbach begab sich nach dem Böckinger Tag ins Löwensteiner Bad

(das jeßige Theuſſer Bad), um auch im Weinsberger Tal zu werben .

Am 30. März erſchien er vor dem Heilbronner Rat wegen seiner Rechts-

sache, die dieser an sich gezogen hatte ; aber der Rat, der ihm freies

Geleit bewilligt hatte, verschob die Verhandlung, offenbar weil er sich

vor Rorbachs Anhängern fürchtete. Dem Wimpfener Stiftsdechant Hans

Heilmann, der ihn schriftlich zu gütlichem Austrag seines Streits mit

dem Vikar aufforderte, ließ Rorbach nebst allen Stiftsperſonen den aus

Goethes Göß von Berlichingen bekannten Gruß entbieten und fügte bei :

fie sollten sich die Weile nicht lange werden lassen, er wolle sie bald

ſuchen (= besuchen) und dann solle ihm kein Vertrag schmecken, als

der, den das Stift mit den Bauern mache ). Am 1. April erſchien er

als Werber in Brackenheim 10) und am 2. April soll er, übrigens ohne

Erfolg, in Großbottwar und Beilstein geworben haben, wohl auf dem

Weg vom Zabergäu nach Flein. Am Nachmittag des 2. April war die

Werbeversammlung für die bäuerische Sache zu Flein. Es erschienen

hauptsächlich Bauern aus den heilbronnischen und deutschherrlichen Dör-

fern und Heilbronner Bürger und Bürgersſöhne, dazu württembergische

Bauern vom Weinsberger Tal. Der Heilbronner Rat hatte die Bewir

tung der Bauern verbieten laſſen, aber Rorbach und die Seinen nahmen

denen, die nichts abgeben wollten, den Wein mit Gewalt weg. Zuerst

wurde gezecht, dann „ umgeschlagen" und vor dem Dorf ein Ring ge=

macht“; hier schwor man auf die 12 Artikel und schritt dann zur Wahl

eines Hauptmanns für den zu bildenden Bauernhaufen, der (wohl erſt

ſpäter) der Nedartaler Haufe" genannt wurde. Es war jedenfalls von

vornherein kein Zweifel daran, daß Rorbach zum Hauptmann erwählt

würde, da er die ganze Sache angeschanzt" hatte und überall bekannt war.

Daß er den württembergischen Krieg mitgemacht hatte und „halb reite-

"

"

9) Carl Jäger, Geschichte der Stadt Heilbronn II, S. 28.

10) Mitteilung von Stadtpfarrer G. Boffert in Horb.

"
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risch halb bäuerisch gestaltet" war, hat sein Ansehen jedenfalls noch ge=

steigert. Nach der Wahl zogen die Bauern die Hüte vor ihm ab und

neigten sich vor ihm, „ als ob er ein Edelmann wäre ". Es war wohl

der Höhepunkt seiner Laufbahn ; wie mag ihm der Kamm geschwollen ſein !

Noch in der Nacht zog ein Teil des nun gebildeten Bauernhaufens

nach dem nahen Sontheim, das zum Anschluß genötigt wurde, und am

anderen Morgen ging's über den Neckar nach Böckingen ; wer nicht frei-

willig mitzog, wurde von Rorbach und den Seinen gezwungen. An

die umliegenden Orte schickte er Schreiben, worin er unter der Drohung,

das Dorf werde sonst verbrannt, zum Anschluß aufforderte. An die

,,gemeinen Gesellen " zu Neckarsulm schrieb er, wenn sie dem Haufen

nicht zuzögen, wolle er sie „ kelterkern " 11) . Von Böckingen ging der Zug

nach Großgartach, dessen Bewohner sich aber wenig zugänglich zeigten ;

auch ließen sich bereits Stimmen unter den Mitgezogenen vernehmen,

daß Rorbach seine Versprechungen nicht gehalten habe. Der von Groß-

gartach aus geplante „Besuch " des Stifts Wimpfen wurde nicht aus-

geführt, sondern Rorbach zog am 4. April, dem Tag, an dem die ober-

schwäbischen Bauern bei Leipheim vom Schwäbischen Bundesheer geschlagen

wurden, nach Nordheim und dann auf das rechte Neckarufer zurück nach

Sontheim. Der Grund für diesen Rückmarsch war eine Rorbach aus

Öhringen von dem dortigen bauernfreundlichen Bürger Konrad Henn

zugekommene Botschaft, worin ihm eine Vereinigung mit dem im Hohen-

lohischen und dem benachbarten Mainzer Gebiet gebildeten „ Odenwälder

Bauernhaufen" vorgeschlagen wurde. Am gleichen Tag forderte der

Heilbronner Rat seine mit den Bauern gezogenen Bürger und Unter-

tanen ab mit der Zusage, daß sie dann straflos sein sollten ; einzelne

Neckargartacher sollen dieser Mahnung, troß der Flüche Enderlins von

Dürrenzimmern, gefolgt sein . Zugleich erließ der Nat ein Schreiben.

„an Jakob Rorbach von Böckingen und seinem Anhang ", wodurch er

ſeinen Untertan sozusagen als den Führer der Bewegung anerkannte ;

der Rat fügte ihnen zu vernehmen, daß sie, nachdem er die Seinen

hiemit heimzuziehen mahne, diese und andere dem Rat Zugehörige un-

beleidigt und unbeſchädigt laſſen ſollten. Rorbach antwortete in höflicher

Form : er und sein Haufe ſeien nicht des Sinnes, die Angehörigen Heil-

bronne zu sich zu zwingen oder zu dringen, sondern sie nehmen nur die,

die sich aus freiem Willen zu ihnen verpflichten, als christliche Brüder

an ; auch sei er nicht des Sinnes, dem Rat Schaden zu tun an Leib

11) Staatsarchiv in Stuttgart, Bauernkrieg Bſch. 70.

Ausdruck kelterfern" bedeutet wohl : umbringen."

--
Ter sonst nicht bekannte
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und Gut; darum solle der Rat sich nicht „ an jeglich Geschwät und flie-

gende Geist kehren" ; Rorbach unterzeichnete als des Rats „ untertäniger

Diener" . Sein Schreiben steht in schroffſtem Widerspruch zu der Ge-

waltsamkeit, mit der er überall den Anschluß an die Sache der Bauern

erzwang, wo dieser nicht freiwillig erfolgte. Mit der Reichsstadt Heil-

bronn wünschte er offenbar einen Konflikt zu vermeiden ; er dachte viel-

leicht, sie werde den Bauern von selbst zufallen. Am 3. April hatte

es nämlich auf dem Heilbronner Marktplaß einen ernstlichen Auflauf der

bauernfreundlichen Bürger, namentlich der Weingärtner, gegen den Rat

gegeben und ein am Tag darauf zwiſchen Rat und Gemeinde herge-

stelltes Übereinkommen brachte keineswegs eine Lösung des Gegensages .

Von Sontheim, wo die Bauern den Keller des Heilbronner Deutsch-

ordenskommenturs leerten, zog Rorbach am 5. April mit seinem an-

geblich 800 Mann ſtarken Haufen im Bogen um Heilbronn, deſſen Bürger-

schaft gegen einen etwaigen Angriff in Rüstung ſtand, herum nach Erlen-

bach bei Weinsberg und weiter ins Hohenlohische. Angefeuert wurden

fie von Rorbachs Helferin, der schwarzen Hofmännin, einem fanatischen

Weib, das sie hieb- und schußfest zu machen versprach. Die hohenlohische

Stadt Öhringen öffnete den Bauern die Tore ; am 11. April zwangen

die vereinigten Odenwälder und Neckartaler Haufen die Grafen von

Hohenlohe, sich zur Sache der Bauern zu bekennen und bis zu einer zu-

künftigen Reformation die 12 Artikel anzunehmen. Am Tag darauf

plünderten ſie das Zisterzienser-Nonnenkloſter Lichtenſtern bei Löwenſtein,

wie früher das Zisterzienserkloster Schöntal an der Jagſt, und am 14. April,

dem Karfreitag, erschienen sie vor Heilbronn, wo bei ihrem Nahen Sturm

geläutet wurde. Rorbach ritt vor das Sülmertor mit einem Hut auf

ſeinem Spieß zum Zeichen, daß er unterhandeln wolle. Als daraufhin

ein Bürgermeiſter mit einigen Ratsherren und Söldnern hinausritt, er-

klärte Rorbach, die Bauern seien gute Nachbarn und wollten nur vor-

beiziehen, man möchte nicht auf sie schießen. Nun erneuerte der Rat

sein schon früher erlassenes Schießverbot und die Bauern zogen nach

dem Deutſchordensstädtchen Neckarsulm, das sich ihnen öffnete ; von dort

suchten sie schriftlich die Gesellschaften der Heilbronner Handwerke zum

Anschluß zu bewegen.

Am Ostersonntag zogen die Bauern in der Frühe das Sulmtal hin-

auf nach Weinsberg, wo sie im Städtchen Verbindungen hatten, wie ſie

auch über die schwache Beſeßung des Schlosses unterrichtet waren. Zuerst

wurde das Schloß (die Weibertreu) von einem Fähnlein freier Knechte

erstürmt und dann durch den Haupthaufen das Städtchen erobert . Der

württembergische Obervogt Graf Ludwig von Helfenstein zog sich mit
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seinen Rittern und deren Knechten auf den Kirchhof zurück, wo sie, nach-

dem einige von ihnen gefallen waren, gefangen genommen wurden. Die

Gefangenen wurden Rorbach übergeben. Aber gerade Rorbach und die

Seinen waren die fanatischsten unter den Bauern ; sein Genoffe Enderlin

von Dürrenzimmern war überhaupt dagegen gewesen, daß man die Ritter

gefangen nahm, und hatte geſchrieen „stecht sie tot “, und Rorbach hatte

ihnen nach der Gefangennahme zugerufen „ ihr Böswicht müßt ſterben “.

Nun hielten Rorbach und die Seinen in einer Mühle ein besonderes

Kriegsgericht über die Ritter und beschlossen, sie durch die Spieße zu

jagen ; kaum der zehnte Teil der Bauern ſoll davon gewußt haben "). Sofort

schritt man zur Vollstreckung des Urteils ; vor dem Städtchen wurde der

Graf mit 13 vom Adel nebst ihren Knechten nackt durch die Spieße gejagt.

Rorbach gab dem Grafen, dessen Damastschaube er angezogen hatte, den

ersten Hieb in den Nacken und zeigte sich in seiner ganzen Roheit, in-

dem er des Grafen Gattin, die vergeblich um sein Leben gebeten hatte,

fragte, wie er ihr in der Schaube gefalle ; Enderlin von Dürrenzimmern

hatte sich des Grafen Federbusch aufgesteckt und ein Fleiner seine rot

und gelben Strümpfe angezogen ; mit dem aus seinem Leichnam fließen-

den „ Schmer“ schmierte sich die schwarze Hofmännin die Schuhe, während

Norbach und Enderlin mit dem Fett des in der Kirche getöteten Bott-

warer Obervogts Dietrich von Weiler ihre Schwertscheiden geschmiert

hatten. Wie kam Rorbach mit den Seinen zu der „ mörderischen Tat“

an den Rittern, die vereinzelt daſteht in der bäuerischen Bewegung ?

Der Fanatismus der Bauern war durch die Eroberung Weinsbergs

jedenfalls auf den Siedepunkt gestiegen und das Bekanntwerden des

bündischen Siegs bei Wurzach über die oberschwäbischen Bauern wird

ihre Wut noch vergrößert haben ; auch herrschte wohl Erbitterung gegen

den Grafen von Helfenstein, der am Tag zuvor mit den Seinen einige

vom bäueriſchen Nachtrab erstochen und die Bauern des Weinsberger

Tals unter Androhung, ihre Häuſer abzubrennen, vom Haufen zurüď-

gerufen hatte. Aber wahrscheinlich war es noch etwas anderes, das Ror-

bach und die Seinen zu ihrer graufen Tat veranlaßte. Sie wußten,

daß im Odenwälder Bauernhaufen Bestrebungen im Gang waren, den

Adel auf die Seite der Bauern herüberzuziehen ; schon in Schöntal

war mit Göß von Berlichingen verhandelt worden und in Neckarsulm

hatte der zu den Bauern übergegangene kluge Wendel Hipler, einſtmals

12) Öchsle, Beiträge zur Geschichte des Bauernkriegs, S. 107 (nach der nicht

aufzufindenden Urgicht des Peter Danheim in der Sammlung des Prälaten v. Schmid

im Stuttgarter Staatsarchiv) ; Zimmermann I, S. 509 und 510.
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gräflich hohenlohischer Beamter, zu einer Vereinigung mit dem Adel ge=

raten, der gleichermaßen wie die Bauern durch die Fürsten bedrückt werde ¹³) ;

Jörg Meşler von Ballenberg und Hans Reuter von Bieringen, die an-

gesehenſten Führer der Odenwälder, standen diesen Bestrebungen Hiplers

nicht unfreundlich gegenüber . Eine Heranziehung des Adels mußte aber

die bäuerische Bewegung notwendig in gemäßigte Bahnen lenken und das

war nicht nach dem Sinn Rorbachs, dem die staatsmännischen Gedanken

Hiplers jedenfalls zu hoch waren . Vermutlich wollten er und die Seinen

durch die Weinsberger Bluttat den Gemäßigten unter den Bauern die

Verbindung mit dem Adel unmöglich machen und dieſen davon abschrecken .

So ist es wohl aufzufassen, wenn berichtet wird, es habe durch diese

Tat „dem Adel sonderbar Entſeßen und Furcht eingejagt werden sollen “ 14) ;

denn daß Rorbach von besonderem Haß gegen den Adel als solchen er-

füllt gewesen wäre, ist bei ihm, dem Untertan einer Reichsstadt und Hof-

mann einer geistlichen Körperſchaft, kaum anzunehmen. Die Verbindung

mit dem Adel ist später durch die Annahme des Göß von Berlichingen

zum Hauptmann bis zu einem gewiſſen Grad dennoch zustande gekom-

men, aber damals hatte sich Rorbach bereits getrennt von den Oden=

wäldern.

Am Tag nach der Eroberung Weinsbergs, dem Ostermontag, kamen

Rorbach und Enderlin von Dürrenzimmern unbehelligt in die Stadt

Heilbronn herein und gingen aufs Rathaus zum Wein, jener in des

Helfensteiners Schaube, dieſer mit seinem Federbusch. Der Heilbronner

Rat, den die Bauern bereits zur Uebergabe der ihnen großenteils günstig

gesinnten Stadt aufgefordert hatten, war voll Angst und der Bürger-

meiſter Digel beauftragte einen Bürger, mit den beiden zu Nacht zu eſſen

und ſie fröhlich zu machen. Am folgenden Tag zogen die Bauern von

Weinsberg her Heilbronn zu . Da auf einen Teil der Bürgerschaft im

Fall eines Angriffs kein Verlaß war, wurden gegen Abend im Auftrag

der Bürgermeister vier Bauernführer, nämlich ihr oberster Hauptmann

Jörg Megler, ihr Schultheiß Hans Reuter, Hans Wittich von Ingel-

fingen und der Nasenbauer von Kirchenfall, im tiefsten Geheimnis in die

Stadt eingelaſſen zu einer Unterhandlung. Am Tag darauf, dem 19. April,

wurde mit diesen eine Abrede geschlossen, kraft deren Heilbronn in den

Bund der Bauern eintrat und eine gewisse Anzahl von ihnen in die Stadt

einlaſſen mußte zur „ Bestrafung “ der Geistlichen, namentlich der reichen

Deutschherren . Von Rorbach verlautet bei diesen Verhandlungen nichts

13) Urgicht des Dionysius Schmid von Schwabbach, Staatsarchiv in Stuttgart,

Sammlung des Prälaten v. Schmid 13, S. 171 - 176.

14) Peter Haarer, Beschreibung des Bauernkriegs, Frankfurt 1627.
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mehr ; er hat sich in diesen Tagen, spätestens am 20. April, vom Oden-

wald-Neckartaler Haufen getrennt und zog mit Enderlin von Dürren-

zimmern und 200 Mann dem unter Matern Feuerbacher von Groß-

bottwar neugebildeten Bottwartaler Haufen zu, mit dem er sich am

20. April 15) in Lauffen vereinigte. Die mit ihm zogen, waren neben

seinen Landsleuten aus den heilbronniſchen Dörfern wohl hauptsächlich

Bauern aus dem benachbarten Württembergischen, namentlich aus dem

Weinsberger Tal, die ihren Landsleuten zuziehen wollten ; war doch auch

Rorbachs Genosse Enderlin ein Württemberger. Als Ursache für Ror-

bache Abzug wird Mißtrauen der Deutschordensbauern gegen ihn an-

gegeben ; dies mag mitgespielt haben, bildete aber wohl nicht den Haupt-

grund. Wahrscheinlich war seine eigenmächtige Weinsberger Bluttat von

der Mehrheit der Bauern mißbilligt und dadurch seine Stellung schwierig

geworden. Die Gemäßigten werden froh geweſen ſein, die Schreckens-

männer Rorbach und Enderlin los zu bekommen, denn dieſe hätten ſie

bei ihren Plänen mit dem Adel nur kompromitiert; die Bauern konnten

auch in der Reichsstadt Heilbronn deren blutbefleckten Untertan Rorbach

nicht gut eine Rolle spielen lassen.

Am 21. April antwortete bereits das Nonnenkloster Mariental in

Steinheim an der Murr auf ein von Feuerbacher und Rorbach gemein-

sam an das Kloster gerichtetes Schreiben 10) . Von Lauffen zogen ſie mit

ihrem Haufen über Kirchheim am Neckar nach Bietigheim und vereinigten

sich dort am 22. April mit dem Zabergäuer Haufen Hans Wunderers

von Pfaffenhofen . Dann ging's über Horrheim nach Vaihingen a. d. Enz ;

dort wurden am 24. April die Ämter neu beſeßt, wobei Feuerbacher

als erster, Wunderer als zweiter Oberst bestätigt wurde 17) ; Rorbach

hatte also keine leitende Stellung . Am 29. April finden wir ihn in

Maulbronn, wohin schon am 24. April der Profoß Hans Meßger zum

Proviantholen geschickt worden war. Rorbach, der sich nun meiſt „ Jakob

von Böckingen “ nannte, schrieb „samt anderen Oberſten zu Maulbronn “

am 29. April an ihre geliebten Herren und Brüder in Heilbronn “ .

Ihre „ brüderliche Bitte und Begehr “ an diese war, daß angesichts des

brüderlichen Bündnisses, dem Heilbronn beigetreten sei, der zwischen

Heilbronn und Böckingen strittige Wasen bis auf weitere Entscheidung

von beiden Gemeinden gemeinschaftlich benüßt werden solle. Rorbach

war von seinen Landsleuten in Böckingen gebeten worden, ihnen „ einen

"

15) Mitteilung von Stadtpfarrer G. Boffert in Horb.

16) Korrespondenz des Ulrich Arzt, S. 176, Nr. 244.

17) Mitteilung von Stadtpfarrer G. Boffert in Horb.
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Paßport auszustellen" wegen dieſes Waſens, von dem sie behaupteten,

er ſei ihnen früher von Heilbronn unrechtmäßig entzogen worden, und

den sie seit dem Bauernkrieg eigenmächtig benüßten. Der Heilbronner

Rat, dem die Böckinger auch nicht mehr fronen und Bet zahlen wollten,

wendete sich auf Rorbachs Schreiben hin an die nunmehr zu Amorbach

im Odenwald liegenden Odenwald -Neckartaler Bauern mit der Bitte, ſie

möchten Rorbach die Ausstellung derartiger Paßporte verbieten, die dem

Gebot des hellen lichten Haufens, es solle ohne Paßport von dieſem keiner

den anderen des Seinen entsegen, zuwiderliefen. Daraufhin erließen

am 4. Mai Göß von Berlichingen und Jörg Mezler als oberste Feld-

hauptmänner mit dem Schultheißen Hans Reuter und anderen Haupt-

leuten ein scharfes Ausschreiben an Rorbach, worin sie ihn bei Vermei-

dung von des christlichen hellen Haufens Ungunſt anwiesen, daß er davon

abstehe, solche Paßporte wider sie zu geben, widrigenfalls gegen ihn ein-

geschritten werde. Aus dem Ton dieses Schreibens ist zu ersehen, wie

die Stimmung der leitenden Persönlichkeiten im Odenwald -Neckartaler

Haufen gegen Rorbach gewesen ist . Am 1. Mai schrieb dieser mit

anderen (nicht genannten) Obersten aus Maulbronn an Hans Wunderer :

sie hätten dort große Unordnung unter den dahin gehörigen Bauern an-

getroffen, die das Gebäu Maulbronn" verkaufen, abbrechen oder ver-

brennen wollten ; es wäre aber schade darum, weshalb Wunderer mit

seinen Räten „ einen heftigen Brief herabschicken " möchte. So ist also

vielleicht Rorbach, dem Wildesten der Bauernführer, die Erhaltung des

berühmten Kloſters Maulbronn zu danken ; ſelbſtverſtändlich ist bei

seinem Eintreten für das Bauwerk nicht etwa Sinn für dessen Schönheit

maßgebend gewesen, sondern der Gedanke an seinen Gebrauchswert. Die

vier heilbronniſchen Dörfer mußten übrigens später für den Schaden,

den ihre in Rorbachs Haufen befindlichen Einwohner in Maulbronn an-

gerichtet hatten, 100 Gulden zahlen.

"!

Wir hören nun nichts mehr von Rorbach bis zum 6. Mai. An

dieſem Tag befand er sich nicht sehr weit von Stuttgart ; er beantwortete

damals ein Schreiben der Hauptleute Feuerbacher und Wunderer, die,

von Kirchheim unter Teck kommend, nun in Degerloch angekommen waren ;

fie scheinen ihm nicht getraut zu haben und sprachen Zweifel aus, ob

er zu ihnen stoßen werde. Gegen diesen Zweifel verwahrte sich Rorbach

in seiner Antwort vom 6. Mai ; er erklärte, er habe nicht früher kom-

men können ; in der folgenden Nacht werde er mit 1400 Mann in Stutt-

gart liegen und sich am anderen Tag mit Feuerbacher und Wunderer

vereinigen als christlichen Brüdern 18). Die Vereinigung fand am 7. Mai

18) Korrespondenz Ulrich Arzts, S. 326, Nr. 359.

Württ. Bierteljahrsh . f. Landesgeſch . N. F. XXXII.
3
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in Sindelfingen statt 19) ; ob Norbach tatsächlich 1400 Mann zuſammen-

gebracht hatte, läßt sich nicht feststellen. Am 8. Mai erstürmten die

Bauern Herrenberg, aber am 12. Mai erlitten sie durch das bündiſche

Heer die vernichtende Niederlage bei Böblingen. Kurz zuvor hatte bei

einer Friedensunterhandlung der bündische Feldherr Jörg Truchseß von

Waldburg von den Bauern unter anderem die Auslieferung der „ Weins-

berger" verlangt 2 ), d . h. der an der Weinsberger Bluttat Beteiligten ;

davon wäre in erster Linie Rorbach betroffen worden. Infolge der im

bäuerischen Lager herrschenden Uneinigkeit, die zur Abſeßung Matern

Feuerbachers führte, zogen am Abend vor der Schlacht drei bäueriſche

Fähnlein ab 21) . Ob Rorbach unter ihnen war, können wir nicht feſt-

stellen ; in der Schlacht wird er nicht erwähnt, und wir erfahren auch

nichts davon, daß heilbronnische Dorfuntertanen in ihr gefallen wären.

Am Tag der Schlacht machte der Burgvogt zu Aſperg, Baſtian Emhard,

einen Angriff auf eine bäuerische Schar, die, wie ihm gemeldet war,

mit ihren Wagen und Wagenpferden zu Markgröningen lag ; es gelang

ihm , sie gefangen zu nehmen 22) ; diese Bauern hatten wohl nicht an

der Böblinger Schlacht teilgenommen, denn es wäre ihnen kaum ge-

lungen, ihren Troß aus der Schlacht zu retten. Unter den Gefangenen

war Rorbach, von dem der Herold des Jörg Truchſeß 23) berichtet, er ſei

zwiſchen Markgröningen und Vaihingen von dem Asperger Burghaupt-

mann gefangen genommen worden. Als das bündische Heer am 19. Mai

nach der Gegend von Heilbronn zog, um die wieder zum Bund über-

gegangene Reichsstadt vor einem bei Weinsberg neugebildeten Bauern-

haufen zu ſchüßen, lieferte der Aſperger Burgvogt zwei ſeiner Gefangenen,

nämlich Rorbach und einen bäuerischen Beutemeiſter, an Jörg Truchſeß

aus, offenbar weil sie die am meisten Belasteten waren. Truchſeß ließ

Rorbach in Eiſen ſchlagen “ und führte die beiden Gefangenen mit ſich.

Am 20. (oder 21.) Mai wurde dann Rorbach als Haupträdelsführer bei

Neckargartach im Weidach mit einer Kette an einen Weidenbaum ge-

bunden und, wie kurz zuvor Melchior Nonnenmacher aus Ilsfeld, lang-

sam durch Feuer gebraten 24) ; Alt und Jung sah dem grausigen Schau-

"

19) Mitteilung von Stadtpfarrer G. Voffert in Horb.

20) Zimmermann II, S. 403.

21) Ebd., S. 404 ; Zimmermann gibt an, es feien nicht die Weinsbergischen gewesen.

22) Schreiben Emhards vom 19. Mai an den württembergischen Statthalter Wil-

helm Truchseß ( Staatsarchiv in Stuttgart, Vauernfrieg) ; als Tag der Gefangennahme

gibt er den Freitag an, was der Tag der Schlacht war .

23) Hans Luz (Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 47, 1893).

24) Ebenda.
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spiel zu 25). Rorbachs Genoſſe, der Beutemeiſter, und andere gefangene

Bauern wurden geköpft und an die Bäume gehängt ; ihre Leichen waren

am Tag darauf noch unbeerdigt.

So hat Rorbach ein schaudervolles Ende gefunden. Er gehört nicht

zu den Geſtalten des Bauernkriegs, die uns wie Wendel Hipler durch

ihre Pläne intereſſieren, noch zu denen, die wie Florian Geier (ſei es

nun mit Recht oder nicht) vom Schimmer der Romantik verklärt werden .

Er verfolgte offenbar weder ein höheres Ziel noch läßt sich gar etwas

wie ein idealer Zug an ihm entdecken. Nur der Kampf um seine ärm-

liche Privatsache hat ihn zum Bauernführer gemacht und so ist er ledig-

lich ein Aufwiegler geweſen ; „unser Verführer “ nannten ihn später

einmal die Böckinger, die es schwer büßen mußten, ihm gefolgt zu ſein.

Im Krieg scheint er keine besonderen Führereigenschaften gezeigt zu haben.

Dabei war er ein roher Mensch. Der Sache der Bauern hat er durch

die Weinsberger Bluttat moralisch einen nicht wieder gut zu machenden

Schaden zugefügt. Vor seinem Tod ist Rorbach noch „ gefragt “, d . H.,

jedenfalls unter Anwendung der Folter, zu Aussagen gepreßt worden ;

doch scheint seine „ Urgicht", um deren Mitteilung Heilbronn den Truch-

ſeß mehrmals bat, nicht mehr vorhanden zu sein. Seine Hinterlaſſen-

ſchaft, alſo namentlich sein Eigenbeſiß in Böckingen und ſein bei einem

Heilbronner Bürger liegendes Beutegeld, das aus 71 Gulden in Gold,

einem Doppeldukaten, einem Karneol, einem silbernen Becher u. a. be

stand, wurde vom Truchseß der Witwe und dem Bruder des Grafen

von Helfenstein zugewiesen. Die Gräfin verkaufte die Güter Rorbachs

in Böckingen und, wie es scheint, auch die seiner Frau an den Heil-

bronner Bürger Leonhard Günter, einen früheren Kriegsmann. Die

Brüder Peter und Hans von Ehrenberg bemühten sich Jahre lang

um Rückgabe der Güter von Rorbachs Witwe, die ihre Leibeigene war,

an dieſe ; ob sie sie schließlich zurückerhielt, läßt sich nicht feststellen .

Sie hatte anscheinend keine Kinder und war 1529 in zweiter Ehe mit

einem deutſchmeiſterlichen Leibeigenen verheiratet. Der von Rorbach be-

baute Böckinger Hof des Wimpfener Stifts, den anfangs auch die Helfen-

ſteiniſchen eingenommen zu haben scheinen, wurde im Jahre 1544 von

dem Stiftsvikar Wolf Ferber zu den gleichen Bedingungen wie früher in

Erbpacht gegeben. Von Rorbachs Genossen Enderlin von Dürrenzim-

mern und Gabriel, Rorbachs „Fähnrich “, hieß es im Jahr 1527, ſie

befänden sich in Straßburg.

25) Zeugenaussage des Adelsheimer Torwarts Peter Stroßer (Steigerwald, Lebens

beschreibung Gözens von Berlichingen, S. 281).
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Zur Geſchichte des Hofgerichts zu Tübingen.

Von F. Graner, Landgerichtspräsident a. D.

I. Errichtung des Hofgerichts.

Die Zeit, zu welcher das Hofgericht als ſelbſtändiges höchſtes Appel-

lationsgericht für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in der

Grafschaft Württemberg aufgerichtet wurde, fällt in die zweite Hälfte

des 15. Jahrhunderts, in die lezten Jahrzehnte der Grafenzeit. Die

Rechtsprechung in bürgerlichen Rechtssachen lag damals bei den Stadt-

und Dorfgerichten der Grafschaft. Für Kriminalsachen, sog . peinliche

Sachen, waren ausschließlich die Stadtgerichte zuständig. Gegen deren

Entscheidung gab es keine Appellation. Peinliche Sachen fielen darum

niemals in den Bereich des Hofgerichts . Nun war aber für die bürger-

lichen Rechtsstreitigkeiten die Rechtslage zur damaligen Zeit eine höchſt

verworrene . Innerhalb Württembergs waren nur die Bürger der Städte

und die Bauern in den Dörfern, die , armen Leute ', unter welcher Be-

zeichnung sie zusammengefaßt wurden, den Gerichten der Städte und

Dörfer unterworfen. Die Grafen selbst mit ihrem Kammergut, die

Ritterschaft, auch die Kommunen hatten vor diesen Gerichten kein Recht

zu geben. Die benachbarten Territorien, die Reichsstädte, die Ritterſchaft

hatten eigene Gerichte. Dazu kamen das kaiserliche Hofgericht zu Rott-

weil, die sonstigen unter dem Reich stehenden Landgerichte in Oberschwaben,

auch die westfälischen Fehmgerichte, welche württembergische Untertanen

vor ihr Forum zogen . Die Grafen suchten sich hiegegen zu schüßen

durch Erwirkung der kaiserlichen Privilegien de non evocando, weiter-

hin durch Abschluß von Verträgen mit den Nachbarn. Allein dieſe Privi-

legien hatten meiſt die Klauſel, daß sie nur dann in Kraft traten, wenn

der Rechtsuchende vor den Gerichten der Grafschaft kein Recht finden

konnte. Die Verträge wiederum seßten zumeist fest, daß gegen die Ent-

scheidung des unteren Gerichts ein höheres Gericht angerufen werden

konnte. All dies drängte darauf hin, ein höchstes Landesgericht zu er

richten, an welches Berufung erhoben und welches überdies als Kom-

promißgericht (Schiedsgericht) angerufen werden konnte. Erstmals in
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dem Jurisdiktionsvertrag zwischen Markgraf Karl von Baden und Graf

Ulrich von Württemberg vom 27. Nov. 1460 ist nun eine Bestimmung

aufgenommen, daß die Partei, die vor dem Stadt- oder Dorfgericht unter-

legen sich über das Urteil beschweren will, sich zu wenden habe an „ den

Herrn und seine Räte “, und es wird dann weiter vorgesehen, daß jeder

der beiden Landesherrn, Baden und Württemberg, für solche Beschwerden

sein Hofgericht zu halten habe mit seinen Räten zu bestimmter Zeit.

Man hat vielfach angenommen, daß damit das spätere Hofgericht ins

Leben gerufen worden sei. Dies wird nicht ganz richtig sein. Es war

der Graf selbst oder der ihn vertretende Landhofmeister, der Gericht

halten ſollte, und es wird, wenn auch beſondere Belege hiefür nicht vor-

handen sind, anzunehmen sein, daß dies auch schon vor dem genannten

Vertrag und in Fällen, auf welche dieſer keine Anwendung fand, geſchehen

ist. Wohl aber hat die schon von Wächter in seiner Geschichte des Württ.

Privatrechts vertretene Meinung Vieles für sich, daß sich von diesem Ge-

richt, dem ſpäteren Kanzleigericht¹), das Hofgericht unter einem be-

sonderen Hofrichter, der an die Stelle des Landhofmeisters trat, ab=

gezweigt hat. Wie dies des Näheren vor sich gegangen ist, ist urkund-

lich nicht nachgewieſen. Nur soviel steht fest, daß dieſes Hofgericht als

selbständiges Gericht eine besondere Prozeßordnung bekommen hat, und

zwar geschah dies im Jahr 1475.

Diese erste Hofgerichtsordnung von 1475 ist leider verloren

gegangen. Wahrscheinlich sind die Eremplare, die sich bei den auf der

Kanzlei zu Stuttgart verwahrten Akten des Hofgerichts befanden, mit

all diesen Akten bei dem großen Kanzleibrand von 1683 dem Feuer

zum Opfer gefallen. Das Vorhandenſein derselben wird aber beſtätigt .

Wolfgang Adam Schöpff erwähnt in seinem Buch : Processus Appel-

lationis usw. Stuttgart 1748 in § XVIII die „ ordinatio Aulica (Hof=

gerichtsordnung) de anno 1475 a Comitibus Ulrico et Eberhardo

Seniore Uraci promulgata“ , aus der er eine Vorschrift wörtlich anführt.

Ihm ist also, wie er überdies an anderer Stelle ausdrücklich bemerkt,

zur Zeit der Abfaſſung seines Werks ein Eremplar der jezt verloren

gegangenen Hofgerichtsordnung zugänglich gewesen. Sodann ist noch ein

Restript des Grafen Eberhard im Bart vom 2. Oftober 1486 bekannt,

welches Schöpff gleichfalls und zwar wörtlich wiedergibt. In diesem

Reſkript, das anſcheinend an alle Vögte des Landes abging, gibt Eber-

hard Vorschriften über die Appellation und bemerkt im Eingang wört-

1) Kanzlei im Sinn der Regierungsbehörde . Siche Mehring in Württ. Viertel-

jahrshefte N. F. 25, S. 145.
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lich : „ Als weyland der Hochgebohrne Unnſer lieber Vetter Ulrich, Grauffe

zu Wirtemberg und zu Mimpelgard seeliger und loblich Gedechtnuß, und

Wir bißher ain Ordnung in unserem Land gehalten haben, wie

und in was Sachen man für Unnser Hoffgericht geappelliert und ſolich

appellacion davor prosecquirt und gerechtvertiget hand . . . " Graf

Eberhard, damals wieder Herr des ungeteilten Landes, anerkennt also

in dem Reskript, daß die Hofgerichtsordnung schon zur Zeit der Regie-

rung des Grafen Ulrich V., welcher am 8. Januar 1480 die Regierung

seines Landesteils an seinen Sohn Eberhard d . J. abgegeben hat, in

Kraft gewesen ist, und zwar für beide Landesteile ein und dieselbe Ord-

nung. Weiterhin bemerkt der Stadtschreiber von Sulz zum Sulzer

Stadtrecht ) : Von solchen Appellationsachen seynd im alten Stadtbuch

zween Befehl, der erst von Weyland dem Hochgebohrnen Herrn, Herrn

Eberhardt Graven zu Württemberg Seeliger Gedächtnus Datum Stuttg.

den Montag nach Michaelis Anno Dominji 1486 ". Auf Grund dieſer

Zeugnisse darf als feststehend erachtet werden, daß die erste Hofgerichts-

ordnung im Jahr 1475 erlassen worden ist. Wenn auch damals das

Land noch geteilt war zwischen Graf Ulrich und Graf Eberhard im Bart,

so darf doch angenommen werden, daß der Leßtere hervorragenden An-

teil an der Errichtung des Hofgerichts genommen hat, wie ihm über-

haupt viel daran gelegen war, feste und geordnete Einrichtungen im

Land zu schaffen, insbesondere die Rechtspflege zu ordnen³) .

"

Was der Inhalt dieser ersten Hofgerichtsordnung war, läßt sich nicht

mehr näher feststellen. Vermutlich beschränkte er sich auf Vorschriften

über die Verfaſſung des Hofgerichts, die Einlegung der Appellation und

gab dazu noch einige Vorschriften über das Verfahren (wie die Appellation

prosequirt werden soll) . Näheres hierüber ist nicht bekannt¹). Urkund-

2) In seinem Bericht, den er einfandte, als 1553 zum Zweck der Abfaſſung des

Landrechts von Städten und Dörfern Aeußerungen über die geltenden Saßungen,

Herkommen und Gebräuche einverlangt wurden.

3) Konrad Summenhard, Profeſſor der Theologie, nennt in seiner Oratio funebris

(Leichenrede) in obitum Eberhardi Barbati, Anno 1497 zu Tübingen gehalten, den

Herzog den Gründer und Ordner des Hofgerichts : Provincialis seu Curialis sui Con-

sistorii ipsum Institutorem et Ordinatorem fuisse Diligentissimum . Siehe Zeller,

Merkwürdigkeiten der Univerſität und Stadt Tübingen S. 119/120.

4) Vermutlich war wiedergegeben, was in der Rechtslehre der damaligen Zeit,

zu welcher das römische Recht auch im Prozeßverfahren Eingang fand, niedergelegt

war. Solche Prozeßvorschriften enthielt z . B. auch das von Graf Eberhard verliehene

Tübinger Stadtrecht von 1493 (eine Abschrift davon, von dem Stadtschreiber Jsal

Schwarz im Jahr 1572 gefertigt, wird auf dem Tübinger Rathaus verwahrt) : Ver-

säumnisfolgen, Beweisregeín „vom Beweisen der Gewere durch den Kläger ein-

mal, daß er in Gewere und possession gewesen, zum andern, daß er gewaltsam ent-

1
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lich belegt ist nur das, was Graf Eberhard in seiner Vorschrift vom

Jahr 1486 über das Hofgericht angeordnet hat ) . Insbesondere ist

nicht zu ersehen, ob der Hofrichter als Vorsitzender auf Dauer oder je-

weils, wie dies offenbar bei den Richtern der Fall war, für die einzelne

Sigung des Gerichts ernannt wurde ), entsprechend der auch beim Reichs-

-

wert worden“, worin die Grundsäße des römischen Rechts im Gegenſaß zum Ent-

schuldungsbeweis des deutſchen Rechts zu erkennen find sodann Vorschriften über

Urkunden , Zeugen- und Eidesbeweis, über Zulassung von Prokuratoren und Gewalt-

habern, auch von Fürsprechern, die aus dem Ring des Gerichts zu nehmen.

5) Er spricht hier aus : es soll die alte Hofgerichtsordnung bestehen bleiben bis

auf folgende Aenderung : „daß fuerohin kain appellacion für Unser Hofgericht zu ge-

scheen gestatt oder angenommen werden soll, die Hauptsach seye denn zwanzig Pfund

Heller wertt oder darob, oder daz es ainem sin eer (Ehre) berüre, wo aber die Haupt-

sach 10 Pf. Heller oder mer biß uff XX Heller antreff, so soll dem Appellirer erlaupt

ſein, sich für ſin Obergericht und nit wytter für Unſer Hoffgericht zu berufen“. (Dar-

nach beſtand ſchon damals die Einrichtung, daß den einzelnen kleineren Gerichten Ober-

gerichte angewiesen waren ursprünglich das Gericht der Amtsstadt, später für das

Land unter der Staig das Stadtgericht Stuttgart, für das Land ob der Staig das

Etadtgericht Tübingen). Sodann ist noch vorgesehen : es soll och firterhin uenser Hof=

gericht inn Sachen unnser Unterthan berirend des Jahrs zweimal, nemlich ains uff

Sonntag zünacht nach Marttini, und das ander uff den nechsten Sonntag zünacht nach

dem achtenden Tag corporis Christi zu halten geſeht werden. “

6) Schöpff a. a . D. zählt drei Erkenntniſſe auf, welche das Hofgericht noch in der

Grafenzeit erlaſſen habe : Das erste vom Jahr 1477 von Hofrichter und Räten (nicht

mit Namen angegeben) auf dem zu Urach abgehaltenen Hofgericht, erpediert unter dem

Namen und Siegel des Grafen Eberhard d. Ä.; das zweite gleichfalls auf einem zu

Urach abgehaltenen Hofgericht am Samstag vor Dculi 1479. Hofrichter war hier

Georg von Ehingen, und Räte : Wilhelm von Wernau, Eberhard von Urbach, Rittere,

Doktor Georig Ehinger, Caspar Remp von Pfullingen, Conrad Lutz Vogdt zu Tübingen

und Ludwig Hohenberg. Das Hofgericht war hier anscheinend Kompromißgericht, es

ift erwähnt, die Streitenden, beiderseits Adlige, seien zu gütlichem Verhör geladen

und darauf das Urteil verkündet worden. Das dritte Urteil wurde auf dem Hofgericht

zu Stuttgart im Jahre 1481 (also noch vor dem Münsinger Vertrag unter der Re-

gierung Eberhards d . J. in ſeinem Landesteil) gefällt und im darauf folgenden Jahr

zu Nürtingen den Parteien ausgefolgt. Die Namen der Richter sind : Sigmund von

Frieburg zu Yienburg, Ritter, Hofrichter, Herr Peter, Probst zu Denkendorff, Herr

Ludwig Vergenhanß, Doktor Beeder Rechte, Canzler, Herr Werner von Onzhuß, Doktor

der Heiligen Schrift und Geistlicher Rechten, Doktor Albrecht Grunbach, Kircher (Kirch-

herr) zu Gmünd, Doktor Mathis Ochsenbach, Kircher zu Nürtingen, Herr Georg Truch-

ſeß von Walden genannt von Himmertingen Commenthur zu Winnenden Teutsch Ordens,

Heinrich von Wernau, Conrad von Rischach, Heinz Schillung, Doktor Martin Nittel,

Doktor Nikolaus Bölz und Herr Johann Blaicher, Pfarrer zu Lorch. Ferner wird

noch erwähnt ein Hofgericht zu Stuttgart 1487 und 1488, sowie ein im Jahr 1493

zu Tübingen gehaltenes Hofgericht, bei welchem drei Profefforen der Univerſität mit-

wirkten.
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hofgericht herrschenden Übung. S. Franklin, das Reichshofgericht im

Mittelalter Bd. 2, S. 88 ff.

Das zur Grafenzeit errichtete Hofgericht war kein ständiges Gericht.

Es sollte zusammenberufen werden, wenn Bedarf vorlag. Ob die im

Reskript des Grafen Eberhard im Bart von 1486 getroffene Anordnung,

es solle zu bestimmter Zeit zweimal im Jahr gehalten werden, in Wirk-

lichkeit befolgt worden ist, läßt sich nicht feststellen. Es ist kaum anzu-

nehmen, daß dies geschehen ist, zumal nicht in der unruhigen Zeit nach

dem Tod des Herzogs Eberhard im Bart .

Ebensowenig hatte das Hofgericht einen festen Sig angewieſen er-

halten. Es folgte der Hofhaltung des Landesherrn. Aus den ange-

führten Hofgerichtsurteilen ist ersichtlich, daß das Hofgericht jeweils an

den Orten gehalten wurde, wo sich der Graf mit seiner Hofhaltung be-

fand ): Stuttgart, Tübingen und Urach. Auch fand bei dem einen Ur-

teil die Verkündung zu Nürtingen statt, dem Ort, wo Graf Eberhard

d. J. oftmals Hof hielt . So erklärt sich, warum das Gericht den Namen

Hofgericht erhielt, im Gegensatz zu den Stadt- und Dorfgerichten,

ein Name, den es in der Folge beibehielt. Die Bezeichnung lag um ſo

näher, als auch die kaiserlichen Gerichte Hofgerichte genannt wurden,

ebenso die verschiedenen in anderen Territorien errichteten Appellations-

gerichte.

II. Das Hofgericht zur Herzogszeit.

Die Erhebung Württembergs zum Herzogtum ließ das Hofgericht un-

berührt. Nur das mag bemerkt werden : in dem Privilegium, das der

König Maximilian am 23. Juli 1495 (Reyscher, S. d . G.G. T. I Nr. 30,

S. 31 ) dem neu aufgerichteten Herzogtum gab, iſt die Bestimmung auf-

genommen, daß der Herzog selbst, seine Diener und Mannen, Städte,

Märkte, Dörfer oder Kommunen Recht geben sollen vor dem Herzog

und seinen Räten, d . h . Hofmeister, Kanzler und Räten, daß aber der

Herzog befugt sei, durch besonderen Bescheid die Sache an den Hof-

richter und Räte , d. h . das Hofgericht, zu verweisen. Das Hofgericht

war dann Remissionsgericht , das in solchen Sachen als Gericht

erster Instanz zu erkennen hatte ' ) .

7) In einem Hofgerichtsmemorial vom 24. Sept. 1697, welches sich mit der ur-

sprünglichen Einrichtung des Hofgerichts befaßt, ist bemerkt, das Hoigericht sei früher

immer dem Hoflager gefolgt. Siehe Staats- Filial-Archiv in Ludwigsburg (fortab als

St.F.A. zitiert).

1) In der Folge wurde es auch üblich, in den den Stadt- und Dorfgerichten ent-

zogenen Rechtsstreitigkeiten hervorragende Stadtgerichte als Remissionsgerichte zu bes

stellen . Man nahm an, daß es dem Herzog freistehe, beliebig Sachen an andere Ge-

richte, die an sich nicht zuständig sind, zu remittieren .
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Nach dem Tod des Grafen und ersten Herzogs Eberhard i. B. folgte

die unruhige Regierung des Herzogs Eberhard d. J. und nach dessen

Entſeßung die Vormundschaftsregierung für den minderjährigen Herzog

Ulrich. In den Regimentsordnungen vom 9. April und 14. Juni 1498

(Reyſcher S. d . St.G.G. 2 T., S. 14, Nr. 14 und S. 21 Nr. 16)

gab diese eine eingehende Ordnung für die Kanzlei ; an der bestehenden

Hofgerichtsordnung wurde nichts geändert. Doch behielt sich die Regie-

rung das Recht vor, die Richter am Hofgericht zu bestellen 2 ) .

Unter der Regierung des im Jahr 1503 für volljährig erklärten Her-

zogs Ulrich wurden wichtige Bestimmungen für das Hofgericht getroffen.

Zunächst erließ der Herzog im Jahr 1510 Vorschriften über die Appel-

lation (Appellationsſumme, Formen und Friſten für Einlegung der Appel-

lation, Einleggeld von zwei Gulden). Dabei wurde ausgesprochen, daß

Lehenssachen ausgeschlossen bleiben, alle Lehenssachen sollen für den

Lehensherrn gewieſen werden, dahin ſie gehören “, ebenso geistliche Sachen,

diese sollen gewiesen werden an die ennd, dahin sie gehören " ³) .

Das Hauptwerk, das unter Ulrichs Regierung für das Hofgericht

geschaffen wurde, ist die zweite Hofgerichtsordnung, eine mit allen Einzel-

heiten ausgestattete Prozeßordnung für das Hofgericht. Der Titel lautet :

Hovegerichts Ordnung des Fürstenthumbs Wirtemberg 1514

Sampstag nach Conversionis Pauli im Mon. Janr.

Das Hofgericht blieb nach dieser Ordnung, soweit es nicht als Remis-

fionsgericht in Tätigkeit trat, ausschließlich Appellationsgericht, womit nicht

ausgeſchloſſen war, daß es als Kompromißgericht angerufen werden konnte.

Der Ort, an welchem das Hofgericht zur Sizung zusammentreten.

sollte, war in der Hofgerichtsordnung nicht vorgeſehen. Herzog Ulrich

verfügte nun noch im gleichen Jahr 1514, nachdem er die Hofgerichts-

ordnung erlassen hatte, daß das Hofgericht fortab stets nur nach der

Stadt Tübingen zusammenberufen werden solle¹) . Vorausgegangen

2) „Wir wöllen ernstlich darob sein, das fromm erbar vlysig und verstendig

amptlut und richter am Hoffgericht, auch allen andern gerichten und ämptern fürgenom-

men und gesezt werden. "

3) Das Reskript ist nicht mehr vorhanden ; aber es wird aufgeführt in dem oben I

N. 2 erwähnten Bericht des Stadtschreibers von Sulz ; danach ist das Rescript er-

gangen „am Donnerstag nach Michaelis anno Dominj 1510.“

4) Das Defret des Herzogs, welches abgedruckt ist bei Andreas Chriftof Zeller,

Ausführliche Merkwürdigkeiten der Universität und Stadt Tübingen 1743, lautet wörtlich :

Stuttgart, Freitag nach unser lieben Frauen Himmelfahrtstag 1514 “ . „ So fich

nun in Verhandlung sollichs Landtags" (d . i. des Landtags, der zum Tübinger Vertrag

geführt hat) „auch in Annehmung und Vollziehung des obgemeldeten Vertrags unſ.

lieb getreuer Conrad Breuning als unser Vogt, auch Bürgermeister und Gericht, Rath
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war der Aufstand des armen Conrad im Remstal und nach dessen Nieder-

werfung die Vorgänge und Verhandlungen zwischen dem Herzog und den

Abgeordneten der Städte und wiederum der Ämter, welche schließlich im

Tübinger Vertrag vom 8. Juli 1514 ihren Abschluß gefunden hatten.

Der Herzog hatte auf den 25. Juni 1514 einen Landtag nach Stuttgart

ausgeschrieben, hatte aber im Unmut über die Beschwerden, die ihm schon

zuvor von der Stadt Stuttgart vorgebracht waren, diese Stadt ver

laſſen und hatte sich in das ihm ergebenere Tübingen begeben, woſelbſt

dann die Verhandlungen zu Ende geführt wurden. Auf dem Landtag

wurden von den Abgeordneten der Ämter eine Reihe von Beschwerden

schriftlich übergeben, welche unter vielen andern auch das Hofgericht be-

trafen. Hauptsächlich wurde über das Eindringen der Doktoren in Re-

gierung und Gerichte geklagt 5) .

-

und Gemeinde unſer Stadt und Amts Tübingen gehorſamlich mit unterthänigem Fleiß

und Erzaignng, wie sich frommen getreuen Unterthanen gebührt, wohl gehalten hat,

und dazu auch, alß sich in unser Stadt und Amt Schorndorff ein sonder ohnerhört

Empörung und Ungehorsam wider Uns erhebt, die genannten unser lieb getreuen

Unterthanen von Tübingen uff unſer Erfordern Uns tröstlich zugezogen sind der Meynung,

und helfen die Ohngehorsamen und Widerspenstigen zu strafen und zu Gehorsam zu

bringen, um solch Gutthat und Redlichhaltung der unser von Tübingen an uns, alß

ihrem rechten natürlichen Herrn haben Wir zu gnädiger Erkenntnuß und künfftiger

Gedächtnuß desselben ihnen ihr Wappen begnadet und begabt, alſo daß fürterhin ob

ihrem alten Wappen des Rothen Fahnens in einem gelben Feld zween Arm über

einander geschrendt und in jeder Hand ein Hirschhorn gefaßt, wie dann solches in dem

Fähnlein, so wir ihnen in ihrem Heimziehen gegeben haben, äugentlich gesehen würdet.

Und damit auch unser von Tübingen um ihr obgemeldt unterthänig Handlung und

Darstreckung ihres Leibs und Guths auch etwas Ergößung künftiglich empfahen, ſo iſt

unser Gemüth, Will und Meynung und Verschaffen, für uns und unser Erben und

Nachkommen, daß fürterhin allwegen unser Hofgericht zu Tübingen seye, bleib und

gehalten und nit da davon verändert werde, es wäre dann Sach, daß ſich künfftiglich

etwas sonder Ursach, die uns oder unser Erben unserer Gelegenheit nach zu solcher Ver-

änderung bewegt, begeben würden". Die Urkunde erwähnt dann noch das Geschenk
-

dreier Feldschlangen, das der Stadt verliehen wurde.

5) Es wurde gebeten, daß das Hofgericht mit ehrbaren, redlichen und verſtändigen

Personen vom Adel und von den Städten, namentlich aber, wenn eine Sache die

Landschaft betreffe, nicht mit Doktoren besezt werde, damit den alten Gebräuchen und

Gewohnheiten unabbrüchig geurteilt und der arme Mann nicht irre gemacht werde.

„Man möge auch bedenken die Beschwerden über die Gelehrten, welche merklicher Weiſe

bei allen Gerichten durch das ganze Land mit ihren Handlungen einbrechen, ſo daß

jezt einer, dem Rechtens noth thue, mit 10 fl. nicht davon komme, während er viel-

leicht vor 12 Jahren mit 10 Schilling die Sache gar gerichtet hätte ; damit würden

viele Neuerungen bei den Unterthanen aufgebracht, und wenn kein Einsehen geschehe,

müſſe man mit der Zeit in ein jegliches Dorf einen Doktor oder zwei seßen, welche

Recht sprechen."
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Im Tübinger Nebenabschied vom 8. Juli 1514 (Reyscher Samm-

lung der Staatsgrundgeseße, T. II, N. 19, S. 46) wurde den Beschwer-

den insoweit stattgegeben, als zugesagt wurde, es soll das Hofgericht

auch mit Räten der Landschaft besezt werden. Weiter versprach

der Herzog, bei der Besetzung der Kanzlei wie auch des Hofgerichts den

aus dem Land Geborenen, wenn sie tauglich seien, den Vorzug vor den

Auswärtigen zu geben. Im übrigen versprach der Herzog gegen die-

jenigen nach Gebühr vorzugehen, die ihm als untauglich oder auf Vor-

teil bedacht angezeigt würden. So gab sich dann auch für das Hof-

gericht, einmal daß es einen bleibenden Ort für seine Tagungen erhielt

und weiter, daß für seine Beſegung bestimmte Richtlinien aufgestellt

waren. Da in erster Linie die Räte aus der Kanzlei zu Beisißern ge-

nommen wurden, so kamen hiefür vor andern die adeligen Räte in Be-

tracht, dann aber auch die Gelehrten, die man eben nicht entbehren

konnte, und schließlich diejenigen aus der Landschaft.

Aber in Wirklichkeit kam es in der Folgezeit überhaupt nicht zu

einer Zusammenberufung des Hofgerichts . Es begannen die unruhigen

Zeiten, die mit der Vertreibung des Herzogs durch den Schwäbischen

Bund endeten. Solange der Schwäbische Bund die Regierung im Land

führte, scheint eine Sigung des Hofgerichts nicht in Frage gekommen

zu sein. Nachdem durch den Vertrag vom 6. Februar 1520 der

Schwäbische Bund das Land an den Kaiser Karl V. übergeben hatte,

verhandelten die Abgesandten des Kaisers mit den Ständen und hiebei

kam auch das Hofgericht zur Sprache. In der Erläuterung des Tü-

binger Vertrags, den der Kaiſer beſtehen ließ, vom 11. März 1520,

ließ der Kaiser durch seine Abgesandten erklären : des Hofgerichts halb

nachdem Prälaten und Landſchaft an dessen Haltung und Vollziehung

gelegen und sie gebeten hätten, daß es fürderhin im Land mit ehrlichen,

frommen und verständigen Personen vom Adel und der Landschaft beſeßt,

„doch mit Doktoren nit überſeßt “ ſein solle, so werde dies zugestanden,

auch daß es im Jahr zum mindeſten viermal gehalten werde. Diese Er-

läuterung wurde sodann in allen Teilen in dem Kaiserlichen Dekret

vom 15. Dkt. 1520 beſtätigt und dabei ausgesprochen, daß alle Privilegien

der Stände und Städte in Kraft bleiben sollen 6) .

6) Die Stadt Tübingen hielt dann auch an ihrem Recht fest : auf Januar 1521

wurde eine Sißung des Hofgerichts ausgeschrieben, aber entgegen dem Privileg der

Stadt Tübingen nicht dorthin, ſondern nach Stuttgart. Die Tübinger wehrten sich

dagegen, fie beriefen sich auf das verbriefte Recht ihrer Stadt und ließen die Redner

(Fürsprecher) nicht nach Stuttgart abgehen, und sie erreichten, daß das Stuttgarter

Hofgericht aufgehoben und nach Tübingen verlegt wurde. Aus zwei Schreiben der
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In Tübingen wurde für das Hofgericht eine eigene „ Stuben“ her-

gerichtet. Sie befand sich im dritten Stockwerk des Rathauses am Markt-

play. In dieser Stuben hielt das Hofgericht seine öffentlichen Sißungen

ab bis zu ſeiner Auflösung 7) . Neben dem Sißungsſaal des Hofgerichts

war die Advokatenstube. Im zweiten Stockwerk des Rathauses war die

Ratsstube des Magistrats, in welcher die Sizungen des Stadtgerichts

Tübingen abgehalten wurden. Da dieses nicht allein Gericht erster In-

stanz und Obergericht in Zivilsachen, sondern auch Kriminalgericht war,

war dort ein Raum zur Verhörung der Malefikanten, die sog. Stock-

kammer.

Kommissäre vom Januar 1521 , welche Zeller in seinen „Merkwürdigkeiten“ anführt,

geht dies hervor. Im ersten Schreiben aus Worms datiert und vom erſten Kommiſſar

von Bergen unterschrieben, wird versucht, die Tübinger zu beruhigen : es sei geschehen

des großen Sterbens zu Tübingen wegen ; jezt sei , wenn auch das Sterben vorüber

sei, kein Aufschub mehr möglich, künftig ſoll das Hofgericht nach Tübingen ausgeſchrieben

werden. Allein die Tübinger gaben nicht nach und das andere Schreiben aus Stutt

gart, mit „Minsinger“ ( Sohn des Med. Dr. Johann Sebaſtian Minſinger, der mit

Herzog Eberhard im gelobten Land gewesen) unterschrieben, erklärt, das Stuttgarter

Hofgericht werde aufgehebt und auf die zukünfftige Vasten zu Tübingen zu halten.

erstreckt". In der Folge wurde das Privileg der Stadt Tübingen nie mehr beanstandet.

7) Zeller erwähnt hiezu in seinen „ Merkwürdigkeiten“, daß in der Hofgerichtsstube

ſich Kontrefaits älterer und neuerer Hofgerichtsaffeſſoren befinden, sowie in Fenster

und Glas geſchnittene Namen einiger Hofrichter. Die hier erwähnten Bilder der Hof-

gerichtsassessoren sind heute nicht mehr aufzufinden. Dagegen sind noch zwei Glas-

tafeln vorhanden, die eine vom Jahr 1613, die andere von 1686, welche die Namen

und Wappen der damaligen Hofrichter und der adeligen Assessoren enthalten, nämlich

1613 : Wilhelm von Remchingen Fürstlich Wirt. Rath, Hoffrichter zu Tüwingen und

Obervogt zu Urach, und Beiſizer : Burkhardt von Weiler Fürstl . Wirt. Rath und Ober-

vogt zu Schorndorff; Johann Wilhelm Göldrich von Sügmarshoffen Fürſtl . Wirt. Rath

zu Stuttgart ; Hans Heinrich von Offenburg, Fürstl. Wirt. Rath ; Ludwig von Hallweil

zu Beihingen ; 1686 : Georg Ehrenreich von Cloſen Freyherr zu Haidenburg auf Bläſi-

berg und Wankhen, Rath und Obervogt zu Balingen, Tuttlingen, Ebingen und Roſen-

feld, Hofrichter ; Aſſeſſoren : Johann Eberhard Varnbüler von Hemmingen, Rath und

Oberhofmeister des Fürstl. Collegii, Obervogt zu Tübingen, Herrenberg und Sulz ;

Joh. Heinrich von Gaisberg zu Schechingen, Fürſtl. Württ. Oberrath ; Georg Friedrich

Schertel von Burtenbach zu Mauren, Obervogt zu Blaubeuren ; Friedrich Wilhelm von

Bidenbach zu Treuenfelß und Oßweill Fürſtl . Württ. Rath. Die Tafel nach einem

im St.F.A. enthaltenen Schreiben des Bestellers v . Closen gefertigt von dem Glas-

maler Faber in Nürnberg trägt die Umchrift : Recte sentire et cordate dicere est

subjici invidiae et servire gloriae (Recht Urteilen und herzhaft Sprechen erntet Haß

und dient dem Ruhm) . Weiter ist noch vorhanden eine Glastafel mit dem Württem-

bergiſchen Wappen, gestiftet von Herzog Ludwig anno domini 1572 mit den Worten :

Fides Amor Gaudium Concordia. Sie trägt die Abbildung einer Gerichtssißung, aber

nicht des Hofgerichts, ſondern nach dem Geſchmack der damaligen Zeit des Königs

Salomo.
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Alsunter der Regierung des Herzogs Christof am 6. Mai 1555

das erste Landrecht ausgegeben war, auch die kaiserliche Bestätigung

erhalten hatte, ſchien es notwendig, die noch in Kraft befindliche zweite

Hofgerichtsordnung dem Landrecht anzupassen. In Wirklichkeit lag die

Sache so: die prozeſſualen Vorschriften der Hofgerichtsordnung waren in

den erſten Teil des Landrechts, der die Prozeßvorschriften enthielt, über-

nommen worden. Man hätte darum die Hofgerichtsordnung ganz fallen

laffen können und hätte im Landrecht eine Regelung des Verfahrens in

erster und zweiter Instanz gehabt. Allein die Hofgerichtsordnung war

einmal da. So blieb diese als dritte Hofgerichtsordnung be-

ſtehen ; ſie deckte ſich durchweg mit geringfügigen, zum Teil redaktionellen

Änderungen den einzelnen Bestimmungen wurden Überschriften ge-

geben -
mit der zweiten Hofgerichtsordnung. Ihr Titel hieß :

-

„ Des Fürstenthumbs Würtemberg hievor außgangen vnnd jeßo

von newem gebesserte ond gemehrete Hovegerichtsordnung, wie

es künfftiglich in den Händeln, an daſſelbig erwachsend, gehalten

werden solle. MDL VII " .

Neu war die Bezugnahme auf das Landrecht als das vom Gericht

anzuwendende Recht ®) .

Es folgte dann unter Herzog Ludwig die vierte Hofgerichtsordnung

vom 16. Januar 1587, nachdem die vorhandenen Eremplare der dritten

vergriffen, und deshalb ein Neudruck erforderlich geworden war, auch

inzwischen ausgegebene anderweite Verfügungen eine Verbesserung nötig

erscheinen ließen, und endlich, nachdem mit der Beendigung des Dreißig-

jährigen Kriegs überhaupt wieder Ordnung geschaffen wurde, die fünfte

Hofgerichtsordnung vom 29. März 1654. Beide Hofgerichtsordnungen

weichen wenig voneinander ab.

Der Titel ist bei beiden derselbe :

„Des Herzogthums (in der vierten : des Fürstenthums) Würtem-

berg hievor ausgangene vnd jego widerumb von newem revidirte

(in der vierten : gebesserte und vermehrte) Hoffgerichts-Ordnung

wie es künfftiglich in denen Händeln, so daran erwachsen, ge-

halten werden solle ".

In allen fünf Hofgerichtsordnungen wurde das Hofgericht als nicht

ständiges Gericht erklärt, das zu bestimmten Zeiten, viermal im Jahr,

8) Die Vorschrift ging dahin : Das Hofgericht soll sich richten „ nach vnserm jüngst

außgekündten Landrechten auch vnserer Vorelter gemeinen Sazungen, darzu nach red-

lichen erbaren gewonheiten, so ermeltem Unserem Landrecht nit zuwider und für ſie

gebracht und bewiesen werden, und so die nit vorhanden, nach des heiligen Reichs

Rechten".



46 F. Graner

ſofern Bedarf vorlag, zu mehrwöchigen (in der Regel sechswöchigen)

Sigungen zusammentreten sollte. Dies wurde aber keineswegs einge-

halten ) . In den Zeiten des Dreißigjährigen Kriegs und auch nachher zur

Zeit der Franzoseneinfälle mußte man vielmals von der Zuſammen-

berufung absehen. Aber auch weiterhin bildeten die mißlichen Geldver

hältnisse ein Hindernis ; denn jede Sigung kostete Geld, das die Rent-

kammer vorschießen mußte. In dringenden Fällen konnten die Parteien

beantragen, auf ihre Kosten ein sog. Gasthofgericht abzuhalten 10) . Die.

Nichtständigkeit führte zu mehrfachen Klagen wegen der dadurch verur-

sachten Prozeßverschleppung . Auf dem Landtag von 1737 beantragten

die Stände, ein beständiges Hofgericht einzurichten. Allein dieſem

Verlangen wurde im Landtagsabschied vom 18. April 1739 nicht statt-

gegeben: „Die Zeit leide dermalen nicht, solchen Punkt zu regulieren“ ;

doch wurde zugesagt, das Hofgericht regulariter zweimal (alſo nicht vier-

mal !) zu halten. So blieb das Hofgericht ein nicht ständiges Gericht

bis zu seiner Auflösung.

III. Das Verhältnis des Hofgerichts zur Kanzlei.

Schon unter Herzog Ulrich beſtand die Einrichtung, daß rechtliche

und gütliche Sachen, Supplikationen ( Beschwerden und sonstige Anliegen

in streitigen und nicht streitigen Sachen, die überall als Bittſchriften an-

zubringen waren), Anfragen in Malefizſachen und andere Amtssachen

vor die Kanzlei gebracht wurden. Herzog Christof gab nun in seiner

Kanzleiordnung vom 17. Nov. 1550, in der er die Kanzlei in drei Expe-

ditionen : Oberrat, Rentkammer und Visitation (Konſiſtorium und Ad:

miniſtration) einteilte, eine Geschäftsordnung, nach welcher die Bearbei-

tung der oben bezeichneten Angelegenheiten vor den Oberrat gehörte.

Ein Geheimer Rat als besonderes Kollegium beſtand zunächſt noch nicht.

9) Der Hofgerichtssekretär Ed. Friedrich Moser hat in seinem 1772 erschienenen

Real Inder der Hofgerichtsordnung im Anhang eine Zusammenstellung der Hofgerichts-

ſigungen ſeit 1477 gegeben. Diese kann jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit

machen, zumal für die Zeit vor dem Kanzleibrand nur solche Protokolle vorhanden

waren, die der jeweilige Sekretär zufällig in seiner Wohnung hatte. Außerdem ſtand

dem Verfaffer nur ein altes Manuskript aus der Hofgerichtsregistratur zur Verfügung.

10) Solche Gasthofgerichte kamen manchmal sehr teuer. Faſt ſcheint es, daß da-

mit ein gewiſſer Mißbrauch getrieben wurde. Es liegt noch eine Anfrage des Hof-

gerichtssekretärs aus dem Jahr 1780 vor, wie es mit den Koſten des bevorſtehenden

Gasthofgerichts gehalten werden soll, ob wie bei der Fröben'schen Sache nach den

Sägen eines Kommiſſars (Imbiß 3 fl, pro labore 1 fl 30 ) oder wie beim Gaſthofgericht

1692, das in etlichen Tagen 300 fl gekostet habe, da ein Dukaten Seſſionsgeld aus-

geworfen worden sei.
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Zur Beratung besonders wichtiger Sachen wurden der Landhofmeister,

Kanzler und Vizekanzler und ein vertrauter Rat zusammengerufen, welche

dann als Geheime Räte bezeichnet wurden und in der Folgezeit das be=

sondere Kollegium des Geh. Rats bildeten. Mit dem Landtagsabschied

vom 23. Dez. 1629 wurde sodann das tatsächlich vorhandene Kollegium

des Geh. Rats als zu Recht bestehend anerkannt und ihm neben den

beiden andern Expeditionen der Oberrat (später Regierungsrat) ') unter-

stellt. Während der Geh. Rat die oberste Aufsicht über die Justizpflege

erhielt, verblieb dem leßteren die Behandlung der Supplikationen. Da-

neben war er Gericht für Sachen, die die Oberkeit und das Kammer-

gut, sowie die Eremten angingen, soweit sie nicht an das Hofgericht

remittiert wurden, worüber in den späteren Hofgerichtsordnungen aus-

drückliche Bestimmungen gegeben wurden.

Das Gebiet der Supplikationen war nicht genau begrenzt. Es konnten

alle Angelegenheiten an den Herzog gebracht werden, der sie dann dem

Oberrat zur Behandlung übergab. Insbesondere gehörte dazu, was im

Weg der Polizeiaufsicht in weitem Sinn genommen abgemacht werden

konnte. Darüber gaben die verschiedenen Landesordnungen Vorschriften.

Neben dem Vormundschaftsrecht und anderen Angelegenheiten, die heute

unter der Bezeichnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuſammengefaßt

werden, fielen darunter die Losungen, Land- und Markloſungen, die

überaus zahlreich waren. Die Landesordnungen gaben Weisungen, wie

ſich die Amtleute in ſolchen Fällen verhalten sollen . Dazu kam das den

Amtleuten anbefohlene gütliche Verfahren 2) . Es ergab sich von selbst,

daß die Amtleute in derartigen Fällen sich beim Oberrat Rats erholten,

worauf ihnen ein Bescheid zuging, der die dabei vorkommenden Rechts-

fragen naturgemäß der Entscheidung unterzog. So konnte es nicht aus-

bleiben, daß auf dem Weg der Supplikation viele Streitsachen, sei es

in Güte, sei es durch Befehl des Amtmanns, mit oder ohne Weiſung

des Oberrats geordnet oder wenigstens erledigt wurden, welche ihrer

Natur nach der Entſcheidung durch das Gericht bedurft hätten ³). - Gegen

1) Durch Generalreſkript vom 26. Juni 1710 wurde angeordnet, daß der Fürſti.

Oberrat künftighin „Regierungsrat “ heißen soll. Reyscher Reg. geſ. 2. T. S. 885.

2) Zu vgl. das Gen. Reskript vom 23. Juni 1573 (Reyſcher S. d . G.G (N. 70

S. 427) ; später Landrecht T. I tit . VIII. S. aber auch das bekannte Generalreskript

vom 1. Nov. 1699, das die Auswüchse dieses anbefohlenen Vergleichsverfahrens scharf

rügte. (Reyscher a. a. D. Bd. III , N. 224, S. 205.)

3) Im Staatsarchiv findet sich ein Aktenstück : „ Rechtliches Bedenken des Ober-

raths und weitere Deliberation über die Frage, ob von Amtsbescheiden oder fürstlichen

Befehlen und Dekreten an das Hofgericht appelliert werden könne, nebst dem diesfalls

ergangenen Normalbefehl 1622/23“. Die Sache gibt einen Einblick in die damals
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solche Verfügungen gab es kein Rechtsmittel. Höchstens konnte ein neuer

Prozeß vor Gericht anhängig gemacht werden. War nun auch zumeiſt

herrschenden Anschauungen und Verhältnisse. Es handelte sich um einen Fall der Land-

und Markloſung : die Liebenstein- und Zillhardtschen Untertanen (Ausländer), auch

Adelbergiſche (zu Württ. gehörig) hatten Güter auf Heininger Markung Amts Göppingen.

Die Heininger wollten diese Güter lösen. Nun baten (ſupplizierten) die Heininger,

ihnen ohne Prozeß zur Losung zu verhelfen. Darauf erging der Befehl, daß Ober-

und Untervogt die Losung gestatten und ihnen alle amtliche Hilfe reichen sollen. Dabei

wurde ihnen freigestellt, sich des Kaufschillings halber zu vergleichen . Dazu ließen sich

die Liebenſteiner und Zillhardter nicht herbei ; es gab Streit, in welcher Münzsorte zu

bezahlen war. Nun erfolgte auf weitere Beschwerde der Bescheid der herzoglichen

Kanzlei : Schultheiß und Gericht zu Heiningen ſeien anzuweisen, nach jüngſtem Kreis-

münzedikt zu schäßen. (Zu bemerken ist, daß auch üder die Berechnung des Preises

bei derartigen Losungen in der Rechtsprechung Streit bestand, s. Bocer Disput, XXII

S. 616, Nr. 64 ff. Hierüber entschied also im gegebenen Fall die Kanzlei, die im

Zweifelsfall für den eigenen Landesangehörigen Partei nehmen mochte). Gegen dieſen

Bescheid erhob der Vertreter der Liebensteiner und Zillhardter die Appellation an das

Hofgericht. Ober- und Untervogt zu Göppingen ließen sich aber nicht darauf ein, die

Aften zur Vorlage an das Hofgericht heraus zu geben ; das Hofgericht erließ darauf

den Befehl an dieſe, das Erforderliche zu beſorgen, und verfügte die Einſtellung jedes

weiteren Vorgehens, entsprechend den Vorschriften der Hofgerichtsordnung. Nun kam

die Sache wieder an den Oberrat. Das Hofgericht beharrte darauf, daß ſein Vorgehen

geſeßmäßig sei, und betonte, daß auch in extrajudiciali gravamine (in außergericht-

licher Beschwerdesache) die Vorschriften der Hofgerichtsordnung gelten, sobald einmal

der Weg der Appellation beschritten sei. Nun berichtete die Kanzlei an den Herzog

und machte den Vorschlag, um zu verhindern, daß die Zillhardter und Liebensteiner

ob denegatam justitiam sich beklagen (d . h. wegen Rechtsverweigerung sich an das

Reichskammergericht oder den kaiserlichen Hofrat wendeten, was man nicht gern ſah),

auch um weitläufiges Libelliren zwischen Oberrat und Hofgericht zu verhüten, mögen

zur Sizung der Kanzlei über die Angelegenheit die in Stuttgart wohnenden Hofgerichts-

aſſeſſoren, auch der Hofrichter Wilhelm von Remchingen und Dr. Samuel Banſovius

von Tübingen beigezogen werden. Der Herzog schrieb sein Placet dazu. Hierauf fand

die Sigung statt, zu welcher der Hofgerichtsaſſeſſor Dr. Andler von Tübingen erſchien,

da der Hofrichter, sowie Vansovius ſich entschuldigen ließen, ferner die Dr. Sigwarth

und Faber in Stuttgart _Laut Protokoll vom 21. Januar 1623 waren anweſend Dr.

von Jannowitz, Bidenbach, Frankenberg, Andler, Faber und Sigwarth. Die Anſicht

ging übereinstimmend dahin, die Appellation gegen amtliche, hier besonders herzogliche

Bescheide, sei nicht zulässig Nicht einig war die Kommiſſion, wie man im gegebenen

Fall vorgehen soll . Sigwarth schlug vor, der Kognition des Hofgerichts zu überlassen,

ob der Appellation stattzugeben sei, jedoch gleichzeitig ein allgemeines Dekret ausgehen

zu laſſen, daß die Appellation gegen amtliche Beſcheide unzulässig sei. Dem traten

Jannowit und Frankenberg bei, und die Kanzlei faßte in der Nachmittagssitung den

entsprechenden Beschluß, dem Herzog folgende Entscheidung vorzuſchlagen : Das Hof-

gericht soll vertagen und über die Appellation beſchließen ; gleichzeitig möge aber eine

fürstliche Deklaration an das Hofgericht ergehen, daß in solchem Fall keine Appellation

zugelaſſen ſei ; dazu, hieß es, sei der Fürst befugt kraft seines Rechts, modum juris-

dictionis eines oder des andern deroselben judiciorum zu statuieren, d. h . den Rechts-
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die Verfügung des Oberrats nicht unsachgemäß, so war es doch nicht

die Entscheidung eines unparteiischen Gerichts . Das Hofgericht aber

hatte nichts dreinzureden, so lange keine appellable Gerichtsentscheidung

vorlag. Daß dies zu Unzuträglichkeiten führen konnte, leuchtet ein.

Damals war eben die Trennung von Rechtspflege und Verwaltung noch

nicht wie heute durchgeführt.

Nicht unwichtig für die Fortbildung des einheimischen Rechts war die

Gepflogenheit, streitige Rechtsfragen nicht durch das Gericht allein ent-

ſcheiden zu laſſen, sondern durch herzogliche Reſolutionen *) . Derartige

in Form von Generalrescripten ergangene Resolutionen spielten in der

Rechtsprechung eine nicht unerhebliche Rolle. Soweit sie als Landtags =

abſchiede erlaſſen wurden, waren sie bindend für die Gerichte. Aber

auch sonst wurden sie als Rechtsquelle anerkannt, da sie der Herzog gab

kraft seines Gesetzgebungsrechts, wenn auch ohne Anhörung der Stände,

deren Verzicht auf Mitwirkung anzunehmen war. Da das Hofgericht

ſeinen Entscheidungen keine Gründe beigab, so kamen dieſe als Präjudizien

weniger in Betracht³).

IV. Das Richterkollegium, Hofgerichtssekretär, Hofgerichtsadvokaten.

Das Hofgericht war und blieb von Anfang bis Ende landesherrliches

(„Fürstliches “) Gericht im Gegensaß zu den Stadtgerichten . Hofrichter

und Beisißer wurden vom Herzog ernannt, der hiebei an kein Gesez ge=

bunden war, das einen Schuß der Richter gegen Beeinflußung von oben

gebildet hätte. Die unbeschränkte landesherrliche Gewalt war allein durch

die Landschaft gehemmt, die sich ihren Einfluß auf das Hofgericht wahrte.

Seit dem Tübinger Vertrag bildete das Hofgericht ein einheitliches Kol-

gang an den Gerichten vorzuſchreiben. Dem entſprechend erging die herzogliche Ver-

fügung.

4) In dem Dekret an das Hofgericht vom Sept. 1698 iſt gesagt : „Decisiones

über frequentes quaestiones juris , die pro et contra ſich defendieren laſſen, ſoll das Hof-

gericht notieren und rationes zuſammentragen, dann werden ,Wir definieren. St. F. A.

Als ferner das Hofgericht in Zweifel gezogen hatte, ob Landtagsabschiede auch bei

Klagen Auswärtiger gegen württ. Untertanen eine bindende Norm darstellen, wurde dies

mit Resfript vom 23. März 1660 bejaht. Auch wurde bei diesem Anlaß dem Hof-

gericht eine Sammlung der bisher ergangenen Landtagsabschiede zugestellt (Reyscher

S. d. G.G. 3. T. , N. 155, S. 15), da vielfach darüber geklagt wurde, daß die ein-

zelnen Reſkripte usw. bei dem Hofgericht verloren gehen.

5) Darum hat das Hofgericht in seinem Dekret vom 24. Sept. 1664 den Advokaten

untersagt, seine Sentenzen als Vorgänge anzuziehen, weil es die Beobachtung machen

mußte, daß sie vielfach am unrichtigen Platz angeführt werden. Auch wollte sich das

Gericht nicht an frühere Entscheidungen gebunden halten.

Bürtt. Bierteljahrsh. f. Landesgeſch . N.F. XXXII . 4
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legium bestehend aus drei Abteilungen, dem Adel, den Doktoren und

der Landschaft. In der vierten und fünften Hofgerichtsordnung sagte

der Herzog zu, daß er dieſe Beſeßung einhalten werde, ohne jedoch feſte

Bestimmungen zu geben, wie viele Mitglieder jede Abteilung enthalten

müſſe. Es kam die Benennung auf: der Adligen Bank , der Ge-

lehrten Bank, der Landschaft Bank.

Anfänglich wurden die Richter für jede Hofgerichtsſißung neu berufen,

später wurde eine bestimmte Anzahl von Beisißern dauernd ernannt und

aus ihnen die jeweils für eine Sihung erforderliche Zahl beigezogen.

Auf die immer wiederkehrenden Beschwerden der Landschaft¹) über den

steten Wechsel des Richterpersonals wurde zugesagt, daß in jede Sigung

tunlichst dieselben Richter, die in der vorhergehenden Sißung mitgewirkt

hatten, berufen werden sollen ; auch die vierte Hofgerichtsordnung sah

vor, es sollen die Mitglieder nicht leichtlich geändert werden. Auf eine

bindende Vorschrift ließ sich der Herzog nicht ein.

Auch dem Hofgericht lag daran, Assessoren in seiner Mitte zu halten,

die sich eine längere Praris angeeignet hatten, und so kam es auf, daß,

um die Aſſeſſoren zu halten, in deren Eid die Verpflichtung aufgenom-

men wurde, mindestens sechs Jahre beim Hofgericht zu bleiben 2) .

1) Im Landtag von 1565 bat die Landschaft : „ es möchte das Hofgericht forthin

mit solch tapferen, verständigen, gelehrten, betagten und erfahrenen Personen, die der

Gebräuch und Gelegenheit des Fürſtentums geübt und berichtet ſeien, beſeßt und möchten

solche Personen ſtändig dazu gebraucht und nicht, wie etliche Jahre geſchehen, geändert

werden". Im Jahre 1589 wurde bemerkt : „Besonders ist jederzeit für ein Notdurft

gehalten worden, daß diejenigen, so dem Hofgericht beiwohnen, beharrlich beisammen

bis zu End in der Sache verharren, deßhalb nicht zertrennt, damit in allwege deſto

ungefehlter und sicherer geurteilt werde. Als 1594 und 1595 wiederum Beſchwerden

laut wurden, versprach der Landtagsabschied von 1595, daß das Hofgericht mit be-

ständigen Assessoren forthin soll besezt werden. Allein schon 1599 kam dieselbe Rüge,

daß die Aſſeſſorenſtellen wieder mit nicht beſtändigen Perſonen und jungen Doktoren,

die aus der Schule kommen und Prozeß und Praktik allererst beim Hofgericht lernen

müſſen, erſeßt werden. Auch 1608 führte die Landſchaft unter ihren Beschwerden als

Ursache der langsamen Adminiſtration der Justiz die fortwährende Änderung in den

Personen der Richter an.

2) Als die bisherigen Mitglieder des Hofgerichts, Dr. Joachim Faber und Dr. Joh.

Georg Sigwart bei ihrer Berufung in ein neues Amt im Oberrat als nicht mehr ab=

kömmlich aus der Liste des Hofgerichts ausgeschieden wurden, bat das Hofgericht in

ciner Eingabe vom 15. Dez. 1628, die Beiden dem Hofgericht ständig, und wenn das

nicht angehe mindeſtens noch auf ein halbes Jahr zu belaſſen : Dr. Faber ſei 24 Jahre,

Dr. Sigwart 10 Jahre beim Hofgericht tätig gewesen, sie seien der Praris, des Stylus

curiae, der Obſervanz durchaus kundig ; ihrem Ansehen sei es zu danken, daß Grafen,

Herren und vornehme Reichsstädte kompromißliche und andere schwere wichtige Rechts-

sachen dem Hofgericht zur Verhandlung und Entscheidung anvertraut hätten. Es ſei
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Ein wichtiger Posten war der des Hofgerichtssekretärs . Er

hatte während der Sizungen das Protokoll über die Verhandlung und

Beratung zu führen, hatte die Verrechnung der Kosten zu besorgen, und

hatte, solange das Hofgericht nicht tagte, die laufenden Geschäfte des-

ſelben zu erledigen : Berufungen entgegenzunehmen, die Einlaggelder ein-

zuziehen, den Schriftwechsel unter den Parteien zu überwachen, besonders

auch auf Weiſung des Landhofmeisters die Sizungen des Hofgerichts

auszuschreiben, den „Zettel " (die Liste der einzuladenden Richter) zu

fertigen und dieſe zur Sißung zu laden (zu „ beſchreiben “) uſw. Während

der Vertagung des Hofgerichts hatte er seinen Siz bei der Kanzlei zu

Stuttgart. In späterer Zeit wurde von den Bewerbern um das Amt

verlangt, daß ſie mindestens den Lizentiatengrad beſigen *) .

Vor dem Hofgericht mußte jede Partei mit einem Advokaten er-

scheinen. Konnte sie die Kosten dafür nicht aufbringen, so konnte ihr

das Armenrecht bewilligt werden. Ob die erste (verloren gegangene)

Hofgerichtsordnung noch den Gebrauch kannte, Fürsprecher aus dem Ring

zu nehmen, läßt sich nicht mehr sicher feststellen . Die zweite Hofgerichts-

ordnung führt nur noch die „ Fürſprecher “, später „ Redner “ und „ Advo-

katen" genannt, auf ; ebenso die späteren Hofgerichtsordnungen, die die

Pflichten und den Eid der Advokaten festſeßen, auch bestimmen, daß dieſe

erst zugelaſſen werden, wenn sie vom Hofgericht als geeignet befunden

wurden. In späterer Zeit wurde verlangt, daß sie Lizentiaten oder

Doktoren seien oder mindestens nach drei oder vierjährigem Studium

des Rechts ihre Befähigung durch öffentliche Diſputation dargelegt haben ª) .

Vor dem Hofgericht mußte die Partei persönlich erſcheinen oder durch

einen Prokurator vertreten sein, welcher alsdann den erforderlichen Eid,

soweit er der Partei auferlegt werden konnte, in die Seele" der Partei

- -

"

auch wird angefügt dem Hofgericht zugeſagt, daß einmal angenommene Aſſeſſoren

nicht leichtlich geändert und daß solche bei der Beeidigung dahin adftringiert werden.

ſollen, beim Hofgericht sechs Jahre zum Wenigsten zu verbleiben. Der Bitte wurde

nicht willfahrt, es ſei nicht tunlich, daß ein vollbeſchäftigter Rat bei der Kanzlei vier-

mal des Jahres zum Hofgericht reise.

--

3) Der lezte Hofgerichtssekretär war der Vater des Dichters Hauff.

4) Die zweite H.G.D. sagt : „wir wöllen auch, daß etlich geschickt und verstendig,

fromm und beredt Fürsprecher an unſer Hofgericht dem zu warten genommen werden“.

Die dritte H.G.D : „wir wöllen auch, daß auß denen, so gemeinlich und ordinarie an

Unserem Hofgericht advociren wöllen, geschickte und verstendig, fromm und beredt Für-

sprecher zugelassen, die sich auch zuvor Unserem Hofrichter und Räten anzeigen sollen

jrer geſchiklichkeit halb, haltens und wesens nachfrag wiſſen zu haben, welche alsdann,

nachdem sie zugelaſſen, Uns oder Unserem Hoverichter in Unserem Namen die nach-

folgend pflicht thun sollen folgt dann der Redner Eid .

4*
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zu schwören hatte 5 ) . Der Advokat konnte zugleich Prokurator sein.

Prokuratoren der Kommunen und Körperschaften waren deren Syndici.

Im Einzelnen mag über die drei Bänke angeführt sein :

1. Hofrichter und Adelsbank.

Die erste Stelle unter den drei Bänken nahm die Adelsbank ein.

Ihr wurde, wenn nicht, was häufig der Fall war, der Herzog besondere

Gründe für die Berufung hatte, der Hofrichter entnommen, so daß das

älteste Mitglied der Bank eine Anwartſchaft auf die Hofrichterſtelle hatte.

Die adligen Aſſeſſoren waren adlige Räte der Kanzlei oder Obervögte¹),

welche diese ihre Stellung beibehielten und das Amt beim Hofgericht ge=

wissermaßen als Nebenamt versahen. Ursprünglich wurde der Landes-

adel bevorzugt 2), in der Folge wurden auch auswärtige Adlige aufge=

nommen. Abgesehen vom Hofrichter wurde früher von ihnen keine wiſſen-

ſchaftliche Befähigung verlangt. Seit Beginn des 18. Jahrhunderts war

der Bildungsgang vornehmlich der, daß Angehörige des Adels, gleichviel

ob Landesadel oder Auswärtige, nach Beendigung ihres Studiums zu

Tübingen zu Auskultanten beſtellt und dem Hofgericht ohne Stimm-

recht zugeteilt wurden. Später rückten sie dann in Aſſeſſorſtellen ein³).

Einen besonderen Einfluß auf die Rechtsprechung übten die Mitglieder´

der Adelsbank, wenigstens in den früheren Jahrhunderten, kaum aus.

5) Dazu mußte er in der ihm ausgestellten Vollmacht (,, Gewalt") ermächtigt sein.

Siehe die noch vorhandenen Vollmachtsformulare im St.F.A.

1) Über die in die Grafenzeit zurückreichende und bis 1755 beſtehende Einrichtung

der Obervogteien s. Wintterlin, Behördenorganiſation 1904.

2) Herzog Ulrich erklärte im Tübinger Nebenabſchied vom 8. Juli 1514 : „was

von der Ritterschaft im Land geſchickt und tauglich sei, die sollen vom Herzog vor

Andern mit Gnaden bedacht und zu Diensten angenommen werden". Und Herzog

Christof, von dem Bestreben geleitet, die sich vom Land loslösende Ritterſchaft zu halten,

gibt in der Erläuterung zum Tübinger Vertrag vom 15. April 1551 die Zuſage : „das

Hofgericht mit Personen vom Adel im Land zu befeßen, überhaupt den Adel mit Gnaden

zu bedenken, um ihn dem Land anhängig zu machen“.

-

-

3) In den beim St.F.A. verwahrten Akten finden sich die Namen von Adligen

(Kavalieren) aufgezählt, welche in der Regel unter Verweisung auf die Zeugniſſe

ihrer Lehrer über das zurückgelegte Studium zu Auskultanten bestellt wurden.

Es sind vielfach Namen solcher, deren Väter in hervorragender Beamtenſtellung ſtanden,

auch wohl beim Hofgericht selbst, doch auch andere Auswärtige. So wurde am

23. Sept. 1724 der spätere Hofrichter Eberhard Ludwig von Pflug nach fünfjährigem

Studium als Auskultant sine sessione et voto beim Hofgericht zugelassen, wie dies

auch bisher mit andern Kavalieren so gehalten worden“ . Nach drei Jahren wurde er

auf sein Gesuch zum wirklichen Aſſeſſor auf der adligen Bank cum sessione et voto

eraannt.
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Ihr Auftreten mag den äußeren Glanz des Hofgerichts erhöht haben.

Manche der von auswärts nach Tübingen zugereiſten Obervögte betrachteten

wohl auch die Berufung zum Hofgericht als erwünschte Gelegenheit zu

geselliger Zusammenkunft.

"Der Hofrichter , von dem verlangt wurde, er soll studiert, der

lateinischen Sprache verſtändig und im gerichtlichen Prozeß bewandert

sein, auch Hofgerichts- und Landesordnung, sowie Mandate, Reskripte und

Konſtitutionen kennen “, war Haupt und Leiter des Hofgerichts . Er hatte

nach seiner Ernennung dem Landhofmeister als dem Vertreter des Herzogs

den Eid zu leisten und sich sodann dem Hofgericht zu präſentieren, wobei

er herkömmlicher Weise vom versammelten Hofgericht auf der Treppe

des Rathauses empfangen und vom ältesten Aſſeſſor der Gelehrtenbank

mit einer Ansprache begrüßt wurde 1 ) . Der Hofrichter hatte in der Ver-

handlung den Vorſiß zu führen und bei der Beratung die Abstimmung

zu leiten. Auch kam ihm eine gewiſſe Aufsichtstätigkeit im allgemeinen

zu. Neben dem Hofrichter wurde - in späterer Zeit regelmäßig

ein Amtsverweser (Vizehofrichter) bestellt, der bei Verhinderung des Hof-

richters den Vorsiß zu übernehmen hatte. Bei Beider Verhinderung trat

der Älteste der Adelsbank ein.

Im folgenden soll eine Aufzählung der einzelnen Hofrichter gegeben

werden, die zugleich eine Geschichte des Hofgerichts wiedergeben mag. Ein

Teil der Namen ist dem Verzeichnis bei Ed . Moser, Realinder entnom

men. Im übrigen gründen sich die Angaben auf Georgiis Dienerbuch,

auch auf die Heß'sche Chronik von Herrenberg, in der Hauptsache auf

Urkunden des Staatsarchivs .

Zunächst aus der Grafenzeit :

Aus den drei von Schöpff erwähnten Urteilen sind die Namen der dabei be-

teiligten Hofrichter zu ersehen:

1479 Georg von Ehingen

aus dem bei Rottenburg (Ehingen) ansässigen Geschlecht, das auch in und bei Tübingen

begütert war,

1481 Siegmund von Frieburg zum senberg ,

wohl: Freyberg-Eiſenberg, im Oberamt Ehingen begütert,

1488 Wilhelm von Wernau (oder Werdnau),

die Wernau hatten ihren Sit bei Wendlingen ; Graf Eberhard hat ihnen ein beſtabtes

Gericht zu Pfauhauſen verliehen. Siehe Urkunde bei Sattler Th. 4, Beil. 44.

Sodann sind unter der Herzogszeit zu finden :

1506-1509 Hannß von Neuhausen.

Von 1509-1524 ist nichts verzeichnet. Während der österreichischen Zeit war

Hofrichter Jakob von Kaltenthal von 1524-1534. Deſſen Unterſchrift als Land-

hofmeiſter findet sich noch unter dem Reskript des Herzogs Ulrich 1542 und 1548. In

4) Aus Aften des St.F.A. entnommen.
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Georgiis Dienerbuch ist noch aufgeführt : 1522 Jakob von Bernhausen, kaiser-

licher Rat und Hofrichter.

1534-1550 nach der Rückkehr des Herzogs Ulrich : Hannß von Gertringen,

genannt Harder , Obervogt zu Tübingen, deſſen Geschlecht mit ihm ausgestorben

ist. Während seiner Zeit fand jährlich Hofgericht statt und zwar zwei- oder dreimal,

nur 1542 (wegen der Peſt zu Herrenberg), 1546 und 1548 einmal. 1550–1554 war

Hofrichter der verdienstvolle Hannß Dietrich von Plieningen , Obervogt in

Stuttgart. In deſſen Zeit wurden 1550 drei, 1551 vier, 1552, 1553, 155 je drei

Hofgerichte abgehalten, das lehte im Jahr 1554 mußte wegen der Pest in Tübingen

abgebrochen und nach Herrenberg verlegt werden. Während seiner Leitung erhielt das

Hofgericht ein eigenes Siegel, ſo daß die Urteile nicht mehr dem Herzog zur Siege-

lung vorgelegt werden mußten . Es wurde von Herzog Christof mit Dekret vom

12. Nov. 1550 die Weisung erteilt : daß alsobald die Urteilsbrief in Unſerem (des

Herzogs) Namen verfertigt und mit dem Sigill bekräftigt und also den Parteien fürder:

lich mitgeteilt werden. St.F.Arch. Hannß Tietrich von Plieningen war später Land-

hofmeister. Im Jahr 1554, als er noch Hofrichter war, wurde er von Herzog Chriftof

beauftragt, mit Dr. Joh. Knoder und Dr. Kaspar Beer sich gutächtlich über einzelne

Fragen zum Landrechtsentwurf zu äußern.

Auf ihn folgte von 1555-1572 Dr. Wilhelm von Neuhausen, früher

Amtmann in Möckmühl. Damals war das erste und zweite Landrecht 1555 und 1567

in Kraft getreten, und es häuften sich die Prozesse, in denen das Hofgericht dieſes

neue Recht anzuwenden hatte, und damit die Zweifelsfragen über dessen Anwendung,

was dem Herzog Anlaß zu ſeiner Landrechtsdeklaration gab. Siehe hierüber die ein-

gehende Darstellung bei Wächter Württ. Privatrecht Kap. V, § 39, S. 254. Die

ersten Jahre herrschte die Peſt in Tübingen und es mußten 1555 und 1556 je drei

Situngen in Herrenberg und Sindelfingen abgehalten werden. In den folgenden

Jahren bis 1572 wurden je drei, 1563, 67, 69, 70, 72 je vier Hofgerichte gehalten,

einigemal der Pest wegen zu Herrenberg, Sindelfingen, Böblingen, Waiblingen.

Von 1572-1576 war der Posten des Hofrichters unbeſeßt. Damals beſtanden mißliche

Verhältnisse am herzoglichen Hof während der Zeit der Vormundschaft über den minder-

jährigen Herzog Ludwig. Die Vormundschaft hatte den Grafen Heinrich von Caſtell

als Statthalter berufen. Dieser hatte jedoch bis zur Niederlegung seines Amts 1575

mit inneren Widerständen zu kämpfen 5) . Daß sich dies bei der Verteilung der Ämter

geltend machte, ist leicht glaublich, und es ist wohl anzunehmen, daß darin ein Grund

für die Nichtbeſeßung des Hofrichteramts lag. Die Sißungen des Hofgerichts nahmen

troydem ihren Fortgang : für die Jahre 1573–1576 ſind je vier Sißungen jährlich

verzeichnet. Amtsverweser waren Truchſeß von Höfingen, Obervogt zu Tübingen, und

der aus dem Frischlin'schen Streit bekannte Hannß von Karpfen. Am 30. Mai 1576

berichtete der Landhofmeister : der Obervogt von Tübingen sei nicht mehr fähig, sein

Amt zu führen, man möge nach einer andern Person für die Obervogtei und für das

Hofgericht sehen, da sich täglich zwischen Universitätsverwandten und Bürgern Jrrungen

und Zwiespalten zutragen. Ein weiterer Bericht vom 6. Juni 1576 bemerkt, das Hof-

richteramt erfordere eine „ gelehrte, wiſſenliche und genugſam qualifizierte Adelsperſon“,

es sei keiner dafür zu finden, von außen könne einer nur mit Koſten und zu höchſter

5) Siehe Geschichte des Hauses Eastell von August Sperl, Stuttgart und Leipzig 1908,

S. 183-194.
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Besoldung zu bekommen sein ; die Neubesehung der Obervogtei sei aber dringend, es

grenzen Herrſchaften an, die täglich neue Händel erwirken, auch mehren sich die Spän

zwiſchen Univerſität und Bürgern, dazu ſei viel Geſind in der Stadt ; der jeßige Ober-

vogt aber fange an kindisch zu werden . Vorgeschlagen wird dann für das Hofrichter-

amt: Hans Christof von Hornſtein, fürſtl . Würzburgiſcher Hofmeiſter und Hans Burk-

hardt von Anweyl, der studiert habe. Von ersterem wurde abgesehen, weil er

papiſtiſch gesinnt war, und mit letterem über die Annahme des Hofrichteramts ver-

handelt. Nach längerem Verhandeln über deſſen Bezüge als Obervogt es wurde

ihm die Obervogtei Herrenberg angetragen - und über solche als Hofrichter · er erhielt

ſchließlich als Hofrichterbeſoldung 100 fl in Geld neben dem Sißgeld (Affefforengeld)

von 4 fl und Reisekosten, sowie Futter für 4 Pferde wurde er zum Hofrichter er.

nannt und am 6. Nov. 1576 bei der Kanzlei beeidigt, sowie mit schriftlicher Präsen-

tation versehen, um sich beim Hofgericht einzuführen . Er ist am 10. Februar 1593

gestorben ®). Eine Situng des Hofgerichts ist für diese Zeit nicht verzeichnet, was

zweifellos seinen Grund in der Unvollständigkeit der hierüber noch vorhandenen Be-

lege hat. Sigungen sind erst wieder aufgeführt 1594 zu Marbach wegen der Pest

und dann 1602, 1603, 1604 je eine, 1605 vier. In Georgiis Dienerbuch iſt ſodann

bemerkt : Das Hofrichteramt hat vaziert von 1592 an und ist durch Gedeon von Ostheim,

Obervogt zu Tübingen, verwaltet worden. Dieser ist 1615 im Alter von 91 Jahren

gestorben, ohne daß er zum Hofrichter ernannt worden wäre. Er war stets Hof-

richter-Verweser. Wenn in den 90iger Jahren keine weiteren Sizungen verzeichnet

ſind, ſo war doch sicherlich in dieser Zeit die Tätigkeit des Hofgerichts eine rege. Ge=

rade in diesem Zeitraum begannen die Vorarbeiten zum dritten Landrecht. Auch ist

bekannt, daß bei den Gerichten vielfacher Streit herrschte über Fragen des damals

geltenden Landrechts, und daß das Hofgericht sich mehrmals in der Lage sah, vom

Herzog gesezliche Entscheidung über solche Fragen zu erbitten. Damals wurde denn

auch eine Kommiſſion bestehend aus dem Hofrichter- Verweser von Ostheim und den

Hofgerichtsaffessoren Dr. Hochmann und Dr. Samuel Heiden niedergeieht, welche im

Jahr 1593 den von letterem verfaßten Bericht über eine große Zahl zweifelhafter Rechts-

fragen abgab. Es ist kaum anzunehmen, daß die Rechtsprechung des Hofgerichts gerade

in den 90iger Jahren ausgesezt haben sollte. Im Staatsarchiv findet sich ein Schrei-

ben des Hofmeisters Eberhard Herr zu Limpurg und des Kanzlers Joh Jakob Rein-

hardt vom 23. Mai 1604, in welchem Vorschläge über die Wiederbeſehung des Hof-

meisteramts gemacht wurden : es komme in Betracht der Obervogt von Stuttgart („ all-

hie") oder Urach, Wilhelm und Martin Ludwig von Remchingen, doch sei der erstere

ledig, der andere zu jung und wohl besser bei Hof und Rath zu verwenden ; dem von

Ostheim (ſeit 1586, nach Abgang des Herter, Obervogt zu Tübingen) könne man die

Obervogtei zu Wildberg übertragen, die für ihn günstig bei seinem Gut Sindlingen

gelegen sei ; damit könne er dann zufrieden ſein . Ernannt wurde in der Folge der

Obervogt von Urach, Wilhelm von Remchingen. Dieser findet sich im Verzeich-

6) Hans Burkhardt von Anweyl war Hofrichter, als Nikodemus Frischlin gelegent-

lich eines beim Hofgericht abgehaltenen Untertrunks, zu dem er vom Hofrichter einge-

laden war, mit dem Tübinger Obervogt und Hofgerichtsaffeffor Friß Herter von Herteneck

in Streit geriet. Das war am 11. März 1580. Von da ab begann die Feindschaft

zwischen Frischlin und dem Adel, wobei sich Anweyl auf die Seite des Adels stellte .

(Siehe Strauß, Nikodemus Friſchlin). Cruſius in seinen Annalen nennt Anweyl einen

Mann von heroischer Gestalt (ävýp ýpwïxóowμog) .
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nis bei Moser aufgeführt von 1607-16287) . Sein Name und Wappen ist auf der

oben erwähnten Glastafel im Tübinger Rathaus mit der Jahreszahl 1613 ver-

ewigt. Er wird anläßlich des Zuſtändigkeitsstreits zwischen Oberrat und Hofgericht

(1. oben) erwähnt.

In Mosers Verzeichnis finden ſich ſodann Hofgerichtsſißungen aufgeführt je zwei-

mal 1607 und 1608. Bis 1627 findet sich kein Hofgericht verzeichnet, dagegen 1627

viermal, 1628 einmal. Vermutlich ist das Verzeichnis auch hier lückenhaft . Denn es

ist ersichtlich aus der oben erwähnten Kompetenzſtreitigkeit, daß das Hofgericht nicht

außer Tätigkeit gesezt war. Auch hatte der zu jener Zeit ausgebrochene 30jährige

Krieg das Land noch nicht unmittelbar heimgesucht. Das General-Reſkript vom 18. Feb-

ruar 1632 läßt ersehen, daß die Rechtspflege noch im Gang war, wenn gleich der In-

halt des Reskripts, das vielerlei eingeriſſene Mängel rügt („nachdem Wir befunden,

daß die am Hofgericht anhangende Appellations- und Rechtssachen umb etwas lang=

samb hergehen und an ſchleiniger Erörterung derselben nicht geringer mangel erscheinen

wölle“ s . Reyscher S. d . Gerichtsgeſ. 2. Th. , N. 109, S. 410), den Fortgang der Rechts-

pflege als mangelhaft erscheinen läßt. Nach Abgang des Hofrichters von Remchingen

blieb die Hofrichterſtelle einige Jahre unbeſeßt ; es mochte wohl damals auch keine

Situng des Hofgerichts möglich gewesen sein. Noch am 29. Januar 1634 übertrug

Herzog Eberhard III das „ziemlich lange Zeit vacierende" Hofrichteramt an Burk-

hard von Weyler. Ein Bericht des Obervogts von Tübingen vom März 1634

zeigt deffen Präsentation beim Hofgericht an. Dabei findet sich nunmehr die Benen-

nung : „Präsident und Hofrichter “. Er wird jedoch weiterhin kaum in der Lage ge=

weſen ſein, ſein Amt auszuüben. Denn noch im gleichen Jahr, am 27. Aug. 1634,

war die für das Land unglückliche Schlacht bei Nördlingen, der Herzog mußte außer

Landes fliehen und konnte erst 1638 zurückkehren . Ende des Jahres 1640 schienen

beſſere Zeiten im Anzug. Eine Anfrage des Hofgerichtssekretärs vom 5. Januar 1641,

wer als Hofrichter und Aſſeſſor zum Hofgericht zu beſchreiben sei und ob dieses gleich

zum erstenmal nach Tübingen zu berufen sei, zeigt, daß man bemüht war, die unter:

brochene Rechtspflege wieder aufleben zu lassen. Mit Dekret vom 8. Februar 1641

wurden bestellt : als Hofrichter Burkhard von Weyler, als adlige Aſſeſſoren Hans Rein-

hard von Sternenfels und Sebaſtian von Gültlingen, auf der Gelehrtenbank Dr. Rü-

melin, Dr. Grave, Dr. Echard, Lic. Jörg Abraham Schwarz (?), auch seien noch zwei

von der Landschaft zu berufen ; das Hofgericht soll in Tübingen tagen. Es scheint

aber nicht zur Sihung gekommen zu ſein : der auf die Landſchaftsbank berufene Bürger-

meister Max Imlin von Stuttgart bittet, eine andere Person an seiner Statt zu bes

stellen wegen Geschäften, 29. Dkt. 1641. Das Moser'sche Verzeichnis sezt aus bis

1644. Mit Dekret vom 15. März 1645 wurde der bisherige Verweser Weyler

wird nicht mehr erwähnt Ludwig Friedrich von Anweyl zum „ beständigen“

Hofrichter ernannt. Das Dekret weist die beiden ältesten Assessoren, Wolf Dietrich

Megenzer von Velldorf von der Adligenbank und Johann Ulrich Rümelin von der

Gelehrtenbank an, der erstere soll ihn in Pflicht nehmen, beide sollen ihn beim Hof-

gericht präsentieren. Deren Bericht vom 17. März 1615 zeigt an, er habe das jura-

-

7) Anfänglich war er wohl Verweser. Denn es finden sich Urkunden, die ergeben,

daß am 14. Nov. 1607 noch mit Conrad von Wöllwarth, Aſſeſſor am Kaiſerl. Kammer-

gericht zu Speyer, wegen Übernahme des Hofrichteramts verhandelt wurde, während

schon am 4. Mai 1607 auf dem Zettel des zu beschreibenden Hofgerichts der Name

des Wilhelm von Remchingen als Hofrichters steht.
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mentum geleistet. Er ist zu Tübingen gestorben am 8. Februar 1646. Damals be-

gannen die Friedensverhandlungen, an denen Württemberg Anteil nahm, und man

bereitete sich auf ruhigere Zeiten vor. Doch war offenbar eine geregelte Tätigkeit des

Hofgerichts noch nicht im Gang. Es findet sich ein Bericht des Hofgerichtssekretärs

vom 28. Juli 1647, der an die Zuſammenberufung des Hofgerichts erinnert. Diese

wird aber mehrmals verſchoben : man soll im Herbst wieder anfragen. Auch erging

damals das Reſkript vom 18. Auguſt 1648, das verſchiedene Mängel in der Beförderung

der Appellation durch die Untergerichte rügt. Im Jahr 1650, nach Friedensschluß,

findet sich als Hofrichter-Verweſer der Freiherr Moriz von und zu Cronegg.

Dieser ist geboren zu Kärnten am 11. Oktober 1598 ; er ſtudierte in Wittenberg und

wurde 1620 als Anhänger des evangelischen Glaubens aus den Kaiserlichen Erblanden

vertrieben ) . Cronegg war Dbervogt in Tübingen, Herrenberg und Sulz . Auf seine

Bitte vom 15. Dkt. 1673, man möge ihm mit seinen 75 Jahren den rechten Titel

eines Hofrichters verleihen, wurde er mit Dekret vom 20. Dkt. 1673 zum Hofrichter

ernannt. Im Moſer'ſchen Verzeichnis wird er als Hofrichter geführt von 1673–1678.

Er ist im Jahr 1680 gestorben. In ſeine Zeit fällt die 5. Hofgerichtsordnung von 1654.

Auf von Cronegg folgt der auf der oben erwähnten Glastafel verewigte bayrischem

Adel entſtammende Georg Ehrenreich von Cloſen , Obervogt zu Balingen, Tuttlingen,

Ebingen und Rosenfeld ) . Er wurde nach 22jähriger Dienstzeit im Jahr 1680 zum

Hofrichter ernannt. Als Hofrichter war er bestrebt, den äußeren Glanz des Hofgerichts

zu erhöhen. Es galt, Rangstreitigkeiten zwischen Hofgericht und Oberrat, zwiſchen Hof-

gericht und Univerſität auszufechten, wie ſie damals als äußeres Zeichen der Macht-

fülle des Amts eine Rolle spielten 10).

Das Hofgericht konnte wegen der Franzoseneinfälle ſeine Sißungen nicht regel-

mäßig abhalten. In einem Bericht von 1694 bemerkt v. Cloſen, das Hofgericht habe

wegen des Kriegs seit 2 Jahren ausgeseßt, allein die Prozesse aus den vom Krieg ver-

schonten Gegenden mehren sich, jetzt sei die Kriegsgefahr wohl vorüber. Es finden

ſich Hofgerichtsſißungen von 1695 und 1696. In einem Bericht vom 7. Juli 1697

bemerkt der Hofrichter, für das Hofgericht auf Bartolomäi seien bereits 16 Parteien

geladen und seien noch mehr zu erwarten. Auch in die innere Geschäftsführung des

Hofgerichts scheint damals mehr Ordnung gebracht worden zu sein. Auf ein Reskript

8) Sein Epitaph in der Tübinger Stiftskirche, wo er beerdigt ist, besagt von ihm :

ob fidei constantiam Carinthia patria exul.

9) Aus den Aften der Rentkammer (f. St.Arch. ) ist folgendes über ihn zu ersehen :

er war vorher Kapitänleutnant bei der Landesverteidigung und Kammerjunker ; am

13. April 1658 wurde er seiner Kammerjunkerſtelle enthoben und zum Hofgerichts-

aſſeſſor auf der Adelsbank ernannt.

10) So gab es einen Rangstreit zwischen dem Leibmedikus, der Oberratsrang hatte,

und den Hofgerichtsaffefforen, der zu einem ausführlichen Memorial des Hofgerichts

vom 24. Sept. 1694 Anlaß gab . St.F.A.

Ein weiteres Memorial von Cloſen beschwert sich darüber, daß der Rektor der

Universität den Rang vor dem Hofrichter beanspruche : eim Magister, der den letteren

bei der Anrede (oratio anniversalis) vor dem Rektor alloquirt, habe von der Uni-

versität einen Verweis bekommen. Als sodann der Hofrichter sich des Magiſters an-

genommen, sei er von der Univerſität hart verklagt worden.

Weitere Rangstreitigkeiten hingen mit dein Primum Votum zusammen, worüber

unten.
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vom 20. Auguſt 1695, „Fchler und Ohnordnung beim Hofgericht zu verbeſſern“, er-

stattete das Hofgericht unter von Cloſen eingehenden Vericht, worauf Verfügung vom

23. Sept. 1698 nach dem inzwischen im Jahr 1698 erfolgten Tod des Hofrichters

v. Cloſen erging. Nachfolger des von Cloſen wurde der dem Hofgericht als Aſſeſſor

auf der Adelsbank angehörige Georg Friedrich Schertel von Burtenbach zu

Mauren, Oberhofmeister am Collegium Jllustre und Obervogt zu Blaubeuren, ſpäter

zu Tübingen, auch Direktor der Reichsritterschaft in Schwaben am Neckar, Schwarz-

wald und Ortenau. Von jezt ab wurde in der Regel die Hofrichterstelle mit dem Ober-

hofmeisteramt am Collegium Jllustre verbunden. Schertel verſah als der älteste Aſſeſſor

der Adelsbank zunächst das Amt ,vicario modo' . Nachdem das Hofgericht mit Bericht

vom 15. Sept. 1698 seine Ernennung angeregt hatte, da er „ in 20 Jahren Dienſt als

Affeffor große Wiſſenſchaft und Experienz sich zugelegt habe“, wurde er mit Dekret vom

18. August 1699 zum Hofrichter ernannt. Im Moſer'ſchen Verzeichnis ist er als Hof-

richter aufgeführt von 1698–1703. Damals erging das schon mehrfach erwähnte

Generalreskript vom 1. Nov. 1699 betreffend das Verfahren in bürgerlichen Streits

sachen, das die in der Rechtspflege eingeriffenen großen Mängel zu beseitigen suchte.

(Siehe oben III Nr. 2). Auch sollte eine regere Tätigkeit des Hofgerichts beginnen.

In der Verfügung vom 23. Sept. 1698 wurde angeordnet, es soll, solange friedliche

Zeiten herrschen, zweimal im Jahr, auf Invocavit und Bartolomäi, Hofgericht gehalten

werden. Es scheint aber, daß dies nicht immer durchgeführt werden konnte. Der An-

zeige vom 1. Febr. 1700, daß jezt mit dem zweimaligen Hofgericht begonnen werde,

folgte die Anordnung, wegen Verhinderung der Landſchaftsbank ſei das Hofgericht aus-

zusehen und auf Bartolomäi zu verschieben. Schertel, der bei der Ernennung schon in

hohem Alter stand, ſtarb am 12. Febr. 1703. Nun folgen mehrere von auswärts zu-

gezogene Adlige im Hofrichteramt. Zuerst wurde Hofrichter ein Kampagnekamerad des

Herzogs, Eccard Ulrich von Dewiz , aus Pommern stammend, Oberhofmeiſter

am Coll. Jll., sowie Obervogt zu Tübingen, Sulz und Herrenberg. Er war schon

vorher Affeffor beim Hofgericht und hatte sich als solcher bei seinen Kollegen unliebſam

eingeführt 1 ). Am 19. Februar 1703 wurde ihm wie es fortab hieß : — das „Prä-

fidium" am Hofgericht übertragen. Eine besondere Tätigkeit scheint er in seinem Amt

nicht entfaltet zu haben. Vielfach war er anderweit verwendet. Ein Bericht vom Jahr

1704 zeigt an, daß wegen Abwesenheit des Hofrichters von Dewiz kein Hofgericht ge=

halten werde. Mit Dekret vom 4. Januar 1705 wurde er zu bevorstehender Expe=

dition nach Bayern" beordert. Vizehofrichter (welcher Posten sich fortab findet) war

1704 der Oberrat Georg Wilhelm von Reischach, 1705 der Oberrat und Aſſeſſor Conrad

Chriſtof von Phul, 1707 der ſpätere Hofrichter von Göllniß . Im Sept. 1705 wurde

von Dewiz Geheimrat, im März 1707 nahm er von seinen Ämtern im Lande, von

denen er im wesentlichen lediglich die Einkünfte bezogen zu haben scheint, auch vom

Hofrichteramt, Abſchied. Nach seiner Dimission wurde Philipp Heinrich von

Göllnis aus Brandenburg stammend, Fürstl. Rat, Oberhofmeister am Coll. Jll . und

Obervogt zu Tübingen, zum Hofrichter ernannt. Mit Dekret vom 1. Febr. 1708 wurde

-

- -

-

11) In einer Eingabe des Oberrats Lic. Hellwer vom 20. Febr. 1708 wird er-

zählt : als der Oberhofmeister von Dewiz als Assessor recipirt worden sei, habe er

ungern den Plaß nach den Affefforen Varnbüler und Löwenſtein nehmen müſſen,

alsbald beim Auseinandergehen habe er den pas vor Beiden genommen und ſei gleich

nach dem Hofrichter hinausgegangen und habe dadurch verursacht, daß jene beiden

Kavaliere zurückblieben ; auch ſonſt ſei er dieſen extra sessionem nirgends cediert. St.F. A.
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er zur Beeidigung vor die Kanzlei geladen und am 14. desſ. M. angewiesen, sich beim

Hofgericht zu präſentieren. Er bekleidete das Amt von 1708 bis zu seinem Tod im

Jahr 1727. Zu jener Zeit begann die Zuweiſung der adligen Auskultanten an das

Hofgericht. Unter dieſen befindet sich 1721 sein Sohn Christian Heinrich von Göllnik,

der spätere Vizehofrichter. Es ist nirgends ersichtlich, daß von Göllnig mit der Gräve-

nig'schen Sippe in näherer Verbindung ſtand . Sein Nachfolger war der Geheimrat,

Oberhofmeister am Coll. Jll . und Obervogt zu Tübingen Christian Peter von

Forstner. Er war früher Hofmeiſter des Erbprinzen . Schon mit Dekret vom

6. Sept. 1716 war er zum Vizeoberhofmeiſter ernannt worden mit der Verfügung, er

„ſoll gleichwie der Oberhofmeister von Göllniß das Präsidium beim Hofgericht ver-

ſehen“. Sodann wurde er mit Dekret vom 30. Juni 1727 angewieſen, ſich als Hof-

richter beim Hofgericht zu präsentieren. Unter seiner Leitung nahmen die Geschäfte

und die Sißungen des Hofgerichts ihren geregelten Fortgang. Daß er in entscheiden-

der Weiſe in die inneren Angelegenheiten des Gerichts eingegriffen hätte, ist nicht er-

sichtlich. Seine Gegnerſchaft zu der Grävenih ist bekannt. Als nach dem Tod des

Herzogs Eberhard Ludwig am 31. Okt. 1733 der Gräveniß’ſche Anhang entfernt wurde,

ernannte Herzog Carl Alexander Forstner zum Geheimratspräſidenten, womit dieser im

Nov. 1733 ſein Hofrichteramt niederlegte. Auf ihn folgte der dem ritterſchaftlichen

Adel angehörige Ernst Conrad von Gaisberg, welcher am 9. Nov. 1730 zum

Bizehofrichter bestellt worden war. Mit Defret vom 16. April 1734 wurde er zum

Hofrichter ernannt, nachdem „der Geh.-Rats -Präsident Peter von Forstner die Hof-

richterſtelle mit Besoldung abgetreten und nur die Oberhofmeiſterſtelle mit Wohnung

im Collegium beibehalten habe“. Gaisberg starb schon 1738. Ihm folgte eine weniger

einwandfreie Perſon aus der Gräveniz'schen Zeit, der Freiherr Andreas Heinrich

von Schüß. Er ist geboren 1696 als Sohn des Johann Heinrich Schüß, welcher

als vormaliger Agent der Hanſeſtädte am Wiener Hof bekannt war und seitens der

Gräveniz'schen dazu benüßt wurde, sich für ihre Sache beim Hof zu verwenden. Dieser

Schüß wurde durch Diplom des Kaisers Leopold I vom 14. Febr. 1699 in den Adels-

stand, durch solches des Kaiſers Karl VI. vom 3. März 1719 in den Freiherrnstand

erhoben. Zur Belohnung für ſeine guten Dienste wurde er herzogl. württ. Geheim-

rat ; auch erhielt er 1722 Pflummern zu Lehen, daher seine Familie ſich von Schüß-

Pflummern benannte. Die Gunſt der Gräveniß ging auf den Sohn über, der schon

im Juli 1716 gelehrter Regierungsrat wurde, ſpäter adliges Mitglied des Geh. - Rats.

Auch nach dem Ende der Gräveniz'schen Periode gelang es diesent, seinen Posten bei=

zubehalten 12). Schließlich wurde ihm im Auguſt 1738 auf seine Bitte das Hofrichter-

amt übertragen, auch erhielt er die Oberhofmeiſterſtelle am Coll. Jll. unter Beibehal-

tung des Charakters und Rangs eines adeligen Geh. -Rats . Wie aus einem Dekret

vom 4. April 1741 hervorgeht, übernahm er erſt jezt die ihm 1738 konferierte Stelle

eines Hofrichters und Oberhofmeiſters. Das Amt hatte er inne bis 1744. Gestorben

ist er 1765. Daß er in jener Zeit als Hofrichter irgendwie Besonderes geleistet hätte,

ist nicht zu ersehen. Vermutlich hat er sich den Posten als Rückzug vorbehalten laſſen,

als ihm 1738 die Entlassung aus dem Geh.-Rat drohte. Es war damals die Zeit

der Herrschaft des Jud Süß, durch die er aus der Gunſt des Herzogs verdrängt wurde.

Der nächste Hofrichter war Joh. Christof von Pflug. Mit ihm trat ein

Mann ein, der wenigstens mit den Geschäften des Hofgerichts vertraut war. Er hatte

12) Näheres ſ. bei Spittler Gesch. des Geh .-Rats S. 408 ff., 426 ff. Auch

Alberti Adels- und Wappenbuch S. 711 .
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in Tübingen Rechtswissenschaft ſtudiert, war, wie oben bemerkt, 1724 als Auskultant

beim Hofgericht zugelaſſen worden und wurde nach einigen Jahren, 7. Dkt. 1729, zum

Hofgerichtsaffeffor auf der Adligenbank befördert. Als er unter Herzog Carl am

12. März 1744 zum Hofrichter ernannt wurde, war er, wie das Ernennungsdekret

sagt, Präsident des Fürstl. Regierungsratscollegii und Lehenprobst. Es ist bekannt,

daß er, als Herzog Carl am 11. Februar 1758 das den Geheimen Nat ausschaltende

Staats- und Kabinettsminiſterium errichtete, mit von Wallbrunn und Graf von Mont-

martin dieses Ministerium bildete. Ihm wurden nebst dem Regierungspräsidium alle

inneren Regierungs-, Justiz , Polizei , Lehen- und dahin gehörige Sachen übertragen.

Pflug blieb mit Montmartin im Miniſterium, als v. Wallbrunn am 19. Mai 1765

seinen Abschied nahm. Daneben führte er das Hofrichteramt weiter. Als der Streit

mit den Ständen einſeßte, der durch den Erbvergleich von 1770 beendigt wurde, und

der wirkliche Leiter des Miniſteriums, Graf Montmartin, entlaſſen wurde, erhielt auch

von Pflug am 4. Febr. 1767 auf ſein Anſuchen seine Entlassung von allen Ämtern,

auch dem Hofrichteramt (übrigens mit einer Penſion von 4000 fl) . An seiner Statt

wurde der Vizehofrichter Christian Heinrich von Göllniz mit Fortführung der Geschäfte

des Hofrichteramts beauftragt. Im April 1768 wurde jedoch von Pflug in ſein Hof-

richteramt wieder eingesetzt, das er nunmehr bis zu ſeinem Tod 1772 fortführte. Göll-

niz blieb als Vizehofrichter. Es liegt kein Anhalt dafür vor, daß von Pflug dieſelbe

unheilvolle Rolle gespielt hat wie Montmartin. Man zog ihn wohl herein, um im

Miniſterium einen Mann zu haben, deſſen Charakter und Geſchäftsgebahren unbeflect

war. Er ist in Tübingen gestorben und in der Stiftskirche beerdigt 1 ). Aus einer

größeren Zahl von Eingaben des Hofgerichts, die er unterzeichnet und anscheinend zum

Teil selbst verfaßt hat, ist ersichtlich, daß er die Geschäftsführung, die dem Hofrichter

oblag, mit Verständnis besorgt hat, auch für die Interessen der Hofgerichtsmitglieder

eingetreten ist. Wie weit er den dem Hofrichter zukommenden Vorſiß in den einzelnen

Sizungen ausgeübt hat, ist des Näheren nicht zu ersehen.

Nach dem Tod des Hofrichters von Pflug wurde das Hofrichteramt neun Jahre

lang unbesest gelaffen . Lie Amtsführung blieb dem Vizehofrichter überlassen. Dies

war von 1772 an August Lebrecht von Taubenheim. Das Ernennungs-

dekret vom 11. Februar 1772 ist noch an den Hofrichter von Pflug gerichtet. Am

25. August 1781 stellte Taubenheim das Gesuch, ihm die Hofrichterſtelle zu übertragen,

nachdem er seit nahezu zehn Jahren das Präsidium am Hofgericht geführt habe. Da-

rauf wurde er am 4. September 1781 zum Hofrichter ernannt. Als Vizehofrichter

nahm er an der Dreihundertjah feier der Universität teil am 23. Auguſt 1777. Am

13. Juli 1791 wurde zum Vizehofrichter ernannt der von dem nachmaligen König

Friedrich in den Grafenstand erhobene spätere Minister Frh. von Normann (Graf

Normann-Ehrenfels) . Am 31. März 1794 folgte deſſen Ernennung zum Hofrichter nach

unter Herzog Ludwig Eugen. (Bei Georgii ist angeführt zu Ulrich Lebrecht von Mandels-

lohe: wird 1791 Vizchofrichter, 1794 wirklicher Hofrichter. Dies dürfte irrig sein).

Lehter Hofrichter ist der dem Mecklenburger Adel entſtammende Geh -Rat und adlige

Regierungsrat Hans Otto von der Lühe , seit 20. März 1784 Hofgerichtsaſſeſſor

und Hofrichter seit 30. April 1803 bis zur Auflöſung des Hofgerichts im Jahr 1805.

13) Sein jezt noch erhaltener, an der Außenmauer der Kirche angebrachter Grab-

stein trägt die Inschrift : „Reichsfreiherr, Herr auf Strehla und Görzig, Herzogl. Geh.

Staats- und Arbeitsminister, des Herzogl. Hofgerichts zu Tübingen Präsident, geb. zu

Strehla 1. März 1705, geſt. zu Tübingen am 22. April 1772"..
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2. Die Gelehrten - Bank.

Der Ruf derer, die zur Zeit der Herzoge Ulrich und Christof das

Volk vertraten, man möge die Gerichte, auch das Hofgericht, mit Docto-

ribus nicht überladen, ging nur zum kleinſten Teil in Erfüllung. Dieſe

waren nicht zu entbehren, als das neue Recht, das römische Recht, ein-

geführt wurde. Bei dem Rechtszustand, wie er vor der Geltung des

Landrechts war in den ungezählten einzelnen Stadt- und Dorfrechten,

konnte es nicht bleiben. Eine Zusammenfaſſung des Rechts für das ganze

Land war darum auch der Wunsch der Landschaft. Ob jedoch etwas

Besseres geschaffen worden wäre, wenn das Landrecht nicht auf dem

römischen Recht aufgebaut worden wäre, darf füglich bezweifelt werden.

Ein solches Gesezbuch zu schaffen, ging über das Können der damaligen

zur Gefeßgebung berufenen Männer, die das verwerten mußten, was :

ihnen die Rechtswiſſenſchaft bot, und für dieſe galt nur das feiner durch-

gearbeitete römische Recht. Die Anwendung des neugeschaffenen im

Landrecht niedergelegten Rechts erforderte wiederum wiſſenſchaftlich ge=

bildete Richter und diese konnten nur aus den aus der Hochschule her-

vorgegangenen Doktoren genommen werden. So mußten diese auch vor

allem zum Hofgericht, dem höchsten Landesgericht, zugezogen werden,

wozu in erster Linie die Rechtslehrer der Universität in Betracht kamen.

Dies geschah schon zur Zeit des Graf Eberhard i. B. und später in der

Herzogszeit. So lange jedoch das Hofgericht ſeinen Siß nicht in Tübingen..

hatte, brachte die Teilnahme an den Hofgerichtssigungen den Univerſitäts-

lehrern viele Mühe und Zeitverſäumnis. In der Sammlung der Ur-

kunden der Univerſität S. 116/117 findet sich ein Anbringen der Uni-

versität beim Herzog, das in die Zeit von 1510 verlegt wird . Die

Universität klagt, da es oftmals geſchehe, daß die Ordinarien und Legenten

der Univerſität mit andern Hofrichtern und Beiſißern dem Hofgericht bei- :

ſizen und handeln helfen sollen, so mache es allerhand unwillkommene

Störung, zu dieſen Handlungen zu reiten (?), zu raten und zu reden ;

der Herzog möge doctores, licentiaten und magistros, die nicht lesen,

verordnen ; ſie ſelbſt ſeien erbötig, „ wa groß und dapffer handel am Hoff-

gericht fürfallen “ auf des Hofgerichts Erfordern zu erscheinen, wenn nicht,

so möge man doch nur solche nehmen, die ohne Nachteil für ihre Ge-

sundheit beides, Gericht und Lehrtätigkeit, versehen können. Welcher

Bescheid der Universität zu Teil wurde, ist urkundlich nicht überliefert.

Doch mag es wohl sein, daß bei der Verlegung des Hofgerichts nach

Tübingen der Gedanke mitbestimmend war, den Professoren das be-

schwerliche Reiſen zum Hofgericht zu ersparen. Aber auch, nachdem das

Hofgericht seinen Sig in der Universitätsstadt erhalten hatte, brachte die
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Beiziehung der Hochschullehrer zum Gericht Störungen im Lehrbetrieb.

Besonders mißlich wurde empfunden, daß die Lehrer ihre Versäumniſſe,

neglecta, an die Universität zu büßen hatten, beim Hofgericht aber noch

keine Entschädigung dafür erhielten . Herzog Ulrich bemerkt in einem

Bescheid an die Universität vom 13. April 1546, in dem er allerlei

Mängel der Univerſität rügt : „ am andern soviel Euch Juristen belangt,

da vernemen wir, daß etliche von euch beschwert haben, unser Hofgericht,

welches nicht das geringste Kleinod iſt, zu beſißen “ ; er gibt dann Wei=

ſung, ſie ſollen soviel möglich ihre Lektionen nicht verſäumen, im übrigen

aber die neglecta nach altem Herkommen bezahlen der Universität zum

Nußen. Anscheinend berücksichtigte man in der nächſten Zeit den Wunſch,

statt der Professoren auch andere Doktoren sowie Lizentiaten, die nicht

lasen, zuzuziehen. Im Visitationsrezeß vom 12. Oktober 1570 auf die

Beschwerde de non avocandis professoribus a suo officio (ſie nicht

zu viel abzufordern) wird erklärt : die einzige Abberufung sei geweſen,

daß man in den nächstvergangenen zwei Hofgerichten Doctor Volzium

zu einem Assessor habe beſchreiben laſſen, und dies wäre nicht geſchehen,

wenn nicht der dazu deputierte Rat Dr. Johann Sichel aus Geſund-

heits- und Geschäftsrückſichten verhindert gewesen wäre. Wiederum im

Viſitationsrezeß vom 20. Auguſt 1581 wird gesagt zu dem Punkt :

Professores Juris ad dicasterium adhibiti " : man gedenke es bei dem

alten Herkommen (der Zuziehung der Professoren zum Hofgericht) ver-

bleiben zu laſſen ¹) . Zugleich wird des weiteren Beschwerdepunkts ge=

dacht, daß die Professoren durch die Zuweiſung von Gutachten für die

Kanzlei zu Versäumniſſen Anlaß bekommen. Schon damals begann man

alſo, die Professoren der Hochschule zu Arbeiten für die Kanzlei heran-

zuziehen, und damit fand sich überhaupt der Weg, die herzogliche Kanzlei

aus dem Kreis der Professoren zu ergänzen, diese zu Oberräten zu be

fördern. Dazu diente in der Folge vor allem der Weg über das Hof-

gericht: der Hofgerichtsassessor wurde zum Rat bestellt und in das Ober-

ratskollegium berufen oder wurde der Professor, der in seinem Lehramt

blieb, zum Rat „ von Haus aus “ ernannt und als solcher mit Geschäften

"1) Und als auch in ermelter Viſitation bericht und clagt worden, daß die Pro-

fessores Juris zu unser Hoffgericht gebraucht und hiemit die lectiones Juridicae ver-

säumt werden, haben wir uns zu erinnern, daß von alters Ihr und allwegen ainer

uß den Professoribus dabei geſeſſen, wie es auch eine hohe Notdurfft ist, denn jeßiger

weil lange acta und wichtige Sachen an unser Hoffgericht erwachsen und daſſelb summa

justitia unseres Fürstentums ist, da also ein Professor juris so stetig in Büchern

versirt ist mehr als etwa andere sehen kann. Derowegen wir es nochmals bei dem alten

Herkommen gedenken verbleiben zu laſſen “ . Siehe Univerſitätsprotokolle.

=
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des Oberrats, Abfaſſung von Gutachten (Bedenken) und dgl., beauftragt *).

Als Oberrat blieb er zugleich Aſſeſſor des Hofgerichts, sofern nicht der

ihm beim Oberrat übertragene Geschäftskreis dies verbot. So kam es,

daß neben den Professoren Mitglieder des Oberrats unter den Aſſeſſoren

des Hofgerichts waren, und zwar in der Folge auch solche, welche nicht

aus dem Kreis der Professoren hervorgegangen waren . Im übrigen

ergänzten sich die Beiſißer der Gelehrtenbank nicht allein aus Profeſſoren

und Oberräten. Es wurden auch andere Doktoren, sowie Lizentiaten zu

Aſſeſſoren ernannt, welche nach vollendetem Studium und Erlangung

eines akademischen Grads eine Privattätigkeit ausübten regelmäßig wohl

in der Hoffnung, eine Professur zu erlangen, auch solche, welche sich mit

Advociren befaßten, insbesondere Hofgerichtsadvokaten, ferner Landſchafts-

konsulenten u. a. Dabei bildete sich die Übung, daß die in der vierten

und fünften Hofgerichtsordnung vorgesehenen zwölf Assessorenstellen, ſo-

weit sie auf die Gelehrtenbank entfielen, mit ordentlichen Assessoren be-

sezt wurden und daß daneben noch außerordentliche Assessoren bestellt

wurden, anfänglich um in Fällen der Verhinderung eines ordentlichen

Assessors zur Verfügung zu stehen, bald aber in der Weiſe, daß der neu

Ernannte zuerst außerordentlicher Assessor wurde und erst bei Freiwerden

einer Stelle vorrückte. Dies hing zuſammen mit der Gehaltsregelung,

von der unten des weiteren die Rede sein wird.

Die vierte und fünfte Hofgerichtsordnung sahen davon ab, eine feſte

Zahl der Mitglieder der einzelnen Bank vorzuſchreiben ³). Der Gelehrten-

bank fiel nun bei der Urteilsberatung naturgemäß die Hauptaufgabe zu .

Sie war darum nicht allein regelmäßig am stärksten beſeßt, sondern es

wurde ihr auch das erste Stimmrecht bei der Abstimmung über das

Urteil übertragen. An und für sich hatte der der Rezeption nach älteste

Assessor der Adelsbank die erste Stimme. Selbstverständlich war die

erste Stimme vor allem für die Entscheidung wichtig. Der erste Vo-

tant mußte seiner Abstimmung doch immer eine Begründung geben und

sollte, um dies nicht unvorbereitet zu tun, sich mit dem Inhalt der Akten,

die ihm vor dem Termin zugestellt wurden, vertraut machen. Das war

nun nicht Sache der Adelsbank, auch nicht der Landschaftsbank, und so

2) In dem mehrerwähnten Cloſen’ſchen Hofgerichtsmemorial vom 24. Sept. 1694

iſt geſagt, es ſei aufgekommen, daß einzelne Professores Juris zumal zu Fürſtl. Räten

angenommen wurden durch besondere Defrete ; diese haben den Rang mit den Räten

nach der Zeit der Ernennung bekommen und solchen auch gegen andere Profefforen,

die nicht Räte gewesen, behalten.

3) Es bestand auch keine Vorschrift, wie viel Richter bei der Verhandlung mit-

zuwirken hatten. Nur mußten bei Fassung von Bei - Urteilen mindestens sechs, von

Haupturteilen acht Richter anwesend sein.
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kam es auf und zwar schon zur Zeit des Herzogs Chriſtof , die

erste Stimme, das Primum Votum , einem Mitglied der Gelehrten

bank zu übertragen, von welchem man am eheſten die Bearbeitung und

Beherrschung des Streitſtoffs erwarten konnte. Dies geschah aber nicht

etwa für den einzelnen Fall durch den Hofrichter, vielmehr wurde das

Primum Votum wie ein besonderes Amt durch fürstliches Dekret ver

geben.

Der Assessor Primarius, wie er genannt wurde, war nicht eigent

lich Referent. Ein solcher wurde nur im ſchriftlichen Verfahren bestellt,

und zwar stets für den einzelnen Fall durch den Hofrichter.

-

Das Primum Votum zu führen nahm die Juristenfakultät als ihr

besonderes Vorrecht in Anspruch. In der Tat wurde auch von der

Fakultät der Assessor Primarius gestellt, bis gegen Ende des 17. Jahr-

hunderts zwiſchen Oberrat und Fakultät ein Streit ausbrach über das

Vorrecht des ersten Votums. Den Anlaß gab eine Resolution vom

10. Auguſt 1697, welche mit Rücksicht darauf, daß neben dem Prof.

Ferdinand Christof Harpprecht, der das primum votum hatte, deſſen

Bruder Moriz David Harpprecht die Advokatur am Hofgericht betrieb,

anordnete, daß in allen Juridicis , da Advokat Harpprecht Parteien habe,

deſſen Bruder diſpenſiert ſei und dann deſſen Plas vicario modo von

einem anderen Fakultätsmitglied eingenommen werden soll. Damit wäre

schlechthin das Vorrecht der Fakultät als solches anerkannt geweſen . Das

Hofgericht anscheinend geführt von dem nicht aus der Hochſchule her-

vorgegangenen Oberrat und Assessor Hellwer erhob Gegenvorſtellung

und suchte nachzuweisen, daß niemals ein Recht der Fakultät, vor den

Oberräten des Hofgerichtskollegiums das primum votum zu führen,

bestanden habe. Der Geh.-Rat wich einer grundsäßlichen Entscheidung

aus und beſtimmte den Prof. Graß für diesmal" zum Vertreter. Nach

dem Tod des Prof. Harpprecht nahm die Fakultät den Streit wieder

auf und verlangte die Anerkennung der Zugehörigkeit des primi voti

zu den dem corpori Academico und der juriſt. Fakultät eingeräumten

Jura et Privilegia. Der Streit mit Schrift und Gegenschrift zog sich

länger hin. Auch diesmal gab das Reskript vom 26. Juni 1715 keine

grundsägliche Entscheidung, „ bis zur Deciſion “ werde das Votum an

den Prof. Schweder übertragen . Wiederum ruhte der Streit bis zum

Abgang des Prof. Schweder 1730. Auch jest trat die Fakultät mit

ihrem Anspruch auf. Nachdem auch der zur Äußerung aufgeforderte

Regierungsrat sich gegen die Fakultät erklärt hatte dessen Bericht ist

wieder von Hellwer gezeichnet -, trat auch der Geh.-Rat bei und ver-

fügte nach dem Tod des ohne Präjudiz zum Primarius ernannten Prof.

"

-
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Graß, 1731 , daß der zum Hofgericht verordnete Regierungsrat das erſte

Votum übernehmen soll. Nun zeigte sich aber, daß vom Regierungsrat

niemand dazu bereit war : Hellwer war an Podagra erkrankt und andere

lehnten ab. Endlich am 10. August 1735 erging das Neskript, daß die

Führung des primi voti wieder nach ehemaliger Observanz einem Prof.

Juris ordinario und zwar dem damaligen Senior der Fakultät Dr.

Christ. Friedrich Harpprecht aufgetragen werde. Damit war der Streit

endgültig zugunsten der Fakultät entschieden.

Die einzelnen Inhaber des primum votum, soweit sie sich ermitteln

laffen, weisen folgende auch sonst in der Rechtswissenschaft ihrer Zeit

geachtete Namen auf:

Johann Sichard ¹), Johannes Hochmann, Johannes Halbritter,

Heinrich Bocer, Joh. Ulrich Rümelin, Joachim Wibel, Wolf-

gang Adam Lauterbach, Burkard Bardili, Ferdinand Chriſtof

Harpprecht, Gabriel Schweder, Michael Graß, Christof Friedrich

Harpprecht, Wolfgang Adam Schöpff, Joh. Friedrich Mögling,

Gottfried Daniel Hoffmann, Sirt Jakob Kapff.

Im übrigen zogen sich die Professoren der Hochschule, soweit nicht

das primum votum in Betracht kam, mehr und mehr von der Teil-

nahme am Hofgericht zurück und überließen dieſe den Beamten der Re-

gierung und solchen Professoren, welche unter Aufgabe der Lehrtätigkeit

in die Regierung eingerückt waren.

3. Landschaftsbank.

Während die Hereinziehung der Doktoren in die Regierungstätigkeit

und in die Rechtsprechung der allgemein im deutschen Reich herrschenden

Übung entsprach, war die Beteiligung der Landschaft an dem höchsten

Gericht eine Eigentümlichkeit des Herzogtums Württemberg, hervor-

gegangen aus dem Tübinger Vertrag.

Es war nie in Zweifel gezogen worden, daß die Bestellung der Hof-

gerichtsaſſeſſoren auf der Adels- und Gelehrtenbank ausschließlich dem

Candesherrn zustand, der niemals an Vorschläge irgendeiner Körper-

ſchaft gebunden war ; bei der Landschaftsbank bestanden andere Grund-

jäße, die übrigens weder durch Geseß noch durch Vertrag fest geregelt

und darum nie völlig unbestritten waren. Die Landschaft nahm für

sich das Recht in Anspruch, die Assessoren der Landschaftsbank zu wählen

und dem Herzog vorzuschlagen, der sie bestätigte (konfirmierte). Zu-

4) Schöpff führt in seiner Aufzählung an deffen Stelle Joh. Sigwart an. Dies

dürfte auf einer Namensverwechslung beruhen. Ein Prof. der Rechte Sigwart findet

fich für die fragliche Zeit nicht.

Bürtt. Bierteljahrsh. f. Landesgeſch. N. F. XXXII. 5
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nächst war es der Engere Ausschuß, der das Vorschlagsrecht ausübte.

Wie nun aber bei der Wahl zum Engeren Ausschuß von Anfang an

und endgültig im Ausschußſtaat vom 16. Dez. 1638 (Siehe Reyscher

Staatsgrundges. T. 2, S. 350, Nr. 60) die beiden Städte Stuttgart

und Tübingen bevorzugt waren, so bildete sich auch die Übung heraus,

daß diese beiden Städte bei der Aufstellung ihres Abgeordneten zum

Engeren Ausschuß, überhaupt bei jedem Abgang ihres Landschaftsaſſeſſors

den Beifizer zum Hofgericht benannten und vorschlugen ¹ ) . Da man an-

fänglich daran festhielt, daß nur drei Beiſißer aus der Landschaft dem

Hofgericht angehörten, ſo blieb das Vorschlagsrecht des Engeren Ausſchuſſes

auf einen Landschaftsbeisiger beschränkt. Diesen wählte er aus seiner

Mitte, so daß mindeſtens ein Beiſißer zugleich dem Engeren Ausschuß

als Mitglied angehörte. Es war dies der Zuſammenſeßung des Engeren

Ausschusses entsprechend jeweils ein Bürgermeister einer der Landstädte

1) Dies geht hervor aus den im St.F.A. vorhandenen Belegen über die Vorſchläge

sowohl des Engeren Ausschuffes als der beiden Städte, welche bis zur Mitte des

17. Jahrhunderts zurückreichen ; Vorschläge, denen jedesmal die herzogliche Bestätigung

nachgefolgt ist. Manchmal wurden dem Herzog zur Wahl mehrere Namen in den

Vorschlag aufgenommen.

Daß übrigens das Vorschlagsrecht des Engeren Ausschuſſes, ſowie das der beiden

Städte immer bestritten und zweifelhaft blieb, zeigt ein bei den Akten des Geh.-Rats

liegender Vermerk „ pro memoria“ vom 5. Januar 1700 : „es finde ſich bei der Fürſtl.

Geh. Registratur und Archiv nichts, daß bei der Erſeßung einer vakanten Afſeſſor-

ſtelle von der Landschaftsbank beim Hofgericht ſonderlich was die anderwärtigen außer

Stuttgart und Tübingen anlange, die Landſchaft die Denomination habe “. — Wiederum

in einem Anbringen vom 22. August 1784 bemerkt der Geh.-Rat zu dem Vorschlag

der Stadt Stuttgart : „es finde sich bei der Hofgerichtsregiſtratur kein Vorgang, aber

der Stadtmagistrat habe urkundlich erwiesen, daß von 1565 an (Landtagsabschied vom

19. Juni 1565 ?) je vom Stadtmagistrat ein Bürgermeister und Hofgerichtsaffeffor

nominirt und präſentirt worden sei“. Der Engere Ausschuß ſeinerseits nahm 1729

Gelegenheit zu einer Vorſtellung : „die Erſeßung der Landſchaftsbank beim Hofgericht

ſei außer bei den Hauptſtädten Stuttgart und Tübingen jederzeit praevia electione

und folgender Confirmation mit membris aus der Landschaftsbank geschehen“. Der

Geh. Rat befürwortete dies und der Herzog verfügte entsprechend.

Beſtritten blieb auch, ob ein dem Engeren Ausschuß angehöriger Landſchaftsbank-

aſſeſſor beim Verlust der Mitgliedſchaft zum Ausschuß ſein Aſſeſſorat beibehalte. Noch

gegen Ende des 18. Jahrhunderts erforderte der nachmalige König Friedrich hierüber

eine Äußerung der Regierung, welche wegen der Zweifelhaftigkeit der Frage ein Gut-

achten des Engeren Ausſchuſſes einholte ; dieſes ging dahin : ein von den Reſidenz-

ſtädten präsentierter und vom Herzog konfirmierter Aſſeſſor verbleibe beim Hofgericht,

auch wenn er seinen Plaß im Ausschuß verliere, dagegen ziehe der Verlust des Engeren

Ausschusses auch den Verlust der vierten Hofgerichtsaſſeſſorſtelle nach sich, da der Engere

Ausschuß verlangen könne, daß immer eines seiner Mitglieder beim Hofgericht site.

Der Beschluß der Regierung trat dem nicht entgegen.
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(der sog. „ Munizipalſtädte“ im Gegenſaß zu den „ Reſidenzſtädten“ Stutt=

gart, Tübingen und später Ludwigsburg) . Der von den beiden Städten

vorgeschlagene Beiſißer war dagegen nicht immer Mitglied des Engeren

Ausschusses, doch sonst vom Rat oder ein Bürgermeiſter.

Mit der Gründung und Privilegierung von Ludwigsburg kam dieſe

Stadt als weitere Residenz zu den beiden Städten Stuttgart und Tü-

bingen hinzu und nahm das Recht, einen Hofgerichtsaſſeſſor vorschlagen

zu dürfen, für sich in Anspruch kraft der der Stadt erteilten Privilegien.

Von jezt ab wurden vier Beiſißer auf der Landſchaftsbank zugelaſſen ²),

wobei es dann verblieb ³).

Der Engere Ausschuß beharrte stets auf seinem Recht, eines seiner

Mitglieder im Hofgericht zu haben, ſchon um ſein Aufsichtsrecht über die

Rechtsprechung ') wirksam geltend machen zu können, wenn ihm vielleicht

auch weniger daran lag, bei der Entscheidung der einzelnen Fälle aus-

ſchlaggebend zu ſein. Der ursprünglich vorgebrachte Grund für die Mit-

wirkung der Landschaft bei der Rechtsprechung, ein Gegengewicht zu

haben gegen den Einfluß der Doktoren, mußte sich mit der Zeit verlieren,

zumal die in das Hofgericht entsandten Bürgermeister jedenfalls in ſpäterer

Zeit gleichfalls zum großen Teil den , Doktoren' angehörten und ihre

Rechtsbildung auf der römisch-rechtlichen Grundlage erworben hatten.

Der Herzog seinerseits hielt sich nicht immer an die Vorschläge. Es

fam vor, daß er den Assessor ernannte, ohne jene zu beachten, allerdings

meist unter Protest des Engeren Ausschusses . Auch verseßte der Herzog

in einzelnen Fällen ein Mitglied der Landschaftsbank auf die Gelehrten-

bank und umgekehrt. Noch in der Konfliktszeit vom Anfang des 19. Jahr-

hunderts spielte das Recht des Engeren Ausschusses zum Hofgericht eine

Rolle, was anläßlich des Vorgehens gegen die Bürgermeister Klüpfel

2) Dies geschah auf die Vorstellung des Engeren Ausschuffes vom 21. Juni 1735,

welcher verlangte, daß der Ausschuß mindeſtens ein Mitglied beim Hofgericht haben

miffe.

3) Schöpff zählt für die vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts als Beisther auf

der Landschaftsbank auf :

Johann Daniel Hoffmann, Bürgermeister von Stuttgart,

Johann Friedrich Jäger,

Johannes Harpprecht,

"1 " Brackenheim

"

Jakob Friedrich Kornbeck, " "

Tübingen

Ludwigsburg.

4) Ein solches war ihm ſchon im Ausschußſtaat vom 16. Dez. 1638 auch hinsicht-

lich des Hofgerichts eingeräumt und im Erbvergleich von 1770 wieder zugestanden.

Beniger genau nahm man es mit dem Erfordernis der Anwesenheit der Beisißer der

Landschaftsbank bei der einzelnen Verhandlung ; da dieſe häufig verhindert waren, ſo

wurde es zugelassen, irgend einen tauglichen Beamten aus der Stadt für das Hof-

gericht zu beeidigen, damit er im Verhinderungsfall eintreten konnte.

5*
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·

von Stuttgart und Bay von Ludwigsburg zum Ausdruck kam 5) . Eine

gesetzliche Lösung der bestehenden Streitfragen ist nie erfolgt.

V. Anstellungs- und Einkommensverhältnisse der Hofgerichtsmitglieder.

Die an andern Gerichten bestehende Einrichtung, daß der Richter

für ſeine Gehaltsbezüge auf die von den Parteien eingehenden Gebühren

angewiesen war, galt für das Hofgericht nicht. Alle Gebühren, Einlag=

gelder usw. hatte der Hofgerichtssekretär einzuziehen und an die Rent-

kammer abzuliefern. Damit war vor allem dem Unfug der Gebühren-

überhebung, wie er bei den unteren Gerichten mit ihrem Schreibereiweſen

eingerissen war, ein Riegel vorgeschoben ') . Die Bezüge des Hofrichters,

wurden früher durch besonderen Dienstvertrag geregelt, später erhielt er

ſeinen Gehalt aus seinen andern Ämtern, ſo dem Oberhofmeisteramt am

Coll. Jll., oder aus Obervogteien u. a. Die Assessoren behielten die

Bezüge ihres Hauptamts bei Universität oder Regierung bei oder durften

ſie wie die Advokaten u. a. ihren Beruf, ſoweit er nicht mit dem Richter-

beruf kollidierte, weiter ausüben, erhielten dagegen über die Dauer der

einzelnen Sizungen das sog. Sißgeld, salarium quotidianum, auf den

Tag berechnet ausbezahlt. Dazu kam der Ersaß der Reisekosten für

Zu- und Abreise von und nach Tübingen. All' dies wurde von der

Rentkammer vorgestreckt. Daneben war die Übung aufgekommen, dem

Hofgericht als Ganzem für jede Seſſion 12 Jmi Wein zur Verfügung

zu stellen, offenbar ein Überbleibsel aus Gerichtsgebräuchen der alten

5) Als Ende 1801 die in Untersuchung gezogenen Bürgermeister Klüpfel und Bay

nicht zum Hofgericht eingeladen waren, sondern nur der Tübinger Bürgermeister Kölle,

remonſtrierte hiegegen der Ausschuß und schlug zugleich mit der Behauptung, es müſſe

ein Mitglied vom Engeren Ausschuß gewählt ſein, den Bürgermeister Keller von Murr-

hardt als viertes Mitglied der Landschaftsbank vor. Dieser wurde am 19. Sept. 1801

konfirmiert jedoch ohne Consequenz“. Auch gegen diesen Vorbehalt remonstrierte der

Engere Ausschuß und wiederholte die Bitte um Bestätigung der beiden, Klüpfel und

Bay. Er erhielt keine Antwort und erst am 24. Dez. 1801 , „ nachdem das Verfahren

gegen die Leztgenannten erledigt ſei " , wurden alle vier Mitglieder zum Hofgericht ein-

berufen.

"

1) Vielleicht trug diese Regelung dazu bei, dem Hofgericht den Ruf eines unbe-

ſtechlichen Gerichts zu verſchaffen, wie dies schon Anton Winter in seinem im Anfang

des 17. Jahrhunderts erschienenen Buch „Assessor" pars I cap. 9 num. 13 bezeugt :

in aliis glorientur Tribunalia caetera, nulli cedet nostrum, quantum ad munerariam

castitatem, alibi vix audieris, qui pecunias reportaverint domum non acceptas

dono munerique, hic nunquam audieris, qui offerre ausus nedum oblatione ad-

missus fuerit. Auch Schöpff ſtimmt in dieſes Lob ein.
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Zeiten ). Die Aſſeſſoren der Gelehrtenbank bezogen allein ein ständiges

Gehalt, nach damaliger Übung bestehend in Naturalien, nämlich jährlich

zwei Eimer Wein und zehn Scheffel Dinkel. Die Akten der Rentkammer,

ſoweit sie noch vorhanden sind, geben darüber Auskunft. Anfänglich

scheint es, daß keine beſtimmte Ordnung gegeben war, wer als empfangs-

berechtigt für die Zulage in Betracht kommt. Man findet, daß jeweils

der zum Aſſeſſor auf der Gelehrtenbank Ernannte eine Eingabe an die Rent-

kammer macht, in der er sein Bezugsrecht damit begründet, daß er durch

seine Arbeiten für das Hofgericht besonders in Anspruch genommen sei ³) .

2) Herzog Ulrich hatte angeordnet, daß zum Untertrunk nicht mehr als ein Maß

Bein, zum Schlaftrunk zwei Maß gegeben werden dürfen. Dagegen findet sich aus

ſpäterer Zeit ein Erlaß des Herzogs Eberhard Ludwig vom 7. April 1696, an den

Keller zu Tübingen gerichtet, vor : aus der Anstandsrechnung von Martini 1694 bis

Georgii 1695 ſei ersehen worden, „waßgestalten Du auf den Jahrgang 1693 und 1694

jedesmahlen 12 Jmi alſo zuſammen 1 Eimer 8 Jmi als auf das Hofgericht gangen

verrechnet haſt, und wir uns noch wohl erinnern können, daß auf den Jahrgang 1693

kein Hofgericht gehalten worden und daher Du keinen Wein hätteſt ausfolgen laſſen

sollen, so ist unser Befehl, Du sollst erwähnte 12 Jmi Weins einem Jeden, dem Hof-

richter und Afſeſſoribus, inskünfftig abziehen und gebührend verrechnen “ . Weiterhin

beſagt eine Eingabe von Hofrichtern, Räten und Aſſeſſoren vom 7. Juli 1714 an die

Rentkammer : „E. D. geruhen sich zu erinnern, was maßen von alter Zeit her dem

Fürstl. Hofgericht unter dem Namen eines Untertrunks bei jedesmaliger Session

12 Jmi Weins bei der Kellerei Tübingen gereicht, auch damit ununterbrochen continuirt

worden, bis vor einiger Zeit wegen ermangelten guten Trunks bei ermelter Kellerei

Tübingen ſolches anstehen geblieben und dato ein Rest von vier Eimern zurück iſt,

welches zwar der Keller aber mit lauter schlechtem ſauren Wein abzuführen erbietig

ift. Wenn nun aber gedachte Untertrunksreichung ein Geringes austrägt, und dero

Hofgericht doch auch mit etwas Gutem versehen sein möchte, alſo gelangt die Bitte,

allhier auf einen guten Trunk sowohl den Rückstand von vier Eimern als auch pro

futuro die jedesmaligen 12 Jmi aus der Fürstl. Cammer zu aſſigniren“. Welchen Er-

folg die Eingabe hatte, ist nicht zu finden. St.F.A.

Es fanden denn auch von jeher Gaſtereien und Trinkgelage beim Hofgericht statt,

welche auf dem Rathaus intra subsellia consistorii abgehalten wurden. Nikodemus

Frischlin, der bei einer solchen Gelegenheit mit adligen Aſſeſſoren in Streit geriet, er-

zählt hievon in ſeinem Bericht an den Herzog vom 9. Juni 1580. Siehe David Fried-

rich Strauß, Nikodemus Friſchlin S. 180 ff.

3) So bittet der Lic. Gerhard Maybuſch, Landſchaftskonſulent, extraordinarie

voziert auf die Gelehrtenbank, am 14. März 1683, um die gewöhnliche Rekognition,

da bekannt sei, daß die ordinarien in recompensationem laborum und defungierenden

Amts halber mit einem Salario von zwei Eimer Wein und zehn Scheffel Dinkel bene-

fiziert werden. Dies wurde bewilligt jedoch künftig zu keiner Konsequenz. Profeffor
-

Dr. Joh. Conrad Kapff, ſeit 1656 Hofgerichtsaffeffor, bittet um die übliche Zulage von

zwei Eimer Wein und zehn Scheffel Dinkel, „wegen Begreifung (Abfaffung) der Rela-

tionen in den vom Hofgericht zu schriftlichem Zuverhandeln verabschiedeten Sachen“ .

Auch er wurde eingewieſen. Es finden sich noch weitere derartig begründete Gesuche.
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Die Festsetzung der Besoldung in Gestalt einer Weinlieferung hatte

nun aber für die Empfänger die mißliche Folge, daß die einzelnen Jahres-

bezüge ungleichen Wert hatten. Es gab gute und schlechte Jahrgänge,

was sich besonders bei dem Tübinger Wein unliebſam geltend machte.

Manche gelehrte Aſſeſſoren ſuchten sich dadurch zu helfen, daß sie ihre

Bezüge für mehrere Jahre zuſammen kommen ließen, um den Rückstand

im guten Jahrgang erheben zu können. Dabei gerieten sie gelegentlich

mit dem Keller in Konflikt, der auch seinen minderen Jahrgang anbringen

wollte. Auch wurde mehrfach einzelnen Aſſeſſoren bewilligt, ihren Be-

ſoldungswein aus Kellereien des Unterlands, die in beſſerer Weingegend

gelegen waren, zu beziehen, sogar aus der Kastkellerei, die am besten

versehen war *).

-
Wohl war es mit Ausnahmen üblich, die Besoldungszulage

nur an die ordentlichen Assessoren der Gelehrtenbank zu verleihen, aber

die Zahl war nicht immer fest begrenzt. In der ersten Regierungszeit

des Herzogs Carl Alerander wurde die Zahl der Ämter beschränkt. Dies

traf auch das Hofgericht. Das Reskript vom 15. April 1735 spricht

aus : das Hofgericht ſei mit allzuvielen Aſſeſſoribus überſeßt, daß nicht

nur die Expedition und die Geſchäfte verhindert, sondern auch die Hal-

tung des Hofgerichts der Rentkammer wegen der Kosten zu beschwerlich

fallen wolle ; es werde resolviert, den numerum auf 13 nach der Hof-

gerichtsordnung herunter zu sehen. Neben dem Hofrichter (v. Gaisberg)

- so wird verfügt — haben zu verbleiben : die drei Assessoren von Schmid-

berg, von Göllniß und von Pflug auf der Adligenbank ; die ſechs Aſſeſſoren

Reg.-Rat Hellwer, Prof. Bardili, Vogt Georgii, Prof. Hiller, Reg.-Rat

Dann und Landschaftssekretarius Stockmajer auf der Gelehrtenbank ; die

-

4) Der berühmte Rechtslehrer Wolfgang Adam Lauterbach, dem bei seiner Er-

nennung zum Hofgerichtsaffeſſor am 9. März 1666 ein Fuder Wein (vermutlich ein

schließlich der Bezüge seines Amtes am Coll. Jll . ) zugewieſen worden war, durfte den

Wein aus der Kellerei Brackenheim beziehen. Auch finden sich Eingaben von ihm, in

denen er um die Lieferung des rückständigen Weines aus gutem Jahrgang bittet. Es

wurde ihm auch 1677 ein Rückstand von acht Eimern aus diesjährigem Gewächs in

Güglingen angewiesen . Sein Lieblingsschüler Joh. Jakob Kurz, später Geh. - Rat

und bekannt als das juriſtiſche Oraculum ſeiner Zeit, mußte in einer Eingabe anzeigen,

der Keller in Brackenheim wolle ihm einen Eimer vom Jahrgang 68 und einen von 69

geben, der von 68 sei aber schlecht geweſen. Dem Prof. Joh. David Mögling wurde

sein Besoldungswein 1687 bei der Kastkellerei an einem „guten Trunkh “, bei ſpäterer

Wiederholung des Gesuchs „an altem Trunkh“ aſſigniert. So noch mehrfache Bei-

spiele. Übrigens erklärt sich der nach unsern Begriffen hohe Weinverbrauch zum Teil

dadurch, daß Professoren in Tübingen Studenten als Koftgänger aufzunehmen pflegten,

denen sie den Tagesbedarf an Wein gegen Bezahlung abgaben .

-
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Bürgermeister der drei Hauptſtädte Lic. Wild, Hofmann, Lic. Harpprecht

auf der Landschaftsbank. Von den sechs Assessoren der Gelehrtenbank

sollen die fünf ersteren neben gewöhnlichen Diäten auch die Besoldung

genießen, dem leßten ſollen ohne Besoldungsgaudierung allein die Diäten,

wenn er dem Hofgericht beiwohnt, verabreicht werden ; die übrigen Assessoren

auf allen drei Bänken sollen unter Beibehaltung ihres Rangs und Prädi-

kats ihrer Aſſeſſorfunktion entlaſſen ſein. Als nach dem Tod des Herzogs

Carl Alexander dem Prof. Dr. Harpprecht das primum votum über-

tragen wurde, erhielt er 1738 ausnahmsweise auch die Zulage angewieſen 5) .

Unter Herzog Carl wurde die Besoldungszulage auf vier Aſſeſſorenſtellen

beschränkt. Ob dies in der Folgezeit durchweg eingehalten worden ist,

ist nicht ersichtlich ; jedenfalls verblieb es in der nächsten Zeit dabei : eine

Bitte des Hofrichters v. Pflug um Einweisung eines fünften Aſſeſſors

wurde mit Defret vom 13. Mai 1747 abgelehnt. St.F.A.

Wenn die adligen Aſſeſſoren auch an der Besoldungszulage keinen

Teil hatten, so hatten sie dafür entweder ihren reichlicheren Ratsgehalt

oder die Bezüge aus ihren Obervogteien, die um so ausgiebiger waren,

je mehr Obervogteien dem einzelnen übertragen waren. Nach Einzug

der Obervogteien verblieben ihnen die Gehälter des Hauptamts . Auch

hatten sie erhöhte Sißgelder ) . Am wenigsten bevorzugt waren die

Assessoren der Landschaftsbank. Sie bezogen nur das Sißgeld 7). Doch

5) Der Geh.-Rat berichtete, daß bisher jedesmal der primus votans die einem

Aſſeſſor bestimmte Besoldung von zehn Sch. und zwei E. ebenfalls genossen, leztmals

der verſt. Dr. Graß (geſt. 25. Juli 1731) ; von da ab finde sich nichts mehr in der

Rechnung ; der Geh.-Rat befürworte die Verabreichung, wiewohl 1735 verfügt worden

ſei, daß die Zulage nur noch an fünf Aſſeſſoren abgegeben werden soll. Dies wurde

genehmigt am 5. Juli 1738. St.F.A.

6) Dazu erhielten sie über die Dauer der Situng Heu und Futter für zwei Pferde

für sich und für den Diener. Schon Herzog Ulrich hatte verfügt, daß jeder vom Adel

mit zwei Pferden zu beſchreiben ſei, und daß das Futter für die Pferde verabreicht

werden soll.

7) Das Sitgeld betrug in der Zeit vor 1739 für den Hofrichter 3 fl, für den

adligen Affeffor 2 fl, für den Affeffor der Gelehrten- und Landſchaftsbank 1 fl 30 für

auswärtige, 1 fl für eingeſeſſene (in Tübingen wohnhafte). Der Assessor Primarius

hatte damals noch keinen Vorzug. Auf eine Eingabe vom Sept. 1739 um Erhöhung

des Sißgeldes wurden die folgenden Säße für die Zukunft festgelegt :

Hofrichter : 6 fl

Adliger Affeffor : 4 fl

Ausgeseffener (d. h. außerhalb Tübingens wohnender) Affeffor auf der Ge-

lehrten- und Landſchaftsbank : 3 fl

Zu Tübingen wohnender Aſſeſſor : 2 fl

Der primus votans, auch wenn er in Tübingen wohnt : 3 fl

Diese Sätze wurden erst wieder um das Jahr 1795 erhöht.
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hatten sie ihr Einkommen als Bürgermeister, auch waren sie als Mit-

glieder des Engeren Ausschusses wohl bedacht.

Diese Verhältnisse des Hofgerichts, insbesondere seine Zuſammen-

ſeßung in drei Bänken, blieben bestehen bis zu seiner Auflöſung im Jahr

1805, wenn auch die Abscheidung der einzelnen Bänke sich mehr und

mehr verflachte. Insbesondere wurden auch die Mitglieder der Adels-

bank, denen in früheren Jahrhunderten die wiſſenſchaftliche Durchbildung

manchfach mangelte, Rechtskundige, die das Univerſitätsstudium hinter

fich hatten.

VI. Die Rechtſprechung des Hofgerichts.

Die Fortbildung des Rechts, insbesondere des materiellen Rechts,

lag in den Jahrhunderten, in denen das Hofgericht in Blüte stand, nicht

allein beim Hofgericht als dem höchsten Landesgericht, ſondern ganz be-

sonders bei der Universität, deren juristische Fakultät durch die Ertei-

lung der Konsilien an der Rechtsprechung praktiſch beteiligt war. Das

Hofgericht holte keine Konsilien ein. Seinen Urteilen gab es weder Tat-

bestand noch Entscheidungsgründe bei. Es war darum wertlos, die Ent-

scheidungen zu veröffentlichen, und so gab es denn keine für die Kennt-

nis der hofgerichtlichen Rechtsprechung irgendwie wertvolle Sammlung

der Entscheidungen, wie wir eine solche in den gesammelten Konſilien

haben ¹).

Beim mündlichen Verfahren vor dem Hofgericht wurde sofort nach

der Verhandlung die Beratung vorgenommen und hier mußten die ein-

zelnen Vota, vor allen vom Primus Votans, tatsächlich und rechtlich

begründet werden 2) ; es scheint auch, wie die noch vorhandenen Proto-

1) Das Buch des Regierungs- und Hofgerichtssekretärs Lic. Georg Heinrich Häberlin:

„Urtheile, Bescheide, Arbitramente und Vergliche, so von dem Hochfürstl. Württemberg.

Hofgericht zu Tübingen von Anno 1672 biß 1718 eröffnet und bestätiget worden,

Stuttgart anno MDCC XX" war, wie der Autor sagt, nur beſtimmt, „den Gerichts-

Stylus und wie ein Urtheil, Bescheid oder Verglich zierlich und deutlich abzufaſſen,

zu ersehen“, es enthielt sich jedes Eingehens auf den sachlichen Inhalt des einzelnen

Rechtsstreits.

- -

2) Einen Einblick in den Gang der üblichen Beratung gewähren nachstehende

Äußerungen Beteiligter aus verschiedenen Zeiten : Anton Winter, Hofgerichtsaſſeſſor im

Anfang des 17. Jahrhunderts, beſchreibt in seinem Buch : „Assessor“ (das auf der

Landesbibliothek befindliche Exemplar, welches — nebenbei bemerkt dem Dr. Bansovius

gewidmet ist, trägt die Jahreszahl 1625) das Verfahren bei der Abſtimmung : entweder

werde sofort nach der Verhandlung beraten vota expediunt ex tempore et ore-

tenus oder, wie beim schriftlichen Verfahren, durch schriftlichen Vortrag

ex intervallo et de scripto. Er hebt beſonders rühmend hervor, daß beim Hofgericht

die erstere Art üblich sei : „ notavi, quibusdam impossibilem videri et valde peri-

-

-

-recitant
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kolle ausweisen, üblich geweſen zu sein, die einzelnen Vota und deren

Inhalt ins Sißungsprotokoll aufzunehmen, aber es ist klar, daß eine

völlig genaue und vollständige Wiedergabe der Gründe der Entscheidung

in dieser Niederschrift des Sekretärs nicht gegeben sein konnte. Reinen=

falls konnte die Feststellung im Protokoll einen Erſaß für ſchriftliche Ent-

scheidungsgründe bilden .

Eher war dies der Fall bei den Relationen, welche bei der Beratung

der zum schriftlichen Verfahren verwiesenen Fälle das zum Referenten

bestellte Gerichtsmitglied vortrug. Allein der Referent konnte überſtimmt

werden, dann war die Relation nicht zur Grundlage der Entscheidung

geworden. Die Relationen sollten zu den Akten gebracht werden. Offen-

bar geschah das nicht immer. Eine Sammlung der Relationen ist nicht

vorhanden ). Sie hätte vermutlich keinen geringeren Wert gehabt, als

culosam extemporaneam definitivarum vel graviorum interlocutionum maturationem ,

at certe ea dexteritate praestatur apud nos in hoc ducatu, ut mirum et incre-

dibile videri posset nisi ei, qui quotidianus ejus praeclarae operae est spectator

(p. II Cap. 9, S. 428)“ . Dabei bemerkt er über den bei der Beratung zu Tag treten-

den besonderen Einfluß des Primus Votans : es fomme vor, daß dem ersten Votanten

gegenüber abweichende Ansichten geltend gemacht werden, und er hebt es als deſſen

besondere Pflicht hervor, daß er solche nicht ärgerlich zurücweiſen darf.

Schöpff gibt in seinem 1748 erſchienenen (oben mehrfach zitierten) Buch : Processus

Appellationis gleicherweise eine Darstellung des Hergangs bei der Abstimmung : Do-

minus Judex Dicasterialis (der Hofrichter) unum Assessorem post alterum ad vo-

tandum vocat ; in quem finem, ut eo expeditius omnia procedant, Assessores sua

protocolla privata scribunt et momenta causae notare solent et debent. Dazu

bemerkt er, daß in ſchwierigen Fällen die Abſtimmung oftmals wiederholt werden müſſe:

interdum tamen, si causa gravis, diffusa et dubia et Assessores nonnulli senten-

tias ex justa ratione mutant et discordes sint, bina vel trina vice vota rogari

possunt et debent, donec certitudo adsit.

Johann Conrad Hellwer, Hofgerichtsaffeffor, (s. oben) hat am 8. Januar 1708

ein Gutachten über mögliche Abkürzung der Prozeſſe erstattet, wobei er bei Erörterung

der Frage, ob nicht zwei Sachen auf einen Tag vertagt werden können, sich über die

notwendige Kürze des Votums dahin äußert : das primum votum ſoll nicht beſchränkt

ſein, aber die vota subsequentia ſollen nicht Alles wiederholen, was tatsächlich vor-

getragen ist, sondern wer einverstanden ist, soll sich mit zwei Worten begnügen ; wenn

er noch weitere Gründe beifügen will, ſoll er nur dieſe anführen ; wenn er ganz diſſen-

tirt, dann soll er die Erlaubnis zu weitläufigem Expliciren haben. Aber wird bei-

gefügt dies gehe gegen die Gewohnheiten Einzelner, die ſich nicht kurz faſſen können.

3) Das 1821 erschienene Buch : Merkwürdige Civilrechtssprüche" von Johann

Friedrich Melchior Kapff enthält u. a. einige Entscheidungen des Hofgerichts mit recht-

licher Begründung, welche der Verfasser aus den ihm zur Verfügung gestellten Re-

lationen, die sein Dheim, der Staatsrat Kapff, Direktor des K. Obertribunals zu

Tübingen und frühere Primus Votans beim Hofgericht, aus seiner Hofgerichtstätigkeit

zurückbehalten hatte, entnommen hat.

-
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die Sammlung der Konſilien ; waren doch die Relationen zumeist von

denselben Männern bearbeitet, welche als Professoren die Konsilien der

juristischen Fakultät abfaßten¹) .

Soweit Protokolle und Relationen überhaupt bei den Akten des Hof-

gerichts verblieben sind, sind sie zum größten Teil zu Grund gegangen,

ſie ſind verbrannt beim Kanzleibrand von 1683 und späterhin offenbar

mit der Aktenausscheidung vernichtet worden 5) . So haben wir abgeſehen

davon, daß die dem Hofgericht angehörigen Professoren, wie Bocer u. a.,

in ihren Schriften Präjudizien des Hofgerichts anführen, nur geringe

Kenntnis von der Rechtsprechung des Hofgerichts in materieller Hinſicht.

VII. Der Geschäftsgang beim Hofgericht.

Das Verfahren vor dem Hofgericht richtete sich durchaus nach den

Vorschriften der Hofgerichtsordnung, bezw. des Landrechts . Wohl wurden

4) Winter fügt seiner erwähnten Schrift drei Beispiele von Relationen bei, wie

sie zu seiner Zeit gefertigt wurden. Sie sind, wie bemerkt werden mag, überaus (wohl

unnötig) eingehend alle einzelnen Rechtsfragen des Falles in formeller und materieller

Hinsicht erörternd durchgeführt. (S. a. a. D. S. 431 ff.) .

Schöpff sagt bezüglich der Relationen : als Referent werde ein Mitglied der Ge-

lehrtenbank bestellt, in besonders gearteten Fällen (si causa finium praediorum, ratio-

num, similiumve decidenda, Grenzstreitigkeiten, Gefälle und dgl.) werde als Correfe-

rent einer aus der Landschaftsbank aufgestellt, von dem man annehmen durfte, daß

er mit den betreffenden Rechtsverhältniſſen vertraut war.

Der Referent wurde aufgestellt, nachdem das ſchriftliche Verfahren mit dem Wechſel

der Schriftſäße zu Ende geführt worden war. Er referierte, wie Schöpff darlegt, in

pleno Consessu Dicasteriali ex Actis relationem suam proponit, suumque votum

addit, et correferens, si constitutus, secundo loco votum dicit, postea autem

reliqui Assessores.

Schöpff, der die vorbezeichneten Beispiele Winters erwähnt, bemerkt : Besold in

Confilien 227 nnd 230 und Mauritius Cons. Chil. et Tub. 28 hätten noch drei weitere

Relationen angeführt.

5) Im St.F.A. find noch vorhanden Hofgerichtsprotokolle aus den Jahren 1565,

1566, 1567, dann wieder ſieben Hefte solcher von 1634 und endlich von 1692, auch

ein umfangreicher Protokollband von der Hand des Hofgerichtssekretärs Arminius

Rüttel geschrieben. Sie geben den Gang der Verhandlung wieder in Rubriken :

Legitimatio (der erschienenen Prokuratoren usw.) ;

Factum (kurzer Vortrag des Streitſtands durch die Advokaten) ;

Formalien der Berufung ;

Praelecta acta (Verleſung der Akten 1. Instanz durch den Hofgerichtssekretär) ;

Iniquitates -aequitates (Beschwerdepunkte und Entgegnung) ;

Vota der Richter in gedrängter Darstellung.

Rüttels Protokolle sind mit Ausnahme der Überschriften offenbar während der Ver-

handlung niedergeschrieben, jedoch mit einer Handschrift, welche nur ein ganz geübtes

Auge zu entziffern vermag.
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-

auch die Kammergerichtsordnungen und die Gerichtspraris des Kammer-

gerichts beachtet, aber maßgebend blieb immer die Vorschrift der Hof-

gerichtsordnung. So nimmt in den prozeßwissenschaftlichen Schriften die

Feststellung von Abweichungen des für Württemberg geltenden Rechts

vom Reichsrecht einen breiten Raum ein. Besonders und zwar über-

flüssig peinlich wurden die Formvorschriften der Hofgerichtsordnung,

namentlich soweit die Legitimation der Parteien und ihrer Vertreter,

ſowie die Formalien der Appellation in Betracht kommen, beachtet¹). Ein`

Hemmnis für die rasche Abwicklung der Prozesse war die Unständigkeit

des Hofgerichts, was sich schon bei der Einleitung des Appellations-

prozeſſes geltend machte. Wenn, was die Regel war, die Akten der

erſten Inſtanz beim Hofgerichtssekretär auf der Kanzlei zu Stuttgart ein-

gekommen waren, solange das Hofgericht vertagt war, so konnte der

Verhandlungstermin erst auf die nächste Einberufung des Hofgerichts

oder wenn deſſen Tagesordnung schon erschöpft war, auf die übernächſte

festgesezt werden. Auch wenn Beweis einzuziehen und darum die erste

Verhandlung zu vertagen war, konnte der zweite Termin wiederum meiſt

erst in der nächſtfolgenden Session Plaz finden. Hätten regelmäßig vier

Sizungen des Hofgerichts im Jahr stattgehabt, so wäre der Geschäfts-

gang glatt abgewickelt worden. Allein, wie oben gezeigt, war dies faſt

niemals der Fall ; es war schon viel, wenn zwei Seſſionen im Jahr ab-

gehalten wurden. Es war der leidige Geldpunkt, der hier eine Rolle

ſpielte. Die Hofgerichtssißung kostete Geld, das die Rentkammer nicht

immer zur Verfügung hatte, wie die mancherlei Monitorien um Vorschußz

für die bevorstehende Sißung ersichtlich machen. St.F.A. War einmal

eine Streitſache zur Verhandlung vertagt, dann ging die Erledigung des

Prozeſſes , falls kein Beweiseinzug nötig war und nicht schriftliches Ver-

fahren angeordnet wurde, sehr rasch von statten . Der ganze Appellations-

prozeß wurde bis zur Urteilsverkündung an einem Tag zu Ende ge-

führt, troß der umständlichen Feierlichkeit, mit der sich die Verhandlung

abspielte 2) .

1) Die Appellation wurde beim ersten Richter (judex a quo) eingelegt innerhalb

10 Tagen ; dann mußten innerhalb 30 Tagen die Akten vom Gericht erbeten werden,

was zur Vermeidung von Verzögerungen mit der Formel, es werde instanter instan-

tins instantissime gebeten, geschah, und dann waren in weiteren 20 Tagen die Akten

mit dem Begleitvermerk des Richters (cum apostolis reverentialibus) dem Hofge-

richtssekretär einzusenden. Bezeichnend iſt, wie diffizil man z . B. war in der Nach-

prüfung der formrichtig gestellten Bitte um die Akten. Schöpff widmet dem längere

Ausführungen, wobei er eine Reihe Zitate anzieht über Auslaſſungen von Schriſtſtellern

über diesen doch wirklich unwichtigen Punkt.

2) Häberlin gibt als Zugabe zu seiner Sammlung zunächst ein Schema über den



72 F. Graner

hatten sie ihr Einkommen als Bürgermeister, auch waren sie als Mit-

glieder des Engeren Ausschusses wohl bedächt.

Diese Verhältnisse des Hofgerichts, insbesondere seine Zuſammen-

ſeßung in drei Bänken, blieben bestehen bis zu seiner Auflöſung im Jahr

1805, wenn auch die Abscheidung der einzelnen Bänke sich mehr und

mehr verflachte. Insbesondere wurden auch die Mitglieder der Adels-

bank, denen in früheren Jahrhunderten die wiſſenſchaftliche Durchbildung

manchfach mangelte, Rechtskundige, die das Univerſitätsſtudium hinter

sich hatten.

VI. Die Bechtsprechung des Hofgerichts.

Die Fortbildung des Rechts, insbesondere des materiellen Rechts,

lag in den Jahrhunderten, in denen das Hofgericht in Blüte ſtand, nicht

allein beim Hofgericht als dem höchsten Landesgericht, sondern ganz be-

ſonders bei der Univerſität, deren juristische Fakultät durch die Ertei-

lung der Konsilien an der Rechtsprechung praktisch beteiligt war. Das

Hofgericht holte keine Konsilien ein. Seinen Urteilen gab es weder Tat-

bestand noch Entscheidungsgründe bei. Es war darum wertlos, die Ent

ſcheidungen zu veröffentlichen, und ſo gab es denn keine für die Kennt-

nis der hofgerichtlichen Rechtsprechung irgendwie wertvolle Sammlung

der Entscheidungen, wie wir eine solche in den gesammelten Konſilien

haben ¹).

Beim mündlichen Verfahren vor dem Hofgericht wurde sofort nach

der Verhandlung die Beratung vorgenommen und hier mußten die ein

zelnen Vota, vor allen vom Primus Votans, tatsächlich und rechtlich

begründet werden 2) ; es scheint auch, wie die noch vorhandenen Proto-

1) Das Buch des Regierungs- und Hofgerichtssekretärs Lic. Georg Heinrich Häberlin:

„Urtheile, Bescheide, Arbitramente und Vergliche, ſo von dem Hochfürſtl. Württemberg.

Hofgericht zu Tübingen von Anno 1672 biß 1718 eröffnet und bestätiget worden,

Stuttgart anno MDCC XX" war, wie der Autor sagt, nur bestimmt, „den Gerichts-

Stylus und wie ein Urtheil, Bescheid oder Verglich zierlich und deutlich abzufaſſen,

zu ersehen“, es enthielt sich jedes Eingehens auf den sachlichen Inhalt des einzelnen

Rechtsstreits.

-

"

2) Einen Einblick in den Gang der üblichen Beratung gewähren nachſtehende

Äußerungen Beteiligter aus verschiedenen Zeiten : Anton Winter, Hofgerichtsafſfeſſor im

Anfang des 17. Jahrhunderts, beschreibt in seinem Buch : Assessor" (das auf der

Landesbibliothek befindliche Exemplar, welches — nebenbei bemerkt - dem Dr. Bansovius

gewidmet ist, trägt die Jahreszahl 1625) das Verfahren bei der Abstimmung : entweder

werde sofort nach der Verhandlung beraten vota expediunt ex tempore et ore-

oder, wie beim schriftlichen Verfahren, durch ſchriftlichen Vortrag recitant

ex intervallo et de scripto. Er hebt besonders rühmend hervor, daß beim Hofgericht

die erstere Art üblich sei : „notavi, quibusdam impossibilem videri et valde peri-

tenus ―― -
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kolle ausweisen, üblich gewesen zu sein, die einzelnen Vota und deren

Inhalt ins Sigungsprotokoll aufzunehmen, aber es ist klar, daß eine

völlig genaue und vollſtändige Wiedergabe der Gründe der Entſcheidung

in dieſer Niederschrift des Sekretärs nicht gegeben sein konnte. Keinen-

falls konnte die Feststellung im Protokoll einen Ersaß für schriftliche Ent-

scheidungsgründe bilden.

Eher war dies der Fall bei den Relationen, welche bei der Beratung

der zum schriftlichen Verfahren verwiesenen Fälle das zum Referenten

bestellte Gerichtsmitglied vortrug. Allein der Referent konnte überſtimmt

werden, dann war die Relation nicht zur Grundlage der Entscheidung

geworden. Die Relationen sollten zu den Akten gebracht werden. Offen=

bar geschah das nicht immer. Eine Sammlung der Relationen ist nicht

vorhanden ³). Sie hätte vermutlich keinen geringeren Wert gehabt, als

culosam extemporaneam definitivarum vel graviorum interlocutionum maturationem,

at certe ea dexteritate praestatur apud nos in hoc ducatu, ut mirum et incre-

dibile videri posset nisi ei, qui quotidianus ejus praeclarae operae est spectator

(p. II Cap. 9, S. 428)". Dabei bemerkt er über den bei der Beratung zu Tag treten-

den besonderen Einfluß des Primus Votans : es komme vor, daß dem ersten Votanten

gegenüber abweichende Ansichten geltend gemacht werden, und er hebt es als deffen

besondere Pflicht hervor, daß er ſolche nicht ärgerlich zurüdweiſen darf.

Schöpff gibt in ſeinem 1748 erſchienenen (oben mehrfach zitierten) Buch : Processus

Appellationis gleicherweise eine Darstellung des Hergangs bei der Abstimmung: Do-

minus Judex Dicasterialis (der Hofrichter) unum Assessorem post alterum ad vo-

tandum vocat ; in quem finem, ut eo expeditius omnia procedant, Assessores sua

protocolla privata scribunt et momenta causae notare solent et debent. Dazu

bemerkt er, daß in schwierigen Fällen die Abstimmung oftmals wiederholt werden müſſe :

interdum tamen, si causa gravis, diffusa et dubia et Assessores nonnulli senten-

tias ex justa ratione mutant et discordes sint , bina vel trina vice vota rogari

possunt et debent, donec certitudo adsit.

―

Johann Conrad Hellwer, Hofgerichtsaffeffor, (ſ. oben) hat am 8. Januar 1708

ein Gutachten über mögliche Abkürzung der Prozeſſe erſtattet, wobei er bei Erörterung

der Frage, ob nicht zwei Sachen auf einen Tag vertagt werden können, sich über die

notwendige Kürze des Votums dahin äußert : das primum votum soll nicht beschränkt

ſein, aber die vota subsequentia ſollen nicht Alles wiederholen, was tatsächlich vor=

getragen ist, sondern wer einverstanden ist, soll sich mit zwei Worten begnügen ; wenn

er noch weitere Gründe beifügen will, ſoll er nur dieſe anführen ; wenn er ganz diſſen-

tirt, dann soll er die Erlaubnis zu weitläufigem Expliciren haben. Aber wird bei-

gefügt dies gehe gegen die Gewohnheiten Einzelner, die ſich nicht kurz faſſen können.

3) Das 1821 erschienene Buch : Merkwürdige Civilrechtssprüche " von Johann

Friedrich Melchior Kapff enthält u. a. einige Entſcheidungen des Hofgerichts mit recht=

licher Begründung, welche der Verfasser aus den ihm zur Verfügung gestellten Re-

lationen, die sein Oheim, der Staatsrat Kapff, Direktor des K. Obertribunals zu

Tübingen und frühere Primus Votans beim Hofgericht, aus seiner Hofgerichtstätigkeit

zurüdbehalten hatte, entnommen hat.

-
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Sobald das Gericht den Verhandlungsjaal betreten hat, voran der

Hofrichter oder sein Vertreter, dann die Aſſeſſoren der Adligenbank,

hierauf die Gelehrtenbank und nach ihnen die Landschaftsbank, angetan

mit schwarzem Mantel, den Degen abgelegt ), werden die Türen ge=

öffnet und es kündet der Pedell den Advokaten und Parteien an, ſofort

oder auf ein Zeichen der Glocke einzutreten und öffentlich zu verhandeln.

Sodann verliest der Secretarius die Namen der vorbeſchiedenen Parteien

und darauf folgt die Anrede der Advokaten¹) und die Legitimation

beider Parteien. Ist diese in Ordnung, so führt der Advokat des Appel-

lanten Streitfache und Faktum an und weist sich über die Förmlichkeiten

der Appellation aus, der Advokat des Appellaten gibt ſeinerseits eine

Darstellung des Sachverhalts und hat nun Gelegenheit, etwaige Einwen-

dungen gegen die Wahrung der Formalien der Appellation vorzubringen 5) .

Ergab sich, daß die Einwendungen begründet waren, so wurde die Appel-

lation zurückgewieſen ; es wurde erkannt, daß die Sache nicht an das

Hofgericht erwachſen und nicht angenommen" sei ; dabei wurde der Appel-

lant regulariter um 10 fl gestraft und verurteilt, dem Appellaten seine

Gang einer Verhandlung, ſodann zwei Fälle, wie sie vor dem Hofgericht durchverhandelt

wurden, um daran den modus procedendi et petendi coram Dicasterio Württem-

bergico deutlich aufzuzeigen. Auch Schöpff gibt eine Darstellung des Ganges der

Verhandlung vor dem Hofgericht. Da es sich bei beiden Schriftstellern nur darum

handelt, das Verfahren vor dem Hofgericht darzustellen, bei Häberlin mehr die äußere

Form, den üblichen Geſchäftsstil, bei Schöpff die Regeln des geseßlich geordneten Pro-

zeſſes, so gehen ſie auf den materiellen Inhalt des Verhandelten nicht näher ein ;

Häberlin führt zwar in ſeinen Beiſpielen das von den Advokaten Vorgetragene, Faktum

und Rechtsausführung, an, beſchränkt ſich aber darauf, hinsichtlich der Beratung zu

sagen : sequitur deliberatio Dicasterialis et vota Dominorum Assessorum, ohne

deren Inhalt anzuführen.

―

"

3) Winter ſpricht noch nicht von einer beſtimmten Tracht, er sagt nur : vestitus

debet esse decens et honestus pro nobilitate et conditione personae. Dagegen

besagt ein Bericht des Hofrichters von Pflug vom 5. Febr. 1749 : es ſei beim Hof-

gericht üblich, den Degen abzulegen und den schwarzen Mantel anzuziehen : er bitte

ihnen dies zu erlaſſen, weil der Mantel beim Schreiben hinderlich sei ; nur Advokaten,

Parteien und der Hofgerichtspedell mögen den Mantel behalten. Die Tracht scheint

demnach nicht beliebt geweſen zu ſein.

4) Die übliche Anrede war nach Schöpff und Häberlin : „Ihrer Hoffürſtl. Durch-

laucht Herrn Herzogs zu Würtemberg und Tech, unſeres allerſeits Gnädigſten Fürsten

und Herrns zu dieſem hochpreislichen Hofgericht Hochwohlverordnete, Hochvortrefflich-

Hochansehnliche Herrn Hofrichter, Räte und Aſſeſſores, Gnädig-Hochgebietend, Hochgeneigt,

Hochgeehrteste Herrn Herrn!"

5) Es scheint, daß die Advokaten oftmals unnötige Einwendungen in dieſer Hin-

sicht vorbrachten. Ein Dekret des Hofgerichts vom 25. Sept. 1758 gibt den Advokaten

die Mahnung, Exzeptionen gegen die Einhaltung der Formalien der Appellation nur

vorzubringen, wenn sie mit ſattem Grund voraussehen, daß sie damit hinauslangen.
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Auslagen, die meist auf 5 fl feſtgeſeßt wurden, zu erſeßen ®) . Hier war

es eine Eigentümlichkeit, die sich durch Übung eingebürgert hatte, daß

unter den Einwendungen, die gegen die Zulässigkeit der Appellation vor-

gebracht werden konnten, auch die Rüge zugelassen war, daß die Appel-

lation grundlos frivol wie der Ausdrud lautete : „temere"

hoben sei. Von dieser Einwendung wurde offenbar weitgehend Gebrauch

gemacht ; zu ihrer Begründung mußte aber regelmäßig auf den Streit-

fall eingegangen werden, was häufig zu Wiederholungen Anlaß gab ;

denn wenn die Einwendung nicht durchdrang, mußte in der Hauptsache

doch wieder auf den Streitſtand zurückgegriffen werden ) . Hatte der

Appellat keine Einwendungen gegen die Zulassung der Appellation er-

hoben oder hatte das Hofgericht den Bescheid (devolutorium) verkündet,

daß die Sache „an das Hofgericht erwachsen und anzunehmen sei, und

daß die Parteien in Sachen ferner procediren" sollen, so mußte der

Advokat des Appellanten um Prälektion (Verleſung) der Akten erſter In-

ſtanz bitten ; die gleiche Bitte stellte der Advokat des Appellaten. Da=

rauf verlas der Hofgerichtssekretarius dieſe Akten, soweit es zum Ver-

ständnis des Falles erforderlich war, auch die beiderseitigen Anwälte die

Verlesung verlangten. Nun sprachen die Advokaten ihren Dank aus

„für die in Gnaden erlaubte Verlesung der Akten " (dies forderte der

Stylus curiae) und jezt folgte die Darlegung der iniquitates sententiae

a qua (Beschwerdepunkte) durch den Advokaten des Appellanten und

ſofort diejenige der aequitates durch den gegnerischen Advokaten. Diese

6) Man sah es als eine ſtrafwürdige Mißachtung des Ansehens des Gerichts an,

wenn dieſes durch unzulängliche Appellation vergeblich in Anspruch genommen wurde.

Schon Arminius Rüttel hatte auf dem Umschlag seines Protokollbands den Sinnspruch

angebracht :

Qui temere respondet incommodo afficitur

Jdeo sume tempus ad deliberandum.

Übrigens fiel das Strafgeld nicht dem Hofgericht, ſondern der herzoglichen Kaffe

zu. Daneben findet sich im Reſkript vom 23. Sept. 1698 die Anordnung, daß beſtimmte

angefallene Strafen zum Kauf von Büchern für das Hofgericht verwendet werden sollen,

worüber der Sekretär Rechnung zu führen habe.

7) Schon mit Dekret vom 2. Mai 1616 hatte das Hofgericht sich gegen das weit-

läufige Erzipieren in puncto temeritatis gewandt, weil die Advokaten vielmals das

Hofgericht vergeblich aufhalten, indem sie in puncto temeritatis contra formalia Appel-

lationis allzuweitläufig erzipieren, da sie voraus sehen, daß sie nichts ihrer Partei Dien-

liches damit richten werden.

Ebenso sprach sich ein Dekret vom 4. Mai 1718 aus, und ein Dekret vom 25. Sep-

tember 1758 jagte, die Advokaten sollen die unnötigen deductiones temeritatum unter-

laſſen, welche zuweilen mehr die aequitates sententiae a qua (zutreffende Gründe für

das angefochtene Urteil) aufführen, aus denen doch nicht ohne weiteres hervorgehe,

daß die Appellation frivol erhoben sei.
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iniquitates und aequitates in geordneter Form vorzubringen, darin

bestand die Kunst des Advokaten. Gleichzeitig mit den iniquitates

konnten auch die nullitates sententiae a qua vorgetragen werden ).

War der Appellant mit seinem Vortrag zu Ende, so folgte sein Antrag ;

in gleicher Weise stellte der Advokat des Appellaten seinen Gegenantrag

am Schluß seiner Deduktion ). Nach Replik und Duplik, zu denen nur

ausnahmsweise noch tripliziert und quadruplizirt werden durfte, schloß

die Verhandlung, und das Gericht schritt zur nicht öffentlichen Beratung

(clausis januis et in absentia partium Advocatorum et Auditorum,

wie Schöpff bemerkt) . Das beſchloſſene Urteil wurde sofort in öffent-

licher Sißung verkündet, und zwar mittelst Verleſung durch den Hof-

gerichtssekretär, worauf der obsiegende Teil dem Stylus curiae ent

sprechend vor die publicirte gerechteste Sentenz den unterthänig-gehor=

ſamſten Dank“ ausspricht, um beglaubigte Abschrift des Urteils bittet

und sich samt dem patrono causae zu Ihro Gnaden, Excellentien,

Herrlichkeiten und Großgunsten fernerer gnädiger und hoher Propension

empfiehlt".

"

Lag der Fall so, daß der Appellant weiteren Beweis anzutreten für

erforderlich hielt, so trug er nach kurzer Darstellung des Sachverhalts

noch vor der Verleſung der Akten auf Beweis an. Die Akten wurden

sodann statt der Klage und Kriegesbefestigung (litis contestatio , die"

8) Da nicht allein Formfehler im Verfahren beim ersten Gericht, ſondern schon

jede greifbare Gesezesverleßung die Nullität begründen konnten, so war der Unterſchied

der iniquitates und nullitates ein fließender ; leßtere führten auch nicht zur Zurück-

verweisung der Sache an das erſte Gericht, ſondern wie die Feſtſtellung der iniquitates

zu einer das angefochtene Urteil abändernden Entſcheidung, soweit eine solche sich als

begründet erwies ; das nichtige Urteil wurde aufgehoben und ſofort — ohne Zurücver-

weisung in der Sache neu erkannt (reformiert).

-

-

9) Die Formel des Antrags lautete : „Solchem allem nach gelanget an Euer

Gnaden, Excellentien, Herrlichkeiten und Großgunsten des Appellanten Unterthänig ge-

horsamstes Bitten mit Urtheil und Recht zu erkennen und zu ſprechen, daß von dem

Richter voriger Instanz mit ausgesprochener Urthel übel (bei Nullitäten : nichtiglich

und übel) geurthelt, wohl davon appellirt und in der Hauptsache" folgt der nach

dem Streitfall sich richtende Antrag „Hierüber und wie sonsten pro re nata vel

facti qualitate de Jure vel consuetudine noch förm- dien und heilsamlicher hätte

gebetten werden sollen, können oder mögen, nobile perillustris Domini Judicis offi-

cium pro juris atque justitiae largissima administratione omni meliore modo in

Unterthänigkeit implorirend ". (Mit lehterem Zuſaß sollte dem Gericht ins Ermeſſen

gestellt werden, den etwa nicht richtig gestellten Antrag des Appellanten zu berichtigen).

Der Antrag des Appellaten hatte die Formel : „daß wohl geurteilt, übel davon

appelliret “, (oder : „daß weder nichtig noch übel, ſondern wohl geurteilt“) und in der

Hauptsache usw.

--

Die gleiche Formel erhielt das Urteil, je nachdem Appellant oder Appellat obſiegte.
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-

-

der Beweisanordnung vorausgehen mußte) vor verlesen angenommen",

d. h . die Aktenverleſung wurde aufgeschoben bis zu dem auf die Beweis-

aufnahme folgenden Termin. Der Appellat konnte seinerseits Beweis

oder Gegenbeweis antreten, er konnte auch der Beweisaufnahme wider-

ſprechen. Das Gericht entschied durch ein Juterlokutorium und beſtimmte

in diesem die Frist, meist von 6 Wochen, wenn möglich auch bis zu

einem noch in die laufende Sißungsperiode fallenden Termin inner-

halb deren die Beweisaufnahme erledigt ſein mußte . Die Aufnahme

des Beweiſes, insbesondere des etwaigen Zeugenbeweiſes, ſowie des Be-

weises durch beizuſchaffende Urkunden, wurde einem Kommiſſar übertragen,

den das Gericht auf Vorschlag der Parteien konfirmirte oder, falls leßtere

ſich nicht auf eine bestimmte Perſon einigten, von sich aus ernannte ¹º) .

Der Kommissar erhielt die von den Parteien vorzulegenden Artikel und

Frageſtücke zum Zeugenverhör ausgefolgt in der Weise, daß er die Ant-

worten der Zeugen in diese eintragen konnte. Das aufgenommene Pro-

tokoll, den rotulus testium, fandte der Kommiſſar mit seiner Unterschrift

versehen dem Gericht ein. Im folgenden Termin wurden dann die

Akten nebst dem rotulus testium verlesen ; es folgten die Vorträge der

Parteien, worauf nach Schluß der Verhandlung das Urteil beschlossen

und sofort verkündet wurde. Hielt das Gericht dafür, daß ein Parteieid

als Ergänzungseid oder zugeschobener Eid zu schwören ſei, ſo wurde dies

10) Der Gerichtsbescheid (interlocutorium), welcher den Beweiseinzug zuließ, hatte

die gewöhnliche Formel : „In abgeleſener Appellationsſache seynd vorderst die

acta appellationis an statt der Appellations-Klage und Litiscontestation vor verlesen

angenommen, darauf iſt in puncto gebetener Beweisung der Bescheid, was beede Partheien

zu Erläuterung der Sache und Vorstand ihres Rechtens beweisen und darthun wollen,

ein ſolches auf unterſchiedliche Artikel und Frageſtücke der Ordnung gemäß innerhalb

Monatsfrist (sechs Wochen oder : noch dieses fürwährende Hofgericht, so ihnen hiemit

pro termino angeſehet wird) gehöret werden, auch der vorgeschlagene Commiſſarius ——

hiemit confirmirt seyn soll".

Als Kommissar konnte eine beliebige Vertrauensperson, ein am Prozeß unbeteiligter

Kanzlei- oder Hofgerichtsadvokat, bei auswärts wohnenden Zeugen auch etwa der Stadt-

schreiber des betreffenden Orts oder ein Mitglied des dortigen Gerichts beſtellt werden.

Auch konnte an außerwürttembergischen Orten der Ortsmagistrat ersucht werden. Da

die betreffende Tätigkeit bezahlt wurde, so hatten die bestellten Personen selten Grund,

den Auftrag abzulehnen.

Beim gerichtlichen Augenschein (Okularinspektion mit oder ohne Sachverständige)

war vorgeſchrieben, daß dies durch drei Mitglieder des Hofgerichts, je einer aus jeder

Bank, geschehen soll. Da dies zu teuer und zu umständlich wurde, half man ſich damit,

daß meist ein einfacher Augenschein angeordnet wurde, der einem Gerichtsmitglied

oder einem Kommiſſar übertragen wurde (ocularis inspectio solennis und minus

solennis). So schon in dem „verschiedene Mängel beim Hofgericht abstellenden " Re-

stript vom 23. Sept. 1698.
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durch Interlokutorium angeordnet, und es wurde der Eid in einer auf

den nächſten oder übernächſten Tag angefeßten Verhandlung abgenommen.

Daß dies mit einer gewissen Feierlichkeit vor sich ging, versteht sich von

felbst.

-

-

Dies war im wesentlichen der Gang des mündlichen Verfahrens.

Alle nach der Hofgerichtsordnung möglichen Rechtsbehelfe prozessualer

Art hier darzustellen, würde zu weit führen. Es mag nur bemerkt wer

den, daß das Hofgericht derlei Einwendungen, wenn sie nicht ihrer Natur

nach Vertagung erforderten, in ein- und demselben Verhandlungstag ab-

zumachen pflegte. Soweit sonach nicht eine Verzögerung des Verfahrens

dadurch bedingt wurde, daß das Hofgericht kein ständiges Gericht war

und daß die Sizungen nicht, wie vorgeſchrieben, viermal im Jahr, son-

dern mit längeren Unterbrechungen stattfanden, läßt sich, wie aus der

Häberlin'schen Zuſammenstellung sich ergibt, vielleicht abgesehen von

Verzögerung der Beweisaufnahme nirgends finden, daß die Prozeſſe

beim mündlichen Verfahren übermäßig verschleppt worden wären. Es

sind Prozesse verzeichnet, bei denen die erste Verhandlung, Beweisauf-

nahme und zweite Verhandlung innerhalb einer Session abgemacht

wurden. Auffällig nach heutiger Anschauung sind die überaus schwülstigen

Anredeformeln an das Gericht, die Danksagung, die für Gerichtshand-

lungen und namentlich für die Entscheidungen erstattet wurde, u. dergl.

Al' dies entsprang dem Bestreben, die Achtung vor dem Gericht hoch-

zuhalten: war doch das Hofgericht das höchſte (das jüngſte) Gericht des

Fürstentums, Summum Dicasterium Württembergicum Sereniss. Du-

cibus Württemb. omni pretioso lapide pretiosius semper habitum.

Unseres Fürstenthums das Jüngste und darum nicht das geringste Kleinod

desselben, wie die Vorrede zur Hofgerichtsordnung ſagt ¹¹).

Ob der Raschheit der Erledigung auch die Güte und Unanfechtbar-

feit des Urteilsspruchs entsprach, läßt sich beim Fehlen der Entscheidungs-

gründe nicht nachprüfen. Sicherlich lag eine gewiſſe Versuchung vor,

insbesondere für die Mitglieder außerhalb der Gelehrtenbank, die Be-

gründung, die nicht schriftlich auszuführen war, leichter zu nehmen und

mehr nach Billigkeitsgefühl zu entscheiden. Es war ja auch, wie der

Hofrichter in einem Bericht vom 6. Juni 1752 bemerkt, von jeher der

"

11) Gegen Ende des 17. Jahrhunderts findet sich für den Hofrichter der Titel

Präsident", auch später „Oberpräsident", für das Gericht die Bezeichnung : „Ober=

appellationsgericht “ , so daß das Gericht, wenn es als Gericht erster Inſtanz (in Remiſ-

sionssachen) tätig wird, als „Hochfürstl. Württ. Hofgericht“, in Appellationssachen als

Hochfürstl. Württ. Hof- und Oberappellationsgericht" angesprochen wird. So in den

noch vorhandenen Vollmachtsformularen.
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Wunsch der Landschaft, das Hofgericht mit Doktoribus nicht zu über-

laden, damit nicht bei Abfaſſung der Urteile „ die Absichten mehr auf

rigorem juris als aequitates genommen werden ". Auch ist aus der

Häberlin'schen Sammlung zu ersehen, daß eine verhältnismäßig erhebliche

Zahl von Prozessen durch Vergleich erledigt wurde, wobei bemerkt werden

mag, daß der Inhalt des Vergleichs oftmals verwickelte Bestimmungen

erhielt, die einer Vollstreckung des Vergleichs hinderlich waren und darauf

hinweisen, daß die Vollziehung des Vergleichs als vom guten Willen

der Beteiligten abhängig gedacht war. Darum wurde regelmäßig dem

Vergleich die Formel angehängt : „massen die Partheyen solchem Allem

alſo nachzukommen und darwider auf keinerley Weise zu handeln an

den Gerichtsstab angelobet und Verspruch gethan haben“ 12).

Wenn hienach das mündliche Verfahren beim Hofgericht im ganzen

die rasche Erledigung der Prozeſſe herbeiführte, ſo war dies wesentlich

anders beim schriftlichen Verfahren.

"

Das schriftliche Verfahren war vorgeschrieben in Remiſſionssachen,

es ſollte stattfinden, wenn der Streit Ausgesessene (extranei) anging,

und konnte überhaupt angeordnet werden, wenn die Sache „ tapffer und

wichtig" war (si causa gravis et ardua) ſowie wenn der Streit Kom-

munen betraf. In dem besonderen Fall, daß auf Appellation ein vom

Untergericht erlaſſenes Interlokutorium aufgehoben und reformiert wurde,

so daß der Prozeß weiter ging, wurde die Sache nicht an das Unter-

gericht zurückverwiesen, sondern vor dem Hofgericht dann aber schrift

lich weiter verhandelt.
-

-

Wurde schriftliches Verfahren angeordnet ( „ verabſchiedet “), ſo wurde

im Bescheid des Gerichts bestimmt, in welchen Terminen die Schriftsäte

(libelli) zu wechseln seien, von Monat zu Monat, von sechs zu sechs

Wochen u. dgl. Zuerst hatte der Appellant die Appellations- oder Gra-

vatorial-Klage (Libellus Gravaminum), in Remiſſionssachen der Kläger

das Klaglibell beim Hofgerichtssekretär einzureichen, dieser versieht es mit

dem Präsentatum und gibt es dem Gegner zur Litiskontestations - Schrift

weiter und so fort zu Replik und Duplik. Der Appellant oder der

Kläger macht dann den Schluß und bittet nunmehr das Hofgericht, die

12) In der H.G.D. war überdies eine Art Vergleichsverfahren vorgesehen „von

gütlicher Unterhandlung zwischen den Partheyen“. Konnten sich die Parteien bei dieſem

Verfahren nicht einigen, ſo erließ das Hofgericht ein Urteil „ nach beſtem Verſtand, dem

Rechten und der Billigkeit gemäß “ . Dieſes Urteil lautete dann : „Es iſt, nachdem

beide Theile diese ganze Sache zu dieſes Fürſtlichen Hofgerichts gütlichem Ausspruch)

ausgesetzt, hiemit erkannt usw." Das Hofgericht hat in mehrfachen Fällen solche Ur-

teile erlaffen.

Barit. Bierteljahrsh. f. Landesgesch . N. F. XXXII. 6
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mündliche Verhandlung, welche dem Schriftwechsel unter allen Umständen

zu folgen hatte, anzuseßen. Der etwa nötige Beweisantritt konnte erſt

nach der Litiskonteſtation geſtellt werden, weil erſt durch dieſe feſtgeſtelt

wurde, was bestritten blieb. Doch pflegte das Hofgericht, wie eine Reihe

von Beispielen aus der Häberlin'schen Sammlung zeigen, mit dem Be-

ſcheid, der das schriftliche Verfahren anordnete, auf Antrag zu erklären :

es werden auf Bitte die Akten als verlesen angenommen (womit die

Litiskontestation erseßt war) und werde verfügt, daß in Schriften zu ver-

handeln, und zugleich in eventum der Appellant zum Beweis auf Ar=

tikel und Frageſtücke zu admittieren sei. Dabei wurde der Kommiſſarius

für den Beweiseinzug konfirmiert und ſofort beſtimmt, daß der einlangende

rotulus testium pro extra judic. publicato anzunehmen ſei (als außer-

gerichtlich verkündet gelten soll) . Die Parteien hatten dann in ihren

Schriften auch über das Beweisergebnis zu verhandeln .

Wurden die Termine für die Einreichung der Schriften pünktlich ein-

gehalten, so konnte auch der schriftliche Prozeß ohne allzugroße Verzöge-

rung zu Ende geführt werden. Dies geschah aber offenbar nicht 19). Die

Schriftfäße der Advokaten, welche ihre Gebühren nach der Seitenzahl

berechneten, nahmen mit der Zeit immer größeren Umfang an. Wie

die Konsilien der jur. Fakultät den Inhalt fachwiſſenſchaftlicher Ausarbei-

tungen erhielten, so wetteiferten auch die Advokaten, in ihren Schrift-

säßen rechtswiſſenſchaftliche Ausführungen zu geben, für Kleinigkeiten und

für bekannte Rechtssäße möglichst viele Zitate herbeizuziehen u . dgl. Der

Gegner, der auf alle Darlegungen zu antworten hatte, faßte sich folge-

weise auch nicht kürzer. So kam es, daß sie mit den Schriftfäßen zum

Termin nicht fertig werden konnten und um Friſtverlängerung nachsuchen

mußten, die ihnen dann auch vom Gericht, offenbar zu nachſichtig, ge-

13) In wiederholten Dekreten, ſo vom 23. April 1716, 4. Mai 1718, 28. Mai 1722,

1. Sept. 1736, wird den Advokaten, welche „die Stellung einer Schrift oft ein ganzes

Jahr protrahiren“, unter Strafandrohung anbefohlen, die gestellten Termine einzu-

halten. In einem Dekret vom 3. Mai 1741 werden die Advokaten angewiesen, die

dem facto prämittirende Rubriquen (ein der Sachdarstellung vorangestelltes Inhalts-

verzeichnis) entweder ganz wegzulaſſen oder kurz zu faſſen. Auch im Dekret vom

2. Sept. 1743 wurden die Advokaten erinnert, sich bei der Sachdarstellung kurz zu

halten. Andererseits mußte aber auch der Vielbeſchäftigung der Advokaten Rechnung

getragen werden, weshalb mit Defret vom 26. Mai 1740 eingeräumt wurde, daß die

Friſten zur Einreichung der Schriften während der Sißungsdauer des Hofgerichts nicht

laufen. (Da die Dekrete des Hofgerichts nicht allen Hofgerichtsadvokaten regelmäßig

zugingen, vielfach aber auch, wie die Resolutionen an die Gerichte, geleſen, beiſeite

gelegt und vergeffen wurden, so führte das Hofgericht die Übung ein, die einzelnen

Dekrete in Umlauf zu ſehen und von den Advokaten unterſchreiben zu laſſen, damit

diese sich nicht mit Unwissenheit entschuldigen").



Zur Geschichte des Hofgerichts zu Tübingen. 83

währt wurde 14). Dazu hatten die Advokaten vielfach die Neigung, die

Zahl der zugelassenen Schriftsäße zu vermehren, so in der Triplik noch

neue Tatsachen zu bringen, auf welche der Gegner wieder antworten

mußte. Daß vielfach die Gewinnsucht mancher Advokaten die Triebfeder

für diese ihre Geschäftsgebahrung sein mochte, wird nicht zu leugnen

sein, waren sie doch mit ihrem Verdienst auf die Betätigung in den Pro-

zeſſen angewiesen. Andererseits konnte der Einzelne der übertriebenen

Ausdehnung der Schriften nicht ohne Weiteres entgegentreteu . Er mußte

doch allen Anführungen des Gegners erwidern, wenn er seiner Partei

nichts vergeben wollte. Auch gehen die Anſichten darüber, was wesentlich

und was unwesentlich ist, im einzelnen Fall gar häufig auseinander, und

es war nicht ohne berechtigten Grund, als einer der Advokaten seiner Unter-

- -

14) Die im Landrecht I Tit. 21 zugelassenen vier Dilationen (Friſterſtreckungen)

wurden anſcheinend gehörig ausgenüßt und man darf annehmen, daß die bei der Kanzlei

befindliche Hofgerichtsexpedition, welche über die beantragte Dilation zu entscheiden

hatte, wohl zu entgegenkommend in der Bewilligung war. Hiegegen wendet sich das

Herzogliche General-Reſkript vom 21. Okt. 1739, abgedruckt bei Reyscher Gerichtsges.

3. Bd., S. 442, Nr. 337, welchem ein Reſkript vom 28. Mai 1727 in gleichem Sinn

vorausgegangen war. Beide suchten, leßteres zunächst für die Untergerichte, erſteres

auch für das Hofgericht, die eingeriſſene Übung zu beschränken, vier Dilationen (Friſt-

verlängerungen) ohne weiteres zu gestatten und gaben in dieser Hinsicht bestimmte

Vorschriften. Man habe spricht das Reskript von 1727 aus · wahrnehmen müſſen,

„daß zu nicht geringer Verzögerung der ohnehin guten Theils aus derer Untergerichten

und Advokaten unverantwortlichen Aufzüglichkeiten unsterblich gemachten Civilprozeſſen

die in der Hofgerichtsordnung zugelaſſenen viele Termine große Veranlaſſung gegeben“.

Ebenso sagt das Reskript von 1739 : man habe beim Hofgericht mißliebig zu vernehmen

gehabt, was maffen die vor solchem Ober-Appellationsgericht anhängige Prozesse un-

verantwortlicher Dingen aufgehalten und öfters auf geraume Jahre hinausgespielt, be-

ſonders aber die in den verabschiedeten Sachen anberaumte Termine fast gar nicht

respektirt werden wollen - " als haben Wir, um dieſem biß daher sich haupt-

sächlich in dem Schriftl. Prozeß geäufferten Abmangel so viel möglich abzuhalten, re-

solvirt :" folgen dann neben ber Ausdehnung des Reskripts von 1727 auf das Hof-

gericht nähere Beſtimmungen, wie weit und unter welchen Umständen Dilationen zu-

gelaffen werden, sodann Strafbestimmungen für Verfehlungen und Säumniſſe der

Parteien und Advokaten wie Prokuratoren, auch Androhung von Nachteilen in Säum-

nißfällen .

-

-
"

Ein Dekret des Hofgerichts vom 11. Sept. 1761 bemerkt, daß Advokaten noch

nach dem Duplizis, wenn gleich darinnen nichts Neues vorgebracht worden, triplizieren,

ſomithin den Gegenteil ad quadruplicandum Anlaß geben. Sie werden erinnert, ſich

deffen für die Zukunft um ſo gewiſſer zu enthalten, als man „ in dem widrigen Fall

ſich gemüßigt sehen würde, die Contravenienten mit einer reellen Andung anzusehen“.

Da besonders das Beweisverfahren Anlaß zur Verzögerung gab, so ermahnte ein

Dekret des Hofgerichts vom 24. Sept. 1664 die Advokaten, „bei Abfaffung der Proba-

torials und Defenſional-Artikel nichts Unnothwendiges hereinzuziehen und die Zeugen

nicht durch dergleichen impertinente Fragen irre zu machen".

6*
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schrift beim Umlauf eines zur Kürze mahnenden Dekrets den Vermerk bei:

ſeßte : „ wir werden wie bisher kurz und deutlich sein, studium brevitatis

nach Gestalt der Sache hactenus et in posterum" . Immerhin

können die Beschwerden über die langen Schriften der Advokaten und

die hohen Gebühren für solche nicht grundlos gewesen sein. Denn auch

die Landschaft führte darüber Klage, daß die Parteien von den Advo-

katen durch übermäßige Schriftstellungen überfordert werden, und es gab

dies dem Hofgericht Anlaß, mit Dekret vom 9. März 1667 anzuordnen,

daß die geforderte Tare in frontispicio (am Eingang) des Schriftſaßes

verzeichnet werde, damit das Hofgericht solche nachprüfen könne.

Wie man sieht, war die Herzogliche Regierung wie auch das Hof-

gericht bestrebt, dem Übel der Prozeßverschleppung zu steuern. Allein

Reskripte und Dekrete konnten keine genügende Hilfe bringen 15) . Es

war das ganze System der Rechtsprechung nach den von der damaligen

Wissenschaft bearbeiteten Rechtsgrundsäßen und unter Einhaltung aller

förmlichen, kleinlichen Prozeßvorschriften, welche die Advokaten für ihre

Zwecke ausnüßen konnten. Dazu kam vor allem die Unſtändigkeit des

Hofgerichts. So kam es, daß die Verschleppung der Prozesse statt ab-

zunehmen, gegen das Ende des Hofgerichts eher zunahm. Das Gericht

selbst wurde durch die Masse des im einzelnen Fall vorgebrachten Streit-

ſtoffs geradezu erdrückt 16), und doch mußte der ganze Stoff bearbeitet

werden. Das Gericht selbst hatte aber beim schriftlichen Verfahren nicht

wie dem mündlichen Vortrag gegenüber die Möglichkeit, den Inhalt der

Schriftsäße zu beschränken.

15) Es ist übrigens nicht zu verkennen, daß den Reſkripten durchgreifende Be-

stimmungen mangelten : so wagt es insbesondere das Reskript vom 21. Dkt. 1739 nicht,

den Mißbrauch der Vertagungen (Dilationen) ganz abzustellen ; es schränkt nur deren

Zulässigkeit ein, doch so, daß eine Umgehung der Vorschrift sich leicht ermöglichen ließ.

16) In einem Bericht vom 13. Nov. 1795 bemerkt das Hofgericht (Hofrichter von

Taubenheim, Ref. von Normann) : Diejenigen Prozesse, welche zu schriftlicher Verhand-

lung verabschiedet oder an das Hofgericht remittiert worden seien, werden den Räten

zur Relation ausgeteilt ; gemeiniglich seien dies die wichtigsten, weitläufigsten und be-

schwerlichsten Fälle, die jahrelange Bearbeitung erfordern ; so habe z . B. Prof. Mög-

ling in dem Fall des Wirts Weiß gegen Oberamtmann Lang in Möckmühl 12 Folianten

durchzuarbeiten gehabt ; auch nehme der Vortrag oft die ganze Seſſion in Anspruch. St.F.A.

Dabei war dieser Prozeß, der damals Aufsehen erregte ( ſ. unten), nicht übermäßig

verwickelt; der Oberamtmann hatte bei einer von ihm geführten Strafunterſuchung

gegen eine Diebesbande den Wirt wegen Hehlerei in Haft geſeßt, und wurde dann

von diesem auf Schadensersaß verklagt.
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VIII. Bechtsmittel gegen Urteile des Hofgerichts.

Revision und Appellation an das Reichskammergericht.

Das Hofgericht wird bezeichnet als das höchſte (das jüngste) Gericht

des Herzogtums ; insofern mit Unrecht, als seine Urteile, wenn der Streit-

wert 200 fl. überstieg, der Revision unterlagen. Diese war jedoch ur-

ſprünglich nicht als Rechtsmittel an das höhere Gericht gedacht, vielmehr

als Anrufung des Herzogs, dem es kraft seines Aufsichtsrechts über die

Rechtsprechung der herzoglichen Gerichte zustand, unrichtige Urteile zu

berichtigen. Der Herzog wurde angerufen im Weg einer Supplikation.

So entwickelte sich die Revision, wie sie im Landrecht und in der Hof-

gerichtsordnung niedergelegt ist. Die Aufsicht über die Juſtizpflege wurde

dem Geheimen Rat (vorm. beſtändiger Regimentsrat) übertragen und,

nachdem im Landtagsabschied vom 23. Dez. 1629 die Absonderung des

Oberrats, später Regierungsrats, festgelegt war, fiel die Erledigung der

Reviſion dieſem zu. Die Reviſion ſollte lediglich in einer Nachprüfung

der Rechtsgrundlage des Hofgerichtsurteils¹) bestehen ; neue Tatsachen

durften nicht nachgebracht werden, auch Beweis wurde nicht eingezogen.

Die Einlegung der Reviſion geschah in Form der Supplikation ; es mußte

1) Da das Hofgericht keine Entscheidungsgründe gab, so wurde ihm die Revisions-

ſchrift zugestellt, um eine Begründung seiner Enscheidung zu geben. Diese wurde dann

gewiſſermaßen als Rechtfertigungsschrift behandelt. So ist in einem Bericht des Hof-

gerichts die gelegentliche Bemerkung enthalten : Der Referent, der beim Reviſionsprozeß

die Schrift pro propugnanda sua sententia abgefaßt habe, ſei gestorben und die

Schrift nicht aufzufinden, es ſei darum ein neuer Kollegialbeschluß nötig. (Bericht vom

7. Juli 1697.)

Es kam auch vor, daß der Referent des Hofgerichts zur Beratung beim Regierungs-

rat (Oberrat) zugezogen wurde. Einem unter dem Hofrichter von Cloſen erstatteten

Memorial des Hofgerichts, das sich damit befaßte, darzutun, daß die Hofgerichtsafſeſſoren

den im Oberrat ſizenden Räten im Rang nicht nachstehen, ist zu entnehmen : „Reviſion

und Supplikation gehet immediate vom Hofgericht an Serenissimum, welcher ſie remit-

tirt an Landhofmeiſter, Kanzler und Räthe oder Oberrath (gemeiniglich an die Ober-

räthe) , welche die revision ex commissione Seren. Ducis haben ; ja, es ist das Hof-

gerichtscollegium in judicio revisorio selbst interessirt, daß solches darinnen primum

votum führt, wie zwei aus dem Hofgericht als referens und correferens bei der Re-

viſion pflegen zu ſizen und wie gedacht das erste Votum führen, so in csa Dr. Röscher

anno etlich und fünfzig, da bei ſelbiger Reviſion Dr. Lauterbach als referens und Dr.

Barbili, extraordinarius Hofgerichtsaffeffor, als correferens gewesen". Diese Bemer-

kung schoß übers Ziel hinaus . Das auf den Bericht ergangene Reſkript vom 23. Sep-

tember 1698 berichtigte sie dahin : „daß in judiciis Revisoriis ein oder anderer Hof-

gerichtsaſſeſſor von der Gelehrtenbank zuzuziehen, ſei regulariter nicht zugelaſſen, da-

gegen in besonders schwierigen Sachen sich vorbehalten, zu besonderer Deliberation im

Oberrathscollegio als judicio revisorio durch einen Aſſeſſor, der am Urteil mitgewirkt,

Bericht und Information einzuziehen, jedoch ohne votum decisorium“.
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der Kalumnieneid geleistet und ein Einleggeld von 50 fl. oder mehr ent-

richtet werden, das der herzoglichen Kasse zufiel, wenn die Reviſion zu-

rückgewiesen wurde. Das Verfahren war schriftlich. Die Revision konnte

zurückgewieſen oder das Urteil des Hofgerichts reformiert werden. Es

war also die Revision, wie sie sich gestaltet hatte, in der Tat eine neue

Instanz, ein Erſaß für die den württembergischen Untertanen verſagte

Appellation an das Reichskammergericht.

Das Reichskammergericht war reichsrechtlich zuständig für Appel-

lationen gegen die Urteile des württ. Hofgerichte . Nur der Kaiser war

berechtigt, diese Zuständigkeit zu beschränken durch die Verleihung ſog.

Privilegia de non appellando an einzelne Landesterritorien, die unter

Umständen teuer erkauft werden mußten. Ein solches Privileg zu er

werben, war das Ziel der zu immer größerer Mächtigkeit gelangenden

Landesherrschaften. Württemberg besaß, ehe es zum Kurfürstentum er-

hoben wurde, kein solches Privileg. Aber schon Herzog Christoph hatte,

um die weitere Appellation vom Hofgericht auszuſchließen, zu dem Mittel

gegriffen, den Württ. Untertanen bei Strafe das Appellieren an das

Reichskammergericht zu verbieten. Das Verbot wurde ins erste Land-

recht von 1554 aufgenommen und ging auch in die späteren Landrechte

über ; es war also ein mit den Ständen vereinbartes Geseß ; auch wurde

dem Reichskammergericht die betreffende Landrechtsstelle zur Aufnahme

und Einverleibung in die Verzeichnisse der privilegierten Stände mit-

geteilt, welches dann auch Urkunden darüber ausſtellte . Es mag zweifel-

haft sein, ob ein solches Verbot sich staatsrechtlich begründen ließ, ob

es dem Reichskammergericht gegenüber Gültigkeit hatte und dieses ver-

bunden war, sich daran zu halten und eine gegen das Verbot erhobene

Berufung zurückzuweisen. Nach der Stellungnahme, welche sich aus der

Entgegennahme der Mitteilung ersehen läßt, scheint das Reichskammer-

gericht keine Bedenken in dieser Richtung gehabt zu haben, um so

weniger, als das Landrecht mit der betreffenden Stelle die kaiserliche

Konfirmation erhalten hatte. In der Tat hat die Rechtslehre das Ver-

bot einem privilegium de non appellando limitatum (d . h. auf württ.

Untertanen beschränkt) gleichgestellt. Nun kamen aber die württ. Unter-

tanen den Ausländern gegenüber in Nachteil, wenn lettere gegen ein

im Streit mit dem Württemberger ergangenes Urteil des Hofgerichts

appellierten, dieser aber durch das Verbot gebunden war.
Man war

daher genötigt, für solchen Fall eine Ausnahme vom Verbot 2) zuzulaſſen.

2) Streitig war auch, wer in Württemberg vom Verbot ergriffen wurde. So

nahm die Univerſität die Appellation an das Reichskammergericht in Anſpruch. Ein

Bedenken der fürstl. Kommiſſäre nach den Visitationen der Univerſität von 1581 und

1
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Des weiteren half man sich damit, Ausländer, welche an das Hofgericht

appellierten, von vornherein zum Verzicht auf weitere Appellation an

das Reichskammergericht zu veranlassen. Nun gab es eine größere An-

zahl von württembergischen Schriftstellern, welche nachzuweisen suchten, daß

das Herzogtum Württemberg schlechthin ein privilegium de non appel-

lando befiße . Unter Herzog Eberhard Ludwig erging ſogar das Gene-

ralreskript vom 8. Febr. 1730, welches die Behauptung aufstellte, dem

Fürstl. Hause stehe ein Privilegium de non appellando illimitatum

(ein unbeschränktes Privileg) zu , es sei dies „ durch Kaiserliche Belehnung

aufs allerkräftigste und bestens bestätigt", und welches demgemäß aus-

ſprach : „ es werde Landrecht und Hofgerichtsordnung und deren hier ein-

ſchlagender Paſſus im Weg der authentischen Auslegung mit Geſeßeskraft

dahin erklärt und abgeändert, daß fernerhin den Ausländern, auch allen

Offizialen die reservatio appellationis nicht mehr gestattet werde, son-

dern sie gleich den Inländern zu behandeln ſeien“ ³) . Offenbar war man

aber troßdem seiner Sache nicht sicher ; denn man fuhr fort, Ausländern

den Verzicht auf weitere Appellation anzuſinnen, was auch in den

meisten Fällen gelang . Der Zufall ) wollte, daß ſeit 1732 nur ein

oder zwei Fälle sich ereigneten, in denen Ausländer vom Hofgericht

1586 spricht sich darüber aus, ob die Univerſität das remedium appellationis habe,

worauf die Resolution des Herzogs Ludwig erging, er könne dies privilegium der

Univerſität nicht einräumen. St.F.A.

3) Zu diesen gehört auch Schöpff in ſeinem Processus appellationis, und es ist

lehrreich zu verfolgen und bezeichnend für die Art und Weise der damaligen Rechts-

wiſſenſchaft, wie er durch alle möglichen Auslegungskünfte und durch Häufung von

Gründen aus den in der Tat erteilten privilegia de non evocando herauszulesen

ſucht, daß solche ein privilegium de non appellando in sich begreifen, um ein solches,

das eben in Wirklichkeit niemals erteilt worden war, zu finden.

Das Generalreskript ist von dem Frh. von Schüß gezeichnet, der zur Gräveniß-

schen Zeit zu allem zu haben war.

4) Die folgende Darstellung gründet sich auf ein im St.A. liegendes Gutachten

des Geheimen Rats vom 8. Auguſt 1799, erstattet über die Frage 1 ) wie die Sache

wegen des Privilegii de non appellando illimitati ehemals behandelt worden, wie

weit fie gediehen, 2) wie hoch ſich die Koſten in Absicht des diesfalls zu erhaltenden

Mandats belaufen. Der Geh. Rat stellt sich hier durchaus auf den Standpunkt, daß

das genannte Privileg niemals erteilt worden sei, indem weder die älteren privilegia

de non evocando, noch die Urkunde des Kaiſers Mar vom 20. Auguſt 1795, noch

auch die Kommunikation der öftr. Privilegien aus der Zeit, zu der Württemberg öfter-

reichiſch war, unstreitig dafür angenommen werden können. Ausdrücklich wird bemerkt,

der in der Wiſſenſchaft vertretene und im Reſkript von 1730 ausgesprochene Grund-

ſaß ſei „als ein ſeltener Verſuch gegen die Gerichtsbarkeit des höchſten Reichsgerichts

aufgestellt und durch Scheingründe unterſtüßt worden, die keine genaue Prüfung aus-

halten".
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weiter an das Reichskammergericht appellieren wollten, und dieſe gelang

es in Güte davon abzubringen . Nun kam in den Jahren 1782 ff. ein

Prozeß, der viel Staub aufwirbelte, die sog. Satisfaktionsſtrittigkeit

der Marie Rosine Kellermännin von Neckargartach, Reichsstadt Heilbronn-

ischen Gebiets als Tochter des † Wirts Weiß auf dem Neuwirtshaus

Weinsberger Oberamts gegen den Oberamtmann Lang von Möckmühl.

Als hier die Unterlegene Appellation an den Reichshofrat ergriffen hatte,

„ſtiftete man auf herrschaftliche Koſten im Stillen einen Vergleich" (wie

es in dem vom Geheimen Rat erstatteten Bericht heißt) . Herzog Karl

verlangte darauf Vorſchläge für Maßregeln gegen derartige Appellationen,

worauf der Referent der Regierung, der Regierungsrat Weckherlin, in

einer eingehenden Unterſuchung über die Geſchichte des Privilegs zu dem

Ergebnis kam, daß Württemberg ein Privilegium im Sinn des General-

reskripts vom 8. Februar 1730 überhaupt nicht hatte. Die Regierung

bezog sich in ihrem Gutachten vom 26. April 1788 auf diese Unter-

ſuchung, welche, um sie geheim zu halten, verſchloſſen im Archiv beige-

legt wurde. Ein Auszug wurde vom Geh. Rat dem Herzog Karl vor-

gelegt, und dieser entschied sich, beim Kaiſer ein uneingeschränktes Privileg

auszuwirken. Die Verhandlungen in Wien wurden von dem Miniſter

Bühler geführt und ernstlich mit allen nicht immer lauteren Mitteln be-

trieben bis zum Tod des Kaiſers Leopold II . Sie führten nicht zum

Ziel und wurden nach dem Tod des Herzogs Karl von seinen Nach-

folgern nicht fortgeſeßt. Ein Grund hiefür war auch der, daß die Land-

schaft, deren Zustimmung als zu einer Änderung des Landrechts verlangt

wurde, solche nur verklausuliert erteilte, wenn die Rentkammer ausge

nommen würde, da die Landschaft in etwaigem Streit mit dieser der

Appellation nicht entsagen wollte. Als während der Dauer jener Ver-

handlungen noch weitere Fälle vorkamen, in denen auswärtige Parteien

auf fernere Appellation nicht verzichten wollten, so erhielt das Hofgericht

die Weisung, die Sache zu vergleichen oder, um Zeit zu gewinnen, ſie

zum schriftlichen Verfahren zu verweisen (!), da man hoffte, das Privileg

zu erlangen.

Dieses Privileg erhielt Württemberg jedoch erst mit seiner Erhebung

zum Kurfürstentum . Dieses vom 24. Aug. 1803 datierte Privileg ver-

langte, daß als Erſaß für das Reichskammergericht ein beständiges Ober-

appellationsgericht errichtet werde. Demzufolge wurde mit General-

reſkript vom 30. März 1805 das bisherige „ Oberhof- und Appellations-

gericht zu einem ständigen Tribunal erklärt und ihm vom 1. Juli 1805

ab der Sit in Stuttgart angewiesen. Damit war das Hofgericht als

solches aufgelöst. Es gab zunächst ein Hof- und Oberappellationsgericht
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mit Landſchaftsbank für Altwürttemberg, ohne Landschaftsbank für Neu-

württemberg. Dies blieb aber nur bis zum Organiſationsmanifeſt vom

10. März 1806. Mit dieſem wurde ein Königliches Obertribunal er-

richtet, das seinen Sit wiederum in Tübingen erhielt, woselbst ihm bei

feiner Eröffnung am 2. Mai 1806 die Räume im Erdgeschoß des Collegii

Regii zur Verfügung gestellt wurden.
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Die deutsche weltliche Drittordensregel

des hl. Franz v. Kſfiß im 15. Jahrhundert.

Zum Gedächtnis ſeines 700. Todestages am 3. Oktober 1926

von Karl Otto Müller-Ravensburg.

I. Einleitung.

Vor einiger Zeit fand der Verfaſſer in dem ihm anvertrauten Staats-

filialarchiv in Ludwigsburg in den Archivbeständen der ehemaligen ge-

fürsteten Probstei Ellwangen an der Jagst ein Heft in Quartformat

(16×22 cm), das sich durch seine Überschrift als die dritte Regel E.

Francisci in deutscher Sprache auswies . Nähere Prüfung ergab, daß

es sich nicht um die Ordensregel der in Deutschland weitverbreiteten

sogenannten regulierten Tertiarier und Tertiarinnen, die in geſchloſſener

Gemeinschaft leben, handle, sondern um eine aus dem 15. Jahrhundert

ſtammende Überſeßung der für Weltleute geltenden Regel des Dritten

Ordens des hl. Franz, wie sie in der Bulle (constitutio) „Supra mon-

tem" Papst Nicolaus IV. vom 18. Aug. 1289 ihre Ausprägung ge-

funden hat.

-

Während der lateinische Tert dieſer Regel, wie er sich in der genannten

Bulle findet, schon häufig im Drucke wiedergegeben wurde ich erwähne

hier vor allem den Abdruck in dem Werke „ Seraphicae Legislationis

Textus originales, Ad claras Aquas 1897 S. 77-96¹) —, konnte tro

eingehender Nachforschung nirgends ein Abdruck dieſer mittelalterlichen Regel

in deutscher Sprache gefunden werden. Noch größer war aber meine Über-

raschung, als nach monatelangen Nachforschungen durch Anfragen bei

Archiven und Bibliotheken 2) sowie bei Spezialforschern wie P. Heribert

1) Eine Reproduktion der Bulle f . in Seraph. Legislationis textus originales

phototypice reproducti, Romae 1901 .

2) Die Preuß. Staatsbibliothek Berlin besißt nur latein. Handſchrift der Regula

3. ord. s. Fr. (Ms. lat. theol. qu. 45, Bl. 68–71) aus dem 15. Jahrhundert ; das

Staatsarchiv in Stuttgart ebenfalls nur eine latein. Kopie der Bulle Supra montem

von 1289. Die Handſchriften der Landesbibliothek in Stuttgart, der Bibliothek in Donau-

eschingen, des German. Muſeums in Nürnberg enthalten nichts dergleichen. Auch das

Bayr. Hauptstaatsarchiv in München mit seinen reichen Beständen mußte ſein Erstaunen

darüber ausdrücken, daß in den Archiven sämtlicher Franziskanerklöfter Altbayerns und

der neuerworbenen Landesteile nicht eine Handſchrift der deutschen weltlichen regula

gefunden werden konnte. Nur die Bayr. Staatsbibliothek in München bildete eine

Ausnahme mit der unten zu beſchreibenden Handschrift.
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-

Holzapfel, P. Livarius Oliger und Dr. F. Dölle O. F. M. festgestellt wer-

den mußte, daß mit einer einzigen Ausnahme -feine weitere Hand-

ſchrift dieſer alten weltlichen Drittordensregel in deutſcher Schrache nach-

zuweisen sei. Diese Tatsache erscheint zunächst um so auffälliger, als

an der weiten Verbreitung des weltlichen Dritten Ordens S. Francisci

in Deutschland im 15. Jahrhundert nach den Ausführungen von Holz-

apfel ") nicht zu zweifeln ist . Das Bedenken läßt sich aber wohl dadurch

erklären, daß der geistlichen Leitung einer Bruderschaft des Dritten

Ordens in einer Stadt der Besitz eines lateinischen Tertes der Regel

bzw. der Bulle im allgemeinen genügte, da den meisten Geistlichen und

Mönchen in Deutschland noch im 15. Jahrhundert der Gebrauch der

lateinischen Sprache ebenso geläufig war wie die deutsche Sprache. Solche

lateinische Handschriftenterte der Regel lassen sich aber in hinreichender

Zahl aufweisen ¹ ) . Wenn nun auch nicht behauptet werden kann, daß

überhaupt keine weiteren Handschriften unserer Regel in deutscher Sprache

aus dem Mittelalter erhalten geblieben sind als dieſe Ellwanger und die

in der Bayr. Staatsbibliothek in München aufbewahrte Handschrift, ſo

dürfte doch angesichts meiner obigen Feststellungen die große Seltenheit

ſolcher Handschriften außer Zweifel stehen. Unter dieſen Umständen er-

ſcheint eine Veröffentlichung dieser noch unbekannten deutſchen Regel, die,

wenn auch nur in Einzelheiten, manche Abweichungen von dem Terte

der lateinischen Regel (Bulle Supra montem von 1289) zeigt, als wün-

ichenswert.

II. Beschreibung der Handschrift B.

Mit Rücksicht auf ihren Lagerort im Archiv des Stifts (Fürſtprobſtei) Ellwangen,

(aufgehoben im Jahr 1802) bezeichne ich die erfterwähnte Handſchrift mit E. Die in

der Ausgabe der Regel von mir gesperrt gedruckten Überschriften sind in der Hand-

ſchrift E mit roter Tinte geschrieben. Die Handſchrift stammt aus der zweiten Hälfte

des 15. Jahrhunderts, zeigt dicke, kräftige Züge und tiefschwarze Tinte auf weißem,

glänzendem, ſtarkem, italieniſchem (wahrscheinlich ſavoyiſchem) Papier ") . Die Hand iſt

3) P. Dr. Heribert Holzapfel, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens 1909;

Freiburg, Herder.

4) Siehe oben Anm. 2. Vgl. ferner den Codex Hallensis (latein.) und den Codex

Trevirensis, erwähnt in der Abhandlung von P. Fidentius van den Borne : Ana-

lecta de 3. ordine im Archivum Franciscanum 1916 (Jahrg. 9) S. 124-126.

5) Das Wasserzeichen findet sich nicht bei Briquet, Les filigranes in dieser Zu-

ſammenſetung : Es besteht aus drei Teilen, die durch eine Linie miteinander verbunden

ſind ; oben der Buchstabe M, in der Mitte eine einfache Krone mit fünf Zacken und

unten, gleich weit entfernt von der Krone wie diese von M, eine etwas undeutliche Tier-

gestalt, die wohl einen Löwen darſtellt. Dies Gesamtwaſſerzeichen nimmt eine Höhe

von 13 cm ein.
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überaus eigenartig und ließe sich aus Dußenden von Handſchriften leicht herausfinden ;

in meiner 14jährigen Archivtätigkeit ſind mir wenige solcher Art, die man als „krauſe

Gotik“ bezeichnen könnte, begegnet. Besonders hervorstechend sind, die lang zurüd-

gezogenen Aufstriche von d und u (v) im Anlaut, die langen wagrecht oder in Bogen

oder Schwänzen sich zurückdehnenden Endungen von g. Unter Ellwanger Archivalien

fand ich keine ähnliche Handſchrift, und ich möchte mich eher dafür entſcheiden, daß ſie

von einem auswärtigen Schreiber herrührt. Eben deshalb ist auch eine genauere

Datierung der Handſchrift ſchwierig. Die Form der r und D und andere Anzeichen

ſprechen dafür, die Niederschrift nicht vor etwa 1470 zu sehen. Dagegen ist die Ab-

faſſung des Textes selbst deutlich erkennbar in frühere Zeit, etwa 2-3 Jahrzehnte

früher zu ſehen, wie aus den Wortformen und den noch häufigen übergeschriebenen

Buchstaben (sog. diakritischen Zeichen) zu entnehmen ist. Es handelt sich also wohl um

eine Abschrift (Reinſchrift) eines älteren Textes, wofür auch das fast völlige Fehlen

von Korrekturen ſpricht.

=

Das Heft, in das der Tert geschrieben ist, bildet eine Papierlage von 6 Doppel-

blättern 24 Seiten, von denen 21 beſchrieben, die 3 leßten Seiten unbeſchrieben

find. Jede Seite trägt 20-21 Zeilen. Der Text ist eingeteilt in die Vorrede und

12 Rapitel.

III. Beschreibung der Handschrift J.

Während die Ellwanger Handschrift für sich allein steht, befindet sich die Regel-

handschrift der Bayrischen Staatsbibliothek in München mitten in einem Sammelband,

C(odex) latinus) m(onacensis) 7660 auf Fol. 147 r- 153 v dieſes Handſchriften-

bandes . Der Band umfaßt im ganzen 239 Quartblätter (Pap. ) und ſtammt aus dem

Augustiner-Chorherrnstift Indersdorf in Oberbayern (gestiftet 1120 von Pfalzgraf

Otto V. v. Scheyern). Jedoch bedarf der Ursprung der Handschrift noch genauerer

Erforschung (ſ. unten), denn der Eigentumsvermerk dieſes Kloſters in dem Bande ſtammt

erst aus dem Jahre 1647. Ich bezeichne diese Handſchrift mit J (= Jndersdorf), da der

Buchstabe M (= München) zu Verwechslungen bei Zitaten mit der sog. Mariano-Regel-

faſſung ( = M s. unten) führen würde.

Der Band ist, wie aus verschiedenen Vermerken zu entnehmen ist, in dem Jahr-

fünft 1450-1455 von verschiedenen Händen niedergeschrieben worden. Der Inhalt

des Bandes ist sehr verschiedenartig und reichhaltig . Wenn man ihn auf einen ge=

meinsamen Nenner bringen wollte, so könnte man den Band am besten als eine Hand-

schrift von Ordensregeln und über Mönchsleben bezeichnen. Die Texte sind weit über-

wiegend in lateinischer Sprache, doch finden sich neben der weltlichen Regel des dritten

Ordens des hl. Franz, die beſtimmt ) im Jahre 1455 niedergeschrieben wurde, ein

deutsches Gedicht über den Tod (Fol. 36 r), deutſche Rezepte gegen die Peſt (Fol. 210/11)

und für die Augen (Augenſalbe Fol. 211 v), deutsche Lehren für die weltlichen Fürſten

und Edeln dieser Welt (Fol. 231–238) uſw. Von dem sonstigen Inhalt dieſes Bandes

möchte ich an dieser Stelle hervorheben die verschiedenen Ordensregeln für Regular-

6) Auf Fol. 114-118 findet sich die latein. Regula S. Fr. ad fratres minores in

12 Kapiteln nach dem Wortlaut der Bulle des Papstes Honorius vom 29. Nov. 1223

mit dem Niederschriftvermerk : anno 1455. Von derselben Hand aber ſtammt bald darnach,

nämlich auf Fol. 147-153, unſere „regula s. Francisci ad laicos, qui dicitur de

tertia regula". Am Schluß der Aufnahmeformel, die in E fehlt, ſteht das Datum:

Explicit totum 1455.
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fanoniker (Fol. 1-7), ein Alphabetarium Carthusiensium (Fol. 13-33), den Prologus

b. Jeronimi in regulam ad sacras virgines Paulam, Eustochium etc. (Fol. 49–76),

die Statuten Papst Benedikts XII. pro canonicis regularibus" (Fol. 86-113) die

Revelationes S. Mechthildis virginis a Christo sanctae factae (Fol. 121–145), die

Constitutiones S. Brigitte (Fol. 157 ss ; hier nennt sich der Schreiber, ein Bruder

Andreas), die Regula s. Augustini canonicorum regularium (Fol. 182/88). Ein voll-

ſtändiger Leitfaden für einen Klosterviſitator findet sich auf Fol. 194-205 (Modus

visitandi monasteria domini prepositi sancte Dorothee Wienne [Wien]) . Darunter

wird auf Fol. 201 eine Summa lata a domino Friderico episcopo Ratisbonensi

contra Conradum Regeldorffer, prepositum monasterii beatae Marie virginis in

Ror" (Auguftiner-Chorherrnstift bei Abensberg in Niederbayern) wiedergegeben. Ferner

findet sich auf Fol. 209, was für die Frage nach dem Ursprung der Handschrift wohl

von Bedeutung ist, ein Rezept des Meiſters Ulrich Mückt von Regensburg „pro erectione

digestionis " , das leßterer aus Gefälligkeit dem Herrn Propst Peter in Nor (ſ. oben)

überſandte. Diese Tatsache im Zusammenhang mit dem weiter oben berührten, eben-

falls das Stift Ro(h)r betreffenden Stücke läßt es als nicht ausgeschlossen erscheinen,

daß der Band ursprünglich aus Rohr stammt und erft etwa im 17. Jahrhundert nach

Indersdorf kam.

IV. Das Verhältnis der beiden Handschriften zueinander.

Beiden Handschriften ist die Einteilung des Textes in 12 Kapitel gemeinsam. Dieſe

Einteilung hat z . B. auch der lateinische Tert der Regel im Koder U VI C 12 des

Franciscanerkonvents in Hall i. Tirol, geſchrieben um 15007), während die häufigen

Abdrücke der Bulle Supra montem die Einteilung in 20 Kapitel haben ) . Die Bulle

ſelbſt hatte verſtändlicherweise keine Kapitelseinteilung, wie mir auch P. Livarius Oliger

in Quaracchi beſtätigt. Der Grund, weshalb in alter Zeit die Einteilung in 12 Kapitel

bevorzugt wurde, ist klar. Die Regel, wie sie Papst Honorius für die Minderbrüder

(1. ordo) am 29. Nov. 1223 beſtätigteº), wie die Regel für die Klariſſinen (2. ordo)

gegeben von Papft Innocenz IV. am 9. Aug. 1253 ¹º) zeigen die Einteilung in 12 Ka-

pitel ebenso wie das „Memoriale propositi fratrum et sororum de poenitentia in

domibus propriis existentium, inceptum 1221 (reformatum anno domini 1228),

das Paul Sabatier erstmals in einer Handſchrift (15. Jahrhdt.) des Franziskanerklosters

St. Capiſtran in den Abruzzen auffand und 1901 veröffentlichte (Opuscules de cri-

tique historique Heft I S. 17 ff. " ) . Diese Regula antiqua fratrum et sororum

7) Archivum Franciscanum Historicum 1916 S. 125.

8) So auch der Abdruck in den Textus originales Seraph. Legislationis (1897)

S. 77-94. Vgl. ferner von älteren Abdrücken Dom. de Gubernatis a Sospitello

Orbis Seraphicus, Lyon 1685, 2. Band Liber XII S. 784:

9) Textus originales a. a. O. S. 35-48.

10) Textus originales a. a. O. 9. 49-75.

11) Das XIII. Kapitel daſelbſt iſt, wie Sabatier nachweiſt, ſpäter (um 1228) an-

gefügt. Diese Handschrift wird gewöhnlich die sog. Capistrano - Regel genannt.

Sie ist auch abgedruckt bei Heinr. Böhmer, Analekten 3. Geschichte des Franz v. Aſſiſi,

Tübingen 1904.
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de poenitentia, von der neuerdings zwei ältere beſſere Handſchriften entdeckt wurden " ),

ist nach neueren Forschungen zweifellos in gewiſſen Teilen unter Mitwirkung des Hei-

ligen Franziskus selbst entstanden. Sie bildete die Grundlage der Regel, wie sie dann

durch Papst Nicolaus IV neu gefaßt wurde, und galt schon frühe als gleichwertig der

Regel des 1. Ordens. Ich komme auf das Verhältnis zwiſchen dieſem Memoriale, dem

latein. Text der Bulle Papst Nicolaus IV. (Supra montem) und dem Terte unſerer

zwei Handſchriften im nächſten Abſchnitt zu sprechen, wobei ich dann auch die einzelnen

Verschiedenheiten der beiden deutſchen Handſchriften erörtere. Im allgemeinen iſt zu

sagen, daß bestimmte Anhaltspunkte dafür, daß E und J auf eine gemeinſame deutsche

Grundlage zurückgehen, nicht vorhanden sind. Die beiden Handschriften zeigen trok

aller Ähnlichkeiten in Einzelheiten doch so viele Unterſchiede, daß wir wohl bei beiden

ſelbſtändige Übersetzungen des lateinischen Textes annehmen müssen. Dabei ist festzu-

ſtellen, daß die etwas jüngere Handſchrift E häufig ältere Sprachformen aufweiſt als

die Handschrift J von 1455, daß die Sprache ferner bei E auf Entstehung der Übersetzung

im östlichen Schwaben hinweiſt, während J keineswegs ausgesprochen bayrische Dialeft=

formen zeigt. Die Entscheidung über den Nachweis der ursprünglichen Herkunft des

Textes von J nach den Sprachformen muß der Untersuchung eines philologiſchen Sach-

verständigen vorbehalten bleiben. Die Handschriften dürften inhaltlich gleichwertig sein;

beide haben im einzelnen Fehler und Vorzüge. Daß ich die zuerst von mir aufgefundene

Handschrift E der Veröffentlichung des Textes zu Grunde lege, dürfte daher keinem

Bedenken begegnen. In den Varianten habe ich außerdem alle ſachlichen und ſprach-

lichen Abweichungen von J gegenüber E eingehend wiedergegeben, so daß auch von J

ein deutliches Bild sich ergibt. Der Bayerischen Staatsbibliothek, durch deren Ent-

gegenkommen ich die Handschrift J im Staatsfilialarchiv in Ludwigsburg mit E ver

gleichen konnte, ſei an dieſer Stelle beſtens gedankt.

V. Das Verhältnis der deutſchen Texte zur lateiniſchen Regel (Nikolausbulle)

und der Prima Regula tertii ordinis (Memoriale) von 1221-28 .

Seit der Auffindung der Capistrano-Regel (Memoriale von 1221—28)

durch Sabatier im Jahre 1901 ist die Forschung über die Anfänge des

franziskanischen dritten Ordens und die Entwicklung seiner Regel weit

vorangeschritten. Neben den Abhandlungen von P. Sabatier, Karl Müller

(in Tübingen), Walter Göz, P. Mandonnet und insbesondere von A, van

den Wyngaert ist jezt vor allem zu erwähnen das erst kürzlich im

Jahre 1925 erschienene Werk von Pater Dr. Fidentius van den Borne

O.F. M. (Mitglied der holländischen Franziskanerprovinz) über „ Die An-

fänge des franziskaniſchen Dritten Ordens " (Vorgeschichte und Entwicklung

der Regel : Ein Beitrag zur Geschichte des Ordens- und Bruderſchafts-

weſens im Mittelalter) ¹³) . Hier ist nicht nur die geſamte bisherige Lite-

12) Siehe darüber nächsten Abſchnitt.

13) =
Franziskanische Studien Beiheft 8. Münster i . W., Verlag der Aschen-

dorff'schen Verlagsbuchhandlung. 1925, 184 S. Das Werk enthält neben einem Quellen-,

Namen und Sachregister ein eigenes Literaturregister.
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ratur über diese Frage in eingehender Weiſe besprochen, ſo daß hinſicht-

lich der Literaturzitate an dieser Stelle auf das Werk von van den Borne

verwiesen werden kann, sondern auch zweifellos ein gewiſſes abschließen-

des Ergebnis erzielt.

Nachdem auf den Fund von Sabatier hin im Jahre 1913 eine

weitere Handschrift der Regula antiqua ordinis de Poenitentia von

1221 in der Königsberger Universitätsbibliothek (Cod . 1159, geschrieben

Ende des 14. Jahrhdts.: 9 Kapitel mit 37 durchgezählten Abschnitten

und einem Anhang von Sonderbeſtimmungen) von L. Lemmens veröffent-

licht worden war 14), hat B. Bughetti O. Fr. M. neuerdings (1921) aus

einer früher in der Dominikanerbibliothek in Venedig , jezt in der

Bibliothek Landau in Florenz (Cod. nro 225/26) befindlichen, noch älteren

Handschrift (um 1300) eine weitere Fassung dieser Regel (die sog . Vene-

zianerfaſſung) veröffentlicht 15) . Dieſe lettere Faſſung (= V) die von

van den Borne noch verwertet werden konnte, ist älter als die Capi-

strano Regel (= C) und die Königsberger Fassung (Regula Regio-

montana R). Sie hat einen beſſeren Tert, und es fehlen die Lokal-

statuten ( Kap. XIII von C), ebenso die aus späterer Zeit 16) stam =

mende Kapiteleinteilung.

=

=

Zum Verständnis der folgenden Einzelausführungen seien in Kürze

die Hauptergebniſſe der Untersuchungen ¹7) van den Bornes bekanntge=

geben, ohne daß wir an dieser Stelle auf die einzelnen, von dem Ver-

faſſer in ruhiger und genauer Darlegung vorgeführten Beweise eingehen

können.

1) Der Grundstock der Capistrano-Regel, nämlich C I—VI, war schon

im Jahre 1221 vorhanden (mit Ausnahme von C VI, 4 über die Er-

laubtheit des feierlichen Eides in 4 Spezialfällen) .

2) Auch in den Kapiteln C VII-XII find einzelne Bestandteile der

Regel von 1221 enthalten, nämlich bestimmt diejenigen über die Organi-

ſation, die Versammlung, gegenseitige Unterſtüßung, Teilnahme beim

Begräbnis, Gebet für verstorbene Mitglieder, ferner nur vermutlich die

Abschnitte über Aufnahme-Bedingungen, Probezeit, Dispensgewalt des

Visitators, Regelverpflichtung.

14) Archivum Franciscanum Historicum VI (1913) S. 242 ff.: die sog. Königs-

berger Fassung.

15) Arch. Franc. Hist. XIV (1921) S. 109 ff .

16) v. d. Borne S. 104 Anm. 4.

17) Desgl. a . a. D. S. 120 ff.
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3) Die Regel C I-XII, wie ſie jezt vorliegt, lag am 20. Mai 1228

(nach der Datierung von C) beſtimmt vor. Sie ist vermutlich nicht lange

nach der Thronerhebung Gregors IX., des bisherigen Kardinals Hugolin,

eines Ordensbruders des hl. Franziskus, im Jahre 1227 entſtanden und

dürfte einen offiziellen Akt zur Vorausseßung haben.

4) Der hl. Franziskus hat nicht nur die Entstehung des dritten

Ordens veranlaßt, sondern auch den Charakter dieser neuen Genoſſen-

schaft durch schriftliche Festlegung seines Willens zu bestimmen geſucht.

Es war höchstwahrscheinlich schon vor dem Jahre 1221 eine förmlich

allgemeine Regel vorhanden, an der der Heilige Anteil gehabt hat.

Teile der Regel von 1221 , und zwar Stücke von C I-XII, zeigen einen

franziskanischen Charakter.

5) Die Bulle Papst Nikolaus IV von 1289, die Nikolaus - Regel

(= N), hat das Wesen der Regel von 1221-28 nicht umgeändert,

bedeutet vielmehr gegenüber verschiedenen anderen Regeln des 13. Jhrhdts .

(z. B. der sog. Munio-Regel des dritten Ordens des hl. Dominikus) 18)

eine Rückkehr zur alten Regel. Sie sichert den Minderbrüdern die Lei

tung des franziskanischen dritten Ordens und seine spezifische Richtung

gegenüber andern Bestrebungen.

Aus diesen Ergebniſſen erhellt auch ohne weiteres die Bedeutung des

hier veröffentlichten deutschen Tertes der „ Nikolausregel “ : Es führt eine

gerade Linie von der Urregel des hl. Franziskus über die Nikolausbulle

zu unserer deutſchen Fassung der Regel aus dem 15. Jahrhundert.

=

Ich gebe nunmehr im folgenden zunächst eine Übersicht darüber,

welche Kapitel unſerer zwei Handschriften E (und J) den Kapiteln des

lateinischen Tertes (der Bulle Supra montem · N) und den Abſchnitten

der beiden ältesten und wertvollsten Handschriften der Regula antiqua

S. Francisci, des Memoriale, nämlich V und C, entſprechen 19). Be-

merkt ſei, daß van den Borne in dem angeführten Werke (S. 152–163)

eine Nebeneinanderstellung der Terte von N und der Regel von 1221/28

nach dem Terte von V, jedoch mit Beibehaltung der Kapiteleinteilung

wie in C, nebst Erläuterungen bietet.

18) Weitere derartige Statuten verschiedener religiöser Laienorganisationen s. bei

van den Borne a. a . D. S. 147.

19) Nach van den Borne ist die chronologische Reihenfolge V, C, R, während

Bughetti selbst V noch nach C stellen zu müſſen glaubte. Ich lasse die jüngſte der drei

Fassungen R ebenso wie die sog. Mariano-Regelfaffung (= M im Arch. Franc. Hist.

XIII [ 1920] S. 26 ff. ) , die zu einem noch späteren Entwicklungsſtadium gehört, un-

berücksichtigt.
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Ellwanger und

Münchner Hand-

schrift Eu. J

Nikolaus

Regel = N

Venezianer-

Regel = V

Capistrano-

Regel = C

Kapitel

Einleitung

I

II

Kapitel

Einleitung

I u. II (Sat 1-3)

II (Sat 4-5)

Abschnitte Kapitel

29-30, 32 X, 5-11 . XI , 1

31, 33

III 1-5

X, 12. XI, 2

I, 1-7

II u . III

III u. IV

IV V 6-11

V VI u. VII 15 (1. Teil) , 16 VI, 1 u. 3

VI VIII 12-14 IV u. V

VII IX-XI 25-27 X, 1-3

VIII XII 17-18 VI, 4-6

IX XIII 19-21 VII

X XIV 22-24

XI XV 28

XII, 1-5 XVI
Vgl. 35, Add. 4, 9

6 XVII Add. 10#1 "

7 XVIII

VIII u. IX

X, 4

Vgl. XII, 2,

XIII,4,5,11,12

Vgl. XIII, 13-15

Add. 2 ; 37 , XIII, 2u.XII, 5

8-9 XIX
11. Vgl. 35, Add. 7 Vgl. XII, 1 , 2

10-11 XX 39" "

XIII, 8, 9

Vgl. XII, 7

Unter Add. find die „Additiones Codicis Capistranensis“ bei V

(Ausgabe Bughetti) zu verstehen, die mit C XIII übereinstimmen, wobei

aber von Bughetti andere Zählweise der Abschnitte angewandt wird.

Es entsprechen sich :

V Additio 1-3 = C XIII, 1–3

4 4-5"

5 6"

6 7"

7
" 8, 9

8 10

་ "

" 11, 129

10 13-15

Was nun die einzelnen Abschnitte betrifft, so ist über die Einleitung

nichts weiter zu bemerken. Sie findet sich in der Nikolausbulle (= N)

entsprechend dem üblichen Kurialsſtil und fehlt natürlich in der nicht auf

eine Urkunde zurückgehenden Regel von 1221/28.

Bürtt. Bierteljahrsh. f. Landesgeſch. R.F. XXXII.
7
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Von dem I. Kapitel der deutschen Regel, das über die Aufnahme

der Drittordensmitglieder handelt, sind die drei ersten Artikel mit N I

ziemlich wörtlich übereinstimmend. In E hat sich bei Art. 3 ein auf

einem Mißverſtändnis beruhenden Schreibfehler eingeſchlichen, insofern

„brüder" statt bürde (so in J) geschrieben wurde.

In J ist für die Vorsteher des Ordens stets das Wort Maister ge-

braucht, während E durchweg noch das lateinische Wort Minister (in N)

beibehalten hat. Bemerkenswert ist, daß der besondere Ausdruck „ in-

quisitores haereticae pravitatis" mit der ziemlich farblosen Umschreibung

,,denen die gewalt habent unglaubig lütt zuo puozzen [büſſen]" wieder-

gegeben ist. Dies ist begreiflich, denn das Institut der Kezerrichter trat

im 15. Jahrhdt. in Deutschland nur vereinzelt in Wirksamkeit *°).

Die endgültige Aufnahme in den Orden nach Ablauf des Probejahrs

in E I, 4-5 (= N II, Sat 2-3) 21 ) unterscheidet sich dadurch von N,

daß von einer durch die manus publica (N, C X, 10) vollzogenen Auf-

nahmeurkunde in E nicht mehr die Rede ist. Die „ endlich geschrift“

ſteht offenbar im Gegensatz zu einer vorläufigen Eintragung in ein Auf-

nahmebuch des Ordens bei der 1. Einkleidung. (E I, 3). Der Wort-

laut der N entsprechenden Bestimmungen von C X, 5-11 ist sachlich

nur darin abweichend, daß noch besonders die Erstattung ungenügend

geleisteten Zehntens hervorgehoben wird. Verschieden ist dagegen gegen=

über N die Bestimmung über den Nachweis der Rechtgläubigkeit und

die Nichtaufnahme der haeretici (C XI, 1).

Jm II. Kapitel von E (und N) ist die Freiheit der Änderung

der Regel fallen gelaſſen.

Das III. Kapitel von E (J) bildet in V C den Anfang der ganzen

Regel (C I, 1—7) und faßt N III und IV zuſammen. E III, 7—8

(= N IV) läßt sich allerdings nicht gut unter das Kapitel von Kleidern

und Gewand unterbringen, sondern betrifft das Verbot des Besuchs unehr-

barer Festlichkeiten und dgl. Dieses Kapitel ist von besonderer kultur-

geschichtlicher Bedeutung. Während V C noch nichts über die Farbe,

nur über den Preis des Tuches für die Kleidung bestimmt, verbietet

20) In die Zeit nach der Niederschrift unſerer deutschen Texte fällt die Wirksam-

keit des Heinrich Inſtitoris als inquisitor haereticae pravitatis (gegen die Hexen) in

Schwaben; s. darüber meinen Auffah in Württ. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte

1910 S. 397 ff.

21) Wo im folgenden nur E angeführt ist, ist stets auch J mitzuverstehen, sofern

keine Abweichung vermerkt wird . Ebenso habe ich nur C zitiert, da die Wiſſenſchaft

an diese Zitierung gewöhnt ist und die entsprechenden Stellen des besseren Textes

von V sich aus meiner Tabelle ergeben. Auch van den Borne zitiert nach C.
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N und E in gleicher Weise rein weißes und schwarzes Tuch , da dieſes

die Farben des 3. Ordens der Dominikaner waren (Munio-Regel Kap. 2) ;

es soll vielmehr grau (oder braun), d . h. die Farbe der Franziskaner

sein. An die Beschaffenheit des Obergewands (Mäntel oder Pelzröcke)

der Brüder werden verschiedene Anforderungen gestellt (E III, 2). Nach

N soll es ohne Kragen (scollatura) ſein, kann aber vorne geteilt ſein

oder nicht (d . h. ganz), soll jedoch ersterenfalls durch eine Fibel (Agraffe,

Hafte oder Knöpfe) zuſammengehalten werden, nicht offen ſein, ſondern

- wie die Ärmel
geschlossen. Die Handschriften E und J nennen

die scollatura nicht mehr ; J ist hier weniger genau und läßt auch die

Haften oder Knöpfe (von E III, 2) unerwähnt.

Die Kleidung der Schwestern wird naturgemäß noch genauer um-

schrieben. Hier ist ein Übergewand aus weißem oder schwarzem Tuch

erlaubt, und zwar aus Barchent 22) oder Leinwand, jedoch ohne irgend

welche Falten (Fältelung), Spißen oder dgl. (C I, 3). Die Lesart von

E III, 4, daß dieses Übergewand auch aus scharlant (= Scharlach-

tuch) hergeſtellt ſein dürfe, iſt zweifellos irrig, da gerade diese auch sehr

kostbare Farbe am wenigsten für die 3. Ordensmitglieder gepaßt hätte.

Es ist vielmehr wie in J „schamelot" zu lesen ; dies ist ein dicker Stoff

aus Kamel- oder Ziegenhaaren mit Leinwandbindung, der naturfarben,

aber auch schwarz ' geliefert wurde. Die Pelzröcke (kürsnen) durften

nur aus Lammfellen - als dem billigsten Material — bestehen (C I, 5 ;

N III ; E III, 5). Kopfhüllen (Bindae = dem deutschen Wort Binden

vel ligaturae) und Schleier (E III, 6 stuchen) durften nicht von

Seide sein (C I, 5 ; N III) ; auch sonst ist Verwendung von Seide —

an Gürtel wie an Beuteln streng verboten ; vielmehr soll beides aus

Leder bestehen.

-

Der zweite Teil des Kapitels (E III), das Verbot des Besuches von

ausgelassenen Schauſtellungen, des Schwaßens und Gaffens , des Tanzens

und Hövierens (Überſeßung von „ curias sive choreas" in N IV !)

findet sich in allen Handschriften (E III, 8 = N IV CI, 7).
=

Die Ausdehnung des Verbots von Schenkungen an die Spielleute

auch auf das Gefinde des Ordensmitglieds fehlt in E wohl nur ver-

sehentlich.

Das IV. Kapitel über die Faſtengebote ist wörtlich von N V über-

nommen ; in C (II, 2) ſind die Feſttage, an denen der Fleischgenuß troß

22) Barchent ist ein Tuch, beſtehend aus leinener Kette und baumwollenem „ Schuß“.

Der Ausdruck Placentinum bedeutet soviel wie ein Gewand aus Barchent, dessen Her-

ftellung in Piacenza besonders stark betrieben wurde. De canape ( in N III ) bedeutet

Hanfleinwand.

7 *
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des darauf fallenden Fastenwochentags erlaubt ist, noch im einzelnen auf-

geführt (je drei Tage an Weihnachten und Ostern, ferner an Neujahr,

Erscheinungsfest, Peter und Paul, Joh. Baptista, Mariä Himmelfahrt,

Allerheiligen und St. Martinstag) .

Das V. Kapitel der deutschen Terte faßt wieder zwei verschieden-

artige Dinge zusammen, die richtiger in N VI und VII getrennt sind.

Der dreimalige Empfang des Bußsakramentes und der Eucharistie im

Jahre ist überall gleich vorgeschrieben. Dagegen ist das abſolute Ver-

bot des Waffentragens bzw. des Kämpfens mit den Waffen (C VI, 3)

in N und E abgeschwächt ; es gelten Ausnahmen für den Kampf 1) für

den hl. Stuhl in Rom, 2) für den christlichen Glauben (gegen die

Türken), 3) für das eigene Land, 4) in andern Fällen mit Erlaubnis

der Meister. Praktisch bleibt also, was aber überaus wichtig ist, nur

private unerlaubte Fehde und das Reisläufertum den 3. Ordens-

mitgliedern verſagt.

Das VI. Kapitel von dem Gebet und den kirchlichen Tagzeiten

ist überall unverändert. In E ist bei der Prim neben den Psalmen

Deus in nomine tuo (Psalm 53), Beati immaculati (Ps. 118 ) ſtatt

usque ad Legem pone (d. h. = Psalm 118 bis Vers 33) geschrieben

„und Retribue". Dies bedeutet keine sachliche Änderung, denn darunter

ist eben Psalm 118, Vers 17-32 verstanden, also auch zuſ. Psalm 118,

Vers 1-32.

Das VII. Kapitel von dem Seelgeräte faßt in E wieder drei ver-

schiedene, in N richtiger in drei Kapiteln (IX, X und XI) untergebrachte

Gegenstände zusammen, das Seelgeräte, die Erhaltung und Herstellung

des Friedens unter Brüdern und Schwestern und der Ordensmitglieder

mit Auswärtigen, endlich den Weg zur Beschwerde gegenüber Schädigern

des 3. Ordens. Sachliche Abweichungen sind nicht zu verzeichnen.

Das VIII. Kapitel über die Einschränkung der Eidschwüre unter

den Ordensmitgliedern bietet einiges Bemerkenswerte. Erweitert ist die

Eideserlaubnis in N gegenüber C, insofern sie auch auf Eide bei Kauf,

Verkauf und Schenkungen ausgedehnt ist. Es ist aber damit nur der

Begriff der „,necessitas “ (Notwendigkeit der Eidesleiſtung), milder aus-

gelegt, also keine Weſensänderung hinsichtlich des grundsäßlichen Eides-

verbots erfolgt. In J find an Stelle der farblosen Worte ,,geschwornen

aiden" (iuramentis solemnibus) die Worte geſtabte aide“ geſeßt, die an

die deutsche Sitte, bei der Eidesleiſtung die Hand an den Gerichtsſtab

zu legen, erinnern. Dagegen ist sonst E VIII, 1 und 2 in J bis zur

Unverständlichkeit verballhornt. Art . 2 in E (J) ist eigener Zuſaß dieſer

Handschriften, zugleich ein Beweis , daß beide von irgendeinem lateiniſchen
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Tert, der hierin von N abweicht, herrühren. Als Übergangswort von

E VIII, Art. 1 zu Art. 2 ist statt oder besser aber“ zu sehen, da

dieser Artikel den Gegenſaß zu Art. 1 bildet.

Von dem IX. Kapitel ist die Bestimmung über das tägliche Meſſe-

hören noch nicht in C zu finden, wohl aber die monatliche Drittordens-

versammlung.

Überall gleichlautend ist das X. Kapitel über den Besuch der kranken

Brüder und Schwestern und das Gebet für die verstorbenen Mitglieder.

Das kurze XI. Kapitel über die Meister und die andern Ämter der

Brüderschaft stimmt mit N (XV) überein. Die Frist von einem Jahr,

die in C (X, 4) für die Dauer der Meisterschaft festgesezt ist, sofern sie

nicht freiweilig von dem Träger des Amtes weiter übernommen wird,

fehlt in N und E.

Das leßte XII. Kapitel von E über die Viſitierung und den Viſi-

tator umfaßt die Kapitel XVI-XX in N. Von der Schlußformel fehlt

in J das Datum der Urkunde ganz, in E ist es verstümmelt. Während

N und E in dieſem leßten Kapitel XII durchaus gleichlautend sind, find

die Abweichungen dieser Terte von C sehr bedeutend, wie schon Sabatier

in seiner Ausgabe (a. a. D., Seite 12 ff.) im einzelnen namentlich hin-

sichtlich der Stellung des Viſitators gezeigt hat.

Es dürfte sich empfehlen, zur Ergänzung unserer vergleichenden Studie

noch auf die einzelnen Punkte in Kürze einzugehen. Abgesehen von diesen

noch zu erörternden zwei Kapiteln (XII und XIII) der Regula antiqua

(V C) sind nur zwei kurze Artikel übrig, die sich in N und E über-

haupt nicht finden und noch nicht berührt sind . Es ist dies der Fortfall

der Bestimmung über die Zehntpflicht (Genugtuung für nicht gewährte

Zehnten und das Versprechen, solche in Zukunft ſtets treu zu entrichten :

C VI, 2) . Diese Bestimmung gegen die auf die Waldenser zurückzu-

führende Abneigung zur Leistung der Zehntpflichten war 1289 über-

flüssig geworden. Die zweite Bestimmung (C XI, 3) betraf das Ver-

bot der Wiederaufnahme ausgestoßener Ordensmitglieder.

Von C XII und XIII sind einzelne Vorschriften noch in den Be-

stimmungen von E XII, wenn auch häufig umgewandelt, erkennbar.

C XII, 1 enthält die Pflicht der Meister zur Rüge der Verfehlungen

der Ordensmitglieder gegenüber dem Viſitator (vgl. E XII, 8) . C XII, 2

ſtimmt, abgesehen von dem Fehlen dreimaliger Vermahnung, mit E XII, 5

und 9 überein. Gänzlich fallen gelaſſen iſt C XII, 3 : die Anzeige des

Ausschluſſes des ungehorsamen, unverbesserlichen Bruders an die welt-

liche Behörde („ podesta" der italien. Städte ; rector Stadtherr).
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Die Rügepflicht 23) der Ordensbrüder und Schweſtern wegen einer

ſchweres Ärgernis gebenden Handlung (eines Ordensmitgliedes ), die bei

den Meistern oder dem Visitator unmittelbar ausgeübt werden kann,

fehlt in N und E (C XII, 4).

Das Dispensationsrecht des Viſitators iſt (C XII, 5) kürzer gefaßt

als in E XII, 7. Die Erwähnung des Bischofs als weiterer Inſtanz

für Dispense fehlt noch in C.

Später weggelaſſen iſt die Bestimmung (C XII, 6), wonach die Meiſter

selbst nach dem Rat der Brüder ihre beiden Nachfolger und einen ge

treuen Schazmeister (Kaſſier), sowie die sog. „ nuntii " (Boten, Melde

gänger") wählen, die die Meister über Vorgänge in der Brüderſchaft zu

unterrichten verpflichtet sind. Dagegen stammt der Grundſaß, daß Über-

tretung der Verpflichtungen der Regel nicht zu Todsünden binden“,

ſondern nur Buße nach sich ziehen — ſofern es ſich nicht um ein göttliches

Gebot oder ein Geset der Kirche handelt (N XX = E XII, 10)

bereits aus dem Memoriale (C XII, 7) ; die Erschwerung, daß bei

Nichtannahme der Strafe des Viſitators und zweimaliger Ermahnung

des Säumigen durch die Meister der Schuldige als contumax eine (Tod)-

Sünde auf sich lade, ist in den späteren Terten nicht mitaufgenommen.

-

-

Bezüglich des legten Kapitels (C XIII), ist zunächst hervorzuheben,

daß dieses von Sabatier und van den Borne als appendix (Additiones,

Anhang) bezeichnete Kapitel in zwei Teile zerfällt und erst nachträglich

den 12 Kapiteln frühestens um 1230 angefügt ist.

Der erste Teil des Kapitels geht von C XIII, Art. 1-10 ; hier ist

noch von der Brüderschaft, wie bisher, die Rede, während in den späteren

Artikeln von ordo, dem (3.) Orden des hl . Franz gesprochen wird.

C XIII ist nicht mehr das Memoriale der Bußbrüderſchaft, sondern es

find constitutiones, Verordnungen der geistlichen Obern (C_XIII, 14

und 1 : Statuimus, volumus et statuimus). Daß es sich um einen

späteren Anhang handelt, zeigt am deutlichsten C XIII, 3, wo im Wider-

ſpruch mit C VI, 1 und den späteren Terten (N E) beſtimmt ist, daß

die Brüder jeden Monat einmal zur Beichte gehen sollen. Ferner ist

C XIII, 6 eine Wiederholung der Bestimmung über die monatliche

Generalversammlung in C VII, 1. Nur ist jest genauer beſtimmt, daß

die gemeinsame Anhörung der hl . Meſſe jeden ersten Sonntag im Monat

in einer Kirche der Minderbrüder erfolgen und daß am selben Tage

die ,,Drittordensverſammlung“ nach der Non stattfinden solle. Daß von

dieser Versammlung in der späteren Regel (N E) nicht mehr ausdrüð-

23) Sie entfällt im Verhältnis von Ehegatten zueinander .
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lich die Rede ist, darf mit Rücksicht auf den übrigen Tert nicht dahin

ausgelegt werden, daß keine solche Versammlung abgehalten wurde ; sie

schloß sich vielmehr wohl für gewöhnlich nur an die gemeinsame Meſſe

unmittelbar an.

|_C XIII, 1 bringt als neue, später nicht wiederholte Bestimmung

das Verbot der Bürgschaftsleiſtung ; selbst zugunsten von Brüdern foll

fie nur mit Erlaubnis des Viſitators oder der Meister gestattet sein.

C XIII, 2 ist ein Spezialfall des oben C XII, 5 und in der Regel

(N XVIII = E XII, 7) allgemein gefaßten Dispensrechtes der Obern:

Der Viſitator gibt mit Einwilligung der Meister und Brüder einzelnen

die Erlaubnis, zeitweise die Kirche (an Werktagen) nicht zu besuchen,

ſondern die Tagzeiten zu Hause zu beten .

Die Artikel 4 und 5 von C XIII betreffen den aus dem Orden der

Minderbrüder im Einvernehmen mit dem Oberen (minister vel custos)

der örtlichen Klosterniederlassung zu wählenden geistlichen Leiter der

Brüderschaft. Sie stimmen sachlich mit E XII, 1 und 2 überein 24).

C XIII, 7 behandelt die Verpflichtung zur Bestellung eines Ver-

treters für den Viſitator und die Meister bei der Monatsversammlung

im Falle ihrer Behinderung ; dieser Saß ist als selbstverständlich und

daher nebensächlich nicht mehr in N aufgenommen.

Die Art. 8 und 9 von C XIII enthalten die Verpflichtung der Brüder

zum Selbſtbekenntnis der „,offenen“ Schuld, d . h . derjenigen Vergehen,

die durch einen Bruder in der Öffentlichkeit begangen oder sonst offenbar

find. Klagt der Bruder sich nicht selbst in der Monatsverſammlung an,

ſo besteht Anklagepflicht für jeden Mitbruder, der davon Kunde hat .

Bei schweren Verfehlungen erfolgt Ausschluß aus der Brüderſchaft,

andernfalls poenitentia (Buße, Strafe) „cum misericordia" durch den

Vifitator oder die Meister. Auch diese Bestimmungen berühren sich wieder

mit dem Urtext des Memoriale, nämlich C XII, 1 und 4 ; vgl. dazu

N XIX und E XII, 8.

Der Art. 10 von C XIII beſchließt den ersten Teil des Appendix

mit der an solcher Stelle öfters üblichen Bestimmung, daß eine neue

Sazung nur mit Zustimmung der Mehrheit der Beteiligten, hier der

Brüderschaft, Geltung haben solle.

Die nun folgenden Artikel 11 und 12 von C XIII sind Wieder-

holungen und Ausführungsbeſtimmungen zu C X, 5 und 6, die sich in

anderer Form in N II und E I, 3 wiederfinden. Es wirkt in unserer

24) Natürlich abgesehen von der bereits erwähnten verschiedenen Bedeutung und

Stellung des Viſitators in V C gegenüber N und E.
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Zeit erhebend zu sehen, mit welcher peinlichen Gewissenhaftigkeit die

Brüderschaft hier darauf sieht, daß kein unrecht erworbenes Gut in den

Händen des aufzunehmenden Bruders bleibt. Alle Mittel der öffent-

lichen Bekanntmachung, das Ausrufen auf den Straßen und die Ver-

kündigung von der Kanzel bei der ſonntäglichen Predigt werden für dieſes

Ziel aufgeboten.

Die Art. 13-15 (C XIII) greifen auf C X, 2 zurück (vgl. dazu

N X und XVII und E VII, 2 nebst E XII, 6) . Art. 13 verbietet die

Klagerhebung eines Ordensmitglieds gegen ein anderes in Zivil- oder

Injuriensachen vor dem weltlichen Richter, es sei denn mit ausdrücklicher

Genehmigung des Viſitators, der Meister und der Mehrheit der ört-

lichen Brüderschaft. Diese Bestimmung soll die baldige „ Niederlegung

des Unfriedens" (E XII, 6) erleichtern. Die Beilegung des Streites

erfolgt im Wege des endgültig und unabänderlich entscheidenden Schieds-

verfahrens vor dem Viſitator und den Meistern, allenfalls unter Bei-

rat von angesehenen Ordensmitgliedern, alſo unter gänzlichem Ausschluß

außenstehender Perſonen (C XIII, 14 und 15) .

Damit find wir am Schluſſe unserer vergleichenden Darstellung der

Texte angelangt. Wir sahen, wie sich die Grundzüge der unter perſön-

licher Anteilnahme des heiligen Franziskus und nach dessen Sinne ver-

faßten Urregel über die päpstliche Regel von 1289 bis zu den spätmittel-

alterlichen deutschen Terten unversehrt erhalten haben, die Linien des

Friedens , der Einfachheit , Frömmigkeit und Nächstenliebe.

1

VI. Vorbemerkungen zur Tertausgabe.

Die Überschriften der Kapitel finden sich in der Handſchrift ſelbſt,

dagegen stammen die Kapitel- und Artikelziffern vom Herausgeber. Von

den Seitenzahlen im Terte bedeuten die mit Seite bezeichneten Ziffern

die Seiten der Handschrift E, die mit Fol. (r und v = Vorder=

und Rückseite) bezeichneten die Blätter der Handſchrift J. Hinsichtlich

der Editionsgrundsäße sei bemerkt, daß, wie üblich, die sog. unechten y

durch i erseßt, die Konsonantenhäufungen mit Maß beseitigt wurden.

Eckige Klammer bedeutet Ergänzung (Zuſaß) des Herausgebers des Tertes.
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Hie vochet an die drütt regel sant Francisci

und zu dem ersten die vorröd a).

E.

Seite 1

Nicolaus der babst, der ain knecht ist aller gottes knechtb) , Fol. 147 r

entbietet sinen liben kinden, den brüdern und den schwestren

von dem dritten orden sant Francisen ) , die da gegenwirtig sei[n]

und d) noch kinftig [ sind ] e) zu diser regel, sinen gråss und segen

und spricht also : Das cristalich leben[s] die recht grundfesten [ist]

cristelicher glaubt) , der nimmer von kainerlai g) bekimmernis h)

mag erleschet werden. Das ist der glaub, den die junger unsers

herren Jesu Christi gelert hand und den der stůl zuo Rom be-

haltet. Diss ist der glaub, auni) den unserm herren nimend

mag wol gefallen oder lieb werden. Diss ist der glaub, der ainen

weg beraitet zå den ewigen fraiden und uns verhaißet den lon Seite 2

des himelrichsk), davon der hochgelopt ) sant Franciscus, dises

ordens orthab[er], hat erzaigt mit worten und mit wercken sinen

kinder den weg zuo unsrem herrenm) , der in rechtem glauben

ist, den si imermer verjechen sölend stätteklich und vesteclichen

halten ) und mit den wercken erfüllen.

I. Disse regel hata) XII capitel . Das erst capitel ,

wie man die enpfachen sol , die diss ordens begerend .

Wir bapst Nicolaus welle dissem orden bei sein mit großem

gunst und siner erhöchung wele b) wir flüssig sein.
Fol. 147 v

1. Und ordnen zu dem ersten, das alle die, die diss lebens

begerende), ee das si enpfangen werden, so sölle man si flüssec-

lichen d) versuchen an dem cristalichen glauben und an der gehor-

sämen gegen dem stůl zů Rom und ist es daz si diss vesteclichen Seite 3

verjechend und gewarlichen ) gelaubend, so mag man si sicherlichen

enpfauchen zu dem orden.

2. Man sol auch behůtten sin f) flüsseclichen, daz kain kätzer

oder den man argkwinig hab von unglauben oder der g) dau ver-

Varianten in J zur Einleitung :

-a) Hie vorröd fehlt J. Statt dessen : Disew regel ist ain hailerin der sel.

b) diener. c) Franciscen. d) und die . . e) sind fehlt in E. e) seinen segen.

f) Das cristenleiches lebens durnehtigew gruntvest ist cr. gelawbe. g ) kainer-

hant. h) kümmernüsse. i) on . k) bereittet zu dem himel und uns gehaisset den

lon der ewigen frewd. 1) herre sanctus Fr. m) herren und geleret, der an r.

gelauben leit, das si . n) und vest . halten fehlt J.

I. Kap. a) ist getailt in zwelf capitel . An dem ersten stet gescriben, wie

man enpfahen sol, die dises lebens tailhaftig begern . b) wöllen w. fleißig sein.

c) begernde sint. d) fleizziklich. e) warlichen. f) sin fehlt J. g) der fehlt J.
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leümet ist, sol nimer zů dissem orden enpfangen werden h) . Und

ist es i ) , daz man söllich lüttk) in dissem orden findet, die sol

man rügen gegen den die gewalt habent, unglaubig lütt zů be-

suchen und zů straffen m) ,

3. Darnach die ministern) des ) lebens, die den gewalt habend

zů enpfachen zů dissem orden, die söllend flüssecliche erfaren

daz ambt und daz handtwerck und auch P) die sitten der menschen9),

die enpfangen wellend werden. Si söllend in auch kund tůn die

Seite 4 brüderr) disser bruderschaft und allermaist, das sie gelten und

wider geben, was si fremdes gåt haben, mit pfand oder barem

gelt s) . Und söllend sich auch versünen mit allen denen , die si

beschwärt hant. So daz alles ist beschechen, so mag man si klaiden

nach des ordens gewonhait.

4. Und nach sinem ersten jar mit etlicher beschaidner brüder

und schwestren rat ist es t) , das er siu) wirdig bedunckt, so sol

man in enpfachen also, das er alle v) gebott unsers herren gelob

Fol. 148 r zů behalten und auch gelob zů büßen nach seines visitators ge-

vallen w), wenn
wenn er im gerüget wirt um alles daz x) daz er

immermer tůty) wider diss lebens [wise]. Diss gelöbtz) sol man

uff der statt tůn aa) und vestnen mit ainer endtlichen geschrift ;

anders ensol niemand enpfangen werden von dem minister bb),

si bedunck dan daz man nach der lütt sitten und gewonhait anders

müsten cc) thůn.

Seite 5

II. Das ander capitel. Jhesusa) .

1. Wir ordnen auchb) vurbase) , das niemend , der disser

brüderschaft verbunden d) ist, nite) wider zů der welt kummen

mag; doch so mag er faren zů ainen höcheren gaistlichen leben.

2. Die frawen ) , die iren wirten sient verbunden, die enmö-

gend g) nit kommen zů disser geselschaft dan mit ires mansh)

urlob und gunst.

h) Statt oder werden in J : immer enpfangen ist oder werde zu disem orden.

i) und ist aber, das. k) sämlicher lewte iemant. e) gegen fehlt J. m) Statt

bes. u. str. in J : puozzen. n) in J steht immer : Maister statt Minister. o) dises.

p) auch fehlt J. q) lewt. r) burde. s) pfanden oder mit peraiten pfenningen.

t) es fehlt J. u) si des. v) alle dew gepot. w) willen. x) daz fehlt J.

y) getuot. z) gelüb. aa) tun und fehlt J. bb) den maistern. cc) muoz.

II. Kap. a) Jhesus fehlt J. Statt dessen als Überschrift : D. a. capitl

spricht, das niemant der disem orden gebunden ist, davon beschaiden mag.

b) auch fehlt J. c) fürbas und setzen. d) gebunden. e) nit fehlt J. f) fr. auch,

die wirten. g) mugen. h) on ir wirt urlaub u. on ir gunst.
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III. Das drüt capitela) von den klaidern und gewand.

1. Die brüder und schwestren b) diss lebens söllende) sich

auch d) klaiden gemainlich von diemietigem tuch an der türee ) und

an der farb, das es weder wiss noch ) schwartz glüch seig), es

sei dan das, dazh) die visitatores mit der minister rat von offen-

baurer und namhafter i) sach wegen ettlichen gnaud tüent an der

türe des tüchs.

2. Mentel oder kürsen söllend vornan sin offen also, daz si

doch haben heft oder knepflenk) , wie es denn gaistlichen lütten Seite 6

wol zimet. Ir ermel söllend auch beschlossen sin .

3. Die schwestren söllend auch beklaidt sin mit menteln und

mit röcken von söllichem diemietigen tåch.

4. Si migend auch haben mit dem mantel ain übergewand von

wissem oder von schwartzem barchanm) oder von scharlant n)

oder von linen tůch aun felt oder wachaitt º).

5. An der diemietikait des gewands der schwestren P) an men-

telen kürsen ) und beltzen nauch den lütten und landsgewonhait

mag man in gnad tůn also das die kürsnen doch lemmeren г) sien .

6. Si söllend auch hülen und stuchen ufflegen ; von seiden

söllen si nit haun®) ; gürtel ) und bütel söllen si haun von leder

on alle seiden gesteptet "), baid brüder und schwester v).

7. Und sollend sich auch verwegenw) aller üppiger ding und

rödex) disser welt nach dem hailsamen rat sant Petters des

vürsten der hailgen zwelfbotten.

8. In sei auch verboten vesteklichen unersamen wirtschaft,

verlaussen lågen und klaffen, gaffen ), tantzen und höviren, auch

alle verlassenhait, damit ensöllend si spillütten um ir yppikait

nütt geben z).

III. Kap. a) lernet von. b) und schw. fehlt J; statt dessen : auch. c) die

süllen. d) auch fehlt J. e) tewr. f) oder. g) swartz sei gäntzlichen. h) es sei

dann, das die v. m. d. maister. i) ehaftiger. k) Mäntel und ir chürsen die

süllen vorn an getailt sein oder gantz, als gaistlichen lewten gezimt. 1) mit

(statt von). m) parchant. n) schamlot. o) one valten oder vachheit. p) swester.

q) und an kürsen und an peltzen nach der lewte und des 1. g. r) lemberen.

8) Statt Si haun : Hüllen auch und slaire von seiden süllen si nit haben.

t) auch. u) gesteppet. v) Zusatz J : und nicht ander . w) gelauben (statt ver-

wegen). x) gezierd (statt ding und röde). y) lüg und kapfen und tantzen und

höve, da weltleich verlassenbait ist. Spillewten auch umb ir üppikait süllen si

nicht geben. z) Zusatz J : Und süllen auch irem gesind verbieten, das si in

nit geben.

-

Fol. 148 v

Seite 7



108 Karl Otto Müller

IV. Das die person diss ordens spiss miden sölen und

von der vasten das IV. Kapitela).

1. Alle bruder und schwestren diss ordens b) die söllend flaisch

miden an dem montag, mitwuchen ) und an dem fritag und d)

sampstag, si seiend denn siech oder kranck. Wer aber gelaußen

hate) , dem ist erlaubt dri tag und die dau arbaitend uff der

Fol. 149 r. fart g).

2. Es ist in auch erlaubt zů den h) hochziten, so ander lütti)

von wegenk) alter gewonhait gewonet seient ") , flaisch zů essen.

3. Ander tag so man nit vastet, mögen si aier und kesse essen.

Seite 8 4. Wenn si auch geladen werdent von anderen gaistlichen

lütten, die aines bewertenm) ordens sient, so migen si mit in,

dau si mit huß sient, essen, was in für gesetzt wirt.

Seite 9

5. Si sol auch benügen zwain) mal zů essen an dem tag zů

[mittag und abend] ), si seient denn siech oder kranck oder si

arbaiten denn uff der fart. Messig söllend si auch sin an essen

und an trincken, wenn p) daz ewangelium spricht : Hütend euch,

das ewre hertzen nit beschwärt werdent von übrigem essen und

trincken.

6. Si ensölend auch nit vor dem imbiß under wegen laußen

und vor dem essen zu sprechen ain pate(r) noster, auch dessel-

bigen glichen nauch dem essen zů eren und zů dancksagung unsers

herren ain pater noster ). Wer aber das versumet zů thůn "),

der sprech drew pater noster zů bůss.

7. Alle fritag des jars söllen si vasten, es seis) denn das si

siech seien oder andere merckliche nott sachen si entschuldigen,

es gevalle denn der hailig cristag an dem fritag.

8. Von aller hailigen hochzit söllen si vasten die mitwuchen

und den fritag bis zů ostren. Andren vastagt), die die hailige

cristenhait gemainliche haltet in dem jaur oder die die bischoff

setzend zů vasten, söllen si auch behalten.

IV. Kap. a) Das vierde capitl spricht von der speiß, die si meiden süllen.

b) lebens. c) und an der mittich. d) und an dem s. e) Welhe aber gelazzen

hant, den ist es. f) und ist auch den erlawbt, die da. g) verte. h) ze großen

hohzeiten. i) cristenlewt. k) wegen fehlt J. 1 ) fl. gewont haben ze essen.

m) pewärten. n) genuegen ze zwain malen. o) zu [mittag und abend] fehlt J.

p) als (statt wenn). q) Si süllen auch vor imbeis und vor ezzen sprechen ain

p. n. und darnach alsam unserm herren ze lob und ze eren. r) zuo thuon fehlt J.

s) es sei denne das si siechtag oder andrew ehaftige sache enschuldige oder es

gevall der heilig tag ze weichenacht an den freitag. t) Ander vasten, die die
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9. Von sant Martinstag") bis wichennächten und von dem

sonntag vor vasnacht bis ostren söllen si alle tag vasten on den

sonntag, si irren denn siechtag oder eehäftigen nott.

10. Die schwestren v) in der eew) , die schwanger seient, die Fol. 149 v

siend nit verbunden zů vasten ) bis an den tag, bis si zů kirchen

gand ); ir gesetztes gebet söllen si sprechen.

11. Die aber mit irer täglichen arbait sich müssend begaunz),

den ist erlaupt drew mal aa) an dem tag zů essen von ostren bis

zů dem bb) hochzit sant Franciscen, wenn es ir arbait fordert cc) .

12. Wenn si aber anderen lütten wirckend, so ist inen er- Seite 10

laubt dd) alle speiss, die man in für setzt, ussgenommen ee) an

dem fritag und an den ff) tagen, so die cristenhait gemainliche

vastet.

V. Wenn man bichten sol und wenn man zu dem

wirdigen sacrament gaun sol , V. capitela).

1. Alle brüder und schwestren diss ordens söllend zu dem

minsten in dem jar dristund b), das ist zu wichennächten, zů ostren

und zů pfingsten lutterlichen ) bichten ir sind und andachtecliche

enpfachen unsers herren fronlichnam.

2. Si söllend sich auch versünen mit irem eben cristen menschen d)

und wider geben, was si habend fremdes gute).

3. Schädlichen waffen söllend die brüder nit tragen denn¹) mit

dem urlob ires ministers g), es sei dann, das si zů schirm koment

dem stůl zů Rom oder dem cristalichen glauben oder irem land.

VI. Von dem gebett und tagziten daz VI. capitela) .

1. Alle brüder und schwestren b) sölend sprechen alle tag ire Seite 11

süben zit, mettin, prim, tertz , sexst, none, vesper und complet.

2. Priester d) , die den psalter könende) , söllend vir die prim Fol. 150 r

sprechen : Deus in nomine tuo f), Beati immaculati und Retribue g).

cristenhait ... behaltet. u) Marteins messe. v) auch. w) in der ee fehlt J.

1) gebunden ze kainer vasten. y) bis gand fehlt J. z) sich betragen. aa) drei

stund an d. t. bb) bis hintz der hohzeit s. Francisci . cc) wenn fordert

fehlt J. dd) Wenne si an ir arbait sint, so sei in erlaubt. ee) wann an. ff) an

andern tagen, die die cr. gewönlich v.

―

V. Kap. a) Das fünft capitel spricht von der peicht, wenn man sich be-

warn sol. b) ze drein malen. c) lauterleich . d ) menschen fehlt J. e) gutes,

f) wann. g) ir maister.

VI. Kap. a) Das sechst capitl lernet von dem gepet und von der tzeit.

b) Alle brüder und swester. c) die süben zeit, das ist metten, preim. d) Pfaffen.

e) künnen. f) tuo fehlt J. g) Statt und Retribue" in J = bis an legem pone.
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Seite 12

Zu den andren ziten söllent [si] sprechen die andrenh) psalmen

nach der priester gewonhait oder ordnung ) und alweg damit

ainenk) Gloria patri.

3. So si aber zů kirchen nit komend, so sölend si sprechen

für die mettin die psalmen, die die priester " sprechend oder die

man gemainlichen spricht in dem bistum.

4. Oder gevelt es in bass, so sprechen si vir die mettin XII

pater noster und ie vir der andren zit ainen sübbne m) pater

noster mit ainem gloria patri .

5. Wer es aber kan, der sol zů prim und complet sprechen :

Credo in deum, den glauben und Misereren ").

6. Sprechen si aber ir zit nit zů rechter zito), so söllen si

zů bůss sprechen drew pater noster und Ave MariaP) .

7. Die siechen siend nit verbunden ) der tagzit, si wellend

es denn gern tun.

8. In der vasten vor wichennächten söllen si alle tagr) zů

der metin gaun zů der pfarrs) und in der hochen vasten, sit ent-

schuldige denn vernünftige ursach oder not.

VII. Von dem selgereth , daz VII. capitela).

Fol. 150 v 1. Die prüder und schwestren, die in dieser bruderschaft sind

und si statt habend b), die söllend ir sel gerett setzen von irem

gått in den nächsten drien mounetten, so si enpfangen werdent,

darumb das niemand e) verschaide an cristenlicher reichtung d

und besunder an dem sel gerett.

2. Unde an dem früd und sån under den brüdern und f

schwestren, auch gegen ussren lütten, die in unfrid lebent, daz

si versienet werden, das sol gescheheng) nauch der minister rat,

Seite 13 die migent auch des bischoffs rat haben von dem land , ob si sin

bedürffend.

3. Ist es aber das die brüder und schwestren von gewalt

oder von herren oder von vögten wurden beschwärt von steur

oder von kainer hand ungemach wider ir recht und wider ir hand-

h) andren fehlt J. i ) pfaffen orden . k) mit ainem. 1) pfaffen. m) ie für die

andern zeit siben p. n. n) Miserere mei Deus. o) stünde. p) und A. M. fehlt J.

q) gebunden d. t., si wellendts denn . r) täglich . s) ir pfarr. t) es sei dann,

das si entschuldig redliche sache.

VII. Kap. a) Das sibent capitl ist von dem selgerät. b) Alle die in diser

br. s. und sein stat haben. c) iemant verschaid on. d) richtunge und sunder-

lichen. e) sel gerät umb frid und umb suon . f) und under den sw. und auch gen

außern lewten. g) Und das geschech nach der maister rat. h) es fehlt J. i) die sw.
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vesti, die minister k), die darzů gesetzt sient, die söllend mit flüß¹

kund tůn dem bischoff des lands und anderen, die gewalt haund,

iren kommerm) ; und nauch irem rat und ordnung söllen si sich

inn) söllichen sachen halten.

VIII. Das si nit söllend schweren , das VIII. capitela) .

1. Alle die dissem orden verbunden b) seiend, die söllent sich

hütten vor geschwornen c) aiden, si zwing denn not d) darzů an

söllichen sachen, als es in erlaubt ist von dem stål zů Rom, das

ist umb früd und e) sön , umb cristelichen glauben und ob si imend ¹)

anspräch mit unrecht an dem gericht und gezeugkniß, an ver-

kaffen und kaffen.

2. Oder [recte : aber] ) dau man inen ir gåt entpfremden welt, Seite 14

mit gemainen röden si wolt verkürtzen, dau söllen si sich hüten,

so vörderlich si migen, vor allen aiden.

3. Und wer kaines tages immermer viele h) an der zungen Fol . 151 v

und viel doch in die gemainen aide, als gewonlich geschicht ) in

mengerlai hand röde, an demselben tag des aubens ", so si be-

trachten söllent ir missitaut, vir söllich aid söllend si sprechen

drew pater noster.

4. Ir icklichs m) sol auch flüssig ") sein, daz si ir gesind

manen ") zů unsers herren dienst.

IX. Von dem meß hören daz IX. capitela) .

1. Alle brüder und schwestren, wou si gesessen seienb), söl-

lend alle tag, so si migend c), meß hören ; und alle monat, migend

si daz getuond), so söllen si [komen] zů e) ainer statt, dau es

die minister gut beduncket und daug) meß hören.

2. Ir iegclichs solh) ainen pfenning geben der gemainlichen i)

mintz, die dau ist dem, der darzuo gesetzt ist und dieselben pfen-

k) maister, die da gesessen sein. 1 ) fleizzig sein kaut ze thuon den bischoffen

von dem landt. m) kumer. n) an.

VIII. Kap. a) lernet, das . . . schw. süllen. b) gebunden. c) gestabten

aiden. d) not fehlt J. e) und umb söne und umb cr. g. f) und das si niemant

ansprechen ze unrecht an d. g. und on gezewgnüsse und auch on kaufen und on

verkaufen. g) Und da si ir guote von in enpfremden wellent an gemainer rede,

so süllen si sieh hüten vor allen aiden. h) tages vellet (immermer fehlt J) .

i) viel in gem. a. k) ist (statt geschicht) an maniger hande rede. 1) desselben

tags des abendes. m) ieglichs . n) fleißig. o) füdern.

IX. Kap. a) Das newnt capitl spricht von gotesdinst ze hören und almuosen

ze geben. b) sint. c) mügen sie es gethuon. d) migend getuon fehlt J.

e) komen fehlt E. f) da die maister. g) süllen da. h) aber sol da.

-

i ) gewönlichem



112 Karl Otto Müller

Seite 15 ning sol er samlen und sol die k) tailen nach der minister ↳ rat

under die armen bruoder und schwestren diss ordens m) allermaist

under die siechen und auch under die, den von irem aignen guot

nit mag in todes nöten zuo der sele hail auch zuo der erden

ersamen bestatung beschechen "), und darnach under ander ) arm

lütt.

3. Si söllend auch eren ir p) kierchen von denselben pfenningen,

dau si ir samlung habend.

4. Si söllend auch 9), ob si des r) statt haben, ainen gaist-

lichen gelerten man [haben] s), der si mit dem wort gotz bringe

Fol . 151 v Zuo der rüw und zuo den wercken der barmhertzikait und zuo

allen tugendlichen dingen.

5. Ir ieglichs sol sich flüsseclich hüten "), das si behalten

ir schwigen in dem gottesdienst und an w) der predig, wenn denn

sol ir andacht sin in dem gebet und in dem dienst gottes,

Seite 16 es sei denn, das si von gemainer unmuß z) der brüderschaft geirret

werden.

X. Wie man den siechen sol [besehen] und wie man

den lebendigen [sol helfen] das X. capitela).

1. Ist, das in disser b) bruoderschaft iemand siech lütte) , die

ministerd) söllend selber oder mit ireme) botten gesechen den

siechen zuo ainem mal in der wuchen, ist es das es im der siech

zuo wissend tuot und söllend in mit flüss vermanen zuo rechter

rüwg) ,

2. Si söllend im auch zuo statten kommen, ob er es h) bedarf,

von dem gemainen almuosen.

3. Und ist es , daz der siech schaidet von disser welt, alle k)

brüder und schwestren, die da gesessen seiend, den sol man ")

kund thuon, daz si selbs bi der begrebt sient m).

münse. k) sie. 1 ) maister. m) lebens (statt ordens) . n) die von ir selbs guot

nicht mügen erberleich zu der erd bestatt werden. o ) ander fehlt J. p) die. q) auch

denn haben. r) sein . s) haben fehlt E. t) erzünde zu der rwe. u) sich fleißen.

v) halten. w) in . x) an. y) gemainer nütze.

X. Kap. a) Das zehent capitl spricht, wie man die siechen sol pesehen und

wie man den toten und den lebentigen helfen sol . (Das oben im Text Einge-

klammerte fehlt in E). b) der. c) wirt (statt lütt [= liegt] ). d) maister. e) iren

poten pesehen. f) ist das es in d. s . schafft kunt ze ton. g) fleissig manen, das er

sich richte zu der rechten rew. h) sein . i) ist das, das. k) allen den. 1) man es. m) greb-
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4. Si söllend sich ") nit schaiden von dem ampt, bis das der

leichnam zuo und in daz ertrich bestatet wirt o).

5. Und dieselben wis sol man halten

und totten schwester und brüdern "),

gegen den siechen

6. Darnauch biss an den achtenden s ) tag so sol ain ieglicher Seite 17

bruoder und schwester, die dau gesessen siend, vir des totten sel

zuo bitten . Ist erv) priester , so sol er ain mess, der den psalter

kan " ), fünftzig psalmen und x) der ungelert also vil pater noster. Fol. 152 r

Und nach ietlichen sölle si sprechen Requiem eternam .

7. Und darüber viry) die totten und die lebendigen, die in der

bruoderschaft seiend, sol alle jaur ain ietlicher priester dri mess

lesen oder den psalter, ist es , das er in kan und der ungelert

C [ 100] Pater noster, nach den Pater noster also oft und dick

Requiem eternam z).

XI. Von den ministern und andren emptern daz

XI. capitela).

1. Die ämbter b) disser bruderschaft sol ain ieglicher, dem es

befolchen wirt, andächteclich enpfauchen und sich darin ) getrew-

lichen ieben ;

2. Ainem ietlichen ampt d) sol bevolchen werden zül und früst e ) ,

als man dann zuo raut wirt.

3. Niemend sol sin ambt befolchen werden, das er es hab, die Seite 18

wil er lebet und besunderlich die ministerschaft". Das sprechen g)

wir da von, wann sein ampt sol also gemasset [sein] h) zuo also i)

getauner zitt, als man denn zuo rat wirt .

nuzz sein. n) sich auch. o) pis der leichnam pestätt wirt. p) weiß

pehalten. q) dem s. und dem t. r) und brüdern fehlt J. s) achten . t) umb.

u) zu bitten fehlt J. v) ain pr. w) der sprech . x) und fehlt J. y) umb d. t.

und umb. z) meß singen oder sprechen . Der aber den psalter kan , der sprech

in. Und die andern sprechen ainhundert pater noster und nach ieglichem Re-

quiem eternam.

...

XI. Kap. a) Das aindleft capitl sagt von den maistern . b) ampt. c) daran

üben. d) und ains ieglichen ampt sol im. e) zu so getaner zilfrist. f) Nie-

mant sol auch pefolhen werden die maisterschaft zu seinem leben. g) sprech

wir. h) sein fehlt E. i) zu sogetaner.

Bürtt. Vierteljahrsh . f. Landesgeſch . N.F. XXXII .
8
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XII. Von der visentierung und von dem visentator

das XII. capitela).

1. Wir ordnen auch, das die minister b) und die brüder und die

schwestren, dau sic) gesessen sint, komment zuo ainer gemainen

visitacion an ainer d) gaistlichen statt oder zuo e) ainer kierchen

Fol . 152 v und habend von ainem bewärten orden ) ainen visentator , der ain

priester sei, der in buoss setz g), warum si im gerüget werden.

Und niemand anders wann ain h) priester sol sich des amptes under-

winden.

2. Wann aber sant Franciscus ist diss ordens orthhaber ge-

Seite 19 wesen, so rauten wir, das die visentatores und lerer von dem

orden der mindren k) brüdern werdent genomen, so man es an die

custer und gardian fordret .

Seite 20

3. Wir wellent auchm), daz die ") samlung von kainem layen

werde visitiert.

4. Disse visitierung ) sol man halten P) in dem jar ainest, es sei

denn, daz man sin mer bedürffe von etwas 9) sachen.

5. Die sich aber nit bessren wellend ") , sol man dristund vor

hin s manen, daz si wider keren . Ist es u) aber, daz si sich nit

bessrend ), so sol man si mit der beschaidnen brüder und schwestren

rat gentzliche schaiden von disser samlungw).

6. Die brüder und die schwestren söllend sich flüsseclichen x)

hüten vor allem unfrüd. Ist es aber, das einiger unfrüd aa

under in sich erhübe, den sol man bald nider legen bb). Wer aberec)

des nit volgen wolte, den sol man rügen dem, der den gewalt hat,

si zuo büssen.

7. Die bischoff und die visentatores die migent auch den brü-

dern und den schwestren an allen dd) vasten , an wachen und an

XII. Kap. a) Das zwelft capitl lernet von der visitacion und von dem

ampt des visitator. b) maister. c) die da gesezzen . d) an etlicher g. st . e) in .

f) ainer pewärten regel einen visitator. g) der in wisse setz en buozz, darumb

[in J verderbte Stelle] . h) denn der. i) und die. k) minnern. 1 ) genomen,

die di Custer und Gardian, so man es an si vodert, dar zu gesetzen. m) nicht

(in J, ist untertüpfelt, da es zu streichen wäre) . n) disew. o) visitacion die

sol m. zu ainem mal. p ) haben. q) etlichen . r) und die ungehorsamen.

s) hin fehlt J. t ) wider kömen. u) es fehlt J. v) pessern wöllent. w) sam-

nung. x) mit fleiß. y) unter einander. z) es fehlt J. aa) kein [ = dehain,

irgend ein] unfrid . bb) ze hant erstören. ce) auch (statt aber) . dd) swesteru
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ff)
andren ee) hertikaiten von rödlicher ursachen wegen gnädigclichen

ablassen an der gesetzten buoss.

8. Die minister söllend auch kund tun dem visentator die offnen Fol. 153 r

schuld der brüder und der schwestren, das er si darum zuo buoss

setze.

9. Wer sich aber gg) nit bessren welte, so er dristund wurd hh)

vermanet, den söllend die ministri ii) mit etlicher beschaidner brüder

und schwestren rat verkinden kk) dem visentator. Der sol denn

den menschen schaiden von dermm) bruoderschaft und sol das

darnach in der bruoderschaft verkinden nn).

10. Darüber an allen den ºº) dingen, die hie in PP) disser regel

gesetzt seient, so wellen wir die brüder und schwestren nit binden

zuo todsinden, ob si darwider täten, es wär dann, das si tätten Seite 21

wider die gebott unsers herren oder wider der cristenhait gesetz.

11. Doch wer in disser bruderschaft anders lepte dan er solt ,

der sol gedulteclichen 99) buoss empfauchen und sirr) vlisseclichen

verbringen ss) .

12. Wir tun tt) kund aller der welt, das niemend so vrevelich un)

oder so gedurstig sei, der disser geschrüft, unser gesetz und ord-

nung getürr, vrevenlich widersprechen odervv) zerstören . Wer

aber sich vermisset söllichs zu versuchen ww) , der sol xx) wissen ,

das er vellt in die ungunst gottes ) und seiner seligen aposteln zz)

Petri und Pauli etc.

Datum etc. in der zit unsers babstums an dem XV. tag des

herbstmonetzs, den man haist Septemberaaa) .

allen an vasten. ee) andern hertikait. ff) redlichen sachen. gg) darüber sich

nit. hh) wirt. ii) maister von etl. kk) künden . 1 ) den selben m. mm) diser.

nn) künden in der samnung. ss) den fehlt J. pp) an . qq) diemütikleich .

rr) sol si . ss) volfüren . tt) das chunt. uu) fräveler. vv) getürr. ww) Wer

aber das frävenlich versuchend wär. xx) das wissen. yy) von himelreich. zz) hei :

ligen [ statt seligen ] zwelfpoten sant Peters und sant Pauls. aaa) Datum

September fehlt J.

Es folgt in J : Forma professionis . Ich bruoder oder ich swester der dritten

regel gelob in die hendt bruoder N. mit meiner trewe, das ich fürbass behalt

den orden der bruoder und der swester von der dritten regel, der orden, der da

gevestet ist von unserm geistlichen vater dem pabst Nicolao und darzuo, was

er gesetzt hat an disem leben, das wil ich mercken und tuon mit guten trewen

an geverd. Und gelob, das ich mich nimer geschaide von disem orden , ich

köm denne zu einem höhern leben mit der gnad des heiligen geists .

Explicit totum 1455.

8*
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barchan(t) Tuch aus Leinen und Baum-

wolle III , 4

begrebt, Begräbnis X, 3

besuochen, untersuchen (inquirere) I , 2

bewert, bestätigt approbiert IV, 4

bütel, Beutel III, 6

dau = da VIII, 1

diemitig, einfach III , 3

dristuud, dreimal V, 1

Vorrede J

klaffen, schwatzen, III, 8

kommer, Kummer, Beschwerde VII , 3

kürsen, Pelzrock III, 1 und 5

=
leben vita, im Sinne von Orden

(Lebens ordnung) I, 3

lemmeren, vom Lamm stammend III , 5

lugen, schauen, Schauspielbesuch III, 8

lutterlich, klar, lauter, vollständig V, 1

orthaber, Urheber Vorrede ; XII, 2

durnehtige(w), vollkommen (perfectus), peraiten, bereit liegend, bar I, 3 (J)

eben cristen = Mit- , „Neben"christ V, 2

fronlichnam , unsers herrn

des Herrn V, 1

gaffen, zuschauen III, 8

den Leib

gedurstig, kühn, frech XII, 11

gelaussen hat, ergänze : sich zur Ader

IV, 1

gelten, bezahlen I, 3

gemasset, bemessen XI, 3

gesteptet, gesteppt, aufgenäht III, 6

gewarlichen, wahrhaft I, 1

heft, Haften , Haken III, 2

hochvasten caput ieiunii, aschermitt-

woch VI, 8

hochziten, Festtage IV, 2

höve, Schmauserei, Gastung III, 8 (J)
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hülen , Hüllen III , 6

ieben, üben XI, 1

imend, jemand VIII, 1

kainerhand dehainerhand, irgend

einem VII, 3

kapfen gaffen, schauen III , 8 (J)

rüw, Reue IX, 4
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haaren in Leinwandbindung III , 4 (J)

scharlant scharlatin von Scharlach
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schamelot] III, 4

slaire, Schleier III , 6 (J)

stuchen, ein Stück Leinwand III, 6

sübbne, Siebener VI, 4

türe, Preis III, 1

underwegen laußen, unterlassen IV ,

unmuß, Beschäftigung, Arbeit IX, 5

urlob, Erlaubnis V, 3

üppig, überflüssig III, 7

6
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vachait, Fältelung III, 4

verjechen, bejahen, versprechen,Vorrede
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verleumet ist , einen schlechten Len-

mund hat I, 2

-verwegen, sich verzichten auf III, 7

wircken, arbeiten IV, 12

wirt, Hausherr, Ehemann II, 2



Die ältesten Totenbücher des Benediktinerinnen-

kloßters Urſpring bei Schelklingen.

Als Beitrag zur achthundertßten Wiederkehr der Kloſterſtiftung

(1127-1927)

zum ersten Mal herausgegeben und erläutert von

Josef Zeller.

Mit seiner Ausgabe des Necrologium Urspringense in den Monu-

menta Germaniae historica (M. G. H.), Abteilung Necrologia I ( 1888) ,

214-217, hat der hochverdiente Herausgeber der schwäbischen Toten-

bücher, Franz Ludwig Baumann, kein Glück gehabt. Als Necro-

logium Urspringense drudte er das Urspringer Toten- oder Seelbuch

des Priors Johann Franz Scherer vom Jahre 1655¹) ab, das nur

einen verschwindenden Bruchteil der sonst überlieferten Namen mit viel-

fach willkürlich veränderten Todestagen enthält, und fügte anhangsweise

noch die Namen bei, die Gabelkover für seine Collectanea genealogica

(Hſ. des Württ. Staatsarchivs) aus dem alten Urspringer Totenbuch aus-

gezogen hat, bloße Namen ohne Angabe des Todestags . Die vielen

weiteren Namen aus dem Mittelalter, die Prior Augustinus Baum-

gartner im Jahre 1735 (nicht 1745) in dem Totenbuch seines Vor-

1 ) Necrologium Urspringense , Urspringer Todten oder Seel-

buch. In welchem deß würdig Gottshaus Urspringen gaistliche Personen, Obern,

Stiffter und Gutthäter, auch desselben loblicher Bruderschaft zugewandte Brüeder und

Schwesteren verzaichnet, deren Namen im Capitel nach der Prim täglich verlesen werden.

Ernewert, beschriben und zusammen getragen durch F. Joannem Franciscum

Sherer Conventualen zu St. Georgen auffm Schwarzwaldt, derzeit Priorem zu Ur-

springen 1655. Handſchriftlicher Folioband (Württ. Staatsarchiv [= St.A.] , Rep. Kl.

Urspring B. 88), f. 1–237. Daran schließt sich : Urspringer Cronick oder Sum-

marische Beschreibung deß würdigen Gottshaus Urspringen St. Benedicten Ordens.

Auß glaubwürdigen deß gemelten Closters und anderen bewerten Schrifften zusammen-

gezogen und beschriben durch F. Joannem Franciscum Scherer usw. [wie oben]

M.D.C. LIV. Beschrieben sind nur 20 Blätter. Diese sog. Urspringer Chronik, die

auch in Heyds Bibliographie der württ. Geschichte 2, 257 Nr . 6461 Aufnahme ge=

funden hat, ist eine ganz unbedeutende Arbeit, die zudem über die Einleitung nicht

hinauskommt (Leben des hl. Ulrich von Augsburg, Geſchichte des Klosters St. Georgen

bis herab auf Abt Wernher, unter dem Urspring 1127 gestiftet wurde).



118 Josef Zeller, Die altesten Totenbücher

gängers Scherer nachgetragen hat2), ließ Baumann absichtlich weg . Er

irrte zweifellos , wenn er der Arbeit Scherers einen höheren Wert zu-

ſchrieb als den weiteren Totenlisten, die sich im gleichen Faszikel des

ehemaligen Klosterarchivs beisammen finden ) . Die Tabula necrologica

von 1651 , die sich hier in zwei Ausgaben vorfindet, hätte eine bessere

Grundlage für Baumanns Ausgabe abgegeben. Frrig ist auch seine

Annahme, daß das alte Totenbuch (richtiger gesagt : Jahrtags- oder Seel-

buch) schon 1735 verloren gewesen sei. Dasselbe wurde vielmehr von

Baumgartner noch benüßt und befand sich noch fast ein Jahrhundert

länger in Urspring. Nachdem es lange verschollen war, ist es jüngst in

Ehingen wieder an den Tag gekommen . Am gleichen Ort sind auch

Bruchstücke eines weit älteren Totenbuchs, von dem sich seit 300-400

Jahren jede Spur verloren hatte, wieder entdeckt worden. Baumanns

Ausgabe des Urspringer Nekrologiums ist dadurch völlig unbrauchbar

geworden. Eine neue Ausgabe ist am Plaze, und zwar in dieser Zeit-

schrift ; denn nach einem Beschlusse der Kommission für die Herausgabe

der Monumenta Germ. hist . vom 22. Nov. 1923 wird die Reihe der

Necrologia Germaniae zunächst nicht fortgesetzt werden, da die meiſten

Totenbücher besser in landes und lokalgeschichtlichen Publikationen ihren

Platz finden.

2) Eine Bemerkung von seiner Hand und mit seiner Unterschrift (p . t . prior in

Urspringen 1735) findet sich auf dem Vorsatzblatt des Schererschen Totenbuchs.

3) Jm StA. Urspring B. 88 liegen in einem Umschlag (Aufschrift : Catalogus

defunctarum magistrarum, abbatissarum et monialium etc.) vier Oktavhefte, worin

sich zweimal die oben genannte Urspringer Totentafel vorfindet. Der Sachverhalt ist

folgender. Es gehören zusammen drei Hefte (insgesamt 22 BI.) : Tabula necro-

logica Urspringensis. Urspringer Todten Tafel. In welcher deß

Gottshauß Urspringen Hoch Ehrwirdtigen Herren Visitatorn und Obern etc., auch

Wohl Ehrwirdtigen Frawen Meisterinn, Priorn, Priorin, Conventfrawen, brueder und

schwestern Gottseligeß ableiben und Sterben auß deß Gottshauß Necrologio oder

Sellenbuch und anderen alten ſchriften zueſammengetragen und mit fleiß verzeichnet 1651.

Die chronologische Totenliste schlicht mit 1635 ; andererseits besagt die Vorrede (BI. 1a),

daß „die fliegende Zeit . . . . . von ſiebenzehn und fünffhundert Jahren . . kaum etliche

wenige Namen der gaistlichen Perſonen dießeß Gottßhauß verlaſſen“ hat, was auf 1644

als Abfaſſungsjahr führt. Diese beiden Tatsachen zwingen wohl zu der Annahme, daß

Georg Werle ( Werlin) , der 1628 bis 1649 Beichtvater ( Prior) in Urſpring war

und 1652 als Pfarrer in Vöhrenbach (bad . BA. Villingen) gestorben ist und dessen

Altershandſchriſt ich auch in diesen Heften zu erkennen glaube, Verfaſſer dieſer Toten-

tafel ist. Nach dieser Vorrede hatte Werle auch weitere geschichtliche Arbeiten über

Urspring geplant. Ein viertes Heft (16 Bl . ) enthält die Tabula necrologica mit

gleichem Titel, gleicher Vorrede und gleichem Inhalt von der Hand des Priors Joh.

Franz Scherer (1650 55 in Urſpring, 1661,85 Abt von St. Georgen in Villingen),

aber bis zum Jahr 1650 einſchl. weitergeführt. Scherer hat eine Laienschwester des
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I. Bruchstücke des ältesten Nekrologiums aus dem ersten Drittel des

13. Jahrhunderts.

Die Registratur des kathol. Stadtpfarramts Ehingen besigt

über 200 Pergamenturkunden, von denen etwa zwei Drittel aus dem

Kloster Urspring stammen ; die älteste, aus dem Jahr 1275, ist im Wirt.

Urkundenbuch 7, 401 f. nach dem Orginal in Ehingen abgedruckt worden.

Wie diese Urspringer Urkunden an ihren jeßigen Fundort gekommen sind,

ist nicht aufgeklärt ') . Oberstudienrat Dr. Hehle, der für seine orts-

geschichtlichen Studien diese Ehinger Urkunden ausgiebig heranzog 5) , stieß

hiebei auf Bruchstücke eines alten Kalendariums mit nekrologischen Ein-

trägen, die er mir im Januar 1914 zur Bestimmung übergab. Ich

habe schon damals auf Grund der ungenügenden Ausgabe Baumanns

die Urspringer Herkunft des Stücks erkannt (Aufschrieb vom 4. Febr.

1914) und hiefür die volle Zustimmung des genannten Ehinger Forschers

gefunden. Nachdem inzwischen das alte Urspringer Jahrtagsbuch aus

dem Anfang des 15. Jahrh. wieder glücklich aufgefunden worden ist,

kann nunmehr der durchschlagende Beweis geführt werden.

Es handelt sich um zwei Pergamentblätter von 18,6×27 cm (= Nr. la

der genannten Ehinger Urkundenſammlung), welche die Monate Januar,

Februar, November und Dezember eines Kalendariums mit ziemlich ſpär-

lichen nekrologischen Einträgen enthalten ; ein Monat nimmt je eine Seite

ein. Es fehlen also die vier dazwischenliegenden Blätter, die acht

Monate (März bis Oktober) enthielten. Unser Kalendarium und Nekro-

logium wird keine selbständige Handschrift, sondern nur den Anfang eines

17. Jahrh. und sonst etlichemal den Todestag nachgetragen, im übrigen aber die Arbeit

seines Vorgängers Werle einfach wiederholt. Werle hat seine Angaben ebensowohl

aus dem alten Seelbuch als auch aus Urkunden geschöpft, wobei ihm manche heute

noch vorhandene entgingen. Ganz willkürlich ist die zeitliche Einreihung der Nonnen

(auch solcher mit Geschlechtsnamen) zu den Jahren 1258, 1260, 1280, 1302, 1310 ;

auch in der Folgezeit dürften nicht alle Zeitangaben urkundlich beglaubigt sein. Auch

manche verfehlte oder zweifelhafte genealogische Vermutungen hat er eingeschmuggelt,

3. B. Elisabeth und Wilbirgis Freyin v. Steußlingen (3. III und 21. XII), Sophia

und Gutta v. Leiningen (30. und 31. III) .

4) Ich kann nur vermuten, daß der lezte Klosterpfarrer Paul Erhard diese

Urkunden dem bekannten Forscher Dr. Joh. N. Vanotti (1814-28 Dekan in

Ehingen) übergeben oder auch, daß Vanotti diese etwa bei der Klosteraufhebung ver-

schleuderten Urkunden aus Privathänden erworben hat. Gegen die erstere Annahme

ſcheint allerdings der Umstand zu sprechen, daß die Urkunden nicht bei den Akten des

Dekanatamts verblieben sind.

5) Vgl. Hehle , Geschichtliche Forschungen über Ehingen und Umgegend (1925) ;

hier S. 187-199 eine hauptsächlich aus diesen Ehinger Urkunden geschöpfte Übersicht

über die Geschichte des Kl. Urspring.
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"1

liturgischen Werkes gebildet haben. Das Totenbuch, das seine Voll-

ständigkeit vorausgesetzt geschichtlich wichtiger ist, gehört zu den sog.

Necrologia minora , d . h . es handelt sich um kein offizielles Toten-

buch, das im klösterlichen Chorgebet täglich Verwendung gefunden hätte

und auf Vollständigkeit Anspruch erheben könnte, sondern um eine von

jenen zahlreichen kleineren nekrologischen Aufzeichnungen, von denen weit-

aus die meiſten als Privatarbeit bezeichnet werden dürfen, und deren

Entstehung Fr. 2. Baumann sich also denkt : In den Missalen und

anderen liturgiſchen Büchern, ja ſelbſt in Profanhandſchriften des Mittel-

alters geht dem eigentlichen Werke ein Kalender voraus, dessen freier

Raum zu Einzeichnungen reizen mußte, und so hat gar mancher dieſen

freien Raum benußt, um die Todestage seiner Teuern [der Mitglieder

und Wohltäter seines Klosters ] einzutragen " 6) . Zu dieser Gattung von

Nekrologien gehört aus dem Gebiet des heutigen Württemberg beſonders

das Ellwanger Nekrologium, das Dr. Giefel in Anhang zu den Württ.

Vieteljahrsheften 1888 herausgegeben hat.

Für die zeitliche Bestimmung der Handschrift ergeben sich

folgende Anhaltspunkte :

A) Im Kalendarium ist das Fest Mariä Empfängnis (8./XII) ,

das erst seit dem 12. Jahrhundert in Deutschland nachzuweisen ist und

in Augsburg (Domkirche und St. Ulrich) bereits ums Jahr 1200 ge:

feiert wurde ), noch von erster Hand eingetragen. Dagegen sind die

Feste des hl. Erzbischofs Thomas Becket von Canterbury (gest. 1170,

kanoniſiert 1173) am 29./XII und der hl. Elisabeth von Thüringen

(gest. 1231 , heiliggesprochen 1235) am 19./XI von etwas jüngeren Hän-

den nachgetragen. Diejenige Hand, die den Eintrag vom 29./XII machte,

hat auch die Feste Fratrum (?) geminorum³) am 17./I, Inventio

capitis s . Johannis Bapt. am 25./I, Leonhardi ep. (!) am 6./XI,

Otilie virg. am 13./XII und die Ordinatio s . Udalrici ep . ) am

28./XII eingetragen. Das Leonhardsfeſt¹ ) dürfte ebenso wie der

6) Baumann , Forschungen z. ſchwäb. Geschichte (1898) S. 461 -472 : Zur Ge-

schichte der Totenbücher der Bistümer Augsburg, Constanz und Cur ; bes. S. 463.

7) F. A. Hoeynck , Gesch. der kirchl. Liturgie des Bist. Augsburg (1889) S. 282 ;

Archiv für Gesch. d . Hochſtifts Augsburg herausgeg. von A. Schröder 1 (1909/1911 ) 312.

8) Die Ellwanger Heiligen Speusippus, Eleusippus, Meleusippus, gewöhnlich

als „Heilige Drillinge" (Gemini, Tergemini) bezeichnet.

9) Vgl. darüber unten.

10) Vgl. Alb. Aich in dieser Zeitschrift 1922/24 S. 295 ff. Die frühesten ur-

fundlichen Belege für Leonhardsheiligtümer aus dem rechtsrheinischen Deutsch-

land, die mir bekannt wurden, sind Bamberg 1122 (Notae s . Jacobi Babenbergenses
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Kult des englischen Erzbischofsmartyrers vor dem 13. Jahrhundert in

Schwaben keine größere Verbreitung gefunden haben, während das

Elisabethfest ohne Zweifel alsbald nach seiner Einführung gefeiert wurde.

Nach dem Befund des Kalendariums wird man sagen dürfen, daß die

erste Hand nach 1200, aber längere Zeit vor 1235 schrieb.

B) Jm Nekrologium begegnen als Einträge von erſter Hand an

wichtigeren geschichtlichen Persönlichkeiten ein Odalricus comes am 22./XII,

eine Odelhilt comitissa am 9./II und ein Hermannus abbas am 26./II.

Der lettere ist ohne Zweifel identisch mit Abt Hermann von Zwie-

falten, der nach den Zwiefalter Quellen (Totenbuch und Annalen) am

26. Februar 1208 starb 11) und somit einen festen terminus post quem

liefert.

Im älteren Totenbuch des Klosters Zwiefalten (vor 1232) finden

wir auch obigen Ulrich und obige Udelhilt als Grafen und Gräfin

von Berg-Schelklingen : 22./XII (also am gleichen Tag) Udalricus

comes de Berge senior 12) und am 10./II ( einen Tag später als in

Urspring) Uodelbilt comitissa de Bergin, uxor Uodalrici comitis 13).

Die beiden Einträge werden seit Chr. Fr. Stälin als zuſammen-

gehörig betrachtet und auf Graf Ulrich I. von Berg, der nach diesem

Forscher von 1166 (als Graf ſeit 1172) bis 1205 in Urkunden vor-

kommt 1 ), und seine dem Namen nach nicht sicher bekannte Gemahlin,

die 1205 noch am Leben ist 15), bezogen. Diese Identifizierung unter-

liegt jedoch erheblichen Bedenken. Dieser Graf Ulrich I. soll nach dem

genannten Altmeister der württembergiſchen Geſchichtsforschung am 22. De-

zember vor 1209, also spätestens am 22. XII. 1208, gestorben ſein,

offenbar deshalb weil sein Sohn Heinrich erstmals am 22. IV. 1209

in SS . 17,638), St. Gallen 1225 (MGH . Necr. 1,473) und Weingarten 1277 (Wirt.

uB. 8,22 f.).

11) Die Zwiefalter Annalen, herausgegeben von E. Schneider S. 11 und 14 ;

Beschreibung des OA. Münsingen (21912 ) S. 822. Wenn ein Kalendarium des Zwies

falter Frauenklosters seinen Todestag zum 29. Januar verzeichnet (SS. 24,829), so

liegt hier wohl eine Verwechslung des Monats beim Eintrag vor (4. Kal. Februar.

29.I statt 4. Kal. Mart. 26./II) .
=

12) MGH. Necr. 1, 267.

13) L. c. p. 234.

14) Stälin 2, 353, 357, 360 ff.

15) Stälin 2, 362. Nach Steichele - Schröder , Bist. Augsburg 5,20.

6, 152, 160, hätte sie Adelheid (v. Ronsberg) geheißen und ihrem Sohne Heinrich 1212

die Markgrafschaft Burgau verſchafft . Darf man vielleicht annehmen, daß die Namen

Adelheid und Udelhild wegen des ähnlichen Klangs als gleichbedeutend behandelt oder

verwechselt wurden ?
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als Graf bezeichnet wird ; dieser Grund ist jedoch nicht beweiskräftig, da

ja auch dieser Ulrich selbst seit 1172 oft zu Lebzeiten und an der Seite

seines älteren Bruders Berthold, der noch 1195 vorkommt, als Graf

auftritt. Die Unrichtigkeit dieses Todesdatums läßt sich erweisen aus

der Urkunde Bischof Konrads von Konstanz vom 31. V. 121516) : dar:

nach hatte der verstorbene Graf Ulrich in einem vor diesem Bischof ge-

führten Streit mit dem Pfarrer von Kirchen die Freiheit der Kapelle

zu Mochental siegreich behauptet da der Bischof erst Ende, wahr

scheinlich Dezember, 1208 gewählt und Anfang 1209 geweiht worden

ist 17), frühestens 1209 —, ohne daß seither, nach Verfluß mehrerer Jahre,

vom Pfarrer hiegegen appelliert worden wäre, und hernach auf dem

Tobbett (in morte) Hof und Kapelle Mochental mit Zubehör an Zwie-

falten geschenkt, welche Schenkung der Bischof bestätigt. Der Tod Ulrichs

(obige Gleichſetzung zunächſt vorausgesett) iſt ſomit frühestens am 22. XII.

1209, wahrscheinlich nicht vor 1210, spätestens 1214 erfolgt. Nun

macht aber ein Eintrag im jüngeren Totenbuch von Zwiefalten (B, nach

1232 von Reinhard v. Munderkingen abgefaßt) große Schwierigkeit ; hier

heißt es beim 22. September : Uodalricus comes iunior de Berge,

iste dedit nobis ecclesiam Mochintal cum omnibus appendiciis suis.

Die Schenkung Mochentals an Zwiefalten durch Ulrich I. in Stälins

Stammtafel ist aufs beste bezeugt ; Ulrich II ., des Ersten Enkel, kommt

hiefür auf keinen Fall in Betracht ; wollte man auch, was schwer fällt,

einen Irrtum des gut unterrichteten Berichterstatters annehmen, so er:

scheint es doch recht fraglich, ob Abt Reinhard, der 1253 zum zweiten-

mal resignierte, noch den Tod Graf Ulrichs II., der 1268 IV. 1 als

verstorben bezeichnet wird, erlebt hat 18) . Es erhebt sich daher die Frage,

ob der am 22. September verstorbene Ulrich, dem Zwiefalten Mochen-

tal verdankte, nicht vielmehr als Ulrich II. zu bezeichnen und ein älterer,

bisher ganz unbekannter, Ulrich in die Stammtafel der Grafen von

Berg - Schelklingen einzufügen ist 19) . Wir müssen daher darauf ver-

zichten, aus den Einträgen vom 9./II und 22./XII Schlüſſe hinsichtlich

der Abfassungszeit unserer Handschrift zu ziehen, und auf Grund der

sonstigen Anhaltspunkte uns darauf beschränken, festzustellen, daß die

16) Wirt. UB. 3, 19 f.; vgl. die Urkunde vom 22. IV. 1231 , ebd . S. 282.

17) Vgl. Roller im Freiburger Diöz. - Archiv N. F. 13 (1912), 260 ff.; A. Haud,

Kirchengesch. Deutschlands (3. 4. A.) 3, 954.

18) Vgl. Beschr. des OA. Münsingen S. 823 ff.

19) Vgl. die genaue Unterscheidung in den Zwiefalter Nefrologien : Uodalricus

com. senior-iunior. Stälin 2, 359 bezog Reinhards Eintrag auf seinen Ulrich II.,

ohne auf die bestehende Schwierigkeit hinzuweisen.
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erste Hand zwischen 1208 und 1235 , wahrscheinlich im

zweiten oder dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts ,

tätig gewesen ist.

Der paläographische Befund stimmt, soweit ich dies beurteilen kann,

damit durchaus überein : Reinschrift in gotischer Minuskel, geradezu zu

jener litera grossa seu psalterialis entwickelt, wie ſie ſo viele liturgiſche

Bücher des 13. Jahrhunderts auszeichnet 2 ' ) .

Die Einträge des späteren 14. Jahrhunderts (von etwa 1330 ab)

und die des 15. Jahrhunderts erfolgten in gotischer Kursive. Aus dem

späteren 14. Jahrhundert sind es nur 7 : 24./I Albercht fundator, 8./I

Eglolf von Freiberg (= Neuſteußlingen, urkundlich 1332-65, tot 1367),

19./II Burkhard der Lang von Erlbach und 24./XI Ztalig von Erlbach

(beide urkundlich 1367) , 5./1I Ulrich Giwiß, 27./II Hensli vom Stain,

16./XI Katherina Jonswilerin. Dagegen wurden zahlreiche Einträge

von einer Hand des beginnenden Jahrh., die frühestens 1413 schrieb,

in zierlicher Buchkursive gemacht (gleichzeitig, aber ganz verschieden von

der Minuskel des Seelbuchs) ; die Zeit ergibt sich aus folgenden Ein-

trägen 4./XI du von Usenberg - Gundelfingen , nach 6. XII. 1399 ;

22./1 Beth Pfifferin, nach 7. II. 1409 ; 19/I Elsbeth vom Stain monialis,

nach 17. V. 14122 ) . Dann folgten noch ein paar Einträge des späteren

15. Jahrh. Jüngere nekrologische Einträge fehlen ; dagegen gehören die

Konsekrationsnotiz (am Schluſſe des Dezember) und ein Heiligenfeſt (6./II)

bereits dem 16. Jahrh. an.

Die Handschrift trägt keinen Provenienzvermerk. Doch geben innere

Merkmale sicheren Aufschluß über ihre Herkunft aus Kloster Ur-

spring.

A) hieher weisen im Kalendarium die von wenig jüngerer Hand

zum 28./XII nachgetragene Ordinatio s . Odalrici ep. 22) und die eben

erwähnte Notiz über die Weihe des Hauptaltars in hon . B. Mariae

virg. , s . Udalrici usw. Maria und Ulrich waren seit alters die Patrone

des Klosters Urspring.

B) Im Nekrologium : Was die ältesten Einträge betrifft, so paſſen

20) Vgl. B. Bretholz , Lateinische Paläographie, in At. Meisters Grundriß

der Geschichtswissensch. I, 1 (1906) , 114 ff.

21) Nach Urkunden des ehemaligen Kloſterarchivs .

22) Kein Fest (wenigstens kennt die Augsburger Liturgie ein solches nicht ), sondern

eine historische Notiz, die den Tag der Bischofsweihe (28. XII. 923) des Kloster-

patrons festhält ; Vita s. Udalrici c. 1 in SS. 4, 387 ; A. Hauck, Kirchengeschichte

Deutschlands 3, 982.
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Graf Ulrich und Gräfin Udelhild gut nach Urspring, dessen Vögte die

Grafen von Berg seit 1127 waren. Abt Hermann von Zwiefalten steht

dieser Zuweisung nicht im Wege. Ebensowenig Crafht miles am 28./II

(wohl aus dem Ulmer Geschlecht) und Gotfrit Vlek am 18./XI (urfund-

lich nicht bezeugt ; wohl der älteste Vertreter der Fleck von Schmiechen,

als deren frühester sonst ein Rüdiger ſeit 1330 in Urkunden vorkommt) .

Die Reihe der Meisterinnen (magistrae ) von Urspring ist

bis ins 14. Jahrh. hinein recht lückenhaft überliefert. Die Mahtilt

magistra am 16./I ist unbekannt. Dagegen darf Adilheit mag. am

22./XII unbedenklich mit der 1294 urkundlich bezeugten Meisterin dieses

Namens (Wirt. UB. 10, 238) identifiziert werden; die Schrift dieses

Eintrags gehört gerade der Wende des 13. Jahrh. an.

Ganz deutlich ist der Befund hinsichtlich der Einträge des 14. und

15. Jahrhunderts . Ich zähle deren im Januar 16, im Februar 10,

im November 14, im Dezember 8, insgesamt 48. Davon begegnen 43

auch im Seelbuch (etliche an anderen Tagen), ein weiterer iſt urkundlich

für Urspring bezeugt (Bethli Pfiffer), ebenfalls einer wahrscheinlich Doub-

lette (H. Kaib am 7./I wohl identisch mit A 13./XI B 15./XI) ; es

verbleiben noch drei Namen, die für Urspring nicht nachzuweisen, aber

alle recht wohl möglich sind . Besonders bezeichnend ist der Eintrag vom

23./I : Albercht - Adalbert von Schelklingen, einer der drei Stifter von

Urspring.

Bis ins 16. Jahrh. hinein wurden einzelne Einträge gemacht. Im

17. Jahrh. scheint unser Kalendarium = Necrologium als Ganzes

nicht mehr eriſtiert zu haben ; auch das uns erhalten gebliebene Bruch-

ſtück wird von den Kompilatoren des 17./18 . Jahrh. nirgends erwähnt

oder benügt, obwohl es bis zur Aufhebung des Klosters (1806) und

darüber hinaus in Urspring verblieben sein dürfte.

Neben den nekrologiſchen Einträgen erscheint auch der Festkalender

in liturgiſcher und hagiologischer Beziehung bemerkenswert, weshalb im

folgenden Kalendarium und Nekrologium nebeneinander abgedruckt wer-

den sollen.

Zum Verständnis des Drucks bemerke ich : Die Einträge von erster

Hand (um 1210/1230) werden in Großdruck, die Fortsehung von ver-

schiedenen Händen bis ca. 1330 in Großdruck in runden Klammern, die

Einträge des späteren 14. und die des 15. Jahrh. in Schrägdruck gegeben ;

bei den lezteren kommen statt der römiſchen Ziffern der Vorlage arabiſche

zur Anwendung.
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Januarius ').

1. Kal. Jan. Circumcisio domini .

Basilii episcopi . Odilonis ab-

batis.

2. IV. Non. Octava s. Stephani.

3. III. Non. Octava s. Johannis

apostoli.

4. II . Non . Octava s . Innocen-

tum .

5. Nonas. Vigilia.

6. VIII. Jd. Epiphania domini .

7. VII. Jd .

8. VI. Jd. (Erhardi episcopi et

conf.) .

9. V. Jd .

10. IV. Jd. Pauli primi heremite.

Item in vigilia epiphanie her Wolff

vom Stain 23h. Item her Jop

und her Walther von Hall 2 3h.

Item Agnes Målerin 18 h.

Item her H. (?) Kaib 1 ßh . )

Her Eglolf von Friberg et uxor.

Item Elli (?) von Buren 18h.

(Adilheid priorissa ob .) . Item Mar-

greth von Hörningen 2 h.

Item du von Filenbach 2 3h. am

Samstag.

13. Jdus. Octava Epiphanie. Hy- Ob. Offmia vidua.

11. III. Jd .

larii episcopi et conf.

14. XIX . Kal. Febr. Felicis pres-

bit. et conf.

15. XVIII. Kal. Mauri abbatis .

Macharii conf.

Olricus ob.

Item Barbal von Hönburg 3 3h.

16. XVII. Kal. Marcelli pape et (Mahtilt magistra).

mart.

17. XVI. Kal. Antonii conf. (Fra-

trum (?) geminorum).

18. XV. Kal . Prisce virg. et mart.

(Marii et Marthe) ³) .

Item her H. Fullin 23h.

1) Am oberen Rand dieser Seite (Bl. 1a, ebenso Bl. 2a oben) von 1. Hand

rubrizistische Notizen ; am unteren Rand (beim 30. Januar beginnend) auf Rasur

von wenig jüngerer Hand : Ave regina celorum , mater regis angelorum, o Maria,

flos virginum velud rosa vel lilium, funde preces ad filium pro salute

fidelium . Alleluia. Dann folgt , den unteren Rand fast ausfüllend , von 1. Hand

die benedictio lectricis ante mensam mit der Oration : Aufer ab hac famula tua

domine spiritum elationis et ignorantie, ut repleta spiritu humilitatis et scientie

intellectum capiat sacre lectionis . Per Christum d . n .

2 ) Kaum leserlich ; vgl. 13. Nov.

3) Dieser schwer leserliche Nachtrag gehört zum 19. Januar, wofür Ein-

tragung eines Heiligen kein Platz gelassen war.
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19. XIV. Kal.

20. XIII. Kal. Fabiani pape et

mart. Sebastiani mart.

21. XII. Kal. Agnę virg. et mart.

22. XI. Kal. Vincentii mart. Epi-

phanii episcopi et conf.

23. X. Kal.

24. IX. Kal. Thimothei apostoli.

25. VIII. Kal . Conversio s. Pauli

apostoli.

26. VII. Kal.

28. V. Kal. Octava Agnetis virg.

29. IV. Kal. Valerii episcopi et

conf.

(Mehthilt soror. Lorina senior.

Hedwic) .

Ursel vom Stain 2 3.

Conradus Gåssler 2 3h.

Luck Pfifferin 24h.

Wolff vom Stain 23h.

Ob. Albercht Fu[ndator huius

monasterii] ) 1 ẞh.

Her Conrat Fulhin 18 h.

Februarius.

1. Kal. Febr. Brigide virg.

2. IV. Non. Purificatio s. Marie. (Liugart ob.)

3. III. Non. Blasii episc. et mart.

4. II. Non.

5. Nonas. Agathe virg. et mart .

6. VIII. Jd. Dorothee virg. et

mart.").

9. V. Jd. (Apollonie virg.)

10. IV. Jd . Scolastice virg.

13. Jdus.

14. XVI. Kal. Mart. Valentini

mart.

15. XV. Kal.

16. XIV. Kal. Juliane virg . et

mart.

19. XI. Kal.

21. IX. Kal.

Du von Künseck 2 ẞh.

Item Ulricus Giwicz 13h.

Ödelhilt comitissa .

(Ob . Mathilt 1.)

Wolff von Jungingen 13h.

(Adelheit c . m. ob .)

Du von Tann 2 3h.

Du ron Nanningen 2h.

Ulricus Swertfurb et uxor 2 ßh.

Conradus 1.6) . Item des Langen

von Erbach reht iarzit 30 h.

(C. Brůno ) Conradus.)

4) Ergänzung nach dem jüngeren Totenbuch.

5) Nachtrag des 16. Jahrhunderts.

--
6 ) Der Schaft des 1 ist so auffallend kurz , daß die Lesung r rex wohl

möglich wäre (König Konrad III., gestorben 15. Februar 1152 ?) . Allein es ist

nicht einzusehen , warum dieser in unser Totenbuch hätte eingetragen werden sollen.

7) Bruno von jüngerer Hand unförmlich dick nachgefahren.
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22. VIII . Kal. Kathedra s. Petri. (Adilheid m. ob.)

23. VII. Kal. Vigilia.

24. VI. Kal . Mathie apostoli.

(Inventio capitis s . Johannis

Baptiste .)

25. V. Kal. Walpurge virg.

26. IV. Kal.

27. III. Kal.

28. II. Kal.

Anshalm 23h.

(Hedwich laica ob .) Schweherin 13.

Ob. Hermannus abbas.

Item her Hensli vom Stain 1 3.

(Crafht miles ob. 1.)

Am Schlusse, eine Zeile unterm 28. Februar, von der gleichen

Hand ( 13. Jahrh.) und ebenso gross geschrieben wie die alten

Einträge beim 10. und 14. Februar :

O

m

(Adelheit ø. Conradus ø. = Adelheit conversa ob . Conradus

c. 1.

Salme ø.

mon. ob.

Salme conversa laica ob .)

Item in der ersten vastwochen von der gemainen jarczit 1 ẞh.

November.

1. Kal . Nov. Festivitas omnium |

sanctorum. Cesarii m.

2. IV. Non. Eustachii m. socio- (Mehthilt de Burperc ) ob .)

rumque eius.

3. III. Non. Pirminii ep. et conf.

4. II. Non .

5. Nonas.

6.VIII. Jd. (Leonardi episcopi[!]) .

7. VII. Jd. Willibrordi ep. et conf.

8. VI. Jd. Quatuor coronatorum.

9. V. Jd. Theodori mart.

10. IV. Jd. (Martini pape).

11. III. Jd . Martini ep. Menne

mart.

13. Jdus. Brictii ep. et conf.

16. XVI. Kal. Othmari abb.

Du von Symetingen 2 ß.

Du von Üsenberg 2 B. Du von

Gundelfingen 2 3.

Schönstain 2 p. ).

Mehtilt soror ob.

Cunrat conversus.

Bethli Pfifferin 18 h.

Suffia 1 .

Her H. Kaib 2 3.

Du von

Item Katerina Jonswilerin 1 B.

8) Lesung unsicher ; es heißt : burpe (oder auch burpo) mit Abkürzungs-

strich durch den Schaft des p, 13. Jahrh.

9) Die Zuteilung der drei letzten Namen an die Tage vom 3.--5 . Nov. bleibt
zweifelhaft.
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18. XIV. Kal.

19. XIII. Kal . (Elisabeth vidue).

20. XII. Kal.

21. XI. Kal.

22. X. Kal. Cecilie v. et m.

23. IX. Kal. Clementis pp. et m.

Columbani conf. Felicitatis m.

24. VIII. Kal. Crisogoni m.

25. VII. Kal. (Katerine virg.)

26. VI. Kal. Cunradi ep . et conf.

28. IV. Kal.

29. III. Kal . Saturnini. Crisanti.

Mauri et Darię virg. Vigilia.

30. II. Kal. Andree apostoli.

1. Kal . Dec. (Lucii regis. )

2. IV. Non .

3. III. Non.

5. Nonas.

(Gotfrit Vlek 1. ) Her Conrat Egen-

prespiteris.der 6

Elzbeth vom Stain monialis.

Ob. Udalricus puer.

(Iudunda 1.)

Salme von Sulmingen 2 3.

Item her Italig von Erlbach und

sin bruder der lang [du ander]

geseczt 30 h. Agnes von Estet-

ten 18 h 10).

(Juta sanctimonialis . )

(Cunradi modo .) ¹¹)

Mecz Demerin 1 B.

Cunrat von Schorndorf.

December.

6. VIII. Jd . Nicolai ep. et conf.

8. VI . Jd. Conceptio s . Marie.

12. II. Jd .

C. vom (!) Schorndorff 30 h.

Du gemain jarczit 2 ß.

(Liugardis ob .)

Erberhart (1) von Kirchen 23.

Gut d' Erbach 2 3.

13. Jdus. Lucie v. et m. ( Otilie (Adilheid monacha ob .)

v. Judoci conf.)

14. XIX. Kal. Jan.

15. XVIII. Kal.

Elzbeth Wisslerin 1/2 3.

Der von Justingen 13.

16. XVII. Kal. (A . . .) 12)

10) Agnes v. Ehestetten steht am Schlusse des November nachgetragen mit

der Bemerkung : Item in vigilia Katherine.

11 ) So deutlich die Hs. , unverständlich.

12) Nur der Anfangsbuchstabe (wohl von jüngerer Hand des 13. Jahrh.) ist

noch sicher zu erkennen, alles übrige herausradiert. Vielleicht hieß es : Adel-

heidis imperatricis . Im jüngeren Totenbuch steht am gleichen Tag das Fest

der hl. Anna , das jedoch fürs 13. Jahrhundert weniger wahrscheinlich, aber

auch nicht unmöglich ist. Der St. Annakult hängt mit der Verehrung der un-

befleckten Empfängnis Mariä aufs engste zusammen (daher auch die Feier des

St. Annafests , besonders in nordischen Ländern, am 9. bezw. 15. Dezember, vgl.
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18. XV. (Vunebaldi abb.).

20. XIII. Kal. Vigilia.

21. XII. Kal. Thome apostoli.

22. XI. Kal.

24. IX. Kal. Vigilia.

25. VIII. Kal. Nat. domini nostri

Jesu Christi 13 ) . Anastasię v .

et m.

26. VII. Kal . Stephani protho-

mart.

27. VI. Kal. Johannis evangeliste.

28. V. Kal. Sanctorum Innocen-

tum .(Ordinatio s . Udalrici ep .)

Werncz Demer 1 ẞh.

Cunrat 1.

Ŏdalricus comes . (Ob . Adilheit

magistra. Lugart monacha).

Wlrich Schwelher 1 B.

29. IV . Kal. (Thome archiep . Cunrat Kostenzer et uxor eius 2ßh .

et m.).

30. III. Kal.
Ob. Judinta 1.

31. II . Kal. Silvestri pp. et conf. In fine : Hadwig Kaibin vatter,

muter u. all geschwistergit 2 Ph.

Beim 2. Dez. (IV. Non. ) von einer Hand des 16. Jahrhunderts

folgende Konsekrationsnotiz eingetragen, die sich bis zum 11. Dez.

(III. Jd. ) hinzieht : Item altare publicum consecratum est in honore beatis-

sime virginis Marie, s. Udalrici, b . Georgii Mart. et beatorum Judoci et Leon-

hardi . Et in omnibus festivitatibus b . virginis et in singulis patronorum diebus

largiunter indulgentiarum XL dies criminalium et centum venialium ab episcopo ,

qui altare consecravit.

II . Das jüngere Totenbuch (Jahrtags- oder Seelbuch), aus dem Anfang

des 15. Jahrhunderts.

Bei meinen Forschungen über Urſpring war ich bemüht, nicht bloß

das reiche Urkundenmaterial des Württ. Staatsarchivs auszuschöpfen,

H. Grote fend , Taschenbuch der Zeitrechnung 2. Aufl. 1905 S. 31 ) ; da nun

unser Totenbuch bereits von 1. Hand das Fest Conceptio s . Marie am 8. Dez.

hat, ist es nicht ausgeschlossen, daß noch im 13. Jahrh . das Fest der hl . Anna

am 16. Dezember aufkam. Dieser Tag blieb in Urspring das Hauptfest der hl.

Anna ; daneben wurde nach dem Jahrtagsbuch auch der 26. Juli als St. Annatag

begangen.

13) Mit roter Tinte nachgefahren und damit als Festtag charakterisiert ;

das gleiche Verfahren ist teilweise auch beim 1. Januar und 2. Februar be-

obachtet, jedoch nicht beim Epiphaniefest .

Württ. Vierteljahrsh , f. Landesgesch. N. F. XXXII .
9
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ſondern auch die sonstigen weithin zerstreuten Quellen aufzuſtöbern. Mit

beſtem Erfolg : viel Quellenmaterial fand sich auf dem Oberamt Blau-

beuren und dem Staatsrentamt Ulm (früher : Kameralamt Blaubeuren)

vor, desgleichen beim kath. Dekanatamt Ehingen (zurzeit in Ehingen

a. D.) . Die Dekanatsregistratur enthielt nach dem neuesten Re-

pertorium vier einschlägige Aktenbüschel, nämlich Specialia Fasz . 70 :

(aufgehobene) Pfarrei Urſpring ( 1 St. von 1719, ſonſt alles 19. Jahrh.),

F. 71 : Ehemalige Kaplaneien zu Urſpring 1404-1808, F. 72 : Chronik

des Klosters U. und Jahrtagsverzeichnisse, F. 73 : Kloſter Urſpring Aften

1802/26. Groß war mein Erstaunen und meine Freude, als ich bei

Öffnung des Faszikels 72 eine umfangreiche Pergamenthandschrift fand,

in der ich unschwer das von Baumann in Stuttgart vergeblich gesuchte

und schmerzlich vermißte, angeblich schon 1735 verlorene Totenbuch von

Urspring erkannte, das, wie es scheint, allen bisherigen Lokalforschern,

auch dem 1909 verstorbenen Dekan Dr. Josef Schmid , der reiche

handschriftliche Kollektaneen zur Geschichte des Dekanats Ehingen hinter-

laſſen hat, völlig entgangen war. Dem gegenwärtigen Kapitelsvorſteher,

Herrn Dekan Josef Zimmermann in Ehingen, habe ich für ſein

weitgehendes Entgegenkommen und für die Erlaubnis zur Veröffentlichung

der Handschrift herzlichst zu danken.

-

Beschreibung: Es handelt sich um einen Pergamentkoder von

8 Lagen zu je 6-8 Blatt (32,5×23 cm) 53 Blatt ; 3 Blatt sind

vorgebunden, 3 andere (bezw. 212, nämlich Bl. 20, 42, 45) dazwischen

eingelegt, so daß sich insgesamt 59 Blatt ergeben. Eine alte Paginierung

(17. Jahrh. ?) , die jedoch nur teilweise durchgeführt ist, hat das erste

Vorsagblatt, das ohne Zweifel erſt ſpäter hinzukam, außer Betracht ge-

laſſen und zählt daher nur 58 Blatt. Der Rücken des Koder ist mit

starken Schnüren zusammengebunden ; vom Einband selbst ist keine Spur

mehr vorhanden.

Das nicht paginierte Vorſagblatt trägt von zwei Händen des

17./18. Jahrh. auf der Vorderseite die Aufschrift : Jahrtag Buech

desß Adenlichen Stüffts und Gottshauses Urspringen (die

erste Hand schrieb bloß : Jahrtag Buech) . Vertikal ſteht von einer Hand

des 15. Jahrhunderts : Item Walter Bwmaister von Sulkart. In der

Tat stellt sich das ganze Vorsazblatt dar als das Original (Tert auf

der Rückseite) einer Urfehde, ohne Zweifel dieſes Walter Baumeister von

Sauggart (DA. Riedlingen), gegenüber Probst und Konvent von March-

tal, geben an dem sunnentag nach sant Mathys tag nach ... hundert

und darnach in dem ain und drissigosten jare [ 1431 II. 25], ge-

siegelt von den frommen vesten Junkherrn Ludwig von Stadgon (Stadion)
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und Friß dem Gräter ; die Einschnitte für die beiden Siegel sind noch

vorhanden, während rechts etwa 5 cm von der Urkunde abgeschnitten

find (wie auch links oben ein kleineres Querstück), weshalb im Datum die

Hundertzahl fehlt ') .

Fol. 1 und 2 (nach der alten Seitenzählung = Bl. 2 und 3) ent-

halten von vier verschiedenen Händen des 15. Jahrh. Einträge betr.

Jahrtags- und sonstige Stiftungen, vollständig die Lichterſtiftung der leib-

lichen Schwestern Katharina und Dorothea v. Grafeneck (Gräffnegg),

Klosterfrauen zu Urspringen (als ihr Bruder wird Hans v . Gr. genannt) ,

dat. Donnerstag vor dem hl. Palmtag 1447 [ März 30]. Bl. 2b und 3ª

sind leer.

Bl. 3b beginnt das Jahrtagsbuch . Jeder Monat nimmt 4 oder

5 Doppelseiten ein, und zwar (nach der alten Paginierung) :

Januar f. 3b 8 a

Februar f. 8 b ― 12 a

März
f. 12 b 17a

April f. 17b 19 b u. f. 21 a - 23 a

Mai f. 23 b --- 28 a

Juni f. 28 b- 32 a

Juli
f. 32 b

-36 a

August f. 36 40 a

September f. 40-41 , 43-44 b, 46 a

Oktober f. 46b- 50 "
a

November f. 50b54 a

Dezember f. 54-58 a.

Die drei eingelegten Blätter enthalten von verschiedenen Händen des

15. Jahrh. Einträge über Stiftungen bezw . Abſchriften von Stiftungs-

urfunden : f. 20 Jahrtagsstiftung der Meisterin Helena von Hürnheim

für ihre Eltern und Geschwister, September 1484 (0. T.) ; f. 42 Stif-

tungen der Familie Wißledrer, s. d . [ 1409-1431 ] ; f. 45 Jahrtags-

stiftung der vorhin genannten Meisterin Helena für ihren Bruder Ludwig

von Hürnheim, September 1483 (0. T. ) und Stiftung des sog. Bruder-

ſchaftsjahrtags 1487 (0. T.) . Auf der lezten Seite (f. 58 ) ſtehen von

etwas jüngerer Hand als das Jahrtagsbuch etliche Auszüge aus sonstigen

Stiftungen, sämtlich (wie es scheint, von der gleichen Hand) wieder durch)-

gestrichen .

Was die Einteilung des Werkes anlangt, so geht dem Jahrtags-

1) Sauggart kam erst 1283 ans Kloſter (Ober-)Marchtal ; Beschr. des CA. Ried-

lingen S. 882.

9*
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oder Totenbuch ein Kalendarium voraus. Je 6-8 Tage füllen

eine Doppelseite : links stehen zuerst die Tagesheiligen, dann die ver-

storbenen Ordensleute (Nonnen, Laienschwestern und -brüder, Prioren) und

Kleriker, aber auch Personen höheren Standes, rechts die verstorbenen

Wohltäter aus dem Laienstand ; doch sind Ausnahmen von dieser Regel

beiderseits nicht gerade selten 2). Die Monatstage sind mit A (rot) bis

G (je eine Woche) sowie durch Angabe der Nonen (oft fehlerhaft : Nov,

Nove, Novemb ; im folgenden Abdruck stets : Nonis), Jden und Kalen-

den bezeichnet, die kirchlichen Festtage sind mit roter Tinte geschrieben.

Herkunft und Schicksale der Handschrift. Die Entstehung

in Urspring ist völlig gesichert durch den Inhalt, der in allen ſeinen

Teilen (das erste, nichtpaginierte Vorsagblatt ausgenommen) auf dieſes

Kloster hinweist ; vgl . z . B. f. 1ª die Lichterstiftung der beiden Schweſtern

v . Grafeneck, die ausdrücklich als Klosterfrauen zu Urſpringen bezeichnet

werden, und die übrigen eingelegten Abschriften bezw. Auszüge von

Stiftungsurkunden, vor allem aber im Heiligenkalender beim 4/VII das

von erster Hand rot eingetragene Fest des Klosterpatrons : Udalrici

patroni in Urspringen (mit Oktav, vgl. zum 11 /VII) .

Bei Abfaſſung des Jahrtagsbuchs wurden ohne Zweifel schriftliche

Vorlagen benüßt, über die ſich jedoch nichts Sicheres ſagen läßt. Eine

Venüßung des ältesten Totenbuchs ist nicht nachzuweiſen und auch nicht

wahrscheinlich ; jedenfalls wurden gerade die ältesten Einträge desselben

(aus dem 13. Jahrhundert und dem Anfang des 14.) nicht übernommen.

Ob ein zweites Totenbuch (aus dem 14. Jahrhundert) jemals vorhanden

war, erscheint recht zweifelhaft . Die Hauptquelle könnten die trotz des

eingetretenen großen Verlusts heute noch zahlreichen Stiftungsurkunden

des Klosterarchivs gebildet haben. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß ein

nach den Originalen der Stiftungsurkunden angelegtes Verzeichnis der

zu begehenden Jahrzeiten, ähnlich dem Liber ordinationum der Dom-

kirche zu Augsburg ) oder dem Seelbuch des Kanoniſſenſtifts Oberſten-

feld ), die Hauptvorlage gebildet hat. Daß ein solches „ Seelbuch" auch

in Urspring am Ende des 14. Jahrh. tatsächlich vorhanden war (wie

ſein Oberstenfelder Gegenstück wohl in deutscher Sprache abgefaßt), ist

2) Ich zähle sieben Nonnen (ausdrücklich als solche bezeichnet, teils von erſter Hand,

teils Nachträge des 15. Jahrhunderts), die rechts eingetragen wurden : 21 , III, 31 , III,

21 V, 16/IX, 23 IX, 15 X, 26/XI. Von Laien stehen links : 2 Herzoge von Öſter

reich, sämtliche Personen gräflichen Standes (ausgenommen 4 XI), außerdem 5 weitere

Einträge, die zum Teil ganze Familien betreffen : 4/III, 3 IV, 23 V, 25 V, 19 XII.

3) Gedruckt in den Mon. Boica 35a, 121-258.

4) Von Mehring veröffentlicht in Württ. Vjh. 1897, 291–296 ; vgl . ebd. S. 259 f.
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ausdrücklich bezeugt : 1395 werden zwei Jahrtage für die Familie vom

Stain gestiftet, die begangen werden sollen „ in aller der Maß und Wei-

sung als es geschrieben steht in dem sel buch" (B. 73). Der Verlust

dieſes eigentlichen „ Seelbuchs “ ist sehr zu bedauern, da er sicher manche

Stiftungen enthielt, deren Originalien verloren gingen. Später wurde

dann gelegentlich unser Koder wie als Totenbuch so auch als Seelbuch

bezeichnet ) . Sein richtiger Name ist Jahrtags- oder Fahrzeit-

buch (Liber anniversariorum). Diese Anniverſarienbücher, deren noch

vorhandene Zahl in Schwaben nicht gering ist, sind aus den alten Nekro-

logien hervorgegangen, „ in ihrem Weſen ſind ſie aber von denselben ver-

schieden. Das Nekrolog diente unmittelbar im Chore wie das Brevier,

das Anniversarienbuch dagegen gehörte nicht in den Chor, sondern in

die Sakristei ; es ist nur eine Anleitung, wie an den einzelnen Tagen

der Gottesdienst, selbstredend in erster Reihe der für die Verstorbenen

gehalten werden solle " ") . Wie meist bei Frauenklöstern, ſo iſt auch das

Urspringer Jahrtagsbuch vorwiegend deutsch abgefaßt, vermutlich von

einer Klosterfrau. Bestimmt war es für die Sakristei bezw . für die

Hand des Priors, der zugleich Kirchrektor und Pfarrer war, in dessen

Hand es sich im 17. und 18. Jahrh. (Haidlauf, Werlin, Scherer, Baum-

gartner) und noch zur Zeit der Aufhebung des Klosters (1806) nach-

weislich befand. Der lezte Prior und Pfarrer Paul Erhard übergab

die von ihm 1822 abgefaßte Klosterchronik („ Beschreibung des eh-

maligen adelichen Frauenklosters Urspring", 160 beschriebene Folioblätter)

mit Schreiben vom 31. XII . 1833 dem Dekanatamt Ehingen ; als Bei-

lagen zur Chronik überschickte er eine Anzahl von ihm gesammelter

„schriftlicher Fragmente" (teils Originalien, teils Kopien, teils Auszüge

aus Druckwerken), besonders Jahrtagsbücher, unter denen der Verfaſſer

selbst das pergamentene schriftliche Jahrtagsbuch", das er

auch in seiner Chronik fleißig ausgeschöpft hat, besonders hervorhob 7) .

In der Dekanatsregiſtratur hat die Handschrift seitdem neun Jahrzehnte

lang an wechselnden Orten ein völlig unbeachtetes Dasein geführt.

Entstehungszeit. Die Schrift der ersten Hand weist auf den

Anfang des 15. Jahrh. (gotische Buchkursive) . Der Heiligenkalen-

"5) Prior Werlin schöpfte für sein Totenbuch ( 1644 51) auß deß Gottshauß

Necrologio oder Sellenbuch" , womit er unzweifelhaft unser Jahrtagsbuch meint (oben

S. 118, Anm. 3).

6) Baumann , Forschungen zur ſchwäb . Geſch . S. 464-471 , beſ. S. 470 f.;

vgl. Fr. X. Wegele, Zur Literatur und Kritik der fränkischen Nekrologien ( 1854) Ein-

leitung S. 6f.

7) Begleitschreiben vom genannten Tag, a. a. D.
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der bietet keine deutlichen chronologiſchen Anhaltspunkte, um so mehr das

Totenbuch. Von der ersten Hand sind noch eingetragen die Meisterin

Elsbeth Laidolf ( 11 /IV) , die noch am 13. XII. 1395 urkundlich vor-

kommt (B. 73 ) und 1396 gestorben sein soll, und Abt Heinrich Grüwel

von St. Georgen (6/II) , gest. 1391 , während ihre nächsten Nachfolger,

die Meisterin Anna vom Stain, gest. 16. VII. 1421 und Abt Johann

Kern (30/1), geſt . 31. I. 1427, und alle weiteren von jüngeren Händen

nachgetragen sind . Von erster Hand auch die Klosterfrauen Salme v.

Steußlingen (3./XI) und Bet Rüll und deren Mutter (20/XII bezw .

2./XII), urkundlich 1384 bezw. 1392 genannt. Als Nachträge ſind hin-

gegen zu erkennen : die Ehegatten Werner und Luk Pfeifer ( 24/1 bezw.

7/IX), urkundlich noch 1409, die Nonnen Bela und Ursel v . Stadgun

(31 /VIII bezw. 6/V) , ebenfalls noch 1409 in Urkunden, Wolfhart v.

Nenningen, tot 1411, und seine Hausfrau Cäcilia v . Schwendi, 1413

noch am Leben, beim 18/V ; auch Anna v. Üsenberg Gräfin (4/XI),

urkundlich 1399 vorkommend, iſt von etwas jüngerer Hand nachgetragen,

ebenso H. Cunrat v. Stöffeln (4/IV), der mir bis 1409 in Urkunden

begegnet ist und 1414 oder kurz vorher gestorben zu sein scheint ").

Darnach hat die erste Hand zwischen 1396 (Tod der Meisterin

Elsbeth) und 1414, also sehr wahrscheinlich im ersten Jahr-

zehnt des 15. Jahrh., geschrieben ) . Zahlreiche jüngere Hände haben

im Laufe des ganzen 15. Jahrh. dieſen Grundstock fortgeseßt, während

in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. wie auch in dessen zweiten Hälfte

nur ganz vereinzelte Einträge erfolgten. Häufiger sind solche aus der

ersten Hälfte des 17. Jahrh. (von der Hand der Prioren Haidlauf

und Werlin). Die Lücken seßen schon im letzten Jahrfünft des

15. Jahrh. ein ; es ist bezeichnend, daß drei aufeinanderfolgende Meiſterin-

nen, Helena v. Hürnheim († 1496), Kunigund v . Freiberg († 1511)

und Cäcilia v. Hürnheim († 1525), vermißt werden. Außerdem fehlen

21 (?) Nonnen, die zwischen 1500 und 1585 gestorben sein dürften.

Vollständig ist übrigens schon die Arbeit der ersten Hand und ihrer näch-

sten Fortseterinnen nicht : 6 (oder 7) Nonnen, die für die Zeit von 1310

bis 1419 urkundlich bezeugt sind, haben im Jahrtagsbuch keine Stelle

gefunden.

Zum Inhalt der Handschrift darf ich wohl einige erläuternde

Bemerkungen noch anfügen. Im Kalendarium ſind von erster Hand

8) Vgl. A. Schilling , Reichsherrschaft Juſtingen ( 1881) S. 21 .

9) Über Rüdeger v . Westernach, von jüngerer Hand beim 13 X nachgetragen

(schwerlich identisch mit dem vor 5. I. 1404 verstorbenen gleichnamigen Bruder des

Stifters der Westernachkaplanci), vgl. die Anmerkung zum 8. IV.
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die eigentlichen Festtage mit roter Tinte eingetragen, außer den

Feſten des Herrn von Marienfeſten Purificatio , Assumptio ¹º) , Nativitas

und Conceptio, während Annunciatio zugunsten des wie gewöhnlich auf

25/III angesetzten Karfreitags zurücktreten mußte und Mariä Heim-

ſuchung auffallenderweiſe (Verſehen ?) ganz fehlt, ferner alle Aposteltage

außer Jacobus maior (wohl bloßes Versehen !), von andern Heiligen

Ulrich (als Klosterpatron), Afra (wegen ihrer Verbindung mit St. Ulrich),

Georg (der Patron des Mutterklosters St. Georgen), Johannes und

Paulus, Margareta, Pelagius (Patron des Bistums Konſtanz), Mauri-

tius, Gallus, Martinus, Eliſabeth von Thüringen, Otmar, Katharina,

Konrad, Nikolaus, Anna (am 16/ XII rot, dagegen am 26/VII ſchwarz ,

beidesmal von erster Hand), Stephan, Unschuldige Kinder und Thomas

v. Canterbury, endlich Allerheiligen wirklich eine Überfülle von Feier-

tagen. Die festa mobilia gehen von dem festen Termin : 25. März

Karfreitag (27/III Ostern) aus ; das Fronleichnamsfest, das übrigens

in der Lichterſtiftung vom J. 1447 erwähnt ist, wird vermißt. Für die

große Verehrung des hl. Ulrich in Urſpring ist es bezeichnend , daß

hier auch seine Eltern liturgischen Kult genossen, wie jedenfalls sein Vater

auch in dem gleichfalls dem hl. Bischof von Augsburg geweihten dillin-

gischen Hauskloster Neresheim : wir leſen nämlich von erster Hand beim

16/VII Hubaldi patris s. Udalrici und beim 17/III (an erster Stelle

vor St. Gertrud ) Sancte Diepurgis , d . h . Hupald und Diet-

pirch, Ulrichs Eltern, deren Todestag an den gleichen Tagen auch

im Totenbuch von Neresheim (Hupalds überdies auch in dem von Otto-

beuren) vorkommt 1 ) . Von einer liturgischen Verehrung der in Wittis-

lingen bei Dillingen beigesezten Mutter 12) war bisher nichts bekannt ;

es ist daher beachtenswert, daß sie in unserer Quelle mit dem Prädikat

Sancta erscheint, das ſonſt im Urspringer Kalendarium meiſt fehlt.

Der geschichtliche Wert unserer Handschrift liegt vor allem in seinem

reichhaltigen Nekrologium , das eine wahre Fundgrube für die Ge-

schichte des Klosters Urspring und vor allem für die Genealogie der

adeligen Geschlechter Schwabens darstellt. Einen über die Lokalgeschichte

hinausreichenden Wert dürfen besonders die ziemlich zahlreichen Einträge

10) Was Assumpcio s . Marie virg. cum corpore am 23. IX (schwarz) neben

Assumpcio s . Marie am 15. VIII (rot) bedeuten soll, ist mir nicht klar geworden.

11) Steichele , Bistum Augsburg 3,32 Anm. 4,5. In den ältesten Heiligen-

kalendarien des Bistums Augsburg begegnet weder Hupald noch Dietpirch ; vgl. Archiv

f. die Gesch. d. Hochſtifts Augsburg, hsg . v . A. Schröder 1 ( 1909/1911), 275, 290.

12) Ebenda 3, 206, 216 f.
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=

beanspruchen, die Personen höheren Standes betreffen. Es find

zwei Herzoge von Österreich : Lupolt 10/VII = Lupolt der

Fromme, gefallen bei Sempach am 9. VII. 1386, und Rudolf 28/VII

Rudolf IV., † 27. VII. 1365 15), sowie 19 Angehörige schwä

bischer Grafengeschlechter, wovon annähernd ein Drittel in der

Baumannschen Ausgabe fehlen ; es handelt sich dabei in den meiſten,

wenn nicht allen Fällen um Grafen v. Berg - Schelklingen bezw.

um Angehörige von solchen Geſchlechtern, die mit den Grafen v . Berg

nahe verwandt oder verschwägert waren. Die Grafen von Berg bezw.

von Schelklingen, wie sie seit dem zweiten Drittel des 13. Jahrh. meiſt

genannt werden, seit 1127 Vögte von Urspring, hatten, wahrscheinlich

von der Zeit ab, wo sie in Schelklingen ihren dauernden Siß genommen

hatten 14), Kloster Urspring zu ihrem Erbbegräbnis erwählt, wo nach

Ausweis unserer Quelle wenigstens 11 Glieder der gräflichen Familie

begraben liegen 15), während dieselbe früher ihre Grablege in Zwiefalten

gehabt hatte. Im Urspringer Jahrtagsbuch begegnen folgende Grafen

und Gräfinnen von Schelklingen, die hier im Zuſammenhang besprochen

werden sollen :

1-3, drei Ulriche am 1/1, 7 /X und 10 /XI, alle drei tum.,

der lezte von erster Hand als senior, der zweite von einer Hand des

17. Jahrh. als iunior bezeichnet. Sicher zu bestimmen ist nur der dritte :

Ulrich senior am 10/XI (= Ulricus comes senior de Sch. in dem übrigens

sehr jungen Totenbuch von Marchtal am 11 /XI) 16) ist Graf Ulrich IV. ,

der am 21. I. 1319 leßtmals auftritt und am 15. V. 1330 als ver-

storben bezeichnet wird 17) . Am 12. III. 1342 schenkt nämlich Ulrichs

IV. Sohn, Graf Konrad, der Lezte seines Geschlechts, an Urspring eine

Badstube zu Ehingen als Seelgerät für sich, seinen Vater, Graf Ulrich

und ſeine (Konrads ) verstorbene Hausfrau, Frau Adelhait v . Teck, wo-

gegen das Kloster jährlich 3 h, je hälftig an St. Martinstag (11/XI) zu

Vigilien und Spenden bei der Jahrzeit des Grafen Ulrich und an St.

Gertruden Tag ( 17/III) zu Vigilien und Spenden bei der Jahrzeit der

Frau Adelhait v . Teck geben soll 18) . Es steht demnach urkundlich fest,

daß Konrads Vater Ulrich IV. an oder um Martini gestorben ist oder

13) Chr. Fr. Stälin , Wirt . Geſch. 3, 290, 340.

14) Schon 1234 iſt Burg und Stadt Schelklingen in ihrem Beſiß (Wirt. UB. 3, 351).

15) Im folgenden im Anschluß an unsere Handschrift mit tum. bezeichnet.

16) Necr. 1 , 202 (erſt 1647 abgefaßt und überdies nur auszugsweiſe überliefert).

17) Zeitschr. f. Gesch. d . Oberrheins 23, 43,65.

18) Ebenda 23, 44 f.; vgl. unten über Adelheid v. Teck und oben S. 121 f . über

die ältesten Ulriche der Familie.
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wenigstens seinen Jahrtag hatte ; unerklärt bleibt freilich seine auch im

Marchtaler Nekrologium sich findende Bezeichnung als Ulrich der Ältere.

4-5, zwei Heinriche, beide tum. , am 6/1 und 13/XII. Die

vier Heinriche von der markgräflich-burgauischen Nebenlinie 19) dürften

schon aus chronologischen Gründen ebensowenig in Frage kommen als die

drei erſten Grafen dieſes Namens aus der gräflichen Hauptlinie . Alſo

wahrscheinlich Heinrich, Sohn Ulrichs II ., urkundlich 1267 ff., tot 1283,

und Heinrich, Sohn Ulrichs III ., urkundlich 1287-1311 bezeugt.

=

6-8, die letten Sprossen des Geschlechts : 21 /IV Konrad

tum. Konrad , Ulrichs IV. Sohn, urkundlich noch 25. V. 1345 20),

angeblich im gleichen Jahr noch gestorben 21), nach unserer Quelle jedoch

erst am (um) 21. IV. ( 1346) ; 21 /III Gräfin Adelheid v . Teck tum .

Konrads Gemahlin Adelheid Herzogin v. Teck , gest. vor 1342

(Todestag wahrscheinlich der 17. März, vielleicht 1341 ) 22) ; 25./III

Gräfin Luggard von Werdenberg geb. v . Schelklingen

Luitgard, der Vorgenannten Tochter, seit ca. 1334 Gattin Graf Eber-

hards v. Werdenberg 23).

=

9-10, 6/VII eine Richeza tum. und 24/VII (23 /VII ?) eine

delhild, beide unermittelt 24).

11 , 18./III Luggart v . Schelklingen (ohne tum.), etwa Luitgard,

Ulrichs III. Tochter, die 1286 Pfalzgraf Rudolf den Scherer v. Tübingen-

Herrenberg heiratete 5) und alsdann Tochter der Luggart v . Calw (hier

Nr. 13).

Auch die weiteren Personen gräflichen Standes verdanken ihre Auf-

nahme in unser Jahrtagsbuch wohl nahen Beziehungen zum Schelklinger

Grafenhaus .

12, 18/IX Adelheid v . Hohenlohe (ohne tum.) ; jedenfalls die

(2 ) Gattin Albrechts v. Hohenlohe - Möckmühl , der infolge

19) Steichele , Bist. Augsburg 5, 31 ; Stälin 3, 353 hatte nur 3 Markgrafen

des Namens Heinrich angenommen.

20) Zeitschr. f. Gesch. d . Oberrh. 23, 46.

21 ) Stälin 3, 655.

22) Vgl. vorige Seite.

23 ) Württ. Geschichtsquellen 2, 406 ; Stälin 3, 655 f.

24) Vielleicht war eine von dieſen die Gemahlin Ulrichs II († vor 1268), deren

Name nirgends genannt wird.

25) Stälin 3, 655, 704. L. Schmid , Gesch. d . Pfalzgrafen von Tübingen

(1856) 2, 286 Anm. 3 gibt allerdings als Todestag dieser Luitgard (Luckardis de

Tuw. dicta Schererin) nach dem Lichtentaler Nekrologium an : Oct. Kal. XV ( 17. Sep-

tember oder 18. Oktober ?) .
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seiner Verehelichung mit einer Gräfin v . Berg bald „ von Hohenlohe “ ,

bald „ von Schelklingen “ genannt wurde 26) und am 16. IV. 1338 ſtarb 27).

13, 10/IV Luggart v. Calw tum . , jedenfalls die bisher mit

ihrem Vornamen nicht bekannte Gattin Ulrichs III., der mit einer Tochter

des legten Grafen v. Calw, Gottfried, Witwe des Pfalzgrafen Rudolf

von Tübingen-Böblingen († 1271 oder 1272), verheiratet war 28) ; identiſch

mit Liuggart comitissa Schelcklingensis im Marchtaler Totenbuch

beim 12/IV ? 29) Ihre vermutliche Tochter Luggart siehe Nr. 11 .

14, 5/IV Anna v. Montfort (ohne tum.) = Anna, Tochter

Ulrichs IV. und Schwester des letzten Grafen Konrad, 1332 Gattin

Rudolfs v. Montfort-Bregenz 3 ).

15, 21 /II Agnes v. Kirchberg (ohne tum . ) ; unermittelt. Aber

irgend eine Verwandschaft zwischen den gräflichen Familien v. Berg und

v. Kirchberg ist urkundlich bezeugt 31) .

16, 2/III Luggart comentissa , nach Zuſaß des 15. Jahrh.: von

Neuffen (ohne tum.) ; unbekannt 32) .

17-18, zwei Grafen v . Tübingen (ohne tum.) : 6 /II Fried :

rich, 15/VII Wilhelm. Pfalzgraf Friedrich 1151/62, an den der

Geschichtsschreiber des Hauses denkt ), steht im Totenbuch von Blan-

beuren beim 25/X4) und kommt ohnehin nicht in Frage ; ein zweiter

Friedrich ist aber aus dieſer Familie nicht nachgewiesen . Dagegen haben

wir die Wahl unter drei Grafen Wilhelm aus der Linie Tübingen-

Böblingen : ein Wilhelm, † vor 22. VI. 1327, und seine Söhne Wil-

helm († un 1346) und Heinrich genannt Wilhelm († vor Ende 1345) 35);

26) Schon 1292 der Edle v . Schelklingen gen. v . Hohenlohe : Wirt. UB. 10, 67.

27 ) Vgl . K. Weller, Hohenlohisches Urkb . 2 , 813 und Stammtafel II ebenda ;

falsch (Tochter Ulrichs IV. ſtatt : Ulrichs III . ) Stälin 3 , 655, 675.

28) Stälin 2, 353, 367. 3, 655, 706.

29) Necr. 1, 201.

30) Stälin 3, 655, 687 ; J. N. v . Vanotti, Gesch. d . Grafen v. Montfort

und v. Werdenberg (1845) S. 79.

31 ) Wirt. UB . 8, 293. 11 , 242 ; Stälin 2, 404 f. nimmt an, daß Otto v. Kircha

berg (1215/40) mit einer Schwester Ulrichs II . v . Berg vermählt war.

32) Als der Lette des Geſchlechts ſtarb 1342 Graf Bertold v. Neuffen-Graisbach.

Zhn überlebten seine Gattin Agnes und 3 Töchter (Steichele , Bist. Augsb. 2, 683,

686) ; eine Luggart iſt nicht darunter. Im ältesten Totenbuch ſteht beim gleichen Tag

von jüngerer Hand (oder als Nachtrag von erster Hand ?) Liugart (ohne Standes-

angabe); ift es die gleiche ?

33) L. Schmid , Pfalzgrafen 1, 63.

31) Necr. 1, 167.

35) Stalin 3, 706.
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der erste dieser drei (der Vater) wäre ein Stiefenkel Ulrichs III. von

Schelklingen.

19, 4 /XI (vgl. A 4/XI) steht als Nachtrag von etwas jüngerer

Hand Anna v. Üsenberg cumitissa tum. (unmittelbar nach der

von der gleichen Hand eingetragenen Clementa v . Gundelfingen tum.) 36) .

Anna v. Üsenberg (Üsenberg) genannt ain Grävin (ohne Zweifel aus

dem bekannten, in der männlichen Linie angeblich 1379 ausgestorbenen

freiherrlichen Dynaſtengeſchlecht im Breisgau ; Stammſig Uſenberg, auch

Üsenberg, abgeg. bei Endingen BA. Emmendingen) verſchreibt am 6. XII .

1399 dem Kloſter Urspring, wo sie ihr Begräbnis gewählt hat, 3

jährlichs Gelds aus ihrem eigen Haus zu Merstetten (Mehrstetten DA.

Münsingen), wofür man ihrer Vordern und ihrer Nachkommen Jahrs-

tag begehen soll ; mit der Ausstellerin siegeln ihr Sohn Schwigger v .

Gundelfingen, Volmar v. Wernow d . Ältere gesessen zu Gliſenburg und

Reinhard Spät v. Stainigenbrunn 37) . Vielleicht haben wir in ihr die

Anna v. Usenberg (Hessos Tochter) vor uns, die in der zweiten Hälfte

des 14. Jahrh. die Gattin Graf Konrads I. v. Tübingen-Böblingen-

Lichteneck gewesen sein soll, aber urkundlich nicht bezeugt ist? 38) . Sie

müßte die zweite Frau dieses Konrad gewesen sein und nach dessen Tod

einen Freiherrn v. Gundelfingen geheiratet haben "") ; damit wäre auch

der Gräfintitel, der ihr nach ihrer Abstammung nicht zukam, erklärt .

Auf die nicht zahlreichen weiteren Vertreter des Hochadels und die

vielen Angehörigen des niederen Adels hier im einzelnen einzugehen,

würde zu weit führen ; manche Erläuterungen sind den Anmerkungen

und dem am Schlusse beigegebenen Namenregister zu entnehmen.

Dem Urspringer Jahrtagsbuch eigentümlich und für den Historiker

sehr wertvoll ist die für liturgische Zwecke wie es scheint, regelmäßig

gemachte Angabe, ob die betreffenden Verstorbenen in

36) Gabelfover bei Baumann S. 217 : „Die Fraw von Griessenberg ( [Frei-

herren im Thurgau]) und ihre Tochter v . Gundelfingen“.

37) B. 72 ; Orig. Perg. (alle 1 Siegel abgeg.).

38) Vgl. Stälin 3, 706 f.; Schmid , Pfalzgrafen 1 , 563 ; Fürstenberg. UB.

3, 91f. Nr. 111,1 (Nachweis, daß Konrad I. eine Verena zur ersten ? Gattin

gehabt hat) ; Al . Schulte , Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter (1910,

2. A. 1922) S. 321 u. ö . Die Geſchichte der lezten Glieder des Hauſes Uſenberg ſcheint

mir noch recht verwirrt zu ſein ; vgl . Regiſter zu Bd . 1-27 des Freiburger Diöz.-

Archivs S. 410 und Fürstenberg. UB. Bd . 3 und 6.

39) Eine N. [ohne Zweifel obige Anna, „ die Gräfin“ ] v . Uſenberg besaß 1389

den Burgstall zu Hohen-Gundelfingen ; v. Alberti , Württ. Adels- und Wappenbuch

€. 877.
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Urspring (teils in der Klosterkirche, teils auf dem Kirchhof) begraben

liegen; zutreffendenfalls heißt es : tumulu, tum, tū , tūlº (im fol-

genden Abdruck immer : tum.) . Bei den Nonnen fehlt natürlich diese

Angabe, weil für gewöhnliche Zeiten ſelbſtverſtändlich, faſt immer. Dieser

Bemerkung, die ich noch in keinem gedruckten Totenbuch gefunden habe,

verdanken wir die Nachricht, daß (wenigstens) 11 Glieder des gräflichen

Hauses Berg-Schelklingen in Urspring ihre leßte Ruhestätte gefunden

haben, ebenso die Klosterstifter (3 Freiherrn von Schelklingen), von denen

dies ja zu vermuten war. Ihr Erbbegräbnis hatten hier vor allem

auch die Familien, die in der zweiten Hälfte des 14. und im Anfang

des 15. Jahrhunderts im Kloster Meßpfründen geſtiftet haben : die Frei-

herrn von Stöffeln zu Justingen, die Herren vom Stain

(vgl. von Kirchen), von Ellerbach und von Westernach, ferner

die Fülhin von Tiſſen (Rißtiſſen), von Grafeneck , von Sulme-

tingen, die Ruchen. Mit mehreren Gliedern sind unter den im

Kloster Beerdigten vertreten die Herren bezw. Freiherren von Gundel-

fingen 10), Steußlingen, Hürnheim, Königsed, Stadion, Freiberg (bezw .

v. Bach), Nenningen, Sulmingen, Wernau, Eheſtetten, Ingstetten, Schmie-

chen bezw. Fleck v . Schmiechen, Truchſeß v . Bichishauſen, Kaib, Laidolf,

Schwelher, Sefler, Lienung v . Albeck, mit wenigstens einem Glied die

Familien Speth, von Kaltental, Ehrenfels, Essendorf, Lichtenau, Ram-

mingen, Berg zu Öpfingen, Muſchenwang, Wichsler, Kym v. Berkach u. a.¹¹).

Eine weitere Eigentümlichkeit unserer Quelle, die mir sonst nirgends

begegnet und völlig dunkel geblieben ist, sei hier noch kurz erwähnt ;

vielleicht gelingt einem Leser die Löſung des Rätsels, um die ich mich

vergeblich bemüht habe. Fünfmal findet sich bei Nonnen von einer

Hand des 15. Jahrh. teils bei teils übergeschrieben : fan. bezw . fa.42) .

Außerdem ist beim 11/II von Prior Haidlauf (erstes Drittel des 17. Jahrh.)

eingetragen : Elisabeth monialis fantulus ). Aber dieſes voll aus-

40) Zur Gundelfinger Familie ist wohl auch Elementa v. Höwen beim 6 X za

rechnen (von derselben Hand wie Elementa v. Gundelfingen und Anna v . Üſenberg

beim 4 XI).

41) Die Einzelnachweise liefert das beigegebene Register.

42) Von erster Hand 16 II Adelhait von E. Katherina Fleckin mon., 12/VII

Kather. v. Werdnow mon., dazu bei allen drei von Hand d . 15. Jahrh. über bezw.

beigeschrieben fa ; die folgenden 15. Jahrh.: 1/II Brid Ungelterin fan, 27/VII

Gerdrut Truhsessessin fa, 16 VIII Ursella von Ramungen fa. Alle fünf Frauen

stehen links, wohl sämtlich Nonnen.

43) Ich vermag diese Nonne mit ihrem Geschlechtsnamen nicht nachzuweisen. Im

folgenden Abdruck wurde dieser verspätete Eintrag weggelassen.
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geschriebene fantulus ist mir ebenso unverständlich wie fā oder fan. ,

deſſen Auflösung es wohl sein soll. Zwei befreundete Gelehrte, die ich

zu Rate gezogen, vermuten, daß hier eine von späteren Abschreibern

falſch aufgelöſte Abkürzung vorliege und etwa zu denken wäre an mo-

nialis famls = famulatus, servitus, ministerium, wofür sie auf

Ducange, Glossar. mediae et inf. latinitatis III, 202 und Thesaurus

linguae lat . VI, 260 f. verweiſen. Mir scheint die Sache noch weiterer

Klärung zu bedürfen.

Editionssystem. Der Inhalt des Jahrtagsbuchs, soweit es hier

abgedruckt wird, verteilt sich auf 130-140 Jahre. Der Grundstock,

d . h. der Anteil der ersten Hand, ist in Großdruck gegeben (die Festtage

des Kalendariums in Fettdruck) . Der Rest der Handschrift stammt von

verschiedenen Händen. Ich habe eine Einteilung dieser jüngeren Ein-

träge in zwei Gruppen nach zeitlichen Gesichtspunkten versucht, wobei

ein Jneinandergreifen derselben wohl nicht vermieden worden ist :

1. Gruppe, Nachträge bis ca. 1500, Kurſive ;

2. Gruppe, die spärlichen Nachträge von ca. 1500 bis ca. 1550 um-

fassend, Kursive in runden Klammern. Die jüngeren Einträge, die

erſt in der erſten Hälfte des 17. Jahrhunderts zahlreicher werden, wur-

den weggelaſſen, einige geſchichtlich bemerkenswerte Notizen aus dieſer

Zeit jedoch am Schlusse als Anhang beigegeben. Die Abteilung der

Vorlage : links Heiligenkalender, dann Nonnen, Geistliche und Standes-

personen, rechts ſonſtige Laien iſt durch einen Vertikalſtrich zwiſchen den

Heiligenfeſten und Nonnen, durch zwei senkrechte Striche zwiſchen Nonnen

und Laien im Druck angedeutet.

Abkürzungen des Drucks : Mon. == monialis bezw . monachus ;

conv. , conva = conversus, conversa ; 1. , la = laicus, laica .

Statt der römischen Ziffern der Vorlage sind hier durchweg arabiſche

Ziffern gewählt.

Da es sich nicht um ein eigentliches Nekrologium, sondern um ein

Anniversarienbuch handelt, enthält unsere Quelle viele, oft ausführliche

Angaben über die Einzelheiten der liturgischen Feier der Jahrtage, über

die Reichnisse an die Klostergeistlichen und den Frauenkonvent, sowie

über die Dotierung dieser Spenden. Zum Zweck der Raumersparnis

wurden dieſe meist in der gleichen Form wiederkehrenden Bemerkungen

im Abdruck für die Regel weggelassen ; einzelne Ausnahmen wurden

immerhin gemacht, teils um ein Beiſpiel zu bieten, teils weil ausnahms-

weiſe doch in einigen Fällen eine kleine geschichtliche Ausbeute sich zu er-

geben schien.
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Januarius.

1. Kal. Circumcisio domini nostri Jesu Christi. // Ülricus

comes de Schalklingen tum. Hainrich von Westernach und sin

sun Bernhart von Westernach.

2. Octava s . Stephani prothomartyris . || Cunrat und sin husfro

Jrmel Boslerin tum.

3. Octava s . Johannis Ewangeliste. // Bertha de Kirchain. Mech-

tilt de Hörningen tum. Margrett von Landenberg tum.

4. Octava sanctorum Innocentum . / Elzbetha Klhain (!) ). Adel-

hait mon. Anna Wyssledery mon. // Cůnradus . Wilwirk.

5. Nonis. Vigilia . // Her Wolf vom Stain tum .

6. Epyphania Domini. / Hainricus comes de Schelklingen tum. //

Cunrat Fulmaiger. Her Jopp von Hall und sin sun her Walther

von Hall.

7. / Anna mon . de Hörningen . Angnes Maulerin conv² und

fater und müter und alli die von denen es hie ist.

8. Erhardi episcopi . // Her Egloff von Friberg. Anna sin husfrow.

Ann von Blankenstain mon. Adelhait Aextlerlin und sin fater

und måter.

9.

10. Pauli primi heremite. / Agnes Anelbruch mon. Soffya de

Muschenwang mon ) . // Christina Fryin. Margareta vom Stain

von Hörningen ") .

11. // Her Walther vom Stain 2 von Schabiszhusen, 10 ẞ von Nas-

tungstat, dem priol 2 ß, den 5 priestern 5 ß , daz übrig den

frowen an barm gelt nauch siner swester Gretten tod.

12. / Anna Suffya Benczingerin mon . // Elsbetha Winthôlezi tum.

Hans Gaysly und sin husfrow.

13. Jdus. Octava Epyphanie Hylarii. Jrmeltrut magistra mon.

Elsbeta Filibachi vom Stain tum *).

14. Felicis impincis (!) . Adelhait Listlerin . Cristina Bochslerin

mon. // Elszbetha.

15. Mauri abbatis . Macharii confessoris . / Endlin von Westernach

Barbara vom Stain von Hanbury tum. 5 ūmon. Salmy.

von Geffingen.

1 ) Es sollte wohl heissen : Kilchain
=

Kirchheim, Kirchen.

2) Scherer-Baumann (Sch.-B. ) verzeichnet zum 10 I auch eine Konventsfrau

Agnes von Ellerbach , die weder urkundlich bezeugt ist noch im Seelbuch vor-

kommt.

3) Nach Sch.-B. zum 20/VII Gattin Wolfs vom Stain von Kirchen (23,1) .

4) Sch.-B. hat eine Elisabeth v. Villenbach beim 6/II .
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16. Marcelli pape et martyris. Osanna von Hoffen mon . // Mech-

tilt Griffin . Anna von Elerbach.

17. Anthonii monachi. // Her Hainrich Fülchin tum. haut geben

100ytellig heller 5) .

18. Prisce virginis. Hiltrut Westerstetten mon.

19. // Ursula vom Stain von Rischach tum.

20. Sebastiani et Fabiani martyrum .

21. Agnetis virg. et mart. // Adelhait von Bach.

22. Vincencii mart. // Cůnrat Gesler.

23. // Wolff vom Stain von Kirchain (litt mit hie).

24. Thymothei apostoli. / Wilwirk. // Lugart Phifferin tum.

25. Conversio s . Pauli. Ursula vom Stain mon . // Albrecht ain

stiffter diss goczhus ") . Angnes Herterin.

26. Adelhait Bergach. Künggunt von Tischingen mon. // Ju-

dunda Fulchyny. Cůnrat von Muschenwang.

27. // Her Cůnrat Fülhin tum. hät 173 von Schådwishussen.

(Bethen Selben die hoffmaystery).

28. Octava s. Agnetis.

29. Valerii episcopi. / Adelhait mon . Rudolff confers. // Hans Am-

man tum.

30. // Johannes abbas¹) . || Hans von Westernach und sin husfrow

Ann von Wiler 2 πt, ains [von] Ånenburen, das ander us dem

gut von Almedingen us Adelmans gåt da von dem priol 2 ß, 5 ß

5 priestern, yeder frowuen 1 mäs wins 2 aier, nach ier dóchtran

tod (lyt nit hie) .

31. Anna von Gräffnegg ) tum. (Hainrich Ruch, Barbara Fúlhin

siner husfrowen, Hansen und Wolfgang, Benignen und Kun-

genten irer kind, Ulrich Fülhin , Agten von Hertenstain siner

husfrowen tum.).

5) Zusatz aus d . Anf. d. 17 Jahrh.: lyt begraben under der stieg.

6) Zusatz aus d . Anf. d . 17. Jahrh. (nach Albrecht) : Rieger, Walther, all

dry brieder, und singt zway ampt und git den priester(n) das mal und lyt = (läutet)

yber greber und singt (vgl . Sch.-B. zum 28/I) . Albrechts Bruder Walter steht

im Seelbuch beim 27 /VI, während der 3. Bruder und Mitstifter Rudeger auf-

fallenderweise keinen eigenen Tag hat. Der Eintrag im Zwiefalter Totenbuch

beim 21 / III gehört erst dem 13. Jahrh. (nach 1232) an und bezieht sich auf

einen jüngeren Walter v. Schelklingen.

7) Johann Kern, Abt von St. Georgen , † 31. I. 1427.

8) Nach Sch.-B. eine geborene Schilling (v . Cannstatt).
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Februarius.

1. Kal. Brigide virg. Brid Ungelterin fan. // Ürrich Lai-

dolf. Peter Tischinger und Endlin sin huszfrow und Josz ir sun.

2. Purificacio s. Marie. // Cunrat vom Stain . Lüggart von

Warthussen.

3. Blasii episcopi . / Agnes, Margretha mon. // Hainrich von Stuss-

lingen. Her Eberhart Wirtschafft capplan tum., sin vatter,

muter und schwester jarzit mit gesungner mesz mit róchni von

den büchern die hindan an dem buch geschriben sint¹ ) , item 6¹½ 3h

sol ain ieglich capplan der von Elrbach geben den priestern.

4. Hainricus Grûwel apt von sant Görgen ) . // Adelhait von

Wildenow tum. / Anna von Kunsek.

5. Nonis. Agathe virg. et mart. / Elzbetha mon. // Cůnrat von

Stússlingen. Ülrich Gywicz .

6. / Wilwirk und Anna mon. // Grauff Fridrich von Twingen. /

Kåtterlin von Ysenburg.

7.

8.

Margreta von Grauffnegg mon . // Haylyg von Justingen.

Johannes Weczel priol . // Agnes Kyimin ³ ) tum . / Adelhait. /

Cunrat Fúlhin . Cůnrat.

9. Appollonie virg. / Anna von Westernach tum.

10. Scolastice virg. Ursel von Graufnek und Elszbet ir schwester.

Dorothea von Graufneck. // Adelhait von Schmiechen. Uorich

von Ulm und Agnes sin husfro tum.

11. // Eberhart von Boll, von dem habin wir den wingarten ze

Kirchan 3a).

1) Dieser Aufschrieb wird leider vermisst.

2) Gest. 1391. Wahrscheinlich aus dem Geschlecht der Grüwel von Aix-

heim (in Rottweil verbürgert, vgl . Württ. Geschqu. 3, 701 ; Freib. Diöz.-Arch. 33

[ 1905] , 11 Anm. 2).

3) So deutlich die Vorlage (ohne Zweifel Kym von Berkach ; Hans Kyme

v. B. 1329 Gatte der Agnes, Tochter Eggeharts v. Berkach. Beschr. des OA.

Ehingen 2, 79, vgl. das Nekrologium des Stifts Oberstenfeld zum 24 IX und

6 XI : Württ. Vjh . 1897 , 283, 286) ; eine Hand des 17. (?) Jahrh . hat das m

getilgt.

3a) 1321. I. 28 (Mittw. vor U. L. Frauen Tag Lichtmess) vertragen sich

Konrad und Ludwig Gebr., Herzoge v. Teck, mit Kl. Urspring um den Wein-

garten, 2 Morgen an Notzinger Steig, 4 Jauchert Ackers an Laugingsberg und

das Studenwismad , 2 Mannsmad bei Schlierbacher Wegle, welche Güter Meister

Eberhard sel. v. Tettingen , Chorherr zu Boll [ Solle !], dem Kloster

durch Gott gegeben hat, dahin, dass Urspring den Weingarten und das Brül

Wismad als eigen besitzen, die 4 Jauchert Ackers aber den Herzogen verbleiben
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12. Gåtta. Mechthilt mon. // Anna von Sulmingen tum.

13. Jdus.. // Wolff vom Stain von Jungingen 30 ß von Almendingen

uf sin jarzit nach siner thoter tod.

14. Valentini mart. / Lúgart. Agnes Wilringen mon. // Gůta

Lemungy brůnse ' ) tum. Staimer tecanus de Sussen. Ulrich

Seffler tum . Her Burkhart von Elrbach ritter.

15. // Elzbetha von Nenningen tum. Margareta von Westernach tum.

16. Juliane virg. / Adelhait von E. fa. Katherina Flekin mon. fa.

Hartman ain convers. // Elzbetha Růchin tum. Katherina

von Tann tum. Her Berhtolt von Stain halbritter tum. 5

von Geffingen.

17. / Mechthilt von Bårun mon. // Anna de Gruningen.

Elysabett Trussesy mon³). // Hans Kurcz. Mechtilt.18.

sollen (2 unbeglaub. Abschriften Original nicht mehr vorhanden in der

alten Registratur des Oberamts Blaubeuren C, 16, 7, woselbst ein ganzer Faszikel

über diesen Besitz zu Kirchheim u . Teck. Der Weinberg, später Wein-, Gras-

und Obstgarten, wurde 1768 als unrentabel verkauft ; das Wismad war damals

bereits nicht mehr auffindbar) . Der obige Stifter, Meister Eberhard v. Dettingen

(0A. Kirchheim) , Chorherr des Stifts Boll, begegnet urkundlich 1286 und 1299

(Wirt. UB. 9, 95. 11 , 318) ; in unserer Quelle heisst er Eberhard „ v. Boll "

(vgl. die Nonnen Suffya und Adelheid v. Roll beim 19/V und 28/IX) . Nach

v. Alberti S. 74 waren die Herren v. Boll (Burg abgeg. bei Owen OA. Kirch-

heim ; vgl . ebenda v. Boll OA. Göppingen ?) Stammes- und Wappengenossen der

Herren v. Dettingen OA. Kirchheim (genannt Münch). Eberhards Stiftung wird

demnach zwischen 1300 und 1320 anzusetzen sein.

4) So deutlich die Hs. Lemung ist jedenfalls Schreib- oder Lesefehler für

Lenung oder Lienung (Lienung von Albeck), woraus man später Angehörige des

gräflichen bezw. fürstlichen Hauses Leiningen zusammenkonstruierte (vgl. Sch.-B.:

Guta de Leiningen et Brunser). Das 2. Wort vermag ich nicht sicher zu er-

klären etwa verschrieben (verlesen) für Lunse Lonsee OA. Ulm ? Eine gundel-

fingische Urkunde von 1399 siegelt ein Steffan von Lonse (Stadtpfarr-Registr.

Ehingen). Weder das Württ. Adels- und Wappenbuch von Otto v. Alberti noch

die Ulmer Oberamtsbeschreibung wissen aber etwas von einem dortigen Orts-

adel oder einem dortigen Sitz der Lienung.

=

5) Nach Sch.-B. eine Truchsessin von Waldburg, nach dem Genealogen Joh.

Jos. Frh. von Vöhlin auf Jllertissen, Neubelebtes Urspring (1763 , Cod . hist.

Fol. 609 der Württ. Landesbibliothek), angeblich Tochter Jakobs I. , des Begründers

der Jakobischen Linie, und seiner ersten Gemahlin Ursula [vielmehr : Magdalena]

Gräfin v. Hohenberg, aus welcher Ehe nur eine Tochter Ursula (verm. mit Jörg

v. Pappenheim) bekannt ist. Das eine wie das andere ist eine willkürliche Kon-

struktion, die zweifellos falsch ist ; vgl. J. Vochezer, Gesch. des fürstl . Hauses

Waldburg I/III, bes. 2 , 56 ff. Vielmehr sicher eine Truchsessin von Ringingen

bezw. Bichishausen.

Bürtt. Bierteljahrsh . f. Landesgeſch. N.F. XXXII.
10
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19. // Her Burghart von Elerbach der Lang, dem sol man dis

trysig tag über diú greber gûn und kerczan brennen.

20. // Judunda Fúlchyny. Cůnrat von Muschenwang. (Jeclin von

Krumbach tum.).

21. Angnes comentissa de Kirchberg. //

22. Kathedra s. Petri. / Adelhait Belmya mon. Rudolff confers.

// Haincz Hainczelman tum.

23. Vigilia. // Hellenburg de Stússlingen tum. // Anshalm von

Hussen 2 gelcz git Betli Siczli uff ir beder jarzit.

24. Mathei apostoli. // Adelhait Kaibin. Hylgunt Schådwin ).

25. Walpurge virg. // Cůnrat von Bach tum. Ortolf Ruh und

sin husfrow Hiltrut von Sulmentingen und Ann von Entzenberg

ir dochter tum. I (Gerwig von Gräffneck tum.).

26. Adelhait mon. // Wilhallen und Hans vom Stain. Câncz

Můrrer. Elsbeta von Knoringen.

27. Suffya von E. Jta von Schelklingen mon. Her Henslin

vom Stain tum. 1 maus wins, 1 h brot, dem prior 1 ß und den

5 priestern 5 Ch von Bermaringen.

28. (Cecilia von Friberg mon.) // Hainrich Fúlchin. Buppelin ')

vom Stain tum .

Marcius.

1. Kal. Elzbetha von Estetten mon . // Gůta, Hiltgart von Stús-

lingen tum. Ursula von Kúnseg tum.

2. Her Cunrat von Cappel sacerdos, Lügart [ron Nyffen] ')

comentissa. Her Hainrich von Yssenburg ) und Anna von

Erbach sin husfro. Her Hainrich von Yssenburg ritter sin sun.

3. Elzbetha von Stúslingen mon. Ludwig confersus. // Her

Hainrich von Muschenwang prespiteri . Adelhait Kartery.

4. Kůnygundis virg. // Berchtolt Laydolff. Hainrichen Knór

layicus tum. Anna von Friberg und ir sun Walther und sin

husfri Ursel³).

6) Sch. -B.: Schädin . Vielmehr eine Schädwin von Schädwis-, heute Schaiblis-

hausen.

7) Sch. = B.: Babolenus (!) .

1) Die zwei eingeklammerten Worte stehen auf Rasur, Nachtrag des 15. Jahrh.

2) Eisenburg bayer. BA. Memmingen ; vgl . Fr. L. Baumann, Allgäu 2, 513 f.

3) Diese Glieder der Familie Freiberg stehen links eingetragen. Auf Bl. 1b

des Seelbuchs ist von der gleichen Hand wie diese 3 Namen eingetragen : Item

Walther von Fryberg haut geben dem covent 18 biecher, darumb sollen sy gon
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5. // Ûdelhilt Gryffin. Burkart von Werdno und Klär sin husfrð.

Her Hans Ebner priol. 1 Päle vom Stain tum.6.

7. Nonis. Perpetue et Felicitatis virg. // Cůnrat Goldlin.

8. / Margreta. Anna Kreftin mon. Hainrich confersus. // Gerwig

von Symentingen, sin sun abt Gerwig zů Kempten ). Elsbet

Fülchyny sin husfrow und aller irer Kind ; dem prior 1 mauss

winss, ieder frowen 1 koppflin wins, die 7 (p)salmen nach der

spetun figilin und das fergúlt becherlin unser frowen und sant

Annun zu dem hailtum, das ist erkofft uss dem hoff zů Husen.

9. Der bruderschafft jarzit in der tempel vasten. // Jtem am

gutem dag in der ersten vastwochen allen globigen selan ain

järzitt.

10.

11.

Hainrich confersus.

Margaret von Westernach . // Elzbetha Gremlichin. Jtem

jarzit Aubrat vom Stain, Pauli sin brüder, Mårgretten ir schwester

vom Stain und ir vatter und måtter.

12. Gregorii pape. / Elzbeth von Estetten mon. // Mechtilt Ful-

mayrin. Ülrich Sûner tum .

13. / Adelhait von Geppingen . Wilbirk. Ürich conv. || Her Syg-

mund vom Stain und sinr bayden husfrowen ), sinr vater und

muter, sinr geschwysterdig . . . . man sol die sy () nach sant

Gregoriustag gang "), da ist er gestorben .

14. // Unshalm (!) von Justingen.

15. Jdus. // Júcza diu lang vôgtin ') tum. Agnes Eberhertin tum.

(Barbel Stotzzingerin tum) .

ain jartag im und siner husfrowen und sy also haben in irem gebett und haben

7 priester, den geben 7 ẞh.

4) Abt 1451-1460, gest. 1463.

5) Nach Sch.

von Rechberg.

=
B. zum 20/III heissen dieselben N. von Blumberg und N.

6) So die Vorlage ; Sinn : man soll die Jahrzeit nach Gregoriustag [ 12/III]

begehen.

7) Adeliges Geschlecht, von dem urkundiich nur bekannt ist Ernst der Vogt

den man nennt den langen Vogt zu Reutlingendorf gesessen 1365/66 (Württ.

Geschqu. 9, 417 ; Neue Beschr. des OA. Riedlingen S. 878) , Wappengenosse der

Vögte von Möhringen, der Herren v. Griesingen und der Greif von Berkach

(Beschr. d. OA. Riedl. S. 831 ; v. Alberti S. 242 , 245, 512, 929) . Vgl . Anna

Vögtin beim 18/VII und die 3 Heiligkreuztaler Klosterfrauen Klara , Anna und

Hail die Vögtinnen (Württ. Geschqu . 9, 119 : J. 1321 ) , die wohl der gleichen

Familie angehören.

10 *
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16. Se Diepurgis. S. Gerdrudis virg. // Hans Vischer genant der

hoffmaister tum. hät kofft 1 18 h im und siner husfrowen

Bethen Selbinen und ir baider vatter und mutter usz den wysen

zu Schmiechen die man um den Ruhen kofft hät.

17. Her Eberhartt von Gräffnek und sin husfrð.

18.

19.

20.

Lügat (!) von Schelklingen comentissa . // Gütt vom Stain.

Ursula de Kirchain mon. // Margretha von Ingstetten .

Haynrycus abbatis von sant Görgen ). // Marquart decanus

prespiteri (!) . Fricz von Westerstetten, der haut gemachot

1 von Ensingen uff sin jarzit .

21. Benedicti abbatis . Adelhait mon. Adelhait von Nennigen

mon. Adelhait ain greffyn von Tegg tum. // Gůta vom Stain

mon. Her Burkhart von Elrbach ritter und Anna sin husfrow

von Friberg ) und sin vatter und sin måter tum. Hainrich Zeng

ain pfründner tum.

22. // Gerwig von Sulmentingen tum.

23. / Adelhait, Anastasya mon. // Cůnrat der lang vogt ¹º) . Rů-

dolff von Sulmentingen und sin wirtyn, der haut gemachot

nach Agnesun von Sulmentingen tod 30 ßh us der wis (?) [zû]

Súmetingen (!).

24. // Hermann von Hussen . Agnes von Berenstat. Anna Månyn.

Margareta von Rammungen von Sulmetingen . Das gutlin von

Treffenspach 11); da gănd us 8 [ymi] roggen und 4 B, 8 herbst-

hôner, 2 fassnacht håner, 200 ayger, davon git man uf daz

liecht 3 b, da(z) úbrig uf ier iarzyt und 1 von Ennenbúrren

hut ir swester Agnes dar uff geben. Jtem jeder frowuen 1 m(ass)

wins, dem priol 18 h , 5 ẞ 5 priestern, daz úbrig tailt man an

barm gelt.

8) Eher Heinrich III. von Stain (bezw. H. Bosso), gest. 1347 , der im Zwie-

falter Totenbuch (MGH. Necr. 1 , 247) beim 19/III begegnet (nach Freib. Diöz.-

Arch. 15, 239 soll er jedoch am 7. Oktober gestorben sein), als Abt Heinrich II.,

als dessen Todestag der 25. oder der 15. März 1259 angegeben wird (Totenbuch

von Rheinau ; Necr. 1 , 458 ; Freib. Diöz.-Arch. a. a. O.) . Leider gibt es kein

altes Nekrologium von St. Georgen.

9) Burkard II. von Ellerbach = Laupheim († 1463) und seine zweite Gattin

Anna v. Freiberg ; vgl. Joh. Alb. Aich, Laupheim bis 1570 (1914) S. 32. Der

Eintrag vom 14/II ist von gleicher Hand und wird deshalb ebenfalls diesem

Burkard II. gelten.

10) Vgl. die Anm. zum 15/III.

11 ) Das Folgende von anderer Hand des 15. Jahrh. Treffensbuch, Weiler

Gde. Berghülen OA. Blaubeuren . Da keine Urkunde über diese Schenkung vor-
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25. Annunciatio domini. Crucifixio domini. / Luggart comen-

tissa Werdenberg Schelklingen tum. // Von der von Bach

1 maus vins (!) .

26. Anna Wischlerin mon. Hainrich conv. Jta Bessrerin mon .

// Benigna. Salme. Agatha. Canrat vom Stain. Jtem 5 ẞ

von Bermeringen.

27. Resurrectio domini. / Adelhait mon . // Elsbeta von Gundel-

fingen vom Stain tum.

28. / Agnes. Adelhait mon. von Kirchen. Hainrich Wilsinger conv.

// Dietrich Hayinger. Mechtilt Warthussen.

29.

30.

Lucia Wichburgarin 12) mon. // Margret Laidolffin tum.

Suffya Lenungin mon. // Herman Falch. Margreta Kaibin tum.

31. / Anna von Ynsenburg mon. // Her [Hans] Flach von Risch-

ach 13) . Guta Lienungin mon.

Jtem an den nehsten gutemtag nach ostran so sol man

begun der herrun von Schelklingen iarzit mit allen phoffun

mit ainer gesungner messe [und 2 mås wins] 14).

Aprilis.

1. Kal. // Gerdrut. Cunrat. Frik ¹).

2. Conversio s. Marie Magdalene. // Mechtilt Kaybin.

3. Júcz Schwelcherin mon. Mangolt Rupffenman . Hainrich conv.

Elzbeth Haymin mon.

handen ist, sei hier der Eintrag auf der letzten Seite des Seelbuchs (f. 58b ; von der

gleichen Hand wie oben der Name der Stifterin und des Stiftungsguts, durchge-

strichen) angeführt : Us dem gåt ze Treffenspůch gaut ierlich .... (wie oben).

Jtem us dem hoff ze Nasgunstat den man kofft umb her Egloffen von Friberg, us

dem gat iarlich 3 h. Jtem das gut ze Treffenspuch und den hoff ze Nasgunstat

haut kofft diu von Ramungen und diu Schwelherin. Uff daz ewig lieht 3 %, das

ander uff ir baider iarzit und 1 uff iers suns iarzit, so Agnes ir sch(w)ester

gestarpen (!).

12) So die Vorlage ; in den Jahrtagsverzeichnissen des 17./18. Jahrh. heisst

sie Wischburger.

13) Der eingeklammerte Vorname im 15. Jahrh. nachgetragen. Hans v.

Reischach gen. Flach erscheint in Urkunden 1373 und 1383 als Gatte der Anna

von Ellerbach ; vgl. zum 16/IV und Steichele-Schröder, Bist. Augsburg 7, 230 ff.,

296 ff.

14) Das Eingeklammerte im 15. Jahrh. nachgetragen . Hieher gehört auch

der Eintrag beim 2/IV aus dem Anfang des 17. Jahrh.: Am gåtten tag nach

Quasimodo begat man den iartag der herrschaft von Schelklingen, man und

frawen, mit einem gesungen ampt. Mit der „Herrschaft" ist das Grafenhaus

von Berg Schelklingen gemeint.
=

1) Zweifelhaft, ob zwei oder drei Namen.
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4. Ambrosii episcopi . / Adelhait Hayingerin mon. // Hermannus

prespiteri (!) tum. Her Cunrat von Stoffeln tum³) . Anna vom

Stain truschsdzin (!) von Tiessenhoffen.

5. Nonis. Hyltgunt Wischlerin. Anna comentissa de Montforth.

6. Anna von Werdnow.

In der
7. // Ürrich Laidolff tum. Hyltrut von Westerstetten.

vasten so git man den win zu der mandat von ir.

8. Agnes von Schmiechen mon. Gertrut von Nenyngen mon . Il

Hainrich von Kirchen tum. Cůnrat von Westernach tum. 2a).

2) Konrad v. Stöffeln zu Justingen, stiftet 1375 eine Kaplanei im Kl. Urspring

zum Seelenheil seiner † Gattin Ursula v. Klingen [hier unten beim 4/IX] ; Reg.

episcop. Constant. nr. 6341. Von Mitgliedern dieser edelfreien Familie kommen

im Seelbuch noch vor (alle von erster Hand) : Herr Albrecht v. Stöffeln beim 8/V

und Hailig v. Stöffeln beim 1/VIII (beide nicht in Urspring begraben), wohl ein

Ehepaar, vermutlich die Eltern des obigen Konrad, Albrecht also der erste

Stöffler zu Justingen (urkundlich 1326-65) und seine Gattin, eine Freiin von

Justingen (urkundlich nicht nachgewiesen) ; ferner Ursula v. Stoffel beim 18/V,

jedenfalls identisch mit Ursula v. Stöffeln (auch Stoffeln), die 1364 und 1368

als Witwe Wolfs vom Stain v. Klingenstein erscheint (Ulm UB. 2, 588, 676).

Gabelkovers Exzerpte nennen aus unbekannter Urspringer Quelle (nicht im Seel-

buch ! ) weiter : Junker Sigmund von Stöffel et uxor eius, Fraw Magdalena, geb.

de Fürstenberg (Baumann p. 217) ; es sollte heissen : Simon v. Stöffeln ( zu

Justingen), dessen Heiratsabrede vom J. 1451 im Fürstenberg. UB. 3 nr. 410

gedruckt ist.

2 a) Dieser Eintrag von einer zweiten, wenig jüngeren Hand bezieht sich

wohl auf den Stifter der Westernachschen Kaplanei im Kl. Urspring. Chunrat

v. Westernach stiftete dieselbe am 5. 1. 1404 [nicht 1405 ] zu seinem und

seiner Vordern und besonders seiner 1. Hausfrau selig der Halderin und auch

der jetzigen seiner Hausfrauen der v. Nenningen Seelenheil mit Gunst und gutem

Willen seiner Neffen Hans, Heinrich , Ytel, Chunrat und Ulrich v. Westernach,

alle 5 Gebrüder und Söhne von des Stifters seligen Bruder H. Rüdger v. Wester-

nach Ritter (Orig. der Stiftungs- wie der bischöfl. Bestätigungsurkunde, diese

d. 1404, VIII. 29, in der Registratur d. kath . Stadtpfarrei Ehingen) . Von den

in der Stiftung genannten Gliedern der Familie (Stammsitz im bayer. BA. Mindel-

heim ; vgl . über dieselbe besonders Steichele, Bist. Augsb . 5, 398, 601 und ö. )

glaube ich im Urspringer Seelbuch wiederzufinden seine Neffen Hans (entw. 30/1 ,

,,litt nit hie“, Hausfrau Ann v. Wiler, oder 28/X, tum., Hausfrau Anastasia v.

Grafeneck), Heinrich (1/1) , Ytal (mit Hausfrau Agnes, 23/X tum.) und Ulrich

mit Hausfrau Suffy v. Rammingen (9/XII tum .) . Die beiden Ehefrauen des

Stifters und sein spätestens 1403 verstorbener Bruder Rüdger werden vermisst ;

denn der Eintrag vom 13/X (tum.) muss wegen der jüngeren Schrift auf einen

jüngeren Rüdger bezogen werden (ein oder zwei solche bei Steichele a. a. 0.),

wenn man nicht etwa nachträgliche Eintragung annehmen will. Die drei ur-

kundlich bezeugten Konventsfrauen aus dieser Familie, Anna (gest. als Meisterin),

Greta und Klara, alle drei noch 1433 bezeugt (vgl. 11/III , 25/IV und 1/IX) und
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9. Marie Egypciace. / Ûdelhilt magistra de Tússen in Urspringen.

Barbel vom Stain mon. // Herr Burkart von Ynsenburg Korherr

zů Ougspurg waz³).

10. Luggart ain greffyn von Kalb tum .

11. // Fridrich Goldlin. Johannes de Stússlingen .

12. Diemari abbatis von sant Görgen *).

13. [Jdus]. Gerdrut. Wilbirg mon. // Måhthilt Mairin tum.

14. Thyburcii et Valeriani martyrum. // Egloff Schedel 7 ps.5)

Cunrat Seffler 1. Genefe von Künsegk geborn von Hirnhain,

Erhart von Kúmsák (!) ier husswiertt tum®).

15. Hiltdrut magistra de Tússen. // Albrecht Balczholcz. Kathe-

rina Griffin.

16. Her Cunrat Gerung prior tum. / Anna von Elerbach von

Rischach 7 ps . Jtem 5 von Bermeringen den frowen úber

den tisch, dem priol 3 ß, den 5 priestern 5 ß und 1 masz yedem

priester tum. úber her Berchttols vom Stain grab und lút da-

rúber ).

17. Elsz von Ramyngen mon. 11 Ulrich Sicz und siner wierten

Elsbettun.

18. Agnes von Nydlingen mon. Gret An von Friberg magistra

mon. starb LXXXI . // Katherina von Nenningen. Herr Caspar

von Friberg rittor (!).

leibliche Schwestern, sind wohl Töchter des Hans v. Westernach und der Ann

v. Wiler, die von wenig jüngerer Hand beim 30/1 eingetragen sind, wie die

Bemerkung nach ier dochtran tod" nahelegt ; zu ihnen kommt noch eine Frau

Barbara (29/XI ) , über die urkundliche Nachrichten fehlen .

3) Nach seiner Grabschrift (Jahrb. d . hist. Ver. Dillingen 10 [ 1897 ] , 83) gest.

8. IV. 1438 (Baumann, Allgäu 2 , 513 nennt 1439 als Todesjahr) ; vgl. zum 2/III.

4) Gest. 12. IV. 1280 ; Freib. Diöz. -Arch . 15 , 239.

5) Egilolf Freiherr v. Steusslingen gen. Schedel, urkundlich bezeugt 1285–1329.

6) Bei Sch. B. am 27/III . Vgl. zum 25 V.
=

7) Gattin Johanns v. Reischach gen . Flach (vgl. zum 31/III) , vorher in erster

Ehe, wie es scheint, verheiratet mit Berthold vom Stain von Klingenstein , als

dessen zweite Gattin in der Tat 1366 eine Anna v. Ellerbach urkundlich ge-

nannt wird (Schenkung des Kirchensatzes und Zehnten zu Bermaringen an Kl .

Urspring: StA. Blaubeuren Weltlich) . Da Berthold schon 1368 tot ist, steht

dieser Annahme kein Hindernis im Wege. 1384 ff. (bis ca. 1397 ) ist dieses

Bertholds Sohn, Konrad vom Stain zum Klingenstain (hier unten beim 13/XI),

durch seine Heirat mit einer Tochter N. des Hans Flach v. Reischach und der

Anna v. Ellerbach Besitzer der Hälfte der Herrschaft Kemnat und Vogt des

Klosters Irsee BA. Kaufbeuren ; Steichele- Schröder, Bist. Augsb. 7 , 231 ff. , 297 f.

Er hat also eine Tochter seiner Stiefmutter aus ihrer zweiten Ehe geheiratet ;

aus unserem Seelbuch erfahren wir ihren Namen : Ursula (oben beim 19/T) .
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19. Leonis pape. Agnes de Ehingen mon. Bertholt conv. // Udel-

hilt von Stúslingen. Cünrat Stuher und sin husfro Ann und

sin tohter Ursel.

20. / Elzbethta [!] . Mechtilt de Almentingen mon . // Aulbrecht Ruchen,

Clara von Eckental siner husfrow, Årtolff, Anna von Enczberg

siner geschwisterig tum.

21. Jucz. Mechtilt de Cella. Margreta Fúlchynin mon. Cůnrat

comes de Schelklingen 7 ps. tum. // Aubret Trussássen von

Bichisshussen und sin huszfrow Agnes von Echingen tum.

22. // Burghart von Elerbach der Lang und sin bråder. Diú viert

geseczt ist an sant Gorgen abent ) . Hainrich Clatan tum.

23. Georgii mart. Adelberti episcopi et mart. // Cůnrat von Stús-

lingen.

24. // Hainrich von Schelklingen tum. Her Eberhart von Gráff-

nek und sin husfro tum.

25. Marci ewangeliste. Letania maior. / Katherina Griffin

mon. Ann von Westernach magistra. // Haylwig und Cristina.

Fren vom Stain.

26. // Lûgart Griffin. HainrichHainrich von Sulmingen. Elisabeta von

Benczingen tum.

27. (Margret conversa). | Agnes Kaybin. Hylgunt von Hoch-

dorff. Aubreht Ruh und Clär sin husfrö und Agt von Wester-

stetten sin swỏester tum.

28. Fitalis mart. // Adelhait Enslingerin.

29. // Lenung von Albeg tum.
Burkart von Ellerbach und siner

husfrow Margret geborn ain Gryffin ) begaut man ier jartag

8) Auf Betreiben der Brüder Burkhard Ytal und Burkhard d. Lang von

Ellerbach, beide Ritter, schenkte Herzog Rudolf v. Österreich 1364 den den

Ellerbach seit 1360 verpfändeten Kirchensatz und Zehnten von Pfaffenhofen (BA.

Neu-Ulm) an Kl. Urspring, das 1367 für die beiden Stifter und ihre Vordern

selig einen 4fachen Jahrtag (vierstund im Jahr an St. Gallen-, Kathrinen-, am

Obersten und St. Georien-Abend, bezw. nach dem Ableben der beiden Stifter

an ihrem eigentlichen Todestag) übernahm ; vgl. zum 19/II , 22/IV („die viert

Gesetzt") , 15/X und 24/XI ( „ die ander Gesetzt" ). Zur Geschichte der Herren

von Ellerbach im 14.-16 . Jahrh. vgl. ausser Aichs Geschichte des Marktdorfs

Laupheim 1. Teil (1914) noch dessen Nachträge in dieser Zeitschrift 26 (1917),

442 ff.

9) So korrigiert von jüngerer Hand ; die ursprüngliche Lesart (Güussin?)

ist nicht mehr sicher zu erkennen . Nach Aich , Laupheim bis 1570 S. 33,

Burkard III . v. Ellerbach-Laupheim (gest. 1496) und seine Gattin Margareta Güss

(von Güssenberg).
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zwischen ostern und pfingsten ungerarlich all die will sy lebend

mit 7 priestern.

30. Vigilia. // Her Cun Truhses. Herr Caspars von Fryberg ritter

und Annen Gåsslerin von Brunegk am Rin siner huszfrowen

und frow Gred Annen von Fryberg maistrin dis gotzhusz siner

tochter und sins sunsz herr Sigmunds von Fryberg ritter und

aller irer kind daruff gond 2 geltz die sind erkofft usz des

Waltzen gut zu Schmiechen und 33 f. hat her Ludwig von

Zillhart geben von wegen herr Cristas von Fryberg Thumherr

zu ogspurg und ist erkoufft 1 um 162 fl. Darvon soll

man geben dem prior 2 ß und 6 priestern 6 ß und soll stecken

4 kertzen úber her Sygmunds von Frybergs grab und sol singen

ain selampt oder wie es die zit gibt und lút über die greber

und singt am åbent die selvesper nit. Und disz jărzit sol man

alle jar begon uff sant Jörgen tag des hailgen ritters.

Maius.

1. Kal. Philippi et Jacobi apostolorum . // Katherina.

Hainrich und Adelhait.

2. Wiberade virg. Hedwig von Gundershoffen . Cårlin von

Stadgun mon. // Albreht von Ingstetten tum. Cůnrat Sul-

mingen.

3. Invencio S. Crucis. // Hainrich von Sulmingen tum.

4. Spinee corone domini. Floriani mart. / Lüggart von Berg.

Anna Wischlerin mon. // Her Chunrat Bámerlin, vatter und

måter und aller siner vordren.

5. Ascensio domini. Aberlin Stoll ain pfründner. // Her Jopp

von Stadgun tum. 2 geltz git der frůmesser ze Grunzbain.

6. Johannis ante portam Latinam. / Ursela von Stadgun. // Hans

Fúlhin. Hans von Sulmatingen und Agt von Fryberg sin hus-

frow tum.

7. Nonis. Apparicio s . Michahelis. / Hainricus Hofman sacerdos.

// Rüdger Kaib mon. Johannes. Ulrich von Hochdorff.

8. Her Albreht von Stoffeln ¹).

1) Scherer-Baumann hat hier weiter aus unbekannter guter Quelle : Elisabeth

Burggräfin [von Burtenbach] , uxor Georgs v. Lichtenau [bayer. BA. Mindelheim],

ob. anno 1478, ferner Gabelkover sine die : Anno 1484 dnus Georgius a Lichtenaw.

Beider Sohn und zugleich der Letzte seines Geschlechts war der Augsburger

Bischof (1505-1517, geb. 1444/45) Heinrich von Lichtenau ; der Todestag seiner

Mutter ist auch nach dem Totenbuch von Ottobeuren (Necr. 1 , 113) der 8. Mai.

Vgl. unten zum 14/XI.
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9. Anna von Stúslingen mon. // Katherina Gråningerin tum.

10. Gordiani et Epymachi. // Mechtilt und Griff von Ehingen.

Johannes Haim, Anna sin husfrow und Fritz ir brüder und

ir kind.

11. / Elzbeth Laydolfin magistra. // (Her Hansen Schlechten capplon

der vom Stain tum .).

12. Pangracii, Nerei et Achillei martyrum. Benigna von Rosen-

felt. Richecza von Ephingen mon. // Claur von Stadgun von

Estetten tum. an dem gutemtag for phingsten.

13. Servacii episcopi. Gangolfi mart. // Cunrat Esinger. Volmar

von Werdno der alt.

14. Bonifacii pape et mart. Agnes von Althain. Margaretha

Balczhólczin. // Der von Landenberg jarzit begat man gölidi

als am hörpscht [ze pfingsten in der temperfusten und daurnach

in der temperfasten ze herbst und lyt über gråber].

// Adelhait und Suffya.

15. Junii. Spiritus sanctus super apostolos. // Adelhait

Kaybin. Gorg von Blankenstain .

16. Anna von Ingstetten . // Ulrich Flek tum. Her Jerg Tr(u)ch-

sessz.

17. // Adelhait von Ehingen.

18. // Ursula von Stoffel. Wolff von Neningen und sin husfrow

Cecilia und Margareta und Geri tum.

19. Dyonisii mart. Potenciane virg. Suffya von Boll. Agnes von

Kirchen mon. // Haincz Rummellin . Margareta. Wilburk.

20. Adelhait von Berg. Margareta von Stadgun. Anna von

Hochdorff mon . // Eberhart Griff.

21. // Anna Laidolffin mon . Her Dietrich prespyter tum.

22. // Lypbirk von Schmiechen tum.

23. Irmelgart magistra mon. Agnes von Höchstetten la. //

24. / Wilbirk von Gundershoffen . Adelhait Waldek mon²) . Wf

vom Stain abbatis. II Gerwig von Sulmentingen von Hochen-

stat tum.

25. Urbani pape. / Cunrat conv. von Bottenhussen . // Clara von

Bach. Swygger Trusses. Anna von Stadion geborn von Kal-

tental tum. und ir dochter Margrethen und Annen vom Stain

und her Hansen von Stamhan riter und Wernhers von Núwa-

husen. Beatrix von Kúngsegg geborn von Hurnhain, ir vatter

2 ) Heisst 1326 urkundlich Adelhaid v . Baldeck (Gde. Wittlingen OA. Urach).
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und muter und ir baider huswirt Walthers von Küngsegg und

Hansen von Seckendorf und aller ir frund her Wilhalms von

Hurnhain und siner husfrowen der von Gerollzegg und aller

iren geswistergit und frö Annen von Hirschairn und irs brüders

såligen frowen und herr Walthers von Hurnhain und herr Wal-

thers von Hurnhain, kertzen und luten ad tumulum. Jtem Wal-

ters von Künsegg irs süns³).

26. // Kůn der Truchsåzz ritter.

Agnes Kreftyn mon.28.

29. Maximini episcopi .

31. Petronelle virg.

1. Kal.

2. Marcellini et Petri.

Junius.

Anna Cůnczelmeni mon. // Bertha von

Essendorff tum. Walter von Künsseg tum.

3. Erasmi episcopi et mart.

5. [Nonis]. Bonifacii episcopi et sociorum eius . / Suffya von Ent-

bach mon. // Her Hainrich Kayb. Margaretha und ir thother

Adelhait.

6. // Bertholt vom Stain.

7. / Clara von Tettingen. Johannes von Ingstetten priol tum.

8. / Elzbetha und Agnes mon. // Margareta vom Stain von Horn-

stain tum.

9. Primi et Feliciani mart. // Agnes von Westerstetten Feczerin.

10. Katherina Brenerin mon. // Mechthilt Stusmanyn.

11. Barnabe apostoli. // Eberhart Gryff der elter.

12. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. // Chůnrat Flek. Chůntz

Althain von Ulm, Katthrina sin husfrow und ir baider vatter

and måter und ir vorder iărzit mit singen und lesen und ich

der rochin ob dem bainhusz uf dem kierchhof.

13. [Jdus] . / Elzbetha mon . Cůnrat conv. // Katherina Krefty.

15. Viti, Modesti et Crescencie. Jta von Höchstetten mon . Anna

von Billenfingen mon. // Jtem jarzit her Be[r]thold vom Stain

3) Es handelt sich um die Freundschaft der trefflichen Meisterin Helena

v. Hürnheim (1480-96) aus der Linie Hochaltingen-Niederalfingen ; dieser Ein-

trag steht in der Vorlage links. Vgl. zum 21/IV und 27/IX und die Abschriften

der Hürnheimischen Jahrtagsstiftungen von 1483 und 1484 auf Bl. 20 und 45

des Seelbuchs, sowie die königseckischen Jahrtagsstiftungen von 1480 und 1483

(Urspring B. 74).
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und siner husfrõe der Tumyny, sins vaters und måtter und siner

geswisterten uf sant Vitz tag.

16. Udelhilt Flekin mon. // Hainrich von Schmiechen. Gůta.

Hainrich Küderlin tum. 2 ẞ us Trypelmennynun hus, 5 ß.

17. / Kungunt Schmich mon. // Wilhalen Flek tum.

18. Marci et Marcelliani martyrum. / Jucza von Tússen. Claur mon.

19. Gervasii et Prothasii martyrum. / Mechthilt von Burrun. Gûta

Trescherin mon. Anna Trüssessin maisterin LXIII[= anno 1463].

20. Gerdrut von Gerhussen. Anna von Gundelfingen mon.

21. Albani martyris.

22. Paulini episcopi. Decem milium martyrum. // Her Bertholt

sacerdos. Bertholt und Cristina.

23. Vigilia.

24. Nativitas s. Johannis Baptiste. Es ist ze wissend

das Ursulen von Ramingen geborn von Riethain von ir järczit

gät 22 h von Enenbúrra.

25. // Ülricus Fúlhin sacerdos tum. Hainrich Laydolff mon.

26. Johannis et Pauli.

27. Her Hans Driel von Sant Jorgen ain priester und sim vater

und muter git uff ain jorczit den 5 briestern 5 ß, dem priol 1 ß

und ainer frawen 4 ayger und ain zwáygecz brod usz der wisz

dy do leyt im see zu Schelklingen ob der frümesz wisz. // Walther

von Schelklingen ritter tum.

28. Leonis pape. Vigilia.

29. Petri et Pauli. Anna von Trochtelfingen mon. // Bar-

tholomeus Botlůng ¹ ).

30. Commemoracio s. Pauli.

Julius.

1. Kal. Octava s. Johannis Baptiste.

2. Processi et Martiniani martyrum . Jopp von Hall und Margret

Ungelterin sin huszfrow und sin vatter und måter.

1) 1260 tritt ein senex Botelungus de Enemerchingen , wohl ein Dienst-

mann der Herren v. Emerkingen, 1266 derselbe als dominus Bodelungus mit drei

Söhnen auf (Wirt. UB. 5 , 330. 6, 248) . Obiger Barthel Botlung ist nach einem

Bericht über die urspringischen Güter von 1646 der Vater der Konventsfrau

Adelheid v. Emerkingen (= Adelhaid von E. hier oben 16/II ?) , die 1331 als

Pflegetochter Graf Konrads v. Schelklingen und des Dekans und Kirchherrn

Mangold von Schmiechen ins Kloster kam (B. 11 ) ; sie heisst in diesem Auf-

schrieb „ Adelheid Bertellins [= Barthels] sel. Bottelungs Tochter von Emerkingen"

bezw. kurz „Adelheid Bottelung." Sonst ist mir der Name Botelung nirgends

begegnet.
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4. Ůdalrici patroni in Urspringen. // Anna von Schmie-

chen mon.

5. // Adelhait conva Kellerin tum. Thorothea vom Stain von

Lainberg.

6. Octava apostolorum. / Richecza comentissa de Schålklingen tum.

7. Nonis. Anna Håno. Ursula Spettin mon. //

8. Kyliani mart. et sociorum eius. // Ulrich Horsch tum. | Her

Cunrat vom Stain miles nach siner tochter Gretun tod 21/2

von Wichsel.

9. Cyrilli episcopi. / Ülricus de Múlhain priol. // Burgkart von

Elerbach ritter tum. und her Buppelin und herr Hainrich.

10. Septem fratrum. / Herczog Lúpolt von Österrich. // Hans von

Hochdorff und sin vatter.

11. Octava s. Udalrici. Benedicti abbatis ¹) .

12. / Adelhait von Nyderhoffen. Katherina von Werdno mon. fɑ.

Ursula von Gräffnegk geborn von Tettingen und irs suns

Gerwigs.

13. / Margaretha. // Hainrich Flek tum. Lucz von Werdno tum.

14. Margarete virg. et mart.

15. [Jdus] . Wilhalm comes de Twingen. Anna Fúlhinni von

Westernach tum. Amely von Mansperg 30 ß nach frowuen ir

baider swester tod.

16. Divisio apostolorum. Hubaldi patris s . Ulrici. / Anna vom

Stain maistrin und ir brüder appt Wolf ze Zwfalten uf ir

baider iarzit 35 [B] gelcz von Kirchain. Ob. im XXI jar²).

// Jucza Růpbrehtin.

17. Alexii confessoris. / Bertha Witlinge mon . Albreht confersus.

Nes von Graufneg mon . // Eberhart von Gräfneg tum.

18. / Anna Wögtin³) tum. und ir swester Annastasya und ratter

und måter 30 ẞh us ainer wisz von Schm(i)echen.

1 ) Kein Abt von St. Georgen, wo es überhaupt keinen Abt dieses Namens

gab, sondern ein zweites Fest des Ordensstifters : Translatio s. Benedicti ; vgl.

Archiv f. d . Gesch. d. Hochstifts Augsburg herausg. von A. Schröder 1 (1909/11) ,

289 1.

2 ) Der Todestag des Abts von Zwiefalten ist nach Zwiefalter Quellen der

24. oder 23. Mai 1421. Die Überlieferung, dass die beiden Geschwister am

gleichen Tag starben und im gleichen Grab (in Zwiefalten) beigesetzt wurden

(Beschr. d. OA. Münsingen 2. Bearb. S. 828) , ist doch wohl Sage. Der 16. Juli

darf wohl als Todestag der Meisterin gelten.

3) Vgl. oben zum 15/III.
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19. Margreta von Stadgung mon. / Her Walther von Stadgun

von Schadwishusen, lyt nit hie.miles 1. 22

20.¹) // Anna vom

21. Praxedis virg.

Stain Jungingen tum. Diepolt Roter.

Victoris mart. et socior. eius. // Oswalt Lay-

dolf. Johans Kayb. Hans von Sulmentingen tum .

22. Marie Magdalene. // Herr Sigmund von Friberg ritter im LVI

jar ( 1456) tum.

23. Appollinaris. Brigitte

von Schadwishussen, 1

vidue. // Wolf vom Stain tum. 30 ẞ gelcz

von Nasgunstadt dem priol 2 ß, 5 pfafen

5 ß, ieder frowen 1 ß, nauch siner swester Gretten tod an barm

gelt die (!) frowen, als ferr es geraichen mag, der custry 3 ßh,

lyt und prent die kertzen ob der ritter grab.

24. Christine virginis. / Üdelhilt comentissa de Schelklingen tum.

die begät man Appollinaris ³) . // (Artolff Ruchen, Hildtrut von

Sulmetingen siner husfrow und Hainczen Ruchen, Agten von

Westerstetten siner schwester ain selampt).

25. Cristofori. Jacobi apostoli . Jodoci confessoris . Anna Mus-

singerin mon. // Hainrich Man. Her Bertholt vom Stain halb-

ritter haut hergeben Bermeringen die kirchen, den begät an

sant Jacobs abent ).

26. Anne matris Marie. // Hainrich von Stúslingen.

27. Marthe sororis Marie Magdalene. Gerdrut Truhsessin fã. Il

Anna. Margareta Schwelherin tum.

28. Agnes Flekin mon. Herczog Rudolf und sin vordern , der

jarzit begaut man mit ainer gesungner mesz. Dorote von

Bach priolin mon. Il

29. Panthaleonis mart. // Anna von Estetten tum. ieder frowen 18 h,

4) Unter diesem Tag führt Sch.-B. eine Meisterin Adelheid vom Stain

auf, die 1360 gestorben soll ; so auch schon Bruschius, Monasterior. Germaniae

praecipuor. Centuria Ia (Ingolstadt 1551) f. 173 b. Diese Meisterin ist urkund-

lich nicht bezeugt (allerdings weist die urkundlich gesicherte Meisterinnenliste

von 1332-1368 eine Lücke auf) . Ihr Fehlen im Seelbuch, das doch an Namen

des 14. Jahrh. so reich ist, fällt sehr auf. Vielleicht ist sie nur eine Doppel-

gängerin der in einer Urkunde von 1294 auftretenden Meisterin Adelheid, die

wir im ältesten Totenbuch beim 22 XII wiederfanden.

5) St. Apollinaris (23/VII) war ursprünglich am 24/VII eingetragen, wo er

wieder ausradiert ist.

6) D. h. am 24 / VII ; hier richtig Sch.-B. Als seine Eltern nennt der oben

zum 16 IV erwähnte Stiftungsbrief Konrad vom Stain v. Klingenstein und Salme

v. Hornstein, als seine Gattinnen : 1 ) Agatha v. Schwenningen (Sch.-B. falsch :

Ag. v. Sulmetingen), 2) Anna v. Ellerbach.
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dem priol 3 ß, 5 priester yedem priester 18 h, usz dem gútlin

ze Howfeld.

30. Symplicii et Felicis pape.

31. Abdon et Sennes mart. / Anastasia mon. / Kúngunt von Tússen.

Agnes Spettin mon. // Hainrich von Nenningen. Cůnrat Sul-

mingen, des jarzit ist am nehsten fritag ze ingendem Aůgsten.

Augustus.

1. Kal. ad vincula s. Petri. Septem Machabeorum. Katherina

von Esteten. Hedwig mon. // Haylig von Stoffeln . Anna

Wischlerin.

2. Stephani pape et mart. Margaret von Zúlnhart.

3. Invencio s. Stephani prothomart. // Elsbet von Erbach.

5. [Nonis ] . Oswaldi regis. Afri martyris. // Hans von Werdnow.

6. Sixti pape et mart. Felicissimi et Agapiti mart. / Margaretha

Bergach mon. Syfrit conv. Ulrich Frig prior. // Bertholt Kayb.

Adelhait Kaybin.

7. Afre martyris. Donati episcopi . // Dietrich Rüpreht. Hans

Truhsses (!).

8. Ciryaci mart. et sociorum eius.

Bertholt Kaib. Anna Kaibin.

lantstain tum .

Anna von Albek mon . //

Bertholt Schwelcher von Wie-

9. Romani mart . / Agnes Kaybin. Margretha von Ehingen mou . //

10. Laurencii mart. // Hans von Stússlingen.

11. Thyburcii mart. // Peterscha von Westerstetten Feczerin .

12. Hylarie, Digne, Eunomie.

13. [Jdus]. Ypoliti mart. et sociorum eius. Katherina von Stús-

lingen mon. // Bertholt Grúninger ¹ ) .

14. Eusebii presbyteri. Vigilia . / Adelhait von Mundrichingen mon .

// Elzbetha Schwelcherin tum. Der edel her Schwygker von

Gundelfingen und sin vordern , die hant die lehenschafft ze

Althain geben an der von Sulmentingen gûtlin .

15. Assumpcio sancte Marie. / Anna Gryffin mon. // Ülricus

Kofman sacerdos . Elzbetha von Werdnaw 30 ẞh gelcz uf ir

1) Ohne Zweifel identisch mit Berthold Gröninger, einem Manne ritterlichen

Standes, der 1347/50 zu Berkach sass (Beschr. d . OA. Ehingen 2, 79 f . ) ; An-

gehöriger des Ortsadels von Grüningen , der dort gerade um die Mitte des

15. Jahrh. verschwindet (Beschr. d . OA. Riedlingen S. 768 f.) ? Vgl . zum 17 II,

9V und 31/VIII.
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jarzit nach ir dochter Annen tod von Enenbúrren und irm sun

Folmar und Hainrich und Lucz von Werdnow.

16. Anna von Gamerschwang mon. Ursella von Ramungen fã.

// Walther von Sulmingen ). Cünrat Kartter tum.

17. Octava Laurencii . // Hedwyg Hŵdorfferin.

18. Agapiti mart. // Peter Lang tum. und Lúggart sin huszfrow.

19. // Bertholt . Agnes Nauterin. Ludwig von Estetten.

22. Octava s. Marie. / Menhait³) mon. Greta vom Stain mon. ][

Pela von Nenningen.

23. Vigilia. Hainrich conv. Anna von Graufnek. // Luggart von

Muschenwang. Aubreht von Ingsteten .

24. Bartholomei apostoli . // Hans Fulmayger. Gerwig, Hain-

rich und Herman von Sulmentingen. Item uf Gerwigen von

Sulmentingen jarzit (tum.) gät 45 ß von Enenburren .

25. // Gåta Horschy.

26. // Üdelhilt Ruchin Stuslingen tum.

27. / Agnes Flekin tum. Margreten von Stagen vom Stain.

28. Pelagii mart. Augustini episcopi. Hermetis mart. // Rúdger

und Ursula Wischlerin . Margareta ) und alle globigen selan.

29. Decollacio s . Johannis Baptiste. Sabine virg. // Clår von Stadion

von Estetten geborn tum. . . . Anno im LVI (= 1456) do starb sy.

30. Felicis et Adaucti martyrum. / Katherina von Tússen mon . //

31. Pela von Stadgun . // Ůdelhilt Gruningerin . Adelhait von

Husen. Mechthilt von Bach.

September.

1. Kal . Egidii abbatis. Verene virg. Gylii mart¹ ) . / Claur von

Westernach und Grettli von Westernach. // Cůnrat Zinczerlin .

Lúggart von Muschenwang.

2. Gute sanctimonialis . Elzbetha Flekin mon . //

3. Anthonii martyris. / Nesa Hekin. // Ulrich Horsch. Hainrich .

Gerhart. Agatha und Ammaly von Blankenstain .

4. // Ursula von Clingen von Stoffeln tum . Anna Truchsåssin

ain Bergerin.

5. [Nonis] . Barbara vom Stain von Klingenstain . // Ott Seffler tum.

2) Nicht : Sulmetingen, wie Sch.-B. hat.

3) So die Vorlage ; Schreib- oder Lesefehler?

4) Zusatz des 17. Jahrh.: Kaibin.

1 ) So die Hs. Es sollte wohl heissen : Prisci mart.
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6. Magni confessoris. / Cristina Wischlerin. Agnes Mussingerin

mon. / Wummar (!) von Estetten .

7. Anastasie virg. et mart.

Stain).

Agnes Kaybin mon. (Adelhayt von

Wernher Pfiffer tum. (Bartolomeus Goldschmyd).

8. Nativitas s . Marie.

9. Gorgonii mart. Anna von Kirchain mon . //

11. Prothi et Jacyntti . Ursula von Berg mon.

priolin mon. / Cůnrat Stúlhart.

Anna Haimin

12. Peterscha. Lúggart von Muschenwang mon . Cůnrat conv. //

Anna Wissledrerin . Bertholt Wissledrer. Lúggart Flekin.

Margrete Kostahin.

13. [Jdus] . Anna von Stain mon . // Adel von Ingstetten. Wolff-

hart von Nenningen .

14. Exaltacio s . Crucis. Peto (!) . // Cunrat von Berg tum.

Kúngunt Flekin.

15. Nycomedis mart. // Her Hans von Landenberg und siner kind

jarzytt an dem durnstag in der tempelvasten an dem herbst tum.

16. Eufemie virg. et mart. C ( ) // Elsbetha. Anna Tettin.

Hainrich von Stúslingen. Bertholt Múlstain tum. Adelhait

Kaybin mon. und aller gelobiger selan . . .

17. Lamperti episcopi et mart. // Cunrat von Muschenwang der

júnger.

18. Kungunt von Ingstetten. Anna von Ehingen mon. Adelhait

comentissa de Hochenloch. // Adelhait von Elerbach tum.

Cklingenberg tum.2).

19. Hainrich confersus Wilsingen. // Elzbetha von Benczingen .

Agnes Truchsassin tum.

20. // Ludwicus Sunderbůch sacerdos . Johans Kaib , Anna Fúlcherin

tum. Adelhait Schriberin tum. 1 us ainer wisz dú haist

zusel ze Mosbúrren .... nach ierer tochter tod.

21. Mathei apostoli et ew. / Adelhait von Schelklingen . Anna

von Sunderbůch mon. // Albreht Werncz.

22. Mauricii et sociorum eius et martyrum . // Kathrina

von Werdno von 3) Súlmentingen tum.

23. Assumpcio s . Marie virg. cum corpore. / Frenli Baldenstainli

mon. Ytal Westernach und Agnes sin husfrow tum.

2) Sch -B.: Ad . v. Ellerbach nata de Clingenberch, was das Richtige treffen

dürfte.

3) Es scheint „vom“ zu heissen , korrigiert aus ursprünglichem tum (?) .

Bürtt. Vierteljahrsh . f. Landesgeſch . N.F. XXXII .
11
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24. Lúggart von Búrrun. Gretlin von Elerbach mon. // Irmel-

gart Knorin. Katerina von Súmentingen von Rischach tum.

25. / Anna von Nenningen . Anastasia von Westerstetten mon. //

Adelhait Laydolfin mon. Elzbethta Bergach.

26. Justine virg. et mart. (Her Nicolaus prior starb im LVII.) ).

27. Cosme et Damiani martyrum. / Ulrich von Muschenwang.

Albreht Ruch tum. Beatrix von Kúnseg geborn von Húrnhain etc.³)

28. Wenzlay mart. / Adelhait von Boll. Mechthilt Hofmennin mon.

// Hedwig Spettin . Her Chůnrat Fúlchin ritter. Michel Haym .

29. Michahelis Archangeli .

/30. Jeronimi presbyteri. Anna von Ebingen. Ursula von Hoch-

dorff mon. // Dorothea von Bach 15 ẞh uf ir vatter und måter

iartzit nach irem tod, herr Ulrich von Bach, Georig von Bach,

Christstoffel (1) ®).

October.

1. Kal. Remigii episcopi. Germani et Vedasti martyrum. // Agnes

Spettin Stúslingen tum. Göcz von Schmiechen tum .

2. Leodegarii episcopi . // Ita von Schelklingen tum. Hainrich

Sayler tum .

3. // Kun Truchsåzz mon . Elzbetha Sefflerin . Endlin Heslin das

unser mylchkellerin ist gewesen.

4. Francisci confessoris. Mechthilt. Agatha Eglingen. // Hans

von Fryberg l.

5. Gerdrut von Hänow. Anastasia von Sulmitingen [von Gråff-

negk]') tum.

6. Clementa von Höwen tum. (Maister Albrecht Ruch, Hainrich

Ruch, Barbara Fülhin sin husfro, Hansen Ruchen, Elsbeth von

Graufneck sin husfro, Signaut Truchsessin siner schwester tum.).

7. Nonis. Marci pape. Sergii et Bachy martyrum. Hainrich

conversus. Ulrich ) comes de Schelklingen tum.

8. Pelagie peccatricis. // Hyltrut von Sulmentingen Schwelcherin

von Wielantstain tum .

4) Nach der Schrift (2 Hände) eher 1557 als 1457.

5) Wie am 25 V.

6) Der ganze Nachtrag (Schrägdruck) ist wieder durchgestrichen.

1) Die eingeklammerten Worte sind von anderer Hand des 15. Jahrh. nach-

getragen.

2) Eine Hand des 17. Jahrh. hat zwischen Ulrich und comes eingefügt : iunior.
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9. Dyonisii episcopi et mart. et socior. eius . Katherina von

Volkershain. Erlit. Pela von Sulmingen mon . Adelhait von

Werdnow. // Ulrich Mussinger. Anna von Gerstnek. Brüder

Rudolff . Her Cristen von Friberg tumher zů Ögspurg³).

10. Gereonis mart . et soc . eius. / Greta von Eglingen mon. Man-

golt conv. Her Conrat von Wütigen ) und siner husfrouen

Agata Vetzerin.

11. Agnes von Sulmentingen | Anna von Hörningen tum. [von

Stagun.] ³) . Ann von Symatingen ir dochter geborn von Stadio.

13. Sinberti episcopi. // Cůnrat Sulmitingen tum. Walther Fúlhin

tum. 1 wis ze Tússen. Her Růdger von Westernach tum.

14. Calysti pape et mart. Hayl von E. // Adelhait Zyeherin.

Adelhait Schwelcherin Kaibin. Cunrat Wirt tum. Item was

man git uff des hagelschlehtigen Wircz iarzit, daz git man uf

dez phaffen von Justingen iarzit .

15. Jdus. // Anna Hartmánin mon . Adelhait Ruchin tum. Råff Kayb.

Burgkart von Elerbach und sin bråder uff der iecweters reht

iarzit trisig tag úber diu greber gån , uff die andern zwo ge-

seczt den ersten tag und uff den súbenden und uff den tryssi-

gosten och über diú greber gån und alle weg mit ainer ge-

sungner messe .

16. Galli abbatis.

17. / Cůnrat von Owingen conv. // Sufia Stuherin von Stadgun.

18. Luce ewangeliste. / Bertha von Schelklingen. / Adelhait von

Tússen. Adelhait Möllin mon. / Hernit von Ramingen tum.

19. Januarii episcopi et socior. eius. Ursel Húgin. // Gerwigg

von Súlmetingen.

20. Margret von Esteten und Dietrichz irs suns tum.

21. Undecim milium virginum . Hylarionis . // Hans von Schmiechen .

Mangolt sacerdos ) . Adelhait Waltherin.

22. // Adelhait Rottin.

23. // Adel Laydolfin. Elzbetha von Yssenburg.

24. // Nota du gemain iärzit aller globigen selen von der Wisle-

3) Vgl. zum 30/IV.

4) Sch.-B. verzeichnet beim 9/IX Konrad von Witingen (= Weitingen) und

Agatha Fetzer.

5) Zusatz von anderer Hand des 15. Jahrh.

6) Ohne Zweifel der Schmiechener Kirchherr und Dekan Mangold, der 1303

bis 1340 häufig im Urspringer Urkunden begegnet ; vgl . oben zum 29/VI.

11*
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derin und her Eberhartz Koczoscher ) und sins bruders Berch-

tolds daruf 2 gelez, ains us ain(er) wisz lict ze Ehingen in

Dettinger ried und das ander gät us des Sefflårs gût ze

Schmiechen.

25. Crispini et Crispiniani mart. // Bertholt Fúlhin marschalk.

Hainricus de Hänow.

26. Conversio s. Afre. // Bertholt Fulhin . Cunrat von Stúslingen.

27. Vigilia. // Osanna von Emerkingen . Anna vom Stain die Dúmmy

3 h usz dem gåt zů Almendingen daz Adelmans gewesen ist.

28. Symonis et Jude apostolorum. // Her Bertholt vom Stain

3uf sin iarzit nauch siner schwester und tochter tod [lyt

nit hie]. Hans von Westernach und sin wip Anastasia von

Gräfnegg und iry kind tum.

29. Narcissi episcopi et mart . // Hans von Estetten tum .

30. // Jacob und Katherina von Esteten tum.

31. Quintini martyris et aliorum. Vigilia. // Ürrich von Wester-

stetten. Mechtilt Hayingerin .

November.

1. Kal. Festivitas omnium Sanctorum, Cesarii mart.

// Rûdger Wischler.

2. Eustachii mart. et socior. eius . Von allen glôbingen sellun.

3. Priminy episcopi . Hiltrut von Kirchain. Salmy von Stúslingen

mon. // Katherina von Sulmentingen von Hussen tum .

Eberhat ( ) von Gräfneg.

4. // Anna Hugin mon. ¹) .

von Gundelfingen tum.

Her

Geneffe Tishingerin mon . || Clementa

Anna von Üssenberg tum. cummitissa (!).

5. [Nonis] . // Růdolf von Stúslingen .

6. Leonardi confessoris. // Elsbeta von Schönstain [von Sulma-

tingen] 2) tum.

7. Willibrordi episcopi. / Adelhait von Stain mon.

8. Quatuor coronatorum. // (Clausen Faigli und sin fatter und

sin muter tum.).

9. Theodori mart. Anna. Elzbetha von Griessingen mon. // Elz-

7) Verballhornt aus : Kostenzer ; vgl . zum 12/IX und 30/XII.

1) Zwischen diesem und dem folgenden Eintrag steht von einer andern Hand

des 15. Jahrh. ein Name (Vorname), an dem eine dritte Hand herumkorrigiert

hat ; es scheint ursprünglich geheissen zu haben : Francia, was mir unverständ-

lich bleibt.

2) Zusatz von anderer, annähernd gleichzeitiger Hand.
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beth von Emmerkingen . Betha Grynerin 5 ẞ gaud aus Rú-

mellys hus daz gelegen ist gen Kudissen uber.

10. Martini pape. Adelhait mon . Ülricus comes senior de Schelk-

lingen tum. Elsbeta Ŏti mon. 2

hofs ze Blenshoffen, gät 1

gelcz us dem drittal dez

uff ir schwester jarzit Adelhaiten.

// Friedrich. Wilhalm Kaib. Her Cunrat Schweblin sacerdos.

Anna vom Stain geborn von Schellenberg tum.

11. Martini episcopi . Menne mart. / An von Symentingen mon. //

(Magdalen Vetzerin mon.) // Elzbetha Truchsåzzin, Kůn ir12.

sån.

13. [Jdus. ] Bricci episcopi . Katherina Růprehtin mon . // Wolff-

hart von Stúslingen. Mil und Ludwig von Hochdorff. Cunrat

vom Stain von Clingenstain tum . ³).

14. Luggart. Margaretha mon . Katherina von Gråfnegg mon .

und ir brüder Gerwirck. // Pela von Liehtno tum.

15. [Jdus .] // Bentz vom Stain ... da sol man gedencken her Wyl-

halm vom Stain rytter und her Albrecht des korheren¹). Am

gutemtag nach sant Martis tag her Hainrichen Kaiben und

siner wirtin iarzit.

16. Othmari abbatis.

17.

18.

Ursel vom Stain magistra mon. anno

XLVIIJ° (= 1448) . // Dyetrich Rüpbreht. Katherina von

Jonswil tum.

Katherina von Werdno.

Elzbeth von Eschstetten mon. Elisabeth vom Stain mon . //

Her Cunrat Eyerder prespiteri (tum.) undfater und mûte (!) Hain-

rich und Mahthilt.

19. Elyzabeth vidue.

21. // Hainrich von Kirchain Tettingen.

22. Cecilie virg. et mart. // Salme von Sulmingen tum .

23. Clementis pape et mart. Felicitatis mart. Clementis mart. //

Adelhait Genkingerin.

24. Crisogoni mart. // Anna Kaybin . mon . // Agnes von Eschstetten

tum. Her Burgkart der ytellig und der lang sin bråder von

Elerbach diu ander geseczt.

25. Katherine virg. et mart. / Gerdrut von E. mon . / Üldal-

rycus cunv. (1). // Hainrich Tettinger.

3) Zusatz d. 17. Jahrh.: lyt begraben in der rytder (!) grab.

4) Zusatz vom Anfang des 17. Jahrh.: er lyt under dem stain, da der

usgehoen man uff ist .
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26. Cunrady episcopi. // Eberhart von Kirchun und sin hus-

frow Elizabeht von Westernach.

27.

28.

(Barbara vom Stain mon .) . // Adelhait Laydolfin mon.

Anastasia von Hussen mon. Katherina von Hörningen mon. //

Johans und Adelhait Måniy (!) .

29. Saturnini, Crisanti. Vigilia. / Barbara von Westernach mon.5)

// Cůnrat von Schorndorff. Hainrich von Sulmentingen mon.

30. Andree apostoli. Anna von Stúslingen . Agnes mon.

Mechthilt Dyemerin conva. Jtem uff irs bråders Wernczen

jarzit dem sol man tůn als ir. //

2 .

3.

December.

Katherina von Kirchain. Adelhait Rúllin conversa. //

Agnes von Erenfels tum.

4. Barbare virg. / Anna rom Stain mon. // Cinrat. Eberhart

von Kierchan tum . 30 ß nach siner swestran tod.

5. Nonis . Katherina . Mechtilt de Mundrichingen mon. //

6. Nycolai episcopi et confessoris .

7. Octava s. Andree. (Wylhalm Goldlyn).

8. Concepcio s. Marie. Adelhait Warthussen mon . // Cânrat

Wilberg. Item an dem nehsten gutemtag in dem advent so

begåt man die gemainun iarzit von der von Sulmentingen

frainden mit 6 h, die sol man taylen under den convent,

dem priol 2 ẞ, 5 phaffen 4 ß, und Kuorn ( ) 1 maus, Wern-

hern 1 maus wins, sym wip 1 mås [und diu 6 th gand von

Sulmentingen] ¹) .

9. Katherina Laydolfin. Kúngunt von Esslingen mon. Hans

von Riethain. Ulrich von Westernach tum. Suffy von Ram-

mingen und ir kind.

11. Eberhart abbatis von sant Görgen °).

12. Valerii episcopi et confessoris. Claura von Bach mon . I

Bartolomeus Gaisli 1.

13. [Jdus.] Lucie virg. et mart. Othylie virg. Haynricus comes

de Schelklingen tum. //

14. Nycasii episcopi . Agnes von Sulmingen .

tum. Elyzabeth Wichzlerin tum.

Elzbetha Kaibin

5) Es bleibt zweifelhaft, ob dieser Eintrag zum 29. oder 30. Nov. gehört.

1) Das Eingeklammerte ist Zusatz des 15. Jahrh.

2) Eher der tatkräftige Abt Eberhard II. Kanzler , 1368-82 , als Eberhard I.,

der nur 4 Jahre regierte ( 1280-84) ; Freib . Diöz .-Arch. 15, 239 f.
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15. // Gůta von Elerbach tum. [ lyt yber die greber ] ³). Her Wil-

halm vom Stain. Her Hans kircher von Justingen prespiter 30 B

gelcz usz dem huss ze Ehingen.

16. Anne matris s. Marie. Anna von Mundrichingen. Mar-

greta Sefflerin mon. // Her Cunrat Wurm caplan und sin brüder

her Berchtold, ir vatter und mûter tum. rechen by bainhusz.

17. Jgnacii episcopi et mart.

19. Nemesii mart. // Werncz Diemer 1. tum. // Cůnrat von Muschen-

wang.

20. Vigilia. Betha Rúllin mon. //

21. Thome apostoli. / Katherina. Wilbyrk von Stúslingen mon . //

22. Anna von Sulmingen. Il

24. Vigilia. // Růdolff von Stúslingen.

25. Nativitas dñi ñri Jesu Christi ) . // Kúngunt von Ing-

stetten tum .

26. Stephani prothomartiris. Hádwig Kaybin mon . und

Agnes ir swester, vatter und måter und geswerstergit (!) 5 t

von Schmiechen. Elsbeta Rúchin. // Margaretha von Schmiechen

mon.

27. Johannis apostoli et ewangeliste. // Úlrich Schwelcher

tum .

28. Sanctorum Innocentium.

29. Thome archiepiscopi et mart.

30. il Cunrat Costzoscher und siner husfrowuen Margreten Visz-

láderin 30 ẞh us ainer wisz ze Rottenacker, hat Haincz Müller.

31. Silvestri pape.

3) Die eingeklammerten Worte Nachtrag d. 15. Jahrh . Eine Hand vom An-

fang des 17. Jahrh. fügte hinzu : und stek die Kertzen yber das klain stainly da

Elerpach uff ist. Eine noch etwas jüngere Hand (Scherer ?) hat über den Namen

geschrieben : nata de Ramschwag. Dieser Zusatz ist sachlich richtig. Es handelt

sich um Guta von Ramschwag, die nach urkundlichen Nachrichten mit Burkhard

gen. Eitel (Ytalig) v. Ellerbach seit ca. 1335 vermählt war und 1366 letztmals

erwähnt wird (Steichele- Schröder 7, 230 ff. 296 f. ) ; nach Aich, Laupheim bis

1570 S. 30, soll sie die Gattin Burkhards des Langen v. Ellerbach , des ersten

der Laupheimer Linie (gest. ca. 1392), gewesen sein. Die beiden Burkharde sind

Brüder ; vgl. oben zum 22/IV. Die Tochter dieser Guta v. Ramschwag ist Anna

v. Ellerbach (oben beim 16/IV).

4) Sch.-B. verzeichnet hier : Sophia magistra. Eine Meisterin dieses Namens

ist 1302 urkundlich bezeugt (B. 20) ; sie wird auch im ältesten Totenbuch vermisst.
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Anhang.

Einige geschichtlich bemerkenswerte Notizen des Seelbuchs

aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts ¹).

1. Beim 10. Oktober : Im iar 1622 den 10. tag October

ist die Kirch, das Tormentorium (!), meiner gn. Fraw gemach in

der nacht abgebrunen worden und der krachen (!) ) gemach.

2. Beim 25. November : Anno dñi 1627 den 25. Novembris

ist die Kirch deß würdigen und loblichen Gottbauß alhie widerumb

geweihet worden in Ehren der Heligen (!) wie in der Taffell des

Fronaltars verzaichnet, und ist die Jahrskirchweihung järlichs auf

Misericordiae gelegt worden, d . i . vierzehn tag nach Ostern.

3. Beim 6. September : Den 6. Sept. anno 1630 ist der Altar

auff dem cörper oder bainhäuslin geweihet worden in der ehr der

HH. Laurentii , Anthonii und Augustini. F. G. W. priore.

4. Beim 22. September : Anno 1630 , 22. Sept. sub Ferdi-

nando 2. Ro(manorum) imp . facta est restitutio monasterii Blaw-

beüren Congegrationi Suevicae, ego interfui F. Georgius Werlin

conventualis S. Georgii, tunc temporis prior Urspringensis ).

5. Beim 27. November : Anno 1630 , 27. Sept. ( !) electus est in

Abbatem Blawbeürensem A. R. D. Raymundus Rempolt Wein-

gartensis. Sic testor ut et tunc requisitus in hoc negotio testis

F. Georgius Werlin, conventualis S. Georgii, tunc prior in Ur-

springen *) .

6. Beim 11. September : 1690 Reymus et amplmus D. D. Geor-

gius Geisser abbas ad S. Georgium in Villingen , vir

omni exceptione pretiosus et vere sanctus, obiit ex morbo con-

tracto in visitatione infirmorum an der rothen ruhr ut vocant, Con-

1) Die ersten zwei Einträge sind von einer gleichzeitigen Hand, die auch ſonſt oft

im Seelbuch begegnet (oben als „vom Anfang des 17. Jahrh. “ gekennzeichnet), ohne

Zweifel vom damaligen Prior Georg Haidlauf, die drei folgenden von der woh'-

bekannten zierlichen Hand ſeines Nachfolgers Georg Werlin, der sich hier ſelbſt nennt,

der lette falls ganz gleichzeitig von Prior Dominikus Daz (aus Zwiefalten), andern-

falls von seinem Nachfolger Theoger Hirt (aus St. Georgen).

2) Sollte heißen : der Kranken .

3) Vgl. Heinrich Günter, Das Restitutionsedilt von 1629 und die katholische

Reſtauration Altwirtembergs (1901 ) S. 212 ff. Mit ähnlichen Worten gedenkt Werlin

beim 2. September der Restitution seines Profeßkloſters St. Georgen 1630 (Günter

S. 191 ff.).

4) Nach Pirmin Lindner's Profeßbuch von Weingarten (1909) S. 39 Nr. 587

hätte diese Abtswahl, deren Günter (vgl . S. 215) keine Erwähnung tut, am 28. Nov.

1630 ftattgefunden.
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gegrationis Suevico-Benedictinae decus et corona, magnus zelator

ordinis, cuius labores coelo digni et cedro " ) .

Namenregiſter zu den beiden Nekrologien.

Vorbemerkungen.

=
Das Register verweist auf die Daten der beiden Nekrologien (A

ältestes Totenbuch aus dem ersten Drittel des 13. Jahrh. , B = jüngeres

Totenbuch, Jahrtags- oder Seelbuch aus dem ersten Jahrzehnt des

15. Jahrh.), sowie der Anmerkungen (A.) zu denselben und auf ein-

zelne wichtigere Erläuterungen in der vorausgeschickten Einleitung ( 137

= S. 137). A 27/II bzw. B 27/II bzw. A/B 27/II besagt, daß

der Eintrag im ältesten bzw. im jüngeren Totenbuch bzw. in beiden

Nefrologien unterm 27. Februar vorkommt. Der Zusatz : 1. H. bzw.

13., 14., 15. oder 16. Jh. bedeutet, daß es sich um Einträge von der

ersten Hand (bei B also fast durchweg um Personen des 14. Jahrh.)

bzw. um Nachträge aus dem 13. , 14., 15. Jahrh. oder der ersten Hälfte

des 16. Jahrh. handelt ; tum. (tumulus) besagt, daß die betreffenden

Verstorbenen in Urspring begraben liegen. Der Kürze halber wurde

die nähere Bestimmung der Orte bzw. der adeligen Geschlechter regel-

mäßig dann weggelassen, wo die Landesbeschreibung (Das Königreich

Württemberg 4 Bde. 1904/07) oder das Württ. Adels- und Wappen-

buch, herausgegeben von Otto v . Alberti [2 Bde. 1889/1916 ] leichte und

sichere Auskunft bieten. Das Jahrtagsbuch ist sehr undeutlich in der

Bezeichnung von Ehefrauen : Claur v. Stadgun v . Ehestetten 12 / IV iſt

nach urkundlicher Nachricht die Gattin eines Stadion und geboren v .

Ehestetten (ebenso Luggart Gräfin Werdenberg Schelklingen 25/III,

Ursula v. Klingen v. Stöffeln 4/IX, wie ausdrücklich Genefe v . Künſegk

geboren v . Hirnhain 14/IV), dagegen Anna v . Ellerbach v . Reiſchach

16/IV ist geboren v. Ellerbach verehlichte v. Reischach (ebenso Anna v .

Hörningen v . Stagun 11 /X und Adelheid Schwelcherin Kaibin 14/X) ;

da der erstere Fall vorzuwiegen scheint, wurde er in all den Fällen, wo

nähere Anhaltspunkte fehlen, vorausgesetzt, wobei manche Mißgriffe unter-

laufen sein mögen.

5) Abt Georg III. Geiffer (Gaißer) aus dem bekannten Bauerngeſchlecht von In-

goldingen (OA. Waldsee), das dem Kloster St. Georgen schon früher zwei Übte ge-

schenkt hatte (Michael, 1595-1606, und Georg II ., 1625-55, der Verfaſſer der von

Mone herausgegebenen Tagebücher), wäre sicher einer der bedeutendsten Vorsteher

dieses ehrwürdigen Stifts geworden, wenn ihm ein längeres Leben beschieden ge-

wesen wäre ; er regierte nur 5 Jahre ( 1685-90) . Sein Todestag ist übrigens der

2. September. Über ihn vgl. Freib . Tiöz. -Arch. N. F. 6 (1905), 40-45 ; kurz eben-

da 15, 242.
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Adelheid, Adilheit B 8/II, 1/V, 14/V,

5/VI ; s . Urspring, Meisterinnen ,

Priorinnen , Nonnen , Laienschw.

Vgl. Menhait.

Agatha B 26/III .

Agnes s. Urspring, Nonnen.

Albeck, Albek, Albeg von : Anna mon .

B 8/VIII 1. H. Vgl. Lienung.

Albrecht, Albreht, Albercht B 17/VII.

A., fundator s . v. Schelklingen, Frh.

Allmendingen , Almentingen, Alme-

dingen B 13/11. Adelmanns Gut

B 30/I, 27/X.

von : Mechtild mon. B 20/IV, 1. H.

Altheim, Althain OA. Ehingen : der v.

Sulmentingen Gütlein B 14/VIII.

Altheim, Althain (OA. Riedlingen oder

Donau-Altheimbay. BA. Dillingen?)

von : Agnes mon. B 14/V 1. H.

Altheim, Althain von Ulm : Kunz u . s.

Hausfrau Katharina B 12/VI 15. Jh .

Amman, Hans B 29 I tum. 15. Jh.

Anastasia s . Urspring, Nonnen .

Anelbruch, Agnes mon. B 10/I 1. H.

Anna B 27/VII ; s . Urspring, Nonnen .

Anselm s . Hausen o . U.

Äxtlerlin, Adelheid B 9/I 1. H.

Augsburg: Bischof Heinrich, s.Lichtenau.

Chorherren (= Domherren) , s. V.

Eisenburg, Burkhard ; v. Freiberg,

Cristan ; v. Züllnhart, Ludwig.

Bach (OA. Ehingen), von [Zweig der

Herren v. Freiberg ] :

Klara mon. B 12/XI 15. Jh.

Dorote priolin B 28 VII , 3 )/IX 15. Jh .

Adelheid B 21 I 1. H.

Christoffel, Georig u. Ulrich B 30/IX

15. Jh.

Klara la B 25/V 1. H.

Konrad B 25 II tum 1. H.

Mechtild B 31/VIII 1. H.

Die v. Bach B 25/III 1. H.

Baldeck, Waldek von : Adelheid B 24/V

1. H.

Baldenstainli, v . Baldenstein (kemptische

Neusulzberg ;Schenken v. B. =

Baumann, Allg. 2 , 558) oder v. Wal-

denstein, Gde. Rudersberg OA.Welz-

heim ? Frenli mon. B 23 IX 15. Jh.

Balm , Adelheid mon. B 22/II 1. H.

Balzholz, Balczholcz, Eninger Ge-

schlecht:

Albrecht B 15/IV 1. H.

Margreth mon. B 14 /V 1. H.

Bämerlin , Herr Konrad (Geistlicher)

B 4/V 15. Jh.

Baumeister, Walter s. Sauggart.

Benigna B 26/111 .

Benzingen, Benczingen von :

Elisabeth B 26/IV 1. H.

"9 B 19/IX tum. 15. H.

Suffya (Benczingerin) mon . B 12 I 1. H.

Berkach, Bergach (ohne „von" : sicher

Ortsadel v. Berkach OA. Ehingen) :

Adelheid mon. B 26/I 1. H.

Elsbeth mon. B 25/IX 1. H.

Margareta mon. B 6/VIII 1. H.

Vgl. Kim und Grüninger.

Berg, Grafen von s. Schelklingen.

Berg (OA. Ehingen), von (bzw. Berger) :

Adelheid mon. B 20/V 1. H.

Luggart mon. B 4V 1. H.

Ursula mon. B 11/IX 1. H.

Anna s. Truchseß.

Konrad B 14/IX tum. 1. H.

Bergach s . Berkach.

Bermaringen, Bermeringen B 26 III,

16/IV, 25/VII.

Bernstadt , Berenstatt von : Agnes

B 24/III 1. H.

Berthold 1. B 22/VI, 19,VIII.

29 sacerdos B 22 VI 1. H.

Vgl. Urspring, Laienbrüder.

Besserer, Bessrer : Jta mon. B 26/III 1. H.

Beuren (OA. Riedlingen ?) , Búren, Bů-

run, Burrun, Búrrun : Elli (?) A 91

15. Jh.

Luggart mon. B 24/IX 1. H.

Mechtild mon.B 17/II 1. H. , 19 VI 1. H.

Bichishausen, Truchsessen von : Albrecht

ከ. s. Hausfr. Agnes v. Ehingen

B 21/IV tum. 15. Jh.

Elisabeth mon. B 18, II 15. Jh. vgl.

Truchseß.

Bierlingen von, s. Wilringen,
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Billafingen (Hohenzoll. OA. Sigmaringen

oder Bihlafingen OA. Laupheim ?),

Billenfingenvon : Anna mon. B 15/VI1.H.

Blankenstein, stain von : Anna mon.

B 19/I 1. H.

--

Agatha u. Ammaly B 3/IX 1. H.

Görg B 15 V 1. H.

Blaubeuren, Benediktinerkloster : Re-

stitution u. Wahl des Abts Raimund

Rempolt 1630 S. 168.

Blenshoffen, heute Blienshofen Gde.

Heufelden B 10/XI.

Bochsler, Christina mon. B 14/I 1. H.

Boll (Burg abgeg. bei Owen OA. Kirch-

heim) , von :

Adelheid mon . B 28 IX 1. H.

Suffya mon. B 19 V 1. H.

Eberhard (Chorherr des Stifts Boll)

B 11/II (1. H.) mit Anm.

Boll , Kollegiatstift OA. Göppingen:

Chorherr Eberhard von Dettingen

(= Eb. v. Boll) B 11/II Anm .

Bosler, Konrad u. s. Hausfr.

B 21 1. H.

Irmel

Bosso, Heinrich, s . St. Georgen, Äbte.

Botlung, Botelung (v. Emerkingen) :

Bartholomäus u. s . Tochter Adel-

heid v. Emerkingen B 29/VI ( 1. H.)

mit Anm.

Bottenhausen (= Buttenhausen ?) , von :

Konrad, s. Urspring, Laienbrüder.

Brenner , Brener , Katharina mon.

B 10 VI 1. H.

Bruno 1. A 21/II.

Agnes) mon. A 31/XII,

B 16/XII 15. Jh.

Mönch : Rudeger mon. B 7/V 1. H.

Laien : Adelheid B 24/II, 15/V,

(3mal 1. H.).

6/VIII

Adelheid, geb. Schwelher B 14/X

1. H.

Agnes B 27/IV 1. H.

Anna B 8/VIII 1. H.

Berthold B 6/VIII, 8/VIII

(2 mal 1. H. ) .

Elsbeth B 14 XII tum.

H. A 7/I 15. Jh .

Heinrich 1. H. B 5 VI, 15, XI,

A 13 XI.

Johannes 1. H. B 27/VII, 20/IX.

Margret B 30 / III tum . 1. H.;

vgl. B 28 VIII Anm.

Mechtild B 2 IV 1. H.

Räff B 15 X 1. H.

Wilhelm B 10/XI 1. H.

Kaltental von, Anna, s . Stadion.

Calw, Grafen von : Luggart B 10 IV

tum . 1. H. S. 138.

Cappel, Kappel OA. Riedlingen : Kon-

rad sacerdos (Pfarrer) B 2 III 1. H.

Karter, Kartter :

Adelheid B 3/III 15. Jh.

Konrad B 16/VIII 15. Jh.

Katharina la B 1 IV. Vgl. Urspring,

Nonnen.

Kaufmann, Kofmann , Ulrich, Priester

B 15/VIII 1. H.

Cella, s . Zell.

Brünse, unerklärt (= Lonsee ?) B 14/II Keller, Adelheid, s . Urspring, Laienschw.

Anm.

Burperc (= Burgberg, bad. BA. Vil-

lingen?) : Mechtild la A 2/XI 13. Jh.

Burggraf(v. Burtenbach ), s . v . Lichtenau.

C. K.

Kaib, adeliges Geschlecht (Kaib von

Hohenstein, Zweig der Speth) ,

Nonnen: Adelheid mon . B 16/IX 15. Jh.

Agnes mon. B 9/VIII 1. H.

B 7/IX 15. Jh.

Anna mon. B 24 XI 15. Jh.

Hedwig (Schwester einer

99 99

Christina, Cristina la B 25 IV, 22/VI.

Kim, Kym (v. Berkach), Agnes B 18 II

tum . 1. H.

Kirchberg, Grafen von : Agnes B 21/II

1. H. S. 138.

Kirchheim, Kirchain (wohl durchweg

eher Kirchen OA. Ehingen als

Kirchheim u. T.) von :

Adelheid mon. B 28/III 1. H.

Agnes mon. B 19/V 1. H.

Anna mon. B 9/IX 1. H.

Katharina mon. B 2 /XII 1. H.

Hiltrut mon. B 3/XI 1. H.
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Ursula mon. B 19/III 1. H.

Berta la B 3 I 1. H.

Eberhard u. s. Hausfr. Elisabeth von

Westernach B 26/XI 15. Jh . Eber-

hard (d. vorige ?) u. s. Schwester

A 5/XII, B 4/XII tum. 15. Jh.

Heinrich B 8/IV tum. 1. H.

Klhain (?), verschrieben für Kilchain

= Kirchen oder Kirchheim u. T.:

Elsbeth mon. B 4/I 1. H.

Kirchheim u. T. , Kirchan : Kloster-

besitz daselbst B 11/II.

-

Kirchheim (Kirchen od . Kirchheim u. T.) :

Heinrich v. Kirchhain Tettingen

unklar ! (vgl. Tettinger, Heinrich)

B 21/XI 1. H.
-

Clatan, Heinrich B 22/IV tum. 1. H.

Klara, Clar, Claur, s. Urspring, Nonnen.

Clingen, Freiherren von : Ursula, s . v.

Stöffeln.

Klingenberg, von : Adelhaid , s . v. Eller-

bach.

Kneer,Knor : Heinrich B 4/III tum. 15.Jh.

Irmelgart B 24/IX 15. Jh.

Knöringen, von : Elsbeth B 26/II 15. Jh.

Königseck, Kúnseg(g) , Kunsek,Künsegk,

Kunsseg von :

Anna A/B 4/II 15. Jh .

Erhart u. s . Hausfr. Genefe v. Hürn-

heim B 14/IV tum. 15. Jh.

Ursula B 1/III 1. H.

Walther, s. Gattin Beatrix v. Hürn-

heim u. ihr Sohn Walther B 25/V,

27/IX 15. Jh.

Walther B 2 VI 15. Jh .

Konrad 1. A 19/II , 21 /II , 26/XI, 20/XII,

B 8/II, 1/V, 4/XII.

"

""

mon. A 28/II, 13. Jh.

1. oder rex (Konrad II . ) ? A 19 II.

1. H. Vgl. Urspring, Laienbrüder.

Kostah, Koczocher, Kostzoscher, ver-

schrieben f. Kostenzer.

Kostenzer, Kostah , Koczocher, Kost-

zoscher: Herr Eberhard u. s. Bruder

Berchtold B 24 X 15. Jh.

Konrad u. s . Hausfr. Margreta Wiß-

ledrer A 29 XII, B 30 XII 15. Jh.

Margreta B 12/IX 15. Jh.

Kraft, Ulmer Geschlecht :

Craft miles A 28/II 13. Jh.

Anna mon. B 8 III 1. H.

Agnes mon. B 28 V 1. H.

Katharina la B 13/VI 1. H.

Krumbach (welches ?) von : Jeclin B 20 II

tum . 15. Jh .

Küderlin, Heinrich B 16/VI tum . 1. H.

Kudis , s . Schelklingen .

Kúnseg(g), Kunsek, Künsegk, -sseg s.

Königseck.

Kunzelmann, Cůnczelmann, Ulmer Ge-

schlecht : Anna mon. B 2 VI 1. H.

Kurz, Hans B 18/II 1. H.

D. T.

Tann (Alttann OA. Waldsee ; v. Alberti

S. 799 f. , Tanne Nr. II) , von:

Katharina B 16/II tum. 15. Jh. ,

vgl. A 14/II.

Teck, Herzoge von:

Adelheid (verehl .) Gräfin (von Berg)

B 21/III 1. H. S. 137.

Konrad u. Ludwig Gebrüder Anm.

zu B 11/II.

Demer, s. Diemer.

Dettingen, Tettingen OA. Kirchheim,

von : Eberhard, Chorherr zu Boll ,

s. v. Boll, Eberhard.

Dettingen, Tettingen (welches ?) , von :

Klara mon. B 7/VI 1. H.

Ursula, s. v. Grafeneck.

Tettin ( Dettinger oder v. Dettingen?),

Anna la B 16/IX 1. H.

Tettinger, Heinrich B 25/XI 1. H.

Vgl. Heinrich v. Kirchhain Tettingen.

Diemar, s . St. Georgen, Äbte.

Diemer, Dyemer, Demer:

Mechtild (Metz), siehe Urspring,

Laienschw. Werntz A 18/XII,

B 19/XII 1. H., vgl. B 30/XI .

Dießenhofen, Tiessen- , Truchsessen von:

Anna, s. vom Stain .

Dietpirch, S. Diepurg, s. S. Udalricus.

Dietrich presb. B 21/V tum. 1. H.

Dischingen (Oberdischingen), Tishingen

von: Kunigund mon. B 26/ I 1. H.

Dischinger, Tischinger, Tishinger:
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Geneffe mon. B 14/I 1. H.

""

Peter, s. Hausfr. Endlin u. ihr Sohn

Jos B 1/II 15. Jh.

Tissen (Rißtissen) , Tússen von :

Hiltrud Meisterin B 15/IV 1. H.

Udelbild B 9/IV 1. H.

Adelheid mon. B 18/X 1. H.

Katharina mon. B 30/VIII 1. H.

Kungund mon. B 31/VII 1. H.

Jutza mon. B 18/VI 1. H. Vgl. Fül-

hin (v. Tissen). Wies zu Tüssen

B 13/X.

Treffensbuch, Treffenspůch, Weiler Gde.

Berghülen B 24/III 15. Jh.

Trescher, Guta mon. B 19/VI 1. H.

Driel , Hans, von St. Georgen, Priester

B 27/VI 15. Jh.

Trypelmann , s. Schelklingen.

Trochtelfingen (OA. Gammertingen?),

von : Anna mon. B 29/VI 1. H.

Truchseß (wohl durchweg Truchsessen

v. Bichishausen bzw. Ringingen),

Truhses, Tr(u)chsesz, Trusses :

Anna, Meisterin B 19/VI [ 1463] .

Gertrud mon. B 21 /VII 15. Jh.

Agnes la B 19/IX tum. 15. Jh .

Anna, geb. Bergerin (v. Berg) B 4/IX

15. Jh.

Kun mon . B 3 X 1. H.

Kun, Ritter B 26/V 1. H.

Kun B 30/IV 15. Jh.

Elsbeth u. ihr Sohn Kun B 12/XI 1. H.

Hans B 7/VIII 15. Jh.

Jörg B 16/V 15. Jh.

Signaut, geb. Ruh B 6/X (tum. ?) 16.Jh.

Swigger B 25/V 15. Jh.

Truchseß v. Bichishausen, s . Bichis-

hausen.

Truchse v. Waldburg, s . Waldburg.

Tübingen , Grafen bzw. Pfalzgrafen

von: Friedrich B 6/II 1. H. S. 138 .

Wilhelm B 15/VII 1. H. S. 138

Konrad I. v. T. = Böblingen = Lich-

teneck S. 139.

Tum, Dumm (Thumb v. Neuburg?) :

AnnaTumyny, Dummy, s. vom Stain,

Berthold.

Tússen, s. Tissen.

Eberhart, Agnes B 15./III tum. 1. H.

Ebingen (OA. Balingen) , von :

Anna mon. B 30/IX 1. H.

Ebner, Hans s. Urspring, Prioren.

Eckental (Eggental BA. Kaufbeuren ,

vgl . Steichele, Bist. Augsburg 2,

341 f.) :von : Klara, s.Ruch, Albrecht.

Egender, Egerder , Konrad , Priester

(tum.), u. 8. Eltern Heinrich und

Mechtild A/B 18/XI 15. Jh.

Eglingen (OA. Münsingen), von:

Agatha mon. B 4 X 1. H.

Greta mon. B 10/X 1. H.

Ehestetten (OA. Münsingen), von :

Nonnen: Katharina mon. B 1/VIII 1. H.

Elsbeth mon. B 18/XI 1. H.

99

" B 1/III 15. Jh.

99 B 12/III 15.Jh.

Laien: Agnes tum. A/B 24/XI (in B1.H.) .

Anna B 29/VII tum. 15. Jh.

Clar, s. v. Stadion , Walter.

Hans B 29/X tum. 1. H.

Jakob und Katharina B 30/X tum.

15. Jh.

Ludwig B 19/VIII 15. Jh.

Margret und ihr Sohn Dietrich

B 20/X tum. 15. Jh.

Wommar B 6/IX 1. H.

Ehingen a. Donau : Einw., vgl. Balz-

holz, Kostenzer, Griff, Moll, Weiß-

ledrer.

Ehingen a. D.: (urspringisches) Haus

B 15/XII.

Wies im Dettinger Ried B 24/X.

Ehingen (a. Neckar), von : Agnes, s. v.

Bichishausen, Albrecht.

Ehingen (a. Donau oder a. Neckar?) :

Adelheid la B. 17/V 1. H.

Agnes mon. B 19/IV 1. H.

Anna mon. B 18/IX 1. H.

Margaretha mon. B 9/VIII 1. H.

Ehrenfels, Erenfels von : Agnes B 3/XII

tum. 1. H.

Einsingen, Ensingen B 20/III.

Eisenburg (BA. Memmingen), Ysenburg,

Ynsenburg von:

Anna mon. B 31/III 15. Jh.

Burkhard can. August B 9/IV 15. Jh.
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Kätherlin B 6/II 15. Jh.

Elsbeth B 23/X 15. Jh.

Heinrich, s. Hausfr. Anna von Eller-

bach und ihr Sohn Heinrich, Ritter

B 2/III 15. Jh.

Ellerbach, Elerbach, Erbach (Erbach

OA. Ehingen) von :

Agnes mon. (?) B_10/I Anm.

Gretlin mon. B 24/IX 1. H.

Adelheid , (geb.) v. Klingenberg

B 18/IX tum. 1. H. mit Nachtrag

15. Jh.

Anna B 16/I 1. H.

Anna, verehlichte von Reischach

B 16/IV 1. H.

Anna, s. v. Eisenburg, Heinrich.

Burkhard der Italig u. s. Bruder

Burkhard der Lang B 22/IV (mit

Anm.) , 19/II, 15/X, 24/XI 1. H.

Burkhard, Ritter, u. s . Hausfr. Anna

v.FreibergB 14, II , 21/III tum.15.Jh.

Burkhard u. s. Hausfr. Margret Güß

B 29/IV 15. Jh.

Burkhard, Ritter (1. H.) , Buppelin u.

Heinrich (15. Jh. ) B 9/VII.

Elsbeth la B 3/VIII 15. Jh.

Guta v. Ramschwag (Gattin Burk-

hards d. Italig) B 15/XII 1. H.

(vgl. A 12/XII) .

Ellerbach, von : Grablege, s. Urspring.

Ellerbachscher Kaplan inUrspring B3/II .

Elsbeth la B 14 I. Vgl. Urspring,

Nonnen.

Emerkingen, Emmerkingen von : Adel-

heid mon. (= Adelheid von E. B 16/II

1. H. ?) , s . Botlung.

Elsbeth la B 9 XI 1. H.

Osanna la B 27 X 1. H.

Ennabeuren, En(n)enbúrren , Anenbúren

B 30 I, 24/III, 14/VIII, 24/VIII.

Ensingen, s . Einsingen .

Enslinger, Adelheid B 28 IV 1. H.

Entbach (wo ?) , von : Suffya mon .

B 5 VI 1. H.

Enzberg, Entzenberg von : Anna, s . Ruh,

Ortolf.

Ephingen, s. Öpfingen.

Erbach, s. Ellerbach.

Erlit, s. Urspring, Nonnen.

Esinger, Konrad B 13/V 1. H.

Essendorf, von : Betha B 2/VI tum. 1. H.

E. (Eẞlingen ? Ehingen ? Ellerbach?

Emerkingen?) , von : 4 Nonnenv.1.H.:

Adelheid mon. B 16,II (= Adelheid

v. Emerkingen?).

Gertrud mon. B 25 XI.

Hayl mon. B 14/X.

Sophie B 27 II.

Eẞlingen, von:

Guta (G. Eslingen mon. ) B 11/IX 1. H. :

Kunigund B 9/XII 1. H.

F. V.

Faigli, Claus B 8 XI tum. 16. Jh.

Falch, Hermann B 30/III 1. H.

Fetzer, Vetzer, adel. Geschlecht :

Agatha, s. v. Wůtigen, Konrad.

Agnes und Peterscha, s. v. Wester-

stetten.

Magdalen mon. B 12/XI 16. Jh.

Villenbach (bayer. LG. Wertingen),

Filenbach, Filibach von : Elsbeth,

s. vom Stain.

Villingen, Benediktinerkloster St. Ge-

orgen, s. St. Georgen a. d. Schwarzw.

Vischer, Hans, Hofmeister B 16 III

tum . 15. Jh.

Seine Hausfrau Beth Selb (Salb ?)

B 27/I, 16/III 15. Jh.

Flach, Hans, s. v. Reischach.

Fleck (v. Schmiechen), Flek, Vlek :

Nonnen : Agnes mon . B 28/VII 1. H.

Katharina mon. B 16 II 1. H.

Elsbeth mon. B 2/IX 1. H.

Udelhild mon . B 16/VI 1. H.

Laien : Agnes B 27/VIII 1. H.

Konrad B 12/VI 1. H.

Kungunt B 14/IX 1. H.

Gotfrit A 18/XI 13. Jh. S. 124.

Heinrich B 13/VII tum. 1. H.

Luggart B 12 IX 1. H.

Ulrich B 16/V tum. 1. H.

Wilhelm B 17/VI tum. 1. H.

Vogt, Wogt (vgl. Anm. zu B 15 III) :

Anna tum. u. ihre Schwester Anastasia

B 18, VII 1. H.
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Konrad der lang Vogt B 23 III 1. H.

Jutza die lang Vögtin B 15/III 1. H.

Volkersheim (OA. Biberach) , -hain von:

Anna mon. B 19 X 1. H.

Frey, Fry, Christiana B 10I 1. H.

Freiberg, Friberg von :

Cäcilia mon. B 28 II 16. Jh .

Gret Ann (Gredanna) , Meisterin

B 18 IV [ 1481 ] ; ihre Eltern Kaspar,

Ritter, u. Anna Geßler v. Bruneck

am Rin B 30 IV 15. Jh.

Agt, s. v. Sulmentingen, Hans.

Anna, ihr Sohn Walter und dessen

Hausfr. Ursel B 4/III 15. Jh.

Anna, s. v. Ellerbach, Burkh. d. Italig.

Kaspar, Ritter B 18 IV 15. Jh.

Cristan, Domherr z. Augsburg B30 IV,

9/X 15. Jh .

Egloffu . s. Hausfr. Anna A/B 8 I 14. Jh .

bzw. 1. H. (vgl. Anm. zu 24,III) .

Hans B 4X 15. Jh .

Sigmund , RitterB22/VII [ 1456 ] , 30/IV.

Frik 1. B 1/IV.

Friedrich 1. B 10/XI.

Frig, Ulrich, s . Urspring, Prioren.

Fulcher, Fulchin, s . Fülhin .

Fülhin , Fulhin, Fúlhin , Fülhin , Ful-

chin,-chyn, Fulcher (Fülhin v.

Rißtissen, s. v. Tissen) :
Tissen =

Margret mon. B 21/IV 1. H.

Ulrich sacerdos B 25/VI 1. H.

Laien : Amely, s. v. Mannsberg.

Anna B 20 1X tum. 1. H.

Anna, s. v. Westernach.

Barbara, s. Ruch, Heinrich.

Bertholt B 26/X 1. H.

Bertholt, Marschalk B 25/X 1. H.

Konrad B 27/I tum. 1. H. (vgl .

A 26 I).

Konrad B 8/II 1. H.

Ritter B 28/IX 1. H.

Elsbeth , s. v. Sulmetingen ,

Gerwig.

Hans B 6/V 1. H.

Heinrich A/B 17/I tum. 1. H.

B 28/II 1. H.

Judunda B 26 I 1. H.

M B 20/II 1. H.

Ulrich u. s. Hausfr. Agt v.

Hertenstein B 31/Itum . 16. Jh.

Walther B 13/X 15. Jh .

Fulmaiger (Munderkinger Geschlecht),

Fulmayr, mayger (sämtliche 1. H.) :

Konrad B 6 I.

Hans B 24/VIII.

Mechthild la B 12/III .

Gaisli : Hans u. s . Hausfr. B 12 I 15. Jh.

Bartholomäus B 12/XII 1. H.

Gamerschwang,

16/VIII 1. H.

von : Anna mon. B

Genkinger, Adelheid B 23/XI 1. H.

St. Georgen auf dem Schwarzwald ;

Benediktinerkloster, später in Vil-

lingen:

Äbte : Diemar B 12/IV [ 1280] .

Eberhard B 11/XII [1382 ?] .

GeorgII.Geisser (1655-90) S. 169.

Heinrich (III. † 1347 od . H. II . †

1259?) B 20/III .

HeinrichIV.Grüwel B4/II [1391] .

Johannes (IV. Kern, † 1427)

B 30/T.

Konventualen: Gg. Haidlauf, Gg.Wer-

lin , Franz Scherer, s. Urspring,

Prioren.

Gerhart 1. 3/IX.

Gerhausen, Gerhussen von :

Gertrud mon. B 20 /VI 1. H.

Gerstnek, von : Anna 1. B 9 X 1. H.

Gertrud la B 1/IV. Vgl.Urspring, Nonnen.

Gerung, Konrad, s . Urspring, Prioren.

Geßler, Gåssler, Konrad B 22 I 1. H.

A 22/I 15. Jh.

Geßler von Bruneck am Rin : Anna,

s. v. Freiberg, Kaspar.

Gywitz, Ulrich A 5/II 14. Jh. B 5 II 1. H.

Glisenburg, h. Gleißenburg Gde. Pappe-

lau, s . v. Wernau, Volmar d. Ä.

Göffingen, Geffingen B 15 I.

Göldlin : Konrad B 7/ III 1. H.

Friedrich B 11 /IV 1. H.

Wilhelm B 7/XII 16. Jh.

Goldschmid, Bartholomäus B 7/IX 16. Jh.

Göppingen, Geppingen, von : Adelheid

mon. B 13/¡II 1. H.
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Grafeneck, Gräffnegg, Graufnek,

neck,
-

neg(g) von:

-

Nonnen : Anna mon. B 23/VIII 15. Jh.

Katharina mon. u. ihr Bruder

Gerwik B 14/XI 15. Jh.

Dorothea mon. B 10 II 15. Jh.

Elsbeth mon. B 10/II 15. Jh.

Margareta mon. B 7 II 15. Jh.

Nes mon. B 17/VII 15. Jh.

Ursula mon. B 10 II 15. Jh.

Laien: Anastasia, s . v. Sulmetingen .

s. v. Westernach, Hans.

Anna (geb. Schilling ?) B 31 I

tum. 15. Jh.

Eberhard B 17/VII 1. H.

Eberhard u. s . Hausfr. 15. Jh.

B 17/III, 24 IV tum.

Gerwig B 25 II tum. 16. Jh.

Hans, Bruder der Klosterfrauen

Katharina u. Dorothea, S. 131 .

Ursula, geb. v. Dettingen , u . ihr

Sohn Gerwig B 12 VII 15. Jh .

Gräter, Fritz, Junker S. 131 .

Greif (v. Schmiechen), Griff, Gryff :

Auna mon. B 15 VIII 1. H.

Katharina mon. B 25 IV 1. H.

Katharina la B 15 IV 1. H.

Eberhard B 20/V 1. H.

Eberhard d. älter B 11 /VI 1. H.

Luggart B 26 IV 1. H.

Mechtild B 16 I 1. H.

Griff (= Greif) von Ehingen (a . D.) :

Mechtild u. Griff v. E. B 10 V 1. H.

Gremlich (v. Pfullendorf), Elsbeth la

B 11 III 1. H.

Griesingen, Griessingen, von: Elsbeth

mon. B 9 XI 1. H.

Grüningen (OA. Riedlingen ?) , von :

Anna la B 17 II 1. H.

Grüninger (auch Gröninger, adeliges

Geschlecht ges. zu Berkach) :

Bertholt B 13 VIII 1. H.

Katharina la B 9 V tum. 1. H.

Udelhilt la B 31 VIII 1. H.

Grüwel, Heinrich, s . St. Georgen, Äbte.

Gryner, Betta B 9 XI 1. H.

Gundelfingen (OA . Münsingen), Frei-

herren von :

Anna mon. B 20 VI 1. H.

Clementa A B 4 XI tum. 15. Jh.

Elsbeth, s. vom Stain . Vgl. v. Höwen

und v. Üsenberg.

Gundershofen, -hoffen von :

Hedwig mon. B 2 V 1. H.

Wilbirk mon. B 2 V 1. H.

Güß von Güssenberg, Margret, s . v.

Ellerbach, Burkhard.

Guta la B 1 III, 16 VI. Vgl. Urspring,

Nonnen.

Hadwig, Hedwig la A 19 I , 25 II. Vgl.

Urspring, Nonnen .

Hailwig la B 25 IV.

Haim , Haym :

Anna, Priorin B 11 IX 15. Jh .

Elsbeth mon. B 3 IV 15. Jh.

Johannes, s . Hausfr. Anna und ihr

Bruder Fritz B 19 V 15. Jh.

Michel B 28 IX 15. Jh.

Halder, adel. Geschlecht zu Sontheim,

Gde. Kirchbierlingen : N., 1. Ehefrau

Konrads v.Westernach († vor 1404),

s . Aum. zu B 8 IV.

Hall(e) , von (Ulmer Geschlecht) :

Jop u. s. Sohn Walther A/B GI 1. H.

Jop u. s. Hausfr. Margrat Ungelterin

B 2/VII 15. Jh.

Hano, Hänow (= Honau ?) von :

Anna mon. B 7 VII 1. H.

Gertrud B 5 X 1. H.

Heinrich B 25 X 1. H.

Hartmann, s. Urspring, Laienbrüder.

Hartmann, Anna mon. B 15 X 15. Jh.

Hayinger : Adelheid mon. B 4 IV 1. H.

Dietrich B 28 III 1. H.

Mechtild B 31 X 1. H.

Hausen (welches ?, Husen, Hussen von:

Anastasia mon. B 28 XI 1. H.

Adelheid la B 31 VIII 1. H.

Katharina, s. v . Sulmetingen.

Hermann B 24 III 1. H.

Hausen ob Urspring, Hussen B 8 III.

Einw. Anselm A B 23 II 15. Jh.

Heinrich 1. B 22 IV, IV, 3 IX. Vgl.

Urspring, Laienbrüder.

Hainzelmann, Hainz B 22 II tum. 1. H.
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Hek, Nesa la B 3/IX 15. Jh.

Hermann presb. B 4 IV 1. H.

Herrlingen, Hörningen von :

Anna mon. B 7, I 1. H.

Katharina mon. B 28 XI 15. Jh.

Anna, s. v. Stadion.

Margret, s . vom Stain .

Mechtild la B 3 I 1. H.

Hertenstein (Zweig der Hornstein), von :

Agt, s. Fülhin , Ulrich.

Herter, Agnes B 25 I 15. Jh.

Heslin, Endlin, Milchkellerin (Laien-

schwester ?) B 3/X 15. Jh.

Heudorfer, Hwdorfer, Hedwig la B

17/VIII.

Hirschhorn, Hirschhairn von:

Anna, s. v. Hürnheim, Walther.

Hochdorf (abgeg. bei Dächingen OA.

Ehingen), Hochdorff von (alle

1. H.) :

Anna mon. B 25/V.

Ursula mon. B 30/VIII.

Hans u. s. Vater B 10/VII.

Hylgunt la B 27 IV.

Mil und Ludwig B 3 XI.

Ulrich B 7/V.

Höchstetten (Höchstädt a. Donau ?) , von :

Agnes la B 25 V 1. H.

Ita mon. B 15 VI 1. H.

Hoffen (Hofen abgeg. Gde. Graben-

stetten OA. Urach ?) , von : Osanna

mon. B 16/I 15. Jh.

Hofmann : Heinrich, Priester B 7 V 1. H.

Mechtild mon. B 28 IX 1. H.

Hohenlohe, Freiherren von : Anna comi-

tissa (Gattin Albrechts v. H.

Möckmühl) B 18 IX S. 137.

Hohenstadt (OA. Geislingen ?) , s. v.

Sulmetingen.

=

Homburg (bad. BA. Stockach), Honburg,

Hünburg von : Barbel, s . vom Stain .

Honau, s. Håno(w).

Hörningen, s. Herrlingen.

Hornstein, von: Margareta, s. vom Stain.

Salme, s. v. Stain = Klingenstain,

Konrad.

Horsch : Guta B 25 VIII 1. H.

Ulrich B 8 VII 1. H.

Bürtt. Bierteljahrsh. f. Landesgeſch . N.F. XXXII.

Höwen, Freiherren von : Clementa B 6/X

tum. 15. Jh. (vgl. S. 140 Anm. 40).

Hupald, s . S. Udalricus.

Hug : Anna mon. B 19/X 15. Jh.

Ursel mon. B 4/XI 15. Jh.

Hunburg, s. Homburg.

Hürnheim, Hurnhain von :

Helena, Meisterin B 25/V Anm. und

S. 131 ; ihr Bruder Ludwig ebenda.

Beatrix, s. v. Königseck, Walther,

und v. Seckendorf, Hans.

Genefe, s . v. Königseck, Erhart.

Walther B 25/V, 27/IX 15. Jh.

Wilhelm u. s. Hausfr. [Uta] v. Ge-

roldseck B 25/V, 27/IX 15. Jh.

I. J. Y.

Ingstetten, von:

Anna mon. B 16/V 15. Jh.

Kungunt mon. B 18/IX 1. H.

Adel la B 13/IX 1. H.

Albrecht B 2 V tum. 1. H.

Albrecht B 23/VIII 15. Jh.

Kungunt la B 25 XII tum. 1. H.

Johannes, s . Urspring, Prioren.

Margreth B 19 III 1. H.

Johannes 1. B 7 V.

Jonswiler, v. Jonswil (Kanton St. Gallen) :

Katharina A B 16 XI 1. H.

Irmelgard s. Urspring, Meisterinnen .

Irmeltrud s. " 29

Ysenburg, Ynsenburg, s . Eisenburg.

Judunda la A 21 XI.

Jungingen (OA. Ulm) , s . vom Stain v.

Jungingen.

Justingen, Freiherren von :

Anselm B 14 III 1. H.

Hailig B 7 II 1. H. Vgl . v. Stöffeln ,

Freiherren.

Justingen, Pfaffe (Kirchherr) von :

Hans B 15/XII 15. Jh. , vgl. A

15 XII und B 14 X.

Juta, Jutz, 8. Urspring, Nonnen.

Laidolf, Laydolff, adel . Geschlecht (sämt-

liche 1. H. ) :

Adelhaid mon . B 25 IX, 27 XI.

Anna mon. B 21/V.

Elsbeth, Meisterin B 11/V.

12
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Adel la B 23 X.

Berthold B 4/III.

Katharina B 9/XII.

Heinrich mon. B 25/VI.

Margreth B 29/III tum.

Oswald B 21 /VII.

Urrich B 1/II, 7/IV tum.

Lainberg , Leimberg von : Dorothea,

s. vom Stain.

Landenberg, von : Hans und sine kind

B 15/IX tum . 15. Jh.

Margret B 3/1 tum. 15. Jh.

Der von L. Jahrzeit B 14/V 15. Jh.

Lang, Peter (tum .) u . s . Hausfr. Lug-

gart B 18/VIII 15. Jh.

Langvogt (der lange Vogt), s . Vogt.

Liehtno, Lichtenau (bay. BA. Mindel-

heim ; falsch : Alberti S. 454 und

541) , von :

Pela B 14 XI tum. 15. Jh.

Georg, s. Hausfr. Elisabeth Burg-

gräfin v. Burtenbach u. ihr Sohn ,

Heinrich, Bisch. v. Augsburg B

8/VIII Anm.

Lienung, Lenung, Lemung, adel. Ge-

schlecht zu Albeck (alle 1. H.) :

Guta mon. B 31/III.

Suffya mon. B 30/III.

Guta la B 14/II tum.

Lenung v. Albeg B 29 IV tum.

Listler, Adelheid mon. B 14/I 1. H.

Liutgart, Luitgart, Lug(g)art la A 2/I,

3/XII. Vgl. Urspring, Nonnen.

Lugart [v. Nyffen] comentissa B 2/III

1. H. S. 138.

Lonse, Lunse (Lonsee OA. Ulm?) von:

Steffan B 14/II Anm.

Lorina, s. Urspring, Nonnen.

Ludwig, s. Urspring, Laienbrüder.

Lug(g)art, Luitgart s. Liutgart.

Lupolt, s . Österreich, Herzöge.

Mair, Mathild B 14 III tum. 15. Jh.

Man, Anna B 24 III 1. H.

Heinrich B 25 VII 1. H.

Johann u. Adelheid B 28 XII 1. H.

Mangold, Priester, s. Schmiechen . Vgl.

Urspring, Laienbrüder.

Mannsberg, Mansperg von : Amely (geb.

Fülhin) B 15 /VII 15. Jh.

Margareta la B 19/V, 5/VI. Vgl. Ur-

spring, Nonnen u. Laienschwestern.

Marquart, Dekan B 29/III 1. H.

Mathild, Mahtilt, Mechtild la A 10/II,

B 18/II. Vgl. Urspring, Meisterin-

nen und Nonnen.

Menhait [verschrieben f. Adelheid ?], s.

Urspring, Nonnen.

Mauler, Agnes, s . Urspring, Laienschw.

Moll, (Ehinger Bürger), Adelheid mon.

B 18/X 1. H.

Montfort, Grafen v.: Anna B 5/IV S. 183.

Moosbeuren, Mosbúrren B 20/IX.

Mühlheim (welches ?) , Múlhain von :

Ulrich, s. Urspring, Prioren.

Múlstain, Bertholt B 16 IX tum. 1. H.

Munderkingen, Mundrichingen von:

Adelheid mon. B 14/VIII 1. H.

Anna mon. B 16/XII 1. H.

Mechtild B 5 XII 1. H.

Einw., s . Fulmaiger und Rüll.

Mårrer, Cunz B 26/II 1. H.

Muschenwang, von (alle 1. H. )

Luggard mon. B 12/IX.

Soffya mon. B 10/I.

Konrad B 20/II.

Konrad d. jünger B 17 IX.

Heinrich, Priester B 3/III.

Luggard la B 23/VIII, 1 /IX_tum.

Ulrich B 27/IX.

Mussinger (= v. Mussingen) :

Agnes mon. B 6 IX 1. H.

Anna mon. B 25/VII 1. H.

Ulrich B 9/X 1. H.

Nasgenstadt, Nasgunstat, Nastungstat

B 11 I, 24/III Anm.

Nauter, Agnes la B 19 VIII 1. H.

Nenningen von :

Adelheid mon. B 21 /III 1. H.

Anna mon. B 25 IX 1. H.

Gertrud mon. B 8/IV 15. Jh.

Katharina la B 18/IV 1. H.

Elsbeth A/B 15 II tum. 1. H.

Heinrich B 31/VII 1. H.

Pela la B 22 VIII 1. H.
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Wolfhart B 13/IX 1. H.

Wolf, s. Hausfr. Cäcilia und ihre

Kinder Margret und Geri B 18/V

tum. 15. Jh.

N., 2. Ehefrau Konrads v. Westernach

B 8/IV Anm.

Neuhausen, Núwahusen von : Werner

B 25/V 15. Jh.

Niclaus, s . Urspring, Prioren.

Nyderhoffen, Niederhofen (OA. Ehingen)

von : Adelheid mon . B 12/VII 1. H.

Nydlingen, Neidlingen von : Agnes mon.

B 18 IV 1. H.

Nyffen, Neuffen, s . Lugart.

Offmia vidua A 13/I.

Öpfingen , Ephingen von : Richeza mon .

B 12 V 1. H.

Österreich, Herzöge von (vgl. S. 136) :

Lupolt B 10/VII 1. H.

Rudolf B 28/VII 1. H.

Ot (Otin), Elsbeth mon. und ihre Schwe-

ster Adelheid B 10/XI 15. Jh.

Owingen, von : Konrad, s. Urspring,

Laienbrüder.

Peterscha, s. Urspring, Nonnen .

Pfaffenhofen (BA. Neu-Ulm) B 22/IV

Anm .

Pfeifer, Pfiffer, Bethli A 10/XI 15. Jh.

Luitgard B 24/I tum. (vgl. A 22/1).

15. Jh.

Wernher B 7/IX tum. 15. Jh.

Rammingen, Ramingen , Ramyngen,

Ramungen von :

Els mon. B 17/IV 15. Jh.

Ursula mon. B 16/VIII 15. Jh .

Hernit B 18/X tum. 15. Jh .

Margareta, (geb.) v. Sulmetingen

B 24/III 15. Jh.

Suffy B 9/XII 15. Jh .

Ursula, geb. v. Riethain B 24/VI15.Jh.

Ramschwag, von : Guta, s . v. Ellerbach .

Reischach, Rischach von :

Anna, s. v. Ellerbach.

Katharina, s . v. Sulmetingen.

Hans Flach v. R. B 31/III 1. H.

Ursula, s. vom Stain.

Rembold, Rempolt, Raimund, s. Blau-

beuren, Äbte.

Riedheim , Riethain von :

Hans B 9/XII 15. Jh.

Ursula, s. v. Rammingen .

Ringingen, Truchsessen von, s. Truchseß.

Rosenfelt (Rosenfeld OA. Sulz ?) , von :

Benigna mon. B 12/V 1. H.

Rot, Rott, Adelheid B 22/X 1. H.

Roter, Diepold B 20/VII 1. H.

Ruch, Ruh, adel. Geschlecht in Ober-

schwaben (vgl. Schmiechen) :

Adelheid B 15/X tum. 15. Jh.

Albrecht B 27/IX tum. 1. H.

Albrecht, s. Hausfr. Klara v. Ecken-

tal u. s. Geschwister Ortolf, Anna

v. Enzberg u. Agt v. Westerstetten

B 20/IV tum., 27/IV tum. 15. Jh.

Vgl. Ortolf Ruch.

Meister Albrecht B 16/X tum. 16. Jh.

Elsbeth B 16/II tum. 1. H.

Elsbeth B 26/XII 15. Jh .

Hans u. s. Hausfr. Elsbeth v. Grafen-

eck B 6/X tum. 16. Jh.

Heinrich, s. Hausfr. Barbara Fülhin

und ihre Kinder Hans, Wolfgang

Benigna und Kunigund B 31/I,

6/X tum. 16. Jh.

Ortolf, s. Hausfr. Hiltrud v. Sulme-

tingen und ihre Kinder Heinz, Anna

v. Entzenberg und Agt v. Wester-

stetten B 25/II tum. 15. Jh. , 27/VII

16. Jh. Vgl. Albrecht Ruch.

Signaut, s. Truchseß.

Udelhild , (geb. ) v. Steußlingen B

26/VIII tum.

Ulrich u. s. Hausfr. Agt v. Herten-

stein B 31/I 16. Jh

Rudolf, s . Österreich , Herzöge, und

Urspring, Laienbrüder.

Rüll (Munderkinger Familie) , Adelheid,

s. Urspring, Laienschwester.

Beta mon. B 20/XII 1. H.

Rumelin, Hainz B 19/V 1. H. Vgl.

Schelklingen.

Rupffenman, Mangold B 3/IV 1. H.

Ruprecht, Rup(b)recht, Katherina mon.

B 13/XI 1. H.

12 *
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Dietrich B 7/VIII, 16/XI 1. H.

Jutza B 16/VII 1. H.

Sayler, Heinrich B 2/X tum. 1. H.

Salme la B 15/I, 26/III. Vgl . Urspring,

Laienschw.

Sauggart, Sulkart : Einw. Walter Bw-

maister S. 130.

Schädwin (v. Schaiblishausen) : Hyl-

gund la B 24/Il 1. H.

Schaiblishausen, Schådwishusen, Schå-

biszhus(s)en B 11/1, 27/1 , 24/II,

23/VII.

Schedel, Egloff, s. v. Steußlingen, Frei-

herren.

Schelklingen (bzw. Berg) , Grafen von

(alle 1. H.; vgl. S. 121 und S. 136) :

Konrad B 21/IV tum.

Heinrich B 6/I tum.

Heinrich B 13/XII tum.

Luggard B 18/III .

Luggard, vereh. Gräfin v. Werden-

berg B 25/III tum.

Richeza B 6/VII tum.

Udelhild A 9 II.

Udelhild B 23/VII tum.

Ulrich A 22/IX.

Ulrich B 1/1 tum.

Ulrich (iun.) B 7/X tum.

Ulrich senior B 10/XI tum.

Jahrtag der Herrschaft (des gräflichen

Hauses) v. Sch. B 31/III.

Schelklingen, Freiherren (Stifter von

Urspring) : Albrecht A/B 25/I 14. Jh.

bzw. 1. H.

Walther, Ritter B 27/VI 1. H.

Albrecht, Rieger, WaltherB 25/I Anm .

Schelklingen , von (Dienstmannenge-

schlecht ?) : Adelheid mon. B 21/IX

1. H.

Bertha mon. B 18 X 1. H.

Ita mon. B 27 II

Heinrich B 24/IV tum.

Ita la B 2 X tum.

22

Schelklingen, Örtlichkeiten :

Kudis Haus B 9/XI 1. H.

Trypelmennynun Haus B 16/VI 1. H.

Rümmelis Haus B 9/XI 1. H.

Schellenberg, von : Anna, s . vom Stain.

Schilling (v. Cannstatt), s. v. Grafen-

eck, Anna.

Schlecht, Hans, Kaplan der vom Stain

B 11/V 16. Jh.

Schmiechen : Kirchherr und Dekan Man-

gold B 21/X 1. H.

Ortsherr der Ruch B 16 III 15. Jh.

Sefflers Gut B 24 X.

Walzen Gut B 30 IV.

Schmiechen, von (sämtliche 1. H.) :

Agnes mon. B 8/IV.

Anna mon. B 4/VII.

Kungunt Schmich (!) mon. B 17/VI

Margareta mon. B 26 XII.

Adelheid la B 10/II.

Götz B 1/X tum.

Hans B 21/X.

Heinrich B 16/VI.

Lypbirk B 22/V tum.

Schönstein, Schönstain von (Zweig der

Praßberg ; Alberti S. 703) : Elsbet,

(geb.) v. Sulmetingen B 6 XI tum.

(vgl. A 5/XI) 15. Jh.

Schorndorf, von : Konrad B 29 XI 1. H. ,

A 29 XI, 1/XII .

Schreiber, Adelheid u. Tochter B 20 IX

tum. 15. Jh.

Schweblin, Konrad , Priester B 10/XI 1. H.

Schweherin A 25 II 15. Jh.

Schwelher, Schwelcher, adel. Geschlecht :

Jutz mon. B 3/IV 1. H.

Adelheid, s . Kaib.

Elsbeth B 14/VIII tum. 1. H.

Margareta B 27/VII tum.

Ulrich A/B 27/XII tum. "9

Die Schwelherin B 24/III Anm .

Schwelcher v. Wielandstein : Berthold

B 8/VIII tum . 1. H.

Hiltrut, s . v. Sulmetingen.

Schwenningen BA. Dillingen :

Agatha, s . v. Stain - Klingenstein,

Berthold.

Schwertfürb, Swertfúrb, Ulrich u . s .

Hausfrau A 16/II 15. Jh.

Seckendorf, von : Hans (2. Gatte der

Beatrix von Hürnheim, verwitw.

v. Königseck) B 25/V 15. Jh.
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Sefler, Seffler, adel. Geschlecht (Alberti

S. 737 f. , vgl. Schmiechen) :

Margret mon. B 16/XII 1. H.

Konrad B 14/IV

Elsbeth la B 3/X

Ott B 5/IX tum.

Ulrich B 14/II tum.

19

29

99

99

Seißen, Sussen : Staimer decanus B 14/II

1. H.

Selb (Salb ?), Beth , s . Vischer.

Sitz, Ulrich u . s. Wirtin Elsbeth B 17/IV

15. Jh. (vgl. 23/II) .

Sonderbuch (OA. Blaubeuren), Sunder-

buch von : Anna mon. B 21/IX 1. H.

Ludwig, Priester B 20/IX

Sophia, Suffia, Suffya la A 11/XI, B 14/V.

99

Vgl. Urspring, Meisterinnen.

Speth, Spett, Spät, adel . Geschlecht :

Agnes mon. B 31/VII 1. H.

Ursula mon. B 7/VII "

Agnes, (geb.)v. Steußlingen B1/X tum.

Hedwig la B 28/IX 1. H. [1. H.

Spät v. Stainigenbrun (Steingebronn) :

Reinhard S. 139.

Stadion, Stadgun, -gon, Stagun, Stagen

von :

79

Cårlin mon. B 2/V 1. H.

Margareta mon. B 20/V 1. H.

Margareta mon. B 19/VII 15. Jh.

Pela mon. B 31/VIII

Ursel mon. B 6/V

Anna, geb. v. Kaltental, und ihre

Tochter Margret B 25/V tum. 15. Jh.

Anna, geb. v. Herrlingen, tum. , und

ihre Tochter Anna v. Sulmetingen

B 11/X 15. Jh.

Clar, (geb.) v. Ehestetten B 12/V

tum, 29/VIII [ 1456] .

Jop B 5/V tum. 1. H.

Ludwig (1431 ) S. 130 .

Margareta, s. vom Stain.

Walther miles B 19/VII 15. Jh.

Stain (zum Rechtenstein u. s. w. ) , von :

I. Nonnen und Meisterinnen :

Adelheid mon. 15. Jh. B 7/XI .

16. Jh. B 7 IX ."

magistra ob. 1360 (apo-

kryph ?) B 20 VII Anm.

Anna magistra B 16/VII [ 1421 ] .

Anna mon. 15. Jh. (wie es scheint,

gleiche Hand) B 13/IX, 4/XII.

Barbara (Barbel) mon. 15. Jh. B 9/IV .

16. Jh. 27/XI.99 "9

Vgl. unten Linie Klingenstein.

Elisabeth mon. 15. Jh. A 19/XI,

B 18/XI.

Greta mon. 15. Jh. B 22/VIII .

Guta mon. 15. Jh. B 21/III.

Ursula mon. 1. H. B 25/I.

99 magistra B 16/XI [ 1448].

II. Laien, A. Männer :

Albrecht (Aubrat), Paul u. Margreth,

Geschw. 15. Jh. B 11/III.

Albrecht der Chorherr, s. Benz.

Benz, Wilhelm (Ritter) und Albrecht

d. Chorherr 15. Jh. B 15/XI.

Bertholt 1. H. B 6/XI.

Halbritter 15. Jh. B 16/II.

u. 8. Hausfr. Anna Tum,

Dumm (Thumb v. Neuburg?) 15. Jh.

B 15 VI, 27X.

Bertholt (se Schwester und Tochter)

15. Jh. B 28 X.

Buppelin 15. Jh. B 28/II tum.

Cunrat 1. H. B 2/II, 26/III .

99 Ritter, (u. s . Tochter Grete)

15. Jh. B 18/VII.

Hans, s. Wilhelm .

Henslin 1. H. A/B 27/II.

Paul 15. Jh. B6/III tum. Vgl. Albrecht.

Sigmund und seine 2 Hausfrauen [N.

v. Blumberg und N. v. Rechberg]

15. Jh. B 13/III.

Walther (Bruder der Grete) 15. Jh.

B 11/I.

Wilhelm und Hans 1. H. B 26/II.

Wilhelm 15. Jh. B 15/XII. Vgl . Benz.

Wolf 1. H. B 5/I (= 15. Jh. A 5/I) .

Wolf (u. s. Schwester Grete) 15. Jh.

B 23/VII tum.

Wolf, Abt (v. Zwiefalten, † 1421)

B 24/V, 16/VII.

II. Laien, B. Frauen :

Anna 15. Jh. B 25/V.

Anna, geb. v. Schellenberg 15. Jh.

B 20/XI tum .
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Anna, (geb.) Truchs. v. Dießenhofen

15. Jh. B 4/IV.

Barbara, geb. v. Homburg 15. Jh.

A/B 15/I tum.

Dorothea, (geb.) v. Lainberg 15. Jh.

B 5/VII.

Elsbeth Filibachi v. St. (geb. oder

verehl. v. Villenbach) 15. Jh. B 13/I,

vgl. A 11/I.

Elsbeth v. Gundelfingen v. St. 15. Jh.

B 27/III.

Fren 15. Jh. B 25 IV.

Gut 15. Jh. B 18/III.

Margareta, geb. v. Herrlingen 15. Jh.

A/B 10/I.

Margareta, (geb.) von Hornstein 15. Jh.

B 27/VI tum.

Margareta v. Stagen (= Stadion) (geb.)

v. St. 15. Jh. B 27/VIII, vgl. Alb-

recht.

Vom Stain von Klingenstain :

Barbara mon. 15. Jh. B 5 IX.

Berthold, Halbritter ( 1366) , u . seine

Frauen Agatha v. Schwenningen

u. Anna v. Ellerbach 1. H. B 16/IV,

25/VII tum.

Konrad I. u. s . Gattin Salme v. Horn-

stein B 25/VII Anm.

Konrad II. 15. Jh. B 13 XI ; seine

vermutliche Gattin Ursula v. Rei-

schach B 19/I 1. H. A 19/I

15. Jh.; vgl. Anm. zu B 16 IV.

=

Vom Stain von Jungingen :

Wolf 1. H. B 13 II = Wolf von

Jungingen 15. Jh. A 13/II.

Anna 15. Jh. B 20/VII.

Vom Stain von Kirchen :

Wolf 1. H. B 23/I = 15. Jh . A 23/I.

Vgl. v. Kirchen (OA. Ehingen).

v. Stain'sche Grablege, s . Urspring.

Der v. Stain Kaplan, s . Schlecht,

Hans.

Stainigenbrunn , s . Spät, Speth.

Staimer, Dekan, s. Seißen.

Stammheim, Stamhan von : Hans B 25/V

15. Jh.

Steußlingen, Stús(s )lingen,

I. Freiherren von :

Egloff Schedel B 14/IV 1. H.

II. Freiherren oder (wohl meist) An-

gehörige des gleichnamigen Dienst-

mannengeschlechts (sämtliche 1. H.) :

A. Nonnen (mon.) :

Anna B 9/V, 30/XI.

Katharina B 13/VIII.

Elsbeth B 3/II.

Salmy B 3/XI.

Wilbyrk B 21/XII.

B. Laien :

Agnes, s. Speth.

Cunrat B 5/II , 23/IV, 26/X.

Heinrich B 3/II, 26/VII, 16/IX.

Hellenburg B 23/II tum.

Hiltgart B 1/III tum.

Johannes, Hans B 11/IV, 10/VIII.

Rudolf B 5/XI, 24 XII.

Udelhilt B 19/IV.

Udelhilt, s . Ruch.

Wolfhart B 13/XI.

Stöffeln, Stoffel , Freiherren von (zu Ju-

stingen, vgl . Anm . zu B 4/IV) :

Albrecht B 8/V 1. H.

Konrad B 4/IV

Hailig B 1/VIII

"9

99

Simon u. 8. Gemahlin Magdalena

Gräfin v. Fürstenberg 15. Jh. B4/IV.

Ursula la B 18/V 1. H.

Ursula geb. v.Klingen B 14/X tum. 1.H.

Stoll, Aberlin , Pfründner (in Urspring)

B 5V 15. Jh.

Stotzinger, Barbel B 15/III tum. 16. Jh.

Stuher, Konrad, s . Hausfr. Anna und

ihre Tochter Ursel B 19/IV 15. Jh.

Suffya, von Stagun B 17/X 15. Jh.

Stulhart, Konrad B 11/IX 1. H.

Stusman , Mechtild la B 10/VI 1. H.

Sulmetingen, mentingen, mitingen,

Symentingen von :

-- --

Agnes mon. B 11/X 15. Jh.

Anna mon. B 11/XI "

Anastasia, (geb.) v. Grafeneck A 5/X

15. Jh.

Anna, geb. v. Stadion B 11/X 15. Jh.

Katharina, (geb.) v. Hausen B 3/XI

tum. 1. H. (vgl. A 3/XI) .
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Katharina, (geb.) v. Reischach B 24/IX

[15. Jh.Katharina, s. v. Wernau.

Konrad B 3/X tum. 1. H.

Elsbet, s. v. Schönstein.

Gerwig , Heinrich und Hermann

B 24/VIII 1. H.

Gerwig B 22 III tum. , 19 X 1. H.

Gerwig, s. Hausfr. Elsbeth Fülhin

und ihr Sohn Abt Gerwig von

Kempten B 8/III 15. Jb.

Hans B 21/VII tum. 15. Jh .

Hans u. s . Hausfr. Agt v. Freiberg

tum. B 6/V 15. Jh.

Heinrich mon. B 29/XI 15. Jh.

Hiltrut, s. Ruch, Ortolf.

Hiltrut, (geb.) Schwelcher v. Wieland-

stein B 8/X tum. 1. H.

Margareta, s. v. Rammingen.

Rudolf, s. Hausfrau, auch Agnes v.

S. B 23/III 1. H.

V. Sulmetingen zu Hohenstadt (OA.

Geislingen ?) : Gerwig B 24/V tum.

15. Jh.

Der von S. Gütlein zu Altheim, s .

Altheim I. Der von S. gemein

Jahrzeit B 8/XII 1. H.

Sulmingen, von :

---

Anna mon. B 22/XII 15. Jh.

Pela mon. B 9/X 1. H.

Agnes la B 14/XII

Anna B 12/II tum .

99

Konrad B 2/V, 31/VII 1. H.

Heinrich B 3/V tum. 99

Heinrich B 26/IV_15. Jh .

Salme la A/B 22/XI

Walther B 16/VIII 1. H.

Sulkart, s. Sauggart.

Süner, Ulrich B 12/III 1. H.

Sússen, s . Seißen.

Udalricus, Ulrich : U. der Heilige , Bi-

schof v. Augsburg, Patron v. Ur-

spring B 4/VII. Ordinatio s . Udal-

rici A 28/XII. Seine Eltern (vgl.

S. 135) : Hupald B 16/VII, Diet-

pirch, S. Diepurg B 17/III.

Udalricus comes A 22/XII ; s . v. Schelk-

lingen, Grafen.

Udalricus 1. A 14/I.

Udalricus puer A 20/XI. Vgl. Urspring,

Laienbrüder.

Udelhilt comitissa A 9/II ; s . v. Schelk-

lingen, Grafen.

Ulm , von : Ulrich u. s . Hausfr. Agnes

B 10/II tum. 15. Jh.

Ulm a. Donau, Einw : s. Althain , Bes

serer, Kraft, Kunzelmann , v. Halle.

Ungelter, Brid mon . B 1/II 15. Jh.

Margret, s . v. Halle, Jop.

Urspring , Urspringen (B 4 /VII) , Kloster :

I. Meisterinnen (magistrae) : Mahtilt

um (vor) 1200 A 16/I.

Adilheit um 1300 A 22/XII.

Irmeltrud B 13/I.•

Irmelgart B 23/V.

Hildrut de Tissen um 1340 B 15/IV.

Adelheid vom Stain, angebl. 1360

(apokryph ? ) B 26/VII Anm.

Udelhilt de Tissen um 1375 B 9/IV.

Margret Balzholz um 1375 B 14/V.

Elsbeth Laidolf um 1396 B 11/V.

Anna vom Stain B 16/VII [ 1421] .

Anna v. Westernach um 1435 B 25/IV.

Ursula vom Stain B 16/XI (um 1448).

Anna Truchseß B 19/IV [ 1463] .

Gret An v. Freiberg B 18/IV [ 1481 ].

II. Priorinnen (priorissae) :

Adilheid um 1300 A 10/I ; 15. Jh.:

v. Bach, Dorothea ; v . Ehestetten,

Beta; Haym, Anna.

III. Nonnen (moniales), A) ohne Fa-

miliennamen oder Herkunftsangabe :

Adelheid A 14 / II , 22/II , 13/XII, B 4/I,

29/1, 3/II, 6/II, 26/II , 21/III , 23/III,

27/III, 10/XI.

Agnes B 28/III , 8/VI, 30 XI.

Anna B 12/I, 9 XI.

Anastasia B 23/III, 31/VII.

Katharina B 5/XII , 21/XII.

Klara B 18 /VI.

Elsbeth B 5 , II , 11 /II , 20/IV, 8/VI,

Erlit B 9 X.

Gertrud B 13 IV.

Guta B 12/II, 2/IX.

Hedwig B 1/VIII .

Juta sanctimonialis A 25/XI.

[13/VI.



184 Josef Zeller, Die ältesten Totenbücher

•

Jutz B 21/IV.

Lorina senior(issa) A 19/I.

Luggart A 22/XII , B 14/II, 14/XI.

Margareta B 3/II , 8/III , 13/VII , 14/XI.

Mathild, Mechtild A 19/1,5/XI, B 12/II,

4/X.

Menhait (Adelhait ?) B 22/VIII.

Peterscha B 12/IX.

Wilbirk,-wirk B 6/III, 13/IV.

III. Nonnen, B) mit Familiennamen oder

Heimatangabe (vgl. das Namenregister) :

v. Albeck, Anna (s. auch Lienung) .

v. Allmendingen, Mechtild.

Altheim, Agnes.

Anelbruch, Agnes.

v. Bach, Klara ; vgl. Priorinnen .

v. Baldeck (Waldek), Agnes.

Baldenstainli, Frenli.

Balm, Adelheid.

Balzholz, s . Meisterinnen.

v. Benzingen, Anna.

v. Berg, Adelheid, Luggart, Ursula.

v. Berkach, Adelheid, Margareta.

Besserer, Ita.

v. Beuren, Luggart, Mechtild.

v. Bichishausen, s . Truchseß.

v. Billafingen, Anna.

v. Bierlingen, s . Wilringer.

v. Blankenstein, Anna.

Bochsler, Christina.

v. Boll, Adelheid , Suffya.

Brenner, Katharina.

Kaib, Adelheid, Agnes, Katharina.

v. Kirchen, Adelheid, Agnes, Anna,

Katharina, Elsbeth, Hiltrut, Ursula.

Kraft, Agnes, Anna.

Kunzelmann, Anna.

v. Dettingen, Klara.

v. Dischingen, Kunigund, Geneffe.

v. E. , Adelheid , Gertrud , Hayl.

v. Ebingen, Anna.

v. Eglingen, Agatha, Greta.

v. Ehestetten, Katharina, Elsbeth.

v. Ehingen, Agnes, Anna, Margret.

v. Eisenburg, Anna.

v. Ellerbach, Gretlin.

v. Emerkingen, Adelheid .

v. Enslingen, Adelheid.

v. Entbach, Suffya.

v. Eßlingen, Kunigund, Guta.

Vetzer, Magdalena.

Fleck, Agnes, Katharina , Elsbeth,

Udelhild.

v. Freiberg, Cäcilia ; vgl . Meisterinnen.

v. Volkersheim, Katharina..

Fülhin, Margret ; vgl. v. Tissen.

v. Gamerschwang, Anna.

v. Gerhausen, Gertrud.

v. Göppingen, Adelheid.

v. Grafeneck, Anna, Katharina, Doro-

thea, Elsbeth, Margret, Nes, Ursula.

Greif, Anna, Katharina.

v. Griesingen, Elsbeth.

v. Gundelfingen, Anna.

v. Gundershofen, Hedwig u. Wilbirk.

Haim, Elsbeth ; vgl . Priorinnen.

Hartmann, Anna.

Hayinger, Adelheid.

v. Hausen, Anastasia.

v. Herrlingen, Anna, Katharina.

v. Hochdorf, Anna, Ursula.

v. Höchstetten , Ita.

v. Hofen, Osanna.

Hofmann, Mechtild .

v. Honau (?), Anna, Gertrud.

Hug, Anna, Ursel.

v. Ingstetten, Anna, Kunigund.

Laidolf, Adelheid, Anna, Katharina;

vgl. Meisterinnen .

Lienung, Guta, Sophie ; vgl . v. Albeck.

Listler, Adelheid.

Moll, Adelheid.

v. Munderkingen, Adelheid, Anna,

Mechtild.

v. Muschenwang, Luggart, Sophie.

v. Mussingen, Agnes, Anna.

v. Neidlingen, Agnes .

v. Nenningen, Adelheid,Anna , Gertrud.

v. Niederhofen, Adelheid .

v. Öpfingen, Richeza.

v. Rammingen, Els, Ursula.

v. Rosenfeld, Benigna.

Rüll , Beta.

Ruprecht Katharina.

v. Schelklingen, Adelheid, Berta, Ita.

v. Schmiechen,Agnes,Anna, Kunigund.
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Schwelcher, Jutz.

Sefler, Margret.

v. Sonderbuch, Anna.

Speth, Agnes, Ursula.

v. Stadion, Cärlin, Margareta, Pela'

Ursel.

v. Stain, Adelheid , Anna, Barbara,

Elisabeth, Greta, Gut, Ursula ; vgl.

Meisterinnen.

v. Stain-Klingenstein, Barbara.

v. Steußlingen, Anna, Katharina, Els-

beth, Salmy, Wilbirg.

v. Sulmetingen, Agnes, Anna.

v. Sulmingen, Anna, Pela.

v. Tissen, Adelheid, Katharina, Kuni-

gund, Jutza ; vgl. Meisterinnen.

Trescher, Guta.

v. Trochtelfingen, Anna.

Truchseß (v. Bichishausen), Elisabeth,

Gertrud ; vgl. Meisterinnen .

Ungelter, Brid .

v. Waldek, s . Baldeck.

v. Warthausen, Adelheid .

Weißledrer, Anna.

v. Wernau, Adelheid, Anna, Katha-

rina.

v. Westernach, Barbara, Endlin ; vgl.

Meisterinnen.

v. Westerstetten, Anastasia, Hiltrud.

Wichburger, Lucia.

Wichsler (Wischler) , Anna, Christina,

Hiltgund.

v. Wilringen (Bilringen

lingen ?), Agnes.

v. Wittlingen, Berta.

v. Zell, Mechtild.

v. Züllnhart, Margret.

= Bier-

IV. Laienschwestern (conversae) :

Adelheid A 28/II.

Adelheid Keller B 5/VII 1. H.

Adelheid Rüll B 2/XII 1. H.

Agnes Mauler A 5/I, B 7/I 15. Jh.

Endlin Heslin, Milchkellerin (Laien-

schwester?) B 3/X 15. Jh.

Margret B 27/IV.

Mechtild Diemer B 30/XI 1. H., vgl .

A 28 XI .

Salme A 28,II.

V. Laienbrüder (conversi) :

Albrecht B 17/VII.

Bertholt B 19 IV.

Konrad A 9/XI, B 13/VI, 12/IX.

Konrad v. Bottenhausen B 25/V 1. H.

Konrad v. Owingen B 17/X 1. H.

Hartmann B 16/II.

Heinrich B 8/III , 10/III, 26/III , 3/IV,

23/VIII, 7/X.

HeinrichWilsingerB 28/III , 19/IX 1.H.

Ludwig B 3/X.

Mangolt B 10/X.

Rudolf B 29/I, 22/II , 9/X.

Ulrich B 13/III, 25/XI.

VI. Prioren (in zeitlicher Folge) :

Johannes Wetzel B 8/II 1. H.

Ulrich v. Múlhain B 9/VII 1. H.

Johannes Ebner B 6/III 15. Jh.

Konrad Gerung B 16. IV tum. 15. Jh.

Johann v. Ingstetten B 7/VI 15. Jh.

Udalrich Frig B 6/VIII 15. Jh.

Niclaus B 26/IX [ 1557] .

Georg Haidlauf (16. .- 1628 ) S. 169.

GeorgWerlin, Werle ( 1628-48) S. 118.

JohannFranz Scherer (1650-55) S. 117.

Paul Erhard (s . 1802, † 1836) S. 133.

VII. Weltgeistliche Kapläne : vgl.

Schlecht, Hans ; Wirtschaft, Eber-

hard ; Wurm, Cunrat.

VIII. Hofmeister, s. Vischer, Hans.

IX. Pfründner, s . Stoll , Åberlin ; Zeng,

Konrad.

X. Örtlichkeiten : 1 , Klosterkirche :

Patron St. Ulrich B 4/VII.

Hoch- oder Fronaltar, altare pub-

licum S. 129, 168.

v. Ellerbachsche Grablege B 15/XII .

v. Stainsche Grablege (der ritter

grab) B 23/VII, 13/XI, 15/XI.

2. Klosterkirchhof : Beinhaus A 16/XII.

Altar auf dem Beinhäuslin S. 168.

3. Klostergebäude : der gnäd . Frawen

Gemach, Dormentorium , der Kran-

ken Gemach S. 168.

Usenberg, Üsenberg, Üssenberg, Frei-

herren von : Anna cumitissa A/B

4/XI tum.; vgl. S. 139.
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Waldburg, Truchsessen von : Elisabeth

mon. (apokryph ! ) B 18/II Anm.

Waldek, s. Baldeck.

Walther, Adelheid B 21/X 15. Jh.

Warthausen, Warthussen von :

Adelheid mon. B 8/XII 1. H.

Luggart B 2/II 1. H.

Mechtild B 28/III 1. H.

Weiler (OA. Blaubeuren) , Wiler von:

Anna, s . v. Westernach , Hans.

Weißledrer, Wissledrer, Wisleder , Wyss-

leder (Ehinger Familie ) :

Anna mon. B 4/I 15. Jh.

Bertholt und Anna B 12/IX 1. H.;

vgl. 24/X 15. Jh.

Margareta, s. Kostenzer, Konrad.

Weitingen, von, s . Wütigen.

Werdenberg, Luggart von, s . Grafen

v. Schelklingen.

Wernau, Werdno(w), Werdnaw von :

Anna mon. B 6/IV 15. Jh .

Katharina mon. B 12/VII 1. H.

Katharina mon. B 17 XI 15. Jh.

Adelheid B 9/X 15. Jh.

Katharina, (geb.) von Sulmetingen

B 22/ IX tum. 1. H.

Elsbeth und ihre Kinder Anna, Fol-

mar, Heinrich u. Lutz B 15/VIII

15. Jh.

Volmar der alt B 13/V 1. H. == V.

1399 S. 139 ?

d . Ält. gesessen zu Glisenburg

Hans B 5/VIII 15. Jh.

Lutz B 13/VII 15. Jh.

Werncz, Albrecht B 21/IX 1. H.

Westernach, von :

Anna Meisterin B 25/IV 15. Jh.

Barbara mon. B 29/XI

Klara u. Gret mon. B 1 /IX

Endlin mon. B 15/I

Gret mon. B 11/III

Anna la B 9/II tum.

99

99

19

Anna, geb. Fülhin B 15/VII tum. 15. Jh.

Bernhard B 1/I tum . 15. Jh.

Konrad B 8/IV tum. 99

Elisabeth, s . v. Kirchen, Eberhard.

Hans u. s . Hausfr. Ann v. Weiler

B 30/I 15. Jh.

Hans u. s . Hausfr. Anastasia v. Gra-

feneck B 28/X tum. 15. Jh.

Heinrich B 1/I 15. Jh.

Ital u. s. Hausfr. Agnes B 23/iX tum.

15. Jh.

Margareta B 15/II tum. 15. Jh .

Rudger B 13/X tum. 15. Jh.

Ulrich B 9/XII tum. 15. Jh.

Westerstetten, von :

Anastasia mon. B 25/IX 1. H.

Hiltrut mon. B 18/I 15 Jh.

Agt, geb. Ruch B 27/IV, 24/VII 15. Jh.

Agnes, (geb.) Vetzer B 9/VI 1. H.

Fritz B 20/III 1. H.

Hiltrut la B 7/IV 1. H.

Peterscha, (geb.) Vetzer B 11 /VIII 1. H.

Ürrich B 31/X 1. H.

Wetzel, Weczel, Johann , s . Urspring,

Prioren.

Wichburger, Lucia mon. B 29 /III 15. Jh.

Wichsler, Wichzler, Wischler, Wissler

(Ortsadel von Weisel Gde. Kirch-

bierlingen ; v. Alberti S. 1027 ,

1028, 1053) :

Anna mon. B 26/III, 4/V 1. H.

Cristina mon. B 6/IX 1. H.

Hyltgunt mon. B 5IV 1. H.

Anna la B 1 VIII 1. H.

Elisabeth A/B 14/XII 15. Jh .

Rudger B 1 /XI 1. H.

Rudeger und Ursula B 28/VIII 1. H.

Wielandstein, s. Schwelher v. W.

Wilberg, Konrad B 8/XII 1. H.

Wildenau,-denow (abgeg. bei Rübgarten

OA. Tübingen ; Zweig der Herren

v. Lustnau), von : Adelheid B 4III

1. H.

Wilringen [von] , wohl = Bilringen (Orts-

adel vonAltbierlingen OA.Ehingen) :

Agnes mon. B 14/II 1. H.

Wilsinger, Heinrich, s . Urspr., Laienbr.

Wilbirk,-burk,-wirk la B 4 I, 24 I,

13/III, 19/V. Vgl. Urspring, Nonnen.

Wintholz, Elsbeth B 12/I tum. 1. H.

Wirt, Konrad, Der hagelschlechtige

Wirt B 14/X tum . 1. H.

Wirtschaft, Eberhard, Kaplan (i . Urspr.)

B 3 II tum. 15. Jh.
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Wischler, Wissler, s . Wichsler.

Wißledrer, s. Weißledrer.

Wittlingen, von : Bertha Witlinge (!)

mon. B 17/VII 1. H.

Wurm, Konrad, Kaplan (in Urspr.), s.

Bruder Herr Berthold und ihre

Eltern B 16/XII 15. Jh.

Wütigen (Weitingen ?), von : Konrad

u. s. Hausfr. Agatha Vetzer B 10/X

15. Jh.

Zell, Cella , von : Mechtild mon. B 21/IV

1. H.

Zeng, Heinrich, Pfründner B 21/III tum.

15. Jh.

Zyeher, Adelheid, la B 14/X 1. H.

Zintzerlin, Konrad B 1/IX 1. H.

Züllnhart, Zúlnhart, Zillhart von :

Margaret mon. B 2/VIII 15. Jh.

Ludwig can. August. B 30/IV 15. Jh.

Zwiefalten, Benediktinerkloster,

Äbte : Hermann A 26/II, vgl. S. 121 .

Wolf (vom Stain) B 24/V, 16/VII

15. Jh.

Nachtrag zu S. 135, Zeile 5 von oben.

Das Fest Mariä Heimsuchunng kam im 13. Jahrhundert auf und wurde

erft 1389 ( 1390 ?) durch Papst Bonifaz IX. zum allgemeinen Kirchenfest erhoben. Seine

Einführung stieß aber mancherorts auf Widerstand, weshalb es vom Basler Konzil

1441 aufs neue vorgeschrieben wurde. In Augsburg z . B. scheint es vor 1389 un-

bekannt geblieben, aber bald nachher eingeführt worden zu ſein (noch nicht in einem

Miſſale von 1386, dagegen in einem Kalendarium von ca. 1420) . Vgl. Wezer und

Welte, Kirchenlerikon 2. Aufl . 8, 810 f.; E. Stolz in : Rottenburger Monatschrift 3

(1919/20), 246 ; A. Schröder im Archiv für die Gesch. des Hochſtifts Augsburg VI,

3./4. Lief. (1925), 274 f. Das Fehlen von Mariä Heimsuchung im Urspringer Kalen-

darium iſt alſo weder auffallend, noch beruht es auf einem Versehen. Es hängt ohne

Zweifel mit dem Papſtſchisma zuſammen, daß das neue (vom römischen Papst ange-

ordnete) Fest gerade in Vorderösterreich zunächst keinen Eingang fand ; denn Herzog

Lupolt der Dicke (1386–1411), der Vogt Ursprings, war die Hauptstüße der avigno-

neſiſchen Partei ; vgl . Stälin 3, 370 f. und von neueſter Literatur K. Rieder , Frei-

burgs Stellung während des großen Papstschismas, in : Festschrift f. Georg v. Hertling

(1913), S. 289 ff., und besonders Paul Holtermann , Die kirchenpolitiſche Stellung

der Stadt Freiburg i. Br. während des großen Papstschismas (1925) . So bietet das

Fehlen von Mariä Heimſuchung im Urſpringer Heiligenkalender einen deutlichen chrono-

logischen Anhaltspunkt, der unsern Ansat der Abfassungszeit des Jahrtagsbuchs (erstes

Jahrzehnt des 15. Jahrh.) bestätigt.



Die ältesten Druckschriften der einstigen Eßlinger

Stadt- Kirchen- und Schulbibliothek.

Neue Beiträge zur Geschichte des geistigen Lebens in der Freien Beichs

Stadt Eklingen vor der Reformation der Stadt.

Eine kulturgeschichtliche Studie

von Otto Mayer , Gymnasialrektor a. D.

I. Die Ehlinger Stadt- Kirchen- und Schulbibliothek um 1550.

Im Jahr 1900 habe ich in den Württ. Vierteljahrsheften für Landes-

geschichte N. F. eine kulturgeschichtliche Studie mit dem Titel : „ Geistiges

Leben in der Reichsstadt Eßlingen vor der Reformation der Stadt ')"

veröffentlicht, von der hernach ein Sonderabdruck ) bei W. Kohlhammer,

Stuttgart, in demselben Jahr 1900 erschienen ist, vermehrt um zwei Ab-

schnitte, von denen der erste, das Ganze einleitend, „ Die freie Reichsſtadt

Eßlingen im Mittelalter" im wesentlichen nach Dr. K. Pfaffs „ Geſchichte

der Reichsstadt Eßlingen 1840 " darstellt, der zweite, das Ganze ab-

schließend, das „ Eßelingae Encomion " des Joh. Molitorius vom Jahr

1522 mit Überseßung und Erläuterungen beifügt.

Das Absehen der Studie ging dahin : „ von der Warte einer ein-

zelnen, mäßig bedeutenden Stadtgeschichte herab dem großen Umschwung

der Zeiten zuzuschauen, der aus dem Mittelalter die Neuzeit herauf-

geführt hat" . Sie behandelte demgemäß nacheinander die Zeit der Scho-

laſtik, die humanistische Bewegung und die reformatorische Gärung bis

zum Jahr 1522. Diese Studie war dann auch wieder, was das Zeit-

alter der Scholastik und des Humanismus betrifft, eine Grundlage für

meine Geschichte des humanistischen Schulwesens der Freien Reichsſtadt

Eflingen 1267-1803" ) im Band II, 1 der „ Geschichte des huma-

nistischen Schulwesens in Württemberg 1920"*).

"

Eine Hauptquelle der erstgenannten Arbeit war die alte hiesige Stadt-

und Kirchenbibliothek. Diese enthielt nach dem von Dr. K. Pfaff im

Jahr 1838 angelegten Katalog 5) in 55 Foliobänden 130 Handſchriften,

1)

2)

3)

= G.2.

=

-

G. 2. b.

H. Sch. E.

4) = H. Sch. W.

5)
= D.
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die, wenn nicht ausschließlich doch ganz überwiegend, dem 15. Jahr-

hundert entstammten, dazu unter 693 Nummern 1613 Druckwerke, von

denen mindestens 16 Inkunabeln sind, und mehr als 600 weitere der

ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts angehören.

Aber nicht alle diese Schriftwerke waren mehr vorhanden. Nach

einem späteren Eintrag im Katalog waren mehr als 60 Handschriften

in 17 Foliobänden und 49 von jenen 693 Nummern Druckschriften im

Jahre 1872 stiftungsrätlichem Beschluß zufolge an die Universität Tü-

bingen um 150 fl. verkauft worden.

Davon aber, daß unsere Bibliothek einst noch weitere Handſchriften,

alte Pergament -Handschriften , besessen hatte, und daß sie an alten

Druckschriften einst viel reicher, an Wiegendrucken insbesondere unge-

wöhnlich reich gewesen war, verriet der Katalog von 1858 nichts . Auch

hatte damals, als ich meine beiden Studien schrieb, hier niemand mehr

eine Ahnung davon. Es war das alles völlig ebenso aus den Augen

wie aus dem Gedächtnis unsrer Stadt verschwunden.

Um so überraschender waren die Entdeckungen, die der Archivar un Verlufte.

serer Stadt, Herr Prof. Eberhardt, vor einigen Jahren gemacht hat.

"

Zuerst das minder Bedeutsame ! Er fand in den alten Rats-

protokollen folgende Einträge : 3. Sept. 1631. Liberey oder

Bibliotheca. H. Pfahrerr®) Ein Bedenkhen wegen d. Liberey ybergeben,

darhinnen er fierſchlecht, man ſolte die neu . . . vnd geht . . . Opera

ergenzen: Item die Alte Papistische Perganmentine vnd ge =

schriebene Vnnuze Büecher yßſondern vnd bey seiz sezen . Die

verkhauffen vnnd mit dem erlößenden Gelt Andere nuzliche Büecher da

gegen erkhauffen. Vnd daß alle Jar zu den beeden Frankhfurter Meßen

der neu vßgegangenen Büecher sonderlich Theologische erkhauffen vnd

also von Jarren zu Jarren die Liberey und Bibliothecam zu mehren.

Beschaid od . Entschluß : Herr Pfahrerr solle ein yßsondery (Ausſonderung)

der Bücher machen und einen taugenlichen Buochhendler firschlagen, der

die vntaugenlichen Büecher verhandlen thut. Sodann sollen Alle Meßen

(Büchermessen) 10 biß vf 15 fl. in neue Theologische vnd hystorische

Büecher angelegt werden. "

Und ,,1631 , Nov. 16. Anstellung des Tobias Wagner . . . Deß-

gleichen solle er (Wagner) neben den Herren Caſtenpflegern die Biblio-

thek Visitiren Vnd den Catalogum ergenzen. Vnd weilen etliche Per-

gamentine Büecher Vorhanden, sollen die, so noch zu gebrauchen,

Vfgehalten, Was aber nit zue gebrauchen, Verkaufft, de gelt Vib

6) Tobias Wagner, geb. 1598, 1624 Diakonus, 1631-53 Superintendent hier,

dann Prof. der Theol. in Tübingen, † 1680. Über ihn f. H. Sch . W. II, 1 282 ff.
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ein Zinß angelegt, Und der Järliche Zinß ad pias magis causas Ver-

wendet, Vnd nußliche Büecher darumb erkaufft werden. “

"Also Handschriften, alte papistische Pergamentine", Handschriften, die

der Bibliothek unserer Stadt angehörten, sollten verkauft werden. Und

sie sind wohl der Hauptsache nach verkauft worden, obwohl die Rats-

protokolle nichts weiter über diese Angelegenheit berichten. Zum Teil wur

den sie, was unsere Bibliothek heute noch ausweist, bei neuen Bücher-

einbänden verwendet. In unsrer heutigen Bibliothek suchen wir sie

jedenfalls vergeblich.

Damit erklärt sich eine Erscheinung, die bisher schon aufgefallen war :

das war der Mangel an Handſchriften des 13. und 14. Jahrhundert. Es

hatte sich doch schon im 13. Jahrhundert ein reges geistiges Leben hier ent-

faltet. Und unter den vier Bettelmönchorden, die sich in unsrer Stadt

niedergelassen hatten, waren in einer Urkunde vom 25. Auguſt 1291 vor

allem die Dominikaner und Franziskaner um ihrer „splendida doctrina" )

willen gerühmt worden. Wir werden vermuten müſſen, daß neben andern

Verderbniſſen "), die mitgewirkt haben mögen, die Geringſchäßung nach-

reformatorischer Zeiten uns gerade um die ältesten Bestandteile unſrer

Handschriften-Bibliothek gebracht hat.

Doch viel bedeutsamer war ein anderer Fund. Im Jahre 1919

kamen im Archiv Verzeichnisse von gedruckten alten Büchern

zum Vorschein, die offenbar auch einst unsrer Bibliothek angehört hatten

und gleichfalls aus ihr verschwunden waren .

Es waren dreierlei Verzeichnisse, die ich fernerhin mit A, B, C be-

nennen werde. A, in fünffacher Ausführung, zählte 45, B, ein voll-

ſtändiges und zwei unvollständige Exemplare, 315, C, ein einziges Erem-

plar, 301 , alle drei zuſammen alſo 661 Nummern. Unter diesen waren

im ganzen 1185 ſelbſtändige Schriften verzeichnet.

Die allermeisten Bände waren Folianten. Lauter solche in A und B,

und in C unter 82 Nummern. Außer diesen enthielt aber C auch noch

Quartanten unter 148 Nummern, und Oktavbände unter 71 Nummern.

Weitaus überwiegend waren Wiegendrucke und Altdrucke. (S. 22. )

Von jenen konnte ich auf Grund eigener Angabe ihres Druckjahre oder

ihres Druckers oder ihrer Aufnahme in die unten erwähnten Werke °)

7) H. Sch . W. II, 1, 207 (Eßl.) .

8) Brand des Karmeliterkloſters, 26. XI 1455.

9) Chevalier, Repertoire des sources historiques du moyen âge.

Collijn, Katalog der Inkunabeln der Universitätsbibliothek zu Upsala, Upſala 1907,

zu Stockholm 1914.

Copinger, W. A., Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum, P. 1-2.

London 1895-1902.
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439 sicher feststellen. Bei etwa 150 weiteren, die sine anno (s . a) , sine

loco (s . 1.) , sine titulo (s. t.) , sine indicio typographi (s. t .) erſchienen

waren, sich in den unten angeführten Repertorien nicht fanden oder mit

den dort verzeichneten Drucken sich nicht sicher identifizieren ließen, blieb

dieſe Eigenschaft nur, teilweise mehr, teilweise weniger, wahrscheinlich.

Als Altdrucke (Drucke der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts)

bekannten ſich ſelbſt 292, von den übrigen mögen noch weitere 180-270

zu ihnen gehören.

Inhaltlich handelt es sich (abgesehen von einem kleinen Rest ent=

schieden späterer Schriften etwa 30 Schriften ) um mittelalterlich-

kirchliche, humaniſtiſche und Reformationsſchriften.

Die Verzeichnisse waren offenbar von gelehrten Männern, die zugleich

Bücherfreunde und Bücherkenner waren, geschrieben 10) . Auch mit dem

Altertumswert der Bücher hatten sie sich bekannt gemacht. Und zu welchem

Zweck die Verzeichnisse angelegt waren, verrieten sie deutlich. Die ver-

Hainz, 2. Repertorium bibliographicum, Vol. 1 , 2. Tubingae 1826-38.

Leuze, O., Die Wiegendrucke der Ev. Nikolauskirche in Jsny, 1916.

Monnier, Le Quatrocento, 2 Bde.

Proktor, Inder zu den ersten Drucken des britischen Muſeums, 1898.

Trittheim, Liber de scriptoribus ecclesiasticis, 1494.

Weiter habe ich für diesen und folgende Abschnitte benüßt :

Faulmann, Über die Druckwerke des 15. Jahrh., Illustr. Gesch. der Buchdruck-

funſt 1882.

Fider, Joh., Erste Lehr- u. Lernbücher des Höheren Unterrichts in Straßburg, 1912.

Herzog-Hauck, Realenzyklopädie f. protest. Theologie, 3. Aufl.

Körting, Geschichte der Literatur Italiens, 3 Bde., 1878 und 1884.

Panzer, G. W., Annales typographici ab anno 1501 ad annum 1536 conti-

nuati, Vol. 6—11. Norimbergae 1790-1803.

Botthaft, Bibliotheca medii aevi. 2. Aufl.

Scriptores ordinis Praedicatorum, Lutetiae I 1719 , II 1721 .

Von der Häghen, Bibliotheca Erasmiana, 1893.

Weßer u. Welte, Kirchenlerifon, 2. Aufl. 1903.

Wiese, B. u. Percopo, Er., Geschichte der italienischen Literatur von den ältesten

Zeiten bis zur Gegenwart, 1899.

10) Die Verzeichnisse enthalten mancherlei wertvolle Bemerkungen über die ein-

zelnen Bücher, z . B. „sehr alt “, „sehr selten“, „mit schönen Holzschnitten ", „mit vielen

in Holz geschnittenen Bildern und Landdarten“, 1497, „sehr schön gedruckt" (Venet.

1477), „ſehr merkwürdig“. Oder : „siehe Walch, bibl . theol. I “, „Vid . Catalogus Vogt

librorum rariorum“ . Ein Beispiel ausführlicher Verzeichnung : „Titus Livius Pata-

vinus, duobus libris auctus, c. L. Flori epitome, indice copioso et Annotatis in

Libros VII Belli Maced., cum Praefatione Ulrichi Hutteni, Equitis, ad Albert,

Cardinalem, Archiepisc. Maguntiae, in aedibus Joh. Scheffer, Mense Nov. 1518.

Edit. rariss . et praestantiss."
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zeichneten Bücher ſollten zum Verkauf ausgeboten werden. Auch waren

„Vorschläge zu Preisanfäßen " beigelegt.

Aber wer waren die Schreiber der Verzeichnisse ? Warum sollten die

Bücher verkauft werden ? Und wann, und wohin, und um welchen Preis

sind sie wirklich verkauft worden ? Da konnten wohl die Stiftungs-

protokolle weitere Auskunft geben. In der Tat fand sich in ihnen

folgendes :

Am 13. August 1821 „trugen der Herr Dekan Herwig Hochwürden

vor, daß die Kirchen- und Schulbibliothek viele Inkunabeln beſiße, die

für einen Liebhaber einen großen Wert besigen, bei dieser Bibliothek

aber wohl entbehrt werden können. Er mache deswegen den Vorschlag,

diese Werke verzeichnen und den Katalog drucken und solchen im näheren

und entfernteren Ausland zirkulieren zu laſſen, und die Werke an den-

jenigen zu verkaufen, der in einer gewissen Zeit das höchste Angebot

machen werde. Wegen Verwendung des Erlöses machte derselbe den

Vorschlag, denselben zu einem Kapital anzulegen, und das jährliche In-

tereſſe zu Anschaffungen neuer Werke zu verwenden. Konkluſum : Dem

Herrn Dekan Herwig Hochwürden für die der Kirchen- und Schulbiblio-

thek gewidmete Aufmerksamkeit den lebhafteſten Dank des Stiftungsrats

darzulegen, und diesem den Verkauf der Inkunabeln auf die angezeigte

Weise zu überlaſſen “.

Unter dem 6. Februar 1823 heißt es:

„Der Herr Dekan Hochwürden referieren : 1. Daß Sie von der so-

genannten Kirchenbibliothek 10 Bände an die Königl. Bibliothek und

an Herrn Dr. von Eß in Darmſtadt ¹²) für 50 fl. verkauft, aber nicht

lauter Geld, sondern auch Bücher erhalten haben.

2. Daß er von diesem Erlös Schröks Allgemeine Kirchengeschichte in

45 Teilen und in Halbfranzbänden für 66 fl . angekauft.

3. Daß für die weiteren 300 Bände ein Preis von 700 fl. von

einem Buchhändler in Frankfurt geboten sei, der in lauter Büchern nach

freier Auswahl ausbezahlt werde.

4. Daß dieses das höchste Offert sei, ungeachtet er sich nach Paris

und London diesfalls gewendet.

5. Daß er glaube, daß dies Anerbieten angenommen werden sollte,

wenn gleich noch die weitere Bedingung vorliege, daß käuferiſcherſeits die

Emballage besorgt werden müſſe.

6. Daß er zur Bezahlung der Allgemeinen Kirchengeschichte von

12) In dem hiesigen Bibliothekkatalog Nr. 362 find verzeichnet „ Die heiligen

Schriften des Neuen Teſt., überſett von Karl v. Eß und Leander v . Eßl. Sulzbach

1812 und 1819."
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Schrök einen Vorschuß von 33 fl. bedürfe, und daß er zur Beſtreitung

der Einbinderkoſten der von Frankfurt zu erwarten habenden Bücher eine

Obligation von 150-170 fl. bedürfe. "

Der Stiftungsrat und hernach der Bürgerausschuß (dem Dekan

Herwig zuvor eine Übersicht über die Notlage der Bibliothek gegeben

hatte) sprachen Dekan Herwig den verbindlichsten Dank für seine Be-

mühungen aus, hießen seine Anträge gut und betrauten ihn mit deren

Ausführung.

So find nun diese Bücher weg, 300 und 10 „Bände" ! Aber nicht

nur so viele, ſondern sämtliche 346 Nummern der Verzeichnisse A und B.

Denn um diese handelte es sich zunächst. C war noch nicht geschrieben.

Der Erfolg des Handels scheint befriedigt zu haben, und so wurde in

demselben Jahr 1823, am 24. August, eine weitere Ächtungsliste ange-

legt, das Verzeichnis C mit seinen 301 Nummern . Und in der Tat

find auch sie insgesamt hingeopfert worden. Höchstens die eine oder

andere von ihnen könnte dem Verhängnis entronnen sein. Die übrigen

alle sind unwiderbringlich dahin. Aber wann, und wohin dieſe 301 Num-

mern abgegangen find, darüber findet sich in den Stiftungsrats- und in

den Stadtrats-Protokollen bis zum Jahr 1832 nicht die geringste An-

deutung.

Den Spuren der nach Frankfurt und nach Stuttgart verkauften Bücher

ging ich nach.

Ich wandte mich an den Herrn Direktor des Stadtarchivs in Frank-

furt, Jung, und an den Herrn Direktor der dortigen Stadtbibliothek,

Geh. Rat Prof. Dr. Ebrard. Beide Herren hatten die Güte, ſich in der

Sache zu bemühen. Umsonst. Die in Frankfurt noch bestehenden alten

Antiquariate J. Baer u. Co. und J. St. Goar vermochten ihnen keine

Auskunft mehr zu geben. Zweierlei Vermutungen wurden ausgesprochen.

Möglich, daß die Eßlinger Inkunabeln von dem in Frankfurt lebenden

Bibliophilen und Inkunabelforscher Prof. Dr. med . Joh. Georg Burk-

hard Franz Kloß, herzogl. sächſ. Medizinalrat (in Frankfurt geb. 1787

und gest. 1854), gekauft worden seien. Und nach seinem Tode sei dann

deſſen ganze große Inkunabelnſammlung in London versteigert worden.

Oder aber soll ein Teil der Sammlung an die Familie v. Bethmann

gekommen, später von Hugo v. Bethmann erworben und nach dessen

Wohnsit Paris gebracht worden sein.

So wäre die ſtattliche Phalanr unſrer alten Folianten jezt der Stolz

irgend einer Bibliothek in der weiten Welt. Uns ist sie unerreichbar

geworden.

Nur die vier an die K. Bibliothek in Stuttgart verkauften Werke

Bürtt. Bierteljahrsh. f. Landesgesch . N.F. XXXII.
13
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ſind heute dort noch einzusehen, ſamt der Quittung, auf welcher Dekan

Herwig am 4. Dezember 1822 den Empfang von 25 fl. für nachstehende

Inkunabeln des Verzeichnisſſes A beſcheint : 1. Asconii Pediani in Cice-

ronis orationes commentarii, s . 1. e . a. [Hain 1887 ] 5 fl . 2. M. T.

Ciceronis de finibus bonorum ect. , Bonon. , Calig. Bazalerius , 1499.

5 fl. 3. Laurentii Vallae Elegantiae, 1471. 11 f. 4. Vocabular,

latino-german., Ulm , 148013) . 4 fl . Herwig selbst hatte diese Werke zu

5 fl. 24 kr., 18 fl . , 72 fl . , 2 fl. 24 kr. geschäßt.

Durch alle diese verſchiedenen uns bekannt gewordenen Verkäufe, vor

allem die der Jahre 1822 ff., ist unsre alte Bibliothek gründlich aus-

gelaugt worden. Ausgeschieden wurden durch sie, wie es scheint, die

ältesten mittelalterlichen Handschriften, ausgeschieden fast alle Drucke des

15. und des angehenden 16. Jahrhunderts, und eben damit nahezu 6/7

ihrer altkirchlichen und frühhumanistischen Literatur. Auch von den

Schriften des Reformationszeitalters 130. So hat die Bibliothek wert-

vollste Bestandteile, die Stadt rühmliche Denkmale ihrer eigenen Ge-

schichte verloren .

Wie hat das nur geſchehen können ?! Der den Anstoß zu den großen

Verkäufen vor 100 Jahren gegeben hat, war ein gelehrter und hoch-

gebildeter Mann. Aber eben ihn drang die Not. Die Kirchen- und

Schulbibliothek war doch gar zu dürftig geworden, völlig unzureichend

für geistige Fortbildung. Schon längst hatte die Stadt aufgehört, ſo

wie in jenen alten bewegten Zeiten für geistige Nahrung in Kirche und

Schule zu sorgen. Selten wurde ein Buch angeschafft. Galt es nur

die Erneuerung eines zerlesenen Gesangbuchs oder Spruchbuchs oder den

Erwerb eines einzigen bescheidenen, vom Oberkonsistorium empfohlenen

Werks, so mußte die Genehmigung des Stiftungsrats dazu erbeten wer-

den. Und noch als am 5. Juli 1830 Dekan Herwig bat, eine beſtimmte

jährliche Summe zur Vermehrung der Kirchenbibliothek auszusehen, ant-

wortete man, es sei das zur Zeit nicht möglich, da die Stiftungskaſſe

mit einem Defizit zu kämpfen habe 14) .

War die Stadt wirklich so arm durch die langen Kriegszeiten ge=

worden? Oder fehlte es ſeit lange, immer noch wie in den reichsstädtiſchen

Zeiten, an der richtigen Finanzverwaltung ? Oder hatte sie eben für Be-

13) Dieſe vier Werke enthalten keine handschriftlichen Einträge. Zu A3, das

besonders schön und vornehm gedruckt ist, bemerkt das Verzeichnis : Liber antiquissi-

mus. In fine est epistola : „Petro Paulo Senili " [legis Francorum Secretario]

„Joh. de Lapide d. d . Sorbone 1471 " .

14) Vergl. Stiftungsratsprotokolle z . B. 1822/23 Fol. 17b, 50, und 1830 vom.

5. Juli.
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dürfnisse geistiger Art wenig Verständnis und kein Geld ? Kurzum, der

Stiftungsrat ergriff mit lebhafter Zustimmung den ihm gemachten Vor-

schlag. Warum nicht dieſe alten unnüßen Bücher opfern ? Es war ja

auch dieselbe Zeit, in der König Wilhelm I. die Burg seiner Väter ab-

brach, um eine griechische Grabkapelle an ihre Stelle zu sehen, dieselbe

Zeit, in der die Stadt Tübingen ihr Spitalarchiv an einen Leimſieder

verkaufte, und die bayrische Regierung aus Ulm 36 Wagen Archiv-

akten fortführte, um sie zu Kartuſchen (Patronenhülsen) für die Kanonen

zu verwenden 15) .

Was den erlittenen Verlust für uns besonders bedauerlich macht, ist Entstehung.

noch der Umstand, daß wir in den verloren gegangenen Büchern ( ebenſo

wie in den uns erhalten gebliebenen alten Büchern) ältesten Beſig, zwar

nicht unserer Stadt, aber hiesigen Orts zu sehen haben, und nicht einen

Erwerb späterer Zeiten.

Einen vollſtändigen direkten Beweis hiefür können wir freilich aus

handschriftlichen Einträgen leider nicht mehr führen. Von den Schreibern

der Verzeichniſſe wird es nur ganz ausnahmsweiſe hervorgehoben 16) . Ihr

Interesse lag in andrer Richtung. Aber zu größter Wahrscheinlichkeit

erheben es folgende allgemeine Betrachtungen.

Die Bücher, um die es sich handelt, waren ganz überwiegend alt-

kirchlicher und humanistischer Art. Aber seit dem Beginn der Refor

mation waren die altkirchlichen Bücher als „ papistische Bücher" , unuze

Bücher" geworden, und wurde das humanistische Interesse durch das

religiöſe und kirchliche stark in den Hintergrund gedrängt. Was aber

die späteren Zeiten anbelangt, so ist in der vorzugsweise dem materiellen

Leben und der Gegenwart zugewandten Stadt ein geſchichtlichen Sinn

vorausseßendes Verlangen nach Büchern einer abgelebten Zeit niemals

anzutreffen gewesen. Der Moder und Staub, in dem unsre alten

Handſchriften und Bücher verdarben, ist der beste Beweis hiefür. Da=

gegen ist ihre zahlreiche Versammlung auf dem Boden unsrer Stadt

in dem Zeitalter ihres Erscheinens wohl begreiflich.

15) Mündliche Mitteilungen von den Herren Archivar Prof. Eberhard hier und

von Archivar Prof. Dr. Greiner, Ulm.

16) Joh. de Sambaco, liber de consolatione theologiae, s . 1. e . a . gehörte dem

hiesigen Karmeliter-Konvent, 1482.

Des Erasmus Nov. Test, 1521 , einem Eßlinger Heinrich Hermann.

In einem Miſſale ſteht : „M. Konrad Streyt de Eßlingen, ibidem capellanus".

Er ist im Chor der hiesigen Stadtkirche begraben, 1515.

Bemerkt mag weiter werden, daß Thomas, Postilla in Job, 3 Er., 1474 von

Fyner hier gedruckt war, ebenso 1475 Peter Nigers Traktat contra perfidos Judaeos

(6. 2.9).

13*
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Wie anderwärts hat auch hier die geistige Regſamkeit ſeit der Mitte des 15. Jahr-

hunderts immer mehr zugenommen. Die Studien sind aufs neue erwacht . Bücher

wurden ein dringendes Bedürfnis . Der Humanismus zog frühe, ſchon ſeit dem

Jahr 144817), mit Heinrich Steinhöwel und Nikolaus von Wyle in unſere Stadt ein

und trat in bewußten Kampf gegen die „Barbarei“ der Zeit. (G. L. 22 ff ) . Wyle

blieb ihr in einflußreicher Stellung bis zum Jahr 1469 erhalten . Er entfaltete hier

als Vertreter der italienischen Renaissance-Literatur eine bedeutsame schriftstellerische

Tätigkeit, hielt auch eine vielbesuchte Schule „ Schreibens und Dichtens“.

Die in immer größerer Anzahl entstehenden Universitäten , neben dem älteren

Heidelberg nun auch Freiburg, 1456, und Tübingen, 1477, übten auf die Jugend unſrer

Stadt eine stetig wachſende Anziehungskraft aus, die Zahl der von hier aus fie bes

suchenden Jünglinge und Männer nahm bis 1510 immer mehr zu. In den Klöstern

(vier Mönchs-, zwei Nonnenklöſter) griff in den leßten Jahrzehnten des Jahrhunderts

eine bessernde Reform allmählich durch (f. Pf. E. 262 ff.) . Und die Klöfter hatten

Schulen für ihre Novizen, sie hatten auch Bibliotheken (s. G. 2. 6 f. Pf. E. 45). Ebenso

besaß die Weltgeistlichkeit ihre Bibliothek. Der Pfarrhof hatte seine Pfarrschüler.

Die Pfarrherrn waren, so weit wir von ihnen wiſſen, gelehrte, um die Hebung ihres

Klerus bemühte Männer. An der gut besuchten Stadtschule (der Lateinſchule)

wirkten gleichfalls tüchtige Männer. Eine wirtſchaftlich wie geistig aufstrebende Bür-

gerschaft stellte, zumal unter den Einwirkungen der hier nachhaltig sich geltend

machenden Renaissance und kirchlichen Gärung, Anſprüche an die Vertreter der Kirche

und ihre Predigttätigkeit.

-

Unter den Mönchen der Pfleghöfe und Klöſter unsrer Stadt und unter der zahl-

reichen Weltgeistlichkeit 20 Kapläne und dazu der Pfarrherr und ſeine vier Geſellen

wuchs die Zahl der auf Univerſitäten graduierten 18). Solche waren auch der Rec-

tor puerorum und waren Ärzte und Juristen in der Stadt. Dazu fehlte es nicht an

geistig bedeutenderen Männern, die aus unsrer Stadt hervorgegangen waren, wie

Böschenstein, Stiefel, oder in ihr walteten, wie die Pfarrherrn Peter Mayer, Maier-

hofer, Merstetter, oder in vorübergehende persönliche Beziehung zu ihr traten, wie

Peter Niger, zwischen 1475 und 77, und Reuchlin, 1510 und 11 19) .

Da wurde der Besit von Büchern an vielen Orten und von vielen als ein Be-

dürfnis, ja als eine Notwendigkeit empfunden. Nun war aber auch die wunderbare

neue Kunst des Buchdrucks gekommen. Man brauchte die Bücher nicht mehr mühsam

Joh. Kaisersberg, Sermones de oratione dominica, Arg. 1513, waren per Jac.

Otther (hiesigen St.Pf. von 1532 an) collecti. Und Prudentii opera (cum plu-

rimis aliis) war Eigentum des Reformators der Stadt, Ambroſius Blaurer, geweſen.

Von Guil. Paraldus Summarium bezeugt ein Eintrag von 1537 : Iste liber

pertinet conventui esslingensi ordinis fratrum praedicatorum de libris frat-

ris Jois Lapicidae lectoris.

17) Beſ. Beil. des Staatsanz. f. W. 1925 S. 120 ff . (Haffner) . Nik. v. Wyla

wurde 7. Februar 1448 hier zu seinem Amt bestellt .

18) Nach den Registra subsidii charitativi im Freiburger Diözesan-Archiv 26,

1898 waren unter den hiesigen 20 Kaplänen um 1500 fünf graduierte.

19) Von all dem habe ich in G. L. ausführlich erzählt. Ich gebe den Inhalt

ſeiner Abschnitte I-VI an : I. Wiedererwachen der Studien im 15. Jahrhundert.

II. Die ersten Humaniſten in Eßl. III. Gelehrte Bildung. IV. Geistiges Leben um 1500.

V. Kirchliche Gärung. VI. (nur im Sonderdruck) Esselingae Encomion vom J. 1522.
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abzuschreiben, man konnte sie kaufen. Ihr Erwerb war einer Zeit, die keineswegs arm

war, verhältnismäßig leicht gemacht. Bücher der Kirche und Klöstern zu stiften war

ein verdienstliches Wert. Man stiftete in animae suae salutem" (G. L. 7). Die

Büchereien mehrten sich. Weltgeistliche und Mönche, die ohne Leibeserben ſtarben, ver-

machten ihre Bücher ihren Pfarr- und Kloſterbibliotheken 2º). Und als dann die Re-

formation ſiegte und die Klöster aufgehoben wurden, vereinigte man es war im

Jahr 1533 deren Handschriften und Bücher mit der Pfarrbibliothek (Pfaff, Eßl.

6. 238).

-

So entſtand unſre Bibliothek, die bald Pfarrbibliothek, bald Pfarr-

und Schulbibliothek oder auch Stadt-, Pfarr- und Schulbibliothek heißt.

Die Spuren dieser Entstehung aus vielen ursprünglich selbständigen

Quellen trägt sie deutlich an sich. Zahlreiche, namentlich mittelalterlich-

kirchliche Werke sind nicht nur einfach, ſondern mehrfach, ja vielfach vor-

handen (f. S. 237).

Die so gegründete Bibliothek fand ihre Aufstellung vermutlich da,

wo bisher die Pfarrbibliothek geweſen war (G. L. 7), in der Allerheiligen-

kapelle, dem jeßigen Archiv, und bekam in den folgenden Jahren der

20) Beiſpiele von Bücherſtiftungen find in G. L. S. 7 erwähnt. Eine ganze Bibliothek

von mehr als 70 Büchern hat aber Joh. Bräcklin von Cannstatt, Ende des 15. Jahr-

hunderts, seinem hiesigen Kloster, dem Auguſtinerkloster, vermacht. Ein Verzeichnis

der gestifteten Bücher hat sich erhalten und ist von Th. Schön in den Bl. f. w. Kirch.

Geſch . N. F. 1 1897, S. 173 ff. veröffentlicht worden. Ob der Stifter der mit seinem

Bruder Michael in Paris promovierte M. Joh. Bräcklin iſt, „entzieht sich unserer Kennt=

nis“ (Schön). Unter ſeinen Büchern befindet sich allerdings „ liber in litera gallica

continens physicam aristotelis et sex libros metaphy sia e cum quaestionibus sicut

parisiis exercetur" . Auch ist das von ihm geschenkte Buch „ opus elegantiarum lau-

rencii vallas", 1471 , ein Pariſer Druck, hergestellt von den ersten aus Deutſchland

nach Paris durch Joh. de Lapide (Joh. Heynlin v. Stein, Carthäuser, der Führer d.

Realisten in Paris und zugleich begeistert f. human . Studien, † 1496) gezogenen Buch-

druckern ' ) Ulrich Gering, Mart. Crank, Mich. Freiburger. Wie wenig aber die neue

Bildung in weiteren Kloſterkreiſen noch eingewirkt hat, zeigt die sprachliche Unkultur

des Aufſchriebs 2 ), den wir natürlich Bräcklin nicht zur Last legen dürfen.

Fast die Hälfte seiner Bücher hat Brädlin „ a sanctis “ (von der Heiligenpflege ?)

in Cannstatt in zwei Partien gekauft, um 17 fl. und um 10 lib. Unter den übrigen

hebt er etliche besonders teure hervor : „Omnes partes sancti thome de aquino"

haben 5 fl., die tabula supra omnia opera s . thome“ 1 fl. und 1 ort (= ¼ fl),

die in der Anm. 1 erwähnten Dekretalien 5 fl., das „missale secundum or-

dinem curie“ 2 fl., das missale secundum diocesim constanciensem“ 3 fl., ebenſo

das „breviarium magnum secundum ordinem curie" 3 fl. gekostet. Vermutlich ist

das Konstanzer Miſſale unser in Basel 1485 gedrucktes Exemplar und das vorgenannte

1) Bursian, Gesch. d . klaff. Philol. i. Deutschland, 1883, S. 120.

2) Einige Proben : „volumnia“ ( ſt . volumina), „omelie“ (ſt. homiliae), oder :

„Simon de cremonia“ , „quinque libros decretales Sextus decretalium clementinas

et instituta constant V florenos". usw.
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erregten reformatorischen Bewegung bis Luthers Tod noch reichlichen

Zuwachs (ob auf dem Weg privater Stiftungen nur oder auch durch

Ankauf aus kirchlichen und städtischen Mitteln, weiß ich nicht zu sagen),

ſo daß sie um 1550 außer ihren 130 und mehr Handschriften (ihre

Pergamenthandschriften ſind ja ſpurlos verſchwunden) nach dem Katalog

D vom Jahr 1858 und den neu gefundenen Verzeichnissen A, B, C zu

fammen im ganzen rund 1800 Druckschriften zählte.

Das war nun für jene Zeit schon eine recht ansehnliche Bücherei *') ,

mit deren Größe sich damals wenige Bibliotheken auf schwäbischem Boden

messen konnten. Aber auch vor der Folgezeit konnte sie sich recht wohl

sehen lassen. Die nächsten drei Jahrhunderte, also die ganze Zeit von

da an bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, hat kaum Zweidrittel so viel

Schriften zusammengebracht, als sich hier in 80 Jahren gesammelt hatten.

Sie war größer im Zerſtreuen und Verwahrlosen 22) als im Bewahren

und Mehren.

Aber diese Bibliothek hatte auch in sich einen hohen Wert. Sie zeigte,

in welcher Vollkommenheit die Kunst des Buchdrucks gleich in ihrer erſten

Jugend aufgetreten war, und führte vor Augen, wie dem geschriebenen

Wort nun plößlich Flügel und tauſend Zungen und damit eine gewaltige

Macht in der weiten Welt verliehen war.

Und sie war ein Zeitenspiegel von großer Klarheit. Jenes hochbedeut-

same Jahrhundert 1450-1550, der Kampf und das Schicksal dreier

Breviarium ist das von Herwig als „sehr schön gedruckt" bezeichnete aus der Werk-

statt des Franziskus von Hailbrun und des Nikol. v. Frankfurt hervorgegangene Buch

vom Jahr 1477. Im einzelnen die Identität der von Bräcklin verzeichneten Bücher

mit den in A, B, C und D verzeichneten beſtimmt zu behaupten, iſt unmöglich. Die

Büchertitel gibt Bräcklins Verzeichnis zu ungenau an, und Jahr und Ort des Drucks

und der Name des Druckers fehlen vollständig . Doch glauben wir den allermeiſten

Bräcklinschen Büchern in unsern Verzeichnissen und zwar in Büchern der 70 er, 80er

und 90er Jahre, wieder zu begegnen . Im übrigen ist Bräcklins Bibliothek im kleinen,

was unsre Bibliothek im großen ist : eine typisch mittelalterlich-kirchliche Bibliothek. Ihr

Inhalt Theologie (Anselm, Petr. Lombardus, Thomas), Philosophie (Aristoteles), Bücher,

für die kirchliche Praxis (Brevier, Beichte, Messe, Predigtliteratur, wozu auch biblische

Gloffen gehören, und das Sophilogium des Jakobus Magnus, G. L. 14, und Heiligen,

legenden), Klerikales (z . B. Stella clericorum, Pastorale, Dialogi Gregorü M.), ferner

Vokabularien, die Chronica des Antoninus v. Florenz und kirchliche Rechtsbücher. Der

Humanismus erſcheint erst am Rand des Horizonts ( „ Elegantiae“ !), von den Kirchen-

vätern macht sich neben Gregor M. Auguſtin bemerklich. Lateiniſche und griechiſche

Klassiker und deutsche Bücher fehlen, nicht aber ein „liber in gallica litera" .

21) G. L. 4. A. 1. H. Sch . I, 34, 310, 313 f.

22) Vgl. dagegen, was D. Leuze von der sorgfältigen Aufbewahrung der Wiegen-

drucke der Ev. Nikolauskirche in Jsny “, S. 34 f., zu rühmen hat."
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Zeitalter, das Zeitalter der spät mittelalterlichen Kirche, des Huma-

nismus und der Reformation, spiegelten sich in ihm.

Alles in allem : ein hochwertiges geschichtliches Monument war dieſe

alte Bibliothek vom Jahr 1550 in ihrer unversehrten Vollständigkeit.
-

Die folgende Betrachtung wird, absehend von den Schriften der

Reformationszeit, sich auf ihre ältesten Druckschriften beschränken und

handeln von den Eßlinger Wiegendrucken und Altdrucken und der in

ihnen enthaltenen Literatur der mittelalterlich-kirchlichen und der huma-

nistischen Zeit.

II. Die Ehlinger Wiegendrucke und Altdrucke.

Die ältesten Druckwerke unsrer alten Bibliothek sind Wiegendrucke

(Inkunabeln), Drucke des 15. Jahrhunderts . Unter Altdrucken sind zu

verstehen Drucke der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts bis in den

Anfang der 20er Jahre.

Über ihr Alter und ihre Herkunft vermögen wir im einzelnen nur

unvollständige Auskunft zu geben. Die allerwenigsten unfrer alten Bücher

können wir selbst mehr verhören, und nach unsern Verzeichnissen ist je

ein Drittel von ihnen sine loco , sine anno, sine typographo erſchienen.

Immerhin sind es aber über 600 Druckwerke, die bestimmte Angaben

in allen drei Beziehungen machen.

1. Ihr Druckjahr nennen rund 650, 410 kirchliche und 210 hu-

manistische Drucke. Das Alter gibt wertvolle Fingerzeige dafür, wie

früh die einzelnen Bücher oder Büchergruppen hieher gekommen sein

können, bzw. wie spät sie hier erst aufgetreten sind .

Die Wertung der nachfolgenden Notizen zu erleichtern, gestatte ich mir in Erinne

rung zu bringen, daß Joh. Gutenberg im Jahr 1450 ſeine kunstreiche Erfindung so:

weit vervollkommnet hatte, daß er Bücher drucken konnte. Sein erstes gewaltiges

Werk war die lateiniſche Bibel, die spätestens im Jahr 1456 vollendet wurde. Im

November des Jahres 1455 gelang es dem selbst völlig verdienstlosen Geldmann Joh.

Fust (Faust), Gutenbergs Erfindung und Werkstatt an sich zu bringen. Sein Genoffe

und nachmaliger Schwiegersohn wurde Peter Scheffer (Schoyffer, ursprünglich Schäfer).

In ihrer Werkstatt in Mainz wurde die „ Schwarze Kunst“ als Geheimnis gehütet. Als

aber im Jahr 1462 die Werkstatt bei einer Erſtürmung der Stadt abgebrannt war, zer-

streuten sich die Gesellen in alle Lande und errichteten bald allüberall in größeren Städten

Druckereien ¹). So bekam auch Eßlingen eine Druckerei. Konrad Fyner aus Ger-

1) S. Allg. d. Biogr. Artikel Gutenberg, Fust, Schöffer, (Peter Sch. und Joh.

Sch.), v. der Linde : Joh. Schöffer, der Enkel des Joh. Fust und Peter Schöffer,

„hat den Joh. Fust mit seltener Dreiftigkeit zum alleinigen Erfinder der Typographie

hinaufgelogen". Beweise hievon finden sich in hiesigen Büchern : , Henr. Herp , Spe-

culum aureum decem praeceptorum in nobili urbe Maguncia, quam imprimendi

arte ingeniosa Deus plus ceteris illustrare dignatus est, non atramento plumali,

Alter.
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hausen bei Blaubeuren druckte hier in den Jahren 1474 bis 78 (?) ²) . Nach unsern

Verzeichnissen waren mindestens sechs Stücke von ihnen in unserer Bibliothek ( Die Postille

des Thomas v. A. in libros Job, 1474, 3 f., Peter Nigers Tractatus in perfidos Ju-

dacos, 1475 und De arbore, quae dicitur ymago hominis, s. 1. e. a. (S. 221) und

Manipulus caratorum von Guido de Monte Rhoterio (S. 223) s . 1. e . a. 2f. Fyners

Druckerei war die einzige Druckerei, die Eßlingen im 15. Jahrhundert hatte. Ulm

dagegen hatte damals 6 Druckereien, Augsburg, Nürnberg, Basel, Straßburg Dußende,

Venedig 100. Und überall in der Welt, in Italien, in Frankreich, ſelbſt in dem fernen

Hispalis (Sevilla) saßen deutſche Drucker und unter ihnen auch Schwaben .

Unser ältestes datiertes Buch ist ein humanistisches Buch, ein Pariser

Druck, das S. 194 bereits erwähnte Werk des 2. Valla, Elegantiae, 1471 .

Die 70er Jahre liefern rund 60, die nächsten Jahrzehnte bis 1509 je

etwa 150, die Jahre 1510-1517 141 Schriften. Bemerkenswert iſt

dabei, wie verschieden die Zahlenkurven der altkirchlichen und der huma

niſtiſchen Gruppe in den Jahrzehnten von 1470 an verlaufen. Jene

steigt rasch mächtig empor und senkt sich schon von 1490 an, und stetig

bis 1517 (52. 120. 97 ; 87. 51 ) . Diese geht langſam aber gleichmäßig

in die Höhe und übersteigt seit 1510 die Zahl der altkirchlichen Drucke

(10. 26. 53 ; 64. 90). Wir bekommen den Eindruck, daß einer mächtig

vordringenden und anschwellenden Geistesströmung eine abflauende gegen-

übersteht.

2. Aus welchen Ländern und Städten sind unsre Wiegen- und

Altdrucke zu uns gekommen?

Unter den 631 Büchern, die uns auf diese Frage Antwort geben,

ſind Wiegendrucke 341 (279 altkirchliche, 62 humanistische), Altdrucke 290

(154 altkirchliche, 136 humanistische).

ereaque penna cannave, sed adinventione quadam perpulchra per honorabilem

virum Petrum Schoyffer de Gernsheym feliciter consummatum, 1474.“ Und „Jo.

Trithemii Abb. Compendium s. breviarium primi voluminis annalium de origine

regum et gentis Franconum ect. impress. 1515 in nobili famosaque urbe Magun-

tina, hujus artis impressorie inventrice prima, per Jo. Schoyffer, nepotem Joannis

Fusth, memorate artis primarii autoris , qui tandem impri-

mendi artem proprio ingenio excogitare specularique coepit

anno 1450 , anno autem 1452 perfecit deduxitque eam in opus

imprimendi (opera tamen ac multis necessariis adinventionibus Petri Schöf-

fer de Gernsheim ministri suique filii adoptivi) , cui etiam filiam suam Christianam

Fusthin pro digna laborum multarumque adinventionum remuneratione nuptui

dedit. Retinuerunt autem hi duo Jo . Fusth et Petrus Schöffer hanc artem in

secreto (omnibus ministris ac familiaribus eorum , ne illam quoquomodo mani-

festarent, jurejurando adstrictis) quo tandem de a. Dni 1462 per eosdem fami-

liares in diversas terrarum provincias divulgata haud parum sumpsit incremen-

tum."

2) Eflinger Zeitung v. 17. 1. 1925. Der erste Buchdrucker Eßlingens v. Eug.

Peterson.
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Von diesen 631 Drucken entstammen Ländern fremder Zunge 153:

Italien 113 (89 W., 24 A.) ³), Frankreich 37 ( 10 W., 27 A.), Spanien

2 (W.), England 1 (A.) .

Unter den Städten heben sich durch die Zahl ihrer Drucke am

höchsten folgende 13 hervor : 1. Straßburg, 130 (44 W., 86 A.),

2. Basel, 110 (55 W., 55 A.), 3. Venedig, 97 (80 W., 17 A.) . Ferner,

in weitem Abſtand : 4. Köln, 45 (24 W., 21 A.), 5. Hagenau, 39 (3 W.,

36 A.), 6. Nürnberg, 29 (26 W., 3 A.), 7. Paris , 23 (4 W., 19 A. ),

8. Ulm, 19 (19 W.), 9. Augsburg, 17 (5 W., 12 A.), 10. Tübingen, 17

( 9 W., 8 A.), 11. Speier, 15 (13 W., 2 A.), 12. Lyon, 12 (4 W., 8 A.),

13. Reutlingen, 11 ( 11 W.). Mit je 7 Stücken erscheinen Mainz

(4 W., 3 A.) , Memmingen (7 W.), Pforzheim (7 A.), Eßlingen mit 6

(6 W.), Leipzig 4 (A.), Oppenheim 3 (2 W., 1 A.) . Aus den Nieder-

landen ſtammen 7 : Antwerpen 4 (A.), Daventer 1 (A.), Löwen (= Lo-

vagni) 2 (W.) . Aus Österreich nur 3 : Wien 3 (A.) . Aus Oberitalien,

abgesehen von Venedig, 14.: Bologna 4 ( 1 W., 3 A.) , Breſcia (Brixiae)

2 (W.), Cremona 1 (W.), Padua 2 (W.), Pavia (Papias) 4 (W.), Turin

1 (A.) . Aus Rom 4 (W.) . Aus Frankreich, abgesehen von Paris und

Lyon, 3 : Avignon 1 (W.), Toulouſe 1 (W.), Orleans 1 (W.) . Beſonders

auffallend arm vertreten sind in Deutschland Erfurt, 2 (1 W., 1 A.),

Freiburg, 1 (W.) und Regensburg, 1 (W.) . Und von fremden Ländern

England : London, 1 (A.) und Spanien : Sevilla (= Hifpalis), 2 (W.) .

Das Woher unsrer Drucke hat viel Zufälliges . Bücher aller Art

waren an gar vielen Orten zu haben. Der Buchhandel hatte schon

Zentralen, und Buchverkäufer boten da und dort an. Den Nachdruck

bändigte kein Geseß. Warum haben wir aber nur ein einziges Buch

von Regensburg, das doch viele treffliche Druckereien hatte, nur eins von

der Universitätsstadt Freiburg, die seit 1450 von 30, nur zwei von

Heidelberg, das von 80 Eßlingern in derselben Zeit besucht war ? Ander-

seits machen geographische Zuſammenhänge sich geltend. Vom Rhein

(Basel, Straßburg, Hagenau, Speier, Oppenheim, Mainz, Köln, Ant-

werpen, Deventer, Löwen) stammen 363 Drucke (155 W., 209 A.).

Der Rhein war in selbigen Zeiten geistig besonders lebendig, aber Eß-

lingen holte auch in Notjahren sein Getreide vom Rhein. Und nach

Italien verkaufte es seine gewürzten Weine. Der Weg führte über Um

und Memmingen nach Padua und Venedig. Allein von diesen Städten

hatte es 125 (108 W., 17 A.) Drucke. Freundschaftliche Beziehungen

oder lebhaftere Handelsbeziehungen bezeugen auch die Zahlen unsrer

3) W. = Wiegendruck, A. = Altdruck.
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Drucke von Augsburg, 17 (5 W., 12 A.), Nürnberg, 29 (26 W., 3 A. ) ,

von Lyon, 12 (4 W., 8 A.) . Und daß die Pariser Universität ihren

Zauberschein neben den deutschen Pflegestätten der Wiſſenſchaft nicht ver-

loren hatte, dürften die 23 von dorther stammenden Drucke (4 W., 19 A.)

erweisen. Nach der negativen Seite ebenso lehrreich ist die Tatsache,

daß der Nordosten Deutſchlands und der Südosten hier sich so gar wenig

bemerkbar macht (Erfurt, 2 (1 W., 1 A.) , Leipzig, 4 (4 A.), Regens-

burg, 1 (W.), Wien, 4 ( 2 W., 2 A.) . Und Spanien, 2 (W.) und Eng-

land, 1 (A.) fallen fast ganz aus.

Was die Werkstätten betrifft, denen unsere Bücher entstammen,

ſo kennen wir diese auch in überaus zahlreichen Fällen nicht. Von

unsren 110 Basler Drucken z . B. sind etwa 70 sine typographo er

schienen. Noch seltener nennt sich die Straßburger Preſſe. Auf ihren

130 Drucken werden nur acht Druckereien genannt. In Basel 13.

Besser steht es anderwärts . Von Venedig (97 Drucke) kennen wir 31 ,

von Paris (23 Drucke) 9 Druckereien. Dagegen freuen sich Paul von

Köln, Joh. von Nürnberg, Pregizer, Magnus und Thomas, Alemanni,

also 4 Deutsche, durch einen einzigen Druck der Welt zu verkündigen,

daß sie in Hispalis (Sevilla) sitzen.

Manche Firmen sind hier und dort vertreten. So Joh. Otmar in

Nürnberg 1487, in Reutlingen 1489, in Tübingen 1499. Heinr. Duan-

tell in Köln 1494, 1501 , 1510, in Straßburg 1501. Peter Drach in

Speier 1477, 78, 79, 90, in Nürnberg 1482 .

Die in der Geschichte des Buchdrucks berühmten Namen sind hier

zahlreich vertreten : Peter Schöffer und Fuſt in Mainz, die tüchtigen

Koberger in Nürnberg, der hochgelehrte Joh. Froben, neben ihm Joh .

Amerbach und Nikol Keßler (von ihm haben wir besonders viele Bücher)

in Basel.

Der aldinischen Offizin (Aldus Manutius) in Venedig verdanken wir

ein Dictionarium graecum, 1497, und eine Sammlung altchristlicher

Dichter 1515. Der Pariser Offizin des Jod. Bad. Aszenfius 6 Drucke

(4 humaniſtiſche, 1 theolog., 1 Kirchenvater) aus den Jahren 1501

bis 1513. Endlich Heinr. Stephanus in Paris zwei wiſſenſchaftlich

besonders bedeutsame Werke : das Quincuplex psalterium sec. emissionis,

1513 2 f. (S. 224) und des Karl de Bouilli De intellectu, de sensu ,

1510 (S. 220) . Dazu des Faber Stapulensis Commentarii in Epp.

Pauli, 1512 (S. 225).

Ein Verzeichnis sämtlicher in hiesigen Wiegen- und Altdrucken sich

nennender Buchdrucker aufzustellen, habe ich unterlassen. Mit Angabe

ihrer Drucke würde es wohl zu umfangreich, ohne solche wenig wert.
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"1

3. Besonderheiten einzelner Drucke nach den Verzeichnissen. Besonder

Ein sehr schönes Exemplar" ist des Dominikus v . St. Gemi heiten.

niano Lectura super VI. libro Decretalium, Venedig, Jak. v . Stubeis,

1476 und 77 Fol. Vol . 1 und 2. Sehr schön gedruckt “ sind Peter

von Harental, Expositio libri Psalmorum ex diversis sanctorum

codicibus etc. , Köln, Konrad v . Homborch, 1480, Fol. , ferner Brevi-

arium secundum ordinem Romanae curiae, Venedig, Franz v . Heil-

brun und Nikol. v. Frankfurt, 1477. Okt.; Hermann Busch, Sibyl-

larum de Christo vaticinia , Oppenheim s . a . 2 f., „hat 13 schöne

Abbildungen derselben in Holzschnitt ". Seb. Brands Navis stulti-

fera, Basel 1497 (nach Janssen wahrscheinlich gedruckt in der von Joh.

Bergmann, dem uneigennüßigen Förderer der human. Freunde Heynlins,

Archidiakonus, aus eigenen Mitteln errichteten Druckerei) ist ebenso „ ver-

sehen mit schönen Holzschnitten ". Desgleichen Geyler v. Kaisers =

berg Navicula, Straßburg 1511 , 2 f. Ferner der Hortus sani-

tatis , Mainz 1419. „Die Holzschnitte zeigen Pflanzen, Vögel, Fiſche,

Steine, Adern der Erde und medizinische Bilder. " Ein Liber croni-

arum ab initio mundi usque nunc temporis, Augsburg, Joh. Schens-

perger, 1497, ist verbunden „, cum figuris et ymaginibus “ , d . i . Bildern

und Landkarten.

n

Als sehr selten" gelten des Franz. Philelphus Satirae, Mai-

land, Christ. Valdarfer, 1476. „Es ist dies Ed . princeps, s. Nicer 6,

136, in fol." Und : Hie hebt an ein tutsche Chronika von Anfang

der Welt vncz vff kaiſer Fridrich, Ulm, Joh. Zainer von Rutlingen,

1473. Die S. 192 erwähnte Livius - Ausgabe , Mainz, Joh. Scheffer,

1518, heißt Edit. rarissima et praestantissima". Bei L. Rosenthal,

Katalog 1883 ist die Biblia latina , s . 1. e . a . , IV Vol . c . glossa

ordinaria Walafridi Strabonis et interlineari Anselmi Laudonensis

[Basel 1480] als „Edition très rare et précieuse ", verzeichnet. Preis

132. Endlich war des Simphorianus Champerius (Arzt und

Historiker, † 1539) Liber de quadruplici vita verbunden „ cum pluri-

bus aliis rarissimis " und war hergestellt Lugduni ex pensis Stephani

Gueynardi et Jacobi Huguetani, arte vero et industria Jannot de

Campis " , 1507. Sehr alt" heißt Stephanus Jliskus de Son-

tino , Variationes sententiarum, s. 1. e. a. und Reductorium supra

thematum tam evangeliorum quam epistolarum introductiones ,

s. 1. e. a.

"
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Nicht-

deutsch .

III. Unfre mittelalterlich-kirchliche Bücherei ¹ ).

1. Gesamtcharakter.

Unfre Wiegendrucke und unsre Altdrucke enthalten eine dem mittel-

alterlich-kirchlichen Boden entſproſſene, kirchlichen und religiöſen Intereſſen

dienstbare Literatur. Und sie enthalten eine Literatur der italieniſchen

Renaiſſance und des deutschen Humanismus.

Im folgenden ist die Rede von der 1. Gruppe, von unsern mittel-

alterlich-kirchlichen Büchern .

Wenn ein Deutscher in deutschen Landen in eine Bibliothek eintritt,

von der er annehmen kann, daß in ihr zuſammengeflossen ist, was der-

einſt in deutschen Pfarr- und Kloſterbibliotheken, in den Stuben deutſcher

Geistlichen, deutscher Mönche, auch deutscher Lehrer und deutscher Be-

amten gestanden hat, gelesen worden ist und beliebt war, so sollte er

unter allen Umständen erwarten dürfen, daß er in ihr wenigstens auch

eine erkleckliche Anzahl deutscher Bücher vorfindet ; deutsch in der

Sprache und deutsch im Geist und Inhalt. In Wahrheit war das ganz

anders, hier wenigstens : kaum der leiseste Hauch deutscher Sprache,

deutscher Seele und deutschen Geistes !

Unter mehr als 600 Schriften nur ein paar Büchlein, die deutsch

reden und was für ein verwahrlostes Deutsch ! „Un Calendrier. Das

register dig Kalenders folget hie nach" usw. s. 1. e. a. (Hain 4256 ff.) ;

„Hie heben an die sonnentägliche Gebeth, getütscht aigentlich uß dem

rechten Latein, zu lesen in dem Amt der heil . Meß". 1486. Und : „Hie

hebt an eine tutsche Cronica von Anfang der Welt vncz uff kaiſer

Fridrich", 1473. Und außerdem eine deutsche Gloſſe : ein uns erhalten

gebliebenes, aber unvollständiges, seltenes Exemplar eines „ Plenarium

1 ) Außer den S. 190 genannten Werken wurden weiter benüßt :

Allg. deutsche Biographie, Leipzig 1875 ff.

Budinsky, Alex , Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittel-

alter, Berlin 1876.

Bursian, Conrad, Geschichte der klaſſiſchen Philologie in Deutschland von den An-

fängen bis zur Gegenwart, 1. Hälfte, München und Leipzig 1883.

Dieffenbach, Glossarium latinogermanicum mediae et infimae aetatis , 1857.

Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis.

Faulmann, Über die Druckwerke des 15. Jahrhunderts, Jlluſtrierte Geschichte der

Buchdruckkunst, 1882.

Gröffe, J. G., Orbis latinus, Dresden 1861 .

Janssen, Geschichte des deutschen Volkes I, 1913.

v. Liliencron, Über den Inhalt der allgemeinen Bildung in der Zeit der Scholaſtik,

Festrede in der K. Akademie der Wissenschaften, München 1876.

Lukas Osiander, Epitome historiae ecclesiasticae Cent. XI, libri 2. (Lünigs Neichs-

archiv IV, 1 p . 509) .
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sive Evangelia et Epistolae", gedruckt zu Augsburg bei Günther Zainer,

1473, und Gailers Troſtſpiegel, 1519.

Sonst redet alles Latein, auch die Erbauungsbücher, auch, wie es

ſcheint, alle die weiteren zahllosen Predigtbücher, die freilich für deutsche

Vorträge auf der Kanzel nur Unterlagen boten 2) . Nicht einmal deutsche

geistliche Liedersammlungen, Paſſionalien, Altväterleben, Einzelleben von

Heiligen, Heiltums- und Wallfahrtsbücher in deutscher Sprache, deren

doch eine Menge in den Jahren 1470-1520 gedruckt wurden ), finden

sich hier. So wenig Intereſſe verrät unsre Bibliothek für die geistliche

Förderung der ungelehrten Kirchengenossen.

Aber sie scheint auch dem ganzen nicht ſpezifiſch kirchlichen Wesen und

Leben des eigenen , des deutschen Volkes überhaupt völlig

gleichgültig gegenüber zu stehen.

Es ist nur ein einziges Büchlein da, in dem die Denk- und Fühl-

weiſe des gemeinen Mannes ihren Ausdruck findet : der ebenfalls latei-

nisch geschriebene Salomo et Marcolph, s . 1. e. a. ) (Hain 142 46 ff.) .

Bäurisch derber Mutterwig verspottet in ihm die höfische Bildung. Aber

kein Buch beschäftigt sich sonst mit dem Tagesleben des Volkes , ſeiner

Arbeit, seinem Treiben, seinen Freuden und seinen schweren Nöten, seinem

Lieben und seinem Haſſen, ſeinen Anschauungen, Stimmungen, Hoffnungen

und Bestrebungen. Keines war da, das in ſeiner, der deutschen Sprache

redend, es in seinen eigenen Angelegenheiten verständig beraten hätte.

Reines erzählt ihm anschaulich und mit innerer Teilnahme seine Ge-

schichte, die Schicksale und die Taten seiner Väter, in der eigenen, ver-

ständlichen Sprache. Und völlig versunken, ungeachtet und vergeſſen ſind

die Werke unsrer eigenen ersten klaſſiſchen Zeit. Und doch hatte sich in

ihnen schon eine reiche und tiefe Welt des Geistes und Gemütes entfaltet,

und zeitlich, sprachlich und anschauungsmäßig stand man ihnen noch so nahe !

Undeutsch und unvolkstümlich war unsre Bücherei und - inter-

national. Latein, ihre Sprache, war die Sprache des internationalen

römischen Kirchentums und der gleich internationalen Wissenschaft. Und

international war die Gesellschaft, die in ihr das Wort führte . Deutsche,

Italiener, Franzosen, Spanier, Engländer, Schotten, Polen, Ungarn,

Griechen, Araber, Afrikaner, Juden sind in ihr vertreten und 127 Nicht-

deutschen stehen nur 76 Deutsche gegenüber. Verhältnismäßig viele in

der dämmerigen Frühzeit, bis zum 12. Jahrhundert (5 unter 11 ), ver-

2) Die Predigtsammlungen wurden alle in lat. Sprache herausgegeben ; doch gab es

auch Deutsche Plenarien. Er. 468. 533.

3) Lamprecht, deutsche Geschichte V, 1, 1. S. 158 und Janſſen I, 291 .

4) Vogt und Koch, Gesch. d . deutsch. Lit. I, 3. Aufl. 1910.

Inter-

national.
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Spätmittel-

alterlichs

firchlich.

schwindend wenige (3 unter 25) in dem schöpferischen Jahrhundert der

Scholastik, dem 13. Jahrhundert. Es war die Hohenstaufenzeit, und

unsre Kirche wesentlich politisch interessiert. Im 14. Jahrhundert stellt

sie ein Fünftel (10 unter 50), im 15. die Hälfte (51 unter 101 ) aller

Verfasser. Gleich sicheren Aufstieg zeigt die Beteiligung Italiens (3,

10, 22, 30). Namhaft ist weiter nur noch der Anteil Frankreichs (19),

Englands (14) und Spaniens (16) . Der der übrigen Völker ist der

Zahl nach gering.

Wir nannten unsre Bücherei eine mittelalterlich - kirchliche Bücherei .

Genauer gesprochen war sie spätmittelalterlich- kirchlich. Sie

schaut kaum über den Zaun des 11. Jahrhunderts hinaus . Abgesehen

von Aristoteles, den römischen Rechtsbüchern und der Bibel ist das Alter:

tum, ist die altklaſſiſche Zeit und ist das erste Jahrtausend der christlichen

Kirche nur ganz dürftig in ihr vertreten .

Ihr kirchlicher Charakter schließt aber keine Beschränkung auf

kirchlich religiöse Bücher in ſich. Juristische Literatur und philo-

5) Nationalität und Zeit der Verfasser der mittelalterlich-kirchlichen Bücher

(bis ca. 1520).

sec. 7-12 13 14 15/16

sec.
S.

unbest.

Deutsche 5 3 10 51 7 76

Ital.
3 10 22 30 4 69

Franz.
1 4

4

7 3 19

Engl. 5 6 2 1 14

Span. 1 2 7 6 16

Boln.
- 1

|

2

Ung.
3 3

Griech. 1

1

1

Afrik.

Arab.

-- 1 1

1 — 2-

S. 11 26 50 101 15 203

Zeit bestimmt, Nation unbestimmt

Zeit und Nation unbeſtimmt

13

10

226



Eflinger Stadt Kirchen- und Schulbibliothek. 207

ſophiſche Literatur war in ihr reichlich vorhanden. Die Philoſophie

war ja die Magd der Theologie", und die Kirche selbst ein großes

politisches Gebilde, dazu den weltlichen Staaten einorganisiert und in

ſtetem Kampf mit ihnen, daher Kenntnis des kirchlichen und des welt-

lichen Rechts eine Notwendigkeit für ihre Vertreter.

Rein weltlichen Interessen Entſproſſenes findet sich wenig in ihr.

Ihre Geschichtsbücher gehören nicht unter diesen Gesichtspunkt : sie sind

wesentlich biblisch und augustinisch (De civitate Dei) eingestellt, und die

Naturwissenschaft (Erd- und Himmelskunde, auch die Medizin) erſcheint in der

Hauptsache als Anhängsel zu der Philosophie des Aristoteles, des Normal-

philoſophen der Kirche . Selbständige Fortschritte macht nur die Aſtronomie.

und
Endlich charakterisiert unsre Bücherei noch ihr vorzugsweise hoch- Hochlirchlich

kirchlicher und mönchischer Ursprung.

Ihre Verfaſſer ſind Regenten und Lehrer der Kirche, sie reden als

Theologen, Philoſophen, Priester, Prediger, Seelsorger, Apologeten,

Polemiker, Juristen und Inquisitoren . Wer die Titel unserer Bücher

durchsieht, der erstaunt über die Vornehmheit der Männer, die sich in

ihnen präſentiert. Gar zahlreich sind da hohe und höchste Häupter der

Kirche : Päpste, Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, Ordensgenerale, Äbte

usw. nebst glanzvollsten Sternen am Himmel der mittelalterlichen Kirche,

deren Licht durch die Jahrhunderte hindurch in unverminderter Stärke

erstrahlte, besonders auf den großen Universitäten, vor allem in Paris,

Leuchten des Geistes, der Gelehrsamkeit, der Beredſamkeit, der Frömmig-

keit, wenn man Toittheim über sie hört, Wundertäter und Heilige ") .

Zum großen Teil gehörten sie Mönchsorden an (unter rund 230

nachweislich 120), weitaus am häufigsten den Dominikanern, 44, und

Franziskanern, 37, ferner den Augustinern, 11, zuweilen den Cart-

häusern, 8, Benediktinern, 7, vereinzelt den Brüdern v. gemeinsamen

Leben, 2, den Karmelitern, 4, Zisterziensern, 3, Prämonſtratenſern, 1 ,

Serviten, 1 , dem Orden des heil. Geistes, 17) .

6) Hohe geistliche Würdenträger zähle ich

im VII.-XII. Jahrhundert unter 14 Verf. 12

im

im

XIII. Jahrhundert unter 30 Verf. 19

XIV. Jahrhundert unter 53 Verf. 17

im XV./XVI. Jahrhundert unter 100 Verf. 29.

Gelehrte, bzw. Lehrer an Univerſitäten ohne hohe geistliche Würden zähle

ich im XIII. Jahrhundert 8 (2 Aftronomen, 1 Mediziner, 1 arab. Philoſoph, 4 Juristen),

im XIV. Jahrhundt 18 (Paris 5, Heidelberg 1, Straßburg 1, Wien 1, Bologna 2,

Padua 1, Oxford 1 , Cambridge 1 , Unbeſtimmt 5) ; im XV./XVI. Jahrhundert 39

(Paris 6, Tübingen 6, Köln 5, Bologna 4, Erfurt 3, Wien 2, Baſel 1, Erfurt 1, Freiburg 1

Greifswald 1, Mainz 1 , Breszia 1, Padua 1, Venedig 1, Verona 1, Unbeſtimmt 4).

mönchisch.
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Die zahlenmäßig so gar ungleiche Vertretung der Orden in unsrer

Bücherei hat etwas Auffallendes : Dominikaner, Franziskaner, auch Au-

gustiner stark, Carthäuser ziemlich schwach, aber doch noch achtmal, Bene-

diktiner, die doch von altersher einen ehrenvollen Namen hatten, nur

fiebenmal, aber vollends Zisterzienser, deren Klöster so zahlreich waren,

und Karmeliter, die hier ein Kloſter hatten, verschwindend gering ver-

treten.

Wie erklärt sich diese Erscheinung ? Ist sie nur lokaler Art und

wesentlich zufällig bedingt ? Oder hat sie, durch anderwärts gemachte

Beobachtungen ergänzt, eine tiefere Bedeutsamkeit ? Liegen ihre Ursachen

dann, abgesehen von der Wirkung zufälliger Faktoren, eben nur darin,

daß die Interessen der verschiedenen Orden auch recht verschieden waren

und die Stärke literarischer Produktion darum in ihnen sehr ungleich?

Und hat die Weltgeistlichkeit die Literatur von Weltgeistlichen, haben die

einzelnen Orden, namentlich die Bettelorden, die Literatur ihrer eigenen

Ordensbrüder vor anderer bevorzugt ? Die Frage, ob hierin die volle

Erklärung liegt, lasse ich dahingestellt . Betreffs der Rückständigkeit der

Karmeliter hier könnte Aufschluß bei Pfaff, Eßl., gefunden werden.

S. 72 und 450 f. S. 72 schreibt er : „Am 26. XI. 1455 verbrannte

das Kloster der Karmeliter ganz . Die Mönche retteten gar nichts. "

Und S. 450 f.: „Der Rat gab nach einem Vergleich vom 11. IX. 1551

dem Provinzial des Ordens der Karmeliter das Kloster mit allem Haus-

rat, Kirchengerät, Büchern und Urkunden wieder heraus . Später, am

11. III. 1556, trat der Prior das Kloſter allerdings wieder an den

Spital in Eßlingen ab, mit allen Gütern und Einkünften. " Aber von

der Zurückgabe der Bücher ist hier keine Rede, und an sich ist sie nicht

wahrscheinlich, denn auf deren Rückgabe wird der Rat keinen besonderen

Wert gelegt haben, waren es ja doch „ papistische Bücher“.

2. Der Anteil der Jahrhunderte an unsrer Bücherei.

Unser frühester Vertreter des Mittelalters ist im 7. Jahrhundert die

Leuchte der gotisch-spanischen Kirche Isidor, der edle und gelehrte Erz-

bischof von Sevilla. Ihm folgten erst 200 Jahre später, im 9. Jahr-

hundert, Rabanus Maurus , der berühmte Abt von Fulda und nach-

malige Erzbischof von Mainz, † 856, und Haymon, Bischof von Halber-

stadt. Sonst ist auch ihr Jahrhundert stumm geblieben. Ebenso das

nächſte, das zehnte.

Das 11. hat nur die drei Namen : des arabischen Arztes und Philo-

ſophen Avicenna , geb. in Bochara, † 1037, und des Erzbischofs An-

selm von Canterburry , des Begründers der Scholaſtik ( „ Credo , ut

Bürtt. Bierteljahrsh. f. Landesgeſch. N.F. XXXII.
14
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intellegam"), † 1109, dazu die freundliche Gestalt des Bischofs Bruno

von Würzburg, der ein Oheim Kaiser Konrads II. war, † 1045.

Auch das 12. Jahrhundert ist hier noch arm an Namen. Ihm ge-

hören nur sieben Schriftsteller an : Petrus Lombardus , † 1160,

deſſen Sententiae das bis in das 16. Jahrhundert hinein leitende theo-

logische Grundbuch der Kirche wurde ; der gemütstiefe Mystiker und ver

ständige Scholastiker Hugo von St. Viktor in Paris, ein Sachse,

,,Alter Augustinus" genannt, † 1114, Benediktiner ; der Zisterzienſer

Divus Amadeus , Bischof von Lauſanne, Verherrlicher der Maria, † 1158 ;

Rupert von Deus bei Köln, ein höchst fruchtbarer Schriftsteller,

auch hochgerühmt als Heiliger und Wundertäter, † 1135, der arabiſche

Philosoph Averroes von Corduba, ein edler Mann und abgeſagter

Feind des Avicenna, der Kommentator des Ariſtoteles, † um 1200 ; der

Verfaſſer des ersten kanonischen Rechtsbuchs, des Decretum, Gratian,

ein Benediktiner aus Etrurien, um 1150 ; und der theologisch-philoſo=

phische Geschichtschreiber Otto , Bischof von Freising , Oheim Kaiſer

Friedrichs I., † 1159. Er war es besonders, der die scholaſtiſche Philo-

sophie von Frankreich nach Deutschland verpflanzte [Bursian].

T

"

"

"I

Unter den 30 Namen des 13. Jahrhunderts leuchten die Sterne

der großen Scholaſtiker hervor : der Dominikaner Albert der Große,

der „Dr. universalis “ , „ der Leibniß ſeiner Zeit “, aus Bollſtädt, † 1280 ;

die Franziskaner Alexander v. Hales , ein Engländer, der „ Theo-

logorum Monarcha“ und „Dr. irrefragabilis “ , „ qui primus Magistri

Sententias per quaestiones digessit " , † 1245 ; und Bonaventura,

der Dr. seraphicus ", Italiener, Franziskaner General, Scholaſtiker und

Mystiker, † 1274 ; ferner der fünfte Dr. ecclesiae", in dem Leo XIII.

den alleinigen Theologen der Kirche" erkannte, der Dominikaner Tho-

mas von Aquino , † 1274 ; und sein Gegner der „Dr. subtilis" Duns

Skotus, † 1308. Als Aristoteliker ist hier besonders beliebt der

Augustiner, Thomist und Erzbischof Egidius Romanus , † 1281.

Der erste hiesige Romanist ist der Franziskaner Accursius aus Flo-

renz , † 1240, und neben ihm ſteht als Romanist der päpstliche Statt-

halter und Bischof von Mende in Südfrankreich Wilh. Duranti,

† 1296. Kanoniſten aber sind es vier, unter ihnen vor allem Inno-

zenz IV. Herausgeber des Decretum ist der Italiener Bartholus

Brigius , der in Bologna lehrte, † 1250.

Auch Petrus Hispanus (= Johann XXI. [nicht XXII., wie

G. L. S. 84 ! ] , † 1276 od . 1277, Romaniſt und Philoſoph, deſſen Bücher

man hier 1520 oder 1521 ins Feuer warf (G. L. 84 und im Esselingae

Encomion 110) ; Vincentius von Beauvais , der Erzieher der
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Söhne Ludwigs des Heiligen, der größte Enzyklopädist des Mittel-

alters" als Verfaſſer eines sehr umfangreichen, beliebten Sammelwerks,

um 1240 ; der Schlesier Martinus Polonius , Pönitentiar Johanns

XXI., seiner drei Vorgänger und ſeines Nachfolgers, Dominikaner, † 1279 ;

und sein Ordensbruder, der des Griechischen und Lateinischen kundige

Johannes Januensis (= von Genua) Balbus , oder der Auguſtiner

Dominikaner (?) Provinzial von Polen Peregrinus , von dem der erste

vollständige Jahrgang lateiniſcher Predigten, zum erstenmal zweigeteilt

in De tempore und De sanctis, stammt — gehören dem 13. Jahrhundert

an. Desgleichen der Dominikaner General und Erzbischof von Genua Jak.

v. Vorago (Vorazza in Italien), † 1298, ein hier beliebter Prediger

-

Endlich seien noch erwähnt als Aſtronomen der König Alphons

von Kastilien, ca. 1270, und Joh. von Sakrobusco , ein Eng-

länder, † in Paris 1256.

Wiederum zahlreicher wird die Literatur des 14. Jahrhunderts :

50 Schriftstellernamen. Bonifaz VIII. leitet es ein. Das babylo-

nische Exil und das kirchl . Schisma füllen es aus . Große neue Ge-

danken hat es nicht mehr. In der Theologie und Philoſophie befehden

sich Thomisten und Skotisten, Realisten und Nominalisten. Die

Kirche will herrschen , herrschen über die Gemüter, herrschen in der

großen Welt. Aber mit ihrer Herrschsucht wächst ihr Verderben.

Tiefere Seelen ziehen sich um so mehr in sich zurück. Es ist die Zeit

der großen deutschen Mystiker. Aber auch berühmtester Prediger

und bedeutender Juristen. Unter den Predigern liebt man hier immer

noch, wie zur Zeit der Handſchriften-Anfertigung, die vornehme und warm-

herzige Art des Zisterzienserabtes v . Heilsbronn in Bayern bei Ansbach,

Soccus , † 1321, und die beiden hochberühmten Italiener Simon

von Cremona , Augustiner, lange Zeit tätig in Venedig, † 1390, und

Joh. v. Geminiano (Gorus, Gorinus) aus dem Florentinischen

ſtammend, Dominikaner, dem Anfang des 14. Jahrhunderts angehörig,

desgleichen seinen berühmten Ordensbruder Bartolus von Concordio

bei Pisa, † 1347, Skotist. Beichtvater, Großpönitentiar an dem be-

rüchtigten päpstlichen Hof in Avignon von 1330—1336, wo er dann fort-

gejagt wurde, war der Spanier und Franziskaner Alvarus Pelagius ,

† in Sevilla 1352 ; Maître du S. palais der Dominikaner Arman-

dus von Bellovisu , † 1334. Kühn lehnt sich gegen die päpstlichen

Machtansprüche als Kampfgenosse Ludwigs von Bayern der Franziskaner-

Provinzial Wilhelm Okkam, ein Engländer, auf, derselbe, der als

Erneuerer des Nominalismus den Namen „Venerabilis inceptor" er=

hielt, † 1347, und mit ihm Ludwigs Kanzler, der Franziskaner Hein-

14*
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rich Cachemius (Joh. de Faunduno), ein Bayer, der von Johann XXII.

gebannt wurde, und der italienische Spirituale Ubertinus Pus -

fulus. Inquisitor haereticae pravitatis um 1336 ist der 1380 ge=

storbene Augustiner Jordanus von Quedlinburg.

Unter den berühmten italienischen Rechtsgelehrten des Jahrhunderts

stehen obenan der Romanist und Kanoniſt Joh. Andreas in Bologna,

1348 an der Pest gestorben, ferner die Romanisten Joh. Caldrini ,

Adoptivsohn und Schüler des Andreas, † 1365, und Bartolus von

Saroferrato in Urbino, † 1347, endlich der Kanonist Jakob von

Theramo, Bischof von Tarent, Florenz und Spoleto, gestorben als

päpstlicher Legat in Polen 1417.

Eine neue Zeit kündigt sich an mit Wykleff, der aber nicht ſelbſt,

sondern nur in seinem Hauptgegner auf dem Konzil zu London 1382,

Joh. Bromyard , einem engliſchen Dominikaner von Orford, in Seh-

weite kommt und in der Predigtsammlung Meffret (S. 231) anklingt,

in Nikolaus von Lyra, dem englischen Franziskaner-Provinzial, der

„zum erstenmal die Notwendigkeit einer buchstäblichen Auslegung des

Grundtextes wenigstens als Grundlage für die andern Deutungen be-

tont hat". Ferner in dem Philoſophen und Astronomen Joh. Damk

von Sachſen um 1330, einer wirklichen wissenschaftlichen Größe. Der

begeisterte Prophet der neuen Zeit aber ist Petrarka , † 1374.

Das 15. Jahrhundert ist das Jahrhundert vergeblicher kirchlicher

Reformbestrebungen und einer neuen, weltlichen Bildung.

Die Losung ist : Reform der Kirche an Haupt und Gliedern, in Ver-

fassung, Glauben und Sitte. Auf drei großen Konzilien kämpft die bischöf-

liche Aristokratie gegen den päpstlichen Abſolutismus. Einer der Haupt-

führer der Opposition ist der hier vielfach vertretene Joh. Gerſon,

„le Docteur très chrétien" , Nominalist , Kanzler der Univerſität

Paris, † 1429. Am Ende des Jahrhunderts aber sißt Weltlichkeit

und Gewalttätigkeit auf dem päpstlichen Stuhl. Von einer „heiligen

christlichen Kirche " ist wenig mehr zu sehen. Die Kirche ist ein politiſches

Gebilde geworden und wird mit den Mitteln der Politik regiert. So

spielt in unsrer Bücherei des Jahrhunderts denn auch die Juristerei

eine große Rolle. Und im Malleus maleficarum hat sich das

Jahrhundert das allerübelste Denkmal und zugleich ein böses Vermächtnis

für die Zukunft geschaffen.

In derselben Zeit wächst die gelehrte Bildung , vor allem in

Deutschland. Zu den bisherigen fünf deutschen Universitäten entstehen

bis 1506 zwölf weitere. Da wird denn Gelehrsamkeit in Deutſchland

keine seltene Sache mehr. Auch das verrät unsre Bibliothek. Während
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fie aus dem halben Jahrtausend von 900-1400 , nur etwa 80

Namen nennt und darunter nur 14 deutsche, sind es, wie schon er-

wähnt, deren aus der Zeit von 1400-1520 rund 100 und darunter

50 deutsche.

Aber freilich die Zeit der großen Geister ist vorbei. Die Gelehr =

ſamkeit wiederholt in Theologie und Philoſophie endlos das Gestrige

und Ehegestrige. Kein neuer großer Gedanke, der die Macht hätte, die

Zeit zu erneuern ! Und keine Ahnung, daß es auch keine äußere Re-

form der Kirche gibt ohne innerliche Erneuerung! So bei

Jakob von Jüterbock, den die Kirchengeschichte unter die Vorläufer

der Reformation rechnet, weil er die Schäden der Kirche schonungslos

aufdeckt und die abſolute Herrschaft des Papstes und ſeine Unfehlbarkeit

aufs ſchärfſte bekämpft. Die Jungfrau Maria bleibt sein leßter Trost

und ihr zu Ehren erzählt er die albernsten und bedenklichsten Erempel

von ihrer Macht und Hilfe. Und so bei Nikolaus von Kues (bei

Trier). Er, der vormalige Bekämpfer der Suprematie des Papsttums,

„der geistige Riese des Jahrhunderts ", wird schließlich wieder zum Ver-

teidiger der päpstlichen Allgewalt und ihres Dogmas . Neue Gedanken

sind und bleiben eine gefährliche Sache. Ihnen droht der nun häufiger

auftretende Inquisitor haereticae pravitatis . Und Hus

und Savonarola werden verbrannt. Um ſo unangefochtener bestehen

dagegen Zucht und Sittenlosigkeit. Erst gegen das Ende des

Jahrhunderts tritt, weniger infolge eines eigenem Entschluß entsprungenen

Eingreifens kirchlicher Oberbehörden, als eben wo und soweit Laien =

gewalt es erzwingt, und ernsthafte Männer da und dort der Sache

tatkräftig ſich annehmen, Beſſerung ein.

Und in diesem Fall ist es dann ein zweifaches, was zur Geltung

kommt : das eine ist der Einfluß der Universitäten , das andere der

Geist der neuen , von Italien ausgehenden Bildung. Hier

machen sich beide schon seit der Mitte des Jahrhunderts bemerklich, aber

recht wesentlich verstärkt seit den 90er Jahren, und am kräftigſten im

ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. Um die Wende des Jahr-

hunderts und weiterhin scheint, was unsere Stadt betrifft, Sinn für

geistige Bildung im allgemeinen und wissenschaftliches, freilich in der

Hauptsache in den alten Geleiſen ſich bewegendes Intereſſe im beſonderen,

desgleichen der Eifer im praktischen Kirchendienst, aber auch das Be-

dürfnis eigener religiöser Erbauung und Vertiefung und der Ernst wür-

diger Lebensführung stärker sich geltend zu machen.

Und bei wem ? Eben nur bei wenigen Einzelpersönlichkeiten oder

auch in weiteren Kreisen ? Wir wissen darüber nichts Bestimmtes zu
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sagen. Doch weisen die zahlreichen Dubletten unsrer Bücher auf eine

weitere Ausbreitung einer gleichartigen Bewegung hin.

3. Der Inhalt.

Die rund 630 hier in Betracht kommenden Schriften ſind teils wiſſen-

schaftlicher, teils kirchlich-praktiſcher Art. Zu den ersteren rechne ich außer

den theologischen Schriften im engeren Sinn die philoſophiſchen, aber

auch die apologetiſchen und polemiſchen, die ethischen und bibliſchen, ob-

wohl bei ihnen allen von Wissenschaft noch sehr wenig die Rede sein kann.

Zu den kirchlich-praktiſchen rechne ich die kultiſchen (Gebet, Beichte,

Meſſe uſw.), die homiletiſchen und die aszetiſchen, d. h . erbaulichen,

ferner die den Stand der Welt- und Klostergeistlichkeit betreffenden, und

endlich die juristischen Schriften .

Das Übersichts-Verzeichnis (s. unten) erläutert, soweit das noch mög-

lich ist, aus welchen Jahrzehnten unsre Büchermaſſen ſtammen, im ganzen

und in den einzelnen Fächern, in welcher Stärke die einzelnen Fächer

in den einander folgenden Jahrzehnten auftreten, und wie ihre Zahlen-

Anteil der Jahrzehnte an den mittelalterlich-kirchlichen Druckwerken.

1470/9 1480/9 1490/9 1500/9 1510/ Sum- Sine
Sum=

11 | 75 | 21 | 96

15 13 28

20 ma anno ma

1 Theol. 8 18 21 17

2 Ethisch. 6 3 5 1 --

3 Bibl. 6 12 7 8 5 38 8 46

4
Apolog.

2 1 1 4 1 9 10 19

Polem.

5 Kultisches 6
15

བ

7 6 4 38 23 61

6 Homilet. 10 15 17 21 15 78 69 147

Klerikl.
7 7 1 2 - 10 15 25

Mönch.

8 Erbaul. 3 2 9 3 17 17 34

9 Philos. 3 16 22 5

་

7 53

10 Kan.Recht 8 14 7 5 3 37

2
2
3 75

12 49

11
Röm.

Recht 3 | 16
7 9 2 37 13 50

S. S. 52 120 97 87 51 407 221 630
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kurven aufsteigen und sich senken. Das Jahrzehnt des höchsten Gesamt-

zuwachſes ist das der 80er Jahre. Dasselbe Jahrzehnt liefert vor allem

die meisten juristischen Bücher, ferner die meisten klerikalen, kultischen

und biblischen Schriften ; die meiſten theologischen und philoſophiſchen

aber die 90er Jahre, die meiste Erbauungs- und Predigtliteratur die

Jahre 1500-1509. Bedeutungsvoll verschieden ist auch der Verlauf

der Kurven. Die Kurve senkt sich ganz auffällig bei den philosophischen

nach den 90er Jahren, und bei den klerikalen nach den 80er Jahren.

Stark auch bei den juristischen um dieselbe Zeit. In verhältnismäßig

gleicher Höhe dagegen hält ſie ſich bei den theologiſchen und (von anderen

abgeſehen) bei den homiletiſchen. Auffallend gering bleibt und schließ-

lich verschwindet ganz die ethische Literatur. Sie geht in der Beicht-

literatur auf.

Die meisten theologischen Bücher liefert Basel ( 14a., 18 p. 1500),

Venedig (18,4) und Straßburg (4,9). Die meisten philosophischen Ve-

nedig (21 a. 1500) .

a) Theologische Schriften.

Unter unsern 96 theologischen Schriften sind etwa die Hälfte Terte

(1486, 95, 99, 1513, s . l. e. a . 3 f.) und Erklärungen der Sentenzen

des Petrus Lombardus (46).

Erklärer aller vier Bücher sind : Albertus Magnus, Bonaventura, 3 f., Durantus

v. Paris, Gabriel Biel, Guil. Antiſſidiodorenſis (v . Auxerre), Guil. Norrilon, Guil.

Offam, Herrenus Briton, Joh. Bakon, Joh. D. Skotus, 3 f., Paulus Corteſius, Paulus

d. Aquila, 2 f., Rechardus d. Media Villa, Rob. Holfot, Summa rudium s. Eluci-

darium, 2 f., Thomas v. A., 4 f . Unvollständige Kommentare haben wir von Alphons

v. Toledo, Egidius Romanus, Franz Maro, Guido v. Brianſon, Paul Skriptor, Petr.

d. Palude, Steph. Jliskus d . Sontino.

Nur wenige der Erklärer gehören dem 15. Jahrhundert an : G. Biel, P. Corteſius,

P. Skriptor, Steph. Jliskus. Guido v. Brianſon ? Guil. Norrilon ?
--

Von selbständig auftretenden dogmatiſchen Darſtellungen ſeien

erwähnt : Albertus M., Theologicae veritatis compendium, 1473 und

2 f. s. a. , Summa de mirabili scientia Dei, 1507, Summa de quatuor

coaevis et de homine, 1490 ; Alerander v. Hales, Summa theologiae,

1482 und 1489, mit Clavis theologiae, 1502 ; Anselm v. Canterburry,

Opuscula, s. 1. e . a.; Bonaventura, Compendium theologiae, s. 1. e. a. ,

Doctrina juvenum, s . 1. e. a.; Guil . v. Paris, Opera [Nürnberg],

s. a.; Joh. Gerson, Opera, 1494 ; Summa summarium, „Fabiena“

genannt, 1517. Eine Gruppe für sich bildet Thomas v. A.:

Summa theologiae, 3 Vol., 1485 und 1490, S. d. articulis fidei,

s. 1. e. a. , Positiones und Quaestiones, 1479 und 1507 , Quod-
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libeta, bzw. Variae quaestiones de quodlibet [des Duns Skotus ?],

1485 , 95 , 1501 , 03. Als Erklärer, Anhänger und Verteidiger des

Thomas sind zu nennen : Anton . Pizzamani v . Venedig, 1462-1512,

Egidius Romanus, „Thomae auditor“ , Joh. Capreolus v . Breſcia, ca. 1415,

1501 , Quodlibet 1481 , Defensiones, 3 Vol. , 3 f. 1483, 84, Heinr.

v. Gorichem (Holland ), † 1431 , Joh. d . Lapide ( S. 197) , Joh . Verſor,

Konrad Köllin v. Ulm, Lektor in Köln, 1512, Pet. v. Bergamo, 1482,

1473, 78, Peter Niger (Clypeus Thomistarum, 1496), Rainerus v.

Pisa, † 1351, 1477 und 86.

Von seinem Gegner Duns Skotus hatten wir Liber Quodlibe-

torum, 1477. Auf seiner Seite standen Alvarus Pelagius, † 1352,

Anton. Andreä, † 1320, Domin. Brikot, † 1450, Franzisk. Maro, † 1325,

Gab. Biel, ca. 1500, Guil. Norrilon, † 1347, Nikol. v . Cuſa, Joh.

d. Colonia, 1510, Paul. Skriptor, ca. 1500, Petr. Aquila, † 1379,

Petr. Aureolus, † 1322, Sylv. Prierias, † 1523 .

Aus einem energischen Vertreter der Theologie des Thomas wurde

hernach dessen schärfster Bekämpfer der Dominikaner Durantus de Por-

tiano, nach 1300. Hier : In IV sententiarum libros , 1508.

Einzelne dogmatische Loci behandeln u. a. Schriften wie De

diei novissimi tempore, De Antichristo, De coelo et inferno, 1486 ;

De vita et nativitate et morte Antichristi, s . 1. e. a. , von Okkam (?),

2 f.; ferner das berühmte Büchlein des Carthäuſers Jakobus von Er-

furt , 1385-1465, De animabus exutis a corpore, 2 f. s. 1. e. a. ,

des Dominikaners Franz. Felicianus Traktat De divina prae-

destinatione, s . a., und die Disputatio Trinitatis super redemtione

generis humani, s. 1. e. a. [Hain 6278/79 ] . Auch des Rabanus

Maurus einst viel bewundertes , von Burſian als unerfreuliches Beiſpiel

einer zu geschmackloser künstlicher Spielerei entarteten Verskunst getadeltes

Gedicht De laudibus sanctae crucis , 1503, darf ich hier noch an-

schließen.

Als Sammelwerke seien noch weiter genannt Malogranatum, 1476 ,

continens multitudinem dogmatum et sententiarum diversorum

doctorum, und des Vinzentius v. Beauvais Speculum universale

(Doctrinale [ Theologie des Thomas], Morale, Naturale, Historiale),

1474, 94, 96 und s. 1. e . a . zum Teil 2 f.

Wie im Kult die Marienverehrung , so spielt in der Literatur

eine wichtige Rolle die Conceptio purissima et immaculata beatae

Mariae virginis. In seinem Apologeticum contra nigros monachos

(Benediktiner), s . 1. e. a . , preiſt Bernhard v. Cl. (neben Heiligen- und

Reliquienverehrung und dem Ablaß) auch die Verehrung der Maria.
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Albertus M., De laudibus Mariae virginis, 3 f. s. a., hochgeschätzt bei

den Predigern (Cruel, 367), Joh. d . Lapide s . 1. e a. , die Stellaria

und Coronae des Pelbart, das Rosarium sermonum pracdicabilium

des Bernh. v . Busti, 1508 und 1513, s. 1. e. a., die Laudes des Vin-

zenz v. B., 1481 , die Carmina (Parthenice) des Baptiſta Mantuanus,

1502, und des Herm . Busch, s . 1. e. a., ein Sermon De praesentatione

b. v. Mariae (Besuch der 3 jährigen Maria im Tempel), s. t . 1. e. a. ,

und Homilien des Div. Amadeus, 1517, verherrlichen sie. Drei Trak-

tate, s . t. 1508, von Berh. v . Buſti, (Mariale), 1496, und von Gabr.

Biel, 1499, belehren über ihre einzelnen Feste. Aber Trittheim und

ein Buch s. t. 1506, schreibt auch De laude S. Annae et de concep-

tione virginis Mariae im paſſiven Sinn, s . 1. e . a., und Mich. v . Un-

garn, Dom. oder Franz., † ca. 1482, hält Sermones electissimos de

Rosario virginis Mariae et de S. Anna, 1503. Doch glaubt Heinrich

v. Heſſen, Carth. in Wien, † 1397, dieses Dogma noch contra discep-

tationes et contrarias praedicationes fratrum mendicantium, 1500,

verteidigen zu müſſen.

Schon im bisherigen ist der bedeutsamste Grundzug aller und jeder

scholastischen Wissenschaft eindrucksvoll vor Augen getreten : es ist die

Autoritätsgebundenheit. Des Petrus Lombardus Sentenzen sind das

Gesetzbuch der Dogmatik geworden, dem alle Jahrhunderte, und selbst

die bedeutendsten Häupter der Scholastik, Albertus M., Aler. v . Hales

(S. 210), Bonaventura, Thomas v. A. und Duns Skotus, huldigen.

Wiſſenſchaft im modernen Sinn, rücksichtsloſe Erforschung der Wahrheit

gibt es auf dem ganzen Gebiet der Scholastik nicht. Der freie Gedanke

ist haeretica pravitas, und das letzte Wort hat der „Inquisitor et

exterminator haereticae pravitatis" , eine besonders häufige Erſchei-

nung in unserer Literatur des 15. Jahrhunderts (Anton v . Ghliſlandis,

v. Turin, ca. 1500, Gerhard v. Etter in Köln, † 1475, Joh. Nider

aus Jsny, in Wien † 1438 , Heinrich Krämer (Institor) und ſein Mit-

verfasser des Malleus maleficarum, Jak. Sprenger. Auch Nik. v. Cues

hat mit seinem widerspenstigen Bischof und seinen ungehorsamen Bauern

furzen Prozeß gemacht (Hase II, 524).

b) Philosophische Bücher.

Eines unserer Bücher (vermutlich ziemlich späten Urſprungs), Eras-

mus hat dagegen geschrieben, bringt Probatissimorum ecclesiae doc-

torum sententias, qui philosophiam vituperant, abjiciunt, s. 1. e. a.

Wir haben aber gleichwohl eine zahlreiche mittelalterliche philoſophiſche
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Literatur, ca. 70 Schriften, ungerechnet was in den bisher schon auf-

geführten Opera, Kompendien, Summen uſw. an Auseinanderſeßungen

zwischen Realismus und Nominalismus enthalten ist . Von ihnen sehe ich

im folgenden ab.

Gedruckt sind unsre Schriften, soweit sie nicht s . 1. erſchienen ſind,

großenteils in Deutſchland, 23 (davon 8 in Köln), und in Italien, 26

(22 davon in Venedig, lauter Inkunabeln), in Frankreich 5 .

An der Verfasserschaft nehmen teil (außer dem griechisch-römiſchen

Altertum) die westlichen Länder : Deutschland, Italien, Frankreich, Bel-

gien, England, Schottland, Spanien. Ein nicht unbedeutender Teil der

Schriften ist anonym erſchienen.

Wohl am ausführlichsten läßt sich vernehmen Thomas v . A., in

feinen Opuscula philos., 2 f., und dazu in drei Einzelschriften, am

öfteſten nimmt das Wort der Pariſer und Kölner Prof. der Philoſophie,

der Dr. perspicacissimus Joh. Versor , † ca. 1485, nämlich 19 mal ,

ferner Egidius Romanus , um 1280, 8 mal, Petrus Hispanus

(= Joh. XXI .) , † 1276 od . 77, 9 mal, auch Petr. Tartaretus

(= Jnnozenz V.) in 5 Stücken.

Fast das ganze Gebiet der Philosophie beherrscht Aristoteles, still-

schweigend oder mit ausdrücklicher Namensnennung. Mit derselben Ein-

tönigkeit wie in der Theologie der Name des Petrus Lombardus kehrt

hier sein Name immer wieder, 33 mal. Des Aristoteles Omnia opera

cum commento bietet Averroes dar, 1489. Für die Einbürgerung

seiner Philosophie in die Theologie der Scholaſtik hat am meisten ge-

wirkt Thomas v. A. In unsern philosophischen Büchern wendet sich das

Interesse, abgesehen von des Aristoteles Kunſtlehre, der Poetik, allen

Gebieten der aristotelischen Philosophie zu : der Logik und Dialektik, der

Metaphysik, der Ethik, der Natur- und Seelenlehre und der Staatslehre.

Doch in sehr ungleicher Weise. Charakteriſtiſch für eine Zeit, die die

Philosophie nicht brauchen wollte, um neue Wahrheit zu erforschen, son:

dern nur um die dogmatiſch festgelegte zu beweiſen und zu verteidigen,

ist der große, alles andere weit überwiegende Wert, den sie auf die for-

malen Künste der Logik und Dialektik gelegt hat, ihnen sind gegen

30 Einzelschriften gewidmet. Unter ihnen seien in erster Linie hervor-

gehoben des Petr. Tartaretus Kommentare zu der Einleitung des Neu-

platonikers Porphyrius, ca. 232, in die Logik des Aristoteles, 2 f . s . 1. e . a .

Diese Einleitung ist es gewesen, die den Streit des Realismus und No-

minalismus, der Thomisten und Skotiſten, der ars vetus und der via

moderna entfacht hat.

Mit der Metaphysik befassen sich Avicenna, Anton Andreä, Do-
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minikus v. Flandern, Joh. Versor, Paulus Sozinus und Thomas v . A.,

letterer in sechs Büchern.

Naturerkenntnis sucht man noch nicht durch Naturbeobachtung,

sondern nur aus Büchern, aus uralten Büchern, aus des Aristoteles De

caelo et mundo , 2 f. , s . a. , Physica 1488, 93, 97, 1510 und öfters

s. a., De generatione et corruptione , s . a. , Meteorologica, s . a .; des

Plinius Historia naturalis, 1518, des Solinus De memorabilibus

mundi, 1512, des Albertus M. De caelo et mundo, 1490, De na-

tura locorum, 1505, zu gewinnen. Sie werden von verschiedenen Lehrern,

Thomas, J. Versor, Egidius Romanus usw. dargeboten. Ein Prog-

nosticon in mutationes aëris schreibt der Mediziner Petr. d . Albano,

† 1320, er überſeßt auch des Hippokrates De medicorum astrologia,

1485. Pet. Camerazenfis, ca. 1416, schreibt De iis, quae in prima,

secunda et tertia regione aëris fiunt, s . 1. e. a.

Unter den weiteren vier medizinischen Büchern ist eine Über-

ſegung des Libellus de viribus cordis von Avicenna, 1479, die wir

dem Arnoldus Salernitanus von Villanova verdanken. Weiter von

dem franz. Arzt Simphorianus Champerius von Lyon, † 1539, De qua-

druplici vita, 1509, von Benediktus, De conservatione sanitatis, s . 1. e. a.,

endlich Hortus sanitatis, 1491 (S. 203) . Paracelsus, 1493-1541 , iſt

nicht vertreten. Des Aristoteles De anima iſt 5 f. vorhanden, u. a.

dargeboten von Heinr. Cachemius, dem Kanzler Ludwigs v. B., 1488. Ein

erkenntnistheoretisches Buch scheint zu sein De sensu et sensato , s . a.

et s. t. Die scholaſtiſche Ethik wird nachher beſonders zur Sprache kommen.

Des Aristoteles Politica bringt ein einziges Buch, 1497, ebenso

jein Öconomicon.

Für die Astronomie zeigt sich in etlichen Büchern der 80er Jahre

Interesse. Die Astronomen fallen aber aus dem Rahmen der Schola=

stiker völlig heraus. Ihre Studien, die auf ſelbſtändige Beobachtungen

ruhten, waren nicht eingeengt. Daß aus ihnen Verlegenheiten für

die Kirche erwachsen werden, ahnte man noch nicht. (Des Kopernikus

De revolutionibus orbium caelestium erschien erst 1543.) Ich er-

wähne von astronomischen Forschern und Werken Hyginus, 207 n . Ch. ,

Poëticon astronomicon, 1485, Alphons v. Kastilien, ca. 1270, Cae-

lestium motuum tabulae, 1483, Joh. d . Sakrobusto, † 1256, Opus-

culum spericum, s. 1. e. a. , und 1485, Georg Purbacher, ca. 1470,

In motus planetarum theoria, 1485, Joh. Stöfler, 1452-1531, Ta-

bulae astronomicae, 1514.

Wie sie, so schaut in eine neue Zeit hinaus, als Erkenntnistheo-

retiker und Naturphilosoph, Nikolaus v. Kues (bei Trier), der Ver-
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treter der Docta ignorantia, der die Scholaſtik für „gelehrte Dumm-

heit" erklärte, hier seine Tractatus varii, s. 1. e. a., und sein Geistes-

verwandter, Karl v. Bouilli, ca. 1475-1553, hier De intellectu, de

sensu, 1510 (Vorländer I 293 ff.).

Die erste philosophische Enzyklopädie in Deutſchland, die Margarita

philosophica, hier 1504, ein weltbekanntes, weit verbreitetes, lange Zeit

einflußreiches Buch (Janssen 1) , schrieb Gregor Reiſch, einst die Zierde

der Universität Freiburg.

Endlich sei noch erwähnt eine Declaratio difficilium dictorum et

dictionum in theologia et philosophia, s . 1. e. a. von dem Dominik.

Armandus d. Belloviso, † 1334.

c) Apologetische und polemische Schriften.

Der apologetischen Schriften sind es wenige . Bernhard v. Cl.

schreibt ein Apologeticum contra nigros monachos (die Benediktiner),

s . 1. e. a. Die Bettelmönche verteidigen ihre Privilegien, s . 1. e . a.,

Bonifaz, prov. Franciae minister, die observantia regularis fratrum

minorum, s . 1. e . a., Okkam, die Armut der Fratricellen im Dialogus

contra Johannem XXII., s. 1. e. a. Der Kardinal Joh. v. Turre

cremata, † 1468, die Wirksamkeit des geweihten Waſſers, gegen den

Engländer Petrus , „ den Verteidiger der böhmischen Keßer“, s. 1. e. a.

Ein Merkurius Vipera aus Benevent, Anfang des 16. Jahr-

hunderts, schreibt ein Apologeticum de divino et vero nomine, 1520.

Wenn ich nun aber die eigentlichen polemischen oder Streit-

schriften (und die obengenannten Schriften gehen zum Teil schon in

deren Farbe über) weiterhin hier anschließe, so bin ich mir wohl be

wußt, daß sie die Nachbarschaft wiſſenſchaftlicher Werke im mindeſten

nicht verdienen, ſie ſind gehäſſig und zeigen weder Neigung noch Fähigkeit,

dem Gegner gerecht zu werden . Man hat sie aber offenbar hier geliebt.

Schon der Titel läßt häufig ihren Geist ahnen. Er ist noch allgemeiner

bei des Petrus Montius , Bischof von Brescia, Venetianer, rechts-

gelehrt, † 1457 , De unius legis veritate et sectarum falsitate, 1509,

und bei dem Spanier Alphonsus v. Spina , Franziskaner, Biſchof

der Thermopylen, ca. 1458, Fortalitium fidei contra fidei christianae

hostes, 1497. Derb und deutlich wird er aber mit des Thomas v . A.

Malleus haereticorum, Köln 2 f. , Straßburg 1 f., alle drei von 1501 ,

und im Tractatus contra perfidiam aliquorum Bohemorum,

1465 verfaßt, 1485 gedruckt.

Schlimm kamen auch die „perfidi “ Judaei weg. Vgl. Pfaff. 229 ff.

Wieder steht voran Thomas v . A., Epistola de Judaeis, 1473. Be
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merkenswert ist das frühe Datum des Drucks . Dann kommt Peter

Niger, Contra perfidos Judaeos , bei Fyner hier 1475 gedruckt

(f. G. L. 9), und des Ubertinus Puskulus Duo libri Simoni-

dos de Judaeorum perfidia, 1511 ; endlich noch De Judaeorum et

Christianorum communione et conversatione, s . 1. e . a. Die Juden

selbst läßt gegeneinander sich aussprechen ein (echter ?) Brief des

Rabbi Samuel von Marokko an Isaak, Rabbi der Synagoge in

Subiulmeta, überseht aus dem Arabischen ins Lateinische durch den

spanischen Dominikaner Alphonsus Boni hominis, † 1339, s. 1. e. a .

Ein Buch des Juden Abraham ( (gedruckt in Venedig) führt den Titel

De nativitatibus = Geburtsregister? Daß unter unseren schrift-

stellernden Bischöfen sich auch ein ehemaliger jüdischer Rabbi, aus Burgo,

befindet, Paul v. Burgo , Bischof v. Carthagena, ca. 1435, möchte

ich nicht unerwähnt lassen. (Er schreibt De Sancta Maria.)

-

Mit den mores, condiciones und der nequitia Turcorum beschäf-

tigt sich ein 3 f. s. 1. e. a. vorhandenes Buch. Und Janus Damianus

v. Sena wendet sich mit einer Elegie in Turcos an Leo X, 1523.

d) Ethit.

Bierfach sind da die Libri ethicorum Aristotelis, 1482, 94 und 97,

einmal von dem Franziskaner Geraldus Ddonis, dreimal von Joh.

Versor. Die übrigen 28 Stücke haben nicht sowohl wiſſenſchaftliche,

als vielmehr nur praktische Bedeutung. Wissenschaftlich sind sie ohne

selbständiges Fundament. Sie lehnen sich an die decem praecepta

(H. Herpf in Mecheln, ca. 1470, 2 f., 1474 und 81 , Gerſon, s . 1. e . a.,

Joh. Nider, s. 1. e. a., und Praceptorium divinae legis , 1481), und an

die IV virtutes cardinales der griech. Philosophie (Wilh . Paraldus von

Lyon, † vor 1260, s . a., Heinrich v . Ariminum, s. a. und 2 f. 1472) .

Im übrigen sind sie wiſſenſchaftlich charakterisiert durch den Titel von

Gersons Buch: De imitatione Christi et contemtu mundi und des

Anton d. Rosellis , † 1467, De jejuniis, 1486. Die scholaliſtiſche Ethik

ist Imitation, hat zu Natur und Leben kein poſitives Verhältnis, und

iſt aſzetiſche Auffaſſung des Chriſtentums .

Besonders erwähnt seien eine Anzahl Schriften, die sich Summa,

S. virtutum, vitiorum, Destructorium vitiorum oder Speculum, Sp.

exemplorum, virtutum oder bloß Morale nennen (von Alex. v . Hales,

Thomas v. A., Vinzenz v . B. oder ohne Angabe des Verfaſſers) . Ferner

von Thomas De divinis moribus, s . a . , Joh . Nider, De morali lepra,

s . a., Gerson, De diversis moralibus materiis, 2 f. Sie sind größeren

teils als Predigthilfen, wenn nicht zum voraus gedacht, so doch geſchäßt,
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wie des Petrus v . Poitou Repertorium morale, „Dictionarium" , 1499.

3 Vol. „magnum et egregium opus, praedicatoribus simplicioribus

non inutile" (Trittheim), nnd Liber moralitatum, „Lumen animae “ ,

1479, reich an Vergleichungen, Martin v. Paris, „Dr. eximius“ , De

temperantia, 1509, Albertus M., De secretis mulierum et virorum,

s. 1. e. a. Einige Schriften behandeln politische Fragen : So De regimine

principum von Egidius Romanus, 3 libr., 1473, und Dkkams Dialogus

inter clericum et militem super dignitate populi et regia, 2 f., des

gleichen seine scharfe Auseinanderſeßung mit den Machtanſprüchen des

Papsttums im Compendium de vita, nativitate et morte Antichristi,

s . 1. e. a. Ein sonderliches Thema hat ein Dialogus von 1473, in-

struens non plus curam de pullis et de carnibus habere suillis,

quam quomodo verus Deus et homo, qui in celis est, digne tractetur.

e) Erbauungsliteratur.

Hervorragende Bücher dieser Art find Hugo v. St. Viktor , Di-

dascalion liber, 1483 ; Albertus M., De adhaerendo Deo, 5 f.

s. 1. e . a.; Bernhard v. Cl., De diligendo Deum und De consi-

deratione (die Liebe Gottes die Krone aller Frömmigkeit, die consi-

deratio speculativa ihre theoretische Grundlage) s . 1. e . a.; Robert

de Litio , Franzisk. und Erzbischof von Aquino, berühmter Prediger,

† 1495, De divina caritate, s . 1. e. a.; Jo. Gerson , De meditatione

cordis, s . a., De miseria humana, 1505, De remediis contra pusillani-

mitatem et scrupulositatem, s. 1. e . a. , Libri consolatorii, 1483 ;

De confessione et de arte moriendi, s . 1. e . a.; Joh. v. Sambaco,

De consolatione theologiae, s. 1. e . a. (gehörte 1482 dem hiesigen

Karmeliterkloster) ; Novus homo, s . 1. e . a.; De arbore, quae dicitur

imago hominis (Fyner Druck) ; Speculum vitae humanae von Roderich,

Bischof von Zamora, 1507 ; Speculum artis bene moriendi, s . 1. e . a . ;

Speculum finalis retributionis, 1499 , von Petr. Reginaldus ,

Franziskaner ; Scala coeli von Joh. Gallus , † 1350, s . l . e . a.; De

beatitudine aeternitatis von Thomas v. A., s. 1. e. a. Endlich des

Boetius hier beliebte Consolatio philosophiae. Selbst unter diesen

Erbauungsbüchern sucht man vergebens ein deutsch geschriebenes Buch !

f) Welt und Klostergeistlichkeit.

Mit dem Stand der Geistlichen, der Welt- und der Kloster=

geistlichen, beschäftigen sich 34 Schriften . Von ihnen ist die Hälfte

s. 1. e. a. erschienen, von den übrigen 17 entstammen drei den 80er Jahren,

zwei den 90er und 12 den Jahren 1500-1514.
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Sie belehren, und verherrlichen den Stand, ſie mahnen, weiſen zu-

recht und reden ins Gewissen . Es sind folgende Schriften :

Guido de Monte Rhoterio , ca. 1390, De instructione neophy-

torum (der novitii clerici) , Manipulus curatorum genannt, eine „ bre-

vis quorundam canonum collectio " , 2 f., s . 1. e. a., und 1476-78

gedruckt von Fyner hier. Eine Rede bei der Priesterweihe, 1509 ;

Bernhard v. CI., De vita religiosorum, s. 1. e . a.; die Stella

clericorum (quasi stella matutina in medio nebulae ... Clerico summe

necressaria) , s. 1. e. a.; Ulrich Ulmer, Fraternitas cleri, s . 1. e . a. ,

wie das vorige eine Verherrlichung des Klerus ; Rabanus Maurus ,

De institutione clericorum , 1504 ; Mich. Lachmayer , Parochiale

curatorum, 1498, 1514 ; Rationale divinorum officiorum des Wilh.

Duranti, ca. 1296, 1484, 86. 2 f. s . 1. e. a.; Thomas v. Kempis ,

Vita ordinis canonicorum regularium (der regulierten Chorherrn), 1494 ;

Directorium sacerdotale, s. 1. e. a.; Formularium procuratorum et

advocatorum curiae romanae, s . 1. e. a.; Stylus romanae curiae, s . 1. e. a.

De confessione plebanorum indifferenter quibus voluerint, 1509.

De ieiunio quadragesimali, 1500. Lavacrum conscientiae, 1506

(G. L. 67 : Dasselbe Werk wurde 1465 von Petr. Mayer abgeſchrieben) .

Avisamentum de concubinariis non absolvendis, 1507 ; Joh. Gerson,

An debeant celebrare divina corrupti ab extra, s . 1. e . a. 2 f.; Tres

quaestiones extremi iudicis ad sacerdotes, 1500 ; De concordia

curatorum cum fratribus mendicantibus, 1500 ; Kaspar Sasger,

Minorite, De vita christiana et monastici instituti ad eam quadra-

tura, s . 1. e. a.; Tractatus de fraterna correctione, s . 1. e . a .; Spe-

culum spiritualium, 1510, Londonie ; Super receptione puerorum

ad religionem, s. a., von dem Dominikaner Gerhard v. Etter,

ca. 1475. Endlich noch zwei Schriften bez . der Rosenkranzbruderschaft

der Dominikaner, gestiftet in Douai 1470, in Köln nachweisbar 1475 :

Mich. de Insulis de Castellione, De veritate fraternitatis Ro-

sarii, 1480 Köln ; und Joh. Mauburnus , Rosetum exercitiorum

spiritualium, Paris 1510. Und zum Schluß Leonh. Matthäus v .

Udino, † 1470, Super naviculam S. Ursulae, s . 1. e. a .

=

g) Biblisches (44 Stücke) .

Einst konnte ich keine einzige vollständige Bibel hier finden. Jezt

zähle ich deren sechs . Die älteste deutsche Bibel ist frühestens 1466 in

Straßburg gedruckt worden, die älteste lateinische Bibel spätestens 1456

vollendet worden. Eine deutsche Bibel haben wir hier nicht . Unsre

lateinischen Bibeln sind aus den Jahren 1475, 80, 83, 89, 1504 und 08.
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Die zahlreichen Schriften, die sich mit ihr befassen, sind mit seltenster

Ausnahme nur eben erbauliche, allegoriſierende und moraliſierende Aus-

deutungen, Predigthilfen. Wie z . B. des Petr. Berthorius, ca. 1360,

Reductorii morales, 1473, oder Liber biblie moralis, 1474, oder

des Nikol. de Lyra Moralitates, 1508, und Moralia super totam bib-

liam, s. a. , oder die Distinctiones exemplorum V. et N. T. , 1485 .

Oder Ant. Rampigollis - berühmter Prediger, scharfer Diſputator wider

die Hussiten in Konstanz, Augustiner — Biblia aurea, 1475, 1509, 1516

(unter dem Namen Goldene Bibel auch ins Deutsche übersezt) . Die

Scholastica historia (1468 als Manuskript, 1485 als Druck) des Petr.

Comeſtor vermittelt die geschichtliche Grundlage für den Lehrinhalt des

Alten wie des Neuen Testaments, ein Carthäuser Mönch in Straßburg

verfaßt einen Prologus in vitam Jesu Christi nach den vier Evang., 1474.

Des Nik. v. Lyra, † 1340, Verdienst um die buchstäbliche Aus-

legung der Bibel ist (S. 212) erwähnt. Von ihm sind hier ferner Anno-

tationes in libros V. et N. Test. , s . 1. e . a. , 4 Vol. und ſein Re-

pertorium super bibliam, 1492 2 f., sein Textus biblie cum glossa

ordinaria, und ſeine Postilla 1508, außer den schon genannten Mora-

litates . Welche Bedeutung der hier gleich zu nennenden Postilla

super evangelia domin. secundum sensum literalem collecta, 1482,

beizumessen ist, weiß ich nicht zu sagen. Des Petr. Aureolus, † 1322,

Compendium literalis sensus totius biblie , s . 1. e . a., gibt eine ſach-

liche Einleitung in die einzelnen Schriften der Bibel und unterrichtet

über deren Inhalt, Einteilung und Bedeutung . Eine wissenschaftliche

Leistung, aber humaniſtiſchen Kreiſen zu verdanken, ist das Quincuplex

psalterium ( hebraicum, gallicum , romanum , vetus , conciliatum )

2. Ausg., Paris, H. Stephan, 1513.

Was die einzelnen Bücher der Bibel betrifft, so erfreuen sich die

Psalmen besonderer Gunst. Erklärer sind u . a. Bruno, Turrekremata

1482, 85, s. a., Petr. v . Harenthal, † 1396, die Glossa continua,

1488, des Petr. Lombardus Glossa ordinaria , s . a. , und Bonaventura,

der in seinen Opera minora, 1495, auch wie Rob. Holkot, † 1349,

das Buch der Weisheit und dazu den Prediger berücksichtigt.

Ein Floretum S. Matei, 1491 , verdanken wir dem Spanier El

tosta do sobre. Die vier Evangelien behandelt des Thomas v . A.

Catena aurea, s. a., dieselben und die Briefe Simon v . Cremona, † 1390,

„ad instructionem simplicium praedicatorum", 1484. Weitere Er-

klärungen der paulinischen Briefe find die Glossa ordinaria ac ma-

gistralis , s . titulo, (Stiftung Bräcklins), ferner die des Haymon v . Halber-

stadt, 9. Jahrhundert, 1519, Brunos, 11. Jahrhundert, 1509, des
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Petrus Lombardus, s. a., des Thomas v. A., 1495, des Petr. v . Bergamo,

1482. Endlich bei Heinr. Stephan in Paris 1512 gedruckte Com-

mentarii absoluti des kühnen Vulgata-Kritikers, der schließlich zum

Protestantismus überging, Jak. Faber Stapulensis .

Ein sechsbändiges Werk war des Kardinals Hugo, 13. Jahrhundert,

Repertorium postillarum utriusque Testamenti, 1503.

h) Kultische Schriften.

a) Im Kult spielt eine große Rolle die Verehrung der Heiligen und

der Maria. Überaus wichtig ist die Conceptio purissima et imma-

culata beatae Mariae virginis. Aber Trittheim schreibt auch De

laude St. Annae et de conceptione immaculatoe virginis Mariae,

und Michael v. Ungarn, Dominik. oder Franz., ca. 1482, hält Sermones

electissimos de Rosario Virginis Mariae et de Sancta Anna, 1503 .

Doch ist zur Zeit Heinrichs v . Heſſen, Carthäuſers in Wien, † 1397,

nach Streit über die conceptio immaculata der Maria in paſſivem

Sinn. Heinrich verteidigt das Dogma gegenüber den Dominikanern,

1500. Über die Marienfeste belehrt Bernhard v . Buſti, Frzk., 2 f.,

Baptista v. Mantua verherrlicht die Maria in den Carmina ſeiner Par-

thenice, 1502. Etliche zwölf Traktate : Albertus M., 3 f., einige Coro-

nae, Stellaria genannt, huldigen ihr.

Der priesterliche Dienst erscheint als Gebets- und Opferdienst

(Messe), als Sakraments- und Predigtdienst.

3) Der Gebetsdienst in drei Büchern : einem Brevier, 1477,

und in Heinrichs von Heſſen und Alberts v . Ferrariis, Kanoniſt, † 1475,

De VII horis canonicis, s . a. u. 1507.

y) Der Sakramentsdienst. Über die Sakramente im allge-

meinen belehren Hugo v . St. Viktor, 2 f., 1485, Thomas v. A., Summa

de articulis fidei et ecclesiae sacramentis, s. 1. e. a. , Wilh . v. Paris,

s. 1. e. a. , Antoninus v. Florenz, 1488. Über die Eucharistia Alber-

tus M., Bernhard v. Clairvaux, s . 1. e . a . , Thomas v. A.: De periculis

contingentibus circa sacramentum eucharistiae, 1473, u. s . l . e. a. , 2 f .

Von der Beichte. handeln 28 Stücke von 13 Verf. Es sind fol-

gende : Andreas Hispanus , eccl . rom. poenitentiarius, Modus

confitendi s . 1. e. a. , Angelus d . Clavasio , Summa Angelica,

1488, 1495, 2 f., Antoninus v. Florenz , Summa confessionis,

1477, 1478, 1484 und 90, und s. 1 .; Tractatus super instructione

seu directione simplicium confessorum ; Astaranus v. Asti , Summa,

1478 und s. l . e. a.; Baptista Trovomala v . Sala , Baptistana,

1488, 89, 95, 1516 ; Bartolus d . Concordio v. Pisa, Pisana,

Württ. Bierteljahrsh. f. Landesgesch . N.F. XXXII. 15
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1482 , s . l . e. a.; Bartolus d . Chaimis v. Mailand, Interrogato-

rium, s . a., 2 f.; Bonaventura , Regimen conscientiae , s . a. , oder (?)

De stimulis conscientiae, s. a.; Heinrich v . Heſſen , Regulae ad

cognoscendam differentiam inter peccatum mortale et veniale, s . 1. e . a.;

Jakobus v. Theramo b. Neapel, Jurist, Belial, 1484, 2 f. (Die

Versuchung ist als Rechtsstreit zwiſchen Chriſtus und Belias dargestellt,

ad consolationem peccatorum) ; Joh. Gerson , De confessione et

de arte moriendi, s. 1. e . a.; Joh. Nider, Manuale confessorum und

De morali lepra, s . 1. e . a.; Silvester Prierias , Silvestrina, 1518.

Es dürften in den aufgeführten Stücken die bedeutendsten Pönitenz-

bücher des Mittelalters restlos genannt ſein, ſ. Weßer und Welte II, 2038 ff.

Die übrigen Sakramente bleiben unbesprochen.

8) Dem Meßdienst sind 23 Schriften gewidmet. Missalien sind

es fünf, eines davon ein Missale itinerantium, 1517. Unter denen,

die über das Mysterium, die Feier und die Vorbereitung zur Feier der

Messe belehren und ihren Kanon erklären, seien hervorgehoben : Alber-

tus M., G. Biel, der Kardinal Hugo, Turrekremata, Thomas v. A.;

Bonaventura, Joh. d . Lapide, 3 f. Die Schrift Secreta sacerdotum,

Heinrichs v. Heſſen, † 1397, 2f., 1503, scheint zum Gegenstand stille

Gebete des Priesters während der Messe zu haben, deren Gegenstand

die der Tagesfeier entsprechende Gnade als Opferfrucht iſt. Sie folgen

auf die Oblation und gehen der Präfatio unmittelbar voran.

Endlich sei erinnert an das deutſche Büchlein, Die ſonntäglichen Ge-

bete im Amt der h. Messe (S. 204).

e) Homiletische Literatur¹ ) . Zu unserer homiletiſchen Literatur

gehören außer den noch weiter hier zu behandelnden rund 150 Schriften

genau besehen noch gar viele von denen, die bisher schon verzeichnet

worden sind unter den Titeln theologische, apologetiſche, polemische, ethische,

erbauliche, biblische und kultische Schriften.

Diese ganze Gruppe von Büchern ist zu erfaſſen nicht von wiſſen-

schaftlichem oder erbaulichem, sondern vom kirchlich-praktiſchen, vom

liturgischen Gesichtspunkt aus. Es sind Predigthilfen. Sie waren not-

wendig.

Christliche Belehrung des Volks durch Predigt ſtand in der Wertung

der Kirche weit zurück hinter Messe und Beichte und der Teilnahme an

den übrigen Sakramenten . So wurde denn auch vom gewöhnlichen

Kleriker nur ein Vierfaches verlangt : 1. Daß er so viel Grammatik ge-

1) Vgl. Cruel, Geſchichte der deutſchen Predigt im Mittelalter, 1879. Auch G. L. 13 f.

2) So Jordanus v. Quedlinburg, Inquisitor haereticae pravitatis, in einer

Synodalrede, 1350 ... Cruel 646.
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lernt habe, um das Lateinische der Messe richtig lesen und verstehen.

zu können, 2. daß er die Sakramente in gehöriger Form zu spenden

wiſſe, 3. daß er die Glaubensartikel kenne, 4. daß er als Beichtiger

die einzelnen Sünden zu unterscheiden und abzuwägen imftande sei ²) .

Befähigung zum Predigen war keine gewöhnliche, vielmehr eine ſeltene

Eigenschaft der zahlreichen Priester.

Nun sollte aber gegen Ausgang des Mittelalters in Deutſchland, in

Stadt und Land, in Ortskirchen wie in Klosterkirchen, an allen Sonn-

und Feiertagen, in den Fasten, um Weihnachten, in der Passions- und

Osterzeit sogar täglich gepredigt werden ) . Dieser Forderung war die

große Masse der Priester entfernt nicht gewachsen. Es fehlte ihnen dazu

jegliche Vorbildung. So mußte man ihnen Predigthilfen jeder Art zur

Verfügung stellen. Die literarische Produktion des Jahrhunderts spendete

ſie in größter Fülle und Mannigfaltigkeit, ſie vergaß auch nicht, der Un-

behilflichkeit der ungebildeten „sacerdotes simpliciores “ zu Hilfe zu

kommen ), und das Bedürfnis griff eifrig nach ihnen. So entstanden

unsre so überraschend großen homiletischen Büchereien. Sie waren viel-

fach angeschlossen an besondere „ Prädikaturen “, d . i. an die Stiftung

beſonderer Predigerſtellen 5) .

"

Was unsre Stadt betrifft, so wissen wir von besonderen Predigt-

ſtiftungen für die Klöster . Allerlei Personen, adligen und bürgerlichen

Standes, hatten an die Gotteshäuser der Orden Güter gegeben, damit

das goßwort verkündt und gepredigt werde. " Und der Rat hatte mit

den Orden ein besonderes Abkommen über ihre Predigtpflicht getroffen.

Von einer Prädikaturstiftung für die Stadtkirchen ist allerdings nichts

bekannt. Das Domkapitel Speier war verpflichtet, für einen geschickten,

frommen, tauglichen und gelehrten Pfarrer und vier gute Helfer zu

sorgen, welche die Stadt nebst den Weilern mit Predigen und Sakra-

mentreichen versehen könnten ") . Und so hat es auch am allerwenigsten an

einer Pfarrbibliothek gefehlt, die sich vermutlicherweise vor den übrigen

hiesigen Bibliotheken durch eine wissenschaftlichere Haltung ausgezeichnet

haben mag.

Abgesehen von 24 sine titulo erschienenen Schriften find an unſrer

3) Cruel 639 ff.

4) So will Pelbart den Predigern dienen, welche viele Jahre an demselben Ort

amten, „daß fie jährlich einen andern Sermon vortragen können, und nicht denselben

immer zu wiederholen brauchen, weil die Gemeinde leicht überdrüſſig wird“ . Cruel 468.

5) Rauscher, Prädikaturen in W. in den Württ. Jahrb. f. Stat. und Landeskunde

1915, II, 152-210.

6) Pfaff, Eßl. 258. Dazu G. L. B., 91 , 114. Esscl. Encom. V. 29 ff.

15*
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homiletischen Literatur, soweit sie hier noch zu besprechen iſt, über 60 Ver-

fasser beteiligt ; soviel ich feststellen konnte, vor allem Deutſche, 20, und

Italiener, 14, Franzosen nur 5 , Spanier 4, Polen und Ungarn je 3,

Engländer 1. Die meisten gehörten dem 15. Jahrhundert an (42) .

Dominikaner zähle ich 24, Franziskaner 10, Auguſtiner 7, Karmeliter 2,

Carthäuser 2, Zisterzienser 2, Benediktiner, Serviter, Brüder von

gem. Leben finde ich nur je 1, Weltgeistliche 8.

Ich nenne im folgenden diese Verfasser. Die beigefügten Zahlen

bezeichnen die Häufigkeit ihrer hiesigen Bücher.

12. Jahrhundert : Bernhard v. Cl. 3, Petrus L. 1 .

13. Jahrhundert : Albertus v. M. 77), Bonaventura 4, Guil. Paral-

dus 2, Hugo der Kardinal 1 , Humbertus 1 , Jak. d . Voragine 4, Joh.

Galensis 1 , Martinus Pönitentiarius 2, Poregrinus 3, Thomas v. A. 3 .

14. Jahrhundert : Albertus v. Padua 1 , Bartolus d . Concordio 1 ,

Heinrich v. Hessen 4, Hugo v. Prato 3, Joh. Bromyard 2, Joh. v .

Hildesheim 1, Jordanus v. Quedlinburg 1 , Nik. v. Lyra 2, Petr. Aureo-

lus 2, Simon d. Caſſia 1 , Sim. v, Cremona 1 , Soccus 3.

15. Jahrhundert : Ambrof. v . Spira 1 , Ant. Coccius 2, Ant. v. Flo-

renz 2, Ant. Ghlilandis 1 , Ant. Rampigolli 2, Ant. v. Vercelli 1 , Bap:

tista Mantuanus 1, Bernh. Buſtus 2, Bernhard v. Senis 2, Gabr.

Biel 5, Gabr. Barlete 1, Gottschalk Holen 1 , Guil. Aquisgrano 1 ,

Guil. v. Paris 5, Heinr. Herpf 1 , Jak. Carthufianus 2, Jak. Montanus 1,

Joh. Geiler 5, Joh. Gerson 1 , Joh . Gritsch 2, Joh. Herolt 7, Joh.

Marchesinus 2, Joh. Nider 3, Joh. Nivicellensis 1 , Joh. v. Palk 1,

Joh. Raulin 1, Joh. v. Sekubia 1, Joh. Turrekremata 6, Joh. v.

Werdena 2, Konrad v. Alemannia (Leontor) 1 , Leon. v . Utino 3, Mef-

fret 2, Mich. v . Blony 1 , Mich. von Ungarn 5, Nik. v. Dinkelsbühl 1 ,

Nik. v . German 1, Paul v. Florenz 1, Paul Wan 1 , Oswald Pelbart

v. T. 7, Robert v. Litio 8, Santius v. Porta 1 , Vinzenz v . Valentia 2.

Zeitlich zweifelhaft : Joh. Kontraktus 1 , Mich. v . Mailand 3.

Unſre homiletiſchen Bücher ſind Predigtbücher oder Predigthilfen.

Die allermeiſten unsrer homiletischen Bücher, ca. 100, find Sermo -

narien. Sie enthalten Predigten oder Predigtentwürfe. Viele, 14,

nennen sich kurzweg Sermones, andere, 17, S. d. tempore (Sonntags-

predigten), andere, 24, S. d. sanctis (Feiertagspredigten), S. d . tempore

et d. sanctis zähle ich neun. Der erste, der einen vollständigen Jahr-

7) Drei Evang. Postillen, zwei hernach als Predigthilfen genannte und als solche

hochgeschäßte Werke, und zwei fälschlich ihm zugeschriebene Sermonensammlungen

D. t. e. d. s., Cruel 362. 431 .
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gang lat. Predigten unter dieſem Titel herausgegeben hat, ist Peregrinus,

hier 2 f., s . a. u. 1495. Fastenpredigten (Quadragesimales) ſind es 15 .

Die Marienliteratur habe ich ( S. 225) aufgeführt. De festis Christi

handelt G. Biel. Besondere Weihnachts-, Himmelfahrts-, Pfingst- und

Trinitatis -Predigten vermiſſe ich. Dagegen De passione Dei (Chriſti)

reden Sermonen von Gerson, 1510, G. Biel, s . a. , Guil. d. Aquis-

grano, 1489, und eine Collectura duarum passionum, Dei nostri J.

Christi et S. Catharinae, 2 f., s. a.

Die Tertgrundlage der Predigten d . t . iſt ſelten angegeben (vier-

mal „ex evang., ex epist. "), bei den Predigten d. s. nie. An freien

Themen ist kein Mangel, z . B. De decem praeceptis , De oratione

dominica, De floribus sapientiae, De poenitentia , De reditu peccatoris

ad Deum, De timore iudiciorum usw. Eine umfassende Eruditio

Christi fidelium, s . 1. e. a., Cr. 611 ff., haben wir von Herolt, † nicht

vor 1440. Derartige Themen gaben Veranlassung zu Reihenpre-

digten. Solche enthalten die vier Bücher des Aureum rosarium, 1503,

04, 07, 08, des Osw. Pelbart v . Temeswar. Das erste Beispiel in

Deutschland ist die bereits erwähnte Summa de sacramento eucharistiae

des Albertus M., hier 1474. Die bekanntesten Reihenpredigten sind die

Geilers v . K. Reihenpredigten liebte man vor allem in den Faſten.

Das berühmteste und zugleich verbreitetſte Repertorium von Fasten-

predigten ist das Quadragesimale des Franziskaners Joh. Griſch

aus Basel, ca. 1430. Es ist hier 2 f. vorhanden, s. 1. e . a. Nach

Trittheim „praedicatoribus valde necessarium et utile, quod e

omni statu aliquid continet " 8).

Als besonders beliebte und weitverbreitete Predigtbücher seien an

dieser Stelle noch weiter hervorgehoben : Discipuli (Herolt) Sermones,

hier 3 f., s . 1. e. a. Sie haben bis 1500 36 Auflagen erlebt. Ferner

des Joh. v . Werden Dormi secure, hier 2f., die in derselben Zeit

25 Auflagen gehabt haben. Von der Beliebtheit des Konr. v . Brundels-

heim, Soccus genannt, haben uns schon unsre Handſchriften überzeugt

(G. L. 9), im Druck haben wir ihn 3 f., 1476 und 94.

Das an Umfang und Inhalt reichste Homilien- und Sammelwerk

für Prediger war der mehrgenannte Hortulus reginae, Meffrat, 2 Bde.,

s. 1. e. a.

Außer der Menge von thematischen Predigten haben wir Homilien ,

8) Ebenso oder ähnlich urteilt Tr. auch über andere unsrer homil. Bücher, z. B.

über des Joh. Galenfis, ca. 1290, Arbor vitae, über Guil. Paraldus, ca. 1260, Sum-

marium, 1497 (?).



230 Otto Mayer, Die ältesten Druckschriften der einſtigen

erbauliche Terterklärungen, textuale Predigten, neben den vielen Ser-

monarien etwa zwei Dußend Poſtillen ®) .

Die Betrachtung hat sich in ihnen dem Alten Testament ſpärlich zu-

gewendet. Dem Hiob Thomas v. A., hier 3 f. , 1474 (Fynerdruck) ;

dem Prediger, den Klageliedern, den Libri sapientiae Bonaventura

in ſeinen Opera minora, 1495, lezteren auch Robert Holkot, † 1349 ,

1489 ; dem Hohen Lied Bernhard v. Cl. Daß die Psalmen vielfach

glossiert sind, ist S. 224 erwähnt. Die Geschichtsbücher kamen zu ihrem

Recht in den Figurae bibliae, den Specula virtutum et vitiorum, in

den Libri exemplorum, den Moralitates usw. Für den Reiz des

Büchleins Tobias zeigt sich erst ein Humaniſt empfänglich, der die Hi-

storia Tobiae in elegischem Versmaß erzählt, Matth. Vindezimensis, 1510.

Völlig außer Betracht aber sind die Propheten geblieben.

Vom Neuen Testament werden die Evangelien öfter behandelt als

die Episteln. Meist beschränkt sich die Postille auf die ſonntäglichen

Evangelien und Epiſteln. Über ganze Schriften erstrecken sich die Homilien

des Albertus M. (Matthäus, Lukas, Johannes, 1505 und 04) und des

Nikolaus d . Gorman, Benediktiner, ca. 1470 (Super omnes epistolas

Pauli, 1502). Das allerbeliebteste und begehrteste Werk waren des

Guil. v . Paris Postillae maiores in evangelia et epistolas auf alle

Sonn- und Feiertage mit durchgehendem Kommentar, ein lat. „ Plenar “

vom Jahr 1437, es hatte 75 Auflagen vor 1500, Cr. 453, hier

1486, 99, 1514 und s. a. Der aus unsern Handschriften uns wohl

bekannte Nikol. v . Dinkelsbühl, † 1433 (G. L. 13. 18), begegnet uns hier

nur einmal, 1496, wieder.

Also Predigtbücher ſtanden in Hülle und Fülle zur Verfügung, und

in ihnen für jede Predigtanforderung ohne weiteres eine genügende Aus-

wahl von „ Praedicationes praedicabiles " , eine rechte Beruhigung, ein

Dormi secure auch für die sacerdotes simpliciores .

Freilich waren viele dieſer Predigten kurz, oft sehr kurz , und mehr

als Predigtdispositionen oder Entwürfe gedacht. Aber der vulgären

Predigtweise konnte schon der Vortrag ganz kurzer Predigten genügen.

Cr. 450. Doch war auch ihre stoffliche Auffüllung und Dehnung bis

ins Unendliche leicht gemacht durch Stoffsammlungen und Zu-

bereitungen, die teils den Predigtentwürfen ſelbſt angeschlossen waren,

teils in besonderen Büchern vorlagen.

Geschöpft war der Stoff und wahllos zuſammengetragen „ ex diversis

libris ", 1485, aus geistlicher und weltlicher Literatur, alter und neuer ¹º) ;

9) Besonders erwähnt ſei ein Sammelwerk aus Kirchenvätern, 1482.

10) Vgl. Jakobus Magnus, Sophilogium. 6. 2. 14.
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nur Bezugnahme auf Schriften unsrer erſten klaſſiſchen Literaturperiode

vermiſſe ich.

Bevorzugt waren Heiligen- und Wundergeschichten, Exempel des Guten

und Böſen, ſeiner Belohnung und Bestrafung, Aufzählung von Autori-

täten. Sprichwörter, Anekdoten aus dem täglichen Leben, Sagen, My-

then (Ovids Metamorphosen), Mären, Legenden und albernste Erzäh-

lungen aus Geschichte und Natur waren gleich wert und wurden durch

kühnſte Vergleichungskünfte brauchbar gemacht (vgl. Meffret, Cr . 418 ff .

und Lumen animae Cr. 460) . Geiler v . Kaisersberg, der sieben Pre-

digten über den Haſen im Pfeffer und 17 Predigten über den Löwen

und 163 Predigten über Arbor vitae hielt, hat diese allgemeine Nei-

gung und Kunst nur virtuoſer als andere gehandhabt.

Ein Beispiel, statt vieler, aus Lumen animae, hier 1479, s . 1 .:

Albertus in tractatu de viis naturae et artis sagt : Salbei, in

einem gläsernen Gefäß 30 Tage unter Mist vergraben, verwandelt sich

in einen Vogel, ähnlich einer Amsel, doch mit dem Schwanz einer

Schlange. Unter dem wohlriechenden Salbei ist Chriſtus zu verstehen,

der seinem himmlischen Vater ein Wohlgeruch, und in dem gläsernen

Gefäß des Mutterleibs unter dem Mist der menschlichen Natur verborgen

war, aber wie ein Vogel sich zum Himmel erhob . Er hat auch einen

Schlangenſchwanz, weil er am jüngſten Gericht grauſam als eine Schlange

die Verdammten morden wird" usw. Cr. 461 f.

Von Büchern, die derartige Predigtſtoffe zur Verfügung stellten, ſeien

außer den zahlreichen bisher schon erwähnten (Moralisationes , Specula,

Repertoria, Compendia, Libri exemplorum, Figurae und dergleichen),

weiter noch erwähnt folgende Konkordanzen : C. bibliorum, 1506, des

Joh. v. Segovia, ca. 1441, C. auctoritatum, 1482, des Joh. Nivi-

cellensis , ca. 1460, Cr. 453. Sie gaben, wie wohl auch Sibyllae spe-

culum peregrinarum quaestionum, 1499, von Bartholus d . Concor-

dio, † 1347, Autoritäten an die Hand. Die C. sacrae theologiae pau-

peris des Bonaventura, 1501 , ſtellt lerikaliſch geordnete Sprüche und

erbauliche und warnende Erempel aus der Bibel zuſammen . Ähnlich

die C., s. a. des Konrad v. Alemannia. Flores poëtarum, s. t . , 1505,

handeln in zehn Büchern de virtutibus et vitiis . Auch Flos theolo-

giae pro sermonibus, d . t. e. d . s . , s . a . , 2 f. , iſt eine derartige alpha-

tetisch geordnete Sammlung. Noch nicht erwähnt sind folgende Ge-

ſchichtenbücher : Figurae biblie, 1516, des Rampigolli , das den bibl. Ge-

schichtsstoff zur Verwendung für Prediger sammelt, ordnet und mund-

gerecht zubereitet, die Historia Hebraeorum, 1515 und 18 des Ant. Coccius

Sabellitus, nach 1508. Liber de gestis beatissimorum trium regum,
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1505, des Joh. v . Hildesheim (Guldenſchaft v. Mainz), ca. 1370, Gesta

Romanorum cum applicationibus moralisatis et mysticis , s . t . e. a.,

eine Hauptquelle für erzählende Moralisationen, Cr. 464, des Antoninus

v. Florenz Chronica, 3 Vol. , 1484 und 1502, ſamt den andern ſpäter

noch zu erwähnenden Geschichtsbüchern. Ferner die Viola sanctorum,

s. t., 1486, die Legenda aurea, Lombardica genannt, 1485. Die

berühmteste Sprichwörterſammlung hat später Erasmus geschaffen.

Eine Erklärung grammatischer Formen und schwieriger Wörter der Vul-

gata für ungebildete Geistliche war des Joh . Marchesinus , † 1345,

Mammotrectus, 1478 und 89 ; das Werk wird als schülerhaft und

dürftig bezeichnet, hat aber gleichwohl 23 Auflagen erlebt. Cr. 453 .

Endlich: De modo promte cudendi sermones ad omne genus

hominum, 1508, ſchreibt der Dominikaner-General Humbert, † 1277.

Aber als erster Versuch einer eigentlichen Homiletik gilt des Domini-

kaners oder Franziskaners Mich. v. Ungarn, ca. 1482, Evagatorium,

Optimus modus praedicandi, 1503. Und eine Art homiletiſcher Real-

enzyklopädie, die alles für den Prediger Wissenswerte aus den ver-

ſchiedensten Büchern der Theologie zuſammenträgt, ist des Joh. v . Brom-

yard Hauptgegner Wykleffs auf der Synode zu London 1382

Summa praedicantium , 1485 und 2 f. s. a . , „Opus magnum et

luculentissimum ac praedicatoribus valde utile " Tr. -

- -

Cr. 595.

Nun noch ein kurzes Wort zur Charakteristik unserer Predigt-

literatur. Es sind in ihr die größten Namen des 12. und 13. Jahrhundets

fast alle vertreten. Aber ihre Hauptmasse gehört dem 14. und noch viel

überwiegender dem 15. Jahrhundert an. Im 14. Jahrhundert vertieft

sich der Predigtgehalt in der myſtiſchen Richtung. Aber die großen

Mystiker dieses Jahrhunderts fehlen in unsrer Predigtbücherei ; nicht aber

der Inquisitor Jordan v. Quedlinburg, der gegen die innerhalb der

Kirche sich haltende spekulative Mystik Stellung genommen hat. Er ist

es auch, der die naturgeschichtlichen Predigten zuerst eingeführt hat und

mit ihnen die haufenweiſe und meiſt ſo gar ſinn- und geschmacklose Verwen-

dung gelehrter Kenntniſſe. Eine besonders edle und vornehme Haltung

zeigt dagegen Soccus und bei ihm finden sich auch keine Erempel und

feine Märlein.

"Das 15. Jahrhundert ist eine Zeit materialer Blüte und idealen

Verfalls der Predigt". Maſſenweis ist die Produktion von Predigten

und Predigthilfen. Die heterogensten Bestandteile werden zu einem

Ganzen zusammengehäuft, immer künstlicher wird die Einkleidung des

Stoffs ; ein Ballast recht zweifelhaften entlehnten Guts beschwert die

Predigt, ihr Gehalt wird immer leichter und seichter. Selten find Pre-
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diger wie Gabr. Biel, der, alle künstlichen Hilfsmittel : Figuren, Exempel

und Gleichnisse verschmähend, im Ton edler Bildung und in schlichter

Rede der religiösen Erbauung und den sittlichen Bedürfnissen seiner

Gemeinde dient. Cr. 515. Als extremes Erempel des Minderwertigen

mag ihm Joh. v. Palt mit seiner Celifodina gegenübergestellt werden,

„der sich in Papſtvergötterung, Marienverehrung, Reliquiendienſt, Ablaß-

verherrlichung, Erfindung immer neuer Wunder, mechanischer Andachts-

übungen und Verfolgung von Heren und Keßern nicht genug tun kann“ .

Cr. 519, 536 f.

Die Schäden der Zeit, das Verderben der Kirche in Glauben und

Leben, die Zuchtlosigkeit im Mönchtum und Klerus wird von unerschrok-

kenen Männern wie Geiler, Holkot u. a . schonungslos aufgedeckt und

gegeißelt. Cr. 553, 512. Jakobus Carth. macht für solches Verderben

die Unfehlbarkeit des Papstes und seine absolute Herrschaft verantwort=

lich. Cr. 501. In der Meffret-Sammlung kommen Wikleffsche und

Husitische Anschauungen zur Aussprache. Cr. 486. Aber eine Erneue-

rung ist von keiner Seite her zu erwarten, dazu fehlt die Tiefe, die

Kraft und die Klarheit.
-

"

Unſre ganze Predigtliteratur hat für uns nach Form und Inhalt

etwas gar Fremdartiges, Verwunderliches, Elementares. Aber geradezu

verblüffend und unfaßbar ist uns die geistige Beschränktheit und der

blinde Aberglaube gegenüber den Erscheinungen der Natur und der

Menschenwelt, infolge deren selbst sonst tüchtige und gebildete Männer

den größten Unsinn und kindiſchen Aberwig als ernste und heilige Wahr-

heit behandeln konnten " . Cr. 267 ff. Gottschalk Holen war ein kenntnis-

reicher und vielfach vorurteilsloser, auch in klassischer Literatur bewanderter

Mann, ein Vorläufer der Rationalisten des 18. Jahrhunderts . Cr. 505 .

Geiler von K. einer der gebildetſten Männer seiner Zeit. Aber Holen

(hier seine Predigten, 1517, und ſein Praeceptorium divinae legis,

1481 ) erzählt in vollem Ernst von einem gebratenen Hahn, der auf der

Tafel wieder lebendig geworden ist. Und Geiler erzählt ihm die Geſchichte

nach. Nach dem, was wir von einem der größten Geister des ganzen

Zeitalters S. 231 gehört haben, werden wir es ihnen zugut halten.

Wen es gelüftet, von weiteren derartigen wunderbaren Ereignissen zu

hören, der findet sie in Überfülle bei Cruel verzeichnet. Mit der Ver-

ſtandes- und Gemütsverfaſſung kleiner Kinder sehen wir die Menschen

dieser Zeit Vorkommniſſen ihres eigenen Lebens und der ganzen

Natur gegenüberstehen. Es ist diese Tatsache so bedeutsam, daß ohne

ihre Beachtung das ganze Geistesleben des Zeitalters unverständlich

bleibt.
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i) Juristische Schriften.

Es sind Schriften des kirchlichen und des weltlichen Rechts, in gleicher

Zahl, je 49. Auch diese leßteren waren vorwiegend mittelalterlich-kirch-

liche Literatur, sie gehörten zum eisernen Bestand der Bibliotheken der

Weltgeistlichkeit und der Klöster. Die große Zahl unsrer Dubletten ist

in dieser Beziehung nicht ohne Bedeutung. Nicht ganz selten sind auch

Kirchenmänner Verfaſſer von Büchern römischen Rechts . So hier

Petrus Hispanus , der spätere Papst Joh. XXI. , (hier 3 f.), der

Bischof Guilelmus von Duranti ( 1 f.) und der Prediger Niko-

laus von Blony.

a) Kanonisches Recht. Einige geschichtliche Vorbemerkungen. Im 11. Jahr-

hundert wurden die Pandekten aufgefunden, zu deren neuem Verſtändnis ſich in Bo-

logna eine Schule bildete, naturwüchsig die erſte Universität. Dem römischen Recht

ſtellte hernach, um die Mitte des 12. Jahrhunderts, der Benediktiner Mönch Gratian

zu Bologna die erſte wiſſenſchaftliche Bearbeitung des Kirchenrechts, das „Decretum

Gratiani" gegenüber. Ihm fügten ſpätere Päpste weitere Sammlungen bei, Decre-

talien genannt : Gregor IX ., † 1245, die fünf erſten Bücher derselben . Die Zeit Bonifaz VIII.,

1303, den Sextus (liber), Clemens V., † 1316 er war der erste Papst des

babylonischen Exils die Clementinen. Und das Decretum Gratiani ſamt den

Decretalien ist eine geistige Macht geworden wie eine zweite heilige Schrift. Bald

schon. Schon Dante beklagt es, daß man das Evangelium und die großen Lehrer ver:

laſſe und allein an die Dekretalen denke. Mit ihnen hat das Papſttum kirchliche Allein-

herrschaft und Weltgewalt erkämpft . Luther warf sie ins Feuer.

-

-

Diese Sammlungen sind alle da und werden vielfach kommentiert.

Noch im 13. Jahrhundert von Barthol. Brixienſs , † 1250, Mart.

v . Polen, † 1270, Bernardus v. Parma , ca. 1250, hier 3 f. ,

Henrik. Hostiensis , † 1271 , Joh. Anton , ca. 1280, 2 f. Im

14. Jahrhundert von Joh. Andreas , † 1348, 5 f., Joh. Caldrini,

1365, Dominikus v. S. Geminiano , ca. 1320. Unter den neun

weiteren Erklärern des 15. Jahrhunderts sei hervorgehoben der Kar:

dinal v. Zabarellis , der auf dem Konstanzer Konzil eine Rolle

spielt, und der 4 f. vertretene Nikolaus Abbas Sikulus, † 1445.

Dazu das Summarium textuale et conclusiones super Sextum et

Clementinas per Joa Koelner de Vanckel in studio Coloniensi,

1485 (?) [Venet.]. Lokale Bedeutung haben die Synodalkonstitutionen

des Bischofs Otto von Konstanz, s. a .; die Statuta concilii Mogun-

tiensis , s . a., des Erzbischofs Petrus ; die Statuta provincialia vetera

et nova ecclesiae Moguntinae, s . a.

Der Ehegesetzgebung dient Arbor consanguinitatis et affinitatis ,

cognatio spiritualis, 2 f., samt Kommentar des Joh. Andreas , 1477 .

Zeitgeschichtlich bemerkenswert sind des Augustinus v. Ankona

Ad. Joh. XXII. , 1316-34, De ecclesiastica potestate, und Tur-
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refrematas , † 1468, De potestate Papae et concilii generalis ,

und für das Kleinleben : De regimine rusticorum, libellus valde utilis

curatis, capellanis, drossatis schultetis ac aliis , s . 1. e . a .

Ferner Bullen Sirtus des IV. ( 1471-84) : In coena Domini ,

1476, und Pro hospitali S. Sipiritus Romae, 1477. Gersons und

des Tübinger Kanzlers Nauklerus Schrift De simonia, 1500 ; des

Albertus de Albo Lapide , ca. 1472, Laus, comendatio et ex-

hortatio de notabilibus circa indulgentias, gratias et facultates

ecclesiis Thuricensibus a Sixto papa concessas, s . a. Endlich der

ſchon erwähnte Malleus maleficarum Innozenz des VIII .

3) Römisches Recht. Das Corpus iuris Justinians besteht aus dem einleitenden

Lehrbuch der Institutionen, den Pandekten oder Digesten, d . i. den Rechtsentſchei-

dungen der großen römiſchen Juristen, deren zweiter Teil Infortiatum (Verſtärkung)

heißt, dem Codex Justiniani, d . i . der Sammlung der Kaisergeſehe, endlich aus den

Nachtraggesehen, den Novellen.

Alle diese Teile des Corpus iuris find hier vorhanden, die Institu-

tionen 3 f., der Koder 6 f., die Pandekten 3 f., das Infortiatum beſonders

noch 2 f., die Novellen 1 f. Dazu kommen zusammenfassende Werke für

die juriſtiſche Praris : Repertorium iuris , 2 f., Juris breviarium, Prac-

tica nova iuris , Speculum iuris , Cautelae iuris , Expositiones seu

declarationes omnium titulorum legalium iuris civilis et canonici,

lezteres von Sebastian Brant. Dann noch besondere Behandlungen

einzelner Kapitel : Quaestiones mercuriales, Kontrakte 4f., Zinsen,

Leibgeding, Zehnten, Erbfolge ab intestato (wo kein Teſtament vorliegt),

3f., u . a. Hilfsmittel juriſtiſchen Studiums sind ein Vocabularius

utriusque iuris und Modus legendi abbreviaturas in utroque iure, 3 f.

Namhafte, teilweise hochberühmte Rechtsgelehrte, Verfaſſer hiesiger

Schriften sind der Franziskaner Accursius aus Florenz, ca. 1240, 2 f.,

der Bischof Guil. Durantus , ca. 1296, Jo . Andreas , Lehrer in

Bologna, † 1348, Bartolus de Saxoferrato , † 1357, 3 f., An-

gelus d . Arretio , † 1423, der Dominikaner, Heren- und Kezerrichter

Jo. Nider, † 1438, der Franziskaner Frz. de Platea , Bologna,

† 1460, der Carthäuser Henr. de Piro , † 1473, Bart. Copola,

Padua, † 1477, Nicol . de Ubaldis , Perugia, † 1484, 2 f., Paulus

Florentinus , Ord . Spir. S., † 1499, Conr. Summenhart,

1502, und Seb. Brant, † 1521. Von etlichen anderen vermag

ich die Lebenszeit nicht anzugeben, ich nenne sie ohne diese Angabe :

Petr. d . Ferrariis , de Papia , Milis , alias Absenti de Ve-

rona (stammt aber aus Westfalen), Sanctus Bernardinus de

Senis , Franzisk., Otto v. Brunfels , De Rota, Jo . Tournoud ,
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Jo. de Urbach, Vivianus . Man ersieht schon aus den Perſonalien

dieser Rechtserfahrenen, wie stark das Intereſſe am weltlichen Recht in

den Klöstern wie bei Weltgeistlichen war, selbst der Heilige Bernar-

dinus de Senis schreibt De contractibus et usuris .

Rückblick .

Welche Schriftsteller waren nun hier am stärksten, welche am

häufigsten vertreten, unmittelbar, durch ihre eigenen Schriften oder

mittelbar, durch ihre Erklärer, Anhänger oder Gegner ?

Welche Einzelschriften waren besonders beliebt?

Und welche bedeutende Namen fehlen hier ?

Ich nenne zuerst diejenigen Schriftsteller, von denen nicht nur ein-

zelne Schriften, deren „ opuscula“ oder „opera (omnia) “ vielmehr hier

waren : Averroes , omnia opera des Aristoteles mit Kommentar, Bap =

tista Mantuanus , opera, 2f., Joh. Gerson, opera, Wilh. v .

Paris , opera, Anselm , opuscula, Bonaventura, opera minora,

Thomas v. A., opuscula.

Häufiger oder zahlreich treten auf: Petrus Tartaretus , ph

4f.; Alex. v. Hales , th 3, cf 1 ; Geiler v . Kaisersberg , se 5 ;

Heinrich v. Hessen, cl 1 , cf 1 , mo 1, ma 1, se 2 ; Joh . Nider,

cf 4, se 1, j.r. 1 ; Guil. v . Paris ph 1 , sa 1 , se 4 ; Mich. aus

Ungarn se 5, mi 1 ; Pelbart v. Temeswar, th 2, ma 1, se 4 ;

Nik. v. Lyra, bi 7, se 1 ; Joh. v . Torquemada (Turrekremata),

bi 3, th 1, mi 1, se 2, j.c 1 ; Robert de Litio , se 8 ; Gabr. Biel ,

th 2, mi 2, se 5 ; Petr. Hispanus (Papst Joh. XXI. ) ph 9, j.r 3 ;

Vinzenz v. Beauvais , Spec. univ. 5 Stücke, cl und asc 5 ; Bo =

naventura , th 5, eth 2, mi 1 , se 3 ; Egidius Romanus , th 4,

ph 9, cf 1 ; Joh. Gerson, th 1 , eth und asc 9, cl 3, se 1 ; Joh.

Versor, ph 17, j.r 2 ; Albertus M., th 8, ph 1 , ma 3, sac 2, se 6;

Thomas v . A., th 21 , ph 1, bi 2, eth 1, sa 2, asc 2, se 3:32 ;

Petrus Lombardus , th 45, bi 2. Ungefähr ebenso oft wie der

Name des Lombarden erscheint der des Aristoteles . Sehr bemerkenswert

häufig werden auch die Rechtsbücher kommentiert : Das Decretum 3 f.,

die Decretalien 18 f., der Sextus 7 f., die Clementinen 9 f. - Die

Institutionen 3 f., die Pandekten 5 f., der Codex Just. 6 f., dagegen

die Novellen nur 1 f.

th = theologia
, ph = philosophia

, eth = ethica, bi = biblica, ma = ma-

ria, mi = missa, cf confessio
. asc = ascetica , sa sacramenta

, cl = cleri-

calia, mo = monasteria
, se = sermones

, j c = jus canonicum
, j.r = jus romanum

.
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Und welche Einzelschriften erfreuen sich außerdem einer be-

sonderen Beliebtheit ? Daß die gleichen Schriften oft mehrfach hier vor-

handen sind, ist aus dem Bisherigen ersichtlich. Das zwei- und dreifa che

ist keine Seltenheit. Von den übrigen häufigeren Erscheinungen erinnere

ich an folgende. Die lat. Bibel ist 7 f. vorhanden, ebenso 7f. der

Tert der Sentenzen des Petrus 2., 6 f. das Missale und des

Aristoteles De anima, 5 f. des Albertus M. De adhaerendo Deo

und des Wilh. Duranti Rationale divinorum officiorum , 4 f.

Aber kennzeichnend für den Geiſt einer Bücherei ist nicht nur das,

was sie enthält, sondern auch das, was sie nicht enthält, was ihr fehlt.

Daß Schriften des christl . Altertums ihr ursprünglich nicht ganz ge=

mangelt haben, in größerem Maß aber erst in der humaniſtiſchen Zeit

ihr zugewachsen sind, wird nachher darzulegen sein.

Streng ausgeschlossen aber hat sie jene freien und kühnen Geister,

die rücksichtslos eigene Bahnen des Denkens eingeschlagen haben und

dafür mit Kerkerhaft, Geißelung und Scheiterhaufen büßen mußten, einen

Gottschalk , † 868, Skolus Erigena , † 880, Berengar , Lan-

frank , Abälard im 11. Jahrhundert, Roger Bako , † 1294, Hus

und Savonarola¹¹). Ebenso Wikleff, und die größten Mystiker :

Eckhart , † 1328, Tauler ¹ ) † 1361 , Suſo , † 1295 u . a. Auch

Joh. Wessel, gen. Gamsfort, 1420-89, der bedeutendste unter den

gelehrten Vorläufern der Reformation" in Deutschland, fehlt in unsrer

Bibliothek.

"

Alles in allem iſt unsre kirchliche Bibliothek dieser alten Zeit Zeuge

lebendiger Regsamkeit in unsrer Stadt der 25 Weltgeistlichen und der

sechs Klöster, zahlreicher Pfleghöfe und eines großen Spitals ; aber

Spuren des Ungewöhnlichen, der Freiheit, Energie und Selbständigkeit

geistiger Strebsamkeit finden sich in ihr nicht.

11) Doch findet sich die Expositio vel meditatio fr. Hieronymi Savonarola e

in psalmum : In te, domine, speravi, quam in ultimis diebus, dum vitae suae

finem praestolaret, edidit, s . 1. e. a. [Hain 14413], unter unsern Büchern. Ebenso

die Epistola LIV nobilium Moraviae pro defensione Johannis Huss ad concilium

Constanciense, diese aber erst von 1524.

12) Doch vgl. G. L. 78 : Stifel zeigt sich mit Taulers Schriften bekannt.

(Schluß folgt.)



Eritis sicut Deus.

Von † Hermann Fischer.

Robert Schärtel, Doktor und Dozent der Philosophie an einer süd-

deutschen Univerſität, hat die ebenſo ſchöne wie geistig regſame und bildungs-

bedürftige Elisabeth, eine Waise, kennen gelernt und geheiratet. Er

gehört mit einem Kreis von Freunden, die sich gern bei ihm versammeln,

der zur Zeit neuesten Weltanschauung, dem Junghegeltum, an. Seine

Frau hat ein entschiedenes Bedürfnis positiver Religiosität. Da aber

Robert das Weib der modernen Forschung nicht gewachsen glaubt und

Elisabeth von einem engen Buchstabenglauben entfernt iſt, ſo ergeben sich

zunächst keine Konflikte. Diese kommen durch eine frühere römiſche

Bekanntschaft Roberts, den jugendlich schönen, feurigen und geistreichen

Maler Bertram, der sich längere Zeit an der Univerſität aufhält und

sich später, wenn auch nicht für jedermann, als ein Freiherr Otto von

Schussen entpuppt. Es kommt ein befreundetes zweites Ehepaar hinzu,

der Literat “ und seine Frau Anna, früher berühmte Opernsängerin,

gefeiert namentlich in Hosenrollen und ganz besonders als Romeo in

Bellinis Montecchi und Capuleti. Es werden kleine musikalische und

szenische Improvisationen veranſtaltet, unter anderem eine der eben-

genannten Opern auf dem benachbarten Schloß eines Fürsten, in dem leicht

der Lichtenstein des Grafen Wilhelm zu erkennen ist. Es entwickelt sich

eine leidenschaftliche Neigung Bertrams zu Elisabeth, die zunächst ein-

seitig und dieser selbst unbekannt bleibt.

"1

In einem zweiten Bande neue Verwicklungen. Ein Freund Roberts,

der Professor Fiſchmann, ist mit seiner Frau, einer braven, aber unbe-

deutenden Schweizerin, aus seiner früheren Stellung in Bern her ge=

kommen. Er fällt in die Neße einer durch Schönheit und Geist, aber auch

durch rücksichtslosen Materialismus und Egoismus ausgezeichneten Dame

mit Namen Madelaine ; ſeine Frau schickt er in die Schweiz heim, ein Versuch

Roberts, beide wieder zuſammenzubringen, ſchlägt fehl. Eine ſzeniſche Auf-

führung der Geschichte mit dem Erisapfel wird benußt, Eliſabeth weiter

irre zu machen. Bertrams Leidenschaft wird ungeſtüm und ergreift

Elisabeth selbst ; eine Entführung und mehr wird eben noch verhindert,

aber das Kind Roberts, das geboren wird und ein neues Band der ſtark

gelockerten Ehe bilden sollte, hat gleich dem in Goethes Wahlverwandschaften
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die Augen Bertrams . Robert, zum Professor ernannt, verscherzt seine

Stelle wieder durch seine zum Haß gegen Andersgesinnte auffordernde

Inauguralrede ; eine Intrigue Madelaines bei ihrem Oheim, dem Prä-

ſidenten, hilft dazu, daß Robert ſeiner Stelle enthoben und zum Profeſſor

der alten Sprachen in Lederburg ernannt wird .

Dort treffen wir das Paar im dritten Bande. Der Riß zwischen

beiden hat sich unheilbar erweitert. Robert ist in blind-wütende Eifer-

ſucht verfallen, die mit entgegengesetter Stimmung jäh wechselt ; Eliſabeth

erdrückt nichtwollend ihr Kind in tiefem, ohnmachtartigem Schlaf. Es

kommen stürmische Zeiten : der Deutſchkatholizismus, der Brotkrawall von

1847, das Jahr 1848. Robert gerät in bedenkliche Nähe einer demo-

kratiſch-anarchiſtiſch-atheiſtiſchen Rabuliſtenfamilie¹) , in der nicht bloß mit

Freiheitstheorien niedrigster Sorte, sondern auch mit der Praxis des

Giftmords gearbeitet wird. Elisabeth, die in dumpfe Melancholie, in

vollen Nihilismus versunken ist, bringt ihrem Manne Gift bei, das ihn

aber nicht tötet. Sie soll in das Haus eines freundlichen Seelenarztes

gebracht werden, und Robert will eine freche Verwandte, Sannchen mit

Namen, heiraten, die aus einem naseweisen Backfisch eine ganz böse

Kanaille geworden ist. Durch die einfach-gläubige Predigt eines benach-

barten Landpfarrers von ihrem Stumpffinn geheilt, stirbt Elisabeth vor

der Zeit eines seligen Todes . Robert aber, der seine zweite Stelle auch

niedergelegt hat, um dem freien Schriftstellerberufe zu leben, kriecht

de- und wehmütig zum Kreuze.

So das Buch, das unterm Jahr 1854 mit dem Titel „ Eritis sicut

Deus. Ein anonymer Roman" beim Rauhen Haus in Hamburg er-

schienen ist und die Gemüter bewegt hat. Es ist heute vergessen. Von

einigem abgeſehen, was später zu nennen sein wird, findet man das

Nötige darüber in der Berner Dissertation von Artur Wenke „Jung-

hegeltum und Pietismus in Schwaben“ 1907. Obwohl ich einiges Neue

zu geben und der Grundfrage des Buches, der psychologiſchen, näherzu-

treten haben werde, wäre ich kaum dazu gekommen, davon zu reden,

wenn nicht eine Leipziger Dissertation von Paul Dobbriner 1913,

„Eritis sicut Deus, ein Beitrag zur Geschichte des religiösen Romans “,

es unternommen hätte, die Sache auf den Kopf zu stellen. Auf diese

ohne jede lokale Kenntnis gemachte Arbeit darf die schwäbische Forschung

nicht schweigen. Leider wird es immer schwerer, den persönlichen und

lokalen Beziehungen des Romans auf die Spur zu kommen. Wenn doch

1) Von diesen Karikaturen soll weiterhin nicht die Rede sein.
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Wilhelm Lang noch lebte ! Ich habe mir redliche Mühe gegeben und

bin von verschiedenen Seiten sehr freundlich unterſtüßt worden, von

niemand mehr als von Albert Zeller, dem unermüdlich gefälligen Hüter

von Eduard Zellers Nachlaß ; andere Beihilfe werde ich weiterhin zu

nennen haben. Was ich habe, gebe ich.

Der Roman ist im November 1853 erschienen, er hat 1855 eine

zweite Auflage erlebt, die aber der erſten ſo gut wie gleich iſt *) . Eine

irische Dame soll ihn ins Englische übersezt haben ; ich habe darüber

nichts Sicheres finden können ) . Er hat ein Aufsehen gemacht wie wenig

andere. Warum und wodurch? Nicht durch seinen künstlerischen Wert.

Der ist ungleich, im ganzen recht gering . Auch nicht durch intereſſanten,

spannenden, neuen Inhalt. So ziemlich alle Motive sind schon einmal

dageweſen, abgegriffen, und die großen, grellen am meisten . Es waren

zwei objektive Momente, die dem Roman ein Publikum verſchafften : die

religiöse Tendenz und die alsbald vermuteten Beziehungen auf gewiſſe

wohlbekannte Personen ; dazu das subjektive der Anonymität 4) .

Im Verlag des Rauhen Hauses konnte nur ein Werk streng kirch-

licher, pietistischer Observanz erschienen sein. Das ist nun bei unserem Roman

nicht von vornherein klar. Nach dem Schluß des ersten Bandes hat es

das Aussehen, als ob die religiöſen Differenzen zwischen Mann und Frau

wie in neunzig Prozent anderer Fälle ohne Einwirkung auf den Ehefrieden

bleiben sollten, zumal da Robert seiner Frau volle Freiheit läßt und das

religiöse Bedürfnis des Weibes als ein von Natur gegebenes anerkennt.

Auch im zweiten Bande sind es weit mehr andere Verwicklungen, die

auf einen üblen Schluß hinweisen ; daß Robert seinem Freimut und unver

hohlenen Pfaffenhaß zum Opfer fällt, sollte eine Fran vom bisherigen

Gepräge der ſeinigen nicht irre machen. Immerhin : das negative Element

tritt wesentlich hervor und ist, wenn richtig ausgeführt, durchaus anzu-

erkennnen: den Schuß, den eine Frau gegen die Anfechtungen von außen,

2) Der erste und dritte Band ſind gleich; im zweiten findet sich S. 125 f. weniges

geändert, statt S. 139 fteht S. 140-142 eine etwas breite Ausführung einer erotiſchen

Situation. Ich zitiere im folgenden nach der zweiten Auflage.

3) Der Katalog des Britiſchen Muſeums hat nur das Original in der zweiten

Auflage, das „ engliſche Exemplar“ von 1859 ist erwähnt „ Gibt es einen lebendigen

Gott" 1, 217.

4) Dobbriner S. 96 meint : „Das Schickſal von Eritis sicut Deus erklärt ſich

nicht aus im Werke selbst liegenden Mängeln, sondern aus äußeren Umständen. Seine

Anonymität ſchadete ganz besonders. " Es ist doch was Schönes um die Ahnungs-

losigkeit! Hätte man 1854 gewußt, daß nicht irgend ein bekannter Gegner der Verfaſſer

avar, man würde sich nicht eben darüber aufgeregt haben.
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-

gegen Bertrams ungestüme Werbung, gegen Madelaines Intrigue usw.,

in einem religiös gleichgeſtimmten Mann finden würde, den findet Eliſabeth

in ihrem Robert nicht. Aber im dritten Bande kommt's stärker. Das

ſentimentale Ende von Elisabeths Lebensgang ist sehr konventionell und

pſychologiſch unwahrscheinlich, so recht nach dem Muster von Rühr-

Dramen und -Romanen, wo Geisteskranke auf einmal zu sich kommen :

„Wo bin ich? " usw. Recht grell und paſtos sind die zwei Schlußbilder :

ein Traum Roberts von einem sakrilegiſchen Teufelskult und ein Blick

in den Christenhimmel, wo Vater Händel sonntäglich die Orgel meiſtert.

Allein auch hier ist eine naheliegende Trivialität vermieden : die des

christlich bleibenden treuen Weibes, das der rohe Gatte mit Füßen tritt

nach bekannten Muſtern. Robert ist, wie später zu zeigen ſein wird,

tief gesunken. Aber seine Frau auch. Nicht moralisch, was man so

nennt ; echt weiblich : mit der physischen Kraft und der gemütlichen

Intaktheit ist ihr auch die Lust und Fähigkeit zu fündigen was ſie

auch zuvor nicht getan hatte, aber auf dem Punkte war zu tun — ver-

loren gegangen ; als gegen Schluß Bertram wiederkehrt, ist nicht nur

er selbst geläutert, sondern er findet auch in der Geliebten keinen Anlaß

mehr, sie zu der Seinen zu machen. Wohl aber hat Elisabeth (bis zu

der sehr unvermittelten Schlußwendung) allen Glauben an sich, an die

Welt, an Gott verloren ; sie ist ein ausgebrannter Vulkan. Hierin liegt

richtige und wahre Beobachtung, mag die Ausführung so viele Fehler

haben als sie wolle ; wie denn überhaupt Elisabeth wohl die best-

gezeichnete Figur des Ganzen ſein und manches Erlebte an sich haben wird.

Also ein religiöser Tendenzroman. Aber es gab deren mehr und

solche, wo das stärker, ausschließlicher und beſſer hervortrat .

―

Die Aufnahme war nach der Richtung der einzelnen Zeitschriften und

Kritiker verſchieden³) . Von Intereſſe iſt beſonders , was die angegriffenen

Freiſinnigen sagen. Der, wie wir sehen werden, vor allem angegriffene

5) Wenke hat das wichtigſte notiert, und es wird heute nicht mehr lohnen, dem

einzelnen weiter nachzugehen, ſo intereſſant es ſein könnte, beſonders in Beziehung auf

das von Parteileidenſchaft mehr oder weniger getrübte Geſichtsfeld der Beurteiler. Dafür

nur zwei gute Beiſpiele. Die „ Süddeutsche Warte“, Organ der Tempelgemeinde, alſo

einer sehr poſitiven Richtung, fand doch mit dem klaren Blick ihres damaligen Leiters,

der Roman sei nicht gerecht, denn daß der Held gerade durch seinen Unglauben herunter-

komme, ſei nicht motiviert ; was aber nicht gerecht ſei, ſei auch nicht christlich. Dagegen

äußert sich ein Mann, der literarische Autorität ſein will, Wolfgang Menzel, in seinem

„Literaturblatt“ 1854 Nr. 3 faſt ganz lobend ; ihn reißt der Haß gegen Strauß, implicite

gegen Goethe fort. Wie fauniſch mag er gelächelt haben, als Strauß sich im Jahre 1848

ihm genähert und gefunden hatte, es sei mit dem alten Gegner am Ende gar nicht so

übel zu leben (Strauß, Briefe S. 226 ; vgl. Menzel, Denkw. 323) !

Württ. Vierteljahrsh. f. Landesgeſch. N.F. XXXII .
16
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Friedrich Vischer hat, wie mir sein Sohn bezeugt, den Roman gar nicht

gelesen und sich dabei auf einen Spruch Goethes berufen ; immerhin

vergl. Vischer, Altes und Neues 3, 327. Um so mehr beschäftigte man

sich im Kreise der Freunde mit dem Buch, vor allem mit der Frage nach

dem Verfasser. Er mußte wegen der deutlichen Beziehungen auf Württem-

berg und die Tübinger Hegelianer ein Schwabe und ein Theologe ſein.

Man verfiel ) hintereinander der Sache nach auf zwei Männer, denen

man so etwas zutraute, aber beide haben beſtimmt erklärt, daß ſie keinen

Anteil hätten. Daß der Roman keinen Verfaſſer, ſondern eine Verfaſſerin

habe, konnte man am Schluß angedeutet finden ") ; es war auch alsbald

die Rede davon, so schon in einem Brief Baurs, und es scheint zu ſelt-

samen Vermutungen gekommen zu sein ) ; aber die Idee wurde wieder

fallen gelaſſen. Erst in den siebziger Jahren wurde die Verfaſſerin

öffentlich bezeichnet ) und iſt ſeither urkundlich belegt.

Die Verfasserin hieß Wilhelmine Canz. Sie war am 27. Febr. 1815

zu Hornberg geboren als Tochter eines Arztes , der frühe starb. Nach

ſeinem Tode kam sie 1824 mit der Mutter nach Tübingen. Nach einem

Jahrzehnt kam sie in die Baar, wo ihr Bruder eine Pfarrei erhalten

hatte, später mit demselben an den Kaiserstuhl. Endlich 1855 wurde sie

Leiterin des Mutterhauses für evangelische Kleinkinderpflegerinnen in

Groß-Heppach bei Waiblingen. Hier hat sie volle vierzig Jahre gewirkt

und ist nach längerer Krankheit daselbst am 15. Januar 1901 gestorben.

"

Über die Entstehung ihres Romans kann man in ihren eigenen

späteren Veröffentlichungen sich Rats erholen. Sie heißen Aufſchlüſſe

über Eritis sicut Deus ", Bremen und Leipzig 1860 (Ende 1859), immer

noch anonym, und, mit ihrem Namen : „ Gibt es einen lebendigen Gott ? “,

zwei Bände, 1896 f., durch die Hand eines befreundeten Pfarrers zum

Druck befördert, im wesentlichen Selbstbiographie 10) . Später ist vor

6) So auch Ed. Zeller in ſeinen Anzeigen der beiden Auflagen, in Pruß' Deutſchem

Muſeum und in Briefen an Baur.

7) Ift viel oder wenig in der Form und Ausführung gefehlt, so mögen die

Kunstrichter bedenken, daß ihr Maßſtab nicht angelegt werden kann, wo die kleine Kraft

von Weibern und Kindern und Narren sich regt" 3, 584.

8) Im Katalog des Britischen Muſeums ist „ M. Schwab“ angegeben, d . h. Guſtav

Schwabs Schwester Marie.

9) C. Mezger, „Die Verfaſſerin von Eritis sicut Deus", Im neuen Reich 1876,

2, 1026-1030. Der Verfaſſer nennt den Namen nicht, gibt aber eine Anzahl von

lokalen Notizen, die zeigen, daß er genau unterrichtet war. Übrigens tadelt er zwar

die Tendenz, lobt aber die Erzählung an sich.

10) Weiterhin, soweit nötig, als „A. “ und „ G. “ anzuführen. Eine Schrift von 1901

Immanuel, Gott mit uns" habe ich nicht finden können ; sie ist auch für unser Werk

nirgends angeführt.
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allem Wenke der Sache näher nachgegangen, und wir sind genügend

unterrichtet, ſo daß ich mir eigene Nachforschungen über diesen Punkt

erspart habe.

Durch ein Zitat aus dem Vortrag eines der Vertreter Junghegelscher

Richtung will W. C. innerlichst empört und von einer göttlichen Stimme

getrieben worden sein, den Roman zu schreiben. Auch während der Arbeit

bekommt sie solche Ermahnungen „ Du mußt“ ; ja ihr späteres zwei-

bändiges Werk tritt auf als ein Gottesbeweis des Geiſtes und der Kraft,

aus dem Roman und aus ihren späteren Schicksalen geführt¹¹) . In

den Jahren 1843 und 1844 wurde das Werk begonnen, Elisabeths

Tagebuch fast ganz fertig geschrieben ; der dritte Band kam zuerst dran

und von ihm wie vom ersten war viel fertig, als eine siebenjährige Pause

eintrat 12) . Nach dieser wurde dann das Werk 1851-1853 vollendet.

Wegen seines Erscheinens hatte sich W. C. erst an Johann Peter Lange

in Zürich gewandt 13), dann an Viktor Aimé Huber, der es denn auch

im Rauhen Haus unterbrachte.

Gegen die Angabe der Abfaſſungszeit und der mehrjährigen Pauſe

dürfte im allgemeinen nichts einzuwenden sein. Seltsam ist nur, daß der

dritte Band schon 1843 f. zum größeren Teil geschrieben sein soll, da er

doch Sachen aus den Jahren 1845 bis 1848 f. enthält. Freilich, auch

dafür hat W. C. .eine Erklärung : „Als ich später (nach sieben Jahren),

nachdem ich die Erfüllung deſſen, was ich dort vorausgeschaut, in den

Jahren 1848 und 1849 selbst hatte mitanſehen und miterleben müſſen,

diese prophetischen Worte wieder zu Gesichte bekam, mußte ich mich ſelbſt

gar sehr wundern 14). " Vorausgeſchaut alſo waren die Sachen, inspiriert,

und damit hört jede Kritik auf. So lange man aber inspirierte und nicht-

inspirierte Sachen nicht an einem für jeden sichtbaren Merkmal unterscheiden

kann, wie Äpfel und Birnen, müſſen wir uns schon die Freiheit nehmen, in

ſolchen Dingen nach rein menschlichen Kriterien zu urteilen.

11 ) Es könnten genug Wendungen angezogen werden : „ ein ſtarker Feld hat die

Feder geführt" G. 3, 148 u. dgl.; ich begnüge mich, den Schluß von A. 97 anzuführen :

„Gott wollte es Gott hat's getan.“-

12) A. 40 ff. G. 1 , 128.

13) „Das fertige Manuſkript ſchickte ich an Profeffor Lange, damals noch in Zürich.

Dieſer ſchrieb der Verfasserin entschieden geniale Begabung zu, meinte aber, ich laffe

die Hauptperson des Romans [ = ?] » zu tief fallen « . Nun, es konnte und sollte nicht

meine Hauptabsicht sein, etwas ästhetisch Schönes zu geben ; mein Programm war ja,

zu zeigen, wohin das führen könne, « nämlich der Abfall vom lebendigen Gott."

6. 1, 128 f. S. später mehr.

14) A. 42.

16*
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Betrachten wir den Roman nach seiner künstlerischen Mache, so ist

ein stark ausgeprägter Dilettantismus nicht zu verkennen, wie er zumal

in jener Zeit einer zerstückelteren Bildung des weiblichen Geſchlechts bei

einer Verfaſſerin sehr begreiflich ist. W. C. hat, wie wir wissen, nicht

wenig gelesen und dabei wohl aufgemerkt, sie hat sich für Dichtung,

Theater, Musik intereſſiert und sich davon angeeignet, was sie konnte.

Sie war 1834 f. längere Zeit in Stuttgart und hat dort das Theater,

besonders die Oper, gerne besucht ; manches Musikalische mag ſie in

Tübingen durch Silchers Musikverein zu hören bekommen haben. Es ist

nun echte Dilettantenmanier, daß sie uns solche Dinge in breiterer Form

oder kürzer gefaßt auftiſcht, wo sie irgend kann. Man hat immer wieder

den Eindruck der Réminiſzenz, des Dageweſenen, das, paſſend oder un-

passend, angebracht werden muß, statt aus der Sache und ihrem Bedürfnis

herausgewachsen zu sein . So schreiben höhere Schüler oder auch Töchter

ihre erzählenden oder dramatischen Versuche ; aber auch höher hinauf kann

man solches äußerlich aufgeklebte Beiwerk beobachten. W. C. konnte

Ähnliches in den vor E. s . D. erschienenen Erzählungen des Landsmanns

Reinhold Köstlin finden, der bei ſeinem großen Talent sich leider die Zeit

zum Ausreifen seiner Sachen nicht genommen hat 15).

"

Dazu kommen viele, öfters eng gehäufte Geschmacklosigkeiten, unwahr

scheinlichkeiten, Unmöglichkeiten, was man künſtleriſch mit dem unerſeßten

Fremdwort Cruditäten “ bezeichnet, roh, unverdaut gebliebene Brocken.

Zu den ärgsten gehören die Giftmorde und Mordversuche im dritten Band.

Extreme Äußerungen der Leidenschaft und rascheſter Stimmungswechsel

ſind etwas Alltägliches, auch zwiſchen Männern ¹º6) . Ein überspannter

Übermensch will fliegen, fällt zu Boden und zerstößt sich die Nase¹ ).

Ein ganz toller Unsinn, auch bei einem von der Vergiftung langſam

Genesenden, ist der Teufelskonventikel Roberts am Schluß des dritten

Bandes. Recht unwahrscheinlich ist die Art, wie Eliſabeth im zweiten

Band mit dem Feuer spielt und Robert mit der Selbstgewißheit eines

Simpels zuſieht ; noch mehr die Komödie mit dem Apfel, wo wir uns

vorzustellen haben, daß ein paar schöne Damen, schon zuvor nicht ohne

Eifersucht aufeinander, sich dazu hergeben sollen, das Urteil des Paris

15) Wenke 63 berichtet, Wichern habe gesagt : „Wenn jemand dies schreiben kann,

dann ist es keine Dame mehr“ ; im Gegenteil !

16) Derbe Ohrfeige" zwischen Freunden 2, 22 ; Robert küßt den galvaniſchen

Apparat, der seine Frau gerettet hat 2, 371 (2. Aufl .) ; Knebelung 3, 482 ; Kampf

zwischen Elisabeth und Sannchen 3, 493. Von den Betrunkenheiten Roberts wird ſpäter

zu reden sein.

17) 3, 330.
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(wenn auch nicht in puris) über sich ergehen zu lassen ; wobei es gleich

übel ist, ob sie den Ausgang vorauszuwiſſen glauben oder nicht. Ein

bloßer Stilfehler ist es, wenn Robert und Elisabeth noch im dritten Bande

„der junge Mann“, „ das junge Paar“ heißen, wenn sie's auch den Jahren

nach noch sind. Daß Elisabeth einem armen Bauern im Angesicht seines

Drängens eine Banknote in die Hand drückt 18) , was ihm erst nichts hilft,

ist recht schön, sieht aber einer durch irische Pächtersgeschichten erregten

Phantasie ähnlicher als einer klaren Erwägung psychologischer Wahr-

scheinlichkeiten. Elisabeth soll ihrem Manne vor seinem Freunde einen

Kuß geben 19). Gehäuft sind die Extravaganzen bei dem Ausflug nach

dem Lichtenstein 2") . Man geht zu Roß und zu Wagen dorthin, Madelaine

auf einem feurigen Pferd. Es zeigt sich, daß der Schloßherr ein Kunſt-

freund ist, und plößlich improviſiert die Geſellſchaft, die meiſten prima

vista, eine Aufführung der Montecchi und Capuletti, zu der sich auch

der allen Schwierigkeiten gewachsene Klavierbegleiter findet. Auf dem

Heimweg besteigt Elisabeth, die nur einmal ein Pferd geritten hat,

Madelaines Pferd ob sie denn ein Reitkleid an hat, wird nicht ge=

fragt , das alsbald mit ihr durchgeht und sie abwirft, wobei eine

erste Mutterhoffnung vernichtet wird . Wie Robert abends heimkommt,

fährt ein Studentenhund auf ihn los und verlegt ihn, der aus Versehen

in das falsche Stockwerk geraten ist und sich dort unter dem Bett auf-

gehalten hat 21) . Auch an andern ſtarken Situationen und an dem bekannten

deus ex machina fehlt es nicht. - Man muß freilich beifügen, daß

mancher starke Tabak auch bei andern damals geleſenen Erzählern ge=

raucht wird, von Tieck oder Hoffmann abgesehen auch wieder bei

Reinhold Köstlin.

-

Eine Frage mußte sich nun erheben, nachdem man von der weiblichen

Autorſchaft Kenntnis bekommen : wie stellen sich dazu die Wahrnehmungen

über den Bildungsstand, den der Roman verrät ? Es fehlt nicht an kleinen

Versehen, die füglich auch einem Manne begegnet sein könnten : die

konsequent festgehaltene Schreibung „ Madelaine“ könnte auch einem Stiftler

passiert sein, besonders wenn wir die minimalen Kenntnisse des Fran-

zöſiſchen erwägen, die aus den niederen Seminaren öfters mitgebracht

wurden ; ebenso zwei Suevismen : „ um dieſes Bagatells willen " 2, 147

und das mehrfach gebrauchte wirklich" für gegenwärtig " ; oder ein

falsches Zitat wie Was ewig im Gesang soll leben, das muß im Leben

18) 3, 18.

19) 2, 257.

20) 1, 434 ff.

"

21) 2, 338 f., 370 f.

" "
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untergehn" 2, 247 ; eine Schreibung „ Palästrina “ 3, 59 ; oder die „ſieben

Worte Jesu am Kreuze von Händel “ 2, 421 , ſtatt von Haydn, was bloß,

wie das früher über die Bellini-Improvisation berichtete, auf nicht allzu

große musikalische Festigkeit hinweist. Schlimmer ist anderes und von

einem Mann mit klaſſiſcher Bildung schwer zu erwarten : „ die cosniſche

Venus des Prariteles " 1, 65 ; „Euridice" 2, 47. 419 ; „Caffinos " 3, 126 ;

„Heufiſch“ für „Haifiſch“ 3, 335 ; „ mit dieſem Ingredienz“ 3, 394.

Auf der andern Seite ziehen sich besonders durch die zwei ersten Bände

eine Reihe von Gesprächen oder besser Wortgefechten zwischen den philo-

sophischen Freunden, die zwar im ganzen bedeutungs- und wiglos sind

und die Schlagwörter des Hegeltums mit wenig Geist zu Tode reiten,

die aber doch eine Kenntnis dieſes Wortschaßes zeigen, wie sie bei einer

Frau wenig wahrscheinlich ist. Man hat deshalb wohl von männlichen,

natürlich theologischen Beihelfern oder auch Hintermännern geredet. Daß

sich ein solcher beſtimmt dazu bekannt hätte, wüßte ich nicht22) . W. C.

erzählt, sie habe, nachdem sie den höheren Auftrag erhalten, das Werk

zu schreiben, manches von den Schriften der Gegner gelesen. Ebenso be-

zeugt sie den gelegentlichen Beistand ihres Bruders, der Pfarrer und

vom Hegelianismus zur Gläubigkeit übergegangen war ; auch an Huber

läßt sich denken und vielleicht noch an andere. Möglich, daß ein im

Mai 1890 von Guſtav Hauff an Wilhelm Lang geſchriebener Brief23), den

dieser sechs Jahre später an Richard Weltrich, den Schüler und Ver-

ehrer Vischers, weitergab, auf eine Spur hilft ; ich verdanke die Kenntnis

davon Herrn Dr. Falkenheim in München, der aber selber den indirekten

Charakter seiner Quelle betont. Hauff schreibt : „ An dem Werke hat der

[spätere] Bonner Theolog J. P. Lange mitgearbeitet. Lange pflegte in

Stuttgart bei Profeſſor Kern zu wohnen, mit deſſen Frau er verwandt

war. Von Kern erhielt er viele Briefe befreundeter Tübinger Männer

22) Biedermann ( j . u . ) S. 75 : „ Alle haben die Ehre der Vaterschaft abgelehnt ;

nicht alle ebenso bestimmt die der Gevatterschaft. " Wen er alles meint, ist mir nicht

flar geworden.

23) Das Original des Briefs hat sich nicht finden lassen. Der Pfarrer Gustav

Hauff (1821-1890), welcher selbst die Sache aus einer Mitteilung von Wilhelm

Zimmermann (1807-1878) hatte, war ein Mann von viel Wiffen und Geiſt ; als Nach-

bar Zimmermanns (H. in Ohmden, 3. in Owen) hatte er 1872–1880 gewiß oftmaligen

Verkehr mit ihm. Zimmermann selbst konnte als Compromotionale von Vischer und

Strauß wohl unterrichtet sein ; jedenfalls ist er eine selbständige Quelle, denn daß er

etwa durch einen von beiden oder durch andere ihres Kreiſes erst nach dem Erscheinen

des Romans Kunde bekommen hätte, ist wenig wahrscheinlich ; mindestens zu Strauß

hatte er, indessen Märklin nicht ſehr gut behandelt, ſchwerlich mehr nähere Beziehungen.

Über den Nachlaß des kinderlos verstorbenen Hauff habe ich nichts erfahren können.
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zum lesen, aus denen er sich vor Bettgehen auf seinem Zimmer ganze

Stellen abschrieb. Vermutlich rühren von Lange die philoſophiſchen und

ästhetischen Partien des Buches her ; er hatte in einer Zeitschrift eine

ungünstige Beurteilung der Schrift Vischers über das Erhabene und

Komische veröffentlicht. "

Heinrich Kern, der Compromotionale und lebenslängliche Verehrer von

Strauß2 ), war seit 1845 Profeſſor am Stuttgarter Gymnaſium ; daß er

durch seine Frau mit Lange verwandt war, ist offenbar richtig . Ich ver-

mag aber das, was über Langes Mitarbeit gesagt wird, weder zu be=

kräftigen noch zu widerlegen. Die Anzeige von Vischers Arbeit stand 1840

in den Berliner Jahrbüchern und ist in Langes Vermischten Schriften,

Band 3, zu finden. Sie ist aber voll Lob und bedauert nur, daß sich ein

so bedeutender Geist dem Pantheismus verpflichtet habe. In den drei

starken Bänden von Langes Dogmatik habe ich ein paar Stellen gegen

Baur und Strauß gefunden, über Vischer gar nichts . Seine Polemik er-

scheint in der Form durchaus gemessen ; spezielle Anklänge an E. s. D.

habe ich nirgends gefunden. Damit ist gewiß die Möglichkeit seiner Mit-

arbeit nicht ausgeschlossen. Was W. C. an der früher angeführten Stelle

über ihn ſagt, würde zu ſeiner mehr gemäßigten Art stimmen ; irgend

etwas Positives ergibt sich weder für noch gegen die Annahme, denn

wie sie dazu kam, sich an Lange zu wenden, hat sie uns vorenthalten.

Ob ein genaueres Studium von Langes Schriften, zu dem mir jede

Möglichkeit gebricht, weiter führt, mag ein andrer untersuchen, wenn er

Luft hat. Vorerst kann ich nur sagen : wenn nicht doch noch eines Tages

aus irgend einem Nachlaß eine Stimme aus dem Grab uns genauer

belehrt, so bleibt die Annahme möglich, vielleicht wahrſcheinlich, daß das

Wesentliche in dem Roman von W. C. selbst ist25).

Jedenfalls darf das gelten für die Hauptfrage, ob der Roman Be-

ziehung auf beſtimmte Perſonen und Umstände nimmt, auf welche und

naans

24) Strauß, Märklin, Kap. 2.

-

25) Läßt sich doch auch in G. zwiſchen der eigentlichen biographischen Darſtellung

der eigenen Jugend und den die größere zweite Hälfte füllenden Tagbuchblättern ein

ſtarker Unterſchied finden : dort eine einfache, im ganzen gar nicht üble Erzählung, hier

eine monotone, auf die Länge ungenießbar werdende Schreiberei in der Sprache Ka-

beides von derselben Schreiberin, aber unter verschiedenen Umständen und

mit verschiedenem Zielpunkte geſchrieben. Ein in der philologiſchen Kritik wohlbewährter

Forscher hat an mehreren Stellen des Romans Inkongruenzen und Spuren verſchiedenen

Ursprungs zu finden vermutet, aber mit dem Zuſaß, daß hier nicht zu irgend einer

Sicherheit zu gelangen sei. Auch die Unterbrechung der Arbeit durch längere Zeit oder

Zeiten kann ihr Teil daran haben.
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in welcherlei Weise. Dobbriner möchte das, W. C. folgend, wegstreiten.

Alle früheren, zuleßt Wenke, haben es geglaubt. Man muß bei uns in

Württemberg, insbesondere in Tübingen, viel von Einzelheiten gewußt

oder auch nur zu wiſſen geglaubt haben, was sich jeßt nicht mehr feſt-

stellen läßt, während man andrerseits heute, da alle Beteiligten tot ſind,

freier reden kann . Was ich gebe, stammt wesentlich aus eigener Kenntnis

und dieſen und jenen persönlichen Erkundigungen. Das wichtigste steht

bei Wenke, einiges in den Darstellungen von Hausrath und von Bieder-

mann, die ihm entgangen sind26).

Die Universitätsstadt, die den Schauplaß der zwei ersten Bände

bildet, ist ganz deutlich Tübingen. Romantische Lage, unregelmäßige Bau-

art, Mangel moderner Eleganz ; Blick auf den Neckar und die Alb, davor

auf den Galgenberg ; geringer Wein27) : alles ſtimmt.

,,Lederburg" ), der Schauplaß des dritten Bandes, ist Ludwigsburg ;

„eine schöne, freundliche Stadt mit breiten Straßen und bequemen

Häusern“, mit Garniſon ; der Held hat dort seine erste Bildung emp-

fangen29) . Die Residenz ist nahe 30).

-

In Tübingen hat W. C. bis 1835 eine Anzahl von Jahren gewohnt.

Damals waren Baur, Viſcher und Strauß schon dort als vielgenannte

Männer: diejenigen, die am allerzweifellosesten in dem Roman vorkommen.

Im Mittelpunkt steht Robert Schärtel, in dem ich muß es deutsch

kein denkender Mensch Friedrich Vischer verkennen kann. Sein

Übername ,, Schartenmaier" war der Welt längst bekannt ; sein 1847

geborener Sohn heißt Robert, während das unglückliche Kind im Roman

Robert Friedrich heißt, also den Namen des Vaters dazubekommen hat.

Die äußere Erscheinung ſtimmt : „ Er hat ein scharf geſchnittenes, edles

ſagen
-

26) Hausrath, Richard Rothe Bd. 2, S. 278 ff.; Biedermann, Der religiöse Roman,

in seinen Ausgewählten Vorträgen und Auffäßen, S. 51 ff.

-

-

27) 2, 35. Wenn Elisabeth vorher in Ulm gewohnt hat welches nicht ge=

nannt, aber als Garnisonsstadt und Grenzstadt an einem größeren Fluß, mit Alpen-

fernsicht und leichter Verbindung mit München deutlich gekennzeichnet ist
so hat

das nichts zu bedeuten. Keine der Persönlichkeiten, die wir in E. s . D. zu suchen haben,

hat irgend etwas mit Ulm zu tun ; es ist nur die schon erwähnte, etwas schülerhafte

Neigung, überall Anknüpfungen an etwas Wirkliches zu brauchen.

28) Wenn der Name erst aus der zweiten Periode der Entstehung des Romans

stammt, so kann er durch den Namen „ Grasburg" in Kerners Bilderbuch (1849) an-

geregt sein.

29) 3, 1.

30) 3, 31. Nah liegt auch „Kornſtett" 3, 162 = Korntal, und das nicht genannte

Dorf, wo die Schlußwendung eintritt.
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Profil, eine hohe Stirne, blaue Augen und ganz hellbraune, lockige

Haare. Etwas größer als der Onkel, ist er freilich nicht groß genug zu

einer hohen edlen Gestalt', wie bei uns alle Helden sie haben müſſen. “

„Unser Held trug einen starken Backenbart, der ins Rötliche ſtach³¹). “

Er ist früher in Norddeutſchland, auch in Italien und Griechenland ge=

weſen³2) : Viſcher war 1832 f. in Göttingen, Berlin uſw., in Italien und

Griechenland 1839 f. Vischer hatte einen Bruder, der Pfarrer war und

von dem er getraut wurde, wozu er erst kurz vor der Hochzeit erſchien ;

man vergleiche 1, 174, 181. Robert gefällt sich in einem stets gewählten

Anzug 2, 38 ; zieht den Frack widerwillig an 1 , 184 : man weiß, welche

Empfindungen und Reformgedanken Vischer über die Männertracht hegte³ ).

Schärtel ist Ästhetiker. Für Musik hat er keine Begabung 1 , 131. 3,69 :

wie Viſcher ; um ſo mehr für bildende Kunſt. Er empfiehlt Kopien guter

alter Werke 1,367, wie Vischer in dem Aufſaß über die Sammlung

Rambour, eifert gegen das Nazarenertum, überhaupt gegen moderne

Heiligenmalerei 1,389 ff. 3,273 f., wie Viſcher in demſelben Aufſaß und

dem über Overbecks Triumph der Religion. Er hat wie Vischer eine

,,Vorliebe für große, stolze Frauengeſtalten“ 1 , 201 ; wovon noch später.

Er hat seinen Verleger in der eigenen Univerſitätsſtadt (Fues) und plant

ein großes Werk, das der Welt viel Neues ſagen soll . Einzelne Anklänge

an Schriften Vischers fehlen auch nicht, wovon später noch gelegentlich.

Vor allem ist das, was über die „ Inauguralrede" gesagt iſt, ganz auf

Vischers Antrittsrede gemünzt.

Daß das alles ein Zufall ſei, wird niemand behaupten, der die Dinge

ein wenig kennt und überblickt. Dobbriner bringt es fertig. Er kann sich

freilich auf W. C. berufen, welche sagt, die Figuren des Romans seien

Typen, sie habe die betreffenden Männer nicht gekannt usw., was sie

mehr orakelnd als mit ganz unzweideutigen Worten vorbringt. Wem das

Angeführte nicht genügen sollte, dem möge der Brief von W. C. an

V. A. Huber vom 10. Mai 1844, also aus der allerersten Zeit der

Arbeit, reden, den Wenke S. 77 anführt : ,,Als Held meiner Novelle

31) 1,55. 3, 503.

32) 1,77. 218.

33) Vgl. Wenke 79. Bei dem fortschrittlichen Schneider und seiner Rede 3, 83

(vgl. 87) kann man schwer umhin, an Viſchers Tübinger Schneider Riethmüller (vgl.

Strauß' Briefe, S. 54) zu denken, der in Beziehung auf Strauß' neuerſchienenes Leben

Jesu, wie ich aus Vischers eigenem Munde weiß, äußerte : „Sondern das verſteht ihr

nicht ! Von wegen der Bevölkerung muß immer etwas Neues kommen. Jezt, wo hat

mer vor zwanzig Jahr en Baura mit ama Regeſchirm gſehe ?“
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mußte mir Viſcher in Tübingen, deſſen Eigentümlichkeiten ich zufällig

kenne, dienen." Ist angesichts deſſen ein Wort weiter nötig 34) ?

Im dritten Band verändert sich ja nun der Schauplaß. In Einzel-

heiten gehen die Beziehungen auf Vischer fort, wie schon gelegentlich zu

zeigen war ; auch noch in Beziehung auf die anfängliche Stellung zum

Deutschkatholizismus . Wenn aber Schärtel in Lederburg Professor für

alte Sprachen wird, so ist hier an Vischers Stelle Strauß getreten, der

nach seiner Entlassung als Stiftsrepetent im Sommer 1835 als Pro-

fessoratsverweser in seine Vaterstadt Ludwigsburg versezt wurde und

im Herbst 1836 dieſe Stellung ebenso mit dem freien Schriftstellerberuf

in Stuttgart vertauschte, wie das Schärtel nachher tut. Die mehrfach

erwähnte Berufung nach Zürich, aus der nichts wird, ist wiederum nicht

die Vischers, der erst 1855 nach Zürich ging, als von E. s. D. ſchon

die zweite Auflage gedruckt wurde oder war, sondern die von Strauß 183955).

Was ist nun in dem Roman aus Vischer geworden ? Eine Figur von

jämmerlichster Haltlosigkeit, liebenswürdig nur im Glück, sich selbst weg-

werfend, bald im Übermut, bald in der Verzweiflung, zwischen Extremen

hin und her taumelnd, würdelos und taktlos ; ungebildet im Ausbruch

des Zornes, unmännlich im Unglück. Er liebt nicht nur die leiblichen

Genüſſe, wovon mehr, sondern er betrinkt sich mehrfach, bis zum Lallen

und Umfallen 36) . Das furchtbare Elend seiner Frau hindert ihn nicht,

in nächſter räumlicher Nähe davon mit Sannchen bedenklichste Kurmacherei

zu treiben, Scheidungs- und Heiratspläne mit ihr auszuhecken. Während

man ihm zuvor im Punkte der ehelichen Treue nichts nachsagen konnte,

ist es doch ein etwas eigenes Benehmen, wenn er im dritten Bande

seiner Frau, die schon tief im Elend steckt, mitteilt, eine Jugendgeliebte,

die ein Kind von ihm habe, melde sich zur Unterstüßung und er denke

groß genug von seiner Frau, daß sie in eine solche willigen werde . Es geht

aber schon im zweiten Band eine noch schlimmere Szene voraus³7) . Am

Schluß einer Szene, wo Robert in Eifersucht gegen Bertram auffährt

und es zu einem Ringkampf kommt, in dem es der gewandtere Edelmann

gewinnt, bricht Robert in Rührung aus, und plößlich ſteigt in ihm der

Gedanke auf, der dann freilich nicht zur Ausführung kommt : „Jupiter

31) W. C. reibt sich auch noch in G. des öfteren an Viſcher und seinen ſpäteren

Werken : G. 2, 5 f. 12. 23–25 (milde 2, 222), ſpeziell an dem „ denkenden Präzeptor“;

wann wird ein Weib eine harmlose Parodie verstehen ?

35) 3, 359. 489. 500. 507. 555. Der „Freund B.“ 3, 507 ist Biedermann, der

1850 schon Extraordinarius war.

36) 3,195. 472.

37) 2, 292.
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und Ganymed ! ", wonach die Verfaſſerin fortfährt: „ Auch ein ästhetisches

Experiment ! Und da geſchah es, daß wenigſtens in Gedanken und Worten

und im Einverständnis eines schandbaren Tauschhandels, in dem Elisabeth

von Roberts Seite hingegeben wurde, sich auch an diesen helleniſch

Geistesfreien die furchtbare Knechtschaft der Sünde bewährte, " wozu auf

Römer 1 , 25 ff. verwiesen ist. W. C. hat uns später berichtet 38), ſie habe

einmal, als sie nicht gewußt habe, wie weiter kommen, die Bibel auf-

geschlagen und ſei dabei auf die paulinische Stelle gestoßen ; sie habe sich

entſeßt und gesagt : „Herr, das darfst du mir nicht zumuten, das ſchreibe

ich nicht ; " aber der Befehl von oben sei geblieben und ihr Bruder habe

erklärt, dann müſſe ſie gehorchen .

Man fragt sich wie kommt jemand dazu, einer Romanfigur, in der

er für jeden, der ſehen will, ganz deutlich einen beſtimmten Gegner zeichnet,

ſo etwas unterzuſchieben ? Es ist vermutet worden, W. C. habe die

Schilderung der empfindsamen Seminarfreundschaften in Viſchers Artikel

über Strauß im Auge gehabt 39) . Mag sein. Sie hat ja in Vischers

Schriften gelesen und öfters darauf angespielt. So hat sie auch sonst das

eine und andere von ihm verzerrt wiedergegeben. In der Schrift über

das Erhabene und Komiſche ſagt Vischer, Perſonen von unerschütterlichem

Ernst ihrer Grundſäße ſeien achtungswert, aber zum Geſellſchafter wünſche

er sich den Mann, der im Leben diese Treue habe, „ aber bei einem

Glaſe Wein auch die tiefe Weisheit des Saßes zu schäßen weiß, daß

alles einerlei ist “ . Wie schön menschlich diese Regung, wie leicht sie auch

ins Christlich-Religiöſe zu übertragen ist, merkt W. C. nicht oder will es

nicht merken. Da haben wir ihn : ein sittlich indifferenter Genießer ; und

nun wird das alles einerlei “ ebenso zu Tode gepeitscht 40), wie die

Weinflasche immer wieder herhalten muß.

"

W. C. merkt aber auch nicht, wie wenig ihre Zeichnung gerade zu

dem wirklichen Viſcher paßt. Ein Genießer ist er gewiß nie gewesen,

sondern ein harter, unermüdlicher Arbeiter, der den Genuß einer Tafel-

runde zum Ausruhen suchte und nicht als Selbstzweck. Ich habe ihn nur

als Mann strenger Mäßigkeit gekannt, und so war er gewiß auch früher.

Nichts, gar nichts von einem Epikureer. Der Mann, der im Roman eine

widerliche Küsserei coram populo hat, war der abgesagte Feind aller

solchen Preisgebung innerer Triebe, vollends des Küſſens unter Männern ;

und ich weiß, daß er auch in jüngeren Jahren in Vorlesungen ſeruellen

Dingen aus dem Wege ging. Er hat derbe Ausdrücke zur Kritik anthropo=

38) A. 56 ff. G. 2, 143.

39) Dazu und zum gleich folgenden s. Wenke 88 ff.

40) 2, 40. 289 („beim Glaſe Wein“), 3, 514.
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morphischer Gottesvorstellungen brauchen können ; im Roman ist er ein

Mann der vulgären mäckernden Blasphemie, wie Leute, die keine höhere

Bildung haben. Der haltlose, seiner selbst unmächtige Schärtel hat keine

Gemeinschaft mit dem innerlich kämpfenden und ringenden Viſcher, der

uns dieses Ringen auch gerne miterleben läßt, nicht erst in „ Auch Einer",

sondern schon früher, der aber stets mit festem Entſchluß und sicherem

Bewußtsein sich so oder so entscheidet. Eins verdient noch bemerkt zu

werden : die Ehedissidien Schärtels sind kein Abbild von Vischers Ehe

und sollten wohl auch nie eines ſein.

Vischer hat uns lange aufgehalten. Neben ihm tritt noch eine Anzahl

anderer auf.

Zunächst der oben erwähnte Professor Fischmann, in dem man merk-

würdigerweise Eduard Zeller hat finden wollen. Zeller sagt Baur gegen-

über kein Wort davon, und ich kann auch keinen vernünftigen Grund

dafür finden. Daß seine Frau eine Schweizerin ist und er früher in

Bern war, wo Zeller von 1847 bis 1849 wirkte, ist doch höchstens eine

jener armseligen mehr erwähnten Anknüpfungen an gewisse konkrete

Dinge ). Vielmehr ist „Fischmann “, der noch dazu Friß heißt, nur eine

zweite Hypoſtaſe Viſchers und die Liebschaft mit Madelaine der schon

erwähnten Vorliebe Vischers für Rasseweiber entnommen, die ja noch

späterhin die Goldrun in Auch Einer" geschaffen hat.

"Der Senior" in dem Kreis der Philosophen ist ganz deutlich Ferdi-

nand Christian Baur 2) . Er ermahnt zur Zurückhaltung und redet, wo-

bei es nicht ohne Indiskretionen abzugehen scheint, vom Tode seiner

Frau, die 1839 gestorben war.

Der „ Literat ******** und ſeine Frau sind Strauß und Frau. Strauß

konnte kaum anders genannt werden als Literat. Agnese Schebest war

ja eine der gefeiertſten Opernsängerinnen, beſonders in Männerrollen

gewesen, und als ihre Glanzleistung galt eben der Romeo 43) . Die

Sängerin entfernt sich von ihrem Mann ; Schauſpielerin und Gelehrter

paſſen eben nicht zuſammen *4). Dieser Literat ist nun eine recht farblose

Figur. Obwohl Strauß in G. ebenso als Beispiel des Bösen zitiert

41) Biedermann, Vortr. u . Aufſ. 74, meint, wenn Fiſchmanns Frau „Das Bauren-

weib" genannt werde, ſo ſei das eine Anspielung auf den Namen Baur. Es heißt aber

nicht so, sondern „ Bauernweib “ 1 , 267. 2, 401 , „Bäuerin“ 1, 322 f., und zwar in

beiden Auflagen.

42) 1,209. 212 ff. 224. 2, 382.

43) In dieser Rolle war sie von Strauß und von R. Köstlin beſungen worden.

Ob W. C. fie in derselben gehört hat, ist zweifelhaft ; 1834 f. war A. Schebest nicht

in Stuttgart, sondern 1837 f. und 1842.

44) 2, 110.
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wird und wie ſehr galt er dafür gerade nach dem Erscheinen des

Lebens Jesu ! -, ſo kommt er im Roman ungerupft weg15). Man kann

da und dort beobachten, daß positive Theologen für Strauß (wenigstens

vor dem dritten Hutten-Bande, den Halben und Ganzen und dem alten

und neuen Glauben) mehr übrig hatten als für Vischer. Kein Wunder :

der Strauß des Lebens Jesu und der Glaubenslehre war der Mann der

negativen Kritik, der gegenüber das Bedürfnis nach etwas Positivem

leichter zu betonen war als gegenüber dem poſitiveren, idealiſtiſcheren

Vischer. An diesem Punkt am meisten glaubt man eine theologische Hand

spüren zu können ; aber das Indizium reicht freilich nicht aus 46) .

In dem Freundeskreis Roberts scheint eine reine Erfindung, min-

destens auf keinen der Welt bekannt gebliebenen Mann deutend, der

Jurist Siegwart, genannt Falstaff, groß, dick, materiell, im dritten Band

Volksaufwiegler. Intereſſanter sind zwei andre : der Philoſoph Schwäber-

lein und Eberhard, genannt die „ Subſtanz “. Bei jenem denkt Hausrath 47)

an den Philosophen und Ästhetiker Karl Köstlin „ mit seinem berühmten

schwäbischen Dialekt " . Allein dieser wird wohl dem Badenſer mehr auf-

gefallen sein als unsern eigenen Landsleuten. Ein „ etwas scharf gezeich=

netes Gesicht" kann man von Köstlin auch nicht aussagen, ebenso keine

dünne Tenorstimme ). Vielmehr weist der Name der nicht besonders

hervortretenden Figur auf Schwegler hin, und beweisend ist, was am

Schluß gesagt und wohl schon im ersten Entwurf vorhanden gewesen ist:

„ Schwäberlein mißt in Italien den Grund, auf dem die alte Roma ge=

standen, und ist darum unsern Blicken entschwunden 19) " : Schwegler war

1846 in Italien, besonders in Rom, und erdachte seine römische Ge-

schichte, besonders um Roms Topographie bemüht. 1857 ist er gestorben,

nachdem der Roman schon in beiden Auflagen erſchienen war.

45) Der Literat hatte für die gute und geordnete Führung der Haushaltung ſehr

viel Sinn“ ; „es gab Leute, die wollten ihn geizig schelten ; aber man darf nicht alles

Böse glauben" 1, 418.

46) Für eine Beteiligung Langes . kann es auch nicht geltend gemacht werden,

eher dagegen.

47) R. Rothe 2, 280.

48) 1,215. 416. Die hohe Stimme würde auf Friedrich Reiff ( 1810-1879, 1837

Repetent, 1810 Privatdozent in Tübingen) paſſen, der Hegelianer war und nach einer

mir gewordenen Mitteilung für einen der im Roman Gezeichneten galt vielleicht nur

Verwechslung mit Schwegler, deſſen helle, etwas hohe Stimme ſein Biograph aus-

drücklich erwähnt.

49) 3,582. Vgl. Teuffel, Studien und Charakteriſtiken (1. Aufl.) S. 507. Daß

Schärtel und Schwäberlein zugleich Professoren werden, trifft für Vischer und Schwegler

nicht zu, aber auch nicht für Viſcher und einen andern.
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Eine große Rolle als Narr voll rätselhafter Weisheit, als eine Art

von Gnom, der wie aus dem Boden plößlich da ist, öfters als guter

Geist und deus ex machina, spielt Eberhard. In ihm kann man, wenn

man will, Karl Köstlin finden, den Mann, hinter deſſen wunderlichem

Gebaren viel Tiefsinn steckte. Er ist allerdings für den Roman etwas

jung, wurde 1849 Dozent, 1853 außerordentlicher Professor ; und jeden-

falls wäre seine Figur stark, doch nicht ohne Wohlwollen karikiert : er

schielt, kaut an den Nägeln, hinkt, schnißt gerne Spazierstöcke, ist kein

„Herr“, wäre lieber Bäcker geworden, ist aber, was wieder zu Köstlin

ſtimmt, muſikaliſch 5º) ; ebenso würde auf ihn paſſen, daß ſeine spekula-

tiven Anschauungen sich nicht mit denen des übrigen Kreiſes decken.

Andere Figuren treten nur gelegentlich auf. Justinus Kerner ist un-

verkennbar in dem Arzt und Seelenforscher K., bei dem Elisabeth hätte

untergebracht werden sollen : ein alter, wohlbeleibter, behaglicher Mann,

der viel mit der Geisterwelt verkehrt hat ; seine Poeſien zeigen eine tiefe

Grabessehnsucht ; auch seine Aeolsharfen werden erwähnt. Neben ihm ist

von dem Profeſſor E. und seinen Kenntniſſen der Nachtſeite des Lebens

die Rede 1) : natürlich Eschenmayer. Ganz vorübergehend ist unser

Dichter“ genannt, deſſen Gesang „ ohne Wiederkehr verſtummt ist“ 52) :

Uhland.

"

Außerdem noch Theologen verschiedener Färbung. Gleich zu Anfang,

was mehrere gegnerische Rezensenten als einen sehr geschickten Streich

bezeichnen, um den Schein der Unparteilichkeit zu erwecken, ein zelotiſcher

Pfarrer Schwerdtmann, der jeden weltlichen Genuß für Sünde hält.

Nach einem Brief an Huber ist auch hier eine wirkliche Person gezeichnet 5 *),

und zwar soll es der bekannte Ledderhose sein. Ein Gegenstück dazu ist

der „Romanpfarrer“ : Heribert Rau mit ſeinem Roman „ Die Pietiſten “ ;

er war 1848 und 1849 deutsch-katholischer Pfarrer in Stuttgart 54). Im

dritten Band erscheint, wie angeführt, auch Johannes Ronge, aber ohne

Verkleidung.

Es fehlt auch nicht an liberalen Pfarrern, die mit Schärtels Kreis

befreundet sind . Einmal sehen wir sie versammelt 55) , darunter einen, der

50) 1,216. 253. 350. 415 ; 2, 117 usw.

51) 3, 418. 499. 557 ff.

52) 1, 125.

53) Wenke 87. Daraus geht hervor, daß jene Auffassung, es handle sich hier um

einen schlauen Kniff, doch wohl irrig ist. W. C. ist nie eine Verächterin der schönen

Literatur und Kunst gewesen oder geworden.

54) 3, 97f. Wenke 86.

55) 3, 42 ff.
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"I

„in ſeiner Schrift unverkennbar den Pietismus mauſetot geschlagen hat" :

Christian Märklin, der erst vier Jahre vor Erscheinen des Romans ge-

storben war 56). Diese liberalen Pfarrer machen mitunter üble Sachen,

segnen Winkelehen ein u. dgl. Am stärksten treibt es der Doktor und

Pfarrer Titel, Landtagsmitglied eines andern deutſchen Ländchens “, der

Schärtel über die Gemütskrankheit der Elisabeth tröstet und sagt, da

müſſe man sich eben an andern Weibern schadlos halten, seine eigene

Frau sei auch gemütskrank geweſen . Es kann nicht zweifelhaft sein, daß

hier der Heidelberger Dekan Zittel vor uns steht, dessen Frau in der

Tat gemütskrank war57) .

Den Übergang zu den weiblichen Figuren kann der Maler Bertram,

richtiger Otto Freiherr von Schussen, bilden. Er ist ein fränkischer Edel-

mann, von evangelischem Vater und katholischer, westfälischer Mutter,

hat Ähnlichkeit mit Shakespeare und heißt bei den Studenten der Graf

oder der gräfliche Maler. Nach einem Bericht von W. C. hätten andre

darin den Grafen Schack gefunden, was sie zurückweist und was wohl

auch grundlos ist 58) .

Nach einer Aussage Karl Köstlins (um 1890) galt der Maler und

Kunsthistoriker Heinrich Leibniz ( 1811-1889) für das Urbild Bertrams.

Er war seit 1841 in Tübingen und mit Viſcher nahe befreundet. Aber

von konkreten Zügen stimmt gar keiner zu diesem Vorbild, und es ist

sehr wohl möglich, daß gar keine wirklichen Beziehungen vorhanden ſind.

Elisabeth ist als ganze Figur und im einzelnen erfunden. Daß sie

die Tochter eines frühern Lehrers Roberts in B. mit Namen „ Sper-

mann" ist, des köstlichen Mannes, der so oft die Zielscheibe unſeres

Wizes war", wie Robert einem Freund schreibt 59), führt nicht weiter.

B. kann nur Blaubeuren sein, und von Vischers Lehrern könnte der

anekdotarisch fortlebende Ephorus Reuß gemeint sein. Aber für Elisabeth

selbst könnte das, wenn es richtig ist, nur bedeutungslos sein. Ihre

Figur, die durchdachteste des Romans, ist höchstens mit eigenen Erleb-

nissen der Erzählerin gelegentlich ausgestattet . Ebenso ist Madelaine ge-

wiß freie Erfindung oder nicht ganz freie, denn sie ist das bekannte

56) Minder wahrſcheinlich Guſtav Binder, der auch über den Pietismus geſchrieben

hatte; Strauß' Buch über Märklin (1850) hatte dieſen weithin bekannt gemacht.

57) 3, 371 ff. Hausrath, Rothe 2, 278 f., was Wenke, s. o . , nicht gekannt hat.

58) 1, 436. 2, 6. 242. 262. Jn G. 2, 198 erzählt W. C., am 28. Oktober 1892

ſei ein Herr nebst Dame zu ihr gekommen, der ihr die Deutung auf Schack überbracht

habe. „Er sei ein Schüler des großen Ästhetikers V. und ſei daran, eine Geſchichte der

Tübinger Schule zu schreiben." Wer mag das sein ? Ich habe an W. Lang gedacht,

aber erfahren, daß er es nicht war.

59) 1, 116.
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Überweib alter Herkunft. Daß Guzkows Wally Patin gewesen ist, mag

man mit Wenke S. 95 annehmen ; eine wirkliche Perſon ſchwerlich.

Dagegen trägt die Weltdame und Tochter eines Universitätsbeamten

Frieda Auerheim 6º) dieſelben Anfangsbuchstaben wie eine durch äußere

Erscheinung, Geist und muſikaliſche Begabung bekannte Tübinger, ſpäter

Stuttgarter Dame. Wenn aber an ihr wenig Kritik geübt ist, ſo iſt

Sannchen eine um so üblere Person, und doch spielt ihr Name, wenn

wir das S durch ein H erſeßen, deutlich auf eine früher gefeierte Tübinger

Dame an 61), wie schon Zeller gefunden und gerügt hat.

Was sollen wir von dem allen halten ? Das Verdikt „ Tendenzroman“

besagt nichts . Vielleicht sollte es solche überhaupt nicht geben ; gibt es ſie

aber, so muß einer, der ausführt, daß der Unglaube ins Verderben leitet,

so erlaubt sein wie einer, der das Gegenteil tut 62) . Es kommt lediglich

auf das Wie an. Und zwar soll hier die künstlerische Seite nicht weiter

verfolgt werden, sondern nur die moralisch-psychologische. Wie sind,

müssen wir fragen, die sattsam erörterten Anknüpfungen an beſtimmte

Perſonen einzuschäßen ? Die meisten unter ihnen sind gleichgültig und

zeigen nur jene schon erörterte schülerhafte Armut, die überall einen

Nagel sucht, um ihre Bilder dran zu hängen. Aber mindestens die

Figuren Schärtels und Sannchens, die Stelle über den Pfarrer Titel

können damit allein nicht zurechtgelegt werden. Hier ist übelste Sorte

der Beleidigung ; die Berufung auf Inſpiration verfängt nicht und wäre

von jedem Gerichtshof, vor dem etwa Vischer geklagt hätte, als unerheb-

lich übergangen worden ; an dem bewußten animus injuriandi fönnte.

man bloß bei einem geisteskranken Verfasser zweifeln.

Nicht eben für geiſteskrank, aber für eine Perſon mit einem „ Sparren“

wird nun mancher geneigt sein die Verfaſſerin zu halten und wird hinzu-

fügen, daß die größte im Leben bewiesene Tüchtigkeit das nicht aus-

schließe. Man wird von religiöser Monomanie o. ä. reden wollen. Ob

solche, welche inſpiriert zu ſein glauben, notwendig krank ſein müſſen,

weiß ich nicht; es kommt auch darauf an, ob sie nicht bloß vorgeben,

60) 2, 419 ff.

61 ) „Du gehörſt zweifellos zu den Schafen“ ; „ihre Schafsnatur“ ; „mich ein Schaf

heißen" 2, 30f.

62) Sollte am Ende Heyse zu seinen „Kindern der Welt" durch E. s. D. gereizt

worden sein? Auch dort wird der Held vom Akademiker zum Lehrer einer Mittelschule.

Nach der Ansicht genauer Kenner Henſes ist, wie mir Herr Dr. Peşet mitteilt, kein

Anhaltspunkt dafür zu finden. Gewußt hat Heyse sicher von E. s. D. , denn der Roman

muß in Franz Kuglers Haus gelesen und besprochen worden sein ; Herr Dr. Falkenheim

verweist mich auf Rosenkranz, Neue Studien II, S. XI.
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inſpiriert zu ſein : wenn man vor dem Erscheinen schreibt, man habe

Viſcher zum Helden gewählt, hernach aber, man habe von den Herren

vorher gar nichts gewußt ich erspare mir den Nachſaß. Von einem

recht bösen Zankeisen sagt wohl der Nachbar : die muß verrückt sein ; ob

es der Frrenarzt ſagt, kommt auf den Fall an. Ich glaube, in dieſem

Fall wird er auf geſund erkennen. Es fehlt auch in dem späteren zwei-

bändigen Werke von W. C. nicht an kleinen Bosheiten, nicht bloß gegen

die Ungläubigen ; daß solche den Kreiſen, in denen sie lebte, fremd ſeien,

wird man nicht behaupten wollen, und erſt jüngst ist mir erzählt worden,

man habe sich vor ihr mit ſeinen Worten sehr in acht nehmen müſſen.

Die Rede, W. C. habe durch ihre lange und treue Wohlfahrtsarbeit

ihre alte Sünde gut gemacht, kann man nicht gelten laſſen. Beides liegt

doch auf ganz verſchiedenen Gebieten, und ſie ſelbſt hat noch in ihrem

leßten Buch, alſo nach vierzig Jahren, in ebenso hohen Tönen von der

göttlichen Mission ihres Romans geredet wie im Jahr 1860.

Die Verfaſſerin des Romans ist ein Weib, und zwar keins der mo-

dernen Öffentlichkeit, ſondern eins von der alten Welt 63). Darin liegt

der eigentliche Schlüssel für ihr Gebaren.

Das Weib steht dem öffentlichen Leben, besonders dem Rechtsleben,

ferne ; wie es ja auch nicht juriſtiſch, ſondern moraliſch zu urteilen pflegt,

namentlich wenn es geistlichen Kreisen angehört, in denen eine latente

und nicht einmal immer latente Opposition gegen das strenge Recht sehr

beliebt ist. So hat es denn auch meist jene rein formellen Anschauungen

vom Rechte, die im Volke sehr verbreitet sind . Fehlt es also einer Schrift

wie E. s. D. an direkt beleidigenden Bezeichnungen oder ist, wie hier,

der Schilderung des Helden absichtlich oder nicht - dieses und jenes

beigemischt, was nicht auf ihn paßt, so wird leicht die Ansicht entstehen,

eine Beleidignng liege überhaupt nicht vor. Ein Mann wird aber zehn-

mal einen Mann wegen Beleidigung verklagen, bis er wegen des näm-

lichen ein Weib verklagt, und so wird sich beim Weibe leicht die Meinung

feſtſeßen, dagegen geborgen zu sein 64). Die Lust zum Beleidigen und

63) Man möge alſo im folgenden, wenn es nötig ſcheint, das Präſens durch das

Präteritum erſeßen.

64) W. C. muß die Frage aber doch erwogen haben, wenigstens nach dem Er-

ſcheinen ihres Romans, ob man sie nicht verklagen könne ; sonst würde sie nicht immer

wieder versichert haben, die angeblich beleidigten Personen seien ihr unbekannt gewesen,

was in Beziehung auf Viſcher, wie wir sahen, gar nicht richtig war. Intereſſant iſt

auch A 87 : „Sollte von einer richterlichen Behörde, bei der eine Klage eingegangen

wäre, Auskunft verlangt werden, so ermächtige ich hiermit das Rauhe Haus in Ham-

burg, meinen Namen derselben zu nennen, und die weltlichen Gerichte mögen dann den

Maßstab ihrer Geseze an das Buch und dieſen Aufschluß halten. Ich bin mit dieſen

Bürtt. Bierteljabrsh . f. Lanbesgefch . N.F. XXXII . 17
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Verlegen an sich ist beim Weibe nicht geringer als beim Manne 65) . Man

kann auch sagen : weil es gerade in höheren Fragen nach der Regel zu

leben und behandelt zu werden gewohnt ist : Eure Weiber lasset schweigen

unter der Gemeine, so mag die schließliche Reaktion dagegen leicht um

so stärker sein.

Ferner: das Weib geht auf das Ganze. Relativistische Erwägungen

sind ihm fremd ; „schändlich oder würdig, bös oder gut". Den Mann

wünscht es männlich, heroisch ; wie es bezeichnend ist, daß Frauen ſelten

ſich für einen inaktiven Mann in Erzählung oder Drama erwärmen

werden 6 ), denn psychologische Erwägung ist ihre Sache nicht, so ist es

bezeichnend, daß W. C. in Schärtel nicht einen energiſchen, konſequent

bösen Duäler seiner Frau gezeichnet hat der würde ihr vermutlich

imponiert haben , sondern einen haltlosen Schwächling . Das wird ver-

stärkt durch ihre kirchliche Richtung, durch ihre Entfernung von der großen

Welt. Zwischen Himmel und Hölle gibt es kein Drittes ; daß die Un-

gläubigen zu den Böcken gehören, wird dem ländlichen Beobachter durch

die Wirklichkeit oft genug nahegelegt, in Beziehung auf höhere, speziell

gelehrte Kreise wird es um so lieber geglaubt, als man von ihnen, und

nicht immer mit Unrecht, vorausseßen wird, daß sie ihrerseits die Gläubigen

zu den Schafen im niedrigeren Wortsinne zählen. Für den entschiedenen

Gläubigen der Sorte, zu der W. C. gehört, iſt aber das Wort Gamaliels

nicht gesprochen ; er wird glauben, mit dem Schwerte des Herrn drein-

fahren zu müssen, und das um so mehr, wenn diese Tat zugleich ge=

boren wird aus dem finstern, vielleicht unbewußten Urgrunde des Neides

gegen die, die im Lichte der modernen Aufklärung und Wissenschaft und,

-

weltlichen Geſeßen ganz unbekannt und kümmere mich auch nicht um dieſelben, das

ewige Gesetz in der tiefsten Bruſt und mein Befehl hat mir allein befohlen und dieſem

habe ich genügt. Dennoch werde ich zwar nicht vor öffentliche Schwurgerichte mich

stellen, aber doch, wenn die menschlichen Geſeße dieſem ewigen Geſeß widersprechen ſollten,

die Strafen, die ſie etwa über mich verhängen könnten, tragen. Sie werden's aber

wohl bleiben laſſen, gegen den Lebendigen anzurennen, das Schicksal, in Jesaias 56,

Vers 16 angekündigt [falsches Zitat ! ], wär' ihnen gewiß.“

65) Das Scheltenlerikon des Bauernweibs ist eher größer, sicher mehr benut als

das des Bauern ; ob nun hier der Geschlechtscharakter maßgebend ist oder die Tat-

sache, daß auch in ländlichen Kreiſen der Mann sich frühe seiner Stellung in der

Öffentlichkeit und der daraus fließenden Pflicht, sich in acht zu nehmen, bewußt wird :

das braucht hier nicht erörtert zu werden. Troß der in der Jugend reichlich empfangenen.

Einwirkungen literariſcher und künstlerischer Art, welche der Roman zeigt, iſt W. C.

dem Kreise ländlicher Vorstellungen und Empfindungen immer angehörig geblieben ; die

Lektüre von G. zeigt das zur Genüge.

66) Werther, Der grüne Heinrich usw. usw.
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wie man das nur zu gerne glaubt, in einem sybaritischen Wohlleben

wandeln.

Nimmt man das alles zusammen, so wird man, ohne die Annahme

pſychiſcher Abnormität, die Ungeheuerlichkeit eines solchen Machwerks eher

verstehen, den Zynismus psychologisch begreifen, der in einem solchen

Versuche, den Gegner vom Stuhle zu stoßen, sich dartut. *)

*) Anm. Der im Jahr 1920 verstorbene Prof. Dr. Hermann v. Fischer hatte

die Absicht, den oben gedruckten Vortrag (als ſelbſtändige Schrift ?) erscheinen zu

laffen. Da aber die Not der Zeit damals hinderlich war, blieb er bisher ungedruckt

liegen. E.

17*



Berichte des Agenten Klindworth

und Schreiben des Königs Friedrich Wilhelm IV.

an König Wilhelm I. von Württemberg.

Von Eugen Schneider.

Als Belege und Ergänzungen zu der Darstellung von der Sendung

des geheimen Agenten Klindworth nach Berlin in meinen Vorträgen und

Abhandlungen aus der württembergischen Geschichte (Stuttgart, W. Kohl-

hammer, 1926) werden hier zwei Berichte Klindworths an König Wil-

helm I. von Württemberg und zwei Schreiben König Friedrich Wilhelms IV .

von Preußen an denselben veröffentlicht.

Der erste Bericht, vom 6. Dezember 1848, behandelt namentlich die

Sigung des preußischen Ministerrats am 5. und die Eingenommenheit

des Königs gegen seine Minister, der zweite, vom 10. Dezember, die

Versuche Klindworths, den Ministerpräsidenten Grafen Brandenburg zu

stürzen. Aus dem ersten Schreiben Friedrich Wilhelms, vom 14. De

zember, ergibt sich das Vertrauen, das er dem Agenten schenkte, und

das weitgehende Entgegenkommen gegen ſeinen Auftraggeber. Das zweite

Schreiben, vom 26. Januar 1849, ist die Antwort auf ein Schreiben.

des Königs Wilhelm vom 22. Januar ; sie zeigt, daß der König von

Preußen zurückhaltender geworden war, wie denn auch die Tätigkeit

Klindworths in Berlin ihr Ende gefunden hatte.

Alle vier Stücke sind den Kabinettsakten des Württ. Staatsarchivs

entnommen (III, 368).

I.

Klindworth an König Wilhelm von Württemberg.

Potsdam, den 6. Dezember 1848, abends 112 Uhr.

Sire, ich habe die Ehre E. M. unterthänigst anzuzeigen, daß des

Königs von Preußen Majestät sich gestern vormittag ausdrücklich in der

Absicht nach Berlin begeben hat, um dort dem Minister-Rathe in der

Angelegenheit meiner Mission zu präsidiren. Gleich nach des Königs

Rückkehr aus der Hauptstadt bekam ich ein Schreiben des Flügeladju-

tanten Prinzen von Croy, welches die Einladung enthielt, mich am

Abend um 6 Uhr im Kabinett S. M. einzufinden.
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Der König begann ſeine Unterredung mit den Worten : „ Ich habe

Ihnen heute Abend viel zu sagen, mein Theuerster ; ich komme von

Berlin aus dem Minister-Rathe. Wie ich Ihnen versprach, so habe ich

dort unsere Sache selbst vorgetragen, und ich muß mir das Zeugnis

geben, daß ich gut gesprochen habe. In meinen Miniſtern ſteckt aber das

alte Zopf-Preußentum ; sie möchten sich am liebsten isolieren, das heißt,

wie ich ihnen sagte, ſich abermals bei Auerstädt schlagen lassen. Es ist

ein Leiden, daß sie nichts von Politik verstehen und ich davon hundert-

mal mehr als sie weiß. Sie kommen mir abermals mit dem albernen

Thema, daß sie erst im eigenen Hauſe aufräumen müßten, ehe ſie offen

der Paulskirche die Zähne weisen könnten, daß Frankfurt ja keine

Truppen habe, um ernstlich etwas gegen die Fürsten und am wenigsten

gegen Preußen zu unternehmen, wogegen, wenn man die Paulskirche

erst die Verfaſſung vollenden ließe, man mit Vermeidung eines jeglichen

Scheine von dem, was einem Angriff ähnlich sähe, hinterher weit beſſeres

Spiel mit der Erklärung habe, daß man diese Verfassung ohne eine

Reviſion derselben nicht annehmen könne und werde . Hierauf entgegnete

ich den Herren was Sie wissen und was ich denselben schon früher in

dieser Beziehung geantwortet hatte, nemlich daß der Bruch mit Frank-

furt die ganze Zentral-Gewalt möglicher Weise zur Auflöſung bringen

und den Reichsverweser zu einem plößlichen Abgange veranlaſſen könnte,

wenn dieser Bruch nach dem Erlaß der Verfaſſung von unserer Seite

erfolgt, sowie auch daß es mir unwürdig erscheine und als eine Art von

Fallstrick ausgelegt werden könne, wenn wir Frankfurt sich länger ſelbſt

überließen und, ihm die Beendigung des Verfaſſungswerkes heute ruhig

verſtattend, hinterher mit einem Male dasselbe für ungültig erklärten .

Hierauf traten zwei Minister mit einer Mittelansicht auf, Ladenberg und

der Juſtizminiſter (Herr Rintelen), indem sie vorschlugen, die Unter-

handlung der Vereinbarung mit den Fürsten unter dem ausdrücklichen

Vorbehalte zu beginnen und zu Ende zu bringen, daß, wenn während

des Verlaufs dieſer Unterhandlung die Dinge in Frankfurt es erforderten,

man alsbald mit einer Erklärung gegen die Paulskirche vorschreiten

werde. Die übrigen Minister blieben bei ihrem Sage, in Gemeinschaft

mit den Regierungen nicht vor , sondern unmittelbar nach Verabschiedung

der Reichsverfassung mit Einsprache und Veto aufzutreten . Bülow be-

sonders war, wie er immer gegen alles ist, was ich will und vorschlage,

so auch diesmal ganz entgegengeſeßter Ansicht. Ich spreche mit ihm

nie über Politik , weil ich das Widersprechen über alles und jedes

natürlich nicht vertragen kann. Nun aber erklärte ich den Herren rund

heraus , ich wolle und befehle die Negoziation mit den Fürsten, dabei
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vor und befahl mir denselben ohne Verzug mit denjenigen Abänderungen

und Ausstellungen, die sie daran zu machen hätten, unverzüglich zurüð-

zuschicken. So steht unsere Sache. “

-

erwiderte ich,
-

„Schon seit mehreren Tagen" „war ich davon

überzeugt, daß ohne einen Machtspruch von Seite des Königs diese An-

gelegenheit nicht voranschreiten würde. E. M. ist in der beklagenswerten

Lage, in dem Grafen von Brandenburg zwar einen persönlich ergebenen

wohlgesinnten, aber ganz und gar unfähigen Premier-Minister zu haben,

der, weil er selbst nicht denken und arbeiten kann, ganz natürlich durch

andere beherrscht und geleitet wird. Zu dieſen leßteren gehört der Graf

Bülow. Dieser steckt sich hinter die Miniſter gegen den König. “ – „ Das

weiß ich längst, " erwiderte S. M., „ er hat unter dem vorigen

Miniſterium keine andere Rolle gespielt. Er ist ein mittelmäßiger Kopf,

aber dabei sehr perfide. Ich schickte ihn nach Dänemark, von dort machte

er Berichte, die man, ich weiß nicht warum, ganz vortrefflich fand ; ſo

stieg er. Ich sagte ihm im Minister-Rate, während er mir immer von

seiner Überzeugung sprach, Herr, ich weiß nichts von Ihrer Überzeugung ;

ich will Gründe haben ; aber die Gründe blieb er mir schuldig ; ſtatt

dessen schlug er sich andächtig mit der Hand von Zeit zu Zeit auf die

Brust. „ Dieser Zustand ", entgegnete ich, ,,muß zumal in

diesen Zeiten und bei der verwickelten und isolierten Stellung E. M. in

Europa doppelt große Nachteile für die Politik und den Dienst des

Königs haben, und die interimiſtiſche Leitung des Miniſteriums des Aus-

wärtigen, womit E. M. soeben den Herrn v . Bülow beauftragte, iſt

Leider ganz dazu geeignet diese Lage zu verlängern . Der König von

Preußen ohne einen Minister des Auswärtigen und, was noch schlimmer

ist, mit einem Interims - Chef dieses Departements, der, ein homme de

parterre, sich erdreiſtet seinem Herrn offenen Widerspruch und Ungehor-

ſam in den wichtigsten Fragen des Tages entgegenzuseßen, wahrhaftig

das wird niemand glauben als nur allein derjenige, welcher, ich darf

nicht sagen das Glück, sondern den Schmerz hat, es aus E. M. höchſt-

eigenem Munde zu vernehmen. " Und doch ist es so, mein Lieber, "

verseßte der König, hier geht es so zu, wie Sie sehen!"

„ Ach, E. M. hatte Unrecht dem Grafen von Brandenburg nicht sogleich

einen brauchbaren Minister für das Äußere beizugeben. “

gut, aber wen?" fiel der König lebhaft ein. "Den Grafen Armin "

(zulegt Königlich Preußischen Gesandten in Wien), — verſeßte ich, —

ich hatte die Ehre ihn E. M. schon bei meiner Anwesenheit in Sans-

souci zu diesem Posten zu empfehlen. Er ist der einzige Mann dieſes

--

"I

„ Scho
n

-
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Fachs unter des Königs Dienern, soviel ich weiß, der auf der Höhe der

Geschäfte steht ; er kennt die Dinge und die Menschen in Europa. Eines

solchen Mannes bedürfen E. M. in Ihrem Kabinette, so oft es sich darin

von den großen Geschäften des Tages, von Deutſchland und von Europa

handelt. " "Ich teile ganz Ihre Ansicht über ihn," erwiderte der

König, auch wollte ich ihm im Einverständnis mit Brandenburg das

Portefeuille des Auswärtigen übertragen, aber er schlug es aus . Sie

werfen ihm vor, daß er Krakau an den Fürsten Metternich verschenkt

habe und daß er sehr faul ist und nichts arbeiten mag.

-

"

-

-

,,Nun," -„Nun,“

verseßte ich, - „das fehlte E. M." auch noch, daß Krakau für die Emi-

grationen und für Palmerstons und Cavaignace geheime Agenten zur

Aufwieglung von Poſen und Lemberg heute noch disponible wäre ; freilich

der Schmuggelhandel von Breslau findet bei der österreichischen Herrschaft

in Krakau auch heute noch seine Rechnung nicht . Was aber die Faulheit

des Grafen von Arnim anlangt, so braucht und soll der wahre Staats-

mann keine Arbeits- und besonders keine Schreibmaschine sein ; die

deutschen Staatsleute zumal werden, wenn sie auch anfänglich noch so

sehr begabt sind, bald von allem Papierkram ganz dumm, denn, so wie

die Gärtner in diesem oder jenem Jahre wohl sagen, die Früchte seien

in's Laub geschlagen, so ist in Deutschland längst alles Regieren ins

Papier geschlagen. " Hier lachte der König laut auf und sagte : „ Sie

haben ganz Recht ; meine Minister sind keine Staatsleute, das weiß

Gott; die vorigen standen unter diesem Gesichtspunkte noch höher als

die jebigen ; wenn ich von dieſen Champagner fordere, so geben sie mir

Grüneberger. " Und doch ginge das zur Not noch an, " entgegnete

ich, wenn sie nur, zumal in den großen Fragen, den beſſeren und

helleren Ansichten E. M. Gehör geben wollten. Aber daran fehlt nur

allzuviel ! " Der König erinnert sich, was bei Gelegenheit der Erörterung

über die Verfassung vorkam ; Gründe gegen die in meiner Denkschrift

über den Gegenstand entwickelten Ansichten wußten sie nicht vorzubringen,

dafür forderten sie ihre Entlassung. So wird es mit meinem Entwurfe

der Präliminar-Übereinkunft jest wieder gehen ; sie werden ihn ver-

werfen und der König mit seiner Ansicht unterliegen, solange er den

Herrn von Bülow nicht entfernt und an deſſen Stelle einen fähigen

Minister des Auswärtigen ernannt hat. „ E. M. sind die konstituirende

Nationalversammlung losgeworden, aber Sie haben dagegen ein konsti-

tuirendes Ministerium ; der Belagerungszustand in Berlin ist zu-

gleich ein ministerieller Belagerungszustand für E. M. ge=

worden .“ „ Sie haben ein großes Talent, " - verseßte der König,

„eine Lage zu reſumiren ; die meinige in diesem Augenblick ist wirklich

-

-

"
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"

"1

so. Aber Sie riethen mir ja selbst, das Ministerium Brandenburg um

jeden Preis beizubehalten. ' Das rieth ich allerdings und rathe es

auch noch heute, Sire, und der König kennt meine Gründe dafür ; aber

den Grafen Brandenburg entlaſſen und das Ministerium des Auswärtigen,

welches er faktiſch ja doch nicht leitet und nicht leiten kann, definitiv zu

bestellen und sich damit solange es noch Zeit ist, gegen die größten Ge-

fahren und die schwersten Komplikationen von außen sicher stellen, das

heißt doch wahrlich noch nicht das Ministerium Brandenburg verabschieden,

das heißt dasselbe im Gegenteil stärken und seine innere Politik mit

seiner auswärtigen in Einklang bringen. Was aber soll ich unter solchen

Umständen, Sire, den Herren in Stuttgart und München schreiben ?"

Melden Sie ihnen," erwiderte der König lebhaft, „daß ich

die vorgeschlagene Vereinbarung mit Ihnen durchseßen

werde , es koste was da wolle , und daß ich mit allem, was Sie

mir in ihrem Namen vorgetragen und proponiert haben, aufs voll :

kommenste einverstanden bin."

"

-

-

„Nun aber muß ich Ihnen sagen," fuhr der König fort, — „ daß

ich beschlossen habe, meinen Bruder Karl in Erwiderung der Miſſion

des Erzherzogs an mich nach Olmüß zu schicken . Der Graf Brühl, den

ich, wie Sie wissen, schon vor der Abdikation dorthin senden wollte, wird

ihn begleiten. Ich habe mich mit Ihnen ſchon mehrmals über den Gegen-

stand dieser Mission ausgesprochen ; ich wünsche nun, daß Sie, wenn ich

dem Prinzen meine legten mündlichen Instruktionen erteile, zugegen sind ;

fällt Ihnen dann dabei noch etwas ein, so teilen Sie es mir in seiner

Gegenwart mit. Er muß bald hier sein ; lassen Sie mich, wenn er an-

gemeldet wird, einen Augenblick mit ihm allein, bleiben Sie aber im

Vorzimmer; ich werde Sie dann ein wenig später wieder bei mir ein-

treten lassen. "

Dies geschah. Nachdem der König mich Sr. Königlichen Hoheit dem

Prinzen Karl vorgestellt hatte, rekapitulirte S. M. in meiner Gegenwart

alles dasjenige, was sich auf die rein politischen Aufträge für den

Prinzen bezog.

Diese letteren gehen im Wesentlichen darauf hinaus, daß S. K. H.

an den Fürsten von Schwarzenberg die bestimmte Anfrage stellen soll,

ob und in wieweit das K. K. Kabinet sich an der neuen Ordnung der

Dinge in Deutschland beteiligen wolle. Im Falle einer bejahenden Ant-

wort hat der Prinz den Auftrag dem österreichischen Miniſter-Präsidenten

den von mir entworfenen Entwurf einer Präliminar-Übereinkunft zwiſchen

den Königlichen Souveränen von Württemberg, Preußen und Bayern

vor Augen zu legen und des Fürsten Schwarzenberg Ansicht und Er-
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klärung darüber entgegenzunehmen. Der Prinz soll es dabei nicht an

den dringendsten Vorstellungen fehlen laſſen, um das K. K. Kabinet

zu bewegen bei Deutschland zu verbleiben, insbesondere soll er auch

ſuchen zu bewirken, daß der junge Kaiser, wenn auch nur mit einem

Corps von 5000 Mann, welches sich etwa in Eger zu verſammeln hätte,

eine politisch-militärische Demonstration zum Zeichen der Einheit mit

Preußen mache.

Dies lettere ist eine Lieblings - Idee des Königs, deren letter Grund

nur allein in dem Gefühle der Angst und des Unbehagens zu suchen

ist, welches er der Annäherung und dem genauen Einverständnis der

beiden Kaiserhöfe gegenüber empfindet und welches sich in allen Unter-

redungen S. M. mit mir immer wieder von Neuem abspiegelte. Als

ich mir erlaubte den König zu fragen, was er mit dieser Maßregel

eigentlich beabsichtige, da er ja Truppen genug habe und seine Truppen

ihm mit der unverbrüchlichsten Treue ergeben seien, erwiderte S. M.:

„Ganz wahr ; ich will die Österreicher auch nicht gebrauchen, am wenigsten

für mich; man soll nur in Deutſchland und zumal in Frankfurt bei

dieser ihrer Aufstellung sagen : Auch du, mein Brutus ! "

-
"

"I

"I

Nachdem der König geendet, erlaubte ich mir S. M. zu fragen, ob

S. K. H. nichts in Olmüß in Betreff der deutschen Kaiserkrone zu er=

klären habe. Daß ich dieselbe nicht will und nicht annehmen

werde, allerdings der Prinz weiß dies ſchon, “ verſeßte der König . „ Aber

werden E. M. verstatten, daß sie der neue Kaiser annimmt, wenn ſie

ihm angeboten werden sollte ?" Durchaus nicht !" - fiel der König

lebhaft ein, wobei ich auf des Prinzen Gesicht eine große Zufriedenheit

mit meiner Frage bemerkte. — In diesem Falle ", fuhr ich fort,

möchte es vielleicht nicht unstatthaft sein, daß E. M. Seine K. H. er

mächtigten, hierüber, falls dies nötig ſein ſollte, dem österreichischen Hofe

klaren Wein einzuſchenken, damit daraus später für E. M. keine Kom-

plikation mit Ihren übrigen Mitfürsten entstehe. " ,,Aus Ihrem Auf-

ſaße über die Bestellung der höchsten Reichsgewalt mittelst der Trias,

von dem der Prinz eine Abschrift mitnimmt, " — erwiderte der König, —

geht ja schon von selbst hervor, daß wir keinen Kaiser wollen ; die

Trias ist das Beste, was wir machen können ; Camphausen hat dies

auch schon in meinem Namen in Frankfurt erklärt. “

"

-

Es ward hierauf dann noch einiges über das heute so entscheidende

Verhältnis Rußlands zu Österreich gesprochen, wobei ich bemerkte, daß

die immer noch nicht erledigte italienische Frage in Verbindung mit der

Fortdauer des Whig-Kabinets und der bevorstehenden neuen Präsidenten-

wahl in Paris den Wiener Hof ganz und gar auf die ruſſiſche Allianz
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hinwiesen. Der König, wie ich mich leicht überzeugen konnte, hörte mein

Raisonnement über diesen Gegenstand mit sichtbarem Schmerze an,

worauf S. M. zuerst den Prinzen und bald darauf auch mich entließ. -

Heute morgen sandte der König schon sehr früh den Prinzen von

Croy zu mir. S. M. ließ mir durch diesen ihren Flügel-Adjutanten

vertraulich das Original des Berichts ihres Staatsministeriums mit

teilen, mit welchem dasselbe die befohlene Rücksendung des Entwurfs

der Präliminar-Übereinkunft einbegleitet hatte.

In diesem von sämtlichen Miniſtern unterschriebenen Aktenstücke werden

die bereits mit des Königs höchsteigenen Worten oben angeführten Gründe

gegen den sofortigen Abschluß der fraglichen Vereinbarung wiederholt

und zum Schluß bei S. M. darauf angetragen, die Höfe von Württem-

berg und von Bayern in Betreff ihrer diesfallsigen Vorschläge in einer

angemessenen Form (etwa durch allerhöchste Handſchreiben) bis auf die

Verabschiedung der Reichsverfassung hinzuhalten und zu vertrösten.

Der König verlangte von mir zu wissen, was er hierauf seinen

Miniſtern gegenüber weiter tun ſolle, worauf ich S. M. ſagen ließ, ich

würde die Ehre haben, dem Könige meine Ansicht hierüber mündlich noch

diesen Abend zu Füßen zu legen.

Als ich gegen 7 Uhr in das Kabinet des Königs eintrat, fand ich

dieſen Herrn in einer großen Aufregung. Er beklagte sich lebhaft gegen

mich über das, was er die Perfidie von Bülow nannte, der sich sogar

nicht scheue zu sagen, die Könige von Württemberg und Bayern giengen

darauf aus, Österreich von Deutschland auszuschließen, denn in meinem

Entwurf der Präliminar-Übereinkunft ſei nur von den königlichen Suve-

ränen und den königlichen Höfen die Rede, keineswegs aber werde darin

der österreichischen Regierung gedacht. „ Ach, der Mensch macht mir

Krämpfe," fuhr der König fort, wobei S. M. auf ihre Brust zeigte.

Dann kam der König wieder auf den Präsidenten Gagern zu sprechen,

indem er mir zum zweitenmal erzählte, daß derselbe von einer Audienz

bei S. M. in den Gasthof zurückgekehrt dort zum Vicepräsidenten Simson

gesagt habe : Hier ist für uns nichts zu machen, hier ist der alte

Soldatenrock wieder obenauf, aber sie sollen sich wundern über das

Ende." Dann fragte mich S. M., ob ich nicht glaube, daß die Ab-

dikation in Wien ein längst verabredetes Spiel zwischen der kaiserlichen

Familie, dem Reichsverweser und dem Herrn von Gagern sei, wodurch

sich insbesondere die beiden letteren, ein jeder in seiner Weise, an ihm

rächen wollten, indem sie dem jungen Kaiser die deutsche Kaiserkrone

verschafften. „ Ich kann die Unterstellungen E. M. nicht teilen, "

widerte ich, ich habe mich bereits über diesen Punkt gegen den

"

- er:
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König mehrmals auszusprechen die Ehre gehabt ; der Erzherzog Johann

gilt auch heute noch als Reichsverweser in der kaiserlichen Familie allzu-

gering, um ein so großes Faktum als das der Abdankung des Kaisers

Ferdinand zu Wege bringen zu können ; von dem Herrn von Gagern

und dessen Einfluß in Wien kann nun vollends nicht die Rede sein. Ich

bin noch immer der Meinung, daß die ungarischen Zustände, daß der

Wunſch einer unblutigen Pacifikation von Ungarn den Thronwechsel

hauptsächlich hervorgerufen haben dürfte, und wenn ich dabei einen aus-

wärtigen Einfluß vorausſeßen dürfte, so möchte ich mich zehnmal eher

für einen solchen von Petersburg als für den von Frankfurt erklären. “

„ Das mag ſein,“ verseßte der König, - aber Wien von Peters-

burg bestimmt ist noch schlechter und viel schlimmer als Wien im ge-

heimen Einverständnisse mit Frankfurt. Und was sagen Sie dazu, mein

Beſter, daß der Erzherzog nach Frankfurt zum Reichsverweser geht ?"

„ Dazu sage ich, daß der Fürst Schwarzenberg ebensowohl es sich an-

gelegen sein läßt, als E. M. Minister mit Frankfurt ſchön zu tun, ohne

Zweifel ein jeder in der besonderen Absicht es so gut als möglich für

seine Zwecke zu verbrauchen. “ Der König schwieg und beruhigte sich

etwas .

-

"

Dennoch überzeugte ich mich leicht, daß mit dem Herrn an diesem

Abend kein Geschäftsgespräch möglich war ; er war dazu allzu aufgeregt

und abgespannt. Also sing ich an ihm allerlei aus der Vergangenheit

zu erzählen. Auch erholte er sich nach einer kaum halben Stunde so

sichtbarlich an diesem Gespräche, daß er bald daran selbst einen lebhaften

Anteil nahm, und als S. M. wie gewöhnlich nach neun Uhr zu der

Königin zum Thee abgerufen wurde, hatte ich das Vergnügen zu ſehen,

daß S. M. ganz heiter und beruhigt allerhöchstdero Kabinet verließen.

In tiefster Ehrfurcht verharre ich, Sire,

E. K. M. alleruntertänigſt-treugehorſamſter

G. v. Klindworth.

II.

Klindworth an König Wilhelm von Württemberg.

Potsdam, den 10. Dezember 1848.

Sire, der alleruntertänigste Bericht, welcher dem gegenwärtigen vor-

hergeht, hat E. M. den Stand der von Allerhöchstdenselben bei S. K.

Preuß. M. mir allergnädigst anvertrauten Unterhandlung bis zum

7. d. M. vor Augen gelegt. Was seitdem über diesen Gegenstand vor-
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gekommen ist, gebe ich mir die Ehre, E. M. in Folgendem ehrfurchtsvoй

zu melden.

Der König ließ mich wie gewöhnlich am 7. Abends in ſein Kabinet

bestellen. Ich begab mich dahin mit dem festen Entſchluß dem Geſchäfte,

es koste was es wolle, eine wenn irgend möglich günstigere Wendung zu

geben. Daß dies ohne die Beseitigung des Herrn v. Bülow nicht ge=

schehen könne, stand nach dem Vorgefallenen fest. Es handelte sich also

um nichts mehr und nichts weniger als um den Versuch diesen Mann

zu entfernen. Lezteres war aber nur dann möglich, wenn man ihm

einen wirklichen Nachfolger geben konnte, und dies hing für mich

wiederum davon ab zu wiſſen, ob Graf Arnim in das Miniſterium ein-

treten wolle. Ich kannte diesen Mann schon lange von Paris und zu-

lezt von Wien her, nicht bloß persönlich sondern geschäftlich, und hatte

daher auch nicht den geringsten Zweifel darüber, daß er in alle Ansichten

E. M. über Frankfurt und die dringende Notwendigkeit einer Fürſten-

vereinbarung eingehen werde. Dazu kam, daß S. M. der König von

Preußen mir schon in Sanssouci gesagt hatte, der Graf sei mir sehr

befreundet und habe mich seinerzeit, unter anderem auch wegen meiner

korrekten Grundsäße, verschiedentlich gegen Allerhöchstdieselben gelobt.

Hierauf mich stüßend schlug ich dem Könige vor, mich an den Grafen

Arnim (der gegenwärtig in Berlin wohnhaft iſt) mit dem Auftrage zu

senden sich gegen S. M. vertraulich durch mich darüber auszusprechen,

ob und unter welchen etwaigen Bedingungen derselbe geneigt sei in das

Ministerium Brandenburg einzutreten. Der König genehmigte dieſen

Schritt in seinem Namen, nur machte S. M. zur Bedingung, daß ich

mich zuvor genau davon überzeugen solle, ob Graf Arnim auch voll-

kommen in meine Ansichten über Frankfurt und über den Gegenſtand

meiner Mission eingienge.

Nachdem dieser Punkt erledigt war, stellte ich Sr. M. vor, wie es

jedenfalls gut ſein möchte, wenn der Graf Brandenburg mit dem Grafen

Arnim einmal zusammengebracht würde, und daß dies am besten dadurch

geschehen könne, wenn S. M. ihrem Miniſter-Präsidenten dies unter

dem Vorwande befehlen wollten, derselbe möge sich zu dem Grafen be-

geben, weil S. M. auf diesem Wege des leßteren Ansicht über die vor-

geschlagene Fürsten-Vereinbarung kennen zu lernen wünſchten.

Der König gieng auch auf diese Idee ein und schrieb sogleich in

meiner Gegenwart in diesem Sinne an den Grafen von Brandenburg.

Zugleich gab mir S. M. den Wunſch zu erkennen, ich möge des anderen

Tages nur ja früh mich zum Grafen Arnim begeben, damit ich mit

meinem Besuche bei demselben dem Ministerpräsidenten zuvorkäme.
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Nachdem ich Sr. M. versprochen hatte, mit dem Frühzuge um 8 Uhr

nach Berlin abzufahren, verlangten Allerhöchstdieselben nun auch, daß ich

bei dieser Gelegenheit den Grafen Bülow besuchen und mit demselben

einmal persönlich (denn bis dahin hatte ich ihn weder gesehen noch ge=

sprochen) über den Gegenstand meiner Mission verhandeln solle . Alle

meine Gegenvorstellungen gegen einen solchen Schritt, den ich geradezu

als einen grundfalschen bezeichnete, halfen zu nichts ; der König war

von seiner Idee hierüber nicht wieder abzubringen und ich mußte zulet

um so mehr in Ansehung dieses Punktes nachgeben, da S. M. mir zu

erkennen gab, Allerhöchstdieselben wünschten besonders deshalb diesen

Beſuch, um bei dieſer Gelegenheit mein Urteil über den Mann zu er=

fahren. Der König schrieb nun auf der Stelle mit der ihm bei solchen

Gelegenheiten üblichen Haft ein Billet an Herrn v. Bülow und las mir

dasselbe vor. Leider war es in einem ſo harten und schneidenden Tone

abgefaßt, daß es schon allein hinreichte, mir den schlechtesten Empfang

von Seite dieses Geschäftsmannes zu verbürgen. Allein ich sah wohl,

daß hierüber keine weitere Einsprache half. Der König wollte an dem

Herrn v. Bülow nun einmal ſeinen augenblicklichen Zorn auslaſſen und

da fand er gerade kein besseres Werkzeug dazu als mich. Der einzige

Trost, den ich bei dieſem falschen Schritte empfand, war der, daß Herr

v. Bülow nach wie vor derselbe entschiedene Widersacher meiner Unter-

handlung blieb, mithin der unter so ungünstigen Ausspizien ihm von

mir zugedachte Besuch in der Sache nicht viel verschlimmern konnte. Der

König entließ mich sehr zufrieden mit dem Verabredeten.

Am andern Morgen, den 8. d . M., besuchte ich zuerst in Berlin den

Grafen Arnim. Er bezeugte mir seine aufrichtige Freude über unser

Wiedersehen. Auch gieng ich ohne Weiteres mit ihm auf das Geſchäft

ein, benachrichtigte ihn hierauf von dem Besuche des Grafen Branden-

burg und vollzog zuleßt den vertraulichen Auftrag, womit S. M. mich

für ihn beehrt hatte.

Der Graf Arnim erklärte sich mit mir darüber vollkommen ein-

verstanden, daß das engste Einvernehmen der Fürsten in Ansehung

Frankfurts heute noch das einzige Rettungsmittel sei, um Deutschland

vor noch größeren Katastrophen zu bewahren, und daß es die höchste

Zeit sei, ein solches Einvernehmen ins Leben zu rufen ; ebenso billigte er

durchaus meinen Entwurf zu der Präliminar-Vereinbarung, den ich ihm

bei dieser Gelegenheit mitteilte. Den Grafen Bülow bezeichnete er als

einen Commis von deutschtümlichen Schwindeleien, der den König noch

arg komprommittieren werde. Als ich dem Grafen sagte, der König

hege den Wunsch ihm das Portefeuille des Auswärtigen zu übertragen,
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„Lassen Sie

wollte er anfänglich nichts davon wiſſen und äußerte : „ Der König hat

schon einmal vor einigen Wochen den General Rauch in der nemlichen

Angelegenheit zu mir geschickt, aber ich lehnte den Posten ab, denn ich

traute dem Handel nicht und befürchtete, der König ſchlüge einmal wieder

plößlich um und spränge von dem Belagerungszustande wieder auf eine

Amnestie über, denn heute spricht und denkt er so und morgen wieder

anders . Ich höre nun mit Vergnügen von Ihnen, daß er aller Popu

larität endlich einmal überdrüſſig ist und auf dem betretenen Wege fest

verharren will. Aber wie kann ich auf der andern Seite mit Leuten

an dem nemlichen grünen Tische sißen, die eine solche dumme und

republikanische Konstitution gemacht haben, die noch dazu voll Wider-

sprüche und logisch fehlerhafter Bestimmungen ist . Hier bekümmert sich

kein Mensch um das Machwerk. " die Konstitution, mein

lieber Graf ; ein Stück von solchem Papier mehr oder weniger in der

Welt, das macht nichts aus . Die Hauptsache ist und bleibt Frankfurt ;

dort ist der Hauptſig des Übels ; sind Sie nur dort erst über dasselbe

Herr, so werden Sie dasselbe auch später hier in Berlin ſchon bemeiſtern

können. “ „Ja“ verseßte der Graf lebhaft, - ,,eine Kampagne für

die Fürsten gegen Frankfurt zu machen, dazu bin ich ganz bereit ;

auch wünsche ich nichts mehr, als dem Reichsverweser, dieſem alten In-

trigant das Handwerk zu legen ; von Frankfurt kann uns nichts als

Anarchie und Dummheit kommen. " „ Darüber,"

„bedarf es unter zwei Leuten wie wir sind, keines

folgen Sie dem Rufe des Königs und treten Sie ein. “ „ Sie wiſſen, ”—

fiel der Graf ein, - ich bin kein großer Freund vom Arbeitstische ;

ja, wenn Sie bei mir bleiben wollten, so nehme ich unbedenklich an. “

„ Das kann ich Ihnen heute nicht versprechen, “ erwiderte ich, --

"

--

—

-

-
entgegnete ich,

Gesprächs, aber

denn ich bin nicht mehr frei, aber wenn es sich um die große Sache

einer genauen und aufrichtigen Vereinbarung der deutschen Fürsten gegen

den Radikalismus und die Republik in Deutschland handelt, eine Sache,

die nur unter Ihrer Leitung zu Stande kommen kann, so werde ich

meinen allergnädigsten Herrn persönlich bitten, daß er mir erlaubt auf

ein paar Monate zu Ihnen zurückzukehren, und ich müßte mich sehr

irren oder er wird mir diese Erlaubnis erteilen. " Nun wenn das

ist," verseßte der Graf, „so sagen Sie dem Könige, er möge,

wenn er meinen Eintritt in das heutige Ministerium wirklich wünsche,

mir die Ehre erzeigen mich zu einem Gespräche über diesen Gegenstand

nach Potsdam zu berufen. "

"

"

Ein besseres Reſultat meines Besuches bei dem Grafen von Arnim

ließ sich kaum erwarten. Auch schrieb ich darüber gleich an S. M.
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Hierauf begab ich mich zum Grafen v. Bülow. Kaum hatte er das

Billet des Königs eröffnet, so wurde er blaß vor Ärger und seine

Finger hielten vor Zittern kaum das Papier. Ich hatte mir gleich beim

Eintritt zu ihm fest vorgenommen, beim Gespräch mit demselben im

höchsten Grade auf meiner Huth zu sein und mich auf nichts mit ihm

einzulaſſen. Dieſer Vorſaß ward mir von seiner Seite sehr erleichtert.

Mit einer affektirten Kälte ſagte er mir im wesentlichen folgendes : er

habe sich über den fraglichen Gegenstand bereits gegen S. M. aus-

gesprochen und von dieser seiner Meinung, nemlich daß man Frankfurt

in dem Verfaſſungswerke nicht stören müſſe, könne er nicht abgehen ;

man bliebe darum doch der Herr später zu tun oder nicht zu tun was

man wolle. Die Regierungen von Württemberg und von Bayern hätten

ſich früher der Zentralgewalt ohne alle Veranlassung und Not in die

Arme geworfen und nun fiele es ihnen plößlich ein, einen andern Weg

zu gehen. Von Bayern zumal wisse er nicht, was er denken solle ; ein-

mal ſprächen sie dort von ihrer zahlreichen und gutgesinnten Armee und

dann hätten sie plößlich wieder eine lächerliche Furcht, wenn ein Reichs-

minister sie wegen unterlassener Veröffentlichung der Reichsgesetze an-

schnöbe ; sie dürften sich dabei ja nur auf Preußen berufen, das hierunter

ebenfalls tue, was ihm beliebe, u . s. w. , u. s . w.

Ich hielt es für überflüssig auf alle diese Reden zu antworten, die

nichts als einen verhaltenen Ärger bewiesen, und da man den spanischen

Gesandten ankündigte, ſo benußte ich diese Gelegenheit mich zurückzuziehen.

Die ganze Unterredung oder vielmehr das einseitige Gespräch des Herrn

v . Bülow dauerte kaum länger als zwanzig Minuten.

Nachdem ich hierauf beim Herrn Grafen von Redern dinirt hatte,

besuchte ich vor Abgang des vorlegten Eisenbahnzuges nach Potsdam

einige Augenblicke den Grafen von Arnim und war nicht wenig erſtaunt,

als derselbe mir anzeigte, daß er den ganzen Tag über den Grafen von

Brandenburg vergeblich bei sich erwartet habe.

Um acht Uhr nach meiner Rückkehr hierher machte ich dem Könige

noch meine Aufwartung und erstattete Sr. M. ausführlichen Bericht über

das Ergebnis meines Ausflugs . Der König bezeugte mir seine Zu-

friedenheit mit allem, was ich ihm über den Grafen Arnim und dessen

Bereitwilligkeit ins Miniſterium einzutreten meldete ; als ich aber in S. M.

drang, von dieſer Bereitwilligkeit zu Gunsten ihres Dienstes Gebrauch

zu machen, vernahm ich nichts als — Seufzer!

Seit diesem Augenblicke habe ich noch nicht die Ehre gehabt, den König

wiederzusehen. E. M. alleruntertänigſt treugehorſamſter

G. v. Klindworth.
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III.

König Friedrich Wilhelm IV. an König Wilhelm von Württemberg.

Potsdam, 14. Dezember 1848. (Eigenhändig .)

Ew. Majestät

vertrauliche Sendung hat, wie Sie es wiſſen, bei mir die allergünſtigſte

Stätte gefunden. Leider nicht so bei meinen höchsten Räthen. Diesen

ist bei der Neuheit ihrer Lage vieles unverständlich dabei geweſen. Viel-

faches Berathen darüber mit dem vortrefflichen Grafen von Brandenburg

hat zwar manche Spißen abgeschliffen, aber es nicht vermocht, eigentliche

Unterhandlungen einzuleiten. Die Bekanntschaft mit Ew. Majestät Bevoll

mächtigten ist mir ungemein interessant gewesen. Ich habe ihn als einen

Mann von außerordentlichem Verſtande, geübtem Blicke, höchſtseltener

Kenntnis der Verhältnisse und Personen und von unvergleichlicher Ge-

schäftsgewandtheit kennen gelernt. Seine Ergebenheit gegen Ew. Maje-

stät und Eifer für Ihren Dienst ist über jedes Lob erhaben. Dennoch

ist er hier dem traurigsten Mißtrauen begegnet, und was mir so klar

ist und als so nothwendig erſchien, nemlich das Geheime ſeiner Sendung,

hat hier geſchadet. Indem ich mein Betrübniß darüber ausdrücke, will

ich nicht zugleich behaupten, daß alle von ihm mitgebrachten Anträge

und Vorschläge sich zur Verfaſſung in einem Traktat eigneten. Das

hätte sich aber bei Verhandlungen schon alles ordnen lassen. Hier muß

ich offen zu Ew. Majestät reden . Wären meine muthigen und vortreff-

lichen Minister nicht mir, dem Lande, dem Augenblick und der guten

Sache so unentbehrlich, so würde ich eine momentane brouillerie mit

ihnen nicht gescheut haben, um die Verhandlungen durchzuſeßen .

Die Wichtigkeit der Gefahren, die uns alle von den Frankfurter

Centren her bedrohen, wohleinsehend, bin ich seit unserm Unglück und

vielmehr seit unserm Aufſtehen unabläſſig mit ihrer ſoliden Abwehr be-

schäftigt. Ich habe deßhalb Verſtändigungen mit dem gottlob auch auf-

gestandenen Österreich angeknüpft . Wenn Österreich und Preußen fest

zuſammenhalten, ſo, ſcheint mir, iſt den Königen des teutschen Bundes

und den Fürsten, die wir für fähig halten, mit uns zu gehen, ein

Fundament geboten, welches durch nichts so fest und tüchtig erseßt werden

dürfte. Sobald ich über Österreichs Intenzionen nur einigermaßen klar

sehe, werde ich Ew. Majeſtät und den König von Bayern auf sicherem

Wege benachrichtigen und Rapport abstatten.

Ew . Majestät wissen, daß mein Gesandter in Frankfurt beauftragt

ist, die Idee der Trias als Reichsdefinitivum aufrecht zu erhalten. Auch
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wissen Sie, daß ich mich mit Abscheu von den Plänen abwende, nach

welchen mir (!) die Reichskrone zugedacht wird. Aber ich bleibe fest bei

der Ihnen bekannten Überzeugung stehen, daß jedes Definitivum jezt von

Übel wäre, dem jeglicher Boden mangelt, um ein solches zu tragen, und

daß unser Intereſſe ſowohl als unsere Verpflichtungen gegen das ge=

sammte Teutschland uns gebieten alles zu thun, um das Proviſorium

zu halten. Da dasselbe aber ein ganz unorganisches Wesen ist und in

dem Zustande nur der Revoluzion dienen kann, so muß es unser Be-

streben sein, dasselbe zu organisieren und durch diese Operazion zu legi-

timiſiren. Der Augenblick erscheint mir günſtig. Die Frankfurter Centren

sind mit dem Bankrott bedroht und fühlen es . Wir können als Helfer

und Stüßen auftreten, Bedingungen machen, die in der Natur der Sache

liegend nur von revoluzionären Thoren verworfen oder übel gedeutet

und aufgenommen werden können und so zu unserm Zweck gelangen

und noch Dank verdienen und - vielleicht (?) ärndten.

Herr v. Klindworth kennt meine Gedanken genau und wird Ew. Maje-

stät die genügendsten Aufklärungen darüber geben.

Ich blicke voll Zuversicht in unsere und Teutſchlands Zukunft. Be=

wahren mir Ew. Majestät nur Jhr Vertrauen, denn wahrlich : ich ver-

diene es . In dieser schönen Hoffnung empfehl' ich mich Ihrem Andenken

und Ihrer Freundſchaft als

Ew. Majestät treuer und guter und ergebener

Vetter und Bruder

Friedrich Wilhelm.

IV.

König Friedrich Wilhelm IV. an König Wilhelm von Württemberg.

Charlottenburg, 26. Januar 1849. (Eigenhändig .)

Euer Majestät

freundschaftliches und ungemein wichtiges Schreiben ist mir soeben durch

Ihren Adjutanten Obristen v. Ellrichshausen übergeben worden. Ich

danke E. M. für alles Schmeichelhafte, welches Ihr Brief für mich ent=

hält, besonders aber für den neuen kostbaren Beweis Jhres Vertrauens,

den Sie mir dadurch in so hohem Maaße geben. Ich bin von der Pflicht

durchdrungen, dieſem hohen Vertrauen zu entsprechen.

E. M. Dank für meine Aufnahme Ihrer früheren Mittheilungen hat

mich erröthen machen. E. M. wollen eben gütig den guten Willen für

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgeich . N.F. XXXII
18
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die That nehmen. Mein Wille war wahrlich damals so rein, gut und

lebendig als er es heute ist. Gebe Gott, daß ich ihm gegenwärtig beſſer

entsprechen könne als damals ! Die Versicherung kann ich Ihnen geben,

daß der Graf von Brandenburg voll des reinsten und besten Willens

und von hoher Einsicht in die Lage der Dinge ist und daß ich darum

voll der besten Hoffnung bin, daß sich Preußen seiner würdig zeigen

wird im jezigen unaussprechlich wichtigen Augenblick. Preußen muß

jezt seine ganze moralische Kraft (und wo es unabweisbar werden sollte,

auch seine ganze materielle Kraft) dem großen Werke leihen, durch dessen

glückliche Durchführung allein Deutſchland aus unermeßlicher Schmach

gerettet, vor tödtlicher Gefahr bewahrt werden kann. Was bei uns ſeit

dem 9. November geschehen, muß in ganz Deutschland vollendet werden,

nemlich die Rehabilitazion , die Wiederaufrichtung der Obrig=

keit. In den Hauptzügen bin ich mit dem K. K. Cabinet ganz ein-

müthig. Nicht so einig über einige Details, die mir aber von großem

Gewichte scheinen und die dem so erwünschten schnellen Abschluß mit

Österreich noch hinderlich gewesen sind . Österreich hat nemlich Bedenken

gegen das von mir vorgeschlagene Stimmenverhältnis im „ Königscollegio“,

indem es dasselbe nicht nach der Größe und Macht der Kronen bestimmt

haben will. Ich hingegen glaube nicht, davon abgehen zu dürfen, da

gerade die Nichtbeachtung der Wirklichkeit" so großes Unheil über den

Bund gebracht hat.

"

Die 2. Differenz der Ansichten besteht gerade über die Truppen-

vereinigung, davon hauptsächlich E. M. Brief handelt. Über die Noth-

wendigkeit derselben, über den Oberbefehl E. M. kann es keine Ansichts-

verschiedenheit vernünftigerweise geben. Wohl aber, wenn ich so sagen

darf, über den modus procedendi. Wenn wir die Truppenvereinigung

nicht zugleich als ein Mittel der aufrichtigen und wohlwollenden An=

näherung an die Frankfurter Centren benußen, so muß sie, vereint mit

der gleichzeitigen Einseßung des Königscollegii, nothwendig zu einem

Bruch mit Frankfurt führen. Diesen Bruch halt' ich aber für ein un-

berechenbares Unglück, solange er irgend vermieden werden

kann. Gewiß können Umstände eintreten, wo er unvermeidlich ist.

Dann müßten die teutschen Mächte aber so dastehen, daß alle Schuld

von jedem ehrlichen Teutschen Frankfurt zuerkannt werden muß.

Daher verlang' ich, daß die Truppenvereinigung vor allem als zum

Schuße Frankfurts aufgestellt werde. Der Erzherzog ist so davon zu

benachrichtigen und ein Theil der Truppen ihm zu seinem persönlichen

Schuß und zu dem der Paulskirche wider die rothen Mörder gewiſſer-

maaßen zur Diſpoſizion zu stellen. Dies trifft sehr glücklich mit (vor
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etwas mehr als Monatsfrist geäußerten) Wünschen des Erzherzogs zu-

fammen. Die Lage im Lande erlaubte mir damals nicht darauf ein-

zugehen. Kann ich auch heut noch nicht auf eine förmliche und ſofortige

Conzentrirung preußischer Truppen eingehen, so ändert das wohl

nichts Wesentliches an dem ganzen Plan. Ich werde eine Anzahl

Truppen im Bereich des rheinischen und westphälischen Generalkommandos

designiren und instruiren laſſen, und da sich dieselben im Kreise von

Mainz, Coblenz, Siegen, Weßlar befinden oder bald sein werden, so

bedarf es nur weniger Tage, um sie bei Frankfurt zu conzentriren .

Ohne mich im mindesten in E. M. militärische Anordnungen mischen zu

wollen, wage ich nur die Frage, ob eine Armee im Heſſiſchen vereinigt

gleich anfangs als eine Nothwendigkeit angesehen werden darf ? Ich

fürchte nemlich, daß auf so impressionable Gemüter als es die zu Frank-

furt vereinigten sind, ein hoſtiler Eindruck dieser Maaßregel unvermeid-

lich sein dürfte. Mir scheint, daß eine Vereinigung von Truppen E. M.

in der Heilbronner Gegend und von bayrischen bei Würzburg oder

Aschaffenburg die Absicht der Maaßregel nicht gefährden würde, dagegen

schweren Übereilungen der Paulskirche und des sogenannten Reichsmini-

steriums vorbeugen könnte. Ich würde vorschlagen, den Erzherzog so=

bald als möglich von den zwischen uns vereinbarten militärischen Maaß-

regeln zu benachrichtigen, dieselben als die Erfüllung seiner früher (gegen

mich) ausgesprochenen Wünsche anzukündigen, vor allem aber - der

Wahrheit gemäß die Nothwendigkeit hervorzuheben, Teutſchland, das

Frankfurter Centrum und unsere eignen Länder gegen die unläugbaren

Gefahren zu schüßen, welche die bekannten Pläne der Republikaner für

den Februar und März erzeugen. Bei einer so wahren, wohlbegrün-

deten und wohlwollenden Sprache könnte nur der Wahnsinn die Frank-

furter Männer zum Widerstand dagegen führen. Wenn dann bald

darauf unsere Botschafter die verabredete Stellung in Frankfurt ein-

nehmen und so die rechtmäßigen Obrigkeiten im dortigen Centrum wieder

aufrichten, ſo will ich nicht läugnen, daß unſere militärischen Anordnungen

dieſem nothwendigen und heilsamen Act eine vielleicht bereitwilligere

Aufnahme sichert. Das sag' ich aber wahrlich nur zum Lobe des Vor-

habens . Denn wenn man in einer Sache das Richtige wählt, so zeigt

ſich das hauptsächlich daran, daß es nicht allein für den direkten erſten

Zweck, sondern für vieles nebenher heilsam ist. Wird dann späther

die Conzentrirung des gedachten Heeres nöthig, so wird es mir eine

Freude und meinen Truppen eine Ehre sein, wenn sie unter den Be-

fehlen und den Augen E. M. ihre Schuldigkeit nach altgewohnter Weise

erfüllen.

18*



276 Schneider, Verichte des Agenten Klindworth uſw.

Ich danke E. M. ergebenst für die gütige Benachrichtigung von der

Reise des Kronprinzen nach Petersburg und regrettire aufrichtig, daß

wir S. K. H. bei dieser Gelegenheit hier nicht empfangen sollen.

Vielleicht biethet die Rückreise des jungen Paares uns diese erwünschte

Freude.

Empfangen usw.

Friedrich Wilhelm.



Münzfund im alten Rathaus in Ehlingen.

Mit zwei Abbildungen.

Von P. Goeßler.

Anläßlich der Wiederinſtandſeßung des Alten Rathauses (Steuerhauses)

in Eflingen wurde am 17. Februar 1926 die untere und größte

der drei Kugeln geöffnet, welche die Wetterfahne tragen. Darin lag eine

zylindrische Büchse aus Kupfer von 12 cm Höhe und 8 cm Durchmesser

(Abb. 1 und 2) . Sie war mit einem Deckel geschlossen, der noch an

drei Stellen auf das Gefäß aufgelötet war. Auf ihm sind in guter

getriebener Arbeit auf wappenartigem Untergrund die Jahrzahl 1.5.8.7

und die ligierten Buchstaben ♦ ♦ herausgearbeitet. Gemeint ist der

1587

Abb. 1. Kupferbüchse aus dem Alten Rathaus in Eßlingen.

Ansicht des Deckels. 1/2 n. Gr.

in den Rechnungen der Zeit genannte Eßlinger Kupferschmied Hanns

Rheſſer. Diese Deutung ist wahrscheinlicher als die auf den, auch mit Kupfer

arbeitenden, Goldschmied Hanns Hainrich Koch. 1587 ist das Jahr der

Herstellung der Wetterfahne. 1586-1589 geschah der Umbau des Nord-
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"

giebels durch Heinrich Schickhardt. Der bei Eberhardt, Aus Alt-Eßlingen

S. 45, genannte Summarische Ertrakt außer dem Rappelboch de

anno 1587" nennt den Namen Khesser, der Wetterfahne und „ kupferne

Biren" gemacht hat. Der Boden des Behälters trägt in roher Einrißung

die Buchstaben RON | 1-7-4-3 | IF ( Abb. 2 ) . Nach freundlicher

Mitteilung von Archivar Dr. Haffner-Eßlingen meldet die Umgelter-

Rechnung von 1743/44 auf Blatt 363: Den 18. Febr. 1744. Johann

Frizen, Kupfferschmied, wurde laut Zettel wegen reparierung der 3

kupffern Knöpff auff dem Steuerhauß item anders zu flicken laut

Quittung 12 fl. 30 Kr. " Danach sind I.F die Initialien des
-

RON!

IFAF

—

Abb. 2. Kupferbüchse aus dem Alten Rathaus in Eßlingen.

Ansicht des Bodens . 1 n. Gr.

99

Meisters Johann Friz, der die Knöpfe und das Kupferdach repariert

hat. RoN bedeutet renovatum". 1743 ist das Datum der Öffnung,

Neufüllung und zweimaligen Zulötung der Büchse , die damals gefunden

wurde. Von ihr sprechen auch andere Rechnungen. Daraus teilt

Eberhardt, Aus Alt Eßlingen S. 46, mit, daß das Türmchen 1743/44

repariert und im großen Knopf eine kupferne Biren und darin etwas

an alten Geldſorten befunden wurde, welches auch wieder in eben diese

Biren gethan und dazu einige Neue und dermalen coursierende

andere Geldſorten gethan worden ". Die Büchse ist dann durch zwei-

malige Lötung geschlossen worden.

"
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-

In starkes Papier eingewickelt, wurde dieser Inhalt, bestehend aus

48 Silbermünzen, jest wiedergefunden. Der Zeit vor 1587, also der

ersten Füllung gehören an 27, der zweiten 21 Münzen . Im Gegensaß zu

den Grundsteinen, z . B. des Stuttgarter Lusthauses (ſ. Württ. Viertel-

jahrs-Hefte 1912 , S. 356 ) und des Eberhard - Ludwig - Gymnaſiums

(ebendas. 1920, S. 33 f. ) , die beide an Münzen nur kursierendes

Geld der Gegenwart, darunter auch Gold , und nur landesherrliche

württembergische Prägungen dazu im Grundstein des Eberhard-

Ludwig-Gymnasiums auch Medaillen enthielten, ist hier ein den Ein-

druck des Zufälligen erweckendes Sammelsurium in die Wetterfahne

eingelegt worden und zwar beidemal, jedoch mit dem Unterschied, daß

das erstemal nicht wenige längst nicht mehr umlauffähige Stücke herein-

kamen, indes man im Jahre 1743 nur eine kleine und rein zufällige

Auswahl aus dem kursierenden Geld einlegte. Beidemal kam es nicht

darauf an, Proben des im Herzogtum Württemberg damals geprägten

Geldes in irgend einer beſtimmten Auswahl zu geben. Im ganzen sind

es 6 +11 Württemberger und 21 + 10 Nichtwürttemberger.

möchte glauben, der Akt des Bauopfers sei so wenig feierlich- offiziell

genommen worden, daß irgend ein Privater, vielleicht ein Ratsherr oder

gar der Kupferschmied selber, was er gerade hatte, für den Zweck zur

Verfügung gestellt hat.

I.

Man

Im Jahr der ersten Füllung der Büchse, im Jahre 1587, regierte

Herzog Ludwig . Er ist nur mit einem einzigen, dazu schlechten Eremplar

der kleinsten und außerhalb wie innerhalb des Landes wenig geſchäßten

Münze, eines Hörnleinpfennigs, eines nur im Anfang seiner Regierung

geprägten Münzchens, vertreten, ebenso auch sein Vorgänger Herzog

Christoph. Dagegen finden sich zwei Prägungen des Grafen Fried-

rich von Mömpelgart (nachmals, als Nachfolger des 1593 kinder-

los gestorbenen Herzogs Ludwig, Herzog im Stammland Württemberg

1593-1608) . Graf Friedrich hatte die Versuche der Mömpelgarter

Nebenlinie um eine eigene Münze im Jahre 1578 aufgenommen. Er

hatte damit zunächst weder beim oberrheinischen Rappenmünzbund noch bei

seinem Vormund Ludwig Glück. Erst 1585 gelang es ihm, in Mömpelgart

eine Münzſtätte aufzutun. Die Münzen waren ebenſo maſſenhaft wie ge-

ringhaltig. Besonders die Reichsstädte, wo der Handel war, wurden mit

den Groschen ( = 3-Kreuzer), Halbbazen ( = 2-Kreuzer ) und Blanken

(=9-Kreuzer ; genannt nach den sog. Mezblanken , s. Binder-Ebner,

Württ. Münz- und Medaillenkunde, II, S. 3) beglückt. Ein Blanken
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von 1585 und ein Groschen von 1586 im Fund sind Vertreter dieser

Mömpelgarter Münzstätte ; ihre Frische zeigt die kurze Umlaufzeit.

Was um 1587 in Eßlingen umlief, zeigt im einzelnen die unten

folgende Liste : es sind Münzen zunächst der Nachbargebiete, wie Baden,

Pfalz, Elsaß, dann auch Schweiz , Tirol , Salzburg und Trier ; an

größeren Stücken insbesondere die im 16. Jahrhundert zweite Hälfte

viel verbreiteten Piaster Philipps II . von Spanien ( 1556-1598). Dazu

kommen noch einige längst außer Kurs gekommene Stücke, wie der böh-

mische Groschen König Wenzels II. (1278-1305) . Diese von ihm

in Prag geschlagenen größeren Silbermünzen, „ grossi Pragenses " , wurden

ursprünglich sehr fein geprägt ; aber seine Nachfolger prägten sie teils

unter ihrem eigenen Namen, teils unter dem Wenzels II. oder III. viel

geringer aus. Sie waren sehr weit verbreitet und wurden wiederum

viel nachgeprägt. Auch als im Jahre 1423 im Münzvertrag von Ried-

lingen zahlreiche schwäbische Städte mit Württemberg sich zur Beſſerung

der Münzverhältnisse durch Einschränkung der Münzsorten und der

Prägestätten einigten, waren böhmische Groſchen noch unter den wenigen

ausländischen Münzen, die noch geduldet waren. Man versuchte durch

Einstempelung des Wappens oder anderer Zeichen auf Stücke, die durch

Untersuchung als gut in Gehalt und Gewicht erkannt waren, dem wahl-

losen Einströmen schlechter Böhmen vorzubeugen. Es half aber nicht

viel, so daß dieselbe Münzvereinigung im Jahre 1431 sie ganz in

ihrem Bereich verbot. Aber noch lange blieben sie da und dort im Ver-

kehr und finden sich in späteren württembergiſchen Verordnungen gelegent-

lich sogar wieder zugelassen (s. Binder-Ebner, a. a. D. I, 28) . Aber

ums Jahr 1587 war ein böhmischer Groschen längst eine Antiquität ;

und wenn Schiller in Wallensteins Tod, alſo im Dreißigjährigen Krieg,

sie als Rechnungsmünze nennt, so ist das eine Archaisierung.

Ebenso war damals längst außer Prägung und auch Verkehr die

andere größere Silbermünze des Mittelalters, die im Funde vorkommt,

die Turnose . Turnosen, genannt nach dem gros tournois, den Lud-

wig IX. von Frankreich im Jahre 1266 einführte, ſind ſpäter in den

Nachbarländern Frankreichs, besonders im Rheinland, viel nachgeahmt

worden. So prägte die Stadt Frankfurt von 1428-1540 Turnosen;

der gotische Stil des französischen Vorbildes wurde auch nach 1500

wenig geändert, zum Teil wurden die alten Buchstaben kaum mehr ver-

standen. Eine Zeit lang verwandte man Antiqua ſtatt der Mönchsſchrift,

die aber ums Jahr 1515 wieder die Oberhand bekam. Das Eßlinger

Stück hat auf der Innenseite als innere Umschrift die Worte : TVRONo.

FRAR' F' , also mit fehlerhaftem R statt N oder C.
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Auch zwei Kleinmünzen der Stadt Straßburg, einseitig geprägte

Schüsselmünzchen, sog. Lilienpfennige, ſind als antiquierte Rarität hinein-

gelegt worden ; sie gehören, wie die Wappenform der an sich stummen

Münze zeigt, dem Ende des 15. Jahrhunderts an. Das Gleiche gilt

endlich von den zwei ältesten Württembergern im Funde, zwei

Schillingen des 15. Jahrhunderts. Der erste gehört an dem Graf

Ludwig I. (1419-1450), unter dem 1441/42 die Teilung des Landes

in den ihm verbleibenden Uracher Teil und in den seinem Bruder

Ulrich V. zugefallenen Neuffener Teil samt Stuttgart erfolgt ist. Nach

der Aufschrift ist das eine Prägung der Stuttgarter Münze. Ebner iſt,

wie Binder, geneigt, dieſe Stuttgarter Schillinge Ludwigs in die Jahre

1426-1433 zu sehen, da vor 1426, als die Brüder Ludwig und Ulrich

unter Vormundschaft standen, und nach 1433, als Ulrich zur Mitregierung

kam, die Namen der beiden auf der Münze genannt ſein müßten, anderer-

seits aber auch nach der Landesteilung 1441/42 der in Urach reſi=

dierende Graf Ludwig die von ihm geprägten Münzen nicht als „monetae

in Stuttgarte" bezeichnen konnte. Viel wahrscheinlicher erscheint mir,

daß Stuttgart die gemeinſame Münzstätte für beide Grafen geweſen iſt.

Hat doch Ulrichs Sohn, Graf Eberhard V., erst 1472 in seiner Stadt

Tübingen eine Münzstätte eingerichtet. Ludwig T. hat seine Schillinge

auf Grund der Riedlinger Vereinbarung von 1423 geprägt, und zwar

sollte das nur geschehen in einer Stadt, nämlich Stuttgart. Zugelaſſen

waren außerdem die in Konstanz geprägten Schillinge, Pfenninge und

Heller der Bodenſeeſtädte und die in Ulm geprägten der andern schwä-

bischen Städte, die dem schwäbischen Münzverein von 1423 angehörten.

Eßlingen hatte sich dem Vertrag nicht angeſchloſſen und verlangte vor

allem, daß auch Baden, von wo viele minderwertige Münzen, so elſäſ-

sische und schweizerische kamen, das fremde Geld verböte. Den anerkennens-

werten Bemühungen um dasselbe Ziel verdankt der zweite altwürttem=

bergische Schilling im Eßlinger Fund ſein Dasein. Seine Vorderseite

trägt die Namen der zwei Grafen Ulrich und Eberhard (dieſer ſeit 1495

Herzog Eberhard im Bart) und das Wappen, die Rückseite den Namen

des Markgrafen Christoph von Baden und das vierfeldige Baden-Spon-

heimsche Wappen. Das Wappen der Vorderseite ist dadurch von be-

sonderem Intereſſe, daß es ebenfalls in vier Feldern zum erstenmal die

württembergischen Hirschhörner und mömpelgartſchen mit dem Rücken

gegeneinander gewendeten Fische vereinigt. Der Schilling ist geschlagen

zwiſchen 1478, dem Jahr des Vertrags einer gemeinſamen württembergiſch-

badischen Neuprägung, und 1480, dem Todesjahr des auf ihm genannten

Ulrich. (Näheres s. Binder-Ebner I, S. 32f.)
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Es folgt das Verzeichnis der im Jahre 1587 geſchehenen erſten

Füllung der Büchse :

I. Württemberger:

1. Graf Ludwig I. ( 1419-1450) . Schilling ; o (hne) I(ahrzahl).

Geprägt vor 1450 (= Binder-Ebner, Württ. Münz- und Medaillen-

kunde I, 29, Nr. 14) .

2. Graf Ulrich V. (1433-1480) und Eberhard V. ( 1457-1495

bzw. 1496 ) gemeinsam mit Markgraf Christoph von Baden

(1475-1515 ) . Schilling ; o . J. Geprägt zwischen 1478 und

1480 ( C. I., 34, Nr. 1 ) .

3. Herzog Christoph (1550-1568) . Hörnleinspfennig ; o . J. (= E. I,

59, Nr. 3). Schlecht erhalten.

4. Herzog Ludwig (1568-1593) . Hörnleinspfennig ; o . J. (= E. 1,

68, Nr. 13). Schlecht erhalten.

5. Graf Friedrich von Mömpelgart (ſeit 1581 ; 1593–1608 Herzog

von W.). Rückseite : DEVS : ASPIRET-CAEPTIS. 1585.

Gefrönter Doppeladler ; darunter Wertbezeichnung (9). 9-Kreuzer

oder Blanken (= E . II, S. 6, Nr. 10) . Gut erhalten.

6. Graf Friedrich von Mömpelgart (seit 1581 ) . 3- Kreuzer oder

Groschen ( E. II, S. 6, Nr. 16) . Gut erhalten.

II. Nichtwürttemberger :

7. Böhmischer Groschen Wenzels II. ( 1278-1305 ) , o . J. Flaue

Nachprägung des 15. Jahrhunderts .

8.u.9.Stadt Straßburg. Lilienpfennig, späterer Typus des 15. Jahr-

hunderts . Zwei gleiche Stücke . Schlecht erhalten.

10. Stadt Basel. Vierer. 15. Jahrhundert ; stark abgenützt .

11. Stadt Frankfurt. Turnoſe, 15. Jahrhundert. Vorderseite : Äußerer

Lilienkreis, dann Umschrift † MONETA NOVA (gotisch) . Im

Innern im Perlkreis Adler mit Krone. Rückseite : Innere Um

ſchrift † TVRON'o FRAR ' F ' um ein gleichschenkliges Kreuz .

Äußere Umschrift zwischen zwei Perlkreisen : † SIT ONOM❜0

DNIO DEI NRI'o BN'DCM' ( Joseph, Die Münzen von

Frankfurt a. M., S. 149, Nr. 164b) .

•

12. Kaiser Karl V. (1519–1556). Sog. Vlieger . KAROLUS D.

G. ROM HISP.REX 1540. Doppeladler. Rückseite : DAo

MICH VIRTV.CO'TRA HOSTES TVOS. 16-feldiges

Wappen. Das Stück ist geprägt in Antwerpen und hat den Wert

von vier Patards . ( Vlieger genannt von den Holländern nach dem

fliegenden Doppeladler auf der Vorderseite.)
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13. (Ober-) Elsaß. Ferdinand I. (1521-1564) . 3-Kreuzer. Rück-

seite: LANDG : ALSAT : CO : PHIRT. Die drei Wappen

von Österreich, Elsaß und Pfirt.

14. Trier, Erzbistum. Johann VI. von der Leyen , Erzbischof

(1556-1567). Vierer. 1563.

15. Spanien. Philipp II. (1556-1598). Piaſter 1561.

16. Derselbe. 1/2 Piaster 1563.

17. Derselbe. 1/5 Piaster 1566.

18. Derselbe. 1/10 Piaster 1571 .

19. Bologna. Päpstliche Prägung Pius ' V. ( 1566—1572) . Sog. Bianco ;

0. J. Vorderseite : PIVSollllo PONToMAX. Brustbild von

rechts . Rückseite : BONONIA

Löwe mit Fahne aufrecht stehend.

·
MATER

•
STVDIORVM.

20. Salzburg, Erzbistum. Johann Jakob, Erzbischof (1560—1586) .

10-Kreuzer. 1573.

21. Kanton Zug. 12-Kreuzer o . J.; geprägt um 1580. Gut erhalten.

22. Baden. Philipp II. ( 1569-1588) . 2-Kreuzer 1586 (= Samm-

lung Bally, Bad. Münzen I S. 12, Nr. 97).

23. Pfalz -Zweibrücken. Johann Kasimir, Administrator der Kur

(1583-1592) ; 2-Kreuzer 1587.

24. Tirol. Erzherzog Ferdinand ( 1564–1595) ; Groſchen ( = 3-Kreuzer)

0. J. Gut erhalten.

25. Derselbe. 1 -Kreuzer o. J. Verbogen.

26. Stadt Colmar. Vierer o . J. 16. Jahrhundert ; abgenügt.

27. Stadt Straßburg. Semissis o . J.; 16. Jahrhundert. Vorderseite :

SEMISSIS ARGENTINENSIS. Lilie in spätgotischer

Einfassung. Rückseite : GLORIA IN EXCELSIS . DEO.

Lilienkreis .

• •

II.

Als im Jahre 1743 die Büchse geöffnet und dann mit einem neuen

Bauopfer versehen wurde, zeigte sich dieselbe Sparſamkeit wie das erſte =

mal. Weder eine der bekannten Medaillen der Stadt Eßlingen auf den

westfälischen Frieden oder auf die Huldigung der Stadt vor den

kaiserlichen Kommiſſaren anläßlich des Regierungsantritts des Kaiſers

Leopold I. im Jahre 1660 und des Kaiſers Joseph I. 1705 oder auf

das Reformationsjubiläum 1717 wurde beigegeben, noch eine der am

Schluß von Eberhard Ludwigs langer Regierungszeit (1693-1733)

zum erstenmal geprägten goldenen Karoline oder seiner prächtigen älteren

Taler und Dukaten, sondern nur je eine Probe der zwei größeren



284 Goeßler , Münzfund im alten Rathaus in Eßlingen.

Silberstücke seiner lezten Jahre, ein Halbgulden und ein 5 -Kreuzerſtück.

Die zwei auf ihn folgenden württembergischen Regenten, Herzog Karl

Alerander (1733–1737) und der erste der zwei Adminiſtratoren des

jungen Herzogs Karl Eugen, Herzog Karl Rudolf ( 1737–38), find

nicht vertreten, dagegen der Regent des Jahres des neuen Bauopfers,

der Administrator Herzog Karl Friedrich (1738-1744), jedoch mit

den bescheidensten Stücken, Kreuzern und Halbkreuzern, allerdings in neuen

Exemplaren, und zwar Halbkreuzer von 1742 und Kreuzer von 1743

je mit vier Dubletten. Zu diesen 11 Württembergern kommen 10 Nicht-

württemberger aus den Nachbargebieten Baden, Bayern, Hessen- Darmstadt,

Lothringen und Erzbistum Salzburg, dann Schweiz und Frankreich hinzu.

Alle diese Stücke der zweiten Einlage sind im Gegensatz zur ersten dem

kursierenden Geld entnommen und sind meist in gutem Erhaltungszustand.

Die folgende Liste zählt sie in chronologischer Folge auf :

I. Württemberger:

28. Herzog Eberhard Ludwig (1693—1733) . 5-Kreuzer 1729 (= E. I,

157, Nr. 187).

29. Derselbe. 1/2 Gulden 1732. Gewölbt (auf Walzenstempel ge==

prägt). (= E. I, 158, Nr. 213.)

30. Herzog Karl Friedrich Adminiſtrator (1738-1744). Kreuzer 1742

( E. I, 185, Nr. 26).

31.-34. Derselbe. Halbkreuzer 1742. 4 Stück (= E. I, 186, Nr. 27).

35.-38. Derselbe. Kreuzer 1743. 4 Stück ( = E. I, 186, Nr. 28),

darunter drei stempelfrisch.

II. Nichtwürttemberger :

39. Salzburg, Erzbistum. Maximilian Gandolf ( 1668-1687) . Groschen

(3 -Kreuzer) 1681 .

40. Frankreich. Ludwig XIV . (1643-1715). 1/4-écu 1694 (Münz-

zeichen DLyon).

41. Lothringen. Leopold I. ( 1697-1729). 4-Taler 1723.

42. Hessen-Darmstadt. Ernst Ludwig (1678-1739) . 10-Kreuzer 1728.

43. Kanton Oberwalden. 20-Kreuzer 1730.

44. Kanton St. Gallen. 15-Kreuzer 1732.

45. Baden. Markgraf Karl Wilhelm (Karl III .), Gründer der Stadt

Karlsruhe. 5-Kreuzer 1736 (= Bally, 341) .

46. Bayern. Karl Albert ( 1726-1745 ). 6 - Kreuzer („ Vikariats-

ſechser") 1740.

47. Derselbe. 3: Kreuzer (,, Vikariatsgroschen") 1740 .

48. Frankreich. Ludwig XV. (1715-1774) . 12-écu 1741 (Münz-

zeichen BB Straßburg).
=



Miszellen.

1. Nach dem Unterhohenbergischen Lagerbuch von 1471 (BI. 207) im Staats-

archiv ist Altingen (OA. Herrenberg) ein Muntat für sich gewesen und

hat sich wegen überfälle durch die Reisige (herumziehende Landsknechte) an die

Herrschaften Österreich und Württemberg mit je 20 Pfund Heller Jahressteuer

ergeben. Was vom Stab fällt, soll zwischen beiden geteilt werden, ebenso die

16 Fastnachtshennen und 112 Herbsthühner . (Weltl. Lagerbücher Nr. 1376.)

2. Die Gemeinde Fünfbronn (OA. Nagold) läßt 1478 beurkunden, sie

habe von ihren Altvordern gehört, daß dieſe ſich ſelbſt erkauft haben von ihren

Herren und eine Zeit keine Herren gehabt und sich dann an den Herrn

von Württemberg ergeben mit einem jährlichen Schirmgeld von 5 Pfund Heller.

Es wird bezeugt, daß sie sich von Burkard Grau und Dieme von Mandelberg

erkauft haben und daß ihnen dann die Wahl des Schirmherrn überlassen worden

sei. (Neuenbürg Weltl., Büschel 9) .

3. Herzog Eberhard von Württemberg verlangte 1496 von Werner von

Rosenfeld d. ä., deſſen Frau leibeigen war, daß er, wenn er in Balingen

wohnen wolle, alle bürgerlichen Pflichten auf sich nehme und daß sein Sohn

die Leibeigenschaft schwören müsse . Er beharrte darauf, als Werner

sich erbot, als frommer Edelmann nach seinem Vermögen Land, Leib und Gut

zu retten. (Ausgestorbener Adel S. 375.) E. Schneider.

Wiederauffindung des ältesten Ravensburger Stadtrechts A.

Die feit 1% Jahrzehnten wiederholt vergeblich gesuchte älteste Ravensburger

Stadtrechtshandschrift A ist im Frühjahr 1926 von dem neuen Stadtarchivar

(im Nebenamt) in Ravensburg, Herrn Studienassessor Dr. Alfons Dreher, bei

Durchsicht der Bestände wieder aufgefunden worden; fie liegt wieder an dem

in meiner Veröffentlichung dieſes Stadtrechts (Württ. Geſch. -Quellen Bd . XXI

S. 13) angegebenen Standort.

In einer Urkunde des Spitalarchivs von 1344 (19. Mai) erscheint Heinrich

der Lusser, Stadtschreiber, als Zeuge, ebenso ohne die Bezeichnung als Stadt-

ſchreiber in Urkunden des Spitalarchivs von 1347 und 1348 und in Urkunden des

Staatsarchivs in Stuttgart von 1340, 13. Okt. und 1342, 12. März (Rep. Ravens-

burg), zumTeil neben seinem in Urkunden und der Bürgerliste von 1334 bis 1344

nachweisbaren Bruder Konrad Luffer. Es unterliegt keinem Bedenken, der An-

sicht Drehers, daß dieser Stadtschreiber Heinrich der Lusser das Stadt-

recht A in ſeinem Hauptteil niedergeschrieben habe, beizutreten. Sein unmittel-

barer Vorgänger war wohl der Stadtschreiber Heinrich Holbein, der 1321 in

einer Urkunde des Spitalarchivs in Ravensburg (6. 1. f. ) erwähnt wird.

Es ist zu hoffen, daß der neue Stadtarchivar die dringend notwendige Neu-

ordnung und Verzeichnung der Bestände dieses wichtigen Stadtarchivs zu

einem glücklichen Ende führt. Karl Otto Müller.



Titeratur.

Bibliographie der Württembergischen Geschichte ; begründet von Wilh.

Heyd. 5. Band, enthaltend die allgemeine Literatur von 1906-1915.

Mit Nachträgen. Bearbeitet von Prof. Dr. Otto Leuze. Stuttgart,

W. Kohlhammer, 1926, 208 S.

Die Württ. Kommiſſion für Landesgeschichte hatte den Plan, der trefflichen

Bibliographie von Heyd, die in den Jahren 1895 und 1896 erſchienen iſt, immer

nach 10 Jahren einen Nachtrag folgen zu laſſen. So erschienen für die Jahre

1896 bis 1905 zunächst die von Th. Schön bearbeiteten, von O. Leuze ab-

geschlossenen Bände 3 und 4. Jezt liegt für die Jahre 1906–1915 ein 5. Band

vor, der die allgemeine Literatur für diese Jahre enthält und so dem 1. und

3. Band entspricht. Der 6. Band, der die Stoffe des 2. und 3. Bandes nachträgt,

wird wohl 1927 erscheinen. Es wird aber künftig nicht mehr möglich sein, die

in den Vierteljahrsheften erscheinenden Bibliographien alle 10 Jahre in Bänden

zuſammenzufaſſen, ſondern es werden längere Perioden mit strengerer Be-

schränkung auf das eigentlich Geschichtliche zusammengefaßt werden müſſen.

Dem Verfaſſer aber, der sich seit Jahren große Verdienste um die württ. Biblio-

graphie erworben hat, gebührt der Dank aller Geschichtsfreunde für ſeine

ebenso wichtige als entſagungsvolle Arbeit. V. Ernst.

E. Wahle, Die Vor- und Frühgeſchichte des unteren Neckarlandes, er-

läutert au den vor- und frühgeschichtlichen Sammlungen des kur-

pfälzischen Muſeums. Mit 9 Tafeln und einer Karte. Heidelberg 1925.

Das Büchlein des Verfassers, Vertreters der Vor- und Frühgeschichte an

der Heidelberger Universität, ist hervorgegangen aus der von ihm vollendeten

Durcharbeitung und Neuaufstellung der reichen einheimischen archäologischen

Bestände des schönen kurpfälzischen Muſeums in Heidelberg und iſt dem An-

denken des um die Erforschung der ältesten Siedlungen im Stadtgebiet von

Heidelberg und Neuenheim hochverdienten Karl Pfaff gewidmet. Es ist ein

Wegweiser durch die Sammlung, ein Katalog der darin aufbewahrten Funde,

eine Aufzählung und Beschreibung aller Funde unter Heranziehung der Pfaff,

schen Notizen und vieler eigenen Feststellungen, Beobachtungen und Ertun-

dungen; endlich ein Leitfaden durch die Vorgeschichte des badischen Unterlandes.

Dadurch bekommt das Büchlein seinen Wert gegenüber E. Wagners Dar-

stellung im 2. Band feines Quellenwerks „Fundstätten und Funde im Groß-

herzogtum Baden". Wertvoll sind die zahlreichen Literaturnachweiſe und die

Register der Fundorte und der Schlagworte, sowie die Tafeln und die Karte

des römischen Heidelberg und seiner Umgebung man hätte eine archäologische

Karte aller Perioden gewünscht —, sodann eine Zeit- und Kulturtafel Süd-

westdeutschlands und die Angabe von acht Unterrichtsausflügen zu Denkmälern

·
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der Vorzeit. Man merkt dem Verfaſſer den Wiſſenſchaft und Praxis verbin-

denden Universitätslehrer und den archäologisch und geographisch erfahrenen

Prähistoriker an.

Die Verbindung all dieser verschiedenen Zwede in einem Büchlein führt

da und dort zu einer gewiſſen Uneinheitlichkeit. Dafür ist es ein erster Versuch,

die älteste Geschichte eines in allen altgeschichtlichen Perioden bedeutenden

Siedlungsplates an der Hand der im Museum übersichtlich geordneten Boden-

funde zu einem Gesamtbild zu gestalten und zu weiterer Forschung anzuregen.

P. Goeßler.

Schumacher, Profeſſor Dr. Karl, Direktor des römisch - germanischen

Zentralmuseums in Mainz, Das Land zwiſchen Neckar und Main in

der alemannischen und fränkischen Zeit (Zwischen Neckar und Main.

Heimatblätter des Bezirksmuseums Buchen E. V. Herausgegeben von.

Karl Trunzer. 9. Heft). Verlag : Bezirksmuseum Buchen (Baden).

Druck : Preßverein Buchen G. m. b. H.

Die neun bisher erschienenen Heimatblätter des Bezirksmuseums Buchen

enthalten treffliche Schriften von Archivrat Dr. Richard Krebs in Amorbach,

Geh. Hofrat Professor Dr. J. Wille und Professor Dr. Eugen Fehrle in Heidel-

berg und andern Verfaſſern. Das neunte Heft stammt von Profeſſor Dr. Schu-

macher, der 1925 im 3. Band ſeiner großangelegten Siedlungs- und Kultur-

geschichte der Rheinlande die merovingische und karolingische Zeit untersucht

hat. Es ist sehr erfreulich, daß nun die Forschung sich auch den gegenüber

der Römerzeit unseres Landes lange vernachlässigten Jahrhunderten nach der

Völkerwanderung zuwendet. Sind auch keine unmittelbaren Nachrichten aus

diesen über die Landschaft zwischen Neckar und Main erhalten, ſo ermöglichen.

doch die Bodenfunde, die Ortsnamen, die Größe der Markungen, die Urkunden

u. a. sichere Schlüſſe ; Schumacher hat aus seiner eingehenden Kenntnis aller

irgendmöglichen Quellen eine immerhin reiche Geschichte dieser Zeit entwerfen.

fönnen. Auch mit einigen bezeichnenden Abbildungen ist das Büchlein geschmückt.

Karl Weller.

Eberl, B., Die bayerischen Ortsnamen als Grundlagen der Siedlungs-

geschichte. Erster Teil : Ortsnamenbildung und siedlungsgeschichtliche

Zusammenhänge 1925. Zweiter Teil : Grund- und Bestimmungs-

wörter 1926. 273 S. (Bayerische Heimatbücher, Band II). Knorr

& Hirth G. m. b. H., München.

In der Erklärung der Ortsnamen macht sich viel Dilettantismus breit.

Manche verkehrte Behauptung iſt darauf zurückzuführen, daß die Germanisten

allzuhäufig in das Gebiet der Geschichte übergreifen, ohne sich doch den nötigen

Einblick in die staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse der

verschiedenen Zeiten zu verschaffen, denen die Namen entstammen . Es ist

merkwürdig, wie langsam auf diesem Forschungsgebiet bereits gewonnene

Erkenntniſſe durchdringen, wie oft längst überwundene Irrtümer aufs neue-

als Wahrheiten ausgegeben werden. Um so angenehmer fühlt man sich berührt,
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wenn man den Darlegungen eines Mannes folgen darf, der ebenso die ſprach-

liche wie die geschichtliche Forschung kennt und mit klarem und nüchternem

überlegen seine Stellung nimmt. Die Velege hat der Verfaſſer vorwiegend

dem altbayerischen Boden entnommen, sie haben aber allgemeine Geltung.

Im einzelnen stößt man auf manche treffende Bemerkung : „Es ist nicht der

Siedler, der selbst den Namen gibt ; es iſt der ſofort einſeßende Verkehr, der

fie beschafft" (S. 45) . Anderungen des Bestimmungsworts finden sich etwas

häufiger als Änderungen des Grundworts.“ „Umnennung von Ortsnamen

in großem Umfang oder gar Umnennung von ganzen Ortsnamengruppen, etwa

beim Erscheinen eines neuen Stamms in früher Zeit, ist nie und nirgends

nachgewiesen" (S. 48 ) . Auch die grundsätzliche Einstellung zu den siedlungss

geschichtlichen Vorgängen ist durchaus richtig. Der Weg, den Förstemann und

Arnold seinerzeit eingeſchlagen haben, beſtimmte Ortsanwendungen wie -ingen

und -heim bestimmten Stämmen zuzuteilen, hat sich als ungangbar erwiesen,

wenn er auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder beschritten worden iſt.

Auf bayerischem Boden wie im ganzen deutschen Sprachgebiet gehen die meiſt=

gebrauchten Grundwörter in auffallender Gleichförmigkeit durch alle Stam-

mesgebiete durch und entfalten sich erst allmählich in der landschaftlichen Mund-

art zu Formen mit eigenem landſchaftlichem Gepräge, wie z . B. die bayerischen

Ortsnamen auf -ing, die ursprünglich alle auch die Endung -ingen zeigten.

Dabei geben sie nur in seltenen Fällen Auskunft über Stammeszugehörigkeit;

ja selbst bei den oft dafür angeführten mittel- und norddeutschen Namen auf

-büttel, -tun und -leben ist dies noch keineswegs ausgemacht. Aber sie gestatten

Einblicke in die Siedlungszeit und die Siedlungsvorgänge (S. 54) . Eine Glic-

derung der Grundwörter der Ortsnamen nach der Zeitfolge ist wohl möglich;

jede Ortsnamenendung hat aus bestimmten geschichtlichen Gründen eine

gewiſſe Blütezeit, in der sie mit Vorliebe zur Anwendung kommt (S. 53) . -ingen

findet sich überall, wo germanische Stämme am Schluß ihrer Wanderung sip-

penweise sich niederließen. -heim, heutzutage im altbayrischen Gebiet gewöhn-

lich ham gesprochen und geſchrieben, läßt hier von einem fränkischen Einfluß,

wie er in der Ortsnamenforschung immer wieder behauptet wird, gewiß nichts

erkennen; es ist auch nirgends ein Anhaltspunkt für die Anschauung, daß man

es mit fränkischen Herrensiedlungen zu tun habe, die so benannt worden seien

(S. 80) . Der Versuch, an der Hand von Ausstrahlungen eines Namentypus

etwa den Weg zu bestimmen, den die Bevölkerungsbewegung genommen hat,

oder den Anschluß an gleiche Siedlungsbereiche herzustellen, ist bis jetzt immer

mißglückt (S. 53) . Jm einzelnen weiche ich da und dort von den Ansichten des

Verfaſſers etwas ab. So möchte ich keinenfalls Alamannenſiedlungen auch im

Inntal annehmen (S. 70). Die Endung weil, die auf schwäbischem Gebiet

durchaus in die Zeit der Niederlaſſung zurückgeht, und die spätere Endung

-weiler ſind völlig voneinander zu trennen (S. 64) ; jene weist auf eine deutsche

Siedlung an einstiger Römerſtätte, dieſe hat mit römischen Resten oder gar

mit zurückgebliebenen Römern nichts zu tun, obwohl dies immer wieder be-

hauptet wird (vgl. meine Besiedlung des Alamannenlandes, Württ. Viertel-

jahrshefte für Landesgeschichte, Neue Folge VII, 1898, S. 329 ff.) . Auch die Orte

mit der Endung -ingheim (S. 86 ff. ) möchte ich nicht grundsäßlich einer späteren

Zeit als die ingen-Orte zuschreiben; beide Endungen begegnen bei denselben

Orten lange nebeneinander. Münſter (S. 94) deutet in Württemberg ſicher nicht
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auf eine klösterliche Gemeinschaft, und dasselbe dürfte auch in Bayern der Fall

ſein. Die -zell-Orte verdanken ihre Entstehung dem Außenbeſiß eines Kloſters.

Im zweiten Teil des Buchs sind die einzelnen Grund- und Bestimmungswörter

der Ortsnamen nach sachlichen Gesichtspunkten aufgezählt und erklärt ; sehr

dankenswert ist die Darlegung über die in den Bestimmungswörtern enthalte-

nen Personennamen (S. 121 ff.) . Es wäre zu begrüßen, wenn auch in Württem-

berg besonders die mit den Endungen ingen und -heim verbundenen Perso-

nennamen eine genaue sprachliche Untersuchung erfahren würden. Nach der

Ankündigung des Verlags soll dem Bande noch ein zweiter folgen, der den

Siedlungsboden als Grundlage der Siedlungen betrachten wird.

Karl Weller.

Ernst, Viktor, Die Entstehung des deutſchen Grundeigentums. Verlag

von W. Kohlhammer, Stuttgart 1926. 146 S.

Die Frage, wie die wirtschaftlichen Zustände der ersten Urkundenzeit sich

mit den Nachrichten der römischen Schriftsteller über die germanische Wirt-

schaftsweise vereinbaren laſſen, hat seit anderthalb Jahrhunderten die deut-

sche Forschung viel beschäftigt und zu immer neuen Versuchen einer Beantwor-

tung geführt. Aber es schien, daß unsere Quellen nicht ausreichten, um zum

Ziele zu gelangen und damit die Entstehung der so eigenartigen Landwirtſchaft

des deutschen Volkes im frühen Mittelalter zu erklären. Vom innerdeutſchen

Gebiet aus konnte diese schwierige Frage nicht wohl gelöst werden, weil hier

überhaupt keine Datierung vor der Zeit der Urkunden möglich ist, von den

linksrheinischen Landſchaften aus nicht, weil hier die deutſche Beſiedlung erst

im 5. Jahrhundert und damit allzuspät einseht, als daß die damaligen Zu-

stände noch an die Verhältnisse sich anknüpfen ließen, wie sie zur Zeit des

Cäsar und des Tacitus herrschten. Viel geeigneter iſt dazu das rechtsrheinische

Alamanien : dieſes ist jedenfalls anderthalb Jahrhunderte früher als das links-

rheinische Land von den Germanen neu besiedelt worden, und man vermag noch

wohl deren Art der Landnahme und ihre Wirtschaftsweise zur Zeit der Ein-

wanderung genauer festzulegen. Die da gebotene Möglichkeit, mit der Forschung

bis in die germanische Urzeit zurückzudringen, ist leider bisher unbenüßt ge-

blieben, und es ist die Aufgabe, das Versäumte nachzuholen. Nun ist gerade

in Württemberg die Forschung über die frühe Alamannenzeit von der Ansied-

lungs-, Wirtſchafts- und Geſellſchaftsgeschichte wie der Archäologie aus in An-

griff genommen worden; alle dieſe Zweige der Geschichtswiſſenſchaft haben in er-

freulicher Weise Hand in Hand gearbeitet, so daß man hier mit der Erforschung

dieser Zeit den andern deutſchen Ländern voraus ist. Am berufensten, die Pro-

bleme der germaniſchen Wirtſchaftsgeschichte zu lösen, ist Viktor Ernst, der durch

jahrelange tiefbohrende Arbeit an den württembergischen Oberamtsbeschrei-

bungen sich eine so gründliche Kenntnis aller Einzelheiten der wirtschaftlichen

Vergangenheit unserer Dörfer erworben hat, daß heute wohl kein deutscher

Forscher sich in dieser Hinsicht mit ihm vergleichen kann. Ernst hat aus den

schwäbischen Quellen heraus die Entstehung des niederen Adels in Deutschland,

die bisher nur eine sehr gezwungene und unwahrscheinliche Erklärung gefunden

hatte, klar herausstellen können, nämlich aus den in den Volksrechten und sonst

begegnenden, zwischen dem Hochadel und den Gemeinfreien stehenden Mittel-

freien (Die Entstehung des niederen Adels 1916 ; Mittelfreie 1920) ; die For-

Bürtt. Bierteljahrsh. f. Landesgesch . N.F. XXXII . 19
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schung anderer Gelehrter in Niedersachsen und Bayern hat seine Ergebnisse aus

den Quellen dieser Länder heraus durchaus beſtätigt. Nun ist es ihm gelungen,

im Zusammenhang damit auch die Frage der ältesten Wirtschaftsweise und

so die der Entstehung des deutschen Grundeigentums überhaupt zur Lösung zu

bringen, und zwar dadurch, daß er den bis jezt nicht genügend beachteten, jeden-

falls nicht recht verstandenen Begriff „Zwing und Bann“ geklärt und in ſeiner

Bedeutung erkannt hat. Zwing und Bann ist die Gewalt, auf deren Grundlage

Ackerbau und Weidewirtschaft unserer Dörfer durchaus beruhen. Der Kern des

Begriffs, der Bann der Dorfmarkung, ſeßt eine Gemeinſchaft von Betrieben vor-

aus, deren Interessen ein Regeln der Markungsnutzung nötig machen und deren

Inhaber allgemein die getroffenen Anordnungen zu befolgen gezwungen sind.

Nun ist aber ein Zwiespalt, wer denn eigentlich der Träger von Zwing und

Bann ist und das Recht ausübt, die Felder, Wieſen und Allmenden zu bannen,

die Gemeinde oder der Inhaber des Herrenguts, das, wie Ernſt mit einer Über-

fülle von Belegen nachgewiesen hat, sich regelmäßig in jedem alten Dorfe be-

findet und den Namen Fronhof, Salhof, später, nachdem er vielfach in den Beſiß

einer geistlichen Anstalt oder eines Hochadeligen übergegangen ist, gewöhnlich

den Namen Maierhof führt. Dieser Herrenhof hebt sich aus der Maſſe der

gewöhnlichen Bauernhöfe als ein viel bedeutenderer Gutsbestand heraus : er

liegt meist in bevorzugter Lage innerhalb Etters, der Raum des eigentlichen

Hofs ist größer als der der sonstigen Bauernhöfe, ſein Gesamtbeſiß übertrifft

den Besitz eines andern Bauern beträchtlich, die meisten Acker und Wieſen

liegen ohne Gemengelage in wenigen großen Stücken unmittelbar beim Dorf.

An dieses Herrengut sind die wichtigsten Rechte im Dorf gebunden, ja die

Gemeinde hat ihm Frondienste zu leisten. Aber übt er auch gewöhnlich Zwing

und Bann aus, ſo ſind doch nicht selten deſſen Rechte auch von der Gemeinde

in Anspruch genommen oder zwiſchen ihm und dieser unsicher abgegrenzt.

Es läßt sich nun in unſeren Urkunden noch deutlich herausstellen, wie mittels

der Zwing- und Banngewalt das ursprüngliche Gemeindeeigentum, die All-

mende, allmählich Sondereigentum wird : Sonderäder und Sonderwiesen werden

aus dem vorher der Gesamtnußung unterliegenden Gebiet der Weiden und

Wälder gebildet, indem die bisherige gemeinsame Nuzung untersagt und die

in Bann gelegte Fläche unter die berechtigten Mitglieder der Gemeinde durch

das Los zum Anbau verteilt wird . Dieser Vorgang macht auch die erste Ent-

stehung des Sonderbeſißes klar. Von Anfang an iſt deſſen Quelle die Allmende.

Dem allmählichen Werden entspricht die Vielheit der zum einzelnen Hof gehö-

rigen Stücke und deren Streulage über die Gewande hin inmitten gleicher

Anteile der Nachbarn. Das Sonderrecht, das dem Bauern an dieſen Stüden

zusteht, ist zeitlich beschränkt ; es beginnt jedes Jahr erst, wenn die für den

jährlichen Anbau bestimmten Teile der Markung in Bann gelegt werden.

Darum müſſen Zwing und Bann ſo alt sein wie die Gemeinde selber, die ohne

eine solche regelnde Gewalt gar nicht denkbar ist. Das Herrengut kann nicht

jünger sein als die Gemeinde, in der es liegt. Der Riß zwischen Ortsherrn

und Gemeinde weist auf einen schon im Wesen der Gemeinde selbst, in ihrem

Kern enthaltenen Zwiespalt hin.

Nun können wir auch über die Vorgänge bei der ersten Niederlaſſung uns

flar werden. Wir wissen, daß zunächst die Hundertschaft und innerhalb dieser

die Sippen eine Landschaft in Besitz nahmen : die Namen dieser Sippen sind in
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den Ortsnamen auf -ingen noch erhalten. Wenn wir später als regelmäßige

Besiedlung unseres Landes Dörfer mit gemeinſam betriebener Weidewirtſchaft

vorfinden, so ist an sich wahrscheinlich, daß diese Gemeinwirtschaft des Dorfes

dem früheren Gemeinbetrieb der Sippe entspricht. Erst aus dem Gemeinbeſitz

derselben ist der Sonderbesit des einzelnen entstanden, und dieser trägt bis

in die Nähe der Gegenwart noch die Spuren seines Ursprungs an sich. Und

zwor entstand er so, daß die Zwing- und Banngewalt jeweils einen Teil der

Dorfmarkung aus der Allmende herausnahm, verbannte und für den Ackerbau

an den einzelnen Genoſſen verteilte. Aber dieser darf seinen Sonderbesitz nur

begrenzt, für wenige Monate im Jahr, von der Aussaat bis zur Ernte nußen;

in der übrigen Zeit stehen die Acker der Gemeinde für den Weidebetrieb zur

Verfügung. Das Recht des Empfängers ruht auf seiner Zugehörigkeit zur

Gemeinde. Die Zwing- und Banngewalt regelt auch ferner die Ordnung des

Säens, Erntens und Beweidens.

Und nun ist es möglich, die Nachrichten der römischen Schriftsteller mit den

in dieser Weise feſtgeſtellten Vorgängen lückenlos zu verbinden. Nach Cäsar

wie nach Tacitus hat der einzelne Germane keinen Sonderbeſitz und keine

Sondernuzung am Ackerland : der Grundstock des germanischen Ackerbaus ist

ein ſippenweiſe gemeinsam bestelltes Feld. Bei der Einwanderung der Ala-

mannen nahm zunächst die Hundertschaft einen größeren Bezirk ein, und deren

hochadeliger Führer verteilt nun einzelne Teile desselben als Vertreter der

staatlichen Gewalt an Sippen, in deren Hand die gemeinsame Nuhung der

ihnen zugewiesenen Flächen liegt. Es ist an sich wahrscheinlich, daß die Sippe

auch ferner einen dauernden Einfluß auf die Geſtaltung des Rechts am Boden

ausgeübt hat. Zwing und Bann erscheinen als eine ursprüngliche Kraftäuße-

rung der Sippe, als das Mittel, mit dem diese den ihr zukommenden Boden

erfaßt und beschützt. Das deutsche Grundeigentum ist so aufgebaut auf der

Zwing- und Banngewalt der Sippe. Was dem einzelnen zuſteht, ſind Nußungs-

rechte, die auf seiner Zugehörigkeit zur Gemeinde beruhen und deren Inhalt

durch den Willen der Sippe oder der Gemeinde bestimmt wird. Die Annahme,

daß der deutsche Bauer seine Höfe zuerst frei und unabhängig besessen habe,

ſtüßt sich auf keine Quellenstelle. Die Bedeutung der führenden Sippe tritt

allmählich stärker hervor, die übrigen Sippengenossen werden mehr in den

Hintergrund gedrängt. Der Dorfführer, der Inhaber des Herrenhofs, und

seine Familie treten als Bevorzugte aus der übrigen Sippe heraus: sie gelten

gegenüber den gemeinfreien Sippengenossen als gesellschaftlich höher stehend,

als Mittelfreie ; aus ihnen ist der niedere Adel herausgewachsen. Die Sippe

enthält von Anfang an diesen Gegensatz zwischen Sippenhaupt und Sippen-

gliedern in sich, und nur aus ihr kann der spätere Zwiespalt zwischen Herren-

hof und Gemeinde erklärt werden.

Die bis jest herrschende Lehre hat das Bild des deutschen Grundeigentums

von der Karolingerzeit an mit der Grundherrschaft zu erklären versucht. Dem-

gegenüber betont Ernst, daß die deutsche Geschichte dieses Begriffs nicht bedürfe ;

jedenfalls sei er kein selbständiger Faktor, der neben den Gewalten des Volks

und der Sippe oder des Staats und der Gemeinde selbständige Bedeutung hätte.

Er habe seine umfassende Rolle nur dadurch zugewiesen erhalten, daß man die

Sippe und ihre Kräfte verkannte und doch für die daraus entstandenen

Wirkungen eine Erklärung brauchte.

19*
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Ernst hat das Verdienst, der überlieferung Cäsars, die man kurzerhand

beiseite geschoben hatte, wieder zu ihrem Rechte verholfen zu haben. Immerhin

scheinen mir zwischen den Berichten des Cäsar und des Tacitus stärkere Unter-

schiede zu bestehen, als er annimmt. Was Cäsar überliefert, muß wohl so

erklärt werden, daß der Adel, d . h. die Hundertschaftsvorsteher, den Sippen

innerhalb des Hundertschaftsgebiets jährlich das Ackerland immer wieder neu

zuteilen ; dies war möglich, weil der Ackerbau überhaupt noch geringe Bedeu-

tung hatte. Mit dem jährlichen Wechsel der Nuzungsfläche iſt natürlich auch

eine Veränderung der Wohnsiße verbunden. Zu des Tacitus Zeit sind aber

diese offenbar wenigstens im Westen Germaniens bereits fest geworden, und

was er von dem jährlichen Wechsel des Ackerlands berichtet, vollzog sich nur

innerhalb des Sippengebiets . Nun glaubt Ernst, daß bei der Einwanderung der

Alamannen diese nicht durchweg sofort feste Wohnsize begründet haben, der

Übergang zur vollen Seßhaftigkeit, mit oder bald nach der Niederlassung erfolgt

sei. Ich möchte mir die Sachlage so vorstellen : die wirtſchaftlichen Zustände der

Sueben, wie sie Cäsar schildert, dauerten bei dieſen noch länger fort als bei den

westlichen Germanen, die durch den nahen Saum des Römerlandes keinen

Überfluß an Land mehr hatten. Zu Cäsars Zeit waren die Sueben bis an den

Rhein vorgestoßen, um Chriſti Geburt geht nach Strabo ihr Hauptſtamm vor

den Römern über die Elbe zurück ins heutige Brandenburg. Schon vor Ende

des zweiten Jahrhunderts jedenfalls wandert der größere Teil von hier wieder

aus, weilt ein halbes Jahrhundert am oberen Main und dringt um 260 ins

römische Neckarland ein. Bei ſo vielen Wanderungen ist es wahrscheinlich, daß

sie den alten Brauch nichtfester Wohnsize länger beibehalten haben als die

westlicheren Germanen. Bei der Einwanderung dürften zwar wie den Hundert-

schaften so auch den Sippen schon bestimmte Landbezirke zugewiesen worden

sein, aber es scheint, daß diese noch einige Zeit innerhalb ihrer Markungen

veränderliche Wohnpläße gehabt haben. Später begegnet auf dem Sippengebiet

fast durchweg nur ein Dorf, meiſt in deſſen Mitte. Nun wurden aber gerade

auf den Markungen der alten Dörfer nicht selten mehrere Reihengräberfried-

höfe gefunden, bis zu vier, einige weitab vom Dorfe, und ich glaube, daß dieſe

aus jener erſten Zeit nach der Besetzung des Landes stammen, ehe die Seß-

haftigkeit innerhalb des Sippenbezirks eingetreten war. Es ist nun die Aufgabe

der Archäologie, zu untersuchen, ob in der Tat diese Alamannenfriedhöfe fernab

vom Dorf, wie wir annehmen, in die erſte Zeit nach der Einwanderung fallen.

Eine zweite Aufgabe scheint mir zu sein, was Ernst für die Sippenhäupter

und Inhaber des Herrenguts in den Dörfern feſtgeſtellt hat, nun auch in öhn-

licher Weise für die Hundertschaftsführer, den hohen Adel, zu untersuchen : die

wirtschaftlichen Vorrechte derselben innerhalb der Hundertſchaften und ihren

Sonderbesitz, der jedenfalls von großem Umfang gewesen sein muß. Aus ihren

Rechten wird sich das meiſte erklären, was man bisher unter grundherrschaft-

licher Siedlung verstanden hat. Wir möchten Ernst bitten, auch diesem Gegen

stand seine Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Karl Weller.
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Ernst, Max (Oberstaatsanwalt in Ulm), Das Kloster Reichenau und die

älteren Siedlungen der Markung Ulm. Heft 23 der Mitteilungen des

Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben. Ulm a. D.

1924. 91 G.

Der Verfaſſer bietet uns hier als seine m. W. erste im Druck erscheinende

wissenschaftliche Frucht einen Ausschnitt aus seinen bald 30jährigen Studien

über die Geschichte seiner Vaterstadt. Er hat sich mit dieſer aus den besten

Quellen schöpfenden, mit reichen Belegen und Nachweisungen versehenen Arbeit,

die auch seine volle Beherrschung der lokalgeschichtlichen und allgemein ver-

fassungsgeschichtlichen Literatur erkennen läßt, einen ersten Plaß unter den

Ulmer Historikern gesichert.

Die frühere Geschichte Ulms ist nicht so übersichtlich wie die anderer ſchwä-

bischer Städte. Sie wird verdunkelt durch die sogenannte Reichenauer Fäl-

schung und die zwar verhältnismäßig frühen, aber doch sehr kritisch zu würdi-

genden Nachrichten Felix Fabris über die Entwicklung der Stadt Ulm. Es trifft

sich gut, daß der Inhalt der Studien Ernſt's zugleich in gewiſſem Sinne eine

Ehrenrettung für das altberühmte Inselkloster, die Reichenau, darstellt, die in

eben diesem Jahre 1924 die Feier ihrer Gründung vor 1200 Jahren erlebt hat.

Auf die zahlreichen neuen Ergebniſſe, die in dieſer wertvollen Schrift Ernſt's

geboten werden, im einzelnen einzugehen, würde über den Rahmen dieser Be-

sprechung hinausgehen ; ich kann hier nur das wichtigste im Anschluß an die

vier Kapitel der Schrift herausgreifen und möchte vorweg bemerken, daß alle

Ausführungen so gut und einleuchtend begründet erscheinen, daß mir fast nirgends

Bedenken aufgetaucht sind. Im 1. Kapitel (Topographie und ältere Siedlungen

der Markung Ulm) muß der Verfaſſer die Frage, wo die zu dem Alemannen-

friedhof am Kienlesberg gehörige Siedlung lag, nach der heutigen Lage der

Forschung noch unbeantwortet lassen. Ein Zusammenhang derselben mit der

alamanischen Siedlung Westerlingen, die nach Ernst nur aus wenigen

Gehöften bestanden haben kann, läßt sich nicht erweisen. Der Stadelhof, die

Gegend der heutigen Fischergaſſe, an der Blau ist die Fronhofsiedlung, die mit

der fränkischen Invasion und Anlage des Königshofs auf dem Weinhof im

8. Jahrhundert zusammenhängt. Die Grundherrschaft des deutschen Königs hat

sich im Westen und Norden der Markung Ulm und auf dem rechten Donauufer

als ausgedehnter Streubesit entwickelt. Wichtig für die Auffassung über die Ent-

wicklung der Stadt Ulm ist der Nachweis, daß der älteste Donauübergang nicht

der über die heutige Herdbrücke war, ſondern unterhalb des Spitals in der

Griesniederung über die Pfäfflingerstraße (Langestraße) über die östliche

Spiße der Insel zum rechten Ufer der Donau führte. Eines der wertvollsten

Ergebnisse Ernst's ist der Nachweis der Lage und rechtlichen Verhältnisse der

erst im 13. Jahrhundert urkundlich auftauchenden alten Dorffiedlung Pfäff -

lingen im Gries. Das Gries (= Sand, angeschwemmtes Land) war die

Donauniederung im Gelände östlich der Frauenstraße und die Siedlung mit

einem Maierhof lag unweit des heutigen Gänstors . Ernst weist nun zahl-

reichen Grundbesit des Klosters Reichenau, ja auch einen Mönchhof in dieser

Siedlung nach; das Kloster war auch zeitweise Eigentümer des Maierhofes zu

Pfäfflingen und hatte den Hirtenstab zu vergeben. In der Pfäfflinger Marfung

(nicht aber in der Siedlung ſelbſt) lag nun auch die uralte Pfarrkirche, eine
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Frauen"kirche, im heutigen alten Friedhofe, deren Anfänge in die alamaniſche

Zeit hinaufreichen. Ernst hat unzweifelhaft recht, wenn er sie als Feld- oder

Markungskirche ansieht, die als Mutterkirche einer großen Zahl von Filialen

mit großem Sprengel, der sich über 13 Dörfer erstreckte, im Mittelpunkt eines

Umkreises von 3-4 Stunden im Durchmesser lag. Es ist nun für die ganze

grundherrliche Stellung der Reichenau in Ulm von Bedeutung, daß sie seit

unvordenklichen Zeiten die unter Patronat zuſammengefaßten Rechte an

dieser Pfarrkirche noch bis zum Ende des 14. Jahrhunderts besessen hat und

daß dieses unbestreitbare Patronatsrecht die Grundlage für die im Jahre 1327

erfolgte Inkorporation der Pfarrkirche an die Reichenau bildete.

An der Stelle des heutigen Neuulm lag Schwaikhofen, eine jüngere

fränkische Siedlung mit eigener Feldmark. Das Dorf wurde am Ende des

14. Jahrhunderts abgebrochen, weil es für die Verteidigung der Stadt hinderlich

war. In der Frage der Entwicklung der Altſtadtſiedlung Ulms nach der Ver-

nichtung Ulms im Jahre 1134 zeigt der Verfaſſer mit guten Gründen, daß der

Burgbezirk, d. h . der befestigte Teil Ulms, im Jahre 1134 nur den Weinhof und

Neuen Bau und das sich östlich daran anschließende Gelände etwa bis zur

heutigen Postgaſſe umfaßte. Im Anschluß an dieſen wiederaufgebauten Bezirk

ist dann die staufische Marktstadt des 12. Jahrhunderts entſtanden, die bis

zum Löwentor, (altes Glöcklertor), Leonhardstor bei der Sammlung in der

Frauengasse und ein Osttor beim späteren Salmannsweiler Hof am Beginn

der Pfäfflingerstraße sich erstreckte. Dagegen ist die großzügige Stadterweite=

rung, die eine Ausdehnung des Mauerrings bis zum neuen Glödlertor im

Westen, zum Frauentor und Neuen Tor im Norden und bis zum Zeughaus im

Osten brachte, eine Großtat des Bürgertums um die Mitte des 14. Jahrhunderts,

das damals durch den auch z. B. in Ravensburg beobachteten Zuzug vom Lande

sehr gestärkt wurde. Die beigegebene Skizze zu der Entstehung dieser Sied-

lungen verdeutlicht diese einzelnen Perioden der Entstehungsgeschichte der

Stadt Ulm aufs beste.

Das 2. Kapitel mit der Überschrift „Die Schenkung der villa regalis Ulme

an Reichenau“ legt dar, daß die bekannte Fälschung Odalrichs zu Reichenau

eine möglichst weitgehende Sicherung der gesamten Einkünfte des Kloſters aus

seinem Ulmer Beſiß für die eigenen privaten Zwecke der Abtei durch Einſchrän-

kung von vogteilichen Ansprüchen und Steuerfreiheit bezweckte. Es sollte ein

Besißtitel für das Gesamtgut der Abtei in Ulm geſchaffen werden. Das im Jahr

1327 bei der Inkorporation der Pfarrkirche unbestrittene unvordenkliche Patro-

natsrecht in Verbindung mit dem namhaften Besit der Reichenau in Ulm und

Umgebung, das sicher auf königliche Schenkungen zurückgeht, weist auf die frühe

grundherrliche Stellung der Reichenau in Ulm hin. Diese reichenauische

Grundherrschaft wird nun in ausgezeichneter Kleinarbeit unter erſtma-

liger Benütung eines Reichenauer Lehenbuches (um 1350) im 3. Kapitel aus

späteren Quellen rekonstruiert. Besondere Aufmerksamkeit wird hiebei dem Mit-

telpunkt des Ulmer Besizes der Reichenau, dem „Grünen Hof“, geschenkt. Der

Reichenauer Hof wird erstmals 1248 erwähnt ; er ist nicht im heutigen Komman-

danturgebäude, sondern im Gebäudebezirk der bisherigen Kreisregierung zu

ſuchen, in dem auch die uralte, frühromaniſche, neuentdeckte St. Nikolauskapelle

sich befindet. Das Gemach mit den im Bilde wiedergegebenen Wandmalereien

des ausgehenden 14. Jahrhunderts im Ostbau der Kommandantur hat mit dem
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Kloster Reichenauer Pfleghof und den Mönchen nichts zu tun ; es gab schon im

13. Jahrhundert dauernd keine reichenauischen Mönche mehr in Ulm.

Das Schlußkapitel behandelt die Loslösung Ulms von der Reichenau in der

Zeit nach der Verlegung der alten schönen Pfarrkirche in die Stadt (1377) bis

zur abschließenden Vertragsurkunde vom 4. Juli 1446, in der Reichenau seinen.

geſamten Besitz in Ulm an die Stadt, das Spital und den Pfarrkirchenpflegebau

um 25 000 Gulden veräußerte. In einem Anhang bietet der Verfasser u. a. eine

ungedruďte Halsgerichtsordnung des Ulmer Stadelgerichts von 1457 und die

Stammtafel des Ulmer Vogts, des Grafen Albert von Dillingen. Wertvoll

ist auch die beigegebene 2. Kartenskizze, die den Pfarrsprengel und Bannmeile,

sowie die Markung Ulms um 1250 darbietet.

Ludwigsburg. K. Otto Müller.

Die Kultur der Abtei Reichenau. Erinnerungsschrift zur zwölfhundertsten

Wiederkehr des Gründungsjahrs des Inselkloſters 724-1924. Verlag

der Münchner Drucke. München 1925.

Am 20. April 724 ist das Kloster Reichenau gegründet worden ; im Jahr 1924

war der zwölfhundertste“ Gedenktag. Äußere Gründe führten dazu, daß erſt

im Jahr 1925 in einer großen Feier auf der Insel ſelbſt der Gründungszeit

gedacht wurde. Diesem Anlaß verdankt das vorliegende stattliche Werk,

von dem bis jetzt der erste Halbband erſchienen iſt, ſeine Entstehung. Es iſt

eine Jubiläumsſchrift „Zum Säkulartage einer der ehrwürdigsten Stätten

christlicher und altdeutscher Kultur". Dem entspricht schon das Äußere des

Buches, das in seiner vornehmen Ausstattung den Charakter einer Festschrift

trägt. Unter Führung des Münchner Rechtshistorikers Konrad Beyerle hat

sich eine große Zahl von hervorragenden Fachleuten zusammengeschlossen, um

ein der Reichenau würdiges Denkmal zu schaffen, und darunter sind manche,

die sich schon vorher mit der Abtei und einzelnen Teilen ihrer Geschichte in

bemerkenswerter Weise befaßt hatten. Wohl steht die Reichenau im Glanze

alten Ruhmes vor aller Augen, aber wer diesen Ruhm im einzelnen faſſen

und darlegen will, dem zerrinnen die Quellen unter den Händen : die Über-

lieferung ist eine denkbar schlechte und mit wiederholten Fälschungen durchſeßt.

Die erste Periode bis zum Ende der freiherrlichen Zeit (1427 ) schildert der

Herausgeber selbst ; die spätere Zeit bis 1803 iſt von dem Karlsruher H. Baier

geschildert. Die Gründung des Klosters behandelt der bekannte Reichenau-

Forscher Brandi, während der Benediktinerpater Gall Jeder insbesondere

noch die Herkunft Pirmins aus Spanien wahrscheinlich zu machen sucht. In

unser Arbeitsgebiet greifen vor allem zwei Abschnitte ein. Franz Beyerle

behandelt „Die Grundherrschaft der Reichenau", die zahlreiche Besitzungen

auch im heutigen Württemberg umfaßt. Aidlingen im Oberamt Böblingen, wo

das Kloster bis 1350 den Fronhof besaß, iſt der nördlichste Punkt in unserem

Lande, wenn man nicht etwa noch Gerlingen im Oberamt Leonberg am Fuß

der Burg Richtenberg erwähnen will, wo Reichenau 1226 Lehensrechte über

richtenbergische Güter erhielt. Indes machen sich gerade hier die Lücken der

Überlieferung bemerklich. Es ist unmöglich, die Entwicklung der Grundherr-

ſchaft R. zu ſchildern ; nur eine fleißige Lokalforschung wird im Stande sein,

da und dort noch einige weitere Züge beizubringen . Ganz aus dem Vollen
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ſeiner allgemein anerkannten Forschungsergebniſſe kann A. Schulte schöpfen,

wenn er in seinem Abschnitt „Die Reichenau und der Adel" den hochadeligen

Charakter des Kloſters dartut, das wie viele andere ähnliche Gründungen nur

Glieder des hohen Adels aufnahm. Eine Übersicht über die Dienstmannen und

Lehensleute des Klosters schließt sich an, wobei man sich nur bewußt bleiben

muß, daß diese Beziehungen wenig wert waren, jedenfalls in der Zeit, wo

wir sie kennen lernen. Das ganze Werk gereicht der Jubiläumsfeier 1924 zur

Ehre und wird auch weiteren Kreisen eine Freude machen, die sich in die

Geschichte des Inselklosters vertiefen. Viktor Ernſt.

Württembergische Studien. Festschrift zum 70. Geburtstag von Profeſſor

Eugen Nägele. 1926. Verlag Silberburg, Stuttgart. 252 S.

Das schöne Buch ist dem hochverdienten Eugen Nägele vom Württem-

bergischen Landesamt für Denkmalpflege im Verein mit zahlreichen Heimat-

forschern gewidmet. Seinen Kern bilden die Vorträge, die aus Anlaß der

Ausstellung „ Das schwäbische Land" im Sommer 1925 gehalten wurden, und

an diese reiht sich eine Anzahl von Auffäßen mannigfaltigen Inhalts : alle

betreffen das Heimatland, dem die ganze Lebensarbeit des Jubilars gegolten

hat. August Lämmle schreibt über das württembergische Volk“ mit klarem

Wirklichkeitssinn, mit der innigen Liebe, die erst feines und tiefes Verständnis

ermöglicht, mit der Sprache des Dichters : ,,Bis die Geistigkeit und Gediegenheit

zum Durchbruch kommt, muß viel Widerstand überwunden werden .“ „Kenntnis-

reicher und geschickter sind die Studierten, aber nicht besser ; langsamer und

einfältiger sind die Bauern, aber nicht dümmer." Von Hans Schwenkel

stammt eine Darstellung der württembergischen Landschaft“, die sich durch

eingehende Kenntnis von deren Werden und Sein, durch herzliche Einfühlung

in ihren Geist und ihre Eigenart auszeichnet und mit erfreulicher Fähig-

keit des Ausdrucks abgefaßt ist . Friß Berchemer behandelt als aus.

gezeichneter Kenner die ,,württembergischen Fossilfunde ", den Reichtum unseres

Landes an Versteinerungen, die Umstände, die zu ihrer Entdeckung geführt, die

Männer, die sich um ihre Auffindung und wissenschaftliche Erschließung bemüht

haben. „Vom Werden und Wesen unserer frühesten Kultur“ spricht Peter

Gößler, der erste Kenner der Vorgeschichte unſeres Landes . Das altbeſiedelte

Württemberger Land ergibt in den Fragen der Vorgeschichte Deutschlands be-

sonders viel, ja seit den Forschungen des Heilbronners Schliß auf dem Boden

von Großgartach ist es geradezu führend geworden. Mit Ernst R. Fiechter

besuchen wir die kunstreichen „ württembergischen Kirchen des Mittelalters".

Alle Bauten früherer Zeiten beruhen auf geistigen Erlebnissen : mit feinem

Nachempfinden weiß uns Fiechter die Kunst unserer wundervollen Gotteshäuser

als einen Niederschlag von solchen zu deuten. Richard Schmidt geleitet uns

in einem Aufsatz über „ Burgen und Schlösser in Württemberg" von der Burg

des Mittelalters, einem rein der Wehrhaftigkeit dienenden Zweckbau, zum

Renaissanceschloß, in dem der Verteidigungszweck zurücktritt, und dann zum

reichgegliederten Schloßbau des 18. Jahrhunderts, der an den Außenseiten wie

in den Innenräumen durch seine vollendete Symmetrie das Auge des Be-

schauers entzüdt. Leider hat in Württemberg seit langem kein Forscher mehr

sich mit der Geschichte unseres Burgenbaus im besonderen abgegeben; es wäre
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sehr zu wünschen, daß auch diesem vernachlässigten Zweig unserer Altertums-

kunde wieder größere Aufmerksamkeit zugewandt würde. Karl Weller schil-

dert die Entstehung des württembergischen Staatswesens " von den kleinen

Anfängen im 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Viktor Ernst hat „die

Entstehung der württembergischen Städte “ nach ihren rechtlichen Grundlagen

untersucht. Die Quellen geben über den Städtebau nur ganz dürftige Nach-

richten. Unsere Städte find faſt durchweg künstliche Gründungen, in der Haupt-

sache von der zweiten Hälfte des 12. bis in die zweite Hälfte des 14. Jahr-

hunderts. Sie sind gegründet von den damaligen Trägern und Inhabern der

Staatsgewalt, vom hohen Adel, und zwar ebensowohl von Grafen wie Frei-

herrn, auch von Klostervögten, welche die Städte oft sehr wider den Willen

der geistlichen Anstalten bauten ; niederer ritterschaftlicher Adel kommt für die

Städtegründung nicht in Frage. Die Grundherrschaft stand bei ihr in zweiter

Linie. Die Örtlichkeit mancher Städte ist nur vom Siz des Hochadeligen aus

zu verstehen. Manche allzu nahe beieinander liegende Städte sind Konkurrenz-

unternehmungen verschiedener Herrschaften, die sich gegenseitig das Waſſer

abgraben wollten. Die weitere Aufgabe der Forschung scheint mir nun, im

einzelnen der Geschichte der Stadtgründungen und den beſonderen Umständen

derselben nachzugehen, wodurch sich noch manche wichtige Beziehungen hin und

her ergeben dürften. Hermann Hefele teilt uns seine Auffassung von Würt-

tembergs Politik seit dem Untergang des alten Reichs" mit ; die Abhandlung

ist geistreich abgefaßt, manchmal mit allzu temperamentvollen Ausdrücken,

wie sie mehr dem Journaliſten als dem Hiſtoriker eigen zu ſein pflegen . Mit

Recht wendet er sich gegen die Verachtung, die Heinrich v . Treitschke der Politik

König Friedrichs angedeihen ließ : Friedrich befolgte mit der Selbstbehauptung

Württembergs in der napoleonischen Zeit zugleich die einzig mögliche deutsche

Politik; wollte Württemberg nicht isoliert zugrunde gehen, mußte es Anſchluß

an Frankreich suchen. Mit Zustimmung wird das Ziel König Wilhelms I.

beurteilt, ein reines Deutschland" als einen engeren, vor allem militärisch

geschlossenen Bund neben den beiden deutſchen Großmächten zu bilden, während

die preußische Politik durchweg mit der unverhohlenen Abneigung des Ver-

faſſers gestraft wird . Friedrich Hertlein beſtimmt die Eigenart vorgeſchicht-

licher Wege" aus gründlicher Einzeluntersuchung heraus : es sind vorwiegend

Naturwege, die bei möglichster Einhaltung der kürzesten Linie die Vorteile des

Geländes ausnüßen und ungünſtige Stellen vermeiden. Die Vorteile im Ge-

lände sind die bestimmenden Örter der Urſtraße : langgestreckte Höhen mit

Benützung der Wasserscheide, geeignete Täler, günstige Furten, bequeme Auf-

und Abstiege, zumal an allmählich in die Tiefe sich ziehenden Bergvorsprüngen.

Für die Keltenzeit unseres Landes möchte ich nach den Nachrichten der Römer

über das feltische Wagen- und Karrenwesen bereits eine sorgfältigere Pflege

auch der Straßen annehmen . Bis jet lag die Straßenforschung bei uns im

argen; es ist sehr zu begrüßen, daß Hertlein in den vorrömiſchen und römiſchen

Straßen ein besonderes Feld seiner Tätigkeit gefunden hat. Gerhard Bersu

berichtet über das von ihm ausgegrabene, 6,7 Hektar große und wahrscheinlich

auch mit einer Reiterabteilung besetzte Erdkastell bei Lautlingen zwischen dem

Ehach- und Schmiechatal, das an der Grenze des Kommandobereichs der räti-

schen Truppen wie Burladingen und andere Kastelle den Zugang zur Alb zu
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sperren hatte. Während die Kastelle am oberen Nedar nach 74, die am mitt-

leren um 90 nach Chr. angelegt sind, fällt Lautlingen mit den ihm entſprechen-

den Garnisonplätzen auf der Albhochfläche nach den freilich spärlichen Einzel-

funden um 85. Verſu ſucht das in der bekannten bithyniſchen Inſchrift begeg-

nende „interlimitanische Land “ auf die Landschaft zwischen Schwarzwald und

mittlerem Neckar während der Jahre 85 bis 90 zu deuten. Felix Schuster

beschreibt die römischen Säulen der Remigiuskirche zu Nagold “, die bekanntlich

innerhalb eines hochadeligen Sizes sich befand . Oskar Paret bringt „Neues

zur Wasserleitung von Rottenburg", welche von der Quelle im Rommelstal

oberhalë Niedernau über 7 Kilometer weit mit schwachem Gefäll in die Römer-

stadt geführt wurde. Seit der römischen Zeit müſſen in dieser Gegend Krusten

bewegungen stattgefunden haben, so daß sich der Boden hob oder senkte. Karl

Bohnenberger nimmt in seinen Darlegungen zum Ortsnamen Murr-

hardt", wie ich glaube mit Unrecht, an, daß die weltliche deutsche Siedlung erst

an die vorausgehende Klostergründung der Karolingerzeit sich angeschlossen hat;

es ist viel wahrscheinlicher, daß Murrhardt wie gewiß auch die andern Orte

an der Stelle der Limeskastelle Lorch, Welzheim, Mainhardt, Öhringen bereits

in die Zeit der alemannischen Einwanderung zurückgeht. Bohnenberger sucht

auch die Flurnamen der Murrhardter Bannforſturkunde von 1027 zu beſtimmen.

Max Schermann gibt ein mit Liebe gezeichnetes Charakterbild des liebens-

werten Dialektdichters und Forschers und kernigen Oberschwaben Michel Bud.

Eugen Gradmann , der nun im Ruhestand lebende einstige Landeskonſer-

vator, dem wir auch das gute Buch über Heimatschuß und Landschaftspflege

verdanken, bespricht die Beziehungen zwischen „Weinbau und Landſchaft“ Würt-

tembergs mit geschultem Blick und feinsinnigem Verständnis für die landschaft-

liche Schönheit. Sein Bruder Robert Grad mann , der hervorragende Geo-

graph der Erlanger Univerſität, nimmt sich in einer hübschen Plauderei, die

Eugen Nägele besonders herzerfreuend und erquicklich sein dürfte, zum Vor-

wurf den Trost des Wandersmanns, den „ Wegzeiger“. Das ganze, auch mit

Bildern geschmückte Werk zeigt die württembergische Landesforschung auf einer

beachtenswerten Höhe und ehrt wie die Verfasser so den Jubilar, dem die

Heimat zu größtem Dank verpflichtet ist. Karl Weller.

Dr. Eugen Locher, Privatdozent für bürgerliches Recht an der Uni-

versität Tübingen ¹), Das Württembergische Hofkammergut. Eine rechts-

geschichtliche Studie. (Tübinger Abhandlungen zum öffentlichen Recht.

Heft 4. Verlag von F. Enke. 1925.)

Die württembergischen Juristen haben sich von jeher mit dem fideicommis-

sum gentilicium specialius, dem sog. Kammerschreiberei-, seit 1806 Hofdomā

nenkammergut genannnten besonderen Vermögen des Hauses Württemberg

beschäftigt. Eine Monographie über dasselbe ist aber seit der Diſſertation

J. C. F. Breyers (1768 ) nicht mehr erschienen. Es ist daher sehr verdienſtlich,

daß der Verfasser eine selbständige Bearbeitung des Gegenstands veröffentlicht.

Das Kammerschreibereigut erscheint in der rechtlichen Form, die es bis 1922

behalten hat, zuerst im Testament und Kodizill Herzog Eberhards III ., die

1) Jest Professor in Erlangen.
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wesentlichen rechtlichen Momente findet man auf Seite 16 der Arbeit an-

gegeben. Das Kammerschreibereigut ist entstanden aus Neuerwerbungen der

Herzoge, die nicht zum sogenannten Kammergut geschlagen und auch nicht

dem Lande „inkorporiert" waren. Beides ist nicht dasselbe. Denn es gab Orte

(die sogenannten Rentkammerorte S. 57 ), die zum Kammergut gehörten,

aber doch nicht dem Lande inkorporiert“ waren ; das „corpus “ ist hier das

Land als Rechtssubjekt, insofern ist die Unterscheidung zwischen Inkamerierung

und Inkorporierung hier doch wohl mehr von Wert (S. 10 Anm. 17 a),

als der Verfaſſer anzunehmen scheint. Nicht ganz leicht ist es, für die Ent-

widlung seit Eberhard III . eine Verbindung mit der älteren Zeit zu finden.

Dabei hätten die Württemb. Landtagsakten, herausgegeben von der Kommiſſion

für Landesgeschichte, bearbeitet von A. F. Adam, II . Reihe, 3 Bände 1599-1620,

vielleicht doch noch etwas mehr Aufklärung über einen gewissen Wechsel der

Motive für Nichtinkamerierung und Nichtinforporation geben können, der

unverkennbar ist. Unter Herzog Christoph galt es noch als ſelbſtverſtändlich,

daß die Herzoge die Neuerwerbungen inkorporierten (a. a. D. Bd . 2, S. 382

Note 1) . Herzog Ludwig aber wollte seit 1583 nicht mehr inkorporieren und

galt, wie der Verfaſſer erwähnt, als der erste Begründer des kleinen Familien-

fideikommisses. Seine Nachfolger, die Herzoge Friedrich I. und Johann Friedrich ,

waren dagegen der Inkorporation an und für sich nicht abgeneigt (a.a. O.

Bd. 1 S. 292, Bd . 2 S. 433, 440, Bd . 3 S.690), suchten sich dieselbe aber vom

Lande abkaufen zu lassen. Welches waren nun jeweils die Motive dieser

wechselnden Stellung zur Sache ? Unter Herzog Ludwig dürfte das öster-

reichische Anwartschaftsrecht zweifellos als wesentliches Motiv mitgewirkt

haben. Nachdem es aber Herzog Friedrich I. gelungen war, im Prager Ver-

trag von 1599, Art. 10, die Bestimmung hereinzubringen, daß auf die Neu-

erwerbungen, die also der Erben recht Eigentum sein", seit dem Passauer

Vertrag (1552) das Anwartschaftsrecht sich nicht mehr beziehe, sondern diese

an die Eigentumserben“ kommen, verlor dieſer Grund doch wohl an Bedeu-

tung. Ob die verbreitete Annahme, dieſe Beſtimmung habe sich nur auf die dem

Lande nicht inkorporierten Neuerwerbungen beziehen sollen und nicht auf alle

Neuerwerbungen seit 1552, sich halten läßt, scheint mir nach Württ. Landtags-

aften II Bd . 2 S. 416 (Anbringen der Landschaft) und S. 419 (Antwort des

Herzogs Friedrich I.), wonach die Landschaft erklärt, Inkorporationen nicht

erkaufen zu können, weil sie, wenn das Anwartschaftsrecht zum Zuge käme,

dem Lande wieder verloren gingen, doch zweifelhaft. Es gab auch um

1617/18 (Landtagsabschied von 1618, Württ. Landtagsakten a. a. D. Bd . 3 S. 690)

überhaupt nur noch wenig nichtinkorporiertes Gut.

"

So traten wohl andere Motive in den Vordergrund . Zwei der bedeutenderen

Güter, Weiltingen und Brenz, gab man im fürſtbrüderlichen Vergleich von

1607 noch Agnaten zum Eigentum, allein schon unter allerlei Vorbehalt. Da

ist noch bei der juristischen Gestaltung ein gewisses Schwanken bemerkbar

zwischen Formen, durch die mehr an die Agnaten gedacht wurde, und einer

Form, die mehr an den Regenten dachte. Der lettere Zwed gewann dann

unter Eberhard III . offenbar die Oberhand . Das zeigt schon die Bezeichnung

Kammerschreiberei" und die Verwaltung durch den Kammerschreiber, den

Verwalter der Schatulle des Herzogs. Es tritt dann in der Wahl der rechtlichen

Form des Fideikommisses, deren Zwed der Splendor des Hauses durch Be-
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günstigung des Erstgeborenen war, auch für dieses Gut durch Eberhard III.

deutlich zutage, wie der Verfaſſer bemerkt (S. 14, 15).

Mit den Verfügungen Herzog Eberhards III . war das Recht des Kammer-

schreibereiguts in allen wesentlichen Beziehungen festgelegt. Die Nachfolger

brauchten nur einzelne minder bedeutende Unklarheiten bzw. Versuche, Unklar

heiten zu schaffen, zu beseitigen. Das hat namentlich Herzog Karl Alexander

getan. Der fürſtbrüderliche Vergleich von 1780, der als Landesgefeß galt, tat

einiges für die Rechte der Agnaten.

Im zweiten Abschnitt bespricht der Verfasser das Hofdomänenkammergut,

wie das Kammerschreibereigut seit 1806 hieß, in der Zeit des abſoluten König-

tums. Erst 1813 verlor es seine besondere öffentlich-rechtliche Stellung ganz,

indem jezt die direkten Steuern aus den Hofkammerorten der Staatskaſſe zu-

gewiesen wurden. Die privatrechtliche Stellung beließ der absolute Herrscher

im wesentlichen (Eigentum und Nachfolgerecht ) ; ob er seinen Richtern gestattet

haben würde, etwaigen Einmischungsversuchen der Agnaten stattzugeben,

möchte bezweifelt werden dürfen. Der König nahm einen Austausch zwiſchen

gewissen Besitzungen des Hofkammerguts einerseits und der sogenannten Kron

domänen, wie das Kammergut zuzüglich der Neuerwerbungen seit 1806 hieß, an

dererseits vor. Einen sehr erheblichen Zuwachs erhielt das Hofkammergut nicht.

Abschnitt III handelt vom Hofdomänenkammergut in der Zeit der konstitutio

nellen Monarchie. Die 1806 (S. 27 ist hier das „jekt“ nicht verſtändlich) ein-

geführte Bezeichnung Krondomänen wird 1816/17 allmählich wieder auf-

gegeben und die alte Bezeichnung Kammergut wieder hervorgeholt (K. Verf.-

Entwurf vom 3. März 1817 § 202, Ständischer Entwurf Kap. XIV, Verf. 1819

§ 102). Dieses Kammergut wurde nun Staatsgut, belastet in erster Linie mit

der Zivilliſte und dem durch das Hausgesetz bestimmten Aufwand für die

persönlichen Bedürfnisse der Mitglieder des K. Hauſes (vgl . § 103 Verf.

von 1819 und dazu die Ausgabe von Göz, 1906 S. 192), was letteres für

das volle Verständnis der Sache nicht unwesentlich ist und daher nicht über-

sehen werden darf. Der Rechtszustand des Hofdomänenkammerguts als pri-

vates Familienfideikommiß des Hauses Württemberg erhielt durch § 108

Verf. von 1819 seine verfassungsmäßige Anerkennung. Einer näheren Er.

örterung bedarf hier nur die Frage, ob durch die Thronfolgeordnung der

Verfassung auch das Recht der Nachfolge des weiblichen Geschlechts in das Hof-

kammergut im Falle des Aussterbens des Mannsstamms geregelt werden sollte,

was der Verfaſſer in Übereinstimmung mit den meisten älteren Rechtslehrern

wohl mit Recht verneint. Auch der Eintritt Württembergs in das Reich (1870)

hat das Recht des Hoffammerguts nicht geändert (S. 33) .

Im Abschnitt IV, Das Hofkammergut nach der Depossedierung des landes

herrlichen Hausſes, führt der Verfaſſer aus , daß durch das Abkommen zwischen

König Wilhelm II. und der provisorischen Regierung vom 30. November 1918

für das Hofkammergut tein neuer Rechtszustand geschaffen wurde (abgesehen

von dem Wegfall einiger öffentlich-rechtlicher Momente), und erörtert sodann

(S. 35) die rechtlichen Voraussetzungen der Aufhebung der Fideikommißeigen.

schaft des Hofkammerguts durch den Familienbeschluß vom 30. November 1922

(RegBI. 1923 S. 446). Es ist jest wie vorher Eigentum des Hauses Württem

berg, die fideikommissarische Bindung aber hat aufgehört.



Literatur. 301

Es war nun, um das heutige Recht des Hofkammerguts vollſtändig dar-

zustellen, nötig, zu untersuchen, wer zu der hochadligen Familie gehört, die

das Rechtssubjekt des Hofkammerguts ist. Dies gab Veranlassung zum Ab-

schnitt V, Die Entwicklung des Ebenbürtigkeitsrechts in Württemberg und

seine Bedeutung für das Hofkammergut. Der Verfasser erörtert zunächst

in eingehenden Ausführungen unter A die Entwicklung der Ebenbürtigkeits-

normen im Hause Württemberg, worauf im einzelnen hier nicht näher ein-

gegangen werden kann. Der zweimalige Druckfehler auf Seite 51 und Seite 52,

wo es statt Aufhebung des Hausgeſehes von 1803 durch Art . 75 des Haus-

gesezes von 1828 (S. 51 ist hier auch der Druckfehler 1820) heißen muß : Auf-

hebung des Hausgeſeßes von 1808 durch Art. 75 uſw., wird für manchen, der

das Hausgesetz von 1828 nicht gleich bei der Hand hat, etwas ſtörend wirken.

Unter B dieses Abschnitts wird sodann die Bedeutung der Ebenbürtigkeit für

das Recht des Hofkammerguts besprochen und (S. 55) die Abstammung aus

einer ebenbürtigen Ehe als Voraussetzung der Zugehörigkeit zu dem Familien-

verband, dem das Hofkammergut gehört, und der Fähigkeit zur Nachfolge ins

Hofkammergut feſtgeſtellt.

Sodann wird noch (S. 56) darauf aufmerksam gemacht, daß schon in

§ 108 der VU. von 1819 dem Hause als solchem das Eigentum am Hof-

kammergut zugeschrieben wird, während im 19. Jahrhundert in Württemberg,

namentlich unter dem Einfluß von Lang, die Theorie von dem durch die

Anwärterrechte beschränkten Eigentum des jeweiligen Fideikommißinhabers zur

Herrschaft gelangt ist. Mit vollem Recht wird hervorgehoben, daß die in

§ 108 der Vu. zur Geltung gekommene Anschauung übereinstimmt mit der

damals herrschenden Lehre, ebenso wie auch schon mit der älteren im

Sprachgebrauch der geschichtlichen Urkunden aus der Zeit der Gründung des

Hofkammerguts ſich ſpiegelnden Anschauungen ; dabei dürften meines Erachtens

schon die Worte des Testaments Eberhards III . (Reyscher Bd . 2 S. 404) ergeben,

daß auch nicht an ein Gesamthandseigentum der Hausmitglieder zu denken iſt,

sondern nur Eigentum des Hauses als juristischer Persönlichkeit in Betracht

kommt. Von dieser Auffaſſung geht auch die württembergische Grundbuch-

verordnung von 1899 und demgemäß der § 16 des Entwurfs eines Gesetzes

über die Aufhebung der Fideikommiſſe aus, so daß der Familienbeschluß vom

30. Nov. 1922 die Rechtspersönlichkeit des Hauses als gegeben voraussehen konnte.

Mit der Feſtſtellung, daß zurzeit das Hausgut die Grundlage der Familien-

einheit und Familientradition bleibt, schließt die klare und erschöpfende Be-

handlung des Gegenstands. Wintterlin.

Belschner, Christian, Stammbaum des Hauses Hohenlohe (1925). Hof=

buchdruckerei von Ungeheuer & Ulmer, Ludwigsburg.

Das Werk ist im Auftrag des nun verstorbenen Fürsten Christian Kraft

zu Hohenlohe-Öhringen ausgearbeitet worden. Es besteht aus 12 Blättern in

der Größe von 70 zu 47 Zentimeter, nämlich aus einer Übersichtstafel und

11 Sonderblättern ; der ganze Stammbaum enthält über 800 Namen. Bei

jedem Mitglied des Hauſes find Geburts- und Todestag angegeben, soweit dieſe

zu erforschen waren, sowie gegebenenfalls die Vermählung und bei hervor-

ragenden Mitgliedern auch die wichtigste Tätigkeit. Jeder Name hat ein beson
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deres schwarz umrändertes Schrifttäfelchen, durch deſſen verschiedene Breite der

Verfasser die Bedeutung der einzelnen hat zum Ausdrud bringen fönnen. Bei

denen, die das Geschlecht fortgepflanzt haben, ist die dunkle Umrahmung durch

rote Linien verſtärkt, ſo daß man dadurch wie an einem Faden leicht die Weiter-

leitung des Geschlechts von dem 1153 zuerst genannten Ahnherrn bis zur

Gegenwart verfolgen kann. Die einzelnen Zweige befamen je eine eigene

Tafel. Das Ganze ist überaus sorgfältig, klar und übersichtlich abgefaßt, ein

Werk gründlichen Gelehrtenfleißes . Es fußt auf den verdienſtvollen Forſchun,

gen Hanßelmanns im 18., Bauers und Albrechts im 19. Jahrhundert (Archiv

für hohenlohische Geschichte I 1857-1860), sowie auf dem Hohenlohischen Ur

kundenbuch, deſſen dritten Band ja Belſchner zusammen mit dem Unterzeich-

neten bearbeitet hat. Aber erstmals ſind auch für die Zeit nach der Reformation

sämtliche Familienglieder gebracht, was nur durch eingehende und sehr zeit-

raubende Nachforschungen möglich war. So sind die Stammtafeln ein aus-

gezeichnetes wissenschaftliches Werk von bleibendem Wert geworden. Sie find

von der Druckerei überaus schön ausgestattet, Druck und Papier sind vorzüg-

lich. Leider wurden sie, wie wir hören, nur in so geringer Auflage gedruct,

daß sie bald zu den größten Seltenheiten gehören dürften. Karl Weller.

Lebensläufe aus Franken. Herausgegeben im Auftrag der Gesellschaft

für Fränkische Geschichte von Anton Chroust. Zweiter Band. Würz-

burg, im Kommiſſions -Verlag von Kalißsch & Mönnich. 1922 .

Im Auftrag der Gesellschaft für Fränkische Geschichte hat Univerſitäts-

profeſſor Dr. Chroust in Würzburg 1919 den ersten Band der Lebensläufe aus

Franken veröffentlicht und dieſem 1922 einen zweiten folgen laſſen, der

59 Lebensläufe enthält, wie sie gerade von den Verfaſſern fertiggestellt worden

find. Gelehrte, Geistliche, Künſtler, Staats- und Verwaltungsmänner, Indu-

strielle sind in gleicher Weise behandelt ; wir nennen z . B. den Orientaliſten

Delitsch und den Anatomen Virchow, den Erzbischof Albert von Bamberg, die

Präsidenten des protestantischen Oberkonsistoriums Harleß, Stählin und Bezzel,

die Staatsmänner Fürst Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürst und Freiherrn

Franz Schenk von Stauffenberg, den Freund Goethes Kanzler Friedrich von

Müller, den Elektrotechniker Schuckert. Es ist sehr verdienſtvoll, das Andenken

hochverdienter Männer durch Veröffentlichung sorgfältiger, das Wesentliche

hervorhebender Lebensbeschreibungen zu pflegen ; geschieht dies nicht rechtzeitig,

so geht viel wertvolle Erinnerung verloren und die Geschichte steht vor Rätseln,

die nicht mehr zu löſen ſind . Eine große Anzahl von Verfaſſern hat sich in den

Dienst der schönen Aufgabe gestellt, so Universitätsprofessor Merkle in Würz

burg, Direktor des Staatsarchivs August Sperl in Würzburg, Univerſitäts-

professor Felig Rachfahl in Freiburg i . Br., Universitätsprofessor Stählin in

Erlangen u. a. Karl Weller.

Otto Leuze, Jenyer Reformations-Drucke. Verzeichnis der in der Bib-

liothek der ev. Nikolauskirche in Jsny vorhandenen Drucke aus den Jahren

1518 bis 1529.Jm Selbstverlag des ev. Kirchengemeinderats Jeny. 1386.

Leuze hat in Band 25 (1916 ) der Vjhsh. ein Verzeichnis der Wiegendrucke

der berühmten Jsnyer Kirchenbibliothek veröffentlicht und im Jahre 1921 in den
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Blättern für württ. Kirchengeschichte die Isnyer Altdrucke aus der Zeit von

1501 bis 1517 angeſchloſſen. Das neue Heft bringt die Drucke aus der Refor-

mationszeit bis 1529, volle 340 Nummern, die in 122 Bänden gebunden sind.

Eine ausführliche Einleitung orientiert den Leser über die Bibliothek und

gibt Übersichten über die Bücher, ihre Verfasser, Drucker und Druckorte, über

ihre Vorbesißer und über ihren künstlerischen Schmuck und behandelt dabei

das Verhältnis von Reformation und Buchdruck. Dem schließt sich eine genaue

Beschreibung der einzelnen Schriften an. Die reiche Bibliothek mit ihren kost-

baren Schäßen ist ein Ruhmesblatt für die alte Reichsstadt und es iſt zu hoffen,

daß ihr Inhalt auch für die späteren Reformationsjahre in gleich sorgfältiger

Weise der Öffentlichkeit erschlossen wird. V. Ernst.

Montgomery, M.,,,Fr. Hölderlin and the German Neo-Hellenic

Movement, Part I from the Renaissance to the Thalia-Fragment

of H-' s Hyperion (1794)", Oxford 1923, VIII u. 232 S.

Das Buch, erwachsen aus einer Orforder Dissertation, stellt sich die Auf-

gabe, „eine Einleitung in die eigenartigste Seite von H.-s Dichtung zu geben,

indem er, soweit möglich, eingereiht wird in eine Bewegung, die in der Re-

naissance beginnt und ihren Höhepunkt erreicht in seinen und seiner großen

Zeitgenossen Werken". Es ist eingeteilt in fünf Kapitel : I. Das Wiederaufleben

griechischer Studien in den Schulen und der Literatur Deutſchlands, mit

besonderer Beziehung auf Gesner und Leſſing, II . H.-s zeitgenössische Beur-

teiler, a) Goethe, Schiller und A. W. Schlegel, b) andere zeitg. B., III . H. -S

Schulzeit und Jugenddichtung (bis 1788), IV. Homer, a) von Barth zu Gott-

sched, b) von Fénelon zu Batteur, c) von Klopstock zu Hölderlin, V. Literarische

und philoſophiſche Studien in Tübingen, Waltershauſen und Jena (1788—94).

Ein zweiter Teil wird in Aussicht gestellt, falls der erste die Zustimmung kom-

petenter Beurteiler finde. Titel und Kapitelüberschriften laſſen erkennen, daß

die Arbeit sehr weit ausgreift, auch über das Gebiet der deutſchen Literatur

hinaus, während ſie ſich anderſeits bezüglich Hölderlins sachlich und zeitlich enge

Schranken sezt. Das kommt der Gründlichkeit der Untersuchung zugute, hat

aber auch seine Nachteile : Thema und Einteilungsprinzip sind nicht einheitlich.

Auch ſcheint mir die Behandlung etwas ungleich : Kap. IV : „Homer“ nimmt

93 von 232 Seiten ein und doch kommt H.- eigene Stellung zu Homer recht

furz weg, ja seine Homerauffäße muß man sich aus den Verweisen auf Zinker-

nagels Ausgabe in den Fußnoten zusammensuchen. Freilich fallen sie nach 1794,

so daß die sachliche und zeitliche Einteilung in Konflikt geraten. Der Verfaſſer

selbst findet wenig Spuren von H.-3 Griechenbegeisterung vor der Tübinger

Zeit und ist geneigt, Hegel einen großen Einfluß darauf zuzuschreiben, mit

dem H. ſeit 1790 eng befreundet war. Für das ganze wichtige V. Kapitel bleiben

aber nur 22 Seiten übrig. So wird der Leser, der sich gerade nur über Hölder-

lins Geistesart und Entwicklungsgang unterrichten möchte, stredenweise auf

harte Geduldsproben geſeßt, wenn nicht etwas enttäuscht. Immerhin wird man

wünſchen müſſen, daß der 2. Teil, der das Beste noch bringen soll, bald nach-

folge. Hervorheben möchte ich aus Kap. II die Besprechung der Urteile von.

Goethe (aus dem Jahr 1797 ! ) und namentlich von G. Schwab (S. 39 und

S. 46) , aus Kap. III , was S. 73 über Longin geſagt ist, dann die ausführliche
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Untersuchung des Jugendgedichts Hero", aus Kap. V die Betonung des Ein-

flusses der Stoiker (und Vorsokratiker) S. 213 ff. Endlich sei ein kleiner Fehler

berichtigt : die Frage an die Landexaminanden lautet : cuias es (ſtatt cuius

G. 59). Mann.

Ulm- Oberschwaben. Mitteilungen des Vereins für Kunſt und Altertum

in Ulm und Oberschwaben, Heft 24.

Das vorliegende neue Heft des Ulmer Vereins ist als Festgabe zur Ein-

weihung des Muſeums der Stadt Ulm von ſeinem tatkräftigen Vorstand, Ober-

staatsanwalt Ernst, herausgegeben worden. Peter Gößler untersucht darin

die älteste Geschichte des Ulmer Bodens und kommt hierbei zu dem Ergebnis,

daß Ulm vor der alemannischen Zeit nicht besiedelt war ; Pfäfflingen, die

Siedlung im Gries einwärts vom Gänstor, iſt eine solche Siedlung chriſtlicher

Zeit. Der karolingiſche, burgartige Königshof, auf den der uralte Name Ulm

übertragen wird, ist die Keimzelle zur Weiterentwicklung Ulms. In der Ab-

handlung zur Entstehungsgeschichte des Ortsnamens Ulm leitet Ludwig

Traub den Namen aus dem Keltischen ab, wonach Ulm nichts anderes als

Fluß oder Strom bedeutet, und zwar erblickt er in diesem Namen den vor-

deutschen Namen der Blau. In der wertvollen Abhandlung über die ältere

Baugeschichte Ulms führt der verdiente Lokalgeschichtsforscher A. Kölle die

von mir unten gerügten geschichtlichen Konſtruktionen, u. a. Hofmanns

und Klaibers, auf zuverlässigeren geschichtlichen Boden zurück. Der Mauerzug

der ältesten Stadt wird genau verfolgt, die Lage des Königshofs , des ältesten

Marktes und der einzelnen wichtigen Stadtgebäude untersucht. Der Brand des

Neuen Baus in Ulm im Jahre 1924 gibt dem Leiter seines Wiederaufbaus,

Baurat Wagner , Anlaß zur Darlegung der Baugeschichte dieſes mächtigen

Gebäudes. Der Stadtarchivar Hans Greiner bietet eine eingehende Schil-

derung aus der 600jährigen Vergangenheit der sogenanten Sammlung in Ulm,

deren Schwestern als regulierte Tertiarinnen zu bezeichnen sind. Das

Sammlungsstift blieb auch nach der Reformation als Versorgungsanstalt für

Patriziertöchter erhalten und wurde erst 1827 aufgehoben. Den Schluß des

Heftes bilden zwei kleinere Abhandlungen von Pfarrer Josef Zeller in Hauſen

o. U. über die Übertragung von Reliquien des hl . Zeno von Verona nach Ulm

im Jahr 1052 und über eine bis jezt unbekannte Ulrichskapelle in Ulm, einen

Teil oder Anbau an der alten Ulmer Pfalzkapelle zu Heiligkreuz, in der die

Gebeine des erwähnten hl. Zeno noch im 13./14 . Jahrhundert ruhten.

Ludwigsburg. K. Otto Müller.

Ellwanger Jahrbuch 1922/23. Herausgegeben vom Geschichts- und Alter-

tumsverein Ellwangen. 1924. 140 S.

Mit besonderer Freude nehme ich stets ein neues Heft des Ellwanger

Geschichts- und Altertumsvereins zur Hand . Mit seinen hübschen Bildern und

Vignetten und seinem vielseitigen Inhalt bildet dieses Heft das hervorragendſte

Muster für die äußere und innere Ausstattung eines der Heimatkunde dienen-

den örtlichen Vereins. Der verdiente frühere Vorsißende des Vereins, Land-

gerichtsrat O. Häcker, wandelt in einer Geschichts- und Kunstwanderung auf
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den Spuren der Ahelfinger, eines einheimischen Adelsgeschlechts, das in der

Geschichte der Propstei Ellwangen eine Rolle spielt. Professor Frit Knapp

handelt über eine fränkische Bildhauerwerkstatt des späten Mittelalters, der wir

verschiedene wertvolle Grabmäler in Ellwangen, auf der Komburg und ander-

wärts verdanken. Kammerer Hammer in Westhausen schildert den Kampf

zwischen Württemberg und Ellwangen um die Pfarrei Jagsthausen . An klei-

neren Beiträgen findet sich ein Auffah von Pfarrer Dr. Jos. Zeller in Hauſen

zur Geschichte der Ellwanger Schüßengilde und von Dr. Rettenmaier über das

Richtfest des fürſtpropſtlichen Rathauses in Ellwangen (7. Oktober 1748) . Ge-

denkblätter an verdiente Ellwanger alter und neuer Zeit, Bücherschau und

Jahreschronik beſchließen das wertvolle Heft.

Ludwigsburg. K. Otto Müller.

Max Schefold, Das Ulmer Stadtbild 1493-1850. Ulmer Schriften

zur Kunstgeschichte, herausgegeben von Julius Baum, 1. Heft, 105 S.

Mit 20 Abbildungen. Verlag des Museums der Stadt Ulm 1924.

Die vorliegende Schrift ist als Führer durch die Ausstellung von Ulmer

Stadtbildern entstanden, die im Winter 1924 vom Museum der Stadt Ulm

im Zusammenhang mit der Frage der teilweisen Bebauung des nüchternen

Münſterplaßes veranstaltet wurde. Der den 2. Teil dieſer Schrift (S. 61—105)

umfassende Katalog (366 Nummern) nebst alphabetischem Künſtlerverzeichnis

ist durch seine biographischen und bibliographischen Nachweise von dauerndem

Wert, auch für ähnliche Forschungen über andere Städte. Es ist meines

Wiſſens die erste derartige Veröffentlichung über Stadtbilder in Württemberg;

es ist dies erklärlich, denn Ulm als bedeutendste frühere Reichsstadt und macht-

volle Handelsstadt bietet wohl das reichste Material an Stadtbildern. Die Be-

schränkung auf Ansichten der Zeit von 1850 war sachlich geboten ; bis dahin

hatten die deutschen Städte ihr mittelalterliches Aussehen bewahrt; nachher

beginnen die eingreifenden Zerstörungen. Ferner beginnt mit dieser Epoche

die Arbeit des Photographen. Ferner beschränkte man sich mit Recht auf Außen-

ansichten als Zeichen des Stadtbildes. Dem Verzeichnis der Bilder sind vier

Abhandlungen vorausgeschickt . Nach einer kurzen Einleitung von Jul . Baum

über den Wert alter Stadtbilder und die Gruppierung des Stoffes (Stadtpläne,

Gesamtansichten [Prospekte], Teilansichten usw. ) würdigt Mar Schefold, der die

Bestände für die Ausstellung zusammengetragen und das Verzeichnis der

Bilder abgefaßt hat, die einzelnen Gruppen der Stadtbilder nach ihrem

historischen und künstlerischen Wert. Die älteste wirkliche Abbildung der Stadt

ist der Holzschnitt Pleydenwurfs aus der Hartmann-Schedel'schen Welt-

chronik (vom Jahre 1493) . A. Häberle bietet allerlei baugeschichtliche Notizen

aus dem alten Ulm im Anſchluß an Abbildungen einzelner Gebäude. In dem

weiteren Aufsatz von Chriſtoph Klaiber über die Entwicklung des Ulmer Stadt-

grundrisses (S. 29-43) finden sich leider eine ganze Reihe geschichtlich unhalt=

barer Aufstellungen, die zum Teil auf ungenügender Berücksichtigung der all-

gemeinen Literatur über die Entstehung und Entwicklung der Städte und

einseitiger Auslegung des vorhandenen Stadtgrundrisses ohne Fühlungnahme

mit den geschichtlichen Quellen beruhen. Auch hier findet sich die gänzlich irrige,

nun durch die Schrift M. Ernſts bereits widerlegte Meinung A. v. Hofmanns,

Bürtt. Bierteljabrsh . f. Landesgeſch . R.F. XXXII. 20
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die wohl auf Klaiber als Ulmer Gewährsmann zurückgeht, als müßte der

Weinhofbezirk und der Reichenauer Pfleghof schon in frühester Zeit mit einer

Mauer (über die heutige Lange Gaſſe) verbunden gewesen sein. Tatsächlich

stand der Reichenauer Hof im Dorf zu Pfäfflingen" wohl jahrhundertelang

ebensowenig von einer Mauer (nach städtischen Begriffen) umgeben, wie die

alte Ulmer Pfarrkirche auf dem Felde. Es findet sich ferner hier die nach der

unübersehbaren Literatur über die Markt- und Stadtrechtsfragen jeden Hi-

storiker merkwürdig berührende Behauptung, daß der Plaß Ulm mit dem Auge

des Jägers ( ! ) und Kriegsmanns, nicht mit dem Auge des Kaufmanns ge=

wählt worden sei, und ferner gar die Rede von einem Mißtrauen gegen die Auf-

nahme des Marktes in den „ Festungsbereich“. Auch fehlt es nicht an gröberen

historischen Schnißern, so wenn von der Ausdehnung des Ulmer Gebiets gen

Norden bis Geislingen um 1100 gesprochen wird, während diese Erwerbungen

300 Jahre später fallen, ferner von den Juden als „Hofmaklern“ in der

uralten Pfalz, während der Hof jude eine Erscheinung der neueren Wirtſchafts-

geschichte, der Zeit des Absolutismus, ist. Erfahrungsgemäß ist ferner die

Straßenbezeichnung im deutschen Städtebau gerade nicht ein von Generation

zu Generation absolut feststehender Wortbegriff, der geschichtlich gesprochen

eine willkürliche Verlegung nicht erträgt, sondern im Gegenteil etwas sehr

Wandelbares ; erst am Ende des Mittelalters erstarren die Straßenbezeich

nungen nach und nach. Nicht ungerügt laſſen möchte ich die geſchraubte Rede-

weise, die hier, wie übrigens auch in dem Bändchen von A. v. Hofmann, nach

dem nicht zu billigenden Vorgang mancher neuerer, namentlich kunstgeschicht-

licher Werke Eingang gefunden hat. Wir lesen da von Stadtteilen als

geschichtlicher Einheitsmasse von Straßen und Plähen mit der Struktur des

römisch-kirchlichen Rechteckbegriffs ( ! ) , vom Zeitgeist und den Vorstellungs-

begriffen der damaligen Grundherrn (in Ulm) uſw.

Aus diesen Ausführungen dürfte zur Genüge erhellen, daß die Abhandlung

Klaibers nur mit Vorsicht zu benüßen ist und gegenüber der tiefschürfenden

Arbeit Ernsts keine wirkliche Förderung der Entstehungsgeschichte Ulms be-

deutet.

Ludwigsburg. K. Otto Müller.

Friedrich Breining, Alt-Besigheim in guten und bösen Tagen. 2. Aufl.

Verlag Köhler, Besigheim. 254 S.

Die im Jahr 1903 erstmals erschienene Geschichte der Stadt Besigheim war

längst vergriffen und ist jeßt, mannigfach ergänzt und neu illustriert, in zweiter

Auflage erschienen. Die reiche Sammlung enthält manches Material, das auch

in größerem Zuſammenhang von Wert wäre, z . B. die Abſchnitte über die Stadt-

markung, über Wald und Forst und andere.

Rudolf Freiherr v. Thüngen, Das reichsritterliche Geschlecht der Frei-

herren von Thüngen. Lußische Linie. Erster Band . Würzburg,

Catitsch und Mönnich. 513 S.

Das Haus von Thüngen, das auch zu Württemberg mannigfache Beziehungen

hat, erhält hier den ersten Teil einer Familiengeſchichte, die sich durch bemer-
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fenswerte Gründlichkeit und durch ehrliches Ringen mit den vorhandenen

Schwierigkeiten vor vielen anderen auszeichnet. Schwierig ist insbesondere das

Nacheinander von Stellen, in denen die Thüngen den freien Laien zugerechnet

werden, und anderen, wo sie offenbar zum ritterlichen Adel gehören. Ein

ähnlicher Zwiespalt läßt sich bei zahlreichen Familien aufweisen, und es laſſen

sich verschiedene Erklärungen dafür geben, ohne daß man annehmen müßte, daß

es sich um zwei verschiedene Familien handelt. Der vorliegende Band führt bis

ins 17. Jahrhundert und ſtellt zwei weitere Vände (davon einen mit der Orts-

geschichte der Besizungen) mit Vorbehalt in Aussicht. V. Ernst.

Archiv für die Geschichte des Hochſtifts Augsburg. Im Auftrag des

Hiſtoriſchen Vereins Dillingen herausgegeben von Alfred Schröder.

VI. Band, 5. Lieferung.

Die neue Lieferung der bayr. -ſchwäb. Zeitschrift enthält vor allem zwei

Arbeiten des Herausgebers, eine über das Krumbad bei Krumbach, mit Hin-

weiſen von allgemeiner Bedeutung, und die zweite über Augsburger Gold-

schmiede (Markendeutungen und Würdigungen) . Georg Rüdert behandelt die

Säkularisation des Augsburger Chorherrnstifts Polling, während der Mainzer

Archivar Richard Dertsch die Geschichte des Klosters Weihenberg bei Wertingen

schildert.

Bücher der Kunstsammlungen des württ. Staats, Band 1. Ludwigs-

burger Porzellanfiguren von Hane Christ. Deutsche Verlagsanstalt

Stuttgart und Berlin, 1921 .

Die im Vergleich zu anderen Manufakturen spärlich fließenden Quellen zu

einer Geschichte des Ludwigsburger Porzellans hat zuerst Bertold Pfeiffer

erforscht und literariſch in der Hauptſache richtig verwertet. In seinem Katalog

der Ludwigsburger Porzellanfiguren im Altertumsmuſeum verſuchte dann Leo

Balet, durch kühne Entdeckungen und Neugruppierungen die Forschung in neue

Bahnen zu leiten, indem er die verschiedenartigsten Arbeiten der Frühzeit

Pustelli zuwies, Lejeune zum genialen, führenden Meister und Beher zum

untergeordneten Kopiſten stempelte. Nachdem Falkes und Hofmanns Kritik

das Phantasiegebäude Balets über den Haufen geworfen haben, unternimmt

es Hans Chriſt, durch ſorgſame ſtilkritische Untersuchung zu beſſeren Ergeb-

nissen zu kommen. Da kaum Aussicht auf neues Urkundenmaterial besteht,

bleibt nur dieser Weg. Daß er selten zu eindeutigen und zwingenden Resul-

taten führt, erklärt sich zum Teil schon daraus, daß ſo viele Hände in der Por-

zellantechnik zusammenarbeiten und das ursprüngliche Modell bis zur fertigen

Figur allerlei Wandlungen erleidet. Für die Frühzeit (1758–62) läßt Chriſt,

da der Nymphenburger Pustelli den Ruf nach Ludwigsburg nicht angenommen

zu haben scheint, den „Modelleur des Appolloleuchters" (vielleicht Joh. Göz ? )

und den unter Kändlers Einfluß stehenden Obermaler Riedel den Ton angeben.

Durch Signatur sind für den Oberbossierer Louis Tierstücke, Türken und Ballet-

tänzerinnen gesichert ; wenn ihm auch die reizende Gruppe am Spinett gehört,

müßte er damit sein Bestes geleistet haben. In seiner Zeit kommt der Ludwigs-

burger Figurenstil unter den Einfluß der Großbildhauer, deren bedeutendster

unstreitig Beyer gewesen ist. Sein auf der Scheide zwischen Rokokoanmut und

20*
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klassizistischer Strenge stehender Stil wird von Christ gut charakterisiert, er

weist ihm außer den wundervollen Bacchanten und anderen wohlbezeugten

antiken Gruppen in Übereinstimmung mit Falke auch die heutzutage höchstge-

schäßten Musikſoli zu und bildet Gruppen, bei denen man wenigstens einen

Einfluß von Beyers Stil vermuten kann, ohne daß sich bestimmte Namen

nennen laſſen. Von Chriſts Zuſchreibungen an Ferretti hat inzwiſchen R. W.

Schmidt die Flußgötter, den barmherzigen Samariter, Venus und Vulkan u . a.

als geistiges Eigentum Guibals aus deſſen Skizzenbuch nachgewiesen. Spinn

Entwürfe wurden auf der Solitude in Stuck ausgeführt ; von wem darnach die

Modelle für Porzellan kopiert sind, ist ungewiß. Gegen Feretti ſprechen chrono-

logische Bedenken. Auch die an Lejenne zugeteilten allegorischen Stücke der

Nymphe mit Spiegel (württ. Spiegelmanufaktur) und der herzoglichen Kunst-

pflege kommen im Entwurf von Quibal. Die Zahl von Lejenne gelieferten

Modelle und damit auch seinen künstlerischen Einfluß auf die Manufaktur

schlägt Christ gering an und läßt ihn an Erfindungsgabe sowie in der Fähigkeit,

sich von der Großplaſtik auf den Kleinstiel der Keramik umzuſtellen, wieder

hinter Beher zurücktreten. übergehen wir Weinmüller, den auf der Solitude

als Lehrer einer Stukkatorenſchule tätigen Sonnenſchein und Bauer, denen

einige Modelle zugewiesen werden können, so nähern wir uns mit dem aka-

demischen Klassizismus, den Dannecker und Scheffauer vertreten. Von ihnen

hat Lill unter den nach Amberg gekommenen Hohlformen der Ludwigs-

burger Fabrik verschiedene Arbeiten nachgewiesen, jedoch kann man ſie

nicht mehr unter die eigentlichen Porzellankünstler rechnen, so wenig als

Frank, den Verfertiger der Büsten König Wilhelm I. und seiner Gemahlin

Pauline. Ihre Kunst verlangt nach anderem Material. Als wichtigen

Anhang findet man eine Übersicht über die Fabrikmarken, worin Balets

Deutung der Kronenmarke als Qualitätszeichen zurückgewiesen wird, In-

schriften von Boſſierern und Malern und über die Entwicklung der Farben-

gebung von der feinpinſelnden Frühzeit bis zur farblofen Weißglaſur der leßten

Phaſe. — Über die Zuteilung an die einzelnen Künſtler wird aus den angedeute-

ten Gründen niemals übereinstimmung zu erzielen sein, aber Christs Buch

empfiehlt sich durch die zurückhaltende, vorſichtige Art der Untersuchung, die an

den zahlreichen unsicheren Stellen dem Zweifel Raum läßt und nicht ſicher

behaupten will , was nun einmal nicht zu beweisen ist . So wird wieder ein

solider Grund geschaffen, auf dem sich weiterbauen läßt. Ausgezeichnete Ab-

bildungen nach Aufnahmen von Dr. Loſſen von den Hauffwerken in Feuerbach,

die das gesamte photographische Material stifteten, geben in Kupfertiefdruck

eine vollbefriedigende Vorstellung von den künstlerischen Eigenschaften der

besprochenen Werke unserer einheimischen Porzellanplastik.

H. Klaiber.

Baum, Julius, Deutsche Bildwerke des Mittelalters . (Bücher der Kunſt-

ſammlungen des württembergischen Staats, 2. Band . ) Deutsche Verlags-

anſtalt, 1923.

Während der in demselben Verlage 1917 erschienene Katalog der deutschen

Vildwerke der Stuttgarter Altertümerſammlung den ganzen Beſtand vom

10. bis 18. Jahrhundert in sich aufnahm, bildet die vorliegende schöne Samm-
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lung einen Führer durch das Mittelalter, der auf das wichtigste aufmerksam

macht und die Entwicklung der einzelnen Stilperioden veranschaulicht. Daß dabei

auch nichtſchwäbische Bildwerke berücksichtigt sind, dient zu lehrreicher Ver-

gleichung. So sehr unsere Sammlung mehr durch Zufall entstanden ist, weist

ſie doch viele kennzeichnende Stücke auf, ſo daß es ſich wirklich lohnt, mit ihrer

Hilfe einen Gang durch die schwäbische Kunstgeschichte zu machen. Besonders

reich ist die Blütezeit der Gotik und die Wendung zur Mystik mit ihrem Aus-

druck innerer Bewegung vertreten. Der Herausgeber kann rühmen, daß der

Durchschnittswert der vorhandenen Kunstwerke nicht gering anzuschlagen sei.

Es ist sehr verdienſtlich, daß der erfahrene und geschmackvolle Bearbeiter mit

den 112 guten Abbildungen in Kupfertiefdruck den wesentlichen Inhalt dieser

staatlichen Sammlung uns so nahe bringt. Auch hier zeigt sich wieder, daß eine

Sammlung, die im verborgenen blüht, nicht wirkt, wie sie kann und soll, daß

es vielmehr nötig ist, etwas aus ihr zu machen. Eugen Schneider.

Lang, Ephorus Dr. Gustav, Neuer Führer durchs Kloster Maulbroun.

Maulbronn, Druck und Verlag von Robert Mayer. 48 S.

Dieses Büchlein erfüllt alle Anforderungen, die man bei dem herrlichen

Bauwerk und seiner reichen Geschichte an einen Führer stellen darf. Im ersten

Abſchnitt wird das notwendigste aus der Geschichte gebracht, der zweite gibt

eine treffliche Führung durch das Kloster mit vorzüglichem Verständnis für

alle Schönheit ; ein dritter behandelt das Kloſterleben, da derjenige, der die

Räumlichkeiten eines Klosters verstehen will, über ihren Zweck und ihre Ver-

wendung unterrichtet sein muß. Die Schriften über Maulbronn, besonders

auch die über die Baukunst von Eduard Paulus, Paul Schmidt und A. Mettler,

hat Lang mit Gründlichkeit und eigenem Urteil benüßt ; die Sprache ist ebenso

schön wie klar. Karl Weller.

Albert von Hofmann, Die Stadt Ulm. (Hiſtoriſche Stadtbilder, Band 3.)

Mit 2 Stadtplänen und einer Überſichtskarte. 1923. Deutſche Verlags-

anstalt. 132 Seiten.

Wie in seinen großen Werken (Deutsches Land und Deutsche Geschichte ;

Politische Geschichte der Deutſchen usw. ) betont A. v. H. besonders die geographisch-

topographischen Bedingungen und ihre Zusammenhänge mit den geschichtlichen

Vorgängen. Es ist richtig, daß hierdurch manches Ereignis in der Geschichte einer

Stadt wie Ulm eine neue Beleuchtung erfährt und das Stadtbild mitunter aus

seiner bisherigen Begrenzung herausgehoben wird . Auf dem Weg der geographi-

schen Analyse führt der Verfaſſer zunächſt in einem knappen Abriß von 64 Seiten

die Geschichte der Stadt Ulm vor Augen. In einem zweiten Teile wird in der

Form einer Darstellung der Denkmäler und des Gaſſenneßes die topographische

Analyse des Plates gegeben. Eine Skizze der geographischen Lage, ein alter

Stadtgrundriß und ein neuerer schematischer Stadtplan mit Einzeichnung der

alten Mauerlinien und bemerkenswerten Gebäude ist dem Bändchen beige-

geben. Der Verfasser hat sich vor Abfaſſung des Bändchens nur eine ganz

flüchtige eigene Anschauung von Ulm erworben . Es ist daher nicht zu verwun-

dern, wenn das Bändchen eine große Menge von Unrichtigkeiten aufweist, die
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nun leider bei der Verbreitung des Bändchens lang fortwirken werden. Ich

hebe hier nur hervor, die Anſicht über den Maierhof und Grünen Hof als zweier

alemannischer Burgen ( ! ), die ganz verfehlte und für einen vorwiegend von

geographischen Gesichtspunkten ausgehenden Forscher besonders verwunderliche

Anschauung, als hätte jemals die heutige Lange Gasse die Grenzen der ältesten

Ansiedlung bilden können; weder in Urkunden, Chroniken noch in Grabungen

ließen sich Anhaltspunkte für diese vermeintlichen Mauern an Stelle der heutigen

Gasse finden. Eine derartige langgestreďte und schmale Siedlung zwischen

Lautenberg und Grünem Hof, Langgaſſe und Donau ist für mittelalterliche

Befestigungsverhältnisse undenkbar. Daß das Geschlecht der Roten um 1250

das Patronatsrecht über die Ulmer Pfarrkirche hatte (S. 27), ist ebensowenig

nachweisbar wie das angebliche Recht, den Obmann zu beſtellen, oder gar

um 1250 die Fronleichnamsprozeſſion zu führen, die in Augsburg

erstmals 1305 nachweisbar ist und für deren Vorkommen in Deutschland als

frühestes Datum das Jahr 1279 (Köln) gilt. Die Köpfingergaſſe kommt keines-

falls vom „Köpfen“ auf der Richtstatt her usw. Ein so wichtiges Bauwerk

wie das Münster ist erstaunlich kurz in seiner künstlerischen Entwicklung be-

handelt. Wer, ohne tiefer in die Geschichte und Entwicklung der mächtigen

Reichsstadt Ulm eindringen zu wollen, einige Stunden das Stadtbild an Ort

und Stelle in sich aufnehmen will, wird immerhin mit Nußen zu dieſem Bänd-

chen greifen und bei seinen Gängen durch die Stadt auf manches stoßen, was

ihm ohne diesen Führer durch die Straßen und Plähe der Altſtadt entgangen

wäre. Für die wissenschaftliche, tieferschürfende Lokalforschung kommt das

gegen das Bändchen kaum in Betracht.

-

Ludwigsburg. K. Otto Müller.

Delenheinzischer Stammbaum 1504–1700, nach urkundlichen Quellen

bearbeitet von Professor Leopold Delenheinz in Koburg.

Der Verfaſſer gibt das Ergebnis vicljähriger Forschungen eines alten würt-

tembergischen Pfarrgeschlechts, das mit Balthasar Elenheinz 1504-1577 be

ginnt und in 5 Geschlechtsfolgen 16 männliche und durch Heirat 10 weibliche

Glieder in den Pfarrdienst stellte. Dem Verfaſſer wäre sehr zugut gekommen,

wenn er auch Hartmanus Magiſterbuch, Manuskript der Landesbibliothek, und

Hermelink, Matrikel der Universität Tübingen, hätte benüßen können. Dann

wäre ihm z . B. der M. Johannes Elenheinz in Tübingen, 20. Juli 1552, wahr-

scheinlich geworden, daß er bald, nachdem er 1565 Magister geworden, gestorben

ſein wird, da er in den Stiftsakten nicht mehr erscheint. Er wird wohl in seines

Vaters Haus zu Böblingen gestorben sein. Joseph El. kommt 1584, März 12,

nach Tübingen, wohl 1588, 12. September, und wird 14. Februar 1588 Magiſter

(Hermelink 621 ) . Dunkel bleibt, welches Stetten die Heimat des Geschlechts ist,

da sich an den Lagerbüchern dieser Orte kein Elenheinz nachweiſen läßt. Viel

leicht hilft eine Nachforschung nach Jodokus Thieß von Stetten, der gleichzeitig

mit dem ältesten des Geschlechts in Tübingen inskribiert wurde (Hermelink

252). Ebenso dunkel ist die Bedeutung des Namens Elenheinz, der mit Öl

schlechterdings nichts zu tun hat. Heißt er der Heinz eines Elo, vgl. den Namen

Josenhans, oder der Heinz, der das Ellenmaß seines Dorfes verwaltete, bei dem

die Weber ihre Waren messen lassen mußten? Falsch ist, daß M. Ulrich Holz
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zu Büſching (Biſſingen, Hohenzollern) geboren sei. Er stammt von Bissingen

unter Teck, wo heute noch diese Familie zu finden ist .

Gustav Bossert.

In der Zeitschrift der Gesellschaft für Geschichtskunde von Freiburg und dem.

Breisgau 37 (1923) S. 91-108 gibt Franz Haug, Rottenburg, eine Geschichte

der bis 1806 württembergischen Burg Sponert am Rhein.

Fischer, Otto, Schwäbische Malerei des XIX. Jahrhunderts. Stuttgart,

Deutsche Verlagsanstalt, 1925. 4º, 91 S. Text, 219 Tafeln.

Als Ergebnis einer aufschlußreichen Sonderausstellung, die im Rahmen des

Stuttgarter Ausstellungssommers 1925 einen Überblick über die Entwicklung

der schwäbischen Malerei des 19. Jahrhunderts gab, ist von deren Leiter, dem

Direktor der württembergischen Staatsgalerie, Dr. Otto Fischer, ein umfäng-

licher Band herausgegeben worden, der die wichtigsten Ergebniſſe dieser Veran-

ſtaltung in Bild und Wort feſtzuhalten beſtimmt ist. Die Ausstellung wollte

allseitig und soviel als möglich erschöpfend sein. Es ist daher jeder der verschie

denen aufeinandergefolgten Stilphasen des 19. Jahrhunderts Gerechtigkeit

widerfahren, der neueren Realistik so gut wie der älteren Romantik und dem

mit dieſer vielfältig verflochtenen Klassizismus vom Anfang des Jahrhunderts .

Ein stark ausgeprägtes Stilgefühl, das ja dem schwäbischen Stamm auch

in seiner mittelalterlichen Kunst eigentümlich ist, hat die aus dem württem-

bergischen Herzogtum gegen Ende des 18. Jahrhunderts hervorgegangenen

Künstler geleitet . Es prägt sich bei ihnen in einem prinzipientreuen Bekenntnis

zum Klaſſizismus aus. In dieſem ist das ursprünglichste Talent der Schule,

Gottlieb Schick, der damals im Werden begriffenen neudeutſchen Kunſt voran-

gegangen, er, der Frühvollendete, deſſen geistiger Erbe Peter Cornelius geweſen

iſt. Mit der verſtändnisvoll ausgebauten Gruppe dieſer ſchwäbischen Klaſſiziſten

hat Fiſchers Ausstellung zugleich eine Lücke ausgefüllt, die von der deutschen

Jahrhundertausstellung des Jahres 1906 offen gelassen war. Jene hatte den

Klassizismus äußerst stiefmütterlich behandelt, da sie im Sinne ihrer Ver-

anstalter in erster Linie bestimmt war, die geschichtliche Legitimation des

Impressionismus vor Augen zu führen. Sie hat diese lettere Aufgabe glän-

zend, aber eben nicht ohne Einseitigkeit gelöst . Wieviel sie damit zu tun

übrig ließ, hat u. a. auch die Stuttgarter Ausstellung im Rahmen ihres pro-

vinzialen Sondergebietes deutlich vor Augen geführt.

Daß im übrigen die Heimat eines Uhland, Mörike und Friedrich Viſcher auch

in der ihnen gleichzeitigen, von rein romantischen Gesinnungen getragenen

künstlerischen Übung nicht zurückgeblieben ist, lehrte gleichermaßen eine lange

Reihe feinsinniger Künstler, darunter nazarenisch beeinflußte wie Dieterich und

Neher, volkstümlich orientierte wie Pflug, der Inbegriff des „ Biedermaiers “,

und technisch hochkultivierte wie Leuze und Schüß. Deutlich läßt sich von

den zulettgenannten aus nun auch der Übergang zur Periode des jüngsten

Realismus verfolgen . Als Lehrer der seit 1870 Herangewachsenen hat insbe=

sondere Friedrich Keller in Fischers Darstellung die verdiente Würdigung

erfahren. Ausgiebig ist ferner das Lebenswerk der beiden Pioniere der Schule,

Pleuer und Reiniger, berücksichtigt. Und wer nennt sie alle, die im Lauf der

lezten dreißig Jahre des vorigen Jahrhunderts von der schwäbischen Scholle
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ausgegangen sind, die Braith, Schönleber, Haug, Landenberger, Breyer u. a. m.,

die alle einen weit über die engeren Grenzen ihrer Heimat hinausgehenden

Ruf erlangt haben?

Der zur Verfügung stehende Raum verbietet leider, auf Einzelheiten einzu-

gehen. Wir vermögen nur dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß der an geſchicht-

licher Belehrung wie an bildlichem Stoff gleich inhaltreichen Publikation

O. Fischers unter den Einzeldarstellungen der neuzeitlichen deutſchen Kunſt-

geschichte der angesehene Platz vorbehalten sein möge, der ihr zukommt.

H. Weizsäder.

Historischer Verein Heilbronn. Zur 50 jährigen Gründungsfeier, 15. Heft.

Heilbronn 1925. 219 S.

Der historische Verein Heilbronn ist als selbständiges Gebilde im Jahr 1875

gegründet worden . Seine Geschichte bis zum Jubiläumsjahr 1925 erzählt der

Vorstand M. v. Rauch, zur Zeit der Hauptträger der historischen Forschung in

Heilbronn. Er steuert zugleich in 120 Seiten die Geſchichte von drei hervorragen-

den Heilbronner Familien bei, Erer, Orth und Titot. Es sind nicht wie bei ſo

mancher Familiengeſchichte einzelne zufällige Bruchstücke. sondern man hat das

Gefühl, überall auf festem, gesichertem Boden zu stehen und den Ertrag lang-

jähriger Forschung zu genießen. Veeck bekämpft auf Grund archäologischer Funde

die Meinung, daß die Orte auf -heim, auch die im schwäbischen Gebiet, typiſch

fränkische Siedlungen seien. Gözler deutet ein Steinrelief an der Johannis-

kirche in Brackenheim auf St. Michael als Seelenführer. Eine wichtige Periode

in der Heilbronner Geschichte, die Jahre 1848 und 1849, schildert in enger An-

lehnung an die Quellen Erich Weller. E.

Persönliches.

Am 29. November 1925 ſtarb in Stuttgart Pfarrer a. D. D. Dr. Gustav

Bossert, der Senior der württembergischen Geſchichtsforschung, deſſen frucht-

barer und vielseitiger Tätigkeit ein wesentlicher Teil der geschichtlichen Arbeit

in unserem Lande aus den leßten Jahrzehnten zu verdanken iſt. Boſſert war

nicht von Haus aus Hiſtoriker ; erſt die Bedürfniſſe ſeiner ersten Gemeinde Bäch-

lingen haben ihn, wie er gerne erzählte, zu näherer Beschäftigung mit der Ver-

gangenheit geführt. Dieser Ursprung aus dem praktischen Leben hat seinen

Forschungen dauernd etwas Unmittelbares, eine persönliche Wärme gegeben.

Seine Arbeiten sind faſt unübersehbar. Sie gelten in erster Linie der Kirchen-

geschichte ; in der Frage der Kirchenheiligen und in vielen Stücken der Refor-

mationsgeschichte hat er seinen Namen tief in die Geschichte unserer Wiſſenſchaft

eingegraben. Vielfach waren es Kleinigkeiten, die er behandelte ; aber er verſtand

die Kunst, im Kleinen das Große und Größte zu suchen und zu finden. Daß er

durch seine Schrift „ Drei pia desideria für die württ. Geschichtsforschung“ den

Anstoß zur Gründung der „Württ . Kommission für Landesgeschichte“ gegeben

hat, darf hier besonders hervorgehoben werden. Und schließlich sei noch mit beson-

derem Dank der väterlichen Freundlichkeit und Güte gedacht, mit der er in un-

ermüdlicher Hingebung jüngeren Fachgenossen und sonstigen Suchenden beratend

und mittätig zu Hilfe gekommen ist; mögen ſie jezt die Feder in die Hand

nehmen, die ihm entfallen ist. Ein Verzeichnis seiner Arbeiten wird in den

Blättern für württembergische Kirchengeschichte veröffentlicht werden. E.



Württembergische Geschichtsliteratur vom Jahre 1923 u. 1924.

(Mit Nachträgen.)

Bearbeitet von Otto Leuze in Stuttgart.

Vorbemerkung : Um gütige Mitarbeit der Venüßer dieſer Literatur-

übersicht durch Nennung von Lücken bzw. Einsendung von Sonderabzügen

neu erscheinender Arbeiten bittet der Bearbeiter dringend . (Adr.: Dr. Leuze,

Stuttgart, Landesbibliothek, Neckarstraße 8.)

AdSchW. =

Abkürzungen.

Aus dem Schwarzwald. Blätter des Württ. Schwarzwaldvereins.

Stuttgart. Verlag des Württ. Schwarzwaldvereins .

-
BesBStAnz. Besondere Beilage zum Staatsanzeiger für Württemberg.

BISAV. Blätter des Schwäbischen Albvereins . Tübingen . Verlag des

Schwäb. Albvereins .

*****

BWKG. NF.

Hd.

=
Blätter für Württ . Kirchengeschichte. Neue Folge. Herausg.

von Julius Rauscher. Stuttgart, Chr. Scheufele .

=
Heyd, Wilhelm. Bibliographie der Württ. Geschichte . Bd . I—IV . Stutt-

gart. W. Kohlhammer. 1895-1915.

MKBIWürtt. = Medizinisches Korrespondenzblatt des württ . ärztlichen Landes-

vereins. Stuttgart. Druck von Karl Grüninger in Stuttgart.

=Echwabenspiegel Schwabenspiegel, Wochenschrift der Württemberger Zeitung.

Schriftleiter Ed. Engels . Stuttgart. Verlag der Württ. Zeitung.

=
SchwM. Schwäbischer Merkur. Stuttgart. Druck und Verlag des Schwäb.

Merkur.

StAnz. Staatsanzeiger für Württemberg. Stuttgart. Druck der Stuttgarter

Buchdruckereigesellschaft.

Thieme u. Becker, Lexikon = Allgemeines Lexikon der bildenden Künſtler von

der Antike bis zur Gegenwart. Herausg. von Ulrich Thieme und Felix

Becker. Leipzig. E. A. Seemann. 1907 ff.

WJbb. Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde.

Herausg. vom Württ. Statistischen Landesamt. Stuttgart, W. Kohlhammer.

WVjsh. NF. Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. Neue

Folge. Stuttgart, W. Kohlhammer.

=

1. Allgemeine Landesgeschichte.

Altertümer: Stähle, Karl Friedrich, Urgeschichte des Enzgebiets. Ein Bei-

trag zur Kulturgeschichte der schwäbischen Heimat. Augsburg, Benno Fil-

ser. (Vorwort : 1923. ) [ Erschienen 1924. ] Reinerth, Hans, Die Chrono-
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logie der jüngeren Steinzeit in Süddeutschland . Mit 35 Tafeln und

60 Tertabbildungen. Augsburg, Dr. Benno Filser [1924] . Fol. - Kraft,

Georg, Die Chronologie der Bronzezeit in Württemberg. Tübinger Diſſer-

tation von 1923. In Maschinenſchrift. Reinerth, Hans, Das Federsee-

moor als Siedlungsland des Vorzeitmenschen. Schuſſenried, Rudolf Abt

1923. (Inhaltlich identisch mit dessen Das Federseebeden als Siedlungs-

land des Urzeitmenschen. Sonderdruck der „Schallwellen“, Heilanſtalt

Schussenried.) Paret, Oskar, Eine Schussenrieder Siedlung bei Cann-

statt. Germania 8 (1924) S. 60–65. - Paret, Oskar, Ein neuentdectes

Steinzeitdorf auf der Steig bei Cannstatt. SchwM. 1924, Nr. 124, Sonntags-

beilage. Gößler, Peter, Grabfunde von der Markung Dürrenmettſtetten

Oberamt Sulz. Mit 1 Abbildung. AdSchW.32 ( 1924) S. 16 f. — Hertlein, Fr.,

Der Burgstall bei Finſterlohr eine gallische Hauptſtadt. Fränkische Hei-

mat 3 (1924) S. 11-16. Gößler, Peter, Aus der Vor- und Früh-

geschichte des Göppinger Bezirks. Mit 6 Abbildungen. Ohne Ort, Druder und

Jahr. [1924.] - Veed, [Walther], Ein Beitrag zur Besiedlung des Heiden-

grabens bei Grabenstetten OA. Urach. Germania 7 (1923) .8. Paret,

Oskar, Neues zur Geschichte des Hohenasperg. SchwM. 1923 Nr. 132, Sonn-

tagsbeilage. Kapff, E., Woher stammt der Ortsname ,Asperg' ? SchwM.

1923 Nr. 137, S. 5 f. Kapff, E., Noch einmal der Aſperg. SchwM. 1924,

Nr. 13, S. 10. Paret, Oskar, Die Grabhügel im Hohenloher Land. Frän-

kische Heimat 3 (1924) G. 91-98 . Bersu, G., und Peter Gößler, Der

Lochenſtein bei Balingen. Fundberichte aus Schwaben, Neue Folge 2

(1922-24) G. 73-103. Gößler, Peter, Die Erforschung des Lochenſteins .

Heimatblätter vom oberen Neckar. Hrsg. von F. X. Singer. Heft 1 (1924)

S. 2 f., 12-14, 23 f. — Von der Lochen ( Ausgrabungen) . BISAV.36 ( 1924)

Sp. 35-37. Gößler, Peter, und Friedr. Hertlein, Aus der Frühzeit des

Nürtinger Bezirks . Mit 14 Abbildungen. Stuttgart, Druck von Greiner und

Pfeiffer 1924. Bersu, G., und [Walther] Veed, Die Vieredschanze bei

Obereßlingen. SchwM. 1923, Nr. 10, S. 7. Veeck, Walther, Neue Stein-

zeithütten aus Vaihingen a. F. Fundberichte aus Schwaben. NF. 1 (1917/22)

S. 17-19. Paret, Oskar, Die spätkeltische Zeit und ein neuer Fund vom

Schwarzwald. AdSchw. 32 (1924) . 109-111. Hertlein, F., Ringwälle
W.

in Württemberg. BesVStAnz . 1923, S. 105-115, 121–130 . Krämer, A.,

Das Ofnet-Problem . Fundberichte aus Schwaben. NF. 2 ( 1922–24 )

G. 1-3. Hertlein, Fr., Gallier und Germanen in Württemberg. Korre-

spondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alter-

fumsvereine 71 (1923) Ep . 18-26. — Hertlein, F., Art, Naturgeschichte und

Kennzeichen unserer Römerstraßen. Fundberichte aus Schwaben . NF.

2 (1922-24) S. 53-72. Hertlein, Frdr., Römerstraßen über den

Heuberg. Heimatblätter vom oberen Neckar Nr. 7 (1924) , S. 69 f., Nr. 8/9

(1925) S. 82 f. Gößler, Peter, Neue römische Bildwerke aus Württem

berg. SchwM. 1923, Nr. 258, S. 5. Veed, Walther, Neues vom römischen

Cannstatt. SchwM. 1924, Nr. 229, S. 9. — N [ ägele, E. ] , Römisches Erdkaſtell

bei Lautlingen. VISAV. 36 ( 1924) Sp . 187 f . und SchwM. 1924, Nr. 268,

E. 6. Pfeffer, [ Albert], Das römische Kastell bei Lautlingen. Der Volks-

freund (Balingen) 76 (1924) Nr. 270. Maher, O. E., Vericht über Aus-

grabungen in Rottenburg im Winter 1922/23. Fundberichte aus Schwaben.
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Frick-

NF. 2 ( 1922-24) G. 30-32. Gößler, Peter, Ein neu gefundenes

römisches Bildwerk [bei Waiblingen] . Antiquitätenzeitung (Stuttgart) 31

(1923) S. 52 f. Gößler, Peter, Ein neu gefundenes römiſches Bildwerk

[bei Waiblingen] . SchwM. 1923, Nr. 46, Sonntagsbeilage. — Gößler, Peter,

Funde antiker Münzen (26. Nachtrag zu Nestles Buch) . Fundberichte aus

Schwaben. NF. 2 ( 1922—24) G. 35–40. Veed, Walther, über den

Stand der alamanniſch-fränkischen Forschung in Württ. Bericht der Röm.-

germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 15

(1923/24) G. 41-57. Veed, Walther, Holzfärge und hölzerne Grab-

einbauten in alamanniſchen Reihengräbern . BlSAV. 36 ( 1924) Sp . 173 f.

Veed, [Walther] , Brandgräber in alamannischen Reihengräberfriedhöfen

Württembergs. Germania 7 (1923) S. 89-91 . Wiehl, [Alois ], Von den

Alamannen. Vereinsbote 59 (1924) Beilage, S. 26–28, 33–36.

hinger, Ernst, Merowingische Reihengräber bei Bopfingen. Jahrbuch des

hist. Vereins für Nördlingen 9 (1922-24) S. 25-28. Veed, Walther,

Der Alamannenfriedhof von Oberflacht . Mit 12 Abbildungen (= Veröffent-

lichungen des Württ. Landesamts für Denkmalpflege. Hrsg. von P. Gößler,

Heft 2) . Stuttgart, Verlag Silberburg 1924. Mühleisen, Otto, Vom

Oberflachter Gräberfeld und den Alamannen. Tuttlinger Heimatblätter

Heft 1 (1924) G. 19-22.

Geschichte des fürstlichen Hauses. Baum, Jul., Neues über die

Pfalzgräfin Mechthild. SchwM. 1924, Nr. 10, S. 10. Peterson, Eugen,

Ulrich von Hutten und Ulrich Herzog von Württemberg. Schwabenspiegel

17 ( 1923) S. 205 f., 211 f. - Reihlen, M., Gochsheim, eine vergessene württ.

Residenz. SchwM. 1923, Nr. 162, Sonntagsbeilage. Kolb, [ Christoph] ,

Glückwunschschreiben des Pfarrers [ Johann Christian] Neuffer von Auen=

stein an den Herzog Karl (1776) . BWKG. NF. 27 (1923 ) S. 74 f.

Fromm, (Oberst a. D.), Herzog Karl Alexander und Jud Süß. Sonn-

tagsblatt, Wochenbeilage zum Heilbronner Generalanzeiger 1923, Nr. 42,

48, 49. (Nov. u. Dez.). - Knapke, Willi, Die Geschichte der Ermordung der

Karoline von Braunschweig-Wolfenbüttel, der Gemahlin Königs Friedrich

Wilhelm von Württ. Beiblatt zur Anglia 34 (1923) S. 139–160.

mann, Konrad, König Wilhelm II . von Württ. † am 2. Oktober 1921 .

(Gehört zum Württ. Nekrolog. Hrsg. vom Württ. Geschichts- und Alter-

tumsverein) Stuttgart, W. Kohlhammer 1923. S. a. Kunstgeschichte

(Baum).

Adels- und Wappenkunde. Knapp, Theodor, Der schwäbische Adel

und die Reichsritterschaft. WVjsh. NF. 31 (1922-24) S. 129-175. Vgl . dazu :

Ernst, Victor, Maierhöfe und Rittergüter ebenda S. 299-301. - S. a.

Recht und Verwaltung (Pfeiffle) ; ferner : Tübingen in Abt . 2. (Gehring) .

Politische Geschichte. Curschmann, Frik, Zwei Ahnentafeln. Ahnen-

tafeln Kaiser Friedrichs I. und Heinrich des Löwen zu 64 Ahnen (= Mit-

teilungen der Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte in Leipzig

Heft 27). Leipzig, H. A. Ludwig Degener 1921. Haller, Joh., War Kaiser

HeinrichVI. ein Minnesänger ? [Ref.: gedichtet hat er wohl ; aber die Gedichte,

die unter seinem Namen stehen, gehören wohl seinem Enkel (König Hein-

rich VII.) zu ] Neue Jahrbücher f. d . klassische Altertum, 24. Jahrg. ( 1921 )

G. 109-126. Helbok, A., Ein Bericht zur Ermordung König Philipps
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von Schwaben i . J. 1208 und über die frühesten Montforter. Vierteljahrs-

ſchrift f. Geschichte und Landeskunde Vorarlbergs 8 ( 1924 ) S. 19-21.

Urkunden und Akten des Württ. Staatsarchivs. 1. Abt . Württ. Regesten

von 1301-1500 . I. Altwürttemberg 2. Teil 1. Lief. (S. 239—270). Stuttgart,

W. Kohlhammer 1922, 4°. Laurmann, Rich., Einiges aus dem Jahre

1824 [besonders Württemberg betr. ] . SchwM. 1924, Nr. 88, Sonntagsbeis

lage. Schräpler, Paul, Die öffentliche Meinung in Württemberg

1830-48. Leipziger Diſſ. von 1923. In Maſchinenſchrift. —Heim, Theodor,

Die Revolution von 1848/49 und Württemberg. Böblinger Bote 1924, Conn.

tags-Anzeiger Nr. 3-5 (19. Jan. bis 2. Febr.) . Schneider, Eugen, Das

Rumpfparlament des Jahres 1849 in Stuttgart. SchwM. 1924, Nr. 130,

Sonntagsbeilage. Schneider, Eugen, Der Sturz des Märzministers

Römer. BesBStAnz. 1924, S. 117-120 . Schneider, Eugen, Das poli

tische Testament König Wilhelms I. von Württ. BeſBStAnz . 1923,

G. 100-102. Denkwürdigkeiten aus der Umwälzung. Bd. 1. 2. Von der

Monarchie zum Volksstaat. Von W. Blos. Teil 1 und 2, Bd . 3. Erinne-

rungen aus der Revolution in Württemberg. Von Paul Hahn. Stuttgart,

Berger, (1923 ) . (Gehört zu „Zeitgenössische Memoirenwerke“. Die Werke von

Blos und Hahn sind auch gesondert erſchienen und zwar in den Jahren 1922

und 1923). Blos, Wilhelm, Von der Monarchie zum Volksstaat. Zur

Geschichte der Revolution in Deutſchland, insbesondere in Württemberg,

Teil 2. Stuttgart, Berger (1923) . ( Gehört zu : Zeitgenöſſiſche Memoiren-

werke .) — Württemberg i. J. 1923. SchwM. 1924, Nr. 1, S. 1 f. — Würt-

temberg i . J. 1923. BeſBStAnz . 1923 S. 211–217 . Württemberg i. I.

1924. BesBStAnz. 1924, S. 303–309. Bälz, Karl, Württemberg und

ſeine Nachbarn [ Frage des Zuſammenſchluſſes von Württ. mit Baden und

Hohenzollern). SchwM. 1924, Nr. 23 S. 1 f., Nr. 25 S. 5, Nr . 27 S. 1 f. -

Kriegsgeschichte. Egelhaaf, Gottlob, Die Schlacht bei Frankfurt am

5. August 1246. [Betr. Graf Ulrich I. den Stifter. ] WVjsh. NF. 31 (1922-24)

G. 45-53. Schairer, Gotthilf, Die Schweden in Schwaben in der Zeit

Gustav Adolfs . Deutsch-nordisches Jahrbuch. Hrsg. von W. Georgi 1923,

G. 82-91. Andler, [Rud.] , Die württ. Regimenter in Griechenland

1687-89. WVjsh. NF.31 (1922-24) 6.217-279.- Bürglen, (Forſtaſſeſſor),

Das Gefecht auf dem Roßbühl (Schwabenschanze) am 2. Juli 1796. Eine

Richtigstellung. AdSchW. 32 (1924) S. 34-37 . Vgl . dazu ebenda S. 141 f.

Württembergs Heer im Weltkrieg. Heft 18. Das Sanitätsweſen im Welt-

krieg 1914-18 . Von Hermann Kößle. Mit 1 Skizze, Kriegsrangliste, Ver-

lustliste des Württ. Sanitäts-Offizierkorps und 14 Auszügen aus Feld-

postbriefen. Stuttgart, Bergers Lit. Büro und Verlagsanstalt 1924.

Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914-18. Bd . 27. Das

württ. Landwehr-Inf. -Rgt. Nr. 122 im Weltkrieg 1914/18. Bearb. von

[Hermann] Kling. Mit 83 Abbildungen, 1 Übersichtskarte und 11 Skizzen.

-

-

-

-

Bd. 28, 29. Geſchichte des württ. Inf.-Reg . Nr. 479 und ſeiner Stamm-

truppen . Von Hermann Niethammer. Teil 1. Das württ. Brigade-Erfaß-

Bataillon Nr. 54 und das württ. Erfah-Inf.-Reg. Nr. 52. Teil 2. Das württ.

Inf.-Reg. Nr. 479. — Bd . 30. Das württ. Reserve-Inf.-Reg. Nr. 247 im Welt-

frieg 1914/18 . Von August Herkenrath. Mit 50 Abbildungen und 42 Karten-

skizzen. Bd . 31. Das Inf.-Reg. Kaiser Friedrich König von Preußen
--
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(7.Württ.) Nr. 125 imWeltkrieg 1914/18 . Von Stühmke . — Bd . 32. Das württ.

Landwehr-Inf.-Reg. Nr. 119 im Weltkrieg 1914/18 . Bearb. von Mar Röſch.

— Bd . 33. Das württ. Inf.-Reg. Nr. 478 und ſeine Stammtruppen, Brigade-

Ersabbataillone Nr. 51, 52, 53 und Ersatz- Inf. -Reg. Nr. 51. Bearb. von

Graf von Gemmingen-Guttenberg-Fürfeld u . a. Mit 58 Abb., 15 Skizzen

und einer Übersichtskarte. - Bd . 34. Das württ. Res.-Inf. -Reg. Nr. 248 im

Weltkrieg 1914/18 . Unter Mitwirkung von Offizieren des Regiments, bearb.

von Ernst Reinhardt . Mit 62 Abb. , 15 Kartenſkizzen, 1 Übersichtskarte und

6 Textskizzen. Stuttgart, Belfer 1923/24. Kriegstagbuch aus Schwaben.

Bd. 4 (Heft 92-120) 1917-1919 . Stuttgart, Karl Grüninger [1923].

Schmückle, Georg, Haubißen vor! Vormarscherinnerungen eines nach-

führenden Offiziers. Stuttgart, Chr. Belser AG . 1923. Mit der 26. Re-

ſervedivision. Bilder aus ihren Kämpfen in den Vogesen, in Flandern und

Nordfrankreich. Zur Gedenktafelweihe auf dem Waldfriedhof in Stuttgart

am 1. Juni 1924. Druck von Stähle und Friedel 1924. b. S., Zum 250.

Jubiläum des Herzogl. württ. Regiments zu Fuß, Stammregiment des

Gren.-Regts . Königin Olga Nr. 119, des Inf.-Regts . Kaiser Wilhelm

Nr. 120 und des Inf.-Regts. König Wilhelm I. Nr. 124. Echt M. 1923,

Nr. 120, S. 5 f. Gedenktafel der im Weltkrieg 1914/18 . . . gebliebenen

Offiziere des Gren .-Regts. Königin Olga. Stuttgart, Druck von Karl Grü-

ninger Nachf. Ernst Klett [1923] . Dem Gedächtnis unserer gefallenen

Kameraden des Offizierkorps des Inf.-Regts . Kaiser Wilhelm, König von

Preußen (2. württ . ) Nr. 120. (Bearb. von Herbert Maisch. ) Selbstverlag

des Offiziervereins des ehemaligen Regiments [ 1923] . — 250 Jahr-Feier des

Ulmer Kaiserregiments . (2. Inf.-Reg. ) SchwM. 1923, Nr. 105, S. 6.

Bechtle, Rich., Festschrift zur 125jähr. Gründungsfeier des Gren.-Regts .

König Karl (5. württ. ) Nr . 123 am 17.- 18 . Mai 1924 in Ulm in Verbin-

dung mit der Einweihung eines Denkmals für die im Weltkrieg Gefallenen.

Eflingen, Druck von Otto Bechtle 1924. Haas, [ Otto ] , Inf. -Regt. König

Wilhelm I. ( 6. württ. ) Nr. 124. SchwM . 1923, Nr. 171, S. 5 f. Ehren-

tafel des Inf.-Rgts . Kaiſer Friedrich König von Preußen ( 7. württ . ) Nr. 125.

Namentliches Verzeichnis der im Weltkrieg 1914/18 gefallenen über

4000 Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften . Hrsg. i. Auguſt 1923 vom

Offizierverein Kaiser Friedrich. Stuttgart, Chr. Belſer, AG . 1923. (Vorwort

unterzeichnet von Franz Freiherrn von Soden .)

Kirchengeschichte. Germania pontificia sive repertorium privilegi-

orum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum 1198 Germa-

niae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concesso-

rum. Jubente societate Gottingensi . . . congessit Albertus Brack-

mann. Vol. 2. Provincia Maguntinensis. Pars 1. Dioeceses Eich-

stetensis, Augustensis, Constantiensis I., Berolini Weidmann. 1923 .

(Gehört zu : Regesta pontificum Romanorum . . . congessit Paulus Fri-

dolinus Kehr.) Schröder, Alfred, Der Archidiakonat im Bistum Augs-

burg. Archiv für die Geschichte des Hochstifts Augsburg, Band 6 (1921 )

G. 97-231 . Krieg, Julius, Die Landkapitel im Bistum Würzburg von

der 2. Hälfte des 14. bis zur 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts ( = Kirchenrechtl.

Abhandlungen, hrsg. von U. Stub. 99. Heft) . Stuttgart, Enke 1923. - Am-

rhein, August, Reformationsgeschichtliche Mitteilungen aus dem Bistum

-

-
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Würzburg 1517-1573 (= Reformationsgeschichtliche Studien und Texte,

hrsg. von A. Ehrhard, Heft 41 u . 42) . Münſter i . W., Aschendorff, 1923.—Aich,

Albert, Kommunalpolitik in ſchwäbischen Gebieten um die Zeit der Refor-

mation. [ Gemeinde und Kirche. ] Historisch-politische Blätter Bd. 171 (1923 )

G. 208-222, 292–305. Willburger, A., Schwäbischer Kirchenbaueifer im

Jahrhundert vor der Glaubensspaltung. Rottenburger Monatschrift f . praft.

Theologie 7 (1923/24) G. 1-4, 25-28, 49-52. Schornbaum, [Karl], Die

Bündnisbestrebungen der deutschen evangelischen Fürsten unter Markgraf

Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach 1566-1570 . Zeitschrift für

Kirchengeschichte Bd . 38, NF. 1 ( 1920 ) S. 262-282 ( die angekündigte Fort-

ſebung scheint nicht erschienen zu ſein). Bossert, Gustav, Ein unbekanntes

Stück aus dem Leben des Matthias Flacius [Rente aus dem württ.

Kirchenkasten nach einer erfolglosen Bewerbung um Anstellung im württ.

Kirchen oder Schuldienst] . Archiv für Reformationsgeschichte 20 (1923)

G. 49-61. B[offert, Gustav] , Schwaben außerhalb Schwabens [es han-

delt sich um nach Mähren ausgewanderte Wiedertäufer]. SchwM. 1923,

Nr. 28, Sonntagsbeilage. — B[oſſert, Guſtav] , Ein Brief eines ſchwäbischen

Bauern [Paul Gloď von Rommelshausen, Wiedertäufer] vom J. 1571 .

SchwM. 1923, Nr. 222, S. 5. — V [oſſert, Guſtav] , Brief einer schwäbischen

Bäurin [Wiedertäuferin] von 1574. SchwM. 1924 Nr. 16, S. 9. Kolb,

[Christoph] , Zur Geschichte der Disputation . BWKG. NF. 27 (1923 )

G. 16-29, 37-48 . Kolb, [Christoph), Zur Geschichte der Generalſuper-

intendenten und des Synodus. BWKG. NF. 28 (1924 ) S. 49—84. — Ebner,

Hermann, Aus der Geschichte des Konsistoriums . BesBStAnz. 1924

G. 89-94. Baun, [Frdr.] , Schwäbische Liederdichter. Ein Beitrag zum

Gesangbuchjubiläum. Allgemeine evang.-luth. Kirchenzeitung 57 (1924)

Sp. 341-344, 372 f. - Die Einführung der Konfirmation in Württemberg.

SchwM. 1923, Nr. 77, S. 5. - Württembergische Väter. Bd. 3 und 4. Bilder

aus dem chriſtl . Leben Württembergs im 19. Jahrhundert. Von Friedr.

Buck. Hälfte 1. Aus Kirche und Miſſion . Hälfte 2. Aus den Gemeinschaften.

2. Aufl. Stuttgart, Calwer Vereinsbuchhandlung 1924. - Hauß, Fr., Ers

weckungspredigt und Erweckungsprediger. Die Erweckungspredigt des 19. Jahr-

hunderts in Baden und Württemberg. [ Ludw . Hofacker, Sam. Hebich, Elias

Schrenk.] Eine Untersuchung über die Ursachen ihres Erfolgs. Pforzheim,

Albert Zutavern Verlag 1924. — Friß, Frdr., Der Notstand der 50er Jahre

und die Mithilfe der evang. Kirche bei ſeiner Überwindung. Kirchl . Anzeiger

f. Württ. 1924, Nr. 16—18 . — Hoffmann, Konrad, Vom württ. Hauptverein

der Gustav Adolf- Stiftung. (80. Jubiläum . ) SchwM. 1923 Nr. 288, G. 9.-

Rabenau, Eitel Friedr., Die Tempelgesellschaft. Münster'sche Diss . von 1923.

In Maschinenſchrift. Laurmann, Rich., Das kirchliche Dienſtſtrafrecht

in Württemberg. Tübinger Diss. von 1923. Jn Maschinenschrift. - Bertsch,

Walter, Die Entwicklung der Kirchensteuern in der evang. Kirche Würt-

tembergs. Diſſ. von Tüb. In Maſchinenſchrift. 1924. — Müller, Hermann,

Die derzeitigen Staatsleistungen an die Kirchen [in Württemberg] und ihre

verfassungsmäßigen Rechtsgrundlagen. Zeitschrift für freiwillige Gerichts-

barkeit 66 (1924) S. 1-10. Esenwein, Albert, Das württ. Kirchengeseß.

Die Christliche Welt 38 (1924) Ep. 181–183. Das neue Gesetz „über die

Kirchen“ in Württemberg. Hiſtoriſch-politiſche Blätter Bd. 171 (1923) S. 91

-

-

-

--

-
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bis 98, 143–153. — Baur, Ludwig, Zum württemberg. Geſeß über die Kir-

chen. Eine Erwiderung. Ebenda Bd. 171 (1923) G. 343–354. Schluß-

wort zu dem Artikel über den württ. Kirchengeſeßentwurf. Ebenda Bd . 171

(1923) S. 404-413. Stiegele, Felix, Zum Geſeß über die Kirchen. Deut-

sches Volksblatt (Stuttgart) 1923 Nr. 272 und 277. Sägmüller, Joh.

Bapt., Römische Quellen zur Geschichte der Katholiken im proteſtantiſchen

Herzogtum Württemberg. Studi e testi 39 (Roma, Biblioteca Vati-

cana) 1924 S. 258–268. (Feſtſchrift für Kardinal Ehrle.) — Stiegele, Fr

Zur Säkularisation von 1803 in Württemberg. Rottenburger Monatschrift 6

(1922/23) S. 145-148, 169-172. Stiegele, Felix, § 35 des Reichsdepu-

tationshauptschlusses und Württemberg. Deutsches Volksblatt (Stuttgart)

1923 Nr. 15, 16 und 22. Bauer, Clemens, Die katholische Bewegung in

Württemberg 1813-48 . Münchener Diſſertation von 1922. Ungedruckt.

Wezel, Der politiſche Kurialismus in Württemberg 1815-33. Tübinger

Dissertation von 1920. Ungedruckt. Ausschnitt daraus gedruckt in BWKG.

NF. 26 (1922) S. 159 ff. Scheurle, Albert, Der politische Katholizismus

in Württemberg während der Jahre 1857-1871 . Tübinger Dissertation

von 1922/23 . In Maschinenſchrift. Laun, Fr., Wallfahrtsbilder und

Wallfahrtsorte der Diözese Rottenburg sowie deren Bruderschaften. Rot-

tenburger Monatschrift 6 (1922/23) G. 26-31, 49-55, 73-78, 97-100.

-

-

-

Bihlmeyer, K., Religiös-politiſche Betrachtungen aus dem Jahre 1848.

Deutsches Volksblatt (Stuttgart) 1923 Nr. 115. (Jubiläumsnummer.)

Straubinger, J., Zur Geschichte der Caritas in Württemberg im 19. Jahr-

hundert. Deutsches Volksblatt (Stuttgart) 1923 Nr. 115. (Jubiläums-

nummer.) — E. V., Männer der Caritas in Württemberg. Deutsches Volks-

blatt (Stuttgart) 1922, Sonntagsbeilage Nr. 38 ( 16. Dez.) ; Nr. 40 (30. Dez.) ;

1923 Nr. 3 (27. Jan.) . [ Einige weitere Artikel konnten nicht mehr fest=

gestellt werden.] E. V., Frauen der Caritas in Württemberg. Schwäbis

sches Frauenblatt, Beilage zum Deutschen Volksblatt (Stuttgart ) 1922,

Nr. 17 (16. Aug.) ; 1923 Nr. 2 (10. Jan.) ; Nr.6 (7. Febr .) . [ Einige weitere

Artikel konten nicht mehr festgestellt werden.] Müller, Gustav Adolf,

Der Altkatholizismus in Württemberg. Altkatholisches Volksblatt 54 (1923)

Nr. 11. Verfassung der israelitischen Religionsgemeinschaft Württem-

bergs vom 18. März 1924 nebst einem Anhang, enthaltend einen Auszug aus

dem württembergischen Geseß über die Kirchen vom 3. März 1924 und ein

Verzeichnis der württembergischen iſraelitischen Religionsgemeinden und

Rabbinatsbezirke. Stuttgart, Israelitische Verlagsanstalt G. m. b. H. 1924.

- Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden Württembergs .

Schriftleitung: [Paul] Rieger, Stuttgart. Jahrg. 1, 1924. Stuttgart, Israe=

litische Verlagsanſtalt. (Enthält Beiträge zur Geschichte der Juden in

Württemberg.)

-

-

Unterrichtswesen (einschl. Universität) . Löffler, Eugen, Die Bedeutung

der Schulstatistik für die Schulreform und Schulpolitik (mit Bezug auf

Württemberg) . WJbb. 1923/24 G. 134-142. Die württ. Volksschule.

Übersicht über die für das württembergische Volksschulweſen geltenden Ge-

sebe und Verordnungen. Herausgegeben von Ernst Schüz . 3. umgearbeitete

Auflage. 2. unveränderter Abdruck. Stuttgart, J. Heß 1924. Krauter,

[Ernst], Streiflichter und Hinblicke in das Schulwesen vor 100 Jahren.
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Aus alten Akten. Württ. Lehrerzei
tung

84 (1924) G. 374-376, 383-38
5

.

- Mayer, M., Geschichte des württembe
rgischen

Realschu
lwesens . Auf

Grund amtlicher Quellen dargestell
t. Herausge

geben
von der Württ. Kom-

miſſion für Landesges
chichte . Stuttgart, W.Kohlham

mer 1923. — Mac,

Albert, Entwicklu
ng

des höheren Mädchens
chulwese

ns
in Württem

berg
.

Südwestde
utsche

Schulblät
ter

41 (1924 ) G. 136-139. — Derselbe, 50jährig
es

Jubiläum des württ. Landesve
reins für das höhere Mädchens

chulweſe
n

.

SchwM. 1924 Nr. 146 S. 5. — Die Gewerbes
chulen, Handelssc

hulen
und

Frauenarb
eitsschul

en
in Württemb

erg
. Herausge

geben
von der Minister

ial-

abteilung für die Fachschul
en

. Stuttgart, Komm.-Verlag von Carl Grü-

Rienhard
t

, [Albert) , Vom Hochſchul
-

ninger Nachf. Ernſt Klett, 1924. Göz, Wilh.,
studium der Württemb

erger
. SchwM. 1924 Nr. 204 S. 9.

Die versuchte Berufung des Agidius Hunnius zum Kanzler an der Uni-

versität Tübingen. Ein Brief Christian
s

II . von Sachsen, mitgeteilt aus

den Tagebüch
ern

des Martin Cruſius. BWKG. NF. 27 ( 1923) S. 64—7 £

Gehring, [Eugen], Ein Erbschafts
streit

in der Tübinger Honoratio
ren-

welt vor 300 Jahren, [Prof. Georg Hamberge
r

, Medizine
r

, † 24. Juli 1599) .

Tübinger Blätter 17 (NF. 3) 1922/24 G. 51-59. — Groß, Lothar, Europas

Leumund in einer akademisc
hen

Disputati
on

von 1615 [ im Collegiu
m

illustre in Tübingen] . Ein Zenſurfal
l

. Feſtſchrif
t, gewidmet von der

Heraldisc
hen

Gesellscha
ft

„ Adler" zu Wien Alfred Anthony von Siegen-

feld zu ſeinem 70. Geburtst
ag 1924. S. 43-47. (Verlag : Heraldisch

e
Ge-

ſellſchaft „Adler", Wien.) — Von der Univerſit
ät [Tübingen] um 1734

[Gutachte
n Georg Bernhard Bilfinger

s
] . Tübinger Blätter 17 (NF. 3)

Müller, Ernst, Ein Stilistik
um

an der Tübinger

1922/24 .46-51 .Universit
ät um die Mitte des 18. Jahrhund

erts
. BesBStA

nz
. 1924 S. 265

bis 272. Vogt, Eduard, Eine öffentlich
e

akademisc
he

Disputati
on

in

Tübingen im Jahr 1838. (Karl Jos. Hefele.) Deutsches Volksblat
t

(Stutt-

gart) 1923, Sonntagsb
eilage

Nr. 2. ( 20. Januar. ) — Rohr, Ignaz, Die Fre-

quenz der katholisch-theologiſc
hen

Fakultät der Univerſit
ät

Tübingen. Deut-

sches Volksblat
t

( Stuttgart) 1923, Sonntags
beilage

Nr. 30. ( 15. Sept.) —

Sandberg
er

, Viktor, Theologis
ches

Studium und theologisc
he

Fakultät in

Tübingen um die Mitte des 19. Jahrhund
erts

. Aus hinterlaſ
ſenen

Papie-

Müller, Ernst, Ein Stammbuc
h

ren. BWKG. NF. 27 ( 1923 ) S. 1—15.
[im Besize des Ludwig Hezer (Heher) ] aus dem Collegiu

m
Illustre in

Gehring, Paul, Das Stamm-

Tübingen. BesBStA
nz

. 1923 S. 39-48 .
buch des Fechtmeis

ters
[Konrad] Jacob vom Tübinger Collegi

um
illustre.

Knapp, [Theodor], Einiges vom „ Neuen

BesBStA
nz

. 1924 S. 111-116 .Bau" in Tübingen. SchwM. 1924 Nr. 124, Sonntags
beilage. - Forderer,

J., Das urgeschich
tliche

Forschung
sinſtitut

zu Tübingen. Aus Alt-Tübingen.

Tübinger Blätter (Veilage zur Tübinger Chronik) 1923 Nr. 13 (6. Aug.) .

Hennig, Edwin, Führer durch die Sammlun
gen

des geologiſch-paläonto-

logischen Instituts der Universit
ät

Tübingen. Mit 12 Tafeln, 3 Planſkizze
n

Wabinger, Carl,

und 9 Abbildun
gen

. Stuttgart, Schweizer
bart

1923.

Griechisch
e
Vasen in Tübingen (= Tübinger Forschun

gen
zur Archäologie

und Kunstgesch
ichte

, herausge
geben

von C. Wahinger und G. Weise. Bd . 2 ).

Tramer, Georg, Die örtliche

Reutling
en

, Gryphius -Verlag 1924. Fol.

und die soziale Herkunft der ältesten Tübinger Studente
n

(1477–1600).

-

-

-

-

-
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Brechenmacher,Leipziger Dissertation von 1923. In Maschinenſchrift.

Jos. Karlm., Karl v. Hase als Gefangener auf dem Aſperg. Schwaben-

spiegel 18 (1924) S. 169 f. Schmidgall, Georg, Die Tübinger Stiftler

und ihre Verbindungen zur Zeit der Befreiungskriege. Aus Alt-Tübingen.

Tübinger Blätter (Beilage zur Tübinger Chronik) Nr. 4—6 (1923) . — Der-

ſelbe, Burſchenſchafts- und Württemberger Farben in Tübingen. SchwM.

1924 Nr. 280, Sonntagsbeilage. — Stemmer, Eugen, Vor hundert Jahren.

Univerſität Tübingen, geiſtige und politiſche Strömungen in der Studenten-

ſchaft. Aus Zeit und Welt (Unterhaltungsblatt des Staatsanzeigers für

Württemberg) 1 (1924) S. 57-59, 62 f., 65–67. Münzenmaier, Heinrich,

Geschichte der Landsmannschaft Schottland zu Tübingen 1849 bis 1924.

Stuttgart, Buchdruckerei der Paulinenpflege 1924. Unseren Gefallenen

zum Gedächtnis. Zum 60. Stiftungsfest des Tübinger Wingolfs, 8. bis

11. Auguſt 1924, herausgegeben vom Verband der Tübinger Wingolfs-

philister. Ohne Ort, Drucker und Jahr [1924] . Schmidgall, Georg, Das

hiſtoriſche Zimmer der Tübinger Normannia. [Tübingen, Druck der Druk-

kerei der Tübinger Studentenhilfe . ] 1924. (Der Student der Techniſchen

Hochschule Stuttgart. ) Ein Führer, herausgegeben vom Wirtschaftsamt der

Stuttgarter Studentenhilfe E. V., Stuttgart, Verlag H. Wildt. 2. ver-

beſſerte Auflage (1923) . (Das Eingeklammerte steht nur auf dem Um-

schlag.) M. K., Die ärztliche Untersuchung der Stuttgarter Studenten-

ſchaft im Winterſemeſter 1923/24 . SchwM. 1924 Nr. 155, Hochſchulbeilage.

Jahresbericht der K. Württ. landwirtschaftlichen Akademie (später : Hoch-

schule) Hohenheim. 1. April 1916 bis 31. März 1925. Plieningen, Druck

von Friedr. Find. — Jenny, E., Chronik des Hohenheimer S.C. Druck von

Fr. Find, Plieningen-Stuttgart [ 1924] . S. auch Wirtschaftsgeschichte

(Layer) ; ferner : Feuerbach in Abt. 2 (Tübinger Patronatspfarrer) ; end-

lich : Württemberg, Ludwig, Prinz von, in Abt. 3.

Kulturgeschichte. Pfister, Frdr., Schwäbische Volksbräuche, Feste und

Sagen. (= Veröffentlichungen des urgeschichtlichen Forschungsinſtituts in

Tübingen. Volkstümliche Reihe.) Ausburg, Dr. Benno Filser, 1924.

Schwäbische Volkskunde. Im Auftrag des Württ. Kultministeriums und

mit Unterstützung der Felix Schlayerstiftung herausgegeben bon

A. Lämmle. Buch 1. Der Volksmund in Schwaben . Reihe 1. (Von Auguſt

Lämmle.) Buch 2. Volkslieder. Stuttgart, Verlag Silberburg 1924.

Das Schwabenland. Ein Heimatbuch für Württemberg und Hohenzollern.

Herausgegeben von Tony Kellen. 2. verbeſſerte und vermehrte Auflage.

Mit 27 Zeichnungen und Buchschmuck von Karl Sigrist, 3 alten Stichen

und 8 Schattenriſſen. (= Brandstetters Heimatbücher deutscher Landschaf-

ten. Bd . 10.) Leipzig, Friedr. Brandstetter, 1924. Unsere Heimat. Her-

ausgegeben im Auftrag des Vereins zur Förderung der Volksbildung von

Hans Rehhing. (Jahrgang 2 mit dem Untertitel : Württ. Monatsblätter

für Heimat- und Volkskunde.) Jahrg. 1—4. 1921-24. 4º. (Iſt Beilage

zu verschiedenen württ. Zeitungen. ) Günzler, Wilhelm , Schwaben in

Vergangenheit und Gegenwart. Bildauswahl von Hugo Hein. (= Welt und

Zeit Bd.8 .) Reutlingen, Enßlin u. Laiblin, 1924. Lämmle, August,

Schwaben und Franken in Württemberg. Die Tat. Monatsschrift für die

Zukunft deutscher Kultur 15 (1923/24) .812-819.

Württ. Bierteljahrsh . f. Landesgesch . R.F. XXXII.

-

―

-

-

--

-

Lämmle, Aug.,
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Grühl,

Schwaben und Franken in Württemberg. Schwabenspiegel 18 (1924)

S. 93 f., 99 f. Ströhmfeld, Gustav, Schauen und Wandern. Ein Heimat-

buch. (Land und Leute im Schwabenland .) Mit . . . Bildſchmuck von

Hedwig Ströhmfeld. Stuttgart, Chr. Belser, 1924. Das Herz der Heimat.

Ein Schwabenbuch für die Söhne und Töchter unseres Landes, die in der

Fremde sind, [ hrsg. ] von August Lämmle und Hans Reyhing. Stuttgart,

Verlag Silberburg G. m. b. H., 1924.- Schwabe, Theodor [ = Gualbert

Buck] , Mit vierzig Jahren gescheit. Schwabenspiegel 17 (1923) S. 37 f.

Eine Schwarzwälder Hochzeit vor hundert Jahren. Schwabenſpiegel 18 ( 1924)

S. 167 f.- C. A. vom Buſſen, Die Klöpflesnächte im Schwäbiſchen. Schwa-

benspiegel 18 ( 1924) S. 304–306. – Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörter-

buch. 68.-71. Lieferung. Wort bis Zweifel. Nachträge abachlen bis Bau-

renhengst. Tübingen, Laupp 1923-24.- Bohnenberger, Karl, Zur Fränkis

schen Mundart in Württemberg. WJbb. 1923/24 S. 158-169. Konzel-

mann, Frdr., Sprachliche Ausdrücke aus dem Rechts- und Wirtſchafts-

leben des schwäbischen Dorfes vom 14. bis 18. Jahrhundert. (Nach württ.

ländl. Rechtsquellen von F. Wintterlin. ) Tübinger Diſſertation von 1924.

In Maschinenschrift. Wahl, Eugen, Bezeichnung des Wohnhauses und

der Stallung in Württemberg. Tübinger Dissertation von 1923. In

Maschinenschrift. Brechenmacher, Jos. Karlmann, Bürgers „braver

Mann" ein Schwabe. Schwabenspiegel 18 (1924) . 69 f.

Max, Des Schwabenlandes Anteil an der neueren Überſeeforschung.

Schwabenspiegel 17 (1923) S. 281-283. Rohr, Ignaz, Die katholische

Wiſſenſchaft des Schwabenlandes im 19. Jahrhundert. Deutsches Volks.

blatt (Stuttgart) 1923, Nr. 115 (Jubiläumsnummer). — Losch, Hermann,

Oberamtsbeschreibung, Landesbeschreibung, Ortsbeschreibung, Ortschronit,

Ortsgeschichte. WJbb. 1923/24 S. 67–73. Maier, Kurt, Das Zeitungs-

weſen in Württemberg. Seine Entstehung und ſeine Entwicklung. Tübinger

Diſſertation von 1923. In Maſchinenſchrift. Festschrift zum 75jährigen

Jubiläum des Staats -Anzeigers für Württemberg. (Schriftleiter : Rudolf

Denzel.) (Stuttgart, Drud der Stuttgarter Buchdruckerei -Gesellschaft, 1925. )

Fol. Schneider, Eugen, Die Gründung des Staatsanzeigers für Württem-

berg. Festschrift zum 75jährigen Jubiläum des Staatsanzeigers für Würt-

temberg (1925) S. 2—4. — Der Schwäbische Merkur in 140 Jahren. (Von

Arnold Elben.) Stuttgart, Verlag des Schwäbischen Merkur. (1924.)

Stuttgarter Neues Tagblatt. Betrachtungen über das Wesen einer moder-

nen Tageszeitung. Einblick in einen Zeitungs- und Buchdruck-Großbetrieb.

Zum 80jährigen Bestehen Ende 1923 neu bearbeitet. Gedruckt in der Tag-

blatt-Druckerei Stuttgart [1923] . Baumgärtner, J., Joh. Frizenschaf,

Clemens Bauer, Albert Scheurle. 75 Jahre Deutsches Volksblatt 1848

bis 1923. Deutsches Volksblatt (Stuttgart) 1923, Nr . 115. (Jubiläums-

nummer. ) 75 Jahre Grenzbote (Zeitung in Heidenheim) . Heydekopf

(Heidenheim) . Sonderbeilage zum Heidenheimer Grenzboten vom 31. De-

zember 1923. (= G. 249-256 des Heydekopfs .) Rauch, Mor. von, Die

ältesten Jahrgänge der jeßigen (Heilbronner) Nedarzeitung. Heilbronner

Nedarzeitung 1924, 31. Dezember. Der schwäbische Thespiskarren.

5 Jahre Wanderbühne. Herausgeber : Adolf Barth. Verlag : Verein für

Volksbildung, Laupheim. Komm.-Verlag : August Klaiber, Buchhandlung

-

-

-

-
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Laupheim. Druck : A. Berger, Buch- und Kunstdruckerei, Laupheim 1924.

-Weiß, Eugen. Die Entdeckung des Volks der Zimmerleute. Zünftiges

von Zimmerleuten ; ihr Leben und Fühlen, erhaltenes Brauchtum . Redens-

arten in Schwaben . . . 1. und 2. Tauſend. Jena, Eugen Diederichs 1923.

-Brechenmacher, Jos. Karlm ., Eine Schwabenfahrt im Herbst 1779. (Prof.

Heinrich Sander, Naturforscher in Karlsruhe. ) Schwabenspiegel 18 (1924)

. 238 f. - über die württembergische Volkshochschulbewegung. Die Tat,

Monatsschrift für die Zukunft der deutschen Kultur 15 (1923/24) .841

bis 882. Stricker, E., Die Schwaben in ihren Beziehungen zum Ausland

in Vergangenheit und Gegenwart. (Bibliographische Zusammenstellung.)

Der Auslanddeutsche 6 (1923) G. 158-162 . (2. Märzheft. ) Möller,

Karl von, Wie die schwäbischen Gemeinden [im Banat] entſtanden sind.

Teil [1 ] 2. Temesvar, Druck und Verlag der „Schwäbischen Verlags-

aktiengesellschaft" 1923-1924. - Weiß, Martin, Die deutsche Kolonie Alt-

Posttal (Malojaroslawet II ) in Bessarabien. Festschrift der Hundertjahr=

feier 1823-1923. Tarutino (Beſſarabien), Druckerei „Deutsche Zeitung

Bessarabiens" [ 1923 ] . ( Es handelt sich um sehr viele württ. Auswanderer.)

- Schwäbische Auswanderung vor 75 Jahren. SchwM. 1923 Nr. 282 S. 9.

Grisebach, M., Die württ. Auswanderung im Jahr 1923. SchwM. 1924

Nr. 109 S. 5.

-

-

-

—

Kunstgeschichte. Die Kunst- und Altertumsdenkmale in Württemberg.

Inventar. Donaukreis, Oberamt Leutkirch. Bearbeitet von [Hans] Klai-

ber. Eflingen a. N., Paul Neff (Max Schreiber) 1924. (Auch separat

erschienen.) Baum, Julius, Altſchwäbische Kunst. Augsburg, Dr. Benno

Filser 1923. Derselbe, Neue Forschungen über die Strigel . Enthalten

in deſſen Altschwäbische Kunst. (Augsburg, Filser 1923) S. 64–69. (Ab-

gedruckt aus SchwM. 1918 Nr. 44.) Derselbe, Die wirtenbergische Kunst

im Zeitalter Eberhards im Barte. Enth. ebenda S. 47–58. (Abgedruckt

aus der Festschrift der Altertümerſammlung in Stuttgart 1912. ) Der-

ſelbe, Vom ältesten schwäbischen Schnizaltar. Enth . ebenda S. 20-24.

(Abgedruckt aus den Berichten aus den Preuß. Kunstsammlungen 42

[1921 ] ) . Derselbe, Neuentdeckte Wandgemälde (Ulm, Spitalkapelle ;

Weißbach bei Forchtenberg; Eßlingen, Allerheiligenkapelle ; Ulm, im Haus

zum Bären). Der Kunstwanderer Jahrg. 5 ( 1923/24) G. 98 f. und SchwM.

1923 Nr. 210 S. 5. Knapp, Fr., Eine fränkische Bildhauerwerkstatt des

ſpäten Mittelalters in Ellwangen und dem nördlichen Württemberg. Ell-

wanger Jahrbuch 8 (1922/23) G. 34-47. Kirchliche Kunſt [in Württ.] .

Die deutsche Stadt, Kommunale Monatshefte 2 (1922/23) Heft 4. (Eine

Anzahl von Auffäßen über verschiedene Gegenstände. ) Weser, [Rud. ] ,

Katholischer Kirchenbau in der Diözese Rottenburg 1800-1923. Deutsches

Volksblatt (Stuttgart) 1923 Nr. 115. (Jubiläumsnummer.) - Forschungen

zur Kunstgeschichte Schwabens und des Oberrheins. Herausgegeben von

Gg. Weise. Heft 2. Die gotische Holzplastik des Laucherttales in Hohen-

zollern. Von Albert Waldenspul. Mit Vorwort von Georg Weise und

54 Abbildungen. Heft 3. Die Ulmer Plastik des frühen fünfzehnten

Jahrhunderts. Von Gertrud Otto. Mit Vorwort von G. Weise und 44 Ab-

bildungen. Tübingen, Alexander Fischer 1923-1924. Christ, Hans, Die

gotischen Skulpturen des Straßburger Münsters und ihre Einwirkung auf´

-

----

-
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S. 121 f., 130 f.

G. 193 f., 203 f.
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Schwaben. BWKG . NF. 28 (1924) . 120-129. Fuchs, W. R., Die Mün-

ster der Vorarlberger Meister in Oberschwaben. Schwabenspiegel 17 (1923 )

Derselbe, Romaniſche Baukunſt in Schwaben. Ebenda 18 (1924)

Derselbe, Die schwäbische Gotik. Ebenda 18 (1924 )

Vögelen, Mina, Schwäbische Bildtafeln um 1450.

SchwM. 1924 Nr. 99 S. 5 f. Kunst und Kultur in Schwaben. (Stutt-

garter Kunstsommer 1924. ) Herausgegeben auf Veranlassung des Vereins

für Fremdenverkehr Stuttgart von Friß Schneider und Julius Frank.

(= Jahrbuch des Vereins für Fremdenverkehr Stuttgart E. V. Heraus

gegeben von G. Ströhmfeld [ 1 ] 1924. ) Stuttgart, Sentus-Verlag (1924). —

Wilm, Hubert, Ein jugendlicher Heiliger des Meiſters von Eriskirch. Mit

1 Tafel. Cicerone 15 (1923) S. 11 f. Schäfer, Willi, Das Mädchen von

Radolfzell. Ein gotisches Bildwerk aus Schwaben. [ Enthält viel Württem-

bergisches.] Rheinlande. Vierteljahrsſchrift, herausgegeben von W. Schäfer

21 (1921 ) S. 109-116. Hildebrandt, Hans, Schwäbische Malerei des

19. Jahrhunderts. Jahrbuch des Vereins für Fremdenverkehr Stuttgart

E. V. 1924 S. 49-57. Schneider, Friz, Neue Kunst in Schwaben.

Ebenda S. 59-77. Marquart, [Alois ] , Ein Elfenbeinkunſtwerk. [zu-

gleich Allgemeines über Elfenbeinschnißerei in Württemberg) . Antiqui

tätenzeitung (Stuttgart) 31 ( 1923 ) S. 31 f. A. E., Zum 75jährigen Be-

stehen des Schwäbischen Sängerbundes. SchwM. 1924 Nr. 113, Sonntags

beilage ; Nr. 120 .5 f. Wiest, Marie, Zum 30jährigen Bestehen des

Württ. Malerinnenvereins. SchwM. 1924 Nr.88 S.5.

Literaturgeschichte. Schönig, Rudolf, Radikale und Reaktionäre unter

den schwäbischen Dichtern nach der Julirevolution . SchwM. 1923 Nr.86,

Sonntagsbeilage. — Schuſſen, Wilh., Zwischen Himmel und Hölle und

Donau und Bodensee (die literarische Ernte Oberschwabens) . SchwM.

1924 Nr. 119, Sonntagsbeilage. — Kr [ auß ] , R [ udolf) , Schwäbische Poesie

und Presse. SchwM. 1924 Nr. 140 [Sondernummer] S. 3. Derselbe,

Neue württembergische Erzählungsliteratur. Schwabenspiegel 17 (1923)

S. 29 f. Derselbe, Aus dem neuen schwäbischen Schrifttum. Ebenda 18

(1924) .265 f. Derselbe, Neue Lyrik und Novellistik aus Schwaben.

Ebenda 18 (1924) S. 177 f. Derselbe, Der Tee in der schwäbischen

Dichtung. SchwM. 1924 Nr. 242 S. 3. S. a. Kirchengeschichte in Abt. 1

(Baun).

---

-

Recht und Verwaltung. Wintterlin, [Friedr. ], Herzog Johann Fried-

richs Gesetzgebung über Zahlung von Geldſchulden. WJbb. 1923/24 G.43

bis 51. Philipp Albrecht von Württemberg, Herzog, Über die Entwicklung

der Trennung von Justiz und Verwaltung in Württemberg unter der

Regierung König Friedrichs 1797-1816. Tübinger Diſſertation von 1924.

In Maschinenschrift. Wintterlin, [ Friedr.] , Korporations- und Reprä-

ſentativverfaſſung vor 100 Jahren (mit beſonderer Beziehung auf Würt-

temberg] . BesVStAnz . 1924 S. 249-258. Benzing, Fritz, Die Ver-

tretung von Stadt und Amt“ im altwürttembergischen Landtag, unter

besonderer Berücksichtigung des Amtes Nürtingen. Tübinger Diſſertation

von 1924. In Maſchinenſchrift . — Fiſcher, E., Zehn Vorträge aus dem

neuen Staatsrechte und dem Verwaltungsrechte des Deutschen Reichs und

des Landes Württemberg. Verlag : Bezirksverein Stuttgart des Württ.

-
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Eisenbahnbeamtenvereins des gehobenen mittleren Dienstes [1922] . (Nebst

12 Seiten Berichtigungsblatt".) Völter, Richard, Die Stellung des

Staatsministeriums in Württemberg nach der Verfassungsurkunde vom

25. September 1919. Erlanger Diſſertation von 1923. In Maſchinenſchrift.

Bohnacker, Hermann, Die Frage des Staatsoberhaupts in dem Ver-

fassungsrecht der größeren deutschen Länder nach der Revolution von 1918.

Eine rechtsvergleichende Studie unter Berücksichtigung der Verfaſſungen

. . . Württembergs . . . Tübinger Diſſertation von 1923. In Maſchinen-

schrift. Hammer, Otto, Schwäbisches Beamtentum. Bilder aus seiner

Geschichte. Stuttgart, Döninghaus u. Co. 1923. Sammlung württem=

bergischer Beamtengeseße. Herausgegeben von Otto Hammer. Teil 1. 2.

Stuttgart, Döninghaus u. Co. 1924. Dienstliste der württembergischen

Justizverwaltung, enthaltend A. Einteilungsliste und B. Dienſtaltersliste

nach dem Stand vom 1. September 1923. Druck von Chr. Scheufele, Stutt-

gart. Schelle, Alfred, Prüfungsrecht und Prüfungspflicht der württem-

bergischen Staatsbeamten gegenüber Dienstbefehlen. Tübinger Diſſertation

von 1923. In Maschinenſchrift. Hartenstein, Hans, Die Eingemeindung

nach württembergischem Recht. Tübinger Dissertation von 1923. In

Maschinenschrift. — Zahn, [Mar], Das Wegrecht in Württemberg . Württ.

Zeitschrift für Rechtspflege und Verwaltung 17 (1924) S. 151-157, 165

bis 168, 181-187. Hölder, Helmut, Grundlagen und Entwicklung des

württembergischen Fischereirechts. Tübinger Dissertation von 1923. Jn

Maschinenschrift. Koppenhöfer, Ernst, Die Berufsorganiſationen der

württembergischen Post- und Telegraphenbeamten bis nach dem Übergang

der württembergischen Verkehrsanstalten an das Reich. Tübinger Diſſer-

tation von 1923. In Maschinenſchrift. Pfeiffle, Theodor, Das Recht der

Familienfideikommisse des Adels in Württemberg. Tübinger Diſſertation

von 1923. In Maſchinenſchrift. — Wizigmann, Maximilian, Die Entwick-

lung der Behördenorganisation der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Würt-

temberg. Tübinger Diſſertation von 1923. In Maſchinenſchrift. Geyer,

Julie, Die Zentralleitung für Wohltätigkeit in Württemberg. Ihre Ent-

wicklung und heutige Lage. Tübinger Diſſertation von 1923. In Maſchinen-

schrift. Württ. Vollzugsverfügung zur Fürsorgeerziehung. Tertausgabe.

Mit einer Einleitung von E. Schmidt. Stuttgart, Verlag von Karl P.

Geuter 1924. Klumpp, [Heinr. ], Die Neuregelung der öffentlichen Für-

forge in Württemberg. Enthalten in : Flugschriften zur Wohlfahrtspflege .

Herausgegeben vom Wohlfahrtsarchiv Backnang . Nr. 3 und Nr. 3a ( 1924 ) .

-

-

-

Ott, Andreas, Die Wandererfürsorge in Württemberg. Tübinger Diſſer-

tation von 1923. In Maschinenſchrift. Groddeck, Annelies von, Die

Kriegsfürsorge in Württemberg unter besonderer Berücksichtigung der

Hauptfürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene in

Württemberg". Tübinger Diſſertation in Maschinenschrift, 1924, 4º.

Schurr, Wilhelm, Die Sozialversicherung in Württemberg bis zur Ein-

führung des Krankenversicherungsgesetzes. Tübinger Diſſertation von 1923.

In Maschinenschrift. - Schneider, Eugen, Behörden und Presse in Würt-

temberg. SchwM. 1924 Nr. 140 [Sondernummer] S. 3f. Gräff, Helmut,

Eine Untersuchung der wirtschaftspolitischen Grundlagen zu dem Plan

eines Staates „ Baden-Württemberg". Freiburger Dissertation von 1923.

-

-
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In Maschinenſchrift. Ein Ausschnitt aus der Tätigkeit der Württ.

Zentrumsfraktion im Württ. Landtag in der Tagungsperiode 1920/24.

Stuttgart, Druck der Aktiengeſellſchaft Deutſches Volksblatt 1924. Der

württembergische Lockspitelsumpf vor dem Staatsgerichtshof. Hochverrats:

prozeß gegen Schneck, Becker und Genossen. Mit einem Nachwort von

Klara Zetkin. Herausgegeben von der Kommuniſtiſchen Partei Deutſch-

lands, Bezirk Württemberg. Verlag : Presseverlag G. m. b. H., Stuttgart.

Druck: Druckereigenoſſenſchaft e. G. m. b. H. Stuttgart. (Vorwort von

H.Tittel.) [1924. ]

Gesundheitswesen. Laub, Joseph, Das alte Badeleben und die Mineral.

quellen in Oberſchwaben . Deutſches Volksblatt (Stuttgart) 1923. Sonntags-

beilage Nr. 23 (7. Juli), Nr. 24 (14. Juli), Nr. 28 (25. Aug.) . Scheurlen,

Friz, Zur Kenntnis des Typhus abdominalis in Württemberg in den

lezten 50 Jahren. Tübinger Diſſ. von 1923. In Maſchinenſchrift. —Birt,

[Walter] , Kinderlähmung in Württemberg. SchwM. Nr. 177, Beilage

Frauenzeitung“. Mayer, Karl, Die württembergischen Kriegsblinden

im bürgerlichen Leben. Im Auftrag der Hauptfürsorgestelle für Kriegs-

beschädigte und Kriegerhinterbliebene. (Stuttgart, Drud von Carl Grü-

ninger Nachf. Ernst Klett, 1924. ) Decker, Th., Hundert Jahre Blinden-

fürsorge in Württemberg. SchwM. 1923, Nr . 230 S. 5. Herter, Rudolf,

Beitrag zur Entwicklung der Veterinärpolizei in Württemberg. Gießener

Diff. von 1923. In Maschinenschrift.

Wirtschaftsgeschichte. Straßenbau und Straßenwesen. Zusammen-

stellung der württ. Gefeße, Verordnungen und sonstigen Bestimmungen.

Ein Nachschlagebuch für Behörden, Techniker und Studierende. 6. Aufl.

Neubearb. von J. Dörr. Mit 8 Tafeln. Stuttgart, Strecker und Schröder

1924. - Kölle, Adolf, Die Entstehung der Stadt in Inneralemannien. Ulmer

Tagblatt 1923, Wochenbeilage Nr. 11, 13, 14, 15. (Sep.-Abdr. in der Lan-

desbibliothek Stuttgart.) Wanner, Joseph, Die Wirtschaftspolitik des

I. württ. Königs. Tübinger Diſſ. von 1922/23. In Maschinenſchrift.

Wirtschaft und Verkehr in Württemberg. Herausg. von Blum, Baumann,

Köhle. (Mit Auffäßen verſchiedener Verfaſſer über die einzelnen Zweige

von W. u . V. ) Sonderausgabe der Zeitschrift „Verkehrstechniſche Woche und

eisenbahntechnische Zeitschrift“, Berlin, Februar 1924. 4 ° . (Auch als Band

25 der Technisch-wirtschaftlichen Bücherei, Berlin, Guido Hackebeil, A.-G.

1924 erschienen.) Frik, Otto, Wirtschaftsgeographie des Filstales von

Geislingen-Altenstadt bis Plochingen. Tübinger Diss. [von 1923) . In

Maschinenschrift . Kneher, Hans, Zur Entwicklung des staatlichen Ver-

gebungswesens in Württemberg. Tübinger Diss. von 1923. In Maschinen-

schrift. Geldreich, Hermann, Die volkswirtschaftliche Bedeutung des

Reichssiedlungsgesetes mit besonderer Berücksichtigung der württ. Ver-

hältnisse. Tübinger Diss. von 1923. Jn Maschinenschrift. Jessen, Otto,

Über die ehemalige Verbreitung der Weiher in Württemberg. Eine wirt-

schaftsgeographische Studie. Öhringen, Hohenlohische Buchhandlung Ferdi-

nand Rau 1923. (= Erdgeschichtliche und landeskundliche Abhandlungen

aus Schwaben und Franken. Hrsg. vom Geol. und Geograph. Inſtitut der

Univ. Tübingen, Heft 9.) — Nägele, Hans, Die wirtschaftlichen Beziehungen

zwischen Vorarlberg und Schwaben. Schwabenspiegel 17 ( 1923) S. 21 f. —

-

-

--·

-

----

-
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Hartmann, Erwin, Der kommunistische Gedanke in der Bauernbewegung

Süddeutschlands in der Reformationszeit. Tübinger Diſſ. von 1923. In

Maschinenschrift. - Majer, Mar, Zur Frage der Vereinödung im südlichen

württ. Oberschwaben. BesBStAnz. 1924, S. 194-198. Frauendorfer,

Sigmund von, Der Krautbau auf den Fildern bei Stuttgart. Eine Mono-

graphie bäuerlicher Betriebsverhältnisse unter besonderer Berücksichtigung

des Filderkrautbaus. Hohenheimer Diss. [ von 1924 ] . In Maschinenſchrift. —

Rühling, Karl, Die landwirtschaftliche Berufsvertretung in Württemberg.

Tübinger Diſſ. von 1923. In Maschinenſchrift. Moos, Hermann, Das

landwirtschaftliche Kredit- und Einkaufsgenossenschaftswesen Württem=

bergs im Kriege. Tübinger Diſſ. von 1923. In Maſchinenſchrift.

Erwin, Die Entschuldung der württ. Landwirtſchaft während des Kriegs

unter bes. Berücksichtigung der Oberamtsbezirke Tettnang und Eflingen.

Tübinger Diſſ. von 1923. Jn Maſchinenſchrift. — Gentner, Wilhelm, Unter-

suchungen über die Gründe des Zurückbleibens der württ. Getreideernten

hinter dem Reichsdurchschnitt. Hohenheimer Diſſ. von 1923. In Maſchinen-

ſchrift. Layer, Otto, Der Einfluß der Preisverhältnisse auf die land-

wirtschaftliche Erzeugung (m. Bez. auf die Hohenheimer Gutswirtschaft) .

WJbb. 1923/ 24, S. 170-177. — Trüdinger, [ Otto ] , Die Stellung Württem-

bergs in der deutſchen Landwirtſchaft. WJbb 1923/24, S. 1—10. Der

Gemeindegrundbesitz und die Allmanden in Württemberg. Mitteilungen

des Württ. Statiſtiſchen Landesamts 1924, S. 72—77. Elk, J., Aus der

Geschichte des württ. Weinbaus . Weinbau-Kongreß (Festschrift, Sonder-

nummer der Heilbronner Neckarzeitung vom 6. Sept. 1924) .3-5.

Mährlen, [Wilh. ] , 100 Jahre württ. Weinbauverein. Weinbau-Kongreß

(Festschrift, Sondernummer der Heilbronner Neckarzeitung vom 6. Sept.

1924) S.5 f. Häberle, Hermann, Die Kaltblutzucht in Württemberg.

(Diſſ.) Ulm, Druck von J. Ebner 1924. Kräutle, Karl, Die Pferdezucht

und Pferdehaltung in Württemberg. Ihre Entwicklung, wirtschaftliche Be-

deutung und ihr Wiederaufbau nach dem Kriege. Tübinger Diſſ. von 1923.

In Maschinenschrift. Landwehr, Sebaſtian, Die Entwicklung der württ.

Schafzucht. Würzburger Diss. von 1923. Jn Maschinenschrift. - Schübelin,

E., Ehemalige Tiergärten in Altwürttemberg. BISAV. 36 ( 1924) Sp . 118

bis 121 , 141-143. Ströhmfeld, Guſtav, Kulturgeschichtliche Wanderungen

im Heidenheimer Forst. Heydekopf (Heidenheim) 1924, Nr. 32, S. 257–261,

265-271. Forststatistische Mitteilungen aus Württemberg für das Jahr

1919. Hrsg. von der Württ. Forſtdirektion. 38. Jahrgang. Stuttgart, Chr.

Scheufele 1923. Staudacher, Walter, Die württ. Torfwirtschaft in der

Kriegs- und Nachkriegszeit unter besonderer Berücksichtigung der Torf-

industrie und ihrer Probleme . Tübinger Diss. von 1923. In Maschinen-

schrift. Blinzler, Paul, Die Regelung der Torfwirtschaft in Bayern und

Württemberg und ihre Beziehung zu den Sozialisierungsbestrebungen .

Bonner Diss. von 1923. Jn Maschinenſchrift. Württ. Landes-Adreßbuch

für Industrie, Handel und Gewerbe 1922/23. Zuſammengestellt nach

Material aus amtlichen Quellen, nach Eigenaufnahmen . . . Stuttgart,

Fachzeitschriften- und Adreßbuch-Verlag G. m. b. H. Ler.-Oktav. Württ.

und hohenzollerisches Landes-Adreßbuch für Industrie, Handel und

Gewerbe 1924. Zuſammengestellt nach Material aus amtlichen Quellen ...

---

-

―

-

―

―
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Jahres-Stuttgart, Fachzeitschriften- und Adreßzbuch-Verlag G. m. b. H.

bericht des württ. Gewerbe- und Handels-Aufsichtsamts für 1922. Stutt=

gart 1923. H. Lindemann in Kommiſſion. Pabst, Erich, Organiſation,

Tätigkeit und Zukunft der württ. Handwerkskammern . Tübinger Diſſ.

von 1923. In Maſchinenſchrift. Denkschrift über die Erhaltung und

Sicherung der Selbständigkeit des Alb-Elektrizitätswerks und die Fort-

führung des Werks auf einer neuen rechtlichen und wirtſchaftlichen Grund-

lage. Geislingen-Steige, Druck von Carl Maurers Buchdruckerei 1924.

(Verfasser [Edm. ] Harrer, Geschichtliche Entwicklung: S. 3-6. ) Denk-

schrift des Bezirks -Verbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke anläßlich

des Abschlusses der ersten 10 Betriebsjahre 1914-1924. Druck des Druck-

verlags Ravensburg (1924) Fol. Marquart, [ Alois ] , Zunftmißbräuche.

Antiquitätenzeitung (Stuttgart ) 31 (1923) S. 69 f. A. B., Geſchichtliches

zur Seidezucht in Württemberg. BesBStAnz. 1924, S. 22 f. Kallee,

Richard, Heinrich Schickhardts Anteil an der Vorgeschichte des Neckarkanals.

BesBStAnz. 1924, G. 32-36. — Marquard, [ Alfr. ] , Die württ. Industrie

in der Nachkriegszeit. SchwM. 1924, Nr. 140 [Sondernummer] S. 4.

Degerdon, Emil, Die Entwicklung der württ. Baumwollinduſtrie unter

Berücksichtigung der Kriegsverhältnisse . Stuttgarter Diss. von 1923. In

Maschinenschrift. Schlaich, Paul, Die, Entwicklung des württ. Brau-

gewerbes im Zeitalter der Gewerbefreiheit. Tübinger Diſſ. von 1923. In

Maschinenschrift . Meyer, Otto, Die Entwicklung der württ. Leder-

industrie. Tübinger Diſſ. von 1923. In Maſchinenſchrift. Mann, Gustav,

Elektrische Großwirtſchaft in Württemberg in Verbindung mit dem Aus-

bau der Wasserkräfte. Tübinger Diff. von 1923. In Maſchinenſchrift. —

Leopold, Kurt, Der öffentliche Arbeitsnachweis in Württemberg. Tübinger

Diss. von 1923. In Maschinenſchrift. — Mehmke, R. L., Die württ. Indu-

strie. Jahrbuch des Vereins für Fremdenverkehr Stuttgart E. V. 1924,

G. 217-226. Rundgang durch Württembergs Arbeitsstätten. Ebenda

G. 227-264. Bachteler, Ostar, Die Verteilung der württ . Industrie

auf Stadt und Land . Tübinger Diss. von 1923. In Maſchinenſchrift.

Glaß, Frieda, Die Handspitenindustrie in Württemberg. Tübinger Diſſ.

von 1923. In Maſchinenſchrift. — Schöne, Helmut, Der Wettbewerb zwiſchen

Eisenbahn und Rheinschiffahrt und sein Einfluß auf die Kohlenzufuhr

nach Baden, Württemberg und dem rechtsrheinischen Bayern. Kölner Diſſ.

von 1923. In Maschinenſchrift. Christaller, H., Die Wasserkräfte Ober-

schwabens. SchwM. 1924, Nr. 10, S. 5. Steudel, Hanns, Geſchichtliche

Entwicklung der Maschinenindustrie in Württemberg. Tübinger Diſſ. 1923.

In Maschinenschrift. Schanz, May, Die Präzisionswagenindustrie

Ebingens, Onstmettingens und Jungingens. Eine württ. Industrie. Tü-

binger Diss. 1924. In Maschinenſchrift. Kahn, Rudolf, Die Leinen-

weberei auf der Schwäbischen Alb . (= Heimarbeit und Verlag in der Neu-

zeit. Schriftenfolge hrsg. von Paul Arndt. Heft 5. ) Jena, Guſtav Fiſcher

1924. Württ. Wirtſchaftszeitſchrift. Amtliches Organ der württ. Han-

delskammern. Hrsg.: Klien, Schriftleiter : Hoffmann. Jahrgang 3, 1923 ;

4, 1924. Stuttgart, Felix Krais. — Wucherer, Adolf, Die Organiſation der

deutschen Außenhandelskontrolle mit besonderer Berücksichtigung der württ.

Außenhandelskontrollstellen. Tübinger Diss. von 1923. Jn Maschinenschrift.

-

-

-

-

-

-
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Schuon, Emil, Die württ. Kreditgenossenschaften im Weltkriege. Tübinger

Diſſ. von 1923. In Maſchinenſchrift. — Frank, Lothar, Die württ. Spar-

kaſſen und die Geldentwertung. Tübinger Diſſ . von 1924. In Maſchinen-

ſchrift. Schwäbische Reise- und Wanderwege vor 300 Jahren. BISAV.

36 (1924) Sp . 12—17. — Schnerring, C. A., Hundert Jahre württ. Bodensee-

Dampfschiffahrt . BeſBStAnz. 1924 S. 297-303. — Schnerring, C. A., Hun-

dert Jahre Dampfschiffahrt auf dem Bodensee. Schwabenspiegel 18 (1924)

S. 141 f., 148 f. — Sch . 100 Jahre Dampfschiffahrt auf dem Bodensee. SchwM.

1924, Nr. 258 S. 6 f. — Amerikafahrt des Zeppelin. Hans von Schillers Tage-

buch. SchwM. 1924, Nr. 255 S. 9.- Körner, Wilhelm, Die Organiſation der

württ. Staatseiſenbahnen bis zu ihrem Übergang an das Reich. Ein Beitrag

zur Geſchichte des württ. Eiſenbahnweſens. Tübinger Diſſ. von 1923. In

Maſchinenſchrift. Reitter, Karl, 25 Jahre Vereinsarbeit. Denkschrift

zum 25jährigen Jubiläum der Vereinigung der württ. Verkehrsbeamten

des mittleren ( Sekretär-)Dienstes (seit 1921 Württ. Vereinigung der

oberen Reichs-, Post- und Telegraphenbeamten) . Hrsg. im Auftrag der

Vereinsleitung. Selbstverlag der Vereinigung. (Druck von Chr. Scheufele

in Stuttgart [ 1924] . ) Schnerring, C. A., Der schwäbische Landesrangier=

bahnhof bei Kornwestheim. Schwabenspiegel 18 ( 1924) S. 57 f . H. B.,

Unsere Brenztalbahn. Geologische und geschichtliche Notizen anläßlich

des 60jährigen Bestehens der Strecke Aalen-Heidenheim. Heydekopf

(Heidenheim) Nr. 40 ( 1924 ) E. 321-326. Speer, Theodor, Die Entwick=

lung der württ. staatlichen Nebenbahnen. Tübinger Diſſ. von 1923. In

Maschinenschrift. Die Entwicklung der württ. Straßen- und Neben-

bahnen. Die deutsche Stadt, Kommunale Monatshefte 2 (1922/23 ) Heft 2.

(Enthält eine Anzahl von Auffäßen.) Hinsberg, Frieda, Rechtliche, wirt-

schaftliche und soziale Lage des weiblichen Bedienungspersonals in Gaſt-

und Schankwirtſchaften, mit besonderer Berücksichtigung der württ. Ver-

hältnisse. Tübinger Diſſ. von 1923. In Maschinenſchrift. Bundschuh,

Hans, Lohn- und Lebensverhältnisse der Arbeiter in der Induſtrie des

Neckartals mit Beschränkung auf die standortlich gebundene Induſtrie.

Heidelberger Diſſ. von 1923. In Maſchinenſchrift.

Münzwesen. Buchenau, H., Wirtembergs Münzanfänge. Mitteilungen

der Bayerischen Numismatischen Gesellschaft 42 (1924 ) S. 26-40. Göß-

ler, Peter, Die ältesten Münzen Württembergs. SchwM. 1924, Nr. 82,

Sonntagsbeilage. Kiener, Carl, und Alexander Meyer, Notgeld in

Württemberg und Hohenzollern 1914-22. Nach amtlichen Unterlagen

bearbeitet. Stuttgart, A. Meyer 1922. S. a. Altertümer (Gößler) ;

ferner in Abt. 2 Ulm (Schöttle) und Winzeln.

-

--

-

Elementar - Ereignisse . Erdbeben in Süddeutschland [11. Dez. 1924].

SchwM. 1924, Nr . 300, S. 5 .

2. Ortsgeschichtliches .

Einleitung. Bohnenberger, Karl, Die heim- und weiler-Namen Ale-

manniens. Mit einem Anhange über die ingen-Namen . WVjsh. NF. 31

(1922-24 ) . 1–28 . — Bach, Adolf, Die Ortsnamen auf -heim im Süd-
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westen des deutschen Sprachgebiets. Wörter und Sachen 8 ( 1923 ) S. 142

bis 175. — Bißer, J., Die Entstehung unserer württ. Ortschaften. BISAV. 35

(1923) Sp. 49-59. Ders., Ortschaften mit alten Königshöfen und Gau-

grafenſißen in Württemberg. AdSchw. 32 (1924 ) S. 58–61, 136–140. —

Kapff, E., Woher stammt der Ortsname „Wirtenberg"? BesBStAnz. 1923

S. 59–64. — Rathgeber, Wilhelm, Zehn Ortsbezeichnungen mit Wirten-

(Wirtenberg uſw.) . SchwM. 1924 Nr. 167 S. 7. - Ders., Was bedeutet der

Ortsname Wirtenberg ? BesBStAnz. 1924 S. 19–22. Weller, Karl,

Die Besiedlung des württ. Frankenlandes in deutscher Zeit. BesBStAnz.

1923 . 65-73, 81-85. Wagner, Georg, Enz und Nagold . SchwM.

1923 Nr. 55 S. 6. Lind, Otto, Schwäbische Reichsstädte. Schwaben-

spiegel 18 (1924) S. 153 f. Süddeutschland von oben. Erste Folge.

Württemberg und Hohenzollern. 100 Aufnahmen aus dem Flugzeug von

Paul Strähle. Einführung und Erläuterungen von Carl Uhlig. Mit einer

Karte von Württemberg. Tübingen, Alexander Fischer [1924] . 4°. -

Egerer, Alfred, Die Verbreitung der amtlichen Karten Württembergs.

(Mit geschichtl. Überblick über den amtl. Kartenverlag in Württ. ) WJbb.

1923/24 G. 103-133. Losch, Hermann, Die Sammlung von graphi-

schen und kartographischen Darstellungen des württ. Statiſtiſchen Landes-

amts WJbb. 1923/24 S. 60-66.

-

-

-

-

Aalen. Häußler, Heinrich, Das Sankt Johannis-Kirchlein im Friedhof zu

Aalen. Eine Denkschrift zu ſeiner Erhaltung und Wiederherstellung. Drud

und Verlag der Stierlinschen Buchdruckerei (1923) . Der Spion von Aalen.

Blätter für Heimat und Heimatpflege (Beilage zur Kocherzeitung und zum

Härtsfelder Boten) . 1924. Nr. 1—8. (Enthält verschiedene kleinere Auffäße

zur Geschichte Aalens.)

Alb. Sibert, H., Die Alb vor 370 Jahren. BISAV. 36 (1924) S. 86 f.

S. a. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 ( 2 Arbeiten) .

-

Allgäu. Mangold, Josef, Untersuchungen über die Lage der Landwirtschaft

im württ. Allgäu unter besonderer Berücksichtigung des Kriegs und ſeiner

Einflüsse . Tübinger Diss. von 1923. In Maschinenschrift.

Altensteig, Stadt. S. Echwarzwald.

Altshausen. Jubiläumsschrift zum 50jährigen Bestehen der Feuerwehr

-- S. a.

Altshausen. Juli 1924. ( Enthält auf S. 18-26 eine Chronik von Alts-

hausen von J. Hoch. ) Saulgau, Druck von Gebr. Edel (1924 ) .

Saulgau.

Anhausena. Brenz. Gäckle, E., Anhauſen. BISAV. 36 (1924 ) Sp . 97—99.

Asperg. S. Hohenasperg.

Vacknang, Oberamt. Heimat-Kalender für den Murrgau 1925. In Verbin-

dung mit dem Altertumsverein für den Murrgau herausg. vom Bezirks-

wohlfahrtsausschuß Backnang. Murrhardt, Druck von Lang (1924).

Geschäftsbericht des Jugendamts Backnang (Bezirksverband Backnang-

Marbach a. N. ) Auguſt 1920 bis März 1924. Ceschäftsbericht des Bezirks-

wohlfahrtsausschusses Backnang Februar 1921 bis März 1924. Enth. in :

Flugschriften zur Wohlfahrtspflege . Herausg. vom Wohlfahrtsarchiv

Backnang. Nr. 2 (1924).

Vadnang, Stadt. Hildt, Gustav, Die Franzosen vor Backnang (Anno 1707) .
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Blätter d. Altertumsvereins für den Murrgau Nr. 48 (1924) G. 1-3.

Funk, [Friedr. ] , Unsere Friedhöfe. Ebenda S. 3—8.

Balingen, Oberamt. Der Heimatfreund. Heft 3 und 4. Erd-, natur- und

volkskundliche Bilder aus dem Zollern-Schalksburggau. Von P. Eith und

J. A. Geiger. Verlag der Verlagsgenossenschaft Heimatfreunde". In

Kommission bei Ulrich Nefflen (Inh. G. Glod) Ebingen [ 1928].

Balingen, Stadt. Adreß- und Geschäftshandbuch für die Oberamtsstadt Ba

lingen. 1924. Auf Grund amtl. Erhebungen herausg. München, Verlag,

,,Monachia". Pfeffer, Albert, Die Sebastiansbruderschaft in Balingen.

Unterhaltungsblatt, Sonntagsbeilage zum Balinger Tagblatt „Der Volks-

freund" 1925, 3. Januar.

―

Berned. S. Schwarzwald.

Beutelsbach. Liederkranz Beutelsbach 1843-1923 [Inhalt : Gesch. d.

Liederkranzes] . O. O., Drucker u. J. (1923).

Biberach a. R. Bopp, Auguſt, Theater und Musik in einer alten ſchwäbischen

Reichsstadt. Schwabenspiegel 17 (1923) S. 125 f. Klaiber, Ch.
―

(falsch: E.), Die dürftigen Stuben der Reichsstädte Memmingen, Biberach

und Ulm. SchwM. 1924 Nr. 28, S. 5 f.

Bietigheim. S. Jehle, Familie, in Abt. 3.

Böblingen, Adreßbuch für die Städte Böblingen und Sindelfingen. 1923.

Nach amtl. Quellen herausgegeben. München, Rupert Lang 1923.

Bodensee. S. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 (Schnerring) .

Bopfingen. S. Altertümer in Abt. 1 ( Frichinger) .

Brenztal. S. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1.

Calm. S. Heiland, Markus, in Abt. 3.

-

Cannstatt. Lämmle, Aug., Das Cannstatter Volksfest. Schwäbische Heimat

17 (1922) S. 1—4. - Die alte Cannstatter Fiſcherlade. SchwM. 1924

Nr. 114 .5 f. - Denkschrift zur Feier des 50jähr. Bestehens des Evange-

lischen Vereins in Cannstatt am 7. Sept. 1924. Zugleich 47. Rechen-

schaftsbericht 1924 (Cannstatt, Druck der Buchdruckerei der Cannstatter Zei-

tung) . - S. a. Altertümer in Abt. 1 (Paret und Veeck) .

Crailsheim. Adreß- und Geschäftshandbuch für die Stadt Crailsheim.

Auf Grund amtl. Materials . 1924. Stuttgart, Sentus-Verlag.

Denkendorf. Fehleifen, [ Georg Jul. ] , Vom Kloster Denkendorf. BISAV.

36 (1924) Sp . 169f.

-

Dizingen. Dißinger Geschichtsblätter. Herausg. [Arthur] Jehle u . Schult-

heiß Veit. Heft 1. 1924. Druck von Aug. Reichert, Leonberg. Schubert,

Otto, Die Speyerer Kirche. Dizinger Geschichtsblätter Heft 1 (1924)

G. 4-11.

Donzdorf. Baum, Julius, Der Mindelheimer Altar des Bernhard Strigel.

Enth. in deſſ. Altschwäbische Kunst (Augsburg, Filser 1923) S. 70–81 .

Abgedr. aus Jahrbuch der Preuß. Kunstsammlungen 35 (1914) . G. 9-21.

Dornstetten. Raithelhuber [ H. ] , Familiennamen in Alt-Dornſtetten. Blät-

ter f. württ. Familienkunde Heft 5/6 ( 1924) S. 99 f.

Dreifaltigkeitsberg.

Sp. 67-71.

Vom Dreifaltigkeitsberg.Vom Dreifaltigkeitsberg. VISAV. 36 ( 1924)

Dunningen bei Rottweil. Rohr, J., Kirchenerneuerung in Dunningen. Deut-

sches Volksblatt (Stuttgart ) 1923. Sonntagsbeilage Nr. 29 ( 1. Sept.).
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Dürrenmettstetten. S. Altertümer in Abt. 1 ( Gößler) .

Ebersbach a. F. S. Göppingen.

Ebingen. Hummel, Gottlob Fr., Geschichte der Stadt Ebingen. Ebingen,

Genossenschaftsdruckerei ( 1923) . Festschrift zum 50jährigen Jubiläum

des Turn- und Sportvereins Ebingen e. V. Gegründet 1874. Ebingen, Druck

der Genossenschaftsdruckerei Ebingen [ 1924 ] . ( Enth. auf S. 17-35 eine

Geschichte des Vereins. ) . a. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 (Schanz).

Effringen. Werner, H., Grabplatten in der Pfarrkirche zu Effringen.

Blätter für württ. Familienkunde Heft 7 (1924 ) S. 127-130 . (Teilweise

im SchwM. 1924 Nr. 183 Sonntagsbeilage . )

-

Ehingen a. D., Oberamt. Landwirtschaftliche Ausstellung Ehingen a. D.

Festschrift 4. und 5. Okt. 1924. Ehingen, Druck und Verlag von C. L. Feger.

4º. (Enthält Auffäße über die Landwirtschaft im CA. Ehingen. )

Ehingen a. D., Stadt. S. Saulgau.

-

Ellwangen, Oberamt. Adreß- und Geschäftshandbuch für Stadt und Bezirk

Ellwangen a. d . Jagst. Unter Benüßung amtlicher Grundlagen gedruct

und hrsg. von der Buchdruckerei der Ipf- und Jagstzeitung Ellwangen

a. d. Jagst. 1924. Kaiser, Ernst, Stadt und Bezirk Ellwangen vom

August 1921 bis Dezember 1923. Ellwanger Jahrbuch 8 (1922/23)

G. 115-139.

Ellwangen, Stadt. Haug, E., Zerrütteter Zustand der Geistlichen- und

Armenverwaltungskasse in Ellwangen in den Jahren 1805-08. Jpf- und

Jagstzeitung 1922, Nr. 35 und 41. Denkinger, Joh., Das Spital des hl.

Geistes in Ellwangen. Jpf- und Jagstzeitung 1923, Nr. 110, 114, 117, 140,

144, 147. Wittmann, Pius, Festschrift zum 500jährigen Jubiläum der

Schüßengilde Ellwangen . Druck der Jpf- und Jagstzeitung 1921. Zeller,

Jos., Zur Geschichte der Ellwanger Schüßengilde. Ellwanger Jahrbuch 8

( 1922/23) S. 59–69. — Kaiſer, Ernſt, Feſtſchrift zum 100jährigen Jubiläum

des Sängerbundes Ellwangen. (Hrsg. vom Sängerbund Ellwangen Juli

1924. ) Ellwangen, Druck der Buchdruckerei Jpf- und Jagstzeitung (1924).

Vom Richtfest des fürſtpröpſtlichen Rathauses in Ellwangen ( Anhang

zu Arnold Friedr. Prahl von Philipp Rettenmaier im Jahrbuch 1917/19) .

Ellwanger Jahrbuch 8 (1922/23) G. 70-73. - S. a. Jagsthausen, Gem.

Westhausen, OA. Ellwangen ; ferner : Kunſtgeſchichte (in Abt. 1) .

Engels brand. Schmidt, R. W., Wandgemälde in der Kirche in Engels-

brand. SchwM. 1924 Nr. 245 .9. Gm., Zu den Engelsbrander Wand-

gemälden, SchwM. 1924, Nr. 258 S. 9.

Eningen u. A. Elftes Gau-Sängerfest des Neckar-Neuffen-Gau- Sänger-

bundes, verbunden mit dem 91. Stiftungsfeſte des Geſangvereins Eningen……

in Eningen u . A. Feſtſchrift . Hrsg. vom Feſtausschuß [mit Ortschronik und

Vereinsgeschichte] . Eningen, Buchdruckerei K. Schuhmacher (1924) . — S. a.

Mühleisen, Familie, (in Abt. 3) .

-

Enz. S. am Anfang dieſer Abt. unter „ Einleitung“ . (Wagner) ; ferner Alter-

tümer in Abt. 1 (Stähle).

Eflingen, Oberamt. S. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 (Maier).

Eflingen, Stadt. Eberhardt, Paul, Aus Alt-Eßlingen. Gesammelte Auf-

fäße geschichtlichen und topographischen Inhalts . Mit einem Vierfarben=

druck und 8 Ansichten in Schwarzdruck. Eßlingen, Otto Bechtle (1924) .
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-
Dass., 2. verbesserte Aufl. Ebenda (1924). Eflingen a. N., Hrsg. vom

Stadtschultheißenamt Eßlingen a. N. Berlin -Halensee, Deutſcher Architektur-

und Industrie-Verlag 1924. 4 °. (Gehört zu : „ Deutſchlands Städtebau“.

Enthält u. a. die historische Entwicklung von [P. ] Eberhardt, im übrigen

Auffäße über die industriellen Firmen Eßlingens.) Böllen, R., Der

Verfall der Frauenkirche in Eßlingen. SchwM. 1924, Nr. 292, S. 11 .

Stuart, Donald, Aus Eßlingens musikalischer Vergangenheit. SchwM.

1924 Nr. 252, Sonntagsbeilage. Mayer, Otto, Die Eflinger Stadt-,

Kirchen- und Schulbibliothek ums Jahr 1550. Eßlinger Zeitung 57 ( 1924)

Nr. 256 S. 3. Die Eflinger Bibliotheken. SchwM. 1924 Nr. 262 S. 9.

Häbler, Konrad, Eßlinger Buchbinder. Ezzlinger Zeitung 57 (1924), ca.

20. Dez. (Auch sep. in der Landesbibliothek Stuttgart.) Eflinger Indu-

strie- und Bausachen. Die deutsche Stadt. Kommunale Monatshefte 2

(1922/23) . Heft 8—10 . (Enthalten eine größere Anzahl von Auffäßen.)

Maher, Max, Lokomotiven, Wagen und Bergbahnen. Geschichtliche Ent-

wicklung in der Maschinenfabrik Eßlingen seit dem Jahre 1846. Heraus-

gegeben von der Maschinenfabrik Eßlingen. Berlin, Vdi-Verlag 1924, 4 °.

-

-

-

-

Heindtel, Heinrich, Feſtſchrift zur Feier des 50jährigen Bestehens der

freien Bäcker-Innung Eßlingen a. N. Herausgegeben von der Bäcker-

Innung Eflingen a. N. Stuttgart, Druck von Stähle u . Friedel [ 1924] .

Der Poſtmichel von Eßlingen oder das Steinkreuz auf der Eflinger

Steige bei Stuttgart. Eßlingen a. N., Wilhelm Langguth [ 1924 ] . — S. a.

Kunstgeschichte in Abt . 1 (Baum).

Faurndau. S. Göppingen.

Federsee. S. Altertümer in Abt. 1 (Reinerth) .

Feuerbach. Feuerbacher Geschichtsblätter. Heft 2. Was die alten Steine

in Feuerbach erzählen. Von Rich. Kallee. Heft 3. Noch einmal zwei alte

Steine! Feuerbach und seine Tübinger Patronatspfarrer. Folge 1. Von

der Reformation bis zum 30jährigen Krieg . Von Rich. Kallee. Mit 3 Bil-

dern. Heft 4. Feuerbach und seine Pfarrer im Dreißigjährigen Krieg,

ihre Schicksale und ihre Familien. Mit 5 neuen Bildern . Feuerbach

1923-24. Festschrift zum 25jährigen Gründungsjubiläum verbunden

mit der Bannerweihe des Muſikvereins Feuerbach E. V. 1899-1924. Heraus-

gegeben vom Feſtausschuß. Feuerbach, Druck von E. Webers Buchdruckerei

[ 1924] . Aus dem Industriegebiet Feuerbach-Zuffenhausen. Die deutsche

Stadt. Kommunale Monatshefte 2 ( 1922/23) . Heft 11/12. (Enthält eine

größere Anzahl von Auffäßen. )

-

-

Filder. S. Wirtschaftsgeschichte in Abt . 1 (Frauendorfer).

Filstal. S. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 (Fri ) .

Finsterlohr. S. Altertümer in Abt. 1 .

Franken. Gradmann, Robert, Frankenland und Schwabenland. Fränkische

Heimat 3 (1924) S. 313-317, 367-372. S. a. am Anfang dieser Ab-

teilung unter „Einleitung“ (Weller) ; ferner : Kulturgeschichte in Abt. 1

(Lämmle und Bohnenberger).

Eimer,

Freudenstadt. Eimer, Manfred, Neues aus Freudenstadts Geschichte.

(Fortseßung und Schluß.) AdSchw. 23 ( 1924) S. 2—5, 15 f.

Manfred, Die Begründung und der Ausbau von Freudenstadt. SchwM.

1924 Nr. 70 (Sonntagsbeilage).
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Freudental. Beßler, Felig, Das Erholungsheim Schloß Freudental". Im

Auftrag der Stuttgarter Ortskrankenkassen bearbeitet. [Neue Ausgabe .]

(Stuttgart, Druď von Carl Grüninger, Nachf. Ernſt Klett [ 1924 ] . )

Friedrichshafen. Adreß- und Geschäfts -Handbuch für die Städte Fried-

richshafen a. B. und Tettnang, sowie für die Marktgemeinden Langen-

argen und Hemigkofen. 1924. Auf Grund amtlicher Erhebungen heraus-

gegeben. München, Rupert Lang.

Gaildorf, Oberamt. Hoffmann, G., Zur ältesten kirchlichen Geschichte des

Bezirks Gaildorf. BWKG. NF. 28 (1924) G. 23-42, 84-119.

Geislingen a. St., Oberamt. Schaal, Fr., Chr. Schöllkopf, G. Scharpf.

Heimatbilder aus Stadt und Bezirk Geislingen. Lesebüchlein für die

Schüler. 2. Aufl. Verlag : Evang. und kathol. Bezirkslehrerverein. Geis-

lingen, Druď von Carl Maurer [1924] .

Geislingen a. St., Stadt. B., Zur Gedenkfeier der Geislinger evang.

Stadtpfarrkirche . SchwM. 1924 Nr. 107, Sonntagsbeilage. S. a . Helfen-
-

stein.

Gerlingen. Männergesangverein Gerlingen, gegr. 1862. Feſtſchrift zum

22. Liederfest des Strohgäufängerbundes, 1924 in Gerlingen. Heraus-

gegeben vom Feſtausschuß. Gerlingen, Druck der Buch- und Kunſtdruckerei

G. m. b. H. Gerlingen-Stuttgart ( 1924) . (Enthält auf S. 5-15 Chronik

von Gerlingen . )

Gm ü n d, Oberamt. Muth, [Theodor], Die Ortsnamen der Gegend um Gmünd.

Ein Beitrag zur Heimatkunde. Vereinsbote 58 (1923) Beilage Nr. 6-8.

Gmünd, Stadt. Klein, Walter, Gmünder Kunst, Bd. 3. Johann Michael

Keller. Sein Werk und seine Mitarbeiter. Mit 88 Abbildungen. Bd. 4 .

Gmünder Kunst der Gegenwart. Mit Beiträgen von Hermann Erhard,

O. E. Schweizer, Jos. Buchmüller, Eugen Schopf. Mit 195 Abbildungen.

Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer 1923-1924. Bühler, Herbert, Die Gmün

der Edelmetallwareninduſtrie. Ihre geſchichtliche Entwicklung und ihre

Lage vor dem Kriege. Tübinger Diſſertation von 1923. In Maſchinenſchrift.

Stütz, G., Die Gründung der ersten württembergischen Taubstummen-

anſtalt (in Gmünd). BeſBStAnz. 1923 S. 12-14. Beck, [Jakob], Die

Entstehung und Entwicklung der staatlichen Taubstummenanstalt in

Gmünd. Enthalten in : Zwei Vorträge, gehalten bei der Hundertjahrfeier

der staatlichen Taubſtummenanſtalt zu Schwäbisch Gmünd am 22. März

1923. Gmünd, Druck der Rems-Zeitung.

-

Gochsheim (ehemals württ.) . S. Geschichte des fürstlichen Hauſes in Abt. 1

(Reihlen).

Goldburghausen. Frichinger, Hermann, Die Stiftungen der Stadt

Nördlingen. (Enthält viel Württembergisches, u. a. über Schweindorf,

Goldburghausen, u. a.) Jahrbuch des historischen Vereins Nördlingen 9

(1922-24) . 28-112.

Göppingen, Oberamt. S. Altertümer in Abt. 1 (Gößler).

Göppingen, Stadt. Adreß- und Geschäfts-Handbuch der Oberamtsstadt

Göppingen und der Gemeinden Ebersbach, Groß-Eislingen, Klein-Eis-

lingen, Faurndau, Reichenbach, Salach und Uhingen. 1924. Herausgegeben

von der Ortsgruppe Göppingen des Deutschen Buchdruckervereins.

Groß - Eislingen. S. Göppingen.
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Gutenzell. S. Tübingen.

-

-

Vögelen,

-

Hall. Hall am Kocher. Eine Einführung in Geschichte und Landschaft. Unter

Mitarbeit von E. Fiechter, P. Gößler, O. Paret, K. Weller, herausgegeben

von Georg Wagner. Öhringen, Hohenlohische Buchhandlung, Ferdinand

Rau, 1924. Buder, Walther, Beiträge zur Baugeschichte des Chors der

Michaelskirche in Hall . WVjsh. NF. 31 (1922—24) S. 176–199 . -

Mina, Die Gruppenaltäre in Schwäbisch Hall und ihre Beziehungen zur

niederländischen Kunst. Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst Bd . 13

(1923) S. 121–159 . — Das Büschlerhaus in Schwäbisch Hall . SchwM. 1924

Nr. 51 6.5 f. - Das Münzhaus in Schw. Hall . SchwM. 1924 Nr. 123 S. 6.

Heggbach. Johner, [Moriz], Heggbacher Klosterfrauen unter der Abtissin

Agnes Sauter ( 1480-1509) . WVjsh. NF. 31 (1922-24) S. 292–295.

Büchi, A., Beziehungen eines schwäbischen Nonnenklosters [Stift Heggbach]

zur Schweiz. Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 15 ( 1921 )

S. 150. (3it. Hist. Jahrbuch der Görresgesellschaft 45 [ 1925 ] S. 472. )

Heidengraben bei Grabenstetten. S. Altertümer in Abt. 1 (Veed) .

Heidenheim, Oberamt. Schädle, Eugen, Die Entwicklung der Textilindustrie

im Oberamtsbezirk Heidenheim. Tübinger Diſſertation von 1923. Jn

Maschinenschrift. S. a. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 (Ströhmfeld) .

Heidenheim, Stadt. Heidenheimer Stadtbuch 1924. Ein Wohn- und Ge-

schäftshandbuch der Stadt Heidenheim a. d. Brenz mit Vorort Schnaitheim.

Bearbeitet von Ernst Köhl. Heidenheim, C. F. Rees. Grundler, Die

Waſſerflut in Heidenheim vor 100 Jahren. Heydekopf (Beilage zum Hei-

denheimer Grenzboten) Nr. 21 (1923) . 165-167. Stein, [Richard],

Heidenheim unter bayerischer Herrschaft in der 2. Hälfte des 30jährigen

Kriegs. Ebenda 1923 Nr. 21 S. 161 f., Nr. 22 S. 174 f . , Nr. 23 S. 180 f.

-

Nill, [Immanuel], Der Jäger aus Churpfalz und der geistliche Ver-

walter von Heidenheim. Eine trübe Geſchichte von 1731. Ebenda Nr. 35

(1924) . 283-85. F. M., Heidenheim vor 60 Jahren. Erinnerungen

eines alten Heidenheimers. Ebenda 1924 Nr. 37 S. 297 f. — Stein, Richard,

Die Totenberg- oder St. Peters-Kirche und die Liebfrauenkapelle (in Hei-

denheim) . Ebenda 1924 Nr. 39 S. 315–317, Nr. 40 S. 326 f. , Nr. 41 S. 331

bis 333. Stegmaier, Von unserer Post. Ebenda Nr. 42 ( 1924 ) S. 337

bis 340. S. a. Kulturgeschichte (in Abt. 1 ) .

Heilbronn. Adreßbuch der Stadt Heilbronn a. N. 1923. Herausgegeben

von der Stadtgemeinde Heilbronn. Bearbeitet von [August] Erlewein.

Heilbronn, Rembold AG. u . Schellsche Druckerei. Volz, G. A., Kleiner

Führer durch Heilbronn und Umgebung. Mit 12 Ansichten. Im Auftrag

des Verkehrsvereins umgearbeitet. 3. Aufl. Heilbronn, Eigentum und

Verlag des Verkehrsvereins 1918. Goſſenberger, Eberhard, Heilbronner

Profanbauten aus dem 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte

der Stadt Heilbronn. Stuttgarter Diſſertation von 1923. In Maschinen-

schrift. Rauch, Moriz von, Alte Heilbronner Zinngießer. Heilbronner

General-Anzeiger 1923 Nr. 156, 2. Blatt. Auch Neckarzeitung (Heilbronn)

1923 Nr. 152 S. 6. Rauch, Moriz von, Die Goldschmiede der Reichsstadt

Heilbronn. Sonntagsblatt, Wochenbeilage zum Heilbronner General-

Anzeiger 1923 Nr . 48 (2. Dez.) . Rauch, Moriz von, Melanchthons Heil-

bronner Schwester und ihre Nachkommen. SchwM. 1924 Nr. 4 S. 7f.

-

____
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Rauch, Moriz von, Geſchichte des Trappensees. Sonntagsblatt, Wochen-

beilage zum Heilbronner General-Anzeiger 1923, Nr. 13 ( 1. April) .

Rauch, Moriz von, Wein und Weinbau in der Reichsſtadt Heilbronn. Wein-

bau-Kongreß (Festschrift, Sondernummer der Heilbronner Nedarzeitung

vom 6. September 1924) S. 2 f. Rauch, Moriz von, Heinrich Heine in

Heilbronn und Weinsberg. Heilbronner General-Anzeiger 1924 Nr. 287

(5. Dezember). Freudenberger, G. A., Warum heißt man unsere Wein-

gärtner „Heine"? Heilbronner General-Anzeiger 1924, 22. November und

29. November. S. a. Kulturgeschichte in Abt. 1 (Rauch) .

-

--

-

Helfenstein bei Geislingen . Vom Helfenſtein. BlSAV . 35 ( 1923 ) Sp . 1–6.

Hemigkofen. S. Friedrichshafen.

Herbertingen. S. Saulgau.

Hermuthausen, OA. Künzelsau . Das Kriegerdenkmal in Hermuthauſen,

Oberamt Künzelsau. Einweihung am 25. Mai 1924. Stuttgart, Druck von

W. Kohlhammer 1924.

Herrenberg, Oberamt. Volz, Ludwig, [Alte] Ofentragsteine [im Cberamt

Herrenberg). AdSchw. 32 (1924) . 122f.

Herrenberg, Stadt. Männerturnverein Herrenberg. Festschrift (1848 bis

1923) zur Jubiläumsfeier des 75jährigen Bestehens des Vereins am

26. und 27. Mai 1923. Druck von Th. Körner, Herrenberg. (Enthält eine

Geschichte des Vereins von A. Riethmüller.)

Hertmannsweiler. S. Pfleiderer, Familie, in Abt. 3.

Heuberg. S. Altertümer in Abt. 1 (Hertlein) .

Heuchlingen a . d . A. Carl, F., Einiges über die Kirche in Heuchlingen

a. d . Alb. Der Heydekopf (Heidenheim) Nr . 20 (1923 ) S. 153–155.

Hirsau. Weiß, A[dolf] , Luftkurort und Kloster Hirsau nebst Umgebung, mit

Illustrationen von Joh. Luz. Herausgegeben von der Kur- und Gemeinde-

verwaltung Hirſau . 2. Aufl. Ohne Ort und Druckangabe 1923.

Hochmössingen. Narr, [ August], Flurnamen der Markung Hochmöſſingen.

Heimatblätter vom oberen Neckar, Heft 3 (1924 ) S. 29-31, Heft 7 (1924)

.71-75.

Hohen - Asperg. S. Altertümer in Abt. 1 (Paret).

Hohenlohe. Gradmann, Eugen, Im Hohenlohischen. Schwabenspiegel 17

(1923) S. 157 f. Derselbe, Burgen und Städtchen im Hohenlohiſchen.

Ebenda 18 (1924) . S. 45-47. S. a. Altertümer in Abt. 1.

Hohenstaufen. Vom Hohenstaufen-Kirchlein . BISAV . 36 (1924) Ep.106

bis 109.

Horb, Oberamt. Bossert, Gustav (jun. ), Was erzählen die Patrozinien der

Pfarrkirchen des Oberamts Horb? Schwarzwälder Volksblatt (Horb) 74,

1923, 12., 13., 15., 19. , 20. März.

Horb, Stadt. Derselbe, Alte Horber Studenten . Ebenda 75 (1924 ) Nr. 176,

Beilage (30. Juli) . (In der Landesbibliothek Stuttgart separat vorhanden;

Erg. zu WVjsh. 1897 : Schott .)

Jagsthausen, Gem. Westhausen, OA. Ellwangen. Hammer, [Felix], Der

Streit zwischen Württemberg und Ellwangen um die Pfarrei Jagsthausen.

Ellwanger Jahrbuch 8 (1922/23 ) G. 48-58 .

Isny. Schulte, Aloys, Vom mittelalterlichen Jsny und Isnhern in der Ferne.
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-

-

Studi e testi 39 (Roma, Biblioteca apostolica Vaticana) 1924 S. 210

bis 223. (In der Festschrift für Kardinal Ehrle.) Leuze, Otto, Die

Bibliothek der [ev . ] Nikolauskirche in Isny. Mit 2 Bildern . Zeitschrift für

Bücherfreunde NF. 15 (1923) S. 60-63. Leuze, Otto, Isnyer Refor-

mationsdrucke. Verzeichnis der in der Bibliothek der ev. Nikolauskirche in

Isny vorhandenen Drucke aus den Jahren 1518 bis 1529. Im Auftrag

des Kirchengemeinderats bearbeitet. Jsny, Evang. Kirchengemeinderat 1924.

(Druck von H. Laupp in Tübingen .) Maul, Hermann, Die Teuerung

1817 und das Erntedankfest in Jsny . Allgäuer Geschichtsfreund NF. Nr. 17

(= 1921 Nr. 1 ) S. 1—13. S. a. Wangen i. A.

Kirchheim a. R. Wiese, Erich, Mittelalterliche Plastik in Kirchheim a. R.

und in der Fürstl. Ettingen-Wallersteinschen Sammlung in Maihingen.

Mit 15 Abbildungen. Jahrbuch für Kunstwiſſenſchaft. Herausgegeben von

Ernst Gall. 1923 G. 161-166 .

Kirchheim u. T., Oberamt. Spezial-Taschen-Adreßzbuch für Handel, Gewerbe

und Industrie führender Firmen im Amtsbezirk Kirchheim u. Teck und

kurzer Führer durch Kirchheim und Umgebung. (Von Karl Mayer. ) Druck

von Fr. Späths Nachf. J. Weirler, Kirchheim u . Teck [1924] .

Klein - Eislingen. S. Göppingen.

-

Kniebis. Eimer, Manfred, Eine vierte Schanze auf dem Kniebis. SchwM.

1924 Nr. 182 S. 5. Derselbe, Ein Vollwerk aus dem spanischen Erb-

folgekrieg auf dem Kniebis . Ebenda 1924 Nr. 252, Sonntagsbeilage .

Königsbronn. Königsbronner Sagen (Aus : „Das Gestern im Heute"

[1919] von E. Gäckle ) . Heydekopf (Heidenheim) Nr. 20 (1923 ) S. 157–160.

S. a. Schubart, Chriſtian, in Abt. 3.
--

―

Korntal. Zur Jahrhundertfeier des Korntaler Waisenhauses . (Geſchicht-

liches). SchwM. 1923 Nr. 182 G. 5. Aus der Jugendzeit in Korntals

Schule und Heim. Jahrg. 11 ( 1923 ) Nr. 1/2 ; 12 ( 1924 ) Nr. 1 , 2. Druck von

J. F. Steinkopf in Stuttgart. Wegweiser von Korntal. Nr. 1. 1924.

Weihnachtsausgabe 1924. Korntal, Buchhandlung der Brüdergemeinde

Korntal.

Kornwestheim. S. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 (Schnerring) ; ferner :

Jehle, Familie, in Abt. 3.

Künzelsau. Schott, E., Rede zum fünfzigjährigen Jubiläum des Lehrer-

seminars Künzelsau [mit geschichtlichen Angaben] . BesBStAnz . 1923

G. 164-175.

Kusterdingen. Eine Schulbesoldung aus dem Jahre 1665 [in Kusterdingen] .

Mitgeteilt von [ Ernst] Fichtel. Lehrerbote 54 (1924) G. 30 f.

Laichingen. Sauter, [Otto], Laichinger Kriegerchronik im Auftrag des

Kirchengemeinderats verfaßt. Laichingen, Druck von H. Kirschmer (1923).

Langenargen. Scheffelt, E., Das Institut für Scenforschung und Seen-

bewirtschaftung in Langenargen . Schriften des Vereins für Geschichte des

Bodensees Heft 53 ( 1924) S. 27—34. S. a. Friedrichshafen.

Lauterbach. Ehinger, Eugen, Lauterbach im württ. Schwarzwald . AdSchW.

32 (1924) G. 81-83.

Lautlingen. S. Altertümer in Abt. 1 .

Bürtt. Bierteljahrsh. f. Landesgeſch. N.F. XXXII.
22
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Leonberg, Oberamt. Binder, J., Heimatbuch für den Bezirk Leonberg.

Mit über 60 Abbildungen nebst einem farbigen Merian und einer Karte.

Leonberg, Verlag von Aug. Reichert 1924.

Leutkirch, Oberamt. S. Kunstgeschichte in Abt. 1 (Klaiber) .

Leutkirch, Stadt. Blätter aus der evang. Gemeinde Leutkirch und ihren

Diasporagemeinden (Marſtetten und Wurzach) . Herausgegeben von [Otto]

Elwert. Jahrg. 16 ( 1919 ) bis 21 ( 1924) . Druck von Joh. Hüber, Leutkirch.

Lochenstein bei Balingen. S. Altertümer in Abt. 1 (Berſu und Gößler) .

Locherhof, CA. Rottweil. (Blickle, A.) , Heimaterinnerungen aus der Ge-

meinde Locherhof. Rottweil, Druck von M. Rothschilds Buchdruckerei. (S.-A.

aus der Schwarzwälder Bürgerzeitung. Vorwort datiert 1922.) [ 1924. ]

Ludwigsburg. Ludwigsburg. (Von Chriſtian Velſchner.) (= Die Stadt.

Monographien entwicklungsfähiger Städte. Ausgabe Ludwigsburg [Württ. ] )

Berlin, Monos - Verlag, Hans Burkhard, 1923. Fol. Schloß Ludwigs-

burg in sechzig Aufnahmen von Otto Loſſen. Herausgegeben von Ernst

Fiechter. Stuttgart, Julius Hoffmann Verlag (1924) . Fol . - Belschner,

Chr., Zum fünfundzwanzigjährigen Bestehen des Hiſtoriſchen Vereins für

Ludwigsburg und Umgegend. (25 Jahre Vereinstätigkeit. ) Ludwigsburger

Geschichtsblätter Heft 9 (1923) S. 3—10. Belschner, C., Das Grab des

Königs [Wilhelm II. in Ludwigsburg] . SchwM. 1924 Nr. 123 .5.

Schumacher, Tony, Mein Kindheitsparadies. Erinnerungen an meine

Vaterstadt [Ludwigsburg ] . (= Aus klaren Quellen, Vd. 15. ) Stuttgart,

Quell-Verlag der Evang. Geſellſchaft 1924. S. a. Strauß, Frdr., in

Abt. 3.

Ludwigsta 1, Gem. Tuttlingen. S. Tuttlingen.

-

Marbach a. N., Oberamt. Förstner, [ Carl), Heimatbuch des Oberamisbezirks

Marbach. Für Schule und Haus. Im amtlichen Auftrag bearbeitet. Mar-

bach, Druck und Verlag von Adolf Remppis, 1923. S. a. Backnang,

Oberamt.

Markgröningen. Römer, Hermann, Die Markgröninger Lateinſchule

1354-1922. Ludwigsburger Geschichtsblätter Heft 9 (1923) S. 44–77. —

Fünfzigjährige Jubelfeier des Lehrerinnenseminars Markgröningen. Württ.

Lehrerzeitung 83 (1923) . 128, 145 f. S., Markgröninger Seminar-

jubiläum. SchwM. 1923 Nr. 102 S. 5.

Marstetten. S. Leutkirch.

S.

-

-

Maulbronn. Müller, Karl Otto, Die unbekannte Gründungsurkunde

Maulbronns vom Jahre 1147. WVjsh . NF. 31 (1922-24) S. 29-44.

Olenheinz, Leopold, Merkwürdige Zahlen und Maße im Kloster Maulbronn.

Schwabenspiegel 18 (1924) G. 257. Bechler, Anna, Die Zisterzienserabtei

Maulbronn. Schwabenspiegel 18 (1924) .202 f. , 206 f . — Baßler, E.,

Führer durch das Kloster Maulbronn. Mit einem Situationsplan und

einem Grundriß von C. Blechschmidt. Maulbronn, A. Krüger [ 1924 ] .

Mengen. Laub, [ Jos.] , Das Eiserne Buch der Stadt Mengen. Krieger-

Ehrenbuch und Ortschronik der Kriegsjahre 1914-1918 mit einem Anhang.

Im Auftrag des Gemeinderats bearbeitet. (Mengen, Komm.-Verlag, Buch-

handlung K. Gruber 1924.) S. a. Saulgau .

Mergentheim. Iger, Artur, Mergentheim einst und jetzt. Mit Bildschmuck

nach Radierungen von Otto F. Probst. Weikersheim, Verlag Heimatſchuß

-
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1924. 25 Jahre Sanitäts-Kolonne Mergentheim. (Mergentheim, Druck
-

von C. Schönhuth ) [1924] .

Mömpelgard. Bechler, Anna, Aus der Geschichte der Grafschaft Mömpel-

gard. Schwabenspiegel 18 (1924) S. 225 f., 231 f.

Möttlingen. Dallmeyer, Heinrich, Was haben wir von Möttlingen zu hal-

ten ? Neumünster-Jhloff 1924. Veller, Karl, Möttlingen, ein evange-

lischer Gnadenort. Die Chriſtliche Welt 39 (1925 ) Sp . 63–68.

Mühlheim a . D. Unger, Th., Der Veitsmarkt in Mühlheim. Tuttlinger

Heimatblätter Heft 2 (1924) S. 12 f.

Murrgau. S. Backnang, Oberamt.

Nagold, Oberamt. Viher, J., Besiedlung des Oberamts Nagold. AdSchw. 32

(1924) S. 32-34.

Nagold, Stadt. Schairer, [Immanuel), Beschreibung der Remigiuskirche zu

Nagold, Friedhofkapelle und zugleich Gefallenen -Gedächtnishalle samt Füh-

rer durch den Nagolder Friedhof (Hirſchverunglückte, Kriegergräber usw.).

Nagold, Druck und Verlag von G. W. Zaiſer 1924. - Knöll, Oskar, Nagold

[Aufenthalt im Lehrerseminar, 19. Jahrhundert] . Aus Zeit und Welt

(Unterhaltungsblatt des Staatsanzeigers für Württemberg) 1 (1924) G. 1

bis 3, 7 f.

Nagold, Fluß. S. am Anfang dieser Abteilung unter „ Einleitung“ (Wagner).

Nattheim. Eine Teufelsbeschreibung einer Nattheimerin . Heydekopf (Hei-

denheim) Nr. 34 (1924) S. 277 f.

Nedar. S. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 .

Nedarsulm. Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Kriegervereinigung

Neckarsulm, verbunden mit Bezirks -Kriegertag, 1924. Neckarsulm, Druck

der Unterländer Volkszeitung 1924. (Enthält auf S.7-35 eine Chronik

der Stadt Neckarsulm von [Max] Duncker.) (Herzog, Fr.), Zum 50jäh-

rigen Bestehen der Neckarsulmer Fahrzeugwerke Aktiengesellschaft Neckar-

ſulm 1873-1923. (Heilbronn, Druck der Schellſchen Buchdruckerei, Viktor

Krämer) [ 1924]. 4°.

Nedartailfingen. Hölder, Karl, Nedartailfingen. Schwabenspiegel 17

(1923) S. 229 f.

Neresheim. Schmid, R., Neresheims Stadtumwallung einſt und jezt. Der

Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung und zum Härtsfelder Boten)

1924 Nr. 8. Salis-Soglio, Nikolaus, Das Dillinger Grafenhaus und

seine Stiftung Neresheim. Benediktinische Monatschrift 3 (1921 ) S. 197

bis 214, 269–289 . (Auch ſeparat erſchienen ; s. Geſchichtsliteratur für 1921

und 1922. ) Abtsweihe in Neresheim. Benediktinische Monatſchrift 3

(1921) S. 502-504. Hermann, Basilius, In der alten Kloſterbibliothek

von Neresheim. Benediktinische Monatschrift 4 ( 1922 ) . 358–379.

Neubronn, OA. Aalen. Kammerer, Immanuel, Schwäbisches Dorfleben um

1850 [Neubronn] . Der Hausfreund (Unterhaltungsbeilage zur Kocher-

zeitung und zum Härtsfelder Boten, Aalen) 1923 Nr . 41-47 . Derselbe,

Bilder aus der Rechts- und Wirtſchaftsgeſchichte eines ritterlichen (ſo ! )

Dorfes (Neubronn). Der Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung und

zum Härtsfelder Boten) 1924 Nr. 7 und 8. K. B. [= J. G. Freuden-

berger] , Etwas von unserem alten Schultheißen. [Volkskundliches aus

Lindelbronn Neubronn.] Der Hausfreund (Unterhaltungsbeilage zur-

-

22*
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-
Kocherzeitung und zum Härtsfelder Boten, Aalen) 1923 Nr . 15. — Derselbe,

Unser Gänshirt. [ Volkskundliches aus Lindelbronn Neubronn. ] Ebenda

1923 Nr. 17.

-

=

Neubulach. S. Schwarzwald ; ferner : Grückler, Familie, in Abt. 3.

Neuenbürg, Oberamt. Adreß- und Geschäfts-Handbuch für das württ.

Oberamt Neuenbürg. (Neuenbürg, Wildbad uſw. Schwann) 1920. Auf

Grund amtlicher Erhebungen herausgegeben. München, Monachia“-

Verlag.

Nürtingen, Oberamt. Kocher, J., Teuerungs-Maßnahmen vor anderthalb

Jahrhunderten in Stadt und Amt Nürtingen. Nürtinger Tagblatt 87

(1918 ) Nr. 99. S. a. Altertümer und Recht und Verwaltung in Abt. 1 .

Nürtingen, Stadt. Kocher, J., Geschichte der Stadt Nürtingen. Bd . 1. 2.

Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer 1924. Kocher, J., Der Franzoſenſamstag

in Nürtingen. SchwM. 1923 Nr. 70, Sonntagsbeilage . Kläger, [ Georg] ,

Von der Präparandenanſtalt Nürtingen (1877-1879) . Aus Zeit und Welt,

Unterhaltungsblatt des Staatsanzeigers für Württemberg 1 (1924) . 61 f.

Die Nürtinger Präparandenanſtalt (1879-81 ) . Aus Zeit und Welt

(Unterhaltungsblatt des Staatsanzeigers für Württemberg) 1 (1924) .77

bis 79.

Oberdorf OA. Neresheim. Marquart, [Alois], Verkauf eines altertümlichen

Altarwerkes aus der St. Georgs-Kirche in Oberdorf OA. Neresheim im

Jahr 1855. Antiquitätenzeitung (Stuttgart) 32 (1924 ) S. 142 f .

Obereßlingen. S. Altertümer in Abt. 1 (Verſu und Veeck) .

Oberflacht. S. Altertümer in Abt. 1 (Veeck und Mühleiſen) .

Oberndorf, Oberamt. Heimatblätter vom oberen Neckar. Monatsſchrift für

Geſchichte, Kunst und Volkskunde vom Schwarzwald, Heuberg und von der

Vaar. (Volkskundliche Heimatblätter für die Stadt und den Bezirk Obern-

dorf sowie für die Gaue zwischen oberem Neckar und der jungen Donau.)

Herausgeber und Schriftleiter : Franz Xaver Singer. Heft 1-7 (1924).

Oberndorf, Druck von R. Gutöhrlein.

Oberschwaben. Schussen, Wilh., Zwischen Donau und Bodensee. Ein Buch

aus Oberschwaben. Mit 60 Federzeichnungen von Heiner Baumgärtner.

(= Schwäbische Bilderhefte 6. ) Tübingen, Alexander Fischer 1924.

Majer, Mar, Das füdliche württ . Oberſchwaben nach der Vereinödung mit

vergleichenden Rückblicken in ſiedelungsgeographischer und wirtſchaftlicher

Beziehung. Tübinger Diſſertation von 1923. In Maſchinenſchrift. — S. a.

Kunstgeschichte in Abt. 1 (Fuchs) ; ferner : Literaturgeschichte in Abt . 1

(Schussen) ; ferner: Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 (3 Auffäße) ; ferner:

Gesundheitswesen in Abt. 1 (Laub).

Obersontheim. S. Eggel, Familie, in Abt. 3.

-

Oberstenfeld. Gaisberg-Schöckingen, Frdr. Frh. von, Das adelige Fräu-

leinſtift Oberstenfeld in Württemberg. St. Michael-Vercin-Mitteilungen

Jahrg. 17 (1922) Nr. 2. Derselbe, Neues über das adelige Fräuleinſtift

Oberstenfeld in Württemberg. St. Michael-Verein-Mitteilungen Jahrg. 19

(1924) Nr. 2. (In der Stuttgarter Landesbibliothek separat vorhanden. )

Ochsenhausen. Ils, Jakob, Aus der Geschichte des ehemaligen Benedik-

tinerklosters und Reichsstifts Ochſenhauſen. Tübingen, Verlag der „Tü-

binger Chronit" 1924.
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Cnst mettingen. S. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 (Schanz).

Ottendorf. Müller, K. O., Das Gericht zu Ottendorf. Eine Untersuchung

über die Zuständigkeit füdfränkischer Dorfgerichte im Spätmittelalter. Zeit-

schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanist. Abt. Bd . 44

(1924) . 168-196 .

--

Pflaumloch OA. Neresheim. Aich, Albert, Leonhardsfiguren unter beson-

derer Berücksichtigung der Funde in Pflaumloch OA. Neresheim . WVjsh.

NF. 31 (1922-24) G. 295-299.

Ravensburg. Oberschwäbische Stadtrechte. II . Die älteren Stadtrechte der

Reichsstadt Ravensburg. Nebst der Waldseer Stadtrechtshandſchrift und

den Saßungen des Ravensburger Denkbuchs . Bearbeitet von Karl Otto

Müller. (= Württ. Geschichtsquellen, Bd. 21. ) Stuttgart, W. Kohlhammer

1924. Schulte, Aloys, Geschichte der großen Ravensburger Handels-

geſellſchaft. 1380–1530 . Bd . 1. 2. 3. ( = Deutſche Handelsaften des Mittel-

alters und der Neuzeit. Herausgegeben durch die hist. Kommiſſion bei der

bayerischen Akademie der Wiſſenſchaften, Bd. 1-3. ) Stuttgart und Berlin,

Deutsche Verlagsanſtalt 1923. Schulte, Aloys, Geschichte der großen

Ravensburger Handelsgesellschaft 1380-1530. [Selbſtanzeige des foeben

genannten Werkes .] Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung

und Volkswirtſchaft im Deutſchen Reiche 48 ( 1924) S. 617–636. — Schinde-

lin, Magdalene, Lebensweise und Lebensbedürfnisse eines Gesellen der

Großen Ravensburger Geſellſchaft. (Vonner Diſſertation . ) Memminger

Geschichtsblätter Jahrg. 8 (1922) S. 37-44 . (Zitiert im Jahresverzeichnis

der Universitätsschriften. ) Baum, Julius, Die Bildwerke der Sammlung

Schnell in Ravensburg enthalten in deſſen Altschwäbische Kunst. Augs-

burg, Filser 1923 S. 59–63 . (Abgedruckt, jedoch ohne die Abbildungen, aus

Cicerone 11 [1918] ) . Knapp, [Paul], Zur Erklärung des Namens des
-

----

Ravensburger Rutenfestes. SchwM. 1924 Nr. 168 .5 f.

Reichenbach a. F. S. Göppingen.

Reutlingen, Oberamt. Rommel, Karl, Reutlinger Heimatbuch. Bilder,

Sagen und Geschichten aus Stadt und Amt. Mit 40 Bildern . 3. erweiterte

Auflage. Reutlingen, Druck und Verlag von Örtel u. Spörer ( 1924) .

Reutlingen, Stadt. Reutlinger Geschlechterbuch (= Schwäbisches Geschlech=

terbuch Bd. 2), herausgegeben von Bernhard Körner, bearbeitet in Gemein-

ſchaft mit Hugo Wieſt. Bd . 2. Görlik, C. A. Starke 1923. (= Deutſches

Geschlechterbuch [Geneologisches Handbuch bürgerlicher Familien ] Bd . 41. )

Wilhelm Herzog von Urach, Reutlingen. Ein Beitrag zur Stadtgeogra=

phie von Reutlingen. Tübinger Dissertation [von 1922] . In Maschinen-

schrift. - Bossert, Gustav, Der Reutlinger Sieg von 1524. Ein Ehrenblatt

aus Reutlingens Geschichte. (2. verbesserte Auflage .) Reutlingen, Verlag

von Örtel u . Spörer 1924. (Vgl. Hehd Nr. 5493.) Gloning, Paul, Reut-

lingen vor 400 Jahren. Bilder aus der Reformationszeit. Druck und Ver-

lag Örtel u. Spörer in Reutlingen 1924. Reutlingen 1924, Führer durch

die Feststadt anläßlich der Tagung des Evang.-Soz. Kongresses 10. bis

12. Juni 1924 und der 400jährigen Jubelfeier der Reutlinger Reformation

13.-15. September 1924. Herausgegeben vom Feſtausschuß. Druck von

E. Hugler (1924) . (Enth. u. a.: Aus Reutlingens Vergangenheit von

Votieler.)

-

-
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Riedlingen, Oberamt. Beschreibung des Oberamts Riedlingen. Heraus-

gegeben vom Württ. Statiſtiſchen Landesamt. Zweite Bearbeitung. Stutt-

gart, W. Kohlhammer 1923.

Riedlingen, Stadt. Friz, C. A., Die Wirtschaftsgeschichte Riedlingens seit

Beginn des 19. Jahrhunderts . (Tübinger Diſſertation.) Riedlingen, Druck

der Ulrichschen Buchdruckerei 1923. S. a. Saulgau .

Rietenau. Roser, A., Die Geschichte des Bades Rietenau. Heimat-Kalender

für den Murrgau 1925 S. 73–77.

Rosenstein bei Cannstatt. Pistorius, (Theodor], Der Rosenstein und ſeine

Kulturbücherei . SchwM. 1924 Nr. 28, Sonntagsbeilage.

Rot OA. Leutkirch. Feulner, Adolf, Die Klosterkirche in Rot. ( =Süddeutſche

Kunstbücher, Bd . 18.) Wien, Österr. Verlagsgef. Ed . Hölzel u. Co. 1923.

Rottenburg, Oberamt. Das kleine Adreßzbuch für Handel, Gewerbe und

Industrie führender Firmen im württ. Oberamtsbezirk Rottenburg a. N.

und kurzer Führer durch die Stadt Rottenburg a . N. und Umgebung. Her-

ausgegeben von Aug. Müller, Verlag, Karlsruhe i . B. Druck der Rotten-

burger Zeitung, Rottenburg a. N. [1924] .

Rottenburg, Stadt. S. Altertümer in Abt.1 (Mayer).

Rottenmünster. S. Rottweil.

-

Rottweil a. N. Müller, Karl Otto, Zur Datierung der Handschrift der

alten Rottweiler Hofgerichtsordnung um 1435. WVjsh. NF. 31 ( 1922–24)

G. 280-290 . Schellhorn, Paul, Beiträge vornehmlich zum Privatrecht

der Reichsstadt Rottweil a . N., nach dem Rechtsbuch von 1546. Tübinger

Dissertation von 1923. In Maschinenschrift. Das Rottweiler Eidbuch

nach der Stadtrechtsreformation nach seinem Hauptinhalt veröffentlicht

von Eugen Mack. Rottweil, Druck vom Schwarzwälder Volksfreund"

(1923). Der Rottweiler Bürgerprozeß von 1782, in vereinfachtem Deutſch

veröffentlicht von Eugen Mack. Rottweil 1923 : Liebel in Waldsee ; Rotten-

burg: Bader. Keller, Frz. Jos., Festschrift zur Einweihung des kathol.

Gesellenhauſes in Rottweil . (Rottweil, Druck vom „ Schwarzwälder Volks-

freund") 1924. — Klein, H. Robert, Beiträge zur Geschichte der Juden in

Rottweil a. N. (Rottweil, Druck von M. Rothschild) [1924] . Kommissions

monita der kaiserlichen Subdelegation an die Reichsstadt Rottweil von

1752. In vereinfachtem Deutſch veröffentlicht von Eugen Mack. Rottweil

a. N. 1924. (Druck der Rottenburger Zeitung G. m. b. H., Rottenburg a. N.)

Mack, Eugen, Reichsstadt Rottweil und Reichsgotteshaus Rotten-

münster. Ein Überblick über sieben Jahrhunderte. Rottweil a. N. 1924,

Drud des Schwarzwälder Volksfreund".

Salach. S. Göppingen.

Sankt Johan n. Ströhmfeld, Guſtav, Auf der Hohen Warte bei St. Johann.

SchwM. 1923 Nr. 147 S. 7 f.

Saulgau. Adreß- und Geschäfts -Handbuch für die württ. Oberamtsſtadt

Saulgau sowie für die Städte Mengen und Scheer und für die Markt-

gemeinden Altshausen und Herbertingen 1920. Auf Grund amtlicher Er-

hebungen herausgegeben. München, Monachia"-Verlag. Dasselbe für

1924. Ebenda. - Mock, Maria, Die historisch-topographische Entwicklung

der Städte Saulgau, Mengen, Riedlingen, Ehingen und ihre geographi-

schen Grundlagen. Tübinger Dissertation in Maschinenschrift 1924. Fol.
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Scheer. S. Saulgau.

Schnait. E. F., Vom Silchermuseum in Schnait . SchwM. 1924 Nr . 133 S. 5.

Schnaitheim. Herter, Karl, Rückblick auf die Geschichte des Turnvereins

Schnaitheim E. V. aus Anlaß der Feier des fünfzigjährigen Bestehens.

1924. Heidenheim, Druck von Rees . — S. a . Heidenheim (Stadt) .

Schömberg OA. Rottweil. Kampitsch, Stadtgründung von Schömberg.

VISAV. 36 (1924) Sp . 37 f . ( nach Heimatblätter vom 15. Jan. 1924, Beilage

zum Schwarzwälder Volksfreund ", Rottweil . )"

Schönaich. S. Ulmer, Familie, in Abt. 3.

Schöntal a. d. Jagst. Klaiber, Hans, Die Kreuzkapelle in Schöntal. WVjsh.

NF. 31 (1922-24) G. 290-292.

Schorndorf. Zwanzig Jahre Schorndorfer Porzellan . SchwM. 1924 Nr. 49

S. 10.

-

Schramberg. Schramberg in Wort und Bild. AdSchŴ. 32 (1924) S. 76–78 .

Schussenried. Rueß, V., Woher stammt der Name Soreth für Schussen=

ried ? BesBStAnz. 1924 S. 258–262. Groß, [Rob. ] , Bericht über den

Betrieb der Heilanſtalt Schuſſenried 1919–1923. MKBIWürtt. 94 ( 1924)

G. 190 f. S. a. Altertümer in Abt. 1 (Paret) .

Schwaigern. Die Stadt Schwaigern und ihre Geschichte enthalten in:

Festschrift zum württ. -bad. Bauerntag in Schwaigern, September 1924.

(Druck der Buchdruckerei Leintalbote Schwaigern-Heilbronn .) S. 22—36.

Schwann. S. Neuenbürg, Oberamt.

Schwarzwald. Klaiber, Hans, Schwarzwälder Berg- und Zwergstädtchen

(Zavelstein, Neubulach, Berned, Altensteig, Wildberg) . Stuttgarter Neues

Tagblatt 1924 Nr. 265, Abendausgabe, Beilage Schwäbische Heimat.

- S. a. Zavelstein ; ferner : Altertümer in Abt. 1 (Paret) ; ferner : Kultur-

geschichte in Abt. 1 .

Schweindorf. S. Goldburghausen.

Schwenningen a. N. Weltplätze des Handels und der Industrie . Ein kur-

zer Abriß der geschichtlichen und industriellen Entwicklung der Stadt

(Schwenningen) . Berlin, Monos-Verlag Hans Burkhard 1924. Fol. (Verf.:

Stadtgeometer Bürk .)

Sindelfingen. S. Böblingen.

Sontheim a . N. Speidel, Max, Sontheim a. N. Eine Ortsgeschichte . Heil-

bronn, Druck der Schellschen Buchdruckerei, Viktor Krämer [ 1924] .

Spaichingen. Festführer für das 50. Gauturnfest in Spaichingen. 1924.

Herausgegeben vom Feſtausschuß des Turnvereins Spaichingen. (Spai-

chingen, Druck der Buchdruckerei des Heuberger Boten [ 1924] ) . (Enthält

auf S. 30-40 eine Geschichte des Turnvereins Spaichingen .)

Sponed (früher württ.) . Haug, Franz, Die ehemals württ. Burg Sponed

am Rhein. Zeitschrift der Gesellschaft für Förderung der Geschichts-,

Altertums- und Volkskunde von Freiburg 37 (1923) S. 91–108 .

Stammheim OA. Ludwigsburg. [Bader, Karl] , Die Hofdomäne „ Neu-

wirtshaus an der Elbenstraße “, ihre Entstehung und Entwicklung bis zur

Gegenwart. Unterhaltungsblatt der Ludwigsburger Zeitung 1922 Nr. 2.

Stuppach. Schermann, [May], Grünewalds „Madonna von Stuppach“.

SchwM. 1923 Nr. 147 S. 7.

Stuttgart. Wever, Emmy, Das Stadtbild von Stuttgart. Ein siedlungs-
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geographischer Versuch. Mit 17 Kartenskizzen. ( = Stuttgarter geogra-

phische Studien. Veröffentlichungen des Geogr. Seminars der Tech

nischen Hochschule Stuttgart. Herausgegeben und redigiert von E. Wun-

derlich. Heft 1.) Stuttgart, Fleiſchhauer u . Spohn . 1924. — Dieſelbe, Wie

groß ist Stuttgart ? SchwM . 1924 Nr. 147, Sonntagsbeilage. Ströhm-

feld, Gustav, Kleiner Bedmannführer durch Stuttgart und Umgebung.

Mit einem Stadtplan . 2. Aufl . Heilbronn, Otto Weber [ 1923) . — Schnell,

Friedr., Das Stuttgarter bürgerliche Wohnhaus in seiner Entwicklung von

1500-1740. Stuttgarter Diſſertation von 1924. In Maſchinenſchrift. Fol.

-

-

―

Wezel, H., Die städtebauliche Entwicklung der Stadt Stuttgart. Die

Deutsche Stadt. Kommunale Monatshefte 3 ( 1923/24 ) . 73–79, 87–91,

104. [ Große Bauarbeiten in] Stuttgart. Die Deutsche Stadt. Kom-

munale Monatshefte 2 ( 1922/23) Heft 5—7. ( Eine größere Anzahl von

Auffäßen über verschiedene Gegenstände .) Aktenstücke zur Sprengung

des Frankfurter Rumpfparlaments in Stuttgart am 18. Juni 1849. Sonn-

tagsblatt, Wochenbeilage zum Heilbronner General-Anzeiger 1923 Nr. 24

(17. Juni). Stemmer, Eugen, Das Cottahaus in Stuttgart (Ede Königs-

und Lindenstraße, Staatsanzeiger-Haus). Festschrift zum 75jährigen Jubi-

läum des Staatsanzeigers für Württemberg (1925) S. 14-18 . Luz

W. A., Die Bilder im Cottahaus. Ebenda S. 19 f. Lang, Gustav, Das

Stuttgarter und das Durlacher Gymnaſium am Ende des 17. Jahrhunderts.

BesBStAnz. 1924 S. 185-194, 209-217. Jahresbericht der Mädchen-

mittelschule und der evang. Volksschule in Stuttgart, erstattet von [Her-

mann] Moſapp und [ Eugen] Eisele. Schuljahr 1916 und 1917. Stuttgart,

Druck der Tagblatt-Druckerei . (Nicht weiter erschienen. ) Fol. — A., Ab-

ſchieds- und Gedenkfeier des höheren Lehrerinnenſeminars. SchwM. 1923

Nr. 76 a S. 3. Löffler, Karl, Geschichte der Württembergiſchen Landes-

bibliothek ( in Stuttgart) . ( = 50 . Beiheft zum Zentralblatt für Bibliotheks-

wesen. ) Leipzig, C. Harraſſowiß 1923. Löffler, Karl, Die Stiftungs-

urkunde der Landesbibliothek. Schwabenspiegel 18 ( 1924 ) S. 253 f. — Löffler,

Karl, Vorläuferinnen der Landesbibliothek. ( 1. Die fürstliche Bibliothek.

2. Regierungsratsbibliothek. 3. Konsistorialbibliothek.) BeſBStAnz. 1923

G. 144-149. Derselbe, Karolingische Kunst in der Landesbibliothek.

BesVStAnz. 1924 S. 217-223. Derselbe, Die Corvinhandſchrift der

Württ. Landesbibliothek. Zeitschrift für Bücherfreunde. NF. 16 (1924)

S. 86-88. — Häbler, Konrad, Neues vom Meister NP. (Nach Bucheinbänden

der Landesbibliothek und der Hofbibliothek in Stuttgart.) Zeitschrift für

Bücherfreunde NF. 16 ( 1924) S. 130-138. Rathausbibliothek Stuttgart.

Katalog der neueren Bestände. Abgeschlossen auf 31. Dezember 1922. Stutt

gart, Druck von J. H. W. Die Nachf. 1923. - Von der Stuttgarter Volks-

bibliothek. SchwM. 1923 Nr. 118 S. 5. Remppis, Hermann, Aus den An-

fängen des Stuttgarter Zeitungswesens. SchwM. 1924 Nr. 140 (Sonder-

nummer] . 1 f. — VWZ . Feſtausgabe zur Hauptversammlung des Vereins

Deutscher Zeitungsverleger, Stuttgart. 1924. ( Stuttgart, Druck der Tagblatt-

Buchdruckerei 1924.) Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart. 1. Aus-

zug aus dem Jahresbericht für 1922, erstattet am 2. Juli 1923. 2. Jahres-

bericht für 1923, erstattet am 30. Juni 1924 von [Theodor] Traub. Druc

von Chr. Scheufele, Stuttgart [ 1924 ] . Hoch, Th., Aus der zweihunderts

S.
--

-
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-

―

-

---

-

-

Lill,

jährigen Geschichte der reformierten Gemeinde in Stuttgart. BesVStAnz.

1924 .273-279. Klaiber, Hans (nicht W.), Aus der Stuttgarter

Stiftskirche. [Denkmäler der Bildhauerkunst.] Stuttgarter Neues Tagblatt

1922 Nr. 190 S. 7. Aus Alt-Stuttgart [Hoſpitalkirche) . SchwM. 1924

Nr. 184 6.5 f. Lempp, Eduard, Zur Baugeschichte des Stuttgarter

Waisenhauses. SchwM. 1924 Nr. 136 S. 16 ; Nr. 140 S. 6. Schuler, Lud-

wig, Der Fangelsbachfriedhof in Stuttgart 1823-1923. Erinnerungsschrift

zum 100jährigen Bestehen des Friedhofs . Zeichnungen von Magdalene

Breyer. Vaihingen a. F., Druck von Karl Scharr [1924 ] . — Baum, Hanns,

Der Fangelsbachfriedhof. Eine Jahrhunderterinnerung. SchwM. 1923

Nr. 251 S.5 f. — Kohlhaas, [Mar], Ludwigſpital Stuttgart 1874-1924.

MKBWürtt. 94 ( 1924) S. 259 f. Derselbe, Zum 50jährigen Vestehen

des Ludwigſpitals Stuttgart. SchwM. 1924 Nr. 283 6.6 f. Schmidt,

R. W., Die Wetterfahne des Lusthauſes zu Stuttgart. Ein Meisterwerk der

Flaſchnerei. Die Deutsche Stadt, Kommunale Monatshefte 2 ( 1922/23)

5.52f. Führer durch das Schloßmuseum Stuttgart. Druck von Jung

und Sohn, Stuttgart 1922. Schmidt, R. W., Die Altertümersammlung

im Neuen Schloß in Stuttgart. Antiquitätenzeitung (Stuttgart) 32 ( 1924)

. 63-66. Schmidt, R. W., Schloßmuſeum in Württemberg. Jahrbuch

des Vereins für Fremdenverkehr Stuttgart E. V. 1924 S. 7—18.

Gcorg, Das Schloßmuſeum Stuttgart. Kunstchronik und Kunstmarkt 1923

Nr. 47/48. S. 793-797. — T., Die Altertümerſammlung im Neuen Schloß

in Stuttgart. SchwM. 1924 Nr. 92 S. 5 f. Kunstsammlungen des württ.

Staates. Führer durch die Altertümersammlung I. Teil. Herausgegeben

von der Direktion. Stuttgart 1924. (Truck von Rößle u. Kieser, Cannstatt.

Umschlagtitel lautet etwas anders. ) Paret, Oskar, Die vor- und früh-

geschichtliche Sammlung [in Stuttgart) . Jahrbuch des Vereins für Frem=

denverkehr Stuttgart E. V. 1924 . 19-26. Koch, Karl, Muſeum der bil-

denden Künste. I. Die Gemäldegalerie. Jahrbuch des Vereins für Fremden-

verkehr Stuttgart E. V. 1924 S. 27–44. Krauß, Rud., Stuttgarter Büh-

nenkünſtler von ehedem. ( Aug. Junkermann, Die Wahlmann, Der alte

Sontheim, gest. 22. August 1912.) Schwabenspiegel 17 (1923) . 111 f.,

242 f.; 18 ( 1924 ) S. 217 f. · Württ. Landestheater Stuttgart. Rückblick auf

das Spieljahr 1922/23. Druck von Guſt. Chriſtmann in Stuttgart. Kyber,

Manfred, Das Spieljahr 1922/23 im Schauspiel des Württ. Landestheaters .

SchwM. 1923 Nr. 150 S. 5. Kühn, Oswald, Rückblick auf die Opernſpiel-

zeit 1922/23 am Württ. Landestheater. SchwM. 1923 Nr. 164 S. 5.

H. W., Stuttgarter Theaterjahr 1923/24 . Das Schauspiel. SchwM. 1924

Nr. 155 S. 11 f. Kühn, Oswald, Stuttgarter Theaterjahr 1923/24. Die

Oper. SchwM. 1924 Nr. 156 S. 6 f. Miſſenharter, Hermann, Stuttgarter

Bühnenbildkunst. Jahrbuch des Vereins für Fremdenverkehr Stuttgart

E. V. 1924 S. 159-170. Nagel, Willibald, Das Muſikleben im heutigen

Stuttgart. Jahrbuch des Vereins für Fremdenverkehr Stuttgart E. V.

M. U., Das 12. Deutsche Bachfest. Neue Musikzeitung1924. 187-193.

45 (1924 ) S. 246 f.
-

-

―

-

-

-

J., Das 12. deutsche Bachfest in Stuttgart. SchwM.

1924 Nr. 159 S. 5 ; Nr. 160 S. 5 ; Nr . 161 S. 6 ; Nr.162 S. 5. — -Ih- , Stutt-

garter Kunst. SchwM. 1923 Nr. 234 S. 6 f.; Nr. 238 S. 5 ; Nr . 248 .5 ;

Nr. 252 S. 5 f. - Boll, Walter, Stuttgarter Kunstsommer. Der Cicerone 16
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(1924) .869-871 .
-

-

-

-

-

-lh-, Die bildende Kunst im Stuttgarter Kunst-

sommer. SchwM. 1924 Nr. 156 S. 5 f.; Nr. 164 S. 6 f.; Nr. 175 S. 5 f.;

Boll,Nr. 188 S. 5 f.; Nr. 197 S. 6 f.; Nr. 204 S. 9 f.; Nr. 222 6.9.

Walter, Eine Ausstellung mittelalterlicher Plastik in Stuttgart. Mit 5 Ab-

bildungen auf 3 Tafeln. Der Cicerone 16 (1924) S. 806-810. Schmidt,

R. W., Ausstellung mittelalterlicher Plastik in Stuttgart. Antiquitäten-

zeitung (Stuttgart) 32 (1924) S. 141 f. Fischer, Otto, Die Ausstellung

neuer deutscher Kunſt im Kunſtgebäude. Jahrbuch des Vereins für Frem-

denverkehr Stuttgart E. V. 1924, S. 79-96. Ausstellung neuer deutscher

Kunst, Stuttgart 1924. SchwM. 1924 Nr. 119 S. 5 f. — Schwäbische Ma-

lerei des 19. Jahrhunderts . [ Ausstellung bei Schaller.] Schiv M. 1924

Nr. 127 S. 6 ; Nr. 133 S. 10. Schwarz, Philipp, Ausstellung alter Gläser

in Stuttgart. Antiquitätenzeitung (Stuttgart ) 32 (1924) G. 132-135. -

Gläsche, Kurt, Glasmalerei. Zur Ausstellung der Glasmalerei V. Saile-

Stuttgart. SchwM. 1924 Nr . 163 S. 5. K. Sch., Kunstausſtellung der

Stuttgarter Sezession. Kunst und Künstler 22 (1924) G.76 f. Bau-

Ausstellung Stuttgart 1924 . . . Juni bis September. Veranstaltet unter

Leitung der staatlichen Beratungsstelle für das Baugewerbe. Stuttgart,

Druck von Greiner u. Pfeiffer 1924. 207 und 144 S. (Auf dem Umschlag-

titel : Amtlicher Katalog und Führer. ) Dasſ. (neue veränderte Auflage) .

Ebenda 1924. 238 und 144 S. Die Bauausstellung Stuttgart 1924.

Jahrbuch des Vereins für Fremdenverkehr Stuttgart E. V. 1924, S. 119

bis 126. Bauausstellung Stuttgart 1924. SchwM. 1924 Nr. 136

-

―

-

-

. 14 f .

Schuster, F., Ein Gang durch die Bauausſtellung in Stuttgart. SchwM.

1924 Nr. 140, Sonderbeilage ; Nr. 147, Sonderbeilage ; Nr. 153, Sonder-

beilage ; Nr. 159, Sonderbeilage; Nr. 165, Sonderbeilage ; Nr. 183, Sonders

beilage ; Nr. 189, Sonderbeilage ; Nr. 201 , Sonderbeilage ; Nr. 203 S.5 ;

Nr. 213 S.8 ; Nr . 231 S. 5 f.; Nr. 238, Sonderbeilage. Württembergische

Gartenbau-Ausstellung Stuttgart, Juni bis September 1924. Mit einem

Ausstellungsplan. Druck der Genoſſenſchafts-Druckerei e . G.m. b. H. Cannſtatt.

Ernst, Adolf, Die württ. Gartenbauausſtellung. Jahrbuch des Vereins

für Fremdenverkehr Stuttgart E. V. 1924 S. 205-216 . Württ. Garten-

bauausstellung in Stuttgart. SchwM. 1924 Nr. 140 S. 6 ; Nr. 141 , Sonder-

beilage. H. W., Württ. Gartenbauausstellung Stuttgart. SchwM. 1924

Nr. 148 S. 8 ; Nr . 154 S.8 ; Nr. 160 S.8 ; Nr. 166 S.8 ; Nr. 183, Sonder-

beilage ; Nr. 189, Sonderbeilage. Pazaurek, Gustav E., Zur Werkbund-

Ausstellung im Handelshof in Stuttgart. SchwM . 1924 Nr. 147 S. 5 ; Nr. 151

S.8; Nr. 162 S. 7 ; Nr. 170 S. 5. Weihrauch, R., Stuttgarter Kupfer-

ſtich-Versteigerungen. (K. G. Gutekunſt, 1874–1914 . ) SchwM. 1924 Nr . 119 ,

Sonntagsbeilage. Hefele, Hermann, Fünfundſiebzig Jahre K. Thiene-

manns Verlag, Stuttgart. SchwM. 1924 Nr. 217 S. 5. Festschrift zur

Feier des 25jährigen Beſtehens des Sportvereins Stuttgarter Kickers E. V.

1899-1924. Unter Mitarbeit von Hans Trapp u. a., herausgegeben von

Mar Maurer. (Stuttgart, Druck von Glaser u. Sulz ) [ 1924] . Umſchlag-

titel : 25 Jahre Stuttgarter Kickers . Ein Beitrag zur Geschichte des deut-

schen Rasensports . - 25 Jahre Stuttgarter Kickers . SchwM. 1924 Nr. 183

E. 8 ; Nr. 184 S.6 f. A. E., Zum hundertjährigen Jubiläum des Stutt-

garter Liederkranzes . SchwM. 1924 Nr . 101 , Sonntagsbeilage.
Wid=

-

-

-
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mann, Karl, Philharmonischer Chor Stuttgart. Neuer Singverein, ge-

gründet von W. Krüger 1874 ; Stuttgarter Volkschor, gegründet von

F. Busch 1919. Festschrift zum 50jährigen Jubiläum 1874-1924 . Stutt-

gart, Selbstverlag des Philharmonischen Chors 1924. Herausgegeben zum

3. Januar 1925. Freier Volkschor Stuttgart, Mitglied des Deutschen

Arbeitersängerbundes . 50jährige Gründungsfeier . . . [mit Geschichte des

Arbeitergesangvereins] . (Druck Schwäbische Tagwacht Stuttgart) [1924] .

-

----

-

-

80 Jahre Männerturnverein Stuttgart. Schw M. 1923 Nr. 239 S. 5.

Beamtenturnerbund d . A.D.V.V. ( des Allgemeinen Deutſchen Verſiche-

rungsvereins) Stuttgart 1899-1924. [ Stuttgart, Druck von W. Kohl-

hammer.] Werner, Chr., Festschrift zur Jahrhundertfeier der Bürger-

gesellschaft Stuttgart 1823-1923. (Geschichte der Bürgergesellschaft .)

Feuerbach, Druck von E. Weber 1923. Derselbe, Zum hundertjährigen

Bestehen der Stuttgarter Bürgergesellschaft. SchwM. 1923 Nr. 246, Sonn-

tagsbeilage. Das Ende des Stuttgarter Lokalwohltätigkeitsvereins .

SchwM. 1923 Nr. 235 S. 5. S., Aufhebung einer gemeinnüßigen Anſtalt

(Pfandleihanſtalt) . SchwM. 1923 Nr.80 S. 5. Dolmetsch, Eugen, Der

Affenwerner. (Tiergarten von Gustav Werner 1840-73 .) SchwM. 1924

Nr. 245, Sonntagsbeilage . Hundert Jahre H. A. Binder, Papier- und

Schreibwarengroßgeschäft. SchwM . 1923 Nr. 304 S.5 f. Ströhmfeld,

Gustav, Stuttgart in Sport und Spiel. Herausgegeben vom Verein für

Fremdenverkehr Stuttgart. Mit Bildern und einem farbigen Stadtplan

mit den Turnhallen, Regatta-, Sport- und Spielpläßen in Stuttgart. Stutt-

gart, Verlag des Vereins für Fremdenverkehr 1922. Späth, Karl, Das

Wohnungs- und Verkehrswesen von Stuttgart vor, während und nach dem

Kriege. Ein Beitrag zur Wohnungs- und Verkehrsfrage in den Groß-

städten. Mit 1 Plan und 19 Tertabbildungen. Stuttgart, Induſtrie -Ver-

lags- und Druckerei - Geſellſchaft m. b. H. 1922. (Auch als Stuttgarter Differ-

tation erschienen : Druck der Buch- und Notendruckerei G. Stürner, Waib-

lingen.) Graf, A., Zur Geschichte des Stuttgarter Verkehrswesens .

SchwM. 1924 Nr. 178 S. 5 f. Mailänder, [Karl], Neuregelung der freien

Fürsorge in Stuttgart. SchwM. 1924 Nr . 168 S. 5 f. Seible, Adolf, Die

Armenpolitik der Stadt Stuttgart. Eine historisch-kritische Betrachtung.

Tübinger Dissertation von 1923. In Maschinenschrift. Wolff, Lina,

Frauenfürsorgetätigkeit bei der Polizeiverwaltung der Stadt Stuttgart, mit

besonderer Berücksichtigung der Prostitutionsfrage. Tübinger Diſſertation

von 1923. In Maſchinenſchrift. — Wiedemann, Dora, Die Milchversorgung

der Stadt Stuttgart während der Kriegs- und in der Nachkriegszeit. Tübin-

ger Dissertation von 1923. In Maschinenschrift. — Fischer, Otto, Die Lohn-

entwicklung in der Stuttgarter Metallindustrie von 1914-1920 . Frankfur-

ter Diſſertation von 1923. In Maschinenſchrift. Heß, Eugen, Die Fleisch-

versorgung der Stadt Stuttgart. Heidelberger Diſſertation von 1923. Jn

Maschinenſchrift. Strölin, Karl, Die wirtschaftliche Lage der Arbeiter-

klaſſe und des Mittelstandes der Stadt Stuttgart vor und nach dem Kriege.

Gießener Dissertation von 1923. In Maschinenschrift. Hintner, Otto,

-

-

-

Die Tarifpolitik der Straßenbahnen, unter besonderer Berücksichtigung von

Stuttgart ... Erlanger Dissertation von 1923. In Maschinenschrift.

- Kösler, Josef, Der Schlachtviehmarkt in Stuttgart. Berliner tierärzt-

•



348
Württembergische

-

liche Diſſertation. Druck von Th. Spöttle, Stuttgart 1924. (Übertitel : Aus

dem städt. Vieh- und Schlachthof zu Stuttgart. ) Ayen, Hermann, Die

Stuttgarter Effektenbörse in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum

Kriegsausbruch im Jahr 1914. Würzburger Diſſertation von 1923. In

Maschinenschrift . Handbuch der Stuttgarter Börsenwerte mit Effekten-

und Dollar-Kurstabellen. Juli 1923. Herausgegeben vom Archiv der Darm-

städter und Nationalbank, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Filiale Stutt

gart. (Druck von Greiner u . Pfeiffer, Stuttgart 1923. ) Kongreß für

Blindenwohlfahrt. SchwM. 1924 Nr. 179 S. 6 ; Nr . 180 S. 9 ; Nr. 181 S. 9 f.;

Nr. 182 S. 6. German Bahai-Bund, Bahai-Congreß, Stuttgart 1924.

September 20.-22. 1924. Ohne Crt und Drucker. [W. Heppeler, Stutt-

gart.] — S. a. Eßlingen ; ferner : Politiſche Geſchichte in Abt. 1 (Schneider);

ferner : Mörike, Eduard, in Abt. 3 (Luiſe Walther) .

Sulz, Oberamt. Kohler, Jos., Die Landwirtſchaft im Bezirk Sulz . Tübinger

Diſſertation. In Maſchinenſchrift, 1924, 4º.

Talheim OA. Tuttlingen. Reinert (Dr.Jng. in Ludwigstal), Die Talheimer

Schmelzhütte. Tuttlinger Heimatblätter, Heft 1 (1924 ) S. 23–25.

Tettnang, Oberamt. S. Wirtſchaftsgeschichte in Abt. 1 (Maier) .

-

-

Tettnang, Stadt. Bentele, B., Die Schlösser der Montforter zu Tettnang.

BISAV. 36 (1924) Ep. 75 f. Elsenhans, Tr., Die Glasfenster der Tett-

nanger Schloßkirche. SchwM . 1924 Nr. 166 S.7. S. a. Friedrichshafen.

Tübingen. Uhlig, Carl, Tübingen und Umgebung. Ein Beitrag zur Landes-

kunde des Gebiets und zugleich eine Erläuterung des Kartenbildes. Mit

Plan vom alten Tübingen . (= Erdgeschichtliche und landeskundliche Ab-

handlungen aus Schwaben und Franken, Heft 8. ) Öhringen, Hohenloheſche

Buchhandlung Ferdinand Rau 1923. Lang, Martin, Alt-Tübingen. Ein

Stadtbild. Mit 40 Federzeichnungen von Otto Ubbelohde. 4. Aufl. (7. und

8. Tausend .) Tübingen, Alexander Fischer 1924. Von den Wappen-

scheiben auf dem Tübinger Rathaus. Tübinger Blätter 17 (NF. 3) 1922,24

S. 1 f. Krämer, Gustav, Veiträge zur Postgeschichte Tübingens . Ebenda

17 (NF.3) 1922/24 .3-12. Keßler, P., Tübingens Bausteine . Ent-

stehung, Gewinnung, Verwendung [an Tübinger Bauwerken] und ästhe

tische Wirkung. Ebenda 17 (NF. 3) 1922/24 S. 12-20. Löffler, Paul,

Auf dem Tübinger Stiftskirchenturm [namentlich über die Glocken] . Eben-

da 17 (NF. 3) 1922/24 6. 20-24 . Graner, [Ferdinand], Tübingen und

1922/24 G. 25-30.

bis 43.

-

-

-die Faustsage. Ebenda 17 (NF. 3) Löffler, Paul,

Nachtwächterbilder aus Alt-Tübingen . Ebenda 17 (NF. 3) 1922/24 S.39

Das Ehrenmal für die Gefallenen der Universität Tübingen

auf der Eberhardshöhe. Ebenda 17 (NF. 3) 1922/24 .44-46 . Johner,

[Moriz ], Das Gutenzeller Haus in Tübingen und die Gutenzeller Güter

in und um Tübingen. Ebenda 17 (NF. 3) 1922/24 S. 60 f. Gehring,

[Eugen] , Häuser adeliger Geschlechter in Tübingen. Ebenda 17 (NF. 3)

1922/24 .62 f. (S. Heyd Bd . IV S. 190 Nr. 12 592.) - Tübinger Hölder-

lin-Vereinigung. [ Über den Hölderlin-Turm. ] Ebenda 17 (NF.3) 1922/24

C. 64-68. H., Der März 1848 in Tübingen. Aus Familienpapieren.

SchwM. 1923 Nr. 52, Sonntagsbeilage. Führertagung des Evang. Ver-

bands für die weibliche Jugend Deutſchlands . SchwM. 1924 Nr. 187 E. 10 ;

-

-
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Nr. 188 .5 ; Nr. 189 S. 5. Die Universität betreffend, s. unter Unter-

richtswesen in Abt. 1 .

Tuttlingen, Oberamt. Das kleine Adreßzbuch für Handel, Gewerbe und

Industrie der führenden Firmen im Oberamtsbezirk Tuttlingen . Kurzer

Führer durch Tuttlingen, Donautal und Umgebung. Tuttlingen, Druck von

J. F. Bofinger [ 1924] . Reinert, (Dr.-Ing. ), Von unsern Zünften [im

Oberamt Tuttlingen] . Tuttlinger Heimatblätter 2 (1924) S. 30-35.

Tuttlingen, Stadt. Tuttlingen (Württemberg) . Berlin, Monos -Verlag,

Hans Burkhard 1923. (Gehört zu : Die Stadt, Monographien entwicklungs-

fähiger Städte. ) Fol. Rauscher, Jul., Die ältesten Tuttlinger Familien

und das Leben in unserer Stadt vor 400 Jahren. Tuttlinger Heimat-

blätter, Heft 1 (1924) . 4-18. Koch, E., Tuttlinger Zeittafel. Ebenda,

Heft 2 (1924) S. 1-5. Scherer, [Paul] , Der Ehrenfriedhof der Stadt

Tuttlingen. Ebenda, Heft 2 (1924) G. 18-24. Mühleisen, Otto, Die

Tuttlinger Stadt-Trommel. (Mit Berücksichtigung der Wappen.) Ebenda,

Seft 2 (1924) G. 25-29. Rebholz, E., Aus der Geschichte des Hütten-

werks Ludwigstal [Teil] I 1694–1875 . Gränzbote, Tuttlinger Tagblatt 93

(1923) Nr. 242-244, 246-250, 252 f . , 256, 258 f. , 261 f. , 264.

Uhingen. S. Göppingen.

―

--

-

-

Ulm. Hofmann, Albert v., Die Stadt Ulm. Mit 2 Stadtplänen und einer

Übersichtskarte. (= Hiſtoriſche Stadtbilder Bd . 3) . Stuttgart, Berlin,

Deutsche Verlagsanstalt 1923. Ernst, Max, Das Kloster Reichenau und

die älteren Siedlungen der Markung Ulm. ( = Mitteilungen des Vereins

für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben, Heft 23. ) Ulm a. D.

Druck der Ebnerschen Buchdruckerei 1924. — Kölle, A., Die alten Donau-

brücken und die Bauentwicklung der Stadt. Wochenbeilage des Ulmer

Tagblatts zur Unterhaltung und Belehrung 1923 Nr. 35, 37, 38, 39, 41.

(September bis November.) Linck, Otto, Alt-Ulm. Das Bild einer ſchwä-

bischen Reichsstadt. Mit 70 Federzeichnungen von Wilhelm Weißer. Tübin-

gen, Alexander Fischer 1924. Linck, Otto, Die Reichsstadt Ulm. Schwa-

benspiegel 18 (1924) S. 292-294. Schefold, Mar, Das Ulmer Stadtbild

1493-1850 . Mit 20 Abbildungen. (= Ulmer Schriften zur Kunſtgeſchichte.

Herausgegeben von Jul. Baum. 1. Veröffentlichung. ) Ulm, Verlag des

Museums der Stadt Ulm 1924. ( Enthält auf S. 61 ff. den Katalog der Aus-

stellung „ Das Ulmer Stadtbild 1493—1850″ .) Schefold, Max, Zur Topo-

graphie von Ulm. Ulmer Schriften zur Kunstgeschichte . Herausgegeben

von J. Baum 1 ( 1924 ) S. 13—28 . — Klaiber, Chriſtoph, Die Entwicklung

des Ulmer Stadtgrundrisses . Ebenda 1 (1924) . 29-42. Häberle, A.,

Geſchichtliches und Baugeſchichtliches aus dem alten Ulm. Ebenda 1 (1924)

G. 43-60. Pfleiderer, Rudolf, Münsterbuch. Das Ulmer Münster in

Vergangenheit und Gegenwart. 2. Aufl. (Bearbeitet von Wolfgang Pflei-

derer.) Ulm, Druck und Verlag von J. Ebner 1923. Klaiber, Hans,

Neues vom Ulmer Münster. (Aus Rud . Pfleiderers Nachlaß. ) BeſBStAnz.

1923 . 130-133 . Schmidt, Oskar, Das Ulmer Wohnhaus in seiner

Entwicklung vom 16. bis 18. Jahrhundert. Stuttgarter Dissertation von

1923. Autographie. Hettler, Kurt, Ulms Wollhandel und Wollgewerbe

hauptsächlich im 16. und 17. Jahrhundert. Würzburger Dissertation von

1923. In Maſchinenſchrift. Hasenöhrl, Hans, Die Gewerbepolitik der
-

-



350 Württembergische

-

-

Stadt Ulm im 14. und 15. Jahrhundert. Heidelberger Diſſertation von 1923.

In Maſchinenſchrift. Schöttle, Gustav, Münz- und Geldgeschichte von

Ulm in ihrem Zuſammenhang mit derjenigen Schwabens. WVjsh. NF. 31

(1922-1924) G. 54-128. — O. H., Das Ulmer Gewerbemuseum “. SchwM.

1924 Nr. 200, S. 9f. Baum, Julius, Die ursprüngliche Gestalt des Ulmer

Wengenaltars; enth. in dess. Altschwäbische Kunst (Augsburg, Filser 1923)

S. 42-46. (Abgedr. aus Monatshefte für Kunstwissenschaft 7 [ 1914 ] ).

Schramm, Albert, Der Bilderſchmuck der Frühdrucke. Bd . 5. Die

Drucke von Joh. Zainer in Ulm . Bd . 6. Die Drucke von Konrad Dind-

mut in Ulm. Bd . 7. Lienhart Holle, Joh. Reger, Joh. Schäffler und

Hans Hauser in Ulm. Leipzig 1923. Deutsches Museum für Buch und

Schrift. Verlag von K. W. Hierſemann, Leipzig. Fol. Greiner, Hans, Die

Übergabe Ulms 1805. SchwM. 1924 Nr. 70, Sonntagsbeilage. Ulmer

Briefe aus der Achtundvierzigerzeit (von Konrad Dietrich Haßler). Mit-

geteilt von M. v. Rauch. SchwM. 1924 Nr. 58, Sonntagsbeilage. Schwai-

ger, K., Der Brand des „Neuen Baues“ zu Ulm. Ulm, Druck v. J. Ebner

[ 1924] . Dass., 3. u. 4. Aufl. Ebenda [ 1924 ] . — Das Großfeuer in Ulm

und die Magirus- Geräte. Erinnerungsschrift an den Brand des „ Neuen

Baus“ am 19. Februar 1924. Herausg. von der C. D. Magirus Akt. - Geſ. in

Ulm a. D. [ 1924 ] . ( Erschien auch in franz . und engl. Übersetzung.)

Mager, Alois, Eindrücke von der Herbsttagung des Verbandes der katholi-

schen Akademiker in Ulm ( 10.-16 . Auguſt 1923 ) . Benediktinische Monate-

schrift 5 (1923 ) S. 395-404. Festschrift zum Verbands-Tag der Württ.

Gewerbe-Vereine und Handwerker-Vereinigungen, verbunden mit dem

75jährigen Stiftungsfest des Gewerbe-Vereins Ulm ( e. V. ), 1924. Ulm,

Druck der J. Ebnerschen Buchdruckerei ( 1924) . Fol . S. a. Biberach a. R.

(Klaiber) ; ferner Kunstgeschichte in Abt. 1 (Otto und Vaum) .

-

Unterrieringen. Rauch, Moriz von, Von der Unterrieginger Frauen-

kirche. SchwM. 1924 Nr. 272, S. 6.

Untertürkheim. Untertürkheimer Chronik 1923. (Inhalt : Jahresbericht

der Kirchengemeinde Untertürkheim 1922/23; ferner : Was Pfarrer Pregizer

[vielmehr Pfarrer Jakob Bernhard Erhard, 1730-35 ] in Untertürkheim

erlebt hat.) Druck von M. Ableiter in Untertürkheim. 1923. Dass. 1924.

(Enthält Jahresbericht der Kirchengemeinde Untertürkheim im Kirchenjahr

1923/24 und Untertürkheim zur Zeit des Herzogs Karl Eugen [ Chronik des

Pfarrers M. Joachim Ludwig Neuffer) . Druck von M. Ableiter, Unter-

türkheim.

Urach, Oberamt. Das kleine Adreßbuch für Handel, Gewerbe und Induſtrie

führender Firmen im Oberamt Urach und kurzer Führer durch Urach und

Umgebung. Urach, Druck der Fr. Bühlerschen Buchdruckerei. [ 1924. ]

Urach, Stadt. Reinhardt, Wilhelm, Die kathol . Stadtpfarrgemeinde Urach,

Diözese Rottenburg. Zum Gedächtnis des 25jährigen Bestehens. (Urach,

Druck der Fr. Bühlerſchen Buchdruckerei . ) 1924.

Vaihingen a . d . Fildern. S. Altertümer in Abt. 1 (Veeck) .

Waiblingen. Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Oberamtsstadt Waibe

lingen und die Stadt Winnenden. 1924. Auf Grund amtl. Erhebungen

herausg. München, Rupert Lang. Aus der Heimat Barbarossas. Ein

schwäbisches Städtebild. 6 Holzschnitte von Oswald Enterlein mit Text von

-
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Otto Heuschele. Waiblingen, Verlag Walter Erhard. 1924.

tümer in Abt. 1 (Gößler).

Waldsee. S. Ravensburg.

S. a. Alter-

Wangen i . A. Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Oberamtsstadt

Wangen i . A. und die Stadt Jsny . 1924. Auf Grund amtl. Erhebungen

herausg. München, Rupert Lang.

Warthausen. S. Wieland, Chriſtoph Martin, in Abt. 3.

Waſſeralfingen. Häcker, Otto, Auf den Spuren der Ahelfinger. Eine

Geschichts- und Kunstwanderung auf heimatlichen Pfaden. Ellwanger Jahr-

buch 8 (1922/23 ) 6.3 33. Dass. separat m. d. T.: Häder, Otto, und

Eduard Wengert. Auf den Spuren der Ahelfinger. Ein kunstgeschichtlicher

Führer durch Waſſeralfingen und Umgebung. Herausg. vom Geſchichts- und

Altertumsverein Ellwangen. Ellwangen, Druck der Jpf- und Jagstzeitung.

Weil der Stadt. Baidinger, Mar, Die sterbende Reichsstadt. Aus Zeit und

Welt (Unterhaltungsblatt des Staatsanzeigers für Württ. ) 1 ( 1924) S. 25

bis 27.

Beilheim a. d. Teck. [Körner] , Reiſen in den Mond, in mehrere Sterne

und in die Sonne. Geschichte einer Somnambule in Weilheim a. d . Teck

i. Königr. Württ. in d. J. 1832 und 1833. ( 2. Aufl. ) . Eßlingen a. N.,

J. Schmid. 1924.

Weilheim OA. Tuttlingen. Reinert (Dr.-Ing. ), Die Weilheimer Erzgrube.

Tuttlinger Heimatblätter Heft 2 (1924) . 14-17.

Weingarten. J. U., Die Wiederbelebung der Benediktinerabtei Wein=

garten. Benediktiniſche Monatschrift 4 ( 1922 ) S. 316–320. Bévenot,

―

Hugo, Ehemalige Osterberechnung im Kloster Weingarten. Benediktinische

Monatschrift 5 ( 1923) G. 223-236. Schmitt, Albert, Die Benediktiner=

abtei Weingarten. Ravensburg, Verlag der Dornschen Buchhandlung. 1924.

– Schlegel, Arthur, Die Benediktiner-Kirche zu Weingarten. Mit 39 Tafel-

und 3 Textbildern. Weingarten, Verlag Konrad Baier. 1924. Festschrift

zur zweiten Jahrhundertfeier der Kirchweihe in Weingarten, 10. Sept. 1924.

(Vorwort von Cyrillus Restle . ) Weingarten, Verlag von Konrad Baier

(1924) . Festgruß zum Kirchenjubiläum in Weingarten. Oberschwäbischer

Anzeiger (Ravensburg) 1924 Nr. 214, a . (Sonderausgabe.) . Haible,

Rudolf, Die Arbeiter eines oberschwäbischen Großbetriebs. (Maschinen=

fabrik Weingarten vormals Hch. Schaß A.G. ) Diſſ. von Freiburg i . Br. von

1923. In Maschinenſchrift.

-

Weinsberg, Oberamt. Hofmann, Fr., Der Weinbau im Weinsberger Tal.

Weinbau-Kongreß. (Festschrift, Sondernummer der Heilbronner Neckar-

zeitung vom 6. September 1924. ) S.7f.

Weinsberg, Stadt. Fremdenführer von Weinsberg und Umgebung. Mit

1 karte der Stadt und zahlreichen Abbildungen auf Kunstdruckpapier.

2. verbess. Aufl. Herausg. vom Weinsberger Frauenverein und vom Juſtinus

Kerner-Verein Weinsberg e. V. Verlag des Just. Kerner-Vereins Weins-

berg. Druck der „Weinsberger Zeitung“, Weinsberg. 1924. S. a. Heil-

bronn; ferner Kerner, Justinus , in Akt. 3.

Weißbach OA. Künzelsau . S. Kunstgeschichte in Abt. 1 (Baum).

Weißenau. Beenken, Hermann, Eine Madonna vom Meister des Blau-
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beurer Hochaltars [ in Weißenau ] . Mit 1 Tafel. Cicerone 15 ( 1923 )

C. 454-457.

Wiernsheim. S. Stähle, Familie, in Abt. 3.

Wildbad. S. Neuenbürg, Oberamt.

Wildberg. E. Schwarzwald.

Wilhelmsdorf. Ziegler, Imm., Zur Jahrhundertfeier der Gemeinde

Wilhelmsdorf am 27. und 28. Juli 1924. Der Lehrerbote 54 ( 1924) . 84 f.

Matter, Paul, Hundert Jahre Wilhelmsdorf. SchwM. 1924, Nr. 4 S. 7.

Zur Jahrhundertfeier der Brüdergemeinde Wilhelmsdorf. SchwM. 1924

Nr. 170 S. 5 f., Nr. 174 S. 7.

-

Winnenden. Börner, Gotthold, Winnenden in Sage und Geschichte. Selbst-

verlag d. Verf. Druck von R. Müller in Winnenden. 1923. Paulinen-

pflege Winnenden. Jubiläumsbericht. 1823-1923. Waiblingen, Druck von

V., Jahrhundertfeier der Paulinenpflege in

Überblick.) SchwM. 1923 Nr. 181 S. 5 f.;

S. a. Waiblingen.

-
Gustav Stürner. (1923.)

Winnenden. (Geschichtlicher

Nr. 199 S.5 ; Nr. 203 S. 6.
-

Winzeln OA. Oberndorf. Gözler, Peter, Der Münzfund in Winzeln.

Heimatblätter vom oberen Neckar Heft 6 ( 1924) S. 59 f.

Wurzach. S. Leutkirch.

Zavelstein. Mönch, W., Eine 300jährige Schwarzwaldwaſſerleitung. AdSchW.

32 (1924) . 17-19. S. a. Schwarzwald.

-

-

Zuffenhausen. Laurmann, Rich., Die Entstehung von Zuffenhausen.

Zuffenhauser Hirt (Sonntagsunterhaltungsbeilage für die Allgemeine

Rundschau ) 19 ( 1923) Nr. 8. Ders., In Zuffenhausen vor 100, vor 50

und vor 25 Jahren. Ebenda 18 ( 1922) Nr. 1 , 2 ( 17. u . 24. Dez.) ; 19 ( 1923 )

Nr. 13, 14, 15, 16 (11., 17., 25. März, 8. April) . Derf., Bauern und Berg-

leute. Eine Begebenheit aus Zuffenhauſen i . J. 1598. Ebenda 19 (1923)

Nr. 24, 25, 26. Ders., Zuffenhauſen im 30jährigen Krieg. Ebenda 1923

Nr. 233 ff. (S.A. in der Landesbibl. Stuttgart vorh. ) — Ders., Die erſte

Konfirmation in Zuffenhauſen . 4. April 1723. Ein Gedenktag. O. O. u. J.

(Aus Allgemeine Rundschau, Zuffenhauſen 1923, März .) Müller, Wil-

helm, Zur Geschichte der Schotwieſe von Zuffenhauſen . Zuffenhauſer Hirt

(Beiblatt der Allgemeinen Rundschau) 1923 Nr. 48 ( 2. Dez.). Ders.,

Einiges aus der Jagdgeschichte von Zuffenhauſen und Umgebung. Ebenda

1923 Nr. 47 (25. Nov.) ; ferner in drei Nummern der Allgemeinen Rund-

schau, lezte Novemberwoche.

Waldes erzählen . Ebenda 19

Jubiläum des Turnerbundes

und Sportbundes ) ... 1924.

-

Ders., Was die alten Grenzsteine unſeres

( 1923 ) Nr. 30. Festschrift zum 25jährigen

Zuffenhausen (Mitglied des Arbeiterturn-

Herausg. vom Feſtausschuß [ mit Vereins-

geschichte] . Druck von H. Henkel, Zuffenhauſen. 1924 S. a. Feuerbach.

3 wiefalten. Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Ein Bild in der Sakriſtei

zu Zwiefalten. Die Christliche Kunst 20 ( 1923/24) S. 63 f.

3. Biographisches und Familiengeschichtliches .

Einleitung. Statistisches Handbuch für Württemberg. 23. Ausgabe. Jahr-

gang 1914 bis 1921. Mit drei Karten im Maßstab 1 : 1 Million . Herausg.

von dem Statiſtiſchen Landesamt. Stuttgart, Druck und Komm.-Verlag von
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-
W. Kohlhammer. 1923. Schwäbisches Geschlechterbuch. Herausg. von

Bernhard Körner, bearb. in Gemeinschaft mit Hugo Wieſt. Bd. 3. ( = Genea-

logisches Handbuch bürgerlicher Familien [ Deutsches Geschlechterbuch ]

Bd. 43.) Görlitz, C. A. Starke 1923. Rümelin, Eduard, Heiratsalter und

Fruchtbarkeit der Ehen und ihre Entwicklung seit 1500. WJbb . 1923/24

G. 11-31.

Abel, Heinrich, Oberbürgermeister in Ludwigsburg. Ludwigsburger Geschichts-

blätter 9 (1923 ) . 105-116 . (Belschner.) (Abgedr. a . d . Württ. Nekr.

für 1917.)

Adelmann von Adelmannsfelden, Bernhard, Konrad und Kaſpar.

Zeller, Jos., Die Brüder Bernhard, Konrad und Kaspar Adelmann von A.

als Stiftsherren von Ellwangen. (Bernhard geb. 27. Mai 1459, Dom-

scholaster in Augsburg. Konrad geb. 18. Sept. 1462, † 6. Febr. 1547. Kaspar

geb. 1464, Kanon. in Ellw., dann in Eichstätt, † 9. Nov. 1541. ) Ellwanger

Jahrbuch 8 (1922/23) S. 75–85.

Andreä, Familie. Dieß, Alexander, Geschichte der Familie Andreae. Frank-

furter Zweig. Mit vielen Tertabb. und Bildnissen. Dazu : Stammtafeln

(in Mappe) zuſammengestellt von Karl Kiefer. Frankfurt a. M., Druckerei

von August Osterrieth. 1923. 4º.

Bader, Augustin, Weber in Augsburg, Wiedertäufer, zuletzt in Westerstetten

und Lautern. Löffler, Klemens, Ein Vorläufer und ein Nachahmer des

münsterischen Wiedertäuferkönigs. Deutsche Rundschau Bd . 196 (1923)

G. 276-280.

Vailing, Familie. Rauch, Moriz von, Goethe und das Haus Bailing.

SchwM. 1924 Nr. 193 S. 9.

Curjel, Hans, Hans

Abbildungen im Text

Baldung, Hans, gen . Grün. ( d . II. 310 ; IV. 254. )

Baldung Grien. Mit 3 farbigen Lichtdrucken und 176

und auf Tafeln . München, O. C. Recht, 1923. 4º . Curjel, Hans, Bal-

dungſtudien. Mit 22 Abbildungen. Jahrbuch für Kunſtwiſſenſchaft. Herausg.

von E. Gall. 1923. . 182-195. (Forts. folgt.).

Baldung-Griens schwäbische, nicht elfässische Heimat.

G. 9.

-

-
Nägele, Anton, Hans

SchwM. 1924 Nr. 10

Baur, Ferd. Chr. ( Hd . II . 313 ; IV. 256) . Bauer, K., Die geistige Heimat

F. Chr. Baurs. Zeitschrift für Theologie und Kirche. Neue Folge 4 ( 1923/24 )

.63-73. Bauer, Karl, Zur Jugendgeschichte von Ferd. Chr. Baur

(1805-1807) . Mit Benutzung der Akten des ev.-theol. Seminars in Blau-

beuren. Theologiſche Studien und Kritiken 95 ( 1923/24 ) S. 303-313 .

Vaher, Rudolf, Kgl. württ. Major, ehemals Fremdenlegionär. SchwM. 1924

Nr. 93, a. S. 5. (v . S.)

Becceler (Bezeler, Böckheler), Familie. (Bezeler, David), Die Becceler.

(Stammtafel Becceler 1530-1920 .) Laupheim, Komm.-Verlag Aug. Klaiber.

[ 1923. ] Druck von Karl Böhm, Laupheim.

Bechtle, Familie. (Bechtle, Otto), Familie Bechtle, Linie Lauffen a. N.-

Ravensburg-Eßlingen a. N. 1747-1921 . Mit Lebenslauf von Otto Bechtle.

[Mit Forts. und Ergänzung bis Mitte 1923. ] Eglingen, Druck von Otto

Bechtle. 1923.

Vedh, Familie. S. Boech.

Württ. Vierteljahrsh. f. Landesgesch . N.F. XXXII.
23
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Benzinger -Wahlmann, Eleonore. (Hd. IV. 259.) E. Stuttgart in

Abt. 2 (Krauß).

Berg, Hermann, Prof. für Maschinenkonstruktionen usw. an der Technischen

Hochschule in Stuttgart. SchwM. 1924 Nr. 274 S. 6.

Berger, Christian Louis, Inhaber einer aſtron. und geodät. Präziſionsinſtru-

mentenfabrik in Boſton (Maſſ.), geb. Stuttgart 1842. SchwM. 1923 Nr. 3

G. 5. (E. Hr.)

Berlichingen, Ritter Göz v. ( d. II . 319 f.; IV. 260. ) Lebensbeschreibung

des Herrn Gözens von Berlichingen. (München, H. Beck ( C. H. Becksche Ver-

lagsbuchhandlung] 1924. ) (= Buch der Rupprechtpresse. 29.)

Berner, Felix, Vorſtand der Kgl. Bau- und Gartendirektion, Tit. Präsident.

SchwM. 1923 Nr. 223 S. 5.

Berthold von Tuttlingen, Registrator und Notar in der Kanzlei Kaiſer

Ludwigs des Bayern und des Bischofs von Konſtanz, 14. Jahrh. Erben,

Wilhelm, Berthold von Tuttlingen, Regiſtrator und Notar in der Kanzlei

Kaiser Ludwigs des Baiern nach seinen Werken dargestellt. (= Akademie

der Wissenschaften in Wien, Philos.-hiſt. Klaſſe, Denkschriften, Bd. 66 Ab-

handlung 2) Wien, Hölder 1923, G. 63 ff.

Bezeler, Familie. S. Becceler.

Bilfinger, Georg Bernhard . (Hd . II . 323 ; IV. 262. ) . Unterrichtswesen

in Abt. 1.

Binder, H. A., Papierfabrikant. S. Stuttgart in Abt. 2.

Blarer, Ambroſius. (Hd . II . 325 ; IV. 263.) Die Wirksamkeit Ambrosius

Blaurers in Biel (1551-59) . Blätter für berniſche Geschichte Bd. 19 Heft 1

(1923). (3itiert : Historische Zeitschrift Bd . 128 [ 1923 ] .357. )

Blezinger, Familie. Gädle, Eugen, und Hans Blezinger, Die Familie

Blezinger. Biographisches und Geschichtliches aus drei Jahrhunderten.

(Maschinenschriftliche Vervielfältigung 1923. ) 4º.

Boedh, Familie. Stammbuch der Familie Boech. Anderungen und Er-

gänzungen zur 2. Ausgabe 1912, zugleich 2. Nachtrag ( 1914-1920) . ( Von

Ludwig Beckh. ) 1921. 12 Seiten.

Böcheler, Familie. S. Becceler.

Bocks hammer, Paul, Direktor der Ministerialabteilung für das Hochbau-

wesen, Tit. Staatsrat. SchwM. 1923 Nr. 64 S. 5.

Bolah, Johannes, Bauer in Rutesheim. Hahn, Joseph, Franz Xaver Hugo,

der Kapuziner. Eine durchaus glaubwürdige und ſehr erbauliche Geister-

geschichte aus den Jahren 1836–48. Nach den Aufzeichnungen des Joh.

Bolah wiedererzählt. Ludwigsburg, Carl und Aug. Ulshöfer. [ 1924. ]

Bonz, Adolf, Verlagsbuchhändler in Stuttgart, Kommerzienrat. EchwM. 1924

Nr. 89 S. 5.

Braun, Paulus, Prälat, General-Superintendent in Hall. SchwM. 1924

Nr. 275 S. 5.

Brenz, Joh., Reformator ( d. II. 332 f., IV. 269) . Körner, Emil, Graf

Wolrad II . von Waldeck und Joh. Brenz . Archiv f. Reformationsgeſchichte

21 (1924) . 105-126. - Köhler, Walther, Brentiana und andere Refor

matoria. IX. Archiv für Reformationsgeschichte 21 (1924 ) . 95–104.

Cotta, Joh. Friedrich (Hd . II . 346 ; IV. 279) . S. Stuttgart in Abt. 2 .
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Crusius, Martin (Hd . II. 347 ; IV. 280) . S. Unterrichtswesen in Abt. 1

(Göz).

Diedelhuber, Theobald, Pfarrer in Illingen seit 1535. Bossert, G.,

Neues über Neuheller und Diedelhuber. Archiv f. Reformationsgeschichte

21 (1924) . 37-48.

Dinkmut, Konrad (Hd. II. 353) . S. Ulm in Abt. 2 (Schramm).

Duttenhofer, Luise (Hd. IV. 286 ) . Pazaurek, Gustav E., Die Scheren-

künstlerin Luise Duttenhofer ( 1776-1829) . Stuttgart, Herm. Pfisterer

1924. Fol.

Ebner, Julius, Numismatiker, SchwM. 1924 Nr. 118, S. 6 (Peter Gößler).

Edard, Joseph, Redakteur des Deutschen Volksblatts ". Deutsches Volks-

blatt (Stuttgart ) 1923 Nr. 116, S. 3 f. (Karl Grießer.)

"

Eggel, Familie aus Obersontheim. Stammtafeln : Genealogisches Handbuch

bürgerlicher Familien Bd. 43 ( 1923) S. 1-70, 475.

Elben, Otto (Hd . IV. 291 ) . EchwM. 1923 Nr. 22, S. 7.

Elwert, Familie. Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien Bd. 41

(= Reutlinger Geschlechterbuch von B. Körner und Hugo Wieſt Bd. 2) ,

1923, S. 1-151, 515-527.

Erer, Familie. Rauch, Mor. v., Die Familie Erer. Heilbronner General-

Anzeiger 1924, Nr. 298 ( 18. Dez. ) .

Erhard, Jakob Bernhard, Pfarrer in Untertürkheim 1730 1735. S. Unter-

türkheim in Abt. 2.

Erhardt, C. A., Kommerzienrat, Vertreter Krupps f. Süddeutſchland . SchwM.

1923 Nr. 17 b, S. 5.

Erzberger, Matthias, Reichsfinanzminister. Harden, Maximilian von,

Köpfe. Bd . 4 (Berlin, E. Reiß 1924), S. 456-472.

Faber, Daniel Tobias, Organist in Crailsheim, gest. 1744. Scholl, Rein-

hold, Daniel Tobias Faber, ein vergessener Erfinder auf dem Gebiete des

Klavierbaus. Blätter f. württ. Familienkunde Heft 4 ( 1924), S. 58-61.

Faber, Ferd . Frdr. ( Hd. II . 366 ; IV. 294. ) Scholl, Reinhold, Ferd. Fr. Faber,

der Familienforscher. (Mit Bild .) Blätter für württ. Familienkunde

Heft 5/6 (1924), S. 93-97.

Faber, Joh. Matthäus, Arzt in Heilbronn und Schriftsteller, gest . 1702 .

Heilbronner Generalanzeiger 1923, Sonntagsbeilage Nr. 20 ( 20. Mai) .

(M. v. Rauch. )

Fahrion, Familie. Raithelhuber, H., Geschichte der Familie Fahrion in

Württ. [ Nebst ] Nachtrag. Autographiert 1922/23.

Faißt, Immanuel (Hd. II . 367 ; IV. 295) . SchwM. 1923 Nr. 240, S. 10

(Matthäus Koch).

Faust, Familie. Gäckle, E., Das Faustenbuch". SchwM. 1924 Nr. 279,

G. 5 f.

Faust, Johann (Hd . II . 368 ; IV. 296 ) . Röger, Hermann, Dr. Faust (hie-

nach Georg [nicht Joh. ] F. ) . BesBStAnz. 1923, S. 85-99.

Fehleisen, Friedr., Arzt in San Franzisko, früher Priv. -Doz. in Berlin,

Chirurg. SchwM. 1924 Nr. 245, S. 5. (―t).

Feuerbacher, Matern, Bauernführer. Bossert, Guſtav, jun., Der Bauern=

oberst Matern Feuerbacher. Ein Beitrag zur Geschichte des Bauernkriegs

in Altwürttemberg. WJbb. 1923/24, S. 81-102.

23*
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Findh, Familien . Findh, Karl, jr., Aus alten Atten [über die Fa-

milie F. ] . Blätter f. württ. Familienkunde Heft 5/6 ( 1924), S. 92.

Vgl. ferner: Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien Bd. 41

(= Reutlinger Geschlechterbuch von B. Körner u. Hugo Wiest Bd. 2),

1923, S. 153–156 ; Bd . 43 (1923) , S. 71-131, 475.

Flaischlen, Cäsar, Dichter. Stecher, Gottlieb, Cäsar Flaiſchlen, Kunſt

und Leben. Stuttgart, Berlin, Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt 1924.

(Gehört zu der Sammlung : Dichtung und Dichter. ) - Rotth, Emmy,

Erinnerungen an Cäsar Flaiſchlen . Hannover, Adolf Sponholz Verlag

G. m. b. H. [ 1924. ] Mit Bild . Vgl. ferner : Preußische Jahrbücher. Bd .

196 (1924), S. 179-184 (Georg Stecher) .

Fremd, Adolf, Bildhauer in Stuttgart, Tit. Professor. SchwM. 1924 Nr. 45,

Seite 5.

Freudenreich, Georg (Joh. Gg. ) , Heimatforscher. Gymn.-Prof. in Ell-

wangen, gest. 1822. Ellwanger Jahrbuch 8 ( 1922/23) , S. 97-99 ( Otto

Häder).

Freyberg, Hans von. Johner, Moriz, Der edle und gestrenge Junker

Hans Hektor zu Hürbel (gest. 1628 ) . Deutsches Volksblatt (Stuttgart),

1923, Sonntagsbeilage Nr. 2 ( 20. Januar), Nr. 6 ( 17. Febr.), Nr. 7

(24. Febr.) .

Friedel, Eugen, Regierungspräsident in Ellwangen, dann Präs. d. Landes-

versicherungsanstalt Württemberg, Ellwanger Jahrbuch 8 (1922/23), S. 103 f.

(Eugen Haug.)

Gayler, Familie. Genealog. Handbuch bürgerl. Familien Bd . 41 (= Reut-

linger Geschlechterbuch von B. Körner u. Hugo Wiest Bd . 2 ) 1923,

C. 157-184.

Geiger, Karl, Bibliothek-Direktor in Tübingen . SchwM. 1924 Nr. 165,

Sonntagsbeilage (Georg Leyh). Württ. Bundesblätter. Mitteilungen

d. Württ. Hauptvereins des Evang. Bundes 37 ( 1924 ), S. 11 (H.Moſapp).

Gemmingen - Guttenberg, Mar Freiherr von, Oberst a. D., Mite

arbeiter des Grafen Zeppelin im Luftschiffbau. SchwM. 1924, Nr. 55, S. 9 ;

Nr. 58, S. 6.

Gemmingen - Steinegg, Julius Frhr. v., zulezt in Stuttgart, geſt. 1842.

SchwM. 1923 Nr. 98 Sonntagsbeilage (Hermann Römer).

Gerbert, Martin (Hd . II . 386 ; IV . 307) . Uttenweiler, Juſtin, Fürſtabt

Martin Gerbert von St. Blasien. Benediktinische Monatschrift 3 ( 1921 ),

S. 43-62.

Gerok, Karl (Hd . II. 387 ; IV. 308) . Göhrum, Karl, Die Ahnen des Dichters

Gerok. SchwM. 1924 Nr. 230, S. 5.

Glod, Paul, Bauer von Rommelshausen, Wiedertäufer. S. Kirchengeschichte

in Abt. 1. (Boſſert).

Göz, Karl, Generalleutnant, schriftstellerisch auf historischem Gebiet tätig.

SchwM. 1924 Nr. 96, S. 5.

Graf, Eugen, Staatsminister des Innern. Deutsches Volksblatt (Stuttgart)

1923 Nr. 106, S. 1 ( J. B. ) . SchwM. 1923 Nr. 106, S. 5, Nr. 108 a, C. 3.

Graf, Josef, Münſterorganiſt in Ulm, Tit. Professor. SchwM. 1923 Nr. 270,

Seite 6.

Griesinger, Guſtav (Hd. II . 395) . S. Vischer, Theodor.
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Griesinger, Wilhelm (Hd. II . 396 ; IV. 312 ) . Deutsche Irrenärzte. Heraus-

gegeben von Th. Kirchhoff Bd . 2 ( 1924 ) S. 1—14 (Kirchhoff) . Mit Bild.

Grückler, Familie, in Neubulach. Rentschler, [Adolf] , Die Kirchherren-

familie Grückler in Neubulach. Ein Gang durch die Geſch. eines abgestorb.

Bürgergeschlechts in 5 Jahrhunderten. Blätter f. württ. Familienkunde

Seft 7 (1924), S. 117-126. Teilweiſe abgedruckt in : SchwM. 1923
-

Nr. 304, S. 5; Nr. 306, S. 5f.; 1924 Nr. 7, 6.5 f.

-
Ellwanger

Grupp, Georg, Kulturhistoriker. Dr. Georg Grupp. Separat-Abdruck aus

dem Herold der kath. Literatur und verwandter Gebiete. Druck von

J. Wagner u. Co., Wörishofen [ ca. 1913/14 ] . Mit Bild. Deutsches

Volksblatt (Stuttgart) 1923 Nr. 142 S. 1 f . ( Albert Vögele) .

Jahrbuch 8 ( 1922/23) S. 104 (Eugen Haug) .

Gunderam, Matthias, Pfarrer in Crailsheim seit 1560. Clemen, Otto,

Matthias Gunderam von Kronach. Beiträge zur bayerischen Kirchen-

geschichte 29 (1923) , S. 41-44.

Gutekunst, K. G., Kunsthandlung. S. Stuttgart in Abt. 2 (Weihrauch).

Haas, Familie. Stammreihen: Genealogisches Handbuch bürgerlicher Fami-

lien Bd. 43 ( 1923) , S. 133–153, 449-457, 475.

Hahn, Elise, 3. Gemahlin des Dichters G. A. Bürger (Hd . IV. 317) .

Schiefer, Karl, Eliſe Bürger, Ein Beitrag zur deutſchen Literatur- und

Theatergeschichte. Frankfurter Diss. von 1923. In Maschinenschrift. -

Boech-Arnold, Ella, Elise Hahn, Das Schwabenmädchen. SchwM. 1924

Nr. 64 Sonntagsbeilage .

Hahn, Phil. Matth. (Hd. II . 401 ; d. IV. 318.) Engelmann, Max, Leben

und Wirken des württembergischen Pfarrers und Feintechnifers Ph. M.

Hahn. Mit 70 Abbildungen. Berlin, R. C. Schmidt u. Co. 1923.

Haid, Kupferstecherfamilie, 5 Söhne des Joh. Jak. Haid , Schulmeiſters in

Kleineislingen und später in Salach. Thieme u. Becker, Lexikon 15

(1922) .480–482. (Vgl . auch Hans Jakob Haid, der der dritte der Brü-

der ist). Hämmerle, Albert, Die Kupferstecher und Goldschmiede Haid

in Augsburg. Antiquitätenzeitung (Stuttgart) 32 ( 1924 ), S. 96–99.

Haid, Hans Jakob (Hd . II . 402) . Thieme u. Becker, Lerikon 15 (1922) , S. 481 .

Hamberger, Georg, Profeſſor der Medizin in Tübingen, geſt. 1599. S.

Unterrichtswesen in Abt. 1 ( Gehring) .

Hans, von Schwäbiſch-Gmünd, Künſtler, 2. Hälfte d . 15. Js.; wirkte in Spanien.

Mayer, Aug. L., Meister Hans von Schwäbisch-Gmünd und der Hoch-

altar der Seo (Kathedrale) in Zaragoza. Mit 3 Tafeln. Cicerone 15

(1923), S. 375–379.

Hanser, Adolf ( Hd . IV . S. 319 ) . Thieme-Becker, Lexikon 16 (1923 ) S. 13.

Harper, Adolf Friedr., gest. 1806 ( d . II . S. 404) . Thieme-Becker, Lexikon 16

(1923), S. 49 f. ( C. F. Förſter).

Hartmann, Ferdinand, Prof. d. Historienmalerei in Dresden, gest. 1842.

(Hd. II. S. 407) . Thieme-Beder, Leriton 16 (1923) , G. 77 f. (Friedr. Noad.)

Hartmann, Ludo Moriz, Historiker, Prof. a. d . Univ . Wien, geb. in Stutt-

gart. SchwM. 1924 Nr. 274, S. 2.

Haßler, Konrad Dietrich (Hd . II . 408 ; IV. 320 ) . Siehe Ulm in Abtlg. 2

(v. Rauch).

Hauff, Wilh. (Hd . II . 409 ; IV. 321. ) Wolff, Sigmund, Der Einfluß der
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Romantik auf Wilhelm Hauff. Würzburger Diss. von 1923. In Maschinen-

schrift.

Hauser, Hans, Buchdrucker in Ulm (um 1500 ) . S. Ulm in Abt. 2 (Schramm).

Haußmann, Konrad, Politiker. Haußmann, Konrad, Schlaglichter. Reichs-

tagsbriefe und Aufzeichnungen. Herausgegeben von Ulrich Zeller. Frant-

furt a. M., Frankfurter Sozietäts-Druckerei G. m. b. H., Abteilung Buch-

verlag 1924.

Hebich, Samuel (Hd . II. 412 ; IV. 323 ) . S. Kirchengeschichte in Abt. 1

(Hauß).

Hebsaker, Familie. Genealog. Handbuch bürgerlicher Familien Bd . 41 .

(= Reutlinger Geschlechterbuch von V. Körner u. Hugo Wieſt Bd. 2),

1923, S. 185-222.

Hecht, Familie. Genealog. Handbuch bürgerl. Familien Vd. 41 (= Reut-

linger Geschlechterbuch von B. Körner u. Hugo Wiest Bd . 2) , 1923,

G. 223-270.

Hed, Robert (Wilh. Emil R. ), Maler, gest. 1889 (Hd . II . S. 202 ) . Thieme-

Becker, Lexikon 16 ( 1923) , S. 202.

Hefele, Karl Joseph (Hd. II. 412 ; IV. 324) . . Unterrichtswesen in Abt. 1

(Vogt).

Heideloff, Jean, Maler u. Vergolder, 1804 Hofvergolder in Ludwige-

burg. Thieme-Becker, Lexikon 16 (1923) , S. 261.

Heideloff, Karl, Maler, geb. Stuttgart 1770, gest. Weimar 1814. Thieme-

Becker, Lexikon 16 (1923) , S. 260 f .

Heideloff, Karl, Hofvergolder in Stuttgart seit 1757, gest. Stuttgart 1803 .

Thieme-Becker, Lerikon 16 (1923), S. 259.

Heideloff, Karl Alexander von, Architekt, Maler, Bildhauer, Radierer, gest.

1865 ( d . II . S. 261 ) . Thieme-Veder 16 (1923), S. 261 f.

Heideloff, Manfred, Maler u. Kupferstecher, Lehrer an der polytechnischen

Schule in Nürnberg, geb. Stuttgart 1793, gest. nach 1830. Thieme-Veder,

Lerikon 16 (1923), S. 262.

Heideloff, Nikolaus Wilhelm v., Kupferstecher (Hd. II . S. 414) . Thieme=

Becker, Lexikon 16 ( 1923), S. 260.

Heideloff, Viktor (V. Wilh. Peter), Theatermaler (Hd . II . S. 259) .

Thieme-Becker, Lexikon 16 ( 1923 ) , S. 259 f . (Mit falſchem Geburtsjahr.)

Heigelin, Karl Marzell (Hd . II . S. 414), geſt . 1833. Thieme-Becker, Lerikon

16 (1923) . 268 f.

Heiland, Markus, Pfarrer in Calw (Hd. II . S. 414) . Boffert, Gustav (sen. ) ,

Markus Heiland, der Reformator von Calw, ein gelehrter Pfarrer

ohne Universitätsbildung. BWKG. NF. 28 ( 1924), S. 1—15.

Heinrich, Architekt, Erbauer des Turms der Kirche in Echterdingen 1439. -

Thieme-Becker, Lerikon 16 ( 1923), S. 299.

-

Heinrich von Gmünd (Hd . II . S. 416 ) . Thieme-Becker, Lerikon 16 (1923 ),

S. 299 (,,Heinrich d . A. “ und „Heinrich d. I.“).

Heinrichs mann, Konrad. S. Heinzelmann, Konrad.

Heinzeler, Familie. Heinzeler, Emil, Geschichte der Familie Heinzeler.

Essen, Druck der Hausdruckerei der Handwerker- u. Kunstgewerbeſchule.

1921. Mit Nachtrag [ Druck von Greiner u . Pfeiffer in Stuttgart 1924] .
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Heinzelmann (Hainzelmann, Heinzelmann (oder Heinrichs-

mann? ] Konrad, Baumeister (Hd . II. S. 416), wahrscheinlich aus Dett-

wang bei Rothenburg o. T., gest. März oder April 1454. Thieme-Becker,

Lexikon 16 (1923), S. 314 f. (H. Vollmer.)

Heinzmann, Karl Friedrich, Maler (Hd . II . S. 417). Thieme-Veder,

Lexikon 16 (1923) , S. 315 f.

Herdtle, Eduard (Karl Friedr. Ed.), (Hd . II S. 419) . Thieme-Beder,

Leriton 16 (1923) , S. 459.

Herdtle, Guſtav, Maler, Zeichenlehrer am Eberhard-Ludwigs-Gymnaſium

in Stuttgart, geb. 1835. Thieme-Becker, Lerifon 16 (1923) , S. 459.

Herdtle, Hermann, Architekt u. Kunstgewerbler, Prof. an der Kunstgewerbe-

ſchule in Wien bis 1913, geb. Stuttgart 1848. Thieme-Becker, Lerikon 16

(1923), S. 460.

Herdtle, Hermann, Maler in Stuttgart. Thieme-Becker, Lexikon 16 (1923),

G. 459 f.

Hering, Eduard (Hd. II . 419 ) . Bechler, Anna, Mein alter Freund. Ein

Gedenkblatt. Schwabenspiegel 17 ( 1923), S. 3f.

Herzog, Gotthilf, Dekan in Reutlingen. Christliche Welt 37 (1923), p . 396 f.

(R. P.)

Hetsch, Gustav Friedr., gest . 7. Sept. 1864 (Hd . II . S. 421 ) . Thieme-Becker,

Lexikon 16 (1923), G. 599 f.

Hetsch, Philipp Friedr. (Hd . II . S. 421.) Thieme-Becker, Lexikon 16 ( 1923),

S. 600 f. (H. Vollmer.)

Hettich, Eugen, Landschafts- und Porträtmaler in Stuttgart, gest . 1888 .

Thieme-Becker, Lexikon 16 ( 1923) , S. 601 .

Hezer (Hezer), Ludwig, Pfarrer in verschiedenen Orten Württembergs bis

1670. S. Unterrichtswesen in Abt. 1 (Müller) .

Hiller, Phil. Friedr. (Hd. II. S. 423 ; IV. G. 330. ) Baun, Frdr., Phil.

Fr. Hiller. Der schwäbische Liederdichter ( 1699-1769) . Mit 3 Bildern.

Stuttgart, Quell-Verlag der Evang. Gesellschaft 1924. (Gehört zu:

Schwäbische Charakterbilder.)

Hochstetter, Christian Ferdinand, Pfarrer in Brünn, Stadtpf. u . Seminar-

Prof. in Eglingen. Hochstetter, Frdr., M. Chr. Ferd. Hochstetter, Pfarrer

zu Brünn, Stadtpfarrer u . Seminarprofessor zu Eflingen. Berlin, Säe-

mann-Verlag 1924.

Hochstetter, Joh. Andreas, Prälat in Bebenhausen, gest. 1720. Stuttgarter

Evangelisches Sonntagsblatt 54 (1920 ), S. 291 , 299, 307, 314 f. (C [ hristoph]

K[olb ] . )

Hofader, Ludwig (Hd . II . 426 ; IV. 331 ) . Knapp, Albert, Leben von

Ludw. Hofacer mit einer Auswahl aus seinen Briefen. 7., gekürzte

Aufl. ( = Calwer Familienbibliothek Bd. 13. ) Stuttgart, Calwer Vereins-

buchhandlung 1923. S. a. Kirchengeschichte in Abt. 1 (Hauß).

Hofmeister, Wilhelm, Professor der Botanik in Tübingen, geb. 1824, gest.

1877. SchwM. 1924 Nr. 115, S. 5 f.

-

Hohenlohe, Fürstenhaus ( d . II. 430 ; IV.

Geschichte des Hauses Hohenlohe . . . Teil 1. 2.

W. Kohlhammer, Stuttgart). [ 1923. ]

334) . Fischer, Adolf,

1866-71 . Neudruck (von

Hölderlin, Friedr. (Hd . II . 439 ; IV. 336) . Claverie, Jos. , La jeunesse
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d' Hoelderlin jusqu'au roman d'Hypérion. Paris, Felix Alcan 1921.

- Pigenot, Ludwig v., Hölderlin. Das Weſen und die Schau . Ein Verſuch.

München, Hugo Bruckmann 1923. Brandenburg, Hans, Friedrich Hölder-

lin. Sein Leben und sein Werk. Leipzig, H. Haeſſel. 1924. (Aus Hölder-

lin, Werke [Meyers Klassiker-Ausg.] ) Aron, Erich, Hölderlin, der ewige

und der deutsche Jüngling. München, Hain-Verlag 1924. - Böhm, Wilhelm,

Hölderlin. Aus Gustav Schlesiers Nachlaß [Briefe von, an und über

Hölderlin] . Deutsche Rundschau 196 ( 1923), G. 65-84, 177–197 .

Hölderlin u. Diotima. Türmer 25 (1922/23 ) , G. 35-38. — C. K., Hölderlin

bei Schiller. SchwM. 1923 Nr. 129, S. 5 f.

―

-

Holl, Leonhart (Hd. II . 440) . S. Ulm in Abteilung 2 (Schramm) .

Honold, Gottlob, Erster technischer Leiter der Robert Bosch A. G. in Stutt-

gart. SchwM. 1923 Nr. 66, S. 5 (Robert Boſch).

Hornschuch, Familien. Nachrichten der Familien Hornschuch, Hornschuh und

Hornschu. Herausgegeben von Frdr. Hornschuch u. Wilh. Hornschuch. Jahr-

gang 1 (1923), 2 (1924) . Schorndorf, Druck von Hofer bzw. Endersbach,

Druck von Albert Ungerer.

Höslin, Jeremias, Pfarrer ( d. II. 443 ) . BISAV . 36 ( 1924) Ep. 88 f.

(E. Schübelin.)

Hyller, Sebastian, Abt in Weingarten, gest. 1730. Walter, Hilarius, Abt

Sebastian Hyller, Erbauer des Münſters in Weingarten (1697–1730) .

(Mit Bild. ) Enth. in : Festschrift zur zweiten Jahrhundertfeier der Kirch-

weihe in Weingarten, 10. Sept. 1924. Weingarten, Konrad Baier (1924),

G.5-8.

Jacob, Konrad, Fechtmeister in Tübingen, geb. 1614, gest . 1672. . Unter-

richtswesen in Abt. 1 (Gehring) .

Jehle, Familie, aus Kornwestheim und Bietigheim. Stammbuch der Korn=

westheimer und Bietigheimer Jehle. Leonberg, Druck der Lindenbergerschen

Buchdruckerei. 1924.

Jeningen, Philipp, Jesuit. (Hd . II . 449. ) Höß, Anton, P. Philipp Jeningen.

S. J., ein Volksmiſſionär und Mystiker des 17. Jahrhunderts . Nach den

Quellen bearb. Mit einem Geleitwort von W. v. Keppler, 9 Text- und

7 Tafelbildern. Freiburg i . Br., Herder 1924. ( Gehört zu : Jeſuiten. Lebens-

bilder großer Gottesstreiter. Herausg. von Konſtantin Kempf. )

Junghans, Erhard, Kommerzienrat, Schramberg, bis 1897 Mitinhaber der

Uhrenfabrik. SchwM. 1923 Nr. 11 S. 6.

Junkermann, August, Schauspieler, 16 Jahre lang in Stuttgart, gest. 1915.

S. Stuttgart in Abt. 2 (Krauß).

Kändel, Georg, Maler und Bildſchnißer, geb. in Biberach. Baum, Julius,

Jörg Kändel. Enth. in dess. Altschwäbische Kunst, Augsburg, Filser 1923.

S. 102-109. (Abgedr. aus Monatshefte für Kunstwissenschaft 9 [1916] .)

Kaulla, Alfred, Vorsitzender der Württ. Vereinsbank in Stuttgart. SchwM.

1924 Nr. 12 G. 9.

Kechler von Schwandorf, Familie . Rentschler, A., Zum Ableben des

letten Kechler von Schwandorf. SchwM . 1924, Nr. 57 S. 9f.

Ked, Julius, Miniſterialdirektor in Stuttgart. SchwM . 1924 Nr. 221 S. 6.

Kees, Familie. Stammreihen : Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien

Bd. 43 (1923) S. 155-195, 459-466.
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Keller, Familie. (Hd . IV. 347. ) Keller, G., Geschichte der Familie Keller.

Erster Nachtrag. August 1924. (Paginiert S. 191-235.) Stuttgart, Druck

der Stuttgarter Buchdruckereigesellschaft (Cottas Erben ) . 1924.

Keller, Fri , Vorstand der Forstdirektion, Tit. Präsident. SchwM. 1923

Nr. 300 S. 5.

Keller, Joh. Michael. (Hd . II . 728 ; IV. 347. ) E. Gmünd in Abt. 2 (Klein) .

Kerner, Juſtinus. ( Hd . II . 460 ; IV. 349. ) Petto, Alfred, Von Weinsberg

und seinen beiden Kerner. Schwabenspiegel 18 ( 1924) S. 237 f. , 243 f.

Kerner, Theobald. S. Kerner, Juſtinus.

Kiderlen Wächter, Alfred von, Staatssekretär. Kiderlen-Wächter, Der

Staatsmann und Mensch. Briefwechsel und Nachlaß. Herausg. von Ernſt

Jäch. Bd. 1. Mit 2 Tafeln. Bd. 2. Stuttgart, Berlin, Leipzig, Deutsche

Verlagsanstalt 1924. (Mit Bild.) Diehl, Adolf, Kiderlen-Wächter als

Staatsmann. Beſ.BStAnz . 1924 G. 201-209.

-

Klaiber, Theodor, Literarhistoriker und Redakteur. Klaiber, Theodor, Aus

den Lebenserinnerungen eines Fünfzigjährigen. ( Forts. ) Beſ. BStAnz. 1924

S. 121-138.

Klemm, Familie . ( Hd. II . 465 ; IV. 351. ) Maier, Gottfried, Die Reutlinger

Klemm in der Neuzeit. Klemms Archiv Bd . 3 Heft 33 ( 1923 ) S. 143–146.

Klinderfuß, Apollo, Pianofortefabrikant in Stuttgart, Tit. Hofrat. SchwM .

1923 Nr. 230 S. 5.

Klinderfuß, Johanna, Pianiſtin . SchwM . 1924 Nr. 302 S. 5. ( O.K.)

Knapp, Familie . ( Hd.II. 467 ; IV. 353. ) Genealog. Handbuch bürgerl. Fami-

lien Bd. 41 (= Reutlinger Geschlechterbuch von B. Körner und Hugo Wieſt

Bd. 2) 1923 S. 271–385.

Knapp, Albert. ( Hd . II . 467 ; IV. 353) . Baun, Frdr., Albert Knapp, der Dichter

und Gesangbuchvater. Kirchl. Anzeiger f. Württ. 32 (1923 ) S. 89 f., 93 f.

Koch, Julius Ludwig August (1841-1908) . Deutsche Irrenärzte. Herausg.

von Th. Kirchhoff Bd. 2 ( 1924 ) G. 195-202 (R. Gaupp) . Mit Bild.

Koch, Karl Richard, Profeſſor der Physik an der Techn. Hochſchule in Stuttgart.

SchroM. 1924 Nr. 91 S. 5.

Koch-Grünberg, Theodor, Vorstand des Lindenmuseums in Stuttgart.

SchwM. 1924 Nr. 244 S. 5.

Kommerell, Ferdinand, Rektor der Realschule in Tübingen. Dr. Ferdinand

Kommerell, geb. 16. Jan. 1818 zu Tübingen, geſt. 22. Febr. 1872 daſelbſt. Aus

Familienpapieren. Tübinger Blätter 17 (NF. 3 ) 1922/24 G. 30-37. Mit Bild.

Köstlin, Karl, Stadtdirektionsarzt, Tit. Obermedizinalrat, in Stuttgart.

SchwM. 1924 Nr. 18 S. 5.

Köstlin, Theodor, gest. 1900. (Hd . IV. S. 359). Echt M. 1923 Nr. 109 G. 5.

Krailsheim e r, Nathan, Augenarzt in Stuttgart, Tit. Geh. Hofrat. SchwM.

1924 Nr. 223 S. 6 f.

Krämer, Carlos, Facharzt für Tuberkulose in Stuttgart. MKBIWürtt. 94

(1924) Nr. 14 vom 3. Mai (Fein).

Krauß, Julius, Oberamtsarzt in Kirchheim u. T., Tit. Obermedizinalrat.

edm.1923 Mr.245 5.5 ; Ms23123ürtt. 94 ( 1924 ) 6.5f. (Piomberg ) .

Kreuser, Heinrich (1855-1917 ) . Deutsche Irrenärzte. Herausg. von

Th. Kirchhoff Bd. 2 ( 1924) S. 280-282 (Groß). Mit Bild.

Kreuzer, Konradin, Musiker. ( d . II . 475 ; IV. 360.) Burkard, Heinrich,



362 Württembergische

Konradin Kreußer in Donaueschingen. Neue Musikzeitung 44 ( 1923 ) .305

bis 308. (Mit Bild.)

-

Kroner, Theodor, Rabbiner in Stuttgart, Mitglied der israelit. Cberkirchen-

behörde, Tit. Oberkirchenrat. Worte der Liebe und Verehrung, gesprochen

an der Bahre des ... Oberkirchenrats Dr. Theodor Kroner (Stuttgart,

10. Oft. 1923.) Zürich, D. Weinbaum. ( 1923.) Vgl. ferner : SchwM. 1923

Nr. 237 S.5.

Krüdener, Barbara Julie, Freifrau von. (Hd . II . 475 ; IV. 360. ) Stellen,

Tony, Die Baronin von Krüdener in Württemberg. SchwM. 1924 Nr. 308

(Sonntagsbeilage).

Kurz, Hans, Rathausbaumeister in Heilbronn. Sonntagsblatt, Wochenbeilage

zum Heilbronner General-Anzeiger 1923 Nr. 23 (10. Juni) . (Moriz v. Rauch.)

Kurz, Hermann. ( Hd . II . 478 ; IV. 362. ) 3u des Dichters Hermann Kurz Ge

dächtnis. Tübinger Blätter 17 (NF.3 ) 1922/24 S. 68–72. Zöpf, Ludwig,

Hermann Kurz als Bibliothekar. SchwM. 1923 Nr. 237 6.9 f.

Lachenmann, Familie. Genealog. Handbuch bürgerl. Familien Vd . 41

(=Reutlinger Geschlechterbuch von B. Körner und Hugo Wieſt Bd. 2 ) 1923

G. 387-426.

Lachmann, Johann (Hd . II . 478 ; IV. 362), gest . zwiſchen 6. Nov. 1538 und

27. Jan. 1539, wahrscheinlich Januar 1539. Rauch, Moriz , Joh. Lachmann,

der Reformator Heilbronns . Heilbronn, Druck und Verlag von Carl Rem-

bold. 1923.

Lamparter, Gottlob, Profeſſor am Karlsgymnaſium in Stuttgart. Bräu-

häuser, Karl, Erinnerungen an ... Gottlob Lamparter. Druck von A. Bonz'

Erben, Stuttgart. [ 1924.]

Laurmann, Richard, Strickermeister in Schönaich. Laurmann, Rich., Rich.

Laurmann. Ein Handwerksmann aus vergangenen Tagen (1803—1867) .

Neu herausg . von Frdr. Baun. 2. Aufl. Stuttgart, Quell -Verlag der Ev.

Gesellschaft [ 1924 ] . (Mit Bild . ) ( Gehört zu : Schwäbische Charakterbilder.)

Lechler, Paul, Fabrikant. Bericht des Vereins für ärztliche Miſſion in Stutt-

gart 27 ( 1923/24) S.1—6. ( A. Römer. ) Mit Bild und Namenszug .

Lechler, Rudolf, Missionar, geb. 1824, gest. 1908. Der Evang. Heidenbote 97

(1924) . 101-104, 114-116. (Dipper.) Mit Bild.

Lenau, Nikolaus. ( Hd . II . 483 ;

=

IV. 366. ) Lemke, Ernst, Nicolaus Lenau.

[Neue veränd . Ausgabe. ] Leipzig, Ph. Reclam [ 1923 ] . (= Dichterbio-

graphien. Bd. 8. Reclams Universalbibliothek Nr. 4330.)

Leube, Wilhelm O.,

Medizin Bd. 141

Liebe v. Giengen. (Hd . II . 486. ) . Honold [ Wilh. ] , Der Liebe von Giengen.

Ein freistädtischer Meistersinger aus dem 14./15. Jahrhundert. Heydekopf

(Heidenheim) Nr. 30 ( 1923) S. 233-235.

Prof. der inneren Medizin. Deutsches Archiv für klinische

( 1923) S. I-VIII . (Joh . Müller.)

Lint, Gottlieb, Kaufmann in Heilbronn, Landtagsabgeordneter. Rauch,

Moriz v., Der Heilbronner Kaufmann und Landtagsabgeordnete Gottlieb

Link. Neckar-Rundschau, Heilbronner Blätter für Kunſt und Wiſſen 4 ( 1924 )

Nr. 2.

List, Familie. Genealog. Handbuch bürgerl. Familien Bd . 41 (= Reutlinger

Geschlechterbuch von B. Körner und Hugo Wiest Bd. 2) 1923 S. 427-447 ;

Bd . 43 ( 1923) S. 467–474.
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Löchner, Johann, Oberlehrer an der Mädchenmittelschule in Stuttgart, Land-

tagsabgeordneter, Vorkämpfer des Volksschullehrerſtandes. SchwM. 1923

Württ. Lehrerzeitung E3 ( 1923 ) .45-49. Vereins-Nr. 37 S. 5. -

bote 58 (1923) S. 41 (Mayer).

-

Lorenz, Julius, Fabrikant in Stuttgart, Mitglied der Ersten Kammer als

Vertreter des Handwerks. SchwM. 1923 Nr. 160 S.5.

Lotter, Karl, zuerst Bankbeamter, dann Privatier und Schriftsteller in Stutt-

gart, Genealoge. SchwM. 1923 Nr. 76, a. G. 3.

Löwenstein, Karl, Fürst zu ( Dominikaner, Pater Raymundus). Siebert,

Paul, Karl, Fürst zu Löwenstein. Ein Bild seines Lebens und Wirkens

nach Briefen, Akten und Dokumenten. München-Kempten, Kösel und

Pustet 1924.

Lumpp, Familie . Genealog. Handbuch bürgerl. Familien Bd . 41 (= Reut-

linger Geschlechterbuch von B. Körner und Hugo Wiest Bd . 2) 1923 .449

bis 467.

Maisch, Wilhelm, Basler Miſſionar in China, ſeit 1921 Präſes der Hakka-

Kirche. Der Evang. Heidenbote 97 ( 1924) S. 171-173, 187-190 ( Dipper).

Mit Bild.

Mangold, Joſeph, Jesuit, Prof. a. d . Univ. Ingolstadt, dann Dillingen,

Direktor des Salvatorkollegs. Zeller, Joseph, Joseph und Maximus Mangold

von Röhlingen, zwei hervorragende Jesuiten des 18. Jahrhunderts . Ell-

wanger Jahrbuch 8 (1922/23) . 86-96.

Mangold, Maximus, Jeſuit, Prof. a. d . Univ. Ingolstadt, Provinzial der

oberdeutschen Provinz, Direktor des Salvatorkollegs in Augsburg . S. beim

vorigen.

Massenbach, Chriſtian Ludw. Aug., Reichsfreiherr von und zu . (Hd . IV. 374. )

Von dem Knesebeck, Ludolf Gottschalk, Das Leben des Oberſten Chriſtian

Ludwig August, Reichsfreiherrn von und zu Massenbach. Leipzig, Baustein-

Verlag (1924) .

Matthisson, Friedrich von. ( d . II. 501 ; IV. 374.) Briefe F. v. Matthissons

an Friederike Brun und Karl Viktor von Vonstetten. Mitgeteilt von

A. Heers. Euphorion. 13. Ergänzungsheft (1921 ) S. 24-34.

Mauch, Daniel. Baum, Julius, Schaffner und Mauch
-

enth. in dess. Alt=

schwäbische Kunst Augsburg, Filser 1923 S. 82–95 . ( Abgedr. aus Zeit-

schrift f. bildende Kunst NF. 27 [ 1914/15 ] ) .

Maher, Robert. (Hd. II . 504 ; IV. 375.) Hermann, Friedr., Der Naturforscher

Robert Maher. Volkstümlich dargestellt. Stuttgart. Druck der Induſtrie-

Verlags- und Druckerei- Gesellschaft m. b. H. [ 1924 ] . — Riehl, Alois, R. M.

Enth in deſſ. Führende Denker und Forscher, 2. Aufl. ( Leipzig), Quelle

u. Meher (1924) S. 193-222.

Mechthild, Pfalzgräfin, Mutter des Herzogs Eberhard im Bart. S. Ge-

schichte des fürstlichen Hauſes in Abt. 1 (Baum) .

Moď, Konrad, Schultheiß in Rottweil. Klein, H. O., Was alte Briefe melden .

(Kleine Beiträge zur schwäb. Familienkunde und Kulturgeschichte .) [ Briefe

von Konrad Mock, 1530. ] Blätter f. württ . Familienkunde Heft 5/6 (1924)

E. 85-91. (Vgl. WVjsh. NF.7 (1898 ) S. 50 ff . )
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Mohl, Moriz . ( d . II . 511. ) Steger, Karl, Die politischen Gedanken Moriz

Mohls . Tübinger Diss. von 1923. In Maschinenschrift.

Molique, Bernhard. (Hd . II. 513 ; IV. 379. ) Schröder, Friß, Bernhard

Molique und seine Instrumentalkompoſitionen. Seine künstlerische und

historische Persönlichkeit. Stuttgart, Berthold u . Schwerdtner 1923. (Mit

Bildern.)

Montfort, Grafen von. (Hd . II . 514 ; IV . 379.) Helbok, A., Die Dienſtmannen

von Montfort. Vierteljahrsschrift für Geschichte und Landeskunde Vorarl-

bergs 8 (1924) S. 33-38, 71-77. S. a. Politische Geschichte in Abt. 1

(Helbok) ; ferner Tettnang in Abt. 2.

Mörike, Eduard . ( Hd . II . 516 ; IV. 379. ) Luiſe Walther. Aus Mörikes Kreis

und Stuttgarter Zeit. 150 Charakterköpfe in bisher meist unveröffentlichten

Schattenbildern aus dem Gesamtwerk der Künſtlerin, ausgewählt von

Hanns Wolfgang Rath. ( = Schriften der Gesellschaft der Mörikefreunde.

Bd. 3. ) Ludwigsburg, Carl Fr. Schulz 1923. — Wilkens, Johannes, Eduard

Mörike. Glauben und Dichten. Eine Untersuchung über das Religiöse in

des Dichters Leben und Schaffen und seine seelische Begründung. Mün-

stersche Diss. von 1923. In Maſchinenſchrift. Vorberg, Gaston, Über

Ed. Mörikes Ehe. Zeitschrift für Sexualwiſſenſchaft Bd. 11, Heft 2 (Mai

1924) . 43-45. Weitbrecht, Marie, Eduard Mörike. Vilder aus seinem

Cleversulzbacher Pfarrhaus. Stuttgart. Fleischhauer u. Spohn . 1924. -

Sallwürk, Edm., Eduard Mörike. Mit Mörikes Bildnis . [ Neudruď 1925.}

(= Dichterbiographien . Bd. 12. ) Leipzig, Phil. Reclam . Recl. Univ.-Bibl.

Nr. 4742. Walter, Karl, Auguſt Mörike, des Dichters Lieblingsbruder.

Stuttgarter Neues Tagblatt 1924. Nr. 570. Beilage Schwäbische Heimat “ .

Mühleisen, Familie aus Eningen u . A. Stammreihen : Genealogiſches

Handbuch bürgerlicher Familien Vd. 43 ( 1923 ) G. 197-222.

Müller, Georg Heinrich, Hofmedikus in Calw.

dem Leben eines Karlsschülers . (Mit Vild .)

funde Heft 7 ( 1924) S. 134-136.

"

Müller, K. Ad. Emil, Aus

Blätter f. württ. Familien-

Müller, Gotthard (Joh. G. ), Kupferstecher. (Hd . II . 521. ) Réau, Louis, Un

graveur wurtembergeois du XVIII. siècle au service de l'art français.

(Joh. Gotth. Müller. ) Archives alsaciennes d'histoire de l'art 2 (1923)

G. 171-184.

Müller, Sigismund, Weihbischof von Konstanz, geſt. 1686, geb. in Rotten-

burg. Mad, Eugen, In Konstanz, der alten schwäbischen Bischofs- und

Konzilsstadt. Rottenburg a. N., Badersche Verlagsbuchhandlung 1924.

Multscher, Hans (Hd . II . 522 ; IV. 384. ) Baum, Julius, Ein Muttergottes-

bild von Hans Multscher. Mit 2 Tafeln. Cicerone 15 (1923) S. 140–143.

Neuffer, Joachim Ludwig, Pfarrer in Untertürkheim ( 18. Jahrh.) S. Unters

türkheim in Abt. 2.

Neuffer, Joh. Christian, Pfarrer in Auenstein, 18. Jahrh. S. Geschichte des

fürstlichen Hauſes in Abt. 1 (Kolb).

Neuffer, Ludwig ( Chrn . L. ), Münſterpfarrer in Ulm. ( Hd. II . 528 ; IV. 386.)

SchwM. 1924 Nr. 273, Sonntagsbeilage ( Ernst Haußmann).

Neuheller (Neobolus), Jodocus, Pfarrer in Entringen. Voſſert, G., Neues
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über Neuheller (Neobolus) und Diedelhuber. Archiv f. Reformations-

geschichte 21 (1924) . 37-48.

Shler, Theodor, Missionsdirektor in Basel. Öhler, Auguste, Theodor Shler.

Ein Leben im Glaubensgehorsam. Stuttgart, Evang. Missionsverlag 1923.

Skolampad, Joh. (Hd . II . 533 ; IV. 389. ) Ficker, Joh., Das Bildnis Ökolam-

pads. (Fortſ.) Zwingliana Bd . 4 (1921 ff .) S. 92, 255 f.

lenheinz, Familie . Glenheinz, Leopold, Ölenheinzscher Stammbaum 1504

bis 1700. Nach urkundl. Quellen bearbeitet. Abgeschlossen 1922. Als Hand-

schrift gedruckt. (Selbstverlag des Verf. ) O. J.

Oppenheimer, Joh. Süß . ( d . II . 534 ; IV . 389.) S. Geschichte des fürstl.

Hauses in Abt. 1 .

Ostermayer, Georg, als Organist an verschiedenen Orten Württembergs

tätig, zuletzt in Heilbronn. Rauch, Moriz von, Georg Ostermaher aus

Kronstadt. Ein Musiker und Dichter des 16. Jahrhunderts. Bes. BStAnz.

1924 . 149-152.

=
Ostertag Siegle, Karl von, Großindustrieller. SchwM. 1924 Nr. 60 S. 5.

Stinger, Frdr. Chriſtoph. ( Hd. II . 538 ; IV. 390. ) Stinger, Frdr. Christoph,

Die heilige Philoſophie. Aus Werken, Briefen, Aufzeichnungen aus-

gewählt ... von Otto Herpel. München, Chr. Kaiſer 1923. ( Enthält viel

Biographisches . ) Hahn, Joseph, Stinger, Der Geisterprediger. Sagen

über den i . J. 1782 entſchlafenen Prälaten Frdr. Chriſtoph Stinger. Lud-

wigsburg, Carl u . Aug. Ulshöfer [ 1924 ] . Mit Bild.

Otto, Adolf Friedr. Ewald, Dr. jur. in Heilbronn. Familien-Nachrichten des

Dr. jur. Adolf Friedr. Ewald Otto in Heilbronn a. N. ... Druck von

A. Bonz' Erben in Stuttgart. [ 1924. ]

Parler oder die Familie der Meister von Gmünd. (Hd . II . 543 ; IV . 392.)

Braun, Edm. Wilh., Biographisches über Heinrich Parler von Gmünd den

Jüngeren. Repertorium f. Kunstivissenschaft Bd . 44 (1924) S. 287-289 .

Paulus, Beate, geb. Hahn . (Hd . II . 545 ; IV.393. ) Römheld , W., Im Dienſt

des Herrn. Acht Lebensbilder. Stuttgart, Chr. Belſer A.G. 1923 S. 87-111 .

(Mit Bild. )

Pfeilstider, Familie. Pfeilsticker, Walter, Die Pfeilsticker. Ein Versuch

ihrer Handwerks- und Familiengeschichte. Vortrag. Blätter f. württ. Fami-

lienkunde Heft 5/6 (1924 ) S. 73–85.

-

Pfizer, Paul. (Hd. II . 549 ; IV. 395) . Becker, Johanna, Der Einheitsgedanke

bei den schwäbischen Dichtern der vierziger Jahre mit besonderer Berück-

sichtigung von Paul Pfizer, Friedr. Theod. Viſcher u . Ludwig Uhland.

Münstersche Diss. von 1923. In Maſchinenſchrift. – Pfizer, Paul Achatius,

Politische Aufsätze und Briefe. Herausg. und erläutert von Georg Künzel.

(Hist,-pol. Bücherei, herausg. von G. Künzel und J. Ziehen. Heft 3. ) Frank-

furt a. M., M. Diesterweg 1924. Hier ist auch der im SchwM. 1867 erschic-

nene Nachruf Notters auf Pfizer abgedruckt.

Pfleiderer, Familie, aus Hertmannsweiler. Stammreihen: Genealogisches

Handbuch bürgerlicher Familien Bd. 43 (1923) S. 223-386 .

Pflug, Joh. Bapt. (Hd. II . 550. ) Aus den Erinnerungen des Genremalers

Joh. Bapt. Pflug. Bilder aus der Zopf-, Räuber- und Franzosenzeit. Mit
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7 Tafeln. Herausg. von Jul. Ernst Günthert, bearb. von Matthäus Gerſter.

Biberach a. R., Dornsche Buchhandlung 1923. (Vgl. Heyd Nr. Ɛ151 . )

Planck, Hermann, Ephorus des Seminars Blaubeuren. SchwM . 1923 Nr. 27

G. 5.

Prahl, Arnold Friedrich. S. Ellwangen in Abt. 2.

Probst, Rudolf, Präsident des Landgerichts in Ellwangen. Ellwanger Jahr-

buch 8 (1922/23 ) S.102 f. ( Eugen Haug). Mit Bild.

Raiser, August, Facharzt für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten in

Stuttgart. SchwM. 1924 Nr. 302 S.5 (N. ) .

Ratgeb, Jerg, Maler von Gmünd. ( Hd. II. 558 ; IV. 401. ) Stange, Alfred,

Jörg Ratgeb. Zugleich ein Beitrag zur Verarbeitung italienischer Form.

mittel in Deutſchland. Feſtſchrift Heinrich Wölfflin. Beiträge zur Kunſt-

und Geistesgeschichte (München, Hugo Schmidt 1924) S. 195-208.

Rebstock, Johann Martin d. A., Pfarrer, zuleht Spezial in Neuffen, geſt.

1695. Fritz, Friedr., Die beiden Rebstock. Zwei Lebensbilder aus den

Kriegsnöten des 17. Jahrhunderts. SchwM. 1923 Nr. 40, Sonntagsbeilage.

Rebstock, Joh. Martin, d . J., Pfarrer, zuletzt in Zell und Aichelberg, gest. 1729.

S. Rebstock, Joh. M. d. A.

Reger, Johann. (Hd. II . 561. ) S. Ulm in Abt. 2. (Schramm. )

Reuchlin, Joh. (Hd . II . 565 ; IV. 404.) Christ, Karl, Die Bibliothek Reuchlins

in Pforzheim. ( Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen 52. )

Leipzig, O. Harraſſowit 1924.

Romann, Karl, Oberbaurat, Vorstand des städt. Hochbauamts in Ulm.

SchwM. 1924 Nr. 36 S. 9.

Römer, Frdr., Märzminiſter. (Hd . II . 572 ; IV. 409. ) S. Politische Geschichte

in Abt. 1 (Schneider).

Römer, Robert, Prof. der Rechte in Tübingen . (Hd. II . 573. ) SchwM. 1923

Nr. 98 S. 5.

Rösch, Karl Heinr., Oberamtsarzt in Urach. (Hd. II . 574 ; IV. 410.) . Th. L.,

Aus dem Tagebuch einer Auswandererfamilie (Oberamtsarzt Dr. Röſch).

SchwM. 1924 Nr. 273, Sonntagsbeilage .

Roßkampff, Georg Heinrich von. ( d. IV. 410. ) Rauch, Moriz von, Der Heil-

bronner Bürgermeister von Roßkampff, ein reichsſtädtischer Vertreter des

aufgeklärten Absolutismus. Heilbronn, Carl Rembold A.G. 1923.

Rues, Joh. Jakob, Pfarrer in Dürrmenz und Ensingen. Frit, Friedr., Joh.

Jak. Rues (1681-1754), ein pietistischer Seelsorger und seine Schidjale

unter Herzog Karl Alexander. BWKG. NF. 28 ( 1924 ) S. 130–143.

Rümelin, Guſtav. (S(Hd. II . 578 ; IV. 411.) Schnizer, Otto (sen. ), Gustav

Rümelins firchenpolitische Stellung. Bes. VStAnz. 1923 S. 183-192 . (Aus

Otto Schnizer jun., Gustav Rümelins politische Ideen 1919. )

Ruppmann, Wilhelm, Inhaber eines Spezialbaugeſchäfts für Feuerungs-

anlagen in Vaihingen a. F. SchwM. 1924, Nr. 26 S. 10.

Saile, Valentin, Glasmaler in Stuttgart, Inhaber eines Ateliers f. Kunſt-

glaserei und Glasmalerei. SchwM. 1924 Nr. 96 S. 5.

Sailer, Sebastian . (Hd . II . 579 f.; IV . 412. ) Johner, Moriz, Sebaſtian

Sailer. Ein kultur- und literargeschichtliches Lebensbild aus der Barod-
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zeit. Sonntagsfreude, Beilage zur Riedlinger Zeitung, 1921 , Nr. 38, 40f.,

46 ; 1922 Nr. 4, 5, 7.

Sandberger, Viktor, Konsistorialpräsident. S. Unterrichtswesen in Abt. 1 .

Sauter, Agnes, Abtissin in Heggbach (1480-1509) . S. Heggbach in Abt. 2

(Johner).

Schäfer, Paul, General d. Inf. SchwM. 1924 Nr. 164 S. 6.

Schäffler, Joh. (Hd . II . 583. ) S. Ulm in Abt. 2 (Schramm) .

Schaffner, Martin. (Hd . II . 583 ; IV. 415.) Baum, Julius, Schaffner und

Mauch; enth. in dess. Altschwäbische Kunst Augsburg, Filser 1923 .82

bis 95. (Abgedr. aus Zeitschrift für bildende Kunst NF. 27 [ 1914/15 ] . )

Schaible, David, Missionar. Der Evang. Heidenbote 97 (1924) . 109-111

(O. Schulße) . Mit Bild.

Schall, Rudolf, Direktor im Miniſterium des Außern, Verkehrsabteilung, Tit.

Präsident. SchwM. 1923 Nr. 26 S. 5.

Schefold, Karl, Rechtsanwalt in Ulm, Politiker. SchwM. 1923 Nr. 95 S. 5 f.

Schelhorn ( Schellhorn), Familie. S. Schöllhorn.

Schelling, Karoline. (Hd. II . 587. ) Allason, Barbara, Caroline Schlegel.

Studio sul romanticismo tedesco. Bari, Gius. Laterza e Figli 1919.

Carolinens Leben in ihren Briefen. Auf Grund der von Erich Schmidt

besorgten Ges.-Ausg. in Ausw. herausg. von Reinhard Buchwald, eingel .

von Ricarda Huch. Mit 16 Bildtafeln. ( 6.—10. Taus. ) . Leipzig, Insel-

Verlag 1923. (Gehört zu „Memoiren und Chroniken".) Körner, Josef,

Carolinens Rivalin. Preußische Jahrbücher 198 ( 1924 ) S. 27-52.

Schertlin von Burtenbach, Freiherren. S. Stammheim, Herren von.

Schickhardt, Heinrich. (Hd . II . 590 ; IV . 418. ) S. Wirtschaftsgeschichte in

Abt. 1 (Kallee).

-

Schiller, Familie (Hd. IV. 419). Andler, [Rudolf], Zur Schillergenealogie.

SchwM. 1924 Nr. 107 Sonntagsbeilage . Maier, Gottfried, Zur Schiller-

genealogie. Ebenda Nr. 120, S. 7.

-

-

-

Schiller, Frdr. (Hd . II. 592 ; IV. 420. ) Weltrich, Richard, Schiller auf

der Flucht. Herausgegeben von Julius Petersen. Stuttgart u . Berlin, J. G.

Cottas Buchhandlung Nachfolger 1923. Müller, Ernst, Schillers Wille

und Weg zum Ruhm. SchwM. 1923 Nr. 104 S. 9. 38 Briefe an Schil-

ler. Mitgeteilt von Otto Güntter. Rechenschaftsbericht des Schwäb. Schil-

lervereins 27/28 (1922/24), S. 17-60. Ein verschollener Schillerbrief.

Mitgeteilt von Eduard Berend. Rechenschaftsbericht des Schwäb. Schiller-

vereins 27/ 28 ( 1922/24) , S. 68. S. a. Hölderlin, Frdr.

Schiller, Joh. Kaspar (Hd . II . 596 ; IV. 426 ) . Peters , (Dr. ), Schillers

Vater. SchwM. 1923 Nr. 253, S. 1. Die Werbe-Instruktion für Schil-

lers Vater. Mitgeteilt von Otto Güntter. Rechenschaftsbericht des Schwäbi-

schen Schillervereins 27/28 ( 1922/24 ), S. 63-67. Ein Schreiben von

Schillers Vater (an den Rat der Stadt Gmünd ). Mitgeteilt von [ Anton ]

Nägele. Rechenschaftsbericht des Schwäb. Schillervereins 27/28 (1922/24),

G. 73-75. über Schillers Vater als Soldat in einem schweizerischen

Regiment. Die Literatur, Monatsschrift f. Literaturfreunde 26 (1923),

C. 125 f.

-

-
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Schippert, Friedr., Generalleutnant, Artillerie -Offizier. SchwM. 1924

Nr. 101, a. . 5.

-

Schmidt, Melchior, Bildhauer in Heilbronn seit 1593. Rauch, Mor. v.,

Melchior Schmidt, ein Heilbronner Spätrenaissancebildhauer aus dem

Allgäu. BesBStAnz . 1923, S. 73–80. Rauch, M. v., Neues von dem

Bildhauer Melchior Schmidt. Ebenda 1924, S. 262 f.

Schneckenburger, Mar (Hd . II . 602 ; IV. 429) . Rauscher, Jul., Mag

Schneckenburger. Tuttlinger Heimatblätter. Heft 2 (1924), S. 6—10. (Mit

Bild).

Schneider, Eulogius (Hd . II . 602; IV. 429). Albert, Peter P., Eine

zeitgenössische Stimme über Eulogius Schneider. Franziskanische Studien 11

(1924), S. 215-218.

Schneider, Fridolin, Gymnasial-Professor in Ellwangen . Ellwanger Jahr.

buch 8 ( 1922/23) , S. 104-106 ( Eugen Haug) mit Bild.

Schöllhorn, Familie. Schöllhorn, Friz, Bausteine zu einer Familien-

geschichte der Schelhorn, Schellhorn und Schöllhorn. Einsiedeln, Verlagss

anstalt Benziger. 1923. 4 °.

Schönleber, Gustav, Kunstmaler. Beringer, Jos. Aug., Gustav Schön-

leber. Mit 126 Abbildungen. Karlsruhe, C. F. Müller 1924.

Schradin, Familie. Genealog. Handbuch bürgerl. Familien Bd . 41 ( = Reut-

linger Geschlechterbuch von B. Körner u . Hugo Wiest Bd . 2) 1923, Seite

469-491 .

Schrenk, Elias, Evangelist. Römheld, W., Lebensbilder aus der inneren

und äußeren Miſſion. 2. Aufl. Stuttgart, Chr. Belser 1923, S. 102-120

(mit Bild). S. a. Kirchengeschichte in Abt. 1 (Hauß).

Schubart, Chriſtian (Hd . II . 608 ; IV . 433) . Gäckle, E., Schubart in

Königsbronn. Heydekopf (Heidenheim) Nr. 28, 1923, S. 217 f. - Schubarts

Leben und Gesinnungen ; von ihm selbst im Kerker aufgesett (= Bücherei

deutscher Autobiographien. Herausgeber: Robert Walter Bd . 1 ) . Lübed,

Antäus-Verlag ( 1924 ) . (Vgl. Heyd 8509.)

Schuhmacher, Friederike, Kinderschwester. Jaus, J. J., Schwester Rickele.

Aus dem Leben einer Kleinkinderschwester. Stuttgart, Evang. Miſſions-

verlag. 1923. Mit Bild.

Schwab, Gustav (Hd. II . 613 ; IV. 436) . Briefe von Gustav Schwab und

Wilhelm Waiblinger an Johann Rudolf Wyß d. J. Mitgeteilt von Rudolf

Ischer. Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte . 15. Ergänzungsheit

(1923) S. 54-62.

Schwandorf, Kechler von. S. Kechler von Schwandorf.

Seit (Sh ), Alexander (Hd. II . 618) . Archiv f . d . Geschichte der Medizin 14

(1923), S. 135 f. (Sudhoff.)

Siegle, Karl von Ostertag. S. Ostertag-Siegle, Karl von.

=
Sieglin Fehr, Hermann, Professor an der landwirtschaftl. Hochschule in

Hohenheim, Landesfischereisachverständiger. SchwM. 1923 Nr. 187, E. 5.

Silcher, Frdr. ( Hd . II . 622 ; IV. 442.) S. Schnait ( in Abt. 2) .

Sohn, Familie in Kümmerahhofen bei Reute. Fränger, Wilhelm, Der Bilder-

mann von Zizenhausen. Mit 109 Abb. Erlenbach-Zürich u. Leipzig, Eugen

Rentsch Verlag 1922. 4 °.
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Sontheim, Heinrich, Kammersänger. S. Stuttgart in Abt. 2 (Krauß).

Specht, Auguſt, Kunstmaler in Stuttgart. SchwM. 1923 Nr. 129, E. 5.

Sprenger, Balthasar, Prälat (Hd . II . 626) . BISAV . 36 (1924), p . 188 f.

(E. Schübelin.)

Stähle ( Stählin ), Familie, aus Wiernsheim. Stammreihen : Genealogisches

Handbuch bürgerlicher Familien.. Vd. 43 ( 1923), G. 387-409.

Stammheim, Herren von. Schübelin, E., Die Herren von Stammhein

und ihre Erben, die Freiherren Schertlin von Burtenbach. Ludwigs-

burger Geschichtsblätter Heft 9 ( 1923 ) , G. 78–104.

Steinhöwel, Heinrich ( d. II. 631 ; IV. 446) . Schüß, Hermann, Hein

rich Steinheil (Sonderabdruck, wohl aus einer Tageszeitung) . D. O. u. J.

[ 1923] .

Steinkopf, Frdr. (Hd. IV. 447.) Friedr. A. Steinkopf. Ein Wort der Erinne-

rung zu seinem hundertſten Geburtstag am 31. August 1924. Stuttgart,

Drud von J. F. Steinkopf [ 1924 ] . Mit Bild. A. G., Friedr. Steinkopf.

Ein Erinnerungsblatt zum 100jährigen Geburtstag. Börsenblatt f. d.

deutschen Buchhandel 91 (1924) Nr . 205 (1. Sept.).

Strauß, Frdr. (Dav. Fr.) .

Stiftsakten über Dav.

28 (1924), S. 15-22.

-

(Hd . II. 637 ; IV. 449.) Traub, [Frdr.] , Die

Fr. Strauß. BWKG. NF. 27 (1923), S. 48–64 ;

S., David Friedrich Strauß und Ludwigsburg.

SchwM. 1924 Nr. 75 S. 5 f. Honold, Wilhelm, David Friedrich Strauß

als Politiker. Tübinger Diſſ. von 1923. In Maschinenſchrift.

-

---

Streng, Familie. Etreng, Hermann, Vom Ühne und Urähne. Tuttlinger

Heimatblätter. Heft 2 ( 1924), S. 11 f.

Stübler, Adolf, Kommerzienrat in Stuttgart. SchwM. 1924 Nr. 28, S. 5.

Shh, Alexander. S. Seiß.

--

Ted, Berthold, Graf von, Bischof von Straßburg 1223-44 (Hd . II . 644), geſt.

9. Oktober 1244. Regesten der Vischöfe von Straßburg. Bd. 2. Herausg.

von A. Heſſel u. M. Krebs . Lief. 1 (Innsbrud, Wagner 1924) S. 34–91 .

Thienemann, K., Verlagsbuchhandlung. S. Stuttgart in Abt. 2 (Hefele) .

Thierer, Georg, Heimatforscher. Heydekopf (Heidenheim) Nr. 27, 1923,

G. 209-212 (Friz Schneider). Ebenda S. 212 f. (Hermann Pötzsch.)

SchwM. 1923 Nr. 171, S. 6. Archiv f. Stamm- und Wappenkunde 18

(1917/18), S. 40 f. ( Guſtav H. Lucas). BISAV. 32 (1920), Sp . 123–128.

Thurn u. Taxis, Fürsten von (Hd. II . 647 ; IV. 454 ) . Freytag, [Rudolf],

Das fürstliche Haus Thurn u. Taris. Der Burgwart 25 ( 1924), S. 46–52.

Titot, Heinrich, Stadtschultheiß in Heilbronn, Geschichtsforscher (Hd. II. 647 ;

IV. 454) . SchwM. 1924 Nr. 120, S.7 (M. v . Rauch).

―

-

Uber, Familie. Genealog. Handbuch bürgerl. Familien Bd. 41 (= Reutlinger

Geschlechterbuch von B. Körner u. Hugo Wiest Bd. 2) 1923, G. 493-513.

Uhland, Ludwig (Hd. II . 650 ; IV. 456 ) . S. Pfizer, Paul.

Ulmer, Familie in Schönaich. Hölderlin, Stammbaum der Familie Ul-

mer . . . in Schönaich. Ausgeführt durch Franz Jos. Reich in Stuttgart.

1923/24.

Württ. Bierteljahrsh. f. Landesgeſch . N.F. XXXII.
24
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Veiel, Theodor, Arzt in Cannstatt, Tit. Geh. Hofrat, Besißer einer Heilanſtalt

für Hautkrante. SchwM. 1923 Nr. 215, S. 5. MKBI. Württ. 93 ( 1923),

S. 157 f. (Ernst Müller.)

Veringen, Heinrich von, Bischof von Straßburg 1202-1223, geſt. 9. März

1223. Regesten der Bischöfe von Straßburg Bd. 2. Herausg. von A. Heffel

u. M. Krebs. Lief. 1 ( Innsbruck, Wagner 1924), S. 1–34.

Vetter, Leo, Geh. Hofrat, Gründer des Stuttgarter Schwimmbades. SchwM.

1923 Nr. 99, S. 5.

―

Vischer Theodor (Frdr. Th.) (Hd. II . 659 ; IV. 460) . Glockner, Hermann,

Fr. Theodor Vischer als ethisch-politische Persönlichkeit. Hiſtoriſche Zeit-

schrift Bd. 128 ( 3. Folge Bd. 32), 1923, S. 26–91. Meißner, R., Ja und

Nein. Fr. Th. Vischer in den namentlichen Abstimmungen des Frank-

furter Parlaments. Ludwigsburger Geschichtsblätter. Heft 9 ( 1923) , Seite

11-43. Schmidgall, Georg, Friedrich Theodor Vischer u. Gustav Grie-

finger. SchwM. 1924 Nr. 159 Sonntagsbeilage. S. a. Pfizer, Paul.

Vogt, Eduard, Mitglied des Katholischen Kirchenrats, Tit. Regierungsdirektor.

Deutsches Volksblatt (Stuttgart) , 1923, Nr. 123. - Magazin für Päda-

gogit 86 (1923), S. 81. Vereinsbote 58 ( 1923 ), S. 134.

-

Wagner, Tobias, Pfarrer in Horkheim, dann in Amerika, dann in Oberif-

lingen, zulet in Meimsheim. Friz, Frdr., Tobias Wagner (1702-69),

ein altwürtt. Theologe im Dienste deutsch-amerikanischer Gemeinden.

SchwM. 1923 Nr. 210 Sonntagsbeilage.

Wahlmann, Eleonore Benzinger. S. Benzinger-Wahlmann, Eleonore.

Waiblinger, Wilhelm (Hd. II . 666 ; IV. 463) . Briefe von Gustav Schwab

und Wilhelm Waiblinger an Johann Rudolf Whß d. J. Mitgeteilt von

Rudolf Ischer. Euphorion . Zeitschrift für Literaturgeschichte. 15. Ergän-

zungsheft (1923), S. 54–62.

Walder, Familie, aus Reutlingen. Stammreihen : Genealogisches Handbuch

bürgerlicher Familien Bd. 43 ( 1923 ), S. 411–447.

Waldburg, Otto Truchſeß von. (Hd . II . 668 f.; IV. 464.) Schwarz, Bernhard,

Kardinal Otto Truchſeß von Waldburg, Fürſtbischof von Augsburg. Sein

Leben und Wirken bis zur Wahl als Fürſtbischof von Augsburg ( 1514 bis

1543). ( Geschichtl . Darstellungen und Quellen. Herausg. von L. Schmiß-

Kallenberg. 5. ) Hildesheim, Franz Borgmeher 1923.

Walser, Julius, Domdekan in Rottenburg. Rottenburger Monatschrift f. prakt.

Theologie 7 (1923/24) S. 107-109. (H. Seibold .)

Walther, Luise, geb. Freiin von Breitschwert, Silhouettenkünſtlerin. Bio-

graphie von Friedr. Walther, enth. in : Luise Walther. Aus Mörikes Kreis

und Stuttgarter Zeit. 150 Charakterköpfe ... ausgewählt von H. W. Rath.

Ludwigsburg 1923 S. 7—16.

Weise, Robert, Professor für Figurenmalerei an der Hochschule f. bildende

Kunst in Weimar, geb. in Stuttgart. SchwM. 1923 Nr. 264 S.6.

Weiß, Jos (Hd. II . 677 ; IV . 469.) Maier, Gottfried, Der Reutlinger Bürger-

meister Jos Weiß. SchwM. 1924 Nr. 83 S.5 f. Vgl. dazu ebenda Nr.69

6.7.)
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Werenwag, Familie. (Hd . IV. 471.) Maier, [Gottfried], Familie Werenwag.

SchwM. 1924 Nr. 33 S. 6.

Werner, Guſtav. (Hd. II . 681 , 729 ; IV. 472. ) Kneile, G., Guſtav Werner. Ein

Lehrmeister für unsre Tage. Stuttgart, Quellverlag d. Ev. Gesellschaft 1928

(= Christlicher Volksdienst Heft 2).

Werner, Guſtav, Tiergartenbeſizer. S. Stuttgart in Abt. 2 (Tolmetsch).

Werner, Theodor, Defan in Besigheim, Vorstand d. Evang. Kirchengesang=

vereins für Württemberg. SchwM. 1923 Nr. 217 S. 5 f.

Wehr auch, Robert, Prof. für Wasserbau und Meliorationswesen an d. Techn.

Hochschule in Stuttgart. SchwM. 1924 Nr. 243 6.5.

Widmann, Heinrich, Oberlehrer in Cannstatt, Gemeinschaftsmann. Lehrer-

bote 54 (1924) G. 95-97 (G. Kern) .

Wiedersheim, Robert, Professor der Anatomie an der Universität Frei-

burg i. Br. SchwM. 1923 Nr. 161 S. 5. Die Medizin der Gegenwart in

Selbstdarstellungen. Herausg. von L. R. Grote [Bd . 1 ] . Leipzig, F. Meiner

1923. 6. 207-227. (Mit Bild. ) Wiedersheim, Robert, Lebenserinne-

rungen. Tübingen, J. C. B. Mohr 1919.

Wieland, Christoph Martin. (Hd. II . 685, 729 ; IV.474. ) Leinert, Martin,

Wieland als Politiker. Leipziger Diss. von 1923. Handschrift. Weiz-

säcker, P., Wieland und Warthausen. Schwabenspiegel 17 ( 1923 ) S. 133 f.

Biest, Familie . Wiest, Hugo, Die gesamte Nachkommenschaft von Dr. med.

Innozens Wiest, geb. 1765, gest. 1838. Privatdruc. 1924. D. D. u. Dr.

Wildermuth, Hermann Adalbert, Jrrenarzt ( 1852-1907) . Deutsche Jrren-

ärzte. Herausg. von Th. Kirchhoff, Bd. 2 ( 1924) G. 269–273. (R. Gaupp .)

Mit Bild.

Wirth, Joh. Albert, Schlachtenmaler. SchwM. 1923 Nr. 28 6.5.

Wislicenus, Wilhelm, Professor der Chemie in Tübingen. Reden anläßlich

der Rektoratsübergabe am 3. Mai 1923 ( Universität Tübingen) S. 13 f.

Wolff, Balthasar, Baumeister in Heilbronn, gest. 1564. Rauch, Moriz von,

Balthasar Wolff, ein Heilbronner Baumeister des 16. Jahrhunderts . WVjsh.

NF. 31 ( 1922/24) G. 200-216.

--

Wurster, Paul, Prof. d . prakt. Theologie in Tübingen. Reden anläßlich der

Rektoratsübergabe 3. Mai 1923 (Univerſität Tübingen) S. 14-16.- SchwM.

1923 Nr. 4 S. 5 ; ferner Nr. 5 S.5 (Fr. Traub) . Monatschrift für

Pastoraltheologie 19 ( 1923) G. 37 f.

Württemberg, Ludwig, Prinz von, 1661-1698 . (Hd . II . 699.) Gehring,

Paul, Prinz Ludwig von Württemberg : ſeine Bibliothek und ihre Teilung

zwischen den Univerſitätsbibliotheken zu Halle u. Tübingen 1701. Zentral=

blatt f. Bibliothekswesen 41 (1924) S. 505-531, 565-580.

Whß, Bernhard. ( Hd . IV. 4Ɛ4 . ) Frez, Diethelm, Zur Lebensgeschichte des Chro-

nisten Bernhard Wyß. Zwingliana Bd . 4 ( 1921 ff. ) S. 194-211 .

Zainer, Joh. ( Hd . II . 706 ; IV. 484. ) S. Ulm in Abt. 2 ( Schramm).

Zeller, Eduard, Philosoph. Häring, Hermann, über Eduard Zellers Brief-

wechsel. SchwM. 1924 Nr. 301 , Sonntagsbeilage.

21*
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Zeller, Heinr. Friedr., Pfarrer in Wiernsheim und Derdingen, geb. 1758.

N., Eine Reise durch Süddeutschland vor 130 Jahren [nach einem Reise-

tagebuch Zellers ] . SchwM. 1924 Nr. 40, Sonntagsbeilage.

Zeppelin, Ferdinand, Graf von. Biedenkapp, Georg, Graf Zeppelin. Werden

und Schaffen eines Erfinders. (= Lebensbücher der Jugend. Herausg. von

Fr. Düsel. Bd. 7.) Braunschweig, G. Westermann. 1910.

Ziegler, Georg, Maler. Baum, Julius, Zur Zieglerfrage ; enth. in deſſ.

Altschwäbische Kunst Augsburg, Filser 1923 S. 96-101. ( Abgedr. aus

Kunstwanderer 1921/22.)

Ziegler, Wilhelm, Maler, geb. Creglingen. Baum, Julius, Zur Zieglerfrage;

enth. in dess. Altschwäbische Kunst Augsburg, Filser 1923 S. 96-101.

(Abgedr. aus Kunſtwanderer 1921/22.)

Zimmern, Wilhelm Werner, Graf von, Juriſt und Hiſtoriker, Kaiſ. Kammer-

richter in Speyer, gest. 1575. Feurstein, Ein Bildnis des Grafen Wilh.

Werner von Zimmern ( 1485–1575) in der Fürſtl. Gemäldegalerie zu

Donaueschingen. Schriften des Vereins f. Geschichte und Naturgeschichte der

Baar 15 ( 1924) S. 114–117.

3öppris, Familie. (Hd. II . 712.) Gädle, Eugen, In Cölleda (bei Erfurt).

Ein Kapitel zur Zöppritschen Familiengeschichte. Hehdekopf (Heidenheim)

1923 Nr. 22 G. 169–172, Nr. 23 S. 178 f., Nr. 24 S. 187-189, Nr. 25 S. 196

bis 198, Nr. 26 G. 204-206 .
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Die Reichsstraßen des Mittelalters

im heutigen Württemberg.

Von Karl Weller.

Den Straßen des Mittelalters haben die Forscher noch wenig Be-

achtung zugewandt, in Württemberg wie im übrigen Deutschland. Bei

den Römerstraßen zwar ist die Erkenntnis ihrer geschichtlichen Bedeutung

schon längst durchgedrungen, auch den vorrömischen hat man neuerdings

größere Aufmerksamkeit geschenkt ; aber für das mittelalterliche Straßen-

weſen ſind weder die Grundlagen der Entwicklung unterſucht noch die

einzelnen Straßenzüge festgestellt. Nach dem Zweck der Straßen sind

zu unterscheiden die Nachbarschaftswege und die Fernstraßen. Nur dieſe

sollen uns im folgenden beschäftigen : die Einsicht in ihren Verlauf

ist von nicht geringer Wichtigkeit für die Geschichte von Handel und

Verkehr, für den Gang der Kriegsunternehmungen, für die Anlage von

Burgen und Städten, ja ihr Vorhandensein hat auch merklich auf die

Entwicklung der mittelalterlichen Staatswesen eingewirkt.

Schon in vorrömischer Zeit gab es in unserem Lande eine große

Anzahl durchgehender Landstraßen, meiſt Naturwege, die bei möglichster

Einhaltung der kürzesten Linie die natürlichen Vorteile, insbesondere

auch die Wasserscheiden, ausnüßen und die ungünstigen Stellen nach

Möglichkeit vermeiden. Von den Römern aber wissen wir, daß sie

von Staats wegen Kunſtfernstraßen in unserem Lande gebaut haben .

In der deutschen Zeit wurden zunächst die alten Straßen weiterbe-

nüßt. Man hat beobachtet, daß die frühmittelalterlichen gerne die Bahn

der vorrömischen einschlagen und wieder mehr dem Gelände Rechnung

tragen ') ; die neuen Landesbewohner verstanden noch nicht, die Römer-

ſtraßen zu erhalten, die für rein militärische Zwecke angelegt waren

und den nunmehrigen Bedürfnissen nicht weiter entsprachen. Natürlich

verlangte der Verkehr auch in der frühmittelalterlichen Zeit neue Wege,

die freilich nach Anlage und Pflege hinter den römiſchen weit zurück-

standen. Die Landstraßen der fränkischen und der nachfolgenden Kaiſer-

zeit galten als Eigentum des Königs ; man nannte sie im Unterschied

1) Schumacher, Siedlungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande III, 1925, S. 140 .

Bürtt. Vierteljahrsh . f. Landesgeſch. N. F. XXXIII.
1
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von den Nachbarschaftswegen, den Pfaden (semitae) oder Diotwegen

d. h. Volkswegen, öffentliche Straßen (viae oder stratae publicae),

Heerstraßen oder Königsstraßen. Auch die schiffbaren Gewässer, die

Wasserstraßen, standen im Eigentum des Königs, und sie wurden, wo

es anging, den Landstraßen vorgezogen, zumal stromabwärts ; die Flüſſe

waren damals wegen der stärkeren Bewaldung waſſerreicher.

Die fränkischen Könige, insbesondere Karl der Große, haben Straßen-

und Brückenbau gepflegt : die Anlage von Straßen wurde im Auftrag

des Königs von den königlichen Sendboten angeordnet und von den

Grafen geleitet, welche durch den Königsbann das Volk zu den öffent=

lichen Arbeiten aufriefen und diese überwachten 2) . Häufig erscheinen in

unsern Quellen später verödete Wege, die den Namen Heerstraßen

führen: langgestreckte Straßenzüge, die in möglichst gerader Richtung

fernen Zielen zustreben . So hat Viktor Ernst z . B. auf der mittleren

Alb eine Reihe von sieben oder acht Heerstraßen nachgewiesen, die in

ungefähr denselben Abständen faſt gleichlaufend von Nordwesten nach

Südosten sich erstrecken ; er glaubt sie am ehesten der frühmittelalter-

lichen Zeit zuteilen zu müſſen, ſoweit sie nicht schon in die römiſche

oder vorrömische Zeit zurückgehen ") .

Nahe der heutigen württembergischen Grenze erstreckt sich die im

Mittelalter vielbenüßte Straße, die vom Niederrhein über Frankfurt,

Miltenberg am Main, Tauberbischofsheim und Simmringen, den einzigen

Ort Württembergs, den sie berührt, nach Aub zieht, wo ſie ſich mit einer

andern von Nord- und Mitteldeutschland über Würzburg und Ochien-

furt herkommenden Straße trifft und nun südöstlich an der Reichs-

stadt Rothenburg ob der Tauber in geringer Entfernung vorbei über

Gebsattel, Feuchtwangen, Donauwörth nach Augsburg verläuft, um von

da aus den Brenner und die oberitalische Ebene zu erreichen ). Dieſe

jezt teilweise ganz verlassenen Straßenzüge waren einst Hauptverkehrs-

wege Deutschlands und sind urkundlich schon früh bezeugt ; sie waren

insbesondere auch die Hauptwege für diejenigen, die aus den nieder-

rheinischen Landschaften wie aus Mittel- und Norddeutschland nach Rom

2) Gasner, Zum deutschen Straßenwesen von der ältesten Zeit bis zur Mitte des

17. Jahrhunderts. Eine germaniſtiſch-antiquarische Studie, 1889 , S. 34 .

3) Beschreibung des Oberamts Münsingen. Herausgegeben vom K. Statiſtiſchen

Landesamt. Zweite Bearbeitung, 1912, S. 342 ff. Beschreibung des Oberamts Ried-

lingen. Zweite Bearbeitung, 1923 , S. 424.

4) Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Weſt-

deutschland und Italien mit Ausschluß von Venedig I, 1900, S. 389 beschreibt den

Zug dieser Straße nach einer Urkunde von 1340. Weller, Geschichte des Hauses Hohen-

lohe II, 1908, S. 462.



Die Reichsstraßen des Mittelalters im heutigen Württemberg. 3

oder ins Heilige Land gelangen wollten. Im Jahr 1182 gründete Albrecht

von Hohenlohe im Verein mit Kaiser Friedrich I. an dieser Straße

zu Reichartsroth (zwischen Aub und Gebsattel) ein Hospital zur Auf-

nahme der vorüberziehenden Pilger; im folgenden Jahr gewährt Graf

Poppo von Wertheim vor einem Zug ins Heilige Land eben aus Rück-

ſicht auf dieſe Straße dem Ziſterzienserkloster Altenberg bei Burscheid

nordöstlich von Köln Zollfreiheit in ſeiner Grafschaft ) . Die Bedeutung

der Straße hat Aloys Schulte aus Augsburger Urkunden des 14. Jahr-

hunderts erkannt und ins Licht gestellt.

Einer der wichtigsten Fernwege des früheren Mittelalters verlief

durch den nördlichen Teil des heutigen Württemberg : es ist die vor-

nehmlich in der Merowinger- und Karolingerzeit, aber auch später

noch vielbefahrene Straße, die vom westlichen Frankreich, von Paris,

über Verdun, Meh, Kaiserslautern und Worms nach Bayern und dann

ins östliche Europa sich hindehnt. Vom Rhein bei Worms zieht sie,

zweimal den Neckar überquerend, über Ladenburg, Wiesloch, Sinsheim

und Wimpfen ; Zölle zu Worms, Ladenburg und Wimpfen, welche die

Kaufleute, Handwerker und Friesen zu bezahlen hatten, ſind ſchon früh

von den deutschen Königen den Wormser Bischöfen überwiesen worden ®) .

Von Wimpfen geht die Straße über das spätere Neuenstadt am Kocher

nach Öhringen, dann in geringer Entfernung vom Fuß der Walden-

burger Berge nach Untermünkheim, um weiter auf der Ebene östlich

des Kochertals über Hessental und Sulzdorf in das Wald- und Berg-

gelände einzudringen und zugleich das östliche Franken zu verlassen .

Bei Ellwangen in Schwaben überschreitet sie die Jagst und erreicht

durch das nördliche Ries langhingestreckt über Wörniz und Altmühl

unterhalb von Ingolstadt die Donau und von hier durch das Bayer-

5) Weller, Hohenlohisches Urkundenbuch I, 1899, S. 9 Nr . 17 u . S. 10 Nr. 18 .

6) Schannat, Historia episcopatus Wormatiensis II , 1734, p . V nr . 4. Boos ,

Urkundenbuch der Stadt Worms I, S. 9 : Urkunde von 829, nach der Kaiſer Ludwig

und sein Sohn Lothar dem Biſchof von Worms die Belehnungen früherer Könige be-

ſtätigen, ut. quanticumque negotiatores vel artifices seu et Frisiones apud Van-

gionem civitatem devenissent, omne telonium, undecumque illud fiscus et in pre-

dicta civitate et in castellis Lobedunburc et Wimpina exigere poterat, ad inte-

grum per eorum auctoritates eidem ecclesie concessissent. Die Urkunde gehört

zu denen des Wormser Bistums, die, wenn auch nicht gefälscht, doch überarbeitet

worden sind. In einer Erneuerung der Urkunde durch Otto I. von 947 (Diplomata I

Nr. 84) fehlt die Stelle, in einem Diplom Ottos I. von 953 (Dipl. I Nr. 161 ) wird

wenigstens der Zoll in Ladenburg erwähnt . Der Einschub scheint um dieſe Zeit erfolgt

zu sein. Vgl. auch Boos, Geschichte der rheinischen Städtekultur von den Anfängen

bis zur Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung der Stadt Worms I, 1897, S. 335.

1*
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land mit südlicher Umgehung des Donauknies (heute Ochsenstraße be-

nannt) über Abensberg, Eggmühl und Aufhausen 7 ) die Stadt Paſſau.

Sie war schon während der vorrömischen Zeit im Gebrauch und wurde

zwischen dem rätischen Limes und der Donau von den Römern aus-

gebaut ; ihr Verlauf als Römerstraße konnte von Winkelmann auis

genaueſte beſtimmt werden *). Wie wichtig dieser Hauptweg vom west-

lichen Frankreich ins östliche Europa war, erhellt daraus, daß in ihrer

nächsten Nähe, da, wo sie die Ebene verläßt und in das lange Zeit

ganz unbeſiedelte Nadelholzgebiet des Keuperberglands, den Virgundia-

wald, eintritt, schon in uralter Zeit ein castrum angelegt wurde, die

Stöckenburg bei dem späteren Städtchen Vellberg, die jedenfalls vor

der Mitte des 8. Jahrhunderts, als sie zum erstenmal urkundlich be-

gegnet, zu den fränkischen Königsgütern zählt "), und deren Dasein in

dieser abgelegenen Landschaft nur aus dem Bestehen des wichtigen

Straßenzugs erklärt werden kann. Dessen Bedeutung offenbart auch

die Tatsache, daß der Hausmeier Karl Martell, um die ungehinderte

Benützung der Straße zwischen Franken und Bayern bis zur Donau

zu sichern, kurz vor dem Aufhören des alamanniſchen Sonderherzogtums

das von ihr berührte Gebiet, Teile des alamannischen Gaus Suala-

feld und des bayrischen Nordgaus, in eigene Verwaltung nahm, was

dann etwas später im Jahr 741 die Begründung eines eigenen Bis-

tums Eichstätt für dieſe Landſchaft herbeigeführt hat 19) . Ebenso wurde

noch im 8. Jahrhundert die Stätte von Ellwangen nicht ohne Rücksicht

auf diese Straße für eine Klostergründung ausersehen ") . In der Zeit

7) Korzendorfer, Handel und Verkehr an der oberen Donau zur Römerzeit : Das

Bayerland, 36. Jahrgang, 1925, Nr. 18, S. 6.

8) Winkelmann, Die vorrömischen und römischen Straßen in Bayern zwischen

Donau und Limes : Deutsches archäologisches Inſtitut, XI. Bericht der römisch-germa-

nischen Kommiſſion 1918/1919, S. 4ff. Winkelmann, Eichstätt. Sammlung des hiſtoriſchen

Vereins : Kataloge weſt- und süddeutſcher Altertumsſammlungen, herausgegeben von

der römisch-germanischen Kommission des deutschen archäologischen Instituts VI, 1926,

S. 52 ff., 60 ff.

9) Karlmann schenkt dem Bistum die Kirche infra castro Stochhamburg, Wir-

tembergisches Urkundenbuch I, S. 87, Nr. 78.

10) Gareis , Oberpfälzisches aus der Karolingerzeit : Forschungen zur Geschichte

Bayerns VI, 1898 , S. 4. Heidingsfelder, Die Regesten der Bischöfe von Eichstätt

1915, S. 5. Winkelmann, Zur Vorgeschichte von Eichstätt : Sammelblatt des hiſtoriſchen

Vereins Eichstätt XXXIV. Jahrgang 1919, S. 3 ff.

11 ) Über die Klostergründung Bossert, Die Gründung des Kloſters Ellwangen,

Blätter für württembergische Kirchengeschichte III, 1888, S. 67 ff., 73 ff ., 81ff., 89 ff .

Württembergische Kirchengeschichte . Herausgegeben vom Calwer Verlagsverein 1893,

S. 45 und 46 (Bossert) . Ferner Ellwanger Jahrbuch 1910-1912.



Die Reichsstraßen des Mittelalters im heutigen Württemberg . 5
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der salischen Kaiser stellte Shringen, das auch der Sig eines bedeutenden

Grafengeschlechts war 12), eben weil es an dieser Fernstraße lag, einen

bedeutenden Handelsplatz dar, wie aus seiner starken Münzprägung

hervorgeht ; über diese war eine Hausgenoſſenſchaft von zwölf Münzern

gesetzt 1 ), eine Einrichtung, die sich sonst nur in den bedeutendsten

Städten des mittelalterlichen Deutschlands vorfindet. Noch in der Hohen-

staufenzeit wurde wesentlich auch mit Rücksicht auf diese Straße die

Kaiserburg in Wimpfen erbaut 14) . Auf diese Fernstraße ist ein Strahl

der Dichtung gefallen : in der deutschen Heldenſage wird sie als der

Weg angegeben, der von der Burgundenhauptstadt Worms ins Hunnen-

land führte, und umgekehrt. Nach dem Nibelungenlied geleiteten Kriem-

hild als Braut des Hunnenkönigs Ehel ihre Brüder Gernot und Giselher

bis an die Donau nach Vergen, d . h. Pföring unterhalb von Ingol-

stadt 15), nachdem vorher die Nachtlager bis dahin vorbereitet worden.

waren 16) . Bei dem Weg, den die Hunnenboten Wärbel und Swemmelin

von Worms zurück machten, wird ausdrücklich erwähnt, daß die Bur-

gunden ihnen das Geleit bis nach Schwaben gegeben haben 17) . Von

König Gunther und seinen Recken berichtet das Lied, daß sie von Oſt-

franken gegen Suanefelde, d . h . den Gau Sualafeld, geritten und nach

zwölf Tagen bei Moeringen über die Donau gefahren seien 18) : es iſt

dieser Ort das heutige Großmehring nur wenig oberhalb von Pföring ;

er wird auch in der nordischen Thidreksaga als Übergangsstätte der

12) Wirtembergisches Urkundenbuch I, S. 263. Nr. 122 vom Jahr 1037.

13) In derselben Urkunde : in villa Orengowe decem talenta illius monete . Wirt.

Urk.-B. V, Nr. 1251 vom Jahr 1253 : der voit sol auch haben alleine die juden

und die munze und sol setzen zwelf munzere die heizent husgenossen . Cheberg,

Über das ältere deutsche Münzwesen und die Hausgenossenschaften, beſonders in wirt-

schaftlicher Beziehung : Staats- und ſozialwiſſenſchaftliche Forschungen, herausgegeben

von Schmoller II, 5, 1879, S. 109 ff. Münzerhausgenoſſenſchaften gab es außer in

Shringen nur noch in Augsburg, Bamberg, Basel, Erfurt, Frankfurt, Köln, Weißen-

burg, Wien, Worms und Würzburg.

14) Frohnhäuser, Geschichte der Reichsstadt Wimpfen, 1870, S. 28 ff.

15) Die Nibelungen, bearbeitet von Piper (Deutsche National-Literatur, hrsg . von

Joseph Kürschner, 6. Bd .) , Vers 1292 : Unz an die Tuonouwe ze Vergen si dô

riten . Vgl. Neufert, Der Weg der Nibelungen : Wissenschaftliche Beilage zum Pro-

gramm der Städtischen Höheren Bürgerschule zu Charlottenburg, 1892, S. 7.

16) Vers 1289 : Si scuofen di nahtselde unz an Tuonouwe stat.

17) Vers 1494 : vroelich si do dan fuoren unz in Swâben ; dar hiez si Gêrnot

sine helden beleiten.

18) Vers 1526 : Dô si von Ostervranken gegen Swanevelde riten ... an dem

zwelften morgen der künic zer Tuonouwe quam. S. 1592 : Da ze Moeringen si

waren über komen.
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Nibelungen über die Donau angeführt 19) . Ebenso flieht im Walthari-

lied der Held mit seiner Verlobten von der Hunnenhofburg auf dieſer

Straße, bis er nach vierzig Tagen an das Ufer des Rheins gelangt

und gegenüber die Königsburg von Worms erblickt, um dann nach

Westen über den Wasichenwald weiterzureisen 20). Der aus Österreich

ſtammende Dichter des Nibelungenlieds wußte freilich von dieser ihm

durch die Sage überlieferten Straße nichts mehr 2 ) , er hat keine genauere

Kenntnis vom Weg zwischen Worms und der Donau und läßt die

Nibelungen zuerst von Worms mainaufwärts ziehen 22) und dann erſt

die Donau bei Moeringen erreichen, eine ganz unmögliche Wegführung:

hätten die Burgunden den Umweg dem Main entgegen gewählt, jo

wären sie gewiß von da die nächſte Straße nach Paſſau über Regens-

burg geritten, während diese in der späteren Karolingerzeit und den

nächstfolgenden Jahrhunderten so bedeutende Stadt von dem Dichter

des Nibelungenlieds überhaupt nie erwähnt wird 23) . Der Wechsel von

Pföring und Großmehring als übergangsorten über die Donau rührt

19) Thidreksaga Kap . 364 : Nu kemr Hogni til eins vatz er heitir Moere ;

fälschlich meint die Sage, daß hier Donau und Rhein zusammenströmen. Siehe W.

Schulze, Einführung in das Nibelungenlied, 1892, S. 46. Es ist wahrſcheinlich, daß

der Schwarzwald oder Dunkelwald, den nach den nordischen Sagen, der Exelsage

(Atlakvidha) und dem Ehellied (Atlamâl) der Edda, die Nivelungen auf dem Weg

ins Hunnenland durchreiten (W. Schulze a . a . D. S. 21 und 32), eine Erinnerung an

das Nadelholzgebiet zwischen der Hällischen Ebene und dem Ries birgt, durch das die

Straje zog. Auch die Tatsache, daß der Wald schon in der Karolingerzeit einen

Namen trägt, nämlich Virgundia oder Virigunda silva (814 Wirt. Urk.Buch I, S. 79,

Nr. 71 : in loco nuncupante Elehenwang intra waldum cuius vocabulum est Vir-

gundia, 1024, Wirt. Urk.- Buch I, S. 256, Nr. 217 : quandam silvam Virigunda

dictam ad Elwacense cenobium pertinentem) ist bemerkenswert ; der Wald war eben

der Straße wegen bekannt und früh benannt. Der Name wird mit gotiſchem fairguni.

angelsächsischem fiergen, Berg, zusammengebracht ( Schwäbisches Wörterbuch II , S. 1513 ),

auch mit dem bei Căſar, Tacitus und andern römiſchen Geſchichtsschreibern vielgebrauchten

Namen Hercynia silva (Hirt, Die Urheimat und die Wanderungen der Indogermanen :

Geographische Zeitschrift I, 1895, S. 654) .

20) Waltharius, lateinisches Gedicht des zehnten Jahrhunderts, von Scheffel und

Holder, 1874, S. 32, Vers 431 ff.: Venerat ad fluvium ... Scilicet ad Rhenum

qua cursus tendit ad urbem Nomine Wormatiam regali sede nitentem . 4-9 ff :

Interea vir magnanimus de flumine pergens Venerat in saltum iam tum Vosagum

vocitatum.

21 ) Vers 1430 (von den Hunnenboten) : Welhe wege si fieren ze Rine durch

diu lant, des kan ich niht bescheiden .

22) Vers 1525 : Do scihten si ir reise gegen dem Meune dan, uf durch Oster-

vranken, die Gunthêres man.

23) Roethe, Donau, Rhein und Nibelungenlied : Korrespondenzblatt des Gesamt-

vereins der deutschen Geſchichts- und Altertumsvereine 1926, Nr. 1-3, S. 3 ' .
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daher, daß am Ende der weiten Fernstraße zwei nahe beieinander

Liegende, von den Römern bereits ausgebaute Wege benützt werden

konnten, wie man denn auch östlich von Öhringen wiederholt zwei in

gleicher Richtung verlaufende, heutzutage ganz verlassene Wege nach

Willkür wählte24) und ferner eine von dieſer Straße östlich des einſtigen

Chrnwalds bei Westernach abzweigende Reichsstraße über Geislingen.

am Kocher, Kröffelbach, Jlshofen, Crailsheim und Dinkelsbühl 25) als

Wechſelweg für den gewöhnlichen über Ellwangen führenden Zug ge-

braucht wurde.

Eine andere besonders wichtige Fernstraße muß von Süden nach

Norden durch Schwaben gezogen ſein. Im Januar 965 traf Kaiſer Otto

der Große auf der Heimfahrt von Pavia in Oberitalien über die

Klöster St. Gallen und Reichenau mit seinen Söhnen Otto und Wil-

helm, die ihm entgegenritten, in Heimsheim zusammen, um sich dann

an den Rhein nach Worms zu begeben 26) ; er ist wohl auf der Straße

gezogen, die über die Alb ins Echaztal verlief, dann als sogenannte

Rheinſtraße, wie sie zu Ende des 12. Jahrhunderts urkundlich be-

gegnet 27), den Schönbuch durchquerte, und über Darmsheim und Malms-

heim, wo heute noch der Name Rheinstraße lebt 28), Heimsheim und

dem Rheine zuſtrebte 29) . Auch die Orte, an denen im 9.- 11 . Jahr-

hundert die fränkischen und deutschen Könige auf ihren Zügen durch

das Reich Urkunden ausstellten, außer den königlichen Pfalzen Ulm,

Rottweil, Waiblingen und Heilbronn die Orte Urach, Sontheim an

der Brenz, Winterbach im Remstal und Nattheim bei Heidenheim 3º),

müſſen an Königsstraßen gelegen sein. Im 10. und 11. Jahrhundert

gab es neben den unbedeutenden örtlichen Münzen einige große Münz-

24) Über diese schon vorrömischen Wege siehe Weller, Vorrömische Straßen um

Chringen : Fundberichte aus Schwaben XII, 1904, S. 15ff.

25) Über diese Straße siehe Weller, Geschichte des Hauses Hohenlohe. Zweiter

Teil, 1908, S. 464.

26) Continuator Reginonis ad an. 965, Scriptores rerum Germanicarum in

usum schol. 1890. Der Verfaſſer iſt Adalbert, der spätere erste Erzbischof von Magde:

burg (seit 968) ; die Fortseßung reicht von 907–967.

27) Via Reni in einer Urkunde des Klosters Bebenhausen 1191-1193, Wirtem-

bergisches Urkundenbuch II, S. 2710 , Nr. 446.

28) Auf der Karte 1 : 25 000, Blätter Böblingen und Liebenzell, begegnet der Name

Rheinstraße für eine längere Strecke nördlich von Dagersheim bis gegen Malmsheim .

29) Nägele, Tübinger Blätter 1901 , S. 53. Ernſt, Beschreibung des Oberamts

Münsingen 1912, S. 344 ff. Hertlein, Art, Naturgeschichte und Kennzeichen unserer

Römerstraßen : Fundberichte aus Schwaben, Neue Folge II, 1924, S. 59.

30) Die Aufenthaltsorte der Könige sind aufgezählt von Paul Friedrich Stälin

Geschichte Württembergs I, 1 , 1882, S. 122, 125, 187, 193.
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ſtätten von allgemeiner Bedeutung im Lande, außer dem schon erwähnten

Öhringen Eßlingen und Ulm ¾¹) ; dieſe Orte waren damals ſchon Handels-

plähe, welche für den Fernverkehr Bedeutung hatten ; jedenfalls iſt die

Straße von Ulm über Geislingen, Göppingen, Eßlingen an Cannſtatt vorbei

und von hier über Vaihingen an der Enz und Bruchsal nach Speyer schon

früh auch von Kaufleuten viel befahren oder beritten worden . Von den

Waſſerſtraßen, den natürlichſten Verkehrswegen, iſt beſonders der Neckarweg

zu nennen : ſeineBenützung belegt der 1147 genannteHafen vonHeilbronn 32) .

Während des Mittelalters begegnet freilich die Bezeichnung Reichs-

straße oder Königsstraße in den Urkunden nicht allzu häufig ), und

doch kann man sie nicht schwer als solche bestimmen : eine Reichsstraße

ist die Straße, auf der während des Mittelalters Zoll erhoben oder

Geleit gegeben wird. Zoll und Geleit sind Königsrechte: nur wer vom

König beliehen war, durfte einen Zoll erheben oder den Reisenden

durch Bewaffnete Geleit geben lassen. Die Gerichtssitzungen sollen an

des Königs Straße gehalten werden.

In der Hohenstaufenzeit fand ein starker Aufschwung von Handel

und Verkehr in Deutschland statt, und auch der Fernhandel nahm

31) Dannenberg, Die deutschen Münzen der fächſiſchen und fränkiſchen Kaiſerzeit,

1876 ff., I , S. 360. Menadier, Deutsche Münzen I, S. 389 ff. Cahn , Zwei frühe

Schwäbische Denare : Beiträge zur füddeutſchen Münzgeſchichte, Feſtſchrift des Württem-

bergischen Vereins für Münzkunde, 1927, S. 63 ff.

32) Codex Hirsaugiensis fol . 47 b, herausgegeben von Schneider, S. 42 : dimi-

dium mercatum et dimidiam monetam et portum.

33) So z. B. bei Gültſtein, Codex Hirsaugiensis fol. 58 b : agrum qui adiacet

viae regiae. Bei Reusten, L. Schmid, Monumenta Hohenbergica, Urkundenbuch der

Grafen von Zollern -Hohenberg und ihrer Grafschaft, 1862, 155, Urkunde des Grafen

Rudolf des Scherers von 1336 : in daz dorff ze Rusten an des kuniges stras, da

wir sasen und siben ritter vor uns stunden . In Heilbronn ſelbſt, v . Rauch, Ur-

kundenbuch der Stadt Heilbronn II, 1913 (Württembergische Geschichtsquellen XV),

S. 7, Nr. 961 , 3. 17 von 1332 : gen des riches strassen ; ebenda S. 68, Nr. 193 ,

3. 28 von 1365 : an der fryen richs strassen. Bei Cannstatt, Schneider, Aus-

gewählte Urkunden zur württembergischen Geschichte 1911 , S. 56 , Nr. 20, Urkunde

Kaiser Friedris III . von 1465 : zu der müle bei Cannstatt gelegen auf unser und

des heiligen reichs strassen. Bei Andelfingen, Hauber, Urkundenbuch des Kloſters

Heiligkreuztal II (Württ . Geſchichtsquellen Bd. XIV), 1913, S. 281 , Nr . 1110 vom

Jahr 1449 : an das frygen kungstrasz zu Andelfingen dem dorf. Bei Hoßkirch,

Fischer, Schwäbisches Wörterbuch IV, 1914 , unter Königstraße, aus dem Aulendorfer

Archiv vom Jahr 1541 : das ich nach altem brauch zu Hosskirch under der linden

an offner küngstrass under freyem himmel nach peinlichem recht ... in ver-

bannem gericht gewesen bin. 3n Leutkirch, Karl Otto Müller, Die älteren Stadt-

rechte von Leutkirch und Isny (Oberschwäbische Stadtrechte I, Württembergische Ge-

schichtsquellen, hrsgeg. von der Württ. Kommiſſion für Landesgeschichte XVIII, 1914),

S. 55, Nr. 111 : des riches strauss .
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beträchtlich zu . Die Kaufleute, zumal von Nürnberg und Augsburg,

brachten die Waren, welche die venetianischen Kaufleute von der Levante,

dem östlichen Mittelmeer, nach Venedig geführt hatten, von hier aus

nach Deutschland ; donauabwärts lag der Handel in den Händen der

Kaufleute von Regensburg und Wien. Aber auch die Ulmer Handels-

leute fuhren mit ihren Schiffen die Donau hinunter : Herzog Otakar

von Österreich und Steiermark erneuert 1191 den Kaufleuten von

Regensburg, Köln, Aachen und Ulm die Ordnung für seinen Markt

Enns (nahe der Mündung der Enns in die Donau), nach der Schiffe

mit Wein, Korn und andern Lebensmitteln bis Georgii freie Durch-

fahrt haben, später aber vom Zentner zwölf Denare entrichten sollten.

Donauwörth, das an jener von Aub nach Augsburg sowie an der

vom Remstal über Nördlingen führenden Straße und zugleich am

Wasserweg der Donau lag, hatte eine wichtige Meſſe unter königlichem

Schuh und mit königlichem Geleit 4). Manche Erzeugnisse, wie z. B.

die Metalle, mußten durch den Fernverkehr bezogen werden. Bald

brachte das heutige Württemberg auch selber manches hervor, was man

in weite Ferne begehrte. Bisher war in Deutschland das Salz vor-

wiegend nur für den örtlichen Verbrauch gesotten worden ; jezt stieg

mit der Zunahme der Bevölkerung und ihres Wohlstands auch das

Bedürfnis und die Nachfrage nach dem köstlichen Mineral. Die Salz-

quelle von Hall wurde nun zu einem Großbetrieb eingerichtet und das

Salz bis zum Main und der Donau verfrachtet 35 ) . Am Neckar und

seinen Nebenflüſſen, auch an der Tauber und am Bodensee dehnte sich

der Anbau der Rebe aus, und das heutige Württemberg wurde ein

Ausfuhrgebiet für Wein. In Ulm, in Ravensburg und an anderen

Orten kam eine für den Absah in die Ferne arbeitende Tuchmacherei

auf und vertrieb ihre Erzeugniſſe weithin. Die erhebliche Steigerung

des Verkehrs in dieser Zeit macht auch die Anlage neuer Straßen not-

wendig, während manche der früheren für den nunmehrigen Verkehr

weniger günstig erſcheinen 35 a) und veröden. Die Neuanlage von Straßen

wird von der königlichen Regierung in die Hand genommen.

34) Christoph Friedrich Stälin, Wirtembergische Geschichte II , S. 779. Die Ver-

ordnung des Herzogs Otakar Origines Guelficae 3 , praefatio 30.

35) Weller, Schwäbisch Hall zur Hohenstaufenzeit : Württ. Viertelsjahrshefte für

Landesgeschichte, Neue Folge VII, 1898, S. 198 ff.

35a) So auch die Straße von Worms über Wimpfen und Öhringen an die

Donau, deren Benüßung zurückging, ſeitdem die Regensburger 1135–1146 die ſteinerne

Donaubrücke gebaut hatten ; ſhon 1147 zog das franzöſiſche Kreuzheer von Worms

über Würzburg und Regensburg nach Paſſau, siehe Odo de Deuil, Monumenta Germ.

hist., Scriptores XXVI, 1882 .
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Nun waren freilich die meisten Königsrechte innerhalb der geistlichen

und weltlichen Fürstentümer durch frühere Verleihung den Fürsten über-

geben worden, und es erwies sich bei der erhöhten Macht des Fürsten-

tums nicht mehr möglich, durch ihre Gebiete neue Straßen zu ziehen,

deren Zollerträge dem Könige zugute gekommen wären. Um so mehr

mußte es naheliegen, die noch verbleibenden Königsrechte nach Mög-

lichkeit zu erhalten, vor allem das unmittelbare Krongut auszunutzen.

Kaiser Friedrich I. hatte in der früheren Zeit seiner Regierung, da mit

dem Aufkommen stärkerer Geldwirtschaft große Summen für dieſe nötig

wurden, versucht, die Reichsfinanzen insbesondere auf die Königsrechte

in Italien zu gründen. Der Widerstand der mit dem Papste verbun-

denen lombardischen Städte ließ ihn nur zum Teil durchdringen. Aber

er übertrug nun dieselbe Neuordnung der Königsrechte auf das Reich

diesseits der Alpen . Im südlichen Deutschland hatten die Hohenstauſen

ein stattliches Hausgut aufgeſammelt ; dieſes wurde zuſammen mit dem

Reichsgut zu einem besonderen Territorium vereinigt, das unter der

unmittelbaren Verwaltung des Königs als Landesherren stand 36), und

da auch das Herzogtum Schwaben den Hohenstaufen gehörte, ſo konnten

diese hier ziemlich ungehindert von den Großen des Reichs schalten.

Das Königsgut wird nach einzelnen Bezirken abgeteilt, die man auf

Zeit bestellten Beamten anvertraut, Burgen und Städte werden gebaut,

die Zoll- und Geleitsrechte, die Münzstätten, das Gerichtswesen, die

Wildbänne und andere Gerechtsame planmäßig neu geordnet 37 ) . Was

Friedrich I. begonnen hatte, seßten seine Nachfolger, vornehmlich sein

Enkel Friedrich II., fort, der nach der Zerrüttung durch den Bürger-

krieg für die Organiſation des Reichsguts Erhebliches geleistet hat und

darum, trotzdem er seine besondere Liebe dem italischen Geburtslande

zukehrte, für Deutschland keineswegs so verdienstlos ist, wie dies die

neuere Geschichtsforschung behauptet. Seine ausführenden Kräfte waren

in Schwaben die Landpfleger, zumal der hochgebildete Schenke Konrad

von Winterstetten, dem dieses Land mehrere Jahrzehnte unterstellt war.

Nun müssen von der staufischen Regierung auch ziemlich viele

Straßen neuangelegt und als Königsstraßen beſtimmt worden sein.

Wie großzügig dieſe Neuanlage von Straßen war, erſieht man darauš,

daß während der ersten Regierungszeit Friedrichs II. die berühmte Straße

36) Vgl. Rosenstock, Königshaus und Stämme in Deutschland zwische . 911 und

1250, 1914, S. 138 ff.

37) Weller, Zur Organisation des Reichsguts in der späteren Stauferzeit : For-

schungen und Versuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Feſtſchrift, Dietirch

Schäfer zum siebzigsten Geburtstag dargebracht von seinen Schülern, 1915, S. 211f.
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""

über den St. Gotthard eröffnet wurde, indem man zwiſchen Andermatt

und Göschenen, da wo jezt das Urner Loch sich befindet, über der

schäumenden Reuß eine Holzbrücke, die Stiebende Brücke", an Ketten

längs den Felsen aushing. Daß diese Straße nicht, wie man bisher

angenommen hat, ursprünglich nur als Nachbarschaftsweg gedacht war,

die zufällig auch eine Verbindung zwischen Italien und Deutschland

bildete, können wir schon daraus schließen, daß die Straße stets eine

Reichsstraße war und der Zoll in Flüelen als Reichszoll erhoben wurde.

Vielmehr ist die geniale Eröffnung des Gotthardpaſſes auf den be-

wußten Plan der Reichsregierung zurückzuführen, um neben dem Brenner

eine weitere Paßverbindung zwiſchen Italien und Deutschland herzu-

stellen, die besonders auch für Schwaben Bedeutung erhalten mußte 8) .

Da urkundliche Nachrichten oder Chroniknotizen über die Neuanlage

von Straßen gänzlich fehlen, so können wir freilich für einzelne nur

durch indirekte Schlüsse nachweisen, daß sie in der Hohenstaufenzeit

neu bestimmt oder angelegt wurden. Denn von manchen ist es recht

unwahrscheinlich, daß sie aus früheren Jahrhunderten stammen ; nach

dem Interregnum ist jedoch die Reichsgewalt auch in Schwaben und

Franken gegenüber den Landesherren viel zu schwach, als daß sie

noch auf weitere Strecken neue Straßenzüge mit nutzbaren Zoll- und

Geleitsrechten hätte festsehen können. Nachdem in Hall ein Groß-

betrieb der Salzgewinnung und Salzausfuhr aufgenommen worden

war, bedurfte dieser Plah neue Straßenverbindungen. Jene alten und

auch später noch wichtigen Fernstraßen nach Ellwangen und Crailsheim

führten nördlich und östlich an Hall vorbei . Nun gibt es aber später

nicht weniger als sechs von der Stadt ausgehende Reichsstraßen, wie

wir aus einem im Stadtarchiv aufbewahrten sehr genauen Aufſchrieb

über die Geleite aus dem Jahr 1639 wissen 9) : die Straße über

Michelfeld und Mainhardt nach Löwenstein, die vor der Hohenstaufen-

zeit feine Reichsstraße war, da die Murrhardter Bannforsturkunde vom

Jahr 1024 sie in ihrem Zug durch Murrhardt nur als Pfad (semita)

bezeichnet ) ; eine weitere Straße über Gottwollshausen, Gailenkirchen

38) Ebendaselbst S. 216. Gegen die Auffaſſung von Karl Meyer, Blenio und Le-

vantina von Barbaroſſa bis Heinrich VII, 1911 , S. 13 ff. von einem höheren Alter der

Gotthardstraße, die er in das erste Drittel des 12. Jahrhunderts sezt, wendet sich jezt

auch Laur-Belart, Studien zur Eröffnungsgeschichte des Gotthardpaſſes mit einer Unter-

suchung über Stiebende Brücke und Teufelsbrücke, 1924, S. 36 ff. , 121 ff.

39) Dess Heil . Röm. Reichs Statt Schwäb. Hall am Kochen Territorium ,

Dióces, Cent und Oberkeitlich Gebiet a. 1639, S. 33 ff. Glaidt.

40) Wirtembergisches Urkundenbuch I, S. 259 Nr. 279 : usque ad semitam que

ducit per Meginhart.
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und die Waldenburger Berge nach Öhringen ; ferner die Straße im

Kochertal von Hall nach Untermünkheim ; dann eine nach Oberscheffach,

Großaltdorf und Lorenzenzimmern offenbar zur Verbindung mit jener

von Geislingen am Kocher nach Crailsheim zu führenden Fernſtraße :

die Straße von Hall nach Hessental zum Anschluß an jene alte Land-

straße nach Ellwangen, und zuletzt die kurze Strecke von Hall nach

Steinbach am Kocher, die sogenannte Haalſteig. Alle diese Straßen

können erst der Hohenstaufenzeit angehören, da nun erst der Plaz und

sein Salzhandel größere Bedeutung gewann, und sind zweifellos da

mals erſt als Königsstraßen beſtimmt worden. Ulm ist als Stadt ein

Knotenpunkt zahlreicher Straßen, insbesondere verläuft auch die wichtige

Straße, die das Filstal herauf und über die Alb zieht, um später

Augsburg zu erreichen, nach Ulm. Dies ist ein Umweg und wohl nicht

von Anfang so gewesen; noch im 18. Jahrhundert suchten die Fuhr-

leute, welche Waren nach Augsburg oder ins Bayrische geladen hatten,

jene Stadt mit Vermeidung Ulms zu erreichen, indem sie von Geis-

lingen an der Fils sei es über Weidenstetten und Niederstozingen nach

Günzburg, oder über Lonsee und Westerstetten nach Leipheim fuhren ¹),

und ähnlich mag es auch früher gehalten worden sein, ehe die Reichs-

straße nach Ulm für den Verkehr vorgeschrieben wurde. Heilbronn ist

zur Stadt erst durch Friedrich II. erhoben worden, der mit Scharfblick

die günstige Lage dieses Playes erkannte. Ursprünglich aber verlief

die westöstliche Überlandstraße vom Rhein an die Donau über Wimp-

sen, und von diesem Plaze aus ging auch eine andere alte Fernstraße

nach Osten weiter, die sogenannte Kaiserstraße, die auf der Waſſerſcheide

zwischen Kocher und Jagst sich hinstreckt, ferner eine Straße nach Möck-

mühl und Mergentheim bzw. Osterburken . Heilbronn war als Stadt

Ausgangspunkt mehrerer Reichsstraßen : außer denen, die nach Norden

und Süden, nach Wimpfen und nach Cannstatt, sich zogen, waren

noch Zoll- und Geleitstraßen die nach Eppingen und eine weitere nach

Brackenheim, Sternenfels , Oberderdingen und Bretten. Diese dürften

erst mit oder nach Gründung der Stadt als solche festgesetzt worden

sein. Heilbronn hat Wimpfen ſpäter in seiner Bedeutung für den Fern-

verkehr abgelöst, zumal seitdem die dortige Neckarbrücke um 1300 durch

einen Eisgang zerstört und nicht wiederhergestellt worden war ).

41 ) Rauers, Zur Geschichte der alten Handelsstraßen in Deutschland. Versuch

einer quellenmäßigen Übersichtskarte : Dr. A. Petermann, Mitteilungen aus Suſtus

Perthes' geographischer Anstalt, Band 52, 1906, S. 49 ff.

42) Jäger, Geschichte der Stadt Heilbronn, S. 87, Anm . 217. Frohnhäuser,

Geschichte der Reichsstadt Wimpfen, S. 36 und 37.
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Natürlich fielen manche der mittelalterlichen Straßen ganz oder

teilweise mit den vorrömiſchen und römischen Straßen zusammen 43) :

von der Kaiſerſtraße, die von Wimpfen zwiſchen Kocher- und Jagsttal

sich hinzieht, von jener Straße, die von Wimpfen nach Öhringen führt,

und ihren Fortsetzungen nach Crailsheim und Ellwangen, auch von

andern Straßen kann nachgewiesen werden, daß sie schon in vorrömischer

Zeit benügt wurden. Die Reichsstraße von Cannstatt nach Schwieber-

dingen und Illingen war eine ursprüngliche Römerstraße, ebenso die

oberschwäbischen von Langenargen nach Ravensburg, Biberach und

Rißtissen, die von Lindau nach Isny und Kempten, sowie die über

Wangen und Leutkirch. Im allgemeinen waren die Straßen des Mittel-

alters nicht künstlich hergerichtet, aber es fehlte auch keineswegs an

der Verwendung von Holz und Stein, sie zu bessern, ja selbst an tech-

nischen Bauten wie der Stiebenden Brücke an der Gotthardstraße oder

der kunstvoll gebauten Haalsteig bei Hall, die dem in den Kocher steil

und tief abfallenden Gelände nur durch eine langgedehnte, hohe Stüß-

mauer abgewonnen werden konnte. Bei ſteilem Auf- und Abstieg werden.

Stühmauern und Pflaster verwendet : eine Mauerung sieht man heute

noch an der alten Kröffelbacher Steige beim Aufstieg vom Bühlertal,

ein über wagenbreites Pflaster von sorgfältig behauenen Steinen im

Walde über der Eſchelbacher Räuhung beim Abstieg von den Walden-

burger Bergen in die Hohenloher Ebene. Auch die Breite der Reichs-

ſtraßen wurde festgelegt : nach dem Schwabenspiegel sollte eine Königs-

straße 16 Schuh weit sein, so daß ein Wagen dem andern ausweichen.

fönne. Für die Unterhaltung der Königsstraße hatten in alter Zeit die

Grafen als die Stellvertreter des Königs zu sorgen, nach dem Mainzer

Landfrieden von 1235 diejenigen, welche Zoll erhoben und das Geleit

gaben ; diese mußten Straßen und Brücken in fahrbarem Stande erhalten.

Der Zoll war durchaus Königsrecht : nur wer vom König beliehen.

war, durfte einen Zoll erheben. Außer verschiedenen Gebühren für

Benützung der Wege, den Weg- und Brückengeldern, forderte man

nämlich an gewiſſen meist althergebrachten Zollstätten im Durchgangs-

verkehr Zölle von allen sie passierenden Wagentransporten, doch nur

vom Handelsgut, nicht vom reinen Privatgut ; der entrichtete Zoll be-

stand ursprünglich in einem Teil der Ware, aber verhältnismäßig früh

ſchon in Münzen. Er wurde verlangt zum Entgelt für die Anlage und

43) Hertlein, Art, Naturgeschichte und Kennzeichen unserer Römerstraßen : Fund-

berichte aus Schwaben, Neue Folge II , 1921 , S. 53 ff. Hertlein, Die Eigenart vor-

römischer Wege : Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von Professor Eugen Nägele,

1926, S. 163 ff .
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Pflege der Straße, galt jedoch bald vorwiegend als Einnahmequelle,

während der Gedanke an das dafür Gebotene zurücktrat. Die Zoll-

stätten folgten sich ziemlich dicht, und die Abgaben waren bedeutend.

An der Straße von Ulm nach Bruchſal z. B. erhob man Zoll zu Geis-

lingen, Göppingen, Eßlingen, Wangen (ſpäter Berg) und Vaihingen an der

Enz, an der von Wimpfen nach Dinkelsbühl zu Wimpfen, Öhringen,

Westernach, Crailsheim und Westgarthauſen. Die Herren von Hohen-

lohe durften nach einer Urkunde Kaiser Ludwigs 1335 von jedem Pferd,

das mit Lastkarren Gewand oder Wolle führt, an den Zollſtätten

Simmringen und Erlach vier Schillinge Heller nehmen *4) . Graf Ulrich

von Württemberg erhielt nach einer Verwilligung Kaiser Friedrichs III .

1465 von den Wagen, die Zentnergut geladen hatten, einen Gulden

und einen alten Turnos für je ein Pferd, von solchen, die kein Zent-

nergut führten, für jedes Pferd sechs Kreuzer 45).

Meistens war mit dem Zollrecht auch das Recht des Geleits ver-

bunden, die Befugnis, den Reiſenden, besonders den Kaufleuten, zu

ihrer Sicherheit gegen Entrichtung eines Geleitsgelds bewaffnetes Geleit

zu gewähren. Auch ein Geleitsrecht konnte man wie ein Zollrecht nur

auf Grund besonderer königlicher Verleihung haben. Übrigens war nicht

jeder Reisende verpflichtet, Geleit zu nehmen ; wer die Gefahr nicht

ſcheute, konnte sich das Geleitsgeld sparen. Wurde Geleit erbeten und

ein unter deſſen Schuß reisender Handelsmann geſchädigt, ſo hatte der

Geleitsherr Ersatz zu leisten. Anfänglich standen Geleitsrecht und Ge-

leitspflicht den Grafen zu, bzw. den von ihnen Beauftragten. Davon

hat sich ein Rest im württembergischen Franken bis in späte Zeit er-

halten : noch im 18. Jahrhundert hatte auf der Kaiserstraße zwischen

Kocher und Jagst von Neusaß bei Schöntal durch den Harthäuſer

Wald bis an den Neckar das Geleitsrecht die Cent Möckmühl, und

dieses Recht wurde zur Zeit der Frankfurter Messen, zu Ostern und

im Spätjahr, von dem Centgrafen mit den berittenen Mezgern von

Möckmühl ausgeübt 46) . Meist war aber später das Geleit in den

Händen der Zollberechtigten ; zuweilen schlossen die Städte, zwischen

denen Kauffahrten ſtattzufinden pflegten, Geleitsverträge mit den in

Frage kommenden Geleitsherren ab. Es wurde genau bestimmt, bis

wohin das Geleit des einen Herrn sich erstreckte und wo dann das

44) Weller, Hohenlohisches Urkundenbuch II , S. 407, Nr. 476.

45) Schneider, Ausgewählte Urkunden zur württembergischen Geſchichte, 1911 ,

S. 56, Nr. 20.

46) Weller, Die Centgerichtsverfassung im Gebiet des heutigen württembergiſchen

Franken : Besondere Beilage des Staats -Anzeigers für Württemberg, 1907, S. 4.
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des anderen anfing. In späteren Jahrhunderten zeigten Geleitssteine

an, wo die Geleitsgrenze war, und einzelne kann man heute noch sehen,

3. B. an der Straße von Neuenstadt am Kocher nach Öhringen. In

Herrlingen standen die Geleitssteine, die das ulmische Gebiet vom würt-

tembergischen schieden, inmitten der Lauter 17) . Auf der Straße von

Crailsheim nach Hall reichte nach einem Vertrag von 1569 das branden-

burgische Geleit bis Oberscheffach, und zwar in die Bühler hinein, und

ebenso das hällische umgekehrt, so daß die Pferde je mit den Vorder-

beinen in dem Flüßchen stehen sollten 18) . Auch die Geleitsgelder waren

beträchtlich : an der Reichsstraße, die von Biberach über Ostrach,

Pfullendorf und Stockach führte, mußten den Herren von Werdenberg

und Sulz ein Wagen mit Zentnergut vierzig Kreuzer und die Karren

zwanzig Kreuzer Geleitsgeld entrichten, für das weitere Geleit den

Grafen von Nellenburg die Wagen einen Gulden, die Karren einen

halben 49) .

Aus den reichen Einkünften an Geld, welche Zoll- und Geleitsrechte

ergaben, erklärt sich zum Teil auch das Aufkommen einzelner Herren-

geschlechter und ihrer Territorien über andere, die neben ihnen zurück-

blieben. Zu jenen gehörten die Grafen von Habsburg, die Grafen von

Württemberg, die Herren von Hohenlohe. Diese wurden den andern.

Geschlechtern durch den Reichtum an Geldmitteln überlegen, den sie

vorwiegend dem Besitz an Zoll- und Geleitsrechten verdankten. Das

12. und das 13. Jahrhundert, in denen sie vor allem in die Höhe

kamen, ist in Deutschland die Zeit des übergangs von vorherrschender

Naturalwirtſchaft zu stärkerem Geldverkehr . Da der Handel einen

größeren Geldverbrauch in das Verkehrsleben einführte, ſo boten die

Zollerhebung und die Geleitsgelder den Vorteil, Geldeinnahmen zu

ſchaffen, und zwar in einer Zeit, in der die Beitreibung von Geldsteuern

mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte 50) . Wir machen nun die

Beobachtung, daß diejenigen Herren sich über die andern emporſchwangen,

welche mehr Geld in ihre Hände bekamen, während die in ihren Ein-

nahmen auf die Naturalabgaben Angewiesenen mit jenen nicht mehr

Schritt halten konnten, ja vielfach aus Mangel an den ihnen doch so

notwendigen Geldmitteln gezwungen wurden, ihre Herrschaften zu ver-

47) Knapp, Neue Beiträge zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des württember-

gischen Bauernstandes II, S. 23.

48) Nach dem Aufschrieb im Haller Archiv von 1639, siehe S. 11 Anm. 39.

49) Jäger, Schwäbisches Städtewesen des Mittelalters I : Ulms Verfaſſungs-,

bürgerliches und kommerzielles Leben im Mittelalter, 1851 , S. 707.

50) v . Heckel, Zoll, Zollwesen : Handwörterbuch der Staatswissenschaften VIII,

3. Auflage 1911 , S. 1044 .
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kaufen. Der Reichtum der Grafen von Habsburg fußte auf den ſtatt-

lichen Zolleinnahmen, welche ihnen der Verkehr zumal durch den Aar-

gau verschaffte. Durch diesen lief die berühmte bereits erwähnte Straße,

die von Ulm und Biberach über Schaffhauſen und Baden den Handels-

plähen Genf und Lyon zustrebte, ebenso die, welche von der Champagne

in Frankreich über die Vogesen und die Aare dem Vierwaldstätterjee

und durch Uri dem Gotthard zuzog ; die Eröffnung dieſes Paſſes mußte

den Reichtum der habsburgischen Grafen mehren. Ähnlich steht es mit

den Grafen von Württemberg. Diese waren früh mit den Zöllen und

Geleiten rings um den wichtigen Straßenknotenpunkt Cannstatt belehnt.

Durch ihr Gebiet erstreckte sich die, wie der alte Münz- und Handels-

play Eßlingen erweist, schon früh benüßte Fernstraße, die von Speyer

über Bruchsal, Vaihingen an der Enz, Schwieberdingen, Zuffenhauſen

nach Berg bei Cannstatt und von hier über Eßlingen und Geislingen

nach Ulm zog, eine der wichtigsten Durchgangsstraßen vom Rhein an

die Donau sowie weiter ins Bayerland und über die Alpen ; von

Cannstatt dehnten sich auch Reichsstraßen durch das Remstal über

Waiblingen, Schorndorf, Gmünd, Aalen nach Nördlingen, ferner nach

Heilbronn, dann nach Bietigheim, Bönnigheim, Brackenheim und

Wiesloch, weiter eine über Feuerbach und Mönsheim nach Pforzheim .

In der Gegend von Cannstatt hatten die Grafen nicht weniger als

vier Zollstätten : in Wangen (denn die Reichsstraße von Eßlingen

nach Berg verlief auf der linken Neckarseite) 51), in Cannstatt ſelbſt,

weiter in Feuerbach und in Zuffenhausen ; 1465 wurden freilich alle vier

des größeren Schutzes wegen in die Stadt Cannstatt hineinverlegt 52 ) .

Außer dem Zoll an den von hier ausgehenden Landstraßen standen den

Grafen bald noch eine ganze Anzahl anderer Zölle, auch viele Geleits-

rechte zu . Das altwürttembergische Gebiet, das nach seinen wesentlichen

Stücken im 13. und 14. Jahrhundert gebildet wurde, ist durch Eroberung

nur in seltenem Ausnahmefall, vielmehr fast ganz durch Ankauf von

Herrschaften erworben worden : die Mittel für diese Käufe boten den

Württembergern zum guten Teil ihre reichlichen Einkünfte aus Zöllen und

Geleiten . Auch das Aufkommen der Macht der Herren von Hohenlohe

hängt mit den wichtigen Zoll- und Geleitsrechten zuſammen, welche sie

ausnützen fonnten. Jene wichtigen Fernstraßen vom Niederrhein über

Frankfurt, Miltenberg und Tauberbischofsheim sowie von Nord- und

51) Stäbler, Geſchichte Eßlingens bis zur Geschichte des 13. Jahrhunderts : Württ.

Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, Neue Folge XXII, 1913, S. 137 ff .

52) Schneider, Ausgewählte Urkunden zur württembergischen Geschichte, 1911 ,

S. 56, Nr. 26 .
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Mitteldeutschland über Würzburg und Ochsenfurt trafen sich in Aub,

einem jetzt ganz unbedeutenden Städtchen, und zogen von hier weiter

nach Donauwörth und Augsburg. Nun hatten eben an den in Aub

zuſammenstoßenden Straßenteilen die Herren von Hohenlohe die Zölle

und Geleite in Händen 53), deren Einkünfte ihnen den Ankauf weiterer

Herrschaften ermöglichten. Ihre ursprüngliche Stammburg ist Weikers-

heim an der Tauber, nach der sie sich anfänglich benannten. Seit dem

Jahr 1178 aber führen sie den Namen nach der Burg Hohenloch, dem

heutigen Hohlach zwischen Creglingen und Uffenheim, wohin sie ihren

Hauptsit verlegt hatten, weil dieſe eben an jener vielbegangenen Straße

lag ). Es ist der Zug aus der Einsamkeit an den großen Verkehr,

wie man etwa heutzutag aus einer verkehrsarmen Gegend an einen

Eisenbahnort verzieht. Gewiß ist die Auswertung der Vorteile, die der

Besitz von Zöllen und Geleiten bot, von den Persönlichkeiten abhängig,

ohne deren tatkräftiges Wirken ſie ungenügt bleiben ; aber es kann kein

Zweifel ſein, daß eben wegen der Geldeinnahmen aus Zöllen und

Geleiten diesen Landesherren die Möglichkeit geboten war, ihre Herr-

ſchaften zu vergrößern, und daß die Reichsstraßen so Bedeutung für

das Anwachsen der Territorien und damit für das staatliche Leben

erlangt haben.

Die Landstraßen sind aber auch von Wichtigkeit für die Anlage

der Burgen vom 11., der Städte vom 12. Jahrhundert ab geweſen .

Die eigentliche Zeit des Burgenbaus war das 11.-13. Jahrhundert;

beſonders die Anlage der Dynaſtenburgen, der Schlösser des Hochadels,

scheint durch die Nähe der Straßen mitbestimmt worden zu sein. So

ist z . B. die Burg Bielriet jenseits der vom Bühlertal aufwärts leiten-

den Kröffelbacher Steige an der Straße von Geislingen am Kocher

nach Crailsheim gebaut worden, die staufische Burg Flochberg bei

Bopfingen über der Straße von Nördlingen nach Aalen, Hellenstein

bei Heidenheim über der von Ulm nach Nördlingen ; die Burgen

Helfenstein bei Geislingen, auch Hohenstaufen selbst und Württemberg,

ferner Vaihingen an der Enz ragen über der Reichsstraße von Ulm

nach Bruchſal, die zähringiſchen Burgen Limburg bei Weilheim und

Teck über die durch das Neidlinger und Lenninger Tal auf die Höhe

der Alb führenden Straßen, Hohenurach und Hohentübingen an der

Straße, die von Ulm über Laichingen nach Urach, Kirchentellinsfurt,

Tübingen, dem Kniebis und Straßburg verläuft, die Achalm über der

Straße, die das Echaztal herabzieht, Hohenzollern an der von Tübingen

53) Weller, Geſchichte des Hauses Hohenlohe, II, S. 463 ff .

54) Ebenda I, S. 14 ff.

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgesch . N. F. XXXIII . 2
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sburg über der Reichsstraße von Ulm nach Lin-

Tie Zahl der an Königsstraßen liegenden Burgen

ge ich noch stark vermehren.

Frage ist das Verhältnis der Fernstraßen zur Städte-

aden Städten überhaupt ; es ist aber nicht ganz ein-

re sind ja zum Teil aus schon vorhandenen Märkten

Seit dem 9. Jahrhundert waren in manchen Orten des

ttemberg Märkte vom König privilegiert worden : ſo zu

arbach, Kirchheim unter Teck, Ulm, Buchau, Ravensburg,

geribronn, Ellwangen. Diese lagen sämtlich an Königs-

an ist für die mittelalterliche Stadt der Fernhandel nicht

Sie will ihre Bedürfnisse nach Möglichkeit selbst erzeugen

Frzeugte gutenteils selber behalten und verbrauchen ; ſie kann

orges landwirtſchaftliches Hinterland nicht entbehren, das ihr

zirugnisse zur Verfügung stellt, während die Landleute ihren

gen Bedarf in der Stadt befriedigen. Darum ist für die Wahl

Suckeit die Lage an einer Fernstraße nicht durchaus notwendig ;

asur eine leichte Verbindung mit einer solchen haben ; vor allem

... ie Nachbarschaftswege zu den Dörfern der sie umgebenden

Caft. Freiburg im Breisgau z . B. iſt nicht gegründet worden an

n Basel in der Rheinebene nach Norden führenden Straße,

en östlich von dieser 55). Rothenburg ob der Tauber, das an eine

chon vorhandene staufiſche Burg sich anschloß, lag zwar nahe

vantigen Straße von Aub über Feuchtwangen und Donauwörth

hasburg, aber nicht an ihr selber. Die erst in den vierziger Jahren

3. Jahrhunderts angelegte Reichsstadt Markgröningen, in der man

ne für längeren Aufenthalt des Königs bestimmte Reichsburg

Goslar, Gelnhausen, Hagenau und Wimpfen erbaut hat, war

von der Reichsſtraße, die über Zuffenhauſen, Schwieberdingen

Shingen an der Enz an den Rhein führte. Bestimmend für die

e Ortlichkeit ist ein für die Befestigung und ihren Zweck wohl=

et Play inmitten eines größeren noch stadtlosen Gebiets. Bei

indungsreichen Straßenknoten Cannstatt und bei der Straßen-

Aub erfolgten erst spät Städtegründungen, diese Orte sind

as Städte immer unbedeutend geblieben.

gererseits war für die Wahl des Plazes einer Stadt die Lage

ernstraße nur willkommen; diese konnte ja auch für den

chaftsverkehr nutzbar gemacht werden. Für einige Städte war

Below, Deutsche Städtegründung im Mittelalter mit besonderem Hinblick

rung & Sr. ( 1920), S. 26 ff.
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der Fernverkehr von vornherein wichtig, so für die Stadt Hall, die ein

weites Gebiet mit ihrem Salz zu versorgen hatte ; auch bei der Grün-

dung der Stadt Ulm, die um das Jahr 1170 fällt, mag von Anfang

an die für den Fernverkehr günstige Lage in Betracht gezogen worden

sein. Diese älteste Stadt des württembergischen Landes befand sich

im Schnittpunkt einer ganzen Anzahl von Reichsstraßen, von Kempten

und Memmingen, von Augsburg und Leipheim, von Lauingen, Gundel-

fingen, Niederſtozingen und Langenau, von Nürnberg, Nördlingen und

Heidenheim, von Eßlingen und Geislingen an der Fils, von Straß-

burg, Tübingen und Urach, sowie von Biberach. Gerade als Knoten-

punkt so vieler Straßen war Ulm für den Fernhandel vorzüglich

geeignet, und die Bedeutung, die es für diesen gewann, erklärt sich zu

einem wesentlichen Teil eben daraus. Auch die Anlage von Biberach

geht wohl auf die Erwägung zurück, daß sich hier die von Schaff-

hausen und Stockach herziehende Königsstraße mit der von Lindau

und Ravensburg vereinigte. Von den Städten, die man im 12. und

13. Jahrhundert errichtete, lagen, um weitere Beispiele anzuführen,

Wangen und Isny an der Straße von Lindau nach Kempten, Leut-

firch an der von Wangen nach Memmingen, Ravensburg an der Straße,

die vom Gotthard über Chur und Lindau nach Ulm 30g, Geislingen

und Eßlingen an der Reichsstraße von Ulm nach Cannstatt, sodann

Urach und Tübingen an der Straße von Ulm nach Straßburg, Reut-

lingen an der das Echaztal herabziehenden Königsstraße, Bopfingen,

Aalen, Gmünd, Schorndorf, Waiblingen an der Straße von Nördlingen

her; auch Rottweil, Ebingen, Balingen, Brackenheim, Öhringen sind

an Reichsstraßen begründet worden. Städte, die nicht an einer Reichs-

straße lagen, betrieben es eifrig, daß diese durch ihre Stadt geleitet

wurde, zumal wenn sie die Zoll- und Geleitsrechte selbst erworben

hatte. Wie man die Straße von Basel nach Straßburg später durch

Freiburg im Breisgau führte, so erreichte auch Rothenburg ob der

Tauber 1340 von Kaiser Ludwig dem Bayern die Gnade, daß fortan

die Benüßer der großen Handelsstraße von Aub nach Augsburg durch

ihre Stadt fahren sollten 5 ) . So lange man das Ansehen des Königs

noch in Ehren hielt, konnte eine solche Verlegung nur durch ein könig-

liches Privileg erfolgen ; später haben die Landesherren auch in Schwaben

selbständige Verfügungen getroffen. Graf Eberhard im Bart von Würt-

temberg ordnete an, daß die Straße von Cannstatt nach Vaihingen

55a) Herzog Karl Eugen von Württemberg und seine Zeit. Herausgegeben vom

Württembergischen Geschichts- und Altertumsverein. II S. 355 (Mehring) .

56) Böhmer, Regesten Ludwigs des Bayern, Nr. 2085.

2*
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an der Enz und Bruchsal über die Stadt Markgröningen verlaufen

solle, doch, wie leicht zu verstehen, nicht mit dauerndem Erfolg57):

bald nämlich mied man den Umweg und benüßte wieder die gerade Linie.

Im 16. und 17. Jahrhundert gelang es Württemberg nach langem

Kampf, daß die Straße von Ulm, die bereits von Herrlingen an den

Aufstieg zur Alb gewann, durch die württembergische Stadt Blaubeuren

gelegt wurde 58) .

Nun gehen die Städtegründungen und jene ſtaufiſche Neuordnung

der Straßen zeitlich zum Teil nebeneinander her ; beide beeinfluſſen

einander, wie es bei Hall ersichtlich und auch bei Ulm und Heilbronn

nicht unwahrscheinlich ist. Stuttgart, deſſen Gründung als Stadt man

wohl erst ziemlich spät, um 1280, ansehen darf, konnte darum bei

jener Neuordnung nicht berücksichtigt werden, weshalb auch keine Reichs-

straße durch die Stadt zu führen scheint ; die später von Heilbronn

über Bietigheim und Ludwigsburg angelegte Straße ſowie der für den

Verkehr in die Schweiz so wichtige Straßenzug, der von Stuttgart über

Echterdingen und Waldenbuch nach Tübingen lief, ſind keine Reichs-

straßen gewesen.

Die meisten Waren machen im Mittelalter nur kurze Wege. Maſſen-

güter, die keine teurere Fracht vertrugen, fonnten bloß zur See und

auf den Flüſſen transportiert werden ; für das heutige Württemberg

kommt hiefür allein das Holz in Betracht, das auf der Würm, der Enz,

der Nagold und dem Neckar geflößt wurde. Der Fernhandel ergriff keine

Gegenstände des täglichen Bedarfs, sondern nur seltene Naturprodukte

oder gewerbliche Erzeugnisse besonders hohen Wertes. Von der Mitte

des 12. Jahrhunderts bis ins 14. waren die Märkte der Champagne

der Mittelpunkt des europäischen Warenverkehrs : dort mündeten die

Handelswege von Flandern und Italien, dorthin erstreckten sich auch

die von Schwaben und Ostfranken über den Rhein ziehenden Fern-

straßen. Auf diesen Meſſen fanden die Leinenerzeugnisse Schwabens,

zumal der Bodenseegegend, günſtige Aufnahme. Auch die Meſſen Italiens

wurden beschickt ; die Eröffnung des Gotthardpaſſes erwies sich natür-

lich als dem schwäbischen Handel günstig. Dessen Träger waren vor

allem die oberschwäbischen Reichsstädte ; in ausgedehntem Maße

37) Urkunden und Akten des Württembergischen Staatsarchivs II, S. 336. Ernſt,

Ire Entstehung der württembergischen Städte : Württembergische Studien. Festschrift

am ressigsten Geburtstag von Professor Eugen Nägele, 1926, S. 130 .

Frust, Beschreibung des Oberamts Urach, 1909, S. 282 ff. Beſchreibung des

Nurſingen, 1912, S. 353. Ernst, Die Entstehung der württembergischen

2318. S. 130.
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beteiligten sich die Ravensburger Geschlechter, vereint mit denen von

Ulm, Jsny, Lindau, Konstanz und anderen Städten am Fernhandel

mit örtlichen Gewerbeerzeugnissen. Ravensburg betrieb neben der Leine-

weberei auch die Papierfabrikation ; wie man annimmt, wurde hier

Das erste Lumpenpapier hergestellt. Die große Ravensburger Handels-

gesellschaft, die sich im 15. Jahrhundert bildete, suchte besonders über

Genua Anschluß an den Welthandel zu gewinnen. Isny und Kempten

erzeugten meist Leinwand, die wie das Fabrikat von St. Gallen vor-

züglich die Donau abwärts nach Wien ging . Einigen Handel mit

Burgund trieb neben Lindau auch Wangen59) . Ulm war ein Umschlag-

plaz für Salz und Eisen, die man aus den Donauländern, Eisen

namentlich auch aus Kärnten, bezog ; das Salz verhandelte man nach

Süden und Westen weiter. Diese Stadt war ferner der erste Wein-

markt in Südwestdeutschland, dessen Hauptzufuhr aus dem Neckar- und

Remstal, dem Rheingau, dem Breisgau und dem Elsaß erfolgte ; viel

Wein kauften die Händler in der Reichsstadt Eßlingen und der würt-

tembergischen Stadt Göppingen auf. Auch eine auf den Fernabsah

arbeitende Wolltuchweberei blühte, verlor aber schon im 14. Jahrhun-

dert gegenüber der rasch in Aufnahme kommenden Barchentweberei

wesentlich an Bedeutung. Der Ulmer Barchent, ein Gewebe, hergestellt

aus leinener Kette und baumwollenem Einschlag, mit einer rauhen und

einer glatten Seite, bildete zwei Jahrhunderte lang den hauptsächlichen

Handelsgegenstand der Stadt ; Baumwolle von der Insel Cypern wurde

dazu aus Venedig herbeigeführt. Bald war er ein Weltmarktartikel,

der in Lübeck, Antwerpen und Calais sowie in Spanien großen Abſaß

fand, und auch nach Österreich und Ungarn vertrieben wurde. Vom

Ende des 15. Jahrhunderts stellte man Golschen aus rohem, unge-

ſottenem Leinegarn, eine starke weiß und blau karierte Leinwand, für

den Fernverkauf mit vielem Erfolg her 6 ). Der Fernhandel von Ulm

nach dem Süden zielte hauptsächlich über den Brenner nach Venedig,

zum Teil auch über den Gotthard nach Mailand und Genua ; im Fon-

daco zu Venedig, dem den Deutschen eingeräumten Kauf- und Ver-

kaufshaus, verkehrten die Händler von Ulm, Biberach und Ravensburg.

Der Umstand, daß seit dem Ende des 14. Jahrhunderts die Märkte

der Champagne allmählich von der Frankfurter Messe in den Hinter-

grund gedrängt wurden, und daß der Handel und Gewerbfleiß Nürn-

59) Volkmann, Germanischer Handel und Verkehr. Synoptische Handelsgeschichte

der germanischen Völker, 1925, S. 237 ff.

60) Beschreibung des Oberamts Ulm II , 1897 , S. 188 ff. (Nübling und Trü-

dinger). Der Name Golschen hängt mit Köln zuſammen .
-
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des Ceramts Urach, S. 283 (Ernſt) .
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and Desgetreet, der Stweiz und Tirols : Geographiſche Zeitſchrift XI, 1905,

6.94
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bende Straße wieder in Aarau ; ebenso wurden von Aarburg an

Genferjee zwei verschiedene parallele Routen benügt, die eine über

ern und Freiburg, die andere dem Jura entlang über Solothurn und

urten 64). Die Genfer Messe hatte seit dem 13. Jahrhundert teilweise

s Erbe der Champagne angetreten, wurde aber in der zweiten Hälfte

es 15. Jahrhunderts ſelbſt wieder von der Lyoner abgelöst.

Gegen jede Störung des Friedens auf den Straßen traten die

Reichsstädte tatkräftig auf; sie brachen die Burgen, von denen aus die

Straßen unsicher gemacht wurden 65) . Doch sind räuberische überfälle

on Handelsgut durch verkommenen Adel im heutigen Württemberg

erhältnismäßig selten und auf gewisse Zeiten beschränkt ; die populäre

Zegende von den Raubrittern hat stark übertriebene Vorstellungen in

Schwang gebracht. Wie sicher im ganzen der Verkehr auf dieſen Straßen

war, davon zeugt die merkwürdige Tatsache, daß an ihnen selbst im

freien Lande Jahrmärkte entſtanden, die, urſprünglich wohl aus wilder

Wurzel gewachsen, bald unter zuverläſſigem Schuß abgehalten wurden.

Sie schlossen sich an Wallfahrten an, die zu gewiſſen Kapellen an den

Festen der Heiligen unternommen wurden. Ihre Entstehung iſt im

Dunkeln ; sie reichen jedenfalls noch ins Mittelalter zurück. So war an der

Rheinstraße zwischen Holzgerlingen und Ehningen bei einer der Maria

und dem heiligen Pelagius geweihten Kapelle zu Mauren anläßlich

einer Wallfahrt am Pelagiustag ein besuchter Jahrmarkt, der Bolei-

markt, der jedoch nur wenige Stunden währte 66) . Ein anderer jetzt

ebenfalls abgegangener fand bei der Kapelle von Neuſaß ſtatt, wo

ursprünglich das bald an die Jagſt nach Schöntal verlegte Ciſterzienſer-

floster gegründet wurde, die später aber das Ziel einer durch reichen

Ablaß veranlaßten großen Wallfahrt war 67) ; die Kapelle lag ganz in

der Nähe der Kaiſerſtraße, die auf der Waſſerſcheide zwischen Kocher

und Jagst von Wimpfen gegen Osten hinführt. Ein heute noch fort-

bestehender mehrtägiger Markt wurde auf der Muswiese bei dem Weiler

Musdorf nahe bei Rot am See abgehalten 68) . Bei Rot kreuzen sich

64) Müller, Johannes, Der Umfang und die Hauptrouten a. a. D. S. 2.

65) Beschreibung des Oberamts Ulm, II, S. 195.

66) Ladislaus Suntheim, Chronik (geſchrieben zwiſchen 1498 und 1503) : Maurn

ain kirch und haus, da alle jar ain berompter markt an sand Pelagien tag ; der

wert nit mer dann zwo oder 3 stund (Württ. Vierteljahrshefte 1884, S. 128) .

Beschreibung des Oberamts Böblingen, 1850, S. 175 ff. Boleimarkt d. h. Pelagius-

markt.

67) Beschreibung des Oberamts Künzelsau, 1883, S. 816. Die Wallfahrten be-

standen bereits 1397.

68) Beschreibung des Oberamts Gerabronn, 1847, S. 175. Der Markt währte

früher drei Tage, in der Gegenwart dauert er fünf.
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* Geleitskompagnie von den
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nigstens im altwürttembergischen Territorium läßt sich beobachten,

das Reich allmählich seine Befugnisse aus der Hand gibt und das

Zellweſen abgeſehen von der Höhe der Zollsätze Landessache wird,

welches die Landesherren ohne Befragen der Reichsgewalt ordnen.

Schon im 13. und 14. Jahrhundert entrichten die durchziehenden Han-

delsleute an Zoll und Geleitsgeld eine feſtgeſetzte Summe für das ganze

württembergische Gebiet 7 ) . An den wichtigsten Straßen waren besondere

69) Knapp, Neue Beiträge zur Rechts- und Wirtſchaftsgeschichte des württember-

gischen Bauernstandes, II, S. 23.

70) Fürstenbergisches Urkundenbuch II, Nr. 105 vom Jahr 1484 : zu Gundelfingen

dem Dorf an der kaiserlichen freien Straße. v . Rauch, Urkundenbuch der Stadt Heil-

bronn, IV, S. 474, Nr. 3206 vom Jahr 1529 : auf dem hove zu Rotweyl an der

freyen offen kayserlichen strassen . Ebenda S. 759, Nr. 3418 von 1532 : als sie

... in willen der freyen kayserlichen strassen nachzureytten aller necht vorm

fallenden pronnen hinaus bey Hopfigkhaim kommen. Stäbler, Geschichte Eßlingens

bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Württ. Vierteljahrshefte für Landesgeſchichte,

Neue Folge, XXII, 1913, S. 138 von 1563 : Die Stadt Eßlingen baut die kaiserliche

gemeine Reichsstraße von der Stadt an bis zu dem Dorf Plochingen (Eßlinger Stadt-

archiv).

71) Urkunde von 1272, Wirtembergisches Urkundenbuch VII, S. 203, Nr. 2293 :

Die Grafen Ulrich von Helfenſtein und Ulrich von Wirtemberg vermindern den Zoll

für die Waren, die durch ihr Gebiet geführt werden, bis zum Jahr 1278 (thelonium ,

quod hactenus mercatoribus districtum nostrum transeuntibus nimis grave ex-

stitit ... diminuere, quod unusquisque in districtu suo pro thelonio sive con-

ductu de biga ascendente cum pannis cum tribus equis vel pluribus quindecim

solidos hallensium recipiat, de biga cum duobus equis decem solidos recipiat , de
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Zollbeamte. Nach den Landschreibereirechnungen aus der letzten Zeit

des 15. Jahrhunderts 72) saßen württembergische Zoller in Cannstatt,

auch in Stuttgart, ferner an der Remstalstraße zu Waiblingen, Schorn-

dorf und Lorch, weiter in Uhingen und Göppingen, an der das Len-

ninger Tal aufwärts führenden Straße zu Gutenberg, an der Straße

von Metzingen über Neuffen nach Owen zu Beuren, an der Straße

von Kirchheim unter Teck über Köngen nach Eßlingen zu Nellingen,

an der Straße, die Metzingen und Neckartailfingen mit der schon öfter

genannten Rheinstraße verbindet, zu Aich ; die meiſten dieſer Zollſtätten

mögen noch in die frühere Zeit zurückgehen und im einzelnen von den

Königen verwilligt worden sein. Unter Herzog Ulrich waren auch Zoller

zu Münsingen, Weilheim unter Teck, in Untertürkheim 73), an der Pliens-

halde bei Eßlingen, in Derendingen bei Tübingen, in Mönsheim an

der Straße von Cannstatt nach Pforzheim, ferner in Merklingen und

Heimsheim an der Rheinstraße. Wasserzölle erhob man auf der Enz,

Nagold, Würm und dem Neckar an zahlreichen Orten 74). Und zwar

wurde nach einer württembergischen Ordnung in Vaihingen an der

Enz um 1480 Zoll erhoben von Venedigergut, Gewand, Zentnergut,

bigis vero descendentibus cum pellibus et aliis mercibus peccunie iam expresse

recipere debet quilibet nostrum, sed quadriga descendens cum decem equis vel

pluribus cuilibet nostrum XV solidos solvere debet, sed si cum paucioribus quam

X, solummodo medietatem) . Urkunde von 1349, Meyer, Utkundenbuch der Stadt

Augsburg, II, S. 25, Nr. 465 : Die Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg

versprechen in Gemeinſchaft mit den Grafen von Helfenſtein den Kaufleuten von Augs-

burg, die ihnen ihr geseßtes Recht von Zöllen und Geleit geben, nämlich von Laſt-

karren oder von Wagen, die geladen sind, von jedem Pferd 13 Schilling Heller, welche

die Straße herabfahren, und die Straße herauffahren von dem Rhein, ebenfalls 13

Schilling Heller von jedem Pferd (außer zu Vaihingen, wo man ihnen das Geleit ke-

sonders wie bisher geben ſoll), ſicheres Geleit in ihren Ländern. Ihr Geleit hebt sich

gen Geppingen und ze Alon, welche Straße man fahren will, und geht bis gen

Bruhsel die gleichen Wege zurück. In den Städten Eßlingen und Gmünd ſind ſie

wegen keines Geleits noch Aufhebung noch Frrung gebunden.

72) Im Staatsfilialarchiv zu Ludwigsburg, das älteste von 1483 84.

73) Durenkheim in den Landſchreibereibüchern von 1512 13 an iſt Untertürkheim,

Stäbler, Geschichte Eklingens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Württ. Vierteljahrs-

befte für Landesgeschichte, Neue Folge, XXII, 1913, S. 138, Anm. 23.

-

74) Urkunde von 1479, Württembergische Regeſten von 1301-1500 , I, 1 , Alt-

württemberg (Urkunden und Akten des K. Württembergiſchen Haus- und Staatsarchivs,

Erſte Abteilung) : Zoll auf der Enz bei der alten Mühlſtatt unter Altroßwag. 1502

werden auf Würm, Nagold, Enz und Neckar Zölle genannt zu Liebeneck, Liebenzell,

Weißenſtein, Neuenbürg, Pforzheim, Eutingen, Niefern, Dürrmenz, Lomersheim, Mühl-

hauſen, Baibingen, Ober- und Unterrieringen, Sachsenheim, Bietigheim, Lauffen, Heil-

bronn, (Neckare Steinach : v. Rauch, Urkundenbuch der Stadt Heilbronn, II, S. 279,

Nr. 1845b; doch handelt es sich hier nicht um alte Reisszöle.
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Glas, Harz, Pech, Käs, Kreide, Barchent, Leinwand, Heringen, Sal-

men, Rheinfiſchen, Öl, Stockfischen, Eisen, Stahl und Wein 75). Dieser

wurde auch den Neckar hinabgeführt, Holz vornehmlich den Neckar und

die Enz hinunter. 1473, 1512 und 1555 erreichten die württembergi-

schen Landesherren von den Kaisern eine Erhöhung der Zollsäße76) ;

zugleich wurde bestimmt, daß der erhöhte Zoll von allen andern Orten

des Herrschaftsgebiets eingenommen, von dem verzollten Gut aber dann

innerhalb des Gebiets kein Zoll mehr gefordert werden dürfe. Die

Fuhrleute erhielten am ersten Zollort ein Zeichen, das ſie an den an-

dern Zollstätten vorzuweisen hatten, ein Pferd mit einem Ringlein 77) .

So wurde das Land mehr und mehr ein einheitliches Zollgebiet. Mit

den vom württembergischen Territorium umſchloſſenen Reichsstädten ver-

einbarte man Zollverträge, ſo mit Eßlingen 1477, mit Reutlingen 1505 ;

den Zoll zu Pfullingen gab Württemberg ganz auf und befreite gegen

30 Gulden rheinisch im Jahr die Reutlinger Bürger überhaupt von jeder

Zollerhebung 7 ). Mit der Anerkennung der Souveränität der Landesherren

im Westfälischen Frieden wurde das Zollwesen zu einer reinen Landes-

angelegenheit : das Zollregal war an die Landesherren übergegangen .

Übrigens wirkte das Recht des Kaisers auf die Reichsstraßen noch

nach in dem Anspruch, daß ihm auch innerhalb der Territorien das

Postregal zustehe. Im Jahre 1516 wurde im Auftrag des Kaisers

Marimilian I. durch Franz von Taris eine reitende Poſt von Brüſſel

nach Italien angelegt, deren Weg über Kreuznach, Rheinhausen bei

Speyer und Bruchsal ins Herzogtum Württemberg und von da weiter

über Augsburg durch Tirol verlief. Herzog Ulrich verwilligte vier

Stationen in Knittlingen, Enzweihingen, Cannstatt und Ebersbach ;

während aber von Württemberg dieses Zugeständnis als reine Ge-

fälligkeitssache betrachtet wurde, faßte man es auf der kaiserlichen Seite

als Verpflichtung auf. Zu Ende des 16. Jahrhunderts richtete Herzog

Friedrich I. wie andere Fürsten eine landesherrliche Post ein, deren

Abschaffung jedoch der Kaiser verlangte. Es gab ein widerwärtiges

Hin- und Herstreiten, bis Württemberg zu Anfang des 18. Jahrhun-

derts zulezt nachgab, die Reichspost wieder aufnahm und die eigenen

75) Urfunden und Aften des K. Württ. Haus- und Staatsarchivs, Erste Abtei=

lung, Württembergische Regeſten von 1301-1500, I, Altwürttemberg, Erſter Teil,

1916, Nr . 752. Moser, Sammlung der württembergiſchen Finanzgeſeße, II, 1 (Reyſcher,

Vollständige historisch und kritisch bearbeitete Sammlung der württembergiſchen Ge-

jege, XVII), 1839, S. 18.

76) Ebenda S. 11 u. 27

77) Ebenda S. 7.

78) Ebenda S. 15 u. 25.
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Posten an das Haus Taris verpachtete, das sie dann bis in die Zeit

der Französischen Revolution inne hatte 79).

Wie schon während des späteren Mittelalters manche aus der frän-

fischen Zeit stammende Heerstraßen verödet waren, ſo lagen nun im

17. und 18. Jahrhundert nicht wenige Reichsstraßen menschenleer und

ohne Verkehr da, nur noch als Weidetriften, als „Winnewege", zu

gebrauchen ; man hatte sie so verwahrloſt, daß sie nicht mehr benüht

werden konnten. Bei der territorialen Zersplitterung des Schwäbischen

und Fränkischen Kreises mußte die Schwäche und Untätigkeit der Reichs-

gewalt für den Stand der Straßen von ſehr ungünſtigen Folgen ſein.

Die einzelnen Territorien sorgten nur für die Straßen innerhalb ihres

Gebiets ; verlief eine Fernstraße durch mehrere, so war längst keine

oberste Behörde mehr tätig, welche die einzelnen Obrigkeiten zur In-

standhaltung verpflichtet hätte. Kein Wunder, daß die Waſſerſtraßen

viel benützt wurden, nicht nur für das Holz des Schwarzwalds, das

jahrhundertelang in den Rhein geflößt wird und so nach Holland

gelangt 8 ) ; im 18. Jahrhundert wurde Heilbronn vermittelst der Schiff-

fahrt von Mannheim her ein bedeutender Speditionsplatz für die Güter,

die man den Rhein herauf nach Süddeutschland und in die Ostschweiz

verbrachte, namentlich für die holländischen Kolonialwaren ; selbst den

Neckar von Heilbronn nach Cannstatt benüßte man noch ausgiebig

zu deren Weiterbeförderung 81) . Von Ulm aus fuhren allwöchentlich

mehrere Schiffe ab, um Personen und Güter nach den Donaustädten

bis Wien zu bringen, von wo aus österreichische Schiffe die weitere

Verfrachtung nach Ungarn und der Türkei übernahmen ; auch die Güter

nach Polen, Böhmen, Steiermark, Kärnten und Salzburg wurden mög-

lichst lange auf dem Donauweg befördert ; in umgekehrter Richtung

kamen Schiffe aus Wien, Linz und Paſſau, die meisten aber von Re-

gensburg, wo auch die Waren aus Hamburg gewöhnlich nach Ulm

eingeladen wurden *2).

Der schlimme Zuſtand der Landſtraßen war um so ärgerlicher, als

die Bevölkerung bis zum Dreißigjährigen Krieg andauernd wuchs und

die Wohlhabenheit sich wenigstens erhielt. Der Krieg verursachte dann

einen starken Rückgang des Verkehrs ; als jedoch im 18. Jahrhundert

79) Crole, Geschichte der deutschen Post von ihren Anfängen bis zur Gegenwart,

1889, S. 162 ff.

80) Kretschmer, Historische Geographie von Mitteleuropa (Handbuch der mittelalter-

lichen und neueren Geschichte, IV, 2) , 1904, S. 626.

81) v. Rauch, Heilbronn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts : Hiſtoriſcher

Verein Heilbronn, IX, 1909, S. 44 ff.

82) Beschreibung des Oberamts Ulm, II, S. 205 .
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die Bevölkerung sich stark vermehrt hatte und die schlimmste Armut

gewichen war, stieg auch das Bedürfnis nach beſſeren Straßen, und

nun suchte man Hilfe bei den Reichskreisen, denen man ja einen Teil

der Reichsaufgaben überwiesen hatte. Auf Betreiben des Herzogs Karl

Eugen von Württemberg übernahm nach manchen Verhandlungen 1749

der Schwäbische Kreis die Sorge für die ordnungsmäßige Anlage und

dauernde Unterhaltung der Landstraßen als Kreissache und übertrug

sie den Kreisvierteln ; zu den Kosten sollte jeder beigezogen werden,

der auf diesen Straßen ritt oder fuhr 8 ). Sofort wurde beſchloſſen,

die alte Straße von Cannstatt über Vaihingen und Knittlingen zu

chauſſieren, ebenso eine neue Straße von Stuttgart über Ludwigsburg

und Bietigheim nach Heilbronn. Gebaut und im Stand gehalten wurden

die Straßen von den einzelnen Kreisständen : so war deren Beschaffen-

heit je nach dem Eifer und der Leistungsfähigkeit der Herrschaften ſehr

unterschiedlich. Immerhin wurden nun außer den beiden genannten

die Straßen von Cannstatt nach Ulm, von Cannstatt nach Schorndorf

und Aalen, von Stuttgart nach Echterdingen, Waldenbuch, Tübingen,

Balingen, Tuttlingen und Schaffhausen in die Schweiz hergestellt 84) ;

die Straßen von Ulm über die Alb nach Urach, Reutlingen und Tü-

bingen wurde gleichfalls chauſſiert 5), eine Straße von Ulm nach Ehin-

gen, Riedlingen, Mengen, Stockach teils neu angelegt, teils verbeſſert,

um die Reise der Maria Antoinette, der Tochter der Kaiserin Maria

Theresia und Braut des Dauphin, nach Paris zu erleichtern . In

Württemberg erschien 1752 die erste Wegordnung, und bald waren die

Straßen des Herzogtums in vortrefflichem Stande ; Herzog Karl Eugen

ordnete auch an, daß die Chauſſeen zu beiden Seiten mit Obstbaum-

reihen besetzt werden sollten 8 ) .

Als an die Stelle des alten Reichs, der Reichskreise und der vielen

kleinen Territorien zu Beginn des 19. Jahrhunderts nun größere

Staaten traten, die allen staatlichen Aufgaben gerecht werden konnten,

da ſchufen dieſe innerhalb ihres Gebiets ein einheitliches Straßennet .

Wie in der letzten Blütezeit des altdeutschen Kaiſertums von den Hohen-

83) Knapp, Neue Beiträge zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte , des württember-

gischen Bauernstandes, I, 1919, S. 11 .

84) Baer, Chronik über Straßenbau und Straßenverkehr in dem Großherzogthum

Baden, 1878, S. 22 ff . Herzog Karl Eugen von Württemberg und seine Zeit. Heraus-

gegeben vom Württembergischen Geschichts- und Altertumsverein, I, 1907, S. 336 ff .

(Schott) . v . Rauch, Der Heilbronner Bürgermeister von Roßkampf, 1923, S. 21 .

85) Beschreibung des Oberamts Urach, Neue Bearbeitung, S. 280.

86) Gußmann, Geschichte des württembergischen Obstbaus , 1896. Herzog Karl

Eugen von Württemberg und seine Zeit, a . a . D. S. 319.
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nach Balingen, Ravensburg über der Reichsstraße von Ulm nach Lin-

dau oder Buchhorn. Die Zahl der an Königsstraßen liegenden Burgen

des Hochadels ließe sich noch stark vermehren.

Eine wichtige Frage ist das Verhältnis der Fernſtraßen zur Städte-

gründung und zu den Städten überhaupt ; 'es iſt aber nicht ganz ein-

fach. Die Städte sind ja zum Teil aus schon vorhandenen Märkten

entstanden. Seit dem 9. Jahrhundert waren in manchen Orten des

heutigen Württemberg Märkte vom König privilegiert worden : ſo zu

Eßlingen, Marbach, Kirchheim unter Teck, Ulm, Buchau, Ravensburg,

Öhringen, Heilbronn, Ellwangen. Diese lagen sämtlich an Königs-

straßen. Nun ist für die mittelalterliche Stadt der Fernhandel nicht

wesentlich. Sie will ihre Bedürfnisse nach Möglichkeit selbst erzeugen

und das Erzeugte gutenteils selber behalten und verbrauchen ; sie kann

ein ergiebiges landwirtſchaftliches Hinterland nicht entbehren, das ihr

seine Erträgnisse zur Verfügung stellt, während die Landleute ihren

gewerblichen Bedarf in der Stadt befriedigen. Darum ist für die Wahl

der Örtlichkeit die Lage an einer Fernstraße nicht durchaus notwendig ;

sie muß nur eine leichte Verbindung mit einer solchen haben ; vor allem

braucht sie Nachbarschaftswege zu den Dörfern der sie umgebenden

Landschaft. Freiburg im Breisgau z . B. ist nicht gegründet worden an

der von Basel in der Rheinebene nach Norden führenden Straße,

sondern östlich von dieser 55). Rothenburg ob der Tauber, das an eine

zuvor schon vorhandene staufische Burg sich anschloß, lag zwar nahe

jener wichtigen Straße von Aub über Feuchtwangen und Donauwörth

nach Augsburg, aber nicht an ihr selber. Die erst in den vierziger Jahren

des 13. Jahrhunderts angelegte Reichsstadt Markgröningen, in der man

auch eine für längeren Aufenthalt des Königs bestimmte Reichsburg

wie in Goslar, Gelnhausen, Hagenau und Wimpfen erbaut hat, war

abseits von der Reichsstraße, die über Zuffenhauſen, Schwieberdingen

und Vaihingen an der Enz an den Rhein führte. Bestimmend für die

besondere Örtlichkeit ist ein für die Befestigung und ihren Zweck wohl-

geeigneter Platz inmitten eines größeren noch stadtlosen Gebiets . Bei

dem verbindungsreichen Straßenknoten Cannstatt und bei der Straßen-

freuzung Aub erfolgten erst spät Städtegründungen, diese Orte sind

auch als Städte immer unbedeutend geblieben.

Andererseits war für die Wahl des Plazes einer Stadt die Lage

an einer Fernstraße nur willkommen ; diese konnte ja auch für den

Nachbarschaftsverkehr nußbar gemacht werden. Für einige Städte war

55) v . Below, Deutsche Städtegründung im Mittelalter mit beſonderem Hinblic

auf Freiburg i. Br. ( 1920) , S. 26 ff .
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der Fernverkehr von vornherein wichtig, ſo für die Stadt Hall, die ein

weites Gebiet mit ihrem Salz zu versorgen hatte ; auch bei der Grün-

dung der Stadt Ulm, die um das Jahr 1170 fällt, mag von Anfang

an die für den Fernverkehr günstige Lage in Betracht gezogen worden

ſein. Dieſe älteste Stadt des württembergischen Landes befand sich

im Schnittpunkt einer ganzen Anzahl von Reichsstraßen, von Kempten

und Memmingen, von Augsburg und Leipheim, von Lauingen, Gundel-

fingen, Niederstoßingen und Langenau, von Nürnberg, Nördlingen und

Heidenheim, von Eßlingen und Geislingen an der Fils, von Straß-

burg, Tübingen und Urach, sowie von Biberach. Gerade als Knoten-

punkt so vieler Straßen war Ulm für den Fernhandel vorzüglich

geeignet, und die Bedeutung, die es für diesen gewann, erklärt sich zu

einem wesentlichen Teil eben daraus. Auch die Anlage von Biberach

geht wohl auf die Erwägung zurück, daß sich hier die von Schaff=

hausen und Stockach herziehende Königsstraße mit der von Lindau

und Ravensburg vereinigte. Von den Städten, die man im 12. und

13. Jahrhundert errichtete, lagen, um weitere Beispiele anzuführen,

Wangen und Isny an der Straße von Lindau nach Kempten, Leut-

firch an der von Wangen nach Memmingen, Ravensburg an der Straße,

die vom Gotthard über Chur und Lindau nach Ulm zog, Geislingen

und Eßlingen an der Reichsstraße von Ulm nach Cannstatt, sodann

Urach und Tübingen an der Straße von Ulm nach Straßburg, Reut-

lingen an der das Echaztal herabziehenden Königsstraße, Bopfingen,

Aalen, Gmünd, Schorndorf, Waiblingen an der Straße von Nördlingen

her ; auch Rottweil, Ebingen, Balingen, Brackenheim, Shringen ſind

an Reichsstraßen begründet worden. Städte, die nicht an einer Reichs-

ſtraße lagen, betrieben es eifrig, daß diese durch ihre Stadt geleitet

wurde, zumal wenn sie die Zoll- und Geleitsrechte selbst erworben

hatte. Wie man die Straße von Basel nach Straßburg später durch

Freiburg im Breisgau führte, so erreichte auch Rothenburg ob der

Tauber 1340 von Kaiser Ludwig dem Bayern die Gnade, daß fortan

die Benüßer der großen Handelsſtraße von Aub nach Augsburg durch

ihre Stadt fahren sollten 5 ) . So lange man das Ansehen des Königs

noch in Ehren hielt, konnte eine solche Verlegung nur durch ein könig-

liches Privileg erfolgen ; später haben die Landesherren auch in Schwaben

ſelbſtändige Verfügungen getroffen. Graf Eberhard im Bart von Würt-

temberg ordnete an, daß die Straße von Cannstatt nach Vaihingen

55a) Herzog Karl Eugen von Württemberg und seine Zeit. Herausgegeben vom

Württembergischen Geschichts- und Altertumsverein. II S. 355 (Mehring).

56) Böhmer, Regesten Ludwigs des Bayern, Nr. 2085.

2*
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an der Enz und Bruchsal über die Stadt Markgröningen verlaufen

solle, doch, wie leicht zu verstehen, nicht mit dauerndem Erfolg 57) ;

bald nämlich mied man den Umweg und benützte wieder die gerade Linie.

Im 16. und 17. Jahrhundert gelang es Württemberg nach langem

Kampf, daß die Straße von Ulm, die bereits von Herrlingen an den

Aufstieg zur Alb gewann, durch die württembergische Stadt Blaubeuren

gelegt wurde58) .

Nun gehen die Städtegründungen und jene staufiſche Neuordnung

der Straßen zeitlich zum Teil nebeneinander her ; beide beeinfluſſen

einander, wie es bei Hall ersichtlich und auch bei Ulm und Heilbronn

nicht unwahrscheinlich ist. Stuttgart, deſſen Gründung als Stadt man

wohl erst ziemlich spät, um 1280, ansehen darf, konnte darum bei

jener Neuordnung nicht berücksichtigt werden, weshalb auch keine Reichs-

straße durch die Stadt zu führen scheint ; die später von Heilbronn

über Bietigheim und Ludwigsburg angelegte Straße ſowie der für den

Verkehr in die Schweiz so wichtige Straßenzug, der von Stuttgart über

Echterdingen und Waldenbuch nach Tübingen lief, sind keine Reichs-

ſtraßen gewesen.

Die meisten Waren machen im Mittelalter nur kurze Wege. Maſſen-

güter, die keine teurere Fracht vertrugen, konnten bloß zur See und

auf den Flüſſen transportiert werden ; für das heutige Württemberg

kommt hiefür allein das Holz in Betracht, das auf der Würm, der Enz,

der Nagold und dem Neckar geflößt wurde. Der Fernhandel ergriff keine

Gegenstände des täglichen Bedarfs, ſondern nur seltene Naturprodukte

oder gewerbliche Erzeugnisse besonders hohen Wertes. Von der Mitte

des 12. Jahrhunderts bis ins 14. waren die Märkte der Champagne

der Mittelpunkt des europäischen Warenverkehrs : dort mündeten die

Handelswege von Flandern und Italien, dorthin erstreckten sich auch

die von Schwaben und Ostfranken über den Rhein ziehenden Fern-

ſtraßen. Auf dieſen Meſſen fanden die Leinenerzeugniſſe Schwabens,

zumal der Bodenseegegend, günſtige Aufnahme. Auch die Messen Italiens

wurden beschickt ; die Eröffnung des Gotthardpaſſes erwies sich natür-

lich als dem schwäbischen Handel günstig. Dessen Träger waren vor

allem die oberschwäbischen Reichsstädte ; in ausgedehntem Maße

57) Urkunden und Akten des Württembergischen Staatsarchivs II, S. 336. Ernſt,

Die Entstehung der württembergischen Städte : Württembergische Studien. Feſtſchrift

zum siebzigsten Geburtstag von Professor Eugen Nägele, 1926, S. 130 .

58) Ernst, Beschreibung des Oberamts Urach, 1909, S. 282 ff. Beschreibung des

Oberamts Münsingen, 1912, S. 353. Ernst, Die Entstehung der württembergischen

Städte a. a. D. S. 130.
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beteiligten sich die Ravensburger Geschlechter, vereint mit denen von

Ulm, Isny, Lindau, Konſtanz und anderen Städten am Fernhandel

mit örtlichen Gewerbeerzeugnissen. Ravensburg betrieb neben der Leine-

weberei auch die Papierfabrikation ; wie man annimmt, wurde hier

das erste Lumpenpapier hergestellt. Die große Ravensburger Handels-

gesellschaft, die sich im 15. Jahrhundert bildete, suchte besonders über

Genua Anschluß an den Welthandel zu gewinnen. Isny und Kempten

erzeugten meist Leinwand, die wie das Fabrikat von St. Gallen vor-

züglich die Donau abwärts nach Wien ging. Einigen Handel mit

Burgund trieb neben Lindau auch Wangen 5 ). Ulm war ein Umschlag-

plaz für Salz und Eisen, die man aus den Donauländern, Eiſen

namentlich auch aus Kärnten, bezog ; das Salz verhandelte man nach

Süden und Westen weiter. Diese Stadt war ferner der erste Wein-

markt in Südwestdeutſchland, deſſen Hauptzufuhr aus dem Neckar- und

Remstal, dem Rheingau, dem Breisgau und dem Elsaß erfolgte ; viel

Wein kauften die Händler in der Reichsstadt Eßlingen und der würt-

tembergischen Stadt Göppingen auf. Auch eine auf den Fernabsah

arbeitende Wolltuchweberei blühte, verlor aber schon im 14. Jahrhun-

dert gegenüber der rasch in Aufnahme kommenden Barchentweberei

wesentlich an Bedeutung. Der Ulmer Barchent, ein Gewebe, hergestellt

aus leinener Kette und baumwollenem Einschlag, mit einer rauhen und

einer glatten Seite, bildete zwei Jahrhunderte lang den hauptsächlichen

Handelsgegenstand der Stadt ; Baumwolle von der Insel Cypern wurde

dazu aus Venedig herbeigeführt. Bald war er ein Weltmarktartikel,

der in Lübeck, Antwerpen und Calais sowie in Spanien großen Abſah

fand, und auch nach Österreich und Ungarn vertrieben wurde. Vom

Ende des 15. Jahrhunderts stellte man Golschen aus rohem, unge-

ſottenem Leinegarn, eine starke weiß und blau karierte Leinwand, für

den Fernverkauf mit vielem Erfolg her 6 ) . Der Fernhandel von Ulm

nach dem Süden zielte hauptsächlich über den Brenner nach Venedig,

zum Teil auch über den Gotthard nach Mailand und Genua ; im Fon-

daco zu Venedig, dem den Deutschen eingeräumten Kauf- und Ver-

kaufshaus, verkehrten die Händler von Ulm, Biberach und Ravensburg.

Der Umstand, daß seit dem Ende des 14. Jahrhunderts die Märkte

der Champagne allmählich von der Frankfurter Messe in den Hinter-

grund gedrängt wurden, und daß der Handel und Gewerbfleiß Nürn-

59) Volkmann, Germanischer Handel und Verkehr. Synoptische Handelsgeschichte

der germanischen Völker, 1925, S. 237 ff.

60) Beschreibung des Oberamts Ulm II, 1897, S. 188 ff. (Nübling und Trü-

dinger). Der Name Golschen hängt mit Köln zuſammen .
--
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bergs im 15. Jahrhundert andauernd stieg, hob vornehmlich auch den

Durchgangsverkehr der schwäbischen Straßen 61), ebenso trug der ſtarke

Besuch der Nördlinger Messe dazu bei, diesen zu beleben.

So gewannen manche von diesen, zumal die von Ulm ausgehenden

oder über diese Stadt hinziehenden, für einige Jahrhunderte starkes

Leben, während andere wie jene uralte Straße von Worms über Wimp-

fen an die Donau, ferner die durch den Schönbuch und über Heims-

heim führende Rheinstraße zurücktraten. Nach Reims und den Messen

der Champagne führte von Ulm aus die Straße über Wippingen,

Asch, Laichingen, Urach, Mezingen, Tübingen, Eutingen und den Knie-

bis nach Straßburg, Toul (bzw. Metz) und Verdun ; sie mußte einen

Teil ihrer Bedeutung verlieren, als die Meſſen der Champagne zurück-

gingen ; später brachte man auf ihr vom Elsaß Wein nach Osten, während

in umgekehrter Richtung Salz, Kupfer und Speck verfrachtet wurden 62).

Tirol und Venedig werden jetzt vom Mittelrhein und von Frankfurt

auf jener ſeit alter Zeit vielgebrauchten Durchgangsstraße erreicht, die

von Speyer über Bruchsal und Cannstatt nach Ulm und von hier aus

über Memmingen und Reute, später über Füſſen nach Innsbruck und

über den Brenner oder den Reschenscheideckpaß zog 6 ) . Auch die Straße

von Ulm nach Augsburg war viel befahren ; doch wurde auf dem Weg

vom Mittelrhein nach Augsburg und Bayern außerdem die Straße

von Cannstatt durch das Remstal uud über Nördlingen benützt. Ein

Haupthandelsweg war ferner die Straße, die von Ulm über Biberach

und Ravensburg an den Bodensee und von Konstanz nach Zürich ſich

erstreckte und über den Gotthardpaß nach Mailand und von hier weiter

nach Genua verlief. Die gleiche Wichtigkeit erlangte die Straße, die

von Nürnberg über Nördlingen nach Ulm und von hier nach Genf

und Lyon führte ; sie trennte sich von der eben genannten in Biberach

und berührte in ihrem weiteren südöstlichen Verlauf Buchau, Saulgau,

Ostrach, Pfullendorf, Stockach, Schaffhausen und Baden im Aargau ;

von Lyon aus dehnte sie sich südwärts ans Mittelmeer. Doch bedienten.

sich die Handelsleute häufig auch der Straße von Biberach an den

Bodensee und nach Zürich und stießen auf jene durch den Hegau

61) Müller, Johannes, Der Umfang und die Hauptrouten des Nürnberger Han-

delsgebiets im Mittelalter : Vierteljahrſchrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte VI,

1908, S. 1 ff.

62) Beschreibung des Oberamts Urach, S. 283 (Ernſt).

63) Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen West-

deutschland und Italien, I, S. 390. Müller, Johannes, Das ſpätmittelalterliche Straßen-

und Transportwesen der Schweiz und Tirols : Geographische Zeitschrift XI, 1905,

S. 94 ff.
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ziehende Straße wieder in Aarau ; ebenso wurden von Aarburg an

den Genfersee zwei verschiedene parallele Routen benüßt, die eine über

Bern und Freiburg, die andere dem Jura entlang über Solothurn und

Murten64). Die Genfer Messe hatte seit dem 13. Jahrhundert teilweiſe

das Erbe der Champagne angetreten, wurde aber in der zweiten Hälfte

des 15. Jahrhunderts ſelbſt wieder von der Lyoner abgelöst.

Gegen jede Störung des Friedens auf den Straßen traten die

Reichsstädte tatkräftig auf; ſie brachen die Burgen, von denen aus die

Straßen unsicher gemacht wurden 65) . Doch sind räuberiſche Überfälle

von Handelsgut durch verkommenen Adel im heutigen Württemberg

verhältnismäßig selten und auf gewiſſe Zeiten beschränkt ; die populäre

Legende von den Raubrittern hat ſtark übertriebene Vorstellungen in

Schwang gebracht. Wie sicher im ganzen der Verkehr auf dieſen Straßen

war, davon zeugt die merkwürdige Tatsache, daß an ihnen ſelbſt im

freien Lande Jahrmärkte entſtanden, die, ursprünglich wohl aus wilder

Wurzel gewachsen, bald unter zuverlässigem Schuh abgehalten wurden.

Sie schlossen sich an Wallfahrten an, die zu gewiſſen Kapellen an den

Festen der Heiligen unternommen wurden. Ihre Entstehung iſt im

Dunkeln; sie reichen jedenfalls noch ins Mittelalter zurück. So war an der

Rheinstraße zwiſchen Holzgerlingen und Ehningen bei einer der Maria

und dem heiligen Pelagius geweihten Kapelle zu Mauren anläßlich

einer Wallfahrt am Pelagiustag ein besuchter Jahrmarkt, der Bolei-

markt, der jedoch nur wenige Stunden währte 6 ) . Ein anderer jezt

ebenfalls abgegangener fand bei der Kapelle von Neuſaß ſtatt, wo

ursprünglich das bald an die Jagst nach Schöntal verlegte Cisterzienser-

kloster gegründet wurde, die später aber das Ziel einer durch reichen

Ablaß veranlaßten großen Wallfahrt war67) ; die Kapelle lag ganz in

der Nähe der Kaiserstraße, die auf der Wasserscheide zwischen Kocher

und Jagst von Wimpfen gegen Osten hinführt. Ein heute noch fort-

beſtehender mehrtägiger Markt wurde auf der Muswieſe bei dem Weiler

Musdorf nahe bei Rot am See abgehalten 68) . Bei Rot kreuzen sich

64) Müller, Johannes, Der Umfang und die Hauptrouten a. a. D. S. 2.

65) Beschreibung des Oberamts Ulm, II, S. 195.

66) Ladislaus Suntheim, Chronik (geschrieben zwischen 1498 und 1503) : Maurn

ain kirch und haus, da alle jar ain berompter markt an sand Pelagien tag ; der

wert nit mer dann zwo oder 3 stund (Württ. Vierteljahrshefte 1884, S. 128) .

Beschreibung des Oberamts Böblingen, 1850, S. 175 ff. Boleimarkt d . h . Pelagius-

markt.

67) Beſchreibung des Oberamts Künzelsau, 1883, S. 816. Die Wallfahrten be-

standen bereits 1397.

68) Beschreibung des Oberamts Gerabronn, 1847, S. 175. Der Markt währte

früher drei Tage, in der Gegenwart dauert er fünf .
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zwei Reichsstraßen, die von Mergentheim nach Crailsheim führende,

ebenfalls Kaiserstraße genannt, und eine andere, die über Brettheim

nach Rothenburg ob der Tauber zieht ; die Muswiese ist links und

rechts von dieser Straße um Musdorf, dessen Kapelle dem heiligen

Michael gewidmet war. Eben die Straßenfluchten sind eine notwendige

Voraussetzung und Förderung dieser im offenen Land abgehaltenen

Märkte. In den Kriegsunternehmungen bewegten sich die Heere ſelbſt-

verständlich auf den Fernstraßen, die darum auch mit Vorliebe Heer-

straßen heißen ; die Gefechte und Schlachten werden an ihnen oder in

ihrer nächsten Nähe geschlagen, wie denn noch im Dreißigjährigen Krieg

Wimpfen und das an der Kaiserstraße von Mergentheim nach Blau-

felden gelegene Herbsthausen Schlachtenorte geweſen ſind.

Nach der Hohenstaufenzeit wurden keine weiteren durchgehenden

Reichsstraßen neu bestimmt ; die Reichsgewalt hätte in Schwaben und

dem südlichen Franken nicht mehr die Kraft besessen, eine solche An-

ordnung durchzusetzen, und zunächst waren ja weitere Straßen auch

nicht notwendig. Bis ins 16. Jahrhundert blieben die Straßenläufe

im wesentlichen ungeändert, weil bis dahin eine durchgreifende Wand-

lung des Verkehrs nicht eintrat. Selbst der bedeutende Aufſchwung des

deutschen Handels in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters hat

daran nichts geändert ; man behalf sich mit den Straßen, die einmal

vorhanden waren, und wechselte höchstens mit den möglichen Routen

je nach deren Zustand und Sicherheit. Die Landesherren wachten dar-

über, daß die Handelsleute keine anderen Wege benüßten als die von

alters her üblichen Zoll- und Geleitsstraßen und gingen' wider die Ver-

letzung dieses Straßenzwangs nötigenfalls mit Gewalt vor. Formell

behielt man das System der reichsrechtlich festgestellten Zoll- und Ge-

leitsstraßen bis zum Ende des alten Reiches bei . Das Geleit wurde

noch im 18. Jahrhundert ausgeübt, wobei man die überlieferten alter-

tümlichen Formen wahrte. So erließen nach einem Aufschrieb aus dem

Jahre 1770 vor den beiden jährlichen Meſſen die Reichsstädte Augs-

burg und Ulm Requiſitionales (Geſuchsſchreiben) an Württemberg, wo-

rin sie um das gewöhnliche Geleit für ihre Kaufleute baten. Die

württembergische Geleitskompagnie versammelte sich vor Göppingen und

ritt den Handelsleuten bis vor Großsüßen entgegen, wo das Ulmer

Geleit sein Ende fand ; hier ſtand der in Süßen wohnende Geleits-

knecht mit einer Hellebarde. Der ulmische Geleitsmann, der Obervogt

von Geislingen, übergab die Kaufleute an den württembergischen, der

sie mit der Geleitsmannſchaft nach Göppingen führte und mit einem

Geleitsbrief durch das Land versah. Entsprechend war es auf der
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Rückreise. Dafür erhielt die württembergische Geleitskompagnie von den

beiden Reichsstädten jedesmal ein Reispräſent : 63 Flintsteine, 192

Nesteln, 48 Nadeln, 400 Glufen. Übrigens pflegten damals die Kosten

des Geleits die Einnahmen zu übersteigen ; es war keine nußbare Ge-

rechtigkeit mehr 6 ).

Die alte Benennung hat sich da und dort noch bis in die

Gegenwart erhalten, wenn auch nicht mehr der Name Reichs- oder

Königsstraße. Seitdem jeder deutsche König ohne weiteres den Titel

Kaiser führte, tritt an die Stelle der alten Bezeichnungen der Name

kaiserliche oder Kaiserstraße 7 ). So lebt im Volksmund heute allein

noch dieſe Benennung. Die beiden „ Kaiſerſtraßen“ von Wimpfen zwiſchen

Kocher und Jagst nach Rothenburg ob der Tauber und von Mergent-

heim über Blaufelden und Rot am See nach Crailsheim sind schon

öfters erwähnt worden. In Schwaben zieht sich eine „ Kaiserstraße",

eine uralte Höhenstraße, dem Schurwald entlang von Beutelsbach im

Remstal über Schlichten, Oberberken, Brech und Rattenharz in der

Richtung auf Wäschenbeuren und den Hohenstaufen zu.

Wenigstens im altwürttembergischen Territorium läßt sich beobachten,

wie das Reich allmählich seine Befugnisse aus der Hand gibt und das

Zollwesen abgesehen von der Höhe der Zollsäge Landessache wird,

welches die Landesherren ohne Befragen der Reichsgewalt ordnen.

Schon im 13. und 14. Jahrhundert entrichten die durchziehenden Han-

delsleute an Zoll und Geleitsgeld eine festgesezte Summe für das ganze

württembergische Gebiet 7 ) . An den wichtigsten Straßen waren besondere

69) Knapp, Neue Beiträge zur Rechts- und Wirtſchaftsgeschichte des württember

giſchen Bauernstandes, II, S. 23.

70) Fürstenbergiſches Urkundenbuch II, Nr. 105 vom Jahr 1484 : zu Gundelfingen

dem Dorf an der kaiserlichen freien Straße. v . Rauch, Urkundenbuch der Stadt Heil-

bronn, IV, S. 474, Nr. 3206 vom Jahr 1529 : auf dem hove zu Rotweyl an der

freyen offen kayserlichen strassen . Ebenda S. 759, Nr. 3418 von 1532 : als sie

... in willen der freyen kayserlichen strassen nachzureytten aller necht vorm

fallenden pronnen hinaus bey Hopfigkhaim kommen. Stäbler, Geschichte Eßlingens

bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Württ. Vierteljahrshefte für Landesgeſchichte,

Neue Folge, XXII, 1913, S. 138 von 1563 : Die Stadt Eßlingen baut die kaiserliche

gemeine Reichsstraße von der Stadt an bis zu dem Dorf Plochingen (Eßlinger Stadt-

archiv) .

71) Urkunde von 1272, Wirtembergisches Urkundenbuch VII, S. 203, Nr. 2293 :

Die Grafen Ulrich von Helfenstein und Ulrich von Wirtemberg vermindern den Zoll

für die Waren, die durch ihr Gebiet geführt werden, bis zum Jahr 1278 (thelonium,

quod hactenus mercatoribus districtum nostrum transeuntibus nimis grave ex-

stitit ... diminuere, quod unusquisque in districtu suo pro thelonio sive con-

ductu de biga ascendente cum pannis cum tribus equis vel pluribus quindecim

solidos hallensium recipiat, de biga cum duobus equis decem solidos recipiat, de
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Zollbeamte. Nach den Landſchreibereirechnungen aus der lezten Zeit

des 15. Jahrhunderts 72) ſaßen württembergische Zoller in Cannſtatt,

auch in Stuttgart, ferner an der Remstalstraße zu Waiblingen, Schorn-

dorf und Lorch, weiter in Uhingen und Göppingen, an der das Len-

ninger Tal aufwärts führenden Straße zu Gutenberg, an der Straße

von Metzingen über Neuffen nach Owen zu Beuren, an der Straße

von Kirchheim unter Teck über Köngen nach Eßlingen zu Nellingen,

an der Straße, die Mezingen und Neckartailfingen mit der ſchon öfter

genannten Rheinstraße verbindet, zu Aich ; die meiſten dieser Zollstätten

mögen noch in die frühere Zeit zurückgehen und im einzelnen von den

Königen verwilligt worden sein. Unter Herzog Ulrich waren auch Zoller

zu Münsingen, Weilheim unter Teck, in Untertürkheim 73), an der Pliens-

halde bei Eßlingen, in Derendingen bei Tübingen, in Mönsheim an

der Straße von Cannstatt nach Pforzheim, ferner in Merklingen und

Heimsheim an der Rheinstraße . Wasserzölle erhob man auf der Enz,

Nagold, Würm und dem Neckar an zahlreichen Orten 74) . Und zwar

wurde nach einer württembergischen Ordnung in Vaihingen an der

Enz um 1480 Zoll erhoben von Venedigergut, Gewand, Zentnergut,

bigis vero descendentibus cum pellibus et aliis mercibus peccunie iam expresse

recipere debet quilibet nostrum, sed quadriga descendens cum decem equis vel

pluribus cuilibet nostrum XV solidos solvere debet, sed si cum paucioribus quam

X, solummodo medietatem) . Urkunde von 1349, Meyer, Urkundenbuch der Stadt

Augsburg, II, S. 25, Nr. 465 : Die Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg

versprechen in Gemeinſchaft mit den Grafen von Helfenſtein den Kaufleuten von Augs-

burg, die ihnen ihr geseßtes Recht von Zöllen und Geleit geben, nämlich von Laſt-

karren oder von Wagen, die geladen ſind, von jedem Pferd 13 Schilling Heller, welche

die Straße herabfahren, und die Straße herauffahren von dem Rhein, ebenfalls 13

Schilling Heller von jedem Pferd (außer zu Vaihingen, wo man ihnen das Geleit ke-

sonders wie bisher geben ſoll) , ſicheres Geleit in ihren Ländern . Ihr Geleit hebt sich

gen Geppingen und ze Alon, welche Straße man fahren will, und geht bis gen

Bruhsel die gleichen Wege zurück. In den Städten Eßlingen und Gmünd find ſie

wegen keines Geleits noch Aufhebung noch Irrung gebunden .

-

72) Jm Staatsfilialarchiv zu Ludwigsburg, das älteste von 1483 81.

73) Durenkheim in den Landſchreibereibüchern von 1512/13 an iſt Untertürkheim,

Stäbler, Geschichte Eßlingens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Württ. Vierteljahrs-

hefte für Landesgeschichte, Neue Folge, XXII, 1913, S. 138, Anm . 23.

-

74) Urkunde von 1479, Württembergische Regeſten von 1301-1500, I, 1 , Alt-

württemberg (Urkunden und Akten des K. Württembergischen Haus- und Staatsarchivs,

Erste Abteilung) : Zoll auf der Enz bei der alten Mühlstatt unter Altroßwag. 1502

werden auf Würm, Nagold, Enz und Neckar Zölle genannt zu Liebeneck, Liebenzell,

Weißenstein, Neuenbürg, Pforzheim, Eutingen, Niefern, Dürrmenz, Lomersheim, Mühl-

hausen, Vaihingen, Ober- und Unterrieringen, Sachsenheim, Bietigheim, Lauffen, Heil-

bronn, (Neckar-) Steinach : v. Rauch, Urkundenbuch der Stadt Heilbronn, II, S. 279,

Nr. 1345b ; doch handelt es sich hier nicht um alte Reichszölle.
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Glas, Harz, Pech, Käs, Kreide, Barchent, Leinwand, Heringen, Sal-

men, Rheinfiſchen, Öl, Stockfischen, Eisen, Stahl und Wein 75) . Dieser

wurde auch den Neckar hinabgeführt, Holz vornehmlich den Neckar und

die Enz hinunter. 1473, 1512 und 1555 erreichten die württembergi-

schen Landesherren von den Kaiſern eine Erhöhung der Zollsäge 7 ) ;

zugleich wurde bestimmt, daß der erhöhte Zoll von allen andern Orten

des Herrschaftsgebiets eingenommen, von dem verzollten Gut aber dann

innerhalb des Gebiets kein Zoll mehr gefordert werden dürfe. Die

Fuhrleute erhielten am ersten Zollort ein Zeichen, das sie an den an-

dern Zollstätten vorzuweisen hatten, ein Pferd mit einem Ringlein 77) .

So wurde das Land mehr und mehr ein einheitliches Zollgebiet. Mit

den vom württembergischen Territorium umſchloſſenen Reichsstädten ver-

einbarte man Zollverträge, so mit Eßlingen 1477, mit Reutlingen 1505 ;

den Zoll zu Pfullingen gab Württemberg ganz auf und befreite gegen

30 Gulden rheinisch im Jahr die Reutlinger Bürger überhaupt von jeder

Zollerhebung 7 ). Mit der Anerkennung der Souveränität der Landesherren

im Westfälischen Frieden wurde das Zollwesen zu einer reinen Landes-

angelegenheit : das Zollregal war an die Landesherren übergegangen.

Übrigens wirkte das Recht des Kaisers auf die Reichsstraßen noch

nach in dem Anspruch, daß ihm auch innerhalb der Territorien das

Postregal zustehe. Im Jahre 1516 wurde im Auftrag des Kaisers

Marimilian I. durch Franz von Taxis eine reitende Poſt von Brüſſel

nach Italien angelegt, deren Weg über Kreuznach, Rheinhausen bei

Speyer und Bruchsal ins Herzogtum Württemberg und von da weiter

über Augsburg durch Tirol verlief. Herzog Ulrich verwilligte vier

Stationen in Knittlingen, Enzweihingen, Cannstatt und Ebersbach ;

während aber von Württemberg dieses Zugeständnis als reine Ge-

fälligkeitssache betrachtet wurde, faßte man es auf der kaiserlichen Seite

als Verpflichtung auf. Zu Ende des 16. Jahrhunderts richtete Herzog

Friedrich I. wie andere Fürsten eine landesherrliche Post ein, deren

Abſchaffung jedoch der Kaiser verlangte. Es gab ein widerwärtiges

Hin- und Herstreiten, bis Württemberg zu Anfang des 18. Jahrhun-

derts zuleht nachgab, die Reichspoſt wieder aufnahm und die eigenen

75) Urfunden und Akten des K. Württ. Haus- und Staatsarchivs, Erste Abtei-

lung, Württembergische Regesten von 1301-1500, I, Altwürttemberg, Erster Teil,

1916, Nr. 752. Moser, Sammlung der württembergiſchen Finanzgeſeße, II, 1 (Reyſcher,

Vollständige hiſtoriſch und kritisch bearbeitete Sammlung der württembergischen Ge-

setze, XVII), 1839, S. 18.

76) Ebenda S. 11 u. 27

77) Ebenda S. 7.

78) Ebenda S. 15 u. 25.
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Posten an das Haus Taxis verpachtete, das sie dann bis in die Zeit

der Französischen Revolution inne hatte 79) .

Wie schon während des späteren Mittelalters manche aus der frän-

fischen Zeit stammende Heerstraßen verödet waren, so lagen nun im

17. und 18. Jahrhundert nicht wenige Reichsstraßen menschenleer und

ohne Verkehr da, nur noch als Weidetriften, als „ Winnewege“, zu

gebrauchen; man hatte sie so verwahrloſt, daß sie nicht mehr benüßt

werden konnten. Bei der territorialen Zersplitterung des Schwäbischen

und Fränkischen Kreiſes mußte die Schwäche und Untätigkeit der Reichs-

gewalt für den Stand der Straßen von sehr ungünstigen Folgen sein.

Die einzelnen Territorien sorgten nur für die Straßen innerhalb ihres

Gebiets ; verlief eine Fernstraße durch mehrere, so war längst keine

oberste Behörde mehr tätig, welche die einzelnen Obrigkeiten zur Jn-

standhaltung verpflichtet hätte. Kein Wunder, daß die Wasserstraßen

viel benügt wurden, nicht nur für das Holz des Schwarzwalds, das

jahrhundertelang in den Rhein geflößt wird und so nach Holland

gelangt 8") ; im 18. Jahrhundert wurde Heilbronn vermittelst der Schiff-

fahrt von Mannheim her ein bedeutender Speditionsplaß für die Güter,

die man den Rhein herauf nach Süddeutschland und in die Ostschweiz

verbrachte, namentlich für die holländischen Kolonialwaren ; ſelbſt den

Neckar von Heilbronn nach Cannstatt benüßte man noch ausgiebig

zu deren Weiterbeförderung ¹) . Von Ulm aus fuhren allwöchentlich

mehrere Schiffe ab, um Personen und Güter nach den Donauſtädten

bis Wien zu bringen, von wo aus österreichische Schiffe die weitere

Verfrachtung nach Ungarn und der Türkei übernahmen ; auch die Güter

nach Polen, Böhmen, Steiermark, Kärnten und Salzburg wurden mög-

lichst lange auf dem Donauweg befördert ; in umgekehrter Richtung

kamen Schiffe aus Wien, Linz und Passau, die meisten aber von Re-

gensburg, wo auch die Waren aus Hamburg gewöhnlich nach Ulm

eingeladen wurden 82).

Der schlimme Zuſtand der Landstraßen war um so ärgerlicher, als

die Bevölkerung bis zum Dreißigjährigen Krieg andauernd wuchs und

die Wohlhabenheit sich wenigstens erhielt. Der Krieg verursachte dann

einen starken Rückgang des Verkehrs ; als jedoch im 18. Jahrhundert

79) Crole, Geschichte der deutschen Post von ihren Anfängen bis zur Gegenwart,

1889, S. 162 ff.

80) Kretschmer, Hiſtoriſche Geographie von Mitteleuropa (Handbuch der mittelalter-

lichen und neueren Geschichte, IV, 2) , 1904, S. 626.

81 ) v . Rauch, Heilbronn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts : Hiſtoriſcher

Verein Heilbronn, IX, 1909, S. 44 ff.

82) Beschreibung des Oberamts Ulm, II , S. 205.
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die Bevölkerung sich stark vermehrt hatte und die schlimmste Armut

gewichen war, stieg auch das Bedürfnis nach besseren Straßen, und

nun ſuchte man Hilfe bei den Reichskreisen, denen man ja einen Teil

der Reichsaufgaben überwiesen hatte. Auf Betreiben des Herzogs Karl

Eugen von Württemberg übernahm nach manchen Verhandlungen 1749

der Schwäbische Kreis die Sorge für die ordnungsmäßige Anlage und

dauernde Unterhaltung der Landstraßen als Kreisſache und übertrug

sie den Kreisvierteln ; zu den Kosten sollte jeder beigezogen werden,

der auf diesen Straßen ritt oder fuhr83) . Sofort wurde beschlossen,

die alte Straße von Cannstatt über Vaihingen und Knittlingen zu

chauſſieren, ebenso eine neue Straße von Stuttgart über Ludwigsburg

und Bietigheim nach Heilbronn. Gebaut und im Stand gehalten wurden

die Straßen von den einzelnen Kreisſtänden : ſo war deren Beschaffen-

heit je nach dem Eifer und der Leistungsfähigkeit der Herrschaften ſehr

unterschiedlich. Immerhin wurden nun außer den beiden genannten

die Straßen von Cannstatt nach Ulm, von Cannstatt nach Schorndorf

und Aalen, von Stuttgart nach Echterdingen, Waldenbuch, Tübingen,

Balingen, Tuttlingen und Schaffhausen in die Schweiz hergestellt 84) ;

die Straßen von Ulm über die Alb nach Urach, Reutlingen und Tü-

bingen wurde gleichfalls chauſſiert 5), eine Straße von Ulm nach Ehin-

gen, Riedlingen, Mengen, Stockach teils neu angelegt, teils verbeſſert,

um die Reise der Maria Antoinette, der Tochter der Kaiſerin Maria

Theresia und Braut des Dauphin, nach Paris zu erleichtern. In

Württemberg erſchien 1752 die erſte Wegordnung, und bald waren die

Straßen des Herzogtums in vortrefflichem Stande ; Herzog Karl Eugen

ordnete auch an, daß die Chauſſeen zu beiden Seiten mit Obstbaum-

reihen besetzt werden sollten 86) .

Als an die Stelle des alten Reichs, der Reichskreise und der vielen

kleinen Territorien zu Beginn des 19. Jahrhunderts nun größere

Staaten traten, die allen staatlichen Aufgaben gerecht werden konnten,

da schufen diese innerhalb ihres Gebiets ein einheitliches Straßenneß.

Wie in der lehten Blütezeit des altdeutschen Kaiſertums von den Hohen-

83) Knapp, Neue Beiträge zur Rechts- und Wirtſchaftsgeschichte , des württember-

gischen Bauernstandes, I, 1919, S. 11 .

84) Baer, Chronik über Straßenbau und Straßenverkehr in dem Großherzogthum

Baden, 1878, S. 22 ff. Herzog Karl Eugen von Württemberg und ſeine Zeit. Heraus-

gegeben vom Württembergischen Geschichts- und Altertumsverein, I, 1907, S. 336 ff.

(Schott) . v . Rauch, Der Heilbronner Bürgermeister von Roßkampf, 1923, S. 21 .

85) Beschreibung des Oberamts Urach, Neue Bearbeitung, S. 280.

86) Gußmann, Geschichte des württembergischen Obstbaus, 1896. Herzog Karl

Eugen von Württemberg und ſeine Zeit, a. a . D. S. 319.
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staufen die Straßen geordnet worden waren, welche dann jahrhunderte-

lang dem Bedürfnis genügten, ſo war es in der Neuzeit das Wieder-

erstehen der Staatsmacht, die den Bau aller wünschenswerten Verkehrs-

wege ermöglicht und damit für das Gedeihen des Verkehrs und der

Wirtschaft überhaupt eine notwendige Voraussetzung geſchaffen hat.

Von den alten Straßen ziehen noch manche durch unser Land, vom

Verkehr verlassen, vergrast, aber oft durch ihre Breite, oft als tief

eingeschnittene Hohlwege zeugend von dem regen Leben, das sich in

vergangenen Jahrhunderten auf ihnen bewegte, manchmal durch die

verwitterten Sühnekreuze, die an ihnen stehen, auch schwere Bluttat

verkündend : sie gehören zu den ältesten Altertümern, die ſich offen

unserem Auge darbieten, und stellen Fragen an uns, die zu beant=

worten eine wichtige Aufgabe der Forschung darstellt.

H

Anhang.

Die einzelnen Reichsstraßen.

1. Landstraßen.

(Vorbemerkung : Es ist beim derzeitigen Stande der Forschung noch nicht möglich,

die Reichsstraßen vollſtändig anzugeben und den genauen Verlauf der schon bekannten

nachzuweisen ; noch weniger können die Belege für die einzelnen Straßen Anſpruch auf

einige Vollständigkeit erheben. Aus den Zöllen und Zollstätten seit der zweiten Hälfte

des 15. Jahrhunderts dürfen keine sicheren Schlüsse auf die frühere Zeit gezogen wer

den ; dagegen scheinen die Geleitsrechte bis ins 18. Jahrhundert nur selten geändert

worden zu ſein und ſind meiſt auf alte Reichsſtraßen zu deuten.)

1. Lindau-Wangen-Isny-Kempten-Kaufbeuren-Schongau.

Literatur : Baumann, Geſchichte des Allgäus, II, S. 672.

1462 Kaiser Friedrich III . gebietet dem Grafen Ulrich zu Montfort, den kaiſer-

lichen Anteil an dem Zoll zu Eglofs an den Grafen Ulrich von Württemberg ab-

zuliefern : Urkunden und Akten des K. Württ. Haus- und Staatsarchivs, Erste Abtei: "

lung, Württembergische Regesten von 1301—1500. I, Altwürttemberg, Erſter Teil, 1916,

S. 32, Nr. 745.

2. Lindau-Wangen- Leutkirch-Memmingen Mindelheim-

Augsburg.

Literatur : Baumann, a. a . D. II, S. 672. Schulte, Geschichte des mittelalterlichen

Handels und Verkehrs, I, 1900, S. 388.

Reichsstraße in Leutkirch, Tert S. 8, Anm. 33.

-–
3. Ulm Biberach- Waldsee Altdorf (Weingarten)

Ravensburg ; dann entweder Buchhorn-Konstanz Zürich oder

Lindau Bregenz—Chur.
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Literatur: Schulte, a. a. D. I, S. 388. Müller, Johannes, Der Umfang und die

Hauptrouten des Nürnberger Handelsgebiets im Mittelalter : Vierteljahrsſchrift für

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, VI, 1008, S. 2. (Ernst,) Beschreibung des Oberamts

Tettnang, Zweite Bearbeitung, 1915, S. 383 ff.

1447 klagt Hans von Heidelberg vor dem Landrichter der Grafschaft Heiligenberg

zu Beuren gegen Itel Humpis den Jungen von Ravensburg, von dem er in der Nähe

von Buchhorn auf der freien Königsstraße ohne Grund niedergeworfen und gefangen

worden ſei. Beſchreibung des Oberamts Tettnang a. a . D. S. 387 aus dem Württ.

Staatsarchiv, Weißenau, 70. Später österreichische Zölle in Gögglingen und Alt-

dorf, Beschreibung des Oberamts Ulm, II, 1897, S. 205 (Nübling und Trüdinger).

-

4. Ulm—Biberach-Ostrach Pfullendorf—Stockach—Radolf-

zell—Schaffhausen-Baden-Bern—Genf—Lyon.

Literatur: Jäger, Ulms Verfaſſungs-, bürgerliches und kommerzielles Leben im

Mittelalter, 1851 , S. 707. Baer, Chronik über Straßenbau und Straßenverkehr in dem

Großherzogthum Baden, 1178, S. 283 ff . Müller, Johannes, a. a. D. S. 707. Schulte,

a. a. D. I , S. 391. Gagliardi, Der Anteil der Schweizer an den italieniſchen Kriegen

1494-1516, I, 1919, S. 34 ff.

1541 Königsſtraße bei Hoßkirch siehe Text S. 8 Anm. 33. - Später österreichischer

Zoll zu Stockach : Beschreibung des Oberamts Ulm, II, S. 205 .

5. Ulm- Herrlingen -Wippingen-Asch-Laichingen-

Feldstetten-Zainingen-Böhringen—(Ulmer Steige-)Urach

-Mezingen (Teufelsbrücke—) Kirchentellins furt- Tübingen

Eutingen-Kniebis- Oppenau-Kehl-Straßburg.

Literatur: Jäger, a. a . D. I, S. 709. Baer, Chronik über Straßenbau u. Straßen-

verkehr in dem Großherzogthum Baden, 1878, S. 166. ( Ernst,) Beschreibung des Ober-

amts Urach, Zweite Bearbeitung, 1909, S. 282 ff . Derselbe, Beschreibung des Ober-

amts Münsingen, Zweite Bearbeitung, 1912, S. 351.

-

-

1413 Herzog Friedrich von Österreich sagt die von Ulm ihrer Verpflichtung ledig,

da Graf Hans von Helfenſtein ... den Zoll zu Wippingen von ihnen lösen will.

Urkunden und Akten, a. a . D. S. 267, Nr. 7096. 1464 verhandelt Graf Eberhard

im Bart von Württemberg über den Unterhalt der Straße über den Kniebis. Württ.

Staatsarchiv, Repertorium Glaitt. 1521/22 Württembergischer Zoller in Urach,

Landschreibereibuch im Staatsfilialarchiv Ludwigsburg. 1529 Württemberg hat die

gleitliche Obrigkeit zu Kirchentellinsfurt, Repert. Glaitt. Zu der Verlegung der

Zoll- und Geleitſtraße über Blaubeuren siehe Ernst, Beschreibung des Oberamts

Urach, 2. Bearb., S. 282 ff . Beschreibung des Oberamts Münsingen, 2. Bearb ., S. 353 .

Nun hat das Reich Zoll und Geleit auch in Blaubeuren, Urkunde von 1794 im

Württ. Staatsarchiv (Ulm) .

-

6. Ulm-Memmingen-Kempten-(Tirol Venedig).

Literatur : Baumann, Geſchichte des Allgäus , II , S. 672. Müller, Johannes, Das

spätmittelalterliche Straßen- und Transportwesen der Schweiz und Tirols : Geographiſche

Zeitschrift, XI, 1905, S. 98.

1473 Kaiſer Friedrich III . belehnt als Lehenträger von Ulm den Wilhelm Beſſerer

und Linhart Bitterlin mit der Herdbruck über die Donau auswendig der Stadt samt
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dem Zoll : Württ. Staatsarchiv (Ulm). Später österreichischer Zoll zu Ay bei Kirch-

berg an der Jller : Beschreibung des Oberamts Ulm, II, S. 205.

7. Ulm-Augsburg.

Literatur : Schulte, I, S. 389.

Später österreichiſcher Zoll zu Günzburg : Beschreibung des Oberamts Ulm, II, S. 205.

Niedertalfingen - Niederstoßingen – Gundel-
8. Ulm

fingen-Lauingen.

1556 hat Württemberg die gleitliche Obrigkeit in Niedertalfingen : Staatsarchiv

Stuttgart, Repert. Glaitt.

9. Ulm Albeck-Heidenheim ─Nördlingen-Nürnberg.

Literatur : Jäger, a. a . D. S. 707.

Der Kaufvertrag von 1398, womit Ulm von Graf Konrad von Werdenberg die

Herrschaft Albeck erwirbt, besagt, daß die Übergabe des Kaufgegenstands geschehen sei

uff offener freyer Strass des Reichs : F. A Christmann, Versuch einer Abhandlung

über die Verhältniſſe zwiſchen dem kath. Chorherren- Stifte zu S. Michael bei d . Wengen

und der Reichsſtadt Ulm, 1797, Beil. S. 20, wozu Tert S. 18. Jm 17. Jahr-

hundert hatte Sttingen während der Nördlinger Meſſe das Geleit von Köſingen an :

Hezel, Hesselbergmesse und Jpfmesse, 1911, S. 78.

10. Heidenheim-Oberkochen —Aalen.

-

1663 Geleit bei Aalen und Oberkochen : Württ. Staatsarchiv, Repert. Glaitt.

11. Rheinstraße : Riedlingen Zwiefalten -Hayingen

Pfullingen- Lustnau - Altdorf - Dagersheim - Malms-

heim Heimsheim-Pforzheim—Speyer.

Litecatur : (Ernst,) Beschreibung des Oberamts Münsingen, 2. Bearb. S. 343 ff.

Nägele, Tübinger Blätter, IV, 1901 , S. 50 u. 53 ff . Hertlein, Art, Naturgeschichte

und Kennzeichen unserer Römerstraßen : Fundberichte aus Schwaben, Neue Folge, II,

1924, S. 59.

-

-

Kaiſer Otto I. in Heimsheim und via Reni im Schönbuch, siehe Text S. 7.

1505 Der württ . Zoll in Pfullingen wird für die Reutlinger Bürger aufgehoben,

siehe Text S. 27 Anm. 78. 1512/13 Württ . Zoller in Heimsheim : Landſchreiberei-

buch im Staatsfilialarchiv Ludwigsburg. — 1528 Geleit von Tübingen nach Pforzheim,

Staatsarchiv Stuttgart, Repert. Glaitt. Von Hayingen ins Echaztal gingen zwei

Stränge, einer über Bernloch und Kleinengſtingen zur Honauer, ein anderer über Öden-

waldstetten zur Holzelfinger Steige : Ernst, a . a . D., Wirtembergiſches Urkundenbuch VIII,

S. 290 vom Jahr 1281 : actum apud Waldstetten in strata publica.

12. Megingen-Neckartailfingen-Aich.

Verbindung zwischen der Straße Ulm-Straßburg und der Rheinstraße.

tembergischer Zoller zu Aich (Ech oder Euch) : Landſchreibereibuch 1483/84 ff.

Würt

13. Ehingen-Münsingen-Urach.

Literatur : Ernst, Beschreibung des Oberamts Münsingen, Zweite Bearb. , S. 350.

1496 Württ. Geleit vom Stoffelberg bis Münsingen : Ernst, a. a. D.

Geleitsvertrag zwiſchen Österreich u. Württemberg : Staatsarchiv Stuttgart, Repert. Glaitt.

1514
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14. Ehingen-Munderkingen-Schelklingen.

1514 Geleitsvertrag zwischen Österreich und Württemberg, a. a. D.

15. Sigmaringen-Ebingen-Balingen-Tübingen.

1456 Bericht wegen des Geleits von den oberen Städten Konstanz, Überlingen,

Lindau, Pfullendorf bis Ebingen : Urkunden und Akten a. a . D. S. 314. 1505 Zoll

zu Ebingen : v . Rauch, Urkundenbuch der Stadt Heilbronn II , S. 108, Nr. 2013.

Württembergischer Zoller zu Derendingen : Landschreibereibuch 1506/7 im Filialstaats-

archiv Ludwigsburg ff. Von Balingen aus dürfte eine Reichsstraße nach Tuttlingen

bzw. Rottweil geführt haben.

―

16. Riedlingen- Ebingen.

1490 Vertrag1449 Königstraße zu Andelfingen, siehe Tert S. 8, Anm. 33.

zwischen Württemberg und Österreich wegen des Geleits in der oberen und unteren

Grafschaft Hohenberg, und hat Württemberg zu geleiten von Balingen und Ebingen

durch den Hohenberger Forst gen Zwiefalten, auch Riedlingen, item Sigmaringen :

Württ. Staatsarchiv, Repert. Glaitt.

17. 3wiefalten-Ebingen.

1490, siehe Nr. 16.

-
18. Feldstetten - Donnstetten Gutenberg - Owen-

Kirchheim u. Teck-Köngen-Nellingen-Eßlingen.

-

Württembergischer Zoller zu Nellingen : Württ. Staatsarchiv, Kanzleiſachen . Ebenso

zu Gutenberg und Kirchheim : Landschreibereibuch 1483/4. Neuer württ. Zoll zu

uff der Pliennshalden, Landschreibereibuch 1512/13. Vgl. auch Stäbler, Geschichte

Ezlingens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts : Württembergische Vierteljahrshefte für

Landesgeschichte, Neue Folge XXII, 1913, S. 140.

19. Megingen-Neuffen-Beuren-Owen.

-Württembergischer Zoller zu Buren (Büren) : Landſchreibereibuch 1483/4. Neuer

Zoll zu Neuffen (Nuffen) : Landschreibereibuch 1512/13.

20. (Ulm oder Lauingen - Gundelfingen - Niederstoßingen — ) U r-

ſpring —Nellingen -Gosbach-Wiesensteig -Weilheim

Kirchheim.

--

-

Schon vorrömische und römiſche Straße, siehe Hertlein, Art, Naturgeschichte und

Kennzeichen unserer Römerstraßen, a. a. D. S. 54. In Gosbach war in alten

Zeiten ein helfenſteiniſcher Weg zoll : Beschreibung des Oberamts Geislingen, 1842,

6. 202. 1453 Handlung mit der Stadt Ulm wegen des Geleits zu Stein (d. i.

Drackenſtein) bei Hiltenburg und Wiesensteig : Staatsarchiv Stuttgart, Repert. Glaitt.

In Weilheim ein württembergischer Zoller : Landschreibereibuch 1524/25 . An der

Straße von Wiesensteig nach Drackenſtein der „ Ulmer Berg“.

-

21. Münsingen- Steingebronn - Gomadingen -Kohl=

stetten - Großengstingen-Undingen -Willmandingen-

Talheim-Mössingen-Ofterdingen-Rottenburg.

Über die Heerstraße von Münsingen nach Kohlstetten siehe Ernst, Beschreibung

des Oberamts Münsingen, Zweite Bearbeitung, S. 346. - Württembergischer Zoller in

Talheim, Landſchreibereibuch, 1506/7.

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgeſch. N. F. XXXIII.
3
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22. Tübingen-Unterjesingen oder Rottenburg-Wurm

lingen Pfäffingen, dann Reusten-Gültstein-Herrenberg.

Später über Entringen.

--
via regia bei Gültſtein und Königstraße zu Reuſten ſ . Text S. 8, Anm. 33 .

1490 Vertrag zwiſchen Öſterreich und Württemberg : Öſterreich mag geleiten von Rotten-

burg nach Tübingen, Herrenberg und Nagold : Württ. Staatsarchiv, Repert. Glaitt . —

Später württembergiſche Zollſtationen zu Entringen, Breitenholz und Herrenberg : Land-"

ſchreibereibuch 1512/13. — 1576 Hohenbergiſches Geleit von Rottenburg bis gen Herren-

berg ans Tor: Repert. Glaitt.

23. Rottenburg-Nagold-Altensteig.

1490 Österreich mag geleiten von Rottenburg nach Tübingen, Herrenberg und

Nagold: Württ. Staatsarchiv, Repert. Glaitt. - 1576 Bericht der Amtleut zu Herrenberg

wegen des Geleits um Altenſteig und bis gen Rottenburg am Neckar ans Tor : ebenda.

--

24. Rottweil-Dietingen-Sulz.

―

--
Auch Römerstraße. - Kaiserliche Straße zu Rottweil, siehe Tert S. 25, Anm. 70. —

Zoll zu Rottweil , Günter, Urkundenbuch der Stadt Rottweil (Württembergiſche

Geschichtsquellen III), Nr. 44, 61, 145, 222, ſeit 1335 in den Händen der Stadt Rott-

weil, Nr. 271. 1475 wird im Streit zwischen Graf Eberhard von Württemberg und

Rottweil entschieden, daß der Graf gegen Rottweil hin bis zur Kapelle auf der

Dietinger Steig, wo die Linde steht, und oberhalb von der Neckarfurt bis zur

steinernen Brücke bei der Mühle über dem Neckar in der Altstadt geleiten soll : ebenda

Nr. 1436.

Eine Reichstraße zog wohl auch von Rottweil nach Villingen, von wo eine würt-

tembergische Geleitſtraße über den Goldnen Bühl, Mönchweiler, Peterzell, Langenſchil-

tach, Hornberg durchs Gutachtal nach der Kinzig bei Hausach sich erstreckte : Schulte,

a. a . D. I, S. 300. Baer, Chronik über Straßenbau und Straßenverkehr im Groß-

herzogthum Baden, 1878, S. 176. Kalchſchmidt, Geſchichte des Kloſters, der Stadt und

des Kirchspiels St. Georgen auf dem badischen Schwarzwald, 1895 , S. 35 und 80

aus dem Lagerbuch von Langenschiltach. 1510 Geleite bei Villingen, Vockenhauſen

und Gülden Bühel betreffend : Repert. Glaitt . (Vockenhauſen iſt heutzutage eine Ödung. )

1597 Der Herrschaft Württemberg Vergleiten durch des Klosters St. Georgen

Flecken bis auf die Münchweiler Weyherbruck nahend Villingen : ebenda.

25. Calm-Liebenzell-Pforzheim.

Literatur: Baer, Chronik über Straßenbau und Straßenverkehr in dem Großherzog-

thum Baden, 1878, S. 432 ff.

1516 Vertrag zwiſchen Württbg. und Baden wegen des Geleits von Calw gen Lieben-

zell : Repert. Glaitt. 1565 Geleit zwiſchen Calw, Hirſau und Liebenzell : ebenda.

26. Unterreichenbach –Grünbach-Salmbach–Neuenbürg.

Alte Ordnung aus der Mitte des 15. Jahrhunderis, wie der Zoll zu Neuenbürg

genommen werden soll. Die Straße geht durch Neuenbürg, Salmbach, Grünbach : Moser,

Sammlung der württembergischen Finanzgeseße, II, 1 (Reyscher, Vollständige, historisch

und kritisch bearbeitete Sammlung der württembergiſchen Geſeße, XVII), 1839, S. 4.

Vgl. Urkunden und Akten, I, S. 32 unter 1479. Fortseßung über Schwann

Repert. Glaitt. unter 1516.
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27. Pforzheim-Neuenbürg-Wildbad.

1516 Vertrag zwiſchen Württenberg und Baden des Vergleitens halber von Neuen-

bürg gen Pforzheim : Repert. Glaitt. 1528 Geleit ins Wildbad : ebenda.---

28. Ulm - Geislingen an der Fils -Kuchen - Süßen-

Göppingen-Uhingen-Plochingen-Eßlingen-Hedelfin-

gen-Wangen-Berg (Cannstatt)-3 uffenhausen-Schwieber-

dingen-Enzweihingen-Vaihingen a. d . Enz-Illingen-

Lienzingen-Schmie (ſpäter Maulbronn) —Knittlingen - Bretten

-Bruchsal-Rheinhausen-Speyer.

Literatur : Jäger, Karl, Geschichte der Stadt Heilbronn und ihres ehemaligen Ge-

biets , I, 1828, S. 85. Schulte, Aloys, Geſchichte des mittelalterlichen Handels und

Verkehrs zwiſchen Weſtdeutſchland und Italien mit Ausschluß von Venedig, I, 1900,

S. 389 ff. Über die Strecke von Plochingen bis Wangen siehe Stäbler, Geschichte Eß-

lingens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts : Württ. Vierteljahrshefte für Landes-

geschichte, Neue Folge, XXII, 1913, S. 138. Über Schmie ſiehe Eb. Neſtle, Schmie

Oberamts Maulbronn als Station an der europäischen Handelsstraße : ebenda XII,

1903, S. 152 ff . Über die Straße von Knittlingen nach Bruchsal Baer, Chronik über

Straßenbau und Straßenverkehr in dem Großherzogthum Baden, 1878, S. 126 ff.

-

--

-

1266 ist der Zoll zu Eßlingen in den Händen von Eßlinger Bürgern, so

noch 1356, seit 1360 teilweise der Stadt verpfändet : Diehl, Urkundenbuch der Stadt

Eßlingen (Württ. Geschichtsquellen IV), 1899, Nr. 92, 446, 1059, 1143. 1272

Urkunde über Zoll und Geleit durch Helfenstein und Württemberg siehe Text S. 25,

Anm. 71. 1298 Graf Ulrich von Helfenstein gewährt dem Kloster Bebenhausen für

seinen Wein Freiheit von dem ihm nach altem Recht zustehenden Zoll zu Geis-

lingen (in strata nostra Giselingen) : Wirtembergisches Urkundenbuch XI, 1913,

S. 164, Nr. 5168 ; 1300 desgleichen dem Kloster Kaisheim : ebenda S. 444, Nr. 5542.

1303 Graf Eberhard von Württemberg hat das Geleit in Lienzingen und Jllingen :

Jäger, a. a. D. S. 86, Anm. 209 nach Gabelcover. 1347 König Karl IV. bestätigt

den Grafen von Württemberg den Zoll zu Göppingen, den der Staufenegger von

Kaiſer Heinrich inne gehabt hat : Urkunden und Akten, a. a. D. S. 32, Nr. 742.

1349 Urkunde über Zoll und Geleit siehe Text S. 25, Anm. 71. 1394 Geleit zu

Jllingen, Lienzingen und Schmie : Repert. Glaitt. 1439 Schiedsgerichtsurteil zwiſchen

Württemberg einerseits, Helfenſtein und Ulm andererseits über das Geleit zwiſchen

Geislingen und Göppingen : Urkunden und Akten, S. 31 , Nr. 719. 1453 Handlung

mit der Stadt Ulm wegen des Geleits zu Süßen : Repert. Glaitt. 1462 Kaiser

Friedrich III. erlaubt dem Grafen Ulrich von Württemberg bei der Mühle zu Cannstatt

Zoll zu nehmen, wie ihn Graf Eberhard bei Vaihingen und Brackenheim nimmt :

Urkunden und Akten, S. 32, Nr. 743, vgl . Nr. 744 und 674, 746, 748. 1465

Kaiser Friedrich III. erlaubt dem Grafen Ulrich von Württemberg, bei der Mühle zu

Cannstatt eine Zollstätte vorzunehmen, doch soll er dafür die vier Wegzölle zu Zuffen-

hausen, Feuerbach, Cannstatt und Wangen und das Geleitsgeld aufgeben :

Schneider, Ausgewählte Urkunden zur württembergischen Geſchichte, 1911 , S. 56. Nr. 20 .

1473 Kaiser Friedrich III . belehnt Ulm mit dem Zoll und Geleit zu Geislingen :

Staatsarchiv Stuttgart, Ulm. 1476 Kaiser Friedrich III. hebt den Zoll bei Cann-

statt auf : Urkunden und Akten, I, Nr. 750. Eine vorübergehende Maßnahme. — 1476

bis 1482 Württembergische Kundschaften zum Geleit über Schmie hinaus : Urkunden

-

3*
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-

-

und Akten I, Nr. 725. (1479) Zollordnung zu Vaihingen, ebenda Nr. 752. Moser,

Sammlung der württ. Finanzgesetze, S. 18. 1479 Kaiser Friedrich III. erlaubt dem

Grafen Ulrich von Württemberg, die Zollstätte von der Mühle zu Berg in die Stadt

Cannstatt zu verlegen : Urkunden und Akten I, Nr. 751. 1480 Graf Eberhard der

Ältere von Württemberg verfügt, daß die Straße, die bisher durch Schwieberdingen

geführt hat, mit Rücksicht auf Räubereien künftig über (Mark )Gröningen gehen soll :

Urkunden und Akten, II, S. 336. Württembergische Zoller zu Göppingen und Uhin-

gen : Landschreibereibuch 1483/84. 1487 Gerichtshandlung und Urteil zwiſchen Pfalz

und Württemberg, so von Vaihingen für Bretten herab gehn : Repert. Glaitt. — 1555

Kaiser Karl V. erhöht den reichslehnbaren Weinzoll der Stadt Ulm zu Geislingen :

Staatsarchiv Stuttgart, Ulm. Dazu der Kurfürsten Willebriefe : ebenda. Jm 17. Jahr-

hundert württ. Zollgegenschreiber zu Göppingen, Geleitshauptleute zu Vaihingen :

Staatsarchiv, Zollsachen. 1794 Kaiſer Franz II. belehnt Ulm mit Zoll und Geleit

zu Geislingen und Kuchen : Staatsarchiv Stuttgart (Ulm).

----

29. Cannstatt-Waiblingen-Schorndorf-Lorch—Gmünd

-Aalen-Bopfingen-Nördlingen-Donauwörth.

--

Bis 1465 Zoll in Cannstatt ſelbſt. — 1480 Kaiser Friedrich III. geſtattet der

Stadt Bopfingen, zu dem Hohenberg bei Bopfingen von jedem Pferd vier Pfennige

Zoll zu erheben : Bopfinger Urkunden im Staatsarchiv Stuttgart. Württembergiſche

Zoller in Waiblingen, Schorndorf und Lorch : Landschreibereibuch 1483/84 ff. — 1497

Denen von Wemding sind im württ. Geleit bei Gmünd etliche Rosse weggenommen

worden : Urkunden und Akten I, Nr. 728. 1511 ff. Württembergisches Geleit von

Gmünd bis Aalen : Repert. Glaitt. Im 17. Jahrhundert öttingisches Geleit von
-

Aalen nach Nördlingen : Hezel, Heſſelbergmeſſe und Jpfmeſſe, 1911, S. 78.

30. Cannstatt-Heilbronn-Wimpfen-Gundelsheim-

Mosbach.

—

1512 beschwert sich die Stadt Heilbronn bei Württemberg, bisher sei für die Heil-

bronner, die nach Württemberg mit Gütern gefahren seien , die Straße vor Talheim

hinauf durch den Turn zollfrei geweſen ; dies sei geändert worden : v. Rauch, Urkunden-

buch der Stadt Heilbronn, III, Nr. 1961. 1515 Geleit zwischen dem Schloß Lieben-

stein und dem Dorfe Ottmarsheim : Repert. Glaitt. Von Heilbronn nach Wimpfen

konnten Straßen rechts und links vom Neckar benüßt werden, rechts hatte Württem

berg das Geleit, links vom Böllinger Bach über Unter- und Obereiſisheim die Kurpfalz :

Roth, Geschichte der Stadt Neuenstadt an der großen Linde und des abgegangenen

Ortes Helmbund, 1877, S. 42. 1583 Das Geleit zu Neckarsulm iſt württembergisch :

Repert. Glaitt. 1544-1686. Das Geleit vom Böllinger Bach durch Neckargartach bis

gen Heilbronn an das Tor ist württembergisch, ebenda. Um 1600 ist in Wimpfen

ein württembergischer Geleitschreiber, der den Juden Geleitscheine ausstellte : Knapp,

Neue Beiträge, II, S. 23. — Die Straße von Cannſtatt aus konnte wohl über Pleidels-

heim oder als Wechselweg über Marbach gewählt werden .

-

-

31. Cannstatt- Asperg - Bietigheim - Brackenheim-

(über den Heuchelberg) —Gemmingen-Richen-Sinsheim—Wiesloch—

Speyer.

Anfänglich (wohl über Zazenhausen) etwa bis zum ſpäteren Ludwigsburg mit der

vorhergehenden zusammenfallend . 1462 württembergischer Zoll zu Brackenheim, Ur-
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kunden und Akten, I, Nr. 743.
-

1487 Gerichtshandlung und Urteil zwischen Pfalz

und Württemberg des Geleits halber von Brackenheim über den Heuchelberg und Gem-

mingen gen Richen, Sinsheim und Wiesloch. 1488-1495 Die Amtleute zu Mos-
-

bach und Brackenheim verhandeln wegen Überfahrung des Zolls zu Richen (Riehen)

durch württembergische Untertanen : Urkunden und Akten, I, Nr. 726.

32. Cannstatt-Mönsheim-Pforzheim.

Bis 1465 Zoll zu Feuerbach : Schneider, Ausgewählte Urkunden zur württem-

bergischen Geschichte, S. 56, Nr. 20. Württembergischer Zoll zu Mönsheim : Land-

ſchreibereibuch 1512/13.

-

33. Heilbronn-Großgartach-Schwaigern-Gemmingen-

Eppingen.

-

1443 Pfalzgraf Otto und Graf Ludwig von Württemberg vergleichen sich über

das Geleit unter dem Heuchelberg ; es sollen vor Gemmingen und ob Eppingen zwei

Kreuz gesezt werden : Urkunden und Akten, I. Nr. 720 ; Repert. Glaitt. - 1539 Weinzoll

in großen Gartach an der Wart auf dem Landgraben bei Heilbronn und zu Schwaigern :

Staatsarchiv Stuttgart, Repertorium Zollſachen. 1567 Geleit zu Gemmingen und

Stebbach: Repert. Glaitt. 1575 Das Geleit zu Schwaigern ist zwischen Kurpfalz

und Württemberg strittig : ebenda.

-

34. Heilbronn - Nordheim- Brackenheim und entweder

Güglingen—Kürnbach oder Botenheim-(Stromberg)-Sternen=

fels-Oberderdingen.

-

1476 Schultheiß und Gericht zu Kürnbach beurkunden Kundschaften zwischen Pfalz,

Württemberg und Maulbronn um Geleit in Sternenfels und am Stromberg : Urkun-

den und Akten II, S. 343. Zoll in Brackenheim und Botenheim : Landſchreiberei-

buch 1512/13. 1526 und 1527 Niedergeworfene Juden auf der kurpfälzischen Ge=

leitſtraß bei Kürnbach : Repert. Glaitt. 1540 Zollfreiheit zu Nordheim : Staatsarchiv

Stuttgart, Repert. Zollſachen.

-

Württemberg hatte auch das Geleit zu Oberacker in Baden. 1618 Württember=

giſches Geleit zu Oberacker bei Derdingen : Repert. Glaitt .

Weinsberg - Löwenstein-35. Wimpfen- Neckarsulm

Mainhardt-Bubenorbis-Hall.

-
Über die Straße siehe Tert S. 11. Um 1504 Conrad Erer schreibt an den

Amtmann von Weinsberg, die Kurpfalz habe das Geleit von Weinsperg und der

Newenstat auß die straßen hin ab gen Wimpfen durch Schewerberg und der

teutschen hern gepiet ... item von Weinsperg aus gen Sinsen und sonst uber

das Crechgow bys gen Heydelberg : v . Rauch, Urkundenbuch der Stadt Heilbronn, III

(Württembergische Geschichtsquellen XIX), 1916, Nr. 1940. 1510, 1524, 1539 Das

Geleit durch die Grafschaft Löwenſtein hat Württemberg mit den Grafen von Löwen-

ſtein gemein : Repert. Glaitt. 1512 Vertrag zwischen Pfalz und Württemberg unter

anderem wegen des Geleits zu Weinsberg : ebenda. Württembergischer Zoll in

Weinsberg : Landschreibereibuch 1512/13. 1521 Graf Ludwig von Löwenſtein hat

die Wege in seiner Grafschaft Löwenſtein und sonderlich den von Hall nach Heilbronn

beſſern laſſen und will von jedem Haupt Vieh einen Pfennig erheben, und zwar am

Horgenberg und die Lauter heraus : v . Rauch, Urkundenbuch der Stadt Heilbronn, III,

-

-
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---S. 582, Nr. 2619. Aufschrieb im Archiv der Stadt Hall von 1639, s . Tert S. 11,

Anm. 39 : Das Regal und Gerechtsame des Geleits hat die Stadt Hall von alters

her geführt auf der Straße gegen den Michelfelder Landturm, von dannen auf Buben-

orbis und fortan bis zur äußeren Landwehr nächst bei Mainhardt. Angefochten von

Württemberg, daß das Geleit nicht weiter für Hall gehe als zum Michelfelder Land-

turm ; der gerichtliche Ausſpruch durch eine kaiserliche Kommiſſion ſteht noch zu er-

warten. 1663 Vergleich zwiſchen Württemberg und Schwäbisch-Hall über Geleit und

Zoll zu Bubenorbis : Repert. Glaitt. Württembergisch ist das Geleit von Jagstfeld

-

―

nach Neckarsulm, Weinsberg, Löwenſtein bis an die Hälliſche Landwehr : Neuenſtadter

Kellereilagerbuch von 1744 nach Roth. Geschichte der Stadt Neuenſtadt, S. 42.

36. Wimpfen-Neuenstadt amKocher-Öhringen- Wester-

nach-Untermünkheim-Hessental-Sulzdorf (vorbei an der

Stöckenburg) Willa- Ellwangen.

--

-

Siehe Text S. 3 ff. Jedenfalls schon in vorrömischer Zeit im Gebrauch ; ſiehe

Weller, Vorrömische Straßen um Öhringen : Fundberichte aus Schwaben, XII, 1904,

S. 15 ff. 1303 König Albrecht erlaubt der Stadt Wimpfen, damit ſie die durch

Eisgang zerstörte Neckarbrücke wiederherstellen können, den früher auf dieser Brücke

von Wagen und Karren genommenen Zoll in der oberen Stadt Wimpfen zu nehmen:

Jäger, Geschichte der Stadt Heilbronn, S. 87, Anm. 217 (Original im Staatsarchiv

zu Darmstadt). 1335 Kaiſer Ludwig verpfändet Kraft von Hohenlohe den Zoll zu

Öhringen : Weller, Hohenlohisches Urkundenbuch II, S. 407, Nr. 476. — 1347

König Karl IV. verleiht dem Schenken von Limpurg das Geleit von Obermünkheim

auf der Steig bis in den Bach vor dem Virngrund da die Mulle (heute Willa) ſteht :

Urkunde im Staatsfilialarchiv zu Ludwigsburg aus dem Archiv der Schenken. — 1347

König Karl IV. beſtätigt Kraft von Hohenlohe die dieſem von seinen Reichsvorfahren

versezten Geleite zu Öhringen und Weſternach : Weller, Hohenlohiſches Urkundenbuch, II,

S. 634, Nr. 755. Um 1357 : Zoll Krafts von Hohenlohe zu Westernach,

von jeglichem Wagen vier, vom Karren zwei Heller : Weller, Hohenlohisches Urkunden-

buch, III, S. 160, Nr . 110. 1398 Ulrich von Hohenlohe verkauft den Städten

Rothenburg, Hall und Dinkelsbühl sein Geleit zum Mullin : Wirtembergiſch Franken,

VIII, 1868-1870, Nachtrag S. VIII. 1399 Die Stadt Hall verpflichtet sich, falls

sie das Geleit zur Mullin (Willa) einnehmen würde, von den Bürgern und Fuhrleuten

Dinkelsbühls kein Geleit zu nehmen : Regesta Boica XI, p. 147. 1403 König

Ruprecht verleiht dem Schenken Friedrich von Limpurg das Geleit, das sich anhebt zu

Münkheim auf der Steige bis in den Bach vor dem Virngrund, da die Mühle ſteht :

Chmel, Regesta Ruperti regis Romanorum, 1834, Nr. 1534. - 1471 Das Geleit zu

Ellwangen ist der Herrschaft Württemberg verwilligt, so lange das Stift in derselben

Schirm bleibt : Repert. Glaitt. 1481 Hohenlohe hat das Geleit von Geislingen bis

Neuenstadt: Urkunde im Gemeinschaftlichen hohenlohischen Hausarchiv zu Öhringen :

Weller, Geschichte des Hauses Hohenlohe, II, 1908, S. 464. — 1512 Vertrag zwiſchen

Kurpfalz und Württemberg, unter anderem auch wegen des Geleits zu Neuenſtadt :

Repert. Glaitt. 1540 Strittiges Geleit zwischen Pfalz und Württemberg zu Jagſt-

feld und Neuenstadt, Repert. Glaitt. 1544 König Ferdinand I. über das hohen-

lohische Geleit von Geislingen bis Neuenstadt : Gemeinschaftliches Archiv zu Öhringen.

- 1544-1686 Geleit von Neuenstadt auf der Landstraße nach Wimpfen, woſelbſt

das württembergiſche Geleit endet und die pfälzische Geleitſtraße anfängt : Repert. Glaitt.

-

-

-

-

-
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-

– 1580 Strittiges Geleit bei Neuenſtadt : ebenda. 1609 Vertrag zwiſchen Kurpfalz

und Württemberg, nach dem die Pfalz von Wimpfen über Jagſtfeld und Kochendorf

bis zur Kapelle oberhalb Ödheim geleitet, Württemberg von da bis Neuenstadt : Roth,

Geschichte der Stadt Neuenstadt, S. 43. Haller Aufschrieb über das hällische Geleit

von 1639 : Das Regal des Geleits hinauf zum Wüllin gegen Ellwangen wird von der

Herrschaft Limpurg Schmidelfelder Linie und von der Stadt Hall geführt. (Nun folgt

der unter Nr. 44 angeführte Sah. ) Zwen Büchſenſchüß vor Heſſental hinaus ſcheidet

sich die neue Straße, ſo zur Linken geht, von der alten, so zur Rechten unter den

Hasenbühl sich hinzieht : besser füran stoßen die beiden Straßen wieder zusammen und

kommt die Straße von Altenhauſen und bald hernach die Straße von Tüngental zur

gemeinen Land- und Geleitſtraße. Unter dem Haſenbühl fort hinaus durch die hälliſche

Landheg, Fallen und Rigel ober Sulzdorf auf Dürrenzimmern, dann hinaus bei dem

vellbergischen Hochgericht vorüber, durch selbiges Deichlein. Die Geleitsgerechtsame geht

fort auf Ummenhofen, durch Ober- und Unterſontheim, daſelbſt unter dem Steg über

die Bühler, den unteren Mietberg hinauf zum Vetternhof und fortan den oberen Miet-

berg hinaus und also voran auf der Landstraße bis zum Wülle. Daselbst durch den

Kaltenbach beim märkgräflichen Zollhaus auf der Linken vorüber hinaus zum andern

Bächlein, allda Limpurg und Hall vom Geleit abſtehen und Brandenburg ſolches an-

zunehmen und zu führen hat. Die Fortseßung der Straße von Ellwangen durch

das heutige Bayern bis zur Donau beschreibt Winkelmann, Sammelblatt des hiſtoriſchen

Vereins Eichstätt, XXXIV. Jahrgang, 1919, S. 3 ff.: „ Der Fernverkehr jener (karo-

lingischen) Zeit bewegte sich hauptsächlich noch auf den alten römischen Straßen ; für

den Weg vom Rhein ... standen zwei heute größtenteils noch erhaltene Straßen zur

Verfügung, deren eine von Treuchtlingen über Dollnſtein und Naffenfels die Donau

südöstlich Feldkirchen Bezirksamts Ingolstadt erreicht, während die andere über Weißen-

burg, Pfünz und Kösching in Pföring an den Fluß herankommt . . Die beiden Straßen

ſcheinen jedoch nicht gleichmäßig benügt worden zu sein .. Der mittelalterliche Wagen-

verkehr muß hauptsächlich auf der Treuchtlinger Straße hergekommen sein und nördlich

Dollnstein zu der Weißenburger Straße hinübergewechselt haben. Von der ersteren

geht dann auch bei Biswang ein heute stellenweiſe ziemlich verödeter alter Weg ab ..

er geht, ohne ein Dorf zu berühren, nördlich Schönau, Schernfeld und Wintershof,

südlich Wimpaſſing und nördlich Landershofen vorüber zu der Römerstraße nach Pfünz

... Bei Hepberg, 16 km südöstlich Pfünz, trennt sich die mittelalterliche Linie von der

Römerstraße Pfünz-Köſching und geht über Lenting und Feldkirchen wieder auf das

Endstück der Treuchtlingen-Dolnſtein -Feldkircher Römerstraße über und mit dieser

zur Donau.“ Nach Winkelmann, XI. Bericht der Römisch-Germanischen Kommiſſion

(Deutſches archäologisches Inſtitut), 1918/1919, S. 19 zieht die Straße über Rühling-

stetten, Fremdingen, Maihingen, Munningen und Dödingen nach Treuchtlingen . Vgl .

noch Winkelmann, Eichstätt : Kataloge weſt- und süddeutscher Altertumssammlungen, VI,

1926, S. 40 u. 60. Zwischen Ellwangen und Rühlingstetten verlief die Straße

wohl zunächst nordöstlich nach Ellenberg, dann oſtſüdöstlich über Birkenzell und Tann-

hausen. Die Karte von Joh. Carolus Chapuzet, Comitatus Hohenloici tabula

geographica, 1748, führt bereits nicht mehr die Straße von Wimpfen über Neuen-

ſtadt, ſondern nur die von Heilbronn und Weinsberg über Schwabbach und Bißfeld

nach Öhringen und hat von da an den Zug über Cappel und Neuenſtein nach Grün-

bühl, wo sie mit der alten nördlich von Cappel und Neuenstein verlaufenden Straße

wieder zuſammenſtößt.

-
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37. (Wimpfen-Neuenſtadt—Öhringen-)Westernach-Geislin-

gen am Kocher Kröffelbach - Ilshofen - Crailsheim-

Westgartshausen—Dinkelsbühl.

Siehe Text S. 7, 13 und 17.

-

-

-

1303 Unter den würzburgischen Lehen des Grafen

Konrad von Flügelau wird angegeben der Zoll zu Wesigarts hausen (Uskershusen) :

Weller, Hohenlohiſches Urkundenbuch, II, S. 58 ; ſeit 1313 hohenlohiſch, ebenda S. 58

und S. 563. 1335 Kaiser Ludwig verpfändet Kraft von Hohenlohe den Zoll zu

Crailsheim : Hohenlohisches Urkundenbuch, II, S. 407, Nr. 476. 1347 Karl IV.

verleiht Limpurg das Geleit, das zu Geislingen an der Bühler herabgeht : Staats-

filialarchiv Ludwigsburg. 1347 Karl IV. beſtätigt Hohenlohe die Geleite zu Trails-

heim und Ilshofen : Weller, Hohenlohisches Urkundenbuch, II, Nr. 755.
1398 ver

kauft Ulrich von Hohenlohe den Städten Rothenburg, Hall und Dinkelsbühl ſein Geleit

zu Jlshofen : Wirtembergisch Franken, VIII, 1868–1870, Nachtrag S. VIII. - 1403

König Ruprecht verleiht Limpurg das ander gleyte, das sich anhebet zu Geiss-

lingen gelegen an dem Kochem off der Siegelbach an hümelsortfal ( Chmel, Re-

gesta Ruperti Nr. 1534 Hümels ertfal) und geet gen Kreftelbach uff die steige

an die margkstein, da das gleyte zu Ulsshofen anderseyt angeet : Weller, Ge

schichte des Hauses Hohenlohe, II, S. 464, Anm. 3. Haller Aufschrieb über Geleite

von 1639 : Das markgräflich brandenburgiſche Geleit endigt zu Geislingen am Kocher

auf oder zwischen beiden Brücken daſelbſt, alsdann führt es die Grafschaft Hohenlohe

auf Brachbach und die Straße hinaus bis durch den Übrigshäuſer Landturm und für-

der gen Westernach.

-

38. Kaiserstraße von Wimpfen zwischen Kocher und Jagst durch

den Harthäuser Wald nach Neusaß -Hermuthausen- Rothen-

burg o . T.

-

--
Siehe Text S. 13, 14 u. 25. Vorrömische und römische Straßen : Hertlein, Art,

Naturgeschichte und Kennzeichen unserer Römerstraßen, Fundberichte aus Schwaben,

Neue Folge, II, 1924, S. 54. 1347 Karl IV. beſtätigt Kraft von Hohenlohe das ihm

verpfändete Geleit zu Hermuthausen : Weller, Hohenlohiſches Urkundenbuch, II, Nr. 755.

1661 Abkommen zwischen Mainz und Württemberg über die Grenzen des beider-

seitigen Geleits bei Neusaß : Roth, Geschichte der Stadt Neuenstadt, S. 44. Cha-

puzet, Comitatus Hohenloici tabula geographica, 1748, hat von Hermuthauſen den

Zug über Railhof, Heimhausen, Herrentierbach, Schrozberg, Leuzendorf nach Rothen-

burg o. T. und von da über Schweinsdorf, Windelsbach, Cadolzhofen, Poppenbach und

Anfelden auf Nürnberg zu .

-

39. Wimpfen (entweder über Duttenberg-Neudenau oder über

Heuchlingen - Untergriesheim -Herbolzheim —Siglingen)—Mö ek m ü hl

-Widdern-Ballenberg-Neunkirchen-Mergentheim.

Württembergischer Zoll in Möckmühl : Landſchreibereibuch 1512/13.
1512 Ber-

trag zwischen Pfalz und Württemberg auch wegen des Geleits zu Möckmühl : Repert.

Glaitt. 1580 Strittiges Geleit zu Mergentheim, Ballenberg und Neuenstadt : Repert.

Glaitt. 1609 Vertrag, daß die Pfalz von Wimpfen aus jenseits der Jagſt gegen

Duttenberg und bis Neudenau geleit : Roth, Geschichte der Stadt Neuenstadt, S. 43.

Nach dem Neuenstadter Kellereilagerbuch von 1744 geleitet Württemberg 1. von

Wimpfen im Tal aus, bis wohin die churpfälzische Regierung das Geleitsrecht hatte,
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zum untern Fahr über den Neckar hinüber und jenſeits an der Jagſt hinauf nach

Duttenberg, Neudenau, Möckmühl uff. bis Mergentheim an den Bach, 2. von Wimpfen

im Tal durch das obere Fahr und auf der andern Seite der Jagst hinauf nach Heuch-

lingen, Untergriesheim, Herbolzheim, Siglingen und von da über die Jagst hinüber

nach Möckmühl : Roth, S. 41, 44.

40. Neuenstadt-Neudenau.

1544-1566 Geleit von Neuenſtadt aus gen Neudenau über die Jagstbrücke : Re-

vert. Glaitt. 1609 Das Geleit ist württembergisch : Roth, Geschichte der Stadt

Neuenstadt, S. 43.

-

41. Möckmühl-Sennfeld-Adelsheim-Osterburken.

1557 Württembergische geleitliche Obrigkeit bei Sennfeld : Repert. Glaitt .

42. Hall-Untermünfheim.

Zur Verbindung mit der Straße Nr. 36. Haller Aufschrieb von 1639 : Lim-

purg Schmidelfelder Linie und Hall haben das Geleit vom Gelbinger Tor aus bis

hinab nach Untermünkheim mitten auf die Brücke über den Kocher ; da fängt der Graf-

ſchaft Hohenlohe Geleit an und führt auf der Landstraß zur äußeren Heeg beim Übrigs-

hauſer Landturm gegen Weſternach hinaus.

43. Hall—Tüngental -Oberscheffach – Großaltdorf –

Lorenzenzimmern (-Crailsheim).

Zuleht Anschluß an die Straße Nr. 37. Haller Aufschrieb von 1639 : Branden-

burg führt das Geleit von Crailsheim aus durch die Landwehr an der Teufelsklingen

hinter Lorenzenzimmern die Stadelhofer Steige hinab bis gen Oberscheffach und zum

Fluß hinan, daß die Pferde, die brandenburgiſchen und die hälliſchen beider Seiten,

mit den vorderen Füßen in der Bühler ſtehen ; alsdann hat Hall das Geleit aus der

Bühler bis zur Stadt, laut Vertrag von 1569.

44. Hall-Heſſental.

Zum Anschluß an Nr. 36. Haller Aufschrieb von 1639 : Von dem äußeren

Turm zum Langenfelder Kloßlinsturm genannt auf der Landstraße die Steige hinaus

durchHeffental.

45. Hall-Komburg.

Verbindung von Hall mit der Burg Limpurg und dem Kloſter Komburg. Auf-

schrieb von 1639 : Die Herrschaft Limpurg und die Stadt Hall führen das Geleit gegen

Komburg hinaus von dem äußern Gatter des neuen Tors an bis unter das Hälliſche

Türmlein auf der Haalſteig ob dem Kocher und nicht weiter.

46. Hall- Gottwollshausen- Gailenkirchen-Walden-

burger Berge-Kappel-Öhringen.

-

Siehe Tert S. 11. Vorrömiſche Straße : Weller, Vorrömiſche Straßen um Öhringen,

Fundberichte aus Schwaben, XII , 1904, S. 20. Haller Aufschrieb von 1639 : Nach

einem Vertrag von 1561 hat die Stadt Hall das Geleit vom Weiler Tor bis oben

auf die Gottwollshäuſer Steige, dann beginnt das Geleit der Grafschaft Hohenlohe

gegen Gailenkirchen hinauf zur äußeren Heeg und zum Sandrigel gegen Hohenlohe-

Waldenburg und andere Orte ihres Gebiets. Die Straße von den Waldenburger

Bergen nach Öhringen hat verschiedene Stränge, einer läuft nördlich an Michelbach

-
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vorbei, ein ' anderer zwiſchen Eschelbach und Oberföllbach hin und zuleht, die jezige

Staatsstraße von Neuenſtein nach Öhringen in der Nähe von Bernhardsmühle ſchneidend,

als alte Straße“ nach Kappel und Öhringen.

-
47. Kröffelbach-Ruppertshofen –Lendsiedel —Kirchberg

an der Jagst - Roth am See - Musdorf - Brettheim —

Rothenburg o. T.

Siehe Tert S. 24. Abzweigend von Nr. 37.
-

· 1347 bestätigt Karl IV. Kraft

von Hohenlohe das ihm von den früheren Königen verpfändete Geleit zu Brettheim :

Weller, Hohenlohiſches Urkundenbuch, II, Nr. 755.

48. Kaiserstraße : Crailsheim- Rot am See-Blaufelden

-Herbsthausen -Mergentheim –Königshofen —Diſtelhauſen –

Tauberbischofsheim.

Siehe Text S. 24 und 25.
-

-

― 1335

1219 Zoll zu Mergentheim : Weller, Hohen-

lohisches Urkundenbuch, I, Nr. 37. — 1315 Gottfried und Gebhard von Brauneck ſtellen

das Geleit zwischen Mergentheim und Herbsthausen, ebenda, II, Nr. 93.

Kaiser Ludwig verpfändet Kraft von Hohenlohe den Zoll zu Crailsheim, ebenda II,

Nr. 476.

-
49. Mergentheim – Weikersheim - Röttingen—Bieberehren

-Aub.

Im 14. Jahrhundert Brauneckiſcher Zoll zu Bieberehren : Hohenlohisches

Urkundenbuch, II, Nr. 537, Anm.

-
50. Miltenberg- Külsheim- Tauberbischofsheim - Diſtelhauſen —

Lauda-Grünsfeld -Simmring en –Gelchsheim —Aub —Hohlach—

Reichartsroth-Gebsattel- Diebach-Ostheim-Wörniz -Feuchtwangen

Donauwörth-Augsburg.

Literatur : Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs , I, S. 389 .

Weller, Geschichte des Hauses Hohenlohe, II, S. 462.

Siehe Tert S. 2 ff . u . 16 ff. — 1335 verſeht Kaiſer Ludwig Gottfried von Hohenlohe

die Geleite und Zölle in Simmringen und in Erlach an der Hütten (abgegangen

zwischen Sonderhofen und Riedenheim) : Hohenlohiſches Urkundenbuch, II , Nr. 478.

Auch die Zölle zu Distelhausen und Diebach waren hohenlohisch : ebenda, II, Nr. 476.

511. Weller, Geschichte des Hauses Hohenlohe, II, 460 ff.

Ergänzungen : Da die meisten der in Württemberg zahlreich so benannten

Heerſtraßen (ſ. besonders Ernst in der neuen Bearbeitung der Oberämter Münsingen,

Urach, Tettnang und Riedlingen) als alte Fernſtraßen anzusehen ſind, ſo dürften dieſe

ebenfalls im Mittelalter als Reichsstraßen gegolten haben, wenn auch keine ſonſtigen

Belege vorliegen. Zur Ergänzung der obigen Liste seien noch folgende Notizen an

gefügt : 1398 verkauft Ulrich von Hohenlohe den Städten Rothenburg ob der Tauber,

Hall und Dinkelsbühl unter anderem sein Geleit zu Honhardt : Weller, Geſchichte

des Hauses Hohenlohe, II, S. 464, Anm. 3. 1474 Pfalzgraf Friedrich ſchreibt an

Graf Ulrich von Württemberg, daß er befohlen habe, die Fuhrleute, die im württem-

bergischen Geleit bei Grabenstetten gefangen und nach Staufenberg geführt

worden, unentgeltlich loszulassen : Urkunden und Akten, I, Nr. 724. 1484 Ent

-
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-

ſcheidung eines Streites zu Gundelfingen dem Dorf an der kaiserlichen freien

Straße unter den Linden : Fürstenbergiſches Urkundenbuch, II, Nr. 105. (Ernſt) Be-

schreibung des Oberamts Münsingen, Neue Bearbeitung, II, S. 350. Neue würt-

tembergische Zölle zu Bottwar, Backnang und Reichenberg : Landſchreibereibuch

1512/13. 1514 Vertrag zwiſchen Österreich und Württemberg auch wegen des Geleits

zu Wartstein (bei Erbſtetten) : Repert. Glaitt . Im 17. Jahrhundert öttingisches

Geleit von Zöbingen nach Nördlingen : Hezel, Hesselbergmeffe und Jpfmeſſe, 1911,

S. 78.

-

2. Wasserstraßen.

Ein Reichszoll wird nicht erwähnt ; die Wasserstraßen des heutigen Württemberg

wurden bald landesherrlich und die Zölle nach freiem Willen der Landesherren feſtgeſeßt.

―

1342 Markgraf Rudolf von Baden und Graf Ulrich von Württemberg öffnen das

Flößen auf der Würm, der Nagold, der Enz und dem Neckar und beſtimmen Zölle auf

der Würm zu Liebeneck, auf der Nagold zu Liebenzell und Weißenstein, auf der Enz

und dem Neckar zu Neuenbürg, Pforzheim, Eutingen, Niefern, Dürmenz, Lomersheim,

Mülhausen, Roßwag, Vaihingen, Oberrieringen, Unterrieringen, Remmigheim, Bissingen

und Besigheim : v. Rauch, Urkundenbuch der Stadt Heilbronn, I, Nr. 160. 1479

Die Herren von Sachsenheim verkaufen an Graf Eberhard den Älteren von Württem-

berg ihren Zoll auf der Enz bei der alten Mühlſtatt unter Altroßwag : Urkunden und

Akten, I. Nr. 753. 1539 Zoll von Flößen, die Holz auf dem Schwarzwald gehauen

führen : Staatsarchiv Stuttgart, Repert. Zollsachen. 1607/8 plant Herzog Friedrich I.

von Württemberg die Anlegung eines Hafens in Kochendorf : Mehring, Kochendorf als

Handelshafen für das Herzogtum Württemberg 1607/8, Württ. Vierteljahrshefte für

Landesgeschichte, Neue Folge, XII, 1903, S. 71 ff. · 1609 nach einem Vertrag zwischen

Kurpfalz und Württemberg ſteht das Geleit auf der Waſſerſtraße des Neckars von

Wimpfen bis Heilbronn der Pfalz zu : Roth, Geschichte der Stadt Neuenstadt S. 43.

1667 Eröffnung der Wasserstraße in der Erms : Beschreibung des Oberamts Urach,

Neue Bearbeitung, S. 284. Befahrung von Jüler und Donau : Beschreibung des
-

Oberamts Ulm , II, S. 190, 205.

Nachwort: Einer Anzahl von Herren fühle ich mich für freundliche Beantwortung

von Anfragen und sonstige Mitteilungen zu lebhaftem Danke verpflichtet, nämlich den

Herren Rechtsanwalt Ade-Hall, Archivdirektor Dr. Dieterich-Darmstadt, Oberstaats-

anwalt Max Ernſt-Ulm, Profeſſor Dr. Viktor Ernſt- Stuttgart, Studienrat Dr. Haffner-

Eflingen, Professor Dr. Hertlein-Ludwigsburg, Landgerichtspräſident Hezel-Stuttgart,

Oberforſtrat a. D. Holland-Stuttgart, Pfarrer Kaltenbach-Aaſen bei Villingen, Pfarrer

Kampitsch-Rottweil, † Obersteuerrat Dr. Kölle-Ulm, Hauptlehrer Mattes-Öhringen,

Archivrat Dr. Mehring-Stuttgart, Regierungsrat Dr. Karl Otto Müller-Ludwigsburg,

Dr. v. Rauch-Heilbronn, Reallehrer Schaaf-Stuttgart, Oberstudiendirektor Dr. Schreib-

müller-Ansbach, Forſtmeiſter Volz-Herrenberg und Dr. Winkelmann- Eichſtätt.



Uhland im politischen Leben.

Von Adolf Rapp.

(Erweitert aus einem Vortrag im Württ. Geſchichts- und Altertumsverein.)

Man sagt mit einer geläufigen Formel : „ Uhland als Politiker."

Aber das wollen wir vermeiden. Uhland als Dichter, Uhland als Ge-

lehrter, als Sagenforscher, ja : das alles war er. Uhland als Volks-

vertreter das war er auch. Uhland als Staatsbürger und politiſcher

Charakter gewiß ! Aber einen Politiker wird man ihn so wenig

nennen dürfen wie viele deutsche Männer, die im 19. Jahrhundert

aus der Welt des Geistes in die Einheits- und Freiheitsbewegung,

also in die Politik kamen. Manche meinten allerdings, Politiker zu

sein. Uhland hielt sich nie für etwas, das er nicht war, und wollte

nichts sein, das er nicht ganz und gründlich sein konnte. Er kann es

uns nicht übel nehmen, wenn wir sagen : ein Politiker war der Mann

nicht.

Wie kam er nun zur Politik? was wollte er mit ihr ? Die Ant-

wort ist gerade bei Uhland verhältnismäßig einfach. An den öffent-

lichen Angelegenheiten seiner Heimat gewann er eifrigen Anteil, als

das Land nach der Rheinbundszeit in den Kampf um eine Verfaſſung

mit König Friedrich verwickelt war und das „ alte gute Recht" verlangte.

Uhland stammte aus einer Familie, die in den Kreis der früheren

Landstände gehörte, wo die überlieferung der Kämpfe ums Landesrecht

lebendig war. Dieses Landesrecht war Jahre hindurch mit Füßen ge-

treten worden. Allmächtig wie keiner seiner Vorfahren hatte der über-

legene harte Herrscher gewaltet. Gut und Blut hatte er von seinen

Untertanen gefordert ; in alles, auch in die Kirche, hatte er hineinregiert;

wie französische Präfekten hatten seine Beamten geschaltet und die mehr

als 2000 Verordnungen der allmächtigen Staatsgewalt durchgeführt ;

jede freie Meinungsäußerung war unterdrückt, das Privatgeſpräch war

von amtlichen Kundschaftern belauscht worden ; und wenn früher der

Bürger seine Waffe hatte haben sollen, so war ihm die jetzt abgenommen

worden; ja selbst das Studium an der Universität war von königlicher
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Erlaubnis abhängig gewesen. So war das, was als Recht verbrieft

war und was als „Menschenrecht" , wie man jetzt sagte, jedem ein-

geboren war, beleidigt worden. In Uhland aber lebte in besonderer

Stärke der Sinn, der überall verlangt, daß das Recht geschützt, ver-

wirklicht, erſtritten werde. In ihm lebte der Bürgerſtolz seiner Ahnen,

das tiefe Gefühl für eine wohlgeordnete Selbständigkeit, das zuſammen

mit dem Rechtssinn eine Grundeigenschaft der Germanen ist. Und da

Uhland die hartnäckige, ſtarre Art hatte, die bei den Schwaben ähnlich

häufig ist wie etwa bei den Nordwestdeutschen und Engländern, so

hielt er an der Sache des alten guten Rechts " mit unerbittlicher

Zähigkeit fest. Es war ihm damit so ernst, daß er jahrelang, bis

zur Beendigung des Verfassungsstreits, fein Amt annehmen mochte,

weil er nicht Beamter einer Regierung sein könne, die das Landesrecht

verweigere. Er hat nicht nur schöne Stellungen sich entgehen laſſen,

sondern sich in ernste Verlegenheit gebracht, die für seinen Stolz und

sein Feingefühl schwer zu ertragen war, und dazu quälte ihn die Besorgnis,

daß auch die Frau, die er liebte, ihm entgehen möchte. Er war damals

noch in dem jugendlichen Alter, wo er vor allem Dichter war, und

als Dichter griff er in den Verfaſſungskampf ein. Er wirkte stark,

und ſobald er die Jahre hatte, um Mitglied des Landtags werden zu

können, wurde er gerufen. Er nahm an.

Er hat viele Jahre die Pflichten eines Abgeordneten gewissenhaft

ausgeübt, Zeit und Kraft geopfert, ein Stück der besten Lebenszeit

es ist sein eigenes Urteil sich verderben lassen. Er hat, solange er

im Landtag saß, auf seinen Professorsgehalt verzichtet ; er wollte, zu-

mal er es nicht nötig hatte, keinen Gewinn aus dieſer Tätigkeit ziehen,

die ihm Bürgerpflicht" war. Er hat aber auch sein Amt als Hoch-

schullehrer aufgegeben, als die Regierung ihm den Urlaub zum Land-

tag verweigerte ; es war gegen seinen Stolz und sein Rechtsgefühl, von

der Regierung ein Amt weiter zu tragen, das dazu dienen sollte, ihn

vom Landtag fernzuhalten. Er war als Abgeordneter hauptsächlich der

Verfechter von Recht und Freiheit, der angeſehenſten einer.

Erleichtert kehrte er aus dem Ständeſaal zweimal in die Gelehrten-

ſtube zurück, wo er der Sage und Dichtung der Vorzeit nachging ; denn

dies war Uhlands Lebensarbeit und Lebenselement. Als politischer

Schriftsteller aufzutreten, hat er immer abgelehnt. Aus dem Gelehrten-

leben ließ er sich noch einmal herausreißen, im März 1848, im Auftrag

seiner Gesinnungsgefährten, die jetzt Minister waren, um Württemberg

in dem Ausschuß der Männer des öffentlichen Vertrauens " zu ver-

treten, die dem Bundestag einen Entwurf zu einer deutschen Reichs-

"
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verfaſſung machen sollten. Bald ruft man ihn auch als Volksvertreter

in die Paulskirche ; mit demselben Fleiß, derselben Treue wie im Stutt-

garter Landtag macht er ein Jahr lang die ermüdenden Sizungen

durch, auf die er sich sorgfältig vorbereitet. Er greift nicht eben oft

ein; vom Fraktionsgetriebe bleibt er fern. Aber er hält aus bis zu

dem bitteren Ende. Gegen seinen Willen beschließt der radikale Rest

nach Stuttgart überzusiedeln, um Württemberg in den Maiaufſtand von

1849 hineinzureißen. Es gilt nun, mitzugehen und Unheil von der

Heimat abwehren zu helfen ; es gilt aber auch zu zeigen, daß dieſe von

den Regierungen aufgegebene Versammlung noch immer zu Recht beſteht.

Darum, als Uhland hört, daß sein Freund, der Minister Römer, mit der

Versammlung in Stuttgart kurzen Prozeß machen will, antwortet er

auf die Frage, ob er trotzdem mitgehe : Jeßt g'rad ! Das Anſinnen,

ein Miniſterium zu übernehmen, lehnt er ab mit dem Wort Kein Zoll

zu einem Miniſter. Er kehrt zu ſeiner Arbeit zurück, in der er ſich ſelbſt

wiederfindet.

Wenig politischer Ehrgeiz offenbar, und auch wenig politiſcher Be-

tätigungsdrang war in ihm. Das Grundgefühl ist : du darfst dich nicht

entziehen, wenn sie ihr Vertrauen in dich sehen, daß du fürs Recht

und für dein Volk eintreten werdest. Wenn er am Hochzeitstag vor

und nach der Trauung mit der geliebten Frau im Landtag saß, ſo iſt

solch ungeheuerliches Verhalten wieder nur aus Pflichtgefühl zu erklären.

Bei andern taſtet die Teilnahme am politiſchen Treiben den Charakter

und den menschlichen Wert an, verderbt den geraden Sinn, die Lauter-

keit, das Feingefühl, die Fähigkeit zu stiller Arbeit. Uhland ging völlig

rein hindurch.

Nun steht Uhland mit dieser Art gerade unter seinen Zeitgenossen

nicht allein ; er zeigt sie aber besonders ausgeprägt. Daß sich Mit-

glieder von Landtagen vor allem als Anwälte des Rechts gegenüber

der Regierung fühlen, ist nach 1815 bis in Bismarcks Zeit etwas Ge-

läufiges. Den Liberalen war es, ähnlich wie den Landständen der

früheren Zeit, nicht darum zu tun, die Regierung zu allerlei Tätigkeit

anzutreiben, vielmehr darum, sie in Schranken zu halten. Hauptaufgabe

des Staates war, daß er die Rechtsordnung sichere. Und es war viel-

fach Grundsatz und überzeugung, wenn die Abgeordneten es weit von

sich wiesen, die Regierung selbst übernehmen, „ Fürstendiener" werden,

Herrschaft ausüben zu wollen. Das öffentliche Parteiwesen war 1848

erst in den Anfängen, auch unter den Kammermitgliedern das Fraktions-

wesen noch nicht scharf ausgebildet ; noch wurde angenommen, daß ein

rechter Mann nach seiner Überzeugung, nicht nach taktiſchen Erwägungen
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der Gruppenführung abstimme. Aus der geistigen Welt, in der Uhland

lebte, kam eine ganze Schar gerade der angeſehenen, einflußreichen Ab-

geordneten von 1848 : Hochschullehrer und Gelehrte, die sich berufs-

mäßig mit der Geschichte, der Sprache, der Sage und Dichtung, dem

Recht der Deutschen beschäftigten, „ Germanisten" also wie Uhland. Und

die reine Welt der höchsten Bildung gab dem was sie dachten, sprachen

und ins Werk setten, ſein Gepräge. Viele liberalen Mitkämpfer hatten

auch das mit Uhland gemein, daß sie im Gesichtskreis eines kleinen

Staates lebten.

In der Paulskirche traf Uhland sogar Jakob Grimm, der sich politisch

eigentlich überhaupt nicht betätigt hatte, dem politischer Eifer fernlag ;

ſein politiſches Urteil war übrigens nicht bloß ruhiger, sondern auch

reifer als das Uhlands. Er war in die Paulskirche wesentlich darum

gewählt worden, weil er als Göttinger Hochschullehrer mit sechs anderen

dagegen protestiert hatte, daß der König von Hannover sich unterfing,

seine Beamten vom Eid auf die zuletzt beschlossene Verfassung zu ent-

binden, und weil er darnach aus dem Lande verbannt worden war.

Ein Märtyrer der Treue zum Recht, ganz nach Uhlands Sinne ; aber

Grimm hat bald die Paulskirche verlassen, weil er da nicht hingehörte.

Die Wähler von damals freilich befriedigte es gar oft vollkommen, wenn

der Mann, der ihnen empfohlen wurde, in angesehener Stellung für

Recht und Freiheit mannhaft eingestanden und etwa ein Opfer der

Fürstenwillkür geworden war ; und hatte er sich durch Geist und Bil-

dung einen Namen erworben, so war er nach den Begriffen von da-

mals um so mehr zum Vertreter der Nation und Mitarbeiter beim

Aufbau des neuen Deutschlands berufen.

Diese Männer aus dem geistigen Deutschland brachten für die Po-

litik meistens zwar eine ehrenwerte Gesinnung mit, aber weder politiſche

Erfahrung mit weiterem Gesichtskreis noch die beſonderen Anlagen, die

den Politiker ausmachen. Dies gilt gerade sehr für Uhland .. Kennt-

nis des Rechts und ein bescheidener Einblick in die Geschäftsführung

der Behörden war das einzige, was er vor manchen, die noch weniger

mitbrachten, voraushatte. Sein Eifer um Recht und Freiheit hinderte

ihn an einer freieren, größeren Auffassung des politischen Lebens . Be-

zeichnend für ihn bleibt doch das Gedicht aus der Zeit des Kampfes

um die württembergische Verfassung, dessen Schlußwort heißt :

Du Land des Korns und Weines,

Du segenreich Geschlecht,

Was fehlt dir ? All und eines,

Das alte gute Recht.
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Da lesen wir Gedichte, in denen das Leid eines Volkes, dem man

sein Bestes, sein Alles genommen hat, zu uns dringen will, in denen

zum mutigen Ringen ums Recht aufgerufen, in denen Gott angerufen

wird, dem Fürſten, der das Recht verweigert, ins Gewiſſen zu reden

und dann besinnen wir uns, was wirklich vorging ! Gewiß gehören

die Gedichte meistens noch der Zeit an, wo man dem gewalttätigen

König Friedrich gegenüberſtand . Aber auch er bot dem Lande eine

Verfassung, die für zeitgemäß und — im zweiten Entwurf — für sehr

liberal gelten konnte. Allerdings enthielt sie nicht die Hauptpunkte des

früheren Ständerechts, den Landtagsausschuß mit ſelbſtändiger Ver-

waltung von Steuereingängen, der sich aus eigenem Recht versammelte;

aber dergleichen war mit einem Staatswesen schlechthin unvereinbar.

Bald aber ging der König so weit, die Gültigkeit der alten Verfaſſung

anzuerkennen und sogar zu versprechen, daß er sie wieder einführe,

wenn man sich über eine neue Verfaſſung nicht einigen könne. Und

wenn er anfangs verlangt hatte, daß auch fortan die Steuerhöhe aus

der Rheinbundszeit und die vielen Geseze, die er aus eigener Macht

erlassen, erhalten bleiben mußten, wenn er also die ständischen Befug

nisse, die er hatte gewähren wollen, damit von vornherein empfindlich

zu beschneiden gedachte, so nahm er auch das zurück und war bereit,

auch hierüber die Stände mitbeschließen zu lassen. Nun mag man noch

sagen : die Württemberger fonnten zu diesem ihrem „ Despoten" eben

kein Zutrauen fassen ; er hatte ihnen zu viel angetan ; sie hatten eine

lange Liste von Landesbeschwerden, die vor allem abgestellt werden

müßten. Aber auch unter dem Nachfolger, der, vom Lande umjubelt,

mit Abstellung von Beschwerden und Gewährung von Preßfreiheit begann

und wohltätig regierte, blieb Uhland bei seinem Sinn. Er wollte das

Recht und die Ständemacht der vergangenen Zeit im wesentlichen er-

halten. Jetzt hieß es:

Daß Weisheit nicht das Recht begraben,

Noch Wohlfahrt es ersehen mag ...

Niemand wird heute bestreiten, daß Uhland da einen auffallenden

Mangel an politischem Verständnis gezeigt hat. Und man kann nicht

sagen, daß er in der langen Zeit seiner politischen Betätigung an po-

litischer Reise zugenommen habe. Wie hat er sich denn entwickelt?

Ein Weiterschreiten seines politischen Standpunktes wird ja ausgedrückt,

wenn man sagt : erst war er Altrechtler, dann Liberaler, endlich Demo-

frat. Dasselbe gilt von seinem Freunde Albert Schott. Aber ist nicht

der Liberale unter der Verfassung von 1819 wesentlich dasselbe wie

zuvor der Altrechtler? Und dann: war der Altrechtler Uhland im
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Grunde nicht schon Demokrat, nur daß erst die Lage von 1848 ihn auffor-

derte, damit hervorzutreten ? Oder iſt da doch eineWandlung vorgegangen ?

und was für eine Entwickelung seines politiſchen Sinnes zeigt sich dabei ?

Seinem Charakter nach war Uhland ein konservativer Mann. Er

stand fest auf dem Grunde, in den er mit der Geburt hineingewachsen

war. Er stammte aus dem Stande, den man im Volksmund die

Herren nannte ; nach dem Sprachgebrauch des 16. Jahrhunderts war

es die Ehrbarkeit“, weil den Würdenträgern und Respektsperſonen,

die damals den Stand hauptsächlich darstellten, das Prädikat „ die

Ehrbaren" zukam . Es ist die Schicht der Herren vom Landtag und

ſeinem mächtigen engeren Ausschuß, der Beamten, der Geistlichen, im

beſten Sinne „ ehrbar " bürgerlich, vom höfiſchen Weſen und der fran-

zösischen Bildung des 18. Jahrhunderts abgewandt, mit dem heimiſchen

Volkstum in Sitte, Sprechweise, Denkart verwachsen, wenn sie auch

dem gemeinen Manne wie eine Ariſtokratie erſchien. Sie bewahrte in

einfachen Lebensgewohnheiten und christlicher Sitte die gute alte Art.

Zum alten Besitz gehörten aber auch die verbrieften Rechte der Stände

und Untertanen, um die die Vorfahren mit der Fürstengewalt gekämpft

hatten, dieselben Vorfahren, die höfischer Prunkſucht und Sittenverderb-

nis die christlich-bürgerliche Lebensordnung entgegengehalten hatten. Der

Geist der früheren Landſchaftskonsulenten und Hofprediger, mancher

mutigen Opfer fürstlicher Willkür, der Geiſt Johann Jakob Mosers,

evangeliſche Frömmigkeit, Rechtssinn und Bürgerſtolz zuſammen, das

war hier überlieferung.

Es war eine überlieferung alſo, die wenn man wieder die Be-

zeichnungen des 19. Jahrhunderts anwendet - gegenüber der Fürsten-

gewalt liberale Ziele hatte. Nicht demokratische. Es handelte ſich um

Freiheit hauptsächlich für die Herren Stände", die in eine Art Olig-

archie mündete. Man konnte „ das Volk" auch im Gegensatz zu ihnen

denken. Im Kampf ums „ alte Recht" aber gegen den König Friedrich

erschien es anders : die höheren Stände, die den Kampf führten, er-

schienen zunächst als die Vorkämpfer einer allgemeinen Volkssache. Ähn=

lich die Liberalen zwischen 1819 und 1848.

Norddeutsche fanden immer das Württemberg des 19. Jahrhunderts

„demokratisch", ähnlich wie die Schweiz. Damit war gemeint, daß die

sozialen Unterschiede nicht stark betont wurden, was mit den südwest-

deutschen Besitzverhältnissen zusammenhängt fast lauter mittlerer und

Kleinbesitz! -,
daß die gebildeten Stände bis hinauf zu den Staats-

miniſtern dem Volk so nahe geblieben waren, die Beamten im Verkehr

mit ihm einen so gemütlichen" Ton hatten, während es umgekehrt

Bürtt. Bierteljahrsh . f. Landesgesch. N. F. XXXIII. 4
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übel vermerkt wurde, wenn ein Beamter als „Herr" von oben herab"

sprach und Befehlerles spielte". Demokratische Ansichten waren hier-

zulande besonders verbreitet. SolchSolch demokratischer Charakter war

übrigens den früheren Reichsstädten mindestens ebensosehr eigen als

Altwürttemberg, das auch dadurch unter den Begriff demokratisch"

gebracht wurde, daß es das „ Land ohne Adel“ war ; denn demokratiſch

bedeutete im 19. Jahrhundert oft einfach den Eifer für den Bürger-

stand. Jedenfalls muß man daran denken, daß ein Württemberger

sich von dem Boden, auf dem er stand, nicht so weit entfernte, wenn

er mit demokratischen Ansichten auftrat, solange er nämlich nicht revo-

lutionär war, den Thron nicht umstürzen wollte, und davon war Uhland

weit entfernt .

Uhland ist der Mann des pietätvollen Bewahrens, behutsamen Vor-

schreitens, der Mann der Ordnung und der Zucht. Auch das schlichte

Gottvertrauen in der Väter Art und der regelmäßige Kirchgang ist ein

fonservativer Zug. Und dieser Uhland ist nun auch einer der kräftigsten

und ehrwürdigsten Träger des neuen Zeitgeistes, der sich liebevoll und

andächtig in die Vergangenheit des eignen Volkes vertieft, ſeine Bildung

aus dem Stamm des deutschen Vaterlandes erwachsen lassen will (wie

der 22jährige Uhland 1809 schrieb), den Sinn für das geſchichtlich

Gewordene neu gewinnt, gewachsene Eigenart hochhalten will. Es war

der volle Rückschlag gegen Rationalismus und Revolution. In der

geistigen Erneuerung des deutschen Mittelalters, in fruchtbarster wiſſen-

ſchaftlicher Entdeckung ebenso wie in künstlerischer Neuſchöpfung wurde

zu seiner Zeit eine neue Welt erschlossen. Der Dichter und Forscher

Uhland war einer der Führer und Meister dabei.

Die Gedichte aus der Zeit des Kampfes ums alte Recht zeigen

"

ganz den konservativen und soll man das vieldeutige Schlagwort

gebrauchen ? romantischen Zug. Festhalten am Alterprobten", das

zugleich das „ Echte“, das „ einfach Rechte" ist ; bewahren, was die

Väter schufen ; ihre fromme Sitte" heilig halten ! Wie sein Chriſten-

tum muß jeder das Recht der Väter im Herzen tragen. Und wer baut,

ſoll bauen „ auf dem alten Grunde" . Ich lobe mir den stillen Geiſt,

der mählich wirkt und schafft. "

"

Zu dem alten Besitz gehörten aber also Rechte der Stände und

des freien Mannes und der Geiſt der Selbſtändigkeit, ſtolz und fromm

zugleich.

Der Deutsche ehrt' in allen Zeiten

Der Fürsten heiligen Beruf,

Doch liebt er, frei einherzuschreiten

Und aufrecht, wie ihn Gott erſchuf.
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Er soll der Freiheit dienen

aus der gleichen Zeit stammt :

wie es im Herzog Ernst" heißt, der

Der Dienst der Freiheit iſt ein ſtrenger Dienſt,

Er trägt nicht Gold, er trägt nicht Fürſtengunſt,

Er bringt Verbannung, Hunger, Schmach und Tod,

Und doch ist dieser Dienst der höchſte Dienſt ;

Jhm haben unsre Väter sich geweiht,

Ihm hab' auch ich mein Leben angelobt.

Und das „ alte gute Recht" der Württemberger ist

Das Recht, das jedem freien Mann

Die Waffen gibt zur Hand,

Damit er stets verfechten kann

Den Fürsten und das Land.

1813 haben die „Völker" ihrer Fürsten Schmach mit ihrem Blut ge=

löst", aber die Freiheit, auf die sie selbst nun Anspruch haben, die ihnen

von den Fürſten zugesagt war, wird ihnen vorenthalten. Sie müſſen

sich nun darum rühren: „Freie seid ihr nicht geworden, wenn ihr das

Recht nicht festgestellt. "

Wir sind in der Welt von Schillers Tell und ſehen das Doppel-

gesicht des politischen Uhland, ein liberal-demokratisches zusammen mit

einem konservativen. Was wir eben hörten, war die liberal-demokratische

Darstellung des Freiheitskrieges, und was als altwürttembergisches Recht

des freien Mannes bezeichnet wird : die Waffen zu tragen, das ist die

liberal-demokratische Forderung nach „ Volksbewaffnung“, die zu den

Grundforderungen vom März 1848 gehörte. Wenn endlich „ das Volk“

neben den Fürsten gestellt wird, des Volkes Würde" neben die „ des

Thrones", so entspricht dies der liberalen Teilung der Gewalt zwischen

Fürst und Volk und ist die moderne Form des alten „ Dualismus “

„Landesherr und Landschaft". Sobald „Volk" gesagt wird, entfernt

man sich vom alten Recht, legt einen modern demokratischen Begriff

hinein. Eins der Gedichte des Altrechtlers an die Landstände trägt

auch wirklich die überschrift „ An die Volksvertreter" .

Die Forderung liegt nahe, daß das ganze Volk" seine Vertreter als

seine Abgeordneten wähle. Man muß sogar sagen : das Begehren nach

den alten Landständen und ihrem Ausschuß mit seinem selbständigen

Verwaltungsrecht wäre ja ein Begehren nach Oligarchie gewesen, wenn

nicht die Meinung war, daß die Landstände anders als früher aus

wirklicher Volkswahl hervorgehen sollten. Und eben dies muß doch

wohl Uhlands Meinung gewesen sein ? Was sagte er nun aber zu dem

Wahlrecht, das die Regierung seit 1815 bot ? das nach dem französischen

4*
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Muster von 1814 nur die Grundbesizer von einer bestimmten Ein-

kommensgrenze ab heranzog, dann die Steuerleistungen zum Maßſtab

machte und den Höherbesteuerten das Übergewicht gab ? Keine Spur

davon, daß er sich über solche Begünstigung der Beſizenden damals

aufgeregt hätte ! Der Altrechtler ließ sie wohl gern als „ das Volk"

gelten.

"Mit dem Begriff der Volksvertretung" sind wir bereits auf dem

Boden der franzöſiſchen Revolution. Nun wieſen die Altrechtler die

französische Revolution weit von sich ! Aber die Bewegung, die die

Revolution in die deutschen Köpfe gebracht hatte, war eine treibende

Kraft bei allen Verfaſſungskämpfen. Überraschend treten bei Uhland

Begriffe von 1789 auf in dem Flugblatt „Keine Adelskammer !", das

er in derselben Zeit verfaßt hat wie die Gedichte vom alten Recht.

Die Gedichte feiern den freien Vertrag zwischen Fürſt und Volk in dem

Sinn des altdeutschen Treueſchwures ; das Flugblatt bezeichnet das

Gleiche als ein „ Geſellſchaftsverhältnis freier vernünftiger Wesen“ und

legt Wert darauf, daß in der Stellung, die der Tübinger Vertrag von

1514, das alte Recht, dem „ Volke“ gab, „ auch ein über Menschenrecht (! )

aufgeklärtes (!) Volk sich gefallen darf“, daß das alte Recht gerade jezt,

,,wo das Gefühl der Freiheit und der Menschenwürde neu erwacht

ist", zeitgemäß“ sei. Auch erinnert das Flugblatt daran, daß „die

Welt" 30 Jahre lang gerungen und geblutet habe, um gegen „ den

entwürdigenden Aristokratismus " die Menschenwürde" zur Geltung

zu bringen. Gewiß war Taktik dabei, wenn Uhland in dieſer Sprache

redete ; er, der kurz darauf wieder Varnhagens „ allgemeinen Anſichten“

über zeitgemäße Verfassungen das „besondere Recht" seiner Heimat ent

gegenhielt, wollte mit dem Flugblatt sichtlich gewissen Verfaſſungsplänen,

die sich auf moderne Ansichten berufen konnten, den Vorzug nehmen,

den eine solche Begründung geben konnte : auch das alte Recht, sagt

er, ist zeitgemäß . Aber daß ihm die Begriffe des Aufklärungszeitalters

und der Revolution nicht fernlagen, hat er auch sonst gezeigt.

"!

In den 20er und 30er Jahren trug er im Landtag typische liberale

Anschauungen vor ; er übernahm z . B. auf einem Feld, das ihm

fremd war das liberale Urteil über Polen, die alte Vormauer

Deutschlands, die nicht hätte eingerissen werden können, wenn es eine

freie deutsche Nation gegeben hätte. Gewiß begegnen auch wieder Äuße-

rungen im konservativen Sinne, so, wenn er für die Zünfte ſpricht,

übrigens mit dem Beisah: „wenn sie nur nicht auf einer vernunft-

widrigen Grundlage beruhen “ und mit der Begründung : der iſolierte

Staatsbürger sei schwach, wogegen eine Genoſſenſchaft durch ihr Zu-
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ſammenſtehen stark werde, so daß man den Eindruck bekommt, auch

hier handle es sich um Schutz von Freiheit und Bürgerrechten.

Nun trifft es für viele deutschen Liberalen zu, daß auch konservatives

Denken in ihnen war. Gar mancher bietet ein Bild ähnlich wie Uhland :

bürgerliche Lebensführung von alter guter Art, echt bürgerlicher Ord-

nungssinn, nichts Revolutionäres , keine Freigeisterei, Abneigung z . B.

gegen Gewerbefreiheit und Freihandel, gegen die Gleichberechtigung der

Juden ; nach den Begriffen eines eifrigen Fortschrittsmannes und Jüngers

der Revolution : „ rückständig“ . Was wollten sie eigentlich, dieſe Männer

aus dem gebildeten Bürgerſtande ? Beschränkung der Regierungsgewalt,

geordnete Mitwirkung des Bürgertums bei der Geſeßgebung und Ein-

fluß auf die Politik, Beseitigung oder Einschränkung von Adelsvor-

rechten. Dafür dienten ihnen die Begriffe von 1789. Gewiß : ihr

Streben brachte sie der Welt von 1789 überhaupt näher, war auch von

da her angeregt. Aber man sah ihnen an : hatten sie ihre nächſten

Anliegen erreicht, dann konnten sie auch wieder mehr ihr konservatives

Gesicht zeigen.

Man findet bei Liberalen und Demokraten viel, daß ſie nachweiſen :

was sie begehrten, ſei die altdeutsche, die germaniſche Freiheit, und ihre

Gesinnung sei die der Altvordern . Sie konnten sich darauf berufen, daß

den Germanen eine Monarchie eigen war, die gebunden war an das

geltende Recht des Stammes und an die Zuſtimmung der freien Volks-

genossen oder doch der Großen. Besonders war immer darauf gehalten

worden, daß der Herrscher nicht ohne die Zustimmung der „ Stände“,

wie man in späterer Zeit sagte, Steuern auflegen könne. Auch darin

hatten sie ein Stück weit Recht, wenn sie die franzöſiſche Revolution in

ihren Anfängen als Wiederaufnahme germanischen Freiheitsbegehrens,

als den Ruf nach altem Recht hinstellten.

Die Liberalen des 19. Jahrhunderts spielten dem Landesherrn gegen=

über die Rolle früherer opponierender Landſtände. Der Herkunft und

der sozialen Stellung nach Erben der Landstände waren dagegen im

19. Jahrhundert vorwiegend die adeligen Konservativen. In Württem

berg nicht ; da war ja der alte Landtag rein bürgerlich, die bürgerlichen

Liberalen also auch insofern die Nachfolger der früheren Ständeoppoſition.

Um alte Rechte und Freiheiten haben nun im 19. Jahrhundert auch

die adeligen Konservativen gegen die Bureaukratie gekämpft. Freilich

das, worum sie kämpften, war Privileg mittelalterlichen Charakters,

und was die bürgerlichen Liberalen anstrebten, lief gerade auf Beſeiti-

gung oder Beschränkung solcher alten Vorrechte hinaus . Und doch gab

es auch hier eine Zeitlang eine Gemeinsamkeit. Es war wie in Frank-
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reich noch unmittelbar vor 1789 : was da der Königs- und Beamten-

gewalt, dem Staat, der allmächtig sein und alles Recht in sich faſſen

wollte, entgegenstand als Einzelrecht aus alter Zeit, das galt als Boll-

werk der Freiheit . Montesquieu, der Lehrmeiſter der Freiheitsbewegung,

hatte eine starke Stellung des Adels als Schuß für die Freiheit gepriesen.

Und so sahen auch die bürgerlichen Altrechtler Württembergs anfangs

im Adel einen Bundesgenossen, und wenn Uhland gegen die Adels:

fammer schrieb, meinte er nur, daß man den Adel nicht als etwas für

sich, aus der übrigen Bevölkerung herausgehoben, in eine Erste Kammer

vereinigen solle. Auch weiterhin findet man, daß bei allem Adelshaf

in Bürgerskreisen auch bürgerliche Liberale dem Adel ein gutes Maß

geschichtlicher" Rechte zu lassen bereit sind.

Die württembergische Verfaſſung von 1819, die den Kampf ums

alte Recht abschloß, legte den Schwerpunkt der Macht in die königliche

Regierung, und der Landtag mit seinen Standesherren, Rittern, Prä-

laten war halb mittelalterlich in der Zuſammensetzung ; bei der Wahl

der Volksabgeordneten wurden die Wohlhabenden bedeutend bevorzugt.

Diese ganz undemokratiſche Verfaſſung hat Uhland befriedigt ; er fand

,,die wichtigsten Rechte des Volkes und die wesentlichsten Bedingungen

einer gesetzlichen Freiheit" darin enthalten ; die notwendigen Sicherungen

dieser Rechte seien gegeben ; und, was besonders wichtig war: das Ganze

war zustandegekommen kraft Vertrags zwischen Fürst und Ständen.

Sollen wir sagen : so genügsam war Uhland damals ? Nun, er hatte

Grund, das Erreichte hoch anzuschlagen : diese Verfaſſung hatte die

königliche Regierung mit den Ständen unter Dach gebracht, als eben

das Wetter der Karlsbader Beschlüsse sich über die Freiheit in deutſchen

Landen zusammenzog. Zur Verfassungsfeier in Stuttgart wurde der

Herzog Ernst" aufgeführt die Verherrlichung der Freundestreue

und des Stammessondertums, die Kaiser und Reich trozen!, und

Uhlands Prolog erwähnte preisend den Anlaß der Feier:

Noch steigen Götter auf die Erde nieder,

Noch treten die Gedanken, die der Mensch

Die höchsten achtet ( !) , in das Leben ein.

Ja, mitten in der wildverworr'nen Zeit

Ersteht ein Fürst, vom eignen Geiſt bewegt,

Und reicht hochherzig seinem Volk die Hand

Zum freien Bund der Ordnung und des Rechts.

Aber das trauliche" Verhältnis zum Fürsten, das Uhland wünschte,

stellte sich in der Folgezeit doch nicht ein ; die Beschneidung der Frei-

heit vom Deutschen Bunde aus trieb die Liberalen, die Wächter der
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Freiheit, zu erfolgloſen, verbitternden Kämpfen. Die Stimmung gegen

Fürsten, Regierungen, Adel, und damit die politischen Gedanken ver-

ſchärften sich.

Es gab von Anfang an, und diese Richtung nahm nun zu, gerade

in Südwestdeutschland Liberale, die über 1813 weg stark in den Ge-

danken von 1789 lebten, das Vernunftrecht" zur Geltung bringen

wollten, die Republik für die eigentlich allein menschenwürdige Staats-

form ansahen. Allein auch sie schlossen ihren Vergleich mit dem Be-

ſtehenden und hatten wenig Umstürzlerisches . So war Rotteck mit ſeinem

mächtigen Einfluß, dem natürlich auch Uhland nicht fernblieb. Wir

wissen eigentlich immer zu wenig von dem Gang, den die politischen

Gedanken Uhlands des Schweigers nahmen. Wie anders ist das bei

ſeinem politiſchen Nachbarn Friedrich Theodor Vischer, der das Bedürf-

nis hatte, durch schriftliche Bekenntnisse sich von der Entwicklung seines

Denkens Rechenschaft zu geben und sich vor anderen und der Öffentlich-

keit darüber auszusprechen ! Vor aller Augen aber liegt jedenfalls, daß

1848 bei Uhland die liberal-demokratischen Züge, die wir schon beim

Altrechtler fanden, das Porträt beherrschen. Und wenn der Uhland

der Kammeroppoſition, der in der konſtitutionellen Monarchie die Rechte

des Landtags und der Untertanen verficht, dem Altrechtler Uhland

allerdings aufs nächste verwandt ist, wie steht es mit dem Uhland

von 1848 ?

Der ist entschiedener Freiheitsmann und Demokrat, strebt auf die

Republik zu, wenigstens für den geſamtdeutſchen Verband, will in den

Einzelstaaten die konstitutionelle Monarchie zwar nicht antasten, hofft

aber, daß sie sich demokratisch entwickeln läßt. Den Unterschied gegen

früher darf man nun nicht etwa rationalistisch damit erklären, daß

man sagt : er fand eben jezt erst die Lage vor, die ihn ermunterte,

mit weitergehenden Begehren herauszutreten, sondern : er ließ sich, auch

er, der ruhige Mann, durch die Suggeſtion der 48er Bewegung weiter

nach links treiben. Er unterlag dieser Suggestion freudig und gründ-

lich. Viele haben ja damals eine Wandlung nach links durchgemacht ;

viele sind noch während der 48er Bewegung davon zurückgekommen,

der hartnäckige Uhland nicht wie man an dem einen Beiſpiel ſehen

kann : bei der ersten Lesung der Grundrechte hat er noch gegen die

lächerliche Abschaffung des Adels gestimmt, bei der zweiten, einige

Monate später, stimmt auch er tatsächlich dafür. Es ist hier nicht das

geschehen, was man bei Revolutionen so viel findet (1918 wieder !),

daß sich einer aus seiner natürlichen Richtung werfen läßt, daß er

„umfällt“. Man fühlt durchaus : es paßte zu Nhland, Demokrat zu ſein.
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Wir müſſen zu verstehen suchen, wie der Mann der Ordnung, der

Ruhe, der Ehrfurcht vor dem Recht, der alten ehrbaren Sitte seinen

Plaz in der Paulskirche auf der Linken einnehmen und offenbar ge-

wöhnlich mit der Linken stimmen mochte eine Schande für einen

gebildeten Menschen, wie Robert Mohl meinte, und die Linke stieß

Uhland auch oft ab ; er fühlte sich mehr und mehr vereinſamt ; aber

er blieb feſt auf der Linken ſizen. Doch war es im Zweifelsfall die

gemäßigte Linke, zu der er hielt.

Natürlich unterschied er sich streng von zweierlei Arten von Radi-

kalen. Wir sagten : er war entſchiedener Freiheitsmann und Demokrat ;

aber wir müssen beifügen, daß dies ja gar nicht dasselbe ist, sondern

am Ende miteinander in Streit gerät ; denn der radikale Freiheits-

mann ordnet ſich auch einer Demokratie nicht unter, um so weniger, je

mehr Macht sie hat, und Demokratie, gesteigert zur Allgewalt des sou-

veränen Volkes, vergewaltigt die Freiheit ; zwischen Freiheit und Gleich-

heit namentlich muß am Ende gewählt werden. Aber Uhland ging

nicht bis zum Extremen . Weltenfern ſtand er einmal den Ruge, Bruno

und Edgar Bauer usw., die man am besten Anarchisten oder Nihilisten

nennt. Sie wollten überall „ Emanzipation“ , überall nach Geſeßen der

Vernunft das Bestehende umwandeln ; sie traten dabei mit demokra-

tischen Grundsägen auf : Volkssouveränität, Gleichheit, waren aber da-

von gerade am fernsten, sich mit dem Volke gemein zu machen ; ſie

benützten die demokratischen Gedanken nur zur Auflösung der beſtehenden

Ordnung und wollten sich keiner anderen Ordnung unterwerfen. Weiter

unterschied sich unser Uhland von solchen Demokraten, die schließlich

bei der Allmacht einer demokratischen Staatsgewalt anlangen, die darauf

ausgehen soll, die Gleichheit unter Umſturz der Rechtsordnung und wo-

möglich der Besißverhältniſſe durchzuführen, Demokraten von Jakobiner-

art, die übrigens auch keine Demokraten mehr sind, so wenig wie die

Kommunisten von heute ; denn wenn die Mehrheit des Volkes, die in

der Demokratie maßgebend sein soll, von ihrer Macht einen konserva-

tiven, rückständigen" Gebrauch macht, dann erklären sie : wir vertreten

den wahren Volkswillen, den das zurückgebliebene dumme Volk noch

nicht faſſen kann, wir sind das Volk, und sehen Gewalt gegen Ab-

stimmung.

Dagegen wollte Uhland allerdings sehr weit in der Gewährung von

Freiheit gehen. Er stimmte für Paragraphen, die der Staatsgewalt

gegen Aufruhr und Unordnung die starken Mittel versagten. Er war

gegen die alten Gewalten ſtarrsinnig, gegen die jungen, demokratiſchen,

mild. Die preußische Regierung erlebte bekanntlich von ihrer Nachgiebig-
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feit im Sommer 1848 den Erfolg, daß das Abgeordnetenhaus unter

dem Druck von der Straße her immer demokratiſcher wurde und schließ-

lich gesprengt werden mußte. Da eine erträgliche Verfaſſung mit ſolchen

Volksvertretern nicht zustande gekommen war, gab der König einfach

aus eigener Macht eine solche ; sie war sehr liberal. Da war es unser

Uhland, der seinen Grundſaß anwendete, daß eine Verfaſſung nur zu-

ſtande kommen dürfe durch Vertrag zwischen Fürſt und Volk, und deshalb

den Antrag stellte, die Nationalversammlung als Vertreterin der er-

rungenen Freiheit und politischen Ehre des deutschen Gesamtvaterlandes

solle aussprechen, diese königliche Verfaſſung ſei nicht rechtsbeständig, mit

dem Selbstgefühl eines freien Volkes nicht verträglich. Ein halbes Jahr

darauf, da war der wüste Aufstand in Baden und der Pfalz aus-

gebrochen ; er traf in Baden eine Regierung, die das Muſter von Nach-

giebigkeit gegen die Freiheitsforderungen der Zeit gewesen war, und

natürlich hatte gerade solche Nachgiebigkeit den Aufstand hervorgelockt ;

unter den deutschen Staaten erlebte dieſer Staat des Fortschritts allein

eine große Militärmeuterei. Es war klar, daß hier Gewalt angewendet

werden mußte. Uhland aber stellte den Antrag, man solle sich darum

bemühen, daß in Baden und der Pfalz „ein verfaſſungsmäßiger Rechts-

und Friedenszustand auf versöhnlichem Wege hergestellt werde". Machte

er sich denn gar nicht klar, daß man mit seinen Methoden Ordnung

und Zucht zerstörte, die ihm doch am Herzen liegen mußten?

Gegen die wirklichen Machtverhältnisse stellte sich Uhland taub. Er

wollte bei dem Neubau, den man von Frankfurt aus meinte aufrichten.

zu können, bei dem Oberbau über den beſtehenden monarchiſchen Sonder-

ſtaaten, die Demokratie rein durchführen . Gleich anfangs, im Kolle-

gium der siebzehn Vertrauensmänner, die für die große Verfaſſungsfrage

dem Bundestag beigegeben waren, eiferte er : der Geist der Nation wolle

feinen neuen Herrn zu den vierunddreißig, die man schon habe. Und

dabei blieb er. Die politische Neugestaltung sei aus demokratischer Wurzel

ausgegangen, und der Gipfel schieße nicht von den Zweigen, sondern

von der Wurzel auf. Die deutschen Fürsten, der König von Preußen

durfte sich wohl einem republikanischen Präsidenten unterordnen, auch

wenn es ein bürgerlicher Mann war ! So sprach Uhland noch im

Januar 1849 !

Sein demokratischer Eifer war damals so groß, daß sich ihm und

bei ihm ist das immerhin merkwürdig die Begriffe übers Recht ver-

wirrten. Er erinnert in seiner Rede über das Oberhaupt des Reiches

im Januar 1849 an den Beschluß der Nationalversammlung, den Reichs-

verweser selbst zu wählen, und fügt bei, daß die Versammlung dieſen
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Beschluß aus der ihr vom Volke verliehenen Macht“ gefaßt habe.

Hatte das Volk im Frühjahr 1848 Macht zu verleihen ? Es wählte

Abgeordnete, weil die Regierungen darein gewilligt hatten, Wahlen

anzuordnen. Als Beruf der Volksvertretung aber war angegeben, daß

sie an einer Verfaſſung für Deutschland zu arbeiten habe. Ihre Be-

fugnisse dabei waren allerdings mit einem unflaren Saze bezeichnet,

weil man es nicht fertig gebracht hatte, klar zu reden. Alles, was links

saß, sagte nun: die Versammlung hat die Verfaſſung ſelbſtändig zu

beſchließen. Daß sie auch Vollmacht habe, einen Reichsverweser zu

wählen, war rechtlich gar nicht zu begründen. Allein die Rechts--

begriffe waren für viele, und so also auch für Uhland, unter dem

Wehen der 1848er Frühlingsstürme ins Wogen geraten .

Im März 1848, nach dem Siege der Bewegung in seinem Heimat-

ſtaat, als die neue Regierung ihn als Vertrauensmann in den Siebzehner-

Ausschuß beim Bundestag ſandte, da hatte er gemeint : zu einer solchen

Stelle sollte man eigentlich nicht von einer Regierung ernannt, sondern

vom Volke gewählt sein ! Also der hochpolitische Auftrag, bei der Aus-

arbeitung einer Verfaſſung mitzuwirken, die Deutſchland aus der Zer-

ſplitterung zur Einheit führen, Preußen, Österreich, Bayern verbinden

follte, eine Aufgabe, die den reifſten ſtaatsmännischen Blick und die

höchste staatsmännische Kunst verlangte, während sie zugleich nur durch

Macht lösbar war, das sollte durch Volkswahl vergeben werden !

Wir stehen vor der Frage : wie kam Uhland dazu, die volle Demo-

kratie überhaupt zu wollen, und was dachte er sich dabei ?

Die Stimmung gegen die Fürsten, die Bureaukratie und den Adel

brauchte bei diesen bürgerlichen Liberalen an sich so wenig zur Demokratie

hinzuführen wie republikaniſche Neigungen bei den Gebildeten, die be-

kanntlich noch durch das griechisch-römische Vorbild genährt wurden.

Republik, bürgerliche Regierung, Selbstverwaltung, das ist nicht das-

selbe wie Demokratie. Das Altertum konnte für die Republik, aber doch

eigentlich nicht für die Demokratie begeistern ! Und die franzöſiſche Re-

volution hat in ihrem Verlaufe der demokratischen, übrigens auch der

republikanischen Sache mehr geschadet als genügt. Allerdings : bei einer

sozialen Verfaſſung, wie wir in Südwestdeutschland sie haben, liegt es

nahe, daß der Gegensatz gegen die Bureaukratie, der Ruf nach Selbst-

verwaltung, Bürgeraufgebot, Schwurgerichten usw. auf eine demokratische

Bahn führt, ähnlich wie das Schweizer Vorbild, das vielen bei uns,

und gerade Uhland und ſeinen Geſinnungsverwandten, vor Augen ſtand.

Sicherlich aber wirkte für Demokratie noch besonders und das

geht wieder Uhland am nächſten an die Entdeckung des schöpferischen
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Volksgeistes und schlichten Volksgemüts ! Wer hat die Muttersprache

geschaffen, das Volkslied in Wort und Ton, das Recht, die urwüchſige,

sinnige Sitte? Die Volksseele, wie sie gerade im unverbildeten, ein-

fachen Volksgenossen lebendig ist ! Wer erfreut den gebildeten und in

künstlicher Konvention auferzogenen Menschen immer wieder durch ein

ferniges Wort, durch ursprüngliche Frische und Kraft, überrascht ihn

durch Feingefühl und ſicheren Blick, gibt ihm die Empfindung der Natur-

nähe ? Der Bauer, der Handwerker, der gemeine Mann in bescheidenen

Verhältnissen.

Ich halt' es mit dem schlichten Sinn,

Der aus dem Volke spricht.

So heißt es in einem der Gedichte fürs alte Recht. Und wenn nun

nach 1800 die Deutschen sich immer mehr und mehr abwenden von

französischer Bildung und hinwenden zu deutscher Art, wo ist deutsche

Art immer gewesen ? Unter den Ständen, die nicht durch die fremde

Bildung hindurchgegangen sind !

Als in der Paulskirche über das Wahlrecht verhandelt wurde und

die Liberalen Anträge auf Beschränkung stellten, dem Besitz und der

Bildung einen Vorzug verschaffen wollten, da warnte der alte Jahn

davor, gerade die Ärmeren auszuschließen : das einfache Volk sei es,

das die deutsche Sprache, den deutschen Geist, die deutsche Kunst und

das deutsche Recht bewahrt habe, während die höheren Stände und

die fachmäßig Berufenen solches volkliche" Leben preisgaben. Dieſelbe

Zeitbewegung die romantische nennen wir sie , die zu geschichtlichem

Sinn und konservativem Denken führt, hatte mit ihrem Kultus des

Volkes Gegensatz : die höheren Stände zugleich eine demokratische

Richtung.

Zeigten nicht die einfachen Leute, daß sie in ihrem Gesichtskreis

mit klarem Blick und billigem Sinn Verhältniſſe und Menschen beurteilen

und behandeln konnten ? So kannte Uhland Bauern und Handwerker

seiner Heimat. Sie würden gewiß auch Aufgaben der Verwaltung,

Gesetzgebung, Regierung in der Gemeinde zu lösen verſtehen, und darüber

hinaus durfte man ihnen mindestens das Wählen anvertrauen. Be-

sonders rief man nach volkstümlicher Rechtspflege, nach Schwurgerichten,

und das ist ja auch ein Stück Demokratie. Das Beiſpiel der Schweiz

wirkte ; Bauerndemokratien der Vorzeit wurden angeführt und die in

Resten da und dort noch fortbestehende bäuerliche Selbstverwaltung und

Rechtspflege. Und wohlgemerkt : dergleichen Demokratien ſind konservativ,

hängen am Alterprobten", an der „ Väter frommer Sitte", wahren

wie die Württemberger nach Uhlands Gedichten ihr Hausrecht", wenn
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moderne Beſſerwisser ihnen ihre Erfindungen aufnötigen wollen. Sie

sind so konservativ, daß man über den harten Köpfen fast verzweifeln

fönnte.

"Und nun also das Fazit in Uhlands Sinne : Man soll das Volk",

die Bauern, die Handwerker mitbestimmen lassen im Staat. Sie mögen

es, oft genug, besser machen als die Fürsten und ihre Räte, die im

Glanz und Wohlleben und im Buhlen um die Hofgunſt verdorben ſind .

Und über die engere Heimat hinaus : man rufe doch einmal eine gesamt-

deutsche Volksvertretung zusammen, gebe ihr Macht in die Hand und

lasse ihr moralisches Gewicht wirken : etwas Besseres als der Wiener

Kongreß wird sie schon zustande bringen !

Es handelt sich bei Uhland und ſeinesgleichen um ehrlichen Glauben

an das Volk. Wie bei den Vorstellungen vom Volke als Schöpfer des

Liedes und der Sage dem Volke zuviel zugetraut wurde, so auch auf

dem Felde der Politik. Selbst das Volk der schwäbischen Heimat -

entwurzelte großstädtische Massen sah man ja auch sonst in Deutschland

noch nicht vor sich , konnte dies „biedere Volk der Schwaben" denn

nicht auch irregeleitet und verdorben werden? und woher sollte es den

Gesichtskreis für Politik haben? auch nur, um nach Frankfurt die rechten

Abgeordneten zu wählen ?

"

Bei dem Durchbruch zu einem freien öffentlichen Leben, dem „groß-

artigen Aufschwung der deutschen Nation", wie er die Bewegung von

1848 nennt, hatte Uhland den Traum, nun würden auch bedeutende

politische Charaktere" hervortreten, und hinfort würden „ nur die Hervor-

ragendsten an der Spize des deutſchen Geſamtſtaates ſtehen“. Wie aber

werden sie auf den Platz zu stehen kommen, auf den sie gehören ? Uhland

gibt die Antwort : „Dies ist nur möglich durch Wahl, nicht durch Erb-

gang. " Er verlangt übrigens beim Reichsoberhaupt nicht Wahl durchs

Volk, sondern durch den Reichstag, der, wie er sich sagen mochte, den

Staatssachen doch näher steht. Der Volksgeist muß in ihr aber eben

gegenwärtig sein! Wie Uhland 1832 gesagt hat : „ Wie man den Leuten,

die vom Gebirge kommen, noch immer den Hauch der erfrischenden Berg-

luft anzuspüren glaubt, wie der Landmann ſeine ländliche Tracht und

Weise auch in die Stadt mit sich nimmt, ſo wünſche ich, daß die Volks-

vertreter, mit dem Geist des Bürgerlebens getränkt, in den Beratungs-

ſaal eintreten. " So sollen sie, wenn sie das Reichsoberhaupt wählen,

den Mann des Volkes wählen, einen, der zu ihm gehört und in dem

es seinen Helden sieht. In der ganzen Größe bürgerlicher Einfachheit“

wird er stark sein auch ohne Hausmacht und dynaſtiſchen Glanz : das

deutsche Volk selbst wird ihm eine Hausmacht sein.
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"

So hat Uhland im Sommer 1848, als die Nationalversammlung

einen Reichsverweser wählte, nicht für den Erzherzog aus dem Aller-

höchsten Kaiserhauſe geſtimmt der empfohlen wurde, obwohl er

ein Fürst war" und weil er ſo bürgerlich lebe ! —, ſondern für einen

Führer der Freiheitsbewegung, für Heinrich von Gagern, den Präſi-

denten der Nationalversammlung. Im Januar 1849, als die Ober-

hauptsfrage grundsäßlich entschieden werden sollte, handelte es sich

wahrhaftig nur noch darum, ob Deutschland nach den Wünschen Öster-

reichs oder Preußens eingerichtet werde ; Uhland aber stimmte für einen

republikaniſchen Präsidenten, „ wählbar ist jeder Deutſche".

Diese Abstimmung zeigt auch wieder, wie unser Uhland durch den

Verlauf der Ereignisse nicht nach rechts, sondern nach links getrieben

wurde. Man kann auch hier sagen : „Jeßt grad !" Fast konservativ

mutet es demgegenüber an, wie er im April 1848 unter den Ver-

trauensmännern gestimmt hatte. Um das Erbkaiſertum zu vermeiden,

hatte er hier zu dem Ausweg gegriffen, den andere nur für den Augen-

blick als Provisorium vorschlugen . Es wird - die andern sagten :

für die nächsten fünf Jahre, bis man sich über den Erbkaiſer geeinigt

hat ; Uhland aber sagte : fortan falle fünf Jahre ein Oberhaupt

gewählt aus dem Kreise der regierenden Häuser" ; die Wähler sind

„die bisherigen Bundesglieder“, d . h. die Regierungen, „ im Einver-

ſtändnis mit der Versammlung der Volksabgeordneten“ . Und nun, im

Januar 1849, wählt der Reichstag, und wählbar ist jeder Deutsche“.

Man wird an die Erzählung von der Wahl Konrads II . im „Herzog

Ernst" erinnert : Als das Geschlecht der Sachsenkaiser ausgestorben war,

da war neu zu wählen, frei zu wählen.

"

"I

Da fuhr ein reger Geiſt in alles Volk ;

Ein neu Weltalter schien heraufzuziehen,

Da lebte jeder längst entschlafne Wunsch

Und jede längst erloschne Hoffnung auf.

Kein Wunder jezo, wenn ein deutscher Mann,

Dem sonst so Hohes nie zu Hirne stieg,

Sich, heimlich forschend, mit den Blicken maß :

Kann's doch nach deutſchem Rechte wohl geschehen,

Daß, wer dem Kaiſer heut den Bügel hält,

Sich morgen selber in den Sattel schwingt !

„Wählbar ist jeder Deutſche" dieser Sat der 1848er Linken

und des alten Uhland, der, in die Verfaſſung von 1919 aufgenommen,

heute Reichsrecht geworden ist, wäre also im Jahre 1024 ebenfalls

Reichsrecht gewesen ? Das konnte der Dichter des Herzog Ernst“

allerdings nicht behaupten, wiewohl er bei Unkundigen die Vorſtellung
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davon erwecken mag, er, der Sohn einer Honoratiorenfamilie, der in

der Zeit, da er die berühmte Erzählung niederschrieb, keinen Wider-

spruch erhob gegen das Privilegium der Besitzenden und Gebildeten

bei der Abgeordnetenwahl. Er wußte natürlich, wie weit entfernt das

Mittelalter davon war, „jeden Deutschen" für wahlfähig zu halten.

Zunächst einmal : 1848 und 1919 verſtand man unter dem „ Deutschen"

ganz allgemein den Einwohner des Reichs ; was aber Uhland im „Herzog

Ernst" meint, ist lediglich der freie Mann". Denkt man sich fürs

Jahr 1024 eine Demokratie der freien Männer, das wäre, bei der

Menge der Unfreien, nach den Begriffen eines modernen Demokraten

schon mehr eine Aristokratie gewesen ! Aber keineswegs galten im

11. Jahrhundert alle Freien für wahlfähig : als König kam nur der

Angehörige eines adeligen Geschlechts in Frage, und was die beiden

Konrade, zwischen denen 1024 gewählt wurde, empfahl, das war ganz

besonders ihre Verwandtschaft mit dem bisher regierenden Geschlecht.

Dieses Zeitalter war überhaupt ja durchaus aristokratisch.

"!

"

Seinen Präsidenten" dachte er sich nach dem Bilde mittelalterlicher

Herrscher. Er übt eine zutreffende Kritik an der konstitutionellen Regie-

rungsweise, so wie er und die meiſten andern sie sich für die Zukunft

dachten: es war das Königtum englischer Art. Der Monarch ist da

,,feine natürliche Wahrheit", sondern eine Fiftion des Regierens" :

ſelbſtändige Charaktere können in dieser Richtung nicht gedeihen, oder

ſie geraten mit ihr in Streit. „ Ursprünglich deutſch" iſt dieſe Staats-

form nicht ; deutſch waren die „ Wahlkönige, erblich ſolange das Ge-

schlecht tüchtig war", " kernhafte Gestalten, tatkräftig im Guten und

Schlimmen". Er will also ein Oberhaupt, das sich freier bewegen

kann. Einem Erbkönig würde er das nicht zugestehen, einem Erwählten

des Volkes wohl : der zieht seine Freiheit und Kraft eben daraus, daß

er der Mann des Volkes ist .

Nun, der Uhland, den wir hier vor uns sehen, ist ein echter Demo-

frat ! Dieser Uhland will nicht eine Regierung in Schranken halten,

ihr die Rechte von Ständen entgegenseßen, die Gewalt im Staat ver-

teilen ; dieser Uhland will Bewegungsfreiheit für den Erwählten des

Volkes.

Und wenn wir nach allem nun auf die Frage antworten, ob Uhland

der Demokrat von 1848 und Uhland der Altrechtler im Kern derselbe

ist, oder ob zwischen 1815 und 1848/49 eine entschiedene Wandlung

geschehen ist, dann werden wir etwa so sagen : Der Bürgerſtolz, die

Freiheitsliebe, der Unwille gegen die herrschende Gewalt und besonders

gegen die Bureaukratie erfüllen ihn zu allen Zeiten und treiben ihn
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nach links, und der romantische Gedanke vom „ Volksgeist" befreundet

ihn demokratischen Ansichten . Demokratische Züge zeigt schon das Ge-

sicht des Altrechtlers . Aber der 1848er Uhland ist ein entschiedener

Demokrat und hat sich damit entfernt auch von der Richtung der libe-

ralen Kammeropposition der dazwischen liegenden Jahrzehnte. Von

einem Vorzug höherer Stände ist nicht mehr die Rede, und wenn man

meint, bei einem Manne wie Uhland müsse sich etwas wie ein aristo-

kratischer Sinn doch immer zeigen, so könnte man, mit einer weiten

Auslegung des Begriffes „ aristokratisch“, vielleicht sagen : eine Ariſto-

fratie des echten und reinen Volkstums, ja, die möchte er allerdings.

Im übrigen gilt auch von ihm, daß seine Gedanken kein ausgeklügelt

Buch sind : auch er ist „ ein Mensch mit seinem Widerspruch“.

* *

Am Herzen lag ihm aber auch die Einheit und Stärke Deutschlands,

wiewohl die engere Heimat ihm das nächste war. Es gibt eine Auf-

zeichnung von ihm, die das Datum des 15. März 1848 trägt, alſo

frisch nach dem Siege der Märzbewegung in Südwestdeutschland ge=

schrieben ist. Es war die Skizze zu einem Auffah, der ausschließlich

von der deutschen Einheit handelte ; da Uhland gleich darauf nach

Frankfurt berufen und von da ab sehr beschäftigt war, hat er ihn nicht

ausgeführt. Es ist doch bemerkenswert, daß nun, wo die meiſten Leute

vor allem von Freiheit sprachen, seine Gedanken sich derart auf die

Einheit sammelten. Die Skizze drückt seine Besorgnis aus, daß der

weltbürgerliche Geist den nationalen schwächen könnte.

Er erwartete aber also die Einheit und Stärke Deutschlands von

der Freiheit - wie man damals kurz sagte. Das heißt : der Sieg der

großen Nationalbewegung würde den Zusammenschluß aller Deutschen

bringen und eine neue Macht begründen. Den Zuſammenſchluß aller

„Stämme", sagte man. Das erinnert an das Maifeld im Herzog

Ernst", wo die Stämme nebeneinander gelagert sind,

"

Und jeder Stamm verschieden an Gesicht,

An Wuchs und Haltung, Mundart, Sitte, Tracht,

An Pferden, Rüstung, Waffenfertigkeit,

Und alle doch ein großes Brudervolk . . .

"

Die Stämme", nicht die Staaten, von Fürsten gegründet, willkürlich

zusammengesetzt, sondern die deutschen Männer, so wie jeder fest auf

dem Boden seiner Väter steht : das sollen die Träger des politiſchen

Lebens sein. Schon 1816 hatte Uhland an Varnhagen geschrieben :
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„wenn erst jeder Volksstamm zum Selbstgefühl erwacht und zu einer

Begründung gelangt sein wird", so wird hieraus auch die Kraft des

Ganzen hervorgehen" . Tatsächlich gab es diese Stämme" in der po-

litischen Wirklichkeit gar nicht ; man muß schon „ Einzelſtaaten“ dafür

sagen. Aber auch so gilt es noch : es soll eben von unten nach

oben gebaut werden, dann ist das Bauwerk solid. Der deutsche Staat

entſtände am besten so wie die Schweizer Eidgenoſſenſchaft. Das war

bekanntlich auch das Phantasieprogramm der schwäbischen Demokraten

zu Bismarcks Zeit. Unter den siebzehn Vertrauensmännern im April

1848 trat Uhland für den Einzelstaat gegenüber der künftigen Reichs-

gewalt ein.

Natürlich ist Uhland gegen den König von Preußen als Erbkaiſer,

gegen den herrschenden Einzelstaat“ - was dazu noch den Austritt

Österreichs aus Deutschland zur Voraussetzung hätte. Unbeirrt durch

Erwägungen, wie sie der politische Verstand anstellt, erklärt er einfach:

der österreichische „ Stamm" gehört zum Brudervolk. Ihm war es das

Zeichen eines matten, kleinen Sinnes, wenn man das Urrecht des deutſchen

Volkes, beiſammen zu bleiben, abhängig machen wollte davon, ob das

den Großſtaaten paſſe. Er hatte für die Deutſchöſterreicher ein wärmeres

Gefühl als andere, von denen man ſagen kann, daß sie mehr Abneigung

gegen die preußische Herrschaft beim großdeutſchen Lager hielt. Öster-

reich ist eine „ Pulsader im Herzen Deutſchlands “, Deutſchland iſt ärmer

an Geist und Gemüt, wenn es ohne Österreich ist. Er meint, wenn

er hier von Österreich spricht, natürlich eben Deutschösterreich, das Land

und Volk der alten Sagen, der Heldengedichte und Lieder, der Berge

und Burgen.

Aber Uhland glaubte in dieser Frage gewiß auch ein politiſches

Urteil von Gewicht zu haben. Einmal in der Abweiſung des konſtitu-

tionellen Erbkaisers ; der ist ihm eine Professorenerfindung, künstlich,

papieren, wohlweise, eine wie die Verfassungspläne, denen einst der

Altrechtler die wurzelhaften Schöpfungen der Vorfahren entgegengehalten

hatte. Ein Homunculus war ihm der Erbkaiſer, deſſen „ ernſtliche Ver-

suche, auf den deutschen Thronsessel zu klettern", trot eifriger Nachhilfe

ſcheitern müſſen. Und weiter macht er auf die bedenklichen Folgen auf-

merksam, die sich für das Deutſchtum drüben ergeben würden, wenn

es in einem losgetrennten Österreich mit den andern Völkern allein-

gelaſſen würde. Man kann ihm zugeben : ein deutſcher Nationalſtaat,

der Böhmen, Kärnten, die Steiermark, Laibach und Triest usw. an sich

gezogen hätte, der hätte in der Tat den Deutschen wenigstens dieser

westlichen österreichischen Gebiete einen Halt geben können. Freilich
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wären ihnen und dem Nationalſtaat Kämpfe, wie das Reich Bismarcks

sie mit den Polen erlebt hat, und viel schwerer noch, nicht erspart ge-

blieben.

Während im Herbst 1848 die Großmacht Österreich gerade daran

war, sich als Geſamtſtaat herzustellen, griff Uhland mit beiden Händen

nach den Paragraphen des Frankfurter Verfaſſungsentwurfs, die Öster-

reich in zwei Teile auseinanderschneiden wollten, um den deutschen Teil

ganz ins deutsche Reich einzugliedern. Paragraphen, gegen die bald

auch aus Deutſchöſterreich lebhafter Widerspruch angemeldet wurde, und

die von führenden Männern der kleindeutschen" Kaiserpartei dazu

beſtimmt waren, zu zeigen, daß Österreich ganz außerhalb des deutſchen

Nationalstaates stehen müſſe. Für Uhland (und viele andere) bedeuteten

sie einfach : Deutſchöſterreich gehört ganz zu uns . Während manche

jagten, man solle sie einmal als Grundſaß aufstellen, um an Österreich

eine Frage zu richten, stellte er den Antrag, sie endgültig zu beschließen,

ſo daß sie in keine zweite Lesung fämen .

Also Uhland wollte Esterreich spalten helfen. Ungarn mochte selb-

ständig und sollte ein Verbündeter des deutschen Nationalstaats werden .

Im übrigen gingen Männer wie Uhland den Umwälzungen, an denen

sie von der Paulskirche aus mitwirken wollten, mit einer treuherzigen.

Unbekümmertheit entgegen. Man verfügte von da aus, was für Deutſch-

land recht schien, und vertraute das Weitere sozusagen unſerer guten

Sache an, im Notfall dem furor teutonicus und den Führern, die

uns erstehen würden.

*

Es war das Richtige, daß Uhland nach diesem Frankfurter Jahr

für immer der Politik den Rücken kehrte. Am Silvester 1849, als

der volle Mißerfolg der 1848er Bewegung und die Aussichtslosigkeit

einer deutschen Einigung zu erkennen war, spricht er von den Studien,

in denen er wieder lebte, und fügt eine Bemerkung an, die für viele

von uns seit 1918 wieder recht zeitgemäß geworden ist : „ Eine Arbeit

dieser stillen Art setzt sich freilich dem Vorwurf aus, daß sie in der

jezigen Lage des Vaterlandes nicht an der Zeit sei. Ich betrachte sie

aber nicht lediglich als eine Auswanderung in die Vergangenheit, eher

als ein rechtes Einwandern in die tiefere Natur des deutschen Volks-

lebens, an deſſen Geſundheit man irre werden muß, wenn man einzig

die Erscheinungen des Tages vor Augen hat, und deſſen edleren

reineren Geist geschichtlich hervorzustellen um so weniger unnütz sein

mag, je trüber und verworrener die Gegenwart sich anläßt. “

Württ. Vierteljahrsh. f. Landesgeſch. N. F. XXXIII.
J



66 Adolf Rapp

"/Dieses Einwandern in die tiefere Natur des deutschen Volkslebens"

ist Uhlands Lebensarbeit. In dem zusammenwirkenden Schaffen des

Gelehrten und des Dichters hat er deutschen Geist, wie er in Sage

und Lied sich offenbart, zu neuem Leben erweckt. Er konnte das, weil

er selbst diesen Geiſt kräftig und rein in sich trug. So hat er ihn auch

mitgebracht in die Politik, um dort gründen und bewahren zu helfen,

was nach seiner Ansicht deutscher Art angemessen war. Die Antwort

auf die Frage, was deutsch sei, gab ihm der Geist der Vergangenheit

und die Stimme des eigenen Gefühls . Weil es ihm wie vielen anderen

an politischem Urteil fehlte und er vom Zeitgeist abhängiger war, als

seiner eigentlich würdig war, irrte er im Praktischen. Vorbildlich bleibt

er in dem Vorſah, daß auch der Staat deutscher Art und Geschichte

angepaßt sein müsse. Ein deutscher Mann war er selber in seinem

Eifer fürs Recht, seiner Liebe zu der Freiheit, die auf Ordnung ges

gründet ist und Ordnung gründen will (wiewohl seine 1848er Ab-

stimmungen Unordnung geschaffen hätten), ein deutscher Mann in seiner

ſtolzen und gewiſſenhaften Staatsbürgergesinnung, mitſamt ſeinem

nicht revolutionären, viel eher konservativen Widerspruchsgeiſt und

seinem Hängen an der engeren Heimat und ihrer Eigenart.

Ein Sohn dieser altwürttembergischen Landschaft zugleich ! Wir

erkennen in ihm ihre Züge : lebendiges Rechtsgefühl und Pochen aufs

eigene Recht bis zum Starrsinn, Festhalten an der Selbständigkeit

,,ich schwör auf keinen einzel'n Mann, denn einer bin auch ich" ! oder

wie es Friedrich Vischer ausgedrückt hat : wenn Uhland über die Neckar-

brücke geht, so sagt die Haltung : was ich nicht will, das will ich nicht,

und was ich nicht will, das tu ich halt nicht ! - , und dann : ein

ernstes, firchentreues Christentum, bürgerliche Gittenstrenge, kleinſtaat-

liche Enge und doch geistige Weite, ein reiches und tiefes Gemüt, Ein-

falt und volkstümlich fernige Frische.

Die Demokraten der 1860er Jahre, deren Haupt vor der Öffent-

lichkeit Uhlands Patenkind Karl Mayer war, und die mit vielem Recht

den Anspruch machten, das schwäbische Wesen zu vertreten, beriefen

sich gern auf ihn : „ hlandspolitik" sei es, was sie treiben. In der

Tat war es das weithin, Zug um Zug fann man es feststellen : aber

sie gingen doch wieder derart über ihn hinaus, daß er sie von seinen

Rockschössen abgeschüttelt hätte: sie wühlten und prahlten in den Wirts

häusern, öffneten dem Geist der französischen Revolution die Türen

der Heimat, und ihre Führer liebäugelten im Kampf gegen Bismarck

mit dem Bündnis der Völker gegen die Cäsaren" und einem fran-

zöſiſch-österreichischen Sieg über Preußen und hatten unzweifelhaft üble
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ausländische Verbindungen. Da ist ein Widerſpruch zwiſchen altheimischer

Biederfeit und revolutionärem Treiben noch ganz anders, als er bei

Uhland gefunden werden kann ; das Gefühl der Verantwortung, das

der pflichttreue Uhland in hohem Maße hatte, sucht man vergebens .

Die Frage, was für einer politischen Richtung Uhland wohl heute

angehören würde, wenn er erlebt hätte, wie Demokratie in den Ver-

hältniſſen eines modernen Großſtaates wirkt, wofür sie dienen kann

und wer zu ihren besonderen Anhängern gehört, die Frage mag ja reiz-

voll sein, und man wurde gelegentlich dazu herausgefordert, ſie zu stellen ;

aber im Ernst ist sie nicht zu beantworten. Wir können nur so fragen,

und darauf mag jeder sich die Antwort selber geben : mit Uhlands Treue

zum Recht, Treue zum Vaterland, Treue zu heimischer und deutscher

Art, mit seinem echt germanischen Sinn für wohlgeordnete Freiheit

und Selbsttätigkeit, wie werden wir uns stellen, wenn wir, wohl

gemerkt, dazu den Gesichtskreis und das Urteil für politische Fragen

gewonnen haben?

Wofür Uhland kämpfte, bald nannte er es das Recht, bald nannte

er es die Freiheit. Er meinte damit die Freiheit, die der Fürstenmacht

abzuringen sei . Es war aber zugleich die Freiheit, die der Philosoph

meint, und die darin besteht, daß der Mensch oder der Stamm

oder die Nation zu ſich ſelbſt kommt, zu der ſelbſtändigen Entfaltung

und Auswirkung deſſen, was in ihn gelegt ist, zu seinem menschlichen

Beruf. Daß diese Freiheit durchdringe, das muß wohl Gottes Wille

sein, und darum darf der Dichter, der Unfreiheit um sich sicht

tröstlich ist's noch allerwärts " -, doch zuversichtlich sprechen :

Der Freiheit Morgen steigt herauf,

Und Gott ist's , der die Sonne lenket,

Und unauſhaltſam iſt ihr Lauf.

,,un=

Nach dem Geist von 1813, der auch in Uhland lebendig blieb, gibt

es keine Freiheit des Einzelnen, wenn das Vaterland und das nationale

Wesen nicht frei ist. Wir Deutſchen von heute wären am Ende gar

dankbar für das Maaß von nationaler Freiheit, das Uhland zu seiner

Zeit so schmerzlich gering sand. Die Freiheit, die wir erstreben müſſen,

ist die Freiheit aus der Gewalt der äußeren Feinde und die Freiheit

von der Herrschaft des Mammons und des undeutschen Geistes in

unierer Mitte.

Sehen wir das Morgenrot, das die Sonne ankündigt ?

5*



Geschichte des Muswieſenmarkts.

Von Dr. Karl Otto Müller.

I. Einleitung.

Im Gebiete des heutigen Württemberg sind uns nur zwei Jahr-

märkte bekannt, die, ohne einen festen gewerblichen Rückhalt an einer

Marktsiedlung zu haben, auf freiem Felde ſtattfanden und doch zu großer

Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte gelangt sind. Beide Märkte liegen

in dem von Franken besiedelten Teile Württembergs und außerhalb des

römischen Limes (Grenzwalls) . Der eine, früher weit berühmte und viel

besuchte, erst im 19. Jahrhundert eingegangene Markt ist derjenige zu

Neusaß, auf der Hochfläche zwiſchen Jagst und Kocher, der Stelle, an

der zuerst das spätere Kloster Schöntal an der Jagst an bisher un-

bewohntem Orte mitten im Wald um das Jahr 1152 von Wolfram

von Bebenburg begründet wurde¹ ) . Der Markt wurde an der hier

durchziehenden uralten, aus vorrömiſcher Zeit ſtammenden „Hochstraße“ 2)

gehalten, die unter Benützung der trockenen Hochfläche zwischen Kocher

und Jagst, vom Neckar (bei Gundelsheim bzw. Wimpfen) durch den

heutigen Harthäuſer Wald vorbei an Pfizhof, Edelmannshof, Neuhof,

Neusaß, Diebach, über das Jagsttal bei Heimhausen hinüber auf die

hohenlohische Ebene nach Osten führte. Zahlreiche Grabhügel an dieser

Straße östlich von Neuſaß ſowie zwischen Jägerhaus (Gde. Ingel-

fingen) und Eschenhof (Gde. Weldingsfelden, nördlich von Belſenbera

CA. Künzelsau) zeugen von alten prähistorischen Siedlungen entlang

dieser heute zum Teil durch tiefe Wälder führenden Hochſtraße.

1 ) S. die Quellen in der Oberamtsbeschreibung von Künzelsau S. 795 u . betr .

Neusaß S. 816 f. Die Gründung fällt danach in den Zeitraum zwiſchen Juli 1149

(Rückkehr Wolframs vom Kreuzzug ins heilige Land, vgl . Mon. Boica 37, 67) und

etwa Mai 1153 (am 8. 7. 1153 starb Papst Eugen III., deſſen Privileg [für Neu-

saß oder den Orden ? ] in der Urkunde K. Friedrichs für Neuſaß vom 15. 3. 1157 ere

wähnt wird [W.UB. II Nr. 358 ]) .

2) Der Name Hochstraße findet sich noch heute auf den Karten zwiſchen Neuſaß

und Diebach, nördlich Hermuthausen, und an der bei Heimhausen jenseits der Jagſt

weiterführenden Straße. Es ist möglich, daß schon in älterer Zeit bei Neuſaß eine

Querverbindung vom Jagsttal zum Kochertal die Hochstraße kreuzte.
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Der zweite noch blühende Markt dieser Art ist der Muswiesen-

markt, der alljährlich bei Musdorf östlich von Rot am See auf Wieſen

beiderseits der Landſtraße ſtattfindet. Auch dieser Markt, der denjenigen

zu Neuſaß an Bedeutung zweifellos stets übertroffen hat, verdankt ſeine

Entstehung der günstigen örtlichen Lage unweit der Kreuzung zweier be-

deutender Fernstraßen. Es freuzten sich hier bei Rot am See (1 Stunde

von Musdorf) die Fernwege von Main und Tauber nach Crailsheim-

Ellwangen-Nördlingen und zur Donau mit der Salzstraße von Hall

über die Kröffelbacher Steige und Kirchberg an der Jagst nach Rothen-

burg o. T. und weiter nach Nordosten.

Die Hochflächen südlich der Jagst zwiſchen Ilshofen und Kirchberg

und nördlich der Jagst bis Rot am See sind besonders reich an Grab-

hügeln. Nach neueren archäologischen Funden bei Musdorf hat Profeffor

Dr. P. Gößler es als wahrscheinlich bezeichnet, daß schon in prähistorischer

Zeit an dieſen Kreuzungspunkten alter Fernwege (Hochſtraßen) zu ge-

wissen Zeiten ein Markt, ein Tauschverkehr von Handelswaren, statt-

gefunden hat.

Es steht fest³), daß nach den Stürmen der Völkerwanderung im

früheren Mittelalter häufig die römischen Kunststraßen, die oft ohne

Rücksicht auf die Bodenbeschaffenheit und die Höhenunterschiede die gerade

Linie verfolgten, verfallen und nicht mehr für den Verkehr brauchbar

waren, ſo daß die vorrömischen Fernwege (Hochstraßen), die mit Vorliebe

die Hochfläche aufsuchten und versumpfte Täler mieden, wieder vom neu-

einsetzenden Verkehr aufgesucht wurden.

Es ist nachgewiesen, daß in der Zeit von etwa 1150–1250, alſo

hauptsächlich in der Stauferzeit, diese alten Fernwege, die als viae

publicae, Heerstraßen, namentlich aber als Kaiserstraßen oder Königs-

ſtraßen bezeichnet wurden, neu hergeſtellt und ausgebaut wurden. Dieſe

Fernwege standen im Eigentum des Königs ; die Anlage von Straßen

war ebenso wie Marktrecht, Zoll und Geleit königliches Regal *).

3) Vgl. den Vortrag von Profeſſor Dr. Weller im Württ. Geschichts- und Alter-

tumsverein Dezember 1926 über die Reichsstraßen (s. o. S. 1 ff .) und deſſen Abhand-

lung über die Siedlungsgeschichte des württ. Franken rechts vom Neckar in W. Vjh.,

N.F. III, S. 1-93 (1894 ).

4) S. Rietschel, Markt und Stadt (1897), S. 7-32. Nach dem Aussterben der

Staufer fielen diese Rechte an „ das Reich“, ſoweit sie noch im Beſiße des Königs (Kaiſers)

gewesen waren. Daher wurden seit den Zeiten K. Rudolfs von Habsburg dieſe „viae

publicae“ auch „Reichsstraßen “ genannt. Wo an einer Straßenstrecke der Name „ König-

ſtraße, Kaiſerſtraße“ oder auch Heerstraße haften blieb, darf mit Sicherheit geschlossen

werden, daß sie vor dem Interregnum als solche beſtanden hat.
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Nun können wir auf die bisher nicht beachtete merkwürdige Tat-

sache hinweisen, daß in eben dieſem Zeitraum, in der Blütezeit des

mittelalterlichen Straßenbaus und der welfiſchen und hohenſtauſiſchen

Marktgründungen 5), die Örtlichkeiten, auf denen sich die beiden in ihrer

Eigenart so vielfach übereinstimmenden Jahrmärkte zu Neusaß und

Musdorf abspielten, im Beſig eines und desselben Herrn, des Wolfram

von Bebenburg und seiner Familie, befanden. Was läge näher, als

anzunehmen, Wolfram von Bebenburg habe sich einige Zeit vor der

Schenkung der Güter zu Neuſaß an das von ihm dort alsdann begrün-

dete Kloster sowohl für diese dem Verkehr günstig gelegene Besitzung

wie für die alte Straßenkreuzung bei Musdorf ein Jahrmarktsprivileg

vom Könige erwirkt ? Da Wolfram von Bebenburg 1140 sogar im

Gefolge K. Konrads III. erscheint ), besteht keinerlei Schwierigkeit für eine

ſolche Annahme. Dennoch möchte ich, soweit Neuſaß in Frage kommt,

die Annahme eines Jahrmarktsprivilegs ablehnen . Das Schweigen in den

Urkunden Kaiser Friedrichs von 1157 (15. III. ) 7) und Bischof Gebhards

und Heinrichs von Würzburg von 1157 und 1163 ) für das Kloster

Neuſaß-Schöntal ſchließt m. E. das Bestehen eines Jahrmarkts auf

der „neuen Siedlung“ (Neuſaß), die auf Waldboden begründet wurde,

aus . Man wird also bei Neujaß wohl - mit der Oberamtsbeschrei-

bung von Künzelsau (S 317) eine Entstehung des Jahrmarkts aus

der namentlich im 14. Jahrhundert blühenden Wallfahrt zu Unſerer

Lieben Frauen Kapelle, die mit einem später erbauten Jägerhaus des

Klosters das einzige Gebäude mitten in den Wäldern war, herleiten

müssen. Wenn die Nachricht der Oberamtsbeschreibung von einem

alten Bieringer Markt (Jahrmarkt), der durch den Neuſaßer Jahr-

markt lahmgelegt worden sei, auf urkundlicher Überlieferung beruhen

sollte 9), so wäre die Annahme eines königlichen Marktprivilegs für

Bieringen neben Musdorf zugunsten Wolframs von Bebenburg

nicht von der Hand zu weisen. Denn das Jagsttal um Schöntal und

Bieringen war alter Hausbesitz der freien Herrn von Bebenburg.

Der Wallfahrtsmarkt zu Neuſaß, bei dem wir bis ins 18. Jahrhundert

herein weder von Zollerhöhung noch Geleitsrechten jemals etwas hören,

5) Vgl. K. Otto Müller, Oberschwäb. Reichsſtädte S. 46 (Ravensburg, vermut-

liches Marktprivileg für die Welfen in der 1. Hälfte des 12. Jahrh. ) ; S. 140 (Über-

lingen, staufische Marktgründung um 1152 ff. ) usw.

6) Mon. Boica 29, 300.

7) W.UB. II Nr. 358.

8) W.UB. II Nr. 362 und 381.

9) Eine Quelle konnte ich hiefür nicht finden.
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gehörte allem nach zu jenen zahlreichen Kirchweihmärkten, die niemals

einer königlichen Verleihung oder Bestätigung bedurften, aber auch der

Vorrechte öffentlicher Märkte entbehrten 10) . Ein doch wesentlich anderes

Bild bietet uns der heute noch blühende Muswieſenmarkt.

II. Die Herrschaft Bebenburg (Bemberg) und der Mus-

wielenmarkt im Mittelalter.

1. Der namengebende Stammsit Wolframs von Bebenburg, des

Stifters des Klosters Schöntal, erhob sich auf der Höhe über dem Zu-

sammenfluß des Blaubachs und der Brettach. Die durch die beiden.

Gewässer gebildeten Täler, die in einem spizen Winkel aufeinander-

ſtoßen, schufen eine von Natur äußerst günstige Lage für eine Burg

am Ende der Hochfläche über dem Brettach- und Blaubachtal. Wer

sich heute, mit der Bahn vom Taubertal herkommend, nach Blaufelden

der Ortschaft Brettenfeld nähert, ſieht im Westen einen wuchtigen vier-

eckigen Turm 1 ) ohne Bedachung einſam in die Lüfte ragen. Dies ist

der einzige in seinen Trümmern noch Achtung erweckende Überrest des

einstigen Sitzes der Herren von Bebenburg. An dem daneben sich

später entwickelnden Weiler Bemberg" ist der Name des alten Ge-

schlechts in veränderter Form bis heute haften geblieben. Ob erst der

Gründer des Klosters Schöntal, Wolfram von Bebenburg (der ältere),

"

10) Vgl. die Ausführungen Rietschels in Markt und Stadt (S. 30 f.), insbesondere

über den Wallfahrtsmarkt zu Staffelſtein. Über den Wallfahrtsmarkt zu Neuſaß fehlen

leider fast jegliche ältere urkundliche Quellen. Die Urkunde K. Wenzels von 1397 11. 12.

(Staatsarchiv Stuttgart) für das Kloſter Schöntal, die ein Umgeldsprivileg darſtellt

(ſ. OA.Beschr. Künzelsau S. 817), iſt die einzige urkundliche Nachricht vor 1500, die

die sich auf den Wallfahrtsmarkt zu Neuſaß bezieht . Ich hoffe, später Beiträge zur Ge-

schichte dieses Markts liefern zu können.

11) Dieser Turm war nach einer Beschreibung des Salbuchs des Amts Bemberg

vom Jahre 1700 ( S. 11 ff. ) ſchon damals oben ganz ſtumpf und mit keiner Spiße oder

Kappe versehen. Die Höhe über dem Boden sei 16 Klafter oder 96 Werkschuhe (= etwa

30m) . Die „ viereckige Zirkumferenz" aber betrage ebensoviel Klafter. Die einfache Dicke

jeder Seite halte 8 Schuhe (= etwa 2½ m), so daß die inwendige Weite des Turms

nicht über 8 Schuhe breit begreife. Der Turm sei von oben bis unten gleich dick, ohne

Abſaz. Ganz zu oberst sei eine gewölbte Decke, die noch z . Zt. sauber überweißnet ſei.

In der Mitte der Decke befinde sich ein viereckiges Loch, etwa 2 Werkschuh groß, wo-

durch das Tageslicht und die Helle bis hinunter auf den Boden falle. Der ganze Turm

sei durch und durch von lauter großen Quaderstücken, sehr harten Steinen aufgeführt,

und die Steine mit einer so dauerhaften materi gleich einem Kitt zuſammenvermauert

und eingestrichen, daß verständige Werkmeister dafür halten, daß die Steine eher zer-

springen, als sich von einer solch harten Speißmateri abſondern laſſen .
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den Burgensi erbaut hat, ist nicht sicher, aber bei der Blüte des

Burgenbaus im 12. Jahrhundert nicht unwahrscheinlich. Sicher aber

ist, daß er selbst schon dieſe Burg bewohnte. Zu seinem Eigenbeſiz

gehörte wohl schon der größte Teil des späteren Amts Bemberg, jeden-

falls aber die Gegend von Brettenfeld, Rot am See und Musdorf.

Taher gewinnt die oben berührte Annahme, daß der Jahrmarkt un-

weit des Knotenpunkts der alten Fernstraßen bei Musdorf schon zur

Zeit des Gefolgsmanns Kaiser Konrads III ., Wolframs (d . Ä.) von

Bebenburg (1140-1162), ſeine Begründung oder königliche Bestätigung.

gefunden habe, sehr an Gewicht. Der Marktplay ist kaum eine Stunde

vom Herrschaftssit entfernt. Die nächste Nähe der Burg ſelbſt, die

im Winkel zwischen Brettach und Blaubach geschütt lag, kam natürlich

für einen freien Raum und Verkehr fordernden vielbesuchten Handels-

play nicht in Frage ; um so mehr aber der in so günſtiger Nähe der

Burg gelegene Straßenknotenpunkt. Die beim Fehlen einer Urkunde

kaum lösbare Frage, ob nicht erst der gleichnamige Sohn des Stifters

von Schöntal, der in den Jahren 1171-1178 nachweisbar iſt und

1172 als Gefolgsmann Kaiser Friedrichs I. Barbarossas erscheint 12) ,

der Begründer des Muswiesenmarkts ist, kann dahingestellt bleiben :

sie ist nebensächlich und mag, da wir über den Zeitpunkt des Todes

des älteren Wolfram von Bebenburg nicht unterrichtet sind, in der einen

oder andern Richtung beantwortet werden. Nur möchte, da wir von

sonstigen Marktrechtsverleihungen aus der Zeit Kaiser Friedrichs I. mehr

12) W.UB. II Nr. 398 (1172 19. 4. ) . Vgl. über die Genealogie der Herrn von Beben-

burg Württ. Jahrb. 1848, I , S. 115-149, Zeitschr . f. Württ. Franken, 1850, S. 110--114,

ferner die Angaben bei Alberti unter Bebenburg, endlich G. Boſſert in W. Vjh . V ( 1882),

S. 296-306. In dem leßterwähnten Aufsatz von G. Boſſert über die ältesten Herren von

Weinsberg wird mit guten Gründen dargelegt, daß Wolfram der Ältere von Bebenburg

identisch ist mit dem zu gleicher Zeit vorkommenden Wolfram von Weinsberg. Danach

würde dieser für seinen Sih zu Weinsberg, den er an den Welfen habe abtreten müſſen,

um 1140 die Bebenburg im Brettachtal, die bisher zum ſtauſiſchen Hausgut um Rothen-

burg gehörte, von K. Konrad III . erhalten und sich fortan nach diesem neuen Stammſiß

benannt haben (s. W. Vjh . V S. 302). Die Stammtafel in Württ. Jahrb. 1848 S. 131

ist übrigens, worauf auch in dem Aufsatz von G. Bossert nicht hingewiesen ist, auf alle

Fälle dahin zu ergänzen, daß neben Wolfram II . (dem Jüngeren) von Bebenburg und

deſſen Bruder Dietrich, Probst vom St. Gumbertusstift zu Ansbach von 1182-1194

(vgl. W.UB. II S. 161 und 300), als dritter Bruder Konrad (gen . ) von Bocksberg

anzureihen ist; dies ist aus der Urfunde von 1171 für das Kloster Schöntal (W.UB. II

Nr. 393 S. 161 ) zu entnehmen. Probst Dietrich war es wohl, der diesem Stift so

viele Güter in der Herrschaft Bebenburg verſchaffte, daß noch in brandenburgiſch- ans-

bachischer Zeit ein eigenes St. Gumpertstiftsämtlein in Verwaltung des Kastners zu

Wiesenbach stand.
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hören als unter Kaiser Konrad III. († 1152), vielleicht die größere

Wahrscheinlichkeit für die Zeit nach 1152 sprechen. Dagegen wird man

bei der Bedeutung und dem ausgedehnten Grundbesitz der freien Herrn

von Bebenburg im 12. Jahrhundert, ihren nahen Beziehungen zu den

Hohenstaufen, ferner der schon durch vorgeschichtliche Spuren erwiesenen

günſtigen Ortslage des Muswieſenmarkts als geſchichtlich wahrscheinlich

im Gegensatz zu dem Markt von Neuſaß ansehen müssen, daß

die Muswieſenmeſſe ihre Entstehung nicht allein den Wallfahrten ver-

dankt, die jährlich am Tage des Patrons der Kirche zu Musdorf,

St. Michaels, dorthin ſtattfanden 13), ſondern auf bewußter Begründung

und Förderung durch die Herrn von Bebenburg um die Mitte des

12. Jahrhunderts beruht. Wenn auch der Patron St. Michael auf ein

hohes Alter der Filialkapelle 14) zu Musdorf ſchließen läßt und im Mittel-

alter die Wallfahrten oft großes Zuſammenſtrömen von Leuten brachten,

io dürfte doch die Verbindung von Zoll und Geleit mit diesem Markt,

die sich schon für das ganze Mittelalter erweisen läßt, auf einen durch

ordentliches, königliches Jahrmarktsprivileg begründeten Markt, nicht auf

einen rein tatsächlichen Wallfahrtsmarkt hindeuten. Die Verhältnisse

sind hier sicher andere als bei dem schon im Mittelalter in Wäldern

verborgenen Neuſaß. Selbstverständlich ist, daß bei einem Jahrmarkt-

privileg der Tag des Jahrmarkts zu deſſen größter Förderung auf den

Tag des Kirchenpatrons gelegt wurde, an dem Bewohner der umliegenden

Dörfer schon wegen der damit verbundenen besonderen Ablässe gerne

diese Kirche besuchten. Der Zeitpunkt des Markts beweist also noch

nichts für seine Entstehung aus einem Wallfahrtsmarkt.

2. Die noch nicht völlig geklärte Frage, ob die Edlen von Beben-

burg zu Anfang des 13. Jahrhunderts (um 1216 ) ausgestorben sind und

die späteren bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts blühenden Reichs-

dienstmannen (milites) gleichen Namens nur die Nachfolger im Beſih der

Herrschaft Bemberg, nicht die Geschlechtsverwandten der Edelherren waren,

fann hier unentschieden bleiben 15) . Der berühmteste dieses Reichsdienst-

mannengeschlechts war Lupold von Bebenburg, Biſchof von Bamberg

13) So die OA.Beschr. von Gerabronn S. 262.

14) Die Kirche war bis 1478 Tochterkirche von Schmalfelden und wurde dann als

Filial der Kirche zu Rot am See zugeteilt ; Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen der

Einwohner besorgte daselbst der Pfarrer zu Rot. S. DA.Beſchr . Gerabronn S. 201 .

15) Über diese Streitfrage s. namentlich die oben in Anm. 12 angegebene Lite-

ratur. Zwischen dem Verschwinden des Edelgeschlechts im Mannsstamme und dem erſten

Auftreten des Reichsdienstmannengeschlechts von Bebenburg mit Engelhart von B. (um

1250. W.UB. IV Nr. 1140) liegt immerhin über ein Menschenalter.



74 Müller

(1352-1363), der sich durch seine staatspolitischen Schriften einen Namen

gemacht hat 16) . Bald nach dem Tode dieſes Bischofs, am 6. Tezember

1380, verfaufte Wilhelm zu Bebenburg und seine Frau Gutta ihren

Anteil (23 ) an der Feste und Herrſchaft Bebenburg an den Burggrafen

Friedrich V. zu Nürnberg und im Jahre 1405 überließ die Witwe

Conrads von Bebenburg das ihr zum Leibgeding verſchriebene lezte

Drittel der Herrschaft Bebenburg an den Burggrafen Friedrich VI. von

Nürnberg 17) . Dieser Verkauf war für die Geschicke der Gegend zwischen

der Stadt Rothenburgischen Landhege (Grenzmark) und dem Blaubach,

zwischen Schmalfelden und Rot am See auf Jahrhunderte entscheidend :

Die Käufer bildeten alsbald aus den Bestandteilen der Herrschaft Beben-

burg ein besonderes, durch einen Kastner verwaltetes Amt „ Bemberg“.

Der Kastner hatte bis zum Jahre 1449 seinen Sitz auf dem Schloß

Bemberg. Als die Burg im Städtekrieg 1449 mit Rot am See und

anderen Orten niedergebrannt worden war 18), wurde zu Wiesenbach ein

neues Amtshaus für den Kastner erbaut ; später wurde daher das Amt

auch als Amt Wiesenbach bezeichnet. Der Kastner war jeweils dem

Ansbachischen Amtmann zu Crailsheim unterſtellt. Das Amt blieb bis

1806 im brandenburg-ansbachischen bzw. (seit 1792) preußischen Beih.

3. Die älteste, unmittelbare urkundliche Nachricht über das Bestehen

des Muswiesenmarkts findet sich in dem ältesten erhaltenen Urbar des

Amts Bebenburg aus dem Jahre 1434, das als Teil eines Urbars des

Burggrafentums Nürnberg unter dem Gebirg im Original im bayriſchen

Staatsarchiv in Nürnberg (als Ansbacher Salbuch Nr. 2) sich befindet

und im 47. Bande der Monumenta Boica (München 1902) . 311

bis 339 abgedruckt ist 19). Die Stelle lautet (S. 320, Fol. 85 der

Handschrift):

Moszdorff.

„Item der czol zu ſanct Michaelistag auf dem jarmarckt ertregt

jerlichen auf 15 guldein zu gemeynen jaren.

16) OB.Beschr. Gerabronn S. 198.

17) Vgl. Regesta Boica 10, 64. Daß die Ministerialen von Bebenburg die Feſte

Bebenburg nicht als Allod, sondern als Reichslehen besaßen, dürfte aus der Urkunde

K. Karls IV v. 1360 (DA.Beschr. Gerabronn S. 199) einwandfrei zu entnehmen sein .

18) Die Angabe im Salbuch von 1700, daß die Burg 1494 zerstört worden sei

(S. 11 u. 433), ist zweifellos irrig und vermutlich auf Zahlenverwechslung ( 1494 sſtatt

1449) zurückzuführen.

19) Dieser für das östliche Württemberg noch viel zu wenig bekannte und ausge-

wertete Band der Monumenta Boica enthält auch die ältesten bekannten Urbare der

Ämter Werdeck (S. 177-201), Crailsheim (S. 247-286, 293-295), Lobenhauſen

(S. 286-292) und Blaufelden (S. 295–311 ) aus derselben Zeit (um 1434) .
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Item dasselb dorf gehört mit der vogtey ganz gen Bebenburgk"

(ausgenommen ein näher beschriebenes Gut).

Damit ist nicht nur das Bestehen eines gewöhnlichen Wallfahrts-

jahrmarkts ſpätestens zu Beginn des 15. Jahrhunderts erwiesen, sondern

wir haben darin den Nachweis für einen mit Marktzollgerechtigkeit aus-

gestatteten, dem Handelsverkehr und volkswirtschaftlichen Bedürfniſſen

dienenden Jahrmarkt zu Musdorf. Daß dieser Jahrmarkt schon damals

über das Amt hinausreichende Bedeutung hatte, dafür haben wir in

dem Urbar von 1434 eine Reihe von Belegen. Alle Zinsen, Gülten

und Gefälle in Geld wurden schon im 15. Jahrhundert auf Michaelis,

den 29. September, fällig. Die Untertanen des Amts kommen alle auf

den Markt und zahlen dort bzw. im nahegelegenen Amtssig auf der

Bebenburg (bis 1449) ihre Geldzinſe.

=

Ferner ist bemerkenswert, daß der Marktzoll zu Gerabronn im Amt

Werdeck, der von allem auf dem Markt verkauften Vieh von auswärtigen

Verkäufern und Käufern zu entrichten ist, sowie von denen, „ die im

Markt auf Gütern ſizen" (Warenzoll Standgeld) auf 8–10 Gulden

jährlich im Urbar von 1434 angeschlagen ist 20) . Da Gerabronn da-

mals 2 Jahrmärkte und außerdem gute Wochenmärkte (1698 : insgesamt

5 Märkte) über das Jahr hatte, wie das Urbar berichtet, springt der

Unterschied im Ertrag und Bedeutung dieſer beiden Märkte in die Augen.

Der eine Muswieſenmarkt ergibt eine 1 /2-2fach höhere Einnahme als

die sämtlichen Gerabronner Märkte.

Im Amt Werdeck sand nach dem Urbar von 1434 ein weiterer

Jahrmarkt am Bartholomäustag (24. Auguſt) zu Beimbach statt, alſo

nicht allzu weit (2 Wegstunden) von Musdorf entfernt. Dieser Jahr-

markt, der noch im Jahre 1694 durch Befreiung der einheimischen Bauern

vom Viehzoll als Viehmarkt wieder stark in Aufschwung kam, ertrug gleich-

falls 8 Gulden jährlich. Nach einer Notiz von 1698 hatte Beimbach

damals (1434) noch einen weiteren Markt. Auch zu Blaufelden , dem

Sit eines besonderen Amts im Jahre 1434, fand ein Jahrmarkt (1698 :

2 Jahrmärkte) statt, der 4 Gulden Marktzoll einbrachte, während der

Wegzoll daselbst auf 6-7 Gulden jährlich kam. Selbst die 7 Jahr-

märkte zu Crailsheim brachten nur (je ?) 3 Gulden 21) . Zum Vergleich

mit dem Erträgnis des damaligen Muswieſenmarkts mag angegeben

werden, daß z. B. die Schenkstatt zu Wiesenbach 11 Gulden jährlich

20) Mon. Boica 47 S. 180. Daß jeder der zwei Jahrmärkte zu Gerabronn 8bis

10 Gulden eintrug, kann nach dem Wortlaut nicht angenommen werden .

21) Ebenda S. 185 ; 302 ; 261. Im Jahre 1673 wurden die erloschenen Jahr-

märkte zu Blaufelden am St. Ulrichs- und St. Leonhardstag wieder erneut eingeführt.
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zu Michaelis gab, der (Weg)zoll zu Wiesenbach mit den beiden Bei-

zöllen zu Heimberg (Gde. Wildentierbach OA. Gerabronn) und Rinder-

feld (OA. Mergentheim) jährlich etwa 50 Gulden einbrachte 22) . Der

Muswiesenmarkt steht alſo zur Zeit seiner ersten Erwähnung bereits in

hoher Blüte. Wer sich der Verlegung der Entstehung des Markts ins

12. Jahrhundert nicht anzuſchließen vermag, wird zweckmäßig annehmen,

daß der Markt bald nach der Bildung des Amts Bemberg durch die

Nürnberger Burggrafen eingerichtet worden sei. Da dies aber dann

nicht vor 1405 geschehen sein kann, so müßte ein außerordentliches, für

jene schwerfälligen Zeiten unwahrscheinlich rasches Aufblühen des Marktes

angenommen werden. Sodann ging die Zeit der Begründung neuer

Märkte durch königliche Privilegien — bei dem Überfluß an vorhandenen –

zu Beginn des 15. Jahrhunderts überhaupt zu Ende 2 ) . Es besteht

ferner für den Skeptiker die Schwierigkeit, daß in damaliger Zeit auch

für einen neuen Jahrmarkt (geschweige denn Wochenmarkt) mit Zoll-

rechten ein königliches Privileg erforderlich ist. Eine Einrichtung durch

den Landesherrn allein wäre vor 1500 schon an dem Widerspruch be-

nachbarter Herrschaften und der Geltendmachung von Beschwerden beim

Kaiser gescheitert. Da aber einerseits niemals eines solchen Privilegs

Erwähnung getan wird, andererseits kaum irgendwelche derartige Pri-

vilegien der deutſchen Kaiser und Könige des 15. Jahrhunderts gänzlich

verloren und nicht wenigstens in Abschrift erhalten und veröffentlicht

sind 4), sinkt m. E. sehr die Wagschale zugunsten unserer früheren

Ausführungen über die Jahrmarktbegründung im 12. Jahrhundert 25 ) .

4. Das Gebiet des Amts Bemberg umfaßte nach den Urbaren von 1434

und 1535 (s. unten) im 15. Jahrhundert und später (ohne wesentliche Ände

22) Ebenda S. 313. Bemerkenswert ist, daß damals (1434 ) der Zoll zu Heimberg

zweifellos von den Rothenburgern, weil innerhalb der Landhege gelegen, durch Ab-

graben der Landstraße ganz abgetan und auch der Zoll zu Rinderfeld (von Rotenburg

oder anderer Seite ? ) strittig gemacht wurde (a . a . D. S. 324).

23) Vgl. Werner Spieß, Das Marktprivileg (Deutschrechtl. Beiträge, hrsg. von

Konr. Beyerle, XI, 3 ) S 99 f.

24) Jn den 8 Bänden der Monumenta Zollerana konnte ich keine einſchlägige

Urkunde auffinden.

25) Die Zeit, in der das Ministerialengeschlecht der Bebenburger im Besit der

Herrschaft Bemberg war, insbesondere das Zeitalter Lupolds von Bebenburg kommt

m. E. kaum für die Entstehung des Marktes in Frage. Denn eben während der Re

gierungszeit Bischof Lupolds in Würzburg sah sich die Familie genötigt, das Stamm-

schloß auf Wiederkauf aus der Hand zu geben (DA.Beschr. Gerabronn S. 198 f. ) und

ebenso häufen sich nachher die Verpfändungen und Güterverkäufe . Eine größere Bes

deutung außer in dem einen Gliede der Familie hat das Miniſterialengeschlecht der

Bebenburg nicht erlangt.
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ungen) folgende Ortſchaften : Wiesenbach, den Siz des brandenburgi-

ichen Kastners (1530 : mit 30 Mannschaften, d. h. erwachsenen männlichen,

wehrfähigen Hofinhabern), Engelhardshausen (16 Mannſchaften),

Brettenfeld (20 Mannschaften), Emmertsbühl (8 Mannſchaften),

Saalbach (4 brandenburgische Güter neben 6 anderen), Klein-

brettach (8 Mannſchaften), Kühnhardt (5 brandenburgische Güter

neben 8 anderer Grundherrn), und Musdorf (1 Gut). Außerhalb

der späteren Grenzen des Amts Wiesenbach gehörten 4 brandenburgische

Güter zu Wittenweiler zum Gericht Wiesenbach (über die 9 weiteren

Güter anderer Grundherrn daselbst hatte Brandenburg die hohe Obrig-

feit), ferner je ein brandenburgisches Gut zu Triftshausen und Nieder-

winden, an denen Brandenburg auch die hohe und niedere Obrigkeit

zustand.

Nicht zum Amt Bemberg, sondern zum Amt Lobenhausen gehörten 1535 bran-

denburgiſche, ins Amt Bemberg zinſende Güter zu Rot am See und Lenkerſtetten

(1434 Waldzinje zum Amt Bemberg), in das Amt Werdeck solche zu Waldhauſen,

Blaufelden (gehörte 1434 zum Amt Bemberg) mit Blaubach. Diese beiden Ämter, die

schon im Jahre 1399 von den Grafen von Hohenlohe als uneingelöstes Pfand an die

Burggrafen von Nürnberg gekommen waren, also ebenfalls brandenburgisch waren,

begrenzten das Amt Bemberg von Süden, Weſten und Nordweſten, während das Rothen-

burgische Landgebiet das Amt insbesondere gegen Osten begrenzte. Zu dem Amt Bemberg

gehörten an Gütern und Gefällen namentlich noch folgende : der B a u- und Schafhof

bei dem „eingefallenen öden Schloß, daran nichts mehr dann ein Turm und etlich alt

Gemäuer ſteht“ (1530) . Die Schloßgüter umfaßten (1530) 46 ¾ Morgen Acker, 34 Tag-

werk Wiesen, 25 Morgen Wald (Lindenlohe, Knauerholz, Buchholz, Kraftholz) und

44 Morgen Viehweide (der Knauerwaſen, der Waſen im Stöckich, der Wasen unter

der Großen Eichen, der Horschberg, an der Brettach) . Sämtliche Untertanen des Amts

waren zu viertägigen Dienſten mit dem Pflug bei der Bebauung dieser Schloßgüter

verpflichtet . Auf Grund eines Vertrags vom 25 Mai 1405 (St. Urbanstag) mit dem

Markgrafen Friedrich von Brandenburg wurden diese Dienste von den Untertanen gegen

ein jährliches Dienstgeld von 27 Gulden abgelöst. 1534 wurde dieses Frongeld auf

60 Gulden jährlich feſtgeſeßt. Zum Amte Bemberg gehörte ferner das Fischwasser

des Blaubachs von der Velklinge bis zur Einmündung des Baches in die Brettach,

ebenso das Fiſchwaſſer der Brettach von der Rothenburgischen Landwehr beim Rohrturm

an bis zur Einmündung des Blaubachs in die Brettach. Der Wildbann innerhalb

des ganzen Amts gehörte der Herrſchaft . Für die Schäferei gerechtigkeit innerhalb

des Anits gab der herrschaftliche Schäfer auf dem Schafhof zu Bemberg 20 Gulden jährlich

und den Lämmerzchnten . Kraft alten Herkommens zahlten die Untertanen jährlich einen

Gesamtbetrag von 10 Gulden für Umgeld. Der Handlohn beim Verkauf der zins-

baren Güter belief sich auf 10 % des Kaufgeldes . Das Hauptrecht wurde von allen

herrschaftlichen Gütern erhoben, die Fastnachtshennen als Gült zu geben hatten ; auch

die leibeigenen Männer hatten Hauptrecht zu geben . Zum Amte gehörten 77 (82)

leibeigene Männer an 59 verschiedenen Orten, die jährlich zuſammen 55 Gulden als

Leibsteuer und außerdem jeder 1 Huhn oder 9 Pfennige dafür zu entrichten hatten ;

außerdem 40 leibeigene Frauen an 28 verschiedenen Orten, die 40 Leibhühner jährlich
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gaben ; alle Leibeigenen (Männer und Frauen) dienten jährlich 2 Tage mit der Hand,

1 Tag im Korn- und 1 im Haberschnitt.

An Schirmgeld gab der Pfarrer zu Schmalfelden 2 Gulden, ein Hans Strebel

daselbst 1 Gulden (1530) .

An Zehnten nahm die Herrschaft im Amt Wiesenbach ein : 86 Gulden für den

Zehnten zu Brettenfeld, 4 Gulden für den Kleinzehnten daselbst, 25 Gulden für den

Kleinzehnten zu Blaubach, 4 Gulden für den Zehnt zu Hilgartshausen und 2 Gulden

für den Zehnt zu Hengſtfeld . Die „ſteten herrengült “ , die jährlichen Zinſe in Gold

von den brandenburgiſchen Gütern im Amt beliefen sich (1530) auf zuſammen 162

Gulden, 1 Ort, 1 Schilling, 10 Heller in Gold ; dazu kamen noch einige Gulden für

95 Faſtnachtshühner zu 4½ Pfennig, 79 Herbſthühner zu 2 Pfennigen und einige

weitere Naturalien. Für die an den Schäfer zu Bemberg verkauften 34 Tagwerk Wies-

mad zahlte derselbe 43 Gulden jährlich. Die Einnahme des Amts an jährlichen Ge-

treidegülten beliefen sich um 1530 auf 20 Malter 4 Maß Korn, 11 Malter 6 Maß

Dinkel und 34 Malter 72 Maß Haber.

Zwei weitere wichtige Rechte, der (Markt)zoll zu Musdorf und das Geleitrecht der

Herrschaft finden in den nächsten Abschnitten ihre Darstellung.

III. Der Muswieſenmarkt nach dem Salbuch von 1530.

Die älteste eingehende Beschreibung der Rechte und Gerechtigkeiten

des Marktes bei Musdorf findet sich auf vier Folioblättern in dem

ſonſt nur Aufzeichnungen über Gefälle von brandenburgiſchen Gütern

des Amts . Bemberg enthaltenden Salbuch dieses Amts von 1530 26),

dessen Abfassung auf Grund einer Instruktion des Markgrafen Georg

des Frommen von Brandenburg zur Aufrichtung neuer Land-, Grund-

oder Salbücher beruht (s. Mon. Boica Bd . 47, S. XVIII ) .

Wegen der Wichtigkeit dieser ältesten Ordnung des Muswiesen-

marktes lasse ich den Text zunächſt wörtlich folgen :

Fol. 112v: Mußdorf.

1. In diesem dorf hat die herrschaft nur ein gut, das ist vogtpar

und gerichtpar gehn Wisenbach. Und hat alle hohe freischliche

oberfeith auf allen andern herren gütern, sie sind gleich, wes sie

wöllen.

2. In solichem dorf ist ein jarmarckt, den beschützt der ambtman,

caſtner und schultes von der herrschaft wegen ; fahet sich den tag

26) Die Bezifferung der 16 Artikel stammt von mir. Das von der Zentralbehörde

in Ansbach stammende Salbuch befindet sich im Dr. im Staatsarchiv in Stuttgart

(Lagerbücher Weltlich Nr. 464) . Eine spätere Abschrift (von 1614), die auch Nachträge

des 17. 18. Jahrhunderts enthält und vom Amt Bemberg ſelbſt herrührt, befindet ſich

im Staatsfilialarchiv in Ludwigsburg.
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sant Michels abent früw an und weret volge[n]t an ſant Michels

tag den ganzen tag. Und was frevels darauf verwirckt werden,

es geſchee gleich, auf welichen herren gütern das were, das ver-

pust der herrschaft und niemands anders .

3. Und alle, die folichen marckt besuchen wöllen oder darauf kumen,

die haben ein meyl wegs (zuo und ab) dem marckt diſe freyheit :

nemlich es treffe gleich an leyb, leben, eer, gut, schulden und.

andere sachen umb wasserley das were etc, nichts ausgenomen,

so kan und mag keiner den andern alda, so lang diser marckt

weret, nit annemen noch verpieten laſſen.

4. Es sol auch auf folichem marckt keiner nichts zu seinem vortheil

fürkaufen, das er wider alda verkaufet. Welicher aber das thet

und die erkaufte ware widerumb auf solichem marckt feyl hete,

ist der herrschaft mit denselben gütern zur pene verfallen.

Fol. 113 : 5. Alle kremer und handwercker müſſen mit einander umb

die stend losen ; und weliche ire loß mit zetteln nemen, die inen

der castner beschreibt, der gibt einer 2 h, die andern aber, so mit

pfening oder meſſern loßen, gibt einer 1 S, die gepurn dem.

caſtner.

6. Ein ieder, der salz seyl hat, dem sol der castner die mehen leyhen,.

dagegen gibt er dem caſtner 1 vierding ſaly.

Ungelt.

7. Ein ieder, so wein, pier oder ander getranck auf disem marckt

schenckt, gibt vom eymer vier maß für das ungelt.

8. Eim iedem, dem man die maß an geuſſet, der gibt ein maß des-

selben getrancks oder ware.

9. Und so man einem ein schwein besichet, der gibt davon 2 , ge-

pürt der herrschaft der zweytheil und dem beseher der tritteyl.

Fol. 113v: Stetgelt.

10. Alle fremer und handwercker, als wurtkremer, leynwatter, thucher,

schreyner, heffner, feßler, gentner, trechsler, der ieder gibt von eim

wagen 12 .

Köch und mehler, der ieder gibt auch 12 S.

Ein wag mit salt, weinper, obs, nuß, zwiffel und pritter, der

ieder gibt 12 und ein karr halb so vil.

11. Eysenkremer, schleyerkremer, kürschner, hutter, spitzkremer, meſſer-

schmidt, gürtler, waffenschmidt, weyßgerber, deckmacher, schlosser,

glaser, buchfremer, triackeſſer, ſattler, scheydenmacher, seyler und
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die, so gemengt pfenbert [pfennwert] feil haben, der ieder gib:

4. Rotgerber und schuster, der ieder gibt 2 S.

Von einer közen fol apffel 1 S.

Fol. 114r: Zol.

12. Ein iedes haupt viehes, so auf diſem marckt verkauft wurdt, gibt

der verkaufer und kaufer ir ieder 2 S.

Von buttern, fees, ayer, flachs, baurnzwilch und allerley haus-

thuch gibt ein ieder, nach dem er vil oder wenig verkaufet oder

erfaufet hat.

13. Und welicher von Rottenburger landwehr durch den Rorthurn

herauß uf den marckt ferth, mit wagen oder kharren, der gibt

von einem ieden pferd 4 , und so er widerumb hineinferth, auch

ſo vil.

Und was verkauft vihes durch obvermelten Rorthurn hinein-

gehet, 2 S.

14. Von den obgemelten gefellen bezalt man die agung für ambtman,

castner, schultessen, ambtknecht, zoleinnemer und schweinbesichtiger,

darzuo gibt man ir iedem ein peuttel.

15. Den scholter auf solichem marckt nemen des ambtmans knecht den

zweiteil ein und der ambtknecht den drittheil 27) .

Fol. 116 : 16. Item auf disem negsten marckt Michaelis vergangen

ist gefallen an zol, stetgelt und ungelt nemlich 28 gulden 2¼½ ort

102. Dagegen haben ambtman, castner und die einnemer des

gelts verzert 13 gulden 2 ort 11 S, auch für die bewtel ausgeben,

so man dem caſtner, des ambtmans knechten und den einbringern

des gelts gibt.

Troz aller Kürze der Beschreibung gewinnen wir deutlich den Ein-

druck eines genau geregelten, nach allen Seiten entwickelten und alther-

gebrachten Handelsmarktes .

Es ist für den Zusammenhang zwischen Gerichtsherrschaft und

Marktgerechtigkeit sehr bezeichnend, daß in dem allerdings nur wenige

Güter umfassenden kleinen Dorfe der Marktherr nur ein Gut besaß ,

das zum Niedergericht (Zivilgericht) des Amts Wiesenbach gehörte, daß

aber die hohe Obrigkeit, die Hochgerichtsbarkeit in Strafsachen über

das ganze Dorf, auch über die Güter und Untertanen anderer Herr

schaften daselbst von Brandenburg-Ansbach beansprucht und unbestritten

ausgeübt wird (Art. 1).

27) Am Rand des Tertes des Salbuchs von 1530 im StFA. ſteht von Hand des

18. Jahrhunderts : ist des Castners aniezo .
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Die Zeitdauer des Jahrmarktes ist auf zwei Tage festgesezt : den

Vortag von St. Michaelstag und den ganzen Michaelstag = 28. und

29. September (Art. 2) . Da der eintägige Jahrmarkt erst seit der

2. Hälfte des Mittelalters die Regel bildet, so weist die Dauer von

2 Tagen, die um 1530 schon als althergebracht erscheint, auf das

Blühen und höhere Alter des Muswieſenmarkts hin 28) . Im Jahre 1584

waren aber bereits 3 Tage als Dauer des Markts üblich (ſ. unten

E. 84). Der Jahrmarkt steht unter dem Schuße des brandenburgischen

Amtmanns zu Crailsheim, des ihm unterstellten Kastners zu Wiesen-

bach und dessen Untergebenen, des Schultheißen zu Musdorf. Vergehen

in Marktsachen zu Musdorf und auf der Muswiese werden allein von

diesen Vertretern der brandenburgisch-ansbachischen Landesherrschaft

gerichtet und gebüßt 29) (Art. 2 ) .

Bemerkenswert und altertümlich ist die Fassung des Marktfriedens,

unter dem jeder Marktbesucher steht ; man ist berechtigt, aus Art. 3

die Spuren eines verſchollenen königlichen Jahrmarktsprivilegs heraus-

zufinden. Das Recht des Marktfriedens seht sich aus drei Bestandteilen

zusammen. Der Kaufmann, der in dem persönlichen Frieden steht,

überträgt dieſen auf den Marktort, in dem er seine Handelsgeſchäfte

betreibt (Ortsfriede) und auf die Straße, die er zieht (Straßen-

friede). Wir finden den deutschen Wortlaut von Art. 3 in der latei-

nischen Fassung eines solchen Marktfriedens ganz ähnlich wieder in dem

Marktprivileg K. Friedrichs I. für Aachen vom Jahre 1166 : omnes

quoque ad has nundinas (Markt) venientes vel inde redeuntes

vel ibidem commorantes in rebus et personis firmam pacem habe-

ant 30) . Der Ortsfriede besteht nach unserer Sayung darin, daß der

Handelsmann für keine anderwärts begangene Handlung von irgend

jemand während der Marktdauer zur Verantwortung gezogen werden

darf. Der Straßenfriede, der denselben Zweck hat, wird durch das

Geleit gewährleistet 31) . Sowohl das Marktfriedens- wie das Markt-

geleitsrecht mußte naturgemäß einer doppelten Einſchränkung unterliegen :

einer räumlich-zeitlichen und einer persönlichen. Daß der Marktfriede

auf die Dauer des Jahrmarkts beschränkt war, haben wir eben gesehen.

Taß Friede und Geleit räumlich auf eine Meile Wegs vom Marktort

28) S. hierzu Werner Spieß, D. Marktprivileg (1916) S. 47.

29) Nach einer Bemerkung im Salbuch von 1700 wollen die andern Herrschaften

außer der Hochgerichtsbarkeit und dem Umgeld an dem Jahrmarkt sonst keine Rechte

in ihren Lehenhäusern für Brandenburg zugestehen.

30) Niederrhein. Urk.Buch I, 412.

31 ) S. W. Spieß, a . a. D. S. 57.

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgeſch . N. F. XXXIII. 6
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in unserem Falle eingeschränkt ist, entnehmen wir aus Art. 3. ohne

weiteres. Diese Friedensbannmeile" begegnet uns nun schon in einem

Privileg Kaiser Heinrichs II. für Andlau von 1004 32) ; sie findet sich

nachWerner Spieß aber niemals häufig in den Urkunden. Die Feſtſeßung

dieses Friedenskreises mit dem Marktort als Mittelpunkt im Umfang

einer Meile Wegs in unserer Ordnung iſt ſowohl aus diesem Grunde

als auch wegen des Umstands bemerkenswert, daß hier keinerlei Ver-

engerung des Begriffs des Bannmeilenrechts in dem späteren, aber schon

um 1300 vorkommenden Sinne einer Abwehr gegen einen benachbarten

Konkurrenzmarkt vorliegt 33). Sodann ist ebenso beachtenswert, daß die

persönliche Beschränkung des Friedens und Geleits, der Ausschluß der

Übeltäter und Geächteten in unserer Jahrmarktsordnung (Art. 3) fehlt,

während sie in fgl. Privilegien seit dem Ende des 13. Jahrhunderts

sehr häufig ist 34) . Alle diese Beobachtungen geben weiteren Grund zur

Vermutung, daß wir die Entstehung des Markts tatsächlich auf die Zeit

Kaiser Konrads III . oder Friedrich Barbaroſſas zurückführen dürfen

und daß in Art. 3 die Spuren eines Privilegs dieses Kaisers, das im

Salbuch von 1530 aus einer älteren Sazung wiederholt und aufge-

nommen wurde, noch sichtbar sind . Noch ein Punkt ſpricht für frühe

Entstehung des Marktes . Seine Friedensbannmeile erstreckte sich im

Jahre 1530 in der Richtung gegen Nordosten weit hinein in das Ge-

biet der Rothenburgischen Landhege (Landwehr) . Musdorf selbst liegt

faum einen Kilometer von der Grenze des Gebiets der Reichsstadt

Rothenburg, dem Rohr(er)turm an der Landheg, entfernt. Branden-

burg-Ansbach hatte jenseits des Rohrturms zwar Geleitrecht, aber fei-

nerlei Gerichtsbarkeit auszuüben. Die Bannmeile des Musdorfer Markt-

friedens ist also doch wohl zu einer Zeit verliehen worden, da die

Staufer als Inhaber des späteren Gebiets der Reichsstadt Rothenburg

mit einem solchen Privileg nur eine Beschränkung eigener Hoheits -Rechte

bewirkten. Nach der Ausbildung der Landesherrschaft der Reichsstadt

Rothenburg Geit der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts) endete die Markt-

Bannmeile wenigstens in der Richtung der Straße von Rot am See

nach Rothenburg in Wirklichkeit schon am Rohrturm ; das Privileg

wäre also nach dieser Richtung bereits gegenstandslos geweſen, abgeſehen

vom Geleitsrecht (s. unten), und hätte fremde Rechte verletzt.

Wie auf allen Märkten war der „ Fürkauf" (Vorkauf), der hier als

Kauf von Waren zum Zweck der Weiterveräußerung zu höheren Preiſen

32) Mon. Germ . Dipl. Heinr. II. Nr. 79. in circuitu per spatium milliarii“ .

33) Vgl. W. Spieß, a . a. D. S. 63.

34) Desgl. a. a . D. S. 61 .
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auf demselben Markte näher erklärt wird, bei Strafe der Beschlagnahme

der Waren verboten (Art. 4). Die folgenden Artikel der Marktordnung

Art. 5-13 und 15) behandeln die verschiedenen Einkünfte (Gebühren,

Abgaben, Zölle) aus dem Markte.

Die Verlosung der Marktstände bildet eine allgemein übliche Ein-

richtung der deutschen Märkte. Die Gebühren für die Loszettel fallen

dem Kastner (zu Wiesenbach) zu, der überhaupt der eigentliche Markt-

vorsteher ist, da der meist adelige Amtmann zu Crailsheim, der ihm

übergeordnet war, sich wohl kaum mit den Einzelheiten des Jahrmarktes

befaßt, vielmehr in der Hauptsache auf die Agung, das Jahrmarktfeſt-

eisen (Art. 14) beschränkt haben wird.

Ein Gegenstück zu den hier mitgeteilten zweierlei Arten von Ver-

losungen der Stände (Art. 5) konnte ich nicht ausfindig machen 5).

Die Deutung ist nicht einfach . Die Angaben werden wohl so zu verstehen sein,

daß die besseren Stände vom Kaſtner auf Zetteln etwa mit Ziffern geschrieben und

dieſe unter den Krämern und Handwerkern, die auf diese Stände ihr Absehen hatten,

verloft, d . h . aus einer Urne gezogen wurden. Der Kaſtner weiſt ihnen dann auf Grund

des gezogenen Zettels den Plaz an. Die Verlosung der übrigen, offenbar weniger

günstigen Stände (Pläße) erfolgte nach Art der bekannten Kinderspiele : bei vermutlich

geringerer Beteiligung von Marktleuten wurden je zwiſchen zwei Krämern um die ein-

zelnen übrigen Stände in der Weise gelost, daß eine Münze, ein Pfennig, geworfen

wurde ; derjenige, der erriet, ob „ Schrift oder Kopf“ (damals auf der Kehrſeite das Münz-

zeichen des Reichs nach der Reichsmünzverordnung vom 10. November 1524 : der

Reichsadler und andererseits das Wappen des betreffenden Münzſtandes), alſo Vorder-

oder Kehrseite der Münze nach oben falle, erhielt den betreffenden Stand . War die

Zahl der noch Marktstände begehrenden Handelsleute größer, so wurde wohl eher mit

Weffern gelost. Die Leute stellten sich um einen Tisch, auf dem ein liegendes Meſſer

in Drehung versezt wurde. Auf wen die Meſſerſpige wies, der erhielt den nächsten

Stand 36).

Wahrscheinlich ist auch die Unterſcheidung der beiden Arten von Verlosung zugleich

auch daraufhin zu deuten, daß die Zahl der Loszettel mit den vom Marktherrn, von

der Herrschaft Brandenburg, ſelbſt für den Markt aufgeschlagenen „ Ständen“ mit Bänken

oder dgl. übereinstimmte. Für die weiteren „ Stände“ (Pläße) hatten die Handelsleute

selbst zu sorgen. Daher war die Gebühr von einem Pfennig für die übrigen „Lose“

(Stände, Pläße) um die Hälfte niederer als die Gebühr für einen Loszettel.

"Da wegen der Vorständ" (d. h. der ersten Standplätze bei den

einzelnen Handwerkern) und des „Lösens" (Verteilung der Loszettel)

großer Unwille entstand, wurde auf den Michaelismarkt im Jahre 1584

35) Vgl. z . B. das Werk von H. G. Ph . Gengler, Deutſche Stadtrechtsaltertümer

(1852).

36) Natürlich konnte gleichzeitig an mehreren Tiſchen geloſt werden, daher auch

der Plural mit messern".

15*
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eine besondere Ordnung in fünf Punkten hierüber mit den Handwerkern

und Krämern vereinbart 7) folgenden Inhalts :

1. Wer am Vormarkttag seine Ware auslegen und feilhaben will,

ebenso wie am Markttag und Nachmarkt, der soll es zu tun Macht

haben, jedoch auf seinem gewöhnlichen und geordneten Play.

2. Am rechten Markttag, am Michaelistag (29. September), ſoll die

große Glocke zu Musdorf zu einem Merkzeichen geläutet werden. Als-

dann sollen alle Handwerker und Krämer zugleich jeder auf seinem

Play (d . h . den für das betreffende Handwerk beſtimmten Play) loſen

und auslegen. Jedoch sollen diejenigen, welche zuvor am Abend gelost

und am Markttag „ zum frühesten “ ausgelegt haben, wie Tucher, Lederer,

Schreiner, Eisenkrämer, Gändner (= Kübler), Häfner, gemachte ( ! Ge-

mischtwaren-) Krämer, Bäcker, Spengler und andere nachmals dabei

bleiben.

3. Die brandenburgiſchen Untertanen in den zwei Ämtern Bemberg

und Werdeck sollen allen Vorſtand auf dem ganzen Markt haben, nach

ihnen die im Amt Crailsheim und Lobenhausen, hierauf diejenigen zu

Feuchtwangen, dann die zu Leukershausen (OA. Crailsheim) ; nach diejen

allen sollen alle anderen brandenburgischen Untertanen zugleich mitein

ander losen und nach ihnen die Untertanen aller anderen Herrschaft

auch zugleich miteinander ; wie ein jeder im Los fällt, alſo ſoll er anſtehen.

4. Wie einer nach dem Glockenstreich und vollbrachten Los auf

dem Markt einkommt, so soll er bei seinesgleichen, an derselben Ware

und demselben Handwerk anstehen, jedoch ungeloſt (eine Playverlosung

findet für Nachzügler also nicht mehr statt).

5. An dem Ort, an dem die Brandenburgischen den Anfang oder

Vorstand eines Handwerks oder Krämerei gemacht haben, sollen die

andern desselben Handwerks aneinander, wie jeder im Los fällt, hinaus

anstehen. Doch sollen die Brandenburgischen den Vorstand dermaßen

machen und anstellen, daß andere ihren Stand auch haben mögen und

dem Markt kein Abbruch geschehe.

Die Bevorzugung der eigenen Untertanen auf dem Markte geht aus

diesen Bestimmungen besonders deutlich hervor.

Für den Verkauf von Salz mußte das amtliche Maß, das im Amt

Bemberg galt, benutzt werden (Art. 6). Die Benützungsgebühr hiefür

wurde in natura erlegt : der Kastner erhält ein Vierding 3 ) (= ein

38

37) Enthalten S. 352-54 des unten beſchriebenen Salbuchs des Amts Bemberg

von 1700.

38) Wieviel „ein Viertel" Salz war, richtete sich ganz nach der Größe des in den

einzelnen Gegenden üblichen Maßes. Die Größe der Meze wechselte sehr . Wir besigen
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Viertel) Salz. Gemeint ist hier wohl ein Viertel einer Mehe. Auch

bei dem Flüssigkeitsmaß, der „ Maß“, mußte das ortsübliche Maß von

den Handelsleuten gebraucht werden. Diese Maß wurde jedem Ein-

zelnen „ angegossen" (Art. 8), also dessen mitgebrachtes Maß geeicht.

am Ende des Salbuchs von 1530 (Kopie v . 1614) viele Seiten umfaſſende Tabellen

mit Vergleichung des Brandenburgiſchen, Gerabronner und Rothenburger Getreidemaßes

(„Warsager der herrschaft Brandenburg castenmas“ ) . Zu unterſcheiden iſt das Korn-

viertel oder die Mete für lauteres, gemischtes Korn oder Kernen und die Habermeße

oder das Viertel für Dinkel, Haber und Gerſte.

1. Von dem brandenburgiſchen, im Amt Bemberg gültigen Kornkastenmaß

hatte 1 „Sümera “ (= Simri) = 16 Viertel oder Mezen. 1 Mete 19 Maß 4 Achtel

und 1½ Meze = 9 Maß 6 Achtel.2

Das brandenburg. Haberkastenmaß aber war :

=

1 Simri = 32 Mezen, 1 Mete = 18 Maß, 1/2 Mete = 9 Maß, 1 Maß = 8 Achtel.

2 Zu Rotenburg gelten folgende Maße :

Kornkastenmaß : 1 Malter :

-
1 Simri 17 Maß.

=8 Viertel, 1 Viertel == 231/2 Maß, 14 Viertel

Haberkastenmaß : 1 Malter = 8 Viertel, 1 Viertel = 38 Maß ½ Achtele,

16 Viertel 1 Simri 1 Mehe 15 Maß.

3. Zu Gerabronn (Kornmaß) :

1 Malter = 8 Viertel oder Mezen , 1 Viertel = 25 Maß 3 Achtel, 13 Viertel

1 Simri 17 Maß 7 Achtel.

Nach den Tabellen war nun z . B.:

A. 1 Meze brandenburgisches Kornmaß
=

=

19 Maß 4 Achtel Rotenburger Maß.

2 Meşen desgl. = 1 Meze 15 Maß 4 Achtel Rotenburg . Maß, 10 brandenburgiſche

Maßen : 1 Malter 7 Maß Rotenburg . Maß, 1 Simri brandenburg. Kornmaß
- = 1 Malter

5 Mezen 6 Maß 4 Achtel Rotenburg . Maß. 300 ſolcher Simri = 497 Malter 6 Mezen

23 Maß Rotenburger Maß.

B. 2 Mezen brandenburg. (Dinkel- und) Habermaß = 36 Rotenburger Maß,

3 Mezzen 1 Meze 15 Maß 72 Achtel Rotenburg. Maß. 20 brandenburg. Mezen

= 1 Malter 1 Meķe 17 Maß 3½ Achtele Rotenburg. Habermaß. 2 brandenbg. Simri

3 Malter 6 Mezen 10 Maß 1 Achtel Rotenburg . Maß .=

C. 1 Meze Rotenburg . Kornmaß = 1 Meße 4 Maß brandenbg. Maß ; 1 Malter

desgl. 9 Meßen 12 Maß 4 Achtel, 2 Malter 1 Simri 3 Mezen 5 Maß 4 Achtel

brandenbg. Maß .

D. 1 Meţe Rotenburg. Habermaß
-

2 Mezen 2 Maß 1 Achtel brandenburg.12

Maß, 2 Malter desgl. = 1 Simri 1 Meze 15 Maß brandenburg. Maß.

E. 1 Meze Gerabronner Kornmaß

=

-
1 Mete 5 Maß 7 Achtel brandenbg . Maß,

1 Simri 4 Mezen1 Malter desgl. 10 Metzen 8 Maß desgl., 2 Malter desgl.

16 Maß brandenburg . Maß.

F. 1 Meze Gerabronner Habermaß

Habermas, 1 Malter desgl.

=

=

1 Meze 14 Maß 3 Achtel brandenburger

14 Meyen 7 Maß desgl., 3 Malter desgl. = 1 Simri

11 Mezen 3 Maß brandenb. Habermaß.

=

Vorstehende Auszüge geben einen Begriff von der Notwendigkeit solcher Tabellen

für die damaligen Kastner. Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle, daß die

umständlichen Tabellen in dem Salbuch von 1700 nicht mehr wiederkehren. Die Lage
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Für das Eichen wurde wiederum eine Maß des ausgeschenkten Getränks

oder sonstiger Flüſſigkeit (Öl u. a . ) als Gebühr erhoben.

Zu unterscheiden von dieser Eichgebühr ist das im mittelalterlichen

Steuerwesen eine große Rolle spielende Umgeld (Art. 7 ), auf deſſen

Erträgnisse beim Muswieſenmarkt wir noch zu sprechen kommen. Von

jedem auf dem Markt ausgeschenkten Getränk (Wein, Bier oder anderes)

waren für 1 Eimer 4 Maß des Getränks an die Herrschaft abzuführen 39) .

Die einzige Schaugebühr auf dem Muswieſenmarkt war die aus

seuchenpolizeilichen Gründen eingeführte Besichtigung der auf den Markt

gebrachten Schweine (Art. 9). Die Gebühr von zwei Pfennigen für ein

Stück war verhältnismäßig hoch ; vom Gesamtbetrag der Schaugebühren

fielen der Herrschaft zwei Drittel, dem „ Schweinebesichtiger" (Art. 14 )

ein Drittel zu. Dagegen wollte die Herrschaft von den zwar auf dem

Jahrmarkt zugelassenen, aber doch etwas anrüchigen Glücksspielen

(= Scholter ; Art. 15) keinen Anteil an den Spielgebühren haben, ſon-

dern überließ den Ertrag zu zwei Drittel dem Knecht des Amtmanns

und zu einem Drittel dem Knecht des Kastners (Amtsknecht). Neben dem

Umgeld setzten sich die Markt-Einnahmen hauptsächlich aus dem „ſtet-

gelt" (Standgeld) und Marktzoll zusammen. Beide Abgaben sind

deutlich voneinander zu unterscheiden. Der Marktzoll (Art. 13 ) ist

hier die Abgabe, die vom Verkauf von Vieh und Viktualien (Butter,

Käse, Eier, Flachs) sowie sonstigen bäuerlichen Erzeugnissen (Bauern-

zwilch und allerlei Haustuch) erhoben wurde. Er trifft die den Markt

als Käufer und Verkäufer besuchenden Bauern. Es ist eine Abgabe

nach dem Umſah, die von Käufer und Verkäufer in gleicher Höhe er-

hoben wird . Ganz anderer Art ist das Standgeld (Art. 10 und 11 ) .

hat sich geändert. Das ganze Amt Bemberg gebraucht nun im Handel und Wandel

das Rotenburger Fruchtmaß. Nach Seite 336 dieſes Salbuchs hält ein Rotenburgiſches

Malter 8 Mezen an glatter und rauher Frucht. Eine Meze Glattfrucht hat 24 Maß,

1 Mete Rauhfrucht 36 Maß . Es wurde (seit Mitte des 17. Jahrh.) nun daran fest-

gehalten, daß 1 Meze des im Besit des Amts Bemberg befindlichen Rotenburger

Glattfruchtmaßes = 2378 Bemberger Schenkmaß und 1 Meze Rotenb . Rauhfruchtmaßes

= 372 Bemberger Schenkmaß sei . Obwohl nun 1686 festgestellt wurde, daß diese

2 Getreidemaße nicht ganz mit dem jeßigen Rotenburger Maße übereinſtimmten, beließ

man es wegen der Gewöhnung der Untertanen bei diesen Maßgleichungen . Tatsächlich

waren 8 Meten oder 1 Malter Rotenburger Glattfruchtmaßes 9 Mezen 13 Maz=

=
4 Achtel herrschaftlichen Maßes, und 8 Mehen oder 1 Malter Rotenburg. Rauhmaßes

16 Mezen 12 Maß solchen herrschaftlichen Maßes ( 2 Malter = 1 Simri 1 Meße 6 Maß) ;

vgl. hiezu die Maße von 1530.

39) Die Zahl der auf 1 Eimer entfallenden Maße war in den einzelnen Gegenden

sehr verschieden. Das oben erwähnte Umgeld beſtand ſchon 1434 in derselben Höhe

( altes Umgeld) .
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Es trifft nur die Handwerker und Krämer und ist eine einmalige fest-

beſtimmte Abgabe, die Vergütung für die Überlassung eines Plages.

Sie richtet sich nach der Zahl der mitgebrachten Wagen und Karren

oder der Art der mitgebrachten Ware und schwankt ſehr erheblich, näm-

lich zwischen 1 und 12 Pfennigen . Bei einer Vergleichung der Abgaben

von den einzelnen Handwerkern ist festzustellen, daß das Standgeld sich

nicht durchweg nach der Größe des von den betreffenden Handwerkern

beanspruchten Plates gerichtet haben kann; ein Schuster hat wohl kaum

weniger Plat beansprucht als ein Drechsler. Auch der Wert der Waren.

kann nicht für die Bemeſſung allein ausschlaggebend geweſen ſein, wie

ein Vergleich zwiſchen Hafner und Schuster zeigt. Es muß alſo neben

diesen beiden Umständen noch ein weiterer bei der Bemessung der Ab-

gabe eine Rolle gespielt haben : der Wunsch, gewiſſe Handwerker durch

Ermäßigung der Abgaben an den Markt zu ziehen . Dies gilt jedenfalls

für die Rotgerber und Schuster, die das kleinste Standgeld von zwei

Pfennig bezahlen 40) . Es ist auch unwahrscheinlich, daß die übrigen in

Art. 11 genannten Handwerker im Gegensatz zu den in Art. 10 ge-

nannten alle ihre Waren nicht auf Wägen oder Karren zu Markte

gebracht hätten ; man denke nur an die Eisenkrämer, Waffenschmiede,

Schlosser und Glaser. Da sie alle trotzdem 4 statt 12 bzw. 6 Pfennige

Standgeld zu entrichten haben, ist auch hier bewußte Begünstigung

dieser Gewerbetreibenden anzunehmen. Es handelt sich dabei meiſtenteils

um solche Handwerker und Krämer, die nur in den größeren Städten

vertreten sind. Es bestand ein Bedürfnis, solche Gewerbe auf den Jahr-

markt einer Gegend zu ziehen, die in weitem Umkreise keine größere

Stadt aufwies . Händler mit Spizen, Schleiern, Decken, Pelzwerk,

Hüten, Gürteln, Waffen, Büchern, Theriak 1), Glasgefäßen und dem

noch seltenen Fensterglas mochten hier stets willkommen sein. Aber auch

die Eisenhändler, Meſſerſchmiede, Seiler, Sattler und Scheidemacher

scheinen zu den begehrteren Gewerbetreibenden gehört zu haben. Den

Beschluß dieser Gruppe von Gewerbetreibenden machen in der Ordnung

40) Das Standgeld von je 1 Pfennig für 1 Korblaſt (Tragkorb) Äpfel (Art . 11

Schluß) fällt etwas außerhalb des übrigen Rahmens von Art. 10 u. 11. Wenn Äpfel

korbweise auf dem Rücken zum Jahrmarkt gebracht wurden, so wäre dies ein Veweis

für die geringe Bedeutung der Obſtkultur um 1500 in jener Gegend, wenn nicht da-

neben in Art. 10 von einem Wagen mit Obſt (der natürlich 12 Körbe fassen konnte

und daher 12 Pfennige zahlt) die Rede wäre. So muß man annehmen, daß es sich

oben um kleine Bauersleute aus der Nachbarschaft handelt, die ihr überschüssiges Obſt

auf dem Markt korbweise verkaufen .

41 ) Eine im Mittelalter vielgebrauchte „Wunderarznei“ ( Gegengift), zuſammenge-

seht aus 64 verschiedenen „Heilmitteln “, darunter namentlich Schlangenfleisch.



88 Müller

die Händler mit gemischten, kleinen Waren geringen Werts (von etwa

1 Pfennig für das Stück), wie wir sie heute auf unſeren Jahrmärkten

in erheblichem Umfang vertreten finden.

Das höchste Standgeld mit 12 Pfennigen gaben die Köche und

Megger ; sie verdienten wohl auch bei dem Zuſammenſtrömen der Jahr-

marktbesucher und dem Fehlen von festgebauten Gastwirtschaften an

dieſer Marktstätte mit am meisten unter den Gewerbetreibenden. Bei

allen übrigen noch nicht genannten Krämern richtete sich das Standgeld

nach der Art des Beförderungsmittels, auf dem die Ware zu Markt

gebracht wurde ; für einen Wagen wurden 12, für einen Karren 6 Pfen-

nige Standgeld erhoben. Dies galt für Wägen mit Salz, Gewürzen,

Weinbeeren, Obst, Nüſſen und Zwiebeln in gleicher Weise wie für solche

mit Leinwand, Tuchen, Schreinwerk und Drechslerwaren, Tongeschirr,

Kesseln und Kübeln 42) .

Von dem eigentlichen Marktzoll zu unterscheiden sind die Abgaben

in Art. 13. Sie sind verschiedener Natur. Die Abgabe von 2 Pfennigen

für 1 Stück Vieh am brandenburgiſchen Zoll(haus) vor dem Rohrturm,

der Grenze der Rothenburger Landwehr (Art. 13 Abs. 2) ist ein echter

Ausfuhrzoll, der auf einen gewiſſen Mangel an Viehbeſtänden im Amt

Bemberg schließen läßt. Dagegen ist die Abgabe von 4 Pfennigen von

jedem Pferd an Wägen oder Karren, das zu oder vom Markte durch

den Rohrturm aus oder in das Rothenburger Gebiet fährt, ein rein

fiskalischer Zoll, der die inländischen Händler und Bauern, Käufer und

Verkäufer vor den Rothenburger und anderen Untertanen begünstigen

will und bestimmt ist, zu der Deckung der Kosten für die Abhaltung

des Jahrmarks beizutragen. Dazu gehörten namentlich auch die Koſten

für die „ Azung", den Unterhalt des Amtmanns, Kastners, Schultheißen,

der Amtsknechte, der Zolleinnehmer und Schweinebesichtiger während

der Markttage (Art. 14) . Echt mittelalterlich ist auch noch die Bestim=

mung, daß jede dieser Amtspersonen" auf jedem Jahrmarkt einen

Beutel zu erhalten hat. Der letzte Artikel, der nicht mehr zur eigent-

lichen Marktordnung gehört 4 ), gibt uns eine Übersicht über die Ein-

nahmen und Ausgaben des Marktes um 1530 : Einer Einnahme von

28 Gulden, 2/2 Ort (= Viertelsgulden) und 1012 Pfennigen steht eine

Ausgabe für Zehrung und Beutel der Marktbeamten von insgesamt

13 Gulden, 2 Ort und 11 Pfennigen gegenüber.

"

42) Der Gentner (= Gantner) ist der Verfertiger von Gantern = Behältern.

(Kübel) aus Holz.

43) Er ist durch die Beschreibung des einzigen brandenburgiſchen Guts zu Musdorf

nach Äckern, Wiesen und Gärten von den vorhergehenden Art . 1-15 im Salbuch getrennt..
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.

Welchen Wert bedeutete damals diese Reineinnahme? Wir haben

dafür einen hübschen Anhaltspunkt an einer auf Blatt 2 des Salbuchs

von 1530 stehenden Liste, wonach Zinsen und Gülten des Salbuchs

alſo verſtanden und eingenommen werden sollen :

12 Heller in Gold 1 Schilling in Gold,=

20 Schilling = 1 [rhein. ] Gulden (in Gold).

Es werden berechnet:

5 Schilling in Gold für 1 Lammsbauch

2 Schilling in Gold für 1 Gans

42 Pfennig Neugeld für 1 Faßnachthuhn und eine Leibhenne.

2 Pfennig Neugeld für 1 Herbſthuhn.

10 Pfennig Neugeld für 100 Eier.

Die Roheinnahmen des Jahrmarkts auf der Muswiese beliefen sich

danach auf rund 570 Schilling dem Wert von 285 Gänsen, die

Reineinnahmen auf den Wert von 135 Gänsen. Rechnet man für ein

heutiges solches Federvieh auch nur 10 RM, so kommen wir auf den

doch nicht unbeträchtlichen Reinerlös von 1350 RM.

IV. Das brandenburgische Geleitrecht.

Während Zölle und Umgeld auf dem Muswieſenmarkt in der Ord-

nung im einzelnen geregelt sind, ist ein weiteres wichtiges herrschaftliches

Recht, das für das Blühen des Muswieſenmarkts zweifellos von bedeut-

samem Einfluß war, darin nicht berührt, das Geleitrecht. Dieser

Einfluß ist ohne weiteres deutlich erkennbar, wenn wir uns vergegen-

wärtigen, daß eben von der Örtlichkeit um Musdorf, dem Kreuzungs-

punkt von zwei Fernſtraßen, das Geleitrecht nach allen vier Richtungen

sich erstreckte. Nach dem Salbuch von 1530 hatte die Herrschaft „zu

geleiten", soweit das ganze Amt Bemberg reicht und darüber hinaus

bis gen Rothenburg o . Tauber, Creglingen, Röttingen, Weikersheim,

Mergentheim, Feuchtwangen, Dinkelsbühl, Crailsheim, Kröffelbach (bis

an die Bühler) . Dieses Geleit ging also , wie sich das spätere Salbuch

des Amts Bemberg von 1700 ausdrückt, ohne alle Hinderniſſe von

Crailsheim aus durch alle hohenlohischen Ämter, Schillingsfürst, Kirch-

berg, Langenburg, Bartenstein, Schrozberg und Weifersheim auf Mer-

gentheim und weiter bis zu der Kapelle von St. Jobst (Jodokus),

unterhalb Königshofen an der Landstraße gegen Lauda zu gelegen bis

an das hölzerne Brücklein oder an den Graben dabei. Hier, an der

Grenze der Markungen Königshofen und Lauda endete das branden-
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burgische und begann das würzburgische Geleit "). Zweifellos hat Bran-

denburg wie viele andere Rechte auch das Geleit im Vorbachtal, das

nach den obigen Aufzählungen mitverſtanden ist, von den Hohenlohe

im späteren Mittelalter erworben.

Wir haben also um 1530 folgende Geleitstraßen in brandenburgi-

schem Besitz:

1. Königshofen-Mergentheim-Weikersheim-Röttingen bis Creg-

lingen : die Tauberstraße mit der schon 1434 verbürgten Weiterführung

über Standorf—Rinderfeld—Schmalfelden—Rot a. See (f. oben S. 76).

2. Königshofen-Weifersheim (wie 3. 1 ) -Vorbachtal-Schrozberg

-Blaufelden-Rot a. See (in der Nähe Musdorf)-Wallhausen-

Crailsheim : die Nordsüdlinie (Main-Donaulinie).

3. Von der Brücke zu Kröffelbach, die über die Bühler geht, die

Kröffelbachersteige hinauf über Jlshofen-Maulach-Roßfeld nach Crails-

heim-Mariä Kappel-Leukershausen-Feuchtwangen und (im Wörniz-

tal) nach Dinkelsbühl Teil der Neckar-Donaulinie 45) .
=

4. Von der Bühler über die Kröffelbacher Steige-Ilshofen-Groß-

allmersspann-Kirchberg a. Jagst-Gaggſtatt-Rot am See-Musdorf

-Rohrturm-Hilgartshausen-Brettheim-Hauſen nach Rothenburg ob

der Tauber : die Westostlinie.

Während diese vier Hauptlinien unzweifelhaft aus dem Wortlaut

des Salbuchs von 1530 zu entnehmen sind, führt das Salbuch des

Amts Bemberg von 1700 noch einige weitere Geleitstrecken auf, die

aber weniger bedeutend sind und oft nur kurze Anſchlußſtrecken bedeuten ;

es sind dies das Geleit :

"!I. Bis an die Brücke zu Geislingen über den Kocher", d . h. die

Linie von Wolpertshauſen ſtatt zur Kröffelbacher Steige über Hohen-

berg-Hergershof an dem Kocher nach Geislingen.

II. Das Geleit „gen Vellberg", d . h. das Geleit auf der fast nur

brandenburg-ansbachisches Gebiet berührenden Straße Crailsheim-

Onolzheim-Gründelhardt-Schneckenweiler-Vellberg.

III. An die Bühler" : eine nicht näher festzustellende Linie 46) von

Crailsheim ins Bühlertal ; wahrscheinlich eine Abzweigung von Gründel-

hardt über Markertshofen nach Untersontheim an der Bühler. Bei

Willa, im Tal der blinden Rot, befand sich ein ansbachisches Zoll-

44) Die Einzelheiten sind den Notabilia des Kastners Jeremias Karcher von Wiesen-

bach von 1562 entnommen, die im Salbuch von 1700 wiedergegeben sind (Bl . 162).

45) Vermutlich mit der unmittelbaren Nebenlinie Crailsheim-Neuhaus -Neustädt-

lein-Dinkelsbühl.

46) Neben der auch erwähnten Kröffelbacher Linie.
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haus ; aber das Geleite von hier aus ins nahe Bühlertal vorbei an

der Thannenburg nach Bühlertann, Ober- und Unterſontheim-Tüngen-

tal-Untermünkheim war altes Reichslehen der Schenken von Limpurg.

1594
-

IV. „ An die Brücke zu Dedtingen (Döttingen), die über den Kocher

geht". Wie aus einer Darlegung im Lagerbuch von 1700 über ein

freundschaftliches, aber unbefugtes Geleit durch etliche Hohenlohische

vom Adel anläßlich einer Rückkehr des Markgrafen Georg Fried-

rich zu Brandenburg von einem Fürstentag zu Heilbronn im Frühjahr

auf der Strecke von Döttingen nach Michelbach an der Heide

hervorgeht47) , handelt es sich hier nicht um das Geleit auf der Kocher-

talstrecke von Geislingen über Braunsbach bis Döttingen, sondern um

die Übergangsstrecke vom Kocher bei Döttingen über Jungholzhauſen—

Nesselbach zur Jagſt bei Bächlingen und weiter auf die Hochebene von

Michelbach a. d . Heide zum brandenburgischen Amtsort Gerabronn und

nach Blaufelden.

V. „Bis gen Mulfingen an die Jagſt oder derselben Brücken“ : Da

nach einem dabeiſtehenden Sahe das brandenburgiſche Geleit von Blau-

felden ausgeht, so ist hier die Strecke von Blaufelden wohl über

Wittenweiler, Raboldshausen, Billingsbach, Simmetshausen, Simprechts-

hausen nach Mulfingen a. Jagst zu verstehen.

VI. und VII. Item an die Brücke zu Künzelsau, über den Kocher

gehend.

Item gen Ingelfingen und Niedernhall am Kocher und derselben

Brucken".

Nach der Fassung der beiden Einträge muß es sich um zwei ver-

schiedene Strecken handeln. Ob es sich im zweiten Falle um die Kocher-

talstrecke von Geislingen bis Ingelfingen handelt, erscheint sehr zweifel-

haft 18) . Bei der ersten Strecke ist wahrscheinlich die Linie von Blau-

felden—Gerabronn-Michelbach-Jagsttal bei Oberregenbach--- Laßbach

-Mäusdorf-Kügelhof-Zollhaus-Amrichshausen nach Künzelsau,

also die Höhenstraße über dem rechten Kocherufer verstanden. Mit der

zweiten Strecke dürfte der schon oben erwähnte alte Höhenweg gemeint

sein, der von Osten nach Heimhausen a. d. Jagst und in westlicher

47) Der Fürst nahm sein Nachtlager am 17. März 1594 in Gerabronn . Die

Adligen hatten ihn unaufgefordert von Döttingen bis Michelbach geleitet. Der Fürst

ließ nach Kenntnisnahme von der Rechtslage eine Verwahrung durch seine Beamten

gegenüber den hohenlohischen Adligen hinsichtlich des Geleitrechts auf dieser Strecke

aussprechen.

48) Seit wann die Kochertalstrecke von Geislingen bis Ingelfingen als fahrbare

Straße erwähnt wird, wäre im einzelnen noch festzustellen.
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Richtung nördlich an Hermuthausen vorbei entweder über Belsenberg

-Nagelsberg ins Kochertal und nach Niedernhall oder erſt ſpäter

(beim Jägerhaus) abzweigend unmittelbar nach Ingelfingen ins Kocher-

tal führte. So sehen wir, wie Brandenburg-Ansbach es verstanden

hat, über ein beträchtliches Gebiet, das sich von Königshofen an der

Tauber bis Dinkelsbühl und von Rothenburg a. Tauber bis Ingel-

fingen und Geislingen am Kocher erstreckte 49), Geleitrechte sich zu sichern.

und damit den Fernhandelsverkehr zu beaufsichtigen und zu leiten.

Strahlenförmig nach allen Richtungen dehnen sich die brandenburgischen

Geleitstraßen von der Kernlinie Blaufelden-Rot am See und Mus-

dorf aus. Erst die Betrachtung dieser Geleitrechtsverhältniſſe macht das

Blühen des einfachen Musdorfer Straßenmarkts durch die Jahrhun-

derte recht verständlich.

V. Wirtschaftsleben und Verkehr auf demMuswieſenmarkt

bis zum Ende des 30jährigen Kriegs.

1. Eine zweite, wichtige Quelle für die Geschichte des Muswiesen-

markts, die im Gegenſaz zu der Marktordnung des Salbuchs von 1530

die tatsächlichen wirtſchaftlichen und Verkehrsverhältniſſe auf dem Markt

erkennen läßt, bilden die aus der Zeit von 1617-1649 erhalten ge-

bliebenen Amtsrechnungen des Kaſtenamts Bemberg nebst einigen

Aktenstücken des Amts zu Wiesenbach in Marktsachen aus derselben

Zeit 50). Sie sind um so wertvoller, als sie aus einer so bewegten Zeit

stammen, der Zeit des 30jährigen Kriegs, aus der viele ſonſt laufende

Quellen versagen. Es erscheint daher wohl angezeigt, in Form von

Tabellen die wesentlichen Ergebniſſe mit Bezug auf den Muswieſenmarkt

aus diesen Amtsrechnungen darzubieten. Die Angabe von Pfennigen

und Hellern lasse ich darin als unwesentlich weg.

49) Die Besizungen und Rechte der Markgrafen von Brandenburg als Burggrafen

von Nürnberg in den jetzt bayrischen-fränkischen Gebieten um Ansbach und Nürnberg

bleiben hier außer Betracht.

50) Staatsfilialarchiv Ludwigsburg (Amt Bemberg) . Die Rechnungen ſind in

3 Bände mit Pergamentrücken gebunden ( 1617-26, 1629-39, 1640–49) . Bemerkens-

wert ist, daß die Rechnungen, im Gegensatz zu den ſonſt meiſt auf Petri Cathedra (22. 2.),

Georgii (23.4 . ) oder 1. 5. geſtellten Rechnungen jener Zeit, von Neujahr zu Neujahr

gehen. Es fehlen darin die Jahrgänge 1627, 1628, 1634, 1635, 1636 (es fehlen die

Einnahmen aus dem Markt in der unvollständig vorhandenen Amtsrechnung) und 1637.

Die Aktenstücke finden sich in dem ersten von 5 Aktenbänden, die in Abſchnitt VIII

beschrieben und verwertet sind.
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A. Einnahme an Umgeld auf dem Michaelismarkt zu Musdorf in

4 Tagen und Nächten.

Altes Neues Altes

Jahr Jahr

Umgeld Umgeld Umgeld

Neues

Umgeld

Gulden Ort Gulden Ort Gulden Ort Gulden Drt

1617 82
1

20 1638 Angabe fehlt Angabe fehlt

1618 98
1

1639 30 11/2 30 21/2

1619 40 21/ 1640 21 3 21 2

1620 65 3 1641 41 31/2 36 21/2

1621 65 2 1642 45 21/2 35 1

1622 142 31/2 1643 32 31/8 27 11/2

1623 66
1/2

3
3
3 2 1644 4 21/2

1624 59

1625 61

1626 67

1
2
1

1

1646 17
2

1647
1 41 2

1648 27

1629 31 2 1649

2
2
3
3

2
|
1

-

2
7

27 31/2

1630 34 - 165051) 25 24 Kr. 26 13 Kr.

1631 19 2 1651 39 5 42 50" "

1632 7

1633 35
*

112

1

1652 32 46 40 27" "

1653 21 18 39"
54 "

Die Tabelle A über das eingegangene Umgeld und damit den Getränke-

verbrauch auf dem Muswiesenmarkt von 1617-1653 bietet das beste

Spiegelbild der Schicksale des Amts im 30jährigen Krieg. Die Blüte

des Marktverkehrs der Jahre 1617 und 1618 fehrt nicht mehr wieder.

Schwer erklärlich ist der starke Abfall des Jahres 1619 gegenüber den

zwei vorhergehenden Jahren ; wahrscheinlich ist daran der große Geld-

mangel schuldig, verursacht durch den ungewohnten Bedarf der starken

Kriegsheere der beiden kämpfenden Parteien, dem sich die Ausmünzung

noch nicht angepaßt hatte. Das Gegenstück bot die Geldaufblähung des

Jahres 1622, die sich deutlich in den Tabellen ausprägt. Während das

Umgeld und die Maßgebühren 1622 entsprechend dem erhöhten Preis

für Getränke auf das 21½fache des sonstigen Durchschnitts gestiegen ſind,

sind die Gebühren für Schweineschau und von der Wage überhaupt nicht

gesteigert, ebensowenig der Zoll am Rohrturm. Dagegen ist der Zoll

auf dem Vieh-, Schweine- und Roßmarkt, der ſich offenbar (im Gegenſay

zu der Ordnung von 1530) nach dem Preise des Viehs richtete, auf

das 3-4fache erhöht. Auch die Juden mußten erhöhten Zoll bezahlen.

51) Diese Zahlen ( 1650 ff. ) ſtammen aus dem 1. Aktenband .
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B. Einnahmen auf dem Muswieſenmarkt an Stand-, Beschau-, Maß-

und Waggebühren.

Standgeld

Standgeld von

von Krämern,

Brettern, Tuchern,

Lederern,

Standgeld

auf dem

Schmalz-

markt

von

Vom

Angießen

Schweine-
der

Jahr

Gäntnern,
Von der

Kürschnern, Schmalz, schau- Maß und

Schüßlern,
Hutern, Salz, Flachs, Halbmaß

Wage

Hafnern,

Brotkarren,

Kupfer- und Leinentuch,
gebühren

Eisen- Käse,

Obst u. a.
schmieden Hühner

(Maß-

gebühren)

11. a. und Eier

Gulden Ort Gulden Ort Gulden Ort Gulden Ort Gulden Ort Gulden Cr

1617 12 1/2 8 32 1 2 1 1 11 . 3

1618 12 1/2 6 1/2 1
1/

3 1 1
1
2 -

12
312

1619 10 10 8 1 1 312 2 1

1620 14 1 12
1
2 1 312 1¹ 2

1621 12 2 11 12 2 1 3 1

1622 22 32 10 5 3 3

1623 11 1 12

1624 12 2 11

1
2 1 1

2

1625 13 11/2 14 2

1626 12 2 15
1
2

2
3

3

2
2 1

2
3
2
7
2
1

2 1 1 2

2
2

1 112

1 3

1 2

2 1 11

3

11/2

2

2
2

2 2 -

2. 1 1

1629 20 Gulden 1 Ort
312 1 3 2

1630 23
1
2 1

1
2 1 312 3 ---

" "

1631 24 3 1 112 1 2 3
" "1

1632 6 12 2
1

" " 12 11/2

1633 24 2 1 1 1 2
" "

1638 8 "

1639 21 "

1640 13

1
2
0

" Keine Gefälle 1
1
2 1 1/2

10 1 2 3 1 1
"

"

1641 22
"

3

312

" 11/2 5 11/2 1 2 -

-

1

31%

Reine Gefälle

1

3

3 1 1 2 21 1 1/1"

1642 26 1 1 3 2
" "

1643 25 3 1 3 21/2 2" "

1644 3 3 21/2

3
2

2

3

-

1/2

19 Pfennig" "

1646 5 2 21 2 21
"

1647 7 21 8 1 11/2 112 - 3 12

1648 6 2 9 2 1 2 1 112 1 1 :

1649 9 3 15 212 11/2 2 Gulden 1 Crt

mit Standge

v.Schmalzmarlt

1651 28 Gulden 44 Kr. f. Waggeld

1652 24 , 48

48 Kr.

4 32

(1/3 d. Geb.)

3 32 Kr. 4 5 Kr

3 10 4 15 ," "

1653 24 51 5 16 " 2 26 4 22""" " "
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C. Einnahmen an Zoll auf dem Michaelismarkt zu Musdorf.

Zoll

am

Rohrturm

von den

Zoll Zoll Zoll

Jahr auf dem auf dem auf dem

Vorüber-
Judenzoll

fahrenden Viehmarkt Saumarkt
Roßmarkt

und

| Treibenden

Gulden Ort Gulden Ort Gulden Ort Gulden Ort Gulden Ort

1617 9 21/2 5 21/2 4 3 1 1

1618 8 1 10

1
2
1 11½ -- 1 1 3

1619 9 11/2 12 6 3 - 1 - 3

1620 10 3 9 31/2 5 1 21/2 1

1621 13 31/2 15 2 9 3 2 2

1622 12 61 ខ 20 8 11/2 6 1

1623 8 3 9 4 1 1/2 152)

1624 9 10 1/2 6 1 2¹2 3

1625 10 2 13 3 7 11/2 3 1 1/2

1626 11 1/2 12 11/2

1
0

5 2 2 1 11/2

1629 6 21/2 5 11/2

1630 7 3 4 21/2

1631 6 31/2 8

+
8
8

4 1 - 1

3 2 17 Pfennig 3

3 3

1
1632 1 1

1633 5 31/2 3 4 39

2

2

3

1/2

1638 6 3 1
1
2 21/2

1639 7 1/2 7 11 2 13

1640 4 11/2 3 18 1

Reine Gefälle Keine Gefälle

Keine Gefälle

2 -

1641 2 312 9 2 5 1 "

1642 3 21/2 12
1

9 8 1

21/2

1

1

1
2

11/2

"

1643 4 3

1644 - 1

8

1212 Pfennig

9 2 "

|

1
2 "

1646 4 31/2 10 3 4 312 "

1647

1648

6
7

1 5 3 4 1 "

1/2 2 1 "

1649 6 3' 4 3 2 1 2

!
|
a
a

2

(für 1 Pferd)

1651 7 19 Kr. 6 15 Kr. 4 31 Kr. 2 Gulden 26 Kr.

1652 8 13 23 Gulden 12 Kr. 3 9 Kr."

1653 12 11 , 29 3 4 Kr."

52) In diesem Jahr erschienen wenig Zuden auf dem Markt, weil zwei ihrer

Feiertage in diese Zeit fielen.
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D. Gesamteinnahmen (Tabelle A—C) 5³) und Gesamtausgaben

(für Zehrung der Marktbeamten und Wächter) .

(Die Beträge sind auf volle und halbe Gulden auf- bzw. abgerundet.)

Jahr

Gesamt-

einnahmen

Gesamt-

ausgaben Jahr

Gesamt-

einnahmen

in Gulden in Gulden in Gulden

Gesamt-

ausgaben

in Gulden

1617 130 481/2 1638 42

1618 155 48 1639 88 55

1619 86 491/2 1640 701/2 511

1620 129 51 1641 90 54

1621 1411/2 581/2 1642 1051/2
4712

1622 3061/2 1411/2 1613 99 36

1623 119 52 1614 10 31

1624 1181/2 491/2

1646 4512 51
1625 1311/2 46

1647 5712 37¹
1626 135 47

1648 66 41

1629 74 491/2 1649 77 41

1630 79 471/2

1652 107 41
1631 69 461/2

1653 102 421/
1632 161/2 391/2

1633 79 551/2

Die Standgelder waren teilweise auf das Doppelte erhöht. Man wird

allerdings damit rechnen dürfen, daß der Inflationsjahrmarkt 1622

besonders stark besucht war, da auch damals jedermann sein Geld los

werden wollte.

Abgesehen vom Jahrgang 1622 waren die Märkte bis 1626 in ihrer

Frequenz ziemlich gleichmäßig. Deutlich zeigt sich später der große Ein-

schnitt, der raſche Niedergang infolge des Kriegs, der ſich nun auch in

unsere Gegend zieht. Leider fehlen die für die Beurteilung der Lage

wichtigen Jahrgänge 1627 und 1628. Die Jahre 1629 und 1630 aber

zeigen den Verkehr auf der Muswieſe um die Hälfte gegen früher ver-

mindert. Die schlimmsten Jahre, in denen der Marktverkehr die Kosten

nicht deckte (s. Tabelle D), waren die Jahre 1632, 1638, 1644 und 1646.

Ganz ausgefallen infolge der kriegerischen Ereignisse ist der Muswiesen-

markt offenbar 1634-1637 und 1645 (ſ. unten) . Bemerkenswert ist die

gute Erholung des Markts in den Jahren 1641 und 1642.

53) Die Posten für das neue Umgeld in A sind, weil nur in vereinzelten Jahren

in den Rechnungen angegeben, bei den Gesamteinnahmen nicht berückſichtigt, wären

also zuzuzählen .
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Zu beachten ist, daß infolge Mangels an Material der Roßmarkt

von 1640 ab völlig erliegt. Außerordentlich schwankend iſt der Auftrieb

an Rindvieh und Schweinen.

2. Aus den teilweise gesondert erhaltenen Umgeldsrechnungen über die

Jahre 1623-1647 (in dem 1. Aftenband betr. den Muswieſenmarkt) können

wir Zahl und Namen der in den einzelnen Jahren auf dem Markt auf-

tretenden Wirte und Zäpfer (mit Getränkewagen) feſtſtellen. Im Jahre

1623 waren es 23, 1626 : 39, 1639 : 18 , 1640 : 17, 1641 : 21, 1642 : 20,

1643 und 1647 je 16 Wirte und Zäpfer. Im Jahre 1623 kamen dieſe

Wirte aus folgenden Heimatorten : Gerabronn, Blaufelden, Rotenburg,

Wiesenbach (5), Englertshausen, Miſtlau, Crailsheim, Wernih, Mus-

dorf (2), Leuzenbronn, Ellrichshausen, Kleinallmerspann, Gaggſtatt,

Sigisweiler, Neidenfels, Lenkerstetten, Windelsbach und Elmershofen .

Im Jahre 1626 kommen noch Wirte von den Orten Kirchberg a. J.,

Gebsattel, Michelbach a. H., Frankenau, Gammesfeld, Herrentierbach,

Triensbach, Lendsiedel, Erzberg, Arsbach und Rot am See hinzu. Die

beiden Arten von Umgeld wurden nebeneinander erhoben; das alte

Umgeld betrug 4 Maß von je 1 Eimer Getränk ; die Zahlung fand

in Geld nach dem Wert der Maß statt. Das neue Umgeld wurde, ohne

Rücksicht auf den Preis, nach festem Tarif von der Maß erhoben. In

der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts war der Tarif : 2 Pfennig von

1 Maß Wein, 1 Pfennig von 1 Maß Bier.

Es ist nun sehr bemerkenswert, daß die 39 Wirte und Zäpfer im

Jahre 1626 nicht weniger als 87 Eimer (zu je 64 Maß) und 8 Maß

Wein ausgeschenkt und damit z . B. das Quantum des Jahres 1705

(ſ. unten Abſchnitt VIII) noch um etwa 8 Eimer überschritten haben. In

Jahren wie z . B. 1640 verkauften allerdings die 17 Wirte nur 44 Eimer

und 25 Maß Wein und 1 Eimer Bier. Die Preise für 1 Maß Wein

betrugen 1623 : 2-3½ Batzen, 1626 : 3 Bahen oder 10 Kreuzer, 1639 :

6-8 Kreuzer, 1642 : 8-12 Kreuzer (die Maß Bier 3 Kreuzer), 1647 :

5-6 Kreuzer (die Maß Bier 2 Kreuzer oder 10 Pfennige).

3. Eine ernste Gefahr für das Gedeihen des Muswiesenmarkts

bildete die eigenmächtige Einführung eines Jahrmarkts durch den Grafen

Georg Friedrich von Hohenlohe zu Schrozberg auf den Tag Kreuz-

erhöhung (exaltatio crucis 14. September), um das Jahr 1610. Es

findet sich darüber eine Reihe von Schriftstücken aus den Jahren 1612

bis 1617 (Aftenband Nr. 1) . Der Kastner wurde von der Regierung zu

Ansbach (September 1613) beauftragt, die „Ältesten" im Amt und die

Gerichtspersonen zu Blaufelden und Wiesenbach zu befragen, ob sie

mit dem Vorschlag Hohenlohes, diesen zeitlich unmittelbar vor den Mus-

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgesch. N. F. XXXIII.
7



98
Müller
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wiesenmarkt fallenden Markt 4 Wochen vor oder 8 Tage nach Michaelis

zu halten, einverstanden wären. Alle erklärten übereinstimmend, daž,

wenn man den Markt nach Michaelis dem Grafen gestatten wolle, so

werde er auch das Recht für sich nehmen, ihn später vor Michaelis zu

halten. Am ehesten, meinten die Wiesenbacher, könne er 8 oder 14 Tage

vor Martini (11. November) oder Andreä (30. November) erlaubt werden.

Die „Blaufelder Gerichtspersonen und Alten im Markt daselbst" erklärten,

der Muswieſenmarkt würde mehr als den halben Teil in Abgang kommen,

da dann niemand mehr von Käufern von der Tauber herauf käme,

sondern zu Schrozberg auf dem Markt bleibe, auch würden die Grafen

ihre Untertanen zum Beſuch dieſes Marktes zwingen. Jedenfalls dürfe

man ihn erſt 4 Wochen nach Michaelis erlauben, da bei 8 oder 14 Tagen

nach Michaelis die Leute warteten, bis sie vor ihrer Türe einkaufen

können . Ein Monat vor Michaelis sei nicht ratsam, da bei frühem.

Weinherbst die Hecker" (Rebleute) dann lieber nach Schrozberg gingen

und auch das Gentergeschirr dorthin geführt würde. Acht Tage nach

Michaelis habe Georg Siegmund von Roſenberg ſeinen uralten, gefreiten

Jahrmarkt zu Haltenbergstetten ( Niederstetten), der dem Grafen von

Hohenlohe zulieb nicht diesen Markt werde verschieben wollen. Auf

Simon und Juda (28. Oktober) könne man ihn allenfalls erlauben,

da dann ohnehin wieder Märkte nacheinander seien. Der Markgraf

erließ hierauf (9. September 1613) ein Verbot des Besuches des

Schrozberger Marktes durch brandenburgische Untertanen und befahl

außerdem, alle Händler, die mit Vieh, Viktualien und anderen Waren

auf diesen Markt ziehen wollen, auf den Straßen des Amts anzuhalten

und zurückzuweisen und durchaus keinen Paß" (Durchmarsch) zu ge-

statten. Von 1612 an wurden jedes Jahr besondere Kundschafter und

Streifmannschaften aufgestellt, die Nachrichten über die Abhaltung des

Schrozberger Marktes einziehen mußten. Es ergab sich aber (bis 1617)

stets nur, daß der Markt ziemlich unbedeutend blieb ; 1613 waren es

ein paar Krämer, ein Rotgerber, einige Schuhmacher, 40 Stück Vieh,

30 Schweine; 2 oder 3 Messerspieler hatten auch feil ; die Bauern

brachten außerdem Käse und Schmalz. Der Markt war mit einer

Musterung der Untertanen verbunden.

"

Ob der Markt zu Schrozberg nach 1617 durch Vereinbarung ver

schoben wurde, worauf Anzeichen deuten, oder ob er wieder in Abgang

kam, ist aus den Akten nicht zu entnehmen.

4. Von kulturgeschichtlichem Werte sind die Aufzeichnungen der

Amtsrechnungen über die jährlichen Ausgaben für Zehrung der Amts-

personen und Amtsknechte auf dem Muswiesenmarkt. Es nahmen an
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der Zehrung jeweils teil der Kastner, der Gegenſchreiber und der Amts-

knecht, sodann 25 Personen, meist Untertanen des Amts Bemberg, die

die Gefälle vereinnahmten und verrechneten, endlich 40, 45, ja 50 Perſonen,

die auf dem Viehmarkt, Roßmarkt und Nachmarkt (d . h . wenn man mit

den Wirten und Köchen abrechnet) in der Rüstung wachten und den

auf freiem Felde errichteten Markt 4 Tage und Nächte beschützten . Alle

dieſe Perſonen, zuſammen mit den erwähnten Zöllnern, Umgeltern und

dem notwendigen Hausgesind 68-78 Personen, mußten 4 Tage hindurch

gespeist werden.

Dafür wurden nun z . B. 1617 folgende Beträge ausgegeben : 14 Gulden für ein

Rind, 7 Gulden für ein Schwein, 6 Gulden für Hammelfleisch (3 Hammel), 2 Gulden

1½ Ort für 300 Krautsköpfe, das Hundert um 3 Ort 12¹½ Pfennig, 6 Gulden für Wein,

6 Gulten für Birnenmoſt, 3½ Ort 19 Pfennig für 3 Maß Schmalz, 1 Gulden 3 Ort

122 Pfennig für Lichter (zur Nachtwache), 1 Gulden 2 Ort für Gewürz, Salz, Zwiebeln,

Rüben, Fiſch, Eſſig, Kümmel und dergleichen . Außerdem wurden 4 Ort der Zollbäurin

(Bäurin am Zollhaus) für Losament (= Quartier), Heu, Stroh und Stallmiete und

2 Gulden Fuhrlohn für das Hin- und Herſchaffen der zum Markt benötigten Geräte

bezahlt. So beliefen ſich die Ausgaben für den Markt im Jahre 1617 auf insgesamt

48 Gulden 1½ Ort. Die Ausgaben für Zehrung beliefen sich demgegenüber im In-

flationsjahr 1622 auf 141 Gulden 2 Ort, alſo das dreifache. An Stelle eines Rindes

wurde für 40 Gulden 100 Pfund ungarisches Ochsenfleisch, das Pfund zu 6 Bazen,

gekauft ; für 1 Schweinlein wurden 15 Gulden, für 1 Hämmelein 10 Gulden, für 150

(statt der üblichen 300) Krautsköpfe bei gleichbleibender Zahl der Personen

12 Gulden ausgegeben, das Hundert um 8 Gulden, während es 1619-1621 zwiſchen

20-28 Bazen gekostet hatte (15 Bazen 1 Gulden) . Man mußte sich mit 36 Maßz

Birnenmost um 12 Gulden ( 1 Maß zu 5 Baßen) und 1 Eimer Wein zu 36 Gulden begnügen.

Auch für den Fuhrlohn mußte man 5 Gulden ſtatt der üblichen 2 Gulden anlegen. An

Michaeli 1623 war diese im Vergleich zu der von uns erlebten höchſt harmlose In-

flationszeit bereits vorbei ; man kaufte das für die Zehrung nötige Vieh um dieselben

Preise wie 1617, den Eimer Wein wieder um 8 Gulden, 2 Eimer Birnenmost für 4 Gulden

2 Ort. Man hielt allerdings nach wie vor 200 Krautsköpfe (Preis 4 Gulden) für

genügend und mußte noch 3 Gulden Fuhrlohn für die Marktgerätebeifuhr auslegen.

Die Gesamtausgaben waren wieder auf 52 Gulden 1 Ort gesunken.

---

=

Im Jahre 1629 machte sich offenbar Unſicherheit bemerkbar ; es werden nunmehr

55 Musketiere (1631 : 36, 1636 : 28, 1638 : 25 Musketiere) in Ober- und Unter-

gewehren zur Bewachung des Marktes neben den 25 Perſonen bestellt, die die Gefälle

einzunehmen hatten. Im Jahre 1630 waren 40 Musketiere mit 4 Offizieren zum Streifen

in der Nachbarschaft (Taglohn 8 Offiziere 16 Kr. ) und 30 Wächter auf dem Markt neben

den Gefälleinnehmern bestellt.

Die Preise sind 1629 wohlfeil; für 11 Gulden 1/½ Ort und 7 Gulden 2 Ort kauft man

2 Rinder, während für 3 Schafe 6 Gulden 3 Ort angelegt wurden : „weilen diſer Orthen

wegen der Reuter keines gehalten werden kann, sondern vom Ödenwald (Odenwald)

hieher gebracht worden sein." Die Gesamtausgaben beliefen sich 1629 auf nur 31 Gulden.

Zum erstenmal wird in diesem Jahr Bier (21½ Eimer für 5 Gulden) neben 1 Eimer

Wein (für 10 Gulden, weil Herr Kastner in seiner großen Schwachheit kein neuen

ſauren Wein trinken können“) erwähnt und tritt fortan in der Zehrung an Stelle des

7*
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Birnenmostes . Das Bier wurde (1630) von Kirchberg a . Jagſt geliefert . Von 1630

an wurden nicht mehr 1 oder 2 Rinder gekauft, sondern das Ochsenfleisch (21½ Zentner

um 15 Gulden) von den Meşgern zu Rot und Wiesenbach oder anderwärs bezogen.

Die Zahl der Gefälleinnehmer auf dem Markte verminderte sich

von 1638 ab auf 18 Personen (ſtatt 25) . Im Jahre 1640 konnte die

Wache auf dem Muswieſenmarkt aus dem Amt Bemberg ,,wegen Mang-

lung der Untertanen und des Gewehrs " nicht mehr gestellt werden.

Es wurde dafür die Wache von Crailsheim, 1 Offizier, 1 Trommel-

schläger, Pfeifer und 14 Musketiere zugezogen, die den Markt, der

vom 27. September bis 1. Oktober währte, beſchüßten, und 21 Gulden

3½ Ort für Kost und Löhnung beanspruchten. Fleisch, Brot, Wein

samt andern Viktualien, Küchengeschirr und Bettgewand mußte aus den

sichern Mauern der Stadt Rothenburg o. T. beigeführt und wieder

dorthin abgeführt werden. Auf dem Markte vom 28. Sepember bis

1. Oftober 1641 wurde die Wache von den Ämtern Werdeck und Bem-

berg mit 2 Hauptleuten, 1 Trommelschläger und 20 Musketieren geſtellt.

5. Nach einem Verzeichnis am Schlusse der Rechnung waren im

Amt Bemberg 1641 noch 52 Untertanen vorhanden, nämlich 2 zu Bem-

berg, 9 zu Brettenfeld, 5 zu Englertshausen, 6 zu Kühnhardt, 3 zu

Kleinbrettheim, 24 zu Wiesenbach, je 1 zu Saalbach, Blaubach und

Wittenweiler. Im Jahre 1644 war die Zahl bereits wieder auf 72

gestiegen (14 zu Brettenfeld, 9 zu Englertshausen, 30 zu Wiesenbach

usw.). Im Jahre 1645 fonnte der Muswieſenmarkt „wegen Ankunft

der Erzherzoglichen Völker“ nicht gehalten werden. Im folgenden Jahre

1646 fand zwar der Markt ſtatt ; es mußten aber neben dem Haupt-

mann und 30 Musketieren aus dem Amt Bemberg umb großer lln-

sicherheit und der streifenden Parteien" noch der Vogt zu Crailsheim

mit 13 Musketieren 5 Tage lang zur Bewachung des Markts zugezogen

werden; der Amtknecht mußte in Ermanglung eines solchen zu Wiesen-

bach vom Amt Gerabronn, der Trommelschläger, wie schon seit einigen

Jahren, von Kirchberg a. J. berufen werden. Im Jahre 1673 wurde

der Markt wegen der in der Gegend lagernden kaiserlichen und fran-

zösischen Armeen bis Ende Oktober verschoben.

"

6. Was die Zolltaren betrifft, so erfahren wir aus der Amts-

rechnung von 1647, daß bei dem Rohrturm an der Rothenburger Land-

wehr an Zoll von jedem Stück Vieh, groß oder klein, 2 Pfennige, von

jedem Wagen oder Karren aber, der beladen aus- und einging, 4, 6,

10, 17, 20, 24, 42 Pfennig, 1 Ort je nach Belastung und Ware ein-

gefordert wurden ; der Viehzoll auf dem Muswieſenmarkt war auf 4,

6 Pfennig, 2, 3 Kreuzer je nach Größe des Viehs, der Schweinezoll
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auf 2-3 Kreuzer festgesetzt. Bezüglich des Judenzolls, der im Jahre

1530 noch nicht bestand, erfahren wir 1647, daß von jedem Juden,

der auf dem Markt anwesend war, jeden Tag 1 Bazen erhoben wurde.

Über das Standgeld von den Krämern finden sich 1647 folgende

Bestimmungen :

Von einer Kochhütte werden 12, 24 Pfennig erhoben.

Von einem Wagen mit Wein, Bier, Brot, Häfen, Wannen uſw.

6, 8, 12, 17 Pfennig Standgeld.

Von jedem Buchkrämer, Leinwatkrämer, Huter, Kürschner, Sattler,

Seiler, Gerber 4, 6, 12 Pfennige Standgeld.

Die Gebühren für Schau der Schweine waren 1647 noch in gleicher

Weise wie 1530 (Art. 9) verteilt . Die Waggebühren betrugen 1 Pfennig

von 2 Pfund zu wägen.

Die Marktbeamten waren 1647 wieder auf 14 Zöller, 2 Umgelter,

1 Marktmeiſter und 1 Amtknecht angewachſen ; 2 Hauptleute, 1 Trommel-

schläger und 30 Wächter sorgten für den Schuh des Marktes .

7. Da im 17. Jahrhundert die Marktgebühren und Zölle auf der

Muswiese nicht nach festen Säßen, sondern nach dem Wert der Ware,

des Standplates u. dgl . berechnet wurden, läßt sich der Verkehr der

Handelsleute, der Auftrieb von Vieh, die Zahl der Stände in den

einzelnen Jahren aus den Tabellen leider nicht zahlenmäßig errechnen ;

auch fehlt es an Nachrichten darüber, wie viel Pfennige in den Jahren

1619/49 für einen Gulden gegeben werden mußten 54) . Dagegen geben

die Tabellen, wie wir sahen, ein deutliches Bild der stark wechselnden

Verhältnisse im Handelsverkehr der einzelnen Jahre. Ferner läßt sich

der wirkliche Kaufwert der Reineinnahmen 55) der Herrschaft aus dem

Muswiesenmarkt in sehr einfacher und einwandfreier Weise dadurch

ermitteln, daß wir die Reinertragssumme mit den Preiſen beſtimmter

Lebensmittel in den betreffenden Jahresrechnungen vergleichen.

Im Jahre 1617 konnten für den Reinerlös von 81½ Gulden erworben werden :

5 Rinder zu je 14 Gulden (= 70 Gulden) und für 11½ Gulden rund 1440 Kraut:

köpfe (das Hundert zu 3 Drt 12½ Pfennigen) ; oder 11 Schweine zu je 7 Gulden

und dazu rund 560 Krautköpfe für 4½ Gulden . Der Reinerlös von 1620 mit 78

Gulden kam dem Wert von 6 Rindern zu 13 Gulden oder 3412 Hämmeln (zu 2 Gulden

1 Ort das Stück) gleich. Der Reinerlös des Inflationsjahres 1622 mit 165 Gulden

war dagegen nur gleich dem Kaufwert von 16 Hämmeln ( 1 Stück zu 10 Gulden)

oder 11 Schweinen ( 1 Stück zu 15 Gulden), oder 41212 Pfund ungarischem Ochsen-

54) Im Jahre 1617 war 1/2 Drt = 31 ; also 1 Ort = 62 und 1 Gulden =

248 .

55) Die Reineinnahmen ergeben sich ohne weiteres aus Tabelle D durch Abzug

der dortigen Ausgaben von den angegebenen Gesamt(Brutto) einnahmen.
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=
fleisch (das Pfund zu 6 Bazen 6/15 Gulden). Der Reinerlös von 1626 mit 88 Gulden

war gleich dem Wert von 7 Rindern (zu 12 Gulden) und nicht ganz 2 Hämmeln (zu

je 2 Gulden 1 Ort). Dagegen konnten für den Reinerlös von 1633 mit 23½ Gulden

nur gekauft werden : rund 3½ Schweine ( 1 Stück zu 6 Gulden 3 Ort) oder nicht ganz

8 Schafe (1 Stück zu 6 Gulden), ähnlich 1640 für den Reinerlös von 16 Gulden

rund 21½ Schweine (zu je 6 Gulden 20 Ort). Für den Reinerlös von 1643 mit

63 Gulden erhielt man dagegen 18 Schweine (1 Stück zu 3½ Gulden) oder über

25 Eimer Bier ( 1 Eimer zu 2½ Gulden), oder 14 Eimer Wein ( 1 Eimer zu 4 Gulden),

für den Reinerlös von 1647 mit 20 Gulden rund 5 Schweine (1 Stück zu 4 Gulden

3/4 Ort) . Es würde zu weit führen, an dieser Stelle weitere Berechnungen für die ein-

zelnen Jahre zu geben .

12

VI. Die Grafen von Hohenlohe im Besik eines

Muswiesenzolls.

1. Eine merkwürdige, in ihren Anfängen tro Anfrage bei ſämt=

lichen Hohenlohischen Archiven dunkel gebliebene Gerechtsame bildet der

Besitz der „3 Zölle zu Rot am See, Musdorf und auf dem

Muswiesenmarkt" seitens der Grafen zu Hohenlohe. Jeder Leser

wird aus dem vorhergehenden Abschnitt den Eindruck gewonnen haben,

daß von irgendwelchen Zollrechten der Grafen von Hohenlohe vor

1650 an den drei genannten Orten nicht die Rede sein kann ; solche

Rechte müßten doch irgendwie in den Amtsrechnungen von 1617–1649

in Erscheinung getreten sein. Da nun aber tatsächlich im Jahre 1698

laut noch im Staatsarchiv in Stuttgart (aus Brandenburg-Ans-

bachischen Beständen) vorhandenen . Originalurkunden diese drei Zölle

von den Grafen von Hohenlohe an das Haus Brandenburg-Ansbach

abgetreten wurden, kann an der Tatsächlichkeit solcher Zollrechte der

Grafen von Hohenlohe nicht gezweifelt werden, obwohl wir aus den

Archiven der beiden Vertragsparteien irgend etwas über den Zeitpunkt

ihrer Entstehung festzustellen nicht in der Lage ſind.

Die Veranlassung zur Abtretung dieser „bisher der Grafschaft Hohenlohe incorpo-

rirt geweſenen und in dem brandenburgischen territorio liegenden 3 Zölle “ 5*) bot

die Pflicht zur Einlösung zweier Schuldscheine des verstorbenen Grafen Joh. Philipp

von Hohenlohe über 237 Reichstaler Darlehen vom Juden Jſaak Model, Sohn des

Hofjuden Mary Model zu Ansbach, vom 14. Juni 1692, ſowie ſeines gleichfalls ver-

56) So ist der Wortlaut in dem Spezialbefehl des Grafen Philipp Ernſt zu

Hohenlohe-Langenburg, Hofratspräsidenten zu Köln, regierenden Herrn der Grafschaft

Schillingsfürst vom 16. 26. 3. 1698 an die 2 Zöller zu Rot am See und Bretten-

feld, wonach sie die drei Zölle mit allen iuribus, wie sie bisher die Grafschaft genußt

habe, mit allen eingehenden Zollintraden und Gefällen fortan an das Haus Branden-

burg-Onolzbach liefern ſollen.



Geschichte des Muswieſenmarktes. 103

ſtorbenen Vaters, des Grafen Ludwig Gustav von Hohenlohe-Langenburg, Kais. Ge-

heimen Rats und Kämmerers über 8900 Reichstaler Dailehen von obigem Hofjuden

Mary Model zu Ansbach (ausgestellt zu Nürnberg) vom 30. Dez. 1693 57).

Am 23. Februar 1698 schloffen nun Deputierte des Markgrafen Georg Friedrich

zu Brandenburg-Ansbach und des Grafen Philipp Ernſt zu Hohenlohe als Erben der

vorgenannten Grafen (ſeines Bruders bzw. Vaters) einen Vergleich dahin ab :

1. Graf Philipp Ernſt tritt für diese Schuld die erwähnten 3 Zölle an den Mark-

grafen ab.

2. Da diese Zölle zu den Hohenlohe-Waldenburgischen Fideikommißgütern gehören,

hat er die Zustimmung der Agnaten zur Veräußerung beizubringen.

3. Außerdem werden zur Tilgung der Schuld weitere 3500 Gulden rhein. Wäh-

rung in landläufigen und im fränk. Kreis gangbaren Sorten binnen 14 Tagen bar an

den Markgrafen bezahlt.

4. Nach Erledigung dieser Verpflichtungen werden die 2 Obligationen extradiert.

Das Ratifikationskonzept des Markgrafen über diesen Vergleich, datiert vom 28. Febr.

1698, findet sich gleichfalls bei den Akten. Die Agnaten, Graf Philipp Karl von Hohen-

lohe und Graf Ludwig Gottfried von Hohenlohe, Vettern, erteilten gegenüber ihrem

Better Grafen Philipp Ernst von Hohenlohe am 20/30 . März 1698 den „ Consens“ zu

dieser Veräußerung, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, daß bei einer über kurz

oder lang erfolgenden Zollerhöhung durch den neuen Inhaber der Zölle von der Graf-

schaft Hohenlohe und deren Untertanen nicht mehr an Zoll als bisher üblich abgefor=

dert werde. Selbſtverſtändlich wurde der eigentliche Gläubiger, der Hofjude Mary Model

zu Ansbach, für die Abtretung der Schuldſcheine bzw. der Forderung an den Markgrafen

von leşterem in anderer Weise entſ hädigt.

2. Um zum Verſtändnis dieſes Hohenlohischen Zolles zu gelangen, iſt

es notwendig, auf die einzelnen Zollarten einzugehen. Das Salbuch

von 1700 unterscheidet drei Zollarten im Amt Wieſenbach.

Die erste Art ist der allgemeine Land- und Wegzoll, der das

ganze Jahr über eingenommen wird ; im Amt Wiesenbach sind solche

Zollſtätten zu Wiesenbach, Brettenfeld und Kleinbrettheim ; nach dem

erst vor wenig Jahren getroffenen Akkord mit Hohenlohe- Schillings-

fürst sei nun noch der (Weg)zoll zu Musdorf hinzugekommen. Dieser

Zoll wird durch besondere ordinari - Zolleinnehmer - vierteljährlich vor

dem Kastneramt Crailsheim verrechnet, der Kastner zu Wiesenbach hat

also nichts mit diesem Zoll zu schaffen.

Die zweite Art ist der Marktzoll auf dem Muswieſenmarkt, der

in den Zoll bei dem Rohrturm und auf dem Viehmarkt zerfällt.

Die dritte Art ist der hier nicht näher zu schildernde sog. Würz-

burgische Guldinszoll, ein Getränkezoll, von dem Würzburg zwei

57) Die Schuldscheine und die übrigen in Abschnitt VI genannten Urkunden (ins-

gesamt 6 Nummern) finden sich im Staatsarchiv, Abt. Oberamt Gerabronn Büschel 55.

Die Schuldscheine sind nicht die an den Schuldner 1698 zurückgegebenen Originale,

sondern Vidimus vom 16. 3. 1698.
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Drittel, den zwei brandenburgiſchen Häuſern ein Drittel zuſtehen und der

im Amt Wiesenbach nur am Amtssitz und zu Salbach eingenommen.

wird. Nach dem Salbuch von 1700 ist also an Stelle der drei Hohen-

lohischen Zölle ein brandenburgiſcher, dauernder Wegzoll zu Mus-

dorf eingerichtet worden.

3. In dem ältesten Aktenband über den Muswieſenmarkt (von

1612-84) findet sich ein im Jahre 1630 (28. Oktober) zu Ansbach

gefertigter Extrakt, der den klarsten Aufschluß über die Häufung von

Zöllen, wie sie schon 1524 bei Musdorf bestand, gibt. Dieser Extrakt

,,aus einem in Pergament gehefteten Buch, genannt Rothenburgiſch

Buch anno 1524 mit I signiert" betrifft die „ Ordnung mit dem Zoll

zu Musdorf auf dem Markt Fol. 22", die in Form eines Schemas

wiedergegeben ist . In einem Kreis steht : das ist der Markt und aller

Zoll, der im Markt gefället, ist meines gnäd . Herrn (Brandenburg).

Dann ist nach 5, bzw. 6 Richtungen der Windrose, die 6 von Mus-

dorf ausgehenden Straßen bzw. Wegen entsprechen, geſchrieben :

1. Das ist der Zoll vor dem Braitenloch, nimmt der Kastner zu

Crailsheim ein (= Nordrichtung ; der Wald Braitenloch liegt nord-

westlich des Rohrturms) .

2. Das ist der Zoll bei der Schwarzen Mühl, den nimmt der

Kastner zu Crailsheim ein (= Mühle am Ostende von Bretten-

feld : Nordwestrichtung).

3. und 4. Das ist der Zoll bei dem Rödersee ( Roter See bei

Rot a . S.) , nimmt mein Herr von Hohenlohe ein = Südwest-

richtung. Dazu ist bemerkt : Nota : Bei diesen beiden Wegen,

welche zusammengehen, ist Schillingsfürst nur 1 Zollstell berechtigt.

5. Das ist der Zoll auf Limpach (südl. von Kühnhart) zu, nimmt

mein Herr von Hohenlohe ein Südostrichtung.
=

6. Dahinein liegt der Rorthurn ; vor dem Thurn ist der Zoll

meines gnäd. Herrn (Brandenburg), nimmt der Kastner zu Bem-

berg ein Nordostrichtung. (Ein ähnliches Schema, bei dem die

hohenlohischen Zölle 3-5 in einen Zoll zusammengezogen sind,

ist von 1694 datiert.)

-

Hier haben wir deutlich die zwei hohenlohischen Zölle zu Rot

am See und Musdorf (= auf Limpach zu) ; der hohenlohische Mus-

wiesenzoll, der 1694 klar als Wegzoll bezeichnet wird, ist noch im

Salbuch von 1700 deutlich, vom Marktzoll des Amts Wiesenbach

geschieden, erkennbar ; es heißt darin, den Marktzoll nimmt das Amt

Wiesenbach für sich selbst ein, ohne denjenigen, welchen das Amt Crails-

heim darbei einziehet. Hier ist klar, daß das Amt Crailsheim diejen
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weiten Muswiesenzoll als Nachfolger des hohenlohischen Zolls auf dem

Nuswieſenmarkt bezieht. Hinzuweisen ist auch noch auf eine drei Folio-

eiten umfaſſendes Zeugenverhörprotokoll von 1677 über den hohenlo-

iſchen Zoll auf der Muswieſe und die hierauf sich stüßende Äußerung des

Wiesenbacher Kastners vom Herbst 170958), der anläßlich eines Streits

mit dem Amt Crailsheim bemerkt, der hohenlohische Zoller habe seiner-

zeit nur das Recht gehabt, den Zoll nur (am hohenlohischen Zollstock)

gegen Limpach zu während des Viehmarkts und am andern Tag, dem

rechten Markt, bis mittags 12 Uhr zu erheben (= Muswieſenzoll). Der

hohenlohische Zoller durfte nicht auf den Markt selbst hereinkommen.

und etwa dort den geborgten (gestundeten) Zoll von den Händlern

erheben. Dasselbe Recht habe jezt nach dem Verkauf des hohenlohiſchen

Zolls an Brandenburg das Amt Crailsheim, nicht aber etwa, wie von

Crailsheim behauptet wird, auch am Rohrturm. Hier sehen wir also die

beiden hohenlohischen Wegzölle zu Rot am See und Musdorf und den

hohenlohischen Zoll am Muswieſenmarkt als neue Einnahmequellen des

Kastenamts Crailsheim neben dem alten brandenburgischen Marktzoll,

den das Amt Bemberg-Wiesenbach einnimmt.

"

4. In dem ältesten Aftenband über den Muswieſenmarkt findet sich

eine am 1. Oktober 1669 von dem Original abgeschriebene Copia des

Hohenlohe-Schillingsfürſter Zolls , wie solcher das Jahr durch von

dem (hohenlohischen) Zollbeständer zu Musdorf eingezogen wird".

Dieser Hohenlohe auf Schillingsfürst gehörige, mit Recht [von den

Hohenlohe] an sich gebrachte uralte Zoll" (wie es in diesem Tarif

heißt) gehörte also zu der oben erwähnten ersten Art, den Land- und

Wegzöllen. Dieser hohenlohische Zolltarif zu Musdorf, der die Art

der im 16./17. Jahrhundert die Reichsstraße nach und von Rothenburg

paſſierenden Waren sehr klar erkennen läßt, war folgendermaßen geſtaffelt:

Jedes Pferd an einem Weinwagen oder Karch gibt 2 S

Jedes Pferd, hinter welches Eisen, Centnergut oder Karchnerwerk

geladen 8 S

Von Weinstein oder Papier gibt ein Pferd 2 s

Jede Salzscheibe 1 ; aber das Bruchsalz von jedem Pferd 1 S

Das Harz gibt von einem Pferd 6 S

1 Wagen) o(der) K(arch) aufgeladene Zarchen (Reifen, Holzein-

fassungen zu Sieben) 8 S

1 W. o . K. mit Taubenholz (Faßdauben) gibt von jedem Pferd 2 S

1 W. o. K. mit Schreinerwerf 12 S

58) Kopie im Bande betr. Muswieſenmarkt von 1703 20 ( ſ . Abſchnitt VIII) .
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1 W. o. K. mit Reisstangen 4 S

Jeder W. mit Hausrat von jedem Pferd 12 s

Aber die Beth (Betten), ſo man auch damit fährt, gibt jeder Zipfel

einen halben Gulden ; ist von alters her also gehalten worden.

1 W. o . K. an neuen Büttner-Kübeln oder Gelten 12 S

Desgleichen gibt eine Fuhr mit Roſten von jedem Pferd 2 S

mit Brettern 4 S1 W. o . K.

mit Kohlen 4 S1 W. o. K.

1 W. o. K. mit Holz 1 S

Ein Wagen mit Latten, Heu, Stroh, Zimmerholz, Felgen, Spaichen,

Ar (Achsen), Naben, Leiterbaum gibt 4 S

Ein W. mit Lohe beladen 8 s

1 W. o. K. mit Obst oder Rüben 8 S

1 Karch mit Kraiden (Kreiden) von jedem Pferd 4 S

Jedes Malter Korn, Dinkel oder Haber 2 S

Gersten, Erbs und Linsen 1 S

Jeder Karch mit Nüſſen, Käſten (Kastanien) oder Aschen ( = Holz-

asche ?) beladen 4 S

Eine Ladung mit Wänd (!) gibt von jedem Pferd 4 S

Desgleichen 1 Ladung mit Stahl oder Flauden (Abfall von Schmied-

eisen) von jedem Pferd 9 S

100 Sensen, gibt ein Pfund S

Ein Schock Sicheln geben 2 S

Eine Tonne mit 1, Schmier, Kalbmus ( Calmus, Ackerwurz =

Magenheilmittel), Häring, Honig, rheinisch oder ander gesalzene War

gibt 5 S

Eine Ladung mit Gewürz oder Gewand gibt von jedem Pferd 12 s

Ein Centner Karpfen 4 S

Ein Centner Hechte 6

Ein Centner Renken oder andere Dürrfisch 4 S

Eine Ladung mit Zinn, Blei, Hanf, Flachs, Wachs, Köterwollen,

Schmalz, Käse, Schmehr, Unſchlitt, Stockfisch, Blateiß (getrockneter

Meerfisch, Scholle) gibt von jedem Pferd 9 S

Eine faiste Sau 2 ; 1 magere Sau 1 S

Ein Schaf 1/2 S

Ein erwachsenes Pferd 6 ; ein Füllen 3 S

Von 100 Gänsen eine Gans 2 S

Ein Rind gibt 2 , 1 Kalb 1 S

Eine Ochsen- oder Rindshaut 2 S

Ein Schaf- oder Kalbfell 1 S
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Ein reitender Jud gibt 12 S, ein gehender Jud 6 S

Judenpferd, ſo zum oder vom Markt geritten werden, gibt jedes

Pferd 12 S

Judenweiber oder Kinder, die gehen, geben jedes 6 S

Ein toter Jud gibt 1 Gulden.

Ein Jud, der Güter führt, gibt doppelten Zoll, inhaltlich dieſer

Ordnung. Aber nach meines gnäd . Herrn (v . Hohenlohe) erneuerten

Ordnung gibt er von 1 Pferd 1/2 Gulden.

Die Tarifierung in Pfennigen und an einer Stelle noch in Pfund

(Pfennigen) läßt darauf schließen, daß der Zolltarif lange vor 1669

erlaſſen wurde und wahrscheinlich noch ins 16. Jahrhundert zurückgeht.

Beachtenswert an dem Tarif iſt die weithin durchgeführte Abſtellung

auf die Zahl der den Wagen ziehenden Pferde bei Bemessung des Zolls .

Der vorliegende Tarif wird sich bei den schlechten Wegen in jener Zeit

in sehr vielen Fällen auf das Doppelte erhöht haben, da oft zwei

Pferde zum Vorspann erforderlich gewesen sein werden.

VII. Die Brdnung des Muswielenmarkts nach dem

Salbuch von 1700.

Für die Zeit um 1700 erhalten wir durch das von dem Renovator

des Oberamts Crailsheim Johann Erasmus Göz angefertigte Sal-

und Lagerbuch des Amts Bemberg vom Jahre 1700 das reichste und

zuverlässigste, bis in alle Einzelheiten gehende Bild des Muswiesen-

markts 5º) . Es erſchien als zweckmäßig, dieſe Mitteilungen unvermischt

mit den früheren Nachrichten in beſonderem Zuſammenhang darzubieten .

In der folgenden Darstellung ist daher der sachlich neue Inhalt voll-

ständig wiedergegeben.

Der Verfasser des Salbuchs führt in der Einleitung seiner Beschreibung aus, der

eigentliche Ursprung des Markts , den das Haus Brandenburg „ von unerdenklichen Jahren

hero berechtigt ist, jährlich an Michaelis bei dem Flecken Musdorf zu halten“, solle

von der Großen Wallfahrt herkommen, welche im päbstischen Weſen“ jährlich an dem

Michelsfest zu der dem Hl. Erzengel Michael zugeweihten Kirche nach Musdorf ange-

59) Staatsfilialarchiv Ludwigsburg, Kastenamt Bemberg. Der Band umfaßt

zunächst einen Zusammentrag aller jährlichen beständigen Gefälle an Geld und Ge-

treide bei dem Amt Bemberg", sodann das Salbuch über die dem Stift zu St. Gum-

brecht in Onolzbach zugehörigen Untertanen und Lehengüter, welche in und um das

Amt Bemberg gelegen und deren Inspektion einem Kastner daselbst anvertraut ist

(196 S.; von 1700), endlich auf 965 Seiten das Salbuch des Amts Vemberg; der

Abschnitt XXIX Von Mark(t)rechten enthält auf S. 345-393 die Beschreibung des

Muswiesenmarkts .
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stellt worden sei. Man habe nicht allein die vielen Opfergaben an Obst, Getreide,

Fleisch, Geflügel und andern Eßwaren zum Verkauf wiederum öffentlich ausgestellt,

ſondern es ſeien auch wegen der versammelten großen Menge Menschen viele Krämer,

Bäcker, Wirte und Köche (wie heutigen Tags noch bei dergleichen großen Wallfahrten

geschieht) mit allerhand Eßwaren und Getränk dahin gekommen . Deren Hantierung

habe nach und nach also zugenommen, daß endlich ein so großer und berühmter Jahr-

markt, wie er jetzt beschaffen ſei, daraus erwachſen ſei . Wenn der Renovator Göß aber

weiterhin meint, „daß darüber (über den Markt und seinen Ursprung) die ſchriftlichen

Privilegien zweifelsohne bei dem hochfürstlichen Archiv in Onolzbach zu finden ſein

werden“, so hat sich dies leider, wie wir sehen, als ein Irrtum erwiesen. Weder in

jezt bayrischen noch württembergischen Staatsarchiven haben sich solche Privilegien finden

laſſen. Die Ansbachische Hofratskanzlei frug selbst am 17. 7. 1690 bei dem Kasiner zu

Wiesenbach ohne Erfolg nach solchen Privilegien. Daß die Wallfahrt höchſtens einer

der Gründe für das Entstehen und Aufblühen des Markts im Mittelalter gewesen sein

könnte, müßte Göz schon der Gedanke daran nahegelegt haben, daß ja der Markt nach

Änderung der Religionsverhältnisse in jenem Gebiete durch die Reformation nach der

eigenen Darstellung von Göß noch größer und berühmter als früher wurde, obwohl

der angebliche Hauptgrund, die Wallfahrt, seither weggefallen war.

Der Markt dauerte nach der Darstellung des Renovators Götz von

alters her regelmäßig 3 Tage, nämlich :

1. Der Vor- oder Viehmarkt vor dem Tag Michaelis oder „ am

Michels Abend" (= der ganze Tag vor Michaelis), d . i. der

28. September.

2. Der rechte Markt am Tag Michaelis .

3. Der Nachmarkt am Tag nach Michaelis.

Jedoch wurde, wie wir schon oben beſtätigt sahen, ſchon im 17. Jahr-

hundert auch der 4. Tag, der im Jahre 1690 sogenannte Hafen markt,

und bisweilen, wenn an den vorhergehenden Markttagen „ unſtätes

Wetter" gewesen war, auch der 5. Tag zur weiteren Markthaltung erlaubt.

Schon von 1690 ab sind regelmäßig zwei Hauptmarkttage, alſo im

ganzen vier volle Markttage nachweisbar. Eine wichtige Änderung

der Marktzeit brachte die Einführung der neuen Gregorianischen Zeit-

rechnung in den brandenburgischen Gebieten im Jahre 1700. Da der

gleichfalls berühmte große Markt zu Königshofen an der Tauber jezt

auf den Michaelistag nach neuem Stil fiel, ſo mußte entſprechend einem

Antrag des Kastners vom Mai 1700 der Muswieſenmarkt, um ein die

beiderseitigen Herrschaften wie die Krämer und Handwerker schädigen-

des Zusammentreffen zu vermeiden, auch künftighin am alten Michaelis-

tage abgehalten werden, der nun dem 10. Oftober entsprach (laut Defret

der brandenburg . Hofratskanzlei vom 21. Juli 1700).

Der Markt wird auf dem freien Feld „stracks" (= unmittelbar) an

Musdorf daran auf den in der Richtung auf den Rohrturm zu gele-
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genen Wiesen und unbesämten (noch nicht mit Winterfrucht besäten)

Ackern gehalten ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören und welcher

Herrschaft die Besitzer untertan sind. Jedermann, was er sei oder wo-

her er komme, darf ohne Rücksicht auf Zunftzwang und sonstige Pri-

vilegien allerlei gute und gerechte Ware feilhaben. Der Anspruch des

Hauſes Brandenburg auf alle hohe fraischliche und niedere Obrigkeit,

Herrlichkeit, Gebot und Verbot in allen Häusern zu Musdorf, auf der

Gaſſen, den Wiesen, Äckern und der ganzen Markung während des

Markts wurde von den andern Herrschaften zwar bestritten, soweit die

Häuser und Lehengüter ihrer Untertanen in Betracht kamen, aber in

der Wirklichkeit ließ sich eine solche Unterscheidung bei dem Marktver-

kehr nicht durchführen ; die starke bewehrte Wache des Markts sorgte

wohl auch dafür, daß die Streitfrage über mehr oder weniger förmliche

Protesterklärungen nicht hinausfam.

A. Die Verrichtungen des Kastners.

Es folgen nun die Bestimmungen über die Aufgaben des Kaſtners,

des Amtsknechts und der Marktwächter auf dem Muswieſenmarkt.

Einen für unser Land wohl einzigartigen Einblick in die Technik des

Marktbetriebs, der auch um 1700 hier noch durchaus mittelalterlichen

Charakter aufweist, bietet die Aufstellung darüber, „ was ein Kaſtner

bei diesem Markt in Observanz zu nehmen hat" :

1. Was der Kastner im Zollhaus bestellen und dahin

führen lassen soll :

2 Tische, 4 Schrannen, 2 Waagbretter mit kurzen Seilen.

Das kleine Waagbälklein mit den darzu gehörigen Gewichtsteinen .

Alle Zollbüchsen soll er vor dem Abend oder morgens vor Tag

hinüberführen, daß sie ihre Brieflein daran haben, nämlich die Namen

der Einbringer oder Gefälle.

1 Gläslein mit Tinte.

Papier, Federfiele und Schreibmeſſerlein.

1 Schächtelein, worin Vorbeschriebenes gelegt werde.

1 Goldwaag.

2 Rechenbücher mit Rechenpfennigen.

Allerlei Einnahme- und Ausgaberegister und Gültbuch.

2 Stippbüchsen. Nadel und Faden. Briefe, den Markt belangend 6º).

=
60) Stippbüchsen : Büchsen, in die das Zollgeld oder dgl. hineingestippt (= ge=

stoßen) wird (durch einen Schliß) . Unter Briefen sind hier Urkunden zu verstehen,
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Verzeichnis guter und verbotener Münz.

1 fleines Scheerlein, Siegelwachs und Kreide.

1 verschlossenes Trüchlein.

6 Spieße; 1 kleines und 2 Büchsen-Fäuſtling (= Handfeuerwaffe,

Pistole) samt den Spaneisen und solle solches in die Kammer an der

Stube (im Zollhaus) gelegt werden.

1 Sack mit Haber.

Leere Beutel. Lichtputzen. Kleingeld.

3 Pfund Lichter.

Käse und 3 Käsförblein.

2 Eimer Bier oder Birnenmost.

1 Faßhahnen ; 1 paar Zäpflein ; ein wenig Flachs zu den Hahnen ;

1 Zapfenbohrer.

24 Teller.

6 weiße Laib und 6 schwarze Laib Brods.

Auch klein gespaltenes Holz. 2 Büschel Spän.

1 Bratspieß. 1 Feuerhund. 1 Reibeisen und Roſt.

1 Bläzleinsgäbelein (= Kuchengabel) .

Etlich eiserne und hölzerne Kochlöffel.

1 Bratpfanne, 2 Hackmesser, 1 Hackbänklein, 1 Dreifuß.

Sand- und Reibwüsch . Spülflecke.

Pfannen. 1 Keſſelein.

6 zinnerne Schüſſeln. 24 Löffel. 4 Gläser. 4 Salzfäßlein. 3 Maas-

fannen.

1 Centner Rind- und gutes Hammelfleisch.

Alte und junge Gülthühner sollen die Untertanen auf den Markt

und ins Zollhaus bringen.

Item süßes und saures Kraut.

Rüben und Zwiebel, Würz und Salz . 2 Maas Schmalz .

3 Tischtücher. 2 Handzwehlen " ) (= Handtücher).

Schuhe und Stiefel.

Bett-Kissen, Pfülben und Bettſtatt.

2 Hühnerkörbe zu den alten und jungen Gülthühnern.

Item Karten, Würfel, Lichter und hölzerne Leuchter zum Gespiel.

4 oder 6 Kuffen 62) zum Würfeln in der Spielhütte .

wahrscheinlich
-

Marktverordnungen ; Marktprivilegien sind damit zweifellos nicht ge =

meint, da der Renovator Göt ja selbst solche nur im Ansbacher Archiv vermutet

(f. oben), nicht aber selbst anführt.

61) Im Text steht : Handquellen .

62) Kuffen eigentlich = Bottiche ; gemeint sind Holzbecher zum Würfeln.
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1 Sonnen- und 1 Schlagührlein .

Item ſoll in der Kuchen im Zollhaus niemand zu eſſen noch zu

trinken gegeben werden, sondern in der Stuben allein.

Es erscheint nicht unangebracht, an dieser Stelle das Inventar

des Amts Bemberg (Wiesenbach) mitzuteilen, da der Hauptteil des-

selben eben auch zum Muswieſenmarkt gebraucht wurde. Es findet sich

in jedem Jahrgang der uns erhaltenen Amtsrechnungen von 1617 bis

1649 am Ende derselben verzeichnet, natürlich im Laufe der Jahre

mit manchen Veränderungen, Abschreibungen und Erneuerung von

Stücken. Der eiserne Beſtand waren die amtlichen Gewichte, nämlich

(1617) je ein aus Messing gefertigter halber Zentnerſtein, 25 Pfund-

ſtein, 8, 6, 4, 2, 1, 1½ Pfundſtein, ein meſſingener Vierling und halber

Vierling, welche alle auf dem Michaelismarkt zu Musdorf und — eine

sehr bemerkenswerte Verwendung für amtliche Gewichte zum Fischen

zu Reinsbürg 63) gebraucht werden. Außerdem werden 1617 ein eiserner

Wagbalken und 2 Wagbretter mit 8 Kettlein erwähnt, ferner 5 rote

eiserne Zollbüchsen neben 7 kleinen zerbrochenen Zollbüchsen von Blech

mit nichtsnügenden Schlössern, „ darin man allen Zoll und Standgeld

auf dem Markt einlegt" . An Stelle der alten wurden 1617 vier neue

Zollbüchsen (um 3 Gulden 2 Ort) und drei neue Schlößlein zu den-

ſelben (um 1 Ort) gekauft, auch zwei große neue Schlösser zu den

Getreideböden des Amts beschafft. Dieses Inventar blieb in derselben

Weise die Jahrzehnte über bis 1649 erhalten ; nur die Zollbüchsen

mußten von Zeit zu Zeit ersetzt werden.

-

-

1624 wurden ein Zeichen der unsicheren Zeit 2 Schlösser zu Gefängnis

und Eisen, 3 neue Fußbänder und eine eiserne Kette zu den Gefangenen beschafft ;

aber auch eine eiserne Elle kam in Zugang für das Zollhaus . Im Jahre 1631 wurde

neben 3 Hühnerkörben (ſ. oben) neue Bein- und Armſchellen samt einer Kette für die

Gefangenen und 2 Partisanen angeschafft, aber auch mitten im 30jährigen Krieg

ein neuer Registraturkaſten mit 24 Schubladen und 2 vergitterten Türen für das

Amthaus geliefert. 1633 wurde ein neues Kornmaß gekauft. 1642 waren alle leichteren

Gewichte bis zu 8 Pfund „durchs Kriegsvolk verkommen“, ebenso die 2 Partiſanen ;

der neue schöne Registraturkaſten aber wies nur noch 4 Schubladen auf, die übrigen

hatten die Soldaten verbrannt. Im Jahre 1643 wurde je ein rauhes und glattes

Getreidemaß des im Amt üblichen Rothenburger Maßes nebst 1 Kornſchaufel neu be-

schafft ; auch 2 kleine Fahnen, die auf dem Muswieſenmarkt ausgesteckt werden, er-

ſcheinen erstmals 1643 ; im nächsten Jahre (1644) kam eine große Marktfahne dazu ;

die 2 ersteren waren aber schon wieder 1646 von den Soldaten „vertragen“, 1647

wieder ersetzt.

63) Gde. Reubach OA. Gerabronn : ein 1557 von Brandenburg-Ansbach erwor

bener Ort mit einem Jagdschlößchen und dem Schlößleinsbach daſelbſt.
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2. Wie es der Kastner mit dem Läuten halten solle.

a) Am Vormarkttag (28. September), dem Viehmarkttage, soll er

das frühe Ave Maria nicht läuten laſſen, ſondern um 1/27 Uhr mor-

gens . Je früher man läutet, desto besser mag der Viehzoll eingebracht

werden. Wenn die Zöllner und die Wächter im Harniſch vorher auf

dem Viehmarkt sind und denselben ganz umstehen, so daß kein Vieh

unverzollt hinwegkommen kann, soll der Amtknecht die große Glocke

zu einem Wahrzeichen läuten, daß der Markt erst anfange und jeder

Macht habe, zu kaufen und zu verkaufen. Wer vorher Vieh oder etwas

verkauft, deſſen Ware und Kaufgeld soll verloren sein. Nur die Wirte

durften vorher kaufen, weſſen ſie zu ihren Hütten, Küchen und Schenken

bedurften.

b) Der Schultheiß soll am Markttag im Zollhaus in der Stube

sein und alle Klagen helfen anhören und verrichten .

c) An den drei Markttagen soll fein Ave Maria nachmittags ge-

läutet werden. Wenn der Pfarrer zu Rot (am See) am Markttag in

in die Kirche gehen und predigen will, soll man kein Vorzeichen mit

der Glocke läuten, sondern nur ſtracks zuſammenläuten, wenn die Pre-

digt anfängt, damit keine Unordnung auf dem Markt angerichtet wird .

Das Läuten mit einer Glocke in diesen drei Tagen soll den Markt

und seine Ordnung betreffen und bedeuten.

3. Wie der Markt am besten bewacht werden soll.

Am Michaelisabend mit dem Glockenschlag 7 Uhr gibt der Kastner

das Nachtessen bis um 8 Uhr. Darnach soll er vom Tisch aufstehen

und alle, die mit ihm zu Nacht gegessen haben und im Harniſch gehen,

nehmen und mit ihnen selbst um den ganzen Markt herumgehen und

alles, was unrecht ist, abschaffen. Um Mitternacht soll er wieder also

tun oder er mag solches durch den Amtknecht und ein oder zwei Be-

gleiter verrichten laſſen, ſo oft es vonnöten ist. Auch soll der Kaſtner

den Amtknecht mit denen im Harnisch öfters, bei Tag wie bei Nacht,

auf dem Markt herumgehen laſſen, alles Unrechte ab- und hinweg

zutreiben ; er soll nicht zugeben, daß irgend ein Nach- oder Auflauf

werde.

B. Die Verrichtungen des Amtkuechts.

1. Acht Tage vor dem Markt soll der Amtknecht allen Amtsunter

tanen gebieten, daß sie sämtlich und jeder, so oft einer in den 3 Tagen

auf den Markt geht, seinen guten Spieß und Wehr oder wenigſtens

einen guten starken Stecken mit sich trage, besonders diejenigen, die
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Ämter auf dem Markt haben, damit sie den Markthütern im Falle der

Not guten Beistand leisten können.

2. Der Amtknecht soll etliche Tage vor dem Markt allen Wirten

und anderen, die Bretter (für die Stände ! ) kaufen, anzeigen, daß sie

von jedem Schock Bretter 6 Kreuzer innebehalten und den Zöllnern

für das Standgeld geben.

3. Er soll mit denen im Harnisch alle Hanthierer und Verkäufer

dahin halten, daß sie ihre Stände in eine Ordnung" stellen, damit

das Standgeld ordentlich eingebracht werden kann .

4. Er soll die Haus- und Stubentüre (im Zollhaus) wohl verwahren

und verriegeln, damit nicht jeder nach Belieben aus und einkommen

mag.

5. Der Amtknecht soll am Markttag fleißig im Zollhaus aufwarten

und soll innerhalb der Haustüre bei Tag und Nacht zwei Wächter

stellen, damit nicht jedermann eingelassen werde.

6. Der Amtknecht soll dem Hohenlohischen Zoller ) mit

nichten gestatten oder zugeben, daß er einigen (= irgend einen) Zoll

durchs ganze Jahr [in der Richtung] gegen oder vom Rohrturm und

Brettenfeld einnehme von den Gütern, so auf den Michaelismarkt oder

von demselben hinweggeführt werden, es geschehe im Jahr gleich, wann

es wolle. Also Verbot der Zollerhebung aller zum oder vom Mus-

wieſenmarkt geführten Waren, soweit der Hohenlohiſche Zoll(er) in Be-

tracht kommt.

7. Dem Amtknecht und dem Zollbauern (im Zollhaus zu Musdorf)

ſoll durch das ganze Jahr hindurch eine Zollbüchse verſchloſſen über-

geben und befohlen werden, daß sie beide, bis die Zöllner und Um-

gelder am Abend des Vormarkts ankommen, alle Gefälle, nämlich

Umgeld, Zoll, Standgeld, Angießgeld u. a. fleißigst einſammeln und

zuſammen in die Büchse bringen . Es soll auch ein Zettel an der Büchse

sein, daß sie solches zu tun Macht haben, auch, wenn es vonnöten ist,

nach dem Markt. Etliche lassen nämlich ihre Ware bis nach dem

Markt stehen und daliegen, in der Meinung, dann keinen Zoll geben

zu müssen. Aber es soll über kurz oder lang nach dem Markt das

64) Dies ist die Stelle, aus der einmal zu schließen ist, daß diese Dienstanweisung

für den Amtknecht nicht erst 1700 neu gefertigt wurde, ſondern ſpätestens vor dem in

Abschnitt VI besprochenen Verkauf der 3 Zölle durch Hohenlohe erlaſſen wurde. So-

dann ergibt sich hieraus ein weiterer Anhaltspunkt für die Richtigkeit unserer Annahme

in Abschnitt VI. Unter diesem hohenlohischen Zoller kann nach Lage der Dinge gar

kein anderer Zoller verstanden werden als der am hohenlohiſchen Zoll in Rot a . See

oder Musdorf, der eben 1698 an Brandenburg gefallen ist .

Bürtt. Vierteljahrsh . f . Landesgesch . N. F. XXXIII . 8
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Zollgeld ohne Widerrede eingenommen werden, bei Strafe des Verlusts

der Ware.

8. Der Amtknecht ſoll allen, die auf dem Markt bei Tag und Nacht

„hüten “, zu rechter Zeit fürbieten“ [ſie vorladen], daß keiner derselben

über die Zeit ausbleibe.

"

9. Der Amtknecht soll die im Harnisch bei Tag und Nacht fleißig

auf Befehl des Kastners anordnen, selbst mit herumgehen, alles Unrecht

und übel mit Ernst abschaffen helfen.

10. Er soll mit denen im Harnisch den Schmalz- und Leinentuch-

markt [der Warenmarkt der Bauern, s. Art. 12 der Ordnung von

1530] mit Gewalt in einer Ordnung richten alſo, daß ſie zu beiden

Seiten nebeneinander anstehen und zwischen ihnen eine Gaſſe ſei, wie

auch auf dem wüllenen Tuchmarkt", bei Strafe der Verlierung der

Ware, damit das Standgeld ordentlich könne eingebracht werden.

11. Der Amtknecht soll auch sonst fleißig aufwarten, den Markt

wohl versehen helfen, und alles Gezänk wegen der Stände oder sonst,

ferner alles böse Gesindlein“ soviel immer möglich abſchaffen."

C. Die Ordnung für die Marktwächter.

Die Wichtigkeit dieser Wächter für den Marktbetrieb erhellt schon

daraus, daß ihre Pflichten in nicht weniger als 20 Artikeln niedergelegt

sind (Salbuch S. 366-372) . Sie lauten im wesentlichen wie folgt :

1. Aus dem Amt (Bemberg) ſollen „ drei feine, herzhaft und be-

scheidene Männer geordnet werden, von denen je einer an einem der

3 Markttage und die Nacht darauf als ein Hauptmann mit den

geordneten im Harnisch" den Markt mit Wacht und fleißiger guter

Hut versehe, alles Unrecht abschaffe, jedoch nicht zuschlage noch irgend

einen Auflauf verursache, sondern solchen nach Möglichkeit verhindere

und vertreibe, da nichts Gutes daraus entsteht .

2. Jeder Hauptmann soll dahin bedacht sein, den Markt bestens

zu „ verhüten und zu verwahren und die im Harnisch in guter Gewahr-

sam halten" . Wenn sich etwas Ungeschicktes zutrüge, soll er es dem

Kastner alsbald anzeigen und sich bei ihm Bescheid und Befehl erholen.

3. Die Hauptleute und die Geharnischten, die stets auf dem Markt

sind, sollen denen, die auf dem Markt lange Büchſen (= Schießgewehr)

tragen, anzeigen, daß sie die Büchsen in dem Hauſe lassen oder sonst

verschieben und dafür Spieße tragen sollen.

4. Die im Harnisch sollen alle mannbar und im Amt (Bemberg)

sein, nicht von den jungen Buben oder Knechten. Jeder soll in seinem
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Harnisch und der Sturmhaube neben seinem Spieß oder Rohr und

Seitengewehr erscheinen. Am Vor- oder Viehmarkt ſollen in aller Frühe,

venn der Tag anbricht, zu Musdorf vor dem Zollhaus 30 Personen,

ann am Markttag 25 Personen erscheinen. Auf den Nachmarkt ſollen

12 Personen im Harnisch zu frühester Tageszeit zum Zollhaus geboten

verden. Jede Rotte soll ihren Hauptmann haben, wer nicht bei seinem

Hauptmann bleibt, ihm nicht fleißig beisteht, sich vollsauft, ohne Er-

laubnis weggeht oder allein auf dem Markt hin- und hergeht oder

Steht, der ſoll alsbald „um 1 Gulden verſoffen werden“ 65) . Jeder soll

einen Tag und eine Nacht auf dem Markt hüten, bis die andern zur

Morgenfrühe einſtehen .

5. Wenn einer, dem „fürgeboten ist“ , gar (= ganz) ausbleibt oder

gar zu langsam auf den Markt ohne ehafte (triftige) Ursache kommt,

der soll vom Hauptmann und seiner Schar um 1 Gulden gestraft

werden und dazu in der Herrschaft Strafe stehen.

6. Die im Harnisch sollen nicht allzumal aus einem Flecken ge-

nommen werden, damit auch Leute darin bleiben. Wo man heuer auf-

hörte, soll übers Jahr an dem andern angefangen werden, auf daß

es gleich zugehe,

7. Die im Harnisch sollen bei dem Hauptmann bleiben, auf ihn

warten, neben und mit ihm den Markt zum fleißigsten bewahren helfen

und ohne des Hauptmanns Willen nichts handeln.

8. Dieser Artikel über die Ordnung des Schmalz-, Leinen- und

Wolltuchmarkts lautet entsprechend wie oben B Art. 10.

9. Die im Harnisch sollen sonst auch alle Stände helfen machen,

darbei sein und mitgehen.

10. Die im Harnisch sollen den Viehmarkt umstehen und ernstlich

handhaben, kein Vieh unverzollt fortpaſſieren laſſen, aber keinen Zoll

einnehmen 6) . Und das alles soll am Vormarkt geſchehen.

11. Die im Harnisch sollen die Viehmärkt eng zusammentreiben und

eine Gasse durch den ganzen Viehmarkt lassen ; wo das verkaufte Vieh

am meisten abgetrieben wird, daselbst sollen die im Harnisch und die

Zöllner mehrerteils stehen und acht haben, damit dem Zoll durchaus

fein Abbruch geschehe.

12. Die Geharnischten ſollen bei der Nacht fleißig auf den Äckern

gegen dem Rohrbachsholz wachen ; denn alles, was gestohlen wird,

wird gemeiniglich daſelbſt hinausgetragen.

65) D. h. einen Gulden Strafe zahlen, der dann in Getränke für die Marktwächter

umgesetzt wird .

66) Dafür find die beſonderen Zolleinnehmer da.

8*
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13. Sie sollen selbst keinen Auflauf machen und bei Leibesſtraje

vorsorgen, daß kein Auflauf oder Geläuf werde.

14. Die im Harnisch sollen ernstlich ermahnt sein, alles Übel ab-

zuschaffen, vermerkte Diebe, Huren und böse, schädliche Buben wohl

mit trockenen (= unblutigen) Schlägen vom Markte ohne einen Auf-

lauf hinwegjagen.

15. Sie sollen auch schädliches Feuer, das Ausreißen und Verbrennen

der Zaunstickel ( = Zaunſtecken) und alles Übel auf dem Markt neben

dem Amtknecht ernstlich abschaffen.

16. Die Geharnischten sollen dem Bettelgesind(el) keine Hütten mehr

auf dem Markt gestatten, solang er währt, auch allen Huren und Buben

bei den Gärten ernstlich wehren und bedacht sein, ihr Unreines zu hin-

dern und abzuschaffen, soweit es sein kann, desgleichen alle unflätigen

Nachttänze.

17. Ihnen soll alles Spielgeld von Spielen, die außerhalb der

Spielhütte [verbotenerweiſe] geschehen, verfallen sein oder den Scholde-

rern (Glückspielhaltern), welche nun am ersten zu einem solchen Gespiel

kommen werden, es sei in Häusern oder anderswo .

18. Denen im Harnisch sollen alle abgeschossenen Büchsen und ent

blößte Wehren verfallen sein.

19. Die Geharnischten sollen in der Morgenfrühe, wenn der Tag

anbricht, vor das Zollhaus kommen und, wenn sie einen Tag und eine

Nacht gehütet haben, jedoch nicht eher, davor [wieder] erscheinen, es ſei

denn die andere Rotte bei der Hand. Es soll auch keinem anheimbs

(heimwärts) zu gehen erlaubt sein, es sei denn ihnen allen vom Amt-

knecht zugelassen.

20. Wenn am Nachmarkt oder zuvor Händler, die um Roſſe, Ochien

oder sonst etwas anderes handeln, ihren Weinkauf außerhalb von Mus-

dorf als dem Markt trinken, so hat jeder dieser Händler 1 Gulden

zur Strafe zu geben, der den Geharnischten zufällt .

D. Die Gefälle und Einkünfte des Marktes.

Während wir für die anschaulichen Bestimmungen über die Markt-

beamten und Marktwächter in dem älteren Salbuch von 1530 kein Gegen

stück besitzen, geben die nachstehenden Bestimmungen über die Einfünſte

des Marktes wertvolle Erläuterungen und Vergleichspunkte zu den fürzer

gefaßten Marktsatzungen von 1530.
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1. Das Umgeld.

Von jedem Eimer, der ausgeschenkt wird, wird um 1700 folgendes

Umgeld gegeben:

A. Für einen Eimer Wein 45 Kreuzer (1668 : 36 Kreuzer), für

einen Eimer Bier 20 Kreuzer (1668 : 16 Kreuzer), für einen Eimer Birn-

most 20 Kreuzer, für ein Maß Branntwein 5 Kreuzer.

Dies ist, wie wir aus sonstigen Quellen feststellen können, das so-

genannte neue Umgeld , das ohne Rücksicht auf die wechselnde Höhe

der Getränkepreise festgesetzt wird.

B. Dazu kommt nun aber noch das sogenannte alte Umgeld , das

wir schon in Art. 7 der Ordnung von 1530 in gleicher Weise finden :

Von jedem Eimer allerhand Getränks sind 4, von jedem halben Eimer

2 Maß so hoch zu bezahlen, als teuer der Wein, das Bier oder der

Birnmost ausgeschenkt wird". Dieses Umgeld wird also nicht mehr in

natura, sondern nur noch in Geld angenommen.

Von den Eigenschaften und Pflichten eines Umgelters heißt es :

1. Ein Umgelter ſoll ernſtlich, redlich und gerecht sein und ſonder-

lich der Umgeldſchreiber.

2. Die Umgelter sollen am Markt bei Tagesanbruch im Zollhaus

ſein, damit sie an den 3 Markttagen alles Umgeld fleißig einbringen

mögen.

3. Die Umgelter sollen alles Getränk fleißig einschreiben und allen

fremden Wirten ernstlich untersagen, daß keiner bei Strafe hinwegziehe,

er habe denn zuvor abstechen lassen und sein Umgeld bezahlt. Man

ſoll sonderlich auf die Wirte gute Achtung geben, die von ferne her-

kommen.

4. Alle Wirte, sowohl die in Häusern wie auf dem Markt, sind das

Umgeld zu geben schuldig. Die Umgelter sollen das auf dem Markt

eingebrachte Umgeld allezeit in das Zollhaus dem Kastner bringen .

2. Der Zoll bei dem Rohrturm .

1. Jedes Stück Rindvieh, groß oder klein, das „ durch den Rohr-

turm oder auf derselben Seiten oder beim Braitenlohe 7) und daselbst

auf derselben Seite herauf" auf den Markt getrieben wird, gibt 1 Kreuzer.

Wenn es da wiederum auf dem Markt verkauft hinausgetrieben wird,

gibt es 212 Kreuzer rhein. Wenn es unverkauft hinausgetrieben wird,

67) Braitenlohe ist der Wald nördlich des Rohrturms in der Richtung gegen Engel-

hardshausen ; er liegt zum größeren Teil innerhalb des Amts Bemberg, zum kleineren

im Rothenburgischen Gebiete und wird von der Landhege durchſchnitten.
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gibt es nichts. So oft ein Vieh auf solche Weise hin und wieder ge-

trieben wird, gibt es solchen Zoll und in gleicher Weiſe folgende Stücke :

1 Pferd 2 Kreuzer, 1 Schaf oder Schwein 2 Pfennig .

2. Der Zoll von Schreinzeug ist wie folgt : 1 Truhe, 1 Bettſtatt

und 1 Tisch je 10 Pfennige, 1 großer Behälter 5, 6 oder 7 Kreuzer,

1 großer Zuber 3 Pfennig, 1 Butten oder Stuhl 2 Pfennig.

3. Ein Zoller soll am Vormarkt, wenn der Tag anbricht, vor dem

Zollhaus erscheinen und alsbald mit 2 Geharnischten zum Rohrturm

gehen und allen Zoll einsammeln. Die Geharnischten sollen nichts ein-

nehmen, sondern zum Abscheuen" (= Respekt einflößen) nur dabei ſein,

damit der Zoll ohne einiges Aufhalten dem Zoller erlegt werde.

4. Ein Zoller soll noch einen Tag nach dem Nachmarkt da bleiben,

um den Zoll völlig einſammeln zu können .

5. Jeder Jude , alt und jung, Kinder, Knechte und Mägde, ſollen

alle Tage 1 Bazen geben.

6. Wägen und Karren, die beladen durch den Rohrturm aus-

oder einfahren, geben Zoll, je nachdem sie beladen sind, etwa 4, 6, 10,

17, 20, 24, 28, 34, 50 Pfennig, 1 Ort 4, 5, 6 Bazen, 1/2 Gulden.

7. Von jedem Brett, das die Köche ausführen, 1 Pfennig .

3. Der Zoll auf dem Viehmarkt.

1. Jedes Vieh, das auf dem Markt verkauft wird, gibt 3-5 Kreuzer,

ein Schubochſe (= Zugochſe) 6 Kreuzer, eine Sau 3 Kreuzer, die der

Käufer bezahlen soll. Unverkauftes Vieh gibt nichts "*) .

Den Zollern auf dem Viehmarkt sollen 2 im Harnisch zugegeben

68) Die Zollfreiheit der Untertanen des Amts Bemberg, die Vieh auf den Markt

brachten, wurde im Jahre 1694 aus Gründen des Wettbewerbs gegeben . Die Grafen

von Limpurg hatten zu Obersontheim, die Stadt Hall auf der Heid im sogenannten

Rosengarten neue Viehmärkte eingerichtet, die auf dieselben Tage wie der Beimbacher

(Bartholomäi) bzw. Muswieſenmarkt (Michaelis) gelegt waren, und die den Markt

besuchenden Bauern wurden für die ersten 3 Jahre von allem Viehzoll und sonstigen

Marktabgaben befreit . Mit Dekret vom 19. 9. 1694 wurde nun von der Regierung

zu Ansbach ein Verbot des Besuchs dieser Märkte bei 5 Gulden Strafe ausgesprochen

und die Befreiung der Bauern vom Zoll von allem unverkauften Vieh gewährt.

Wie Akten, darunter ein Zeugenverhör von 1694, angeben, waren die Bembers

giſchen Untertanen seit alters auch von dem Viehzoll am Crailsheimischen Zollſtod

(bei der Schwarzenmühle und am Braitenloch) befreit (ſ. oben S. 104) .

Auch 1783 (29. 10. ) wurde zur beſſeren Aufnahme des Muswieſenviehmarkts“

auf 3 Jahre volle Freiheit des (Weg)zolls vom Vieh, das auf den Markt getrieben

wird, Chriſten und Juden zugesichert und der Marktzoll (Verkaufsgebühr) für 1 Pferd

und Ochsen auf 6 Kreuzer, für einen 3-4 jährigen Stier auf 5 Kreuzer, für 1 Kub,

geringen Stier, Rauppen (= Kalb), Schweine und Schafe auf 3 Kreuzer feſtgeſett.
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,,werden, damit ein Scheu sein möchte und der Zoll ohne Widerung

gegeben werde".

2. Der Roßmarkt ist erst anno 1565 aufgekommen und damals

darauf 2 Pferde verkauft worden, das eine pro 36 und das andere

pro 12 Gulden. Wie teuer nun eines verkauft wird, so muß man von

jedem Gulden 2 Pfennig geben.

3. Die Zwei, die das Standgeld auf dem Schmalzmarkt einſammeln,

sollen am Vormarkt (Viehmarkttag) auch am frühesten auf dem Markt

sein und den Viehzoll helfen einsammeln, bis der Schmalzmarkt

aufgeht.

4. Das Standgeld.

An Standgeld geben auf dem Muswiesenmarkt :

Ein Wagen mit Bier, Birnmost, Wein oder Weinmost, den einer schenkt

und nicht dabei focht, 3-4 Kr. (= Kreuzer).

Ein Fäßlein mit Wein, Weinmost, Bier, Birnmost, so man darzu (zum

Markt) trägt, 2 Pfennig bis 1 Kr.

Eine Kochhütte, die man auf dem Markt baut, 15 kr.

Ein fremder Wirt, der in einem Hause kocht, oder sonst feil hat, ſoll

sein Standgeld geben, aber der Herr im Hause gibt nichts .

Ein Karch (= Karren) mit Näpfen, Schüsseln, Tellern, Rocken (= Spinn-

rocken), (Flachs-)Brechen u. dgl . 3—4 Kr.

Ein jeglicher gemengter Kram, je nachdem er ist, von Samt, Seide,

Tuch oder mit anderer Ware, 6, 8, 12 Kr.

Ein Wollensack 1-2 Kr.

Ein Apotheker, Theriaksmann " ), Stein- und Bruchſchneider 6, 10, 12,

24-48 Kr., auch 1 Gulden, je nachdem er Sachen hat.

Ein Arzt 3 Gulden.

Ein Buchkrämer 3—4 Kr.

Ein Leinwand- und Schleierfrämer 1 /2-3 Kr., höchstens 6 Kr.

Ein Büchsenschmied 2-3 Kr.

Die Schreier und Ärzte 70), die auf dem Markt umreiten, gehen oder

stehen, geben 1 , 2, 3, 4, 5, Baßen, 1/2 Gulden samt dem Losgeld .

Vom Spielen auf den Tischen um Messer, Nestel, item von denen, die

ihre Ware feil herumtragen und keinen Stand gebrauchen, werden

69) S. oben Anm. 41.

70) Bemerkenswert ist, daß danach 1700 der Wort begriff „Ärzte“ noch Markt-

schreier und Kurpfuſcher umfaßt, während in der Praxis zwischen wirklichen ernsthaften

Ärzten und legteren doch unterschieden wird, wie der wesentliche Unterschied im Stand-

geld beweist.
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2-4 Kr. gegeben ; sonderlich (= besonders dazu) das Losgeld; die

aber einen Stand haben, geben 6, 8, 10, Kr.

Ein Weißgerber gibt 5-6 Kr.

Ein Haubenschneider 6-8 Kr.

Ein Gürtler und Säckler 4-5 Kr.

Ein Huter, Messerschmied, Beilschmied, Kirschner 3-4 Kr.

Ein Keßler 6-8 Kr.

Ein Schlosser, Sattler, Sailer, Gerber 3-4 Kr.

Ein Schuhmacher 212-3 Kr.

Ein Nestler 4-5 Kr.

Jedes Schock Bretter gibt 6 Kr.

Jeder Wagen Gantergeschirr (= Kübelgeschirr) gibt 1 Bazen.

Jeder Wagen Schreinzeug 8 Kr.

Jeder Wagen Häfen 4 Kr.

Jeder Wagen Siebe(r) und Wannen 3-4 Kr.

Jeder Karch dergleichen 11/2-2 Kr.

Ein Wagen Brods 3-4 Kr.

Ein Karch Brods 2-3 Kr.

Ein Glückshafen 15, 30, 40 Kr., auch 1 Gulden ; je nachdem er groß

und stattlich auch 2-3 Reichstaler.

Ein Himmelreich " ) 15, 30, 40 Kr., 1 Gulden.

Ein Jude zum Standgeld, wenn er einen Kram oder feil hat, 1 Gulden.

Eine Fechtschul gibt 1 Gulden, 1/2 Gulden, 2 Gulden, 3 Gulden für

das Standgeld samt dem Losgeld.

5. Standgeld auf dem Schmalz markt.

Auf dem Schmalzmarkt gibt alle Ware, verkauft und unverkauft,

die feil gehalten wird, ihr gebührendes Standgeld, je nachdem sie viel,

köstlich, wenig oder gering ist worauf die Zoller fleißig ſehen und.

Achtung geben sollen , nämlich 1 , 12, 2 bis zu 10 Kr.

(S. auch oben Abſchn. 3 Ziffer 3.)

6. Die Lospfennige.

Jede Person, die von ihrer Ware Standgeld gibt, gibt auch einen

Lospfennig. Zwei besonders dazu verordnete Personen sammeln ihn

ein und bringen ihn auf dem ganzen Markt zusammen . Er soll von

allen, die etwas feil haben, auch von denen, die umtragen und die

Wein, Bier, Virnmost schänken und feil haben, eingenommen werden.

Diese Lospfennige gehören dem Kastner des Amts.

71) Nach H. Fischer, Schwäbisches Wörterbuch ein Marionettenspiel.
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Es ist deutlich, daß von dem früheren Verlosen der Plähe nur die

Gebühren geblieben sind .

7. Die Schweineschau.

Jede Sau gibt 3 Kreuzer zu „ Beſehensgeld " ; die gibt der Käufer.

Wenn einer die erkauften Schweine nicht wollte besehen lassen, so muß

er dennoch die Besehenpfennige" geben ; sie sollen unverzüglich von dem

Zoller eingefordert werden. Davon erhalten die Beseher nach altem

Herkommen ein Drittel, die Herrschaft zwei Drittel.

"

8. Das Angießen 72).

So teuer einer eine Maß seines Getränks, es ſei gleich Wein, Wein-

most, Bier, Birnmost oder anderes ausgeschenkt, so viel gibt er von

seiner Maß und Halbmaß anzugießen. Wenn einer schon eine geeichte

Maß hat, und dieselbe nicht angießen lassen will, so ist er nichts deſto

weniger das Geld, das sonst fürs Angießen zu geben ist, durchaus

schuldig. Auch ein Megger soll sein Gewicht „ aufziehen “ laſſen und

ebensoviel, als er für ein Pfund Fleiſch fordert, für das Aufziehen.

(= Abwägen) geben.

Das Amt Bemberg hatte sein eigenes Schenkmaß, das etwas ge-

ringer war als das Rottenburger und Crailsheimer Landmaß.

9. Von der Wage.

Von einem Pfund zu wägen gibt man 1 Pfennig nnd alſo fortan

von 10 Pfund 21/2 Kreuzer, von 20 Pfund 5 Kreuzer und so fort.

Die Wage ist anno 1565 aufgerichtet worden. Gebräuchlich war

das allgemeine Crailsheimer oder Nürnberger Gewicht. Man soll . die

Wage vor dem Zollhaus doppelt verlandern" (= mit Geländer um-

geben), damit die Wage und die Wagmeister unverdrängt ſeien.

Die Wagmeister auf der Wage sollen mit dem Waggeld eine gute

Aufachtung haben, damit nichts abgehe" .

10. Von der Elle.

Zwei des Gerichts sollen fortan wie früher wieder auf dem Markt

herumgehen, die Ellen der Krämer besichtigen und abmeſſen und, wo-

fern sie einen strafbar finden, alsbald dem Kaſtner anzeigen.

Maßgebend war die Crailsheimer Elle.

72) Erstmaliges Vollgießen zum Zweck der Eichung eines öffentlich gebrauchten

Gefäßes für Flüssigkeiten.
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Den Beschluß der Einträge über den Muswieſenmarkt bildet die

Abschrift eines Verbots ), das jährlich etliche Tage vor dem Markı

am Zollhaus angeschlagen werden soll. Darnach soll

1. der Markt allen guten, frommen, ehrliebenden, aufrichtigen und

redlichen Personen offen stehen, dagegen ist er „ allen Tieben, Huren-

buben, jungen, ſtarken, faulen und streunenden Strienzen, unflätigen

losen Bälgen und unverschämten Sekten, denen man gar nichts geben,

viel weniger hauſen oder beherbergen ſoll, ſodann allen andern jungen,

unnüßen Bettelgesindlein durchaus ein ganz verbotener Markt" .

2. Die Marktwächter sollen solchen bösen schändlichen Leuten fein

Feuer oder Hütten gestatten, sondern solche einreißen und ſie, wo ſie

nicht in der Güte wollen, mit Schlägen ab und von dem Markt weiſen

und treiben.

3. Alles Vieh, das am Vormarkttag vor dem Glockenstreich oder

-Läuten verkauft oder unverzollt von dem Markt abgeführt wird, soll

mit dem Kaufgeld der Herrschaft verfallen ſein.

4. Desgleichen soll das Auf- und Fürkaufen am Vormarkt und

Markttag bei Verlust der Ware verboten, am Nachmarkt aber erlaubt ſein.

5. Alles Fluchen, Gotteslästern, Hadern, Zanken, Schlagen und

Balgen ist laut der Marktfreiheit, welche 3 Tage vor und 3 Tage nach

dem Markt währt, gänzlich bei Strafe verboten, ebenso alles Feilhalten

der Waren bei Nacht und alle unflätigen Nachttänze.

6. Jeder soll sein geſehliches Stand-, Wag-, Angieß-, Los- und Um-

geld und den Zoll ohne Widerrede geben, nicht weniger das Gewicht

vor dem Zollhaus aufziehen, was zu wägen, abwägen, eine gerechte Elle

nehmen und die Kannen angießen laſſen.

7. Auf dem Schmalzmarkt soll man ordentlich nacheinander anstehen

und seine Gebühr, man habe verkauft oder nicht, entrichten.

8. Wer am Nachmarkt oder zuvor Pferde, Ochsen oder dgl. erkauft

und den „Leÿjkauf“ ( = Leutkauf, Weinkauf) 74) außerhalb des Markts

trinkt, soll ein jeglicher, so viel deren im Handel begriffen ſind, 5 Gulden

der Herrschaft zur Strafe schuldig sein.

Ein weiterer Erlaß des Markgrafen Albrecht vom 20. Auguſt 1662,

mit dem die Einträge über den Muswiesenmarkt im Salbuch von 1700

73) Erlaſſen iſt es unter Markgraf Albrecht v . Brandenburg. Da ein weiterer Er-

laß desselben von 1662 folgt, so wird es aus etwa derselben Zeit ſtammen.

74) Leitkauf, Weinkauf = was beim Abschluß eines Kaufs an Getränken, ſpäter

auch an Geld dareingegeben oder gemeinschaftlich zur Beſtätigung des Handels ver-

trunken wi d.
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schließen, beschäftigt sich mit dem seit einigen Jahren ) von den (ein-

heimischen) Rotgerbern, Kürschnern, Schustern eingeführten Ledermeſſen

und Schaugeld. Durch diese Neuerungen würden die fremden Hand-

werker vom Marktbesuch abgeschreckt und die fürstlichen „ Intraden" so-

mit geschmälert. Früher seien Gerber, namentlich von Nördlingen, mit

vielen Wagen voll gegerbtem und in Ballen gebundenem Leder auf den

Markt gefahren, die jezt ausbleiben . Diese Neuerungen (das Abmeſſen

und Schauen des Leders) werden vom Markgrafen daher verboten . Es

soll aber von Amts wegen darauf gesehen werden, daß gute, gerechte

Ware zu Markt gebracht wird.

VIII. Der Marktverkehr auf der Muswieſe

von 1650-1800.

Wenn wir auch im vorigen Abschnitt aus dem ungewöhnlich wert-

vollen und reichhaltigen Bericht des Salbuchs einen Einblick in die

Ordnung des Markts auf der Muswiese erhalten haben, wie er für

einen solchen ländlichen Markt wohl einzig daſteht, so dürfte es doch

reizvoll sein, zur Ergänzung dieser Ergebniſſe nachzuprüfen, wie ſich in

der Praris der Marktverkehr auf der Muswiese seit dem Ende des

30jährigen Krieges entwickelt hat und mit welchen Fragen in Markt-

angelegenheiten in diesen Zeiten die Brandenburg-Ansbachische Kanzlei

sich zu beschäftigen hatte . Reichlichen Stoff zu solchen Studien bieten.

uns fünf dicke Bände des Kastenamts Bemberg (Wiesenbach), die neben

Marktrechnungen (von 1704-1740) Konzeptberichte des Kastners und

Schreiben von der genannten Kanzlei in Angelegenheiten des Mus-

wieſenmarkts aus der 2. Hälfte des 17. und der 1. Hälfte des 18. Jahr-

hunderts enthalten 76) . Diese Akten geben über manche Punkte Aufschluß,

75) Ein Schaugeld von den fremden Haubenschneidern (6 Bazen, von den Kürsch-

nern 3 Bazen) wurde auf Veranlassung der Crailsheimer Kürschner schon 1649 und

noch 1660 erhoben.

76) Die 5 Bände erstrecken sich über die Jahre 1612-84, 1684-1702, 1703 bis

1720, 1721-29, 1730–40 . Eigentliche Marktrechnungen finden sich nur in den Jahren

1652/53 und 1704-1740 darunter, Umgeldrechnungen nur von 1617-1653 . Die

Aftenstücke im 1. Bande beginnen übrigens, abgesehen von der oben (Abschnitt V, 3)

behandelten Schrozberger Jahrmarktstreitſache (und den Umgeldrechnungen), in der

Hauptsache mit dem Jahre 1654. Ferner nimmt die ganze 2. Hälfte des 2. Bandes

von 1681-1702 ein Faszikel Prozeßakten von 1700/02 ein, das die Schadenersatzklage

eines italienischen Krämers Jean Bapt. Petrolli (auch Petron) und Anton Bizetto,

zwei Ansbachiſchen Schußverwandten, gegen den Bauern Joh. Gg. Hornung zu Mus-
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über die wir in den früheren Aufzeichnuugen noch nichts erfahren haben,

und zeigen auch den nicht unbeträchtlichen Wechſel in der Art der Markt-

einkünfte. Mit Rücksicht auf den verfügbaren Raum mußten jedoch

für dieſe ſpätere Zeit die tabellariſchen Zuſammenſtellungen auf das

Notwendigste beschränkt werden.

1. Die Markteinkünfte im allgemeinen .

Die 12 Arten von Marktgebühren und Gefällen des 17. Jahr-

hunderts haben sich in den Marktrechnungen der 1. Hälfte des 18. Jahr-

hunderts auf 9 vermindert, obwohl eine neue Einnahmequelle, die Ein-

fünfte aus Marktbußen und Frevelstrafen, in diesen neueren

Rechnungen eine nicht unwichtige Rolle spielt. Die 3 Arten von Stand-

geldern von 1617 bis 1649 erscheinen nun in einem Posten, ebenso die

Zölle von den 3 Tiermärkten (Vieh-, Schweine- und Roßmarkt). Das alte

und das neue Umgeld nebst dem Zäpferumgeld (ſ. unten) ist weitaus die

bedeutendste Einnahmequelle auf dem Markt geworden. Es wird jeweils

voneinander getrennt in 3-4 Abteilungen nachgewieſen (ſ. unten) . Den

zweitgrößten Posten in den Markteinnahmen bildet das Standgeld.

Verhältnismäßig unbedeutend geworden ist der Zoll bei dem Rohrturm,

der in den einzelnen Jahren von 10-25 Gulden schwankt. Noch

bedeutender zurückgeblieben sind die Einnahmen aus dem Viehmarkt ;

Viehseuchen und mangelnder Zutrieb (1717 z . B. nur 15 Stück Vieh

auf dem Markt) waren die Ursache, daß das Viehzollerträgnis immer

mehr zurückging. Ebenso unbedeutend ist der Judenzoll, zumal ſeit

Defret vom 1. Mai 1685 nur noch die ausherriſchen, d . h . die nicht

unter brandenburgischem Schutz stehenden, den Markt besuchenden Juden

den Leibzoll entrichten müſſen. Auch die Marktgebühren : Waggeld,

Angießgeld und Schweineschaulohn bilden einen ganz geringfügigen

Bruchteil der Gesamteinfünfte. Um einen Überblick über den Markt-

verkehr zu gewinnen, genügt es daher, aus den uns erhaltenen Ab-

rechnungen von den Jahren 1702, 1704-1740 jeweils das Standgeld,

Umgeld und das Gesamteinkommen in Gulden (auf- bzw. abgerundet)

in einer Tabelle zusammenzustellen. Um den Reinertrag zu gewinnen,

sind die jedes Jahr ziemlich gleichbleibenden Unkosten für die Ver-

pflegung der „ Amtsträger" und dgl. mit etma 50-55 Gulden abzuziehen.

Das Standgelderträgnis schwankt in den 38 Jahren nur zwischen den

dorf wegen einer in deſſen Behausung während des Muswieſenmarkts abhanden ge-

kommenen Kiſte mit Waren (Pretiosen) im Wert von 1500-2000 Gulden betrifft. (Ter

Lagerort der Bände ist das Staatsfilialarchiv Ludwigsburg, Abt. Kastenamt Bemberg.)
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engen Grenzen von 37-51 Gulden (abgesehen von den 3 Jahren 1702,

1710 und 1715) . Diese Grenzen stellen die Unterschiede in den Besuchs-

zahlen der Krämer und Handwerker, der Verkäufer dar. Wesentlich

stärker weichen die Besuchszahlen der Käufer in den einzelnen Jahren

voneinander ab ; diese Verhältniszahlen können wir am besten aus dem

Erträgnis des Umgeldes schließen ; denn dieses schwankt naturgemäß

entsprechend der Zahl der Besucher. Hier sind die Grenzzahlen 53 Gul-

den (1740) und 152 Gulden (1702), oder besser, da 1702 und 1710

Ausnahmejahre sind, 67 und 121 Gulden, also ein Verhältnis von

etwa 1 : 2. Sehen wir einen Ertrag an über 100 Gulden Umgeld als

gute, zwischen 80-100 Gulden als mittlere und unter 80 Gulden als

schlechte Marktjahre, so können wir in 37 Jahren 13 gute, 15 mittlere

und 9 schlechte Jahre feststellen.

Das Gesamterträgnis des Marktes schwankt zwiſchen 122 und

218 bzw. (1702) 272 Gulden. Nehmen wir die Erträge unter 155 Gul-

den als schlechte, zwischen 155-190 als mittlere, über 190 als gute

Marktjahre, so erhalten wir 10 gute, 18 mittlere und 9 schlechte Markt-

jahre. Dieſe 3 Arten von Marktjahren folgen in ungeregelter Mischung

aufeinander bis 1731. Von 1732-1740 dagegen zeigt sich ein deut-

licher Abfall der Erträgniſſe ; das lehte Jahr 1740 ist das weitaus

schlechteste. (Vgl . Tabelle S. 126.)

Der Einzug des Zolles beim Rohrturm und des Viehzolles erfolgte

nach den Rechnungen, wie übrigens zweifellos schon im 16. und 17. Jahr-

hundert in der Weise, daß der Zoll beim Rohrturm von den 2 jeweils

namentlich aufgeführten Zolleinnehmern in eine verſchloſſene Büchse ge-

legt wurde, die bei der Abrechnung nach dem Ende des Markts geöffnet

wurde; auf dem Viehmarkt waren es 4 Zöllner und 2 Büchsen. Ebenso

hatte der Judenzoller seine eigene Büchse . Das Standgeld nahmen

4 Gerichtsleute ein, die 2 solcher Büchsen zur Benütung hatten.

Zur Vergleichung mit der Tabelle möge noch die Abrechnung über das Markt-

erträgnis aus der einzigen noch im Original erhaltenen Amtsrechnung des Kaſtenamts

Bemberg aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, dem Jahrgang ( 1. VI.) 1796/97,

folgen. Am Michaelismarkt 1796 beliefen sich der Zoll am Rohrturm auf 12 Gulden

53 Kreuzer, das Standgeld auf 31 Gulden 22 Kreuzer, das Waggeld auf 1 Gulden

11 Kreuzer, das Angießgeld auf 8 Gulden 4 Kreuzer, der Schweineschauerlohn auf

22½ Kreuzer, das Tobackkonzessionsgeld eine neue Einnahmequelle — auf

2 Gulden 26½ Kreuzer, die Buß- und Frevelstrafen auf 1 Gulden (wovon 1 Drittel

dem Kastner zufiel), somit hieher 40 Kreuzer. Da Vieh- und Judenzol wegen Nicht-

abhaltung eines Viehmarkts im Jahr 1796 keinen Ertrag gaben, so belief sich die Ge-

samteinnahme ohne Umgeld auf 56 Gulden 59 Kreuzer. Nach dem Etat war eine

Einnahme von 71 Gulden 7 Kreuzer vorgesehen. Dazu kam noch das Umgeld auf

dem Muswieſenmarkt mit 146 Gulden (46 Gulden für neues, 100 Gulden für altes
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Tabelle über die Einkünfte aus dem Muswiejenmarkt

(in rhein. Gulden).

Jahr Standgeld Umgeld
Gesamt-

einkommen
Jahr Standgeld Umgeld

Gesamt

einkommen

1702 61 152 272 1722 48 101 189

1704 42 105 1987 ) 1723 48 98 187

1705 43 102 183 1724 44 80 145 )

1706 39 119 185 1725 43 96 192

1707 44 121 199 1726 46 92 174

1708 43 84 174 78) 1727 44 109 202

1709 37 76 141 1728 45 108 184

1710 42 133 216 79) 1729 41 126 206

1711 59 109 209 1730 44 90 174

1712 50 75 161 1731 44 129 209

1713 49 67 145 1732 44 79 158

1714 43 58 146 1733 41 71 144

1715 56 113 21880) 1734 37 88 150

1716 51 84 169 1735 41 69 140-

1717 46 71 149 1736 43 88 162

1718 51 91 184 1737 43 87 166

1719 51 119 19981) 1738 47 96 176

1720 48 82 17482) 1739 43 92 166

1721 47 87 171 1740 37 53 122

Umgeld). Bemerkenswert ist, daß 1796/97 der gesamte Umgeldertrag des Jahres im

Amt sich auf 359 Gulden belief, so daß also der Muswieſenmarkt 40% % des ge=

samten Umgeldsertrags brachte .

Im Jahre 1797 beliefen sich die Gesamteinnahmen des Marktes

auf 257 Gulden, wie wir aus Akten des Amts entnehmen können ; da-

von entfielen 115 Gulden auf Standgelder und die übrigen, nicht ge-

trennt aufgeführten Marktgebühren, auf das Umgeld 89 Gulden von

77) Darin ſtecken nicht weniger als 24½ Gulden für Bußen und Strafen ; 1705.

waren es 1312 Gulden, 1706 91/2 Gulden.

78) Darunter 21 Gulden für Bußen und Strafen.

79) Darunter nahezu 18 Gulden Bußen und Strafen; im nächsten Jahre 1711

nur 7 Gulden 25 Kreuzer.

80) Darunter 18 Gulden Marktbußen ; 1716 : 16 Gulden 20 Kr. Strafen.

81) Darunter nur 31½ Gulden Strafen.

82) Darunter 15½ Gulden Buß- und Frevelstrafen und 2 Gulden 48 Kreuzer

Zollstrafen.

83) 1724 nur 1 Gulden 30 Kr. Strafen.

84) Darunter 26 Gulden Marktbußen und Frevelstrafen und 1 Gulden 40 Kr.

Zollstrafen.
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den Kochhütten und Hauswirten und 32 Gulden von den Zäpferwagen,

auf den Zoll 16 Gulden. Den Einnahmen standen aber 119 Gulden

Ausgaben gegenüber. Der Reinertrag war also 138 Gulden. Durch

das Vorhandensein von Konzeptakten des Kastners zu Wiesenbach über

die Muswiesengefälle und Unkoſten (Staatsfilialarchiv) sind wir in der

Lage, zu der Tabelle über die Jahre 1702-1740 ein Gegenstück aus

der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, nämlich aus den Jahren 1776 bis

1790, zu bieten.

Die Unkosten sind in nachfolgender Tabelle nicht angegeben ; sie be-

trugen 1776-1784 stets 71-74 Gulden, 1785 : 96 Gulden, 1786 :

81 Gulden, 1787-1790 : 93-94 Gulden, die jeweils vom Gesamt-

einkommen abzurechnen sind.

Ein Vergleich mit der früheren Tabelle ergibt eine starke Steigerung

des Umgeldertrags, während die Standgelder den früheren Eingängen

entsprachen.

Tabelle über die Einkünfte aus dem Muswiesenmarkt

in Gulden.

Jahr Standgeld

Altes und neues

Umgeld
Gesamteinkommen

1776 42 94 176

1777 50 137 225

1778 40 151 217

1779 40 135 204

1780 38 129 191

1781 42 130 198

1782 44 111 184

1783 43 122 196

1784 44 153 226

1785 41 133 205

1786 40 144 211

1787 42 174 280

1788 41 127 201

1789 33 138 201

1790 39 148 222

1796 31 146 203.

1797 115 121 257

(mit Marktgebühren)

2. Das Umgeldwesen und die Wirte auf dem Markt.

über das Umgeld und die Bewirtungsverhältnisse auf dem Mus-

wieſenmarkt sind wir durch die 3 letzten Aftenbände wesentlich genauer
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unterrichtet, da wir nicht nur die Summe der Umgeldposten, sondern

auch die Umgeldrechnung jeden Jahres von 1704–1740 beſizen. Nehmen

wir als Beiſpiel das Jahr 1705, so ergab sich in diesem Jahr folgende

Rechnung.

Das alte umgeld, nämlich von jedem Eimer ausgeſchänkten Ge-

tränkes 4 Maß bzw. der Wert (Preis) dieſes Quantums ergab 42 Gul-

den 40 Kreuzer von den Wirten in den (sechs) Häusern und den auf

dem Markt aufgeschlagenen Hütten" . Das neue Umgeld, ein feſter

Betrag in Geld von jedem Eimer Getränks, nämlich 45 Kreuzer von

1 Eimer Wein, 20 von 1 Eimer Bier oder Birnmoſt und 5 Kreuzer

von 1 Maß Branntwein (s. VII . Kapitel Abschnitt D), ergab im Jahre

1705 von den Wirten 48 Gulden 6 Kreuzer.

Dazu kam als dritter Posten von denjenigen Leuten, die auf Kärren

und Wägen Getränke verzapften, das sogen. Zäpferumgeld , das

von besonderen Einnehmern eingehoben wurde ; der Sah an altem und

neuem Umgeld war für dieſe derselbe wie bei den Wirten. Vom Jahre

1726 an wird auch in der Hauptmarktrechnung das Zäpferumgeld nach

altem und neuem Umgeld getrennt aufgeführt. Im Jahre 1705 belief

es sich auf insgesamt 11 Gulden 35 Kreuzer nach üblichem Abzug der

Gebühren der beiden Umgelter und der beiden Hauptleute (je 1 Gulden

30 Kreuzer), des Amtknechts (45 Kreuzer) und der Bestandbäurin zu

Musdorf (30 Kreuzer) ; im nächsten Jahre 1706 aber ertrug das Zäpfer-

umgeld z . B. 37 Gulden 27 Kreuzer (Reinertrag) . In den Häuſern

zu Musdorf wirtschafteten nach der Umgeldrechnung von 1705-1721

ſtets 6, ſeit 1722 7 Wirte (jeder natürlich in einem andern Haus), in auf-

geschlagenen Hütten 10 (1704 : 6, 1708 : 8) auswärtige Wirte, nämlich

2 von Gaggstatt, je 1 von Blaufelden, Gammersfelden, Lenkerstetten,

Wallhausen, Niederstetten, Gerabronn, Brettheim und Triftshauſen. Ge-

schenkt wurde Wein von 16 bis herab zu 5 Kreuzer die Maß, Weiß-

bier zu 21½ Kreuzer und 3 Kreuzer die Maß (1 Eimer gab hier 30 Kreuzer

neues Umgeld) und Branntwein . Die Weinpreise sind bei den einzelnen

Wirten verschieden . Verbraucht wurden bei den Wirten 1705 folgende

Getränkemassen : 60 Eimer und 36 Maß Wein, 3 Eimer Weißbier und

10 Maß Branntwein. Der Verbrauch bei den 10,3äpfern", die im

Jahre 1705 auf den Markt kamen 85), belief sich auf insgesamt 15 Eimer

8 Maß Wein, 1 Eimer 16 Maß Weißbier (ausgeschenkt von Veit Hirsch-

85) Ihre Heimatorte find Röttingen, Geßlau auf d . Wald, Althausen, Neunkirchen,

Oberwinden, Erefertsweiler, Oberweiler, Großberaweiler, Könbronn, Schmalfelden ; im

Jahre 1708 u. 1710 waren es 13 3äpfer, 1709 nur 5, 1711 : 21 , 1715 : 14, 1731 : 22.
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mann von Geßlau aufm Wald) und 7 Maß Branntwein und der Brutto-

umgeldertrag hievon auf 18 Gulden 50 Kreuzer.

Nach den Rechnungen hatte ein Eimer Wein im Amt Bemberg

64 Maß. Man wird diese Maß nach ihrem Gehalt zu etwas mehr

als 1 Liter ansehen dürfen. (Man muß sich sehr hüten, hier das viel

größere altwürttembergische Maß zugrunde zu legen) . Es betrug ſonach

im Jahre 1705 der Gesamtverbrauch an Wein 75 Eimer 44 Maß oder

4844 Maß = rund 4900 Liter Wein, ferner 4 Eimer 16 Maß =

280 Maß Weißbier und 17 Maß Branntwein.

Da es bis zum Jahre 1705, d. h. bis zur genauen Bestimmung

eines täglichen „ Deputats “ (Aufwands) für jeden Amtsträger auf dem

Markt üblich war, 3½ Eimer Getränk (Wein) für etwa 50 solcher

Personen 6) anzuschaffen, so entfallen, wenn man vier volle Markt-

tage rechnet, auf 50 Personen zusammen 224 Maß und in 1 Tag

56 Maß. Da die Amtsträger natürlich besser verpflegt waren als viele

Marktbesucher und außerdem viele Frauen und Kinder den Markt be-

ſuchten, komme ich auf eine Gesamtbesucherzahl des Markts

im Jahre 1705 von schätzungsweise 5-6000 Personen, die sich aber

auf 4 Tage verteilten. Auch bei der Abschaffung des Sonntagsmarkts

im Jahre 1712 (ſ. unten) ist von etlichen Tausend Christenleuten die

Rede, die fortan den Sonntag besser heilig halten werden .

Richt selten waren die Streitigkeiten der Wirte untereinander wegen der Pläße

und des Vorrangs der einheimischen Wirte. Nach einem Bericht des Kastners vom

Muswiesenmarkt aus vom 9. Oktober 1705 war es daher ſeit alter Zeit üblich, daß

die brandenburgischen und ausherriſchen Wirte an einem bestimmten Ort am Sonntag

nach Bartholomäi (24. Auguſt), in den Jahren 1706 ff. immer zu Brettenfeld, zuſammen-

kamen. Hier verglichen sich die einheimischen Wirte miteinander wegen des Plazes auf

dem Markte, die Auswärtigen aber spielten wegen der „Nachſtände“. Wir besigen noch

die Verzeichnisse über die Pläße, welche die „beim Spielen" in Brettenfeld erschienenen

Wirte in den Jahren 1706–1708 dem Loſe nach erhielten. Die ausherriſchen (nicht

aber die brandenburgiſchen) Wirte zahlten danach einen Taler ( = 1 Gulden 30 Kreuzer)

Haftgeld für den Plaß . Auch 3 „Fleischhütten “ wurden bei dieser Zuſammenkunst

unter die Wirte (Mezger) verlost. Vom Jahre 1732 an mußten sich diejenigen Wirte,

die eine Koch- und Schenkhütte auf dem Markte einrichten wollten, an einem Sonntag

im September beim Kastner bei Gefahr des Ausschluſſes vom Markt anmelden und

86) Im Jahre 1704 ſind es neben dem Kastner von Vemberg und den Seinigen

(Schreiber, Weib und Magd) 14 Zolleinnehmer, 2 Hauptleute, der Tambour, 24 Mus-

ketiere und der Amtknecht. Von 1705 ab darf der Kastner nur noch Verpflegung für

sich und den Schreiber sowie die nötige Bewachung des Markts verrechnen ; das Geld-

deputat für die Hauptleute und Zoll- und Standgeldeinnehmer wird auf 15 Kreuzer,

für die Musketiere auf 12 Kreuzer, für den Kastner auf 30 Kreuzer, den Schreiber auf

1712 Kreuzer für den Tag festgesezt (Dekr. 22. 5. 1705).

Württ. Vierteljahrsh . f . Landesgeſch . N. F. XXXIII. 9
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je einen Taler „zur Bestätigung“ bezahlen . Es waren 1732 dann auch neben den

7 Häusern mit Wirten nur 6 Hütten von den 6 Wirten beſezt, die ſich gemeldet hatten ;

außerdem waren es 19 3äpfer in diesem Jahre.

3. Handwerker und Krämer auf dem Markte.

1. Seit dem Ausgang des 30 jährigen Kriegs erblickten die einzelnen

Zünfte ihr Heil immer mehr in ſtarrem Zunftzwang und Abſchließung

aller fremden Konkurrenz ; sie sahen scheel zu den weitherzigen Markt-

privilegien, die jedem fremden Handwerker freies Verkaufsrecht auf

dem Markt zusicherten . So gab es zwischen den einheimischen (branden-

burgischen, nicht nur den zum Amt Wiesenbach gehörigen) und fremden

Handwerkern wegen des Warenverkaufs auf dem Markte häufig Streitig=

feiten. Nur ungern entschloß sich die Regierung zu Einschränkungen

der Marktfreiheit, wenn Vergeltungsmaßnahmen gegen die Reichsstadt

Rothenburg oder andere Herrschaften erforderlich wurden, weil sie ihrer-

seits die brandenburgischen Handwerker und Krämer bei Jahrmärkten

aus Gründen der Konkurrenz im Verkauf ihrer Waren beschränkt hatten.

So beklagte sich die Crailsheimer Hafnerzunft im Jahre 1657, daß fie auf die

Rotenburger Märkte nicht mehr als 700 Stück Geſchirr, auf die hohenlohischen aber

gar nur 300 Stück bringen dürften. Daraufhin erhielt der Kaſtner die Anweisung, die

Rothenburgischen und Hohenlohiſchen Hafner nur ebenſoviel Stück Geſchirr auf der Mus-

wieſe feilhalten zu laſſen, während bisher einer dieſer ausherriſchen Häfner allein drei-

fach so viel, als den brandenburgiſchen insgesamt und miteinander auf jenen Märkten

gestattet war, auf die Muswiese gebracht hatte.

Auch durch Erhebung von Abgaben von auswärtigen „ unzünftigen“,

d. h. nicht in einer brandenburgischen Zunftlade eingekauften Meistern

auf dem Muswiesenmarkte suchten die Zünfte den Wettbewerb nieder-

zuhalten. So verſuchte das Sailerhandwerk ſolchen auswärtigen Meiſtern

1657 ff. eine Abgabe von je 1 Gulden und Groschen (1 Gulden 3 Kreuzer)

aufzuerlegen .

2. Unter den Handwerkern gab es namentlich mit den auswärtigen Rotgerbern

wegen der Schau u. a . häufige Streitigkeiten. Im Jahre 1659 wurden nicht weniger

als 6 Streitpunkte erörtert : Die Lederschau, das Schaugeld , die Bestrafung wegen

bußwürdigen Leders, das Verbot gehefteten, d . h . in Vallen gebundenen Leders, das

Sohlenmaß ( „Solenmees “) und das unten noch zu behandelnde „Hänſeln“ . Die Rot-

gerber zu Crailsheim, die eine große Rolle auf der Muswiese zu spielen pflegten,

führten (1659) Beschwerde gegen die „ Nebenstümpelei” ( = unzunftmäßige Arbeit) von

Kirchberger Meistern, die „Baterich oder Dirladey" (in Heimarbeit aus Gemisch von

grober Wolle und Leinen gewobene Hausschuhe ; die Worte hängen mit Barchent und

Tarlatane [Stoff] zuſammen) auf der Muswieſe feil hielten . Durch das fürstliche Dekret

vom 20. Auguſt 1662 (ſ . oben S. 122 f .) wurde die völlige Marktfreiheit auch bezüglich

der Rotgerber unter Aufhebung der Lederſchau wieder eingeführt. Die Stadt Rothenburg
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hatte auf Ersuchen des Bemberger Kaſtners (1661 17. Okt.) 4 betagte Rotgerberzunft-

genossen über den alten Brauch dez Muswieſenmarkts verhört ; alle hatten überein-

ſtimmend erklärt, daß man früher niemand das Leder besichtigt habe, daß jeder das

Leder selbst geheftet (verpackt und ausgepackt) habe und man das Schuster- oder schmale

Leder neben dem Flickleder ohne Einrede verkauft habe ; mehr als 1 Groschen Stand:

geld und 1 Kreuzer Losgeld sei nicht gefordert worden. Das Schau- und Hänselgeld

und die Lederbesichtigung sei erſt vor wenig Jahren aufgebracht worden.

Im Jahre 1663 wurden die Kirchberger Rotgerber vom Muswieſenmarkt ausge=

ſchloſſen, da man zu Kirchberg die Crailsheimer Gerber nur unter der unerfüllbaren

Bedingung hatte weiterhin zulaſſen wollen, daß die Kirchberger Gerber das Recht zum

Aufkauf von Häuten im ganzen Fürſtentum (Brandenburg-Ansbach) erhalten sollten.

3. Im Jahre 1677 verſuchten die Meister des Nagelschmied handwerks im

Fürstentum Ansbach die fremden Nagelſchmiede und Nagelkrämer auf je einen durchs Los zu

erreichenden Stand auf dem Muswieſenmarkt zu beschränken, während den Einheimischen der

Vorzug auf zwei Ständen (Pläßen) wie bisher verbleiben ſollte ; diese Einschränkung der

Marktfreiheit wurde abgewiesen. Dasselbe Schicksal hatte sowohl im Jahre 1696 wie auch

1703 ein Antrag der 13–15 Nagelschmiedmeiſter des Fürſtentums, die Rothenburger und

andere Nagelschmiede, die ihnen „ durch Auslegen ihrer Feilschaften auf der Muswieſe ihr

zu hoffen gehabtes Brod aus dem Mund geriffen “, vom Markte ganz auszuschließen,

ebenso ein entsprechender Antrag der Crailsheimer Kupferschmiede im Jahre 1670. Ein

allgemeines als Vergeltungsmaßnahme im Jahre 1711 erlassenes Verbot des Markt-

besuchs gegen die Rothenburger Handwerker und Krämer wurde noch vor dem Markt

d. J. wieder zurückgezogen. Auch ein gedrucktes Reskript des Markgrafen Joh . Friedrich

vom 22. Juni 1681 über Wiedereinführung der (1662 aufgehobenen) Schau auf den

Märkten von allen Waren fremder Meister aus solchen Städten und Orten, in denen

die brandenburgischen Untertanen der Schau auf den Märkten unterworfen werden,

war wohl nur vorübergehende Vergeltungsmaßnahme.

4. Die Grafen von Hohenlohe waren seit vielen Jahrhunderten die

Schuhherrn der Keßler und ihres Handwerks in der Terminei (Bezirk),

die sich von Öhringen nach Heilbronn—Mosbach-Burckheim-Möck-

mühl-Mergentheim-Weikersheim-Rothenburg o . T.- Dinkelsbühl—

Ellwangen-Abtsgmünd- Schwäb . Gmünd-Murrhardt und wieder nach

Heilbronn erstreckte. Die älteste Handwerksordnung hatte ihnen Graf Kraft

von Hohenlohe 1389 bestätigt. Im Jahre 1681 war (durch Hohen-

lohisches Patent Graf Friedrichs vom 3. September) erneut die auf

kaiserlichen Privilegien beruhende Bestimmung eingeschärft worden, daß

niemand als die zum Handwerk gehörigen Keßler in dieser Terminei

Kessel und Pfannen feil haben dürfen, und daß den welschen Braban-

tern und anderen ausgeſeſſenen Stöhrern und Störchern (= Hauſierern),

auch den Juden, die alle während des Kriegs mit solchem Gewerbe

sich befaßt hätten, der Handel mit Kupfer, Messing und Eisenwaren

in diesem Bezirk verboten sei. Der Kastner von Wiesenbach beschwerte

sich nun im September 1681 bei dem Amtmann zu Öhringen darüber,

daß nach der Ordnung ein solcher Kupferschmied nicht mehr als 40 Keſſel,

9*
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80 eiserne Pfannen, 12 Höllhafen (kupferne Waſſerhäfen zum Einmauern

in der Höll, d . h. zwiſchen Ofen und Stubenwand bei von außen heiz-

baren Öfen) und 30 messingene Pfannen auf der Muswieſe feilhaben

dürfe. Dadurch leiden die Deckung des Bedarfs und die herrschaftlichen

Einnahmen Not. Tatsächlich war ſogar nur die Hälfte dieſer Menge

dem einzelnen Keßler auf den Markt zu führen gestattet ; da sie aber

für den Verkauf eines Tages bemessen, der Muswieſenmarkt jedoch zu

2 Markttagen gerechnet wurde, war obige doppelte Menge zum Ver-

kaufe freigestellt. Der Amtmann zu Öhringen beruhigte nun den Kaſtner

dahin, daß diese Bestimmung bezwecke, daß der wohlhabende Meiſter

den Ärmeren auch über sich kommen lasse" und daß der Markt stets

mit genügend Keßlern und Keßlergeschirr versehen sei (4. Sept. 1681).

5. Im Jahre 1701 forderten die Meister des Büttner und Schreinerhand-

werks zu Crailsheim, es solle den fremden Büttnern und Schreinern im Gegenſaß zu

den Einheimischen erst am Michaelistag, nicht schon am Viehmarkttag, der Verkauf ihrer

Waren gestattet werden, wie dies auch bei anderen Handwerken der Fall sei. Die

Dinkelsbühler Büttner, die früher ein paar Wägen auf den Markt gebracht hätten, ſeien

unlängst mit 7 Wägen schon vor den Crailsheimer 2 Büttnerwägen zur Stelle geweſen

und hätten den Play ſo beſeßt, daß leßtere nicht gleich hätten abgeladen werden können.

Auch sei zu verbieten, daß Leute sich mit anderwärts gekauften Büttnerwaren auf dem

Markte einfinden, die das Handwerk gar nicht gelernt haben („ Stümpler“ ). Die Bes

hauptung, daß die einheimischen Schmiede, Hafner, Sailer, Sieber und andere Hand-

werker ebenfalls am Viehmarkttag das Alleinverkaufsrecht hätten, beſtritt der Kaſtner

(30. Sept. 1701) . Die ansbachische Regierung wies dann unter Bezugnahme auf die

Marktfreiheit beide Forderungen ab, zumal der Kastner klargelegt hatte, daß die Weiß-

büttner am Vormarkt den beſten Verkaufstag haben, da die Hecker (Rebleute) zum Vieh-

markttag kommen ; es werden nach seiner Angabe meistens 5-600 Stück Geschirr auf

den Markt gebracht.

6. Im Jahre 1710 besuchte ein Kantengießer Johann Ernst Müller zu Ansbach

mit einem Empfehlungsschreiben an den Kastner verſehen erſtmals den Muswieſenmarkt

„mit feinen Porzellangeſchirren (jedenfalls aus der eben neu errichteten Ansbacher

fürstlichen Manufaktur) und anderen Zinnwaren".

7. Viele Marktgäste kamen aus weiter Ferne. Wir hören von einem

Handelsmann Wenzeslaus Pistorius aus St. Wendel im Trieriſchen

(1710), von böhmischen Glasträgern (1711 ; 1721 aus böhm . Kamnitz),

von Handelsleuten, namentlich Tuchhändlern aus Sachsen (1683 die

Tuchhändler David, Jakob und Paulus die Kalbsköpf aus Reichen-

bach im Vogtland ; 1706), von einem Nesseltuchhändler aus Mecklen-

burg (1721), von Italienern, teils Savoyern, teils sonstigen Italienern

(Welschen), die mit Gewürzen, Perlen u. a . handeln (1720, 1727) und

häufig einen Wohnsitz in Deutschland haben ; ich nenne hier den Sa-

voyer Claudi Morsin, Gewürzhändler (1720), die Italiener Jean Pe-
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tron (Petrolli) (1700/02) , Anton Bizetto (1702) , Gebrüder Minet (1700),

Joseph Vanella (1700), Sebaſtian Lancha (1717), Johannes Beno und

Joh. Daniele (1723), Franz Gascha, ein Savoyer aus Schwäb . Gmünd

(1723) und Andreas Fabra aus Eßlingen (1723), die Italiener Peter

Mohr (= Moro) und Johannes Ziement, von denen der erstere den

andern wegen des Hänselens (ſ. unten) anſtichelt (1737), den Welschen

Caspar Groband und den Italiener Dominicus Rosetus, die beide

(1738) falsche Ellen verwenden . Erwähnt seien ferner eine Tirolerin,

Eheweib des Krämers Philipp Büschler (1733) und ein Spizenhändler

Gabriel Weber aus Annaberg in Sachſen (1740) . Im übrigen sind

unter dieſen Krämern wohl alle deutschen Gaue vertreten gewesen.

8. Besonders groß war die Zahl der Schuhmacher, die auf dem

Muswieſenmarkt ihre Waren feilboten. Im Jahre 1700 waren es 70

an der Zahl, so daß der eine und andere kaum den Fuhrlohn gelöst

habe. Es ist begreiflich, daß das einheimische Schuhmacherhandwerk

der Lade zu Crailsheim, das 17 Meister in der Stadt und 19 auf

dem Lande umfaßte, sich gegen den Wettbewerb wehrte.

Auf eine Beschwerde der Schuhmacher in den Städten Crailsheim und Feucht-

wangen wurde im Jahre 1701 (5. Okt.) der Hofratserlaß aus Onolzbach (= Ansbach)

ausgegeben, daß diejenigen ausländischen Schuster, bei deren Herrschaften die branden-

burgischen Schuhmacher erweislichermaßen auf den Jahrmärkten nicht feil haben dürfen,

von dem Vor-Muswieſenmarkt und darnach mit ihren Feilschaften gänzlich und so lange

abgehalten werden sollen, bis den letteren wieder die Freiheit zu verkaufen auf ihren

Jahrmärkten vergönnt werde. Die Beschwerde richtete sich damals gegen die Hohenlohe-

Langenburg- und Künzelsauiſchen Herrschaften. Im Jahre 1712 brachten die 40 Schuh-

macher in der Stadt und im Bezirk um Crailsheim eine neue Beschwerde gegen die

hohenlohische Herrſchaft zu Kirchberg und die Stadt Rothenburg vor, daß die Rothen-

burgischen Meister in den lezten Jahren mehrmals in großer Zahl (bei 20) auf dem

Markt gewesen seien und die Gerabronner Schuhmacherzunft, nur um einen Trunk und

Zechen zu erzielen, unbefugterweise ausländische Schuhmacher in ihre Zunft sich ein-

kaufen laſſe, die dann auf der Muswieſe als Einheimische feilhalten. Die ansbachiſchen

Hofräte erneuerten daraufhin den Erlaß von 1701 , konnten sich aber wie früher zu

dem von dem Crailsheimer Handwerk angestrebten völligen Verbot fremder Schuhmacher

auf der Muswieſe um so weniger verstehen, als die Amt Bemberger und Werdeckſchen

Schuhmacher, die doch das erste Recht vor den Crailsheimer Handwerksleuten —

hatten, nach der den letteren wenig günstigen Äußerung noch nie eine Klage über

diese Fremden geführt hatten . Die Crailsheimer „laſſen ſich bedunken, als ob ſie was

besonderes auf dem Markt zu befehlen hätten und machen jedesmal die größten Verdrieß-

lichkeiten", schreibt der Kastner zu Wiesenbach (3. Oft. 1712) . Die Stadt Rothenburg

bestreitet (1713) ihrerseits jede Verlegung der durch Verträge von 1617 und 1705 ver-

einbarten gegenseitigen Commerzienfreiheit ; Hohenlohe-Kirchberg macht geltend, daß die

Crailsheimer Schuhmacher in zu großer Zahl (10–12 Meiſter) und mit zu vielen, zu

schlechten und zu billigen Schuhen auf den Markt gekommen und dadurch die Kirch-

berger Meister mit ihrer kaufmannsguten Ware in Schaden gebracht hätten. Auch die
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Stadt Hall erklärte 1713 auf eine Anfrage, daß die Jahrmärkte zu Thalheim, Vellberg

und Ilshofen jedem Crailsheimer Schuhmacher freiſtehen, aber er müſſe ſeine Schuhe

der vorgeschriebenen Schau unterwerfen. In den Jahren 1720-24 wird die Frage

der von den Schuhmachern gewünschten Einführung der Lederschau auf der Muswieſe

wiederum erörtert. Es ist bezeichnend, daß trok des früheren Vorgangs das Vogtamt

und Bürgermeister und Rat der Stadt Crailsheim einen Erlaß zu Ansbach vom 17. Sept.

1721 erwirkten, wonach zwar die fremden Schufter auf der Muswieſe zugelaſſen werden,

aber von ihnen so viel Schaugeld zu entrichten sei, als die diesſeitigen Meiſter bei

jenſeitigen Herrſchaften zahlen müſſen. Es bedurfte wiederum eines kräftigen begründeten

Protestes des Wiesenbacher Kastners, um eine Aufhebung dieses unpraktiſchen Erlaſſes

noch am 1. Okt. 1721 zu erzielen. Er führte mit Recht unter Darlegung der früheren

Vorgänge aus, daß die Einführung einer solchen Schau zur Folge hätte, daß auch alle

andern Handwerker solche Schauen einzuführen begehrten, daß ferner bei den beſtehenden

Marktgebühren und Zöllen die Händler sich ein nie gewesenes Schaugeld nicht mehr

aufbürden ließen und der Markt daher immer mehr in Abgang kommen würde.

9. Wegen der „ Contagion" (Seuche) in den österreichischen und

böhmischen Ländern wurde 1713 für die Handelsleute ein Gesundheits-

paß(-port) vorgeſchrieben. Drei ſolcher Päſſe haben sich bei den Akten

erhalten. Wir erfahren daraus die Zahl und Art der Handwerker, die

aus Künzelsau, Kirchberg a. T. und Rothenburg den Markt 1713 be

suchten. Von Künzelsau kamen 4 Säckler, 9 Kürschner, 3 Nadler,

1 Gewandschneider und 3 Hutmacher. Von Kirchberg kamen 3 Schuh-

macher, je 2 Hutmacher, Weißgerber und Bäcker, je 1 Sattler, Hafner

und Sailer. Von Rothenburg werden insgesamt 130 Perſonen beſchei-

nigt : 5 Lebkuchner, 7 Handelsleute", 2 Leinwandhändler mit je 3

weiteren Personen, 1 Goldschmied, 3 Spitzenhändler, 5 Weißwarkräme-

rinnen, 3 Kammacher, 1 Seifensiederin, 7 Weißgerber, 10 Bortenwürker,

3 Buchbinder, 1 Messerschmied, 7 Nadler, 2 Gürtler, 1 Täschner,

4 Nestler, 4 Seiler, 2 Flaschner, 5 Säckler, 1 Rotgerber, 1 Zinngießer

(Hans Heinrich Korn), 1 Sporer, 2 Weber, 3 Schlosser, 2 Neben-

schmiede, 3 Drechsler, 4 Strumpfſtricker(innen), 4 Nagelschmiede, 1 Tuch-

macher, 4 Kupferschmiede, zus. 103 Handwerker mit weiteren 27 Hilfs-

personen.

"

10. Im Jahre 1679 und wiederum 1719 beschwerten sich die sämt

lichen Tuchmacher des Fürstentums Ansbach (ihre Zunftladen waren

zu Ansbach, Feuchtwangen, Crailsheim, Wassertrüdingen und Schwabach

und ihre Zahl belief sich nach ihrer Eingabe 1719 auf über 100 Meiſter )

über die überschwemmung des Gebiets und namentlich der Landbevöl-

ferung mit den geringwertigen (ungegangenen, d . h. nicht im Waſſer

bearbeiteten und zu viel gestreckten) Tuchen der „Meichsner" (Meißner

aus Meißen in Sachsen kommende Tuchhändler ; s. oben) . Diese

brachten große Mengen solcher den Vorschriften der brandenburgiſchen
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Tuchschererordnung vom 6. Juni 1659 nicht entsprechenden, geringwer-

tiger Tücher auf den Muswieſenmarkt und verkauften sie dort um ein

Spottgeld an die Juden. Lettere hausierten dann mit ihren Tüchern.

auf dem Lande das ganze Jahr über. Dem Verlangen der Tuchſcherer

im Jahre 1679, eine Schau für diese „ meichsnischen“ Tücher einzu-

führen, auch anzuordnen, daß die Weißgerber, Handelsleute und Juden

ihre Tücher, Boy (= Bai, lockerer Wollstoff, Flanell) und Felle bei

den Tuchscherern im Lande ſchmißen (anſtreichen, auffärben) und reiben

laſſen ſollen, wurde nicht stattgegeben. Das von ihnen im Jahre 1681

angestrebte Verbot des Verkaufs von Tüchern der Meichsner unter

40 Kreuzern für die Elle auf dem Muswieſenmarkt wurde vom Kaſtner

und der Ansbacher Regierung zurückgewiesen.

Dem Antrag im Jahre 1719, das Einführen und Hausieren solcher

fremder Tücher unter einem Preis von 1 Gulden 15 Kreuzer zu verbieten,

wurde zwar zunächst von der Regierung mit der Beſchränkung auf Tücher

unter 1 Gulden stattgegeben (Defret vom 27. September 1719), aber noch

vor dem Muswiesenmarkt des Jahres 1719 (am 6. Oktober) wider-

rufen, da man zuerst sehen wollte, wie die benachbarten Herrschaften

sich zu dieser Frage stellten. Aber noch 1730 wurden den besonders

zahlreichen sächsischen Tuchhändlern auf dem Markt keinerlei Vorschriften.

wegen Preis und Güte der Tücher gemacht, und mitunter sogar be-

sondere Rücksichten auf ihre Verkaufsgelegenheiten geübt, so im Jahre

1740 (s. unten Abschnitt 5 Ziff. 2) .

11. Auch ein Begehren zweier Flaschner von Ansbach, ihnen allein ein Verkaufs-

recht von Flaschnerwaren auf der Muswiese unter Ausschluß anderer auswärtiger Zunft-

genossen zu gewähren, wurde abgelehnt (1695) .

12. Im Jahre 1727 gab es wieder Streitigkeiten zwischen den brandenburgiſchen,

namentlich den Crailsheimer Nagelschmieden und den Rothenburgiſchen. Dieſelben

hatten ursprünglich wie alle Handwerker derselben Art nach der Marktordnung einen

Plaz und zwar bei den Bäcker- und Wirtshütten, wobei die fremden ihre Pläße nach

den brandenburgiſchen Nagelschmieden hatten. Als nun dieſer Plaß nicht mehr ausreichte,

hatten die Nagelschmiede einen 2. Platz beim Zollhaus belegt, wodurch sich die Anſicht

bildete, daß sie 2 „Stände“ zu beanspruchen hätten. Die Crailsheimer hätten nun gerne

durchgesezt, daß alle Rothenburger Nagelschmiede auf den weniger günstigen Plaß beim

Zollhaus angewiesen würden. Der Kastner aber drang darauf, mit der Zeit ent

sprechend der Marktordnung wieder alle Nagelschmiede, auch die fremden, auf den ersteren

Plaß zusammenzubringen, was die Crailsheimer als eine Beeinträchtigung ihres ver-

meintlichen Rechtes betrachteten. Lettere erreichten aber nur ein allgemeines Dekret,

daß die diesseitigen Handwerker vor den Fremden „reflektiert“ und die brandenburgi-

schen Nagelschmiede nicht geringer als andere brandenburgiſche Handwerker (hinsichtlich

der Zahl ihrer Pläge) traktiert werden sollen. Gegenteiliges war aber auch nicht im

Sinne des Kastners.
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13. Eine besonders im 18. Jahrhundert äußerst beliebte Einrichtung

war das Lotteriespiel. Daß allerdings dem Geſuch des Andreas

Ennß, Handelsmanns und Schneiders von Ansbach, vom 16. Oktober

1727 um Erlaubnis zur Einrichtung eines „ Glückshafens oder Loteri

von etwa 5-600 Gulden Wert" auf der Muswieſe ſtattgegeben worden

wäre, ist schon deshalb nicht anzunehmen, weil das Gesuch für das

Jahr 1727 viel zu spät kam.

-

14. Den Brotneid der Zunftgenoſſen untereinander zeigt eine Ein-

gabe des Schuhmachers Georg Sirt Geißelbrecht aus Ansbach, der auch

gestickte, gemalte und bordierte Frauenzimmerarbeit von subtilem Leder

aus der fürstlichen Fabrik herstellte und auf der Muswiese verkaufen

wollte. Da die übrigen Schuhmacher ihre Bürger- und Bauernarbeit

nur auf Stangen zu hängen pflegten wie man dies noch heute

auf Märkten sieht , die feinen Schuhe für Frauenzimmer aber keine

Nässe oder Staub vertrugen, so hatte sich Geißelbrecht eine „ Boutique“

mit Brettern angeschafft. Dies wollten die anderen Schuhmacher nicht

dulden und der Kaſtner riet ſelbſt, für künftigen Fall eine Entscheidung

der Regierung einzuholen. Sie ging dahin, daß er für die sauberen

Schuhe und Pantoffel einen bedeckten Stand haben dürfe, die übrigen

aber gleich den andern Meiſtern offen auslege. Bemerkenswert für die

Frage des Umsatzes auf der Muswiese ist die Äußerung des Gesuch-

stellers, daß er an manchem Markt über 100 Paar Schuhe verkauft habe.

15. Seit Einführung des Tabakmonopols in den brandenburgiſchen

Gebieten war es den fremden Tabakkrämern bei Strafe und Kon-

fiskation der Ware verboten, unplumbierten (unversiegelten) oder aus-

herrischen Rauch- und Schnupftabak auf der Muswiese zu verkaufen

(1739) . Auch der riechende Kräutertabaf" fiel unter dieses Verbot,

wie ein Rothenburger Krämer Joh. Jakob Friz zu seinem Schaden ver-

spüren mußte (1739) .

"1

4. Die Marktbußen und Frevelſtrafen .

Eine naturgemäß sehr stark wechselnde Einnahmequelle bildeten die

Bußen und Frevelstrafen" auf dem Muswiesenmarkt. Der Grund,

weshalb sie erst im 18. Jahrhundert in den Marktrechnungen erscheinen,

liegt wohl darin, daß sie früher dem Amtmann zu Crailsheim oder

dem Kastner zufielen, nun aber nach allgemeiner Einführung feſterer

Amtsbesoldungen für die Herrschaft zu verrechnen waren. Die „ Speci-

ficatio " dieser Buß- und Frevelſtrafen, die der Marktrechnung jeweils

beiliegt, gibt manche kulturgeschichtlich beachtenswerten Notizen und Auf-

schlüsse über die Herkunft und Art der Marktbesucher.
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Sehr ausgiebig waren z . B. diese Strafen beim Markte des Jahres 1704. Es

varen im ganzen 10 Strafen im Gesamtbetrag von 24 Gulden 30 Kreuzer. Sie ſeßten

ich wie folgt zuſammen :

1. Hirsch Jud von Igersheim ist darum, daß er dem Zöllner wegen des Leibzolls

nicht gleich sagen wollen, ob er brandenburgischer oder was er wirklich war aus-

herriſcher Untertan sei, gestraft worden um 1 Gulden 30.

2. Ein Rothenburgiſcher Welscher, namens Karl, wegen Ausreißens von 5 Zaun-

ſtecken und Verbrennens bei seinem Stande : Strafe 1 Gulden.

3. Hans Schwab von Blaufelden hat von seinem um 7 Gulden verkauften Pferde

betrunkenerweiſe nicht gleich den Zoll entrichtet : 1 Gulden.

4. Ein Mainzischer Welscher versuchte Entwendung bei Wechseln eines Guldens :

1 Gulden 30.

5. Conrad Eberth, Meßgersknecht von Kirchberg, hat im Rausch dem Wiesenbachi-

schen Megger Hans Michael Kauffmann wegen des beim Metzgerstanz berechtigter=

weise getanen Vorreihens angetastet und eine Maulschelle gegeben ; Strafe 4 Gulden.

6. Joseph Tronn, Geiger bei Creglingen, versuchte Entwendung eines Kreuzer-

weckens bei einem Bäcker : 1 Gulden Strafe (!) .

7. Georg Köbler von Michelbach a . H. für „ Anfaffen“ der Haare eines Ölschlägers

von Goldbach: 30 Kreuzer.

8. Joh. Wolfgang Brunner von Rothenburg, der seine im Zollhaus empfangene

Elle unabsichtlich zerbrochen und ſelbſt eine andere darnach gemacht hatte, während er

doch dergleichen im Zollhaus wieder holen sollen : 30 Kreuzer.

9. Joh. Wilh. Friedel, Gewürzkrämer von Nürnberg, hat zugelassen, daß seine

fleine Nebenhütte nach Marktende nächtlicherweile durch unbekannte Bursche angezündet

und verbrannt wurde, statt sie zeitig abbrechen zu laſſen ; Strafe, nach Zahlung der

Unkosten für Feuerlöschen, wegen Feuersgefahr für Musdorf 7 Gulden 30.

10. Blutrünstige Schlägerei zweier Porzellangeschirrkrämer von Pfedelbach und

Gebsattel und ihrer Weiber in einem Hauſe zu Musdorf nach dem Markt : Geſamtſtrafe

6 Gulden.

Wir sehen aus diesen Beiſpielen des Jahres 1704, daß ein strammes

Regiment auf dem Markte herrschte. Die Erwähnung des Metzgertanzes

(in Ziff. 5) ist übrigens die erste urkundliche Nachricht über diesen alten

Brauch, auf den wir noch zu sprechen kommen . Die am häufigsten

vorkommenden bußwürdigen Taten waren natürlich im Rausch oder

ohne solchen begangene wörtliche Beſchimpfungen und tätliche Beleidi-

gungen von Amtsträgern oder Marktbesuchern, sonstige Streithändel,

unrichtiges Maß und Gewicht, Diebstähle von Zaunstecken und Pfählen

zum Feuermachen und Verbrennen in den Hütten u . dgl .

Es findet sich manch köstliche Bemerkung darunter. So wird ein brandenburgiſcher

Untertan (1705) bestraft (1 Gulden 15), weil er das Pferd eines Marketenders, das

vor deſſen Kochhütte ſtand, „ſchimpflich aufgehoben und verachtet“, auch als der Be-

figer ihn davon abgemahnt, jenen noch dazu geſchmäht hat.

Das Abgeben eines Schuſſes in die Luft aus ſeiner Flinte in der Nacht vor einer

Wirtshütte auf dem Markte kostete den Knecht eines Comburgischen Welschen von

Steinsfeld (1706) nicht weniger als 31½ Gulden.
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Ein Tuchhändler, Johann Jakob Dimer aus Reichenbach in Sachſen,

der seine Niederlage zu Winterhausen (am Main) in Franken hat, wird

mit 5 Gulden bestraft (1706), weil er, wie sich herausstellte, seit einigen

Jahren einen Schneider von Hengstfeld hinter seinen Stand aufſtellte

und durch ihn die Kaufleute auffangen" ließ zum Nachteil der übrigen

mit Tuch handelnden „ Meichſener" (= Meißner von Sachsen, dann in

übertragener Bedeutung = Tuchhändler) ; der Schneider erhielt seiner-

seits 2 Gulden Strafe.

!!

In das auf dem Markt selbst aufgerichtete Blockhaus wurde ( 1708) ein Taschen-

dieb solange gesteckt, bis seine Schwester die Strafe von 4 Gulden für ihn erlegte.

Dagegen wird Schmuhl Jude von Ailringen wegen verſuchten Betrugs beim Geldzählen

auf dem Markt in einer Schuldsache mit nur 40 Kreuzer Strafe angesehen.

Die Worte, Böhmen seiendt Schelmen, die ein Crailsheimer gegenüber dem Böhmen

Adam Clement bei einem Schweinshandel äußerte, werden mit 30 Kreuzer gebüßt

(1711) . Einen Marktbesucher in den Finger zu beißen kostet einen hißigen Jungen aus

Welschland 40 Kreuzer ; eine hinterrucks erteilte Ohrfeige kommt auf 1 Gulden 10 Kreuzer

(1711), während das Anbieten einer Ohrfeige auf 30 Kreuzer zu stehen kommt (1719).

Äußerst glimpflich geht es einem Schweinetreiber, der im Rausch von den Spielleuten

verlangte, daß sie ihm bis zu seinem s(alva) v(enia) Schweinhaufen pfeifen sollten und

ſie, als sie ihre Dienste um zugesicherte 3 Bazen getan, statt der Zahlung mit seinem

Schweineprügel von ſich gejagt und mit Schmähworten traktiert hatte ( Strafe : 45 Kreuzer ;

1712). Dagegen wurde ein Morſteiniſcher Hinterſaß zu Triftshausen wegen Verbreitung

der falschen Behauptung, zu Brettenfeld ſei die Viehseuche, andern zum Exempel (wegen

des Schadens an Zoll und Umgeld) mit 2 Gulden bestraft (1712) .

Der Verkauf von 3 Dußend Strümpfen und Zeug durch zwei Dinkelsbühler Han-

delsleute während des Gottesdienstes (an den Italiener Hans Adam von Creglingen)

wurde mit der hohen Strafe von je 5 Gulden gebüßt (1714), während der Italiener

mit der Hälfte dieser Strafe davonkam, da die Kaufleute ihm die Waren angeboten

hatten. Falsche Bezeichnung der Herkunft einer Ware (Auber ſtatt Rotenburger Leder)

wird mit 11½ Gulden Strafe belegt . Das Blutig-Schlagen eines Marktbesuchers wird

trotz vorhergehender Beleidigung des Bruders des Täters - mit 6 Gulden bestraft

(1715) . Der Italiener Sebaſtian Lancha, der den beiden Amtspflegern des Amts Wiesen-

bach beim Vorübergehen an seinem Stande den bekannten sog. schwäbischen Gruß zu-

gerufen hatte, büßt seinen „ Frevel “ mit 1 Gulden (1717), während Andreas Gehring

von Blaufelden, der vor des Beamten Türe „ zur bravade gejuchzt “ , mit 45 Kreuzer

Strafe davonkommt.

- --

Was für gefährliche und zweifelhafte Elemente mitunter auf dem

Muswieſenmarkt zuſammenkamen, zeigen Aktenſtücke des Jahres 1722,

wonach damals auf dem Markt neben zwei auf Diebereien ertappten

und deshalb bestraften Weibern zwei „Landſtreuner" verhaftet wurden.

Der eine, Johannes Diller, der Sohn eines Freimanns (Scharfrichters),

gebürtig aus Schnackenbach (wohl = Schnackenwerth) bei Kissingen und

5 Jahre Knecht beim Scharfrichter in Bamberg, 22 Jahre alt, führte

bei sich einen vom Stadtsekretär in Erlangen am 3. Oktober 1722
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erſchlichenen Paß, eine von Meſſing eingelegte, mit einer starken Kugel

geladene Piſtole nebst weiteren Bleifugeln, einen „ Buffert“ oder Ter-

zerol, geladen mit 2 Kugeln, beide Waffen dazu bestimmt, Hunde und

Kazen damit zu töten. Dies sei neben dem Reinigen von s. v. Priveten

ſein Hauptberuf; aus den gegerbten Fellen macht er Nähriemen und

Mittelbänder ; die Kugeln brauche er, da er bei Schießen mit Schrot

das Fell verderben würde. Abergläubiſchen Gebräuchen diente ein weiter

bei ihm gefundener Beutel, der einen halben Menschenfinger, einen dazu

geschriebenen Zettel mit vielen „,, Caracteribus" , Schwefelstücke und ſpa-

nisches Wachs, eine weiße Wegwartwurzel, 9 kleine kupferne Münzen

und eine „Roßheringſchnur, welche die Gartbrüder (Landstreicher, Bett-

ler) zum Hühnerfangen gebrauchen", enthielt . Diller wollte den Beutel

erst vor einigen Tagen unter einem Baum gefunden haben. Einen bei

ihm gefundenen Probierſtein hatte er nach seiner Behauptung aus Spaß

von einem Juden gegen eine Tabakspfeife mit Deckel getauscht. Über

die erwähnte Wegwartwurzel äußerte Diller sich dahin, er habe solche

mit Silber, mit einem halben Bazen, abgestochen ; man sage, es sei

solches für Menschen und Vieh gut ; er würde mehr ausgraben, aber

es gebe keine ; es wären ja viel hundert Leute, die weiße Wegwart-

wurzeln ausgraben und wüßten, für was ſie gut wären. Dürfen wir in

dieser Äußerung wohl eines der ältesten Zeugnisse für den Gebrauch

des Zichorienkaffees erblicken ? Nachdem der erwähnte, bei einem

Spieltisch auf dem Markt als verdächtig verhaftete „ Schinderknecht“

Diller, der stets seine völlige Unschuld und Harmlosigkeit beteuerte, vom

8.-10. Oftober auf der Wache fest verwahrt und an Ketten ange-

ſchloſſen war, gelang es ihm, in einem günstigen Augenblick, als er

gerade von der Kette frei war, unter Hinterlassung seiner Schuhe wie

der Wind einen starken Sprung" vor den zwei ihn bewachenden Mus-

ketieren zu tun und die Freiheit zu gewinnen . Troz nachgesandter

Steckbriefe war der „Kerl" nicht mehr aufzufinden ; den beiden Wächtern

aber trug ſeine gelungene Flucht zweistündige Turmſtrafe ein.

Der andere auf dem Markte von 1722 verhaftete „ Würz- und

Tabulettkrämer" Johann Christoph Engelhard, gebürtig von Stein-

brücken bei Nordhauſen (in Thüringen), stand in Verdacht, mit einem

Kerl identisch zu sein, der bei der Fuchsenmühle zwischen Frauental

und Creglingen vor 14 Tagen einen seiner Kameraden erschossen hatte.

Er konnte jedoch nicht überwiesen werden und wurde auf fürſtlichen

Befehl vom 13. Oftober 1722 mit derben Schlägen fortgeschafft" .

Auch harmlosere Streiche blieben nicht ungeahndet. Christoph Sir, der Sohn eines

Tabakspinners zu Rothenburg, und sein Genoſſe Simon Möſtel, Klingenſchmieds-
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junge von Dinkelsbühl, die in der Nacht mit Kugeln von s . v. Moraſt nach einem Zäpfers:

wagen warfen, erhielten eine Strafe von je 45 Kreuzer (1725) . Schwer bestraft wurde

die Wegführung verkauften Viehs vom Markt vor Entrichtung der Zollschuldigkeit

(7½ Gulden Strafe für ein paar Stiere) (1725) . Auffällig oft erscheinen Juden als

Taschendiebe, so 1695, 1727 und 1730 Judenjungen von Frankfurt, während die Sa

voyarden gerne mit Schimpfwörtern um sich werfen; so gibt der Savoyarde Franz

Gascha, der den Gerichtsmann und Umgelter M. P. Hainkel auf dem Markt 1727 im

Verdacht hatte, er mache ihm Kaufleute abſpenſtig und führe ſie anderen zu, leßterem das

„ungewöhnliche und lächerliche Prädikat eines s . v. Gänsdreckdoktors“ (Strafe 45 Kreuzer) .

Noch im Jahre 1730 wird eine Betteldirne nach einem Versuch

eines Schuhdiebstahls von der Wache aus mit der Geige (geigenartiges

Stück Holz mit einer Öffnung für den darein zu spannenden Kopf) zum

abschreckenden Beispiel auf den offenen Markt geführt und alsdann

zum Markt hinausgejagt ; ein Judenbube von Frankfurt wird wegen

versuchten Taschendiebstahls in die Futterwanne gespannt und gepfe(t)=

schet (hin- und hergewiegt) und ebenfalls vom Markt gejagt.

Sehr häufig waren die Bestrafungen wegen übertretung der Vor-

ſchrift, daß auf jedem Markt jeder Krämer, der eine Elle brauchte,

diese nach der Marktordnung von dem Marktbeamten zu lösen hatte.

Keiner durfte seine eigene oder die im Vorjahr auf dem Markt emp-

fangene oder eine falsche „ abgeschnittene" Elle verwenden ; die Strafe

war 30 Kreuzer (1737), während im selben Jahre einer, der eine richtige

Marktelle mit einem Kameraden zusammen benüßt, merkwürdigerweiſe

um das Doppelte = 1 Gulden gebüßt wurde. Die Zahl der jährlich

vom Schreiner für den Markt neu zu liefernden Ellen belief sich (1708 )

auf 50 Stücke .

Strafrechtlich bemerkenswert ist das Vorgehen gegen den Schim-

melein Jud, einen Würzburgischen Schutzjuden von Walkertshofen

(Amt Aub), der wegen begründeten Verdachts des Diebstahls und der

Hehlerei auf dem Markt verhaftet wurde (1690). Er wurde zweimal

verhört, das zweite Mal vom Kastner in Güte" unter Vorlegung

der Instrumente" durch den Scharfrichter ; aber er ließ sich nicht

bange machen und gestand nichts, was ihm hätte zum Schaden gereichen

fönnen. Sein plauderhafter Mund, vor dem man fast nicht einkommen.

fönnen, ohngeachtet ihm vielfältig Mal Stillschweigen auferlegt worden,

ſei mit Leugnen und bedrohlichen Reden angefüllt gewesen. Er bestritt

selbst die Behauptung, der welsche Krämer Peter Stallis habe ihm beim

letzten Markt, sobald er vor seinen Stand gekommen, zugerufen : Du

Vogel, marsch, marsch, worauf er in der Stille sich gleich aus dem

Gesicht gemacht. Alle bei ihm gefundenen Waren wollte er in gutem

Glauben von Unbekannten erworben haben . Auch Rotwelsch wußte er

"
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angeblich nicht zu verstehen . Man konnte schließlich nichts anderes tun,

als den Schimmelein nach feierlicher Urfehde mit ausführlichem Juden-

eid des Landes dauernd zu verweisen .

5. Marktzeit, Marktdauer und Unkosten des Markts.

1. Bei Einführung des Gregorianiſchen Kalenders im Brandenburg-

Ansbachischen im Jahre 1700 hatte man mit Rücksicht auf das alte

Herkommen nicht gewagt, eine Änderung in der Zeit des Markts vor-

zunehmen ; man beließ den Haupttag am Michaelistag, nunmehr alten

Kalenders.

Da der Wochentag, auf welchen Michaelis fiel, in den einzelnen

Jahren verschieden war, kam es vor, daß der Viehmarkt auf einen

Freitag fiel und die Juden wegen des einfallenden Sabbaths, wenn

ſie überhaupt kamen, sich mittags beizeiten hinwegbegaben ; fiel er auf

einen Samstag, so ließen sich die Juden überhaupt nicht auf dem

Markte sehen und der Viehmarkt blieb unbedeutend. Fiel der Haupt-

markt auf einen Sonntag, ſo ließen sich wohl von jeher manche von

den auswärtigen Verkäufern, die es mit der Sonntagsheiligung ernſter

nahmen, vom Besuche des Marktes abhalten. Den Anstoß zu einer

Verschiebung der Markttage gab nun das Verbot der sämtlichen hohen-

lohischen Grafschaften an ihre Untertanen im Jahre 1705, den auf

Sonntag, den 11. Oktober, fallenden zweiten Hauptmarkttag zu besuchen.

Um dieſe Mißſtände zu beheben, schlug der damalige Kaſtner zu Bem-

berg-Wiesenbach, Joh. Georg Kühn, (am 24. Oktober 1705) vor, den

Markt fortan mit dem Dienstag in derjenigen Woche, in die der alte

Michaelistag fällt, ſo beginnen zu laſſen, daß an diesem Wochentage

immer der Viehmarkt ſtattſände, ſo daß der Kaſtner jeweils am Montag

vorher denMarkt in aller Ruhe beziehen könne. So würde nicht nur Gottes

Ehre, sondern auch das herrschaftliche Interesse „ konserviert" . Es würden

sich dann am Mittwoch und Donnerstag die beiden Hauptmarkttage

und am Freitag der Nachmarkt anschließen, ſo daß am Samstag dann

noch die Stände und Hütten abgebrochen werden und die Abrechnungen

ſtattfinden könnten. Dem Antrag wurde zunächst keine Folge gegeben,

obwohl erneut die hohenlohischen Kanzleien zu Ingelfingen, Kirchberg

und Langenburg und die Stadt Hall im Jahre 1710 erklärten, daß

ſie ihren Untertanen den Besuch des auf den Sonntag fallenden Markt-

tags verbieten. Nachdem aber im Jahre 1712 der Viehmarkt gerade

aufSonntag den 9. Oktober gefallen wäre, entschloß sich die Ansbachische

Regierung durch Defret vom 17. August 1712 auf wiederholtes
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Ansuchen der oben erwähnten hohenlohischen Räte, der Stadt Hall und

auf eine aus religiösen Gründen erfolgte Äußerung des Pfarrers zu

Rot am See, sowie auf einen Bericht des Kastners zu Wiesenbach, die

Marktzeit des Muswieſenmarkts in der angegebenen Weise antrags-

gemäß zu verschieben. Der Markt fand fortan nicht mehr an den fest

bestimmten Tagen, dem 9.- 12. Oktober jeden Jahres, statt (der 9. Ef

tober, der Tag vor alt Michaelis, war der Vor- oder Viehmarkt, der

10. und 11. die beiden Hauptmärkte, der 12. der Nachmarkt), sondern

an den unbeweglichen Wochentagen Dienstag bis Freitag, deren Datum

durch das Fallen des Michaelistag alten Kalenders (= 10. Oktober

jedes Jahr verschieden bestimmt war. Der Viehmarkt war nun stets

am Dienstag nach diesem Tage, im Jahre 1712 erstmals am 11. Cft.,

und die 3 weiteren Markttage anschließend vom 12.-14. Cft.; im

Jahre 1713 war der Muswieſenmarkt am 10.-13. Oft. , 1714 am

9.- 12 . Oft., 1715 am 8.- 11 . Oft., 1716 am 6.-9. Okt. (alt Mi-

chaelis war 1716 Samstag den 10. Oft.) , 1717 am 12.-15 . Cft.

(alt Michaelis am Sonntag, 10. Oft.) .

Selbstverständlich war es dringendes Erfordernis, eine solch wichtige

Veränderung des Muswieſenmarkts möglichst weithin bekanntzugeben.

Für die brandenburgischen Ämter wurden gedruckte „ Ausschreiben“ an-

gefertigt, in denen die Veränderung bekanntgegeben wurde (Patent,

dat. vom 31. Auguſt 1712) . Den benachbarten Herrſchaften wurden

amtliche Notifikationsschreiben übersandt ; das Verzeichnis ihrer Namen

läßt zugleich den Umkreis der Gebiete erkennen, aus denen die Mehr-

zahl der auswärtigen Handelsleute kamen ; es waren dies Nördlingen,

Dinkelsbühl, Weißenburg a. S., Öttingen, Ellwangen, Gmünd, Hall,

Limpurg Ober-Sontheim und Gaildorf, Hohenlohe- Kirchberg,

-Waldenburg, Ingelfingen, -Pfedelbach, -Langenburg, -Öhringen, -Wei-

fersheim, Künzelsau, dann Dörzbach, Krautheim, Königshofen, Mer-

gentheim, Lauda, Adelsheim, Heilbronn, Ochsenfurt, Rothenburg, Jagit-

berg (würzburgiſch), Windsheim, Marktbreit, aber auch Würzburg,

Nürnberg und Frankfurt, Reutlingen und Eßlingen.

=

Welche Bedeutung dem Muswieſenmarkt bei auswärtigen Herrschaften

beigemessen wurde, kann nicht besser veranschaulicht werden als durch

die Tatsache, daß die Würzburgische Kanzlei auf die Mitteilung des

Bembergischen Kastners zu Wiesenbach vom 19. August 1712 hin auf

eigene Kosten 250 Exemplare einer entsprechenden Bekanntmachung über

diese Veränderung des Muswiesenmarkts drucken und an die würzbur

gischen Ortschaften zum Anschlagen verteilen ließ (Aften und Druck vom

7. September 1712 im Staatsfilialarchiv, Bayr. Ertradita Nr. 178).
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Nicht unerwähnt bleiben darf auch das vom erwähnten Pastor Joh. Georg Müller

zu Rot am See in 12 Versen gedichtete „Herzliche Freudenlied nach der unter ....

Wilhelm Friedrich, Markgrafen zu Brandenburg ... erfolgten Abstellung der Sonntags-

märkte ... bei Gelegenheit des bishero nachgebliebenen (d . h . troß dem ſchon 1708

erfolgten Verbot der Kirchweih- und Sonntagstänze noch gebliebenen) und nun auch

zu vieler frommer Herzen Vergnügen mit Gott vom Sonntag abgewälzten, alljähr-

lich gehaltenen großen Frei- und Michaelismarkts am Flecklein Musdorf ... bei erſter

veränderter Haltung ſothanigen Markts Gott zu Ehren ... zum Beschluß der gewöhn:

lichen Marktpredigt geordnet und verfertiget nach der Weise : Wer nur den lieben Gott

läßt walten' uſw. vom Pastor dis Orts M. Johann Georg Müller 1712" ( Druck im

Schloßarchiv in Langenburg, Fasz . Abstellung der Sonntagstänze 1707-12.

2. Beachtenswert ist die Rückſichtnahme, die, allerdings zum Nußen

des Marktes und der Handelsleute selbst, auf die Bedürfnisse der

Juden genommen wurde. Da im Jahre 1740 die Judenfeiertage so

fielen, daß namentlich die weit entlegenen den Markt nicht hätten be-

suchen und ihre benötigte Handelsware hätten einkaufen können, so

wurde amtlich gestattet, daß die „Meichsener", Tuch- und Zeugmacher

und alle anderen Handelsleute ihre Waren schon am Dienstag, dem

Viehmarkttag ( 11. Oktober) auslegen durften ; durch Rundschreiben an

die benachbarten Herrschaften wurde dies bekanntgegeben.

3. „In alten und vorigen Friedenszeiten“ waren auf 50 Musketiere

und 20 andere Personen, die alle gespeist wurden, über 40 Gulden

aufgegangen. Von 1656-1660 aber kam man in den Ausgaben für

4 Tage auf nur 30-31 Gulden, während die Ausgaben unter zwei

anderen Kastnern von 1649–55 und 1660-65 bis auf 46 Gulden und

1 Simri 3 Metzen Korn und 8 Metzen Haber sich ausgedehnt hatten.

Um hierin Wandel zu schaffen, erhielt der Kastner unter Hinweis auf

diese Tatsachen am 15. April 1668 eine herrschaftliche Instruktion, wo-

nach für den Kastner und sein Gesind, die 30 Musketiere, die Zöllner,

Werkhauptleute und Wegemeiſter nur folgende Poſten ausgegeben werden

durften: 10 Gulden für allerhand Fleisch, 5 Gulden für Wein, 3 Gul-

den für Bier, 6 Gulden für Fische, Kraut, Schmalz, Essig, Salz, Lichter ;

1 Gulden 40 für Pulver und Lunten, 1 Gulden für Holz, Fuhr- und

Macherlohn, 1 Gulden 12 Kreuzer für Trommelschläger und Pfeifer,

wenn es Fremde sind ; wenn vom „Amtsausschuß" oder neben der

Speisung halb so viel ; 45 Kreuzer für „ Logiament“ und Mühe in das

(Gast)haus, 1 Simri Korn für die Wacht und andere, die gespeist

werden, 5 Mezen Haber zum Verfüttern.

Wie bereits oben erwähnt wurde, beliefen sich seit der Festsetzung

der Ausgaben für die Amtsträger und die Marktwache im Jahre 1705

auf bestimmte tägliche Geldbeträge (an Stelle der Anrechnung der Koſten
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der gewährten Naturalverpflegung) die Unkosten des Marktes

jährlich auf etwa 50 Gulden. Von verschiedenen Jahren ( 1719, 1726

bis 1730 uſf.) ſind namentliche Verzeichnisse der Amtsträger und der

von den Amtsorten zu stellenden Musketiere vorhanden. Danach waren

es 1719 zwei Rohrturmzöller, 4 Standgelter (= Standgeldeinnehmerį,

2 Umgelter, 1 Judenzöller, 2 Viehzöller, 2 Losgelter, je 1 Wagmeiner

und Ellenmeiſter, zusammen 15 Personen, sodann 16 bewehrte Mann-

schaften, diesmal 11 aus Wiesenbach, 2 aus Brettenfeld, 2 aus Eng-

lertshausen, 1 aus Emmertsbühl, nebst den 2 Hauptleuten aus Wieſenbach.

Der Tambour wurde von Ansbach gestellt. Die Zahl der Marktwächter

hatte sich also gegenüber dem 17. Jahrhundert wesentlich verringern laſſen.

Nicht alle diese Personen wurden 6 Tage in Anspruch genommen, vielmehr hatten

6tägiges Deputat z . B. im Jahre 1719 nur folgende Personen : Der Kafiner

(36 Kreuzer „mahlzeitlich“ == 72 Kreuzer im Tage, 7 Gulden 12 Geſamtdeputat), der

Skribent (Schreiber) (mahlzeitlich 17½ Kreuzer =35 Kreuzer täglich) , die beiden Haupt-

leute (je 15 Kreuzer täglich), der Tambour (12 Kreuzer täglich, dazu 1 Gesamtzulage

von 1½ Gulden, die aber 1723 gestrichen wurde) und der Amtknecht (12 Kreuzer),

Von den 15 Amtsträgern waren am Vormarkt (Dienstag) und Nachmarkt 13, an den

2 Haupttagen alle 15 verwendet, während am Samstag, am Tage des Abschlagens

der Hütten und Buden, nur noch 4 Amtsträger tätig waren. Jeder hatte ein Deputat

von 15 Kreuzer täglich. Von den Musketieren wurde die gesamte Mannſchaft am Vor-

markt und den 2 Haupttagen benötigt, an Nachmarkt 12, am Tag darauf noch 7 Mus :

fetiere.. Sie erhielten täglich je 12 Kreuzer.

An sonstigen Ausgaben waren erforderlich : 4 Lichter zum Zollhaus (Wache) um

48 Kreuzer, 2 gutes Musketenpulver und 2 Bleikugeln und Flintenſteine, 1 Gulden

15 Kreuzer für das Logis des Kastners samt den Seinigen zu Musdorf auf 6 Tage

nebst Heu und Stroh für die Pferde. Außerdem wurden auf den Markt zur Wache

3 Klafter weiches Brennholz und ein weiteres Klafter zum Wirtshaus, in dem der

Kastner seine Verpflegung hatte, ferner 8 Mezen Haber für die Pferde des Amtsver-

walters von Amts wegen geliefert. Das Deputat des Pfarrers von Rot am See für

die Marktpredigt stieg von 1704 bis 1740 von 30 Kreuzer über 36 Kreuzer auf

37 Kreuzer 2 Pfennige.

Für den Muswiesenmarkt des Jahres 1729 sah man sich genötigt,

die Marktwache um 10 Musketiere nebst einem Korporal aus Crails-

heim zu verstärken. Eine Räuberbande von 30 Personen hatte wenige

Tage vor dem Markt in dem Hohenlohe- Schrozbergischen Weiler Speck-

heim (Gde. Schmalfelden) übel gehauſt und man befürchtete einen nächt-

lichen Überfall des Marktes durch diese Bande. Dadurch kam man beim

Markte von 1729 auf rund 80 Gulden Unkosten.

6. Marktgebräuche auf der Muswieſe.

1. Am Hauptmarkttag hielt von alters her der für das Filial Mus-

dorf zuständige Pfarrer zu Rot am See in der Michaeliskapelle zu
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Musdorf eine „Marktpredigt“ ; es war der einzige Gottesdienst im Jahre

in dieser Kirche seit Durchführung der Reformation . Der Pfarrer nahm

dafür bis 1705 an der Mahlzeit des Kastners an diesem Tage teil;

von da aber wurde ihm das „patentmäßige Deputat " von 30 Kreuzer,

ſeit 1720 36, ſeit 1735 37 Kreuzer 2 Pfennige bezahlt.

In Jahre 1723 war die Kirche zu Musdorf aber so baufällig, daß der Pfarrer

Müller zu Rot am See sich wegen Lebensgefahr weigerte, fortan in der Kirche zu

predigen Das Langhaus habe sich von dem Turm abgeſondert, alles Gebälk, auch die

Türen und der Glockenstuhl seien durch den Regen verfault, Holz und Steine seien

heruntergefallen und es seien ihm schon vor einem Jahre Steine ins Gesicht und auf

den Leib geirrungen. Zu einer Predigt in einer Scheuer oder unter freiem Himmel

erklärte er sich bereit ; sie unterblieb aber 1723 wegen des rauhen Wetters. Da der

Pfarrer aber 1724 ff. wieder ſein Deputat für die Predigt erhielt, scheint die Kirche

ausgebeſſert worden zu ſein.

2. Althergebracht $7) ist zweifellos der sogenannte Mezgertanz.

Zum Dank für den Schuß des Marktes gegen Räuber die nächt-

licherweile den Markt plündern wollten - durch die Metzger mit ihren

Hunden soll den Mitgliedern dieses Gewerbes die Auszeichnung zuteil

geworden sein, daß sie am 1. Hauptmarkttag von abends 7 Uhr an

um ein großes Feuer tanzen dürfen. Die Herrschaft lieferte dazu das

Holz und den zur „Anfeuchtung" nötigen Wein. Alle auf dem Markt

anwesenden Spielleute, mit Ausnahme derjenigen im Zollhaus, mußten

dazu abwechselnd aufſpielen .

In dem Verzeichnis der Bußen und Strafen stoßen wir öfters auf dieſen Tanz,

ſo erstmals 1704 ( ſ. oben), 1716 (ein Metzger, der einen andern beschimpfte, weil er

ihn beim Mezgertanz in das Feuer hineingestoßen habe, wird mit 30 Kreuzer bestraft

wie der Täter selbst, der das Hineinstoßen leugnete), 1725 (ein preuß. „ Sergent “ er-

hält als Zuſchauer beim Mezgertanz von unbekannt bleibendem Täter einen Streich

von hinterwärts über den Kopf mit ziemlicher Wunde), 1733 (eine Tirolerin wird beim

Mezgertanz von einem Burschen ins Feuer gestoßen) .

3. Ein eigenartiger Brauch, der mit Recht von der brandenbur

gischen Regierung ein Mißbrauch genannt und auf Bericht des Kastners

eingeschränkt wurde, war das sogenannte „Hänseln" . Dieser Brauch

87) Aus allgemeinen Erwägungen ist es als sehr wahrscheinlich anzunehmen, daß

der Mezgertanz schon aus dem Mittelalter stammt. Auffällig ist allerdings das Fehlen

jeder Andeutung in der Marktordnung von 1530 und den Quellen des 17. Jahrhdts.

Die erste mittelbare Erwähnung ist das Verbot unflätiger Nachttänze — im Gegen-

satz zum erlaubten nächtlichen Mezgertanz im Salbuch von 1700. Das Jahr-

hundert der Reformation war aber zweifellos der Entstehung solcher Tänze durchaus

ungünstig. Nimmt man also nicht mittelalterlichen Ursprung an, so würde seine Ent-

stehung auch nach unseren heutigen Erfahrungen am besten in die wilden und unruhi-

gen Zeiten am Ende des 30 jährigen Krieges zu verlegen sein, wozu ja auch die Tra-

dition von den Räubern paßt.

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgesch. N. F. XXXIII.
10
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bestand darin, daß ein Handwerker, der zum erstenmal den Muswielen-

markt besuchte, seinen Mithandwerkern je nach dem Verhältnis des

Werts seiner Waren 2-6, ja mehr Gulden zum Vertrinken zum Besten

geben mußte. Andernfalls ließ ihn seine „ Geſpan-, Meiſter- oder Kame-

radschaft" die Waren nicht auslegen . Selbst die Bettelleute hatten dieſe

,,üble Gewohnheit" und die Neulinge mußten hier von ihren Bettel-

pfennigen abgeben . Dies hatte zur Folge, daß manche Handwerker

überhaupt davon Abstand nahmen, den Muswieſenmarkt zu beſuchen,

da sie damit rechnen mußten, daß das „ Lösegeld" den Erlös aus ihren

Waren übersteige . Nachdem den Bettelleuten schon 1727 dieſer Brauch

verboten worden war, wurde mit Fürstl. Defret vom 11. Oftober 1728

das „exzessive Hänseln" der Handwerker dahin eingeschränkt, daß jeder

Neuling unter den Handwerkern und Krämern auf dem Muswieſenmarft,

der mit seiner Mitmeister- oder Gespanschaft nicht in der Güte wegen

des Hänselns sich einigen konnte, das Recht hatte, sich beim Kastner

im Zollhaus anzumelden und ſeinen Schuß und Vermittlung in der

Sache zu erbitten. Demgemäß wurde die Beschwerde der Stadt Rothen-

burg (August 1729), die im Namen des dortigen Schuhmacherhand-

werks forderte, daß die jungen Rothenburger Schuhmacher vom Hänseln

ganz verschont bleiben, zurückgewiesen, da ja auch die brandenburgischen

Handwerker diesem Brauch unterlagen. Wenn die Stadt Rothenburg

in einem weiteren Schreiben ( 11. Oktober 1729) den Wunsch nach gänz-

licher Aufhebung des Hänselns ausspricht, da die jungen Meister bei

diesen nahrungslosen Zeiten ohnehin schwer genug tun und der Brauch

nur schädlichen Luxus (im Trinken) befördere“, so hatte sie in der Sache

selbst recht. Der Brauch blieb aber auch weiterhin bestehen ; der Kaſtner

sah sich 1736 zu dem Befehl genötigt, daß die Hänselungszechen auf

dem Markt selbst vollbracht" werden und nicht in benachbarten Orten

und Wirtshäusern eingenommen werden sollen. Im Jahre 1797 zahlte,

wie aus einem Verzeichnis ersichtlich ist, jeder Neuling" 15 Kreuzer

Hänselgeld an die Herrschaft ; der Ertrag war 9 Gulden (für 36 „ Ge-

hänselte").

"!

4. Bemerkenswert für die damaligen Militärverhältnisse und das

Ansehen des Soldatenstands ist die Beobachtung, daß auch der Mus-

wieſenmarkt zu Rekrutierungszwecken benützt wurde. Körperlich geeignete

Vagabunden, die auf dem Markt festgenommen wurden, wurden des

öfteren zum brandenburgischen Militär nach Ansbach abgeliefert. Am

1. September 1739 schrieb ein kaiserlicher Fähnrich, A. Lemmer, der

zu Rothenburg o . T. auf der Werbung lag, von Niederstetten aus an

den Kastner des Amts Bemberg, er möge erlauben, böse verdächtige
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Leute, die auf die Muswiese kommen, zu Rekruten übernehmen zu

dürfen. Der Kastner befürwortete das Schreiben für den Fall, daß der

Oberstleutnant und Kommandant von Kroneck zu Ansbach nicht selbst

Refruten werben wolle ; zugleich bat er, man möge ihm unter den zur

Bewachung des Markts, wie üblich, von Ansbach zugesandten Muske-

tieren nicht solche schicken, die wie vor 2 Jahren durch Spielen und

übermäßiges Saufen und untereinander veranlaßtes Balgen und Raufen

ſelbſt den Markt turbieren und durch ihr unnötiges (hölzerne) Gra-

nadenwerfen den Leuten Schaden zufügen. Das Ersuchen des Fähn-

richs wurde vom Ansbacher Geheimrat abgeschlagen, da man selbst

kaiserliche Refruten anwerben wolle ; man wollte sich also „ das böse

Gesindlein" nicht selbst entgehen laſſen und sandte ein Kommando von

Ansbach ab mit dem Befehl, die Werbung habe dergestalt moderat zu

geschehen, daß der Markt dadurch nicht behindert und verdorben werde.

5. Auf das „Spielmonopol" d. h . die stets ausgeübte Befugnis,

allein Glücksspiele auf dem Markt einrichten zu dürfen, wurde vom

Kastner sehr geachtet, da die Gebühren für die Erlaubnis zum Spielen

in seine Kaſſe flossen. Wie aus einem Schreiben von 1656 (15. Sept. )

hervorgeht, war es daher verboten, daß während des Markts Spieler

sich nach dem nahen Rot am See begaben und dort spielten, da bei

der Zugehörigkeit dieses Orts zum Amt Lobenhausen der Kastner von

Wiesenbach, dem solche Marktgefälle zufielen, geſchädigt worden wäre.

Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts können wir feststellen, daß

die Kegelspiele auf dem Markt von der Herrschaft jeweils in Pacht

gegeben wurden ; alle anderen Spiele waren ( 1797) als Hazardſpiele

verboten ; der Pächter zahlte für das Jahr 1797 26 Gulden Pacht-

geld. Verboten waren vor allem als große Haſardſpiele (1798) das

Töpfchenspiel, Würfelspiel, Lotterien, Glücksbuden und Riemenstechen.

IX. Der Muswieſenmarkt im 19. Jahrhundert 8“).

1. Allgemeines.

1. Der Übergang der vormals brandenburg-ansbachischen, dann

preußischen Gebiete, insbesondere des Amts Wiesenbach an das junge

Königreich Bayern im Jahre 1806 und die Abtretung der westlichen

88) Die nachstehenden Ausführungen stüßen sich auf Akten der früheren Kreis-

regierung Ellwangen (bis 1848), der Finanzkammer Ellwangen, des Kameralamts Rot

am See, Amtsgrundbücher und Muswiesenrechnungen (Beilagen der Kameralamtsrech=

nungen), sämtlich im Staatsfilialarchiv Ludwigsburg.

10*
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Teile des Fürstentums Ansbach an Württemberg im Jahre 1810 brachten

mit der zweimaligen Änderung der Hoheitsrechte am Muswieſenmarkt

einschneidende Änderungen in den Einrichtungen des Marktes . Jahr-

hundertealte Gebräuche und Gefälle wurden mit einem Federstrich der

Zentralbehörden aufgehoben und mit einer gewiſſen überlegenheit und

spöttischen Bemerkungen berichtet 1809 und 1811 der bayrische, dann

württembergische Kameralbeamte zu Gerabronn (Villing) über die alten

Zöpfe und überlebten Abgaben, die nun glücklich beseitigt werden.

Die Änderung in den Einrichtungen erstreckt sich sogar, allerdings

nicht in amtlicher Weise, auf den Namen des Markts. In den Akten

stoßen wir erstmals 1807 auf die Bezeichnung Muswiesenmesse“,

die dann in der Folge zeitweise, namentlich in der ersten Hälfte des

19. Jahrhunderts, den alten Namen Muswieſenmarkt fast verdrängt.

Die Bezeichnung Muswieſen meſſe iſt alſo erst eine Schöpfung des

19. Jahrhunderts und wahrscheinlich im Anklang an die erst zu Be-

ginn des 19. Jahrhunderts eingerichtete Jpsmesse bei Bopfingen ( 1811))

und die Hesselbergmeſſe ( 1803) entſtanden 89) .

-

2. Nach drei Richtungen erhalten wir aus den Quellen des 19. Jahr:

hunderts wesentlich genauere Aufklärungen, die uns aus den früheren

Quellen versagt geblieben sind : Es sind dies die Fragen nach der Zahl

der den Markt besuchenden Handelsleute, der Verteilung der einzelnen

Gewerbe unter den Verkäufern und endlich der Einrichtung und Ver-

teilung des Marktplatzes auf der Muswiese. Wir dürfen aus der zu

belegenden Besuchszahl der Handelsleute nach Abschluß der Kriegs-

periode von 1815-1845, d. h. vor dem Bau der wichtigsten Eisen-

bahnen im Lande, die naturgemäß große Verkehrsverschiebungen mit

sich gebracht haben, wohl auch einen Rückschluß auf die uns unbekannte

Besuchszahl der Handelsleute auf der Muswiese in der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts vor den Revolutionskriegen ziehen und

sie, da die Verkehrs- und Gewerbeverhältnisse noch dieselben waren,

auch als annähernd gleich groß in dieſem früheren Zeitraum annehmen.

―

3. Anders steht es, wie bereits angedeutet, mit den Einnahmen aus

dem Markte. Hier sind alle die vielen kleinen Marktgebühren schon in

bayrischer Zeit gefallen. Das Umgeld auf dem Markte wird ſchon 1797

nicht anders behandelt als das Umgeld außerhalb desselben ; es zählt

nicht mehr zu den eigentlichen Marktgefällen . Dasselbe gilt für die z . T.

neu eingeführte Vieh- und Fleischakzise. Der neue, von 1809 ab durch

89) S. über die beiden Messen das Buch von Hezel, Heſſelbergmeſſe u. Jofmeñïe.

1911 (Verlag d . Schwäb. Albvereins) .
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das ganze 19. Jahrhundert feſtgehaltene Gedanke iſt derjenige der Koſten-

beckung durch Umlage, d . h . durch Erhebung von Stand- und Wacht-

geldern in einer Höhe, daß auf alle Fälle, auch in schlechten Markt-

jahren, bei schlechtem Besuch infolge schlechter Witterung, die Kosten

für die Bewachung und die auf dem Markt pflichtmäßig anwesenden

Beamten gedeckt werden.

2. Marktzeit, Marktdauer und die Einrichtungen des Markts.

1. Die Marktzeit blieb auch im 19. Jahrhundert dieselbe wie vor-

her, nur daß nicht mehr Alt-St. Michaelistag, sondern der St. Burk-

hardustag (14. Oktober) den Markt „ legte " (beſtimmte), d . h . in der

Woche, in die St. Burkhard fiel, fand der Markt von Dienstag bis

Samstag (z . B. im Jahre 1845) ſtatt. In der Blütezeit in der erſten

Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde auch der Montag mit einbezogen,

ebenso bei schlechtem Wetter noch am Samstag und 2. Sonntag weiter-

verkauft, ſo 1835 vom 12.- 19. Oktober. Im Jahre 1840 wurde von

der Kreisregierung ein Verbot ausgesprochen, den Markt auf den Sonn-

tag auszudehnen ; einer von vielen Juden (Händlern) unterschriebenen

Gegeneingabe vom 12. Oktober 1846 wurde keine Folge gegeben. Der

Viehmarkt blieb immer am Dienstag, der rechte Markt mit dem Met-

gerstanz am Mittwoch. Noch 1809 endete der Markt bei gutem Wetter

am Freitag Abend. Wegen Abnahme des Markts wurde 1888

(10. April) die Dauer der Messe wieder auf die 5 Tage von Diens-

tag bis Freitag beschränkt, zumal Panorama, Zirkus, Karuſſell regel-

mäßig schon am Freitag abend abgebrochen wurden und die Gewerbe-

treibenden schon von selbst am Samstag abzogen. Im Jahre 1902

wurde wiederum eine Änderung getroffen. Die Muswiese begann nun

nach dem Vorbild des Königshofer und Crailsheimer Markts am Sonn-

tag nach dem Gottesdienst, da man sich davon größeren Besuch der

„Messe“ versprach, und dauerte bis Donnerstag. Schon 1904 kehrte

man zur vorigen Marktzeit zurück ; am Dienstag Viehmarkt, am Mitt-

woch Honoratiorentag mit Ball in Rot am See und Metzgertanz, am

Freitag Ehalten( = Dienstboten-)tag mit Ball in Rot am See.

Nachdem schon 1879 (14. Oftober) das Oberamt Gerabronn ver-

geblich den Antrag auf Beſchränkung des Markts auf 3 Tage gestellt

hatte, wurde infolge des immer größeren Rückgangs des Besuchs der

Markt 1909 von der K. Kreisregierung (Erlaß vom 12. Januar) auf

3 Tage (Dienstag bis Donnerstag) beschränkt ; der Antrag des Kameral-

amts, die Muswiesenmesse auf 2 Tage zu beschränken, wurde als zu

weitgehend empfunden. Der Markt des Jahres 1913 war der lette
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unter staatlicher Marktherrschaft. Nach seinem Ausfall während der

Kriegs- und Nachkriegsjahre (1914-1920) wurde er als Markt der

Gesamtgemeinde Rot am See neu begründet und auf 3 Tage, und

zwar Montag bis Mittwoch der Burkhardiwoche, festgesetzt.

2. Bis zum Jahre 1850 wurde das Marktgebäude, in dem die staatlichen Beamten

über die Zeit des Marktes ihren Siß hatten, von einem Bauern zu Musdorf zu dieſem

Zwecke gemietet. In diesem Jahre erbot sich der Schultheiß Schlebach zu Musdorf, auf

eigene Kosten ein Wohngebäude auf dem Plaß der Muswiese an der sogenannten

Bambergergasse zu erbauen. Dasselbe sollte 2 heizbare Zimmer für die 16-18 jeweils

zum Markte nach Musdorf kommandierten Landjäger und den Stationskommandanten

und ein Arreſtlokal im Erdgeschoß, ferner 4 heizbare Zimmer im 1. Stock, wovon 3 zu

Geſchäftszimmern für die Beamten bestimmt waren, umfaſſen . Das Angebot wurde

angenommen, da der geforderte jährliche Mietzins von 88 Gulden = 151 für die

Überlassung der Räumlichkeiten während der Messe und für die Aufbewahrung der

Marktgerätschaften nicht höher war als die bisher durch die Markteinrichtungen dem

Staat anwachsenden Auslagen. Die vom Staat zwecks Buden-Preisregulierung ange-

schafften eigenen 6 Marktbuden, die bisher stets von Rot am See beigeschafft werden

mußten, konnten nun an Ort und Stelle aufbewahrt werden, und den im strengen

Dienſt ſehenden Landjägern war an Stelle der behelfsmäßigen kalten Wachhütte, die

ihnen übrigens 1840 von unbekannter Hand über dem Kopfe angezündet worden war,

ein bequemeres, lange vergeblich ersehntes Quartier beschafft. Die Miete wurde 1877

auf 175 erhöht und blieb auf diesem Stande bis Kriegsausbruch. Während des

Krieges diente das Gebäude zur Unterbringung von Kriegsgefangenen.

3. Die älteste bekannte „ Karte" des Muswiesenmarkts ist von dem

Feldmesser Georg Michael Dümler am 4. Oktober 1817 angefertigt

worden. Sie zeigt in ſchematiſcher farbiger Ausführung die Gebäulich-

keiten der 6 Bauern zu Musdorf (Gräber, Neuberg, Hofmann, Lay,

Hachtel und Köller) samt der Kirche und dem Kirchhof. Am Ausgang

des Dorfes gegen Brettheim und Rothenburg o . T. zu erstrecken ſich

zu beiden Seiten der Landstraße links zweimal sieben, rechts 7+ 11

durch farbige Vierecke bezeichnete Buden = 32 im ganzen. Links der

Straße am Ausgang des Dorfes ist der „ Ruheplatz“ eingezeichnet, dann

folgen hinter den linksſeitigen Buden die Bezeichnungen „ Zapfwirte“

und Holzware ", weiter in die Felder hinein „Rotbüttner" (= Faßge-

ſchirr) und „ Weißbüttner" (= Kübelgeschirr), noch weiter der „ Schreiner-

markt". Gegen Osten auf derselben Seite der Straße der Viehmarkt.

Dies sind die einzigen Angaben über die Plätze der einzelnen Gewerbe

- ein Beweis für die damalige Bedeutung des Holzwaren- und Schreiner-

markts, der gerade später so stark zurückging.

Aus den Jahren 1837-47 haben sich drei Grundriſſe des Mus-

wieſenmarkts erhalten, die in ihrer Gesamtheit ein deutliches Bild der

Lage der einzelnen Buden geben . Der älteste derselben von 1837, ge

fertigt von Geometer Frey in Gerabronn, gibt als einziger die ver-
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schiedenen Arten der Markthütten an, zeigt aber andererseits die ein-

zelnen Marktbuden nicht mit Ziffern an. Danach lagen 1837, abgesehen

von vier Ausnahmen, die geſchloſſenen Marktbuden nur an der Land-

straße zu beiden Seiten der Straße, dahinter auf der Nordweſtſeite

(links der Straße) 10 Kochhütten mit Getränkewirtschaft, 1 auf der

Südostseite, ferner 15 Koch- und Tanzhütten mit Getränkewirtſchaft,

alle auf dem südöstlichen Teil, ferner 4 einfache Hütten mit Getränke-

wirtschaft auf der Nordseite. Wir kommen somit für Oktober 1837 auf

30 Wirtshütten. 2 Fleischhütten lagen am südlichen Ende des Markts,

die Zapferwägen in 2 Abteilungen an der Nordoſt- und Südostgrenze.

2 Kegelbahnen, die „Komödien und Seltenheiten " ( 1 Karuſſell und 3

ſonſtige Buden) lagen am Nordostausgang in der Nähe der Landſtraße

und des dort abgehaltenen Viehmarktes . Am Südende waren 2 weitere

Kegelbahnen. Die Wachthütte der Landjäger befand sich am Dorfaus-

gang südlich des Wohnhauses des Wirts Bach, in dem sich die Markt-

behörde (das Polizeibüro) eingerichtet hatte.

Der nördliche Teil umfaßte, wie 1817, die Holzwarenstände aller

Art und es befand sich darin die „ Drehergaſſe“ . Die erſten Parallel-

ſtraßen zur Hauptstraße (Landstraße) hießen die Reutlinger Gaſſen

I-III (benannt nach den Reutlinger Ellen- und Kurzwarenhändlern).

Weiter südlich in der Mitte die Schmiedsgaſſe. An der Südweſtgrenze

lag die Bamberger Gasse" (zweifellos benannt nach den zur Meſſe

kommenden Grünwaren“händlern).

"

"!

Vom Hafenmarkt an der Südostecke kam man beim Rückweg zur

Landstraße zum Quartier der Gerber, Sattler, Sailer und Schuhmacher

(Südosten) .

Der ganze Markt der Gewerbetreibenden (ohne Viehmarkt) hatte

nach dem Maßstabe eine größte Länge von etwa 90 Ruten, eine größte

Breite von etwa 55 Ruten (= etwa 250 : 160 m) . Der von Oberamts-

geometer Felger in Gerabronn im Jahre 1845 in kleinerem Maßstabe

angelegte Plan (,,Wirkliche Darstellung der Muswiesenmesse im Ok

tober 1845 " ) zeigt erstmals die Nummern der einzelnen Plätze oder

Stände ; im ganzen sind es 242. Er ist wohl im Zusammenhang mit

einer schon 1838 geplanten Verbesserung der Marktanlage gefertigt.

Der Markt ist in 10 Quartiere oder Gassen eingeteilt.

Die Wachthütte der Landjäger iſt nicht mehr füdlich des Wirtshauses, sondern am

nördlichen Ende des Markts bei den Kegelbahnen. An der oben erwähnten Trehergaſſe

haben jetzt die Kupferschmiede ihren Sit, an der Stelle der alten Wachthütte der Land-

jäger die Kürſchner. Erstmals ist auch die „Crailsheimer Hütte“, ein besonders großer

Stand unmittelbar nördlich an der Rückseite der Buden an der Landstraße, auf-

geführt.
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Der größere Plan von 1847 (ohne Maßstab) iſt nur eine Kopie

des Planes von 1845, bei der die Nummern der Stände verändert

und ihre Zahl von 242 auf 123, also die Hälfte, herabgesezt ist . Ties

ist durch Streichung von Ziffern der Plähe (Stände) auf der Südoit-

seite, nicht durch Veränderung der Gassen des Marktes selbst herbei-

geführt. Die 123 Nummern bezeichnen nunmehr die Zahl der auf der

Muswiese tatsächlich — im Jahre 1847 — aufgestellten Buden (Krämer-

und Wirtsbuden), während die übrigen, nicht mehr wie 1845 bezifferten

Plähe zweifellos den offenen Ständen und Tiſchen vorbehalten blieben.

Zu dem Plane liegt ein Verzeichnis der 123 Krämer- und Wirtsbuden

vor, das die einzelnen nach Ziffer, Lage (Gang, Gaſſe, Hauptſtraßes

und Namen und Wohnsiz (nicht Beruf) der „Eigentümer" bezeichnet

und von 1848-59 fortgeführt wurde. Nach einem Bericht von 1811

wurden damals jährlich etwa 3-400 Butifen" aufgerichtet."

4. Der Meygertanz erhielt sich auch im 19. Jahrhundert wie in

alter Zeit. Die württ . Finanzverwaltung als Marktherrin hatte die alte

Verpflichtung mit übernommen, zur Unterhaltung des Feuers 25 Stück

Nadelholzwellen vom Walde beizuſchaffen, aufzubewahren und am Tag

des Metzgertanzes auf den Tanzplatz zu bringen. Dazu wurden 5 Maß

(später 10 Liter) Wein für die tanzenden Metzger und Mezgerinnen

nach altem Brauch geliefert. Es ist allerdings für die gewissenhafte

Sparsamkeit der württembergischen Beamten bezeichnend, daß der den

Wein liefernde Wirt jeweils bescheinigen mußte, daß er vom geringſten

Wein, den er im Keller hatte, geliefert habe.

5. Auch die althergebrachte Marktpredigt in der Kirche zu Musdorf

wurde im 19. Jahrhundert beibehalten und dem Pfarrer vom Markt-

herrn hiefür die Vergütung von 38 Kreuzer (bzw. nach 1870 von 1 M

09 ) gewährt. Die Kirche war 1811 wieder der Erneuerung bedürf

tig. Da aber die Kirche den 6 Bauern zu Musdorf überantwortet und

gegen Überlassung des Fonds früher auf eigene Kosten erneuert worden.

war, so hatte dies Schwierigkeiten, die wohl später überwunden wurden.

6. Die bayrische Verwaltung beseitigte manche Übelſtände, die im Laufe der Zeit ein-

geriſſen waren. So verbot die Finanzdirektion des Rezatkreiſes zu Ansbach (1809, 6. Dkt.),

daß die Untertanen mit irgendeiner Fron wegen des Aufschlagens der Buden beſchwert

würden und daß die Beamten sich mit Spekulation in Bretteranschaffungen zum Markte

befaßten. Jeder Krämer und Zäpfer solle selbst für seine Bude sorgen. Auch die Ver-

ehrungen an die Marktbeamten nahmen ein Ende. Unter preußischer Verwaltung hatte,

mehr als Geschenk denn als Schuldigkeit, jeder Hauswirt zu Musdorf während der

Messe an den Juſtiz- und Rentamtsbeamten 1 Gans und 2 Maß Wein, jeder Hütten-

wirt 6 Schweinefleisch und 6 A Rindfleisch und 2 Maß Wein, jeder Bäcker für 30

Kreuzer Brot, jeder Zapfwirt 1 Maß Wein abzugeben . Die bayrische Verwaltung zog

diese Abgaben, als mit der Würde des Beamten nicht vereinbar, nicht mehr ein.
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7. Das Aufblühen des Marktes in den Jahren nach 1830 machte

die Neuregelung der Aufgaben eines Marktmeisters erforderlich ; in der

Regel wurde dieses wohl erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts ent-

ſtandene Amt von dem Ortsvorsteher zu Musdorf (ſo ſchon 1814) ver-

ſehen. In einer Instruktion vom November 1838 wurden seine Auf-

gaben und Befugnisse in 23 Paragraphen neu abgegrenzt. Ihm oblag

die unmittelbare Aufsicht über den Markt, die Zuweisung der Plähe

an die Händler, die Aufsicht über den Bau und Abbruch der Buden.

Er war dafür verantwortlich (§ 2), daß jeder Kommerziant, so lange

er die Messe alljährlich besuchte, seinen alten Plah behielt, wogegen

derjenige, der in 2 Jahren nacheinander die Messe nicht besuchte, da-

durch des Rechts auf seinen alten Play verlustig ging. Meldete er sich

im 2. Jahre nicht am Tage vor der ausgeschriebenen Eröffnung des

Marktes, so konnte der Plaz einem anderen Händler für immer ein-

geräumt werden (§ 3). Kein Kommerziant war berechtigt, seine Bude,

Stand, Hütte größer als bisher zu bauen (§ 5) . Der Marktmeiſter

hatte für den Anschlag der Marktordnung, der Verbote u . dgl.

(§ 7), für die Einrichtung der Wachthütte, die Beleuchtung des Meß-

plates und der Wachthütte zu sorgen (§ 9 und 10), die Taglöhner zur

Reinigung des Marktplates bei schlechter Witterung zu bestellen (§ 11 ),

beim Metzgertanz der Polizei tätig an die Hand zu gehen und für das

Erlöschen des Feuers beſorgt zu sein (§ 12) . Das Aufschlagen und

Abschlagen der 6 herrschaftlichen Marktbuden, die Aufbewahrung und

Ausbesserung des gesamten Marktinventars , die Vorbereitung der Zimmer

für das Amtsperſonal und Verſteigerung des übrigen Brennholzes iſt

dem Marktmeister anvertraut (§ 13-16). Er hat über die polizeilich

aufgestellten wie über die erlaubten privaten Marktwächter ein Ver-

zeichnis zu führen, desgleichen über die polizeilich aufgestellte Feuer-

lösch- und Rettungsmannschaft von 24 Personen (§ 17 und 18) . Den

Kommerzianten hat er beim Aufſchlagen ihrer Buden Auskunft zu geben

und sofort mitzuteilen, daß die Liför- und Branntweinbuden abends

7 Uhr, die übrigen Wirtshütten nachts 10 Uhr von Gästen geräumt

sein müssen (§ 19). Personen, die vom Zufall abhängende Spiele mit

Karten, Würfeln, Scholtern, Glückshafen usw. halten, darf der Markt-

meister nur dann Plätze für ihre Spieltische anweisen, wenn sie einen

Aufenthalts- und Erlaubnisschein des Polizeidirigenten (Oberamtmanns)

aufzuweisen vermögen (§ 20). Zuſammen mit der Polizei hat er darauf

zu achten, daß nachts keine Ware vom Markt abgeführt wird (§ 21 ),

ferner daß nicht durch Wiesenumbrüche der Raum des Marktes ein-

geschränkt wird (§ 22) . Der Marktmeister ist dem Polizeidirigenten
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(Amtmann) und Kameralbeamten innerhalb ihrer Befugnisse unterſtellt

(§ 23).

Eine Neufaſſung dieſer Inſtruktion ohne wesentliche Änderungen

erfolgte im Jahre 1890. Der Marktmeister bezog bis 1870 eine jähr

liche Belohnung von 18 Gulden, später von 30-31 M.

3. Die Marktgefälle und Marktunkoſten im 19. Jahrhundert.

1. In der bayrischen Zeit wurden die Gefälle noch in der alther-

gebrachten Weise verrechnet ; nach der erhaltenen Rechnung vom Jahre

1807 betrugen die Standgelder (für jede Bude je nach Wert der

Ware 3-15 Kreuzer) einschließlich die Konzessionsgelder für die Kaffee-

hütten 23 Gulden 9 Kreuzer, das Angießgeld (Eichgeld) der Wirte

7 Gulden 12 Kreuzer, die Ellengelder 2 Gulden 15 Kreuzer ; eine

Schweineschaugebühr (72 Kreuzer für das Stück) fiel 1807 nicht an.

An Hänselgeldern gingen 1807 von 58 den Markt zum erstenmal

besuchenden Gewerbetreibenden zusammen 15 Gulden 15 Kreuzer (für

jeden 15 Kreuzer Hänselgeld) ein. Aus den Schollerbrettern ( einer

Abgabe von 3 Brettern für jeden Wirt, der eine Hütte aufgerichtet hatte

und von 1 Stück für jedes verkaufte Schock Bretter von jedem Bretter-

händler) wurden 1807 beim Verkauf 6 Gulden 31 Kreuzer (für zu-

ſammen 23 Bretter) erlöst. Die Loosgelder beliefen sich 1807 auf

2 Gulden 40 Kreuzer; eine Verlosung der Stände fand aber nicht mehr

statt, da durch Zahlung des Hänselgelds der Neuling dauernden An-

spruch auf den einmal erwählten Platz erhielt; sie wurden nur noch

in Form eines Zuschlags zum Standgeld zur Entschädigung eingezogen.

Das Waggeld ertrug 1807 nur 38 Kreuzer. An Stelle der aufgeho

benen Glücksspiele wurden sämtliche Kegelplätze an einen Unternehmer

auf die 6 Jahre 1807-1812 um einen jährlichen Betrag von 36 Gulden

15 Kreuzer verpachtet (Spielgelder). An Zöllen vom Rohrturmzoll

und vom Viehzoll (der Judenleibzoll war durch Verordnung vom

10. August 1803 aufgehoben worden) gingen 1807 201½ Gulden ein,

an Tabakkonzessionsgeldern 1 Gulden 19 Kreuzer. Das Um-

geld belief sich 1807 auf 58 Gulden 40 Kreuzer von den 6 Häuſer-

wirten in Musdorf, auf 17 Gulden 24 Kreuzer von 5 Hüttenwirten

und auf 502 Gulden von 24 Zäpfern.

Dazu kam dann noch die Viehakzise, die von dem auf dem

Markt verkauften inländischen Vieh, das ins Ausland getrieben wurde,

erhoben wurde ; sie betrug 422 Gulden (Tarif: 2 Kreuzer vom Gulden

Werts) . Aus einer Sportel von protokollierten Viehverkäufen kamen

rund 12 Gulden ein.
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Durch eine Verordnung des bayrischen Generallandeskommiſſariats

vom 6. Oftober 1809 wurden alle obengenannten Marktabgaben mit

Ausnahme der Standgelder, des Umgeldes und der Akzise aufgehoben

und bestimmt, daß die Standgelder so hoch bemessen werden sollten,

daß die Kosten gedeckt werden . Bei dem stark besuchten Markt im

Jahre 1807 hatten die obengenannten herrschaftlichen Gefälle sich auf

326 Gulden belaufen. Diesen Einnahmen standen aber 170 Gulden

Unkosten gegenüber, wovon 33½ Gulden auf das Ausschußkommando

für 6 Tage, 21 Gulden auf die Zoll- und Umgelderhebungsunkoſten,

34 Gulden auf Montierungs- und Reparaturkosten (der Uniformen)

des Ausschußkommandos entfielen.

2. Unter der württembergischen Herrschaft wurden unter Anlehnung

an das bayrische Vorbild die Marktgefälle auf eine neue Grundlage

gestellt. Die erste württembergische ordentliche Separatrechnung über

die Muswieſenmarktgefälle" wurde im Jahre 1814 gestellt. Die Ein-

nahmen aus Umgeld und Akzise treten seit 1811 als Einnahmen der

Steuerverwaltung nicht mehr in der Marktrechnung in Erscheinung .

In den Ausgaben wird zwischen der Justiz- und Polizeiverwaltung

(Kosten der Wachmannschaft, des Metzgertanzes und der oberamtlichen

Beamten) und der Besorgung des Oeconomicum, dem kameralamtlichen

Reffort (Erhebungskosten der Standgelder, Diäten des Kameralbeamten

usw.) unterschieden. Als Einnahmen kommen nur noch die Stand- und

Wachtgelder (1814 : 149 Gulden 18 Kreuzer) und die Spielpacht (1814 :

12 Gulden) in Betracht. Den Einnahmen von 161 Gulden 18 Kreuzer

stehen 1814 Ausgaben in Höhe von 125 Gulden 50 gegenüber, wovon

75½ Gulden auf die oberamtliche Verwaltung, rund 19 Gulden auf

die Kameralverwaltung, 31½ Gulden auf Reste aus den 2 Vorjahren

entfallen.

Nach Aufstellungen in den Akten ergaben sich an Einnahmen in den Jahren 1833

bis 1838 aus den Standgeldern im Durchschnitt 224 Gulden (Höchstzahl 1836 : 249

Gulden, Mindeſtzahl 1838 : 198 Gulden) . Dazu kamen je 25½ Gulden von 1833–35

und je 37 Gulden von 1836-38 für Kugelspielpacht ; ferner je 42 Gulden von 1833

bis 1838 für Pachtgeld von 6 staatlichen Meßbuden, zusammen mit sonstigen kleinen

Einnahmen durchſchnittlich 302 Gulden (1824-33 durchschnittlich 252 Gulden) . Die

obengenannten Ausgaben beliefen sich in den Jahren 1824-33 auf 182 Gulden,

1833-38 auf durchschnittlich 212 Gulden (1837 Höchſtzahl 266 Gulden, 1834 Mindeſt=

zahl 152½ Gulden), ſo daß sich durchschnittlich ein Überschuß von 90 Gulden (1824

bis 1833 durchschnittlich 70 Gulden) ergab .

In den Jahren 1848 und 1849 und auch sonst gelegentlich schloß die Marktrech-

nung mit einem Abmangel ab ; daher wurden 1855 die Abgaben von den Wirten

(Standgelder) erhöht auf 1 Gulden 48 für eine Kochhütte, 1 Gulden 30 für eine ge-

wöhnliche Wirtshütte, 48 Kreuzer für einen Zapferwagen oder eine Schnaps- und Likörbude.
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In den Jahren 1906-12 war eine Mehreinnahme von 90—238 # zu verzeichnen,

während z . B. 1913, dem letzten Markte unter staatlicher Markthoheit, die Mehrausgabe

37M betrug.

Demgegenüber waren die Einnahmen aus der Marktakzise und

dem Umgeld (seit Mitte des 19. Jahrhunderts Wirtſchaftsabgaben

genannt) wesentlich höhere. So betrug schon 1811 das Umgeld 417

Gulden, die Marktakziſe (Umsatzsteuer) von Inländern 122 Gulden,

von Ausländern 85 Gulden, die Schlachtakzise 18 Gulden, die Akziſe

von den Viehkäufen 150 Gulden, zuſammen 492 Gulden. Dazu kam

noch ein Erlös an Ein- und Ausgangszoll von 117 Gulden. Im Jahre

1815 belief sich das Umgeld von 12 Wirten, 23 Zäpfern und 5 Brannt-

wein- und Likörſchänkern auf 286 Gulden (1814 : 318 Gulden), die

Marktakzise von 131 ausländischen auf 112 Gulden, von 348 inlän-

dischen Krämern und Handwerksleuten auf 157 Gulden, von 102 Vieh-

käufen auf 252 Gulden, von geschlachtetem Vieh auf 22 Gulden, ſo

daß die Akzise mit einer sonstigen Einnahme von 29 Gulden auf rund

572 Gulden stieg (1814 : 541 Gulden) .

Auch in den folgenden Jahrzehnten bildete das Umgeld die beträcht-

lichste Einnahmequelle des Staates aus der Muswiesenmesse. Von 564

Gulden im Jahre 1833 stieg der Umgelderlös infolge außerordentlich

guter Witterung auf 750 Gulden im Jahre 1834 und fiel 1835

wieder auf 411 Gulden, 1836 auf 552 Gulden. Im lettgenannten

Jahre waren 68 (in den Akten namentlich aufgeführte) Wirte und Zäpfer

und 12 „Branntwein-Kommerzianten“ auf dem Markte anwesend . Die

gegenüber früher wesentlich vereinfachte und ermäßigte Akzise brachte

in dieſen Jahren (1833-36) 187 Gulden, 310 Gulden, 154 Gulden,

123 Gulden. Zum Vergleiche seien nun wiederum die eigentlichen

Marktgefälle in dieser Blütenzeit der Muswieſenmesse angegeben :

Einnahmen Ausgaben Reinerlös

298 Gulden 153 Gulden 145 Gulden1833

1834 312 ""

1835 275

152

240

160"! "

35" "

1836 330 193 137"1 "

(1835 außerordentlich ſchlechte Witterung)

Die Erträge der Akzise und Wirtſchaftsabgaben (Umgeld) waren in

den einzelnen Jahren sehr verschieden hoch. So schwankt von 1842 bis

1853 der Rohertrag der Akzise von 20 (1843 ) bis 180 Gulden (1852),

der Durchschnitt ist 105 Gulden ; der Rohertrag des Umgeldes von

271 (1843) bis 614 Gulden (1846) , der Durchschnitt ist 422 Gulden.

Die Verwaltungskosten für die Akzise beliefen sich durchschnittlich auf
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30 Gulden, alſo faſt 30 %, diejenigen der Wirtschaftsabgaben auf durch-

schnittlich 82 Gulden rund 192 %. So ergaben sich Reinerträge von

75 + 340 = 415 Gulden im Durchschnitt der Jahre 1842–53 für Akziſe

und Wirtschaftsabgaben .

3. Die Angabe der im 19. Jahrhundert häufig wechselnden Tarife der Stand-

und Wachtgelder sowie der Gebührnisse der Wachmannſchaften und Marktbeamten im

einzelnen würde hier zu weit führen. Es ſeien nur noch einige Daten der neueren Zeit

zur Vergleichung gegeben : Es wurden zu Anfang des 20. Jahrhunderts erhoben :

I. Von Wirtschaften :

1. von kleineren Wirtschaften , die neben Getränken nur kalte Speisen verabreichen,

und Kaffeehütten mit einem überbauten Raum bis zu 70 qm 3 M.

2. von größeren Wirtschaften und beſſeren Kaffeehütten

mit Raum bis 100 qm 4 M

desgl. bis 150 qm 6 M

desgl. über 150 qm 10 M

II. Von Handels- und Gewerbetreibenden 40 Pfennig bis 4M nach Verhältnis

des Werts des Warenvorrats und Größe des Standes, wobei für einfache, geſchloſſene

Buden mit höchſtens 4 m Länge je nach dem Werte der Waren 1-2 M, für größere

und Doppelbuden entſprechend mehr, für kleinere und offene Stände entſprechend

weniger anzusehen war.

III. Von den Schaubuden ein Plaßgeld im Betrag von 60 Pfennig bis 1 M für

den laufenden Meter (Länge).

IV. Von den umhergehenden Händlern eine mäßige Gebühr (sogenannte Play-

gebühr) bis zum Betrage von 2 M.

4. Der Besuch der Muswieſenmeſſe im 19. Jahrhundert.

1. Aus den Aften des bayrischen Landgerichts und Rentamts Gera-

bronn, des bayrischen Kameralamts Crailsheim und des württember-

giſchen Kameralamts Rot am See lassen sich folgende Zahlen über den

Besuch des Muswieſenmarkts durch in- und „ ausländische“ (gemeint

ſind darunter nach 1810 nichtwürttembergische) Handelsleute gewinnen.

Seit der veränderten Entwicklung des Verkehrswesens durch die Eisen-

bahnen hat sich die volkswirtſchaftliche Bedeutung des Muswieſenmarkts

in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wie bei allen anderen Jahrmärkten

wesentlich vermindert. Der Charakter des Markts als eines Volksfests

hat sich immer mehr verstärkt. Von einer Durchforschung der Rechnungs-

beilagen zu den Hauptbüchern des Kameralamts für die neuere Zeit

konnte daher abgeſehen und nur die Ergebniſſe des Jahres 1900 noch

vergleichsweise herangezogen werden. Auch haben Stichproben leider

ergeben, daß die geschichtlich wichtigen Einzugsregister über das Stand-

und Wachtgeld, die das Gewerbe, die Herkunft und Zahl der Hand-

werker und Handelsleute nach 1841 allein enthielten, hier von 1810 ab

(bis 1895) in der Regel ausgeschieden sind.
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A. Gesamtzahl der Handelsleute auf dem Mus-

wiesenmarkt.

(Die zweite, eingeklammerte Zahl ist die Zahl der ausländischen Handelsleute. )

1809 346 1823 582 1834 609 (157)

1810 etwa 350 1824 528 1835 543 (125)

1811 350 1825 542 1836 624 (147)"

1814 448 (104) 1826 503 1837 507 (123)

1815 479 (131) 1827 535 1838 563 (151)

1816 488 (145) 1828 544 1839 564 (140)

1817 367 (99) 1829 422 1840 614 (159)

1818 1830 518 1841 562 (150)

1819 437 (127) 1831 583 1850 406

1820 428 (63) 1832 670 1896 318

1821 413 (118) 1833 637 (256) 1900 301

1822 467 (101 )

(Tabelle B siehe S. 159-161 .)

2. Was die Besuchszahl anbelangt, so beſagen die Ziffern der

Verkäufer in den Jahren 1896 und 1900, verglichen mit denjenigen der

Jahre 1809-1850, alles : der Muswiesenmarkt war am Ende des

19. Jahrhunderts unter den Stand des Kriegsjahres 1809 herabgeſunken,

eines Jahres, in dem wohl wegen der Lieferungen für das Militär

kein Rotgerber und fast kein Schuhmacher seine Ware auf den Markt

brachte. Dieser Niedergang wurde im 20. Jahrhundert naturgemäß

nicht aufgehalten ; der Weltkrieg brachte den Ausfall des Muswiesen-

jahrmarkts von den Jahren 1914-1920.

Die schon im 19. Jahrhundert häufig erörterte Frage, ob auf die

durch den württembergischen Staat (Finanzkammer des Jagstkreises bzw.

Domänendirektion und Kameralamt Rot am See) ausgeübte Markt-

herrschaft nicht verzichtet und die Ausübung des Marktrechts nicht wie

anderwärts der Gemeinde überlassen werden sollte, fand im Jahre 1920

ihre endgültige Lösung im letzteren Sinn. Im Jahre 1921 lebte der

Muswieſenmarkt als Jahrmarkt der Gesamtgemeinde Rot am See wieder

auf, nachdem diese Gemeinde im Jahre 1920 sämtliche Marktgerätschaften

(Buden u. dgl.) vom Staate um den billigen Preis von 500 Papier-

mark erworben hatte. Die Blütezeit des Marktes im 19. Jahrhundert

fällt ersichtlich in die Jahre 1823-1843 ; den Höhepunkt bedeuten die

Jahre 1832 und 1833. Die Aufhebung der Zünfte und des Zunſt-

zwangs nach der Revolution von 1848 war neben der Entwicklung

des Verkehrswesens zweifellos von Bedeutung für den Rückgang des

Marktes. Die ungehinderte freie Niederlassung von Handwerkern aller

Art auch in den Dörfern und auf dem Lande verringerte die Not-
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B. Der Anteil der einzelnen Gewerbe am Besuch des

Marktes.

1809 1814 1820 1822 1826 1850 1900

I. Nahrungs- und Ge-

nuß mittelgewerbe :

1. Wirtshütten

2. Zäpfer mit Wagen

3. Kaffeehütten •

4. Branntwein- und Liför-

händler . .

5. Bäcker, Brotverkäufer

6. Käsehändler

7. Mezger, Wurster .

8. Nuß-, Trauben- u. Obst-

verkäufer

9. Konditoren, Spezerei- u.

Zuckerwarenhändler .

10. Lebkuchenhändler .

11. ,Alpenkräutermagenbrot'-

verkäufer

12. Tabak- und Tabakpfeifen-

5

1
0

1
0
1

16

5

15

12
∞
2
=

0
2
2

6
1
6

6 8 17 27 11

27 31 14

11 8
zu 3.1

2
0
1
8
0

23

3
1
8
1
8

8
2

--

30 20 29

1 5

3 3 4

2
2
3
2 4

12

1

4

1
3
1

6
∞

1

1

8 12 14 18 13 13

8 4•

1

1
4
3

8 15

3 4 5

+
3

1
1
0

14 17

1

8
8
8
8
8
8

38

5

3 4 8 7 9
händler ..

II. Bekleidungsgewerbe:

1. Hut- u. Kappenmacher .
11 7 5 8 13 6 8

2. Sädler, Kürschner, Pelz :

(7 Rapp . ) (3 Rappen)

händler . .
10 13 12 15 4 10

3. Kattun , Wollentuch ,

Seiden- und Ellenwaren-

händler, Zeug- und Tuch-

macher .

4. Händler mit Bändern,

Spizen, Hauben, Strick-

waren, Halstüchern

5. Strumpfwirker u . -Händ-

ler ..

6. Kurzwarenhändler

Knopfmacher, „ Allerlei“:

•

Krämer •

7. Schuhmacher

8. Rotgerber

9. Weißgerber .

60 65 80 60 6
9

46 37

(23 Woll-

waren)

་
་

11 8 12 6 (f.3iff.6)

10 8 11 8 5 (f. 3iff.3)

und

24 52 58 57 32

1
4

3
8
3

(28 Aller

52

(17 Aller-

1
-

12

1

2
2
85 (!) 52 42 51 47

9 19

2
4
7

4
9
5

(ei) lei)

5 10
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1809 1814 1820 1822 1826 1850 1900

-

1 5

1
8
8
63

6

2
2
2

21

4

2
7
3

22 16 15

11

6

3
6
7

1
6
9

15 23 2

4

11

c
o

6 8 7 6 2

|(1 Schuhleis

ftenbändl.,

7 4 8 6 12 12

1 1 3 2

10. Pußwarenhändler, Puß-

macher(in) .

11. Kleiderhändler .

12. Handschuhmacher

III. Sonstige Hand-

werker und Händler:

A. Holzgewerbe :

1. Büttner, Kübler, Küfer .

2. Bretterhändler

3. Drechsler, Dreher

•

4. Holzwarenhändler(Flachs :

brecher u. dgl.)

5. Schreiner •

6. Strohstuhl- und Korb-

macher

B. Metallgewerbe :

1. Eisenhändler, Spengler,

Blechner 18 17 18 16 15

2. Nagelschmiede .
5

4

4 2 4 13

3. Hammer u. Hufschmiede

|

4

2
3
1

1
3

15

13

4. Schmiede und Kupfer-

ſchmiede .
3 4 13 3 5

Schmiede (2 Kupferz

schmiede)

5. Schlosser

6. Schnallen- und Messer-

ſchmiede und -Händler .

7. Siebmacher

8. Gold- und Silberwaren-

2

2

1 2 4 1.

6
9 4

2 3 1

1
2

9
8 7

3 1

2 1händler .

9. Graveure

10. Gewehrhändler

~
1
1
1

1
∞

1

1 1 1

18 10

13 15

11. Scherenschleifer

C. Sonstige

Handwerker und Händler :

1. Galanteriewarenhändler .

2. Hafneru. Steinguthändler

3. Porzellan- u. Glashändler

4. Gärtner(Sträuße), Grün-

warenhändler . .

3
7
2

3
9
1

9

4
3
2

13

2
2
|
|

13

10

3
9
!

་

6 7 7 1 7 7

3

8
2

1

5

2
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1809 1814 1820 1822 1826 1850 1900

5. Sattler (Riemer) .

6. Seiler .

•

7. Kamm- u . Bürſtenbinder

8. Musikinstrumentenhändler

9. Buchhändler, Buchbinder,

Bleistifthändler (1 : 1814)

0. Bilderhändler ...

1. Schwamm- (Zunder-) und

Feuersteinhändler,Schwe

felfaden (1 : 1814) .

12. Seifensieder und Licht-

händler . .

13. Nürnberger Spielwaren-

händler .

14. Schirmhändler

15. (Schwarzwald-)Uhren-

händler .

16. Postkartenhändler

17. Weberblätterhändler .

18. Friseure ..

19. Photographen .

IV. Bergnügungs-

gewerbe:

1. Panoramen und Guck-

kaſten

2. Spieltischinhaber

3. Tanzhütten .

4. Karuffel, Schiffsschaukel

5. Schauspieler, Komödian-

ten, Seiltänzer, Kaſperle-

theater

6. Kegelspiele .

7. Plattenspiele

8. Ringwurfspiele

9. Schlagmaschinen (Kraft-

proben) .

10. Schießbuden

11. Phonographen

12. Kinematographen .
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2

wendigkeit des Einkaufs von Bedarfsartikeln auf dem Markte für die

Landbevölkerung.

3. Die berufliche Verteilung der Gewerbetreibenden auf

der Muswiesenmesse hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts, wie unsere

Tabellen zeigen, stark geändert. Wir sehen deutlich, wie manche Gewerbe

vom Markte fast verschwinden, welche neue Arten in den verschiedenen

Jahren erscheinen, und wie andererseits manche immer wieder in faſt

derselben Zahl wiederkehren. Bei dem Wechsel der Bezeichnungen für

ein und dasselbe Gewerbe in den verschiedenen Jahren war es nicht

immer leicht, in den Tabellen die zuſammengehörigen Gewerbetreiben-

den unter eine Ziffer zu bringen. Namentlich von den Rubriken

Ellenwaren und Kurzwaren , zu welch letzteren zweifellos die

ſeit 1850 erscheinenden Allerlei "-Krämer zu rechnen sind, da 1850

daneben plötzlich die „Kurzwarenhändler" bis auf 5 verschwinden, sind

die Bezeichnungen sehr vielfältige (f. II Ziffer 4 und 6) ; die Händler

mit Bändern, Spitzen, Hauben, Strickwaren, Halstüchern sind nur in

den Einzugsregistern von 1809 und 1814, 1826 und 1850 von den

vorerwähnten 2 Gewerben unterschieden, die einzeln und zusammen bei

weitem am stärksten auf dem Markt vertreten sind . Besonders auffällig

ist das Verschwinden des Schuhmachergewerbes vom Markte zwiſchen

1826 und 1850 ff.

"1

Den steigenden Wohlstand der Jahre von 1820 ab verrät die Zunahme

der Wirts-, Kaffeehütten und Zäpferwagen. Die Abnahme im Jahre

1900 ist wohl nur teilweise auf einen Rückgang der Marktbesucher,

sondern wohl auch auf ein Größerwerden der Einzelbetriebe zurückzu-

führen; die Zunahme der Zahl der Liförbuden und -Ausschänke, die schon

in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts (1839) zu ernsten Mahnungen

und Beschwerden seitens kirchlicher Kreise Anlaß gaben, hat sich bis

1900 fortgesetzt. Mehr als verdoppelt hat sich zwiſchen 1850 und

1900 die Zahl der Konditoren und Zuckerwaren, während die Bäcker

und Metzger 1900 in der Hauptsache durch die Inhaber der Wirts

hütten ersetzt sind.

Beim Holzgewerbe ist das fast völlige Verschwinden des.Kübler-

(Büttner , Küfer-)gewerbes vom Markte ( 1900) besonders zu beachten.

Die Bretterhändler, welche namentlich auch Bretter für das Aufschlagen

der Marktstände selbst feilboten, spielten nur vor 1850 eine nicht durch-

weg gern gesehene Rolle, da sie bei guten Märkten starke Preiserhöhungen

durchdrückten ; daß auch das Schreinergewerbe, das früher ganze Wägen

mit Hausrat auf den Markt brachte, 1900 keinen Anlaß mehr hatte,
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den Markt zu beschicken, ist bei der Veränderung der Verkehrs- und

Wirtschaftsverhältnisse nicht weiter verwunderlich.

Vom Metallgewerbe haben sich nur die Meſſerſchmiede auf dem

Markt bis in die neueste Zeit einigermaßen gehalten, während natürlich

die Nagelschmiede als längst durch die Fabrikarbeit erloschenes Gewerbe

1900 nicht mehr zu finden sind . Auch von den schwereren Eisen- und

Blechwaren ist nur ein spärlicher Rest geblieben.

Leider war es, wie bereits bemerkt, nicht mehr möglich, für die

Tabellen die Ergebniſſe eines Marktbeſuchs aus der Zeit von etwa 1875,

d. h. zwischen 1850 und 1900, zu gewinnen ; wir würden sonst Gelegen=

heit haben, das Auftauchen neuer Gewerbe, wie der Photographen- und

Postkartenhändler, das Verschwinden älterer Gewerbe und das An-

wachsen der „ Vergnügungsgewerbe" genauer zu verfolgen.

"

Auch über die Herkunft der einzelnen Verkäufer bieten die Stand-

gelderlisten, soweit sie erhalten sind, manches Beachtenswerte. So stammen

die Grünwaren"händler (Gemüse, Blumen u. dgl. ) sämtlich aus

Bamberg, Handſchuhhändler aus Tirol, „ Schauſpieler“ ebendaher und

aus Ungarn, (Muſik-)Inſtrumentenmacher aus Neukirchen, Schwamm-

(= Zunder ) und Feuersteinhändler aus Schillingsfürſt, Galanteriewaren-

händler aus Krain, „Bilder“händler aus Pirmasens, Puzwarenhändler

aus Reutlingen, Messerwarenhändler aus Hall und Eßlingen (1850) .

Der Schwarzwalduhrenhändler von 1809 hieß Christoph Lohmann (Orts-

angabe fehlt) . Sezen wir die Zahl der Gewerbetreibenden aus den

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe und dem Vergnügungsgewerbe

einerseits (B I und IV) und die übrigen auf dem Makkt vertretenen

Gewerbe (B II und III) zueinander in Beziehung, so erhalten wir je

nach dem Überwiegen oder der Zunahme des einen oder anderen

Teils einen Einblick in die volkswirtschaftliche Bedeutung des Marktes.

Konsumtion und Vergnügen ist also von dem nützlichen Warenumſatz

zu trennen.

Von den auf dem Markt erschienenen Gewerbetreibenden dienten

der Konsumtion

und dem Vergnügen

rund 18 %

dem nüzlichen

Warenumsah

82 %1809 .

1814 . 171/2 "0 821/20• "

1820 . 24 % 76 %
"

1822 . 24 % 76 %"

1826 . 28 % 72 %"

1850 . 27 % 73 %

1900 . 44 % 56 %

11 *
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Die Wandlung des Charakters des Markts seit der 2. Hälfte des

19. Jahrhunderts springt hier deutlich in die Augen.

Kulturgeschichtlich bemerkenswert sind die Angaben über die „Komödianten“ . So

führt 1808 ein Daniel Männicke aus Halle in Sachſen den Marktbesuchern ein ägyptisches

Krokodil und einen Seedrachen vor, 1817 hören wir von einer Ausstellung fremder

Tiere und eines indianischen Buschmannes und Buſchweibes. Gegenüber ſolchen Schau-

stellungen, ferner den „Moritaten“, Kasperltheatern und Seiltänzern älterer Zeit kommen

in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die verſchiedenen Arten von Karuſſels, Schiff-

schaukeln, Panoramen und noch neuere, oben angeführte Errungenschaften (Kinemato

graphen u. dgl.) in den Vordergrund.

4. Der erste Markt unter württembergiſcher Herrschaft vom 7.—12. Oktober 1811

war sehr schlecht besucht . Während ſonſt in früherer Zeit nach Angabe des Kameral :

beamten am Haupttage 80-100 Chaiſen von „Honoratioren“ aus zum Teil weiter Ent-

fernung eintrafen, waren es 1811 nur 10-20 . An derselben Stelle ist von mehreren

Tausend Besuchern des Marktes in ruhigen Zeiten die Rede und es wird berichtet, daß

etwa 80 Wirte auf mehrere Stunden im Umkreis an diesen Tagen Musik halten. Für

die Bewachung des Marktes waren 1811 1 Unteroffizier, 5 Kavalleriſten, 10 Infante-

riſten und 7 vormals bayrische „ Kordoniſten “, zuſammen 22 Mann von der Gendarmerie

eingestellt. Ängstlicher besorgt für die Sicherheit des Marktes war im Oktober 1848

der als Begründer des Ravensburger Liederkranzes (1827) bekannte Oberamt

mann Hoyer in Gerabronn, der wegen der Volksunruhen, die zu einem Putſch gegen

Staats- und beſonders Finanzbeamte führen könnten, außer den 15 Landjägern noch

30-40 bewaffnete Bürgerwehrmänner der benachbarten Orte für die 5 Markttage ein

stellen wollte, was die Regierung für unnötig erachtete.

5. Aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts erfahren wir auch ge-

legentlich erstmals Näheres über den gesamten Umsah wie über Ergeb-

nisse des Viehmarkts (die Zahl der Viehkäufe), das Verhältnis der

Zahl der in- und ausländischen Händler mit Kaufmannswaren und der

Händler mit Lebensmitteln, Speisen und Getränken, woraus sich nament

lich für die Jahre 1830-1840 eine gewisse Ergänzung der obigen

Tabelle B gewinnen läßt.

Der Gesamtumsah auf dem Krämermarkt allein (ohne den Vieh-

markt) wird in einem Bericht vom 14. August 1814 auf 40-50 000 Gul-

den angegeben ; ein einziger Wirt habe auf der Muswieſe ſchon mehr

als 1000 Gulden eingenommen ; 1811 schänkte der Wirt Breuninger allein

18 württembergische Eimer Wein aus .

Der Umsatz auf dem Viehmarkt war :

1808

1809

1810

5507 Gulden (55 Käufe)

5 204

6762

" (52 )"

(95" ).

Als Afzise wurden je 8 Kreuzer vom Stück beim Verkauf erhoben. Ein

Paar 5jährige Ochsen kostete 1808 : 250 Gulden. In den Jahren 1833

bis 1836 ergibt sich folgendes Bild :
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Umsatz

Zutrieb

Stück

1833 600

1834 670

Zahl

der Käufe

240

(1815 : 102)

204

21 290 Gulden

22 000 Gulden

1835 520 175 14 432 Gulden

1836 820

Höchstkauf für

1 Paar Ochsen

28112 Gulden

(1815 : 308 Gulden)

2632 Gulden

167 Gulden

(billig, weil bei schlechter

Witterung schlechter Besuch)

Der Warenmarkt verteilte sich in dieſen Jahren, wie folgt :

Händler mit

Kaufmanns-
Händler mit

Summe
Lebensmittel

waren

1833 535 105 (= 19 %) 637

1834 495 114 (= 23 %) 609

1835 427 116 ( 27 %) 543

1836 481 143 (rund 30 %) 624

Vom Jahre 1838 erhalten wir noch eine eingehendere Statiſtik, die zwischen den

Ausländern und Inländern bei den einzelnen Hauptzweigen unterſcheidet :

An der Muswieſenmeſſe 1838 nahmen teil :
davon

Ausländer Inländer

Handelsleute und Krämer 140 58 82

Handwerker 345 79 266

Wirte mit Buden und Hütten 23 1 22

Zäpfer 47 7 40

Panorama-, Wachsfigurenkabinettbeſißer
8 6 2

Summe 563 151 412

Wir sind am Ende unſerer Darſtellung angelangt. Die Blätter der

Geschichte des Muswieſenmarkts mit ihren vielleicht oft trocken scheinenden

zahlenmäßigen Feststellungen erzählen von Auf- und Niedergang des

Marktes im Wechsel der Ereignisse und volkswirtſchaftlichen Verhältniſſe.

Wenn es in einem neueren Berichte (von 1908) heißt, die Muswiesen-

messe werde nach und nach ebenso eingehen wie der einst so berühmte

und vielberühmte Markt bei Neuſaß (Gde. Schöntal), der schon vor über

50 Jahren sein Ende genommen habe, so ist hiemit m. E. ein irriger

Vergleich gezogen. Die Verhältnisse liegen nicht gleich, wie ja schon

die lange Fortdauer des einen beim Erlöschen des andern erweist. Der

Viehmarkt ist noch jetzt nach dem Gutachten des Bezirksrats der be-

deutendste des Bezirks Gerabronn. Bei dem Fehlen größerer Städte

in dieser Gegend erfüllt der Muswieſenmarkt trotz der veränderten Ver-

kehrs- und Wirtſchaftsverhältnisse eine Aufgabe als Volksfest für die

ländliche Bevölkerung. Eine Verarmung des Landlebens durch Auf-
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hebung eines solchen Festes würde (nach den begründeten Ausführungen

des landwirtschaftlichen Bezirksvereins aus Anlaß der Wiederbelebung

des Markts im Jahr 1920) nur weitere Landflucht der Bauernſöhne

und Töchter zur Folge haben. Das weitere Blühen des altehrwürdigen

Muswieſenmarkts in zeitgemäßem Rahmen ist daher auch vom kulturellen

und heimatgeschichtlichen Standpunkt nur zu wünſchen.
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Die ältesten Druckschriften der einstigen Ehlinger

Stadt- Kirchen- und Schulbibliothek.

Neue Beiträge zur Geschichte des geistigen Lebens in der Freien Reichs-

stadt Eklingen vor der Reformation der Stadt.

Eine kulturgeschichtliche Studie

von Otto Mayer, Gymnasialrektor a. D.

(Fortsetzung und Schluß.) ¹)

IV. Unfre humaniſtiſche Bücherei 2).

1. Ihr Bestand, Herkunft und Alter ihrer Drucke.

Humanistische Bücherei, humanistische Literatur. Was hier mit dem

Wort humanistisch gemeint ist, deckt sich nicht ganz mit dem gewöhn-

lichen Gebrauch dieses Wortes. Es bezeichnet hier nicht sowohl den

Inhalt als vielmehr den Ursprung unsrer Bücherei . In ihr sind alle

1) Der erste Teil dieser Arbeit findet sich in dem Jahrgang 1925/1926 dieſer Zeit-

schrift, also in den Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgesch. , N. F. XXXII 1925/26 . S. 188

bis 237.

-

--

-

-

-

2) Benütte Literatur : Budinsky, Alex. , Die Universität Paris und die Fremden

an derselben im Mittelalter, Berlin 1876. Bursian, Conr., Geſchichte der klaſſiſchen

Philologie in Deutſchland, 1. Hälfte, 1883. Dieffenbach, Glossarium latino- ger-

manicum mediae et infimae aetatis, 1857. Du Cange, Glossarium mediae et

infimae latinitatis . Erasmus, Lucubrationum index, 1519. Erasmus, Catalogus

novus, 1524. Ficker, Joh., Erste Lehr- und Lernbücher des höheren Unterrichts in

Straßburg, 1912. Gebhardt, B., Handbuch der deutschen Geschichte, 1. Bd. 1901. -

Geiger, Ludwig, Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland, 1882.

Geiger, L., Beziehungen zwiſchen Deutſchland und Italien zur Zeit des Humanismus

(Müllers Zeitschr. f. Deutſche Kulturgesch) . , N. F. 4. 1875) . — Gräſſe, J. G. , Orbis latinus

Dresden 1861. - Heyd, W., Schwaben auf den Meſſen von Genf und Lyon (W. Vjh.

Geschichte des humaniſtiſchen Schulwesens in Württemberg,

Jansen, Geschichte des deutschen Volks, I,

Katalog der Landes-

Leuze, D.,

-

-

--

-

-―――

-

-

f. L.G. N.F. I, 1892) .

Bd. I und II, 1 und 2. 1912, 1920.

1913. Jöcher, Ch. G., Allgem. Gelehrtenlexikon, 1750.

bibliothek Stuttgart. Lamprecht, K., Deutsche Geschichte, Vih. 1911.

Jsnyer Altdrucke (Bl . f. w. Kirchengesch. N.F. 25. 1921) .

der Renaissance, 1888. Mennier, Le Quatrocento, 2 Bde.

geschichte, 2. Bd . 1 Halbbd ., 1902. Nouvelle Biographie générale, 1855 .

Geschichte des gelehrten Unterrichtswesens, 1896. Raumer, K., Geschichte der Päda-

-

-

-
Monnier, Literaturgeschichte

-
Müller, K., Kirchen-

Paulsen,
-

gogik. 3. Aufl . 1. Tl . , 1857. — Vierteljahrsschr . f. Kultur und Literatur der Renaiſſance,

-
2. Jahrg., 1887. Van der Häghen, Bibliotheca Erasmiana, Bd . 1-3. 1897. 1900.

1901 (noch sehr unvollständig).

chen Literatur, 1899.

-
Wiese, B. und Percopo, Er., Geschichte der italieni-
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die Schriftwerke zusammengefaßt, die wir Humanisten als solchen zu

verdanken haben, so verschiedenartig ihr Inhalt auch sein mag.

Habe ich einst, in ,,Geistiges Leben“, von dem Einzug des Humanis-

mus in unsre Stadt, um die Mitte des 15. Jahrhunderts, von seinen

frühesten Vertretern und seiner bedeutsamen Auswirkung, zumal in den

Tagen reformatorischer Gärung, mancherlei zu erzählen gewußt ' ) , ſo

doch nicht ebensoviel von den Quellen, aus denen sich die humanistische

Bewegung hier genährt, von den Büchern, in denen sie ihren Ausdruck

gefunden hat. Unſre Bibliothek versagte die Auskunft.

――

Jezt, durch unsre Verzeichnisse A, B, C, fennen wir deren einſtigen

Reichtum an humaniſtiſcher Literatur aus der Zeit der Wiegen- und

Altdrucke 2) . Es sind im ganzen gegen 400 Schriftwerke Gesamt-

werke, einzelne Bücher, kleinere Schriftstücke , zu denen sich rund 140

Verfaſſer bekennen ; teils eigenſte Werke der Humaniſten Episteln,

Reden, Poesien, Abhandlungen sprachlichen, literarischen, geſchichtlichen,

philosophischen, pädagogischen Inhalts, Kampfschriften, Satiren, aber

auch Schriften im Dienst der Kirche und besonders der Schule , teils

Neuausgaben, Übersetzungen und Erklärungen fremder Werke — des

römischen, des griechischen, des biblischen und des christlichen Alter-

tums -

Was Herkunft und Alter unsrer ältesten Humaniſten-Drucke betrifft,

so sind wir hier in derselben unwillkommenen Lage wie bei bei unsern

mittelalterlich-kirchlichen Drucken. Nur ein Teil von ihnen, etwa 200

bzw. 230, geben Ort und Jahr ihrer Herstellung an, die andern sind

s . l . , s . a. , oft s . 1. e. a. erſchienen.

43 Drucke kommen aus Italien (Neuhumaniſtiſches 10, römiſche

und griechische Klaſſikerausgaben 17, Altchristliches 113), Biblisches 0,

Pädagogisches 5) ; 14 aus Frankreich (Neuhumaniſtiſches 2, römiſche

und griechische Klaſſikerausgaben 5, Altchristliches 5 *), Bibliſches 0,

1 ) Vgl. G.L. 18-32 (296-310) , 55-60 (323-328), 80 ff. (348 ff.) und G.L.b.

89 ff. (Esselingae Encomion) .

2) Ich wiederhole : Wiegendrucke
=

Inkunabeln, Drucke des 15. Jahrhunderts,

Altdrucke, Drucke des 16. Jahrhunderts bis in den Anfang der 20er Jahre.

3) Auffallend groß ist die Zahl der italienischen Drucke altchristlicher Literatur.

Es sind aber Poëtae christiani in 6 Stücken dabei ; dazu kommen Gregor M., Homilien,

1493, Epistolae, 1505 ; Hieronymus, Epistolae, 1490 ; Origenes, Epistola ad Romanos,

1506 ; Eusebius, Präparatio evangelica, 1497.

4) Viel bedeutsamer ſind die französischen Drucke altchriſtlicher Literatur, außer

Augustins Quaestiones , 1497, Lyon, sämtlich von Paris : Gregor M, Opera, 1518,

Drigenes, Opera, 1522, Hilarius , Opera, 1510, und Cyrill, Evang. Johannis, ed. Georg

v. Trapezunt, 1508.
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Pädagogisches 2). Was sonst c. 1. erschienen ist, entstammt deutſchem

Boden.

Die bedeutendsten Lieferanten sind folgende 4 Städte :

Straßburg Basel
Venedig Köln

Humanistisches · 1 24 5 10 3 22 2 9
a) -1500,

Altklassisches 2 13 1 6 8 5 2 1
b) 1501 ff.

Altchristliches 4 24 11 0

a) alter Art,

Schulbücher 2 10 1 6 5 3 5
b) neuer Art

56

3
3
3
3

53 34 22

Der Anteil der Jahrzehnte an unsern humaniſtiſchen Drucken ist

aus folgender übersicht zu ersehen :

1470/79 1480/89 1490/99 1500/09 1510/20 Summe

Sine

anno
Bus.

1. Humani-

stisches 2

2 2

2- 63

9
3

26 42 81 27

a) Italiener,

108 b) Deutsche,

9 16 18 15 19 25 36 20 8 15 4 33 51 24 c) Erasmus

insbes.

2. Klassiker

Ausgab.

1 2 18 16 19 56 45 101

- 1 -- 1 1 8 9 1 14 2 11 1 734 12 10 16 22 7 50 34 17

a) Lateiner,

b) Cicero

insbes.,

c) Griechen

3. Altchriftl.

Werke
1 10 15 7 13 46 21 67

4. Schul-u.

Erzieh.-

Schriften

1 9 8 13 15 46 20 66
a) alter Art,

4 5 2 6 2 11
-

15 9 37 4 16 13 53 b) neuer Art

Summe

1
0

5 23 50 · 62 89 229 113 342

Erdkunde 5 3 3 2 8 21 12 33 a) Erdkunde,

Geschichte 4 6 3 3 24 9 33 b) Geschichte

Man erſieht aus dieser Übersicht folgendes :

1. Humanistenschriften im engeren Sinn mehren sich erst seit 1500 ;

die deutschen überragen seit dieser Zeit die italieniſchen an Zahl; und

seit 1510 Erasmus alle andern.
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2. Klassikerausgaben erscheinen in größerer Fülle ſeit 1490, griechiſche

Autoren erst seit 1510. Eine überragende Rolle spielt Cicero .

3. Altchristliche Werke treten in Einzelausgaben ſchon ſeit den acht-

ziger Jahren zahlreicher auf. (Von unſren Geſamtausgaben der Kirchen-

väter gehören 2 den Jahren 1501 und 1506 an, die andern 7 den

Jahren 1510 ff. )

4. Schulschriften neuer Art treten schon seit den achtziger Jahren

den alten gegenüber, ſeit 1507 sind die alten völlig verschwunden.

Ehe ich weiter an die nähere Betrachtung unserer Bibliothek nun

gehe, sei es gestattet, ein altes, vorhumaniſtiſches Buch hier zu erwähnen,

in dem ein großer Bücherfreund, Episcopus Dunelmensis (von Durham),

Kanzler Eduards III. von England, 1327-1377, sich über den Wert

der Bücher, ihre rechte Behandlung, das Anlegen von Bücherſamm-

lungen u. dgl. ausspricht, es ist das weitverbreitete, bis in die neueſte

Zeit immer wieder gedruckte und übersetzte Buch Richards v. Buſi,

Philobiblion , de amore biblorum, seu de querimoniis biblorum, s . a.

(Hain c. 1483).

2. Gesamtcharakter.

Von dem Humanismus, der literarischen, der geistwissenschaftlichen

Renaissance, geben unsere Wiegen- und Altdrucke, auf die wir uns hier

zu beschränken haben, ein Bild aus den Tagen seiner Kindheit und ſeiner

blühenden Kraft in Italien und in Deutſchland, ein Bild, das, wenn-

gleich eine unvollständige Skizze, doch die wesentlichen Züge des Humanis-

mus klar und eindrucksvoll wiedergibt.

Unſre humaniſtiſche Literatur ist ebenso wie unſre mittelalterlich

kirchliche Literatur eine lateinische Literatur, also auch sie sprachlich

nicht deutsch und demgemäß auch nicht volkstümlich, sondern international

und gelehrt. Lateiniſch ſind alle ihre Stücke ¹ ) bis auf die Schulbüchlein,

die sie deutschen Kindern, den Abcſchüßen, in die Hand gibt.

Griechische oder hebräische Laute mischen sich noch ganz selten und

ſpärlich in den Chor der Lateiner. Originaldeutſch und volkstümlich

zu schreiben, ist für den Humaniſten ein Wagnis (Hutten) ; neuhumani

stische Werke in die Landessprache zu übersehen eine ganz seltene Ge-

pflogenheit, vor der Erasmus überall seine Freunde ängstlich warnt²).

991) Vgl. übrigens W. Vjh . 1926 S. 197 Gallica lingua" und S. 224 „ Quin-

cuplex psalterium".

2) Anders fühlten die Frühumanisten Nikolaus v . Wyle (G.L. 22 [300], H.Sch.W.E.

I. 218 ff. ) und Albrecht v. Eyb ( S. 184 f.) . Ursprünglich deutsch geschrieben war auch

Seb. Brants Narrenschiff. Wir haben Navis stultifera, 1497, wohl Lochers freie

Überſeßung (Burſian 117) .
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Fir beſizen nur wenige derartige übersetzungen und verdanken dieſe,

bgesehen von den unten angeführten frühhumaniſtiſchen, wohl erst dem

Intrieb der reformatoriſchen Zeit ¹) . In italienischer, franzöſiſcher, eng-

ſcher oder spanischer Sprache geschriebene Bücher fehlen.

Aber das Latein dieser neuen Literatur ist nicht mehr der Aller-

elts - Jargon der kirchlichen Bücher, sondern nur die Sprache einer

eingeiſtigen Bildung einer ariſtokratiſch ſich abſchließenden neuen Schichte

elehrter Männer, einst die Sprache der alten römischen Klassiker.

Die neuen Bücher sind auch, wie es scheint, international nicht im

leichen Maße verbreitet wie jene alten kirchlichen Bücher. Wenig-

ens fehlen in unsrer Bücherei Engländer und Spanier faſt vollſtändig,

and Franzosen, denen wir doch eine Reihe wertvoller Drucke verdanken,

ls Verfaſſer humaniſtiſcher Werke auffallenderweise bis auf wenige

Namen. Dagegen hat der griechische Osten etliche Vertreter entsendet.

Im übrigen stehen sich nur noch Italiener und Deutsche gegenüber ; und,

zanz anders als zuvor (ſ. Vjh. 1926, 206), ſind die Deutſchen in der

Sesamtheit nicht mehr die Minderzahl, der Bedeutung ihrer Werke nach

pollends den andern weit überlegen.

Doch nicht nur nach Ursprung und Verbreitung ist die Internationalität

unsrer humaniſtiſchen Literatur ſtark gemindert, ſondern auch nach ihrem

Charakter. In unsrer kirchlichen Literatur war die nationale Be-

sonderheit der Verfasser nahezu ausgetilgt, eingeebnet bis zur Gleich-

förmigkeit und Einförmigkeit. Hier ist es anders : Humaniſten und

Humanismus haben in Italien wie in Deutschland je ihre besondere

nationale Art und Richtung. Chamberlain nennt die italienische Re-

naiſſance einen „ mirakulösen Ausbruch des Genies und zugleich eine

Raserei“, die er sich fast nur aus giftiger Blutmischung erklären kann ;

der deutſche Humanismus ist bei aller Lebendigkeit und Leidenschaftlich-

feit, an der es auch in ihm nicht fehlt, weder so genialisch noch so

exploſiv und erzeſſiv. Seine Stärke iſt unermüdliche, nüchterne, wiſſen-

schaftliche Arbeit.

Der national verschiedenen Artung entspricht die Besonderheit der

nationalen Richtung . Der Humanismus ist in Italien im allgemeinen

so wenig wie in Deutſchland kosmopolitiſch 2), er iſt bewußt italieniſch.

Die alte heidnische Römertugend und die alte Römerherrlichkeit sind

Gegenstand der Verehrung für Pomponius Lätus und seine römische

Akademie. In den humaniſtiſchen Kreiſen Deutſchlands aber erwachte

national deutscher Sinn, Interesse für deutsches Land, deutsches

1) Acht derselben entſtammen den Jahren 1520–1523, zwei ſind s. a.

2) Pontanus und etliche andere (Geiger 255) machen eine Ausnahme.
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Volkstum, deutsche Geschichte, Gefühl für die Ehre und das Eigenrecht

der deutschen Nation, der Haß gegen ihre Bedrücker, Ausbeuter und

Vergewaltiger ¹ ) .

Am bezeichnendsten und bedeutungsvollsten jedoch ist die Gegenſäß-

lichkeit italienischer und deutscher Humaniſten im Verhalten zur Kirche.

Bei den mehr dem Heidentum zugewandten Italienern wird das „ Intus,

ut libet, foris, ut moris est" Grundſaß und Übung. Soweit sie religiös

gestimmt sind, suchen sie Anschluß an Plato bzw. den Neuplatonismus.

Die ernsthafteren und frömmeren Deutschen versuchen eine ehrliche Aus-

einanderſehung mit der Kirche.

Aber war ein wirklicher Ausgleich möglich ? Mittelalterliche Fröm-

migkeit und Humanismus waren ihrem Grundwesen nach doch unver

einbare Gegensätze. „ Contemtus mundi und jejunia “ (Aſzeſe) war

und blieb die hochsinnige und hartentschlossene Losung der Kirche, wenn

sie gleich schon seit Jahrhunderten ihre Kraft verloren hatte. Der

Humanismus aber predigte das Evangelium einer gebildeten, weltoffenen

und sinnenfrohen Diesseitigkeit ! Und wie könnte sich mit der unbe-

dingten Autorität der Kirche und der Unantastbarkeit ihrer Tradition

die freie Forschung des Humanismus vertragen, ſein Vertrauen auf die

Sicherheit seiner wissenschaftlichen Methode, die rückhaltloſe Annahme

ihrer Ergebnisse, das freie Urteil, das von ihnen aus die Lehre, die

Einrichtungen, die Betätigungsweise und die Ansprüche der Kirche

fritisierte?

Aut, aut! Der Zeiten ungeheurer Bruch" war im Gang. Doch

das Zeitalter war nur fruchtbar an Erkenntniſſen und an bedeutenden

Talenten, aber der Zerbrecher und Neugestalter war nicht unter ihnen.

So war und blieb es nur übergangszeit. Die Menschen in ihr waren

faſt ausnahmslos nur halbe, keine ganzen, zwiespältig, unausgeglichen,

unentschlossen, charakterschwach, oder, soweit sie sich vom Alten losriſſen,

eben nur verwildernd . Eneas Sylvius war ein skrupelloser Humaniſt

gewesen, er wurde Papst (Pius II .) und gab als solcher die Mahnung

aus : „Aeneam reicite , Pium recipite ! " Doch ohne ſelbſt innerlich ſich

gewandelt zu haben. Und Erasmus, der größte aller Humaniſten?!

Nachdem er jahrzehntelang mit höchstem Freimut die Kirche nach allen

Beziehungen aufs rücksichtsloseste kritiſiert und ironiſiert hatte, erklärte

er, er kenne keine Zweifel, sobald die Kirche über streitige Punkte sich

ausgesprochen, dieſelben definiert und verlautbart habe. Dann laſſe er

1) Siehe Beatus Rhenanus, Wimpfeling, Peutinger, Pirkheimer, Eur. Cordus,

Hutten.
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alle menschlichen Argumente fahren, bleibe bei der Mahnung der Kirche

und wolle nicht skeptisch sein ¹).

Daß Menschen solcher Art nicht schöpferisch werden, nicht die Kraft

haben konnten, die harte Schale des überkommenen, so sehr sie auch

beengte, zu durchbrechen und aus der Tiefe und Fülle ihrer Seele ein

Neues zu gestalten, ist begreiflich.

Aber ein ganz neues, jugendfrisches Geschlecht waren sie doch, diese

Humanisten, blut- und glutvoll und hochbegabt, freilich auch von jugend-

lich gar großem, zuweilen übermütigem und vielfach überaus leicht ver-

lezlichem Selbstbewußtsein, ein Geschlecht, das abgestoßen von dem öden

Getriebe und der leeren Schwazhaftigkeit einer geistig greisenhaften

Zeit sehnsuchtsvoll mit unermüdlicher Strebsamkeit neue Lebenswerte

suchte oder selbst zu schaffen sich mühte.

Ob ihnen das gelang ? Sie meinten es wohl. Aber ihre klangvollen

lateinischen Verse und ihre großtönenden Reden ſind verklungen. Von

wirklicher Bedeutung war etwas anderes schon die nächste Zukunft

erkannte das —, es waren ihre philologischen Betätigungen. Sie haben

in dem großen Sprechſaal des internationalen Völkerbunds für euro-

päische Geistesbildung, ich meine in der internationalen Literatur ihrer

Zeit, wie in den engen Stuben und Sälen der Schulen und Universi-

täten, den „hochverständigen Heiden, den Kindern des freien Willens,

in deren Werken der Geist der Freiheit so große Wunder der Weis-

heit eröffnet hat " (Böhme), und ebenso den alten Propheten und

Jesu und seinen Aposteln samt den Vätern der Kirche nach langen

Zeiten endlich wieder Gehör verschafft, und sind die zuverläſſigen und

feinhörigen Dolmetscher dessen, was diese meinten und sagen wollten,

geworden.

Das war etwas . Aber seine volle Aufgabe hat der Humanismus

damit noch nicht erfüllt. Er hat sie meiſtens nicht einmal voll erkannt ²) .

Die Zeit lag in schweren Ketten gebunden und verlangte leidenschaftlich

Befreiung und Erneuerung ihres Lebens . Der Humanismus war eine

freiheitliche Geistesbewegung, aber die erhoffte Befreiung und Lebens-

erneuerung hat er nicht gebracht . Wenn Gott einem Volk helfen will ,

liegt es nicht an Büchern und neuen Erkenntnissen, es liegt daran, daß

Gott Leute auf Erden schickt, " Männer, die Träger und Vollender

seiner Gedanken ſind. Und das waren die Humaniſten nicht. Es fehlte

1 ) Weßer und Welte, Katholiſches Kirchenlexikon, in der Diatribe contra servum

arbitrium. Ähnlich verhielt sich Nik. v . Kues . W. Vjh . 1926, 213.--

2 ) Hutten ausgenommen. Auch die romantiſchen Beſtrebungen der Wiedergeburt

der entſchwundenen Römerzeit war sie nicht, weil eine Unmöglichkeit.
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ihnen die ihren Talenten entsprechende Seelengröße, die sich vor allem

in der Treue gegen die erkannte Wahrheit und die Sturmgewalt einer

führenden „ dämoniſchen “ Persönlichkeit zeigt.

In Italien ist der Humanismus um 1500 mit dem Tod seiner

bedeutendsten Vertreter fruchtlos erloschen. In Deutschland wurden

gerade humaniſtiſche Studien hernach, freilich nicht für Reuchlin und

Erasmus, Pirkheimer und Peutinger, oder gar Wimpfeling, aber für

viele andere der Weg, der sie hinüber auf die reformatorische Seite

führte. Das zeigt in eindringlicher Weise ein flüchtiger Blick in die

3. Abteilung unserer alten Bibliothek von 1550, in ihre reformatoriſche

Literatur¹) . Aber es hat der Humanismus auch unser geistig noch gar

unmündiges Volk mit ungeheuren Stoffmaſſen fremden Lebens über-

schüttet, so daß unter ihnen sein eigenes Wesen fast erstickte 2), und es

lange Anstrengungen erforderte, bis es sich zu sich selbst und zu der

Freiheit, die er ihm doch eigentlich hatte bringen wollen, zurückgefunden

hat. In unserer klaſſiſchen Literatur des 18. Jahrhunderts erſt famen

die im Humanismus liegenden Kräfte zu voller Blüte und wurden

von da an für das deutſche Geiſtesleben erst recht fruchtbar.

3. Verfasser und ihre Werke.

a) Italienische Humanisten ³) .

Unsre Landschaft und unsre Stadt stand im Zeitalter des Humanis

mus in wirtschaftlicher und geistiger Verbindung mit Italien. Unſer

langjähriger Stadtschreiber Wyle hatte vermutlich in Pavia ſtudiert,

ebenso Albrecht v. Eyb, 1454, wie damals besonders viele Schwaben“

(H. Sch. W. I. 264), unser Stadtarzt Steinhöwel in Padua, 1442,

1 ) Ich führe die hauptsächlichsten Wortführer der Reformation in ihr, die dieſer

Weg zur Reformation geführt hat, auf mit der Zahl ihrer Schriften : Melanchthon 50 f.,

Zwingli 41 f., Ökolampad 30 f. , Bullinger 22 f., Bußer 17 f., Capito 12 f., Bugen-

hagen 7 f., Justus Jonas 6 f. , Pellikanus 5 f. Luther, der am stärksten in ihr vertreten

ist, war kein Humanist, aber er hat das Programm des Humanismus am bewußteſten

und furchtlosesten in seinen Schriften „ An den christlichen Adel deutscher Nation, von

des chriftlichen Standes Besserung" und in seiner „Babylonischen Gefangenſchaft der

Kirche" aufgestellt und vertreten .

2) Vgl. nur die verwilderte und unbeholfene Sprache in den Ratsprotokollen von

1631 und des hochgelehrten Dr. Wagner verwelschte Sprache 1636, alſo ungefahr

100 Jahre, nachdem Luther in seiner deutschen Bibel seinem Volk zugleich ein treffliches

Lehrbuch deutscher Sprache gegeben hatte (W. Vjh . 1926, 189, und H. Sch. E. 284) .

3) Päpste zur Renaiſſancezeit : Nikolaus V. 1447–1455, Calixtus bis 1458, Pius IL

bis 1464, Paul II . bis 1471 , Sixtus IV. bis 1484, Jnnozenz VIII. bis 1492, Ale-

rander VI. bis 1503, Julius II. bis 1513, Leo X. bis 1521 , Hadrian V. bis 1523.



Eßlinger Stadt- Kirchen- und Schulbibliothek. 175

Johann Kridwiß von hier war 1455 Rektor der Juristen in Padua ¹) .

Im Jahre 1452 haben Rektor der „ Artiſten- und Medizineruniverſität “ ,

Georg Pinzer in Padua und Hieronymus de Vallibus, Professor der

Medizin in Padua, den Magiſter der freien Künste und Studierenden

der Medizin Georg Jeger von Lauingen als Bewerber um das hiesige

Schulrektorat durch Empfehlungsschreiben 2) unterſtüßt . Wyle stand in

schriftlichem Verkehr mit Eneas Sylvius. Und wie wir unter unsern

Kaufleuten hier einen „Venediger" hatten, so gab es in Ulm „ viele

Kaufleute aus Venedig und anderen Ländern" 3) . Unter diesen Um-

ſtänden iſt die frühe Bekanntschaft unserer Stadt und unſeres Landes

mit dem Humanismus Italiens nicht verwunderlich. Jahrzehnte bevor

das älteste datierte Buch unserer humanistischen Bibliothek (L. Valla,

Elegantiae, 1471, Paris) gedruckt worden ist, hat Wyle (hier seit

1448) ) Beziehungen zu Eneas Sylvius gehabt, und durch seine

Translationen haben unsere Mitbürger und Landsleute von dazumal

die Schriften des Poggius, des Eneas Sylvius und anderer Neu-

humaniſten als allerneueste zeitgenössische Erscheinungen kennen gelernt

(6. 2. 20 ff. [297 ff.]) .

Die ältesten italieniſchen Humaniſten unſerer Bibliothek ſind Petrarka,

1304—1374, Leonardo Buni (Bruni) Aretino, 1370—1444, Schüler

des Chrysoloras, ebenso wie Guarinus Veronensis, 1370-1460.

Gleich ihre Schriften ſchon künden einen neuen Tag an. Petrarka,

obwohl geistlichen Standes, sucht des Lebens Halt und Trost nicht bei

den Gnadenmitteln der Kirche, sondern bei der alten Philosophie in

De remediis utriusque fortunae, s . 1. e. a . Leonardos Epistola

de bonis studiis , 1521, iſt ein Wächterruf der neu erwachten Studien.

In des Guarinus Ars diphtongandi, einer griechischen Grammatik

mit Vokabeln, Baſel 1481, fündigt der griechische Sprachunterricht seine

Ansprüche an5) .

1) G. 2. 19, 20 ff. (297 ff ) , 32 (310) , 42 (320) .

2) Veröffentlicht bei Kehrbach, Mitteilungen IV, 3, 1894. Bemerkenswert ist, daß

Hieronymus das Bedürfnis fühlt, den Vätern der hiesigen Stadt gegenüber sich zu

entschuldigen wegen seines wenig humaniſtiſchen Stils (Quamvis [literare meae] nullo

ornatu refulgeant) .

3) Reisebericht einer venetianischen Gesandtschaft von 1492 über Württemberg.

W.Vjh. 1895, 417 ff. (Steiff) .

4) Von Intereſſe wäre es zu erfahren, wer oder was die beiden Humaniſten

Wyle und Steinhöwel in den Jahren 1448 und 1449 hieher gezogen hat.

5) Guarinus schreibt : „Seit 900 Jahren hat niemand in Italien die griechische

Literatur gekannt, und doch wiſſen wir, daß alle Gelehrsamkeit von den Griechen kommt. “

Raumer 32.
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Von Eneas Sylvius , dem eigentlichen Miſſionar des Humanismus

in Deutschland, gest. als Pius II. 1464, besaß unsere Bibliothek

De miseria curialium, d . i . über die Mühseligkeiten des Kurialdienſtes,

Germania et profectio ad urbem Romam, 1515, De duobus amantibus

(Euriolus und Lufretia) et de remediis amoris, s . 1. e . a . , Epistolae

s. 1. e. a., auch jene Epistola retractoria, in der Eneas als Papst

Pius II. seine humanistische Vergangenheit verleugnet, „Aeneam reicite,

Pium recipite !".

Von besonderer Bedeutsamkeit, und hier wohl beachtet ist Laurentius

Valla, 1415-1465, ein entschiedener Vertreter antifer Denkweiſe,

feinsinniger Philologe, verwegener Kritiker und biſſiger Satiriker. Zeugnis

hiervon geben seine Werke : Invectivae omnes sive Antidota, 1504,

die mehr erwähnten Elegantiae, 1471 (Erstausgabe), die bis 1536

59 Auflagen erlebt haben, Catilina, s . a. , übersetzung des Herodot , s . a.

In seinen Adnotationes in Nov. Testamentum hat er als der erste die

neu wiederaufblühende Philologie zur Auslegung des Neuen Teſtaments

angewendet und damit der spielerischen und tendenziösen Behandlung

biblischer Texte einen unheilbaren Stoß gegeben. Er hat sich erkühnt,

die Vulgata zu korrigieren, und in De falso credita et ementita

donatione Constantini von 1440, die Hutten hier mit zustimmenden

und bekräftigenden Urteilen des Barth. Pincernus, des Nik. von Kues

und des Antoninus Florentinus (welche beide letteren unter unſern

kirchlichen Schriftstellern schon mehr genannt sind), neu herausgegeben und

anLeo X. gesandt hat ' ) , die heftigsten Angriffe auf die Päpste und beſonders

ihr Jagen nach weltlicher Herrschaft gemacht. L. Valla ist nicht ohne

Anfechtungen geblieben. Er wurde von der Inquiſition verfolgt, ſtarb

aber als Sekretär des Renaissance- Papstes Nikolaus V. und als

Kanonikus im Lateran.

Ein Mann, um den sich Päpste, Kaiser, Fürſten und Städte riſſen,

rastlos tätig und hoch gefeiert als Lehrer, höchst fruchtbar als Schriftsteller,

eine herkuliſche Natur, frühreif und großbegabt, halb Freischarenhäuptling,

halb Humaniſt, ſeinem Charakter nach aber „ ein heilloſer Mann“, „der

widerwärtigste Typ des Humaniſten", ein Mensch der sich selbst für

den ersten Mann aller Jahrhunderte erklärte, in seinen Satiren von

anmaßendſter Unverschämtheit gegen jedermann, dem Poggius alle nur

erdenklichen Schändlichkeiten nachsagte, und, wie es scheint, nicht mit

1) Müller, K. Geſch . II . 1 , 172 : L. Valla hat auch den apoſtoliſchen Urſprung

des Symbolum apostolicum bestritten ; und Nikol. von Kues und der in Gruppe I 7 f.

vertretene Joh. von Torquemada haben die pseudoisidorischen Dekretalien angezweifelt.
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nrecht, war Philelphus ¹) , 1398-1481 . Wir hatten seine Epistolae

miliares , 1495 und 1519, ein ſpäter viel benüßtes Schulbuch, ſeine

christ De educatione liberorum, 1515, und seine Satirae, Mailand 1476

Editio princeps).

Dem L. Valla gleich an antiker Gesinnung, ſein Schüler und

tachfolger als Haupt der römischen Akademie, aber unter den Humaniſten

taliens einzig hervorragend durch sittliche Reinheit und Hoheit war

omponius Lätus , ein alter Römer edler und echter Art, gestorben 1498.

Er hat nicht viel geschrieben, aber persönlich eine starke Einwirkung

usgeübt. Auch er war vorübergehend, unter Paul II ., 1464-1471 ,

itſamt ſeinen Genossen, Verfolgungen und Quälereien ausgesetzt 2) .

Seine Opera, 1515, haben zum Inhalt römische Geschichte, römische

(rchäalogie und Epiſteln. Gesondert haben wir von ihm eine Epistola, s . a. ,

d Mapheum, Kanzler von St. Peter, Poet und Moraliſt, 1406–1458.

luch hat er zu L. Vallas Catilina die Einleitung geschrieben.

Dem Pomponius war unter anderem vorgeworfen worden, daß er

en Plato an die Stelle der Bibel gesetzt habe. Auch Florenz hatte

ine platonische Akademie. Cosmus hatte sie gestiftet, unter Lorenzo

rreichte sie ihre höchste Blüte. Ihre ersten Größen sind hier vertreten:

Narſilius Ficinus , 1433–1499, der berühmte überseher des Plato,

nit der übersehung des Neuplatonikers Dionysius Areopagita, 1503,

ind Epistolae, 1495 ; Christophorus Landinus, 1424-1504,

nit Virgil-Kommentar, 1492 ; Joh. Picus , Graf von Mirandola,

1463–1494, ein frühreifer, univerſaler Geist, „ der Phönix der Zeit",

nit Epistolae, s. a. , IX libri De rerum praenotione, cum aliis, 1507.

Bon Innozenz VIII . verdammt, wandte er sich Savonarola zu (Monnier,

193) ; Politianus , 1454-1494, mit seinen Miscellanea, 1496,

einem berühmten Werk, das vorzügliche Erklärungen schwieriger Stellen

der Klassiker enthielt, seinen Epistolae, 1513, der Lamia, sive Präfatio

in Priora Academica, Tübingen, s . a . , und Herodian , 1513. Mit

Reuchlin und anderen hat er den Athanasius herausgegeben (s. S. 187) .

Mit ihren „ Opera" sind vertreten :

1. Der Begründer der neapolitanischen Akademie, und wie Politian als

1) Man muß sein abenteuerliches Leben kennen, um zu verstehen, daß Chamberlain

von Raserei redet. Vgl. über ihn vor allem Monnier, dann Raumer und Geiger.

Monnier sagt nicht nur von Philephus, sondern von den damaligen Humaniſten Italiens

überhaupt : „ Sie waren leidenſchaftliche, ja kriegeriſche Männer, welche die ganze Kampf-

lust, ja Wut ihres Jahrhunderts auf die alten Manuskripte übertrugen."

2) Dagegen ist er von Höflingen Alexanders VI. zu Grabe getragen worden .

Geiger 257.

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgeſch. N. F. XXXIII.
12
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Dichter besonders hoch geschätzt, Jod. Jov. Pontanus , 1426–1503,

ein dem Erasmus verwandter Geist. Inhalt seiner Opera, 1501 :

Poetisches, Grammatisches, Geschichtliches (De bello Neapolitano) .

2. Der Grammatiker und Dichter, Schüler des Pomponius Lätus,

Antonius Manzinellus in Rom, gestorben 1506, hier Opera,

3 Teile, 1505, Inhalt : Poetisches, Pädagogisches, Lima (Feile) zu

des L. Valla Elegantiae ; dazu Kommentare, hier zu Juvenal, 1507,

und Virgil.

3. Baptista Mantuanus , Karmeliter-General, 1418-1516,

ein ernster, strenger, frommer Mann, den poetae impudice loquentes

nicht hold, und nach Wimpfeling „ der zweite Virgil" , mit ſeinen Opera,

1502 und 1513, und dazu noch einmal seinen Bucolica, 1504, ſeinem

Opus calamitatum, 1502, feiner Parthenice secunda .

Mit einzelnen Werken treten auf :

Matthäus Bossus , 1427-1502, Kanonikus im Lateran, Freund

des Politian und Picus, mit Epistolae, 1498 ; Augustinus Mapheus

Vegius (S. 177) mit Disputatio inter inferiora corpora et superiora,

1518; der Kardinal Adrianus mit der scherzhaften Schilderung eines

großartigen Jagdzugs seines Freundes, des Kardinals Ascanius (Aeneis IV,

129 ff.), Chrysogoni Venatio, 1512, in etwa 400 fünffüßigen Jamben.

Klassikerausgaben haben außer den bereits genannten noch zahlreiche

andere italienische Humanisten besorgt . Ich hebe folgende hervor:

Merula, Georg (Ämilius, Bartholomäus dieſelbe Persönlichkeit ?) ¹) in

Mailand, gestorben 70jährig 1494, Schüler des Philelphus ; Domitius

Calderinus , 1447-1478, apostolischer Sekretär von Sixtus IV., 7 f.

zwischen 1482 und 1501 , - von demselben Observationes : Philippus

Beroaldus , 1453-1505, 4f. - von demselben Annotationes in

auctores antiquos ; Nikolaus Valla.

Von Beroaldus stammt auch eine Declamatio de tribus fratribus,

Ebrioso, Scortatore et Lusore, s . 1. e. a. (1502, 1506, 1510 ?) ; von

Pandolfus Collenucius Piſaurensis , gestorben 1504 ) , Apologi

quatuor, Agenoria (Übermut), Misopenes (Armenfeind), Alithia

(Dummheit), Bombarda (Prahlhans), dem Herzog Herkules von Ferrara

gewidmet, hier 1511 .

Damit sind wir zu den Büchern für Unterricht und Erziehung

1) Bei Jücher und in Nouvelle Biographie gibt es nur einen Merula, Georg.

Philelphus hatte den Merula getadelt, daß er Turcas statt Turcos geschrieben, daher

heftigste Invektiven gegen seinen Meister Philelphus.

2) Im Gefängnis erdrosselt durch Joh. Sforza, als habe er mit Cesare Borgia

forrespondiert.
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zelangt, an denen wir italienische Humanisten noch weiter beteiligt

ehen werden (S. 197 ff.).

Unter unsern italienischen Renaiſſance-Schriften heben sich an Zahl

Die Klassikerausgaben hesonders hervor. Wenn aber schon gesagt

vorden ist : „ Was man damals in Italien von den Alten wollte,

varen nur die Formen (Eleganzen). Man wollte sie nur, um sich gut

ausdrücken und prachtvoll drapieren zu können“ ¹) , so widerspricht doch

ſchon unſere kleine Renaiſſancebibliothek dieſem vernichtenden Urteil.

Allerdings spielte im damaligen italienischen Leben die ästhetische Freude

an dem Wohlklang des Worts und an ſchöner Darſtellung die allergrößte

Rolle, und diese Freude war kein laues Wohlgefallen, sondern höchstes

Entzücken und glühendſte Begeisterung. Um solcher willen vergeben

hochſinnige Fürſten einem Philelphus und Pontanus Mordanſchlag und

Verrat ) . Aber neben der ästhetischen Freude an der neuen „ Wissenschaft"

machten sich, wenngleich in zweiter Linie, auch andere, philosophische,

religiöſe, ethiſche, kirchliche, hiſtoriſche und pädagogiſche Intereſſen geltend,

wie wir schon bei Petrarka, Leon Aretinus, Guarinus v . Verona,

Picus v. M., Politian, L. Valla, Pomponius Lätus, Baptista Mantuanus

gesehen haben. An der Herausgabe von Kirchenvätern hat sich in dem

hier in Betracht kommenden Teil unserer Bibliothek aber nur ein

einziger Italiener mit beteiligt, Politian . Die Unflätereien, an denen

die humaniſtiſche Literatur Italiens damals überreich war Italien

„ eine ſtinkende Kloake“, Ariost — ſind unſerer Bibliothek ferne geblieben.

Sie steht im Dienst ernster humanistischer Intereſſen .

b) Spanier, Engländer, Franzosen, der griechische Osten.

Spanien hat hier nur einen einzigen Vertreter : Dionysius

v. Burgo , Angehöriger des Ordens zum H. Grab, „ Claruit 1412 “

(Trittheim), Herausgeber des Valerius Maximus ; England keinen

einzigen außer dem törichten Gegner des Erasmus (ſ. S. 193), Lee³) ;

Frankreich nur drei : den W. Vjh. 1926, S. 225, zu früh genannten

und erst an dieser Stelle zu erwähnenden Faber Stapulenſis,

gestorben 1537, Kommentator paulinischer Briefe und kühner Kritiker

der Vulgata, Freund, wenn auch einmal im Widerstreit mit Erasmus, er

ging später zur Reformation über ; Jodokus Badeus Aszensius,

Buchdrucker und Herausgeber des Horaz, Terenz, Virgil und der Bucolica

des Baptista Mantuanus ; und den Guil. Budäus , einen ersten Kenner

1 ) Monnier 158.

2 ) Monnier 161 , Geiger 254.

3) und Phrea als Überseßer (S. 182).

12*
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des Griechischen in seiner Zeit, „ das Wunder Frankreichs " , Herausgeber

von Plutarchs De philosophorum placitis, und Verfaſſer von De ponderi-

bus et mensuris und von De moneta Graeca. H. Sch. II, 1 , 228. Der

griechische Osten : Manuel Chrysoloras von Konstantinopel

und Theodorus Gaza von Theſſalonich mit ihren griechischen Lehr-

büchern (G. L. 58 (636) erwähnt) ; den Niniviten Joh. Dispanterius,

Verfasser einer Syntaxis und Ars versificatoria ; Georg v. Trape-

zunt, gestorben 1486, extremer Ciceronianer, Aristoteliker und Lästerer

Platos. Von ihm eine Dialektik, 1522, eine Überſeßung und Erklärung

von Cyrills Johannes Evangelium, 1508, und Eusebius Präparatio

evangelica, 1497 ; und von Michael Tarchaniſta 1509 die Epi-

grammata des Marullus in Spalato, 1450-1524.

Somit verdanken wir beiden, Frankreich wie dem griechischen Osten

schäzenswerte Bereicherungen unserer klaſſiſch-philologiſchen, namentlich

griechischen, aber auch unserer neutestamentlichen und philoſophiſchen

Literatur.

c) Die deutschen Humanisten.

Allgemeines.

Während die italieniſchen Humaniſten, von der öffentlichen Meinung

ihres hochkultivierten Landes sofort günſtig aufgenommen, für bedeutende

Leistungen hoch geehrt und glänzend belohnt wurden, standen die

deutschen Humanisten von Anfang an in hartem Kampf mit der

barbaries Germanica, und ihre Kunst hat sie nur spärlich genährt.

Als Erasmus schon auf der Höhe seines Weltruhmes stand, hatte

er noch Sorgen um seinen Lebensunterhalt. Dazu waren die deutschen

Humaniſten mehr noch als die Italiener ein Geschlecht voll Unraſt,

gar viel auf der Fahrt nach den Ländern höherer Bildung, Italien,

Frankreich, England, im eigenen Land als Wanderapostel der neuen

Lehre, oder von Ort zu Ort vertrieben von ihren scholaſtiſchen

Gegnern, oder weil sie sich selbst durch Anmaßlichkeit und Unverträg

lichkeit unmöglich gemacht hatten, oder aber lange vergeblich hier und

dort ums Brot und feste Einstellung nachsuchend. Und wenn die

Italiener sich gerne in glänzende Akademien, in denen ein schwungvolles

Leben herrschte, zusammenschlossen, so die Deutschen ihnen ähnlich

zugleich und unähnlich — in bescheidene Sodalitäten, freie Vereinigungen

gleichgesinnter und gleichstrebender Freunde in unermüdlicher Schaffensluit.

Von all dem gewinnt Kunde wer sich mit unserer Bibliothek be-

ſchäftigt. Sie ist wesentlich eine süddeutſche Bibliothek. Der Oberrhein

und Schwaben spielen in ihr die erste Rolle, der Osten und Mitteldeutsch-
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land ſind ſchwach, der Norden kaum vertreten. Erasmus prägt ihr

mehr als irgendein anderer ihren Charakter auf. Und dieſer Charakter

ist bei aller Luſt an der Satire im Grunde doch recht konservativ,

dem überkommenen verhaftet. Das zeigt sich wie in dem, was unsere

Bibliothek aufgenommen hat, wie in dem, was sie mehr oder weniger

ausschließt.

1. Humanisten des Niederrheins.

Jene vortrefflichen Lehrer und Leiter der berühmten Schulen zu

Deventer und Münster, die humanistische Studien zuerst in die Mittel-

ſchulen eingeführt haben, Alex. Hegius , 1420-1498, Joh. Cäſa-

rius , geſt. 90 jährig 1551, Joh . Murmellius , gest. 1517, ein ſehr

fruchtbarer pädagogischer Schriftsteller, sind hier so gut als unbekannt.

(Die zwei letteren nur je durch ein einziges Sapphicum, 1505, vertreten) .

Sie hatten wie der unermüdliche Bekämpfer der „ Barbarei “, der Wander-

apostel des Humanismus in Nord- und Mitteldeutschland, der Weſtfale

Hermann v . d. Busche, unter den Verfolgungen namentlich der Kölner,

deren Lehrbücher sie angegriffen hatten, zu leiden. H. v . d . Buſche ist

hier 6 f. vertreten : Spicilegium XXXV illustrium philosophorum .

Deventer, s. a. , Sibyllarum vaticinia de Christo , 2 f., s . a. , Declama-

tionum Plautarum pentades, Köln 1510, Vallum humanitatis, Köln

1510, das ist eine Schuhschrift für die humaniſtiſchen Studien, „ die von

der Beleſenheit des Verfaſſers namentlich in den römiſchen Schriftstellern

ein glänzendes Zeugnis ablegt" . Dictata utilissima ex proverbiis et

ecclesiastico, die für die Predigt verwendbaren Stoff bieten. End-

lich Triplex hecatostichon de psalterio Mariae, s . 1. e . a. Zu des

H. v. d . Busche Kreis gehört der Herausgeber der Elegantiae, Paris

1501 , Augustin Dath , ein ernsthafter Mann, die humaniſtiſche

,,amoris levitatem improbans". Von Gg. Sibutus von Tannenroda,

Daripinus , gleichfalls einem eifrigen Verbreiter humanistischer Studien

am Niederrhein, hatten wir nur Ars memorativa und Carmen in

vitam S. Annae, 2 f., beides s . 1. e. a. und 1505. Man sieht, dieſe Männer

standen im Kampf für den Humanismus und zugleich im Dienst der

Schule und der Kirche.

An den glücklichsten in der Gruppe der adeligen Humaniſten, den

deutſcheſten Vertreter des Humanismus “ ¹) , Grafen von Neuenahr,

1492-1530, Dompropst zu Köln, seit 1524 Kanzler der bis vor

kurzem reaktionären Hochschule, ist gerichtet Epistola trium illustrium

virorum ex Boromago imperiali urbe s . 1. e . a.

1) Lamprecht VI, 1 , 211.
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2. Humanisten des Oberrheins.

Hier ist vor allem zu nennen der noch halb im Mittelalter steckende,

äußerst vielseitige Gelehrte Jak. Wimpheling, 1450-1528, der

Erzieher Deutschlands ". Hier haben wir seine bedeutsamsten Schriften :

Isidoneus, s. 1. e. a. (Methode des wiſſenſchaftlichen, beſ. des klaſſiſchen

Unterrichts, erschienen 1497), Elegantiarum medulla et oratoria

praecepta, 1493, De integritate, 1506 (Rat f. s. Schüler Joh. Sturm,

wie er studieren und leben soll), De institutione puerorum, 1514,

De hymnorum et sequentiarum (Kirchengesänge mit erbaulichen Schilde-

rungen von Leben und Taten der Heiligen am Schluß der großen

Dorologien) autoribus , s . a . , Ad Julium II . excusatio, s . a. , Apologia

pro rep. christiana, 1506, Contra turpem libellum Philomusi

(Jakob Locher) defensio theologiae scholasticae et neotericorum,

s . 1. e. a. (Eine scharfe Abfertigung der Anmaßung der „Poeten, die

aller Wissenschaft bar, doch so anspruchsvoll auftraten“ .)

Sein Lehrer und Freund war Joh. Gailer von Kaisersberg

1445–1510, der originellſte und bedeutendste Prediger des 15. Jahr-

hunderts. Hier 9 (nicht 5) Predigtſammlungen von ihm: Navicula poeni-

tentiae, 1511 2 f. , 1512 , Navicula sive speculum fatuorum (Predigten

über Sebaſt. Brants Narrenschiff) cum figuris , 1511 , Peregrinus, 1513

2 f. , Sermones quadragesimales, 1511 , Sermones de oratione dominica,

1510, 1513. Troſtſpiegel wider unvernünftiges Trauern um die abge-

storbenen Freunde, 1519.

Dem Erasmus näher ſteht der als Philologe und Historiker bedeutende

Beatus Rhenanus, 1485-1547. Er war der Herausgeber der

Schriften des Erasmus . Wir haben von ihm Ausgaben der Opera

des Tertullian, 1521, und der Scriptores historiae ecclesiaticae

Eusebius, Ruffinus und Sokrates, 1523. Ferner 2 Spottschriften:

Senefas Satire auf den Tod des Claudius und Scholien zu einer

von einem Engländer Joh. Phrea gefertigten lateinischen übersetzung

von des Synesius von Cyrene (des lezten bedeutenden Sophiſten,

Schülers der Hypatia und schließlich Bischofs von Ptolemais, geb. 370)

De laudibus calvitii ' ) . (Seine Rerum Germanicarum libri 3 hier

sind erst vom Jahr 1531.)

Von Sebastian Brant, 1457–1521 , ſind hier Navis stultifera.

1497 , ursprünglich deutsch geschrieben, von Locher frei ins Latein über-

sett ; Fagifacetus, 1497, das ist De moribus et facetiis mensae,

1) Mit den Kahlköpfigen hat es auch Ulrich Hugbald zu tun, er bringt eine

Ecloga de calvis, 1519 (in qua ab una litera c singulae dictiones incipiunt).

Von eben demselben haben wir Tres eruditae epistolae, 1521 .
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nd Ad divum Maximilianum Caesarem, nenia in Turcarum Nyciteria

! νυκτέρεια ? = nächtliche Jagd ?), 1518. Ottmar Luszinius

Nachtigall), geboren 1487, ſeit 1522 in Augsburg, ein gelehrter und

veitgereister, von Gailer stark beeinflußter Straßburger Theolog, bietet

iberſeßungen aus Luzian, 1517. Luſzinius hat ſich auch die Veröffent-

ichung einer durch Unſauberkeit sich auszeichnenden Sammlung von

Schwänken geleistet. Daß dieſe in unserer Sammlung fehlt, ist bemerkens-

vert. Jodokus Gallus Rubiakus (Jost Galtz aus Rubach),

1459—1517, Schüler und Freund Wimpfelings und dessen Nachfolger in

Der Predigerstelle zu Speier, macht sich bemerklich mit einem Tetrastichon

in opusculum Nosce te, 1489. Aber auch der Gegner dieses Kreiſes

ist zur Stelle, der Dominikaner Thomas Murner , 1475-1537 .

Mit De Augustiniana Hieronymianaque reformatione poëtarum, 1509 ,

und Honestorum poëmatum laudatio oder der Schamlosen wunderliche

Züchtigung, erwidert er in seiner derb klozigen Weiſe Wimpfeling und

ſeinen Schülern, die ihren Meister verteidigen zu müſſen glauben, ſo

Theodor Gresemunds Historia violatae crucis, einer an über-

mütigen Verſen überreichen Schmähſchrift auf Murner.

3. Humanisten Mitteldeutschlands.

Aus dem fränkiſch-heſſiſchen Kreis fehlt der unter den fahrenden

Enthuſiaſten der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts weitaus

bedeutendste", der „Erzhumanist" Konrad Celtes , 1459-1508.

Er war beſonders intereſſiert für ſein deutſches Vaterland, die Geographie

und Geschichte der Vorzeit, stand aber den italienischen Humaniſten,

die sich gegen das Christentum und die sittliche Erziehung der Jugend

gleichgültig verhielten, nahe (Burſian). Der unter der jüngeren Hu-

maniſtengeneration hochgefeierte Eobanus Hesse , 1488-1540,

der christliche Ovid “ , nach Geiger ein ungemein gewandter, aber geiſt-

und gesinnungsloser Dichter, ist hier nur mit einer Virgil-Ausgabe

(und das erst von 1529), und der überaus unruhige und unverträgliche

Wandervogel Rhagius Ästikampius (Joh. Rack aus Sommerfeld

in der Lauſih), geboren 1460, der schließlich in Wittenberg landete,

nur mit der Ausgabe einiger Briefe des Libanius vertreten. Dagegen

war hier sehr beachtet der geistreiche, die Habsucht und die Liederlichkeit

der Geistlichen und der Mönche, die gedrückte Lage der Bauern u. dgl.

scharf ins Licht stellende Hesse Euricius Cordus , geboren 1486,

gestorben 1538 als Arzt in Bremen ; es waren hier seine „ Opera" ,

Venedig. Dazu außerdem noch einmal ſeine Orationes , Epistolae,

Silvae, Satirae, Bucolica, Epigrammata. Von Ulrich v. Hutten,
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-

dem mannhafteſten Charakter unter allen Humaniſten, ſind ſchon

erwähnt seine Livius-Ausgabe und die Ausgabe von L. Vallas De

donatione Constantini (S. 176) . Zu ihnen kommt noch als einzige

ſeiner vielen weiteren Veröffentlichungen ') Ein Klag über den lutheriſchen

Brand zu Mainz, s . 1. e . a. — G. L. 81 (359) —. Der Erfurter Kreis

ist überhaupt schwach vertreten . In einer Stadt, in der man an Satire

so viel Geschmack hatte, wie das unsere Bibliothek zeigt, sollte man

insbesondere die Epistolae virorum obscurorum finden zu können

erwarten. Aber sie fehlen. Ebenso wie Huttens stürmische Kampfes-

ſchriften für die Befreiung des Geiſtes und ſeines geliebten deutſchen

Volkes von der Knechtschaft ¹) . Dagegen scheint hier wieder sehr

geschäßt Peter Schade aus Pruttig bei Kochem an der Mosel, daher

Petrus Mosellanus genannt, geboren 1493 und schon 1524

gestorben, ein seiner und gründlicher Kenner der klassischen Sprachen,

der auf der dem Humanismus schwer zugänglichen Univerſität Leipzig

einen nachhaltigen Einfluß ausübte. Von ihm haben wir hier eine

größere Anzahl von Schriften : Eine Quintilian-Ausgabe, allerdings erſt

vom Jahr 1527 und Annotationes in Auli Gellii noctes Atticas, s. 1. e . a.,

ferner Oratio de variarum linguarum cognitione paranda, 2 f. 1519,

Gregor von Nazianz, De theologia lib . 1 , 1519, Jokrates, De bello

fugiendo, 1519.

4. In Nürnberg und Augsburg

lebten zwei höchst einflußreiche Förderer des Humanismus, hochgelehrte

Männer, die ihre Forschungen auch auf das deutſche Land und die

deutsche Vorzeit ausdehnten. Es waren die Ratsherren Wilibald

Pirkheimer, 1470–1520, und Konrad Peutinger, 1465—1547 *).

Von Pirkheimers zahlreichen Überſetzungen aus dem Griechischen haben

wir des Bischofs Nilus Sententiae morales, 1519, Luzians Piscator,

1510f., und Stücke von Plutarch, 1518, den er gemeinſam mit Erasmus,

Melanchthon und anderen herausgab. Von Peutinger Sermones con-

vivales de mirandis Germaniae antiquitatibus , 1506 .

5. Humanisten in Schwaben.

Wie erwähnt war unsere Stadt und unſer Land früh vom Humanis-

mus berührt. Wie Wyle suchte Albr. v. Eyb , Kanonikus von

Bamberg und Eichstätt, Cubicularius des Papstes Pius II., 1420—1475,

1) Doch f. Nachtrag S. 207 3. 1 (Karſthans).

2) Beide hatten in Italien studiert, Pirkheimer 1490-1497 in Padua und Pavia.
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den Humanismus durch Übersetzungen zu popularisieren und ihm zugleich

eine ernsthaftere Grundlage als Wyle zu geben . Wir hatten neben

ſeiner Margarita poëtica, continens omnium fere oratorum , poëtarum,

historicorum ac philosophorum auctoritates , hier 1503, zwei ins

Deutsche übersetzte Komödien des Plautus, 1518. Von Paul Lescher,

Wyles Schüler vermutlich (G. L. 32 [310]) , Rhetorica pro conficiendis

epistolis accomodata, s. a . U. Formulari allerhand Brief, auch Rhetorik

mit Frag und Antwort, s . 1. e . a. , ist wohl von demselben Verfaſſer.

Der Dekan von Obereßlingen Peter Mayer, der fleißige Hand-

ſchriftenschreiber, war ein Gesinnungsgenosse von Felix Hemmerlin,

Wyles väterlichem Freund (G. L. 20 [298]) . Bräcklin , der Auguſtiner

hier, iſt frühzeitig in Besitz der Elegantiae des L. Valla (W.Vjh. 1926, 197) .

Reuchlin wird 1455 in Pforzheim geboren und ist als junger Mann

in Italien das angestaunte „ dreisprachige Wunder" . Sein Großneffe

Melanchthon, in Bretten 1497 geboren, ist als Jüngling schon in

Tübingen der Mittelpunkt eines gelehrten Kreiſes .

99

Auch aus Eßlingen erwächst eine Anzahl gelehrter neuzeitlicher

Männer: Böschenstein , der Hebräer (G. L. 44, 322), ſeine Schriften

3. 186 f., Michael Stifel, der Mathematiker (G. L. 45 f. , 323 f.) .

In Juſtingen auf der Alb wird Joh. Stöfler 1452 geboren, ſeine

Tabulae astronomicae hier 1514 (W.Vjh. 1926, 219) . Von Franz

Frenikus , unserer Stadt nicht fremd, stammt eine Beschreibung

Deutschlands, 1518, (G. L. 80, 450 ) . Jak. Locher, der Philomusus,

deſſen turpis libellus " mit seinen Angriffen auf die Scholaſtik ſich

eine Abfuhr durch Wimpheling zuzog (S. 182), ist 1471 in Ehingen

a. D. geboren. Hier Poëmata 1513 und Navis stultifera. Auch er

hat in Italien, in Bologna und Padua, studiert . Religiöse Poesien

haben wir von Konrad Leontorius (von Leonberg) dem ver-

trauten Freunde Wimpfelings und Reuchlins, Mönch in Maulbronn,

poetische Verherrlichungen, Eßlingens von Joh. Molitorius , 1522 ¹ )

und Ulms von Hans Böhm von Aub, Deutſchordensprieſter 2), 1515 .

Lehrer des Griechischen wurde hier Joh. Lonicerus , 1522 (G. L.87 f.,

365 f.) . U. vor seinem Hiersein hatte als Stadtpfarrer hier jahre-

lang der unter den Humaniſten ſehr geschäßte Jakob Merstetter

aus Ehingen a. D. gewirkt und hatte sich der Kaplan Martin Fuchs

mit der Lallans barbaries herumgebissen (G. L. 84 [362] , 91) .

Die Alleinherrschaft der scholaſtiſchen Wiſſenſchaft auf der Univer-

1) G. L., Abschnitt VI.

2) Von Prof. Dr. Greiner in Ulm ins Deutſche überſeßt und veröffentlicht in den

Ulmiſchen Blättern 18/XI. 1924.
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ſität Tübingen brach erst spät, nämlich erſt ſeit dem Jahr 1497,

Heinrich Bebel aus Ingstetten bei Juſtingen auf der Alb, zirka

1472-1518 . Von ihm selbst haben wir hier Primitiae adolescentiae ,

1507 , De institutione puerorum, 1513 , und Liber hymnorum .

Wie am Rhein und anderwärts in deutschen Landen bildete sich

hernach auch in Tübingen eine Geſellſchaft von Freunden humaniſtiſcher

Studien unter dem Namen Classis sodalium Neckaranorum , von

denen sich u. a. die folgenden Verdienste um die Schule erworben

haben (ſ. S. 197 ff.) : Joh. Altensteig aus Mindelheim, gestorben

nach 1523, Joh. Braſſikanus (Köhl) von Konſtanz, gestorben 1514,

Jakob Heinrichmann aus Sindelfingen, gestorben 1561 , Georg

Simmler aus Wimpfen, gestorben 1537, Mich. Köchlin (Coccinius)

aus Tübingen, geboren 1478, und Melanchthon aus Bretten, geboren

1497. Dieser hat in selbiger Zeit auch herausgegeben Elegantissima

quaedam opuscula, 1519. Schließlich sei noch erwähnt der in der

Reformationsgeschichte gleichfalls rühmlich bekannte Joh. Ökolampa-

dius (Heusgen, d . i . Kerzenſtumpf) aus Weinsberg, geboren 1482, mit

seinem De risu paschali , 1513 , einem Buch des Abscheus und der

Empörung über die Narreteien der Priester im österlichen „ Gottes-

dienst" ; mit zwei Übersetzungen aus griechischen Kirchenvätern vom

Jahr 1521 : Baſilius, Regiment oder Ordnung der Geistlichen, ver-

deutscht, und Gregor von Nazianz, Predigt, ins Lateiniſche und ins

Deutsche übertragen ; und mit Graecae literaturae dragmata (Garben),

1521.

6. Reuchlin und Erasmus.

Führer des deutschen Humanismus wurden der Oberdeutſche Reuchlin,

1455-1522, und der Niederdeutsche Erasmus, 1466-1536 . Sie

waren nicht Poeten, sondern Gelehrte, und haben dem deutschen Humanis-

mus ſein ernsthaftes Gepräge und ſeinen Dauerwert gegeben und erhalten .

Beide sind in sehr verschiedener Stärke hier vertreten : Reuchlin

mit wenigen, Erasmus mit gegen 70 Stücken, die freilich nicht alle

innerhalb des Rahmens dieser Arbeit in Betracht kommen können.

Reuchlin ), „ das dreisprachige Wunder" wurde der eigentliche

Wiedererwecker des hebräischen 2) , und griechischen Sprachstudiums in

1) Über Reuchlin und seine Beziehungen zu unserer Stadt s. G. L. 14 (292),

60 (338), 81 (359 ) .

2) Über Joh. Böschenstein , hier geboren 1472, den „Wiedererwecker hebräiſcher

Studien in Deutſchland nächſt Reuchlin“ f . G. L. 44f (322 f. ) und 58 (336). Die

dortigen Angaben über ihn ergänzend, erlaube ich mir noch folgendes anzuführen.

Melanchthon lobt ihn, im Gegensatz zu Luther, wegen seiner hebräiſchen Kenntniſſe

1
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Deutſchland und durch seinen tapferen Kampf mit Hogstraten und den

Kölner Dominikanern der Mittelpunkt der deutschen Humaniſten im

Kampf mit den „ Dunkelmännern" . Wir besigen hier seine hebräiſche

Grammatik, De rudimentis hebraicis, 1506 (Erstausgabe, das erste

vollständige Lehrgebäude dieser Sprache), ferner die schon erwähnte

Ausgabe der Opera des griechischen Kirchenvaters Athanasius , 1522,

an der er mitgearbeitet hat, wie seine Übersetzung von des Athanaſius

Psalmenkommentar, 1515, ſeinen lateiniſchen Vocabularius breviloquus,

1475 oder 76, der bis 1504 25 Auflagen erlebt hat, und seine Prozeß-

aften, 1518.

Neben Reuchlin steht Erasmus¹) . Aber er ist nicht nur einer

der Führer, er ist der Fürst im weiten Reiche des Humanismus, und

gilt als solcher wie allenthalben, so offenbar auch hier.

Darum ist es von besonderer Wichtigkeit ihn richtig zu sehen.

Seine literarische Betätigung ist ganz erstaunlich umfangreich und viel-

ſeitig. Aber ist sie auch einheitlich ? Nur allzu leicht geht man über

Erasmus hinweg mit dem Urteil, er sei ein schwacher Charakter, ein

Mann ohne festes Ziel und rechten Ernst gewesen. Solches Urteil ist

ungerecht und gründlich falsch, trok der großen Schwenkung, die ſein

Leben zeigt, am Ende der Zeitgrenze, die unsere Betrachtung einhält, 1523.

Sollen wir sein Werk im ganzen und im einzelnen richtig würdigen,

so müssen wir es von dem Einheitspunkt, von dem einheitlichen

Willen aus verstehen, der es schafft. Und ein solcher einheitlicher Wille

ist vorhanden, er beherrscht das ganze Leben des Erasmus bis zum Ende.

"

Erasmus war ein eminenter Verſtand, ein ästhetisch feiner Geiſt

und von feinster klaſſiſcher Bildung, unter den Söhnen des freien

Willens" einer der allerfeinsten, aber eine zarte, empfindliche Gelehrten-

und keine Heldennatur. Von der Kirche, ihrer Wirklichkeit, ihrem Geiſt,

ihrer Richtung, ihrem Betrieb, ihrer Lehre und Lehrweise fühlt er sich

gründlich abgestoßen. Aber in England (im Kreis des Thomas Morus,

durch John Colet) hatte er ( 1498) die Überzeugung gewonnen, daß

klassische Bildung mit dem Christentum, in seiner Wahrheit verstanden,

und nennt ihn virum bonum. Sein erstes hebräisches Schristchen ist von 1514 (?) ,

desgleichen sein „Neu geordnetes Rechenbüchlein“ . Schon in Eßlingen ſei Böſchenſtein

wahrscheinlich als Rechenmeister tätig gewesen. Auch Kirchenlieder habe er, schon vor

Luther, gedichtet. 20 schriftstellerische Arbeiten von ihm werden aufgezählt. Hier

findet sich Ein christliche Lehr aus dem Evangelium Matthäus VII, 1523. Siehe

„Das Rechenbuch von Joh . Böschenstein von Joh. Heigenmooser in Mitteilungen d.

deutsch . Geſ. f. Erz . u . Schulg . 1907 , S. 113 ff. und Erhard, Gesch. d . Wiederaufblühens

wiſſenſch. Bildung in Deutschland und Magdeburg, 1832.

1) . 2. 58 (336), 60 (338) , 78 (356), 81 (359) .
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nicht unverträglich sei . Und eben in klaſſiſcher Bildung glaubte er das

Mittel zu seiner Erneuerung zu erkennen. Fortan stellte er die ganze

Kraft seines reichen Geistes, die ungeheure Arbeit seines langen Lebens

in den Dienst dieser Aufgabe.

Da ihm das gesamte bestehende Christentum, die Hierarchie bis

hinauf zum Papst, Mönchtum und Scholastik, die Ordnungen der

Kirche, ihre Zeremonien und ihr Werkdienst samt ihren Gnadenmitteln

nur eine Karrikatur des echten Christentums schien, so wurde alles das

zur Zielscheibe seines stets regen Wiges und Spottes, der ebenso scharf

wie fein geschliffenen Pfeile seiner Ironie und Satire.

Aber der wirkliche Erasmus war weit mehr als eben der Spötter

Erasmus". Wegbereiter einer neuen Zeit, einer neuen Kultur und

einer neuen Kirchlichkeit und Christlichkeit zu werden, das war das

Ziel, das er fest im Auge behielt. Ihm zu dienen, bahnte er mit

unendlichem Fleiß den Zugang zu den Quellen des klassischen Alter-

tums und zu den Quellen des echten, des wahren Christentums, in

erster Linie zum Neuen Testament, in zweiter Linie zu den alten

Kirchenvätern. Und er findet und verkündet Christus als den Mittel-

punkt und das einzige Thema der Schrift. Er ist ihm fortan Kern

und Stern des wahren Christentums . An Stelle der kirchlichen Auto-

ritäten alter und neuer Zeit hat einzig er, er allein zu treten, ſein

Evangelium, sein Vorbild, seine Philosophie, eine Sittenlehre von

höchster Vollendung und reinster Humanität.

Wie nahe standen sich Zwingli und Erasmus, wie nahe Luther und

Erasmus ! Erasmus konnte von sich sagen, das meiſte von dem, was

Luther gelehrt habe, glaube er auch gesagt zu haben. Und doch, welcher

Gegensatz bildet sich in ihrer weiteren Entwicklung und Auswirkung

heraus ! Als der Gang der Reformation so gar stürmisch und kom

promittierend wurde und eine neue Scholastik drohte, wandte ſich

Erasmus gegen sie, die er zuvor ersehnt und begrüßt hatte, verleugnete

gar seine ganze Vergangenheit und trat ein für das, was er zuvor bekämpft

hatte, wie Prieſterzölibat und Mönchtum und das Recht der Todes-

strafe für Kezer. Die Weichheit seiner Natur, die Schwäche seines

Charakters, aber auch seine intellektuelle Weitsichtigkeit wurden die

geschichtliche Tragik seines Lebens.

Erasmus ist fast in der ganzen Breite seiner schriftstellerischen

Betätigung hier vertreten. Von seinen 70 Schriftstücken gehören 54

der Zeit bis 1523 an, nur 11 den späteren Jahren ¹), 4 sind s. a.

1) Dieſe 11 Stücke sind folgende : Paraphraſen zu Markus, 1524, zur Apoſtelge-

schichte, 1524, Ausgaben von Frenäus, 1528 2 f. , und Laktanz, 1529. De octo oratio-
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erschienen . Von diesen 11 späteren ist, bemerkenswerterweise, kein

einziges Zeuge ſeiner antireformarischen Schwenkung . Was die andern

54 Schriftstücke betrifft, die in den Kreis unsrer Betrachtung hineinfallen

oder aus nächster Nachbarschaft noch hineinschauen, so haben wir

1. von seinen zahlreichen Klassikerausgaben nur folgende zu

nennen : von Seneka , dem Rhetor und dem Philosophen, die damals

noch nicht unterschieden wurden, Opera omnia, 1515. Dazu des Eras-

mus beide beſonderen Lieblinge, den Spötter Luzian, Opuscula, 1516 ,

und den Darsteller antiker Charaktere, Plutarch, Opuscula, 1514

und 1518, und De discrimine adulatoris et amici, 1516. Endlich

einiges von Isokrates (ſ. S. 191, 192) .

2. von seinen gleichfalls zahlreichen Kirchenväter - Ausgaben :

Arnobius , Psalmenkommentar mit einer Präfatio ad nuper electum

pontificem Adrianum VI, Basel, 1522, Cyprian, Basel, 1521 ,

Euseb. Hieronymus , Omnia opera, Baſel, 1516, Hilarius, Opera

omnia, Paris 1516.

3. Von größter Bedeutung war seine Herausgabe eines gereinigten

Textes des griechischen Neuen Testaments. Es wurde die Unter-

lage für Luthers deutsche übersehung. Wir haben nur des Erasmus

lateinische Übersetzung des Neuen Testaments mit Anmerkungen, 1521 ¹) ,

ad Graecam veritatem iterum diligentissime recognitum“. Es

war nach des L. Valla Annotationes das erste Beiſpiel der Anwendung

philologischer Kritik auf das Neue Testament. Die Anmerkungen heben

den ursprünglichen Sinn gegenüber den herrschenden Zuständen hervor.

4. Dazu kommen ſeine Paraphraſen. Sie haben zur Verdrängung

der scholaſtiſchen Behandlung, zu einem freieren und lebensvollen Ver-

ſtändnis der biblischen Bücher viel beigetragen und waren „ Muſter

erbaulicher Schrifterklärung“ (Luther fand freilich gerade sie recht

ungenügend). Paraphrasen zu den Psalmen (siehe oben), zu Matthäus,

1522, Markus, 1524, Lukas, 1523, Johannes, 1522, 1523, zur Apoſtel-

geſchichte, 1524, zu den paulinischen Briefen „ In epistolas Pauli ger-

manas et in omnes canonicas recognitae a. c. marginalibus, indicibus

illust: atae", 1521 , und unvollständig 1518, 1520. Die Paraphrasen

aller Episteln durch Er. v . R. in Latein beschrieben, von Leo Jud

nis partibus (lateiniſche Schulgrammatik), 1526, Ars epistolandi, 1529 , De ratione

concionandi, 1535 , Adagia, 1536, Präparatio ad mortem, 1536. De sarcienda

ecclesiae concordia, 1537. Die 4 s. a . erschienenen Stücke sind : Silenus Alcibiades,

Ad Nicoclem, lateiniſch und deutsch, und die Erklärung von Matthäus 11 .

1) Unser Exemplar enthält Einträge eines ehemaligen Beſizers, Heinrich Hermann,

u . a. „ Axiomata nuper Witenbergae a Viris quibusdam Sanctis discussa“ .
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vertütscht ; 3 f., 1521 , 1522, 1523. Die Auslegung einzelner Schrist-

abschnitte, Ps. 1 , 1520, Pſ. 2, 1522, Matth. 11. (Nehmet auf euch, s . a.

Eine scharfe Kampfschrift für die Freiheit des Christenvolks : Im Gegenſaz

zum Gesetz Moses ist Christi Joch sanft und leicht, denn nichts ist der

Natur des Menschen einlicher und gemäßer denn die Philosophie

Christi, d. i . die göttliche Lehre des Evangeliums . Was würde nun

jezt Christus tun und sagen, wenn er sähe, daß das freie Volf Chriſti

mit so vielen Rechten und Gesetzen, mit Zeremonien und Kirchengepränge

und so vielen Stricken verbunden Kleider, Feste, Faſten, Gelübde,

Ehegesetze, Buße, Lasten des Gebets, allenthalben Bedrohungen mit

Bann usw. und mit mannigfaltiger wüterlicher Regierung der welt-

lichen Fürsten, der Bischöfe und der Päpste und zuvor deren Trabanten

und Diener unterdrückt iſt?) . Matth. 16 ( ,,Du bist Petrus und auf dieſen

Fels will ich bauen meine Gemeinde." Erasmus : Es nimmt mich

wunder, daß etlich Leute sind, die diesen Ort biegen und mit Gewalt

ziehen zum Bapst. Auf den Fels, das ist das feste Bekenntnis des

Glaubens, den du bekannt und erkannt haft usw.) Lukas 3 (Niemand

das Seine mit Gewalt abdrängen, wendet sich wider den Krieg

vgl. S. 134 u . 191), 1521.

-

In der Vorrede zu seinen Paraphraſen, gerichtet an die Fürſten

und hochstehenden Prälaten, tritt Erasmus mit großem Ernſt für das

Recht der christlichen Gemeinde an die Schrift ein und betont die

Notwendigkeit, sie durch Übersetzung in die Volkssprachen allen zugänglich

zu machen.

5. Eine Gruppe von drei Büchern, die ich die Bücher der Weisheit

und der Torheit, der Weisheitslehre und der Satire nennen möchte.

Sie enthalten die schärfsten Ausfälle des Erasmus gegen die Kirche

und gegen alle Torheiten seiner Zeit. Es sind folgende Bücher :

a) Die Adagia¹), die größte Sammlung jener Zeiten von Sprich-

wörtern und ſprichwörtlichen Redensarten, von Zitaten aus der griechi-

schen und römischen Literatur und aus der Bibel, erläutert durch Anek-

doten und Erkurse, deren Spize besonders gegen die Könige und die

Mönche gerichtet ist, hervorgegangen aus dem Bestreben, die Lebens-

anschauung und Weltweisheit des Altertums in einer Anzahl charakte

ristischer Beispiele gleichsam in ihrer Quinteſſenz darzubieten“ . Sie

waren offenbar hier beliebt. Wir hatten eine der frühen Sammlungen :

"

1) Die erste Ausgabe, Paris 1500, bot 818 Adagia, von Erasmus zu wiederholten

Malen vermehrt, erweitert und umgestaltet bis zum Jahr 1523 enthielt die Sammlung

schließlich 4151 Adagia (Burſian 146).
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Collectanea adagiorum veterum ex secunda recognitione , 15091a) ;

dazu Chiliades quatuor, 151816) und 1536 1c), lettere alſo aus dem Todes-

jahr des Erasmus ; ferner Einzelteile der Sammlung : Scarabeus ¹d)

= Chil . III , cent. VII, Silenus Alcibiades 1e) Chil . III, cent. III,

endlich : Der Krieg ist lustig (Bellum dulce inexpertis = Chil . IV,

cent. I. Isocrates , De bello fugiendc), den Unerfahrenen zu Latein

ausgelegt, und jetzt durch Herrn Ulrich von Varnbüler geteutscht,

1520 ID.

b) Moriae Encomion , 1511 , Stultitiae laus , 1515. Ein

Buch, das in allen Händen war, auch in denen der Könige . Auch

Leo X. hat es gelesen. Er quittierte mit dem Worte : „Ich glaube,

Erasmus hat auch ein Körnlein Narrheit. " Kein Wunder : „Kirchen,

Priestertum, Dogmen, Sittenlehre, kurz das ganze römiſche Gebäude,

das ganze „stinkende Kraut der Theologie", wie er es nennt, werden

darin dermaßen heruntergemacht, daß manche gemeint haben, dieses

eine Werk habe mehr als alles andere zur Reformation angeregt

(Chamberlain, Grundlagen 892, Burſian 144).

"c) Colloquia familiaria. Von allen Werken des Erasmus

hat keines eine so große Rolle in der Schulwelt gespielt als die

Colloquia. Die erste Ausgabe derselben" (es ist unsere Ausgabe von

1519) „tadelt Erasmus selbst." Die zweite, 1522, widmet er dem

6jährigen Sohn des Frobenius . „ Das Buch, jedenfalls die erste Ausgabe,

enthielt unter der harmlosen, außerordentlich geſchickt gehandhabten

Form eines Übungsbuchs für lateinische Umgangssprache die kühnſten

und wißigsten Ausfälle gegen die Mönche, gegen das klösterliche Leben

überhaupt, die Faſten, Wallfahrten und Heiligenverehrung, dazu frivole

und unzüchtige Stellen . " Bestimmt war es, die Knaben latiniores et

meliores zu machen. Ersterem Zweck konnte es vorzüglich dienen.

Von der Sorbonne wurde es verdammt, in Frankreich verboten, in

Spanien verbrannt, in Rom der ganzen Christenheit untersagt, Luther

tadelt sehr scharf Inhalt wie Geist des Buches, das gleichwohl Ein-

gang in den Schulen fand (Raumer, 110 ff.) .

6. Positiver gehaltene Ergänzungen zu der vorigen Gruppe ſind

folgende Schriften :

Die Paraclesis sive Adhortatio ad christianae philosophiae

studium, 1519, 1522, und Verdeutschte Auslegung über St. Hieronymi

Allegation: Was Gutes die Philosophie in der Heil. Schrift schaffe,

1521. Sie will dem Irrtum derer entgegenwirken, die die Frömmigkeit

1) Van der Häghen I a) 23 f. , b) 94 ff ., c) 117 ff., d ) 553 ff., e) 531 ff., f) 473 ff.



192 Otto Mayer, Die älteſten Druckſchriften der einſtigen

in Zeremonien und in die Beachtung äußerlicher Dinge ſehen und

dadurch ihr Wesen vernachläſſſgen (Herzog-Hauk).

Das Encomion matrimonii et artis medicinae, 1518, samt

der Apologia pro declamatione matrimonii, 1519, tritt für die

Priesterehe ein.

Die Institutio principis christiani (= Iſokrates, Ad

Nicoclem), s. a ., ist, was die deutsche übersetzung sagt : Eine nützliche

Unterweisung eines Fürsten, wohl zu regieren, s. a. Das Enchiridion

oder Handbüchlein eines christlichen Lebens, verdeutſcht durch Joh.

Adolphus, 1520, ein Erbauungsbuch für alle Gebildeten (Müller).

Kennzeichnend für die ethisch-ästhetische und spielerische Frömmigkeit des

Erasmus sind die Lucubrationes von 1515 und 1516 mit ihren

Carmina de puero Jesu, de casa natalicia pueri Jesu, in laudem

pueri Jesu, und ihrer Exhortatio ad virtutem . In genere consolatorio

endlich handelt ein Büchlein De morte , 1518.

Auch dem Kleindienst der Schule, des Unterrichts und der Erziehung

hat sich Erasmus nicht versagt. Die Colloquia familiaria ſind erwähnt.

Die alten an sich wohl brauchbaren Büchlein gibt er in erneuter

Form heraus : Catonis praecepta moralia, Mimi Publiani,

Septem sapientum sententiae, 1516. Ferner Hymni, Psalmi,

Versiculi et Benedicamus pro parvulis ecclesiasticis, 1521 , und eine

Conficiendarum Epistolarum Formula , aber man beachte !, bre-

vissima maximeque compendiaria, 1521. Er fördert griechiſchen

Unterricht in der Schule und überseht des Theod . Gaza griechiſche

Grammatik, 1516, und tritt für den dreisprachigen Unterricht ein

in seiner Apologia contra suspiciones dictitantium dialogum Jac.

Latomi de tribus linguis ' ) conscriptum fuisse adversus ipsum, 1519.

„Alle Theologen sollen, so will es Erasmus, die drei Sprachen lernen,

unumgänglich notwendig sei es, daß die drei Sprachen (Lateiniſch,

Griechisch und Hebräisch) wenigstens innerhalb der Kirche getrieben

werden, nur mit ihrer Hilfe sei das ursprüngliche Christentum immer

wieder zu erreichen, und nur die humanistische Bildung gebe dem Geist

die Freiheit, die nötig sei, in die Geheimnisse der Gottheit einzudringen“

(Müller).

"1

8. Persönliches. Wir besigen aber auch die erſte Ausgabe der Briefe

des Erasmus, Aliquot epistolae Erasmi Rot. et ad hunc eruditis =

simorum hominum, Basel 1518. Sie zeigt ihn damals schon umgeben

von bewundernden Scharen von Gelehrten, von Fürsten, von höchsten

1 ) Der genauere Titel lautet : De trium linguarum et studii theologici ratione,

hier s. a.
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Prälaten bis hinauf zum Papst. In Deutschland gibt es damals schon

eine Partei der Erasmianer, die in ihm den Führer, nicht bloß zu

einer wiſſenſchaftlichen, sondern auch zu einer kirchlich-religiösen Er-

neuerung, den Befreier von irreleitenden Vorurteilen und den Wieder-

herſteller des ursprünglichen Christentums verehren “ (Herzog-Hauck) .

Umgekehrt verehrt auch er einen Fürsten in Panegyricus gratulatorius

ad Philippum Cäsaris Maximiliani filium in patriam redeuntem, 1516.

An Anfechtungen hat es aber Erasmus auch nicht gefehlt . Daher

verschiedene Apologien : Ad Fabrum Stapulensem, 1518¹ ) , Gegenſtand

ihre beiderseitigen Kommentare zu den paulinischen Briefen. Gegen

des Engländers Lee Annotationes, 1520, die des Erasmus Anmer-

kungen zum Neuen Testament begeiferten, seine Responsio ad Anno-

tationes Lei, 1520 ) . 3wei weitere Apologien, 1519, 1520, geben

ihren Inhalt nicht an.

4. Ausgaben lateinischer und griechischer Klaſſiker.

In G. L. 57 (335) wußte ich nur zwei lateiniſche und vier griechische

Klassiker hier zu nennen. Nun haben sie sich in stattlicher Zahl

eingefunden, beide Lateiner und Griechen, diese freilich meist gleichfalls

in lateiniſchem Gewand (27 Lateiner, 11 Griechen, mit 77 und 24 Schrift-

werken). Vielfachſt, vielleicht regelmäßig, treten die alten Klaſſiker nicht

allein vor uns, ſondern eingeführt von ihren Verehrern, den Humaniſten.

Woher sie kommen, bekennen nicht alle. Ein Viertel schleicht sich zu

heimlicher Zeit ein (s . a .) . Die andern machen den Eindruck, daß sie

sich zuerst lange besinnen, ob sie eintreten wollen oder nicht. Cicero

wagt es zuerst mit der Mehrzahl seiner Reden, 1472, dann Cato, ein

alter Bekannter unserer Schulen, in der neuen Buchdruckmontur, 1475

(Dann 1486, 1487, 1488, 1489), hierauf Ovid mit Jbis und Kommentar,

1482 ; dann nochmals Cicero mit Ad Herennium, 1483. Von den

90er Jahren an ist der Bann gebrochen, nun melden sie sich gruppenweise.

Sie mögen sich nun ohne weitere Umschweise selbst kurz vorstellen.

a) Die römischen Schriftsteller.

Apuleius Madaurensis , geb. um 125, Floridorum libri IV, De dogmate

Platonis, De philosophia, 1516.

Aulus Gellius , Noctes atticae, ed Petr. Mojellanus, 1517 und s. 1. e. a.

Cicero , das älteste Stück von ihm iſt wohl nicht das vom Jahr 1472, vielmehr

dasjenige, das sich so vorstellt : „ Incipit tulius de senectute", s . 1. e . a .

1) Van der Häghen, 2 Seite 197.

2) Auch Joh. Gertophius aus dem Schlettstadter Kreis hatte Lee zurückgewiesen in

Recriminatio adversus sycophantem El. Leum Anglum, 1520.

Württ. Vierteljahrsh . f . Landesgesch . N. F. XXXIII . 13



194 Otto Mayer, Die ältesten Druckschriften der einſtigen

Eine vollständige Ausgabe von Cicero liegt nicht vor, wohl aber 24 teils größere ¹),

teils kleinere Teilausgaben, 12 nicht datiert, soweit sie datiert sind, mit 3 Ausnahmen

aus den Jahren 1499 ff. Sie enthalten Reden, Rhetorisches und Philoſophiſches .

Was fehlt, sind die Briefe (! ) und De rep. , Tusculanae, Timaeus, De fato, Consolatio,

Lälius. Weitaus am umfangreichsten ist die Vertretung der Reden. Bei den philoſo

phischen Werken ist kein Herausgeber genannt. Unter den rhetorischen nur bei Ad

Herennium, 1483, und De oratore. Es ist Marius Fabius Viktorinus und Omnibonus

Leonicenus. Anders bei den Reden. Da ist zu Ciceros Reden ein Kommentar von

Q. Askanius Pedianus 2), 1490, zu den Philippischen Reden, 1501, von Phil. Beroaldus,

zu 14 Reden Argumenta Xicchonis Polentoni Patavini, 1513, 11 Reden gibt Anton.

Lusz. Vicentinus heraus, s . 1. e . a. De artificio Ciceronianae orationis pro Ligario

widmet Georg von Trapezunt dem Viktorinus von Feltre eine Abhandlung.

Claudianus, Opera, 1500, und recogn. per D. Jo . Camertem, 15102f. Curtius,

1513 2 f. Festus Pompeius , s . 1. e . a. Flavius Josephus , 1524. Horaz

ed. Jod. Badius Aszenſius, 1506, und Horaz cum quibusdam annotationibus ima-

ginibusque pulcherrimis aptisque ad odarum concentus et sententias, 1498.

Justinus, ex Trogo Pompeio historiae, 1507. Juvenal , ed Antonius Man-

cinellus , 1507 (Satiren, Manuſkr. „sub finem saeculi XV. ) . Livius mit J. Florus

Epitomae ed . Hutten, dem Erzbischof Albrecht von Mainz gewidmet, gedruckt bei Joh.

Scheffer. Mainz, November 1518 (Editio rarisima et praestantissima). Lufanuŝ,

Pharsalica c. Sulpitiana interpretatione, 1509. Martial , 1515 und mit Kommentar

von Domitius Calderinus und Georg Merula, 1503. Nonius Marcellus , Compen-

diosa doctrina per litteras, s . 1. e . a. (Wörterbuch). Ovid , Metamorphosen, ed.

Ämilius Merula, 1503. De arte amandi, ed. Barth. Merula, 1494 (id . Manuskript

desselben Schreibers wie Juvenals und der Argumenta Jliados) , Heroiden und Jbis

mit Kommentar von Domitius Calderinus, 1482. (Persius , Manuskript s. 1. e . a.)

Plautus , 5 Komödien ed. Pylades von Brixen, 1524, und Alb . v . Eyb 2 Komödien

deutsch, 1518. Plinius , Historia naturalis, 1518 Quintilian (?) Declamationes,

s. 1. e. a. Sallust , Catilina, ed. L. Valla, Jugurtha, s . 1. e . a. und ed. Joh. Chryft,

Soldus, Reeden, s . 1. e. a. Scriptores historiae augustae : Eutropius,

Paulus Diakonus , 1490. Seneta , Opera, ed. Justus Lipfius 2. ed. , 1515,

und Opera omnia, ed . Erasmus , 1515. De remediis fortuitorum s . 1. e . a . , De quatuor

virtutibus cardinalibus, s . 1. e . a . 3f. Statius , 1498 : Silvae, ed . Domitius und

Avancius, Thebais , c. comin. des Laktantius, Achilleis, ed . Maturantius und Domitius .

Sueton, ed. Phil. Beroaldus, 1506, De vita XII. Caesarum, 1512, Illustres viri,

quos qui Cornelio Nepoti vindicant, 1510. Symmachus , Epistolae, s. 1. e. a.

Terenz , ed. Jod. Bad . Aszenſius, 1508, und ed. Melanchthon, Tübingen, 1516.

Valerius Maximus , s . 1. e . a . und ed. Dionysius de Burgo . Varro , De

lingua latina, Analogiae, 1502. Vergil , Opera c. comment. des Servius Maurus,

Ael. Donatus, Chriſt . Landinus, Domit. Calderinus, 1492, Anmerkungen zum Servius

Kommentar von Phil. Beroaldus, 1510, Bucolica Erklärung, 1499, Bucolica et Ge-

orgica c. comment. des Servius M., Honoratus, Anton. Mancinellus, Jod . Badius

Aszenſius, s . 1. e . a., Georgica c. com. des Herrmann Torrantius, 1501 .

1 ) Seine Ausgabe der Reden Ciceros, 1472, rühmt der „Magiſter“ Buchdrucker

Adam von Ambergau als ingens opus.

2) Askanius P. nach Jöcher gegen 78 v. Chr., nach Nouv. Biog. gegen 50)

de Christ .
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b) Die griechischen Schriftsteller.

Von Aristoteles war schon die Rede, W. Vjh. 1926, 218, von Äsop wird

die Rede sein. Diogenes Laertius , 1497. Herodian , lib . histor. ed. Poli-

tianus, 1513. Herodot , überseht und erklärt von Laur. Valla, s . 1. e . a. Tabula

Herodoti in literarum ordinem redacta, s. 1. e. a. Hesiod , Opera et dies, ed. Nik.

Valla, 1518. Hierokles Stojikus , Kommentar zu Pythagoras Carmina (xpvoã ễπn).

Homer, Ilias, soweit sie von Nik. Valla übersetzt ist, 2 f., 1510. Historia troiana

von Diktys Kretenſis (S. 203), s . 1. e . a. , Historia destructionis Troiae von Guido de

Columna, s. 1. e. a. , Odyssee, 1510. Ex Homero graece centones cum interpretatione

latina von Petrus Candidus (zuſammen mit Ad Christum ut perdat Turcas, 1502) .

Croacus des Eliſius Calencius Amphratenſis, libr. 3 , 1511. Jſokrates , De bello

fugiendo, ed. Petr. Mojellanus, 1519, Reden, Briefe, 2 f., an Nikokles, ed. Bernh.

und Leon. Justinianus, s . 1. e . a. , De laudibus Helenae, ed . Joh. Pet. Luzenſis,

s. 1. e . a., Luzian , Piscator von W. Pirkheimer, 1515, Quaedam ex Luciano recens

traducta von Othmanus Custinus, 1517. Paläphatus , Heimat und Zeit unbe-

ſtimmt (4. Jahrh. ?), De non credendis fabulosis narrationibus (der griechiſchen My-

thologie) interprete Phil . Phasianino Bononiensi, 1517. Plutarch , Vitae, 1502.

De his , qui tarde a numine corripiuntur, 1514, De philosophorum placitis von

Guil. Budäus, 1516.

So hat sich also neben mäßig vielen Griechen eine nicht geringe

Zahl lateinischer Klassiker in unserer Bibliothek aus dieſen Jahren, bis

ca. 1523, zuſammengefunden. Ausgesprochene Lieblinge unter den Lezt=

genannten sind Cicero und Virgil, auch Seneka. Von den Griechen

reizt, abgesehen von Ariſtoteles, Homer am meiſten die Neugier. Doch

iſt auffallend, daß die metriſche Übersetzung der Ilias von Eobanus

Hesse fehlt. Und neben Aristoteles steht Plato bedeutend zurück. Doch

reden von ihm Cicero und Apuleius .

Außerdem ist bemerkenswert, daß die großen römischen Geschichts-

ſchreiber Cäsar und Tacitus fehlen. Tacitus ist freilich erst 1460, und

zwar in deutschen Klöstern, wieder aufgefunden und 1515 zum ersten-

mal wieder gedruckt worden, aber ebenso fehlen die Griechen Xenophon

und Thucydides ; von den Dichtern, einerseits Lukrez, Tibull, Properz,

Catull, andererseits die großen griechischen Dramatiker. Außer Isokrates

ist keiner der griechischen Redner da. Und endlich ist bei der Vorliebe

der Humanisten für die Ars epistolandi das Fehlen der Briefe Ciceros

und auch des Plinius ganz besonders merkwürdig.

5. Zu den Schriften des christlichen Altertums

rechne ich, wie oben gesagt, Schriften der Kirchenväter, christlicher Dichter

und anderer zu der christlichen Kirche in naher Beziehung stehender

Persönlichkeiten. (Wir haben 20 Kirchenväter, 9 christliche Dichter, im

ganzen 68 Schriftwerke.)

13*
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Als Reuchlin 1510 und 1511 hier einen Hieronymus oder über-

haupt einen Kirchenvater umſonſt ſuchte (G. L. 16), waren unſere Opera

Augustini und Opera Hilarii ſchon gedruckt (erſtere 1506, lettere 1510),

aber das Interesse hat sich hier diesen alten Schriften überhaupt nur

langsam zugewendet. Zu allererst dem Augustinus und dem Verbreiter

des Mönchtums im Abendland, Caſſian. Die älteste Schrift ist

Augustins De civitate Dei, 1479, darauf folgen, doppelt vorhanden,

Cassians De institutis cönobiorum, De origine , causis et remediis

vitiorum (semipelagianisch) und De collationibus patrum (Geſpräche

mit den Altvätern", den weisen Einsiedlern der Wüſte), 1485. Bor

dem Jahr 1500 sind es dann nur noch 14 Schriften, 8 davon von

Augustin, die übrigen verteilen sich auf Cyprian , Eusebius,

Gregor M., 2 f., und Hierononymus, 2 f. „Opera“, „Opera omnia“ haben

wir aus Baſel von Augustinus , 1506, Ambrosius und Hiero-

nymus , 1516, Tertullian, 1521 ; aus Straßburg von Atha-

nasius , 1522 ; aus Hagenau von Fulgentius Afer, 1520 ; aus

Paris von Hilarius , 1510, Origenes , 1512, Gregor M., 1518 ;

aus Venedig von Prudentius ', 2 f. 1501 .

"1

Die Herausgeber unserer altchristlichen Literatur nennen sich meist

nicht, häufiger die Offizinen. Soweit ſie ſich nennen, ſind jene Humaniſten :

Politian, Beatus Rhenanus, Erasmus, Reuchlin, Peter Moſellanus ,

Georg v. Trapezunt, Lilius Tyfernas, Sommerfeld. Auf gleichen

Ursprung aus humanistischen Kreisen weist der Name der Stadt und

weniger sicher der der Druckerei hin, der ſie entſtammen (Baſel, Hagenau,

Straßburg, Paris, Venedig; - Aldus Manutius, Aszensius, Parvus) .

Bei Darbietung griechischer Werke ist er ohnehin vorauszusetzen. Doch

die altchristlichen Dichter waren schon in der vorhumaniſtiſchen Zeit

als Schulbücher in Gebrauch (H. Sch. W. I. 32) .

Der Übersicht wegen stelle ich noch in kurzer Aufzählung den ganzen Beſtand unſerer

Schriften des chriſtlichen Altertums zuſammen :

1. Arnobius , Psalmenkommentar, ed. Erasmus, 1522.

2. Athanasius , Psalmenkommentar, ed. Reuchlin, Ang. Politianus u . a.

(lateinisch), 1515.

3. Augustin, 1479. 89. 93. 94, 3 f . , 95. 97 2 f., und s. 1. e. a.

de Voragine Super libros S. Augustini.

Von Jakobus

4. Basilius , 2 Traktate, deutsch von Skolampad und von Wolfgang Römer,

beide 1521.

5. Chrysostomus , Homilien, 1504, Opera diversa, s . 1. e . a. Dazu Sermones

in iustum Job de patientia, 3 f., ed . Lilius Tyfernas. (Fyner Druck.)

6. Cyrill , Ev . Joh. , 1508 und

7. Eusebius , Praeparatio evang. , 1497, beide von Georg von Trapezunt.
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8. Epiphanius , † 403, „beato Hieronymo amicissimus ... huius acta, si quis

nosce desiderat : tripertitam historiam legat. " Tr , hier s . 1. e . a . „Ein Vorbild

des Mönchtums, das festhielt an der väterlichen Überlieferung mit christlicher Innerlichkeit.“

9. Faustus Andrelinus , (ca. 490, Epistolae proverbiales et morales, 1510.

10-13. Autores historiae ecclesiasticae : Eusebius , ca. 320, Ruffinus , ca.

390, Theodoricus , ca. 390, Sokrates , ca. 350, hier 1523.

14. Gregor M. , 1493–1496, 4 f., 1505 s. l . e. a. 2 f.

15. Gregor v. Nazianz, De theologia ed. Petr. Mosellanus, 1519. Predigt,

deutsch von Ökolampad, 1521 .

16. Gregor von Nyssa , Libri VIII, 1512.

17. Hieronymus , Omnia opera, 1516, 1530 , Biblia lat . , s. a . , Epistolae,

1489. 90, Vitae patrum sanctorum, s. a. , Hebraeicae quaestiones , s . 1. e . a . , Contra

Jovinianum haereticum, s. 1. e . a.

18. Isidorus v. Sevilla, De summo bono, s . a., Köln.

19. Laktantius , Divinarum institutionum lb. VII., 1521 .

20. Origenes , Brief an die Römer, von Hieronymus interpret ., 1506.

21. Methodius , Bischof von Patara, ca. 250. Epistola de regnis gentium

et novissimis temporibus, s. 1. e. a.

22. Sedulius , Mirabilium divinorum libri IV. , 1511 .

Sammelwerke:

1. Homilien von Gregor, Augustin, Hieronymus, u . a., 1482 .

2. Psalmen, Gloffe von Petr. Lombardus aus Gregor, Hieronymus, Ambroſius,

Cassiodor, Alkuin, Remigius, Origenes, Isidor, Hilarius, s . 1. e . a. („ſehr alt“) .

3. Poëtae christiani : Sedulius, Juventus, Arator, Laktantins, Firmianus, Ve-

nantius, Fortunatus, 1505.

Außerdem kommen noch vor : Juvenkus, 1511, 2 f., Prudentius, 1501, 2 f., 1510,

Sedulius, 1505, 1511 , 2 f.
―

Graece et latine sind Cosmas, Hierosolyma cantica, ebenso wie Markus, episc.

Hadruntis Cantica , Scholarii oratio ad unum et trium personarum Deum, Theophanes,

in annuntiatione Mariae, 1515. Von Blarer 1515 gekauft, in einem Band.

Endlich seien hier noch erwähnt Boethius , De consolatione philosophiae,

1486, komment. von Thomas v. A., 151. ?), 1522. Kassiodor, Pſalmen-Komment.,

1491. Libanius (Lehrer des Chrysostomus), Epistolae, ed . Jo . Sommerfeld (Aesti-

campius), s . 1. e . a.

6. Bücher des Unterrichts und der Erziehung.

In Betracht kommen hier wesentlich nur solche Schriften, die selbst

diesem Zweck dienen wollten, nicht ſolche, die nachträglich erst hiefür

herangezogen worden sind, alſo z . B. nicht die alten Klaſſiker.

Damals, als ich für die Geschichte des humanistischen Schulwesens

in Württemberg die hiesige Schulgeſchichte zu schreiben hatte, waren nur

wenige solche Schriften aus der Zeit um 1500 hier nachweisbar, jezt

kennen wir deren eine ziemliche Fülle, etwa 70¹) . Und so können wir

uns auch jezt erst, was damals leider nicht möglich war, eine inhalts-

1) Was über deren Alter und Herkunft im ganzen zu sagen ist, findet sich S. 168 f .
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reichere Vorstellung von dem Schulbetrieb unserer Stadt in dieſer

Zeit machen.

1. Unterricht im allgemeinen¹) .

Der Unterricht war bisher das streng gehütete Monopol der

Kirche gewesen, und erteilt wurde er nach meist uralten Lehrbüchern,

deren faſt kanoniſches Anſehen unantastbar war. Jezt, zum erſtenmal

seit Jahrhunderten, war Unterricht und Erziehung wieder zum Problem

geworden, und mit diesem Problem beschäftigen sich nicht mehr nur

Männer der Kirche, wie z . B. der edle Gabriel Biel (W.Vjh. 1926,

S. 228, 233), De regula puerorum, s. a. , sondern, wie wir geſehen

haben, vorherrschend Laien, Männer verſchiedener Richtung und geſell-

schaftlicher Stellung, solche mit feinster Geistesbildung und mit freiem

und weitem Weltblick. Ich erinnere an die Italiener Leon. Aretinus,

Guarinus Veronensis, Frz. Philelphus, Phil. Beroaldus, Pandolph.

Collenuzius, und an die Deutschen Nik. v . Wyle, Alb. v . Eyb, Wim-

pheling, Bebel, die ganze Sodalitas Neckaranorum mit ihrem Mittel-

punkt, dem jungen Melanchthon, an Pirkheimer, Reuchlin und Erasmus .

Eine gründliche Reform des Unterrichts war dringendste Notwendig

feit geworden. Zeitgenossen, die noch durch die alte Schule gegangen

sind, klagen aufs bitterste über deren Geist, Betrieb und Erfolg ²).

Solche Reform wurde jezt auch tatkräftig in Angriff genommen, die

tauſendjährigen und immer schwerer belasteten Grammatiken abgeſchafft,

neue eingeführt, die die Lehrweise vereinfachten, das Lernen erleichterten,

die unnügen, tollen Mönchsbücher" durch Poeten, Historienbücher,

Oratoren ersetzten, auch Unterricht im Griechischen und im Hebräiſchen

wurde schon ins Aug gefaßt.

Wie eifrig an der Erneuerung der Schule gearbeitet wurde, möge

das folgende zeigen.

2. Lateinische Sprache.

a) Grammatiken und Fibeln . Von den alten Grammatiken beſaß unſere

Bibliothek den Donatus etymologizatus, s . a. (Mitte des 4. Jahrhunderts) ;

Alexander de Villa Dei , Doctrinale ³) I. , II. , s . a . (erſchienen 1213) , und Medulla

aurea de arte grammatica I - IV, 1501 und s . a.; Diomedes (wahrſcheinlich fünftes

Jahrhundert), De arte grammatica, Paris, 1507.

1 ) Studiengang (die 7 artes liberales) G. 2. 40 f. (313 f.) .

2) Luther : „Über dem Donat und Alexander hat ein Knab müſſen 20 oder 30 Jahre

ſizen und hat dennoch nichts gelernt, als so viel böses Latein, daß er möchte Pfaffe

werden und die Messe lesen. " „Poeten und Historien hat mich niemand gelehrt."

Dabei seien die Lehrer mit den Schülern wie Henker mit Dieben umgegangen. Siehe

auch G. L. 41 (319) .

3) Siehe H. Sch . W. I. , 165 f. Es umfaßte 2645 Hexameter.
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Die neuen, die an ihre Stelle traten, ſind folgende :

Franz Niger, Venetus, gest. 1513, Profeſſor in Padua, Brevis Grammatica,

ad equitem Mediolanensem Leon. Botham, Venedig 1480, „ Opus magnis laudibus

attolendum" (Tr.) ; Grammatica nova , Basel 1506 ; Exercitium puerorum

in Grammatica per diaetas distributum, Köln 1506 ; Nestor v . Novara , De

octo partibus orationis liber, Straßb. 1507 ; Aelius Antonius Nebriſſenſis,

Introductio in latinam Grammaticam, Lyon 1510 ; Joh. Dispanterius Ninivita,

Syntaxis, Straßb. 1515 ; Jak. Heinrichmann , Gramaticae institutiones (erstmals

erſchienen 1506), Hagenau 1517 ; Joh. Braſſikanus , Institutiones grammaticae

(erstmals erschienen 1508, erlebte in 12 Jahren 15 Auflagen, H. Sch . W. 288), Hagenau

1518 ; Ph. Melanchthon , Elementa puerilia, Augsb. 1524 ; Joh. Synthin.

Verba deponentialia, Köln s. a.; Idioma latinum pro parvulis , s . a , und Straßburg

1501.

b) Lesebücher (soweit solche im bisherigen noch nicht genannt sind) . Alte

Leſebücher ſind folgende :

Der „gute Asop" (ganz zerlesen), s . a.; Cato moralissimus cum elegantissimo

commento, 1475, 1486 , 1487, 1494 ; Avianus , ca. 160 n. Chr., Apologus adoles-

centulis ad mores et latinum sermonem capessendos utilissimus, 1494, (42 Fabeln

in elegiſchem Versmaß) ; Alanus , „ Teutonicus, Universalis appellatus, ca. 1300"

(Tr.), Doctrinale altum, seu liber parabolarum, metrice compositus , s. a.

Neue Lesebücher : Bartholomäus von Köln, Dialogus mythologicus , 1509,

2f.; Scipio Bernardus , Floretus, 1501 ; Vita philosophorum et poëtarum ,

Baſel, 1516 ; Oktavius Cleophilus, De cötu poetarum, Baſel, 1818 (G. L. 59, 337) ;

De vita et morte Aristotelis, metrice conscriptus, Deventriae, 1495 ; Jak. Mon-

tanus, Divi Pauli apostoli vita, carmine heroico descripta, 1518 ; und De passione

et morte Christi, fasciculus myrrhae, s. a. , und anderes derartige (G. L. 59, 237) .

c) Wörterbücher, alte und neue. Schon in unsern alten Manuskripten finden

sich der Lucianus, Niger Abbas, Hubrilugus, Ex quo, von Jod . Loner, gest. 1506,

Jsny (G. L. 15, 292) . Dazu kommen als Drucke Cornutus , Hagenau 1489 von Joh.

d. Garlandia, Engländer, 13. Jahrhundert. Der Titel bezeichnet einen, der sich die

Hörner noch nicht abgestoßen hat (Fuchſenſtoß) . Das Schriftchen bietet in 21 Doppel-

versen Stoff zur Einübung eines Sprachschazes für das tägliche Leben, und populäre

Lebensflugheit. Joh. Balbus de Janua (Genua), Dominikaner Mönch um 1286,

Summa, quae vocatur Catholicon , Nürnberg 1486, ein großes grammatiſch-lexikaliſches

Werk, von Gutenberg einst als drittes Werk, nach ſeinen zwei lateiniſchen Bibeln gedruckt

(Gerhard I, 56).

Es folgen Gemma gemmarum , noviter impressus, hier 1512, 1513 ; Voc.

latino - germanicus , praecipue Vulgataè, Ulm 1480 ; Elucidarius carminum

et historiarum, vel Voc . poëticus , Straßburg 1505, Hagenau 1512 ( ein Reallexikon

zum Verſtändnis der römiſchen Klaſſiker) von Hermann von der Berke (Torrentius,

Burſian 104 f.) ; Nestor von Novara , Vocabula suis locis et secundum alpha-

beti ordinem collocata, Straßburg 1507 ; Ambrosius Kalepinus , Dictionarium ,

Venedig 1513 ; Joh. Altenstaig , Vocabularius, Hagenau 1516 ; Hieronymus

Cingularius Aurimontanus , Tersissima latini eloquii synonymorum collec-

tanea, Straßburg 1519 ; Nikol . Perottus , 1430-1480 (?) , Cornu copiae, Baſel 1521 ;

Voc. ad pauperum usum alphabeti ordine abbreviatum, s . 1. e. a. („ Selten“);

Voc. de partibus indeclinabilibus , s . 1. e . a.; Joh. Emmelber de

Geroldshofen , Variloquus, vocabulum diversimode acceptum varie theutu-
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nisando exprimens , s. 1. e. a. ( ,, Sehr merkwürdig“) ; Voc. secundum ordine in

alphabeti , ita quod latinum praecedat et theutunicum subiungatur, s . 1. e. a. —

Endlich eines der seltenen deutsch-lateinischen Wörterbücher : Voc. incipiens teu-

tonicum ante latinum, s . 1. e. a. ( „ Sehr merkwürdig“) . Reuchlins Voc. brevi-

loquus ist schon genannt. Er bezeichnet einen großen Fortschritt durch Vereinfachung.

3. Griechische Sprache ).

Die ersten Spuren der Bekanntschaft mit dem Griechischen in hiesiger Stadt habe

ich G. L. 28 (300) und 57 f . (335 f.) erwähnt. Das erste in Italien herausgekommene

griechische Buch, die griechiſche Grammatik des Lascaris , war in Mailand 1476

gedruckt. Unser ältestes griechisches Buch ist des Guarinus Ars diphtongandi,

dialogus de arte punctandi, tractatus de accentu, Baſel 1482 ; darauf folgt Dictio-

narium graecum ; Cyrilli opusculum de dictionibus ; Ammonius de differentia

dictionum ; Vetus instructio et denominationes praefectorum militum, Venedig 1497.

Ohne Jahresangabe ſind Libri Ebrardi graeciste, cum glossa Joa. Vincentini

Metulini. Über Ebrard vgl . H. Sch . W. I, 174. Die erste von einem Deutſchen

verfaßte griechiſche Grammatik iſt die Simlers , Tübingen 1512 (vgl. H.Sch.W. I, 289).

Schulfach wurde das Griechische hier erst wesentlich später, in den Zwanzigerjahren,

ebenso auf der Universität Tübingen ¹).

-

4. Hebräiſche Sprache.

Von den ersten Ansäßen einer hebräischen Grammatik seitens eines chriftlichen

Gelehrten in Deutschland in Peter Nigers hier gedrucktem Tractatus contra perfidos

Judaeos und seinem Stern des Meſſias, 1475 und 1477, auch von Reuchlin und

Böschenstein ist schon die Rede geweſen in G. L. 50 (336) und oben S. 186 f., des-

gleichen von dem Quincuplex Psalterium , Gallicum, Romanum , Hebraicum,

Vetus, Conciliatum, 2 f. 1513. Echon vor Sebastian Münsters Grammatica

hebraica, 1525, Dictionarium hebraicum, 1530, und Dictionarium trilingue, 1530,

ist dreisprachiger Unterricht auf der Univerſität Tübingen, 1521 ff., eingebürgert ¹) . In

unserer hiesigen Schule wird hebräischer Unterricht erst 1720 als notwendig empfunden *).

5. Rhetorit und Poetik ).

Liber novus rhetoricae, vocatus Ars dicendi sive perorandi , Köln 1484 ;

De arte dicendi , s . a.; Melanchthon , Institutiones rhetoricae, longe aliter

tractatae quam antea ( ! ) , Basel 1522 ; dazu das erste und besonders erfreuliche

Gesprächbüchlein des Paul Niavis , der damit der eigentliche Vater der Geſprächs

bücher unter den Humaniſten wurde (H. Sch. W. I, 138, 337) . Leschers Rhetorika

und die Formulari ſind genannt (S. 185) . Erasmus iſt S. 192 erwähnt.

Franz Niger, Ars epistolandi, 1496 (von Wimpfeling geschäßt).

Robert Gaguinus , Trinitarien-Geneval, De arte metrificandi, Straßburg

1500 ; Joh. Dispanterius , Ars versificatoria, 1512 ; Nestor v . Novara ,

De quantitate syllabarum, Straßburg 1507.

6. Dialektik und Logik.

Die zahlreichen (W.Vjh. 1926, S. 218) scholaſtiſchen Bücher der Logik und Dialektik

und ihre Verfaſſer hier zu nennen, unterlaſſe ich der gebotenen Kürze wegen. Es

handelt sich wesentlich um Kommentare zu Ariſtoteles. Unter ihnen iſt beſonders oft

1) Haller, Die Anfänge der Universität Tübingen, 1927, S. 310 ff .

2) H. Sch. W. II, 1. 310. 314.
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Petrus Hiſpanus, 9 f., vertreten. Auch das jüngste aller Bücher dieser Art trägt

seinen Namen : Dragmata in Dialecticam Petri Hispani, 1520. Alle übrigen, soweit

ſie datiert sind, gehören den Jahren 1477-1504 an. Aber, wie erwähnt, fand Petrus

1522 ſein „Ende in der roten Flamme". An die Stelle der alten Dialektiken trat die

Dialectica des Georg von Trapezunt, 1522 .

Zu den artes liberales, den 7 freien Künſten, gehörten außer

Grammatik, Rhetorik und Dialektik, die Fächer des Quadrivium :

Arithmetik, Geometrie, Aſtronomie und Muſik. Auf die „humaniſtiſche“

Schulung folgte die realiſtiſche, die mathematiſch-naturwiſſenſchaftliche.

Und die Muſik wurde, im kirchlichen Interesse, von den „ Kleinen und

den Großen" geübt.

Auch an Büchern des Quadriviums fehlt es hier nicht ganz. Nur ein Lehrbuch

der Geometrie ist nicht nachzuweisen. Dagegen ſinden sich folgende Bücher :

7. in Arithmetik :

Anianus , Poet und Aſtronom des 15. Jahrhunderts Computus (= Berechnung)

metricus cum commento et Algorismus (Algorithmus, &pidµóg arabisch umgebildet),

Straßburg 1488 (Erstausgabe) ; Enchiridion novus (!) Algorismi , Köln 1501 ;

Theodor von Tzwievel , Opuscula de numerorum praxi, Köln 1505.

Über Böschenſtein als Rechenmeiſter vgl. S. 186 f.; Stifels Arithmetica

integra erschien erst 1544.

8. Was Naturwissenschaften und Astronomie

anlangt, so war Nik. v . Wyles Standpunkt noch nicht überwunden . Der sagt: „Willst

Du wiſſen, wie Figur und Gelegenheit dieſer ganzen Welt, so lies Plinius, Ptolemäus

und Solinus.“ Doch scheint den Fortschritten der Astronomie Intereſſe zugewandt

gewesen zu sein. Vgl . W.Vjh . 1926, 212, 219.

9. Musik.

Nach H.Sch.W. I, 183 ſchrieb ein Eßlinger Schüler, Egidius von Bulach, 1464

die Flores musice omnis cantus Gregoriani des Kaplans Hugo Spechts hart,

1324-1359 Geistlicher in Reutlingen, (H. Sch. I. 142), ab . Und nach S. 154 wurde

in der Eßlinger Schule ſogar Muſiktheorie getrieben . Das findet ſeine weitere Stüße

in der hiesigen Bücherei. Zu ihr gehörten : Georg Reisch , Margarita philosophica,

in der nach Janſſen 1 , 141 der Musik eine sorgfältige Besprechung zuteil wird ; und

ferner des Franchinus Gafforus , der (Janſſen I, 275) das Haupt der italieniſchen

Musikgelehrten war, um 1500, Harmonia musicorum instrumentorumque opus ,

s. 1. e. a. und Practica musicae utriusque cantus, Venedig 1512, 2 f. Dazu kommen

Textus sequentiarum cum optimo commentario, s . 1. e . a .; Heinrich Bebel , Liber

hymnorum in metra redactorum, Hagenau 1507 ; Jak. Wimpheling , De hym-

norum et sequentiarum auctoribus , s . 1. e. a.; Konrad von Zürich (de Mure),

Ecclesiae cantoris repertorium vocabulorum exquisitorum, s. 1. e . a. Endlich Liber

heroicus de musicae laudibus, 1515, von Hans Böhm von Aub.

10. Daß dem vielen schweren Ernst der Schule nicht ganz der Frohsinn gefehlt

haben mag, deſſen zum Zeichen darf ich noch ein Spielbuch nennen, es ist des

Joh. Aquila (Adler), in Tübingen immatrikuliert 1512, Pfarrer in Sulz a. N. 1529,

H. Sch. W. I, 303, Enchiridion de omni genere ludorum, Oppenheim 1516.
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Anhang.

1. Erdkunde. Erdkunde und Geſchichte erwähne ich bei den Schulſchriften nur

anhangsweise. Eine selbständige Stellung haben sie im Unterricht ja nicht gehabt.

Daß sie gelegentlich bei der Lektüre herangezogen wurden, ist natürlich anzunehmen.

Ein geographisches Hilfsmittel war der oben erwähnte Elucidarius. Im übrigen ist

unsere Bücherei im Fach der Erdkunde ganz besonders dürftig ausgestattet. Etliche

scholastische Werke habe ich W.Vjh . 1926, S. 219 genannt. Unter den Werken der

neuen Zeit erinnere ich an Peutingers De mirandis Germaniae, an En. Sylvius

Germania et profectio . . . ad Romanos, an Frz. Jrenikus Beschreibung Deutſche

lands, an des Molitorius und Böhms Verherrlichung Eßlingens und Ulms,

und nenne weiter Reliquiae Romanae urbis et indulgentiae, s . a. , 8 Folio-

blätter, ein Wegweiser für Rompilger ; Peter Hieremias , Sermones de Sicilia, 1512

Ori Niliaci Hieroglyphia , 1518, und De ora antarctica per regem Portu-

galliae pridem inventa (Vordringen des Barth. Diaz bis zur Südſpiße Afrikas, 1486) .

Es ist das einzige unſerer Bücher, das von den Länderentdeckungen jener Zeit Kunde gibt !

2. Viel reicher ist unsere geschichtliche Literatur.

Unmittelbare Kunde geschichtlicher Art erhalten wir durch folgende

Schriftstücke:

Bericht des Ordensmeiſters Pet. Dambuſſen auf Rhodus an Friedrich III

vom 13. September 1480 über die türkische Belagerung (3 Blätter) ; Briefe Karls VIII.,

Königs von Frankreich (1483–1498) Ad universos Christi fideles, 1488 und 1495 ;

Reden : vor Jnnozenz VIII., von Vespasian Strozza, pro rep. Senensi, s. a.

(2 Blätter), und des Franz Patricius, Bischofs von Gaeta, für den König Ferdinand,

s . a. (4 Blätter), vor Leo X. des Joh. Baptiſta Laſagnia, oratoris Genuensis,

1514.- Des Aloisius Martianus In comitiis ordinis aurei velleris , 1517 :

des Erasmus Vitellius, In augustensi conventu ad Caesarem nomine

regis Poloniae, 1518 ; des Königs Franz von Frankreich , Ad Electores

imperii, 1519 ; des Cuthelbertus Tonſtallus In laudem matrimonii, gehalten bei der

Verlobung der Tochter Heinrichs VIII . von England mit dem Erſtgeborenen des

Königs von Frankreich, Franz, 1519 ; Epistola des Valerianus De honoribus illu-

strissimo Gurcensi (wohl Bischof Lang von Gurk, 1513–1515, G. L 52 [330] )

urbem ingredienti habitis, s . 1. e .a.; Oratiovulgi ad Deum pro ecclesial

catholica et romana, s. 1 e. a.

Dazu kommt Geschichtschreibung in Einzeldarstellungen: Trittheims

Compendium I. voluminis annalium de origine regum et gentis Franconum,

Mainz, Joh. Schoyffer, 1515 ; Mich. Köchlin (Coccinius), geboren 1478 , der „Livius

Germaniae" , H. Sch. I 285, De rebus gestis in Italia, 1511 und 1512 ;' Seb . Brant,

De origine et conversatione bonorum regum et laude civitatis Hierosolymae ;

Polydorus Vergilius , 1436-1508, De inventoribus rerum, libri 3 , 1509 ;

Mark. Antonius Sabellikus , 1436–1508, geſtorben in Venedig, De artium

inventoribus carmen ; Alexander ab Alexandro , Genialium dierum libri 6

(,, 16 Jahrhundert"). Dazu Kirchengeschichtliches : Trittheims kirchliches Gelehrten

Ierikon De scriptoribus ecclesiasticis , 1494, heute noch wertgeſchäßt, wenn gleich nicht

durchaus zuverlässig. Und im Legendenstiel : Matthäus , italienischer Dominikaner,

gestorben 1470, Super naviculam S. Ursulae, s . 1. e . a.; Viola Sanctorum, 1486 :

Legenda aurea, quae Lombardica nominatur historia, 1485 ; von Jodok. Clichtoreus

Elucidatorium ecclesiasticum , 1517.
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Weltgeschichte ist der Gegenstand folgender 9 Bücher aus scholastischer Zeit :

Rerum ab origine mundi ad ipsius usque tempora gestarum libri 8, s . 1. , 1514,

von Otto v . Freising , gestorben 1159. (Jhr Vorbild Augustins De civitate Dei,

eine von philosophisch-theologischen Gesichtspunkten beherrschte Darstellung. ) Speculum

historiale des Dominikaners Vinzenz von Beauvais um 1240, hier 1474. Die

Weltchronik des Dominikaners Martinus Polonus, gestorben 1279, nach Burſian

eine ganz oberflächliche Kompilation, reich an Fabeleien aller Art. So galten auch die

Fabeleien des Diktys von Kreta für das aus dem Griechischen überſeßte echte Tage-

buch eines Zeitgenoſſen während der Belagerung Trojas und waren als solches eine

der Hauptquellen für mittelalterliche Dichter über den trojaniſchen Krieg. Tatsächlich

war es eine Fälschung aus der Zeit des Niedergangs des römischen Reichs, aber bald

in den weiteſten Kreiſen verbreitet und als Vorbild und Grundlage für Fortsetzungen

benußt. Antoninus v . Florenz Chronica („ ingens et notabilis“ Tr. ), 1484

und 1502. Ein tutsche Cronica , 1473 (W. Vih. 1926, 204) . Fasciculus tem-

porum des Karthäusers Werner Rolewink , Westfale, gestorben in Köln 1502. Nach

Janſſen I, 120 ff der erste wohlgelungene Versuch eines bequemen, übersichtlichen und

billigen Handbuchs der Weltgeſchichte, das von 1474 an binnen 18 Jahren 30 Auflagen

erlebt habe, bis 1513 ſechsmal ins Franzöſiſche übersetzt worden sei und zu den erſten

in Spanien gedruckten Büchern gehört habe. Die hiesigen Ausgaben sind von 1474,

1477, 1484, 1487 und s. a Die Ausgabe von 1484 ist uns erhalten geblieben.

Endlich Liber cronicarum , 1497 (W. Vih. 1926, 203).

-

über den rohen Chronikenſtil, die einfache Registrierung der Tat-

ſachen in zeitlicher Folge, sind also diese mittelalterlichen Weltgeschichten

faſt ausnahmslos nicht hinausgekommen. Was aber weiter fehlte,

war der kritische Sinn : Mythus, Legende, Fabel wußten ihre Verfaſſer

von Geschichte nicht zu unterscheiden. DerHumanismus fing an die Geschichte,

namentlich die Kirchengeschichte, aus ihrer dicken Umhüllung zu lösen.

Aber eine Weltgeſchichte zu schreiben war auch kein Humaniſt unserer

Zeit noch fähig. Steinhöwel, 1412–1482, hat eben auch nur eine Welt-

chronik, hier erst von 1531 , geschrieben, und auch er noch eine recht naive.

Wenn ich hiemit die Feder niederlege, so tue ich das mit dem

Bewußtsein, daß ich wesentliche und weniger wesentliche Fragen, die

Beantwortung gefordert hätten, unerledigt gelassen habe, besonders die

Frage, wann und in welchem Umfang man hier schon vor der Erregung

der reformatoriſchen Kämpfe nach den vorverzeichneten Büchern gegriffen

hat, und in wem und durch wen und in welcher Weise sie wirksam

geworden ſind . Mein Alter und der Mangel an Quellen, namentlich

persönlicher Art, waren das Hindernis. Über die Zeit um 1520 gibt uns

das Essel. Encomion einige Auskunft. Dagegen glaube ich mit dieser

Arbeit zuſammen mit „ Geistiges Leben" von 1900 und der Geschichte

des humanistischen Schulwesens in der freien Reichsstadt Eßlingen von

1915 eine einigermaßen lebendige und inhaltsvolle Vorstellung von

der Art, wie der große geistige Umschwung der Zeiten sich hier in

Bewegung gesetzt hat, ermöglicht zu haben.
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Nachtrag.

Etliche Ergänzungen und Berichtigungen.

1. Zu dem 1. Teil dieser Arbeit in W.Vjh. 1926 . 188-237.

S. 188 letzte Zeile unten, statt 1838 I. 1858. S. 191 Anm. 1. 3.,

statt Hainz L. Hain.

S. 195 Anm. 16 und S. 222 3. 15 v . u . statt Sambaco l . Tambaco

(geb. in Dambach im Elsaß, 1288, und in Breisach 1372 gest., Dominikaner) .

S. 211 3. 3 v. o . statt Polonius l. Polonus.

S. 221 3. 11 v . o . De nativitatibus ist der Tractatus de

nativitatibus des Abraham Ben-Chailla, gest. 1105, ein astrologiſches

Buch. Troß der Bannflüche und gelegentlicher Urteile der Inquiſition

gegen die Astrologie (1327 Verbrennung des Cecco von Ascoli in Florenz)

haben sich höchste kirchliche Würdenträger, wie Peter v. Ailly und

Nik. von Kues, mit dieſer „ Wiſſenſchaft“ befaßt.

S. 237 3. 14 v . u., statt Gamsfort I. Gansfort.

Etliche weitere Druckfehler, wie Daventer statt Deventer, Albert

v. M. statt Albertus M., Paregrinus statt Peregrinus, Duns Skoļus

statt Skotus, werden sich, vorkommendenfalls, leicht erledigen .

"2. 3u Geistiges Leben i. d . fr. RSt. Eßlingen vor der

Reformation der Stadt ", 1900. W.Vjh. f. L.G. Neue Folge,

1900 = G.L.b. sowie zu dem „ Erweiterten Sonderdruck“, 1900 .

(Erweiterungen sind I-XVI und 89-114) G.L.
=

Zum Verständnis des Büchleins sei folgendes vorausgeſchickt : Es

war dem Verfaſſer darum zu tun, dasjenige herauszustellen, was die

überaus erstaunliche Tatsache verständlich macht, daß die Kirche, die

durch viele Jahrhunderte, wie in der Denk- und Fühlweiſe, in den

Gemütern des Volkes, und in seinen Lebensordnungen, so auch durch

die stärksten äußeren Machtmittel verwurzelt und verankert war, in

der Kürze weniger Jahre weithin ihren Boden völlig verloren hatte.

Zu S.IV Anm. 3. Die Zerstörung Eßlingens durchHeinrichIV.

im Jahr 1077 (Pfaff, Eßl. S. 20, Anm. 20) wird bezweifelt. Der

Bericht Bertholds von Konstanz über Heinrichs Verwüstungszug durch

Alemannien findet sich bei C. Jäger, Schwäbisches Städtewesen im

Mittelalter I., 1831.

S. VII 3. 13 ff. v . o . (Werdegeschichte Eßlingens) . Eßlingen

war nach Stäbler, Geſch. Eßl. bis zur Mitte des 13. Jahrh., Württ.

Vjh. f. L.G. N. F. XXII . 1913, gegründet als alemannisches Sippendorf.
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Die cella des Vitalis war nicht eine Kapelle, sondern eine Einſiedelei

oder eine kleine Station einzelner Asketen. Ihre Loslösung von St. Denys

ſcheint sich schon in der späteren Karolingerzeit vollzogen zu haben, und

ihr Besitz eine Beute des umliegenden Adels geworden oder an das

Herzogtum oder an das Reich gefallen zu sein. Ob Eßlingen 1079

oder erst mit dem Königtum Hohenstaufenſtadt geworden iſt, wiſſen

wir nicht. (Müller, Die Eßlinger Pfarrkirche im Mittelalter, W. Vjh.

f. 2.6. XVI, 1907, 298 ff.) Oppidum heißt Eßlingen schon bei

Berthold 1077. Wann es Stadt wurde, ist strittig . Stäbler : Früh-

jahr 1209, Müller : 1219 war Eßlingen wahrscheinlich Stadt „ Universitas

populi de Esselingen ". P. Eberhardt (Aus Alteßlingen, 1924) :

zwischen 1200 und 1219.

S. IX 3. 3 ff. v . o . Ummauert wurde die Innenſtadt jedenfalls

vor 1241 , die Pliensauvorstadt etwas später, erst im folgenden Jahr-

hundert aber die beiden andern Vorstädte (Eberhardt).

S. XIV Anm. 2. Der „Thurn Jungfernfuß“ ist kein anderer als

der Gießübel ; die Eiserne Jungfrau dürfte in das Reich der Fabel

zu versehen sein (Eberhardt).

S. 2 (280) 3. 3 ff. Über die farbigen Kirchenfenster in unserer

Stadt berichtet Defan Demmler im Chriſtl. Kunstblatt 1900, Heft 6, 7, 8.

S. 3 (281) 3. 14 v. u. Die Zunftordnung vom Jahr 1321 wird

auch für die Schule von Bedeutung. Sie bekommt ein eigenes Haus

1326 und löst sich vermutlich damals, wenn nicht früher schon, von

der Pfarrschule, wird Stadtschule. über die weitere hiesige Schulgesch.

vgl . Mayer, Gesch. d . hum. Sch.W. in Württemberg, Bd. II, 1. 204 ff.

S. 8 (286) 3. 17 v . u . Albertus von Padua war Auguſtiner,

lehrte zu Paris, war zeitweise in Rom und starb 1323 , 46jährig.

Mit dem Heil. Albertus von Padua ist er nicht zu verwechseln.

―

S. 10 (288) 3. 13 v . o . Henricus de Oyta gymnasii wenensis

in Austria unicum decus (Trittheim), geſt. 1397. 3. 14 v. o .

Cynus Pistoriensis in iure civili omnium suo temporum doctorum

doctissimus, a . 1330 (Tr) . — 3. 14 ff. v . u . Das Karmeliterkloster

ist am 26. XI. 1455 ganz abgebrannt, die Mönche retteten nichts (Pfaff,

Eßlingen 72). Joh. Busch v . Weinsberg, 1497 in Tübingen gleich als

Bakkal. d . Theol. aufgenommen, 1498 Dr. theol. , gehörte dem Karm.-

Kloster an (H. Sch. W. in W. I, 308) .

S. 17 (295) 3. 8 v . u . I. Kraft verloren.

S. 20 (298) 3. 8 v . o . Hemmerlin, geb. 1389, ſtarb nicht im Gefängnis,

1454 gefangen genommen, wurde er wahrscheinlich schon 1457 in Freiheit

gesetzt und starb jedenfalls vor 1464 (Wetgen u. Welte) .



206 Otto Mayer, Die ältesten Druckschriften der einstigen

S. 21 (299) Anm. 1. Nicht Gemälde, sondern Holzschnitte werden

es wohl gewesen sein, was Wyle dem Eneas Sylvius zugeschickt hat

(Eb. Neſtle).

S. 34 (312) 3. 14 ff. v . v . Wernherus , 1389 vicarius =

Kaplan, ist nicht der Stadtpfarrer Werner 1363. (Eßlinger Urk.B. 2 ,

428 17 ff., Müller.)

S. 56 (334) Anm. 1. über Apotheker in Eßlingen vgl. Eber-

hardt, S. 197 ff.

S. 57 (335) 3. 14 v . u . Nikol. v . Valla, nicht Laur, ist Über-

seher des Hesiod und der Flias .

S. 60 (228) 3. 4 v. u. Die große Glocke im obersten Stockwerk

des Wendelsteins der Stadtkirche, die jeden Werktag um 12 Uhr mittags

geläutet wird, ist 1421 gegossen.

S. 64 (342) 3. 7 v . o . Nach Bloch, Der Ursprung der Syphilis,

ist diese Krankheit, dem Altertum unbekannt, erst 1493 von Genossen

des Kolumbus aus Amerika nach Barcelona gebracht worden.

S. 65 (343) 3. 4 v. o . „Von Eßlingen viel grober Stiel. " Steiff :

Nihel (Nüjel ein Schimpfwort). Nihel vermutlich =Nihil . Machia

velli schreibt als florentinischer Gesandter nach Florenz: Die Franzosen

achten nur diejenigen, die Waffen haben und Geld spenden, und weil

Euch beide Eigenſchaften fehlen, nennen sie Euch Ser Nihilo.

S. 65 (343) 3. 12 v. o . „ Die Weiber , die vor Zeiten ge-

mein" sind wohl die Insassen der auf der Seite zuvor, 3. 3 v. o. ,

erwähnten „ öffentlichen Frauen- oder Freihäuſer“ . Das gibt der ganzen

Stelle ihren verwunderlichen Sinn.

S. 66 (344) 3. 16 v . o . Eßlingen war Dekanatssiß nur von

ca. 1240-1340 (Müller).

S. 67 (345) 3. 3 v. o. Das Lavacrum conscientiae ist von

Jak. de Gruytrode, Carthäuser Prior, gest. 1472.

S. 68 (346 ) 3. 18 ff. v . o . Vgl. als Gegenſay dazu die Schilde-

rungen bei Müller 316 f., 318 ff.

Lympholerius
=

S. 70 (348) Anm. 1 . Krautwaſſer, civis

Horbensis, vor Eßlingen Schulmeister in Stuttgart und in Horb,

von Eberlin gerühmt, und wohl mit Recht, f. H. Sch. W. (Egl.)

S. 225 ff.

S. 73 (351 ) ff. 3. 9 v . u . Über die kirchlichen Verhältnisse der Stadt

vgl. Müller, Eßlinger Pfarrkirche im Mittelalter.

S. 82 (360) 3. 16 v . o . Verfaſſer von „ Der alte und neue Gott"

war der St. Gallener Humanist und Reformator Joachim Vadianus

1484-1551 . Das Büchlein erlebte 10 Auflagen.
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S. 83 (361) 3. 18 v. u. Der „Karsthans" (Bauer mit der Hacke)

wird Hutten zugeschrieben.

S. 84 (362) Petrus Hispanus war Papst Johann XXI., nicht

XXII.

S. 87 (365) 3. 10 v . v . Hartmuth von Kronberg war nicht

Sickingens Schwiegervater (Bogler, H. v. K., Halle 1897, S. 39, Anm. 2) .

S. 90 3.3 v. u. G. Bossert : „ Die Stellung des Molitorius ist

sicher keine andere als die seines hochverehrten Freundes und Lehrers

Joh. Lonicerus , des begeisterten Anhängers Luthers." Lonicerus

war später Prof. in Marburg.

S. 92 3. 19 v. u. Sattler stammt von Cannstatt . In Leipzig

inſkr. 1502 als bacc. art. , in Tübingen 1504, mag. art. 1505, Cursus

bibl. 1510, lic. theol. 1513 , Dr. theol. 1516, Stadtpf. in . Eßl. 1522,

daneben im Beſiß eines Kanonikats in Speier, verläßt Eßlingen 25. II. 1531 ,

stirbt Frühjahr 1532 in Stuttgart (Rauſcher, Prädikaturen) .

S. 91/2 Anm. 3 Fabricius war später in Brackenheim Präzeptor

und pontificiae religioni addictissimus, im Februar 1529 befindet er

sich auf einer ungenannten Universität (Bossert, Th. Reysmann in ſ.

Ep. ed. Romanos. Weiteres H. Sch. W. II. , 1. 223.

S. 91 3. 4 v. o. Merstetter kam Ende 1520 oder Anfang 1521

nach Speier als Domvikar. Er starb daselbst vor Januar 1529

(Bossert).



Salz- und Weinhandel zwischen Bayern und

Württemberg im 18. Jahrhundert¹).

Von Moriz v. Rauch.

Das Herzogtum Württemberg mit ſeinem reichen Weinwachstum war

ſeit alters auf Weinausfuhr angewieſen, während für den Salzbedari

die Saline Sulz nur wenige Ämter deckte ; andererseits hatte Kurbayern

keinen Weinwachs, war aber im Besitz der ergiebigen Salzquelle Reichen-

hall und hatte kraft alter Verträge 2) auch den Vertrieb des Salzes von

Hallein im Erzstift Salzburg, sofern dieses Salz auf der Salzach hinab

verschifft wurde. Die wechselseitigen Bedürfnisse beider Nachbarländer

ließen einen Austauschverkehr zwiſchen Wein und Salz entſtehen ³), wie

er auch anderswo vorkam ). Die Regierungen waren nicht dabei be-

teiligt, sondern der Austauschverkehr wurde hauptsächlich durch die prak-

-

1) Die Hauptquellen für diese Arbeit boten in München das Kreisarchiv, das Ge-

heime Staatsarchiv und das Hauptſtaatsarchiv, in Stuttgart das Staatsarchiv und das

Archiv des Landtags. Eine sehr wertvolle, auf dem urkundlichen kurbayerischen Stoff

beruhende handschriftliche Geschichte des halleiner Salzhandels bis 1799 von Matthias

Flurl (zitiert: Flurl), damals Direktor der zum Salz-, Berg- und Münzweſen verordneten

4. Deputation der kurfürstlichen General-Landesdirektion, ist im Münch. Kreisarchiv

(MF 473/320) . Ich werde über den halleiner Salzhandel Bayerns in einer dem

bayerischen Salzkontrahenten G. F. v. Dittmer in Regensburg gewidmeten Arbeit aus-

führlicher berichten. Über die früheren Verhältniſſe vgl. H. Ockel, Entstehung des

landesherrlichen Salzmonopols (Forſchungen zur Geſchichte Bayerns VII, 1899) .

2) Endgültig seit 1611.

3) Gedanken des Rentkammerexpeditionsrats G. F. Elſäßer vom 26. Juni 1780

(Stuttg. Staatsarch., Geheimeratsakten I, Handelsverhältniſſe mit Pfalz-Bayern 1780

bis 1797) und Flurl, S. 95.

4) So verordnete die Reichsstadt Heilbronn, die 1655 den Salzhandel in eigene

Hand nahm, 1657 : es solle in der Regel kein Salz von Fuhrleuten genommen werden,

die nicht Wein kaufen, und 1663 : einem Fuhrmann aus Heſſen, der viel heilbronner

Wein gegen Salz abführen wolle, solle der Weinpreis möglichst nieder gesezt werden ;

im Jahr 1695 verhandelte Heilbronn mit Ferdinand Maria Mary, einem kurbayeriſchen

Kommissar, über Einfuhr reichenhaller Salzes zur Hebung des heilbronner Weinhandels

(Heilbr. Stadtarchiv K. 97 Salzhandel). Seit 1693 führte Johann Georg Neumayer,

Schultheiß zu Neumarkt in der Oberpfalz, halleiner Salz gegen Mosel-, Rhein- und

fränkische Weine sowie Kaufmannswaren aus mit Wassertransport von Bamberg ab-

wärts (Bamberger Staatsarch. , Bamberger Regierungsakten 47).
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tiſchen Bedürfniſſe der württembergischen Fuhrleute hervorgerufen : dieſe

bemühten sich, wenn sie Weinfuhren nach Bayern oder Oberschwaben

hatten, für die Rückfracht um bayrisches Salz aus den Legstätten

Friedberg oder Donauwörth, wodurch der Verkehr natürlich bedeutend

verbilligt wurde. Aus den württembergischen Ämtern ohne Weinwachs

gingen Mühlſteine, Dörrobst, Zwiebeln, Hanf, Flachs, Honig, Wetsteine

und Kaufmannsgüter nach Bayern, wogegen als Rückfracht meist eben-

falls Salz genommen wurde ). Es ist berechnet worden ), daß um

1700 jährlich etwa 1666 Wagen mit Wein aus Württemberg nach

Bayern gingen und mit Salz zurückkamen . Auf einen Weinwagen

gingen 62 württembergische Eimer 7) , was bei einem Preis von 50 Gul-

den für den Eimer einen Wert von 325 Gulden für eine Weinfuhr er-

gab ; dagegen gingen auf einen mit Salz beladenen Wagen 30 Scheiben

oder 45 Zentner Salz, was bei Berechnung der Scheibe ) zu 4 Gulden

einen Wert von 120 Gulden für eine Salzfuhr ausmachte. So bekam

bei einem Hin- und Herverkehr von je 1666 Wagen im Jahr Bayern

für sein Salz 200 000 Gulden ins Land, Württemberg aber für seinen

Wein 535 700 Gulden, so daß die Handelsbilanz für Württemberg ſehr

günſtig war. Wie weit dieſe ziemlich rohe Statiſtik den tatsächlichen

Verhältnissen entspricht, läßt sich nicht feststellen. Das aus Bayern

nach Württemberg gehende Salz war bis zum Anfang des 18. Jahr-

hunderts meiſt „ reiches “ d . h . reichenhaller Salz 9), also im eigentlichen

Sinn bayerisches, nachher dagegen kam für Württemberg bis zum An-

fang des 19. Jahrhunderts fast nur das durch Bayern vertriebene

halleiner Salz in Betracht, das aber auch als bayerisches bezeichnet

wird.

5) Als Ausfuhrgüter von Bayern (und Oberſchwaben) nach Württemberg werden

1736 Rinder und Schweine, Schmalz, Unſchlitt und Lichterdocht genannt (Stuttg. Staats-

archiv, Juò Süß, Salzweſen 1736–1737) , 1780 auch Öl ; als Käufer von Schweinen

erscheinen 1780 die Ämter Tuttlingen und Balingen . Über die württembergische

Ausfuhr nach Bayern vgl . S. 221 und 222.

-

6) In dem in Anm. 3 genannten Auffah G. F. Elsäßers.

7) Der württembergische Eimer (300 Liter) betrug etwa das 4fache eines bayeriſchen.

8) Eine Salzscheibe oder Kufe (hölzernes rundes Geschirr) rechnete man zu 1½ Zent-

nern ; genau betrug ihr Salzgewicht 130 Pfund, aber auf den äußersten bayerischen

Legſtätten der „Auffüll “ wegen bis zu 148 Pfund ( „ Salzkoder“ im Münch. Kreisarchiv

GR 1267, 26/118) .

9) Nach dem „Salzkoder“ (a . a . D. ) hieß das reichenhaller Salz „reiches“ , weil es

von einem „Gnadenfluß“ herkam, zum Unterschied vom halleiner, das durch Bergbau

gewonnen und „ armes“ Salz genannt wurde. Die Bezeichnung „ armes Salz“ habe

ich nirgends gefunden ; sollte die Bezeichnung „ reiches Salz " nicht einfach eine Abkürzung

für reichenhaller ſein ?

Württ. Vierteljahrsh . f . Landesgesch. N. F. XXXIII .
14
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Der private Wein- Salzhandel zwischen Württemberg und Bayern

dauerte bis zum Zuſammenbruch Bayerns im Spaniſchen Erbfolgekrieg.

Nach der Schlacht bei Höchstädt im Jahr 1704 kam das Land unter

österreichische Verwaltung ; während bisher jeder Privatmann in den

furfürstlichen Salzlagern Salz hatte kaufen können (Salzgewinnung und

Salzhandel waren Monopol), ging nunmehr der kaiserliche General-

gouverneur, Graf Marimilian Karl von Löwenstein-Wertheim-Rochefort,

aus finanziellen Gründen und um den Absatz nach auswärts zu ver-

größern, zum Kontraktsystem über und gab den Salzhandel, außer dem

in Altbayern 10), an Unternehmer ") ; es waren dies meist Juden, die

große Vorschüsse für das Salz gaben. Bei der Weineinfuhr bevorzugte

GrafLöwenstein ſtatt der württembergischen Weine die von Wertheim und

Umgegend, vermutlich weil dort seine eigene Familie Weingüter beſaß.

Offenbar im Einverständnis mit der österreichischen Verwaltung zu

München machten im Jahr 1709 12) die Juden Mary Model von Waller-

ſtein und Lämmle Löw von Durlach (oder Pforzheim) dem Herzog Eber-

hard Ludwig von Württemberg einen Salzlieferungsantrag ; ſie erboten

sich, jährlich 50 000 Scheiben bayrisches (genauer halleiner) Salz einzu-

führen, und stellten dem Herzog einen „Kameralprofit" von 50 000 Gulden

im Jahr in Aussicht. Zwar wollte Eberhard Ludwigs Rentkammer

vorerst nur einen Versuch mit 10000 Scheiben machen, der Herzog aber

bevollmächtigte die Juden nach München und sie schlossen dort am

28. Januar 1710 mit dem Generalgouverneur einen Vertrag ab ; dieſer

Vertrag, der auf ein Monopol hinauslief, scheiterte aber am Widerstand

der württembergischen Landschaft. Die Landschaft war mittelbar ſelbſt

am Salzhandel beteiligt, weil der Salzverkauf in Württemberg von

den Städten und Ämtern betrieben wurde 13) ; sie sagte sich, daß, wenn

sowohl der Herzog als die Juden am Salzhandel profitieren wollten,

der Preis für das Salz, „ das edelste und notwendigste Gewürz “, not-

wendig erhöht werden müßte ; auch war im Vertrag die für Württem-

berg so wichtige Weinausfuhr nach Bayern nicht erwähnt ; außerdem

wollte die Landschaft verhindern, „daß die Juden wider die Landes-

10 ) Die Oberpfalz wurde noch als Sondergebiet behandelt.

11 ) Bericht des württembergischen Landschaftssekretärs Abel vom 7. Juni 1750

aus München an den engeren Ausschuß (Stuttg. Staatsarch., Geh. Ratsakten I, Handels-

verh. mit Pfalz-Bayern 1780-97, 117) .

12) Das Folgende (bis S. 211 ) meist nach einer Relatio ex actis des Regie-

rungsrats und Kammerprokurators Kommerell vom 27. Juli 1768 (ebd . Salzwesen,

1176-68) .

13) Übrigens sollen um 1716 über 30 Städte und Ämter dies nicht getan haben.
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verträge ins Land gezogen und durch diese nagende Würm und ihren

Wucher die Einwohner ins Verderben gebracht würden". Im Jahr

1716 (Kurfürſt Max Emanuel war indeſſen wieder nach Bayern zurück-

gefehrt) machten die Juden Model und Löw 14) dem württembergischen

Herzog einen neuen Antrag, in dem auch auf die sehr zurückgegangene

württembergische Weinausfuhr nach Bayern Rücksicht genommen war.

Sie wollten jährlich 50 000 Scheiben Salz liefern ; denn sie berechneten

die Bevölkerung Württembergs auf 77 000 Familien oder 385 000 Ein-

wohner und ihren Salzverbrauch auf 38 500 Scheiben, glaubten jedoch

wegen der Soldaten, der Durchreiſenden und der Viehhaltung mit einem

Verbrauch von 50 000 Scheiben rechnen zu können (was viel zu hoch

gegriffen war). Der Herzog sollte von jeder Scheibe 2 Gulden „Kon-

zessionsgeld", also jährlich 100 000 Gulden, erhalten und darauf viertel-

jährlich 25 000 Gulden vorgeschossen bekommen ; dazu wollten die Juden

auf ihre Kosten Salzſtädel errichten. Kein Wunder, daß den bauluſtigen,

geldbedürftigen Herzog solche Aussichten reizten ; dem Vorurteil des

Landes gegen die Juden glaubte er durch Aufnahme einiger Chriſten

in die Salzlieferungsgesellschaft begegnen zu können. Aber wieder gelang

es der württembergischen Landſchaft, den Salzvertrag zu Fall zu bringen ;

ſie erklärte, er widerſtreite der Landesordnung, weil er das verbriefte

Recht der Städte und Ämter auf den Salzverkauf antaſte, und bezeich-

nete ihn als den Herzstoß für das Kommerzium, wobei sie sich auf das

Tabakweſen berief, durch deſſen mangelhafte Handhabung der Tabak-

handel den Reichsstädten und ritterschaftlichen Orten in die Hände ge-

spielt worden sei ; auch fürchtete die Landschaft Betrug von seiten der

Juden. Im Jahr 1724 schlug die württembergische Rentkammer ¹5) zur

Wiederherstellung „ des faſt unumgänglichen Wein- und Salzkommerziums

mit Bayern" vor, einen wechselseitigen Salz- und Weinlieferungsvertrag

mit diesem Nachbarstaat zu schließen ; die Rentkammer gedachte dabei

für den Herzog einen Nuzen von 1/2 Gulden oder 1/2 Taler von der

Scheibe Salz auszubedingen und Bayern durch die Drohung gefügig

zu machen, daß Württemberg sich statt mit bayrischem Salz mit dem

„weit beſſeren“ von Dieuze versehen werde, wenn Bayern weiterhin den

Franken- und Markgräflerwein bevorzuge ; den württembergischen Städten

und Ämtern ſollte der Salzverkauf gelassen werden. Anfangs Februar

1727 schickte der Herzog den Geheimen Konferenzminister Baron von

14) Auch Fränklen & Levi in Fürth werden genannt.

15) Unterschrieben ist dieser Vorschlag außer von Baron von Schütz von dem

Rentkammerexpeditionsrat Vischer, dem späteren Direktor der Donauwörther Wein-

kompagnie, der nachher öfter erwähnt wird ; vielleicht ging der Gedanke von Viſcher aus.

14*
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Schüß und den Regierungsrat und Kammerprokurator Wucherer „ wegen

Münz- und Kommerziensachen“ nach München ; conditio sine qua non

für ein Münzabkommen ſollte die Wiederherstellung und Verbeſſerung des

Wein- und Salzhandels sein. Es kam aber zu keinem Abschluß, wenn

auch bald darauf der neue Kurfürst Karl Albrecht vorschlug, das nicht-

bayrische Salz möchte aus Württemberg verdrängt werden, wogegen

Bayern den Tauber und andere ebenso schlechte Franken-Weine" zu-

gunsten des Wertheimer- und Neckargewächses " verbieten könne 16) . Im

Jahr 1732 beschäftigte sich der württembergische Geheimrat von Harden-

berg damit, wie der Weinhandel nach Bayern im Austausch gegen Salz

wieder emporgebracht werden könnte ¹7) .

Die bayrische Hofkammer 18) schloß im Jahr 1730 einen Salzvertrag

mit einem württembergischen Handelshaus ab, das dann (wenn auch

später unter anderem Namen) bis zum Jahr 1808 die größte Rolle im

bayrisch-württembergischen Salzhandel gespielt hat : es war die Firma

Notter & Stuber in Calw, der einzigen bedeutenderen Industrie- und

Handelsstadt im damaligen Württemberg. Dieses von den Calwer Kauf-

Leuten Johann Martin Notter und Johann Ludwig Stuber 19) gegründete

Haus hatte sich bei der Hofkammer für den Vertrieb von 15-20 000

Salzscheiben nach Württemberg gemeldet, das amtliche Württemberg war

nicht beteiligt. Der Vertrag von 1730 beſtimmte, daß Notter & Stuber

3 Jahre lang je 15000 Scheiben halleiner Salz aus der bayriſchen

Legstatt Donauwörth abnehmen sollten, wo der Amtspreis 3 Gulden

40 Kreuzer betrug ; die Firma erhielt aber wie andere auswärtige Salz-

16) Archiv des württembergischen Landtags 118, 17, 25 (Salz- und Weinkommerze

zwischen Bayern und Württemberg) .

17) Stuttgarter Staatsarchiv, Geheimeratsakten I, Salzweſen 50 Nr. 17 a.

18) Das Folgende (bis S. 21) meist nach Flurl, der auf S. 95-115 seines Manu-

skripts eine Darstellung der Beziehungen der bayrischen Hofkammer zu dem Handlungss

haus Notter gibt ; diese ist um so wertvoller, als die Verträge nicht mehr vorhanden

zu sein scheinen. Einiges über den Salzhandel des Hauses Notter gibt die Beſchrei-

bung des Oberamts Calw, S. 173, und P. F. Stälin, Geschichte der Stadt Calm,

S. 88-90.

"

19) Johann Martin Notter, getauft in Calw am 24. September 1698 als Sohn

des gleichnamigen Handelmanns und Gerichtsverwandten, gestorben dort am 17. Juli 1767

an zurückgetretenem Podagra“, verheiratet am 2. Auguſt 1729 mit Maria Eliſabet Zahn,

Tochter des Calwer Zeughandlungskompagnie- und Ratsverwandten Johann Chriſtof Zahn.

Johann Ludwig Stuber, getauft in Calw am 18. Juli 1701 als Sohn des Zeughand-

lungskompagnieverwandten, Gerichtsmitglieds und Spitalpflegers Ludwig Stuber, ge-

storben dort am 6. März 1758, verheiratet am 2. Mai 1725 mit Maria Barbara Schauber,

Tochter des Gerichtsverwandten Georg Friedrich Schauber. Sowohl Notter als Stuber

werden bei ihrem Tod als „Handelsmann und Bankier“ bezeichnet (Calwer Kirchenbücher).
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abnehmer verſchiedene Erleichterungen, nämlich eine Preisherabſegung

(,,Benefice") von 20 Kreuzern und kostenlose überlassung (,, Eingabe")

der 10. Scheibe, so daß Notter & Stuber tatsächlich die Scheibe Salz

um 42 Kreuzer unter dem Amtspreis erhielten ; es war dies, modern

ausgedrückt, eine Ausfuhrprämie. Das Salz sollte namentlich in den

von Bayern entfernteren Gegenden Württembergs abgesezt werden, die

bisher Salz von der Reichsstadt Hall oder von Lothringen bezogen, wie

die Ämter Wildbad und Neuenbürg ; auch die innerhalb oder an der

Grenze Württembergs gelegenen ritterschaftlichen Orte Neuhausen, Mühl-

hauſen und Tiefenbronn wurden genannt. Damals gebrauchte angeblich

kaum die Hälfte des Herzogtums das verhältnismäßig teuere bayrische

Salz : die Ämter Tuttlingen, Balingen, Ebingen, Hornberg, St. Georgen,

Alpirsbach, Freudenstadt, Reichenbach, Dornstetten bedienten sich haupt-

sächlich tirolischen und lothringer Salzes ; von der Reichsstadt Hall

bezogen es die Ämter Möckmühl, Weinsberg, Neuenstadt, Maulbronn,

Lauffen, Backnang, Beilstein, Bottwar und Mundelsheim 2º) ; auch kölner

Salz, wie man das aus Meersalz gewonnene holländische nannte, wurde

gebraucht. Der Firma Notter & Stuber scheint es rasch gelungen zu

sein, das bayrische Salz weiter auszubreiten, denn schon nach einem

Jahr wurde ihre Abnahmemenge vertraglich um 7500 Scheiben erhöht.

Im Jahr 1734 verpflichtete ſie ſich, der geldbedürftigen bayriſchen Hof-

kammer stets monatliche Vorauszahlungen von 6000 Gulden zu machen.

Im Jahr 1737 wünschte die Hofkammer, weil Bayern damals mit dem

württembergischen Herzog über ein Salzabkommen verhandelte, daß ihr

Notter & Stuber das Salz vorerst ohne Vertrag zu den bisherigen

Bedingungen abnehmen sollten ; da aber die Firma dies wegen ihrer

Unterkontrahenten für unmöglich erklärte und mit einem ihr angeblich

von Hessen-Kaſſel angebotenen Abkommen für nauheimer Salz drohte,

so kam es 1738 doch wieder zu einem Vertrag. Notter & Stuber

sollten zur Abnahme von 22500 Scheiben Salz verpflichtet sein, aber

noch 7500 weitere abnehmen können , was man das „ Obligo" und

das „ Sine-Obligo" nannte ; die Preisermäßigung für die Firma ſollte

ſtatt 20 Kreuzern nur noch 17 betragen. Die Hofkammer machte die

Bedingung, den Vertrag kündigen zu können, wenn es zu einem Salz-

vertrag zwischenWürttemberg und der DonauwörtherWeinkompagnie käme.

Durch diese Kompagnie 21) sollte den seit dem Spaniſchen Erbfolge-

20) Nach einer Aufstellung von 1738 (Münch. Kreisarch. GR 1614, 6) .

21 ) Das Folgende bis S. 218 nach Münch. Kreisarch. GR 1613/1 und 1614/6 ſowie

Stuttg. Staatsarch. Geheimeratsakten I, Salzwesen 1736–1766, Salz- und Weinhandel

1737-1744 und 1743-1753, Salzwesen und -Handel 50, 17 a-b.
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krieg in verzweifeltem Zustand befindlichen bayerischen Finanzen wieder

aufgeholfen werden ; ihre Gründerin war die bayerische Landſchaft, die

1728 gegen Einräumung gewiſſer Einkünfte, darunter des „Weinnego-

tiums", die furfürstlichen Schulden übernommen hatte 22), mit dem aus

Mergentheim stammenden Juden Noe Samuel Jsaak, der bereits 1723

in Verbindung mit Kurfürst Max Emanuel Rhein-, Wertheimer- und

Neckarweine gegen halleiner Salz in Bayern eingeführt hatte 23) und

1724 auf 6 Jahre in den Salzvertrag Pfalz-Neuburgs mit der baye-

rischen Hofkammer eingetreten war. Leiter der Kompanie war der eben-

falls an ihrer Gründung beteiligte frühere württembergische Expeditions-

rat, nunmehrige Hofrat Philipp Jakob Vischer 24), der ſich ſchon 1729

wegen eines 15jährigen Salz-Wein-Vertrags mit der Kompagnie an

die württembergische Regierung gewendet hatte. Am 16. Februar 1734

kam es zu einem Vertrag zwischen der bayerischen Landſchaft mit der

Donauwörther Kompagnie ; die Landschaft sollte dieser für 1/2 Millionen

Gulden innerhalb von 12 Jahren 90 909 bayerische Eimer 25) Wein,

also jährlich 7575 Eimer, abkaufen zu einem Durchschnittspreis von

162 Gulden 26) ; 6 Jahre lang sollten der Kompagnie weder Kapital

noch Zins bezahlt, sondern jährlich 125 000 Gulden zur Auslösung der

in Holland verpfändeten bayerischen Kronjuwelen verwendet werden ;

im 7. Jahr sollte dann mit 3 %iger Verzinsung des Kapitals und deſſen

22) Hans Schmelzle, Der Staatshaushalt des Herzogtums Bayern (Münchener

volkswirtſchaftliche Studien 1900) , S. 224 und 232 (Einiges über Salz S. 254–255).

23) Münch. Kreisarch . GR 1614/6. Sollte Noe an dem 1721 von der bayerischen

Hofkammer mit dem Grafen Fugger zu Kirchberg auf 5 Jahre abgeſchloſſenen Salz:

lieferungsvertrag ins Deutſchherriſche und an die Tauber beteiligt gewesen sein ? An

der Bezahlung des Salzes sollten 60 Fuder Neckar-, 30 Fuder Rhein- und 10 Fuder

wertheimer Wein abgehen, die in den münchener Hofkeller zu liefern waren (Flurl, S. 47).

Im Jahr 1724 übernahm Noe mit Nathan Moyses & Consorten in Schwabac

die Lieferung von Monturen für die bayerische Infanterie, wobei die Juden beträcht

liche Vorschüſſe gaben (Münch. Kreisarch. GR 1267/6) .

-

24) Auch Fischer, † 1753 ; er wurde mit seinem Bruder, dem hohenlohiſchen Hof,

Konsistorialrat und Kammerdirektor Eberhard Heinrich, 1742 als „Viſcher von Treuenberg“

geadelt (v. Alberti, S. 919) ; Philipp Jakob Vischer gab an, die Donauwörther Kompagnie

sei auf seinen Vorschlag hin gegründet worden ; ein weiterer Kompagniebeamter war der

württembergische Hofkammerrat Christof Heinrich Schmidlin. Im Jahr 1726 veran-

laßte Vischer seinen Schwiegervater, den Heilbronner Stadtſchultheiß Bardili, und deſſen

Schwager Dr. Wacks zur Beteiligung an einer Heilbronner Floßkompagnie-Lotterie, bei

der es zu „spoliatorischen Begebenheiten" gekommen sein soll (aktenmäßige species

facti, Heilbronn 1732, im Heilbronner Stadtarchiv K. 191 , Lotterie).

25) Alſo etwa 22727 württembergiſche Eimer.

26) Es wurden 3 Gattungen Wein unterschieden : zu 13½, 16¹½ und 19½ Gulden

für den bayerischen Eimer.
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Zahlung an die Kompagnie begonnen werden ; die Aufbringung der von

der Landschaft zu zahlenden 12 Millionen Gulden wurde Noe über-

tragen 27) . Mit diesem schloß die Landschaft noch ein besonderes Ab-

kommen, daß die Einfuhr sämtlicher Franken- 28) und Neckarweine

nach der Hauptweinniederlage Donauwörth durch ihn gehen solle. Der

Weineinkauf der Kompagnie, bei dem es sich um eine Summe von etwa

125 000 Gulden im Jahr handelte, sollte in erster Linie durch einen

Salz- und Weinkontrakt mit dem Herzogtum Württemberg bewerkstelligt

werden. Am 7. Februar 1736 übergaben Noe Samuel Jsaak & Kon-

ſorten der württembergischen Regierung den Entwurf für einen 12jährigen

Vertrag ; Noe, der sich kurkölnischer und kurbayrischer Oberhoffaktor

nannte, erbot sich, jährlich 40 000 Scheiben Salz in das Herzogtum ein-

und 1500-2000 Eimer 29) Wein auszuführen ; das Salz von Tirol,

Lothringen und der Reichsstadt Hall sollte in Württemberg verboten

werden ; dem Herzog Karl Alexander wurden jährlich 40 000 Gulden

als Konzessionsgeld und für Zoll in Aussicht gestellt, der württem-

bergischen Landschaft als Entſchädigung für ihre Akzise 6 Kreuzer von

der Scheibe und den Städten und Ämtern als Entſchädigung für ihren

Salzverkauf 20 Kreuzer 30). Die Landschaft, die von einem Salzmonopol

nichts wissen wollte, berechnete, daß bei Noes Projekt für dieſen ein

jährlicher Nußen von 42766 Gulden, für die württembergischen Unter-

tanen aber ein Schaden von 100 000 Gulden herauskomme ; denn der

Salzpreis sollte auf das 1 /2fache erhöht werden . Trotz des Wider-

spruchs der Landschaft kam es am 24. März 1736 zu einem Eventual-

kontrakt auf 12 Jahre zwiſchen Herzog Karl Alexander und der Donau-

wörther Kompagnie : das Konzeſſionsgeld für den Herzog wurde auf

30000 Gulden (mit jährlichen Vorauszahlungen) herab-, die aus

Württemberg auszuführende Weinmenge auf 2000 Eimer hinaufgeſeßt ;

27) Eine weitere Bestimmung des Vertrags war, daß Noe 12 Jahre lang jährlich

3000 Stück Tuch, das Stück zu 3 Gulden, von der landſchaftlichen Tuchfabrik kaufen

und außer Landes vertreiben sollte. Noe stand in Verbindung mit dem Juden Ve-

nediktus Levi Gompers in Nymwegen ; Noes Bruder hieß Michael Jſaak.

--

28) Unter Frankenweinen sind nicht etwa die aus der Würzburger Gegend zu

verstehen, sondern die vom Kocher-, Jagst- und Taubertal ; die „wertheimer Weine“

(vgl. S. 210 und 214) werden zuweilen von den fränkiſchen und auch von den Tauber-

weinen unterſchieden. Am Hof Kurfürſt Max Emanuels „vergnügte man ſich“ um 1702

mit tiroliſchem, öſterreichiſchem und Neckarwein (vgl . übrigens Anm. 23) ; wegen der aus

Polen stammenden Kurfürstin wurde auch Burgunder bezogen (Münch. Kreisarch. GR

1266/5).

29) Württembergiſchen Maßes.

30) Das hätte bei Lieferung von 40000 Scheiben im Jahr für die Landschaft

4000, für die Städte und Ämter 13 000 Gulden ergeben.
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auch sollte der Landschaft ihre Afzise verbleiben und der Salzpreis nicht

so hoch werden. Dem Verlangen Noes, daß der Vertrag der Landſchaft

vorgelegt werden solle, scheint nicht entsprochen worden zu sein . Die

treibende Kraft bei dem Vertrag war in Württemberg Herzog Karl

Alexanders Geheimer Finanzrat Josef Süß Oppenheimer, der bekannte

„Jud Süß“, der sich selbst von der Donauwörther Kompagnie 10000

Gulden ausbedang ). Im Herbst kam es zu einem neuen Abkommen

zwischen dem Herzog und der Kompagnie, das einige Monate darauf,

wie ein herzogliches Ausschreiben vom 23. Februar 1737 verkündigte,

zur Konsistenz gebracht ", d . h . zu einem Vertrag ausgestaltet wurde :

dieser sollte von Lichtmeß 1737 ab 12 Jahre gelten; das nicht-bayerische

Salz wurde in Württemberg verboten. Da erfolgte unerwartet am

12. März der Tod Herzog Karl Alexanders und darauf der Sturz des

Juden Süß. Nun lief die württembergische Landschaft von neuem

Sturm gegen den Salzvertrag ; neben ihren grundsäglichen Einwen

dungen brachte sie vor, die der Reichsstadt Hall benachbarten Ämter

ſeien auf das hälliſche Salz angewiesen, viele Ämter hätten keinen Wein

als Tauschgegenstand gegen das Salz und für das aus dem öſterreichiſchen

und hechingischen Gebiet hereingekommene Salz seien württembergiſche

Erzeugnisse ausgeführt worden. Der Herzog-Adminiſtrator Karl Rudolf

schwankte, wie er sich verhalten sollte. Bayern drohte Württemberg, daß

es mit den Reichsstädten Heilbronn und Eßlingen Salz-Wein-Verträge

abschließen werde, Württemberg drohte Bayern, sich mit lothringer Salz

zu versehen, wie der französische Gesandte in Mannheim, Blondel, bean=

tragt habe; in München arbeiteten Notter & Stuber 32), die den ihnen.

vorgeschlagenen Eintritt in die Donauwörther Kompagnie abgeſchlagen

hatten, gegen diese. Anderseits verwendete sich Kurfürst Karl Philipp

von der Pfalz, dessen Beamte in Pfalz-Neuburg, namentlich der Land-

schaftskommiſſar von Oberndorf, an der Donauwörther Kompagnie be-

teiligt waren, beim württembergiſchen Adminiſtrator für dieſe, desgleichen

Markgraf Karl von Brandenburg-Ansbach, in deſſen Hauptstadt Noe

wohnte. Schließlich teilte der bayerische Landschaftskanzler Benno von

Unertl dem württembergischeu Kammerdirektor Johann Eberhard Georgii

mit, die Landschaft wolle das Weingeschäft der Kompagnie selbst über-

31 ) Süß ſtand auch mit der Firma Notter & Stuber in Verbindung, die ihm

1737 einen offenen Kreditbrief für 30000 Gulden zugunsten des Oberſten Laubsfy

auf Markus Schmerbein in Leipzig ausstellte (P. F. Stälin, Geschichte der Stadt Calw,

S. 89) .

32) Stuber, der sich nach München begab, ſoll dort mit der Einfuhr lothringiſchen,

hällischen oder anderen nicht- bayrischen Salzes nach Württemberg gedroht haben.
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nehmen und wünsche einen Vertrag zwischen den beiderseitigen Fürſten

und Landschaften. Wahrscheinlich war die Kompagnie der bayrischen

Landschaft entbehrlich geworden, nachdem die Landſchaft 1737 zur

Lösung der Kronjuwelen 700 000 Gulden vom Markgrafen von Ans-

bach geliehen bekommen hatte, vermutlich unter Noes Vermittlung ; auch

in Württemberg zog man es vor, unmittelbar mit Bayern zu verhandeln .

So schlossen denn am 8. Juli 1738 die württembergischen Bevollmäch-

tigten, Kammerdirektor Georgii und Regierungsrat Abel Weinmann, in

München einen Vertrag mit Unertl ab . Die bayrische Hauptforderung,

daß Württemberg das nicht-bayerische Salz verbieten solle, wurde erfüllt ;

nur der Gebrauch des Sulzer Salzes und für das Klosteramt Murr-

hardt der des hälliſchen ſollte erlaubt ſein. Württemberg erreichte, daß

nur württembergische Neckarweine gegen das bayrische Salz nach

Bayern eingeführt werden sollten ; dies richtete sich gegen den Wettbewerb

der Weine aus den Reichsstädten Heilbronn und Eßlingen sowie aus

einigen ritterschaftlichen Orten. Auf den württembergischen Wunsch,

Bayern möchte sich zu einer jährlichen Abnahme von 4-5000 Eimern

württembergischen Weines verpflichten, erklärte man bayerischerſeits nicht

eingehen zu können ; denn in Bayern habe an den Neckar- und wert-

heimer Weinen jedermann einen Ekel und man brauche zwei Jahre,

um die württembergischen Weine wieder empor und dem Gout der bay-

rischen Untertanen angenehm zu machen" . Die durch Noe eingeführten

Weine der Donauwörther Kompagnie galten nämlich für verfälscht und

man wollte von dem „ Judenwein" nichts wissen. Weiter sette der

Vertrag fest, daß die württembergischen Untertanen, namentlich die ob

der Steig, wie bisher, gegen ihre „Kommerzibilien und Konſumptibilien"

Salz aus Bayern zurückführen dürften. Die Beförderung des Salzes

nach den württembergischen Salzstädeln sollte die bayerische Landſchaft

besorgen und dazu in erster Linie württembergische Fuhrleute verwenden.

Die württembergiſche Landschaft verlangte ſofort Aufhebung des „ durch

böse Ratgeber wider des Landes Privilegia angesponnenen" Vertrags .

Aber der herzogliche Geheimerat erklärte es für unnötig, den Vertrag

der Landschaft vorzulegen, und der Adminiſtrator Karl Rudolf ratifizierte

ihn probeweise auf zwei Jahre. Dennoch trat der Vertrag, über den

auch in Bayern Herrscher und Landschaft uneins waren, nicht in Kraft ;

in Württemberg erfolgte am 16. April 1739, nachdem die Landſchaft

eine sehr wehmütige" Vorstellung wegen des Salz-, Wein-, Tabak-

und Holzhandels gemacht hatte, eine Resolution, daß der Salzverkauf

den Städten und Ämtern verbleiben solle. Damit fiel der bayerisch-

württembergische Vertrag ; so siegte also in Württemberg die Landschaft
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über die Monopolgelüſte des Hofs und in Bayern behauptete die Calwer

Firma Notter & Stuber den Salzvertrieb nach Württemberg gegen-

über den Bestrebungen der Donauwörther Kompagnie und der bayerischen

Landschaft 3*) . Die Kompagnie stellte an Württemberg, das den 1737

mit ihr geschlossenen Vertrag im folgenden Jahr aufgelöst hatte, Ent-

schädigungsansprüche ; über diese wurde erst 1744 entſchieden, als Karl

Alexanders Sohn, Herzog Karl, mündig geworden war. Er erkannte

von den nahezu 50 000 Gulden betragenden Forderungen der Kompagnie

30 000 an, einschließlich von 4000 Gulden, die Hofrat Vischer, der Direktor

der Kompagnie, für sich beanspruchte ; wegen der 10000 Gulden, die ſie

dem Juden Süß gegeben hatte, wurde die Kompagnie auf deſſen Gant-

masse verwiesen, da dieses Geld turpiter datum et acceptum sei.

Durch den Ankauf von 10000 Eimern württembergischen Weins erklärte

die Kompagnie einen Verlust von 15 000 Gulden erlitten zu haben, da

sie in Franken und anderswo den Eimer um 15 Gulden billiger hätte

bekommen können 34) .

Die Besalzung 35)" Württembergs mit bayerischem Salz durch die

Firma Notter und Stuber vollzog sich nun ungestört bis in den Öster-

reichischen Erbfolgekrieg ; als in diesem Bayern durch Österreich nieder-

geworfen wurde und für das Kaisertum seines Kurfürsten schwer büßen

mußte, hörten die Salzlieferungen an Notter & Stuber auf 36). Nach-

dem jedoch nach dem Tod des wittelsbachischen Kaisers Karls VII .

dessen Sohn, Kurfürst Mar Josef, im Jahr 1745 Frieden mit Österreich

gemacht hatte, schloß seine Hofkammer mit der Calwer Firma gleich

einen Interimsvertrag auf 60 000 Salzscheiben mit 20 Kreuzern Er-

mäßigung gegenüber dem Amtspreis ; weitere 6000 Scheiben wurden

als kostenlose „ Eingabe" verwilligt ; vor der Abholung dieser 66 000

Scheiben sollte von der Legstatt Donauwörth an keinen Auswärtigen

33) Die Landschaft war der Firma nicht günſtig gesinnt, während die Hofkammer

vermutlich an ihr festzuhalten wünſchte.

34) Im Jahr 1738 hatte die Kompagnie auf den „unanſtändigen“ Vorſchlag ihres

Direktors Vischer, nur württembergische Weine einzukaufen, nicht eingehen wollen, da

die fränkischen um 1/3 wohlfeiler und den Bayern weit angenehmer als die württem-

bergischen seien. Die Kompagnie hatte in Schorndorf und in Künzelsau „Faktoren“

für den Weineinkauf (Georg Friedrich Ruoff und Anton Schmeßer) und in Ingelfingen

einen Weinunterkäufer.

35) Dieſes Wort wurde im 18. Jahrhundert allgemein gebraucht.

meist nach Flurl ( vgl . Anm. 18).

-
Das Folgende

36) Während des Kriegs war sogar fremdes Salz in das salzerzeugende Bayern

eingeführt worden ; es wurde am 4. Juni 1745 bei Strafe der Konfiskation verboten

(Manfred Mayer, Bayerns Handel im Mittelalter und der Neuzeit, S. 63).
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Salz abgegeben werden mit Ausnahme von 4000 Scheiben für die

Reichsstadt Ulm . Notter & Stuber streckten der durch den Krieg

sehr herabgekommenen bayerischen Hofkammer 100 000 Gulden vor.

In den Jahren 1746, 1748, 1752 und 1758 wurden neue Verträge

zwischen der Hofkammer und der Firma abgeschlossen, meist in Ver-

bindung mit Vorschüſſen von dieſer. Die Eingabe" fiel seit 1746 weg ;

dagegen wurde damals die Preisermäßigung auf 24 Kreuzer erhöht,

1748 aber wieder auf 22 und 1752 auf 17 Kreuzer ermäßigt;

der Kurfürst hatte anfangs nur 15 Kreuzer bewilligen wollen. Die

Firma übernahm 1752 ein Obligo von 20 000 Scheiben nebst einem

Sine-Obligo von 6000, wobei ſie ſich aber Nicht-Einhaltung des Obligos

vorbehielt für den Fall, daß der Herzog von Württemberg das bayerische

Salz durch Vergrößerung der Saline Sulz oder durch einen Vertrag

mit der biſchöflich speyerischen Saline Bruchsal verdränge ; die Hof-

kammer behielt sich den Verkauf von Salz an die von Donauwörth,

Friedberg oder Landsberg nach Württemberg zurückfahrenden Fuhrleute

vor. Auf das Bestreben der Hofkammer, Notter & Stuber von den

an Bayern grenzenden württembergischen Ämtern, in denen das bayerische

Salz keinen Wettbewerber hatte, auszuschließen, ging die Firma nicht

ein. Im Jahr 1756 mußte sie sich verpflichten, mit feinem anderen

als bayerischem Salz zu handeln ; man hoffte damals, dieses auch in

den badischen Markgrafschaften ausbreiten zu können ; der Markgraf

von Baden-Durlach gab für sein Unterland den Salzhandel frei, außer

für die Städte Karlsruhe und Durlach. Von der Weinausfuhr aus

Württemberg nach Bayern war in den Verträgen der Hofkammer mit

der Calwer Firma nicht die Rede. Zur Hebung des Weinhandels,

besonders nach Bayern und Oberschwaben, verbot aber Herzog Karl

von Württemberg am 11. Juli 1753 im Einverständnis mit seiner

Landſchaft das nicht-bayerische Salz ; doch wurde dieses Verbot bald

wieder aufgehoben. Von Zeit zu Zeit tauchte immer wieder der Gedanke

an einen „ mutuellen Salz- und Weinvertrag “ zwischen Bayern und Würt-

temberg auf: im Juli 1745 beauftragte Herzog Karl ſeine Geheimräte,

einen Plan zu einem solchen zu entwerfen ; im folgenden Jahr gab der

Cannstatter Bürgermeister Nikolai an, von einem vermutlich bayerischen

Rat Eröffnungen bezüglich des Salz- und Weinhandels erhalten zu

haben, und im Februar 1748 berichtete der schon oft genannte Hofrat

Vischer von einem angeblichen Wunsch der bayerischen Hofkammer, mit

Württemberg einen Salz-Wein-Vertrag zu schließen 37) .

37) Stuttg. Staatsarch., Geheimeratsakten I, Salz- und Weinhandel 1743-53.
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Im Jahr 175888) erlitt die Beſalzung Württembergs durch Notter &

Stuber eine jähe Unterbrechung. Am 21. Auguſt wurden nämlich die

Untertanen Herzog Karls durch ein Ausschreiben folgenden Inhalts

überrascht : Seine herzogliche Durchlaucht hätten sich „ gemüßigt geſehen“,

62 600 Zentner französischen Salzes zu übernehmen, das an Güte alles

bisher eingeführte Salz übertreffe ; die Kommunen hätten die ihnen

dem Seelenregiſter nach zukommenden Anteile daran in Cannstatt oder

Heilbronn abholen zu lassen und dann sei das Salz durch die Amt-

leute unter Zuziehung der Bürgermeister und Gerichte nach den Köpfen

der Bevölkerung zu verteilen ; der Preis eines Pfundes sei 2½ Kreuzer

und das Geld innerhalb von 4 Wochen an die Geheime Regiments-

deputation abzuliefern ; nach der Verteilung des Salzes werde der

Salzverkauf den Städten und Ämtern wieder eingeräumt werden.

Dieses Salzgeschäft, durch das der Herzog 259 311 Gulden in die

Hand bekam, scheint eine reine Finanzoperation geweſen zu ſein, hinter

welcher vermutlich des ſtets geldbedürftigen Herzogs Günſtling und böſer

Geist, Graf Montmartin, steckte 39), der seit Februar Geheimer Staats-

und Kabinettsminister war. Die Verteilung des Salzes wurde so vor-

genommen, daß auf jeden Einwohner, gleichviel welchen Alters, 14 Pfund

famen; niemand, „ nicht einmal der Geheime Staats- und Kabinetts-

minister", sollte von der Salzübernahme befreit sein ; nur zugunsten

ganz armer und kinderreicher Familien durfte ein Ausgleich mit wohl-

habenden und mit beruflich Salz verbrauchenden Personen, wie Bäckern,

38) Das Folgende (bis S. 230) namentlich aus dem Stuttg. Staatsarch., Geheime-

ratsakten I, Salzweſen 1736-66 , 1761-68, 1738-96 und 1732-68 (Nr. 50, 17 a

und b) ; dazu Flurl.

39) Die Akten darüber, wie der Herzog zu dem Salz kam, scheinen, vielleicht mit

Absicht, vernichtet worden zu sein. Die Angabe P. F. Stälins (Geſchichte der Stadt

Calw, S. 89 ), das Salz sei dem in einem Soldverhältnis zu Frankreich stehenden

Herzog statt Subsidiengeldern gegeben worden, ist offenbar unrichtig ; wäre es der Fall

gewesen, so wäre das Salz sicher auf dem kurzen, auch ſonſt für das lothringische Salz

üblichen Landweg von Straßburg durch den Schwarzwald ins Württembergiſche geſchickt

worden. Das herzogliche Salz wurde aber von Mannheim herauf auf dem Neckar

durch den Horkheimer Juden Löw Löw nach Heilbronn und Cannſtalt verſchifft . E. Adam

gibt im Herzog-Karl-Werk (herausg. vom Württemb . Geschichts- und Altertumsverein

1907, II, S. 219-—20) an, das Salz sei dem Herzog durch „zwei pfälzische Juden“

geliefert worden ; es liegt nahe, daß das die in Leimen bei Heidelberg wohnenden

Brüder Seligmann waren, mit denen Montmartin im folgenden Jahr den nachher zu

erwähnenden Salzvertrag abschloß. Die Angabe Adams, das herzogliche Salz sei gar

kein französisches, sondern Nauheimer Salz gewesen, ist wohl unrichtig, denn es wird,

auch von seiten der württembergischen Landſchaft, stets als franzöſiſches bezeichnet

(auch in späteren Jahren) .
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Metzgern, Wirten, Seife- und Lichterziehern, Schäfern und ſonſtigen

Viehhaltern stattfinden. Die Bevölkerung des Landes (ohne das Salz

erzeugende Amt Sulz) wurde auf 448 093 Einwohner berechnet 4 ") ;

die meisten Ämter hatten 4 Gulden 10 Kreuzer für den Zentner Salz

zu zahlen, die der bayerischen Grenze am nächsten liegenden, nämlich

Anhauſen, Brenz, Herbrechtingen, Königsbronn, Steußlingen, Blaubeuren,

nur 3 Gulden 55 Kreuzer, Münsingen, Urach und Juſtingen 4 Gulden.

Diese Überschwemmung des Landes mit dem herzoglichem Salz mag

den Anlaß zu der Sage gegeben haben, Herzog Karl habe einmal, um

Schlitten fahren zu können, die Straße mit Salz bestreuen laſſen. Die

Einfuhr des bayerischen Salzes wurde bis nach der Verteilung des

französischen verboten ; als sich die hiedurch schwer geschädigte Firma

Notter & Stuber deshalb in München beklagte, verbot Kurfürst May

Josef am 18. September allen Handel mit Württemberg, namentlich

die Einfuhr von württembergischen Weinen, aber auch von Zeugen,

Spigen und Eisen, bei einer Strafe von 1000 Talern sowie Einziehung

von Pferden und Wagen. Darauf antworteteDarauf antwortete Württemberg am

30. September mit einem Einfuhrverbot für alle bayerischen Erzeugnisse

und untersagte insbesondere der Firma Notter & Stuber bei 10 000

Gulden Strafe die Salzeinfuhr 41) . Aber schon im November kamen

die beiden Nachbarstaaten überein, die Sperre vom 1. Dezember an

wieder aufzuheben ; Bayern hatte übrigens mehr unter dieser gelitten

als Württemberg, namentlich wegen seiner wirtſchaftlich von Württem-

berg abhängigen Herrschaft Wieſenſteig.

Es war wohl diese rücksichtslose Behandlung ihres Salzes durch

Württemberg, die es der bayerischen Hofkammer wünschenswert erscheinen

ließ, bezüglich der bisher nur durch die Firma Notter & Stuber ge-

gangenen Besalzung Württembergs auch dessen Regierung zu binden.

Die Hofkammer, bei der das Salzwesen seit Jahren durch den tüchtigen

Hofkammerrat Franz Xaver von Stubenrauch geleitet wurde, wendete

sich wegen eines Salzvertrags an Württemberg ; sie sprach aber den

Wunsch aus, Verschleiß und Bezahlung möchten nicht unmittelbar

durch den Herzog, sondern durch einen Kontrahenten erfolgen ; vermutlich

wünschte die Hofkammer mit dem sprunghaften und willkürlichen

Herzog nichts zu tun zu haben. Stubenrauch begab sich anfangs 1759

nach Württemberg und Baden und konnte im März nach München

40) Tie bevölkertsten Ämter waren Stuttgart mit 17 698 Einwohnern in der

Stadt und 13 741 im Amt, Urach mit 22 565, Schorndorf mit 20 685 und Tübingen

mit 18 100 (ohne die Universität).

41) Münch. Hauptstaatsarch , Staatsverw . 960.
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berichten, die Verhandlung in Württemberg sei gut gegangen ; er habe

sie mit Montmartin allein geführt und dieser habe nur verlangt, daß

die Salzeinfuhr statt an Notter & Stuber an die Gebrüder Aaron

und Elias Seligmann aus Leimen in der Kurpfalz gegeben werde :

Stubenrauch fügte bei, diese Juden müßten gute Freunde haben, denn

auch der österreichische Gesandte beim Schwäbischen Kreis, Freiherr

von Widmann, habe sie empfohlen 2) . So hat es also Montmartin

veranlaßt, daß das solide Calwer Haus Notter & Stuber durch

Landfremde Juden aus dem württembergischen Salzhandel verdrängt

wurde ; im Zusammenhang hiemit stand der Übergang Württembergs

zum Salzmonopol. Am 22. August 1759 schloß Montmartin mit Aaron

und Elias Seligmann einen Vertrag auf 20 Jahre, der vom Herzog

zwei Tage darauf ratifiziert wurde. Die Seligmann sollten jährlich

150 000 Zentner Salz einführen (was weit über den Bedarf des

Landes hinausging) und sich hiebei wegen des wechselseitigen Handels

mit Bayern hauptsächlich des bayerischen bedienen, doch war ihnen auch

die Einfuhr anderen Salzes erlaubt ; von der württembergischen Saline

Sulz hatten sie jährlich 1000 Zentner zu übernehmen. Dem Herzog

sollten sie den schweren Zentner" (104 Pfund) Salz um 3 Gulden

57 Kreuzer 4½ Heller abgeben 3), ihm bei ungenügender Einfuhr

5000 Gulden bezahlen und der Landschaft ihre Afzise vergüten . Dafür,

daß sie die Salzeinfuhr allein bekamen, hatten sie dem Herzog jährlich

51 500 Gulden zu entrichten, doch bei einer Einfuhr unter 150000

Zentnern entsprechend weniger. Da die Kosten für die Neueinrichtung

des Salzwesens auf 300 000 Gulden berechnet wurden, sollte der Herzog

den Gebrüdern Seligmann ſozusagen als Betriebskapital ein „ Vorlehen“

von 190000 Gulden geben, von denen ihnen, falls der Vertrag ohne

ihre Schuld aufgelöst würde, 50 000 verbleiben sollten. Sie hatten

jährlich für 100 000 Gulden württembergische Erzeugniſſe, namentlich

Wein, Seide und Eiſen, auszuführen, die Ausfuhr von Farb-, Flachs-

und Wollwaren sowie von Mühlsteinen war ihnen jedoch unterſagt ;

bei einer Weinausfuhr unter 2000 Eimern im Jahr sollten sie eine

schwere Strafe und doppelten Zoll zahlen müssen. In einem Aus-

schreiben vom 27. August, worin als Hauptzweck des Vertrags die

"

42) Münch. Geh. Staatsarch., Schw . 518/40.

43) Also die Scheibe (112 Zentner) um etwa 5 Gulden 56 Kreuzer ; die Selig-

mann übernahmen die Scheibe in Donauwörth zu 3 Gulden 13 Kreuzer (vgl. S. 223) ,

sie hatten aber die teuere Fracht nach Württemberg zu zahlen, die nach einer Berechnung

von 1770 durchschnittlich 1 Gulden 18 Kreuzer, und die Akziſe, die 6 Kreuzer für die

Scheibe betrug.
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Emporbringung des darniederliegenden Weinhandels angegeben wurde,

gab der Herzog kund : er habe das Salzverlagswesen im ganzen Land

in eigene Verwaltung genommen ; das Salz werde auf Kosten der

Gebrüder Seligmann in die Niederlagen Cannstatt, Göppingen, Tübingen,

Lauffen, Unteröwisheim, Blaubeuren, Freudenstadt und Hornberg gebracht

und dann an die aufzustellenden herzoglichen Salzverwalter übergeben;

als Fuhrleute würden womöglich württembergische Untertanen verwendet.

Den Städten und Ämtern wurde nicht nur ihr Salzverkauf genommen,

ſondern auch wegen der Koſten der Neueinrichtung ein Zwangsanlehen

von 264 675 Gulden auferlegt, für das Verzinsung zu 5 v . H. und

möglichst baldige Rückzahlung in Aussicht gestellt wurde. Jede Haus-

haltung mußte sich für ein halbes Jahr mit Salz versehen. Am

14. Februar 1760 kam es dann mit Genehmigung des Herzogs zu

einem 20jährigen Vertrag zwischen den nunmehrigen württembergischen

Hoffaktoren Seligmann und der bayerischen Hofkammer. Die Gebrüder

Seligmann, die 30000 Gulden Kaution ſtellen mußten, verpflichteten

sich, im ersten Vertragsjahr 40 000, später jährlich 50000 Scheiben

bayerisches Salz zu beziehen ; für jede nicht abgeholte Scheibe dieſes

Obligos wurde 1 Gulden Strafe festgesetzt; doch sollten an dem Obligo

3000 Fäſſer¹¹) reiches (reichenhaller) Salz abgehen, die die Seligmann

einem besonderen Abkommen gemäß von der Memminger Salzgesellschaft

bezogen, welche ihrerseits mit der bayerischen Hofkammer ſeit alters in

einem Vertragsverhältnis stand . Der Preis des den Seligmann von

der Hofkammer zu liefernden Salzes ſollte für die ganze Vertragsdauer

3 Gulden 13 Kreuzer für die Scheibe sein (was auch Notter & Stuber

bezahlten), d . h. 17 Kreuzer weniger als der damalige Donauwörther

Amtspreis. Für 1500 Eimer einzuführenden württembergiſchen Weines

wurde der Aufschlag" (Einfuhrzoll) der bayerischen Landschaft um

2 Gulden für den Eimer (württembergischen Maßes) herabgesezt. Troh

dieses Vertrags mit den Seligmann blieb die bayerische Hofkammer

doch dauernd in einem Vertragsverhältnis mit der Firma Notter &

Stuber, da ja diese auch die Württemberg benachbarten und von ihm

eingeschlossenen Gebiete mit bayerischem Salz zu verſehen hatte.

"1

Die Entrüstung der württembergischen Landſchaft über die Eigen-

mächtigkeit Herzog Karls, die Wegnahme des Salzverkaufs von den

Städten und Ämtern, das Zwangsanlehen und die Verdrängung der

Firma Notter & Stuber durch die Juden war natürlich groß . Eine

Eingabe des größeren landſchaftlichen Ausſchuſſes berief sich auf das

44) Ein Faß reichen Salzes enthielt so viel wie 31% Scheiben halleiner Salzes.
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althergebrachte, noch 1739 und 1758 von der herzoglichen Seite aus:

drücklich anerkannte Recht der Städte und Ämter auf den Salzverkauf:

die Mißstimmung steigerte sich noch, als im Mai 1760 der Preis für

ein Pfund Salz von 2/2 Kreuzern auf 3 erhöht wurde, so daß der

Zentner nunmehr 5 Gulden kostete. Eine Eingabe der Landſchaft

berechnete den Verlust des Landes durch die neue Salzhandels - Ein-

richtung auf 232000 Gulden, abgesehen von der den verschuldeten

Städten und Ämtern auferlegten Zwangsanleihe ; zudem zog sich, wie

die Landschaft ausführte, der Weinhandel in die Reichsstädte und in

die ritterschaftlichen Gebiete, weil die Seligmann als Juden keine

Weinniederlagen in Bayern errichten durften . Die Landschaft bean-

tragte daher Aufhebung des „ Judenkontrakts " . Von herzoglicher Seite

wurde den meisten Städten und Ämtern das Recht auf den Salzverkauj,

oder doch seine Erwerbung titulo oneroso, bestritten ; auch wurde der

Sah aufgestellt, daß der Herzog vi potestatis legislatoriae zu einer

Änderung berechtigt gewesen sei, zumal da die Städte und Ämter den

Salzverkauf schlampig betrieben hätten ; schon in den 1730er Jahren

war ihnen von herzoglicher Seite vorgeworfen worden, sie hätten den

Salzhandel „schläfrig “ geführt und zum Teil „ in Vettermann-Bäslens

Absichten an wucherhafte Personen" verpachtet 45) . Übrigens erlaubte

Herzog Karl den der Reichsstadt Hall benachbarten Ämtern auf ihr

Ansuchen hin, sich mit hälliſchem Salz zu versehen, wogegen die Haller

Salzgesellschaft württembergischen Wein beziehen sollte.

Weder der Herzog noch die Gebrüder Seligmann hielten den Salz-

vertrag ein. Der Herzog verwendete die durch das Zwangsanlehen

eingegangenen 264675 Gulden für seine Kriegskasse (er beteiligte ſich

am Siebenjährigen Krieg gegen Preußen) und konnte daher den Selig-

mann das verabredete „ Vorlehen“ nicht auszahlen ; andererseits führten

diese statt 150 000 Zentnern Salz nur 60-70 000 im Jahr ein, weść

halb dann der Herzog weit weniger Konzessionsgeld erhielt, als vor-

gesehen war. Die Seligmann mußten, weil ihnen die Bauern keine

Fuhren leisten wollten, einen teueren Fuhrpark anschaffen. Die baye

rische Hofkammer war unzufrieden, weil die Seligmann, die auch mit

lothringischem und hälliſchem, vermutlich auch mit offenauer¹6) Salz

handelten, nicht ihr vertragmäßiges Quantum an bayerischem bezogen.

So herrschte auf allen Seiten Mißſtimmung. Die Zustände im württem-

45) Archiv des württ. Landtags 21. 8. 1. Vgl. Anm. 13.

46) Die Saline Clemenshall im deutschherrlichen Offenau (bei Jagſtfeld ) war 1754

durch eine Gewerkschaft gegründet worden unter Beteiligung der Calwer Häuſer Dörten-

bach und Zahn (Beschreibung des Oberamts Neckarsulm, S. 610).
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"

bergiſchen Salzweſen bildeten einen wesentlichen Teil der Beschwerden,

die von der Landschaft beim Kaiser gegen Herzog Karl vorgebracht

wurden und 1764 zu einer Klage beim Reichshofrat führten. Übrigens

wurde die Zwangsverteilung des Salzes nach und nach gemildert : im

Jahr 1762 brauchten die Städte und Ämter weniger Salz zu über-

nehmen als vorher und es wurde ihnen, während bisher schematisch

nach Perſonen ausgeteilt worden war, die Verteilung überlaſſen, ſo

daß auf Viehhaltung und dergleichen Rücksicht genommen werden konnte.

Als verschiedene Städte und Ämter baten, daß das ihnen für den an

Georgi 1764 beginnenden Jahrgang auferlegte Quantum verringert

oder eine längere Frist für die Verteilung bewilligt werden möchte,

erklärte der Herzog in einem Ausschreiben vom 7. Januar 1765 in

einlenkendem Ton : er sei nicht gemeint, seinen lieben getreuen Unter-

tanen" mehr Salz aufzudrängen, als sie brauchten ; jede Kommune

solle das ihr bis Georgi zugeteilte Quantum abholen lassen und dann

angeben, was ihr übrig bleibe. Aber die Landschaft verlangte, daß

dieKommunen mit dieser Angabe verschont werden sollten . Am 21. Januar

kam es dann zur Einsetzung einer aus herzoglichen und landſchaftlichen

Mitgliedern gemischten „ Salzdeputation " ; Vorſigender war der Geheime

Legationsrat von Volgstädt, Mitglieder Regierungsrat Kommerell, Hof-

undRentkammerexpeditionsrat Dertinger, Konsulent Hauff, Prälat Rösler,

Aſſeſſor Dann und der Calwer Bürgermeister Johann Jakob Dörtenbach,

ein Schwiegersohn des durch die Seligmann verdrängten Salzhändlers

Johann Martin Notter des Älteren. In der ersten Sitzung der

Salzdeputation gab Volgstädt, der ein Anhänger Graf Montmartins

war, bekannt, daß dieser das Gerede, der Salzvertrag wäre schon

längst aufgehoben, wenn nicht er (Montmartin) jährlich über 20 000

Gulden aus der General- Salzkasse bezöge, für eine boshafte Verleumdung

erkläre. Es kam dann zu Verhandlungen über übernahme des noch

15 Jahre laufenden Salzvertrags durch die Landschaft, wobei jedoch

eine niedrigeres Salzquantum feſtgeſeht und statt der Gebrüder Selig-

mann ein anderer Kontrahent genommen werden sollte. Diese boten

dem Herzog in einem 1766 von ihnen überreichten Sanierungsplan

aus dem Salzhandel eine jährliche Summe von 46 000 Gulden ein-

schließlich 3000 Gulden für Gehälter und 13 000 für Verzinsung des

Zwangsanlehens; die Firma Notter war 1768 bereit, dem Herzog,

falls die Salzeinfuhr ihr übertragen würde, von jeder Scheibe Salz

1 Gulden zu entrichten. Schließlich wurde im Erbvergleich" von

1770 bezüglich des Salzwesens festgesetzt, daß dieses dem Herkommen,

der Landesordnung und den Verträgen gemäß eingerichtet, der Salz-

Württ. Vierteljahrsh . f . Landesgesch . N. F. XXXIII .

"!

15
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verkauf wieder den Städten und Ämtern eingeräumt und ihnen das

Zwangsanlehen aus dem Schuldentilgungsfonds zurückbezahlt werden

solle. Von den herzoglichen Salzvorräten hatte die Landschaft ein

Viertel des jährlichen Landesverbrauchs zu übernehmen ; dieser wurde

von herzoglicher Seite auf 68 000 Zentner, von landschaftlicher auf

48000 geschätzt ; man einigte sich auf 64000, ſo daß also 16000 Zentner

um 70000 Gulden an die Landschaft übergingen. Diese scheint sich

bereit erklärt zu haben, wenn das Salzmonopol aufhöre, die bisher

von den Seligmann monatlich an die herzogliche Kriegskasse bezahlten

3000 Gulden weiter zu entrichten als Abschlag auf eine feſtgeſetzte

Erhöhung des Militärfundus .

Im Sommer 1769 hatte sich Kurfürst Mar Josef von Bayern bei

Herzog Karl bitter über die Gebrüder Seligmann beklagt, da dieſe

nicht einmal ihr 1766 auf die Hälfte (25 000 Salzscheiben) herabgeſetztes

Obligo einhielten. In Württemberg trat man nun mit der Firma

Notter in Unterhandlung, die zu einem Salzlieferungsvertrag auch bei

Freigabe des Verkaufs an die Städte und Ämter bereit war, falls der

private Salzhandel verboten werde. So schrieb denn Herzog Karl

anfangs Januar 1770 an den bayerischen Kurfürsten : da es gegen

die Seligmann auch in Württemberg Beschwerden gegeben habe, ſei

eine Änderung im Salzwesen beabsichtigt und es werde Johann Martin

Notter zu einer Verhandlung nach München kommen. Dieser **), ein

Sohn des älteren Johann Martin Notter, war der nunmehrige Haupt-

teilhaber und Leiter der Calwer Firma, die, nachdem Johann Ludwig

Stuber 1758 gestorben und der ältere Notter, wie es scheint, 1762

ausgetreten war, jetzt nicht mehr Notter & Stuber, sondern Notter

& Co. 48) hieß; sie war, schon zu Lebzeiten Stubers, auch Bankhaus "").

47) Johann Martin Notter der Jüngere (ſein Bildnis fiehe S. 227) war am

14. Dezember 1735 in Calw geboren und starb dort an einem „ Steckfluß * am

15. Januar 1802 ; am 10. November 1759 verheiratete er sich mit Maria Friederike

Justina Seybold aus Brackenheim, die am 2. Mai 1808 in Calw ſtarb.

→

48) Mitteilhaber war seit mindeſtens 1771 der Calwer Handelsmann Jakob Friedrich

Hasenmayer, der 1798 ein Guthaben von 80936 Gulden bei der Firma hatte.

49) Vgl. Anm. 19. Die Verhältnisse der Teilhaber waren recht groß ; als die

Witwe des älteren Johann Martin Notter am 21. Mai 1771 ihrem 4 Jahre vorher

verstorbenen Gatten im Tod nachfolgte, erbten ihre 3 Kinder Sibylla Agnes, Gattin

des Holzkompagnieverwandten Johann Martin Vischer, Sibylla Justina, Gattin des

Zeughandlungskompagnieverwandten Johann Jakob Dörtenbach, und Johann Martin

Notter der Jüngere je 39 445 Gulden ; beim Anteil des Sohnes waren 30 302 Gulden

Handlungskapital ; erwähnt wird ein am Markt neben dem alten Notterſchen erbautes

Haus (Teilungsinventar im Besitz von Generalkonsul Dr. Georg von Dörtenbach in

Stuttgart, der auch Notterſche Geschäftsbücher beſißt).



JOHANN MARTIN NOTTER

Johann Martin Notter

Großkaufmann in Calm, furpfalzbayerischer Hofkammerrat

getauft Calm 14. Dezember 1735, gestorben Calw 15. Januar 1802

(Stich von J. Müller nach einem Gemälde von Hetsch in Münchener Privatbesit)

15 *
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Die bayerische Hofkammer hatte 1763 und 1766 mit Notter & Co.

Verträge mit einem Obligo von 4000 und einem Sine- Obligo von 1000 Salz-

ſcheiben abgeschlossen. Jetzt kam es im Jahr 1770 zu einem neuen Vertrag,

in dem die Calwer Firma wieder ihr altes Haupt-Absatzgebiet, das Herzog-

tum Württemberg, übernahm . Der Vertrag lautete auf 7 Jahre, das

Obligo wurde auf 20 000, das Sine-Obligo auf 4000 Scheiben, der

Preis auf 21 Kreuzer unter dem Amtspreis festgesezt. Notter & Co.

übernahmen die von der Hofkammer mit 6 v. H. zu verzinſende

Seligmannsche Kaution von 20 000 Gulden und den Seligmannschen

Sondervertrag mit der Memminger Salzgeſellſchaft auf 3000 Fäſſer

reiches Salz. Sie selbst sollten nur mit bayerischem Salz handeln

dürfen und das nicht-bayerische möglichst aus Württemberg ausgetrieben

werden. Für . 1125 württembergische Eimer in Bayern gegen Salz

einzuführenden württembergischen Weins wurde ein Einfuhrzoll-Nachlaß

von 4 Gulden für den Eimer festgesezt ; nach Abrufung des Sine-

Obligos erhöhte sich das diesen Vorzug genießende Wein-Quantum auf

1250 Eimer 5 ) . So kehrten also jezt im württembergiſchen Salzwesen

etwa die gleichen Verhältnisse wieder, wie sie bis 1758 bestanden

hatten. Der Firma Notter gegenüber verpflichteten sich die württem-

bergischen Städte und Ämter zur Abnahme einer beſtimmten Salzmenge :

das von der Firma an sie abgegebene Salz ließen sie in der Regel

durch einen von ihnen aufgestellten Salzmeſſer mit einem ſehr mäßigen

Aufschlag an die Einwohner verkaufen 5¹) . Aaron und Elias Seligmann

überreichten der württembergischen Generalkaſſe noch eine Forderung

von 110 183 Gulden. Dem Herzog wurde vom Geheimerat vorgeschlagen,

den über 100000 Gulden hinausgehenden Betrag zu streichen, er be-

willigte aber den Seligmann die ganze Summe, weil sich ihr Landes

herr, Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz, nachdrücklich für sie ver-

wendete und weil sie in verschiedenen preſſanten Vorfallenheiten ſeine

(des Herzogs) höchste Intentionen zu erfüllen sich angelegen sein ließen“.

Offenbar handelte es sich hiebei um Geldbedürfnisse Herzog Karls : die

Seligmann scheinen ihm einmal 100000 Gulden auf das herzogliche

Silber geliehen zu haben 52) . Wenn die Salzjuden", wie sie genannt

50) Der Vertrag lautete auf 1 Gulden Nachlaß für 4500 bzw. 5000 bayeriſche

Eimer.

51) P. F. Stälin, Geſchichte der Stadt Calm, S. 89.

52) Die Familie Seligmann hat nachher im Salz- und Bankwesen der Pfalz

Badens, Württembergs und Bayerns noch eine große Rolle gespielt. Vom König von

Bayern wurde der aus Leimen stammende Hofbankier Aaron Elias Seligmann in

München (wohl ein Sohn eines der oft genannten Brüder Aaron und Elias) 1814

als Freiherr von Eichthal geadelt.
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wurden, der bayerischen Hofkammer die hohe Geldstrafe, die in ihrem

Vertrag für Nicht-Einhaltung des Obligos festgesetzt war, nicht ent=

richten mußten, so verdankten sie dies der Verwendung ihres Gönners,

des Herzogs Karl.

Nach Rückgabe des Salzverkaufs an die württembergiſchen Städte

und Ämter bot dieſen die Salinenverwaltung in Dieuze freie Lieferung

lothringischen Salzes bis zum Rheinhafen Schröck (jezt Leopoldshafen)

bei Karlsruhe an ; dann übertrug (noch im Jahr 1770) dieſe Salinen-

verwaltung den Alleinverkauf ihres Salzes nach Württemberg dem

badischen Kammerrat Lidl in Pforzheim, während bisher das lothrin-

gische Salz von jedermann in Dieuze oder Straßburg hatte gekauft

werden können . Notter & Co. riefen den Beistand Herzog Karls

gegen Lidl und das lothringiſche Salz an zugunsten des bayerischen,

das sie als beſſer und gesünder für Menschen und Vieh bezeichneten ;

es war aber teuerer als das lothringische und hällische. Auf Ver-

anlaſſung der Firma Notter erneuerte Herzog Karl am 6. Dezember

1771 ſein 1753 erlassenes Verbot des nicht-bayerischen Salzes 53),

wobei er das lothringiſche, das nauheimer und das hälliſche Salz

als ringhaltig" bezeichnete. Dieses Verbot führte aber zu einem

Zuſammenstoß des Herzogs mit der Landſchaft ; diese fürchtete näm-

lich, diesmal offenbar mit Unrecht, der Herzog wolle wieder zu seiner

früheren Eigenmächtigkeit zurückkehren, und drohte mit einer neuen

Beschwerde in Wien. Daraufhin nahm der Herzog anfangs 1772

das Verbot des nicht-bayerischen Salzes zurück und gab die Er-

flärung ab, daß er keineswegs beabsichtigt habe, in Ansehung des

freien Salzhandels der Kommunen ohne Zuziehung der Landschaft

etwas zu verfügen. Johann Martin Notter reiste dann im Frühjahr

im Einverständnis mit dem Herzog nach Dieuze, um durch einen

Vertrag mit der dortigen Salinenverwaltung den Vertrieb des

lothringischen Salzes nach Württemberg in seine eigene Hand zu

bekommen ; er erreichte aber dieses Ziel, das übrigens gegen seinen

bayerischen Vertrag verstoßen hätte, nicht . Auf seine Anregung hin

wollte man dann in Stuttgart Lidl seinen Salzhandel nach Württem-

berg als einem Ausländer verbieten, unterließ es aber schließlich,

vermutlich aus Angst vor Frankreich, deſſen Gesandter, Marquis de

Clauſonette, sich mit der Dieuzer Salinendirektion hinter Lidl stellte.

Übrigens war dieser, der früher beim Floßgeschäft aus den Neuen-

bürger und Freudenstädter Waldungen nach Holland eine leitende Rolle

53) Vgl . S. 219.
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gespielt hatte 54), als Neuenbürger ein geborener Württemberger und

stand in Handelsgemeinschaft mit dem Kaufmann Viſcher in Vaihingen

an der Enz. Aus Altensteig wurde gegen lothringisches Salz Harz

ausgeführt; der dortige Löwenwirt und Salzbeständer Christof Daniel

Claiß mußte aber das Faß Salz 55) von Lidl angeblich um 1½ Gulden

teuerer übernehmen als früher bei direktem Einkauf in Straßburg.

Während des Verbots des nicht-bayerischen Salzes hatten die Ämter

Beilstein, Winnenden, Großbottwar und Murrhard gebeten, das für

sie weit billigere hällische Salz weiter gebrauchen zu dürfen ; das Amt

Möckmühl wünschte hälliſches, wimpfener, offenauer oder weißbacher 5 ),

das Amt Gochsheim lothringer oder bruchsaler Salz. Der Notteriche

Vertrag mit der bayerischen Hofkammer 57 ) wurde 1776 bis zum

1. Juli 1781 verlängert ; das Obligo wurde auf 25000 Scheiben,

das Weinquantum mit Einfuhrzoll-Nachlaß auf 1250 Eimer festgesetzt.

Für die ersten 10000 Scheiben des Obligos bewilligte die Hofkammer

eine Ermäßigung von 30 Kreuzern gegen den jezt 4 Gulden 11 Kreuzer

betragenden Amtspreis ; bei den zweiten 10 000 steigerte sich dieſe

Ermäßigung auf 55 Kreuzer, bei den letzten 5000 auf 1 Gulden

9 Kreuzer ; dieſe außerordentlich hohe Ausfuhrprämie sollte der Firma

Notter den Wettbewerb mit dem lothringischen Salz im weſtlichen

Württemberg und in Baden-Durlach ermöglichen. Im Jahr 1777

wurde der Calwer Firma zum erstenmal probeweise von der Hofkammer

erlaubt, den nach Augsburg kommenden württembergischen Fuhrleuten

für ihre Rückfracht Anweisungen auf reiches Salz nach Friedberg zu

geben. Die Firma Notter hatte, seit der Salzkontrahent der Hofkammer

für Franken, Georg Friedrich Dittmer in Regensburg, 1769 auch die

Gebiete von Ellwangen, Mergentheim und Heilbronn (ſpäter auch das

von Öttingen) 58) zu beſalzen übernommen hatte, öfter Zuſammenſtöße

mit ihm ; so beklagte sie sich 1774 bei der Hofkammer, daß von der

Reichsstadt Heilbronn aus dittmersches Salz mit Frachtbegünstigungen

ins Württembergische gehe zum Schaden des Notterſchen Abſazes.

54) P. F. Stälin, Geschichte von Calw, S. 73.

3 -

55) Das Lothringische Faß enthielt .in der Regel 1 muid, es gab aber auch Fässer

zu 1½ und zu 4 muid ; ein muid war 21-22 württembergiſchen Simri, die bayeriſche

Scheibe Salz (etwa 112 Zentner) 51/2-6 württembergischen Simri .
=

56) Die Sole von Niedernhall wurde seit 1590 nach Weißbach geleitet (Beſchrei-

bung des Oberamts Künzelsau, S. 856).

57) Das Folgende nach Flurl.

58) Das öttingisch -wallersteiniſche Gebiet war vor 1760 eine Zeitlang durch den

württembergischen Hofkammerrat Johann Mühlschlegel mit Halleiner Salz versehen

worden (Flurl, S. 57).
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Im Jahr 1781 lief der Vertrag der bayerischen Hofkammer mit

Notter & Co. ab. Diese betrieben den Salzhandel aufs angelegent-

lichste, dagegen kümmerten sie sich nicht viel um den Weinhandel, so

daß dieser zumeist den Fuhrleuten überlassen blieb und immer mehr

zurückging. Der Weinhandel 5"), den Herzog Karl 1753 „ ein edles

Kleinod seines angestammten Herzogtums " nannte, lag aber der würt-

tembergischen Landſchaft ſehr am Herzen ; so tauchte anfangs 1780 bei

der Landschaft der Gedanke auf, zur Wiederemporbringung des Wein-

handels selbst mit Bayern wegen eines Salz -Wein-Vertrags in Ver-

bindung zu treten . Die Gründe für den Rückgang der württembergi-

ſchen Weinausfuhr nach Bayern und Oberschwaben waren mannigfacher

Art. Daß in Bayern seit dem Spaniſchen Erbfolgekrieg viel fränkischer

Wein aus der wertheimer Gegend eingeführt wurde und daß zur Zeit

der Donauwörther Kompagnie der württembergiſche ſehr unbeliebt war,

wurde schon erwähnt ; während des Seligmannſchen Salzkontrakts ging

die Weineinfuhr aus Württemberg noch mehr zurück . Man hatte in

einzelnen württembergischen Weinorten, z . B. in Rohracker, angefangen,

ausgiebige, aber geringe Traubensorten wie die sog. Putscheren (Tokajer)

anzupflanzen ; noch schlimmer war die vielfach im Württembergischen,

aber auch in der Reichsstadt Eßlingen, eingeriſſene Unfitte, den Wein

mit Obstmoſt zu vermischen ; dadurch litt der Ruf des württembergischen

Weins und sein Absah, namentlich nach den Klöstern ; so zogen die

Kapuziner in Günzburg geringen österreichischen Wein dem württem-

bergischen vor. Gefährlich für diesen war auch der Wettbewerb des

Weins der Reichsstädte Heilbronn und Eßlingen und einiger ritter-

schaftlicher und geistlicher Orte ; in diesen Gebieten wurde nicht nur

eigenes Gewächs nach Bayern verkauft, sondern auch junger württem=

bergischer Wein aufgekauft und später als alt mit Gewinn ausgeführt ;

in dem kleinen Franziskanerhospiz zu öffingen (bei Waiblingen) ſoll

sich ein Keller für 2000 Eimer Wein befunden haben, aus dem sich die

oberschwäbischen Klöster versahen, statt wie früher im Württembergischen

einzukaufen. Der Heilbronner Wein galt in München als weit vor-

züglicher" als der württembergische, der oft so verfälscht wurde, „daß

man sich um der Gesundheit willen scheuen mußte davon zu trinken“ .

Heilbronn führte viel Wein, angeblich mehr als ganz Württenberg, nach

"

59) Das Folgende (bis S. 237) nach Stuttg. Staatsarch., Geheimeratsakten I,

Handelsverh. mit Pfalz-Bayern 1780-97 (hier in 117 über die Lage des Weinhandels

die Berichte Abels vom 13. Mai und 17. Juni 1780, dazu die in Anm. 3 erwähnten

Gedanken Elsäßers) und 1781-83 ; Geſandtſchaftsakten I, Ber. aus München 1780–93 ;

Archiv des württ. Landtags 21. 8. 5-7 (Pfalz-Bayern, Handelstraftate) .
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Bayern aus, z. T. infolge seines ſeit 1769 beſtehenden günſtigen Salz-

Wein-Vertrags mit Dittmer in Regensburg 60), der selbst für den Abſay

des Heilbronner Kontraktweins " in Bayern zu sorgen hatte. Aber

auch der sonstige Heilbronner Wein war dort billiger zu haben als

der württembergische, weil die Heilbronner Erzeuger den Wein direkt nach

Bayern verkauften, während der württembergische durchZwischenhändler in

Augsburg, Dillingen, Kaufbeuren und Memmingen verteuert wurde. Der

Rentkammer-Expeditionsrat Elsäßer erklärte die Anlage der Straße zwiſchen

Heilbronn und Cannstatt für einen großen staatswirtschaftlichen Fehler"

Württembergs, weil durch sie die Ausfuhr des Heilbronner Weins

nach Bayern erleichtert worden sei ! Die bayerischen Einfuhrzölle für

Wein waren außerordentlich hoch ; der „ landschaftliche Aufschlag", eine

urſprünglich herrſchaftliche 6¹), 1728 an die Landſchaft abgetretenen Abgabe,

betrug 12 Gulden für den württembergischen Eimer, die 1778 einge-

führte herrschaftliche „Kammeralakziſe " ebenfalls 12 Gulden. Dieſe

wurde als „ tödlicher Stoß“ für die württembergische Weinausfuhr nach

Bayern bezeichnet ; denn da der Wein der seit 1777 mit Bayern ver-

einigten Kurpfalz durch Kurfürst Karl Theodors Kommerzialedikt vom

23. September 1778 von der Akzise befreit war und auch der öster-

reichische und der tiroler Wein nur den landschaftlichen Aufschlag zu

zahlen brauchten, so wurde der ohnedies teuere württembergische zum

Wettbewerb unfähig. Zwar hatten die gegen Salz mit Notterſchen

Bescheinigungen nach Bayern gehenden württembergischen Kontraft-

weine", wie die heilbronner, eßlinger und hochſtiftlich würzburgschen

Kontraktweine 62), vom landschaftlichen Aufschlag nur 8 Gulden statt

12 zu entrichten ; aber diese Vergünstigung galt nur für 1250 Eimer

von Württemberg und nur für denjenigen Kontraktwein, der direkt

(nicht durch Zwischenhändler) nach Bayern ging. Was also durch

zweite Hand oder nicht als Kontraktwein in Bayern eingeführt wurde,

hatte den außerordentlich hohen Zoll von 24 Gulden 63) für den Eimer

60) M. v. Rauch, Heilbronn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Hiſtor.

Verein Heilbronn 1909), S. 54-55.

61) Der nachher zu erwähnende Landschaftssekretär Abel gab 1781 an, der Auf-

schlag sei 1709 durch den kaiserlichen Generalgouverneur Graf von Löwenstein einge-

führt worden.

62) Heilbronn konnte 300, Eßlingen 70 Eimer als Kontraktwein in Bayern einführen.

63) Da die beiden Abgaben eigentlich je 3 Gulden auf den bayerischen Eimer

betrugen und der württembergischen Eimer nicht, wie man gewöhnlich rechnete, genau

4 bayerische, sondern etwas mehr betrug, so wurde für beide Abgaben zuſammen an

einzelnen Orten Bayerns bis zu 26½ Gulden vom württembergischen Eimer verlangt,

in München jedoch 24 Gulden.
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zu entrichten, während der Durchschnittspreis des Weines am Erzeu=

gungsort etwa 20 Gulden betragen haben mag. Zudem gab sich der

nunmehrige Kurfürst von Pfalzbayern, Karl Theodor, große Mühe,

die von der Akzisſe befreiten Weine der Pfalz, seines geliebten Stamm-

landes, in Bayern einzuführen ; er ließ sie in seinem Münchener Hof-

keller ausschenken und auch seine pfälzischen Miniſter waren meist an

der pfälzischen Weineinfuhr beteiligt ; in München, Dachau und Donau-

wörth befanden sich Lager von pfälzischen Weinen, das der Firma

Maubuisson und Co. soll einen Wert von 60 000 Gulden gehabt haben ;

die Bayern fanden aber an den pfälzischen Weinen wenig Geschmack.

Dittmer von Regensburg vertrieb die würzburger und heilbronner

Kontraktweine in Bayern ; Tiroler wurde viel getrunken und der Ver-

brauch des namentlich in Oberbayern beliebten österreichischen Weines

ſoll sich auf 4000 württembergische Eimer im Jahr gesteigert haben ;

auf der neu angelegten Dauphinestraße drang der sehr wohlfeile

elsässische Wein 64) bis Oberschwaben und Augsburg vor, weniger der

Markgräfler ; dieſer ſowie breisgauer und elsässischer Wein wurden

übrigens auch in den württembergiſchen Ämtern Sulz, Balingen, Ebingen

und Rosenfeld getrunken.

Die mißlichen Weinausfuhrverhältnisse bewogen die württembergische

Landschaft, im Frühjahr 1780 ihren Sekretär Konrad Abel wegen des

Salz und Weinhandels nach München zu schicken ; den Vorwand zu

dieser Sendung bot ein Liquidationsgeschäft aus der Zeit des Öster-

reichischen Erbfolgekriegs . Abel bekam nachher auch von Herzog Karl

Vollmacht, doch wurde ihm von herzoglicher Seite Vorsicht bei seiner

Verhandlung mit Bayern anempfohlen und etwaige Abmachungen von

der Genehmigung des Herzogs abhängig gemacht. Daß gerade Abel 65)

von der Landschaft zu dieser Sendung ausersehen wurde, verdankte er

vermutlich nicht nur seiner Intelligenz und Gewandtheit, sondern auch dem

Einfluß seines Schwiegervaters, des Landſchaftsadvokaten und Hofrats

Stockmayer; dieſer plante nämlich mit anderen Landſchaftsmitgliedern,

die künftige Führung des Salzhandels statt an die Firma Notter an

das Haus Vogel & Co. in Mühlhauſen (im Elſaß) zu übertragen, und

schloß am 31. März 1781 mit dessen Inhaber, dem Mülhausener Rats-

herrn Samuel Vogel, der eine Stahlfabrik in Ludwigsburg hatte, ein

Abkommen, daß Vogel 1 Gulden Proviſion von jeder Scheibe Salz, er

64) Dieser kostete am Erzeugungsort nur 1/3 des württembergiſchen ; die Wein-

händler konnten im Elsaß die Trauben am Stock kaufen.

65) Der namentlich durch seine Vertretung der württembergischen Landſtände in

Paris bekannte Diplomat, später hanseatischer Miniſterreſident dort.
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(Stockmayer) und seine Kinder aber 14 des ganzen Nuzens bekommen

sollten ; als großer Weinbergbesizer war Stockmayer auch an der Wein-

ausfuhr interessiert. Vogel reiste mit Wiſſen der Landschaft „zur Unter-

stützung Abels" ebenfalls nach München. Dort stand noch der Geheime-

rat von Stubenrauch 66) an der Spize des Salzweſens, der einer handels-

politischen Annäherung Bayerns an Württemberg günstig gesinnt war.

Bayern mit seinem Salz und Württemberg mit seinem Wein waren

eigentlich aufeinander angewieſen ; Bayern hatte infolge eines 1781 mit

dem Erzstift Salzburg abgeschlossenen neuen Salzvertrags künftig ſtatt

800 Pfund 67) halleiner Salz jährlich 900 Pfund, d . h . 216000 Scheiben,

zu übernehmen und dieses Mehr von 100 Pfund oder 24000 Scheiben

mußte untergebracht werden. Böhmen war dem bayerischen Salz seit

1706 verſchloſſen, ſoweit dieſes nicht auf dem Weg des Schmuggels ein-

drang; Tirol hatte in Hall im Inntal, Oberösterreich in Gmunden

eigenes Salz ; die Schweiz wurde, soweit sie nicht tiroler oder franzö

sisches Salz bezog, von Bayern mit reichem Salz versehen ; so blieb

für die Ausfuhr des halleiner Salzes nur Franken übrig, wo aber

der Markgraf Karl Alexander von Brandenburg das bayerische Salz

in der Markgrafschaft Bayreuth 1779 zugunsten des preußiſchen von

Halle verboten hatte, und Schwaben, wo das Herzogtum Württemberg

das bedeutendste Territorium und für Bayern bequem gelegen war.

Württemberg hätte an sich auch hällisches, lothringer oder tiroler Sal

gebrauchen können ; aber für die württembergische Weinausfuhr kamen

Lothringen und Tirol gar nicht und die Reichsstadt Hall nur in ganz

geringem Maß in Betracht; so blieb für Württemberg nur Bayern

als Salzausfuhr- und zugleich Weineinfuhrland übrig. Württemberg

wünschte von Bayern Zollherabsetzung für ſeine Weine und womöglich

billigeres Salz zu bekommen, Bayern wünschte, da die Salzpreiſe über-

all stiegen, Erhöhung des Salzpreiſes und des württembergiſchen Obligos.

Um günstige Bedingungen zu bekommen, redete Abel in München von

einem Salzvertrag Württembergs mit Frankreich oder mit Österreich,

das damals eine Niederlage für tiroler Salz am Bodensee errichten

wollte als Gegengewicht gegen die von Bayern 1755 in der Reichsſtadt

Buchhorn (jezt Friedrichshafen) angelegte Niederlage für reiches Salz

aus der 13 Schweizer Kantone versehen wurden ; Abel reiste sogar zum

Schein nach Wien. Andererseits sollten die durch Vogel gehenden Ver-

handlungen Bayerns über einen Salz-Wein- Vertrag mit Baden-Durlach.

66 ) Vgl. S. 221.

"67) Ein Pfund Salz“ betrug 8 Schilling zu 30 Stück, Scheiben oder Kufen ; ale

enthielt 1 Pfund Salz 240 Scheiben („Salzkoder“ im Münch. Kreisarch . GR 1267).
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deſſen Markgräfler 16 Gulden Zollnachlaß bekommen sollte, vielleicht

nur als Druckmittel gegen Württemberg dienen. Vogel, dessen Firma

mit der Dieuzer Salinenverwaltung in einem Vertragsverhältnis stand,

machte Abel etwas phantaſtiſche Vorschläge, so über Versehung der

Schweiz mit lothringer Salz vom südlichen Württemberg aus ; das Ver-

hältnis zu Vogel wurde Abel mit der Zeit peinlich und die württem=

bergische Landschaft kam von ihrem Plan, ihn an Stelle der Firma

Notter mit der Salzeinfuhr zu betrauen, zurück, zumal da Vogel in

München durch Taktlosigkeit anstieß 6 ) ; auch wünschte Herzog Karl an

der Firma Notter festzuhalten.

Die Einigung zwiſchen Pfalzbayern und Württemberg über den

wechselseitigen Salz- und Weinhandel erfolgte im Zuſammenhang mit

einer allgemeinen handelspolitiſchen Einigung beider Staaten. In Bayern

wünschte man nämlich die seit 1777 unter dem gleichen Herrscher stehende

Pfalz wirtschaftlich enger mit Bayern zu verbinden, und zu diesem Zweck

tauchte ein namentlich durch Stubenrauch vertretener Plan auf : der für

die süddeutsche Wirtschaft außerordentlich wichtige, den Rhein herauf-

kommende Zug der holländischen und englischen Kolonialwaren, der

bisher großenteils das Maintal hinauf nach Nürnberg und Regensburg

gegangen war, sollte in die Pfalz und von Mannheim den Neckar hinauf

an die Donau und nach Bayern gelenkt werden 69) . Für Württemberg,

das dann Durchgangsland für den pfälzisch-bayerischen Verkehr werden

mußte, bot dieſer Plan große wirtschaftliche Aussichten und Abel unter-

stüßte ihn daher in München angelegentlich gegen allerhand Gegner,

namentlich die pfälzischen Berater des Kurfürsten und die Anhänger der

Mainlinie, wie Dittmer in Regensburg . Württemberg konnte, da ſeine

Mitwirkung bei der Durchführung des bayerischen Plans notwendig war,

an Pfalzbayern Forderungen stellen : dieſes mußte ihm eine schon im

Bau befindliche Handelsstraße von Nürnberg über Hall und Heilbronn

nach Sinsheim-Mannheim einer- und Bretten-Straßburg andererseits

zum Opfer bringen und der württembergischen Weineinfuhr in Bayern

entgegenkommen. Bei diesen beiden Zugeständnissen war nicht Bayern

der gebende Teil, sondern die Pfalz, die die „ Untere Nürnberger Straße"

längst geplant hatte und durch Erleichterung der württembergischen Wein-

einfuhr in Bayern ihre eigene gefährdet sah.

Als erster von mehreren pfalzbayerisch-württembergischen Handels-

verträgen wurde am 8. August 1781 in München durch den Geheimen.

68) Er schlug einmal Verpfändung des pfälzischen Oberamts Bretten vor .

69) M. v. Rauch, Ein Rhein-Neckar-Donau-Verkehrsplan im 18. Jahrhundert, Würt-

tembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte 1916, S. 489-522.
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"Staatsrat Freiherr von Castell und Abel ein Präliminarvertrag 7")"

zwischen den beiden Herrschern samt ihren Landſchaften abgeſchloſſen,

der die Salz- und Weinverhältnisse regelte. Württemberg erreichte, daß

alle württembergischen Neckarweine bei der Einfuhr in Bayern, die Ober-

pfalz und die Neuburg-Sulzbachschen Lande von der 12 Gulden für

den Eimer betragenden Akziſe befreit wurden ; dagegen ſollte die Akziſe

von den übrigen Neckarweinen, also namentlich von denen Heilbronns

und Eßlingens, weiterhin bezahlt werden und im April 1783 wurde

die Afzise-Freiheit der pfälzischen Weine aufgehoben . Gegen dieſen Erfolg

Württembergs wog es nicht schwer, daß der bayerische landſchaftliche

Aufschlag, der bisher für 1250 Eimer württembergischen Kontraktweins

bei direkter Lieferung statt 12 Gulden nur 8 betragen hatte, nunmehr

für sämtliche württembergischen Weine 12 Gulden betragen sollte. Der

Kurfürst von Pfalzbayern verpflichtete sich, der württembergischen Land-

ſchaft zur Hebung der Weinausfuhr nach Bayern jährlich 8000 Gulden

zu entrichten ; dieſe Summe wurde zu Prämien von 5 Gulden auf den

Eimer für diejenigen bayerischen Weinkäufer (auch Klöster und ſonſtige

Körperſchaften) verwendet, die den Wein von württembergiſchen Privat-

leuten (also nicht von Gemeinden oder Körperschaften) bezogen 71). Tie

Notterschen Faktoren ſollten für Salzrückfuhren der Weinfuhrleute ſorgen.

Bezüglich des Salzweſens beſtimmte der Vertrag, daß das bayeriſche

Salz in Württemberg vom Einfuhrzoll und der landschaftlichen Akzise

frei sein solle, das nicht-bayerische Salz aber nicht ; auch versprach

Württemberg, gegen den Hauſierhandel mit hälliſchem und anderem

fremden Salz einzuschreiten ; das nach der Pfalz gehende bayerische Salz

(Bayern plante damals, die Pfalz mit seinem Salz zu versehen) 72) wurde

vom württembergischen Durchgangszoll befreit. Die genaueren Beſtim-

mungen über die bayerische Salzlieferung nach Württemberg regelte ein

am 31. August 1781 zwischen der bayerischen Hofkammer und der Firma

Notter geschlossener Vertrag, der bis 31. Dezember 1795 gelten sollte .

Das Obligo wurde wieder auf 25000 Scheiben festgesetzt oder, da

Bayern damals zu einer andern Art der Verpackung überging, auf

70) Gedruckt bei L. T. Spittler, Urkunden und Akten zur neueſten wirtembergiſchen

Geschichte II (Göttingen 1796) , S. 82-91.

71) Im Jahr 1799 erhielten die württembergiſchen Geheimeräte Fiſcher und Auten-

rieth aus der Weinerportationsprämienkaſſe“ 400 und 300 Gulden."

72) Der Transport erwies sich dann als zu teuer. Im Jahr 1779 dachte

Bayern sogar an Salzausfuhr nach dem Niederrhein, wo Salz aus Holland und aus

dem preußischen Westfalen gebraucht wurde (Münch. Hauptſtaatsarch., Staatsverwaltung

1638) .
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32000 „ eingeſchlagene Fuderſtöcke“ 7³) ; das Salz ſollte „ gewährleistetes

Kaufmannsgut“ ſein ; die der Firma früher gegenüber dem Amtspreis,

der jetzt 4 Gulden 20 Kreuzer 74) betrug, gewährte Preisermäßigung and

ſonſtige Erleichterungen fielen außer einem „ Fracht-Supporto" weg, da-

gegen erhielt sie, wie auch Dittmer in Regensburg, nun eine „ Handels-

proviſion“ von 16 v. H. vom Preis des durch sie abgenommenen Salzes ;

die Verzinsung ihrer Kaution wurde von 6 auf 4 v . H. herabgeſeht.

Der Salzhandel sollte von der Firma Notter nur in württembergischen

Orten, namentlich Stuttgart und Ludwigsburg, in den herzoglichen Salz-

städeln betrieben werden. Die innerhalb Württembergs oder an seiner

Grenze liegenden Reichsstädte durften nur so viel Salz erhalten, als

zu ihrem eigenen Gebrauch nötig war ; das richtete sich gegen Heilbronn

und Eßlingen, deren besondere Salz-Wein-Verträge mit der bayerischen

Hofkammer nicht erneuert wurden ; die bisher von Dittmer an Heilbronn

zu liefernden 2000 Scheiben 75) gingen auf die Firma Notter & Co.

über ; die Lieferung des von Eßlingen aus Bayern bezogenen Salzes

hatten die eßlinger Salzpächter schon früher der Firma Notter über-

tragen 76). So hatte alſo jezt ein Eimer heilbronnner oder eßlinger

Wein nicht nur bei der Einfuhr in Bayern 17 Gulden mehr zu zahlen

als ein württembergiſcher 77), ſondern die beiden Reichsſtädte verloren

auch das bayerische Salz, die bisherige Tauſchware gegen ihren Wein ;

bald mußten denn die Heilbronner sehen, daß ihre Weinabnehmer aus

Bayern nunmehr ihren Bedarf in Weinsberg und sonst im Württem-

bergiſchen deckten. Die beiden Reichsstädte waren natürlich machtlos

gegen die Maßregeln der großen Territorien ; Dittmer machte im Ein-

verſtändnis mit Heilbronn vergebliche Versuche, seine Salzlieferung dort-

hin zurückzuerhalten ; die Firma Notter hatte übrigens an der Besalzung

Heilbronns Verlust wegen des Wettbewerbs des Salzes aus dem nahe-

gelegen Hall. Der Salz- Vertrag der bayerischen Hofkammer mit der

Reichsſtadt Ulm bzw. mit der dortigen Salzgesellschaft wurde 1783 mit

einem Obligo von 8000 Scheiben halleiner Salz erneuert. Württem-

berg traf im Oktober 1781 ein Abkommen mit der Reichsstadt Mem-

73) Kegelförmiger Salzstock, der dieſe Geſtalt durch „ Einstoßen“ erhielt ; ein halleiner

Fuderſtock enthielt nach seiner Trocknung 115 Pfund, ein reichenhaller 54 Pfund Salz

(Salzkoder im Münch . Kreisarch. GR 1267) .

74) Für die Scheibe oder 3 Gulden 45 Kreuzer für den Fuderstock.

75) Tatsächlich hatte er viel mehr dort abgeſeßt.

76) Ohne Wiſſen des Rats ! (Eßlinger Stadtarchiv, Salzhandel 105/156 und Kur-

bayern 295/410 .)

77) Um 12 Gulden mehr wegen deſſen Akziſefreiheit und um 5 Gulden wegen

der Prämie.
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mingen, deren Salzgeſellſchaft von der Hofkammer jährlich 19 000 Fäſſer

(95 000 Zentner) reiches Salz bezog ; hievon sollte ein Teil nach Würt-

tenberg geliefert werden und die Reichsstadt dafür die württembergiſche

Weineinfuhr in Memmingen befördern ; die den bayerischen Wein-

abnehmern zuteil werdende Prämie von 5 Gulden auf den Eimer er-

hielten aber die memmingischen nicht ; den memmingisch-württembergischen

Salz-Weinhandel beſorgte die Firma Notter 78) . Johann Martin Notter

erhielt Ende 1783 ohne sein Zutun von Kurfürst Karl Theodor den

Titel eines wirklichen pfalzbayerischen Hofkammerrats ; zu gleicher Zeit

wurde Abel, der alle Handelsverträge Württembergs mit Bayern ab-

geschlossen hatte, von Herzog Karl zum herzoglichen Mitglied der Salz-

deputation ernannt und im Inli 1784 zum Hof- und Legationsrat .

Da im Zusammenhang mit der bayeriſch-württembergiſchen Handels-

einigung die Stadt Lauingen an der Donau neben Cannstatt am Neckar

zu einem bevorrechteten Speditionsort für den Rhein-Neckar-Donau-

Handel gemacht wurde, so wurde Lauingen nun (neben Donauwörth)

auch Legstatt für das aus Bayern nach Württemberg gehende Salz ;

Notter & Co. hatten dies übrigens schon 1780 bei der bayerischen

Hofkammer beantragt. Für das Jahr 1784 erhielten ſie von dieſer durch

ein besonderes Abkommen um den billigen Preis von 100 000 Gulden

60 000 Zentner Salz zugewiesen, mittelst deren sie verſuchen ſollten, das

lothringische Salz aus Baden zu vertreiben ; zu dem gleichen Zweck

teilte ihnen die Hofkammer 1786 10000 Faß reiches Salz aus der Leg-

statt Friedberg zu . Württemberg gewährte dem nach Baden gehenden

bayerischen Salz Freiheit vom Durchgangszoll. Nachdem Baden-Durlach

1787 mit der bayerischen Hofkammer und deren Kontrahenten Clais

in Winterthur einen 17jährigen Vertrag auf Lieferung von jährlich

3000 Fässern reichen Salzes abgeſchloſſen hatte 79), scheint deren Zu-

führung der Firma Notter übergeben worden zu sein.

Die Hofkammer machte mit dem Salzwesen keine guten Geſchäfte ;

im Jahr 1788 wurde daher die „Handelsproviſion “ der Firma Notter

von 16 v. H. auf 10 v. H. und die Dittmers auf 11 v. H. herunter-

gesezt ; Notter & Co. ' riefen gegen diese bayerische Maßregel die Hilfe

Herzog Karls an, der sich aber nicht einmischen wollte. Im Jahr 1789

bezogen Notter & Co. 21873 Fuderstöcke über ihr Obligo ; in der

Pfalz war im Dezember dieses Jahres wegen denen franzöſiſchen Re-"

78) Stuttg. Staatsarch. , Geheimeratsakten I, Handelsverh. mit Pfalz-Bayern_1780

bis 1797 ; Münch. Kreisarch. MF 251/33.

79) Um jährlich 39000 Gulden, doch ſollten 50 000 im voraus bezahlt und zu 5 v. H•

verzinst werden (Münch. Kreisarch. M. F. 252/50).
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volutionen“ von nirgends her Salz zu bekommen, so daß die Mann-

heimer Firma Schmalz, Aaron Seligmann & Co., die 1783 für 25 Jahre

die pfälzischen Salinen gepachtet 89) und die Besalzung der Pfalz über-

nommen hatte, sich von der Hofkammer zur Steuerung der höchſten

Not“ 2000-2500 Zentner bayerischen Salzes erbat ; die Hofkammer

bewilligte 1500 Zentner 1) . Auch 1791, 1792 und 1795 bezogen Notter

& Co. bedeutend mehr als ihr Obligo ; im Jahr 1795 konnte ihnen

die Hofkammer trotz der Verwendung Württembergs nicht so viel Salz

abgeben, als sie wünschten ; die früher oft schwer anzubringenden Salz-

vorräte Bayerns waren nämlich, hauptsächlich wohl durch den infolge

der großen Heereszüge des ersten Koalitionskriegs gesteigerten Bedarf,

aufgebraucht, obwohl Bayern seit 1783 in Reichenhall und Traunstein

große Neubauten und Verbesserungen gemacht und dadurch seine Aus-

beute an reichem Salz bedeutend vergrößert hatte ; im Jahr 1794 über-

nahm es auch die Verwaltung der Berchtesgadener Salinen . Wegen

der großen Kriegsausgaben war 1794 vorübergehend von der Über-

nahme eines pfalzbayerischen Anlehens von 1 Million Gulden durch

Notter & Co. die Rede ; im Jahr 1784 hatte die Firma, dem Beiſpiel

Dittmers und der Reichsstadt Memmingen folgend, dem damaligen

pfalzbayerischen Thronfolger, Herzog Karl von Pfalz-Zweibrücken, 20 000

Gulden vorgestreckt. In den Jahren 1795 und 1796 wurde der Notterſche

Vertrag mit der bayerischen Hofkammer je um 1 Jahr verlängert ; auf

längere Zeit wollte sich diese bei den unsicheren politiſchen Verhältnissen,

die auch den weiteren Vertrieb des halleiner Salzes durch Bayern

fraglich erscheinen ließen, nicht einlassen. Im Jahr 1798 erfolgte eine

Verlängerung bis 31. März 1800, wobei sich Pfalzbayern von der

Firma Notter 100 000 Gulden zu 5 v . H. (nebſt Provision von 4 v . H.)

vorstrecken ließ. Die Handelsprovision " für Notter & Co. wurde"

80) Dort waren hauptsächlich die Salinen Kreuznach und Dürkheim ; das Pacht-

geld betrug jährlich 120000 Gulden. Ein Gegner dieser Verpachtung führte 1783

aus : „ Alle Monopolisten, Juden oder Chriſten, machen anfänglich ihr Gewerbe im

Dunkeln ; bei glücklichem Erfolg und Kräftezuwachs entstehen aus kriechenden Raupen

stolze Schmetterlinge, aus liſtigen Spinnen Raub- und Tigertiere, die alles, was sie

können und mögen, verſchlingen und dann mit erpreßten Opfern die Schußgötter zu

versöhnen beabsichtigen . Die jüdiſchen Geld- und habsüchtigen Begierden sind um so

ſtandhafter zu verdringen, als ohnehin vorauszusehen, daß denen Untertanen ſtatt

guten und echten Salzes kalkerdiges, graues und flüssiges Materiale verreichet und

dieſes Lebens- und Nahrungsmittel zur Ersparnis notdürftiger Gradier- und Säu-

berungskosten schlecht genug fabriziert werden dürfte “ (Münch. Geh. Staatsarchiv

bl . 419/11) .

81) Münch. Kreisarch. M. F. 260/141 .
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damals von 10 v . H. auf 12 erhöht 82) ; von den anderen halleinischen

Salzkontrahenten erhielten Dittmer 11, die Reichsstadt Ulm und die

Stadt Paſſau 10 v. H. verwilligt, die Ansbacher Hofkammer jedoch

14 v. H. ), vermutlich weil in dem nunmehr preußischen Ansbach das

Salz von Halle und das von der nahegelegenen Reichsstadt Hall in

scharfem Wettbewerb mit dem bayerischen ſtanden.

Schon im Jahr 1781 war in Bayern die Frage erhoben worden,

ob im Salzwesen das Kontraktſyſtem noch angebracht sei oder ob nicht

die Rückkehr zu dem vor dem Spaniſchen Erbfolgekrieg üblich geweſenen

Selbstbetrieb vorteilhafter wäre ; Abel war damals der Ansicht, daß

für Württemberg ein Bruch Bayerns mit dem Kontraktſyſtem nur

günſtige Wirkungen hätte. Um die Jahrhundertwende trat in München

der Gedanke an Selbstbetrieb mit verstärkter Kraft auf, zumal da das

Salz in den vorausgehenden Jahren so leicht abgegangen war. Zwar

wurde anerkannt, daß die beiden Hauptkontrahenten für das halleiner

Salz, Dittmer und Notter, sich um die Ausbreitung des Salzhandels

große Dienste erworben hatten, desgleichen der Kontrahent für das reiche

Salz, der pfalzbayerische Hofkammerrat Johann Sebastian Clais in

Winterthur, der zugleich Salinenoberkommiſſarius " war ) und als

solcher die Vergrößerung der reichenhaller Saline geleitet und 100000

Gulden dazu vorgestreckt hatte 85) . Aber dieſe drei bedeutendſten Kontra-

henten waren nach und nach recht große Herren geworden und nament-

82) Meist nach Flurl.

"

83) Münch. Geh. Staatsarch. Bl. 416/1.

84) Von Clais schrieb Alexander von Humboldt, der 1792 12 Tage bei ihm in

Reichenhall war, er halte ihn jezt unter allen theoretischen und praktiſchen Hallurgen

offenbar für den erſten und er wiſſe keinen Menschen, durch den er durch Umgang so

viel gelernt habe (Karl Bruhns , A. von Humboldt, 1872, I, S. 148) . Clais war am

28. Februar 1742 in Hauſen bei Schopfheim (in Baden-Durlach) als Sohn des Bäders

und Adlerwirts Johann Sebaſtian Gleiß geboren und ſtarb in Winterthur am 16. September

1809. Von 1782 bis 1806 (vgl . S. 246) leitete er, mehrfach angefeindet, die bayerischen

Salinen und bekam 1785 den Titel eines wirklichen Hofkammerrats ; bayeriſcher Salz-

kontrahent war er ſeit mindeſtens 1783. Er war ursprünglich Uhrenmacher und hielt

sich in Zürich, Paris und London auf, wo ihm 1771 als dem Erfinder einer Inder

Wage das Bürgerrecht geschenkt wurde ; 1772 machte ihn Markgraf Karl Friedrich von

Baden, der ihn sehr schäßte, zu seinem Hofmechanikus ; 1778 gründete Clais in Winter-

thur eine chemische Fabrik und wurde 1779 Bergwerksdirektor des Kantons Bern; ſeit

1794 war er Bürger von Winterthur, nachdem ihm Zürich 1783 und Bern 1787 das

Landrecht verliehen hatte (Näheres bei G. Ziegler, J. S. Claiß, Winterthur 1887).

85) Zur Errichtung eines neuen Siedebaus in Traunstein lieh 1785 der Kanton

Zürich 100 000 Gulden, wofür ihm 8000 Fässer Salz verpfändet wurden (Münch. Kreis-

arch. MF 252/50).
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lich Georg Friedrich von Dittmer, der 1781 den Amtsverschleiß

des halleiner Salzes für ganz Bayern in seine Hand bekommen hatte,

machte große Ansprüche ; dadurch entſtand gegen ihn und Clais, weniger

gegen den bescheideneren Notter, Mißstimmung unter den leitenden

Beamten des bayerischen Salzwesens ; zu dieser mag auch beigetragen

haben, daß Dittmer, Notter und Clais, die alle Nicht-Bayern und

Protestanten waren 8 ), durch den Handel mit bayerischem Salz große

Vermögen erworben hatten 7) ; hinterließ doch Hofkammerrat Johann

Martin Notter im Jahr 1802 ungefähr 750 000 Gulden, wahrscheinlich

das größte Privatvermögen im damaligen Württemberg **) . Wenn sich

der pfalzbayerische Geheime Referendarius Josef Uzschneider, der später

Generaladministrator der Salinen wurde, im Jahr 1801 hauptsächlich

als Anhänger des Freihandels entschieden gegen Salzkontrakte aus-

sprach, so nannte im folgenden Jahr der Direktor Mathias Flurl die

Kontrahenten die Blutegel an der besten bayerischen Finanzquelle 89) .

Am 6. Dezember 1799 sprach sich Flurl in „ Reflexionen “ , die er

einer von ihm verfaßten Geschichte des halleiner Salzhandels "") bei-

fügte, noch gegen einen Bruch mit den Kontrahenten aus ; denn er

hielt sie wegen ihrer großen, im Salzhandel steckenden Kapitalien und

ihrer Sachkenntnis für unentbehrlich . Trotzdem kam es gleich darauf

zu einem Syſtemwechſel im Salzwesen, das nach Aufhebung der Hof-

kammer im April der General-Landesdirektion unterſtellt worden war º¹) .

Am 14. Dezember 1799 92) forderte Kurfürst Mar Josef, der im Februar

86) Dittmer war aus Pommern gebürtig.

87) Wenn der zu den Gegnern von Clais gehörende Freiherr v . Pechmann 1798

dem späteren König Mar gegenüber behauptete, Clais habe, ſeit er in bayeriſchem Dienſt

stehe, sicher in die 500 000 Gulden“ aus dem Äratium bezogen (Münch. Geh. Staatsarch.

Bl. 416/1), ſo iſt dies gewiß sehr übertrieben ; er hinterließ 250 000 Gulden (Ziegler, S. 41 ) .

88) In den Jahren 1772-1797 betrug der Durchschnittsgewinn der Firma Notter

& Co. 17000 Gulden (P. F. Stälin, Geschichte der Stadt Calw, S. 89) ; doch kam

dieser Verdienst nicht allein aus dem Salzhandel, denn die Firma betrieb auch ein Bank-

geschäft (vgl. S. 73) . Hofkammerrat Notter war auch Mitglied der Calwer Floß-

kompagnie und sein Mitteilhaber J. Fr. Hasenmajer beteiligte sich 1787 an der von

Calwer Handelsherren ausgehenden Gründung des Kommiſſions- und Speditionsgeichäfts

Wagner & Co. in Amsterdam (Stälin, S. 99) . Seit 1793 besaß Notter den unteren

Berkheimer Hof bei Weil im Dorf.

--

89) Münch. Geh. Staatsarch., Schw. 565/56, und Münch. Kreisarch . MF 473/323.

90) Vgl. Anm. 1 ; die „Reflerionen“ bei Flurl S. 154-156.

91) Manfr. Mayer, Bayerns Handel im Mittelalter und in der Neuzeit, S. 77.

92) Das Folgende nach : Vortrag des engeren Ausschusses der bayerischen Salz-

handlungsgesellschaft, 1801 (Münch. Staatsbibliothek Bavar. 2766 a), und : Kommerzial-

nachrichten über die neue Salzhandlungsgeſellſchaft, Frankfurt und Leipzig 1800 (ebd .

575) ; Münch. Kreisarch. GR 1268/7 und MF 473/324.

Württ. Vierteljahrsb . f. Landesgesch . N. F. XXXIII.
16
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auf Karl Theodor gefolgt war, in einem Ausschreiben den bayeriſchen

Handelsstand auf, sich binnen 14 Tagen zu erklären, ob er bereit ſei,

den bayerischen Salzhandel im In- und Ausland zu übernehmen und

sämtliche auf den Legstätten vorhandenen Salzvorräte mit 2 Millionen

Gulden abzulösen. Es kam dann zur Gründung einer bayerischen Salz-

handlungsgesellschaft, mit der der Kurfürst, der ſich ſelbſt an ihr beteiligte,

am 9. Januar 1800 einen Vertrag auf 8 Jahre über den reichen Salz-

handel abſchloß, der aber auch das verhältnismäßig höheren Nuhen

abwerfende 93) halleiner Salzwesen übertragen werden sollte. Jede Art

von „Zunft oder Monopolgeist" sollte von der Geſellſchaft entfernt ſein

und zur Zeichnung auf ihre Anteilscheine wurden auch Ausländer auf-

gefordert, so der Magistrat und die vermöglicheren Bürger der Reichsstadt

Eßlingen 94). Die Gesellschaft sollte sich auch der Weineinfuhr aus Würt-

temberg annehmen. Den Hauptkontrahenten für den reichen Salzhandel,

Clais & Co. in Winterthur, ging die Mitteilung zu, ihr Vertrag werde

nicht erneuert, desgleichen den bedeutendsten halleiner Kontrahenten,

G. F. Dittmer in Regensburg und Notter & Co. in Calm, deren Ver-

träge am 31. März 1800 endigten. Da aber die Zeit drängte, wurde

mit diesen Firmen über Weiterführung ihres Salzverſchleiſſes unter

Eintritt in die Salzhandlungsgeſellſchaft verhandelt. Die Firma Dittmer

lehnte ab, dagegen trat die Firma Clais der bayerischen Salzhand-

lungsgesellschaft bei. Dem Hause Notter & Co., das 1799 120 000

Fuderstöcke halleiner Salz bezogen hatte, wurde von Pfalzbayern ein

Entwurf für eine einjährige Vertragserneuerung vorgelegt : es sollte zur

Besalzung Württembergs und der angrenzenden, namentlich badiſchen

und fürstenbergischen 95 ) Gebiete 120000 Fuderstöcke halleiner Salz und

93) Der „reine Profit“ Bayerns vom halleiner Salzweſen betrug im Jahr 1795

509 593 Gulden, der vom reichen (reichenhall-traunſteiner) Salzwesen 656436 Gulden.

Im Jahr 1797 waren die Ausgaben (Ankauf, Spedition, Regie, Proviſionen) für 313677

halleiner Fuderſtöcke 1040630 Gulden, die Einnahmen 1597 800 Gulden. Anfangs

1801 wurde für 1789-1798 das Durchſchnitts-Jahreserträgnis des halleiner Salzwejens

(ſeit 1795 einſchließlich eines Teils der berchtesgadener Saline Schellenberg) auf 352 295

Gulden, das des reichen auf 445000 Gulden ausgerechnet . Die Übernahme von halleiner

Salz durch Bayern betrug 1792-1797 durchschnittlich 233 604 Zentner im Jahr, die

Erzeugung an reichem 415 821, die an berchtesgadener 152 640 Zentner. Im Jahr 1797

wurden im inländischen Verkehr Bayerns 98 724 Zentner halleiner und 178 329

Zentner reiches Salz verbraucht ; in der zweiten Hälfte des Jahres steigerte sich der

Bedarf durch die Anwesenheit von 50 000 Öſterreichern mit 22-24000 Pferden (Münch.

Geh. Staatsarch., Bl. 416 1 und Schw . 565 56 und 109/347) .

94) Eßlinger Stadtarchiv Salzhandel 105 156.

95) Fürstenberg hatte 1766-1782 einen Vertrag für französisches Salz gehabt,

nachher ſcheint es durch die Memminger Salzgeſellſchaft reiches Salz bekommen zu haben.
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on der „ bisherigen" Memminger Salzgesellschaft 9 ) ein Quantum reiches

alz übernehmen und für das halleiner Salz monatlich 46 810 Gulden

nit Provision von 7 v . H.), für das reiche Salz monatlich 15345

ulden zahlen 97) . Zu einer so hohen Salzabnahme wollten sich aber

otter & Co. nicht verpflichten und so schloß Pfalzbayern, das an sich

eber bei der Calwer Firma verblieben wäre, einen einjährigen Salz-

rtrag mit der Firma Gſell, Reinhardt & Co. 9º) in Lauingen-Cannſtatt

nd David Seligmann & Conſorten in Karlsruhe, die sich für das

alzgeſchäft zuſammentaten ; die Firmen Gsell-Reinhardt und Seligmanu

eteiligten sich an der bayerischen Salzhandlungsgeſellſchaft mit 120000

ulden, womit der Firma Notter ihr Anlehen von 1798 und ihre

aution zurückbezahlt werden sollten. Aber als Pfalzbayern des zweiten

oalitionskriegs wegen das vereinbarte Salzquantum nicht liefern konnte,

erlangte die Firma Gſell-Reinhardt Schadenersatz und trat ſchon 1801

ieder vom Salzhandel zurück und aus der bayerischen Salzhandlungs-

eſellſchaft aus ; und dieſe ſelbſt, der die pfalzbayerische Regierung ent-

egen ihrer früheren Zusage nur den auswärtigen, nicht auch den

ländischen Salzhandel übergeben wollte, löste sich 1802 auf. Der

falzbayeriſch-württembergische Salz-Wein-Vertrag von 1781 (vgl. S. 235

is 236) wurde im März 1802 auf unbeſtimmte Zeit verlängert 98 a),

Schon im Jahr 1801 finden wir die Firma Notter wieder in einem

Bertragsverhältnis mit Pfalzbayern wegen der Salzlieferung nach Würt-

emberg und deſſen Nachbargebieten ; sie tat sich, wie vorher das Haus

Ssell- Reinhardt, für das Salzgeschäft mit der Karlsruher Firma David

Seligmann, die die Besalzung Badens in die Hand nahm, zuſammen ;

nit dieſer Firma übernahm ſie anfangs 1803 auch das Lauinger Spe=

itionsgeschäft des Hauses Gsell-Reinhardt 99) . Die Firma Notter &

luch die Reichsstadt Nürnberg ging angeblich erst um 1780 vom franzöſiſchen zum

ayerischen Salz über.

96) Dieſe blieb dann vorerst beſtehen.

97) Münch. Geh. Staatsarch., Schw . 565/56.

98) Dieſes Speditionsgeschäft war durch die Häuſer Jakob Friedrich Gsell & Co. in

heilbronn und Chriſtian Friedrich Reinhardts Söhne in Stuttgart gegründet worden im

Zuſammenhang mit den S. 99 und 110 erwähnten bayeriſch-württembergiſchen Handels-

länen (vgl . M. v. Rauch, Jakob Friedrich Gſell, ein Heilbronner Großkaufmann und

Berkehrspolitiker, Historischer Verein Heilbronn XI, 1919, S. 1-32) .

98a) Joseph Wanner, Die Wirtschaftspolitik des ersten württembergischen Königs,

5. 127 ( ich erfuhr von dieser ungedruckten Tübinger philoſophiſchen Diff. von 1922 erſt

urz vor dem Abschluß des Drucks meiner Arbeit).

- Die
99) Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte 1916, S. 517 .

Handelsgesellschaft Seybold, Seligmann & Co. (Seybold, D. Seligmann & Naft) in Lau-

ngen handelte auch mit Leinwand (P. F. Stälin, Geschichte der Stadt Calw, S. 88) .

16 *
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Co.100) hatte ihren Namen in „ Notter & Seybold" umgewandelt ; im

Jahr 1798 hatte nämlich Hofkammerrat Johann Martin Notter ſeinen

Schwager Wilhelm Gottlob Seybold aus Brackenheim 101) als Teilhaber

angenommen, der sich im gleichen Jahr mit einer Tochter des Calwer

Handelsherrn Chriſtoph Martin Dörtenbach verheiratete ; als Hofkammer-

rat Notter anfangs 1802 starb, wurde sein Sohn Josef Notter Mit-

teilhaber Seybolds, scheint aber nicht lange in der Firma tätig geweſen

zu ſein 102) ; die Leitung von dieſer bekam Seybold und bald erhielt ſie

den Namen „ Seybold & Co." . Im Frühjahr 1802 machte Hoffammer-

rat Clais in Winterthur, der immer große Pläne im Kopf hatte und

am liebsten den bayerischen, tiroler und lothringer Salzhandel unter

einen Hut gebracht hätte, der pfalzbayerischen Regierung den Vorſchlag,

100) Als im Jahr 1800 zur Abwendung franzöſiſcher Exekutionen in Württemberg

ein Aufruf an die Firma Notter und andere Häuſer erging, beteiligte sie sich mit einer

bedeutenden Summe.

101 ) Geboren am 4. September 1762 als Sohn des Brackenheimer Stadtſchreibers

David Christof Seybold ; Hofkammerrat Notters Gattin (vgl. Anm. 47) war eine bedeutend

ältere Halbschwester W. G. Seybolds.

-

-

102) Gottlieb Josef Notter „ unterlag allzu großen Geiſtesanstrengungen“ ; er war

in Calw am 8. September 1775 geboren und ſtarb dort ledig an einem Schlaganfall

am 22. Juni 1811. Sein 1777 geborener Bruder Friedrich Jakob (Friß) Notter fand

ſeinen Tod im russischen Feldzug als württembergiſcher Artillerie-Hauptmann in einem

Lazarett ; er hinterließ aus seiner Ehe mit Karoline von Naso, der Tochter eines Lud-

wigsburger Oberstleutnants, vier Kinder ; von seinen Söhnen war der eine der Dichter

und Schriftsteller Friedrich Notter (1801-84) , mit dem der Mannesſtamm des Hof-

kammerrats erlosch ; von den Töchtern des Hauptmanns Notter war Marie mit dem

württembergischen Miniſter Jakob Friedrich Weißhaar verheiratet, Betty mit dem Finanzrat

Heinrich Adolf Märklin . Das große Vermögen des Hofkammerrats Notter (vgl.

S. 241) ging unter seinen Söhnen größtenteils verloren ; sein Sohn Josef hinterließ

nur 1/2 Gulden, deſſen Bruder, der Hauptmann, einen festgelegten Besitz von 100 000

Gulden (P. F. Stälin, Geschichte der Stadt Calm, S. 88 und 90) ; dies war offenbat

der noch später der Familie Notter und dann dem Notterſchen Schwiegersohn Märklin

gehörige Berkheimer Hof (vgl . Anm. 88). Der Vermögensverlust soll dadurch ent:

standen sein, daß der Hauptmann Notter eine sehr hohe Geldſumme, die jemand, an

geblich im Auftrag „eines hohen Herrn“, bei ihm entlichen hatte, nicht zurückerhielt;

der vorgebliche Mittelsmann scheint die Summe für sich verwendet zu haben ; ein Bers

wandter des Hauptmanns, Namens S. (ſein Oheim W. G. Seybold), der allein den

Hergang wußte, soll das Geheimnis ins Grab genommen haben, da er sich dem Haupt-

mann gegenüber ehrenwörtlich zum Schweigen verpflichtet hatte (J. E. v . Günthert, Morike

und Notter, S. 114) ; wenn D. Schanzenbach, Ludwigsburg unter König Friedrich,

S. 91–92, dieſe Anleiheſache mit dem ruſſiſchen Feldzug in Verbindung bringt, ſo iſt dies

jedenfalls unrichtig , denn der Vermögensverluſt der Brüder Notter iſt ſchon früher eingetreten.

Ob der frühe Rücktritt des begabten Josef Notter von der Leitung der Firma dami:

zusammenhängt, läßt sich nicht feststellen . Der hohe Herr" war der Thronfolger.
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"

er wolle zu der bayerischen Salzausfuhr nach der Schweiz auch die nach

Schwaben übernehmen, wobei dann Seybold & Co. zu Unterkontra-

henten herabgedrückt worden wären. Pfalzbayern fragte darauf bei

Seybold & Co. an, ob und zu welchen Bedingungen sie zur Besal-

zung ganz Schwabens bereit wären. Die Firma, die dann zu ihrem

bisherigen Gebiet namentlich Oberschwaben bekommen hätte, lehnte aber

ab, dagegen bat sie, doch ohne Erfolg, um die überlassung von weiteren

5-6000 Fäſſern bayerischen Salzes nach dem Schwarzwald und der

rechtsrheinischen Pfalz . In Pfalzbayern war damals die Rede davon,

für Schwaben mit dem Kontraktſyſtem zu brechen und zum Selbſtbetrieb

überzugehen ; ein dahin gehender Antrag der General-Landesdirektion

vom 10. Juni 1802 fand zwar an sich den Beifall des Kurfürſten,

wurde aber für jest" abgelehnt, namentlich wegen der wieder groß

gewordenen Salzvorräte. Eine plötzliche Preisherabsetzung des tiroler

Salzes ließ in München Sorge für den Abſah nach der Bodenseegegend

entſtehen und es wurden Pläne entworfen, von Oberschwaben aus mit

dem bayerischen Salz nach Weſten vorzudringen, wo z. B. in der Reichs-

ſtadt Rottweil franzöſiſches, im hohenzolleriſchen Haigerloch franzöſiſches

und tiroler Salz gebraucht wurde 108) . Am 22. Dezember 1803 schloß

Bayern für die Jahre 1804 und 1805 einen neuen Vertrag mit der

Handelsgesellschaft „ Seybold & Notter, David Seligmann und Con-

sorten" ; sie sollte in dieſen zwei Jahren aus den Legstätten in den ſeit

1802 bayerischen Städten Ulm und Memmingen 40000 Fässer, alſo

200 000 Zentner, reiches Salz um 600 000 Gulden übernehmen und hie-

von 500000 Gulden schon bis 30. Juni 1804 bezahlen ; durch die 1802

eingetretene Vergrößerung Württembergs, das damals auch die Salz-

stadt Hall erwarb, war das durch die Firma Seybold zu besalzende

Gebiet namentlich durch die Propstei Ellwangen erweitert worden.

Außer dem großen Vertragsquantum erhielten Seybold-Seligmann auf

ihr Ansuchen hin 1804 noch 50 000 Fuderstöcke halleiner Salz mit einer

Provision von 6 v. H. Für das Jahr 1806 kam es wieder zu einem

Vertrag Bayerns mit der Handelsgesellschaft Seybold-Seligmann auf

mindestens 20 000 Fässer reiches Salz, doch verlangte Bayern Ende 1805

eine Kaution von 50 000 Gulden.

Im Frühjahr 1805 104) besuchte der Generalregisseur der franzöſiſchen

Salinen, Duquesnoy, die Höfe von München, Stuttgart und Karlsruhe.

Während er die Salzausfuhr Bayerns durch ihre Übernahme in fran-

103) Münch. Kreisarch. M. F. 473/323.

104) Das Folgende nach Münch. Geh. Staatsarch. , Schw. 620/621 , und Stuttg.

Staatsarch., Bayern, Bsch. 28. Vgl. auch J. Wanner a. a. D. S. 127-131.
―
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zösische Hand zu bringen suchte, handelte es sich in Württemberg und

Baden für ihn um die Einführung franzöſiſchen (lothringer) Salzes ; er

verhandelte auch in Calw mit Seybold & Co. Zu Clais in Winter-

thur stand Duquesnoy in nahen Beziehungen ; denn Clais hatte, ſpäteſtens

im Jahr 1800, für die damaligen französischen Salzpächter Catoire,

Duquesnoy & Co. in Moyenvic (bei Dieuze) Salzpfannen, angeblich

durch reichenhaller Arbeiter, erbaut, was ihm in München verübelt

worden war ; von 1803-1806 leitete er den Umbau der lothringiſchen

Salinen Dieuze, Moyenvic und Chateau Salins und seine engen Be-

ziehungen zu dieſen haben vielleicht den Anlaß dazu gegeben, daß er

1806 ſeiner Stellung als bayerischer Salinenoberkommiſſarius verluſtig

erklärt wurde 105) Die franzöſiſchen Salzeinfuhr-Bestrebungen in Würt-

temberg veranlaßten den bayerischen Kurfürsten, im April 1805 ſeinen

Gesandten in Stuttgart, Freiherrn von Hertling, zu beauftragen, daß

er dort wegen eines unmittelbaren Salzvertrags zwischen den Regie-

rungen Bayerns und Württembergs anklopfen solle. Hertling hielt es für

unwahrscheinlich, daß die württembergiſche Regierung bei den „ſehr reiz-

baren Verhältnissen“ zwischen Kurfürst Friedrich und ſeinen Landſtänden

den Salzhandel an sich ziehen werde ; von der Firma Seybold & Co.

berichtete er nach München, sie sei der Landstände wegen darauf bedacht,

keine Eingriffe in den verfassungsgemäß freien Salz-Kleinhandel der

württembergischen Gemeinden zu machen. Der württembergische Miniſter

des Auswärtigen, Graf von Winzingerode, beteuerte Hertling gegenüber,

Kurfürst Friedrich sei keineswegs geneigt, sich in bezug auf das Salz,

ein so wesentlich Bedürfnis des Landes, in Abhängigkeit von einer fremden

Macht zu begeben, ließ aber dabei einfließen, daß das franzöſiſche

Salz billiger geliefert würde als das bayerische und daß Bayerns am

1. Januar 1805 eingeführte Mautordnung der württembergischen Wein-

ausfuhr ungünſtig sei 10%) ; durch diese Ordnung war nämlich die Wein-

einfuhr aus dem nunmehr bayerischen Hochstift Würzburg nach Alt-

bayern erleichtert worden. Hertling hatte zwar am 1. Juli in Monrepos

eine Audienz bei Kurfürſt Friedrich wegen der Salzangelegenheit und

erhielt dann von seiner Regierung eine Instruktion für einen mit

Württemberg zu schließenden Vertrag, aber nachher wurde die Angelegen

105) Sein Nachfolger wurde der Bruder seiner Gattin, sein Mitteilhaber Johann

Heinrich Sulzer aus Winterthur, ſeit 1814 Freiherr von Sulzer-Wart, bayeriſcher Geheimer

Rat und Kämmerer (G. Ziegler, J. S. Claiß, S. 28-31 ). — Über Clais vgl. Anm. 84.
-

106) Die am 7. Dezember 1804 erlassene Zoll- und Mautordnung enthielt die

ersten Ideen einer vollkommenen Handelsfreiheit für die bayerischen Erbſtaaten (Manfred

Mayer, Bayerns Handel im Mittelalter und in der Neuzeit, S. 78).
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heit, wohl wegen des dritten Koalitionskriegs, nicht weiter verfolgt und

Bayern erneuerte seinen Salzvertrag mit der Handelsgesellschaft Seybold-

Seligmann.

Nachdem Kurfürst Friedrich am 1. Januar 1806 den Königstitel

angenommen und die Landſtände beseitigt hatte, beschloß er, für den

Salzhandel, bei dem ihm diese nun nicht mehr dreinreden konnten, „ eine

neue Einrichtung zu treffen". Er setzte anfangs Oktober eine General-

Salzkommission ein und diese, die unter Leitung des Ministers des

Innern Graf von Normann-Ehrenfels stand, schloß am 7. Oktober

einen eigenartigen Vertrag mit der Firma Seybold & Co.: Für die

Erlaubnis, vom 1. November 1806 bis zum 1. November 1807 200 000

Zentner Salz in die durch den Preßburger Frieden vergrößerten „ könig-

lichen Staaten" einzuführen, mußte die Firma 100 000 Gulden in die

Staatskasse zahlen ; bei einer höheren Einfuhr sollte 12 Gulden für

den Zentner zu entrichten sein ; auch mußte die Firma das Jahres-

erzeugnis der Saline Sulz und um 25000 Gulden deren 5000 Zentner

betragenden Salzvorrat übernehmen ; der Salzverkauf aus den württem-

bergisch gewordenen Salinen Hall, Weißbach und Offenau 106 a) sollte

unbehindert ſein und die zum Salzhandel berechtigten Städte wie auch

die übrigen württembergischen Untertanen freies Salzeinkaufrecht haben.

Obwohl sich die württembergische Regierung in diesem Vertrag aus-

drücklich verpflichtete, während dessen Dauer kein fremdes Salz zu be-

günſtigen, gestattete sie doch anfangs 1807 dem Handelshaus Kaulla & Co.

die Einführung von 100 000 Zentnern in Salzburg gekauften halleiner

Salzes und ersuchte sogar, allerdings ohne Erfolg, Bayern um Erlaß

oder doch Herabſehung des 6 Kreuzer für den Zentner betragenden

Durchgangszolls. Das Haus Kaulla, das unter Herzog Friedrich Eugen

seinen Hauptsitz von Hechingen nach Stuttgart verlegte, kam durch Militär-

lieferungen empor und war dann in hervorragender Weise an der 1806

erfolgten Gründung der königlichen Hofbank beteiligt. Anfangs 1807

stellte Bayern die Salzlieferungen an alle seine Kontrahenten ein, schloß

aber dann mit der Handelsgesellschaft Seybold-Seligmann wieder einen

Vertrag auf ein Jahr vom 1. Mai 1807 ab ; die Gesellschaft sollte zur

Besalzung Württembergs und Badens 36 000 Fäſſer Salz (zu 480 Pfund)

um 829 400 Gulden übernehmen und 450 000 Gulden hievon bis 30. Juni

1807 bezahlen. Dieser Vertrag machte auf König Friedrich einen „ ſehr

widrigen Eindruck“ und dem bayerischen Gesandten ging eine Note

106 a ) Der Jahresertrag von Hall betrug damals etwa 100 000, der von Sulz,

deffen Saline 1806 vergrößert wurde, 8000, der von Offenau und Weißbach je 5000

Zentner (J. Wanner a. a . D. S. 83) .
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folgenden Inhalts zu : der König habe „bedauerlich bemerkt“, daß die

bayerische Regierung ohne die mindeste Rücksprache mit der württem=

bergischen einen solchen Vertrag mit Privatleuten abgeschlossen habe ; er

werde sich nie geneigt finden lassen, das Handelshaus Seybold & Co.

bei der Erfüllung des Vertrags zu unterſtüßen, und nunmehr Bedacht

nehmen, sich das notwendige Salz durch andere Mittel zu verſchaffen.

Im Mai war nämlich der Mannheimer Salzhändler Schmalz mit einem

franzöſiſchen Kommiſſar in Stuttgart gewesen und hatte franzöſiſches

Salz angeboten. Als Hauptursache der Abneigung König Friedrichs

gegen das Haus Seybold, das er im Jahr 1800 warm an Pfalzbayern

empfohlen hatte, vermutete Hertling (jedenfalls mit Recht) die Absicht

des Königs, nach Abschluß eines unmittelbaren Salzvertrags mit Bayern

„die Zahlungsverbindlichkeit sowohl als den Gewinn aus dem Salz-

verschleiß der königlichen Hofbanque unter der Firma des ſehr ſoliden

Hauſes Kaulla & Co., bei welcher Seine Königliche Majestät unmittelbar

intereſſiert sind, zuzuwenden". Die bayerische Regierung lenkte troz

des eigenartigen Tons der württembergischen Note sofort ein ; ſie erklärte,

da sie ihren Vertrag mit Seybold-Seligmann im Fall der Nichtaner-

kennung dieser Kontrahenten durch Württemberg ſofort auflösen könne,

ſei ſie bereit, einen Salzvertrag mit der württembergischen Regierung

abzuschließen ; weil es sich aber auch um die Besalzung Badens handelte,

sprach Bayern den Wunsch aus, daß das Salzgeschäft „unter dem

Privatnamen und der Garantie eines Handelshauſes" betrieben werde ;

dies entsprach der württembergischen Anschauung, „daß es der Würde

beider allerhöchsten Souverains nicht entsprechend wäre, über Salz-

lieferungen Verträge einzugehen" ! Die Generaldirektion der bayeriſchen

Salinen 197) hätte zwar das Haus Seybold seiner badischen Verbindungen

wegen dem Juden Kaulla“ und sonstigen württembergischen Häuſern

vorgezogen ; sie ließ aber, offenbar in Rücksicht auf die Absichten König

Friedrichs, im Herbst 1807 der Firma Kaulla & Co. durch den in

München ansässigen Raffael Kaulla kund tun, daß ſie zur Deckung des

württembergischen Salzbedarfs einen 5jährigen Vertrag mit ihr abzu-

schließen geneigt sei, wenn die Firma von der württembergiſchen Regierung

dazu autorisiert werde. Der Chef des Hauses Kaulla & Co. und der

ihm beigegebene württembergische Hof- und Finanzrat Tscheppe, Mitglied

der General-Salzadminiſtration, ſchloſſen dann am 14. Dezember in

München mit der durch Direktor Flurl vertretenen Generaldirektion der

bayerischen Salinen einen Vertrag für die Zeit vom 1. Februar 1808

107) Diese war im Februar 1808 unter Loslösung von der General-Landesdirektion

geschaffen und dem Geheimen Finanzministerium unterſtellt worden.



zwischen Bayern und Württemberg im 18. Jahrhundert. 249

bis zum 31. Januar 1814. Die Firma Kaulla ſollte für die gleichen

Gebiete, wie bisher Seybold-Seligmann, jährlich 36 000 (im Fall der

Nicht-Beteiligung Badens nur 26000) Fäſſer bayerischen Salzes be-

ziehen, hiefür monatlich 69 000 (bzw. 52000) Gulden bezahlen und eine

mit 6 v. H. zu verzinsende Kaution von 20 000 (bzw. 15000) Gulden

ſtellen ; weitere 6000 Fäſſer wurden der Firma als Sine-Obligo zu=

gebilligt ; die bayerische Salinenadminiſtration übernahm es, die dem

Vertrag von 1781 gemäß von Bayern jährlich an die württembergische

Landschaft zu zahlenden 8000 Gulden 108) nunmehr an die Krone Würt-

tembergs zu entrichten ; daß die 8000 Gulden zur Beförderung der

württembergischen Weinausfuhr nach Bayern dienen sollten, wurde

nicht erwähnt ; von dieser war in dem Vertrag überhaupt nicht die

Rede. Die Firma Seybold & Co., deren Vertrag mit Bayern noch

bis zum 1. Mai 1808 hätte laufen sollen, wurde durch ihre Beiseite-

ſchiebung schwer geſchädigt ; ſiebat unter Berufung auf ihre 80jährige

verdienstliche Führung des Salzhandels, daß ihr ihre 10000 Fässer

betragenden Salzvorräte durch Württemberg abgenommen und der dafür

bezahlte Impost von 1/2 Gulden für das Faß zurückerstattet oder

wenigstens für den Verkauf der Vorräte innerhalb des Landes eine

längere Frist bewilligt werden möchte. Aber die württembergische Salz-

adminiſtration, an deren Spize nunmehr der aus den späteren Ver-

faſſungskämpfen bekannte Karl Auguſt von Wangenheim ſtand, erteilte

eine abschlägige Antwort. Die Firma Seybold & Co. ist dann zum

Indigogeschäft übergangen 109), ſcheint aber, als Wilhelm Gottlob Seyold

im Jahr 1813 starb, erloschen zu sein.

In einem Generalausschreiben König Friedrichs vom 14. Dezember

1807, dem Tag des bayerischen Vertrags mit der Firma Kaulla, wurde

der Übergang Württembergs zum Salzmonopol verkündigt. Damit be-

ginnt ein neuer Zeitabschnitt für den württembergischen Salzhandel ;

wie einſtens im Jahr 1759 unter Herzog Karl nahm wieder ein Selbſt-

herrscher unter Beihilfe eines jüdischen Handelshauses den Salzhandel

in eigene Hand. Baden, deſſen Anteilnahme der Salzvertrag Bayerns

mit der Firma Kaulla offengelassen hatte, beteiligte sich nicht 110), da-

108) Vgl. S. 236.

-
109) P. F. Stälin, Geschichte der Stadt Calm, S. 99. Nach Stälin wäre dieſes

Indigogeschäft in Stuttgart betrieben worden, doch erfolgte sowohl der Tod W. G. Seybolds,

der am 12. April 1813 einer Lungenentzündung erlag, als der seiner Gattin Johanna

Sabine geb. Dörtenbach, die 1824 starb, in Calm ; sie hinterließen 5 Töchter.

110) Im Jahr 1808 wünſchte Clais in Winterthur, Baden in Verbindung mit

der Firma Seligmann mit französischem Salz zu versehen (G. Ziegler, J. S. Claiß,

6. 30).
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gegen (ſeit 1808) die hohenzollerischen Fürstentümer, deren Jahresbedarf

auf 1500 Fäſſer geschäßt wurde. Im Juli 1813 ſchloſſen Bayern, wo

jezt Flurl der Generaladminiſtrator der Salinen war, und Württem-

berg eine Salzkonvention für die Jahre 1814-20, die 1819 um zwei

Jahre verlängert wurde. Der Firma Kaulla & Co. war anfangs

1813 auf Befehl König Friedrichs gekündigt worden und der Salz-

handel wurde seit 1814 auf königliche Rechnung geführt ; das Pfund

Salz wurde zu 4 Kreuzer verkauft, vom Erlös jeden Zentners bezog

die General-Staatskasse 1 Gulden 24 Kreuzer 110 a) . Vom bayeriſchen

Salz wurde Württemberg unabhängig infolge der Anlage des württem-

bergischen Steinsalzwerks Friedrichshall bei Jagstfeld : es kam 1821

und endgültig 1823 zu einem Salztauschvertrag zwischen Bayern

und Württemberg, kraft deſſen dieſes nun die bayerische Pfalz mit

Friedrichshaller Salz verſah und dafür aus den bayerischen Legstätten

Günzburg und Memmingen das gleiche Quantum geliefert bekam ¹¹¹ ) ;

dieses Tauschverhältnis wurde erst im Jahr 1867 gelöst, als im Zu-

sammenhang mit der zollpolitischen Einigung Deutschlands die Auf-

hebung des württembergischen Salzmonopols bevorſtand 112).

3u S. 209, 3. 11. Daß Elsäßer den Preis eines württembergiſchen Eimers Wein

für die Zeit um 1700 auf 50 Gulden ſchäßte, iſt merkwürdig, denn der Durchſchnittspreis

des keinesfalls unter dem Landesdurchschnitt stehenden Stuttgarter Weins war am

Erzeugungsort in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nur 11 , Gulden, in der

zweiten 21 Gulden (A. Schott in den Württemb . Jahrbüchern 1900 II, S. 253 ; vgl. für

Württemberg Volz, ebenda 1850, S. 149-150) . Der nach Bayern ausgeführte Wein

stand allerdings nach Güte und Preis jedenfalls erheblich über dem Landesdurchſchnitt;

auch hat Elsäßer, der den Württemberg durch die Weinausfuhr zufließenden Nußen

berechnen wollte, vielleicht die Fracht eingerechnet, da die Fuhrleute Württemberger

waren. Zu Elsäßers Zeit war in Bayern der Preis eines Eimers mindeſtens

50 Gulden, aber daran waren in erster Linie die hohen bayerischen Einfuhrzölle (vgl.

S. 232) schuld . Wenn die bayerische Landschaft der Donauwörther Kompagnie ſeit

1734 den bayerischen Eimer zu 16½ , d . h . den württembergischen zu 50 Gulden ab-

kaufte (S. 214), ſo waren darin Fracht, Maut, Zoll, Aufschlag und Akziſe eingeſchloſſen.

Zu S. 217, 3. 33. Seit August 1738 war nicht mehr Karl Rudolf Herzog-Ad-

miniſtrator, ſondern Karl Friedrich.

Zu S. 233, Anm. 64. Es sollte wohl heißen : Der elsässische Wein war um

billiger als der württembergische.

110a) J. Wanner a. a . D. S. 130-131.

111 ) Stuttg. Staatsarchiv, Bayern.

112) Beschreibung des Oberamts Neckarsulm, S. 417–418 .



Ein Verzeichnis von Abgaben und Leistungen des

12. Jahrhunderts, vermutlichausKloßterWeingarten

in Württemberg.

Von Dr. Hermann Menhardt, Klagenfurt.

Die Pergamenthandſchrift 21 der Studienbibliothek in Klagenfurt ,

12. Jahrhundert, 126 Blätter, 205X155 mm, enthält auf Blatt 1-120r

ein Vocabularium etymologicum, deſſen Anfang fehlt, dann auf Blatt

120 den Anfang von Junilius , De partibus divinae legis libri II ,

und auf Blatt 122-125 verschiedene Notae etymologicae. Der

Einband stammt aus dem Benediktinerstift Millstatt in Kärnten :

Es sind Holzdeckel mit weißem Lederbezug ; die Knöpfe auf den Deckeln,

eine Schließe und der Bügel für die Kette am Vorderdeckel unten sind

abgerissen. Auf dem Rückendeckel iſt, erst im 15. Jahrhundert in Millſtatt,

das Blatt 126, das zum alten Bestande der Handschrift, nämlich zum

legten Sexternio, gehört, aufgeklebt worden. Auf diesem Blatt 126

und einem Stückchen des Blattes 125▾ ſteht in einer flüchtigen gotischen

Minuskel vom Ende des 12. Jahrhunderts verkehrt ein Verzeichnis

von Abgaben und Leistungen, dessen Orts- und Personennamen auf

die Umgebung der einſt berühmten Benediktinerabtei Weingarten bei

Ravensburg in Württemberg zu weisen scheinen. Spätestens am Anfang

des 15. Jahrhunderts muß die Handschrift nach Millstatt gekommen

ſein. Eine Eintragung des 14. Jahrhunderts : „ Quis me furetur,

tribus lignis associetur. An galgen poez lewt, " gibt leider keinen

näheren Anhaltspunkt. Millstatt ist im Jahre 1469 an den St. Georg-

Ritterorden, im Jahre 1598 an die Jesuiten übergeben worden. Nach

der Aufhebung des Jesuitenordens kam die Handschrift im Jahre 1774

in die Lyceal-, später Studienbibliothek in Klagenfurt .

Die Schrift ¹) ist an vielen Stellen abgerieben ; wo nichts mehr zu

lesen ist, habe ich Punkte eingesetzt, von mir Ergänztes steht in eckigen

Klammern, Abkürzungen (z . B. s. solidos , mr. = munera) habe ich

1) Das meiste ist von der ersten Hand geschrieben, die zweite Hand ſchrieb 3. 26–27

und den Zusak „ et omnia munera" in 3. 20. Die dritte Hand ſchrieb 3. 28-35,

die vierte Hand 3. 39-45, die fünfte Hand 3. 38 und 46–54, doch sind es vielleicht

nur Schwankungen einer Hand .



252 Hermann Menhardt, Ein Verzeichnis von Abgaben und Leiſtungen des

aufgelöst, die Punkte vor und nach den Ziffern weggelaſſen, Eigen-

namen, wo sicher erkannt, mit großem Anfangsbuchſtaben verſehen.

Bei den an den Text angeschlossenen Anmerkungen geben die Ziffern

die Zeilen an.

Bl. 126 v [Item .] munera.

I[tem] Nic ... ou ... V solidos et ad tria festa munera.

Item ... faber VIIII solidos et omnia munera.

Item falcarius 7 solidos et ad festa munera.

5 Item Lůtenberc VIII solidos et ad festa munera.

Item Bomerlinus 9 solidos et omnia munera.

Item aucupes 7 solidos .

Item malignus VIII solidos et ad festa munera.

Item Marquordius VIII solidos et tria munera.

10 Item alloc . 6 solidos et omnia munera.

Item Hainr[icus] secunda feria 4 solidos et tria munera.

Item Nordorf 9 solidos.

Item secundus Bomerlinus VIII solidos et omnia munera.

Item alios 7 solidos et tria munera. omnia.

15 Item Apurch.IX solidos tria munera.

Item Lůto VIII solidos et tria munera.

Item filius Ruodolfi in ... VIII solidos ..... m.

Item pro parte Frailich VI solidos et [tria] munera.

Item Stechilinus VIIII solidos .

20 [Item) Ců[nr]adus de Stetin 9 solidos et omnia munera.

[Item] olus 9 solidos et omnia [munera] .

Item de Wiler 8 solidos et tria munera.

Item Petrus VIII solidos et tria munera.

Item faber in monte 9 solidos et tria munera.

25 Item Studach VIII et munera tria.

Item Růdili[ncus] VIII solidos et tria munera.

Item [Jaqilinus] VII solidos et omnia munera. Natales.

or or

Item Guso IIII solidos, filius domini Wernh. IIII solidos et tria munera.

Natales.

Item Nidegge IX solidos et tria munera.

30 Item / ///// vill //////// solidos et munera tria.

Item falcarius secundus V solidos et tria munera.

Item /// solidos et tria munera.

Item Buhsehain VII solidos et tria munera.

Item Mangoldus 9 solidos et tria munera et frater suus 6 [solidos et]

tria munera.

35 Item H. de [L]iuchilch 8 solidos et tria munera.

Item Haueli 6 solidos et tria munera.

Item ... eus 8 solidos et tria munera.

Item //////// solidos et omnia munera.

Luterach, Gregorii.

40 Fr[aillich, Galli , 6 solidos.
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Johannes, Exaltatio crucis, 6 solidos .

Stecheli, Oswaldi , 3 solidos .

exaltationis, 9 solidos, Bawarus.

Slancheli, Galli , 4 solidos.

45 Altdorf, Galli, 6 solidos .

Bl. 126 [Item] ////// solidos tria munera, annus Martini.

Item Fullo ... omnia munera, Johannis .

Item Slaich ... solidos ////// Gervasii.

Item suus VI solidos tria munera, Martini .

50 Item Zagenhouen 8 solidos tria munera. In assumptione.

Item Kuno 8 solidos tria munera, omnium sanctorum .

Item Niderhouer et Edo 41 solidos et omnia munera.

omnia munera.

— ordo 7 solidos

Item Alphansegge 6 solidos omnia munera, Johannis Baptistae.

Stuko 7 solidos . Steko 6 solidos tria munera.

55 Crachenfels 8 solidos tria munera, Jacobi . Bvheler Jacobi 9 solidos .

Wengen 6 solidos tria munera. Wipzo, Gervasii.

Ebersperc 10 solidos tria munera. Musson 6 solidos omnia munera,

Martini annus.

Riuti 10 solidos tria munera, Pascha .

A ... sperc 10 solidos tria munera, Martini annus.

60 Cellerarius Johannis 6 solidos . Cognatus suus Jacobi totidem.

Teres Mauritii 9 solidos. Iberlingen Andreae 6 solidos.

Mercator Pelagii 8 solidos . Eberhart Mauritii 10 solidos.

Lwzenhouen Johannis Baptistae totidem, Johannes de Alshusen Simonis

et Judae IX solidos.

Vlricus de Stetin Bartholomei 7 solidos .

65 Ruit ad pascha 7 solidos. Isenhusen Gregorii 9 solidos.

Nicolaus 10 solidos, Rotenberc 10 solidos. Raues et

Lwtfrit ad purificationem [VI ] solidos .

Schoge Jacobi 6 solidos omnia munera.

Haselach 8 solidos Vldarici !

70 Chilewanc cum socio pentecostes [ VI] solidos.

Calendin Johannis VI solidos. Rufus cum socio Michaelis .

Gastreze Mathei 7 solidos . Mannol Gregorii 8 solidos.

Brasberc pentecostes [ VI ] solidos . Ror Georgii solidos 9.

Sutor de Rauenspurc 4 solidos.

75 Albertus Engerw [Lücke] Galli 10 solidos . Svmberer.

Cunradi Schoheli ad n[ativitatem ] 9 solidos .

Bl. 125 v

Egelolf cum socio Galli 16 solidos.

Gastreze Michaelis 9 solidos .

munera.

80 Tvingen, Laetare.

Rudolf ...
pascha.

Petr[us] ... Anshalm, pa[s]cha.

[ Rie]tdegin, pentecostes .

Pa ...... ibi.

85 Jacobus cum fratre ibi .
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......

assump tione...

spur, pascha.

Carenano, nativitatis Mariae.

Cranzegge Musson natales

90 Gastoli Raisli Buheler, Bonifatii.

Bag[ir]li Diepols, Michaelis.

Anmerkungen.

99

3.5 Lütenberc-Lothenberg im württembergischen OA. Göppingen?

3. 20 (vgl. 3. 64) Welches Stetin gemeint iſt, läßt sich nicht ausmachen.

3. 22 Wiler, wohl im OA. Ravensburg, vgl . Wirtemb. Urk.Buch II n .

350, IV n. LXIII. 3. 24 et tria munera" ist ein späterer Zusah.

3. 25 Studach im württembergischen OA. Saulgau ? 3. 26 Die Zeile iſt

durchgestrichen. 3. 29 Nidegge, vgl. St. Galler Urk.Buch III 740.

3. 31 Die Zeile ist durchgestrichen. 3. 33 Buhsehain, wohl Buchsheim

nw. Memmingen in Bayern, vgl . Wirtemb. Urk.Buch III 424. 3. 35

[L]inchilch Leutkirch im südlichen Württemberg, vgl . Förstemann II 100 ;

Liutkilche neben Liutchilche und Lenchilche führt auch Krieger im

Topogr. Wörterb. des Grhzt. Baden, an. 3. 39 Luterach, südlich

Bregenz oder im bayrischen Bezirk Memmingen . 3. 45 Altdorf bei

Ravensburg, mit Weingarten vereinigt. 3. 50 Zagenhouen, vgl .

St. Galler Urk.Buch III 502 : Martin von Zaggenhaven, Landrichter

auf der Heide. 3. 54 Steko, vgl. St. Galler Urk.Buch III 160 : Zeuge

Diethelmus dictus Steko 1261. 3. 56 Wengen Wangen, knapp

an der bayerischen Grenze. 3. 57 Ebersperc, württembergiſches OA.

Tettnang. 3. 58 Riuti und Ruit 3. 65, vgl. Wirtemb . Urk.Buch III 367.

3. 61 Iberlingen Überlingen am Bodensee. 3. 63 Alshusen = Alts-

hausen DA. Saulgau. 3. 65 Isenhusen Iselshausen , OA. Nagold,

Württemberg ? 3. 66 Rotenberc, wohl im württembergischen CA.

Ravensburg. 3.69 Haselach, OA. Tettnang, Wirtemb. Urk.Buch III 458.

3. 73 Brasberc = Preßberg, OA. Wangen, Württemberg. 3. 74

Rauenspurc Ravensburg. 3. 80 Tvingen, vgl. die Schreibungen

Tuwingen, Tuingen, Twingen für Tübingen .

=

Die Ortsnamen stehen im Text öfter in abkürzender Weiſe ſtatt

der Personennamen. Daß sich die bestimmbaren Orte um Ravensburg

lagern, ist wohl sicher ; da es aber 3. 74 heißt : „ Sutor de Rauens-

pure", so wird das Verzeichnis nicht von Ravensburg ſelbſt, ſondern

vermutlich von dem nahe gelegenen Benediktinerkloster Weingarten

herrühren.



Über eine alte Münzfälschung im Timpurgſchen.

Von P. Goeßler; mit Zusaß von Dr.-Ing. Moser.

Mit 1 Abbildung.

Dem im Januar 1927 verstorbenen Oberpräzeptor Th. Hoffmann-

Gaildorf, dessen Andenken als das eines ebenso kundigen Heraldikers

wie Kenners und unermüdlichen Urkundenforschers der Geschichte des

Limpurgschen Hauses auch in dieser Zeitschrift festgehalten zu werden

verdient, verdanke ich den Einblick in ein von ihm im v. Bentinck-

Limpurgſchen Archiv (im Alten Schloß zu Gaildorf) aufgefundenes Akten-

bündel mit kulturhistorisch recht intereſſantem Inhalt. Es sind die

,,Acta inquisitionalia wider Heinrich Jakob Schäfer, Erbbestand Müller

zu Münster. In . pto . falsificat . monet. " (Fach III Fasz . VIII . ) Es

enthält 34 Schriftstücke, in denen mit größter Breite die Geschichte einer

Münzfälschung dargestellt ist. Der Höhepunkt ist ein vom zuständigen

Gaildorfer Gerichtsstand, den Hochgräflich Limpurg-Gaildorf- und

Schmiedelfeldschen peinlichen Richtern und Beisitzern, erbetenes Gutachten

der Juristenfakultät Jena vom März 1756.

Am 14. September 1755 lief bei der Reichsgräflich-Limpurgſchen

gemeinschaftlichen Kanzlei zu Gaildorf ein Schreiben der Kurpfälzischen

Regierung in Mannheim ein mit der Mitteilung, daß ein wegen Aus-

gabe von Falschmünzen in der Pfalz eingebrachter Zeughändler aus

Niederalfingen bei der Vernehmung ausgesagt habe, er habe von zwei

Brüdern Heinrich und Vollrath Schäfer, jener Müller in Münster bei

Gaildorf, dieser Müller in Sulzbach a. K., für 60 fl. falsche Kurpfälzer

Halbbazen und Groschen unter 15 Kreuzer Profit auf den Gulden er-

halten. Als Mithelfer Heinrich Schäfers nannte er noch dessen Gevatter-

mann, den Schulmeister Georg Friedrich Molt von Münſter.

Unter Berufung auf die 3. Reichsmünzordnung vom Jahr 1559 § 164

und den Reichsabschied vom Jahre 1566 wurde beſchloſſen, „ legaliter zu

inquirieren" . Die Kanzlei in Gaildorf schlug zunächst der Limpurgisch-

Schmiedelfeldschen Kanzlei zu Obersontheim vor, gleichzeitig mit ihr selbst,

die für Münſter zuständig war, in Sulzbach, das zu jener Herrſchaft
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gehörte, die Inquisition durch eine Haussuchung einzuleiten. Diese gleich-

zeitige Haussuchung am 29. Oktober 1755 verlief in Sulzbach ohne

Ergebnis. Anders in Münster. Der Müller war abwesend. Es wurden

aber in seiner Wohnung eine größere Anzahl schwer belastender Beweis-

stücke gefunden, nämlich ein französischer Laubtaler Ludwig XV. von

1735 aus Blei ; 11 Sechs-Kreuzerstücke des Markgrafen Karl Wilhelm

Friedrich von Ansbach (1729-1757) von 1753; 148 hessisch-darm-

a

b

d

C

a) Dünnes Kupferplättchen (Schro-

tenblech) mit ovalen Löchern,

b) angeschnittener Vierheller-Schröt

ling aus Kupfer,

c) Vierhellerstück von 1753,

d) Sechskreuzerstück 1753.

städtische Kreuzer vom selben Jahr, alle

diese Münzen noch stempelfrisch, also

noch nicht im Verkehr gewesen ; eine

größere Anzahl zainenartiger dünner

Kupferplättchen, aus denen kreuzergroße

Löcher unregelmäßig ausgestanzt waren

(5. Abb. 1) ; ferner zwei Rezepte, wie aus

Kupfer Silber, 12lötig, zu machen, und

ein Rezept, wie „ rheinisch Gold schmeidig

zu machen" ; endlich ein Nürnberger

Hand-, Reiß- und Schreibkalender von

1750 mit allerhand Haushaltungsnotizen

bis zum Jahr 1754. Diese corpora

delicti wurden beschlagnahmt, in einen

„ Schnappsack" verpackt und mitgenom-

men und sind heute noch bei den ganzen

Gerichtsakten vorhanden (s. u.) .

Nach anfänglichem Leugnen gestand

alsdann Heinrich Schäfer, daß vor drei

Jahren ein Mahlknecht, angeblich aus

der Schweiz, zu ihm gekommen sei und

ihm und seinem Vetter mehrmals an-

geboten habe, ihnen die Kunst des Geld-

machens zu zeigen, und ihnen dann auch

kurpfälzische und hessische Halbbazen verkauft habe. Schließlich ſeien

sie beide darauf eingegangen und hätten mit dem Fremden in der

alten Küche im Schulhaus in Münster mehr als fünfmal eingesezt“.

Der Mahlknecht habe ihnen auch einen von einem gewißen Kochen-

dörfer in Hall gemachten Stempel zu kurpfälzischen Löwen-Halbbazen

gebracht. Schließlich hätten sie es auch allein probiert und mehrmals

eingesetzt, wobei ihnen drei andere Männer aus Münster gelegentlich

mitgeholfen hätten, und zwar beim Walzen, sowie durch Herbeiholen

von Material, wie Messingdraht, Lion, Weinstein usw., was aus
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Gmünd bezogen wurde, während sie das Silber von altem franzö-

sischem Geld nahmen. Ein vierter Bauer aus Münster hatte nur

falsches Geld abgenommen und weitergegeben. Der Müller Heinrich

Schäfer gab schließlich nach mehrmaligem Verhör auch zu, solche Pfälzer

und Darmstädter ſie waren in der Umgegend bereits bekannt unter

dem Namen „Münster-" oder „Müller-Bazen" in der Mühle in

Sulzbach bei der Kirchweih verkauft zu haben, wodurch der falsche

Verdacht auf seinen Bruder fiel . Die in seinem Besitz angetroffenen

Ansbacher behauptete er bei der Eutendorfer Kirchweih vom Mahl-

knecht bekommen zu haben.

Der zum Verteidiger des Müllers bestellte Kandidat des Rechts H. G.

Hartung plädierte in seiner 13. Januar 1756 eingerichteten Defension

für Milde, da ſein Klient die Gelegenheit nicht geſucht und auch nur

kleines Geld gemacht habe ; auch habe er das Geld nur an Leute ge=

gegeben, denen die Beschaffenheit desselben genügend bekannt geweſen

sei. Vor allem aber machte er geltend, daß, wer die Münze anderer

Reichsstände schädigt als des eigenen, milder bestraft wird. Das

Gericht beschloß 30. Januar 1756, die Juristenfakultät der Univerſität

Jena um ein Gutachten zu ersuchen. Das Ende März eingegangene

Gutachten war mehr breit als gründlich. Auf 64 Folioseiten wurde

der Fall erörtet und beurteilt. Schäfer und Molt sind überführt bzw.

geſtändig, vom alten Mahlknecht falsche Münzen empfangen und dann

ausgegeben, ferner bei ihm zum Münzen eingesetzt, dann aber auch

ſelbſtſtändig falsches Geld gemacht und wiſſentlich ausgegeben zu haben.

Ebenſo ſind drei andere Komplizen überführt, beim Falschmünzen mit-

geholfen und falsches Geld empfangen und ausgegeben zu haben . Ohne

Rücksicht auf die Verführung, ihren guten Lebenswandel und den ge-

ringen angerichteten Schaden sind dieſe fünf zu verurteilen und nach

der Vorschrift der gemeinen Rechte im L. I. C. de falsa moneta und

Kaiser Karls V. peinlicher Halsgerichtsordnung Artikel III vom Leben

zum Tode zu bringen, vor allem wegen des dem gemeinen Weſen

daraus erwachsenen großen Schadens. Da im römischen Reich die

hohen Stände nicht kraft der ihnen zustehenden Landeshoheit, sondern

kraft der von Kaiserlicher Majestät besonders erlangten Gewalt das

Münzregal ausüben, so können die Inquisiten daraus, daß sie nicht

ihrer Landesherrschaft, sondern anderer Stände Münzen fälschlich nach-

gemacht, einen hinlänglichen Grund zur Milderung der ordentlichen

Strafe keineswegs herleiten ; auch kann nach Ansicht bedeutender Rechts-

Lehrer betreffs Strafmaß kein Unterschied zwischen großen und kleineren

Sorten gemacht werden ; ganz abgeſehen davon, daß die von den An-

Württ. Vierteljahrsh. f . Landesgesch . N. F. XXXIII .
17
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geklagten in ziemlicher Quantität hergestellten Groschen und Bazen

nicht zu den kleinen Sorten gerechnet werden können. Wer falſche

Münzen ausgibt, sie aber selber nicht herstellt, soll nach der Gerichts-

ordnung geſtaupt werden. Das traf für einen der Angeklagten zu.

Dann sagt das Urteil wörtlich : „ Die von den Inquiſiten vorgeſchüzte

Verführung und über ihr Vergehen bezeugte Reue, auch daher zu

hoffende Besserung, ingleichen der sonst geführte gute Lebenswandel

und das den unſchuldigen Kindern durch die Todesstrafe ihrer Eltern

zuwachsende Unglück nebst dem freywillig gethanen Bekenntnüß können

zwar die Landesherrschaft zum Erbarmen und Gnade bewegen, feines-

wegs aber bey einem Richter, als welcher lediglich den Gesezen nach-

zugehen hat, hinlängliche Gründe zur Milderung der Strafe abgeben. "

So sind demnach Heinrich Jakob Schäfer, Georg Friedrich Molt und

die drei Genossen mit dem Schwert vom Leben zum Tod zu bringen.

Der sechste, weil er falsches Geld gewechselt und ausgegeben hat, iſt

nach abgeschworener Urfehde mit Staupenſchlägen auf ewig des Landes

zu verweisen. Wenn dann die Landesherrschaft Gnade erzeigen wollte,

ſo wären jene fünf nach abgeschworener Urfehde mit Staupenſchlägen

auf ewig des Landes zu verweisen, der sechste ebenso, jedoch unter

dem Erlaß des Staupenschlags . Das am 3. Mai 1756 gefällte Urteil

verwies die Hauptangeklagten des Landes in der Theorie, aber in

Anbetracht der Kinder wurde auch diese Strafe ermäßigt und um-

gewandelt in eine Geldbuße von 2000 fl. Der Müller Schäfer wurde,

nachdem Bürgschaft geleistet war, mit den andern Angeklagten entlassen.

Die Frauen der Angeklagten reichten Gnadengeſuche ein an die Reichs-

gräfin zu Limpurg-Gaildorf, Wilhelmine Christine, verwitwete Gräfin

zu Solms-Assenheim. Darauf wurde die Strafe für Müller Schäfer

endgültig auf 1500 fl. ermäßigt und für die anderen soweit sie zur

Schmiedelfeldschen Herrschaft gehörten, in Benehmen mit der Gräfin

von Solms-Rödelheim derjenige Geldstrafſah angeordnet, welcher

„ derselben Verschulden und Vermögen convenable ſein möchte“ .

Eine von Bergrat Dr. Moser, Vorstand des Württembergiſchen

Münzamts, in dankenswerter Weiſe vorgenommene Prüfung der bei den

Fälschern vorgefundenen Falſchſtücke (ſ. Abb. 1) und Rezepte hatte folgen-

des Ergebnis :

Ein aus den Beweisstücken herausgenommenes Sechskreuzerſtück

mit Jahreszahl 1753 wiegt 2,1 g und besteht aus einer Legierung

von Kupfer und Silber mit geringen Beimengungen von Eisen und

Zink. Der Silbergehalt beträgt 108 v. Tausend oder 113/18 loth. Ein

Vier-Hellerstück vom gleichen Jahre wiegt 0,7 g und ist aus Kupfer
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mit ganz geringem Zinngehalt gefertigt. Beide Münzen sind versilbert

und leicht gewölbt. Diese Wölbung sowie die ovale Form der Schröt-

linge, die sich aus der entsprechenden Gestaltung der Löcher in den

vorgefundenen zainenartigen dünnen Kupferplättchen (Schrotenbleche)

ergibt, laſſen vermuten, daß die Geldſtücke mit Hilfe von gekrümmten

Stempeln durch Walzenprägung hergestellt worden sind, wodurch die

oval ausgeschnittenen Schrötlinge beim Prägen eine mehr der Kreis-

form entsprechende Begrenzung erhalten haben. Eines der Kupferplättchen

(Schrotenbleche) hat die gleiche chemische Zusammensetzung wie das

Vierhellerstück, es bestand aus Kupfer und geringem Zinngehalt.

=

"

Die Rezepte handeln von der Scheidung des Goldes von anderen

Metallen durch Anwendung von Flüſſen aus „ Spiezglaß“ (Spießglanz

Schwefelantimon), Weinstein und Glasgalle, einen Abfallprodukt

der Glaserzeugung. „ Rheinisch Gold schmeidich zu machen“ geschieht

durch Schmelzen mit „ Venediſch Boraß“ (Borar) und Salpeter, wodurch

es geschmeidig und ihm alle Wildichkeit" benommen wurde. Nach

einem anderen Rezept wurde eine Silberlegierung hergestellt durch

Zuſammenſchmelzen von 8 loth Kupfer mit 4 loth weiß Rausch Silber

und 2 oder 3 loth fein Silber unter Zusaß von 2 loth eines zuvor

erschmolzenen Flusses aus „ Arsenicum, Gemein Salz (Kochsalz), Sal-

peter und Potaſchen“ . „Feines weißes Kupfer zu machen auf 12löthig,

geschmeidig wie Bley" ist aus einem weiteren Rezept zu ersehen . Altes

Kupferblech wurde danach zuerst mit Arſenicum im luftdicht verschlossenen

Tiegel verschmolzen. Nach wiederholtem Umschmelzen zunächst unter

Zusatz von Borax, darauf unter Zugabe von Salpeter, Salmiak und

Weinstein wurde zuletzt noch geläutertes Speauter (= Zink) zugesezt.

Nach dem Ausgießen in eine Form aus Kuhkot ſoll „ alles geschmeidig

wie das feinste Silber" sein. Das so erhaltene weiße Kupfer oder

weiße Tombak oder wie es in ähnlicher Zuſammensetzung auch genannt

wurde, Argent haché, fand sich vor der Erfindung des Neusilbers im

Handel. Seine Herstellung war wegen der sich dabei entwickelnden

Arsenikdämpfe gesundheitschädlich. Vom echten Silber unterscheidet es

ſich ſchon äußerlich dadurch, daß es an der Luft schnell anläuft. Dem

Rezept zur Herstellung dieses Weißkupfers ist wohl infolgedessen eine

Vorschrift über die Feuerversilberung der daraus angefertigten Gegen-

ſtände angehängt. Die Feuerversilberung geschah nach der Vorschrift

in der Weise, daß die Arbeit d . h. der zu versilbernde Gegenstand

zunächst in einer wässerigen Lösung von Weinstein und Kochsalz ge-

sotten und nach dem Erkalten mit einem vorher „ angeriebenen Sälblein“

aus feuchtem Chlorsilber, Glasgalle, Salmiak und Kochsalz mit dem

17*
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Finger eingerieben wurde. Darauf wurde die Arbeit erwärmt, aber

nicht geglüht, in Weinsteinwasser abgelöscht, mit der Krazbürste auf-

gefrischt und die Versilberung wiederholt. Schließlich wurde alles wie

das höchste Feinsilber.

War der Fälscher demnach im Besize einer Reihe von Vorschriften

über die Herstellung von Legierungen verschiedener Art, ſo geht aus

den Befunden der Falschmünzen hervor, daß er bei seiner Falschmünzer-

tätigkeit wohl nur das Rezept über die Feuerversilberung angewandt

hat.



Herzog Bernhard von Weimar und Gußtav Horn

in der Schlacht bei Nördlingen.

Von Hermann Lembeck.

Man kann wohl sagen, daß kaum eine Armee unter ungünſtigeren

strategischen Voraussetzungen und taktiſchen Bedingungen eine Schlacht

angenommen hat als die schwedische bei Nördlingen. Der dem Herzog

Bernhard von Weimar unterstellte Plan der Preisgabe der Reichsstadt

Nördlingen und des Rückzugs durch Württemberg, für welchen zwar

Fraas¹ ) keine glaubhaften Motive findet, dürfte daher ziemlich sicher

aus den oben genannten Gründen doch erwogen worden sein.

Die Schweden befanden sich nach der Zurückeroberung Regensburgs

durch die Kaiserlichen vor der Schlacht im Ries in einer verzweifelten

Zwangslage. Sie mußten sowohl den Fall der Reichsstadt im

Hinblick auf seine schwerwiegende ungünstige Wirkung auf das weitere

Verhalten der übrigen Reichsstädte unter allen Umständen verhindern,

als auch den Kaiserlichen den Eintritt in das vom Kriege noch ver-

schont gebliebene württembergische Gebiet, aus dem frische Quellen

zur Fortsetzung des Feldzugs floßen, verwehren. Die Vermeidung der

Waffenentſcheidung war so gut wie ausgeschlossen. Aber nur ein ſo

potenziertes Heer wie das schwedische, das die Kriegsgeschichte den

Mazedoniern unter Alexander, den Römern unter Cäsar, den Spaniern

unter Farnese, den Franzosen unter Bonaparte und den Preußen unter

Friedrich dem Großen zur Seite stellt, konnte die Schlacht im Vertrauen

auf seine Führung und ſein moraliſches Übergewicht unter ſo ſchwierigen

Verhältnissen wagen.

Was den Schweden die moralische Überlegenheit über ihre Feinde

verlieh, war ihre Beweglichkeit.

Schlossers Behauptung in seiner Weltgeschichte, daß die innere

Stärke des kaiserlichen Heeres größer gewesen sei als die des schwedischen,

ist durch den Verlauf der Kämpfe, insbesondere die fast beiſpiellos

heldenmütige Verteidigung der Stadt seitens der schwachen Besazung

1) Fraas, „Die Nördlinger Schlacht". C. H. Beck, Nördlingen 1869.
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gegen die an Zahl weit überlegenen Belagerer hinreichend widerlegt.

Man darf sich auch in der Beurteilung des inneren Zustandes des

schwedischen Heeres durch die ihm zur Last gelegten Greueltaten nicht

beirren lassen. Es ist bekannt, daß die Kaiserlichen in diesem Punfie

eher noch schlimmer waren und ihrer ganzen Zuſammenſeßung nach

nicht besser sein konnten. Hauptsächlich in unserer schwäbischen Heimat

wird den Schweden vieles unterschoben, das den Kaiserlichen zuzuſchreiben

wäre. Eine vorhergegangene Soldbewegung im schwedischen Heere war

durch den bei der Armee sehr beliebten und angesehenen Herzog Bern-

hard von Weimar rasch beigelegt worden und ohne nachhaltigen Ein-

fluß auf den moralischen Wert der Truppe geblieben. Die pünktliche

Bezahlung des Soldes hat überhaupt auf die Leiſtungsfähigkeit der

damaligen Heere nicht in entscheidender Weise eingewirkt ¹) .

Zahlenmäßig waren die nominell von dem 26jährigen König Fer-

dinand, dem Erstgeborenen des Kaisers, in Wirklichkeit aber von dem

50jährigen kriegserfahrenen Matthias Graf von Gallas geführten Kaiſer-

lichen vor dem Eintreffen der 12000 Spanier unter dem Kardinal-

infanten Ferdinand den Schweden etwa um die Hälfte überlegen (25 000

gegen 40-50000). Die unmittelbar vor der Schlacht eingetroffenen

frischen spanischen Truppen dürfen allerdings auch in moralischer Hin-

sicht nicht unterschätzt werden. Daß bei diesem Ersatz der religiöse

Fanatismus das Seinige getan hat, dafür haben schon die von den

Spaniern mitgeführten geistlichen Unterführer gesorgt.

War der Umstand, daß Herzog Bernhard von Weimar sich mit

Drenstiernas Schwiegersohn, dem schwedischen General Guſtav Graf

von Horn, in den Oberbefehl teilen mußte, für die einheitliche Führung

der Schweden im allgemeinen ein erheblicher Nachteil, so war der un-

glückliche Zufall, daß am Tage der großen Auseinanderſeßung im Ries

der Oberbefehl und die persönliche Leitung des Angriffs auf Horn fiel,

für die Schweden verhängnisvoll.

Die Stellung der Kaiserlichen war äußerst günstig und gestattete

ihnen eine vorzügliche Ausnüßung ihrer zahlenmäßigen Übermacht.

Zur Kennzeichnung der ſtrategiſchen Bedeutung Nördlingens genügt

der Hinweis, daß der Play den Schlüssel bildet zum Übergang von

der Wörnih zur Rems, deren Täler den Völkerdurchgang von der unteren

Donau nach dem Neckar und dem Rhein vermitteln. (Neuerdings regen

sich wieder Bestrebungen, den Verkehr zwischen Donau und Rhein auf

diese Bahnen zu leiten.)

1) Dr. Martin Hobohm, „ Der Landsknecht“ (Velhagen und Klaſings Monatshefte).
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Durch das Remstal hat wahrscheinlich Attila den Weg von der

Donau auf die katalaunischen Felder genommen. Den Römern stellte

es die Verbindung zwischen Donau und Rhein her. Turenne diente es

1646 zur Vereinigung mit den Schweden unter Wrangel. Im ſpaniſchen

Erbfolgekrieg hielten Prinz Eugen, Marlborough und Markgraf Ludwig

von Baden den bekannten Kriegsrat zu Großheppach auf ihrem Marsch

auf das Schlachtfeld von Höchstädt (1704). Im österreichischen Erb-

folgekrieg durchzogen Marschall Belleisle 1741, Erzherzog Karl und

Moreau 1796 das Tal. 1805 marschierte Napoleon durch das Rems-

tal, um Mack in Ulm von seinem Rückzug abzuschneiden, und 1809

diente es abermals den Franzosen zum Marsch an die Donau ¹) .

Die baldige Öffnung der Pforte Bayerns 2) war auch für die Kaiser-

lichen deshalb wichtig, weil sie den in den Niederlanden engagierten

Spaniern den Durchmarsch nach dem Rhein freigab.

Die Umstände drängten beide Teile zur unvermeidlichen Schlacht.

Diese fand am 25. und 26. August alten, am 5. und 6. September

neuen Datums im Jahr 1634 statt. Sie war die blutigſte und für

die Entscheidung folgenschwerste des ganzen Krieges . Wir schildern den

Gang der Ereigniſſe ſo kurz, als es der Zweck dieser Betrachtung ge-

stattet. Die vorangegangenen kleineren Unternehmungen der Schweden zur

Unterstützung der schwer bedrängten Stadt Nördlingen vom linken Eger-

ufer aus können wir übergehen und mit dem schwediſchen Abmarsch zur

eigentlichen Schlacht vom Lager auf dem Breitwang bei Bopfingen

beginnen.

Das dem Fall nahe Nördlingen hatte bis zum 29. Auguſt (n. D. )

zum drittenmal um Hilfe nachgesucht. Am 2. September erwartete man

nach äußerst heftiger Beschießung den Generalsturm. Am 4. nachmittags

3 Uhr, nachdem am 3. die Spanier eingetroffen waren, begann die

Artillerievorbereitung, an die sich der Scheinangriff einer aus 1500

Mann bestehenden Sturmkolonne gegen das Bergertor, der den Haupt-

angriff gegen die Bresche zwischen dem Deininger und dem Reimlinger

Tor entlasten sollte, unmittelbar anschloß. Nach 7- bis 8maligem

erfolglosem Anlaufen zogen sich die Angreifer bei Anbruch der Nacht

zurück. Aber die Hilferufe der tapferen Beſaßung nach dem ſchwediſchen

Lager auf dem Breitwang durch Leuchtsignale von dem das ganze Ries

beherrschenden Turme der St. Georgskirche waren verzweifelt. Horn

1) Kallee, „Das rätisch- obergermanische Kriegstheater der Römer". Württ. Viertel-

jahrshefte für Landesgeschichte, Jahrgang 1888.

2) Albert von Hofmann, „Politiſche Geschichte der Deutschen ". Deutsche Verlags-

anstalt Stuttgart uud Berlin. 1921 .
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hätte am liebsten den Rheingrafen Otto Ludwig, der in Breisach am

Oberrhein den Befehl zum Abrücken nach Nördlingen erhalten hatte,

abgewartet. So lange hätte Nördlingen keinesfalls mehr standgehalten.

Das unverständliche Säumen der Schweden ist allem nach auf Horn

zurückzuführen. Für die Schweden wäre es ratſamer geweſen, ſich mit

den Kaiserlichen vor dem Eintreffen des spanischen Zuzugs zu schlagen,

als die eigenen Verstärkungen abzuwarten.

Bernhard von Weimar riet jezt zu ſofortigem Handeln. Man einigte

sich schließlich dahin, das Korps Krah, das bei Gmünd ſtand, abzuwarten.

Für die Wahl des Anmarsches auf dem rechten Egerufer war wahrschein

lich die Sorge um den gedeckten Rückzug in erster Linie maßgebend . In

der Nacht vom 4. auf 5. September brachen die Schweden das Lager

auf dem Breitwang ab und marschierten zunächst in südlicher Richtung,

um dann gegen Osten abzubiegen. Der Anmarschweg wird verſchieden

angegeben. Nach der Skizze zu Dr. Ledermanns Werkchen „ Schwäbiſche

Schlachtfelder" ) wäre das Heer der Schweden in südöstlicher Richtung

quer über den Ohrengipfel gegen die Straße Neresheim—Nördlingen

marschiert, hätte diese westlich des Kampf überschritten und wäre, um

den Kaiserlichen den Abmarsch auf Ulm vorzutäuschen, erſt etwa 1½ bis

2 km südlich der Straße ostwärts abgebogen. Es iſt ein Widerspruch,

eine Verschleierung der Absicht des Aufbruchs anzunehmen und dabei die

Schweden geradeswegs gegen die kaiserliche Flanke marſchieren zu laſſen.

NachOberst von Kaiſers 2) Skizze hätten sich die Schweden auf die Straße

nach Neresheim gesetzt und wären dann von Dehlingen ab oſtwärts

abgeschwenkt. Sie konnten sich, um die Kaiserlichen in ihrer Hauptſtellung

anzugreifen, ihnen nur auf der Ulmer (Neresheimer) Straße nähern.

Um diese zu erreichen, konnten sie schon aus Gründen der taktiſchen

Sicherung nur die für größere Truppenbewegungen damals wohl allein

gangbare Straße Bopfingen—Neresheim (entlang der Römerſtraße) be-

nüßen. Die sehr umfangreiche Bagage konnte, soweit sie nicht teilweise

an die kämpfende Truppe heranzuziehen war, auf dem Breitwang nicht

ſtehen bleiben, weil die im Falle eines Rückschlags nach Südweſten ab-

gedrängten Schweden von ihr abgeschnitten worden wären. Sie war

der ganzen Lage nach, wie dies auch geschehen ist, auf Neresheim zu

dirigieren. Die unzulängliche Beſeßung der für die kaiserliche Aufstellung

so wichtigen Vorstellung des oberen Kampf und des Ländledefilés könnte

1) Zum Sammelwerk „ Deutsche Schlachtfelder" von Archivrat Dr. Brabant

(Dresden 1912).

2) Oberst a. D. von Kaiſers Aufſaß in der besonderen Beilage des Staatsanzeigers

für Württemberg Nr. 9 und 10, 1897.
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ihren Grund eher in Schwierigkeiten der Beitreibung gehabt haben als

in einer den Schweden gelungenen Täuſchung. Im Dreißigjährigen

Kriege und später in den Erbfolgekriegen (Schlacht bei Höchstädt—Blind-

heim) wurde mancher Handstreich dadurch ermöglicht, daß die für die

feindlichen Vorposten nötige Reiterei ſich auf Requiſition befand. Gegen

derartige Eigenmächtigkeiten der Truppen war die Führung damals faſt

machtlos. Nach Fraas waren einige Truppen sehr weit entfernt ; nach

andern schon wieder in die benachbarten Ortschaften entlassen. Wir

können nach wiederholter Betrachtung der Geländeverhältnisse an Ort und

Stelle nicht umhin, die angeblich eingegangenen Meldungen über den

Abzug der Schweden auf Ulm für eine von den Kaiserlichen zur Recht-

fertigung ihrer mangelhaften Bereitschaft verbreitete Legende zu halten .

Dem kaiserlichen Hauptquartier und insbesondere dem Generaliſſimus

Gallas darf man eine (auch für die damaligen Zeiten) so unglaublich

naive Auffassung der Lage schlechterdings nicht zutrauen .

Die von den Kaiserlichen zur Sicherung der Ulmer Straße vor-

geschickte Kavallerie drängte Bernhard mit seiner Vorhut gegen den

nördlichen Hang des Ländle zurück, von wo sie durch die Regimenter

Krag und Sattler, die sich aus dem Wald entwickelt hatten, in die

Ebene geworfen wurde. Vor Verstärkungen des Generals Gallas brach

Weimar die Verfolgung ab und zog sich auf das Ländle und den Lach-

berg zurück¹ ) .

Es war 6 Uhr abends. Der Stand der Dinge drängte zu weiterem

Entschluß . Der Vorschlag, das Ländle zu besezen, von hier aus eine

über das Himmelreich bis an die Eger reichende Stellung auszuheben

und nach Bedarf die Nördlinger zu unterstützen, kennzeichnet so recht

den Zögerer Horn und seine Verkennung der Not der Stunde und der

schwedischen Stellung. Herzog Bernhard wollte über den Häselberg den

Kaiserlichen in der Besetzung ihrer Flankenstellung - der beherrschenden

Albuchhöhe - zuvorkommen und sie wahrscheinlich von dort aufrollen.

Er mahnte daher, obwohl er die Schwierigkeiten der Ausführung keines-

1) Wenn Fraas die „montagne de l'Arensberg“ auf dieſen Höhenzug verlegt,

wird man ihm beipflichten müssen. Doch möchten wir die Bezeichnung auf den ganzen

Höhenzug von der Straße bis zum Albuch, nicht wie Fraas, nur auf den Lachberg

anwenden. Wenn Generalquartiermeiſter Mortheuser den Arensberg nach seiner Er-

kundung als den Plak bezeichnete, auf dem man mit der Armee Stellung nehmen könnte,

ſo wird er nicht allein die Erhebung des Lachberg, ſondern eben den ganzen Höhenzug

gemeint haben. Der Ausdruck montagne bezeichnet einen Höhenzug, während für Einzel-

erhebungen die Bezeichnungen mont, butte, sommet, crète, col, faite u. a. gebräuchlich

find.
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wegs verkannte, zum Angriff. Horn ließ sich von Weimar, um nicht

timid zu erscheinen und zweifellos hauptsächlich deshalb, weil er sich

über das in dem „ acte de présence" drohende Verderben Rechenschaft

abgelegt hat, von seinem ursprünglichen Plan abbringen. Die Zeit

arbeitete für die Kaiserlichen.

Die von Schiller in seiner Geſchichte des Dreißigjährigen Kriegs ver-

tretene Meinung, die Schweden hätten sich mit der Einnahme einer festen

Stellung bei Nördlingen, von wo man hätte die Kaiserlichen von ihren

rückwärtigen Verbindungen trennen können, begnügen sollen, war für

die Schweden mit ihren hiezu völlig unzureichenden Kräften nicht er-

örterbar. Zu einer nachhaltigen Verteidigung gegen eine planmäßige

Offensive der Kaiserlichen, in der dieſe allein den Vorteil ihrer Über-

macht ausnützen konnten, und wozu ſie auch die Umstände zwangen,

war der Höhenzug östlich der Ulmer Straße wegen seiner ſtarken Ein-

schnitte auf der feindwärts gelegenen Nordſeite nicht geeignet. Aber

nur östlich der Ulmer Straße konnte man die Rückzugslinie der Kaiſer-

lichen bedrohen.

Nach Kaiser hatte Weimars Plan nur dann Aussicht auf Erfolg,

wenn es den Schweden gelang, den Albuch im ersten Ansturm zu be-

sehen. Das ist zweifellos richtig . Herzog Bernhard legte daher auch

den Schwerpunkt auf den Albuch. Die kaiserliche Aufſtellung dehnte ſich

nach dem Bekanntwerden der schwedischen Absichten über den Fuchs ,

Adlers- und Stoffelsberg mit Front nach Weſten aus . Alsbald wurde

das Wäldchen am Häselberg besetzt, das der Spanier Escobar bis auf

den letzten Mann zu halten hatte. Auch Gallas war sich der Bedeutung

des Albuchs für die Kaiserlichen wohl bewußt. Beim Eintritt der

Dämmerung eröffnete Bernhard das Geschüßfeuer auf dem Häſelberg

und trieb Infanterie zum Sturm vor. Um 11 oder 2 Uhr nachts ge-

lang es den Schweden, nachdem Horns Infanterie zu spät eingetroffen

war, sich des Häselbergs zu bemächtigen. Sie waren nunmehr genötigt,

den planmäßigen Angriff auf den Albuch, auf den sich die Kaiser-

lichen zurückgezogen hatten, vorzubereiten. Auch der war nicht aussichts-

los, da die Schanzarbeiten infolge der geologischen Beschaffenheit des

Albuchs und der kurzen Zeit, die den Kaiserlichen zur Verfügung stand,

nicht weit vorgeschritten waren. Der Sturm wurde, wie im modernen

Stellungskrieg, auf die Zeit der Morgendämmerung angesetzt. Die

Kaiserlichen hatten während der Nacht drei Schanzen ausgehoben.

Die rechte war vom Regiment Toralto, die mittlere von den Regi-

mentern Salm und Wurmser, hinter denen Don Martin de Jdiaques

stand, und die linke von den Regimentern Laßlie und Fugger beſezt.
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Um 5 Uhr morgens traten die schwediſchen Kolonnen zum Sturm auf

die mittlere Schanze an. Horn ſelbſt führte 2 Brigaden. Die Kavallerie

war zur Deckung der Flanke in einem Hohlweg auf dem rechten Flügel

gestaffelt aufgestellt. Die Schwäche der schwedischen Stellung lag in

ihrem Zentrum auf dem Häselberg. Ob sie von den Schweden trok

des Fehlens einer eigentlichen Oberleitung (Bernhard von Weimar führte

den linken, Horn, der an diesem Tage den Oberbefehl hatte, den rechten

Flügel) richtig eingeschätzt wurde, ist fraglich ; wenngleich Weimar den

Häselberg während der Schlacht wiederholt verstärkte. Die zuerst be-

rannte mittlere Schanze der Kaiserlichen wurde samt den Geschützen

genommen. Die Regimenter Salm und Wurmser wurden zurück-

geſchlagen, wobei ihre beiden Führer fielen. Die schwediſchen Brigaden

ſtürmten über ihr erstes Ziel hinaus, prallten aufeinander und kamen

in Unordnung. Horn gelang die Wiederherstellung der Ordnung nicht.

Die schwedische Kavallerie scheint infolge ungenügender Verbindung mit

Horns Infanterie durch unzeitiges Eingreifen die Verwirrung noch ver-

vollständigt zu haben. In dem im richtigen Augenblick erfolgten Ein-

sah der kaiserlichen Küraſſiere unter Piccolomini und Ridtberg darf

man einen planmäßigen Gegenstoß Gallas' erkennen. Zur Bereitstellung

der hiezu erforderlichen Kräfte eignete sich die Mulde zwischen dem

Albuch und dem Schönefeld vorzüglich. Es ist zweifelhaft, ob ihr Horn

die nötige Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Dieser Gegenangriff warf die

Schweden in völliger Unordnung den Berg hinunter. Daß der Ex-

plosion einiger Pulverkarren in einer der Schanzen, einem in den da-

maligen Kämpfen nicht ungewöhnlichen Ereignis, eine so starke Ein-

wirkung auf den Hergang des Ganzen beigemeſſen wird, läßt sich nur

als ein Versuch der Beschönigung der schwedischen Niederlage erklären.

Noch dreizehnmal soll Horn innerhalb 6 Stunden ohne Erfolg gegen

den Albuch angestürmt sein, anstatt nach dem ersten Rückschlag die

Schlacht abzubrechen. Es ist, als ob er bestrebt gewesen wäre, die durch

ſein Zuspätkommen am vorhergehenden Tage entstandene Scharte aus-

zuwetzen. Um 11 Uhr vormittags gingen die Kaiserlichen ihrerseits vom

Albuch und der Schönefeldebene zum allgemeinen Angriff über, der mit

dem Schwergewicht gegen die Mitte der schwediſchen Aufstellung auf dem

Häselberg gerichtet war . Alle Maßnahmen der Kaiserlichen sprechen.

von der Umſicht und der Erfahrung des kriegsgewandten Gallas . Viel.

leicht hätte Bernhard, dessen linker Flügel auf dem Ländle am wenigsten

gefährdet war, den Häselberg noch mehr verstärken können . Er schickte

wohl im Laufe des Vormittags Verſtärkungen dahin. Als dieſe aber,

hart mitgenommen, durch Hornsche Truppen abgelöst waren, drang



268 Lembed, Herzog Bernhard von Weimar

um die Mittagsstunde der Feind in den Wald ein. Die schwediſche Front

war durchbrochen und damit die Schlacht zugunsten der Kaiserlichen

entschieden. Bernhard blieb mit dem linken Flügel noch stehen, um

Horns Rückzug zu decken. Horns Truppen ſollen nun in „ guter Ord-

nung" ins Rezenbachtal abgezogen sein. Man kann sich unmöglich vor-

stellen, daß die Schweden anders denn als ungeordnete Haufen vom

Albuch unmittelbar ins Tal hineingeworfen worden sind. Selbst wenn

Horn seine Leute noch einigermaßen in der Hand gehabt haben ſollte,

durfte er nicht parallel zu der schon wankenden Häſelbergstellung durchs

Rezenbachtal flüchten. Dem fehlerhaften Rückzug, wenn man von einem

Rückzug überhaupt noch reden darf, folgte das Verhängnis auf dem

Fuße. Die Kaiserlichen erkannten Horns Flucht und warfen sich mit

aller Kraft auf Bernhard von Weimar. Die zurückweichenden Weima-

raner wurden mit Wucht auf die durchs Rezenbachtal zurückflutenden

Hornschen Truppen geworfen und rissen sie in Unordnung fort. Die

Kavallerie floh und die Infanterie wurde niedergemacht oder gefangen

genommen. Horn wurde gefangen. Bernhard von Weimar entfam

verwundet. Das Elend begann nun auch bei uns in Württemberg.

Die Niederlage der Schweden warf ihre Schatten bis in die gegen-

wärtige Weltkatastrophe herein.

Die Ursachen des furchtbaren Zusammenbruchs schreibt Kaiser der

Minderzahl der Schweden, der Unterſchäßung des Feindes, dem Wechiel

des Oberbefehls und der Hackenstellung des Heeres zu. Die Fehler

der Unterführer vor und nach der Schlacht seien nicht ausschlaggebend

gewesen.

Daß Herzog Bernhard von Weimar die Spanier unterschätzt hatte,

geht aus seinem Verhalten beim Verhör des gefangenen ſpaniſchen

Kapitäns Escobar hervor. Die genaue Kenntnis der Stärke der Spanier

hätte aber an seinem Entschluß nichts ändern können. Die Hackenstellung

des schwedischen Heeres war, wie viele Beispiele der Kriegsgeschichte

lehren, nicht ausschlaggebend. Für Fehler in der Marschordnung, die

Horns verspätetes Eintreffen verursacht haben sollen, müßte dieſer ſelbſt

verantwortlich gemacht werden, denn Weimar führte an jenem Tage

die Vorhut. Der unsterbliche Clausewitz ſchreibt, daß die Ursachen der

unglücklichen Kriegsunternehmungen gewöhnlich viel tiefer liegen, als

die Allgemeinheit glaubt, in Fehlern der Ansicht und in Schwächen

des Charakters . Stellt man die ursprünglich einander widerſprechenden

Ansichten der beiden schwedischen Feldherrn über die Notwendigkeit der

Annahme der Schlacht dem Ausgang gegenüber, so ist man geneigt,

denjenigen, die Horn milder beurteilen, recht zu geben. Man darf aber
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bei voller Würdigung der Gesamtlage der Schweden die Frage offen

lassen, ob die Schlacht nicht eine andere Wendung genommen hätte,

wenn statt des zwar ungewöhnlich begabten, aber vorsichtigen und un-

entschlossenen Horn, dem die durchgreifende Natur fehlte, am Tage des

Unglücks Herzog Bernhard von Weimar, der sein Ansehen bei der Armee

gerade denjenigen Charaktereigenschaften verdankte, die Horn fehlten,

der Oberbefehl und die persönliche Leitung des Angriffs auf den Albuch

zugefallen wäre.

Wenn Schiller schreibt, daß Guſtav Horns Vorstellungen (gegen die

Annahme der Schlacht) bei Gemütern, die von einem langen Kriegs-

glück trunken, in den Ratschlägen der Klugheit nur die Stimme der

Furcht zu vernehmen glaubten, keinen Eingang gefunden haben, ſo ſehen

wir hier Herzog Bernhard demselben Urteil der nur nach dem Erfolg

richtenden Nachwelt verfallen, dem die größten unglücklichen Feldherrn

ſchließlich verfallen sind. Bernhard hätte nicht der Feldherr sein müſſen,

der er tatsächlich war, wenn er die Schlacht nicht angenommen hätte.

Ein Ausweichen war schon deshalb nicht möglich, weil die Kaiſerlichen

doch, bevor die italieniſchen Truppen sich von ihnen trennten, um nach

den Niederlanden abzugehen, die Entscheidung suchen mußten.

"

Gustav Horn mag der gelehrtere der beiden Führer gewesen sein ),

aber die ausgezeichneten Feldherrn sind niemals aus der Klasse der

vielwissenden oder gar gelehrten Offiziere hervorgegangen" 2) . Als Feld-

herr und Soldat wurde Guſtav Horn von Bernhard von Weimar hoch

überragt. Dieser war von Gustav Adolf, der zu den bedeutendsten

Feldherrn der neueren Zeit zählt, zu seinem Nachfolger bestimmt und

von dem in militärischen Dingen bekanntlich erfahrenen Kardinal

Richelieu, der ja selbst Armeen angeführt hat, ſehr begehrt.

"

Unter einem ihn darstellenden gleichzeitigen Stich wird er als der

Große und Allererste" bezeichnet.

Daß er die tatsächliche Lage, die eben für die Schweden eine solche

war, in der „das höchste Wagen die höchste Weisheit" be=

deutete ), weniger richtig einſchäßte als Guſtav Horn, ist kaum denk-

bar.

Die Schlacht war zu gewinnen. Aber hiezu war für den

Leiter die Beſonnenheit nötig, die Herzog Bernhard bei Mannheim, bei

1) Er hatte u. a. in Rostock und Tübingen ſtudiert.

2) Carl von Clausewitz.

3) Gustav Adolf hatte schon vor Nürnberg erklärt, sich lieber mit seiner ganzen

Armee unter den Trümmern Nürnbergs begraben zu laſſen, als durch den Untergang

der bundesverwandten Stadt Rettung zu suchen.
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Lühen nach dem Tode Gustav Adolfs und bei andern Anlässen an den

Tag gelegt hatte und die Guſtav Horn, dem Oberbefehlshaber am Tage

der Niederlage, wie früher schon (Bamberg), mangelte.

Nicht zulegt trug zu der durchweg günstigeren Beurteilung des Horn-

schen Rats gegenüber dem Bernhardſchen operativen Entschluß in der

älteren Literatur der aus der Feder Horns stammende eingehende Be-

richt über die Schlacht bei, dessen leicht erklärliche subjektive Färbung

für die mit den Örtlichkeiten vertraute Kritik unverkennbar ist.

Die überlieferten Verlustzahlen wird man etwas reduzieren dürfen.

Die Schweden sollen außer einer Menge Fahnen, Geſchüße und

Pferde - 4000 Gefangene und 8000 Tote verloren haben. Die Ver-

luste der Kaiserlichen werden auf 1200-2000 Mann geſchäßt.



Ein Verſuch zur Überführung württembergiſcher

Auswanderer nach der Provinz Poſen 1839.

Von Manfred Laubert.

Les émigrations, pour lesquelles les habitants de ce royaume.

ont depuis des siècles, montré une grande tendance, viennent de

se renouveler cette année, " berichtete der preußische Miniſterreſident

Geh. Legationsrat v . Salviati am 30. Mai 1839 seinem König.

Auch nach dem fernen Osten hatten die blonden Schwaben schon wieder-

holt ihren Weg gefunden, mitten in der slavischen Welt ihren Typus

und ihre Sprache treulich wahrend. Sie stellten dem Zarentum tüchtige

Ansiedler, sie finden wir unter den Bewohnern der berühmten Bamberger-

dörfer vor den Toren Poſens ¹) , sie bevölkerten die Kolonien des großen

Friedrich in Westpreußen 2) . Nach Aufhebung des Emigrationsverbots

1817 betätigte sich sogleich wieder die alte Wanderlust ") und sie zog

endlich den Blick Salviatis auf sich, der weiter meldet¹) :

„ Ils se dirigent en partie vers le royaume de Pologne, mais beaucoup plus

encore, vers le nouveau monde, car bien que souvent deçus dans leur attente

les émigrants espèrent y faire une fortune beaucoup plus rapide que partout ailleurs ,

où ils peuvent se rendre à moins de frais et moins de risques. Ces familles

appartiennent presque toutes à la religion évangelique et possèdent une fortune

plus ou moins considérable . .; elles se composent d'invidus de la classe agricole

et comme dans ce royaume la culture des terres a fait de grande progrès et

dépasse celle d'autres contrées ; ils pourraient être d'une grande utilité dans ces

parties des États de V. M., p . ex . le Gd. Duché de Posen, dans lesquelles, soit

la culture est susceptible d'une amélioration soit la population , dans le cas de

supporter une augmentation avantageuse pour amener de plus le défrichement

des terres non encore productives et rendre celles qui rapportent déjà plus

productives. Si , soit le gouvernement, soit des particuliers, pouvaient se décider

1) Vgl. M. Bär : Die „ Bamberger" bei Posen. Posen 1882, S. 17.

2) Koser: König Friedrich der Große. II . 1. A. Stuttgart und Berlin. 1903, S. 490.

3) Treitschke : Deutsche Gesch. usw. II. 5. A. Leipzig . 1897 , S. 307.

4) Nach einer sehr fehlerhaften, von mir vielfach verbesserten Abschrift in den Ober-

präsidialakten XVII. A. 3. 3. im Staatsarchiv zu Posen. Daselbst und IX. B. c. 1.,

XVII . A. 2. 41., A. 3. 7 , ſowie Rep. 77. 503. 1. Bd . II. im Geh. Staatsarchiv zu

Berlin die weiteren Akten.
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à accorder des avantages, ne fussent-ils que passagers à des colons laborieux ,

bien fâmés et possesseurs de quelque fortune, disposés à s'établir en Prusse il

est à prévoir, d'un côté, que ces qualités, jointes à la circonstance qu'ils appar-

tiennent à la religion évangelique en seront des sujets tranquilles et aisés qui

contribueraient à augmenter le bien-être et la fortune publique de la province

qui les accueillerait, de l'autre, que beaucoup de ces émigrants préféraient de

rester en Europe, que de courir les risques d'un voyage lointain absorbant sans

utilité directe pour eux, à augmenter leur première mise, qui plus elle est

considérable, plus elle doit offrir des chances de succès ) . Si ces idées générales

pouvaient avoir le bonheur d'être accueillies il s'agirait de fixer les conditions

sous lesquelles on serait disposé à admettre ces émigrants, de préciser les avan-

tages qu'on se propose de leur accorder lors du premier établissement, et alors,

une annonce insérée dans les feuilles de ce pays , engagerait, j'en suis convaincu,

beaucoup d'émigrants de tourner le dos au nouveau monde et d'échanger leur

patrie contre ces contrées, qu'on leur indiquerait comme ils l'ont fait jusqu'ici

en l'échangeant contre le royaume de Pologne, où ils ne sont admis que sur la

preuve authentique de leur bonne conduite et d'une certaine fortune propre à

faciliter leur premier établissement."

Nachdem der König eine nähere Prüfung der angeführten Tatsachen

befohlen hatte, sandte der Minister des Inneren v. Rochow eine

Abschrift an den Poſener Oberpräsidenten Flottwell ( 26. Auguſt),

wozu er bemerkte :

„Über die Zweckmäßigkeit derartiger Coloniſations-Projekte und die Erfolge ſolder

Unternehmungen fehlt es nicht an Erfahrung . Erst noch im Jahre 1833 haben Über-

siedlungen einer nicht unbedeutenden Anzahl von Bewohnern des Eichsfeldes nach den

östlichen Provinzen auf Veranlassung und unter Beihilfe des Staats Statt gefunden.

Diese Unternehmungen sind indeſſen größtentheils als gescheitert angeſehen worden und

haben den Grundſaß bestätigt, daß es im Allgemeinen nicht rathſam ſei, von Seiten

des Staats durch besondere Mittel, namentlich durch Geldbewilligungen die Über-

ſiedelungen direkt zu befördern oder dieſelben anzurathen.

Dies gilt in höherem Grade wenn es sich um die Einwanderung von Ausländern

handelt, und mithin diejenigen Rückſichten wegfallen, welche bei den Inländern aus der

Fürsorge für die Verbeſſerung der Lage der überſiedelnden Personen hervorgehen.

Von diesem Gesichtspunkte aus, wird es sich also fragen, ob zur Aufnahme von Aus-

ländern, welche ein Capital besißen, um sich ansässig zu machen und den Erfolg einige

Zeit abwarten können in dortiger Provinz günstige Gelegenheit vorhanden sei und

welche Anerbietungen solchen zur Einwanderung geneigten Ausländern abſeiten der

Staatsbehörde oder einzelner Grundbesitzer zu machen sein möchten ?“

Flottwell wurde ersucht, den Gegenstand näher zu erörtern und sich

über das Ergebnis der eingezogenen Erkundigungen und die Ausführ-

barkeit des Plans gutachtlich zu äußern.

Er selbst hatte sich ähnlichen Plänen gegenüber früher durchaus

wohlwollend verhalten, beſonders die Ansiedelung der 1837 aus ihrer

5) Randbem. des Königs : Il ne serait pas inutile de s'occuper de cette idée.
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eimat vertriebenen Zillertaler in Posen, wiewohl vergeblich, befür-

ortet ) . Noch in seinem gemeinsam mit dem kommandierenden General

Grolman am 30. Dezember 1837 erstatteten Immediatverwaltungs-

richt heißt es nach dem Scheitern jenes Projektes : ,,Da Ew. Königl. Maje-

it jedoch Allerhöchſt ſelbſt den Nugen einer solchen Anſiedelung in dieſem

indestheil anzuerkennen geruht haben, so halten wir uns verpflichtet,

n allerunterthänigsten Antrag zu machen, daß ein zu einer Coloniſation

rzugsweise geeigneter Theil der neu erworbenen Herrschaft Kozmin,

elchen der unterzeichnete Oberpräsident dem Staats -Minister Grafen

ottum für dieſen Zweck besonders bezeichnet hat, hierzu ausdrücklich

ſtimmt, und deshalb von der Veräußerung an Gutsbeſizer ausgeſchloſſen

erde7)." Es läßt sich hoffen, daß unter den günstigen Bedingungen

ad Verhältnissen, wie sie bei der Austuung dieses fruchtbaren Land-

richs aufgeſtellt werden können, sich Ansiedler aus dem südlichen

eutschland welche noch immer häufig nach Polen und Rußland

ehen gern auf Erwerbungen eingehen werden, wobei jedoch die

ötige Vorsicht nicht zu unterlassen sein wird, um zu verhüten, daß

er Provinz durch diese Ansiedelung solche Familien zugeführt werden,

eren Vermögensverhältniſſe und übrigen Eigenschaften den beabsich-

gten Zweck vereiteln können.

-

Jezt entledigte sich Flottwell des erhaltenen Auftrags zunächst durch

inen Erlaß an die Landräte, worin er sie auffordert, die etwaige

Beneigtheit der Gutsbesizer ihres Kreiſes zur Annahme von Koloniſten

1 ergründen, während eine Verfügung vom gleichen Tage den

Regierungen zu Posen und Bromberg in zum Teil wörtlicher

Inlehnung an das Miniſterialreſkript aufgab, sich wegen der Anſiedelungs-

öglichkeiten auf Domänenland zu äußern. Hinzugefügt wurde, daß nur

olchen Perſonen eine Niederlaſſung gestattet werden könne, die zuvor die

forderlichen Geldmittel und günstige Leumundszeugnisse ihrer Behörden

achzuweiſen vermochten. Die Bedingungen, unter denen sie angemessene

ändereien würden erwerben können und die Höhe der zum Aufbau ihrer

öfe und deren Einrichtung erforderlichen Kapitalien sollten möglichst

enau feſtgeſtellt, und durch die Württembergische Presse, jedoch ohne

gendwelche Aufmunterung zur Ansiedelung, bekanntgegeben werden .

6) Vgl. Laubert in Hift. Monatsblätter f. d . Prov. Poſen. VI . S. 107 ff .

7) Vermittelst des sog. Güterbetriebsfonds kaufte der Staat damals zur Sub-

aſtation gelangende Güter auf und veräußerte sie nach Regulierung der bäuerlichen

Besißverhältniffe an Erwerber deutscher Abkunft weiter . Auf diese Weise waren die

perrschaften Obra (ſ. w. u.) und Koźmin, die einstige Dotation des Feldmarschalls

Srafen Kaldreuth, in den Besitz des Fiskus gekommen.

Württ . Vierteljahrsh . f . Landesgeſch. N. F. XXXIII . 18
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Die Antworten der Landräte lauteten geradezu trostlos . Die

meiſten beschränkten sich auf einen kurzen negativen Bescheid . Der

ungewöhnlich rührige v . Greveniz-Gneſen ſchrieb (8. November) : Ver

geblich habe ich mich bemüht, einen Gutsbesizer für den Gegenstand zu

intereſſieren, „ hauptsächlich deshalb, weil gegen Auswanderer, im Allge-

meinen ein nicht zu beseitigendes Vorurtheil besteht und ferner, weil

man der Ansicht ist, daß wenn man überhaupt Land an Ansiedler

überlaſſen wolle, eine hinlängliche Zahl von Käufern in der hiesigen

Gegend zu finden sei, in deren Händen ein neu gegründetes Etabliſſement

sicherer als in den Händen von Auswanderern, untergebracht wäre" .

Nicht glücklicher war der umsichtige v. Minutoli-Poſen, der die hohen

Preise von Grund und Boden und Baumaterialien in der Nähe der

Provinzialhauptstadt als hindernd in das Treffen führte. Auch über:

wiegend deutsche Kreise wie Rawitsch und Birnbaum ergaben kein

günstigeres Resultat. Der wackere Major a. D. Liebeskind-Koſten

hatte von dem Polen Stanislaus Micara-Machein die drastische Antwort

empfangen : „Machein dankt Gott, daß es keine Ausländer braucht ,

indem hier noch zu viel sind. " Diese Auffassung wurde unter der

Masse der Gutsherren polnischer Nationalität wohl geteilt. Für ſeine

Perſon fügte der Landrat hinzu (20. November) :

"„Meines Dafürhaltens nach, dürfte eine Vermischung der evangeliſchen Würtenberger,

oder sonstigen dergleichen Auswanderer, mit national polniſchen Leuten auf ein und

demselben Guts Complex durchaus nicht ſtatt finden, nachdem nicht nur gemiſchte, ſelbſt

isolirte Colonisationen dieser Ausländer, sowohl hier in der Provinz, mehr aber nod

im Königreich Polen, den unstreitigen Beweis führen, daß der Mehrtheil, sobald he

nicht für die Produkte ihrer Gartenkultur vortheilhafte Gewähr, wie in der Nähe großer

Städte finden, faſt ſämmtlich pecuniär und moraliſch zu Grunde gegangen sind . Die

dem Könige der Niederlande so kostspielig gewordene Colonie Neu-Lubośc, zu der

Racoter Gutsherrschaft gehörig, giebt ein sattsames Beiſpiel.

Auch diese Ausländer können die müſſigen Zeiträume eines beſchränkten Tercalien-

baues nicht ertragen, wozu leider die Provinz, so lange sie keine städtische Industrie

beſißt, verurtheilt ist. In Ermangelung anderer lohnender Arbeit, namentlich der ange

wöhnten Spaden-Cultur, können sie ihre gewöhnlich zahlreichen Familienglieder niát

beschäftigen, nehmen nun aus Verdruß ihrer fehlgeschlagenen Hoffnungen die üblen

Gewohnheiten der hieſigen Einſaſſen an und gehen auf dieſe Weiſe, öfters ſchon in

der 2., 3. Generation zu Grunde .

Für ein mit den hiesigen Einsaffen gemischtes Beſiß- oder Dienst-Verhältniß taugen

sie gar nicht. Wie würden sich diese an Ordnung gewöhnte Leute unter eine immer

noch mehr als zu sehr der Unordnung und Faulheit hingegebenen Menschen-Klaſſe

befinden ! Überdies noch das Religionsverhältniß ! Die Entbehrung wenn nicht gänzli±

des Gottesdienstes, aber der nahe gelegenen Kirchen ihres Cultus, macht ihnen ihr

Vornehmen leid, und trägt ihre Moralität zu Grabe.

Wohl aber dürfte eine Coloniſirung im Großen von Seiten des Staats nicht nur

den beabsichtigten Zweck Hinsichts der Auswanderer, sondern auch für die Einsaſſer,
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als ein besseres Vorbild an Intelligenz und Moralität, alsdann erfüllen, wenn ein

großer und gut dotirter Güter-Complex für sie zum Eigenthum parcellirt, ihnen dort ein in

Religions- und National-Beziehung ungemischtes Domicil angewieſen und mittelst Über-

weisung einer Kirche ihrer Confeſſion, ihrem religiösen Bedürfniſſe genügt würde.

Meines unmaßgeblichen Dafürhaltens nach könnten die Koczminer und Obra Güter

hierzu wohl geeignet, so wie die Ansiedelung der evangeliſchen Würtenberger in der

Provinz überdies in politiſcher Hinsicht von großem Nußen ſein.“

Landrat v . Borowski-Schildberg erhielt gar noch eine Rüge, weil

er auf dem Kreistag die der ständischen Wirksamkeit ganz fremde

Ansiedelungsfrage zur Erörterung gebracht hatte (Reskript Flottwells

vom 24. April 1840) . Im Adelnauer Kreis zog Herr v. Brodowski-

Psary sein anfängliches Anerbieten nachträglich wieder zurück. So

blieb hier nur Leo v. Chlebowski- Sierosie ) , der ein Etabliſſement mit

2 Hufen Acker und einer Wiese zur Verfügung stellen wollte, was der

Landrat Tieschowiz v . Tieschowa für annehmbar hielt, da in dem Dorf

zumeist Einwanderer aus Schlesien, Baden und Württemberg wohnten.

(Bericht vom 9. Januar 1840.) Flottwell erachtete das Objekt aber

für zu geringfügig, um den vorliegenden Zweck zu befördern, da eine

Einmischung der Behörden nur in Frage kam, wo Ansiedelungen in

größerer Masse zu bewirken waren. (Resfript vom 26. Januar.) Aus

dem Frauſtadter Kreiſe gingen zwei ſchriftliche Anträge ein, über deren

Schicksal die Akten jedoch schweigen, so daß ihnen wahrscheinlich eine

gleiche Beurteilung widerfahren ist . (Bericht von Landrat Heiniz.) Es

blieb nun noch der Kreis Meserit, wo sich in der Stadt Bentſchen

Grundstücke der fraglichen Art mit bedeutenden Ackernahrungen befanden

und solche auch bei in Aussicht stehenden Subhastationen wohlfeil zu

erwerben waren. Unter den neun ſofort zum Verkauf bereiten Inhabern

befanden sich freilich auch Deutsche. Der außerdem in Erwägung

gezogene Ankauf von Zielomysl zerschlug sich aber, denn nachdem das

Anwesen die Rittergutsqualität erhalten hatte, nahm der Beſizer Mudrack

von der Veräußerung Abſtand . Auch hier geben die vorhandenen

Schriftstücke nach einer Rückfrage Flottwells feinen Aufschluß über das

Schicksal der Angebote. (Berichte von Landrat v . Zychliński 7. Februar

und 6. April 1840.)

Daß sich im Gegenſaz zu der gänzlich ablehnenden Haltung der

deutschen Grundherren vereinzelt auch eifrige Polen in richtiger Erkenntnis

der Wichtigkeit einer gesunden bäuerlichen Kolonisation über nationale

Rücksichten hinwegsehen konnten, beweist das Anerbieten des vorzüg-

8) Wohl Sierosze, wo noch 1845 neben 161 Katholiken 306 Evangeliſche und

5 Juden wohnten.

18 *
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lichen Landwirts und berühmten Schafzüchters Ignaz v . Lipski - Ludom

(Kreis Obornik), der sich bereit erklärte, 80-100 Hufen zum Preiſe

von 15-20 r. je Morgen abzulassen. Doch selbst hier vertrat Flott-

well den Standpunkt, daß Einwirkungen des Staats nicht ratsam,

vielmehr die näheren Schritte lediglich dem Ermeſſen des betreffenden

Grundherrn zu überlassen seien, womit auch diesem Plan des Todes:

urteil gesprochen war. (Verfügung vom 18. Dezember 1840 an Landrat

v. Gumpert. )

Auf diese Entschließung des Oberpräsidenten gegenüber dem ſtark

nachhinkenden Antrag blieb wohl der Umſtand nicht ohne Einfluß, daß

die ganze Frage bereits in verneinendem Sinne entschieden war.

Unter dem 29. Oktober 1839 hatte die Bromberger Regierung

nach eingehender Beratung berichtet :

Was die Erfahrungen anbetrifft, die frühere Unternehmungen dieser Art an die

Hand geben, so kann unseres Erachtens auf sie nicht füglich zurückgegangen werden,

„wenn der, allerdings durchaus zweckmäßig erscheinende Grundſaß feſtgehalten wird,

daß die Ansiedler von Seiten des Staats nicht durch besondere Mittel unterſtüşt

werden sollen, und wenn es sich hier überhaupt nur um die Aufnahme ſolcher Leute

handelt, welche ein Kapital beſißen und im Stande und geneigt sind, sich anzukaufen.

Denn die unter der Regierung Sr. Majestät Friedrich II . glorreichen Andenkens hierher

eingewanderten Würtemberger und Badenſer haben bei der Acquiſition von Domainen-

grundstücken nicht allein mehrere Freijahre, sondern auch Freibauholz zur Errichtung

ihrer Etabliſſements erhalten, und die im Jahre 1833 in die hieſige Provinz gezogenen

Einwohner des Eichsfeldes, waren keine Ackerwirthe, sondern ganz unbemittelte Hand-

werker und Handarbeiter, welche zum Theil wenigstens, Seitens des Staats durch

Reisegelder unterſtüßt wurden. Dieselben haben indeſſen die Befriedigung ihrer Wünſche

in der hiesigen Gegend nicht gefunden und nicht finden können, da ihnen alle Geld-

mittel zu entsprechenden Acquiſitionen, und Lust und Liebe zur Arbeit fehlten ; ſie

sind daher nackt und bloß wie sie gekommen in ihre Heimath zurückgekehrt.

Ungleich wichtiger als die Heranziehung von Leuten dieser Art ist allerdings die

Anſiedlung von tüchtigen erfahrnen, mit einem angemeſſenen Kapital verſehenen Ader-

wirthen deutscher Abkunft, und nicht allein aus Rücksichten auf das Wohl der dies-

seitigen Provinz, sondern auch aus dem Gesichtspunkte der höheren Staatsverwaltung

erſcheint leßtere so wünſchenswerth, daß eine jede dazu sich darbietende Gelegenheit

unseres gehorsamen Erachtens nicht unbeachtet bleiben darf. Nicht zweifellos dürfte es

indeſſen ſeyn, ob gerade die auswandernden Würtemberger diesen Erwartungen ent-

sprechen möchten ; ob dieselben, vielleicht von Freiheitsschwindel oder von andern chimä-

rischen Hoffnungen aus ihrem Vaterlande getrieben, und späterhin getäuscht in ihren

Erwartungen von der neuen Heimath, und von dem ihrer daselbst harrenden Glüce,

auch in kritischen Zeitpunkten der neuen Landes -Regierung wahre Anhänglichkeit und

Hingebung zeigen würden. Doch abgesehen hiervon fehlt es uns für jeßt an jeder

Gelegenheit dergleichen Coloniſten auf Domainengrundstücken unterzubringen, da in

neuerer Zeit der Verkauf und resp. Dismembration der Domainen-Vorwerke höhern

Orts ganz untersagt ist. Zwar kommen hin und wieder einzelne Grundſtücke, die dem

Fiskus auf eine oder die andere Art zufallen, auch noch zum Verkauf, doch ſind, unſers



württembergiſcher Auswanderer nach der Provinz Poſen 1839. 277

Erachtens, diese zu dem beabsichtigten Zweck nicht zu verwenden, weil dergleichen Ein-

wanderer, in einer fremden Gegend und obenein unter Leuten von einer ihnen fremden

Sprache sich nur erhalten können, wenn sie eine Gemeine unter sich bilden." In

einigen Jahren werden allerdings einige nicht unbedeutende Forſtgrundstücke nach Ab-

findung der noch darauf haftenden Servitute zur Veräußerung kommen, aber vorher

läßt sich über Zahl und Größe der zu bildenden Etabliſſements, die Koſten und Kauf-

bedingungen auch nur schäßungsweise keine Angabe machen. Falls wir die Ermächtigung

dazu erhalten, werden wir seiner Zeit ähnlich wie es hier durch die Amtsblätter geschieht,

eine angemessene Bekanntmachung in den dortigen Landeszeitungen veranlassen.

Selbst dieser geringe Hoffnungsſchimmer verlosch hinterher, denn am

29. Oktober 1840 meldete die Abteilung für direkte Steuern und

Domänen dem Oberpräsidenten, daß sich zur Zeit überhaupt keine ver-

fügbaren Ländereien zur Unterbringung deutſcher Koloniſten in ihrem

Verwaltungsbezirk befänden.

Im Prinzip ebenſo ſympathisch wie die Bromberger Schwesterbehörde

stand die Posener Regierung dem Plan gegenüber, aber in der

Durchführung stieß sie auf die gleichen Schwierigkeiten. Am 11. No-

vember berichtete die Abteilung für direkte Steuern und Domänen :

Im nächsten und nächſtfolgenden Jahre werden wir Gelegenheit haben,

einige aus dismembrierten Domänen und Forstgrundſtücken gebildete

bäuerliche Ackernahrungen durch Kolonisten zu besetzen und es würde

uns allerdings sehr erfreulich sein, für diese Stellen Leute deutscher

Abkunft von unbescholtenem Lebenswandel zu gewinnen, die namentlich

auch mit den nötigen Geldmitteln zur ersten Einrichtung der Wirtschaften,

zur Rodung der Grundstücke und überwindung möglicher Ernteaus-

fälle in der Anfangszeit ausgerüstet sind . Die Stellen werden nach

Bewandtnis der Umstände zu 75-100 Morgen gebildet mit einem

Reinertrag von etwa 35-50 Scheffel Roggen. Die Dominialrenten

werden nach den bisher üblichen festen Säßen berechnet. Auch würde

sich der Minister (Ladenberg) zur Begünstigung von derartigen Ansied-

lungen bereit finden lassen, solchen Kolonisten bis zu ihrer vollen Be-

stehungsfähigkeit außer den gewöhnlicheu Freijahren den früher häufigen,

jetzt jedoch seltener zur Anwendung gelangenden Abzug von der Rente

pro conservatione zu bewilligen.

Eine Hauptbedingung der zu wünschenden übersiedelung bleibt aber außer der

Qualification der Intereſſenten ſelbſt, das Kapital, das jeder der Anfiedler mit herüber-

bringen muß und das wir, wenn davon der Aufbau der Gebäude, die Anſchaffung des

nöthigen todten und lebenden Inventarii, sowie auch die laufenden Kosten der Wirth-

ſchaft und endlich etwanige Ausfälle in den erſten Jahren beſtritten werden sollen, auf

mindestens 6-800 r. veranschlagen müssen, welche Summe in Fällen, wo die Colo-

niſten zuvörderſt noch die Rodung der Ländereien vornehmen müſſen kaum hinreichen

dürfte. Sie ist im Ganzen genommen nicht geringe, kann aber nicht niedriger ange-



278 Laubert, Ein Verſuch zur Überführung

nommen werden, wenn man bedenkt, daß dergleichen fremde Anſiedler in den erſten

Jahren aber auch die geringſten Bedürfniſſe baar bezahlen müſſen.“

Der Ausgang der Sache war dann derselbe wie in Bromberg:

Nachträglich (9. Auguſt 1840) zeigte die Regierung an, daß ſich die

von ihr gehegten Erwartungen nicht erfüllt hatten. In dem einen der

beiden in Aussicht genommenen Reviere verblieben nach durchgeführter

Abfindung der Berechtigten nur noch vier kleine Stellen, das andere

eignete sich wegen der teueren Baumaterialien und der erforderlichen

Rodungen ebenfalls nicht zur Unterbringung süddeutscher Koloniſten.

Da eröffnete sich plötzlich eine ganz neue Aussicht. Zu Neujahr

1839 hatte der Gutsbesitzer Carl Eduard Grabs von Haugsdorf

die aus der SzołdrskischenKonkursmaſſe erſtandene Herrschaft Tomysł

im damaligen Buker Kreise übernehmen müssen. Auch er lehnte zunächſt

die Seßhaftmachung von württembergischen Kolonisten schlankweg ab ,

da im Lauf des letzten Jahrhunderts zur Begründung von acht Dorf-

und einer Stadtgemeinde bereits ein großer Teil seiner Güter parzelliert

war, der Rest aber von ihm dringend gebraucht wurde, um eine mit

großen Kosten angelegte neue Brennerei und eine Elektaal- Stammſchäferei

nuhbringend fortführen zu können. Er hatte sich deshalb, um einen

kleinen Zuwachs an Dominialacker zu erlangen, bei der Ablösung der

Hand- und Spanndienste vorwiegend mit Land, nicht mit Geldrente

entſchädigen laſſen. Dagegen war es ihm außerordentlich schmerzlich,

ſeinem Könige einen Wunsch zu versagen und so war er auf den Ge-

danken verfallen, den gesamten Besitz zur Dismembration anzubieten

und den hierbei einzuschlagenden Weg durch eine kleine Schrift : „ Ideen

über die Abtretung der Herrschaft Tomysł an den Staat behufs Kolo-

niſierung einer Würtembergischen evangelischen Gemeinde" zu erläutern.

Sein Entschluß beruhte allerdings lediglich auf der Vorausſeßung, daß die

Gründung der Kolonie in dem persönlichen Wunſch des Monarchen

oder wenigstens der Regierung lag. Nur unter diesem Gesichtspunkt

bat er die Sache zu betrachten. Diese Voraussetzung hatte auch darin

ihren Grund, daß der Staat einerseits auf einem ziemlich ausge-

dehnten Flächenraum eine ansehnliche deutsche Bevölkerung gewann,

andererseits die Schwaben mit ihren schon ansässigen Glaubensbrüdern

sich in einer für die Provinz recht freundlichen Gegend um so wohler

fühlen konnten, als der durch den Hopfenbau erlangte Wohlstand

der umliegenden Holländergemeinden ihnen ein erfreuliches Vorbild

ſein mußte. Bei Ablehnung seines Vorschlages sollte der Besitz in ein

Familienfideikommiß umgewandelt werden (an Flottwell 6. November

1839).
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Flottwell verhielt sich dem Angebot gegenüber zunächst recht skeptisch.

Er machte geltend, daß die landschaftliche Tare hinter Haugsdorfs

Angaben wesentlich zurückblieb, das Wohnhaus für den Staat geringen

Wert besaß, dieſer auch zum Ausgleich etwaiger Fehler nicht die volle

Tare zu zahlen pflegte. Jedoch behielt er sich für den Fall eines

ünstigeren Anerbietens oder einer Aufklärung der bestehenden Differenz

weitere Verhandlungen vor. Nachdem Haugwig an der Hand der

gerichtlichen Taren den Wertunterschied durch eine Nichtberücksichtigung

des Waldes von seiten der Landschaft in der Tat befriedigend erläutert,

jedoch um Beschleunigung und Geheimhaltung gebeten hatte (Flottwell

an H. 28. November ; Antwort 6. Dezember), trug der Oberpräsident

die Sache Rochow und dem Minister für Domänen und Forsten,

von Ladenberg , eingehend vor (17. Dezember) . Er berührte die bei

dem polnischen Teil leicht erklärliche Zurückhaltung des privaten Groß-

grundbesizes, hob die nach den anfänglichen Berichten der Regierungs-

kollegien sich bietenden Aussichten hervor und erörterte im Sinne der

Poſener Behörde die finanzielle Seite und die erforderliche persönliche

Qualifikation der Bewerber, um dann auf das Haugsdorfsche Projekt

übergehend zu bemerken : Seine Herrschaft „liegt in einer Gegend, in

welcher die Vermehrung der deutschen Bevölkerung aus politiſchen Gründen

sehr erwünscht sein würde, indem der bei weitem überwiegende Theil

der Grundbesizer des Kreises der polnischen Nationalität angehört und

derselben zum Theil mit großem Eifer anhängt. Indessen werden die

betreffenden Grundstücke doch unmittelbar von deutschen und beziehungs-

weise evangelischen Gemeinden begränzt, so daß die Auswanderer neben

Stamm- und Glaubensgenossen wohnen würden, was gewiß sehr zur

Erleichterung der Ausführung eines diesfälligen Projektes dienen würde".

Die Güter umfaßten 5597 Morgen Acker, Wiese, Hutung, Gärten und

4500 Morgen Forst außer dem unter Hutung einbegriffenen, also rund

10000 Morgen. Sie waren, von den Forſtnuzungen abgesehen, land-

ſchaftlich auf 139615 r abgeſchäßt. Im allgemeinen eignete sich mutmaßlich

ein großer Teil des Vorwerkslandes und des Waldes zur Bildung an-

gemessener bäuerlicher Ackernahrungen und auch das erforderliche Bauholz

konnte überwiegend auf den Gütern selbst geschlagen werden. Bevor sich

der Oberpräsident aber auf nähere Untersuchung der von seiten des Staats

zur Durchführung der Kolonisation ohne erhebliche Belastung der öffent-

lichen Kaſſen zu treffenden Maßnahmen einließ, bat er um Bescheid, ob

die Minister überhaupt geneigt waren, auf den Ankauf für den fraglichen

Zweck einzugehen und die nötigen Mittel zu gewähren, die der Güter-

betriebsfonds wenigstens augenblicklich kaum zu bieten vermochte?
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Aber dem am meisten beteiligten, vertrockneten und im Aktenſtaub

verkommenen Ladenberg ) ging jede außerhalb der Schablone seines

täglichen Dienstbetriebs sich haltende Neuerung über seinen Horizont,

und auch der ganz in den ſubalternſten, handwerksmäßigen Polizei-

maßnahmen befangene Rochow besaß für politische Aufgaben größeren

Stils nicht das geringste Verſtändnis. Beide begnügten sich daher am

23. März 1840 mit der kurzen Erklärung : Unter keinen Umständen

wird es für rätlich erachtet werden können, zur Ansiedelung von

württembergischen Ansiedlern Privatgüter für ſtaatliche Rechnung anzu-

kaufen, und daher kann auf Haugsdorfs Anerbieten nicht eingegangen

werden. Hiermit ließ sich nun freilich Flottwell nicht abſpeiſen, ſondern

fam am 12. April noch einmal auf seinen Antrag zurück :

11... Ich selbst bin weit davon entfernt, die Begründung von Colonisationen in

der erwähnten Art im Allgemeinen für erſprießlich zu halten und schließe mich deshalb

im Prinzip ganz der von Ew. p . angedeuteten Meinung an. Indeſſen glaube ich, daß

sich in dem hier vorliegenden Falle eine Ausnahme durch alle die Motive rechtfertigen

läßt, welche es als wünschenswerth und nothwendig erscheinen laſſen, in solchen Gegen-

den der hiesigen Provinz . die zur Zeit noch, wie die hier fragliche, überwiegende Ele-

mente Polnischer Sitte, Sprache und Gesinnung in ſich tragen, möglichs auf die Ber-

mehrung der deutschen Bevölkerung hinzuwirken und so die Hülfsmittel zu verſtärken,

mit welchen das Gouvernement die ihm feindseligen Tendenzen nach und nach hinweg-

zuräumen im Stande ist. Eine Gelegenheit, wie die jezt gebotene, ein bedeutendes

Terrain für Ansiedler germanischen Ursprungs und evangeliſcher Religion zu erwerben,

findet sich vielleicht nicht wieder. Welche politischen Gründe aber gerade im Buker Kreiſe

eine solche Maßregel anrätlich machen, habe ich in meinem Berichte vom 17. Dezember pr.

auseinandergesezt. Ich erlaube mir, hier ganz gehorſamſt auf das dort Gesagte zurüd-

zukommen und Ew. p . gleichzeitig zu bitten, die in Bezug auf die fragliche An-

gelegenheit obwaltenden beſonderen Verhältniſſe nochmals in geneigte Erwägung ziehen

und wenn irgend möglich eine die Ausführung des Hochdenselben vorgelegten Plans

befördernde Entschließung herbeiführen zu wollen.“

Jezt dauerte es 5/4 Jahre, ehe die Minister, die wohl einer Aus-

einandersetzung mit dem reizbaren, aber auf seinem Posten wankenden

Oberpräsidenten entgehen wollten, sich zu einer Antwort aufrafften,

worin ſie am 22. Juli 1841 Flottwells Nachfolger, Grafen Arnim ,

grob erklärten, daß die in dem lezten Oberpräſidialbericht für die Be-

günstigung einer deutschen Ansiedelung im Buker Kreise erwähnten

Umstände schon in ihrem früheren Bescheid nicht unerwogen geblieben,

daher auch jezt nicht zu einer Änderung ihres damaligen Beſchluſſes

geeignet seien und deshalb der Staat auf den nur zu einem unver-

hältnismäßig hohen Preis zu ermöglichenden Ankauf von Tomysł

verzichten müſſe.

9) Vgl. über ihn von Petersdorff : Friedrich von Mog. Berlin, 1913, Beſonderes II,

S. 10 ff.



württembergischer Auswanderer nach der Provinz Posen 1839. 281

Haugsdorf selbst wiederholte auf die Eröffnung hiervon mit

Befriedigung daß nur der Wunsch des verstorbenen Königs ihn zu

seinem Schritt veranlaßt habe und daß nach Fortfall dieses Motivs ihn

gegenwärtig ein Zurückkommen auf die früheren Verhandlungen in

Verlegenheit gesezt haben würde, da die unterdeſſen vorgenommenen

Verbesserungen nur durch sachverständige Bewirtſchaftung der ganzen

Herrschaft in einer Hand ausgenußt werden konnten (Arnim an H.,

11. Auguſt ; Antwort 5. September 1841) . Inwieweit diese An-

gaben auf Wahrheit beruhen und in welchem Umfang ſelbſtloſe Loya-

lität die Handlungsweise des Beſizers von Tomysł beſtimmt hat, läßt

ſich freilich nicht nachprüfen .

Längst hatte inzwiſchen Salviatis Nachfolger von Rochow ") bei

dem Ministerium des Auswärtigen von neuem um Auskunft über den

Stand der Sache gebeten, da sich das Auswanderungsbedürfnis unter

den Schwaben noch immer zeigte. (Bericht vom 17. Dezember 1839.)

Hierbei waltete allerdings das Verlangen nach überſeeiſchen Ländern

vor, doch gab es auch viele Leute, denen daran gelegen war, sich nicht

allzu weit von ihrem Geburtsort zu entfernen. Aus diesen Kreisen

waren wieder Anfragen wegen der von der Regierung zu erwartenden

Niederlassungsbedingungen im Posenschen an Rochow ergangen. Auf

Anfrage des Geh. Rats Eichhorn gab Flottwell nun auch ihm

unter Wiederholung des früher an die Miniſterien des Inneren und

der Domänen erstatteten Berichts am 21. Januar 1840 die gewünſchte

Auskunft :

--
"Im Allgemeinen halte ich allerdings die Verpflanzung deutscher Coloniſten

namentlich aus dem seinen climatischen und Boden-Verhältniſſen nach in einem großen

Theile, auf den Abhängen und Höhen des Schwarzwaldes und der Alb nicht besonders

begünstigten Schwaben in dieser Provinz dem Intereſſe des Gouvernements entsprechend.

Denn einerseits ist bei den durch die gutsherrlich-bäuerlichen Regulierungen noth-

wendig gewordenen Verändernngen des bisherigen Wirtſchaftsbetriebes und der dadurch

hervorgerufenen oder vermehrten Bereitwilligkeit sämtlicher auch der kleinen Grund-

besizer, dargebotene Verbeſſerungen anzunehmen für landwirthschaftliche Ansiedlungen

der Zeitpunkt besonders günstig, und außerdem zu wünschen, die polnische Bevölkerung

an möglichst vielen Puncten zu durchkreuzen, um in Verbindung mit der wachsenden

deutschen Bevölkerung der Städte und den Colonien früherer Jahrhunderte, deutſche

Cultur und deutsche Sprache auch über die noch weniger von derselben berührten Theile

des Landes zu verbreiten ; andererseits aber unter den jeßigen Verhältniſſen nicht

mehr zu fürchten, daß durch eine im größern Maßstabe ausgeführte Überſiedelung die

Spannung zwischen der deutſchen und polniſchen Bevölkerung vermehrt werden möchte.

Einer solchen Wirkung treten ebenfalls theils die Erfolge der gutsherrlich-bäuerlichen

10) Oberst Theod. Rochus Heinr. v . R. († 1854), außerordentlicher Gesandter und

bevollmächtigter Minister.
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- -

Regulirungen entgegen, indem durch ſie der Bauer zum freien Grundeigenthümer,

Mitglied einer selbständigen Gemeinde, unabhängig von den Gutsherrn geworden ist

und im Gefühl einer ihm behaglichen Selbſtändigkeit sich der Regierung anſchließt, der

er sein nenes Dasein verdankt ; theils aber haben die in sämtlichen Städten und in

einzelnen Theilen des Landes in den sogenannten Hauländereien lebenden

Deutschen, die bei der Reoccupation nicht mit der neuen Regierung eingewandert,

sondern, größtentheils auf dem heimiſch gewordenen Boden erwachſen ſind ohne beſondere

Rechte und Vorzüge in Anspruch zu nehmen, die große Masse der Bevölkerung bereits

an den Gedanken eines friedlichen, gleichberechtigten Nebeneinander Beſtehens

gewöhnt.

Aus diesen allgemeinen Äußerungen ergiebt sich die Beantwortung der speciellen

in dem . . . gesandtschaftlichen Bericht vom 17. Dec. pr. aufgeworfenen Fragen großen-

theils von selbst.

-

1. Die Regierung muß, wenn ſie ein Überſiedlungsſyſtem in obigem Sinne wünſcht,

jedenfalls vermittelnd eintreten. Die polnischen Gutsbesizer, als lezte und hartnäckige

Bewahrer des lebendigen Gedankens der polniſchen Nationalität, obgleich in

früheren Zeiten eifrige Beförderer deutſcher Einwanderungen wovon die nicht unbe

trächtliche Anzahl der sogenannten Hauländereien Zeugniß giebt haben sich jezt

dem Übersiedlungssystem durchgängig abgeneigt gezeigt. Deutsche Gutsbesißer sind in

großer Anzahl nur in den Grenzkreiſen gegen Schlesien und die Neumark, in welchen

die Deutschen aber bereits einen bedeutenden Theil der Bevölkerung ausmachen,

in den hauptsächlich polnischen Kreiſen dagegen nur in verhältnißmäßig geringer Anzahl

vorhanden. Bei dem in jeßigen Zeiten vorwiegenden Hange zu einem extenſiven

Wirthschaftsbetriebe, auf möglichst großen Flächen mit bedeutender Schaafzucht und bei

dem durch diese Wirthschaftsweise und die bäuerlichen Regulierungen hervorgerufenen

Mangel an Tagelöhnern haben ſelbſt die deutſchen Gutsbeſißer aber kein Intereſſe für

die Übersiedlung bäuerlicher Coloniſten ; weit eher würden sie wegen des Mangels an

Tagelöhnern geneigt sein, die Ansiedelung von Arbeiterfamilien zu befördern. Tage-

löhner-Colonien haben aber, wenn es auch gelingen ſollte, ſolche Ansiedler zu finden,

aus natürlichen Gründen nur höchſt ſelten Gedeihen. Denn es tritt zu den Schwierig-

keiten jeder Ansiedlung als ein in der Regel sehr störendes Element die Persönlichkeit

des Gutsherrn und das Abhängigkeitsverhältnis überhaupt hinzu ; es fehlt ein zuſammen-

haltendes Gemeindewesen und die Cololoniſten werden sich bald zerſtreuen, aſſimiliren

oder ganz verschwinden . Die Gutsbesißer erkennen das Schwierige in den Verhält-

nissen von Tagelöhner-Colonien aus eigener Erfahrung sehr wohl und es ist daher auch

in dieser Hinsicht nicht einmal ein besonderes Entgegenkommen derselben zu erwarten.

Es bleibt also nur übrig, daß die Regierung vermittelnd einſchreite . In welcher

Art dieses geschehen und ob dazu namentlich die vorhanden Domainen oder zu dieſem

Zweck besonders angekaufte Güter verwendet werden sollen, hängt lediglich von der

höhern und Allerhöchsten Entschließung ab . Nur dürfte keinesfalls die Begünstigung

der Kolonisten sich auf unentgeltliche Landanweisungen, längere Abgabenfreiheit oder

gar Capital-Vorschüsse ausdehnen. Erfordert nicht bloß der Zweck, sondern nach aller

bisherigen Erfahrung auch das Gedeihen eines Ansiedlungs-Syſtems, daß der Colonift

lediglich auf die Frucht seiner Anstrengung und Arbeit verwiesen werde, so tritt allen

besonderen Begünstigungen hier noch das Verhältniß der polnischen Bevölkerung zu der

deutschen entgegen : die lettere darf nicht bevorzugt erscheinen, wenn nicht Unzufriedens

heit in mehr oder weniger weiten Kreiſen, namentlich in Zeiten etwaiger allgemeiner

Noth, sich verbreiten soll.
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2. Nur durch Einwanderungen in größerer Anzahl läßt sich ein eigentliches An-

siedelungs System mit dauernden, bedeutenden Erfolgen verwürklichen. Erhaltung

des einmal gepflanzten deutschen Wesens und fortwährende Ausbreitung von dem

erſten angewieſenen Puncte aus, iſt nur möglich, wenn die deutſchen Einwanderer,

ganze, größere, womöglich mehrere benachbarte Gemeinwesen bildeten. In solchen

vereinigt, werden die Coloniſten ſich wohl fühlen, bald heimiſch werden und dem natür-

lichen Übergewicht einer sie von allen Seiten umgebenden, andringenden, durchaus

polnischen Bevölkerung in Erhaltung ihres Wesens nicht nur Widerſtand leiſten, ſondern

auch erſprießlich und dauernd auf dieselbe zurückwirken können. Hierzu kommt, daß

zwei verschiedene Bevölkerungen um so friedlicher nebeneinander leben, daß die gleiche

Berechtigung beider gegenseitig um so leichter anerkannt wird, je gleicher an Zahl sic)

dieselben auf einem gegebenen für sie übersehbaren Terrain gegenüberstehen.

Im Allgemeinen bemerke ich noch, daß die Ansiedlung deutscher Einwanderer in

Kreisen mit sonst durchaus polnischer ländlicher Bevölkerung wesentlich durch die zu-

nehmende deutſche Bevölkerung und Sprache in sämmtlichen Städten der Provinz, als

Sammelpunkte des Verkehrs, erleichtert wird, sowie daß in dieser Hinsicht auch die

zahlreichen, durchgängig deutsch redenden Juden, als Vermittler zwischen Producenten

und Consumenten kein unwichtiges Element der Bevölkerung sind .

Einem p. glaube ich hiermit den Gesichtspunct hinlänglich angedeutet zu haben,

aus welchen ein Überſiedelungsſyſtem aus Süddeutſchland allein wünschenswerth und

ausführbar erscheint. “

Hier kommt also auch der Oberpräsident über ein gewissermaßen

platonisches Wohlwollen nicht hinaus und umgibt seine Zustimmung

mit so vielen Kautelen, daß darin eigentlich schon die Ablehnung des

Anerbietens begründet war. Er überläßt die Entscheidung den Miniſtern,

ohne sich nach seiner sonstigen Art unter Mißachtung aller kleinlichen

Bedenken mit der ganzen Macht seiner Persönlichkeit einzusehen. Als

kühler Praktiker urteilt er von seinem Standpunkt gewiß nicht falsch,

aber doch befangen in den Anschauungen seiner Zeit und ohne das

wahre Verſtändnis für die Forderungen der Zukunft. Alles in allem

tritt uns bei Behandlung der Sache die oft beklagte Unfähigkeit der

preußischen Regierung zur Lösung kolonisatorischer Aufgaben wieder

entgegen. Friedrich der Große hat auch darin bis auf Bismarck keinen

Nachfolger gefunden. Friedrich Wilhelm III . bleibt nach einer eigenen

gesunden Anregung völlig untätig stehen und läßt diese in den Akten-

stößen der unteren Behörden ertrinken. Kein einziger Staatsmann hat

nach Mok' Tode die wirtſchaftliche und in Poſen zugleich hervorragend

wichtige nationale Bedeutung der Angelegenheit erfaßt, von der unſere

Epiſode ein Teil ist. Selten bot sich wohl der Regierung ein viel-

versprechenderes Ansiedlermaterial.

Wie viele Schwierigkeiten durch die Leutenot auf dem platten Lande

und die davon unzertrennliche Sachsengängerei hätte sich Preußen

erſpart, wenn man rechtzeitig an die Schaffung eines gesunden deutschen
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Bauernstandes in den Ostseeprovinzen gegangen wäre ! Wieviel

günstiger hätte das Deutschtum in den Erſchütterungen der Gegenwart

dagestanden und wie mancher Verlust wäre ihm mutmaßlich erſpart

geblieben ! Aber selbst Flottwell faßt das nationale Problem mit einer

uns schwer verständlichen Zaghaftigkeit an und ist vor allem auf Ver-

meidung jeder Aufregung bedacht. Als Bismarck sich mit fühnem

Entschluß über diese Rücksichten hinwegsette, war es zu spät, denn

auch der Gegner hatte sich zur Abwehr gerüstet. Wie viele wert-

volle Kräfte wären aber auch dem gesamten deutſchen Volke erhalten

geblieben, wenn man die alljährlich in die neue Welt abströmenden

Maſſen im eigenen Vaterland festgehalten hätte ! Wieviel geſchloſſener

wäre der von einem kräftigen Bauerntum getragene Widerſtand geweſen!

Gelegenheit zu umfangreichsten Koloniſationen fand sich gerade in der

Provinz Posen in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vielfach.

Doch man hatte die in den 20er Jahren zahlreich veräußerten Domänen-

grundstücke wahllos mit Deutschen und Polen beſeßt, man war zunächſt

auf Heranziehung deutscher Rittergutsbesizer bedacht. Selbst bei den

maſſenhaft nach dem mißglückten Aufſtand von 1846 einſeßenden Zwangs-

verkäufen blieb man aus falscher Sparsamkeit in bloßen Erwägungen

stecken " ) . Das alles muß die Gegenwart büßen. Möge sie wenigſtens

daraus die nötigen Lehren für die Zukunft ziehen!

11) Vgl. Laubert : Staatliche Koloniſationsverſuche in der Provinz Posen unter

Friedrich Wilhelm IV. in „Ostland “ . 2. Jahrgang, Liſſa i . P. 1913. S. 148-180.



Ein unbekannter Brief Johann Sichards.

Von Reinhold Rau.

Auf dem Reichstag zu Nürnberg 1543 hatten die Protestanten in aller Form die

Auflöſung des Kammergerichts und eine Beseßung desselben mit neuen Mitgliedern

beantragt ') . Zwar hatte dieſer Antrag heftigen Widerstand gefunden, doch das End-

ergebnis der Verhandlungen war insofern nicht ungünſtig, als im Reichstagsabschied

erneut eine Kammergerichtsviſitation feſtgeſetzt wurde, die am 3. Juli 1543 ihren

Anfang haben sollte. Unter den seitens der Reichsstände hierzu bestimmten Gesandten

und Beigeordneten befand sich „von wegen Herrn Herzogen Ulrichs zu Würtemberg der

Obervogt von Venninger und der berühmte Tübingische Professor Juris D. Johann

Sichard" ). Da aber die protestierenden Stände ausgeblieben waren, so bedurfte es

erneuter kaiserlicher Aufforderung, ſo daß die Eröffnung erst am 3. Oktober 1543

erfolgen konnte. Schon bei der erſten Seſſion ergaben sich neue Schwierigkeiten : „ man

hielte sich einige Tage bey dem puncto Legitimationis auf, maßen die protestirende

Gesandtschaften eine Ausſtellung an den Chur-Maynziſchen Herrn Canzler D. Jonas

der Ursachen halber gemacht haben, weilen selbiger kurz zuvor die Cammer-Gerichts-

Beysizers- Stelle bekleidet hatte, folglichen nicht wohl der Visitation mit abwarten könnte³). "

Da sich die Parteien nicht einigen konnten, wurde die Sache dem Kaiſer zur Entſcheidung

vorgelegt ), der damals im Bunde mit dem englischen König gegen Franz I. von

Frankreich im Felde stand. Indeſſen „ware aber weiter nichts zu thun, als daß

währendem Stillstand die Herrn Subdelegati beŋsammen verblieben seynd, und die

Kaiserliche Entschließung abgewartet haben, welche mit Anfang des Monats Novembris

zu Speyer eingetroffen iſt“ 5) .

Aus dieser Zeit nun hat sich ein Brief Johann Sichards erhalten, der sowohl

Mandry in seiner biographischen Skizze ®) als auch Lehmann entgangen iſt, der in ſeinem

1) Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation IV (1868) = sämtliche

Werke IV, 205.

2) Joh. Heinr. v . Harpprecht, Geſchichte des Kaiſerlichen und Reichskammergerichts

V. Teil (Frankfurt 1767) , 152 ; dort auch S. 391 : Verzeichnüß der Churfürſten, Fürſten

und Stände, Gesandten, Räthe und Bottschafften, so uf den 16. Junii zu Speyer

erschienen sind.

3) Harpprecht 154.

4) Vgl. dazu Korrespondenz des Kaisers Karl V. von Karl Lanz (Leipzig 1844)

Band II. Nr. 510 und 511.

5) Harpprecht 154.

6) Württemb. Jahrbücher für Statiſtik und Landeskunde 1872. 2. Teil 18-52.
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ausgezeichneten Buch 7) 23 Briefe von Sichard zuſammengebracht hat . Er iſt aufbewahrt

im Archiv der Tübinger Universität vol . VI. 2 acta Univ. Profectiones Professorum

als Nr. 13. Eine spätere Hand hat auf der Außenseite als Inhaltsangabe vermerkt :

D. Sichardus conqueritur se Spirae tam diu detineri contra voluntatem. Der

Brief selber lautet :

Magnifici atque clarissimi viri . Si vos, liberi , atque uxores vestrae recte

valetis, gaudeo, Ego quidem valeo, si modo valere aut debet, aut potest qui

domo, libris , atqe hijs quos domi charos habet exulat. Quorum sane desiderium

ed impatientius fero, quod nihil geri videam dignum hoc meo exilio, quo enim

pacto aliter appellem non occurrit. Nam Caesarea maiestas, in quam summa

eius deliberationis, quae de Jona inciderat, coniecta fuerat, nihildum respondit.

Et sunt qui credant hoc de industria fieri, ut in futura comitia res extrahatur.

Quod si hoc agitur, ut paulo acutiores quidam suspicantur, oportuit me me )

esse modis omnibus infelicem, si in eum usque diem sit hic mihi tanto fastidio

haerendum. Nam praeter alia incommoda, quae mihi diuturna absentia conciliat,

ingravescens etiam pestis me mirum in modum angit. Concidit ea Canonicus

quidam Spirensis , filius Othonis à Gemminga ) quarto postquam ea correptus

fuerat die. Celatur hoc quicquid est mali strenuè, sed in paulo illustrioribus

dissimulari non potest. Multi qui huc exspectatione responsi Caesarei advenerunt,

rursus dilabuntur, atque inter eos Collega meus 10), qui hoc ut ei condonaretur,

nutu facile impetravit, idem mihi cum in mentem venisset ut peterem, dij boni

quid non audio? Sed hoc fatis meis acceptum refero, ut qui quantovis rei

familiaris incommodo hanc luem hactenus fugerim, nunc sit etiam ultro immi-

grandum, vel quia uni mihi contra contagionem cornea, ut ille dicebat, fibra est,

vel quia in meo interitu damni nihil fit. Speraveram autem fore, ut postquam

magnificae atque clarissimae dominationes vestrae mei ea de re patrocinium

suscepissent, ad vos mihi receptus fieret, ea autem de spe cum decidi, nihil

video superesse mihi, nisi ut me obfirmem, eam'que molestiam quae obijcitur

devorem. In posterum fortasse videro. Haec ad vos pluribus quam oportuit,

sed provexit me partim rei indignitas, partim etiam solitudinis taedium longius

quam volebam. Et ne quid dissimulem, iucundum fuit vobiscum fabulari

quodammodo, et vel sic de fortunae temeritate me ulcisci.

De rebus Gallicis vix habeo quod in tanta rumorum varietate vobis scribam,

nisi hoc unum in hunc usque diem non modo iustis praeliis esse temperatum,

verum etiam leniculis congressibus, ut non sit, cur mussationem illam, quae me

isthinc decedente multos tenebat, ut suspectam formidetis. Nisi quod cum

=

7) Paul Lehmann, Joh. Sichardus und die von ihm benüßten Bibliotheken und

Handschriften (1911) Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des

Mittelalters IV, 1.

8) me wohl aus Versehen doppelt geschrieben .

9) Hans Jakob geb. 1512, wurde 1529 als Student in Tübingen inskribiert und

war damals schon Geistlicher und Domherr zu Speyer. 1535 ist er Kirchherr in

Heimsheim, 1543 starb er in Speyer. Seine Grabschrift : anno Dm. 1543 ultima

octobris obiit venerabilis et nobilis vir Dominus Johannes Jakobus a Gemmingen

canonicus capitularis ecclesiae maioris Spirensis." Stocker, Familienchronik der

Freiherren v. Gemmingen (Heilbronn 1895) 339.

10) Chriſtoph von Venningen. S. oben.
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exercitus Caesaris arcem quandam natura atque opere munitam reliquit , Galli

egressi quosdam incautius palantes sunt aggressi, atque in hijs captus est frater

ducis Ferrariae 11), Eytelfredericus à Zollern 12) , atque nobilis quidam, cuius

nomer in praesentia non occurrit. Causa autem quae coegit Caesarem arcem

infecta re deserere fertur fuisse, quod auditum fuerit Gallicis copijs, quae sunt

ad centena milia instructae, non satis inter se convenire, eam'que ob causam

auxilia Helvetiorum , quae sunt plus minus X milia, in quandam vicinam civitatem

concessisse. Quam protinus obsidione Caesar cinxit, quid autem futurum sit

nescio. Ominantur tamen plerique bene Caesari , qui nullam occasionem congre-

diendi cum Gallo omittit, sed is potestatem sui non facit . Comes Vuilhelmus

à Furstenberg 18) tumultuario milite coacto videtur nescio quid ausurus. Fertur

petere Lutzelburgum. Caesaris tamen partes sequitur, nisi fallunt vexilla, atque

etiam cruces burgundiacae, quibus sunt plerique eorum quos secum habet

insigniti . Comitia transferentur hinc Agrippinam Coloniam, nisi pestis remiserit .

Siquid inciderit, qualecumque id demum fuerit, curabo ad vos perscribi, sed tum

demum, cum certius quid constiterit. Rumusculi iam spargi ceperunt, sed

obscuriores quam ut ferant lucem. In dies autem certior nuncius speratur.

Valete viri clarissimi atque mei ut spero amantissimi, et me habete vobis

commendatum. Spirae 4. Novemb. An . XLIII .

Mag. ac Dd . vestrarum

Die Adresse auf der Außenseite des Briefs lautet :

Io. Sichardus

Doctor.

Magnificis, Amplissimis atque Clarissimis viris Rectori atque doctoribus

Gymnasii Tubingensis, dominis, patronis, et amicis suis plurimum observandis

Ioan : Sichardi scripta ex Spira.

Wie aus dem Brief ersichtlich, war am 4. November das Kaiserliche Reskript

betreffend Dr. Jonas noch nicht in Speyer eingetroffen, es ist „geben zu Avenne im

Hennigaw am 27ten tag des Monats Oktobris “ ) . „Die Staats-Klugheit gabe dieſer

Verwicklung den erwünschten Ausschlag. Der Herr Canzler hatten durch das Kaiserliche

Rescript alle Genungthuung gegen die widrige Vorwürfe erhalten, daraufhin selbiger

von Chur-Maynz anderweiter dringender Vorfallenheiten halber abberufen, und an

deren Stelle andere Chur-Maynzische Räthe bevollmächtiget worden 15)."

11) Franz von Este, jüngerer Bruder des Herzogs Herkules II . von Ferrara

(1534-1559). S. die Stammtafel des Hauses Este im Anhang S. 236 zu Helmoldi

Chronica Slavorum (Frankfurt 1581 ) .

12) Sohn des Grafen Eitel Friedrich (III .) von Zollern-Hohenzollern (1495–1585),

jüngerer Bruder Karls I. (1516-1576), des Stammvaters der drei Linien Hohenz.-

Hechingen, Hohenz. -Sigmaringen, Hohenz. -Haigerloch ; geb. um 1520, gefallen als K.

K. Hauptmann 15. Juli 1544 vor St. - Dizier in Frankreich. (Genealogie des Gesamt-

hauses Hohenzollern von J. Großmann u. a. [1905] 71.)

13) Vgl. Ernst Münch, Geſchichte der Grafen von Fürstenberg II ( 1830), 79 f.

Danach handelte es sich um drei Fähnlein Knechte aus dem Kinzinger Tal und der

Ortenau, die er durch seinen jüngeren Bruder Friedrich (1496–1559) hatte anwerben

laſſen. Graf Wilhelm erhielt vom Kaiſer den Auftrag, Luxemburg wieder zu gewinnen,

doch wurde die Festung nach hartnäckiger Belagerung erst im Mai 1544 erobert.

14) Harpprecht 400 f.

15) Harpprecht 154.
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In dem, was der Briefſchreiber vom Kriegsſchauplah Neues berichtet, iſt der wahre

Hergang 16) kaum zu erkennen. Unter Führung Ferdinands von Gonzaga hatte ein

Teil des kaiserlichen Heeres einen Zug gegen die Festung Guiſe an der Dise unter-

nommen. Der Führer der Kaiserlichen Vorhut hatte erfahren, daß in der Abtei

Bohéries ¹7) noch Landsknechte Franz' I. lagen, die befehlsgemäß bereits hätten nach

Guiſe abmarschiert ſein ſollen, um sich dort mit den andern für den Feldzug in Luxem-

burg bestimmten Truppen zu vereinigen. Um diese gefangen zu nehmen, machte die

kaiserliche Vorhut einen Überfall auf die Abtei, der aber mißlang ; die Franzosen kamen

aus Guiſe heraus zu Hilfe ; dabei wurden die angegebenen Perſonen gefangen. Die

kaiserlichen Truppen zogen ſich daraufhin zurück und vereinigten ſich um die Festung

Landrecies (das ist wohl die vicina civitas) . Von einer Zwietracht im franzöſiſchen

Heer ist in den Berichten nirgends die Rede. Die Nachricht, daß 10000 Schweizer

Landsknechte sich von der Armee getrennt und sich in eine dem Kaiserlichen Hauptquartier

nahe Stadt geworfen hätten, rührt wohl davon her, daß die Franzoſen die Festungs-

werke von Landrecies, noch ehe Karl V. die Belagerung begann, noch ziemlich erneuert

und die Besaßung verſtärkt hatten . In der Nacht zum 5. November hat dann die

französische Armee, faſt unbemerkt von den Kaiserlichen, die Festung geräumt.

16) Zum folgenden vgl . Henne, Histoire du règne de Charles-Quint en

Belgique VII (1859) 142–151 . An Quellen bes. Mémoires de Martin du Bellay

(mir 3. 3t. nur in der Ausgabe des Abbé Lambert Paris 1753 zugänglich) , und

La grande Chronique ancienne et moderne de Hollande etc. par Jean Francois le

Petit. Livre VII Band I S. 136 der Ausgabe Dordrecht 1601. Der leßtere berichtet

hierüber : (l'Empereur) marcha avec son armée par le Cambresis au Pays de

Vermandois. Dom Fernande de Gonsague General de ladite armée proposa

d'assieger premierent Guise, qui n'estoit gueres loing de Landrecies, et planta

son, camp à Marolles tout ioignant (8 km öſtl . Landrecies). Où les Francois les

allerent voir avec une belle escarmouche, en laquelle le Seigneur Petro Strossi

(banny de Florence) fut prisonnier du costé des Francois : et du costé de l'Empereur

Dom Francisco d'Est géneral de la Cavallerie legère par faute de son cheval

fut tué dessous luy.

17) Henne a. a. D. 143 gibt fälschlicherweise den Namen der Abtei als Bonhomie

sur l'Oise. Der richtige Name ist damals Bouhourie. Schilderung des Gefechts bei

Martin du Bellay, Band V 203 ff.



Zur Baugeſchichte der Amanduskirche in Urach.

Von Ephorus Dr. Mettler in Urach.

Urachs Ruf, unter den schwäbischen Landstädten eine der schönsten

zu sein, gründet sich nächst seiner wundervollen Lage im bergumkränzten

Tal auf die spätmittelalterlichen Baudenkmale, die das württembergiſche

Fürstenhaus hier errichtet hat. Daß Urach einmal Haupt- und Residenz-

stadt der (halben) Grafschaft Württemberg war, sieht man ihm, obwohl

die Herrlichkeit nur 40 Jahre dauerte, heute noch an. Aus dieser

Glanzzeit stammt auch seine Kirche zum hl . Amandus , eines der

bedeutendsten spätgotischen Bauwerke des ganzen Landes.

1. Die Bauzeit.

Bauherr war Graf Eberhard im Bart, ein echter Uracher (1445)

hier geboren und getauft, 1474 hier vermählt mit Barbara Gonzaga

von Mantua, bis 1482 hier residierend). Baumeister war der in

württembergischen Diensten viel verwendete und urkundlich im Diener-

buch Eberhards aufgeführte Peter von Koblenz. Die Zeit der Erbauung

aber ist nicht unmittelbar überliefert. Troßdem liest man in den ein-

schlägigen modernen Werken fast durchweg die bestimmten Jahreszahlen

1479-1499, als ob das gesicherte Daten wären. Doch hat der

verdiente Pfarrer Gratianus von Hengen bei Urach, der im Jahr 1817

das Büchlein „ Die Pfarrkirche St. Amandi zu Urach" schrieb, schon

ausgesprochen, daß der Chor schon vor 1472 erbaut worden zu ſein

scheine, was er vielleicht aus der Jahreszahl 1472 in dem stattlichen

Betstuhl Eberhards erschloß, und neuerdings erhob die Uracher Ober-

amtsschreibung (1909) Einspruch gegen die Datierung des Baubeginns

auf 1479 mit dem Hinweis darauf, daß der Chor schon am 16. Auguſt

1477 den Brüdern vom gemeinsamen Leben übergeben wurde, die an

demselben Tag in der Sakristei die Wahl des Propstes vornahmen,

woraus sich ergebe, daß die beiden Räume damals schon fertig geweſen

seien. Sind diese Schlüsse zwingend ? kann der Stuhl nicht noch für

die alte Kirche, die auf demselben Play stand, bestimmt und der 1477

benützte Chor nicht noch der der alten Kirche gewesen sein?

Württ . Vierteljahrsh . f . Landesgesch. N. F. XXXIII. 19
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Stellen wir die sicheren Nachrichten zuſammen :

1. Graf Eberhard erwirkte von Papst Paul II. die Ermächtigung,

die Pfarrkirche in Urach zur Stiftskirche zu erheben. Paul II.

starb 1471 .

2. Im Jahr 1476 lernte Eberhard den Propst der Brüder vom

gemeinen Leben in Bußbach, den bekannten Theologen Gabriel

Biel, kennen.

3. Am 1. Mai 1477 genehmigte Papst Sixtus IV. die Übergabe

der zu einer Kollegiatkirche erhobenen Amanduskirche an die

Brüder.

4. Am 16. Auguſt 1477 fand, wie schon erwähnt, die Übergabe an

die Brüder im Chor der Kirche und die Propstwahl in der

Sakristei statt.

5. Der an den Chor der Kirche stoßende Flügel des Mönchshofs,

des Hauses “ der Brüder, trug die Jahreszahl 1477.

6. Am 11. Juli 1478 erging der erste Ablaßbrief zugunſten des

Kirchenbaus.

7. Dieser Ablaß wurde am 22. Juni 1479 auf 2 Jahre verlängert,

da die Kirche und die Wohnung noch nicht einmal zur Hälfte

fertig seien.

8. Am 26. November 1479 wird für Gärten, die man zum ersten

zum kirchhove, nachmals zum Spital genommen hat“ , Erſaz ge-

leistet. Man hatte den Begräbnisplay an der Kirche zu dem

Neubau gebraucht und einen neuen Kirchhof am Spital geſchaffen,

der heute auch wieder verlaſſen iſt.

9. Am Untergeschoß des Turms, der am westlichen Ende der Kirche

steht, ist 21/2 m über dem Boden die Jahreszahl 1481 eingegraben.

Mit der Bemerkung in dem Ablaßbrief von 1479 (Nr. 7), die

Kirche sei noch nicht halb fertig, ist die landläufige Datierung des

Bauanfangs auf 1479 unvereinbar ; die Möglichkeit aber, daß der

Chor, in dem 1477 die Übergabe stattfand, noch der alte war, wird

durch den Brief nicht völlig ausgeschlossen. Nun beseitigt aber jeden

Zweifel der Bau selbst. Wie jedermann sich leicht überzeugen kann,

ist der noch unverändert erhaltene Eingangsbogen des 1477 erſtellten

Flügels des Mönchshofs (Nr. 5) an die schon vollendete Sakriſtei an-

gebaut. Mit der Sakristei aber hängt der Chor zeitlich und ſachlich

unlösbar zuſammen. Es ist also sicher, daß der Chor und die Safriſtei

spätestens im Sommer 1477 benützbar waren.

Läßt sich auch ein terminus post quem ermitteln ? Am 3. Juli

1474 fand in der Kirche die Trauung Eberhards mit Barbara Gonzaga
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statt. Die Schriftquellen über dieses großartige Fest, auch die aus-

führlichste Beschreibung, die wir in der Handschrift des Staatsarchivs

Verzaichnüs und Ordnung" usw. ) besitzen, werfen für die Bau-

geschichte recht wenig ab. In Betracht kommt die Bemerkung, daß

an der kirchlichen Feier außer den Fürstlichkeiten sich „ Grafen, Freiherren,

Ritter und Knechte nit viel " beteiligten, „ dann sie nit all in die Kirchen

mochten" . Diese Betonung des Platmangels weist deutlich auf die

alte Kirche, die zweifellos viel weniger geräumig war als der Neu-

bau. Der Bericht fährt fort: „Als man in die Kirchen kham, do hielt

mein Herr von Coſtanz (der Bischof von Konstanz) das Ampt loblich

und waren meins gn. Herrnn des Pfalzgraffen Singer geordnet das

Ampt zu singen inn der Kapel meins Herrnn, und machten uff der

Orgel meins Herrnn Pfalzgraven auch des Bischoffs von Augspurg

Organisten" (hier bricht der Satz ab). Weiter oben war unter den

vorbereitenden Anordnungen erwähnt worden, daß man an den Pfalz-

grafen um ſeine Sänger schreiben und ihnen das Hofkleid geben solle.

Der Ausdruck „inn der Kapel meins Herrnn“ ist zweideutig. Er kann

entweder örtlich als Teil der Kirche oder im Sinn von Muſikkapelle,

ſo daß die fremden Sänger mit den gräflich württembergischen zu-

ſammenwirkten, verstanden sein. Wahrscheinlicher ist mir die erstere

Auffaſſung. Von eigenen Sängern Eberhards ist in der Beschreibung

nirgends die Rede, dagegen von einer „ Borkirche“, auf die niemand

ohne des Marschalls Geheiß zugelassen werden sollte . Es scheint dem-

nach die alte Kirche eine Empore (vermutlich am Westende) gehabt

zu haben, auf der sonst der Graf und die gräfliche Familie dem

Gottesdienst anzuwohnen pflegten, diesmal aber die Sänger aufgestellt

waren.

In dem Bericht heißt es weiter: Die Zeit, unnd man daß Ampt

hielt, ſtunden all Prelaten inn dem Chor inn irn Ornaten nach einander

wie ſich gepürt“ . War das der alte oder der neue Chor ? Aus dem

Text ist die Frage nicht zu beantworten. Die 20-25 geistlichen

Herren so viele etwa waren es nach anderen Stellen hatten im

alten und im neuen Platz. An sich ist der Fall denkbar, daß damals

das Langhaus zwar noch das alte, der Chor aber schon neu gebaut

war. Entscheidend ist wiederum der Befund an dem Gebäude selbst.

In der Südwand des jetzigen Chors befindet sich zu ebener Erde an

der gewöhnlichen Stelle die Sediliennische. In den Zwickeln des

ſie umrahmenden Stabwerks sehen wir links das Wappen der würt-

1 Vgl. Paul Friedrich Stälin in Württ. Jahrbücher 1872, 2 S. 3 ff .

19*
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tembergischen Grafen, rechts das der Gonzaga. Die Nische macht nach

Lage, Form und Steinmetzeichen durchaus den Eindruck der Gleich-

zeitigkeit mit der Mauer, aus der sie ausgespart ist. Die Südwand

des Chors kann also vor der Eheschließung im Sommer 1474 noch

nicht im aufgehenden Mauerwerk, höchstens im Fundament vorhanden

gewesen sein. Erwägt man, daß der Chor ſpätestens im Auguſt 1477

schon fertig war, aber bei seiner Größe und Höhe zumal in dem lang=

ſam bauenden Mittelalter geraume Zeit gebraucht haben muß, so kommt

man dazu, die Erstellung der Sedilienniſche und den Baubeginn über-

haupt möglichst nahe an den frühesten Termin, die zweite Hälfte des

Jahres 1474, heranzurücken. Mit dem Jahr 1475 werden wir etwa das

richtige treffen. Die gewöhnliche Datierung auf 1479 iſt ſicher falsch,

die der Oberamtsbeschreibung auf 1470 erscheint als etwas zu früh .

Geplant allerdings war der Neubau schon 1471, damals war offenbar

der das Datum 1472 tragende Betſtuhl sogleich bestellt worden.

Nach den Steinmetzeichen wurde der Bau in einem Zug durch-

geführt. Das Zeichen, das im Chorgewölbe neben dem Peters von

Koblenz auf besonderem Schild erscheint (es weicht nur in einer Kleinig-

keit von dem Peters ab und ist als dem ersten Gehilfen des viel-

beſchäftigten und jedenfalls häufig abwesenden Hauptmeiſters zugehörig

anzusehen), kommt noch in der Nähe des westlichen Endes des Lang-

hauses vor. Nach der Fertigstellung des Chors oder noch während

derselben ging man an das Langhaus. 1481 war schon der Turm

in Arbeit. Der ist dann allerdings nicht mehr ganz vollendet worden.

Als sein Achteckgeschoß mit den hohen Fenstern aufgeführt war, ſtockte

der Bau. Es wurde nur noch ein niederes Stockwerk mit einer

Wächterwohnung und ein geschweiftes Zeltdach, aber erst in den

dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts (DA.B. S. 525, 1), aufgeſetzt,

wie man es auf älteren Abbildungen sieht. Erst dem 19. Jahrhundert

blieb es vorbehalten, den Turm auszubauen ; ob wohl Peter mit der

gewählten Form zufrieden gewesen wäre?

Nach einem Gerichtsprotokoll vom 8. August 1666 „ist ob dem

Chor noch ein kleines Türmlein gestanden, so vor dieſem zu der Meß

gebraucht worden, und wurde deſſen Stehenlaſſen bis auf weiteres be-

schlossen, da es der Kirche nicht ohnscheinlich".

Das gewöhnlich angenommene Schlußdatum des Kirchenbaus 1499

beruht auf der Nachricht, daß in diesem Jahr zwischen Stift und

Stadt ein Abkommen über die Verteilung der Ablaßgelder und über

die Bezahlung und Unterhaltung der Bauten getroffen wurde. In

der Tat darf man daraus folgern, daß die Kirche abgesehen vom Turm
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damals im wesentlichen fertig war, und so ergibt sich als Bauzeit

das lezte Viertel des 15. Jahrhunderts .

Der Baumeister Peter liegt in der Kirche begraben. Sein jezt in

der Turmhalle aufgestellter Grabſtein, auf dem er der erbar Maiſter

Peter Steinm[et vo]n Koblenc“ genannt wird, gibt als Todesjahr 1500 .

Doch lebte er noch im nächsten Jahr, denn nach einem Schreiben vom

22. März 1501 führte er damals einen Prozeß gegen den Uracher Vogt,

wahrscheinlich wegen der Abrechnung. Der scheinbare Widerspruch löſt

sich durch die Beobachtung, daß auf dem Grabstein hinter der Zahl

MCCCCC ein freier Raum gelassen ist zur Einsetzung der fehlenden

Ziffern des wirklichen Todesjahrs. Anfertigung von Grabsteinen bei

Lebzeiten war damals nichts Seltenes . Gleich in der Turmhalle be-

findet sich noch ein weiteres Beispiel dieser Sitte : auf dem Stein des

1522 verstorbenen Albrecht ist das Jahr des Ablebens seiner Haus-

frau durch die Zahl 15 mit nachfolgender Lücke bezeichnet. Auch hier

ist der Nachtrag unterblieben. — Ein weiteres Baudatum wird der

Abschnitt 3 (die Bubenhofenkapelle) liefern .

2. Die Bauform.

Als der tatkräftige, fromme Graf bald nach seiner Rückkehr aus

Palästina die alte Amanduskirche durch einen Neubau ersetzte, gab er

dieſem eine doppelte Bestimmung . Eine Stiftskirche sollte erstehen

für Chorherren, von denen er sich eine Förderung des religiösen und

ſittlichen Lebens in ſeinem Land versprach, und eine würdige, der Haupt-

kirche des anderen Landesteils ebenbürtige Residenzkirche wollte er

schaffen; es ist schwerlich bloßer Zufall, daß die Amanduskirche hin-

sichtlich der Länge mit der Stiftskirche zu Stuttgart übereinstimmt.

Aus der ersten Beſtimmung erklärt sich die Größe, Tiefe (18 m) und

Weite (10 m) des Chors für die Gottesdienste der Chorherren (Abb. 1).

Daß Eberhard „Brüder vom gemeinsamen Leben“ wählte, ist schon

oben gesagt. Bei außerordentlicher Breite hat übrigens der Chor nicht

den hohen Anstieg wie der um wenige Jahre ältere Chor der Stifts-

kirche zu Tübingen ' ) oder auch nur wie in der etwas späteren Kloſter-

kirche zu Blaubeuren, die wie die Amanduskirche ein Werk Peters ist.

Dieser Dämpfung des gotischen Vertikalismus entspricht die weiche

Führung der kaum zugespitzten Querschnittslinie des Neßgewölbes

(Abb. 2) . Den Chor ſollte ein Lettner, wie wir ihn in Tübingen

1) Im Chor der Kirche zu Tübingen verhält sich die Breite zur Höhe wie 1 : 2,

in Urach wie 2 : 3. Der Außenbau ist jedoch mit dem Tübinger Chor nahe verwandt.
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finden, vom Schiff trennen. Die Gewölbeansätze zu ihm sind an dem

ersten Pfeilerpaar des Schiffs noch erhalten. Ob er wirklich zur Aus-

führung kam, iſt ungewiß. Von einem Abbruch erfahren wir in den

Quellen nichts. Aber diese sind nicht lückenlos, es ist z . B. nicht des

genaueren bekannt, wie weit ſich die bezeugten schweren Beschädigungen

erstreckten, die das Gebäude während des Dreißigjährigen Kriegs in

der Schreckenszeit 1634-1649 erfuhr (Gratianus S. 20) . Im Jahr

1675 jedenfalls war ein Lettner nicht oder nicht mehr vorhanden ;

damals wurde nach einem Gerichtsprotokoll vom 2. Juni „zu dem vor

dem Chor zu machen gewillten eisernen Gespräng " ein Beitrag ver-

willigt. (Das Gitter wurde 1865 abgebrochen und bei der leßten

Kirchenerneuerung 1896–1901 vor das Brauttor, das öſtliche der beiden

Südportale, gesetzt .) Aber geplant war der Lettner sicher und bei der

Beurteilung der künstlerischen Absichten des Baumeiſters ist es nötig, ihn

hinzuzudenken. Der Lettner hätte, im Zusammenwirken mit dem etwas

vorgezogenen Chorbogen und dem Wandstück darüber, dem Chor einen

intimeren Charakter gegeben. Gewiß ist heute der ungehemmte Durch

blick durch das ganze Gebäude hin vom Eingangstor im Westen bis

zum Chorschluß von großartiger Wirkung und mancher wird die Ent-

fernung der Schranke vielleicht als einen Vorteil ansehen. Aber das

Mittelalter empfand hierin anders, nicht bloß aus religiösen und

liturgischen Gründen, die eine Absonderung des Allerheiligsten forderten.

Auch dem heutigen Betrachter, der sich in den Kunſtgeist des Baues

hineinlebt, ſoweit das dem Menschen des 20. Jahrhunderts möglich iſt,

mag es scheinen, daß durch die Entblößung des Chors nicht nur dieſer

ſelbſt verloren, sondern auch die ganze Längsperspektive etwas Kaltes

bekommen und an Reiz des Geheimnisvollen eingebüßt habe.

Das 40 m lange und 22 m breite Langhaus, deſſen Proportio-

nierung durch die große moderne Orgel- und Sängerempore ¹ ) empfindlich

gestört ist, hat den gewöhnlichen Grundriß der spätgotischen Kirchen

Schwabens, insofern die Seitenschiffe der ganzen Länge nach durch

Nischen oder Seitenkapellen zwischen den tiefen Strebemauern erweitert

ſind (Abb. 1 ) . Der Aufbau dagegen ist nicht nach dem Schema der

Halle mit annähernd gleicher Höhe der drei Schiffe, ſondern nach dem

der Basilika, also mit einem Lichtgaden des Mittelschiffs durchgeführt

(Abb. 4). Die Hochfenster sind jezt im Flachbogen geſchloſſen (Abb . 3),

ſie verloren ihre spitbogige Form durch eine Reparatur im Jahr 1670/71

1) Die Orgel befand sich bis 1707 auf der Nordseite des Mittelschiffs in einer

jezt zugesezten großen Spißbogenöffnung.
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(Gerichtsprotokoll), nicht erst, wie die Oberamtsbeschreibung vermutet,

nach der Pulverexplosion des Jahrs 1707, durch welche die Kirche

allerdings erheblich beschädigt wurde.

Der basilikale Querschnitt des Langhauses ist für das Ende des

15. Jahrhunderts, zu einer Zeit, da man in Schwaben nur Hallen-

kirchen zu bauen pflegte, sehr auffallend. Doch kennt man den Grund

dieser Abweichung von der Regel nicht. Ich möchte ihn vermutungs-

weise in der zweiten Bestimmung der Kirche als fürstlicher Residenz-

und Hofkirche suchen. Der Graf oder der Architekt mochte die Baſilika

vorziehen, weil sie, im Gegensatz zu dem bürgerlichen Charakter der

besonders in den Reichsstädten beliebten Hallenkirchen, der vornehmere

Typus war und die Würde des Fürstentums besser zu repräsentieren

ſchien. Man wird aber nicht sagen können, daß dieſe Wiederaufnahme

einer damals veralteten Form wohl gelungen sei. Der Bau erweckt

den Eindruck, daß der Meister sich bei der Lösung seiner Aufgabe nicht

recht sicher fühlt. Die Hochfenster sind ängstlich klein ausgefallen und

ſizen beengt und unfrei in den Stichkappen des Gewölbes. Die Zone

zwischen ihrer Sohlbank und den Scheiteln der Schiffsarkaden iſt un-

verhältnismäßig hoch geworden und wirkt als tote Wandfläche (Abb. 3) .

Diese wenig glückliche Gliederung des Syſtems hat zwei Gründe. Erstens

sah sich der Baumeister durch die große Breite der Seitenschiffe (zu-

züglich der Seitenkapellen) genötigt, die Pultdächer der Seitenschiffe

ziemlich hoch ansteigen zu lassen und deshalb die Oberfenster weit

hinaufzurücken (Abb. 4) . Zweitens scheute er sich, die Oberfenster nun

wenigstens nach oben frei und hoch zu entwickeln, weil er das Mittel-

schiffgewölbe seines Seitenschubs wegen nicht noch höher zu legen wagte.

Hiezu wäre ein richtiges gotisches Strebesystem mit offen liegenden

Strebebogen notwendig geworden, mit dem ſich aber die deutſche Gotik

nie recht befreunden konnte. Zwar sind Strebebogen angebracht

(dieser wesentliche Bestandteil der Struktur fehlt auf unserer, dem

württembergischen Inventar entnommenen Abb. 4 und wird auch in

der sonstigen Literatur über die Kirche nirgends erwähnt), aber nur

unter dem Dach. Infolge dieser Lage mußten sie aber so steil

werden, daß ihre Wirkung nur gering ist und dem Architekten nicht

auszureichen schien, um noch höhere Gewölbe gehörig abzuſtützen . So

ist der ganze Aufbau des Langhauses ein Kompromiß und mit den

Mängeln eines solchen behaftet. Die entwickelte franzöſiſche Gotik iſt den

Deutschen und besonders den Schwaben immer innerlich fremd geblieben .

Man begnügte sich hierzulande mit einer vereinfachten Formel, die im

innern Syſtem das Triforium zwischen den Arkaden und Hochfenstern,
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im Außenbau den Strebeapparat des Mittelschiffs streicht . Wie diese

Reduktion gleich an der ersten gotischen Basilika unſeres Landes, der

Dominikanerkirche St. Paul in Eßlingen, auftritt, so auch noch an dem

späten Bau in Urach. In letter Linie beruht sie auf einem Nach-

wirken des romanischen Grundgefühls, wie ja auch die Außenſeite

des Hochschiffs der Amanduskirche noch fast romanisch wirkt.

Dagegen entfalten die Seitenschiffe in ihrem räumlichen und struf-

tiven Zuſammenklang mit den Seitenkapellen die vollen Reize der süd-

deutschen Gotik des 15. Jahrhunderts und eröffnen uns köstliche Luer-

und Schrägblicke . Hier ist der Meister in seinem Element.

3. Die Bubenhofenkapelle.

Die heutige Taufkapelle, eine nachträgliche, aber noch aus der

Hauptbauzeit der Kirche stammende östliche Verlängerung des südlichen

Seitenschiffs, ist nicht nur durch die Anmut ihrer Architektur aus-

gezeichnet, sondern besitzt auch in dem berühmten Taufstein von 1518,

der 1865 hieher versetzt wurde, und in vier mittelalterlichen Glas

gemälden einen kostbaren Schmuck. Die vier Scheiben sind heute in

dem zweiachsigen Ostfenster in zwei Reihen übereinander so angeordnet :

Nr. 1 oben links Christus segnend, Nr. 2 oben rechts Maria mit dem

Kind in der Glorie, Nr. 3 unten links der hl . Georg zu Fuß den

Drachen tötend, Nr. 4 unten rechts das für uns wichtigste Stück : In

der Mitte steht Johannes der Täufer, vor ihm links unten kniet, nach

links gerichtet und aus dem Bild hinausblickend, ein anbetender Ritter

in kleiner Gestalt. Die Ecke vor seinem Knie füllt sein Wappenschild

mit zwei wagrechten Zickzackbalken. Zu unterst schließt die Inschrift :

„Hans von Buobenhofen Lanthoffmaister 14[..] " das Bild ab. Die

Hauptfigur der Scheibe deutet Gratianus auf den hl. Amandus und

seltsamerweise folgt ihm darin auch noch die neue Oberamtsbeschreibung.

Unverkennbar ist aber Johannes der Täufer dargestellt ; er trägt

ein Gewand aus Fellen und einen langen Mantel, die Linke hält ein

Buch, auf dem ein Lamm sigt und auf das die Rechte hinweiſt mit

der Gebärde : Siehe, das ist Gottes Lamm. Also ganz die typische

Darstellung des Täufers, der sich auch als Schußpatron eines Hans

besonders gut eignete.

Daß die vier Scheiben nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort ſich

befinden, erkennt man auf den ersten Blick. Die erste ist auch älter

als die übrigen, sie gehört dem Stil nach in das 14. Jahrhundert.

Sie ist offenbar das Glasgemälde, von dem Gratianus S. 25 berichtet,
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daß es vor nicht gar langer Zeit von einem Glaſermeiſter von Urach

aus der Kirche zu Offenhausen in das mittlere hohe Fenster des Chors

eingesetzt wurde". Mit den drei anderen beschäftigt sich Paul Frankl

in seiner Abhandlung „ Der Ulmer Glasmaler Hans Wild" im Jahr-

buch der kgl. preußischen Kunstsammlungen 1912 Heft 1. Er weist

die Nummern 3 und 4 Hans Wild zu, die Madonna (Nr. 2) läßt er

zwar noch während der Bauzeit der Kirche entstanden ſein, spricht ſie

aber Wild selbst ab. Ob er in diesem letzteren Punkt recht hat, lasse

ich dahingestellt. Jedenfalls gehören die drei Scheiben sachlich und

zeitlich zuſammen . Über die wichtige Jahreszahl auf dem Spruchband

der Bubenhofenscheibe ist man nicht einig. Der älteste Zeuge, Gratianus,

gibt 1481, ihm folgt die Oberamtsbeschreibung . Frankl liest 1471 .

Nach Prüfung des Orginals muß ich beide Lesungen für unrichtig

halten. Nur die beiden ersten Ziffern 1 und 4 ſind unversehrt erhalten.

Die rechte untere Ecke des Spruchbands ist schräg abgebrochen, das

Bruchstück mit den zwei lezten Ziffern aber offenbar noch das alte.

Der obere Teil der dritten Ziffer wurde durch den Bruch zerstört, übrig

geblieben ist nur noch der untere Teil einer auffallend tief herabreichenden

senkrechten Haſta . Die letzte Ziffer, ein senkrechter Strich mit einem

nach oben geöffneten, zum Teil durch die Verbleiung der Bruchstelle

verdeckten Bogen, ist fast vollständig erhalten ; ich lese sie als 7. (In

sehr ähnlicher Form erscheint der Siebener auf dem Triumphbogen

in Bebenhausen.) Die dritte Ziffer kann nicht 8 sein, wie Gratianus

will; er hat sich wahrscheinlich durch das ihm bekannte Todesjahr

Bubenhofens 1481 irreführen lassen . Es bleibt nur übrig, den Rest

mit Frankl zu einer, allerdings ungewöhnlich langstieligen 7 zu er-

gänzen. Unfre Scheibe ist also nur um ein Jahr jünger als die faſt

identische, mit einem auf Hans von Bubenhofen 1476 lautenden Spruch-

band versehene Scheibe im rechten Fenster des Chors der Stiftskirche

zu Tübingen ' ) . Der einzige nennenswerte Unterschied besteht darin,

daß auf dem Tübinger Exemplar hinter dem Ritter ſeine Ehefrau kniet.

Wild hat also für die Uracher Bestellung einfach seine Tübinger Platte

kopiert.

Hans von Bubenhofen stand viele Jahre im Dienst Eberhards. Er

war auch einer der fünf Räte, die während der Pilgerfahrt des Grafen

(1468) die Verwaltung des Landes führten. Im Jahr 1481 ist er

gestorben und in der Amanduskirche begraben worden. An der Weſt-

wand ihres südlichen Seitenschiffs hängt noch sein Totenschild.

1) Die Uracher Scheiben sind demnach nicht, wie Frankl meint, Wilds früheste

datierte Werte.
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Für welchen Ort waren die Scheiben ursprünglich bestimmt ? Daß

ſie versetzt sind, wurde schon gesagt . Es war keine glückliche Hand,

welche die drei Stücke mit dem aus dem Chorfenster hergeholten zu-

sammenstellte und so unorganisch zu zwei Paaren ordnete. Hier hilft

Gratianus weiter. Er fand die drei Gemälde noch im südlichen Seiten-

schiff, in dem dreiachsigen Fenster der Nische unmittelbar westlich von

der Brauttür ¹ ), und zwar die Madonna in der Mitte, also in natürlicher

Anordnung, so daß der Ritter vor ihr kniete. Sieht man sich nun

aber in diesem Raum näher um, so entdeckt man auf dem Gewölbe-

schlußstein dasselbe Wappen wie auf der Glasscheibe (nur mit falsch

restaurierten Farben), darüber einen Helm und als Helmzier den Ober-

leib eines Jünglings (,,Buben"), der in jeder Hand ein Horn hält.

Diese Helmzier derer von Bubenhofen iſt auch ſonſt belegt (vgl. v . Alberti,

Württ. Adels- und Wappenbuch) und es bleibt kein Zweifel, daß die

Nische als Bubenhofenkapelle anzusprechen ist. Die Scheiben befanden sich

alſo noch vor 100 Jahren an ursprünglicher Stelle ; natürlich war auch

der Totenschild einſt hier aufgehängt und ist Bubenhofen hier begraben.

Bei den wiederholten Erneuerungen der Kirche wurden die verschiedenen

Ausstattungsstücke planlos zerstreut ; ein Glück, daß der Schlußstein

fest eingemauert war. Die Jahreszahl 1477 paßt vortrefflich in die

Baugeschichte der Kirche. In diesem Jahr war der Chor fertig und,

wie wir aus der Scheibe lernen, das Langhaus schon so weit gediehen,

daß die Achsenweite des Fensters feſtſtand und die Maße dem Glas-

maler mitgeteilt werden konnten.

4. Die Kanzel.

An der Brüstung der nicht datierten, aber nach den Stilmerkmalen

an das Ende des 15. Jahrhunderts zu sehenden Kanzel erscheint neben

den bekannten vier großen abendländischen Kirchenlehrern als fünfter der

Kanzler der Universität Paris Gerson, der Doctor christianissimus

und Führer auf dem Konstanzer Konzil. Er ist in stehender Haltung

dozierend im Talar dargestellt. Während die vier alten Lehrer nur

durch die Tracht und ihre Attribute kenntlichgemacht sind, wird er

ausdrücklich als can(cellarius) p(ar)isie(nsis) Gerson bezeichnet. Dieſe

Zuſammenstellung Gersons mit den vier großen Kirchenvätern ist ohne

Beispiel. Ein erster Fachmann auf dem Gebiet der Ikonographie, Profeſſor

K. Künſtle, kennt, wie er mir mitzuteilen die Freundlichkeit hatte, feinen

zweiten Fall, daß ein nicht kanoniſierter Gelehrter jenen Vätern bei-

1) Ungenauere Crtsangabe DA.B. S. 524 und 529.
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gesellt wurde. Zwar ist der an der etwa gleichzeitigen Kanzel zu

Weilheim u. Teck neben den vier alten Lehrern dargestellte mittel-

alterliche Theologe ¹ ) wahrscheinlich ebenfalls Gerson, wie schon Stadt-

pfarrer Dr. Schmoller vermutete, aber es handelt sich hier nur um eine

Übertragung von Urach, da die Weilheimer Kirche auch ein, etwas jüngeres,

Werk des Peter von Koblenz ist . Den geistlichen Beratern des Grafen

Eberhard und theologischen Lehrern an seiner jungen Univerſität Tü-

bingen, Gabriel Biel, Konrad Summenhard und Wendelin Steinbach,

von denen Biel und Steinbach auch Pröbste des Stifts Urach waren,

galt Johann von Gerson als Autorität (vgl. J. Haller, die Anfänge

der Universität Tübingen S. 153 ff., beſonders 182). Damit dürfte das

Rätsel, wie er zu der Ehre kam, gerade in Urach in so erlauchter Ge-

sellschaft verewigt zu werden, gelöst sein.

Die Kanzel der Amanduskirche erhielt im Jahr 1632 einen über-

reich verzierten hölzernen Schalldeckel. Es ist beachtenswert, wie

gut er, obwohl etwa 140 Jahre jünger, stilistisch mit dem ſteinernen

Unterbau zusammengeht. Der Formcharakter ist erstaunlich ähnlich und

die Uracher Kanzel bildet geradezu ein Schulbeiſpiel für die Richtigkeit

der Lehre, daß Barock und Spätgotik innerlich eng verwandt sind, daß

die letztere eigentlich schon den Anfang des Barock bildet.

1) Die namenlose Gestalt hat zu Füßen einen Wappenschild mit einer (bisher un-

erklärten) Maus darin.



Zu Brühl, Eſpan und Eſchbach.

Von Karl Bohnenberger.

1. Brühl. Das Wort Brühl hat die Aufmerksamkeit auf sich ge=

zogen, seit V. Ernst eine zuvor wenig beachtete Eigenschaft des damit

bezeichneten Feldstückes in den Vordergrund gerückt hat. Zumeist hatte

man sich zuvor darauf beſchränkt, den Brühl als feuchtes, auch buſchiges

Wiesenstück zu bestimmen. Dabei hat man ihn wohl auch nach der

heutigen Wertung naſſer Wieſen zu den geringeren Feldstücken gerechnet.

Oder wurde er als bewässerte Wiese bestimmt, womit dann eine viel

höhere Einschätzung gegeben war. Um genauere Sachbestimmung

hatten sich das Schweizerdeutsche und das Schwäbische Wörter-

buch bemüht. Leßteres (1 , 1467) betont die Güte und ſagt : „ im Haupt-

gebiet gute, fette bis sumpfige Wiesen, Wässerwiesen u. ä. ", und fügte

auch bei : „ öfters von nicht unbedeutender Ausdehnung“, ersteres (5,594)

ſieht im Brühl „ einen Ort oder den Vorplay eines Ortes, wo ehedem

ein Gehölz oder eine Viehweide war und der nun entweder in eine

fette Wieſe umgewandelt oder dem Anbau einer Vorſtadt aufgeopfert

wurde" und gibt im Anſchluß daran bei den Einzelbelegen an : sumpfiges

Waldgehege, wasserreiches Wiesengelände Wässerwiesen, fügt dann aber

in einem besonderen Abschnitte bei : „ vielfach grundherrliches Sondergut“

und erhärtet dieſe Bedeutung durch Belege. Es sind alſo in beiden Wörter-

büchern zahlreiche Merkmale verbunden : Gehölz, Viehweide, fette Wiese,

naſſe Wieſe, Wäſſerwiese, grundherrliches Sondergut. Mit dem an

letter Stelle genannten Merkmal ist dann dasjenige berührt, dem

V. Ernsts Nachweise sein volles Gewicht gegeben haben, die besonderen

Besitzverhältnisse. Ernſt hat mit reichen Belegen den Brühl für Würt-

temberg und weitere Landschaften als Bestandteil des Dorfherrngutes

erwiesen, des Näheren als umfangreiches und ergiebiges Wiesenstück,

das regelmäßig zum Besitze des Dorfherrn, Meiers usw. gehört, das

sich zu den Wieſenſtreifen der übrigen Dorfgenoſſen verhält wie die

Breite (d. i. das breite Ackerstück des Herrenhofes) zu deren Ackern

und das wie die Breite bei der Dorfgründung dem bevorrechteten,
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aber auch mit besonderen Obliegenheiten betrauten Dorfhaupt überlassen

wurde ¹).

Diese Fülle der Eigenschaften und Merkmale erfordert Ordnung,

Verknüpfung und Herleitung aus einer Grundbedeutung ) . Hiezu

bedarf es dann aber noch der Beiziehung des Wortgebrauches im mittel-

alterlichen Lateinischen, in den romaniſchen Sprachen und im Keltischen,

da das Wort auch dort auftritt. Doch ist dabei enge Auswahl möglich.

Die Wortformen ſind klar. Die mhd . Form brüeel geht auf die früh-

althochdeutsche brôil zurück. Nebenformen entstanden durch Ein-

schiebung eines hiatusaufhebenden j , g, ſo brüejel , bruogil uſw. Das

frühalthochdeutsche brôil beruht ſeinerseits auf vordeutschem brogil-,

deſſen g vor i schon im Frühalthochdeutschen schwand (wie in maister

aus magister). Das Wort brogil- darf mit Sicherheit als Keltisch an-

gesehen werden ³). Die Übernahme ins Deutſche ging über das Lateiniſche,

deſſen brogilus, brogilum sich ebenso in den romanischen Sprachen fort-

sett *) . Auch die Grundbedeutung im Keltischen gilt für gesichert :

Rand, Randlandschaft, umrandetes, umhegtes Landſtück³) . Das

Merkmal der Umhegung bleibt lange und in weiter Verbreitung bestehen.

Es tritt im lateinischen Sprachgebrauche deutlich hervor, aber auch im

romaniſchen und ebenfalls im deutschen. Im Bewuchs, in der

1) V. Ernst, Mittelfreie (1920) S. 82 ff., Entstehung d . d. Grundeigentums (1926)

S. 99 ff. Als Zeugnisse für die Vorrechte des Brühls in Wässerung und Weide

nenne ich noch zwei aus der Schweiz . Zofingen 1595 : im Brühl ſoll man zur

Herbstzeit nicht länger als 1 Monat weiden ( Samml. ſchweiz . Rechtsqu. 16, 1, 5, 250.

285), Haslital ( bei Meiringen) 1436 : die Hofwieſe (d. i . der Brühl) hat das Recht,

den Bach zu nußen mit wäſſern 14 Tage im März und 14 Tage im April, hernach

haben alle Wiesen, die am Bach liegen, das Recht zu wäſſern ; erstere ſoll man vermachen

und soll niemand darein fahren bis an den hl. Abend zu Weihnachten ; der dann deſſen

nicht entbehren will, der mag sie dann früh auftun und zu Nacht wieder verschlagen

(Zeitschr. f. noch ungedruckte schweiz . Rechtsqu . 1 (1844), 3) . Dagegen scheint ein beſonders

frühes Zeugnis über den Brühl von Arbon dieſen im Weiderecht schon den übrigen

Wieſen gleichzustellen, ſofern 1255 geboten wurde : pratum illud, quod vulgariter dicitur

Bruel, et omnia prata ad Arbonam pertinentia debent intrante mense Maio sepiri

seu custodiri, quod vulgariter dicitur gefridot, et primo feno inde recepto debent

abinde esse pascua (Thurgauer Urk.B. 3, 68).

2) Auch die genaue Feststellung des örtlichen Bereichs des Wortes und der Sache

ist erforderlich. Dazu reichen aber heute die Hilfsmittel noch nicht aus .

3) Alfr. Holder, Altcelt. Sprachsch . 1 , 619 ; 3, 984.

4) W. Meyer- Lübke , Roman . etym . Wörterbuch 96 ; Gustav Körting , Lat.-

Roman. Wörterbuch 190., Du Cange, Gloss. med . et inf. lat . 1 ( 1883) , 755.

5) Das Wort ist mit lat. margo, got. ahd . marka urverwandt und zeigt galliſchen

Wandel von mr- zu br- (mrog- , brog-) ſ . Holder a. a. O. , Al . Walde, Lat. etymol.

Wörterbuch 465, Aug. Fick, vergl. Wörterbuch d . idg. Spr. 2, 221 .
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Bodenbeschaffenheit und in der Nuhung ſind dieſe umhegten Landſtücke

aber sehr manchfaltig. Der Bewuchs ist zunächst nur insofern beſchränkt,

als Getreide oder Gartenpflanzen ausgeſchloſſen ſind, weil man für die

damit bebauten Landstücke beſondere Namen hatte. So bleiben Gras,

Büsche und Bäume. Dieſem Bewuchs entspricht dann Bodenbeschaffenheit

und Nuhung. Für das Gras erſchien, ſolange man wenig Stalldung hatte,

die Feuchtigkeit des Bodens als ein ernstlicher Vorzug 6), bewäſſer-

bare Landstücke waren allzeit besonders wertvoll. Auch Büsche und

Bäume kommen, wenn ſie ungestört bleiben, im feuchten Grasboden auf.

Die Nuhung war bei ungestört wachsendem Graſe die als Heuwieſe,

bei ungestört wachsenden Bäumen die als Baumgut. Störung drohte

vom Weidevieh, gegen dies war Einfriedigung geboten wie beim Acker-

lande. So treffen die Eigenschaften des mähbaren, des feuchten oder

bewässerten und des eingehegten Landstückes zuſammen. Dies ist ohne

weiteres klar. Im Vordergrunde blieb bei dem latiniſierten Worte

brogilus die Eigenschaft des eingehegten, wohl verwahrten Grund-

stückes . Dies zeigen die Belege bei Du Cange ) zum mindeſten noch

in der Karolingerzeit. Manchmal bleibt die Nuhungsweise des be-

treffenden Grundstückes darüber im Dunkeln. Das Merkmal des ein-

gehegten Grundstückes muß daher auch bei der übernahme ins Deutſche

das maßgebende gewesen sein, das bevorzugte Wieslandſtück, welches dem

Dorfhaupte zustand, muß sich also durch dieses Merkmal augenfällig

von andern, im übrigen ähnlichen Landstücken unterschieden haben, also

insbesondere von den Wiesenstücken ) der Dorfgenossen. Auch diele

bedurften aber der Einfriedigung gegen das Weidevieh . So läßt ſich

schließen, daß der Brühl in besonderer Weise eingefriedigt war,

zum mindeſten nochmals durch eine besondere Einfriedigung vom übrigen

Wiesenland oder vom angrenzenden Ackerland abgetrennt ) . Wenn dann

in der Neuzeit, als die Einfriedigung verschwand und die rechtliche

Sonderstellung des Brühls erlosch, dem Worte die Bedeutung der ertrag-

6) Die deutschen Wörter Wieſe, Waſen, Raſen gehören insgesamt zu Wortwurzeln,

die feucht sein“ bedeuten.

7) Das Capitulare de villis ordnet an (c. 46) : ut lucos nostros, quos vulgus

brogilos vocat, bene custodire faciant, et ad tempus semper emendent et nulla-

tenus exspectent, ut necesse sit a novo reaedificare.

8) Das mit uralten Bezeichnungen benannte Ackerland konnte bei dieſem Vergleich

außer Betracht bleiben.

9) Auf eine solche beſondere Einfriedigung läßt sich zugleich aus den Verwahrungës

geboten schließen. Auch war sie nötig, wenn im Herbst nach der Ernte der Esch und

die gewöhnlichen Wieſen für die Weide geöffnet wurden, der Brühl aber noch längere

Zeit geschlossen blieb, vergl. oben die Anm. über die Hofwiese im Haslital.
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reichen und feuchten oder bewässerten Wiese verblieb, so ist dies wieder

ohne weiteres verständlich. Aber dabei handelt es sich auch insofern

nur um einen Überrest, als das Wort in der Verwendung als Gat-

tungswort seither im Schwinden begriffen ist 10) .

Hiebei bleiben zwei wichtige Fragen noch offen, die nach dem Grunde

für die Übernahme des lateinischen oder romanischen Wortes und die

nach dem zuvor gebrauchten deutschen. Beide zusammen ergeben sich

aus Ernsts Zurückführung der Sache auf die Landnahmezeit. Wenn

das im Brühl des späteren Mittelalters und der Neuzeit fortbestehende

bevorrechtete Wiesenstück wie das als Breite ihm zur Seite stehende

Ackerstück auf der Flurverteilung bei der Landnahme der wandernden

Germanenstämme beruht, ſo muß es anfänglich anders bezeichnet geweſen

sein. Das Lehnwort Brühl können die zum Rhein und zur Donau

vordrängenden Stämme damals unmöglich besessen haben " ) und eine

Benennung der Sache war damals schon nötig . Es scheint hier ein

volles Seitenstück zu der ebenfalls von Ernst ins Licht gerückten Be-

nennung des Dorfhauptes als Meier vorzuliegen. Auch das Dorf-

haupt der Landnahmezeit kann nicht mit dem Lehnwort benannt worden

sein und auch hier bleibt der Grund für die Verdrängung des älteren

Wortes zu suchen. In beiden Fällen muß das ältere Wort als spur-

los verschwunden angeſehen werden, wie dies von so manchen gleich-

artigen gilt 12) . Über den Grund für den Wechsel der Benennung und

für die Verdrängung des altheimiſchen durch das Lehnwort iſt wenigstens

eine Vermutung möglich, die den Vorzug hat, beide Fälle zuſammen

zu erklären. Wie maior so mochte brogilus zunächst durch den lateinischen

Sprachgebrauch der Grundherrschaften, insbesondere der geistlichen, gäng

und geb geworden sein. Sah man dann Rechtsgeſtaltung und Einrichtung

in den jüngeren und grundherrlichen Dörfern für „vorbildlicher" an

als in den altbestehenden, so war voller Grund gegeben, sich der zu

ersteren gehörigen Benennungen immer mehr zu bedienen .

10) Von der teilweise ganz andersartigen Entwicklung im Romanischen (Baumpark,

Tierpark, Baumſchule u . a. m.) kann hier abgeſehen werden . Doch scheint das Merkmal

der Umfriedigung auch dort noch lange durch.

11) Unmittelbare Entlehnung aus dem Keltischen in vorrömischer oder römischer

Zeit erscheint mir von der Natur des Gegenstandes aus undenkbar. Der Umfang dieses

Lehngutes älterer Schicht ist auch so bescheiden, daß man nur solche Wörter darunter

rechnen darf, bei denen ein beſonderer Grund dafür vorliegt.

12) So kennen wir auch die deutsche Benennung des Hausvaters nicht und die

gotische (heiwafrauja) nur, weil Wulfila in Marc. 14, 14 das griechische olxodeonóTY S

zu übersehen hatte.

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgeſch . N. F. XXXIII. 20
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2. Espan und Eschbach. In Eſpan und Eschbach liegt ein Wort-

paar vor, sofern beide Wörter aneinander anflingen und die damit

bezeichneten Sachen sich berühren. Wie Brühl benennen sie Geländearten

und wie Brühl scheint mir wenigstens das eine dieser Wörter aus dem

mittelalterlichen Latein übernommen.

Espan ist viel behandelt, Eschbach noch wenig beachtet ') . Die Be-

deutung ist bei beiden Wörtern wenigstens zu einem gewiſſen Teile

völlig klar und sicher. Das erstere, Espan, meint ein grasbewachſenes,

aber nicht gepflegtes Landstück, das zwischen Äckern oder auch Wiesen

liegend aus deren Bewirtschaftungsordnung ausgenommen und dem

Wildwachs überlassen ist, das von der Umgebung abgesperrt und als

Aufenthalts- oder Lagerungsstelle genutzt wird teils für Vieh aller Art,

teils für ſpielende oder feſtfeiernde Menschen, die man zur Schonung der

Früchte und des Graswuchses aus Äckern und Wieſen fernhalten muß

und für die das Dorf nicht geeignet ist ) . Der Eschbach, soweit er

altlanges e aufweist "), meint einen morastigen Bach, einen Ablauf aus

feuchten Örtlichkeiten. Die sachliche Beziehung zwischen Espan

und Eschbach besteht darin, daß auch der Espan manchenorts von einem

moraſtigen Graben oder Bach durchlaufen wird, wie er dem Geflügel

und den Schweinen zuträglich ist . Der sprachliche Anklang triſſt zum

mindeſten die drei vorderen Laute, nämlich altlanges ê, sch (s) oder s

und b oder p . In manchen Mundarten kann aber auch der Ausgang

beider Wörter (also sowohl „ an“ als „ ach “ ) zu ə verſchliffen ſein, ſo

daß beide Wörter völlig gleich klingen. So wurden sie auch vielfach

von den Schreibern vermengt. Im Großteil des Schwäbiſchen, wo alt-

langes ê zu ai geworden ist, heißt es aišbə, aišbay, mit demſelben ai ,

das in šnai Schnee (mhd . snê) , klai Klee (mhd . klê) dort üblich ist, und

entsprechend im östlichen Schwäbischen çəšbə wie šneə, kleə . Nun darf

man aber aus der Berührung in der Aussprache und in der Bedeu-

1) Zu beiden vgl. meinen Darlegung in den Blättern des ſchwäbiſchen Albvereins

20 (1908), 117.

2) Daraus erklären sich Sonderarten oder Teile wie Gänseſpan, Salzeſpan (Salz

für die Schafe ?), Krameſpan (für Krambuden), wie sie in Fr. Wintterlins Württ ländl

Rechtsquellen auftreten. Hübſch ist die Zweckbestimmung eines Eſpans unter dem

Krimmler Tauern in Salzburg. Er sollte nach Österr. Weist. 1, 286 dazu dienen, daß

auswendige Sautreiber und Gäſte igre Sauen und ander Vieh dort gehalten mögen.

Ob es Zufall ist, daß in Ernſts Aufzählung der Hofgüter so oft der Eſpan erscheint ?

Da er Dorfeinrichtung war, könnte der Meier Anspruch darauf erhoben haben.

3) Fernzuhalten sind die Eſchbäche, Äſchbäche, die am Eingang mit kurzem e, ā

gesprochen werden. Sie haben andere Merkmale und ihre Namen gehören zur Eche

oder zur Asche.
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tung nicht etwa auf ursprüngliche Gleichheit im Wort oder in der Sache

ſchließen. Zur vorherrschenden Unterscheidung der Schreibeformen Eſpan

und Eschbach kommt ein Geschlechtsunterschied hinzu . Die älteren Quellen

behandeln ganz überwiegend Espan als sächlich (das Espan) und diese

Behandlung hat zunächſt als die ursprüngliche des Wortes zu gelten¹),

da überführung von da ins männliche Geschlecht (wie der Acker,

der Play u. a. m. ) leicht erklärlich ist, aber nicht der umgekehrte

Wechsel.

Um die Herleitung von Espan hat man sich viel bemüht.

Die alte Zerlegung in „ Esch“ (mhd ezzech) und „Bann“ unterliegt

ſehr starken sachlichen Bedenken ), sie genügt auch der Behandlung der

Laute nicht, da sie das altlange ê nicht erklärt. Seit man das Vor-

liegen dieſes Lautes aus der heutigen mundartlichen Aussprache er-

ſchloſſen hat, lag es nahe, im ersten Teile des Wortes das mhd . Sub-

ſtantiv ê (ahd. êwa) mit der Bedeutung „ Gesez“ (fortlebend im nhd . „ Ehe")

zu suchen, da dieſes Wort in vielen mhd. Bezeichnungen für gebotene

Einrichtungen auftritt (ſo êgrabe gebotener Graben, êzûn gebotener

Zaun u. v . a .) . Eine befriedigende Erklärung für die übrigen Teile des

Wortes einschließlich des sächlichen Geschlechtes ist aber noch nicht ge-

funden®). Belege für Espan, auch in der Verwendung als Gattungs-

wort, finden sich seit dem 14. Jahrhundert zahlreich. Das Verbreitungs-

gebiet bleibt noch genauer zu bestimmen. Im Gegensatz dazu iſt das

Wort Eschbach noch wenig beachtet. Als Belege kennt man zur

Hauptsache nur Flurnamen und unter diesen können nur solche mit Sicher-

heit für das Wort beansprucht werden, für welche die heutige Aussprache

den Anlaut mit altlangem ê erweist, und die wenigen, welche diesen

durch Schreibungen wie Ehschbach, Eeschbach u. a. dartun. Mir hat

die Durchsicht der württembergischen Landkarten und Flurnamenliſten

4) Gegenüber vorwiegendem „ der Eſpan" im heutigen Schwäbischen geben das

Schwäbische Wörterbuch und Wintterlins Württ. ländl. Rechtsquellen I (warum

nicht auch II ?) ältere Belege mit „das E “.

5) Der Eſpan ist keine gebannte Stelle im Esch, sondern der Esch wird gebannt

und der Espan bleibt außerhalb dieſes Vannes d . h. Betreteverbots . Mit Recht sagt

Th Knapp (Neue Beitr. zur Rechts- und Wirtſchaftsgeschichte 2, 86) : der Eſpan iſt ein

Freilaß außerhalb Etters.

6) Neuestens hat J. Schnet in der Zeitschr f. Ortsnamenforschung 1, 121 ver-

sucht, das Wort aus ê und „spannen“ herzuleiten, indem er „spann“ als Ort des

Spannens, d . h. des Anſtrickens der Füße des Weideviehs deutet . Auch dagegen beſtehen

Bedenken. Richtig scheint mir seine Bemerkung, daß die in bestimmten Gegenden üb-

liche Aussprache des s von Eſpan als reines s auf voltsetymologiſcher Umdeutung

'beruhen kann.

20*
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eine ansehnliche Zahl von Eschbächen vorgeführt ?) und bei dieſen, ſoweit

Erkundung möglich war, zumeist auch die Eigenschaft des moraſtigen

Bachs oder Abzuggrabens aufgezeigt. Für die Herleitung des Wortes

liegt es zunächst nahe, in dem altlangen ê des Worteingangs wie bei

Espan das Substantiv ê Gesetz zu sehen, sofern solche Abzuggräben

eine gebotene Einrichtung darstellen mochten als Seitenstück zu den

Ehgräben der Städte. Für das sch oder s zwischen ê und bach läßt

ſich aber keine befriedigende deutsche Herleitung finden, wenn man nicht

(wiederum wie bei Espan) darin das Wort „ Esch" sehen und damit ein

doppelt zuſammengesettes Wort annehmen will. Die Bedeutung würde

hier zur Sache stimmen : gebotener Bach im Esch. Wahrscheinlicher ſcheint

mir aber eine andere Herkunft. Schon bei meinem ersten Hinweis auf

das Wort hatte ich erwähnt, daß ein mittelalterlich lateiniſches esbaia,

esbia zur Seite geht, das gedeutet wird als : canalis ad educendas

aquas restagnantes. Dazu gibt das Wörterbuch von Du Cange Belege,

die Verwendung und Bedeutung des Wortes außer Frage ſtellen *) .

Die Ähnlichkeit geht in Lauten und Bedeutung so weit, daß sie nicht

auf Zufall beruhen kann. So muß auf beiden Seiten das gleiche

Wort vorliegen. Auf romanischer Seite bieten sich gute Herleitungs-

möglichkeiten, auf deutscher Seite fehlen sie. So ist Entlehnung auf

deutscher Seite anzunehmen. Hier wurde bach zugefügt und das

anlautende e zweifellos volksetymologiſch an ê Geſetz angelehnt. Die

Zurückführung auf das Romanische findet ihre Stütze in anderen

Lehnwörtern der gleichen Sachgruppe wie „ Brühl“ oder „ Pfüße,

Lache, Weiher, Kenel" 9), auch „Plan" 10). Andererseits erfährt die

Gruppe dieser auf die Bodennutzung bezüglichen Lehnwörter durch

‚Eſchbach“ einen beachtenswerten Zuwachs ' ) . Gegenüber „ Brühl“ beſteht

7) Im ſchwäbischen Teile Württembergs schrieben oder schreiben die Karten und

Lagerbücher vielfach Aischbach, Aispach (nach dem ai der mundartlichen Aussprache).

In diesem Falle ist ebenfalls Vorsicht nötig und jemals zu erkunden, ob nicht oə, oa,

oi (wie in broǝt, broit breit, soǝl, soil Seil) gesprochen wird, wodurch ein ganz

anderes Wort gegeben wäre.

"

8) Du Cange, gloss. 3, 292. Das Wort enthält als ersten Bestandteil das la-

teiniſche ex. Für die Herleitung des zweiten Teils verweise ich auf Meyer- Lübke,

Rom. et. Wb. S. 69, W. v. Wartburg , Franz. et. Wb . 282. 312. Wie weit ſich das

Wort in den romanischen Sprachen forterhielt, vermag ich aus den mir zu Gebote

stehenden Wb. der romanischen Sprachen nicht festzustellen.

9) Kenel, auch Kener, stellt die früh eingedeutſchte Form von lat. canalis dar.

10) Plan (mhd . plân , ſchwäb. plãu, plo ) bedeutet ebene Pläße im Dorf und in

der Flur, die sich zum Aufenthalt von Menschen- und Viehgruppen eignen, daher auch

Spiel- und Festpläße (teilweiſe bedeutungsverwandt mit Eſpan) .

11) DieGruppe ist von Fr. Seiler, Entwickl. d . d . Kult. i. Sp. d . d . Lehnw . 14, 114 berührt.
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der grundsätzliche Unterschied, daß mit dem Wort esbia gleichzeitig

auch die Sache als Feldeinrichtung nach Deutſchland gelangt ſein wird,

während bei Brühl, wie oben angeführt, die Einrichtung des abge-

sonderten und bevorrechteten Wiesenstückes älter sein muß als das

Lehnwort. Für Eschbach bietet die Herleitung aus dem Romanischen

zugleich eine Altersbestimmung und einen gewissen Ersatz für den

völligen Mangel älterer Belege. Mit der ganzen Gruppe der land-

wirtschaftlichen Lehnwörter wird es frühe übernommen worden sein 12).

Nun legt diese Herleitung des Eschbaches natürlich auch noch die

Frage nahe, ob nicht das der deutſchen Herleitung bisher unzugängliche

Espan ebenfalls aus dem Romanischen stamme. Daß beide Wörter

nicht in allem gleicher Herkunft ſein können, iſt oben betont und begründet.

Der Annahme einer Zusammensetzung aus romanischem esbia und

deutschem Bann", entsprechend der von esbia und „Bach“, ist durch

das sächliche Geschlecht von Eſpan ausgeschlossen. Eine andere ernstlich

begründbare Herleitung weiß ich aber nicht vorzuschlagen. So verzichte

ich besser, doch empfehle ich das Wort wie die Sache der Aufmerkſam-

keit der Romaniſten.

12) Neben Eschbach, Aischbach weisen unsere Flurnamenaufzeichnungen auch noch ein

bedeutungsverwandtes und anklingendes Ais graben , Maisgraben auf, ebenfalls mit

ſchwäbiſchem ai für mhd . ê oder oe. Hier zeigen ältere Schreibweisen, daß das an-

lautende m ursprünglich nicht zum Subſtantiv gehört, sondern von vorausgehendem

„im, am“ übernommen ist. So wurde der Maisgraben bei Warmbronn DA. Leonberg

ehemals Aisgraben geschrieben. Dieses Wort ist deutscher Herkunft, es enthält mhd.

oesen entleeren. Der damit benannte Graben iſt alſo ebenfalls ein Abzugsgraben.

Darnach mag es als naheliegend erscheinen, auch Eſchbach von oesen herzuleiten. Es

ſpricht jedoch ein Doppeltes dagegen. Einmal erscheint der Eſchbach-Aiſchbach, so viel

ich sehe, nirgends mit oe, ö geschrieben und dann macht das allgemein herrschende sch

Bedenken, während die Aisgräben regelmäßig s zu haben scheinen (wobei zuzugeben iſt,

daß in anderen Flurnamen Überführung eines s des ersten Wortteils vor einem Kon-

ſonanten des zweiten vorkommt).
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Im neuesten Bande der vom Bayerischen Hauptſtaatsarchiv, unterſtügt durch

den Bayerischen Staat und die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, mit

Geschick und Erfolg wieder aufgenommenen Archivalischen Zeitschrift (Dritte

Folge. Dritter Band. Der ganzen Reihe 36. Band 1926) beſpricht der Leiter des

Staatsfilialarchivs Ludwigsburg, K. O. Müller, Fragen der Aktenaus-

scheidung." Die Staatsarchive, um die es sich hier in erster Linie handelt,

erhalten teils von den zuständigen Miniſterien einzelne Dokumente (Geseze, Ver-

träge) oder Akten zur dauernden Aufbewahrung zugewieſen, teils werden von

Behörden Akten, die sie für ihren laufenden Dienstgebrauch nicht mehr zu be-

dürfen glauben, aus den Registraturen ausgeschieden und vor der Vernichtung

den Staatsarchiven zur Aussonderung des aus geschichtlichem Intereſſe Auf-

bewahrungswürdigen angeboten . Das leztere ist der technische Begriff der Akten.

ausscheidung. Eine Ausscheidung von Akten aus einem Archiv, die nur zum

Zwecke der Vernichtung erfolgen könnte, ſoll grundſäglich nicht vorkommen. „Was

nicht archivwürdig ist, sollte gar nicht ins Archiv Eingang erhalten. " Ausnah-

men bestätigen die Regel. Bei der Aktenausscheidung im techniſchen Sinne er-

heben sich die von Müller besprochenen Fragen. Die Änderungen in der Behörden-

organisation haben überall, in den lezten Jahren auch in Württemberg, umfang-

reiche Aktenausscheidungen für die Archive gebracht, für das Staatsfilialarchiv

namentlich von Behörden des Finanzministeriums und Innenministeriums. Dies

hat den Leiter des Staatsfilialarchivs zu eingehender Beschäftigung mit den bei

Aktenausscheidungen sich ergebenden Fragen veranlaßt.

In seinem Auffah macht Müller auf die Unterschiede aufmerksam, die sich er-

geben, je nachdem es sich um eine Aktenausscheidung bei einer Zentralbehörde,

einer Mittelbehörde oder einer Bezirksbehörde handelt. Es ist gegenwärtig das

Bestreben der deutschen Staatsarchive, durch grundsäßliche Regelung der Akten-

ausscheidung der Behörden mit Bestimmungen über die Mitwirkung der Staats-

archive die Erhaltung geschichtlich wertvoller Akten zu sichern. Solche grund-

sägliche Regelungen (Ausscheidungspläne) bestehen in Württemberg beim Finanz-

ministerium, beim Justizministerium, beim Innenministerium, sie werden dem

Vernehmen nach auch beim Kultministerium vorbereitet. Entsprechend den Be

dürfnissen und den Anregungen der Archivdirektion werden sie von den Miniſte

rien ergänzt. Müller bespricht zunächst solche Ausscheidungspläne im allgemeinen,

sodann die Unterschiede, die sich aus der Verschiedenheit der Behörden als

Gerichts , Verwaltungs-, Bezirksfinanzbehörden ergeben. Schließlich stellt er

eine Reihe von Leitfäßen über Aktenausscheidung auf, mit denen sich die Fach.

genossen auseinanderzusehen haben werden. Im Abschnitt B, Archivquellen die
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ſer Leitsäße, behandelt er auch kurz die gewöhnlich unter dem Namen Archivalien-

schuß zusammengefaßten Fragen der staatlichen Aufsicht über Korporations- und

Privatarchive, die in Württemberg durch das Denkmalschutzgesez und die daran

sich anschließenden Ministerialverfügungen des Kultministeriums sowie neuer-

dings durch den in dieser Beziehung besonders wertvollen Erlaß des Innen-

miniſteriums an die Oberämter, betreffend Ausscheidung entbehrlicher Akten der

Gemeinden, v. 18. August 1925 (Amtsblatt des Innenministeriums Nr. 8

v. 31. Auguſt 1925 S. 143) geordnet ist. W.

Fundberichte aus Schwaben 1924-26. Neue Folge III, 1926. Mit

Unterſtüßung der vorgeschichtlichen Abteilung der ſtaatlichen

Kunstsammlungen im Auftrag des Württ. Anthropolog. Vereins

herausgegeben von Peter Gößler.

Einen besonders stattlichen Band haben hier Verein und Amt zuſammen

herausgebracht, wobei, wie aus dem Vorwort zu entnehmen, ein wesentlicher

Teil der Arbeit dem Konservator Dr. Paret zu danken iſt, und die reiche Illu-

ſtration mit 80 Abbildungen im Text und 34 Tafeln kommt der Fülle des Textes

aufs prächtigste zu Hilfe. Es sind teils ausführliche Berichte über systematische

Grabung durch Fachleute, teils kurze Angaben über Zufallsfunde oder plan-

mäßige Beobachtung des irgendwie zutage kommenden, zu verdanken den glück-

licherweise zahlreichen Freunden der heimischen Urgeschichte. Die Reihe der

Mitteilungen beginnt mit einem Nachruf für Gymnasialdirektor Ferdinand

Haug, der im Alter von 87 Jahren 1925 im Stuttgart starb, dem schwäbischen

Archäologen, der bei uns besonders durch die Bearbeitung der römischen In-

schriften und Bildwerke Württembergs bekanntgeworden ist. Die Anordnung

der Fundberichte ist im übrigen die chronologische nach den Hauptzeitaltern,

innerhalb derselben nach den 4 Kreisen, denen so ein Fortleben wenigstens in

der Wissenschaft gegeben ist. Passend beginnen die Berichte mit einem Auffah

über Diluvial- und Alluvialfloren aus Oberſchwaben von K. Bertsch. Recht wich-

tiges erfahren wir aus einer vorläufigen Mitteilung Bersus über weitere Gra-

bungen auf dem Goldberg; es bestätigt sich, daß die Rössener Kulturreste dort

um ein weniges älter sind als die Michelsberger, und daß als jüngste Stufe

der Neolithik die Altheimer hier oben vertreten ist; der nächste Bericht wird

hier also Zusammenfassendes, Abschließendes geben können. Sodann nimmt der

Ethnograph Augustin Krämer das Wort, um die Pfahlbautenfrage des Feder-

ſeegebiets vom Standpunkt seiner Wiſſenſchaft aus zu beleuchten; er bestätigt

nach seinen Erfahrungen bei heutigen Stämmen besonders des indiſch-indone-

ſiſchen Gebiets die Auffassung der fraglichen Anlagen als Moorbauten. Die

zahlreichen kleinen Fundnotizen zeigen, daß die neolithischen Siedlungen überall,

wo Löß ist, ganz außerordentlich zahlreich sind. Was bei der Bronzezeit

als Spätzeit bezeichnet ist, dürfte zur Vermeidung von Mißverständnissen als

ſpäteste Zeit bezeichnet werden; es ist die bei uns sehr reichlich vertretene Urnen-

gräberzeit, die andere, ebenfalls mit gutem Grund, als früheste Hallstattzeit

bezeichnen. Mit einiger Beruhigung erfahren wir, daß auch das Tübinger ur-

geschichtliche Forschungsinstitut jezt für das umzäunte Moordorf bei Buchau

die Bezeichnung Wasserburg aufgegeben hat. Aus der Hallstatt zeit ist wohl
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das Wichtigste ein Töpferofen dieser Zeit, bei Großgartach gefunden. Auch die

Funde der Latenezeit haben sich erfreulich gemehrt, zumal auch die der

Spätzeit, aus der man vor wenigen Jahrzehnten noch bei uns gar nichts zu

finden glaubte. Die einfachen Töpferwaren nach Galliern und Sueben zu schei

den wird wohl nie ganz gelingen, jedoch ist charakteristisch, daß nördlich des

Donaugebiets sich keine feine Ware der spätesten Latenezeit findet ; die Verwen-

dung der Drehscheibe, die wir auch den Sueben neben handgeformter Ware zu-

trauen müſſen, bedingt noch keine feine Ware. Die schöne Flasche von Zazen.

hausen gehört einer etwas früheren Zeit an. Mit großer Gründlichkeit ist die

Viereckschanze auf dem Schurwald bei Obereßlingen von Bersu behandelt. Die

Funde gehören der Spätlatenezeit an, aber es ist kein Stüd darunter, das auch

nur in die 2. Hälfte des lezten Jahrhunderts mit einiger Sicherheit gesezt wer-

den könnte oder müßte, wie das von einigen Fundstücken des Riedlinger Ober-

amts gilt. Berſu allerdings glaubt, daß die Annäherung dieser Keramik an die

römische allein schon für eine sehr späte Zeit spreche; dabei ist aber vergeſſen, daß

das ganze Latene eine Angleichung an die klassische Mittelmeerkultur bedeu-

tet. Unsere nächste Aufgabe muß ſein, zu prüfen, ob der von mir angenommene

zeitliche Unterschied im Weitergebrauch dieser Viereckschanzen südlich von der

Donau und noch im Donaugebiet, andererseits nördlich dieses Gebiets ſich wider.

legen läßt. Für die römische Zeit ist besonders wichtig die reiche Ausbeute

an römischen Funden jeder Art, die bei Neubauten in Cannstatt gemacht worden

ſind, insbesondere auch an ansehnlichen Steindenkmälern, teils nördlich vom

Kastell, teils unten in der Vorstadt Brie. Es sind darunter drei Juppitergigant-

säulen oder wenigstens Bruchstücke davon; dabei eine Gruppe mit fahrendem

Juppiter, der bis jezt aus dem gesamten Umkreis dieſer Denkmäler nur vom

Weißenhof bei Besigheim, glücklicherweise mit einer besser erhaltenen Gruppe,

bekannt war. In der Ergänzung der Geſamtſäule von der Brie auf T. IX iſt

der Gigant zu senkrecht gestellt ; es ist nicht Zufall, daß diese Stellung nur auf

falschen Abbildungen vorkommt; und bei dem Giganten mit dem verdrehten.

Kopf, vom Kastellgelände, sollte auf den ähnlichen von Windecken im Muſeum

Hanau hingewieſen ſein. Ein Büſtengefäß aus Bronze ist von Gößler mit liebe-

voller Gründlichkeit behandelt. Von Großbottwar ist wichtig der Nachweis einer

Privatziegelei, deren Ziegel einen deutbaren und zeitlich figierbaren Stempel

zeigen; G. Longinius Speratus heißt der aus einer Inſchrift des Jahres 201 von

ebendort als Veteran der 22. Legion längst bekannte Ziegeleibesizer. Die Funde

von Jagsthausen werden, wie schon seit längerer Zeit, von Hauptlehrer Krapf mit

erfreulicher Genauigkeit beobachtet. Auf eine Constantinsmünze aus einer

Villa bei Mundelsheim soll hingewieſen ſein; ſie ist uns aber rätselhaft, ſolange

nicht andere gleichzeitige Kleinfunde dort gemacht sind. Vom Castell Lautlingen

ist praktischerweise der Plan aus dem Nägele-Buch (Württ. Studien 1926) wieder.

holt und dazu die Hauptsache im Text gegeben. Beachtenswert ist noch der

große Grabbau bei Aalen. Die Betrachtungen über den vermutlichen Kastellplat

bei Gomadingen (S. 121) fann ich nicht als mein Eigentum anerkennen; be

kanntlich liegen die Canabae immer auf einer tunlichst geschüßten Seite des

Kastells ; wenn also deutliche Canabae auf der Nordseite der Lauter ſind, so ist

gar kein Grund da, anzunehmen, daß ein Kastell südlich derselben, und gar

7 Kilometer entfernt, ſein müßte. Recht nüglich sind wieder die Anmerkungen,

die Knorr zu einer Anzahl Sigillatenfunde gibt; zu denen von der Flur Mohnlen
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bei Geislingen OA. Balingen ist zu bemerken, daß dort neben der militärischen

Station auch eine Villa, natürlich späterer Zeit, festgestellt ist. Nach dem regel-

mäßigen Verzeichnis der antiken Münzfunde kommen die Funde der

alemannisch - fränkischen Zeit daran, und deren Abschluß bildet eine

ausführliche Behandlung des Reihengräberfriedhofes von Holzgerlingen durch

Beeck, der mit der vollständigen Ausgrabung eines geschlossenen Gräberfelds und

deren wissenschaftlicher Beschreibung etwas Bedeutungsvolles für die deutsche

Siedlungsgeschichte geleistet hat, insbesondere mit dem Nachweis von Gräber-

gruppen nach Familien und der sozialen Abstufung der zu einer solchen Gruppe

gehörigen Leute. Es ist zweifellos das wichtigste Kapitel des ganzen reichhalti-

gen Berichts. Da Veeck im württ. Geschichtsverein darüber vorgetragen hat, kann

eine genauere Inhaltsangabe unterbleiben; anzuraten ist dem Leser, die Fol-

gerungen (S. 180 ff.) vorauszunehmen, dann wird er für das übrige um so

größeres Intereſſe haben. Die Arbeit verdient es, durch Beigabe einer farbigen

Tafel bunten Ton- und Glasperlenschmucks hervorgehoben zu sein. Den Be-

schluß des ganzen bildet das regelmäßige Verzeichnis württembergischer archäo-

logischer Literatur.

Sehr dankbar ist der Leser der Schriftleitung für die jedem Zeitalter voraus-

geschickten Einleitungen, in denen auf die Bedeutung der neuen Funde, den durch

sie erreichten Kenntnisfortschritt hingewiesen wird. Diese Abschnitte dürften noch

mehr ins einzelne ausgebaut werden. Denn nur der bekommt das volle Bild von

diesem Fortschritt, der die Funde selbst gesehen und zu den alten Funden karto-

graphiſch regiſtriert hat, wie das von der Schriftleitung bzw. dem Amt geschieht.

Auch dem Münzfundregiſter dürfte eine solche Einleitung beigegeben werden .

Auch für noch häufigere, möglichſt genaue Zeitbestimmung der Einzelfunde nach

kleineren Zeitstufen wäre der Leser dankbar, selbst da, wo es einstweilen bei

einem Verſuch bleiben muß. Das gilt insbesondere für die abgebildeten Stücke ;

nichts kann das Interesse des Lesers, zumal des Anfängers in solchen Dingen,

mehr erhöhen, als wenn er durch solche Angaben in den Stand gesezt wird

selbst Zeitbestimmungen zu geben. Friedrich Hertlein.

Chorregel und jüngeres Seelbuch des Speierer Domkapitels. Heraus-

gegeben von Dr. Konrad von Bus ch, Bischof von Speier †,

und Dr. Franz Xaver Glasschröder, Direktor der

staatlichen Archive Bayerns. 2 Bände. VI und 690 und XXI und

285 S. Großoktav. (Historisches Museum der Pfalz E. V. — Hi-

storischer Verein der Pfalz . Veröffentlichungen im Auftrag des

Vereins, geleitet von Staatsoberarchivar Dr. Albert Pfeiffer in

Speier. 1. und 2. Band . ) Speier am Rhein 1923 und 1926. Ver-

lag Historisches Museum - Historischer Verein der Pfalz.

Das älteste (unvollständige) Nekrologium des Speierer Domkapitels (12. Jahrh.)

hat Böhmer, Fontes rer. Germ. 4, 315-317 veröffentlicht, das jüngere, vom 13.

bis 15. Jahrhunderts fortgesette (auch Seelbuch oder Anniverſarienbuch) hat der

gleiche Forscher a. a. D. S. 317–327 und dann auch Reimer in der Zeitschr. f.

Gesch. d . Oberrh. 26, 414-444 auszugsweise herausgegeben. Eine Neuredaktion er-



314 Literatur.

folgte im Auftrag des Domkapitels durch den ehemaligen Succentor Andreas

Neander 1565/69, wobei die meisten Einträge aus der Zeit vor 1250 unberüd-

sichtigt blieben; mit ihr wurde auch die Chorregel (Descriptio regularum chori

Spirensis) verbunden. Von dieser dritten Redaktion liegt nunmehr eine rund

1000 Seiten umfaſſende vollſtändige Ausgabe vor. „Es wird hier eine Geſchichts-

quelle ersten Ranges erſchloſſen für den Ausbau und die Vermögensverhältniſſe

des Speierer Domkapitels, für den täglichen Chordienst und die außerordentlichen

gottesdienstlichen Verrichtungen im Speierer Münster, für die besondere Speierer

Liturgie, für die Topographie des Domes und der Stadt und vor allem

für die Biographie des Speierer Domklerus vom 13. bis zum 16. Jahr-

hundert (Bd. 2 S. IX) . “ Die Einleitung Glasſchröders verbreitet sich darüber

des näheren (S. III bis XXX ). Für die Leser der „Vierteljahrshefte" kommt vor

allem der biographische Gesichtspunkt in Betracht. Mit wahrem Bienenfleiß hat

der 1910 verstorbene Bischof Konrad v . Buſch aus einer weit zerstreuten Litera-

tur und besonders auch aus Archivalien die biographischen Daten zuſammen-

getragen. Von adeligen Geschlechtern Württembergs, die vielfach mit mehreren

Gliedern hier vertreten sind, seien genannt: das gräfliche Haus Württemberg

selbst, ferner Bernhausen, Dürrmenz, Enzberg, Finsterlohe, Hummel v. Lichten-

berg, Hürnheim, Liebenstein, Münchingen, Remchingen, Schüß v. Eutingertal, Wiel

v. Winnenden, Truchſeß v. Waldburg. Der Domherr Walter v. Wangen stammt

schwerlich aus der württembergischen Oberamtsstadt dieses Namens, Grener ist

ein Beiname der Truchſeſſen v. Baldersheim (über diese lezteren vgl. O. v. Al-

berti, Württ. Adels- und Wappenbuch) . Auch für die Ortsgeschichte fällt manches

ab, ſo besonders für Eßlingen, das ja in nahen Beziehungen zu Speier ſtand ;

vgl. ferner im Register die Stichworte Brackenheim, Beilstein, Bottwar, Cann.

statt, Dürrmenz, Gundelsheim, Heilbronn, Löchgau, Marbach, Merklingen, Stutt-

gart, Tübingen, Weil (Weil der Stadt ?) u. a. Statt Taschenhausen sollte es

1, 200 A. 3 und 2, 174 heißen : Tachenhausen.

Hausen o. U.
J. Zeller.

Beiträge zur Geschichte der Univerſität, beſonders der katholiſch-theo-

logischen Fakultät in Tübingen. Herausgegeben zum 450jährigen

Jubiläum der Universität (Theol. Quartalschrift, 108. Jahr-

gang, Heft I/II) . Tübingen, Verlag der Buchdruckerei H. Laupp

1927. 220 G. Oktav. RM. 4.—.

Unter den literarischen Gaben, die neben der offiziellen, wissenschaftlich wie

darstellerisch hervorragenden Festschrift von Prof. Dr. Haller zum Tübinger

Jubiläum erschienen sind, darf sich die von der kath.-theol. Fakultät heraus-

gegebene sehr wohl sehen lassen. Zwar ist nur ein einziges der Fakultätsmit-

glieder (Prof. Stolz) daran aktiv beteiligt, aber verschiedene ihrer Schüler und

Freunde haben wertvolle Arbeiten zu den „Beiträgen“ geliefert, die sich zu

einem ansprechenden Ganzen zusammenschließen. Daß weit überwiegend die

Geschichte der Fakultät ſelbſt zum Vorwurf dieſer Arbeiten genommen ist, wird

man um so mehr verstehen, als die Schrift zugleich ein Doppelheft der Theolo-

giſchen Quartalschrift darstellt. Die katholisch-theologische Fakultät gehört der

Universität in ihrer 450jährigen Geschichte nur 167 Jahre an, nämlich vor der
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Reformation von 1477 bis 1534 und wieder ſeit der Neubegründung im Jahre

1817 bis heute. In beiden Perioden ist sie aber eine Pflanzschule bedeuten-

der Kräfte gewesen und hat es verstanden, unter ihren deutschen Schweſtern eine

hochgeachtete Stellung sich zu erwerben. Sowohl die vorreformatorische wie die

neuzeitliche Periode ihrer Entwicklung in charakteristischen Gestaltungen auf-

zuhellen und für einen breiteren Leserkreis gehaltvoll darzustellen, ist das Ziel

der Festschrift. Dieſes dürfte vollauf erreicht sein. Prof. Dr. E. Stolz behandelt

auf Grund reichen, meist ungedruckten Materials „Die Patrone der Uni-

versität Tübingen und ihrer Fakultäten" ( S. 1--49) . Das

große, jezt noch gebräuchliche Univerſitätssiegel (in verkleinerter Form auf dem

Umschlag der Schrift wiedergegeben) zeigt den ſegnenden und lehrenden Christus;

ihm war auch ein besonderer Universitätsgottesdienst am Donnerstag jeder Woche

in der Stiftskirche mit Sakramentsprozession geweiht. Als Heiligenpatrone

hatte die Gesamthochschule den hl. Ambrosius eine ungedruckte Predigt auf

den Ambroſiustag 4. April 1478 von dem berühmten Theologen und Stifts-

prediger Heynlin v. Stein, dem dritten Rektor, wird im Anhang mitgeteilt, vgl.

dazu Haller S. 23 f. , die theologische Fakultät den hl . Augustin (im Siegel aber

die „Madonna in der Sonne“, jezt von der evang.-theol. Fakultät gebraucht,

während die neue katholische den Apostel Paulus hat), die juristische St. Ivo

(im Siegel den hl. Hieronymus), die medizinische St. Lukas, nach 1502 Kosmas

und Damian, im 17. Jahrhundert den Erzengel Raphael, die artistische die

Hl. Katharina. Der Dozent an der Albertus Magnus-Akademie zu Köln,

Dr. K. Feces, der 1925 ein tüchtiges Buch über die Rechtfertigungslehre des

Gabriel Biel herausgab, befaßt sich mit diesem ersten großen Dog-

matiker Tübingens († 1495 als Probst von St. Peter zum Einsiedel)

und seiner wissenschaftlichen Bedeutung S. 50-76). Es zeigt sich,

daß dieser sklavische Ockhamschüler sein hohes Ansehen als Haupt der Nomi-

nalistenschule seinem Collectorium, einem Lehrbuch der Philosophie und Theo-

logie, verdankt, das Vollständigkeit, Geschlossenheit, praktische Brauchbarkeit,

Orthodoxie und religiöse Wärme glücklich vereinigt. Dazu sind noch die Darle-

gungen bei Haller S. 153 ff. ergänzend zu vergleichen. Der dritte, umfangreichste

Aufsatz von Pfarrer Dr. Josef Zeller „Die Errichtung der kathol

theol. Fakultät in Tübingen im Jahre 1817" (S. 77-158) dürfte

bei den gegenwärtigen Auseinandersezungen zwischen Staat und Kirche eines

besonderen Intereſſes ſicher sein. Über das ſeinerzeit von F. X. Funk („Die kath.

Landesuniversität in Ellwangen und ihre Verlegung nach Tübingen“ 1889)

Gebotene erheblich hinausgehend bietet der gründliche Forscher eine quellen-

mäßige Darstellung, deren Solidität man an Hand des 45ſeitigen, enggedruckten

Anhangs von Aktenstücken selbst nachprüfen kann. Die Vorverhandlungen der

Verlegung, die Beweggründe und Absichten der Regierung (Kultusminister Frei-

herr von Wangenheim, des Urhebers des Planes), ihre Bemühungen um Ge-

winnung von Lehrkräften uſw. treten klar hervor. Man wird ſich nicht wundern,

daß das Werk, ohne Mitwirkung der maßgebenden kirchlichen Autorität durch-

geführt, leztlich Ausfluß eines Staatskirchentums war, das wir heute als über-

wunden betrachten. Was bei Funk mehr nur begründete Vermutung ist, wird

bei 3. durch die Mitteilung der von jenem vermißten Aktenstücke (siehe Beilage

2 und 3: Bericht der Ellwanger Kuratel Schmiz-Grollenburg, Werkmeister und

Schedler, und Vorlage v. Wangenheims an den König) offenkundig gemacht.
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Man wollte die theologische Lehranstalt von Ellwangen, der „Zentrale des Ku-

rialismus“ in Württemberg weghaben, die Ausbildung des katholischen Klerus

überwachen, „die Verbreitung der Humanität und Toleranz" fördern. Beachtens

wert ist noch die Feststellung (S.96), daß „die Verlegung der Friedrichsuni-

verſität das Erſte und die Hauptsache war und daß erſt die Univerſität das Ge-

neralvikariat und das künftige Bistum (in Rottenburg) nach ſich zog“. Z. ver-

säumt nicht, hervorzuheben, daß die Angliederung der kathol.- theol. Fakultät an

die Landesuniversität objektiv dem Staat und der Kirche zum Segen geworden

ist. Die Anstalt blühte bald so kräftig auf, daß die katholische Tübinger Schule

nach einem öfter zitierten Worte K. Werners (Geschichte der kath. Theologie seit

dem Trienter Konzil, München 1866, S. 473) als „eine herrliche Nachblüte der

romantischen Literaturepoche auf dem Boden der kirchlichen Wiſſenſchaft und ein

schönstes Zeugnis für die Gemütsinnigkeit und ſeelenvolle Tiefe der katholischen

Gläubigkeit des schwäbischen Volksstammes" bezeichnet werden darf. (Es möge

aus diesem Anlaß auf den geistvoll-packenden Jubiläumsauffah von Prof. Dr.

K. Adam „Die katholische Tübinger Schule" in der Zeitschrift „Hochland“, Sep-

tember 1927 S. 581-601, hingewieſen ſein, der als Wesen jener Schule „die

innigste Syntheſe der spekulativen mit der hiſtoriſchen Theologie“ aufweiſt). Hier

fügt sich die vierte Arbeit: „Die kathol.theol. Fakultäten zu Lü-

bingen und Gießen (1830-50)" (S. 159-208) paſſend ein. Ihr Verfasser,

Studienrat Dr. Lösch in Horb (ſeit Herbst 1927 Privatdozent an der kath .-theol.

Fakultät in Tübingen), ist wie verschiedene frühere Arbeiten beweisen, ein sehr

guter Kenner der theologischen Bewegung, namentlich der katholischen, im

19. Jahrhundert. In gewandter Darstellung, wieder teilweise an Hand un-

gedruckten Materials, wird gezeigt, wie sich die hessische Regierung für die in

Gießen 1830 gegründete kath. -theol. Fakultät vor allem um die Gewinnung von

Tübinger Kräften denn die Fakultät eines Möhler und Drey galt damals

als die erste ihrer Konfession in Deutschland — bemühte. Dem Rufe folgten aber

nur Staudenmaier, Kuhn und Scharpff, und die beiden erstgenannten auch nur

für wenige Jahre; Durſch, Wocher, Hefele und Oehler lehnten ab. Es ist ein

schönes Zeugnis für Tübingen, daß es eine solche Fülle von frischen Talenten

hervorgebracht hat. L. deutet mit Recht an, daß der jungen Gießener Fakultät

aller Voraussicht nach der tragische Untergang im Jahre 1851 erspart geblieben

wäre, wenn sie sich, wie geplant einheitlich im Geiste Möhlers hätte formieren

laſſen. Der lezte kleine Beitrag von Prof. Dr. Ph. Funk in Braunsberg (S. 209

bis 220) ist ein erfrischender Ausklang. Aus dem Nachlaß Franz Hiplers find

zwei Briefe eines westfälischen Theologen, der 1861/62 in Tübingen studierte,

abgedruckt. Stilistisch gewandt und von guter Beobachtungsgabe zeugend, geben

sie ein köstliches literarisches Porträt von den Professoren Kuhn, Hefele und

Aberle aus der besten Zeit ihres Wirkens.

Tübingen.

-

K. Bihlmeyer.

Das Eflinger Kaufhaus 1388-1749. Von Dr. Erwin Haffner. Ver-

lag J. F. Schreiber, Eßlingen 1927. 93 G.

Die vorliegende Vereinsgabe des Eßlinger Altertumsvereins für 1927 be-

handelt ein wichtiges Stück reichsstädtischen Lebens. Die Geschichte des Eßlinger

Kaufhauses gibt zugleich ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Verhältnisse der
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Reichsstadt überhaupt im Laufe der Jahrhunderte. Der Verfaſſer hat aus einer

Anzahl von Quellen, die er in mühsamer, archivalischer Forschung erst zu-

ſammentragen mußte, eine erschöpfende Darſtellung der Entwicklung des Eß-

linger Kaufhauses gegeben, die auch für wirtschaftsgeschichtliche Forschungen in

anderen Städten mit Nußen verwertet werden dürfte. Nach einer in befremd-

lichem Telegrammstil gehaltenen kurzen Einleitung über die Bedeutung der

Kaufhäuſer in der Stadtwirtſchaft des Mittelalters macht uns Haffner mit den

frühesten Nachrichten vom Eßlinger Kaufhaus bekannt (mutmaßliches Gründungs-

jahr 1388). Kaufhaus und Rathaus sind in Eßlingen immer identisch, im Gegen-

saz z. B. zu der Reichsstadt Ravensburg, die schon im 14. Jahrhundert ein

eigenes Kauf- und Waghaus besaß. An Personen des Kaufhauses sind zu nennen :

Der Kaufhausverwalter, Kaufhausschreiber, der Wagmeiſter, die Kaufhausknechte

und Zunftknechte, deren Aufgaben im einzelnen dargelegt werden . Kaufhaus-

ordnungen, die häufig wegen der schwankenden Zollsäge Änderungen erfahren,

regeln den Geschäftsbetrieb. Eine große Anzahl von Waren unterlag dem Kauf-

hauszwang, d. h. ſie durften nur dort gekauft und verkauft werden. Das Kauf-

haus war seiner Bestimmung nach Zollstätte (Kaufhauszoll), Marktstätte, Lager-

haus, Waghaus, Ort der amtlichen Warenschau und Kaufhaus im engeren Sinne

mit Umschlagsrecht (Kaufhauszwang) für bestimmte Waren. Sehr beachtenswert

ſind die Ausführungen über eine weniger bekannte Seite der städtiſchen Wirt-

schaftsverwaltung, den städtischen Regiehandel mit Salz, Schmalz, Unschlitt,

Lichtern, Eisen und Stahl. Diese Waren wurden unter Verantwortung der

Kaufhausverwaltung im Kaufhaus von der Stadt gehandelt. So bestand von

etwa 1570 ab städtisches Salzmonopol, die Kaufhausverwaltung war alleiniger

Verwalter des eingeführten Salzes ; die Stadt läßt den Salzhandel durch Wag-

meister und Salzmeister ausüben. Weniger streng durchgeführt war die Mono-

polisierung bei den übrigen Waren. Die Aufhebung der Kaufhausverwaltung

erfolgte im Zusammenhang mit einer Untersuchung der städtischen Finanzen.

durch einen Kommissar des schwäbischen Kreises im Jahre 1747, der zur Beſſe-

rung der Finanzlage die Aufhebung verschiedener Verwaltungen, die mehr

Kosten als Nugen brachten, veranlaßte. Die bei der Aufführung der Waren in

den Kaufhausordnungen (S. 26 f. ) vom Verfaſſer unerklärt gebliebenen Be-

zeichnungen sind wie folgt zu erklären : Mohair dem heutigen Mohär (aus

Angorawolle gewobenes Tuch); purbianisch Tuch ist

Londoner Tuch — ein Tuch beſtimmter Herkunft. Da ein solcher Ort (Purbi-

ano ? ) nicht nachweisbar ist, dürfte das Wort verballhornt sein. Leoniſch Leder

ist Leder aus der Provinz Leon in Nordwestspanien (eher als Lyon), Leiſtvel

find Felle in Streifen (Leisten), Keßleder ist vielleicht gelbliches, Bleßlinge weiß

liches Leder, laffen sind nicht Löffel, ſondern Eisenstücke in Form von Ruder-

blättern oder Pfannen, nuosch sind eiserne Rinnen oder Schaufeln, zainter ſtahl

ist zu Stangen gestreckter Stahl. Karl Otto Müller.

=

wie das lindisch Tuch =

Stolze, Wilhelm, Bauernkrieg und Reformation. (Schriften des Ver-

eins für Reformationsgeſchichte Jahrgang 44 Heft 2 [Nr. 141 ] . )

Leipzig 1926. M. Heinsius Nachfolger Eger und Sievers. 127 S.

Der Verfaſſer, ein guter Kenner des Bauernkriegs, der schon mehrere Arbeiten

über diesen veröffentlichte, hält die Beziehungen zwischen Reformation und
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Bauernkrieg für wesentlich engere, als die bisherige Forschung angenommen

hat. Er sucht in der vorliegenden Schrift den Anteil der religiösen Bewegung

wie den der Persönlichkeiten, die in ihr besonders hervortreten, genauer feſt-

zustellen, und zwar für die Anfänge des Bauernkriegs an den Ereignissen im

südlichen Schwarzwald, ferner an denen in der Rothenburger Landwehr und zu

Mühlhausen in Thüringen. Ohne die Reaktion, die gegen die Reformation

Luthers in die Wege geleitet wurde, zumal seit 1524, hätten sich nach ihm die

einzelnen Unruhen dieser Jahre nicht zu der allgemeinen Bewegung erweitert,

die das 19. Jahrhundert mit der Bezeichnung Bauernkrieg bedachte. Aber auch

direkte Einflüsse glaubt Stolze nachweiſen zu können ; Gerade an der Grenze

Schwabens und der Schweiz haben sich damals die entwurzelten Charaktere aus

anderen Gebieten, ein Eberlin von Günzburg, ein Karlſtadt und ſein Freund

Westerburg, ein Thomas Münzer, umgetrieben, wenn auch ihr Wirken im ein-

zelnen der Beobachtung sich entzieht. Schon hier nahmen die Bauern den Plan

der Klösterſäkularisation auf, der unzweifelhaft auf den Geisterkampf der Re-

formation zurückgeht und den man mit Unrecht erst einer späteren Phase der

Bewegung zugeschrieben hat. Auch in den Ereignissen um Rothenburg kommt

nach Stolze karlstadtischer Geist zum Ausdruck. In Thüringen läßt zwar die

Bauernerhebung nichts von Münzerschen Gedanken verspüren; ſein Einfluß

wurde ſtark überschäßt, wenn auch die Schlacht bei Frankenhausen nicht ohne ihn

zu denken ist; vielmehr hatte die hauptsächliche Wirkung der Prediger Pfeiffer

in Mühlhausen, der von Karlstadtischen Ideen bewegt war. Nun sind selbst-

verständlich Beziehungen zwischen den beiden gleichzeitigen Bewegungen vor-

handen. Aber bestimmte einzelne Einflüsse zu erweisen hat dem Verfaſſer nicht

recht gelingen wollen; er muß es sich genügen lassen, zu betonen, daß überhaupt

solche Einflüsse vorhanden sind, und gibt zu, daß oft auch andere Gesichtspunkte

die Erhebung veranlaßt haben. So ist der Eindruck der Schrift doch nicht be-

friedigend; den eigentlichen Beweis ist Stolze schuldig geblieben.

Karl Weller.

Geschichte von Dorf und Propftei Nellingen auf den Fildern Oberamt

Eflingen. Von Rudolf Kapff. Zweite erweiterte und bis zur Ge-

genwart fortgeführte Auflage. Bearbeitet von Karl Mayer 1927.

Verlag von Wilh. Langguth, Eßlingen a. N.

Das Büchlein, das in der ersten Auflage von Rudolf Kapff, jezt Seminar.

professor in Urach, verfaßt wurde, ist nun nach über einem Vierteljahrhundert

aufs neue herausgekommen; der Bearbeiter der zweiten Auflage ist Gemeinderat

in Nellingen. In dem Dorfe, einem der alamannischen Sippendörfer, war zur

Zeit Kaiser Heinrichs V. ein hochadeliges Geschlecht begütert, das seinen Besiz

daselbst dem Schwarzwaldkloster St. Blasien geschenkt hat. Vom 13. Jahrhundert

ab begegnet auch eine dem niederen Adel angehörige Familie, welche sich nach

dem Dorfe benennt. Für die Verwaltung seiner Güter errichtete das Kloſter

eine Propſtei in Nellingen, deren Schußherren die Großen von Württemberg

wurden; der Ort wurde darum auch der Sig einer württembergiſchen Vogtei.

1649 wird die Propstei von Herzog Eberhard III. gegen Hingabe anderer Güter

erworben. Über Nellingen und ſeine Markung ziehen auch uralte Straßen, eine
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Römerstraße von Cannstatt nach Köngen, im Mittelalter Straßen von Kirch-

heim u. T. nach Stuttgart und von Eßlingen nach Waldenbuch. Die neuere Dorf-

geschichte unterscheidet sich nicht von der anderer württembergischer Dörfer. Die

Schrift erfüllt vortrefflich ihren Zweck, über die Geschichte des Dorfes aufzuklären

und dessen Vergangenheit den gegenwärtigen Bewohnern lieb zu machen.

Karl Weller.

Ulm Oberschwaben. Mitteilungen des Vereins für Kunst und

Altertum in Ulm und Oberſchwaben. Heft 25 und Festgabe des

Altertumsvereins und Münsterbaukomitees zum 550jährigen

Gründungsjubiläum des Ulmer Münsters am 30. Juni 1927.

Ulm, Dr. Karl Höhn . 112 S. und 70 Abbildungen.

Dem Gedächtnis der Grundsteinlegung des berühmtesten Ulmer Bauwerks,

der neuen Pfarrkirche (des Münsters) innerhalb der Stadtmauern, am 30. Juni

1377, iſt das vorliegende Heft gewidmet. Das Bekenntnis freudigen Dankes, daß

ein gütiges Geschick dieses Wunderwerk der Vorfahren unversehrt bis heute

erhalten hat und daß der Rieſenturm in seiner herrlichen Gestaltung nach dem

Entwurf Ulrichs von Ensingen in pietätvoller Weise im 9. Jahrhundert im

Geiste der alten Meister vollendet werden konnte, bildet den Grundton

dieser Feier. Der verdiente Vorstand des Vereins, Oberstaatsanwalt Mag

Ernst, behandelt in der ersten Abhandlung des Heftes die Vorgängerin des

Münsters, die alte Pfarrkirche über Feld und ihrer Sprengel. In überzeugen-

der Ausführung weist Ernst nach, daß dieſe älteste Kirche im heutigen alten

Friedhof auf der alten Markung Pfäfflingen keine Dorfkirche, sondern eine sog.

Feld- oder Markungskirche war mit einem sich auch über das rechte Donauufer

erstreckenden Sprengel. Die Gründung dieses Pfarrkirchensprengels, vermutlich

im Anschluß an die älteste christliche Missionsstation dieser Ulmer Gegend, dürfte

sich schon unter Karl dem Großen vollzogen haben. Man darf dieſe alte Pfarr-

kirche wohl als eine Hundertſchaftskirche anſprechen, von der ſich dann im Laufe

der Jahrhunderte zahlreiche Filialen auf Siedlungen der Umgebung absplitter.

ten und verselbständigten.

Münsterbaumeister Karl Friedrich bietet ſehr wichtige Beiträge zur frühe-

ren Baugeschichte des Münsters. Er stellt aus den techniſchen Studien des Bau-

werks fest, daß nicht nur das Nordwestportal (Marienportal) und Südoſtportal

(Brauttor) von der alten Frauenkirche über Feld (aus der Zeit vor und um 1356)

ſtammen, sondern auch das Portal zur Sakriſtei im südlichen Chortor und eine

weitere, jezt vermauerte Türe hinter dem Chorgestühl, die von innen zur Sa-

tristei führte, ferner von allen vier äußeren Seitenportalen des Münsters die

schweren Zwischengurtgeſimſe. Das Brautportal des Münsters war das frü-

here Turmportal der alten Frauenkirche, das aber darin noch nicht versezt war.

Der Grundriß für die östlichen Langhausjoche mußte dieſes Portal organiſch in

den Neubau einfügen. Das Münster wurde von Osten nach Westen gebaut.

Schließlich fügt der Verfaſſer noch einen neuen Meister, den Meister mit der

Reißnadel, einen Gehilfen der ersten Parler und Ulrichs von Ensingen in die

Münsterbaugeschichte ein; ihm verdanken wir eine Reihe schöner Pfeilerkonsolen.

In dem Auffah von Jul. Ba um über den bildnerischen Schmuck des west-
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lichen Münsterportales, dem zahlreiche Abbildungen beigegeben sind, wird die

Zuweisung des ganzen Westportalschmuckes an den einzigen Meister Hartmann

zweifellos mit Recht abgelehnt. Unter den zahlreichen daran beteiligten Künſt-

lern wird der Meister der Chorapostel, der Schöpfer der Apostelmartyrien und

Hans Multscher, der Meister des Schmerzensmannes, beſonders hervorgehoben.

Hermann Gundersheimer gibt einen Auszug aus dem erhaltenen

Münsterbauhüttenbuch von 1417-21, soweit es Meister Hartmann betrifft.

Über drei bemerkenswerte Votivtafeln des Wilhelm Beſſerer, Hauptmanns des

Schwäbischen Bundes aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, handelt der Vereins-

vorstand, Oberstaatsanwalt M. Ernst; Dr. Baum weist die zwei prächtigen,

unverändert gebliebenen Tafeln des Meisters des Tiefenbronner Hochaltars,

Hans Schühlin, Schwiegervater B. Zeitbloms, zu.

Die Wiederherstellungsarbeiten am Ulmer Münster im 19. und 20. Jahr-

hundert schildert der bereits erwähnte Münsterbaumeister Karl Friedrich

in einem Auffah, der sowohl über die Leistungen seiner Vorgänger wie über

die derzeitigen Verwitterungserscheinungen lehrreichen Aufschluß bringt. Sehr

erwünscht ist das von der Sekretärin der Stadtbibliothek, Frl. Toni Hauſer, ge-

fertigte Sachregister über alle Veröffentlichungen des Vereins von 1843 bis

heute, das diesen Jubiläumsband beschließt.

Karl Otto Müller.

Beiträge zur füddeutschen Münzgeschichte. Festschrift zum 25jährigen

Bestehen des Württ. Vereins für Münzkunde, herausgegeben von

Peter Gößler. 1927. 131 G.

Eine schöne Festgabe, enthaltend eine Reihe von geschichtlich wertvollen Auf-

sägen, hat damit der Verein herausgebracht. Der Herausgeber, Vorſtand des

Vereins und Vorstand der staatlichen Münzsammlung, behandelt zunächst die

Vereinsgeschichte, die, wenn auch nicht gerade durch Personalunion, immer.

eng verbunden war mit der Geschichte jener Münzſammlung, augenscheinlich zum

Gewinn für beide Teile. Die Geschichte der letteren hat derselbe Verfaſſer ſchon

in der Festschrift der Altertumssammlung 1912 behandelt. Auf wenigen Seiten

weist Gözler sodann eine angeblich in der Karlshöhle bei Erpfingen gefundene

attische Tetradrachme als Fälschung nach. Es folgt ein Auffah von Dr. Paret

über spätrömische Münzen in Württemberg mit beigegebener Fundkarte. Sehr

richtig macht hier Paret auf die wiederholten Friedensschlüsse aufmerksam, die

den Verkehr zwiſchen dem um 260 von den Römern aufgegebenen Gebiet und dem

römischen Reich allemal wieder in Gang brachten. Es waren das Friedensſchlüſſe,

die den römischen Kaisern immer wieder erlaubten, von Wiedergewinnung des

Landes zu reden, sofern sich die Alemannen zur Bundesgenoſſenſchaft und oft auch

zur Stellung von Truppen für das ſtehende Heer verpflichteten, aber gewiß nicht

zur Aufstellung von Truppen an den alten römiſchen Kaſtellplägen, etwa um ſich

selber im Schach zu halten. Und man darf jenes Wiederaufleben des Verkehrs

nicht auf die Alteingeſeſſenen ſchieben, wie Paret will, die zwar zweifellos vor-

handen waren, aber nicht als selbständige Gruppen, sondern in abhängiger Stel-

lung, abhängig auch von der Kultur der Eroberer, wie sie dieſe ihrerseits

befruchteten; sie hätten ja sonst in den Zeiten des Kriegszustandes zwischen Ale-

mannen und Römern durch Not umkommen müssen, da der Landhunger der



Literatur. 321

Alemannen gewiß das Ackerland in Beschlag genommen hatte. Mir scheinen für

die Verbreitung der spätrömischen Münzen die Kriegszüge der Römer sehr wesent

lich zu sein, auch für den Fundbestand in der Niedernauer Quelle. Denn das im

Jahr 368 von Valentinian erreichte Solicinium ist zweifellos Sülchen-Rotten-

burg, wie ich andern Orts ausführen werde, und Niedernau liegt bei Rottenburg.

Die alten römischen Straßen wurden bei solchen Zügen, die uns leider sehr

lückenhaft überliefert sind, wieder benußt und diese führten zu den alten römi-

schen Plätzen, und weil die römischen Plätze auf die dauerhafteren Urstraßen

Rücksicht genommen hatten, führten auch diese zum Teil ebendahin. Wenn die

Orte der Einzelfunde und der Funde weniger Stücke von den ergiebigeren Fund-

orten auf dem Übersichtskärtchen getrennt wären und der Kastellort Buch ge=

ſtrichen wäre, so käme das deutlicher heraus. Die Funde von Buch sollen von

dem dortigen Burſtel ſtammen, der mittelalterlich ist, den man aber früher für

römiſch hielt, und es ist eine pſychologiſche Erscheinung, daß sich in der Vor-

stellung der Leute Funde unbekannten Fundorts dort konzentrieren, wo nach

landläufiger Meinung ein größeres Denkmal dieser Zeit ist; das Limeswerk

führt daher jene spätrömischen Münzen von Buch nicht auf. Die Römer gingen

gar nicht ernsthaft darauf aus, die Alemannen aus dem schon vor 260 stark ent=

völkerten Land hinaus zu werfen mit was für Leuten hätten sie es denn

besehen sollen? —, ſondern darauf, dieſe Alemannen zu unterwerfen, damit sie an

ihnen Grenzwächter gegen östlichere Germanen und im eigentlich römischen Ge-

biet Ruhe vor ihnen haben, und wenn es infolge eines militärischen Zurück-

werfens zu einem Friedensschluß kam, kehrten die Alemannen alsbald zu ihren

teilweise zerstörten Siedlungen zurück.

Veed behandelt weiterhin einige alemannische Schmuckbrakteaten, deren Bild

teils auf die häufige Victoria römischer Münzen zurückgeführt wird, teils auf

spätrömische Münzbilder mit zwei stehenden Kaisern, und zeigt die Selbständig.

keit der westgermanischen Brakteaten gegenüber den nordgermaniſchen; die

Vorbilder für die Brakteaten der Staufenzeit, die ein Kaiſerpaar zeigen, würde

ich zunächst unter den byzantinischen Münzen ſuchen. Cahn, Frankfurt, behandelt

zwei frühe, ſchwäbische Denare, mit denen der auf diesem Gebiet sehr erfahrene

Gelehrte die Lücke in der Prägung der Eßlinger Denare ergänzen will, wenn

auch der zweite Denar vielleicht nicht in Eßlingen selbst, sondern an einer von

Eßlingen abhängigen schwäbischen Münzstätte geprägt ist. Dürr, Hall, bespricht

einen Hellerfund aus der Nähe von Schwäbisch Hall mit Stücken aus dem aus-

gehenden 12. bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts ; Schwarzkopf einen Tü

binger Münzfund von 167 Stücken, 1867 oder kurz vorher am Österberg gemacht;

die Zusammensetzung der Münzsorten, die bis 1409 gehen, aus Rottenburger,

Straßburger, badischen, pfälzischen, ferner verschiedenen fränkischen Prägungen,

Haller Hellern und deren Nachprägungen, verschiedenen oberschwäbischen, tiroli-

schen und sogar oberitalienischen Stücken ist bezeichnend für den lebhaften Han-

delsverkehr. Zwei Tafeln mit vorzüglichen Abbildungen geben dem Leser Gelegen-

heit, seine Kenntnis der einzelnen Münzsorten zu bereichern. Recht nüzlich ist

ein zusammenfassender Aufsaß von Lanz über das Geld Oberschwabens, im

Sinn der oberschwäbischen Landvogtei gesagt, von 1300-1500 . Die Münzprä-

gung beschränkt sich am Anfang dieser Zeit auf Konstanz, wo zuerst der Bischof

prägt, später die Stadt, und auf die Reichsstädte Lindau, Ravensburg, Über-

lingen; Ulm bekommt erst 1398 sein Münzrecht . Für das Großgeld herrscht zu

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgesch . N. F. XXXIII. 21
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nächst noch die Silbermark, d. h. eine Art Silberbarren von üblichem Gewicht,

das jedoch immer auf seinen Wert abgewogen wurde, bald aber tritt der Gold-

gulden an die Stelle, ohne aber Ruhe oder Gleichmäßigkeit in das Münzleben

zu bringen; süddeutsche Prägungen von solchen fallen jedoch erst in den Anfang

des 16. Jahrhunderts. Die Verbreitung der Hellerwährung bringt anfänglich

eine gewisse Münzeinheit ſogar über Schwaben hinaus, aber gegen Ende des

14. Jahrhunderts ist auch diese wieder zerfallen. Münzvereinigungen von Für.

ſten und Städten suchen später wiederholt eine gewisse Einheit herzustellen, aber

es gelingt nie auf längere Dauer, und allerlei Einflüsse machen das Münzleben

des 15. Jahrhunderts recht vielgestaltig. Buchheit gibt Beiträge zur Kenntnis

der Medaillenkunft des frühen 16. Jahrhunderts und wieder derjenigen vom Hof

des Herzogs Ludwig von Württemberg, wo, wie auch anderwärts, die Gewohn

heit bestand, Schaumünzen, Gnadenpfennige genannt, in verschiedenem Wert als

eine Art Orden zu verteilen. Den Beschluß machen zwei kleine Beiträge, einer

von Schloßberger über zwei interessante württembergische Münzen, und einer

von Moser, aus dem wir sehen, welche Hilfsmittel moderne Technik hat, um

Falschmünzer zu entlarven. Auch das äußere Bild dieser Festgabe ist erfreu-

lich, wenn auch vielleicht nicht jedermann einverstanden ist mit dem Emblem, das

die Eule der athenischen Münzen mit Hirschhörnern vereinigt, die am ehesten.

an Keilschrift erinnern. Friedrich Hertlein.

-

Schwäbische Sagen. Gesammelt von Rudolf Kapff. E. Diederichs

1926.

Ein guter Kenner schwäbischen Volkstums, behandelt im Rahmen eines Sam-

melwerkes „Deutscher Sagenschat", herausg. von Dr. P. Zaunert, ein Gebiet,

das ungefähr mit dem von H. Fischers „ Schwäbischem Wörterbuch“ überein.

stimmt, d. h. das Schwäbische im engeren Sinn bis an den Lech, aber auch noch

das württembergische Franken umfaßt. Er schöpft aus schriftlichen Quellen und

mündlicher Überlieferung. „Daher kommt es, daß in dieſem Buch manche Sage

enthalten ist, die heute nicht mehr lebt, die aber bestimmt einmal an dem be-

treffenden Ort geglaubt und gesagt worden ist.“ Aus diesem recht bunten, auch

in Sprachform und Schreibart verschiedenen Stoff sucht er ein möglichst zuſam

menhängendes Ganzes zu machen. Drei Hauptteile : Naturfagen, geschichtliche

Sagen, Schwankſagen, sind wieder in eine Anzahl Untergruppen zerlegt . Inner-

halb der letzteren reiht sich wie in fortlaufender Erzählung ein Stück an das

andere, nur durch Beischriften am Rande unterschieden. Erst am Schluß sind

dann die Quellen zusammengestellt mit der Bemerkung, die Sagen, von denen

keine solche angegeben seien, seien dem Volksmund entnommen. Diese Angabe

erscheint nicht ganz zuverlässig, denn z. B. die Geschichte vom „wilden Jäger

bei Bittelschieß" S. 18 zeigt altertümliche Schreibung, kann also nicht aus dem

Volksmund stammen. Schwierig wird die Sache besonders bei den „geſchicht-

lichen Sagen" und solchen Erzählungen, die ihre entscheidende Prägung und

damit ihre Erhaltung, ja wohl auch ihre Entstehung der Dichtung verdanken.

Für Herzog Ulrich gibt das Quellenverzeichnis an : „Z. T. nach Hauffs Lichten-

stein." Wäre es da nicht besser, zu unterscheiden, was alte Sage ist, und was

erst aus dem Roman in das Volksbewußtsein übergegangen iſt, überhaupt die

Erzählungen einzeln zu geben, wie sie an den einzelnen Örtlichkeiten, der Kön-
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gener Brücke, dem Lichtenstein, usw. haften. Ich kann mir nicht denken, daß die

von Hauff abweichende Reihenfolge der Begebenheiten fest überliefert ist. Ahn-

lich heißt es zum „Geiſt an der Zuffenhauſer Brücke“ : „nach Hauff, Jud Süß“.

Ist das nun wirklich Sage? Sicher ist der unheimliche Tod Karl Alexanders

volkstümlicher. Es wäre überhaupt interessant, festzustellen, was ohne literarische

Bermittlung von geschichtlichen Persönlichkeiten und Ereignissen fortlebt. Viel-

leicht von Herzog Karl noch einiges. Ich habe wenigstens in meiner Jugend

in Tübingen noch von ihm erzählen hören, wie er zum Brand angeritten kam,

und ihn für ein „Straffeuer“ erklärte, wenn ſein Feuerſegen nicht wirken wollte.

Oder ist dies keine Sage ? Was ist überhaupt historische Sage? Wenn alles

geschichtlich Bezeugte ausgeschlossen ist und nur die phantastischen Ranken dazu

zählen, die den geschichtlichen Kern überwuchern, was wird dann der

„Retter" der Weiber von Weinsberg dazu sagen, daß die Geschichte oon

der Weibertreu ohne ein Wort über ihre historische Geltung unter die

Sagen eingereiht ist ? — Neben dem Rößleswirt von Cannstatt vermisse ich

übrigens eine bekannte Gestalt aus der Zeit des I. Napoleon : den Röhrle von

Häfnerneuhausen. Doch genug der Kritik! Jch kann mir denken, daß das, was

als Mangel erscheinen könnte, die große Zurückhaltung, die sich der Sammler

und Herausgeber selber auferlegt hat, Prinzip iſt, vielleicht auch mit der Anlage

des ganzen Werks zusammenhängt. Wir heißen das reiche und schöne Buch (es

ist auch mit trefflichen Bildern ausgestattet) willkommen im Schwabenland.

E. Mann.

Varnhagen van Ense in Beruf und Politik. Von Carl Misch. Per-

thes 1925.

3m XXXI. Jahrgang der Vierteljahrshefte habe ich eine Neuausgabe der

Denkwürdigkeiten aus den Karlsruher Jahren angezeigt und dabei auf die

Beziehungen zu Württemberg hingewiesen. Auch in dem vorliegenden Buch er-

scheinen Uhland und Kerner gelegentlich, dann die Beziehungen zu König Wil-

helm und zu Cotta. Doch würde das kaum ausreichen, dem Buch einen Plaß in

den Württ. Vierteljahrsheften zu sichern. Wer aber von den Denkwürdigkeiten

ausgeht und nun wünscht, den Mann, seine politische Tätigkeit und Anschauungen

genauer zu kennen und zu beurteilen, dem sei diese gediegene Arbeit angelegent-

lich empfohlen. „Um ihren Wert richtig einzuschäßen, muß er durchaus wissen,

wie es eigentlich um ihren Urheber bestellt ist. " Die Untersuchung geht aus von

der Beurteilung durch Haym, Walzel, (Treitschke) und stellt sich die Aufgabe,

sie zu ergänzen und dadurch bei aller Anerkennung zu berichtigen, indem

der literarische Standpunkt entſchloſſen mit dem politischen vertauscht wird . Der

erste Teil Beruf" umfaßt Suchen und Wandern, im Staatsdienst, Zurücksetzung;

ein zweiter Teil „Politik" stellt, nach einer Übersicht über seine publizistische Tätig.

teit, seine politischen Anschauungen im Zusammenhang dar. Die Abhandlung ist

ergänzt durch ausführliche „Erklärungen und Belege", Literaturverzeichnis, eine

Bildnis und eine Schrifttafel. E. Mann.

"

- -
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vom Jahre 1925.

(Mit Nachträgen. )

Bearbeitet von Otto Leuze in Stuttgart.

Vorbemerkung : Um gütige Mitarbeit der Benüßer dieser Literaturüber-

sicht durch Nennung von Lücken bzw. Einsendung von Sonderabzügen neu er-

scheinender Arbeiten wird dringend gebeten. (Adr. des künftigen Bearbeiters :

Herr Dr. Gaub, Stuttgart, Landesbibliothek, Neckarstr. 8.)

AChrK. =

Abkürzungen.

Archiv für Chriſtliche Kunſt. Herausg. von Ludwig Baur. Stuttgart.

Komm.-Verlag „Deutsches Volksblatt“.

AdSchW = Aus dem Schwarzwald. Blätter des Württ. Schwarzwaldvereins.

Stuttgart. Verlag des Württ. Schwarzwaldvereins.

=
BesBStAnz. Besondere (früher literarische) Beilage 3. Staatsanzeiger für

Württ.

BISAB = Blätter des Schwäbisschen Albvereins. Tübingen. Verlag des

Schwäb. Albvereins.

BWKG. NF. = Blätter für Württ. Kirchengeschichte. Neue Folge. Herausg.

von Julius Rauſcher. Stuttgart, Chr. Scheufele.

Hd. = Hend, Wilhelm. Bibliographie der Württ. Geschichte. Bd. I—IV. Stutt

gart. W. Kohlhammer. 1895-1915 .

MKBIWürtt. = Medicinisches Korrespondenzblatt des württ. ärztlichen Lan.

desvereins. Stuttgart. Druck von Karl Grüninger in Stuttgart.

MBKAUIm = Mitteilungen des Vereins für Kunst- und Altertum in Ulm

und Oberschwaben. Ulm, Dr. d . J. Ebnerschen Buchdruckerei.

Schwabenspiegel Schwabenspiegel, Wochenschrift der Württemberger Zeitung.

Schriftleiter Ed. Engels. Stuttgart . Verlag der Württ. Zeitung.

SchwM. =

Merkur.

Schwäbischer Merkur. Stuttgart. Druck und Verlag des Schwäb.

StAnz. Staatsanzeiger für Württemberg. Druck der Stuttgarter Buchdruderei
-

gesellschaft.

WJbb. Württembergische Jahrbücher f. Statistik und Landeskunde. Herausg.

vom Württ. Statiſtiſchen Landesamt. Stuttgart, W. Kohlhammer.

=
WVjsh. NF. Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. Neue

Folge. Stuttgart, W. Kohlhammer.
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1. Allgemeine Landesgeschichte.

-

Altertümer. Schumacher, Karl, Siedelungs- und Kulturgeschichte der

Rheinlande von der Urzeit bis in das Mittelalter. Bd. 2. Die römiſche

Periode. Mit 90 Textabbildungen und 20 Tafeln . Bd . 3. Die merowingiſche

und karolingische Zeit. Teil 1. Siedelungsgeſchichte. Mit 100 Tertabbil-

dungen und 20 Tafeln. Mainz, Wilckens. 1923–1925. (= Handbücher des

röm.-germ. Centralmuseums Nr . 2 und 3.) Paret, Oskar, Vom Alltag

schwäbischer Borzeit. Stuttgart, Verein zur Förd. d. Volksbildung 1923.

Dass. 2. Aufl. Stuttgart, Verlag Silberburg 1925. Neueste archäologische

Forschungen und Funde aus Württemberg. SchwM. 1925, Nr. 38, Sonn-

tagsbeilage. Schradin, A., Erinnerungen an den vorgeschichtlichen Son-

nentult im Schwabenland. SchwM. 1925, Nr. 26, Sonntagsbeilage. Aich,

Die Alamannenfriedhöfe von Böttingen OA. Spaichingen. Heimatblätter

vom oberen Neckar, Heft 8/9 (1925) S. 84 f. Gößler, Peter, Zur Deutung

eines Steinbildwerkes in Brackenheim. Bericht des Hist. Vereins Heilbronn

15 (1922-1925) G. 9-12. Paret, Oskar, Ein großer Fund römischer

Bildwerke in Cannstatt. Germania 9 (1925) S. 1—14. Hommel, Wilhelm,

Frühgeschichte unseres fränkischen Taubergrundes. (Ein Beitrag zur

ältesten Geschichte Röttingens, Creglingens und des mittleren Taubertals.)

Sonderdruck aus der Tauber-Zeitung März 1925 [Mergentheim, Thomm.] -

Kraft, Georg, Siedlungen der Hallstattzeit bei Ebingen. Heimatblätter vom

oberen Neckar, Heft 13 (1925) , S. 149-151 . Reinerth, Hans, Ein Wohn-

haus der Hallstatt-C-Stufe bei Entringen. Prähistorische Zeitschrift 16

(1925) G. 187-196. Staudacher, W., Gab es in vorgeschichtlicher Zeit am

Federsee wirklich Pfahlbauten? Prähistorische Zeitschrift 16 (1925)

G. 45-58. Staudacher, [W.], Pfahl- und Moorbauten der Steinzeit [Fe-

dersee]. SchwM. 1925, Nr. 170, S. 9. Pfahl- und Moorbauten der Stein-

zeit. SchwM. 1925, Nr. 156, S. 5. Paret, Oskar, Goldberg und Jpf.

Zwei vorgeschichtliche Bergsiedlungen am Rande des Ries. Rieser Heimat-

buch [Bd. 1 ] 1922, S. 146-154. Frichinger, Ernst, Neue Funde der

xxx

frühen Bronzezeit aus dem Ries [bei Goldburghausen] . Germania 9 (1925)

G. 95 f. Hertlein, F., Der Alblimes zwischen Gomadingen und Bur-

ladingen. Mit Anmerkungen von Eugen Nägele. BISAV. 37 (1925)

Sp . 217-224. Bittel, Kurt, Eine vorgeschichtliche Befestigung bei Her-

brechtingen. Heydekopf (Beilage z . Heidenheimer Grenzboten), Bd . 2 (1925),

S. 55. Bersu, G., Das Kastell Lautlingen OA. Balingen, Württemberg.

Germania 9 (1925) S. 167–170. — Eith, [Paul] , Caſtell Lautlingen . Heimat-

blätter vom oberen Neckar, Heft 16 (1925) S. 205–207. Paret, Oskar,

Das Murrtal zur Römerzeit. Heimatkalender für den Murrgau für 1926

(ersch. 1925) 6. 16-22. Paret, Oskar, Der römische Gutshof bei der

Friedhofkirche von Nagold. Mit Grundriß und Lageplan. AdSchW. 33

(1925) G. 3-5. Veeck, Walther, Alemannisches aus Obereßlingen.

SchwM. 1925, Nr. 173, S. 6. Frichinger, Ernst, Die Vor- und Früh-

geschichte des Rieses. Rieser Heimatbuch [Bd . 1] 1922 G. 88—146 . - Keller,

Franz, Vorgeschichte des Rosensteins. BISAV . 37 (1925) Sp . 155–162.

Kaiser, Erwin, Im Spiegel der Jahrtausende [über den Rosenstein bei

Heubach] . Der Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung) 1925 Nr. 7,

-
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G. 2-4.
――

-

-

-

Gößler, Peter, Neues von den römischen Kaſtellen in Rottweil

Germania 9 (1925) G. 145-152. Gößler, Peter, Ringwälle im württ

Schwarzwald. Studien zur vorgeschichtlichen Archäologie Alfred Göze

dargebracht, herausg. von Hugo Mötefindt (Leipzig 1925) S. 237-247. -

Paret, Oskar, Steinbeile im württ. Schwarzwald. Studien zur vorge.

schichtlichen Archäologie A. Göße dargebracht (Leipzig 1925) S. 49–50.

Hertlein, Fr., Die Römerstraße von Sulz nach Laiz (bei Sigmaringen) und

ihre Verbindungen. Schwarzwaldbuch, herausg. von F. X. Singer. Teil 3

(1925) S. 41-44. (Aus den Heimatblättern vom oberen Nedar Nr. 7 (1924)

S. 69 f. u. Nr. 8/9 (1925) S. 82 f., wo der Aufſaß den Haupttitel „Römer-

straßen über den Heuberg" hat, während der obige Wortlaut dort Unter

titel ist.) Gößler, Peter, Aus der ältesten Geschichte des Ulmer Bodens.

MVKAUlm 24 (1925) S. 5—22. Haug, E., Im Goldbachtal bei Walden-

burg. Erd- u. urgeschichtliche Beobachtungen. SchwM. 1925, Nr. 269, S. 10

(Sonntagsbeilage ) . Hesselmeyer, Ellis, Die Rechtslage im Dekumatland

vor seiner Einverleibung ins Römische Reich und die populäre Vorstellung

vom „Zehntland “. Klio, Beiträge zur alten Geschichte, Bd . 19 (NF. 1) 1925

G. 253-276. Nilſſon, Martin P., Zur Deutung der Juppitergiganten-

säulen. Archiv für Religionswiſſenſchaft 23 (1925) G. 175–184.

Geschichte des fürstlichen Hauses. Voß, C. A., Mädchenträume einer

württembergischen Königin. [Nach dem „Briefwechsel des Kaisers Alegan.

der I. mit seiner Schwester, der Großfürstin Katharina" (späteren Königin

von Württ., † 1819) herausg. von dem Großfürsten Nikolaus Mikchailo.

witsch.] SchwM. 1925 Nr. 293, Sonntagsbeilage. Herzog Karl Wilhelm

Ferdinand von Braunschweig und Prinzessin Augusta von Württemberg

[erste Gemahlin des Königs Friedrich von Württemberg] . Ein Briefwechſel.

Mitgeteilt von Selma Stern. Braunschweigisches Magazin 30 (1924)

Sp. 49-61. S. a. Politische Geschichte. Ferner: Nauclerus, Joh., und

Zorer, Georg David (in Abt. 3).

Adels- und Wappenkunde. Mehring, G., Wappen und Farben des

staufischen Hauses. SchwM. 1925 Nr. 98, Sonntagsbeilage, 28. Februar. -

S. a. Ulm in Abt. 2, ferner: Pfleiderer, Familie, in Abt. 3.

Politische Geschichte. Urkunden und Akten des Württ. Staatsarchivs.

Abt. 1. Württ. Regesten von 1301-1500. Herausg. von dem Württ. Staats-

archiv in Stuttgart. I. Altwürttemberg. Teil 2. Lief. 2-4. Stuttgart,

Druck und Verlag von W. Kohlhammer. 1925. Die Hohenstaufen. Nach

zeitgenössischen Quellen. Von Johannes Bühler. Mit 16 Bildtafeln. Leipzig,

im Insel-Verlag 1925. (Gehört zu : Deutſche Vergangenheit.) - Kaiser

Philipps Ermordung durch den Pfalzgrafen Otto VIII. von Wittelsbach

anno 1208. Kollektaneenblatt f. d . Geschichte Bayerns insbeſ. des ehemal.

Herzogtums Neuburg 90 (1925) G. 37-44. Behse, Otto, Die politische

Propaganda in der Staatskunst Kaiser Friedrichs II . Berliner Diſſ. von 1924.

Maschinenschrift. Auszug in : Jahrbuch d . Diſſ. d. Phil. Fak. Berlin 1923 bis

1924 I. G. 253-257. Knapp, Theodor, Der Bauernkrieg des Jahres 1525.

SchwM. 1925, Nr. 158, Sonntagsbeilage. Der große Bauernkrieg. Zeitgenös

fische Berichte, Aussagen und Aktenstücke. Mit 18 Abbildungen. Übertragen

und eingeleitet von Otto H. Brandt. Jena, Eugen Diederichs. 1925. (Gehört

zu: Das Alte Reich.) Rau, Heinrich, Im Kampf um die Freiheit. Eine

-

―

-
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Kampfgeschichte der Bauern von Württ. Zum 400jährigen Gedenken an die

Schlacht bei Böblingen. Berlin, Verlag Neues Dorf 1925. Krebs,

Richard, Der Bauernkrieg in Franken 1525. (= Zwischen Neckar und

Main. Heimatblätter des Bezirksmuseums Buchen. Heft 8. Buchen (Baden)

Verlag des Bezirksmuseums). [1925.] Franz, Hugo, Studien über den

militäriſchen Charakter des Bauernkrieges in Oberschwaben und im Allgäu .

Gießener Diss. von 1924. Christa, Josef, Der Bauernkrieg in Ober-

schwaben. Ulmer hist . Blätter 1 (1924/25), Nr. 8, S. 1-4; Nr. 9, S. 1-3;

Nr. 10, 6.1-4. Wille, Hermann, Die Bauernschlacht bei Sindelfingen

12. Mai 1525. (Nach verschiedenen Quellen.) SchwM. 1925, Nr. 213, S. 12

(Sonntagsbeilage). Funde von der Sindelfinger Bauernschlacht. SchwM.

1925, Nr. 219, S. 6. Häcker, Otto, Von der guten alten Zeit. [2. Hälfte

des 18. Jahrh. ] Aus Staatshandbüchern des Schwäbischen Kreises. Ell-

wanger Jahrbuch 1924/25, S. 86-105. Auch abgedruckt in: Ulmische

Blätter 1 (1924/25) G. 3, 14, 29 f., 37 f., 46, 54'f., 64, 70 f. Mack, Eugen,

König Karl I. von Württ. und die deutsche Frage. Rottenburg a. N., Ba-

dersche Verlagsbuchhandlung 1925. — Schneider, Eugen, Der 9. Nov. 1918

im Wilhelmspalast. Stuttgarter Neues Tagblatt 1922 Nr. 380 S. 5 (18. Au-

gust). Abgedruckt in deſſ. Aus der württ. Geschichte (1926) S. 263 ff.

Württemberg im Jahr 1924. SchwM. 1925, Nr. 1, S. 5 f. Württemberg

im Jahre 1925. BeſBStAnz. 1925 G. 282-291. Württemberg im Jahre

-

-

1925. SchwM. 1925, Nr. 609, S. 1 f. S. a. Ellwangen, Oberamt (Bauern-

krieg) und Herrenalb (Bauernkrieg) in Abt. 2.

Kriegsgeschichte. Erbelding E., (Major), Ulm-Elchingen 1805. Ulm,

Druck von J. Ebner. 1925. -Schneider, Eugen, Das württembergische

Heer und die Frage der Frankfurter Reichsverfassung 1849. SchwM.

1925, Nr. 437, Sonntagsbeilage. Württembergs Heer im Welt-

trieg. Heft 5. Die 27. Infanteriediviſion im Weltkrieg 1914-1918. Von

Adolf Deutelmoser. Heft 19. Feldverwaltung, Etappe und Ersatzfor-

mationen im Weltkrieg 1914-1918. Von A. v . Haldenwang. Stuttgart,

Bergers Literarisches Büro und Verlagsanſtalt. 1925. Die württ. Re-

gimenter im Weltkrieg 1914-1918. Herausg. von H. Flaischlen. Bd . 35.

Das 4. württ. Feldartillerie-Regt. Nr. 65 im Weltkrieg. Von Hermann

Neeff, mit 90 Zeichnungen von Rich. Sapper nebst 86 photogr. Abbildungen

und 22 Gefechtsskizzen. Bd. 36. Das württ. Res.-Feld -Artillerieregiment

Nr. 27 im Weltkrieg 1916/1918. Bearb. von Ernst Moos. Mit 117 Abbil-

dungen, 1 Übersichtskarte und 15 Skizzen. Bd . 37. Das württ. Land-

wehrinfanterie-Regiment Nr. 121 im Weltkrieg 1914/18. Bearb. von Kurt

Stein. Handzeichnungen von Eduard Winkler. Mit 44 Handzeichnungen,

143 Abbildungen und 23 Gefechts- und Stellungsskizzen. Stuttgart, Belfer

1925. Soden, [Franz Frh. v.], Die Leistungen der Württemberger im

Weltkrieg. (S.-A. a. d . 1925 vom Wohlfahrtsamt Stuttgart herausg. Ehren-

buch der Gefallenen Stuttgarts 1914-1918 .) (Stuttgart, Druck der Tag-

blattdruckerei.) Soden, Franz Frhr. v. , Die württ. Armee im Weltkrieg.

SchwM. 1924, Beilage Heer und Wehr vom 3., 16., 30. Aug., 27. Sept.,

8. Nov., 5. Dez.; 1925, 7. Jan., 6. Febr., 6. März, 20. März, 30. April,

15. Mai, 3. Sept., 2. Okt., 30. Okt., 27. Nov., 11. Dez. (In der Landesbibl.

ein Separatabzug vorhanden. ) - Ehrentafel des Füsilier-Regiments Kaiser

--
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Franz Jos. v. Österreich (4. württ. ) Nr. 122. Namentliches Verzeichnis der

im Weltkrieg 1914-1918 gefallenen, gestorbenen und vermißten 4184

Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. Herausgegeben .

Offizierverein Füs.-Regt. 122. Stuttgart Chr. Belser A.-G. 1925.

Erinnerungsblätter des Füsilier-Regiments Kaiser Franz Josef von

Österreich, König von Ungarn. (4. württ.) Nr. 122. Vereinsblatt des

Offiziersvereins Füs.-Regts. Nr. 122. Jahrg. 1 (1920) bis 5 (1924) und

„Sondernummer" 18. Oktober 1925. [ Stuttgart, Dr. v. Belſer.] 4º.

Naedelin, Wilhelm, Württ. Landſturm in Frankreich 1914-1918 . Ernſte

und heitere Erinnerungen. Mit einer Skizze und 32 Bildern. Stuttgart,

Chr. Belser A.-G. 1925. Schaal, A., Die legten Kämpfe des württ. Land-

sturm-Infanterieregiments 13. SchwM. 1925, Nr. 121, S. 5 f. Reinhardt,

Ernst, Einzelheiten aus dem Gefecht bei Longuyon-Noërs 24. Aug. 1914.

Nach persönl. Erinnerungen und Mitteilungen von Mitkämpfern. Eine

kriegsgeschichtliche und kriegspsychologische Studie. Mit einer Übersichts-

skizze. Pforzheim und Leipzig, Vaterland-Verlag 1925. - Eisermann, H.,

Kriegergräber württembergischer Regimenter. SchwM. 1925, Nr. 535, S. 3.

-

-

Bohnet, Heinrich, In franzöſiſcher Kriegsgefangenschaft. Im Selbſtver-

lag des Verfassers : Leinroden, Post Abtsgmünd (Württ.) (Buchdruckerei

Otto Eichhorn, Inh. Lothar Kallenberg, Ludwigsburg. ) (1925. ) Holz-

mann, Robert, Meine Erinnerungen an den Flugplay Böblingen . SchwM.

1925, Nr. 459, Beilage „Heer und Wehr“.

Kirchengeschichte. Wormatia sacra. Beiträge zur Geschichte des ehemali-

gen Bistums Worms. Worms, Komm.-Verlag der Buchhandlung Otto

Stenzel 1925. - Schmitt, Hermann, Die Patrozinien der Kirchen und Ka.

pellen im ehemaligen Bistum Worms, enth. in Wormatia sacra (1925)

S. 101-120. Fraundorfer, Paul Joſ., Ehemalige Dotations- und Eigen-

kirchen des Hochſtifts Würzburg. Sonderheft der „Deutschen Gaue“ 1925. —

Selig, Th., Das Landkapitel Riedlingen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Riedlinger Zeitung 1924, Nr. 86 und 90. Rauscher, Julius, Die ersten

reformatorischen Visitationen und der Zustand der württembergischen

Kirche am Ende des Mittelalters. BWKG. NF. 29 (1925), S. 1–22.

Rauscher, [Jul.], Das altwürttembergische Kirchengut und die in fremder

Besoldung stehenden Pfarreien. BWKG. NF. 29 (1925) G. 200—236.

Leube, Martin, Die fremden Ausgaben des altwürttembergischen Kirchen-

guts. BWKG. NF. 29, (1925) S. 168–199. - Schornbaum, [Karl], Mark

graf Georg Friedrich von Brandenburg und die evangelischen Stände

Deutschlands 1570-1575. (Enthält viel Württembergisches.) Archiv für Re-

formationsgeschichte 22 (1925) G. 268-300 . Kolb, [ Christoph], Zur Ge-

schichte der Prälaturen. BWKG. NF. 29 (1925) S. 22-74. Friz, F., Die

württembergischen Pfarrer im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges.

BWKG. NF. 29 (1925) S. 129–168. Paulsen, Anna, Die Überwindung

des protestantischen Schriftprinzips durch einen historischen Offenbarungs-

begriff unter dem Einfluß des württembergischen Biblizismus mit beson

derer Betonung seines theosoph. Gedankenkreises. Kieler Diſſ. von 1923/24.

In Maschinenschrift. Müller, Karl, Die religiöse Erweckung in Württem-

berg am Anfang des 19. Jahrhunderts. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul

Siebec) 1925. Rabenau, E. F. v., Die Tempelgeſellſchaft und die Frage
-

-

-

-

-
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ihrer Zukunft in Palästina. Die evang. Diaſpora 2 (1920) S. 162–166.

Gauger, [Samuel], 30 Jahre evang.-kirchliche Vereinigung. Evang. Kirchen-

blatt f. Württ. 86 (1925) S. 127-129. Schoffer, A., Die Innere Miſſion

in Württemberg im Jahre 1925. Stuttgart, Verlag des Landesverbandes

der Inneren Mission. (1925). Breuninger, W., Magisterbuch, 39. Folge

1925. Stuttgart, J. F. Steinkopf. Weißer, Hans, Die Entwicklung der

Rechtsstellung der evang. Kirchengemeinde in Württemberg. Tübinger Diff.

von 1924. Maſchinenſchrift. Mayer, K., und [Theophil] Wurm, Die

Staatsleistungen für die evang. Kirche in Württemberg. Stuttgart, Verlag

des Evang. Volksbunds (Ev. Preßverband) 1925. Das württ. Geseß über

die Kirchen vom 3. März 1924. Unter Berücksichtigung der Gesetzesbegrün-

dung, der Landtagsverhandlungen und der einschlägigen Bestimmungen der

Reichsverfassung bearb. von Friedrich Haller. Stuttgart, J. Heß, 1924.

Sammlung der Geseze der evang. Landeskirche in Württ. Bd. 2. Das Wahl-

gesez zum Landeskirchentag. Bearb. von Hermann Müller. Das Geſeß betr.

die Kirchensteuern . Bearb. von Hermann Zeller. Das Gesez betr. Abände-

rung der Kirchenverfaſſung vom 24. März 1924 und die Vollzugsverordnung

zum Kirchenverfassungsgesetz. Bearb. von K. Mayer. Anhang: Das staat-

liche Kirchengeseß. Die Verfügung des Kultministeriums über die Kirchen-

steuer vom 2. April 1924. Stuttgart, J. B. Megler 1924. Zeller, Hermann,

Unsere Kirchenverfassung. Evang. Kirchenblatt f. Württ. 86 (1925) S. 19 bis

22, 27-29. Schmidt, Gerhard, Die Neuverfassung der evang. Landes-

kirche Württembergs unter Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung.

Erlanger Diff. v. 1924. In Maschinenſchrift. — Becker, Ernst, Die rechtliche

Stellung der Kirchenpräsidenten in den evangelischen Landeskirchen Bayerns

r. d . Rhs ., Württembergs, Badens und der Pfalz. Erlanger Diſſ. von 1924.

In Maschinenschrift. Willburger, Auguſt, Abriß einer Geschichte der kath.

Kirche in Württemberg mit einer Karte. Rottenburg a . N., Baderſche Ver-

lags-Buchhandlung. 1925. Willburger, August], Fünfundzwanzig Jahre

katholische Kirche in Württemberg (1899-1924), enth. in : Dr. Paul Wil

helm von Keppler, Fünfundzwanzig Jahre Bischof, Fünfzig Jahre Priester.

Festschrift herausg. von J. Baumgärtner (1925) S. 92-118 . Storr, R.,

Das religiöse Leben in der Diözese Rottenburg innerhalb der lezten

25 Jahre. Rottenburger Monatschrift für praktische Theologie 8 (1924/25)

G. 325-334. Ecce Sacerdos Magnus. Dem hohen Jubilar S. Exz. Bi-

schof Dr. Paul Wilhelm Keppler zum 50jährigen Prieſterjubiläum und zum

25jährigen Bischofsjubiläum. Rottenburg, Druck und Verlag der Rotten-

burger Zeitung (1925) Fol. Wahl, Hans, Die Geschichte des Placets in

Württemberg. Tüb. Diſſ. v . 1925. In Maschinenſchrift. Fischer A., Die

Konversionen im Bistum Rottenburg 1900/1922 . Rottenburger Monat=

ſchrift für prakt. Theologie 8 (1924/25) S. 79-85, 115–121. Müller,

A[nton], Unsere schwäbische Diaspora. Rottenburger Monatschrift für

praktische Theologie 8 (1924/25) S. 338–346. Zum silbernen Jubiläum

des Ignatianischen Männerbundes (der Diözese Rottenburg) . 1900-1925.

Druck der Buchdruckerei des Allgäuer Volksfreund in Leutkirch. [1925.]

Caritasverband für Württ. Caritasbericht 1924. Herausg. von J. Strau-

binger. Stuttgart, Verlag des Caritasverbandes für Württ. 1925. Per-

sonal-Katalog des Bistums Rottenburg 1925. Rottenburg a. N., Selbst-

-

-



330 Württembergische

-

-

-

―

verlag der bischöfl. Kanzlei. — Gemeindezeitung für die israelitischen Ge-

meinden Württembergs. Schriftleitung : Dr. Rieger, Stuttgart. Jahrg. 2.

1925. Stuttgart, Israel. Verlagsanstalt (Enth. Beiträge z . Gesch. d. Jud.

in Württ.) - S. a. Unterrichtswesen (von der Golz), und Recht und Ver-

waltung (Hager) .

Unterrichtswesen (einschl. Universität) . Vom württembergischen Volks.

schulwesen vor 100 Jahren. SchwM. 1925, Nr. 330 , 6.6 f. Stettner, G.,

Die Rechtsverhältnisse der unſtändigen Lehrer Württembergs in ihrer ge-

schichtl. Entwicklung. Württ. Lehrerzeitung 85 (1925) G. 203-206, 215-217.

Schmid, Eugen, Geſchichte des Religionsunterrichts in der evang. Volks-

ſchule Württembergs im 19. Jahrhundert. Stuttgart, Quellverlag der Evang.

Gesellschaft (1925) . Katalog der Katholischen Volksschulen Württembergs

nach dem Stand vom 1. Auguſt 1925. Herausg. vom Katholischen Lehrer-

verein in Württ. Horb a. N., Paul Chriſtian, 1925. Epple, Martin, Der

Katholische Lehrerverein Württembergs 1890-1925. Festschrift zum 60jähr.

Jubiläum des Vereins. Horb, P. Christian, Buchdruckerei, 1925. — Arnold,

J., Das II. Vierteljahrhundert des württ. Kathol. Volksschullehrer-Vereins.

Ein Rückblick. Der Vereinsbote 60 (1925) S. 136-138. Herrmann, Erwin,

Das höhere Schulwesen Württembergs. Südwestdeutsche Schulblätter 42

(1925) S. 211-218. Bauser, A., Die Neuordnung der höheren Schulen

in Württ. Württ. Lehrerzeitung 85 (1925) S. 2—4. Cramer, M. E.,

Württembergs Lehranstalten und Lehrer, soweit sie der Miniſterial-Abtei-

lung f. d. höheren Schulen unterstellt sind. 7. Aufl. Mit Benüßung amtl.

Quellen völlig neu bearbeitet von Albert Stöckle. Heilbronn, A. Scheurlens

Buchhandlung, Theodor Cramer 1925. 32. Wanderversammlung des deut-

schen Verbands für berufliches Schulwesen. Stuttgart 1925. 3. bis 6. Juni

1925. (Enthält verschiedene Auffäße über das Gewerbeschulweſen Württ. )

[Druck d. Stuttgarter Vereinsbuchdruckerei.] — Azone, Walter, Die gewerb

lichen Berufsschulen in ihrer volkswirtschaftlichen, sozialen und kulturellen

Bedeutung mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Württemberg.

Stuttg. Diss. von 1924. Maschinenschrift. Autenrieth, [Hermann] , Aus

der Geschichte der Univerſität Tübingen. BeſBStAnz . 1925 S. 118-120.

Das akademische Berufsamt an der Univerſität Tübingen. Tübingen, Druc

der Buchdruckerei der Tüb. Studentenhilfe, 1925. (S. A. a. Fünf Jahre Tüb.

Studentenhilfe; dies noch nicht erſchienen.) — L., Die Luſtnauer Schlacht von

1819 und 1925. SchwM. 1925, Nr. 308, S. 6. Schmidgall, Georg, Die

burschenschaftlichen Stiftsverbindungen der Jahre 1833-1841 zu Tübingen.

Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Burschenschaft und der deut-

schen Einheitsbewegung. Herausg. v. H. Haupt. Bd. 8 (1925) S. 216–232.

-Lörcher, B., Verbindung Luginsland . SchwM. 1925, Nr. 204, Hochschulbei

lage. Heinzeler, Friedrich, Die Verbindung Virtembergia zu Tübingen.

SchwM. 1925, Nr. 261, Hochschulbeilage. Gantter, Eugen, Die Tübinger

Waiblinger. SchwM. 1925, Nr. 311, Hochschulbeilage. -Schmidgall, Georg,

Die Tübinger Normannia (Nordland). SchwM. 1925, Nr. 465, Hochschul-

beilage. Fischer, Mag, Die Tübinger Königsgesellschaft. SchwM. 1925,

Nr. 465, Hochschulbeilage. Festschrift zur Feier des 80jähr. Bestehens der

Landsmannſchaft Ghibellinia in Tübingen 1.-3. Aug. 1925. (Stuttgart,

Buchdr. Carl Weinbrenner 1925.) Schmidgall, Georg, Die studentische

--

-

-

---
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Tabakspfeife als Hilfsmittel genealogischer Forschung. (Über Tübinger Stu-

dentenverbindungen.) Blätter f. württ. Familienforschung. Bd. 1 (1921-1925)

S. 145-159. v. d. Golz, Eduard, Aus der Werdezeit von Hermann von

der Golz. Studentenbriefe aus ... Tübingen ... (Aufenthalt in Tübingen

1856/57 und Reifen in Württemberg). Zeitschrift für Kirchengeschichte 44

NF. 7 (1925) S. 441-457. Kr[auß], R[udolf], Ein großer Tag im Leben

der Militärakademie. [1775, Umzug von der Solitüde nach Stuttgart.]

SchwM. 1925, Nr. 536, S. 6. ·Herold, Emil, Die Schweizer auf der Karls-

schule. Stuttgarter Neues Tagblatt 1925, Nr. 503, S. 13. (Der Student der

Technischen Hochschule Stuttgart.) Ein Führer, herausgegeben vom Allgemei-

nen Studentenausschuß der Technischen Hochschule und von der Stuttgarter

Studentenhilfe E. V. (3. verbeſſ. Auflage W.-S. 1925/26) Stuttgart, H. Wildt.

(Das Eingeklammerte ſteht nur auf dem Umſchlagtitel.) -Fünfzig Jahre

Akademisch-Wissenschaftliche Verbindung Makaria an der Technischen Hoch-

schule Stuttgart. SchwM. 1925. Nr. 311, Hochschulbeilage. S. a. Geſund-

heitswesen; ferner Schiller, Friedr., in Abt. 3 (Schiller in der Karlsſchule),

endlich Mayr, Familie in Abt. 3.

Kulturgeschichte. Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch. 72. und 73.

Lieferung. Nachträge: Baurenherrgott Fleischbruder. Tübingen, Laupp,

1925. 4 º. Konzelmann, Friedrich, Sprachliche Ausdrücke aus dem Rechts-

und Wirtſchaftsleben des schwäbischen Dorfs vom 14.–18. Jahrhundert.

Nach Württembergische ländl . Rechtsquellen. Tübinger Diss. von 1924

Maschinenschrift. - Haag, Karl, Die schwäbisch-fränkische Sprachgrenze im

Murrhardter und Mainhardter Wald. SchwM. 1925, Nr. 17, S. 5.

Fähnle, [Paul], Schwäbische Sprichwörter und Redensarten. Württ. Lehrer-

zeitung 85 (1925) S. 300 f. — Lämmle, Auguſt, Unſer Volkstum. (=Veröffent-

lichungen des Württ. Landesamts für Denkmalpflege, herausgegeben von

Peter Gößler. Buch 3.) Stuttgart, Verlag Silberburg G. m. b. H. 1925.

Unsere Heimat. Württ. Blätter für Heimat und Volkskunde. Herausgegeben

von Hans Reyhing. 5. Jahrgang 1925. Stuttgart, Verlag Silberburg

G. m. b. H., Druck von Örtel und Spörer, Reutlingen. 8º. Jahrbuchausgabe

der Monatschrift Unsere Heimat“. Ströhmfeld, Guſtav, Schauen und

Wandern. Ein Heimatbuch. Mit 33 Abbildungen und 14 Kopfleiſten.

Zeichnerischer Bildschmuck samt Umschlagzeichnung von Hedwig Ströhm-

feld. 2. unveränderte Auflage mit Nachtrag. Stuttgart, Chr. Belser

AG., Verlagsbuchhandlung 1925. — Auerbach, Alfred, Schwäbische Minia-

turen, Schnurren und Schwänke. Mit 13 Zeichnungen von Ernst Hummel.

Hannover und Leipzig, Paul Steegemann (1925). C. A. vom Buſſen,

Volkskundliche Monatsbilder. Schwabenspiegel 19 (1925) S. 68 f. , 134 f. , 182,

253 f., 279, 317 f., 363, 380 f. Rüdiger, Hermann, Schwäbische Polar-

fahrer. SchwM. 1925, Nr. 507, S. 6; Nr. 510, S. 5 f. Haehl, Erich, Die

„Vaterländische Gesellschaft der Ärzte und Naturforscher Schwabens“ (1801

bis 1808) eine Vorgängerin der Gesellschaft deutscher Naturforscher und

Ärzte". Eine geschichtliche Studie. Druck der Stuttgarter Vereinsbuchdruckerei

1925. Med. Diſſ. Selig, Th., Die Heren auf dem Teutschbuch und Emer-

berg. Riedlinger Zeitung 1924, Nr. 197, 199, 200, 204, 212. Selig, Th.,

Konrad und Hans, zwei Hegenmänner. Riedlinger Zeitung 1924, Nr. 265..

-Müller, Gustav, Der Hölglesmann. Ein schwäbisches Dorfidyll. SchwM.

-

――
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1925, Nr. 437, S. 5 f. E. D., Die Konfirmationszeit in einer Familien-

chronik. SchwM. 1925, Nr. 134 S. 13 (Sonntagsbeilage). — Kr., H., Schwä-

bische Sonnwendfeier. Schwabenspiegel 19 (1925) G. 195 f. Schneider, Frih,

Ein sonderbarer Weltreisender. Einiges von der Romwanderung und der

Amerikafahrt des Faßrollers Georg Elsenhans. Heydekopf (Beilage z. Het

denheimer Grenzboten), Bd . 2 (1925), G. 3—8.

―

-

-

Kunstgeschichte. Dehio, Georg, Handbuch der deutſchen Kunſtdenkmäler.

Bd. 3, Süddeutschland, 3. Aufl. Berlin, Ernst Wasmuth A.-G. 1925.

Deutsche Volkskunst. Herausgegeben von Edwin Redslob. Bd . 5. Schwaben.

Text und Bilderſammlung von Karl Gröber, mit 222 Bildern. München,

Delphin-Verlag 1925. Christ, Hans, Romanische Kirchen in Schwa-

ben und Neckarfranken von der Karolingerzeit bis zu den Zisterziensern.

Bd. 1. 181 Abbildungen. Stuttgart, Hugo Matthaes Verlag 1925. 4 °.

Loose, Walter, Die gotischen Chorgestühle Schwabens. Heidelberger Diff.

von 1924. Maschinenſchrift. Baum, Julius, Niederschwäbische Plastik des

ausgehenden Mittelalters. Tübingen, Alexander Fischer 1925. 4º. - Gezeny,

Heinrich, Die niederſchwäbische Eigenart in der ſpätgotiſchen Plaſtik. Rotten-

burger Monatschrift für praktische Theologie 8 (1924/25) G. 334-338. -

Fuchs, W. P., Die Baukunst der Frührenaissance in Schwaben. Schwaben-

ſpiegel 19 (1925) S. 2 f. — Fuchs, W. P., Die Baukunſt der Spätrenaiſſance

in Schwaben. Schwabenspiegel 19 (1925) S. 18 f., 35 f. Fischer, Otto,

Schwäbische Malerei des 19. Jahrhunderts. Mit 219 Abbildungen. Stutt-

gart, Berlin und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt 1925. 4º. Schuster,

Felix, Vom altschwäbischem Holzbau. Schwäb. Heimatbuch 1925, S. 41–52.

Fuchs-Röll, Willy P., Das schwäbische Haus. BeſBStAnz . 1925 6.114

bis 118. Heuß, Hermann, Hohenloher Barock und Zopf. Beiträge z. Schloß-

und Stadtbaugesch. der ehemal. hohenlohischen Residenzen nach d. Dreißig.

jährigen Krieg, unter hauptsächlicher Berücksichtigung der Talſtädte. Stutt-

garter Diss. von 1923 [1924] Maſchinenſchrift. — Rall, Erwin, Die Kirchen-

bauten der Protestanten in Schwaben und Südfranken im 16. und 17. Jahr.

hundert. Stuttgarter Diss. von 1923 [1924] . Maschinenſchrift. — Lind, Otto,

Blick auf die Stadt. Städtebauliche Betrachtungen [über Gmünd, Freuden

stadt, Ludwigsburg, Stuttgart] . Schwäb. Heimatbuch 1925, S. 12-24. -

Weser, [Rudolf], Kunstchronik der Diözese (Rottenburg) . [Kirchenrestauratio

nen.] AChrK. 40 (1925) S. 49–56. —Leutner, Karl, Der Palmeſel. Ulmer

hift. Blätter 1 (1924/25), Nr. 8 , S. 4—6. — Kraft, Georg, Alte Grabkreuze auf

württembergischen Friedhöfen. BISAV. 37 (1925) Sp . 143 f. — Deckert,

Hermann, Studien zur hanseatischen Skulptur im Anfang des 16. Jahr-

hunderts [mit Berücksichtigung des schwäbischen Einfluſſes auf dieſelbe) .

Marburger Jahrbuch für Kunstwiſſenſchaft Bd. 1 (1924) S. 55-98. — Wilf,

Ludwig, Zur Geschichte der Musik an den oberschwäbischen Klöstern im

18. Jahrhundert. Mit Notenbeilagen. (= Veröffentlichungen des Musik-

Instituts der Univerſität Tübingen. Herausgegeben von Karl Haſſe, Heft 1.)

Stuttgart, C. L. Schultheiß, Musikverlag, 1925. Häring, Kurt, Fünf

schwäbische Liederkomponisten des 18. Jahrhunderts : Abeille, Dieter, Eiden-

benz, Schwegler und Christmann . Tübinger Diss. von 1925. In Maschinen-

schrift. Beringer, K., Hugo Wolf in seinen Beziehungen zu unserer

Schwabenheimat. Schwabenspiegel 19 (1925) S. 66 f., 77 f. —- Grundbuch des
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Schwäbischen Sängerbundes. Mitteilungen aus den Bundesakten. Bear-

beitet von Georg Gabler. Stuttgart, Druck und Verlag der Schwäbischen

Sängerzeitung, Heinrich Fink (1925) . S. a. Wagner, Adam, (in Abt. 3).

Literaturgeschichte. Olbrich, Wilhelm, Die Bibliothek des Literarischen

Vereins in Stuttgart. Zeitschrift f. Bücherfreunde N. F. 17 (1925) G. 10 f.

Krauß, R., Aus dem neuen schwäbischen Schrifttum. Schwabenspiegel 19

(1925) 6.34 f., 44 f., 321 f., 386 f., 395 f.

-

-

-

-

-

Recht und Verwaltung. Sibert, H., Der Münsinger Vertrag vom 14. De-

zember 1482. BISAV. 37 (1925 ) Sp . 177–181. Schad von Mittelbiberach,

Eitel Albrecht, Das württ. Lehensrecht unter besonderer Berücksichtigung eines

beſtimmten Kunkellehens (Balzheim). Erlanger Diſſ. v. 1925. In Maſchinen-

schrift. Locher, Eugen, Das württ. Hofkammergut. Eine rechtsgeschichtliche

Studie. ( Tübinger Abhandlungen zum öffentlichen Recht. Herausgegeben

von A. Hegler u. a., Heft 4) Stuttgart, Ferdinand Enke, 1925. Speidel,

[Mar], Führer durch das württ. Zivilrecht außerhalb AGBGB. Mit Gesez-

tafel. Heilbronn, Heinrich Ambos 1925. Webers Sammlung deutscher

und württembergischer Geseze. Herausgegeben von [Max] Speidel. Heft 1

bis 4. Heilbronn, Otto Weber, Verlag 1920. (Hierin sind folgende württ.

Geseze enthalten : Die Verfaſſung Württembergs vom 25. September 1919

[Heft 1, S. 75-88] , Württ. Verfügung über den Verkehr mit landwirtſchaft-

lichen Grundstücken vom 10. März 1919 [Heft 2, S. 57–66] , Das württ.

Berggesez. Von [Max] Speidel [Heft 3] . Egerer, Paul, Das württem-

bergische Bergrecht. Geschichtl. Entwicklung und geltendes Recht. Tübinger

Diss. von 1924. In Maschinenschrift. Hager, Walther, Die Teilnahme der

Landſtände in Württemberg am Kirchenregiment und an den kirchlichen An-

gelegenheiten. Tübinger Diſſ. 1925. In Maschinenschrift. Gemeindeſteuer-

recht für Württemberg nach dem Stand von Ende November 1923. Heraus-

gegeben von G. Frank. Stuttgart, J. Heß 1923. (= Sammlung deutscher

Steuergesete Nr. 45.) Kurr, Artur, Die Entwicklung des Württem

bergischen Notariats. Tübinger Diſſ. von 1925. In Maſchinenſchrift. — Azes-

dorfer, Hermann, Die Staatsaufsicht über die Verwaltung der Gemeinden

in Württemberg. Tübinger Diſſ. von 1924/25 . In Maſchinenſchrift. — Göbel,

Curt, Die zusammengesezten Gemeinden nach württ. Recht. Tübinger Diſſ.

von 1925. In Maſchinenſchrift. Die württ. Gewerbesteuer nach dem

Landessteuergeſeß von 1925. Mit den Ausführungsbestimmungen vom

14. Mai 1925. Von [Paul ] Tänzer. Stuttgart, W. Kohlhammer 1925.

Köhler, Ludwig, Über den Einfluß der Revolution auf die Selbſtverwaltung

in Württ., enth. in : Univerſität Tübingen [Heft ] 22. Reden bei der Rektorats-

übergabe 1925, S. 10-21. Sammlung württembergischer Beamtengeseße .

Herausgegeben von Otto Hammer. Teil 3 und 4. Stuttgart, Döninghaus

u. Co. 1925. Baumann, Willi, Das Wahlrecht des Reichs, Preußens,

Bayerns, Sachsens, Württembergs, Badens, Heſſens und Thüringens in

rechtsvergleichender Darstellung. Würzburger Diss. von 1923 [1924] . In

Maschinenschrift. Groddeck, Annelies v., Die Kriegsfürsorge in Württem

berg unter besonderer Berücksichtigung der Hauptfürsorgestelle für Kriegs-

beschädigte und Kriegshinterbliebene in Württemberg“ . Tübinger Diſſ. von

1924. Maschinenſchrift. — Hagmann, Rudolf, Die produktive Erwerbslosen-

fürsorge nach dem Weltkrieg mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse

-
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in Württemberg. Tübinger Diss. von 1924. Maschinenschrift. Görte, Ru.

dolf, Die Bedeutung der Bauordnungen für das Wohnungswesen, gemessen

an den Baugefeßen Preußens, Hessens und Württembergs. Gießener Diff.

von 1924. In Maschinenschrift. Auszug: Gießen, Nitschkowski 1924, 64. G.

Geißler, [Heinrich], Marksteinverzeugung. BISAV. 37 (1925) Sp . 109 f.

Gesundheitswesen. Andler, [Rudolf] , zur Geschichte der herzogl. würt-

tembergischen Leibärzte. [Johann Oßwald † 1666. ] SchwM. 1925, Nr. 248,

S. 6. Zöpprit, [Kurt], Das Oberamtsarztgesetz von 1912. MKBIWürtt.

95 (1925) G. 377-379. Bok, [Karl] , Aus der Geſchichte des Württ. Ärzte-

verbandes. MKBIWürtt. 95 (1925) S. 368–372. Langbein, [Friedr .] , Die

Aufgaben des Württ. Ärzteverbands in Vergangenheit, Gegenwart und Zu

kunft. MKBIWürtt. 95 (1925) S. 400-406. - Schmidt, (Med .-Rat in Stutt-

gart), Ärzte und Medizinalbeamte in Württ. MKBIWürtt. 95 (1925) S. 406

bis 411. Schlößmann, H., Die Hämophilie in Württemberg, genealogische,

erbbiologische und klinische Untersuchungen an 24 Bluterfamilien. Archiv

für Rassen- und Gesellschaftsbiologie 16 (1925) G. 29-53, 129-161,

276-303, 353-377. Bihl, Fr., Woher kommt die besonders hohe Säug.

lingssterblichkeit im württ. Donaukreis ? Tübinger Diſſ. 1925. In Maschinen.

schrift. — Nitsche, Alfred, Beitrag zur Statistik der Echinococcus-Erkrankung

in Württemberg. (An Hand des Materials des Pathologischen Instituts

Tübingen vom 1. April 1882 bis 1. April 1923. ) Tübinger Diss. 1925. In

Maschinenschrift. Geiger, Doris, Ein Beitrag zur Epidemiologie der

Diphtherie, mit besonderer Berücksichtigung Württembergs. Tübinger Diff.

1925. In Maschinenſchrift. — Wiese, Elisabeth, Historische Entwidlung und

Organisation der gesundheitlichen Schulkinderfürsorge. Unter besonderer

Berücksichtigung Württembergs. Tübinger Diss. 1925. In Maschinenschrift.

-Schend, Felig v., Die Kadaververnichtung und Verwertung in Baden

und Württemberg. Heidelberger Diss. v. 1924. In Maschinenschrift. Hand.

buch des XI. Turnkreises, Schwaben. Im Auftrag der Kreisleitung bearbei.

tet von K. Ramsler. 2. Auflage. Verlag des XI . Turnkreises, Schwaben.

Druck von C. Rembold, Heilbronn. [1925 oder 1926. ] — S. a. Kulturgeschichte

(Hähl).

-

-

·

-

Wirtschaftsgeschichte. Die württ. Land- und Forstwirtschaft. Festschrift

herausgegeben von der Württ. Landwirtschaftskammer anläßlich der 31. Wan.

derausstellung der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft und der Ausstellung

"Das Schwäbische Land" in Stuttgart 1925. Schriftleitung : H. Kümmeret.

Stuttgart, Greiner und Pfeiffer 1925. (Umschlagtitel : Festschrift anläßlich der

31. Wanderausstellung ... ) — Dorn, Josef, Die milchwirtschaftlichen Produk-

tiv- und Absaßgenossenschaften in Württemberg während des Krieges. Tü

binger Diss. von 1925. In Maschinenſchrift. — Die Vereinigung württ.

Pflanzenzüchter, ihre Betriebe und ihre Züchtungen. Herausgegeben im Auf-

trag der Vereinigung von der Württ. Landesſaatzuchtanſtalt Hohenheim.

Druck von Ch. Belſer A.G., Stuttgart [1925] . — Gentner, Wilhelm, Unter

suchungen über die Gründe des Zurückbleibens der württembergiſchen Ge-

treideernten hinter dem Reichsdurchschnitt. Hohenheimer Diss. von 1923

[1924] . In Maschinenschrift. — Burger, Ernst, Ausübung der Weidegerechtig

keiten und die Weideablösungsgesetzgebung in Württemberg. Tübinger Diſſ.

von 1924. In Maschinenſchrift. — Trüdinger, [Otto] , Der württ. Weinbau,
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―

seine Entwicklung und sein jeßiger Stand. Der Weinbau, Mitteilungen des

Württ. Weinbauvereins 23 (1924) S. 95-107. Holzwarth, Erwin, Studien

über die Zucht des Höhenfleckviehes im Neckarkreis und im Jagſtkreis in

Württemberg. Münchener Diss. von 1924. In Maschinenſchrift. Auszug in:

Münchener Tierärztl. Wochenschrift 1924.- Botsch, Wilhelm, Die wichtigsten

Blutlinien des fränkisch-hohenlohischen Fleckviehzuchtverbandes. (Berliner

Diſſ.) Hall, Druck der E. Schwendschen Buchdruckerei 1925. Miltner, Ger-

hard, Der Aufbau der Simmentaler Zucht in Hohenheim. Hohenheimer

Diss. von 1924/25 . In Maſchinenſchrift. Penz, E. A. v., Der Aufbau der

württembergischen Warmblutzucht. Mit einem Bildnis, 24 Tafeln Mar-

bacher Hengste und Stuten und 6 Brandzeichen. Stuttgart, Schickhardt und

Ebner (Konrad Wittwer) 1925. Schneider, Friz, Über die hauptsächlich-

sten in den letten 25 Jahren am württ. Landgestüt vorgekommenen Krank-

heiten und ihre Behandlung. Leipziger Diss. von 1924. In Maschinenschrift.

Auszug: Altensteig, Rieker 1924, 7. S. - Dreiß, [Emil], 50 Jahre Jagdschuß

in Württemberg. Illustrierte Erinnerungsschrift zum 50jährigen Bestehen des

allgemeinen deutschen Jagdschußvereins, Landesverein Württemberg. Mit

Anhang: Württ. Jagdgesez, Hegeordnung u. a. m. Stuttgart, Dr. von Stähle

und Friedel [1925 ] . Goeßler, Peter, Die Jagd in alter Zeit. SchwM.

1925, Nr. 273, Sonderbeilage (Deutsche Jagdausstellung in Stuttgart);

Nr. 287 Sonderbeilage. Funt, [Friedr. ], Bergwerksversuche im Murr-

gebiet. Heimatkalender für den Murrgau für 1926 (erſch. 1925) G. 36-48.

- Gewerbeförderung in Württemberg. Tätigkeitsbericht des Württ. Landes-

gewerbeamts für die Jahre 1921-1924. Druck von der Verlags- und

Druckereigesellschaft m. b. H. Stuttgart-Ravensburg. (1925.) — Jahresberichte

des Württ. Gewerbe- und Handelsaufsichtsamts und des Bergaufsichts-

beamten für 1923 und 1924. Stuttgart, Druck der Stuttgarter Vereins-

Buchdruckerei 1925. Schwarz, Württ. Landesadreßbuch für Induſtrie, Ge-

werbe und Handel, einschl. Hohenzollern, 1925. Herausgegeben mit Unter-

ſtüßung der württ. Handelskammern nach amtl. Material zuſammengestellt.

Stuttgart, Süddeutscher Adreßbuchverlag Frdr. Schwarz. 4 °. Württ.

Wirtschaftszeitschrift. Amtl. Organ der württ. Handelskammern. Heraus-

geber : Klien u. Hoffmann, Handelskammer Stuttgart. Jahrg. 5. 1925.

Feliz Krais, Verlag, Stuttgart. - Handbuch der württ. Wirtschaft. Heraus-

geber: Arthur Kaz-Förstner. Mit 86 Abbildungen ... Berlin-Halensee, Deut-

ſcher Handels- und Induſtrieverlag. 1925. 4º. (Gehört zum Archiv für

internationale Wirtschaftskunde. ) Marquard, A., Altschwäbische Indu

ſtriebilder. I. Die große Kriſis. SchwM. 1925, Nr. 557, S. 17 f. Heßler, Die

württ. Induſtrie auf der Berliner Autoausstellung. SchwM. 1925, Nr. 572,

S. 2; Nr. 580, S. 3. Die württembergische Automobil-Industrie auf der

deutschen Automobil-Ausstellung. SchwM. 1925, Nr. 545, Beilage Auto und

Motor. Zeppelin-Aschhauſen, Friedrich Graf v., Volkswirtſchaftliche Merk-

würdigkeiten der Hohenloher Lande. Würzburger Diss. von 1924. In Ma-

ſchinenſchrift. Gehring, Paul, Die Leinenweberei auf der Schwäb . Alb.

BISAV. 37 (1925) Sp . 83-86. Thoma, Hilde, Die Schwarzwälder Glas-

hütten-Induſtrie vom Beginn der Neuzeit bis 1820. Ein Beitrag zur Wirt-

schaftsgeschichte d. Schwarzwalds. Heidelberger Diss. von 1924. In Ma-

schinenschrift. Kölblin, Albert, Großbetrieb und Arbeitsverhältniſſe in der

-

-

―

-
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Schwarzwälder Uhreninduſtrie. Hamburger Diſſ. von 1924. In Maſchinen-

schrift. Steudel, Hans, Geschichtliche Entwicklung der Maſchineninduſtrie

in Württemberg bis zum Weltkrieg. Tübinger Diss. von 1924. In Maschinen.

schrift. [Wider, Ferdinand], Die Entwicklung des württ. Drogistenstandes.

Festschrift zur 41. ordentlichen Tagung des deutschen Drogisten -Verbandes in

Stuttgart. Stuttgart, Verlag für Kultur und Heimat, W. Heppeler u. Co.

1925. Maier, Adolf, Die Pendelwanderung unter besonderer Berüd-

sichtigung der württ. Verhältniſſe. Stuttgarter Diſſ. von 1925. In Maſchinen-

schrift. Eggers, Hans, Reich und Länder in der Elektrizitätswirtſchaft

Badens und Württembergs. Freiburger Diff. von 1924. In Maſchinenſchrift.

-Warnecke, Ernst, Entwicklung und Bedeutung der deutschen Privatnoten-

banken, insbesondere der Landesnotenbanken von Bayern, Sachſen, Würt-

temberg und Baden, sowie ihre Stellung zur Reichsbank. Leipziger Diſſ. von

1924. In Maschinenschrift. — Baron, Walter, Die Konzentrationsbewegung

im württembergischen Bankgewerbe. Heidelberger Diſſ. von 1924. In Ma-

schinenschrift. Schmid, [Eduard], Ein geschichtlicher Beitrag zur Feier des

100jährigen Bestehens der Bodensee-Dampfschiffahrt. Der Vereinsbote 60

(1925) S. 22 f., 76 f. · Dienſtaltersliste der im Bezirk der Oberpoſtdirektion

Stuttgart planmäßig angestellten und der außerplanmäßigen Beamten ...

Stand vom 1. Februar 1925. Stuttgart, Verlag der Württ. Vereinigung der

oberen Reichs-Post- und Telegraphenbeamten.

-

Elementar - Ereignisse. Kranz, W., Das Erdbeben auf der Heiden-

heimer Alb am 8. September 1925. BISAV . 37 (1925) Sp. 225–227. SchwM.

1925 Nr. 535, S. 5.

2. Ortsgeschichte.

Einleitung. Ortsverzeichnis von Württemberg. Mit drei Anhängen. Anh. 1.

Übersicht über die Bezirke der Schöffengerichte, Landgerichte, Handelstam

mern, Handwerkskammern und Versorgungsämter. Anh. 2 : Gewerbegerichte

und Zollstellen. Anh. 3 : Standorte der zur 5. Division gehörigen Truppen-

teile. Herausg. von der Oberpoſtdirektion Stuttgart im Juni 1925. Stutt-

gart, Druck von Carl Grüninger, Nachf. Ernst Klett. Unser Land.

70 Bilder aus Schwaben. Landschaft. Siedlung. Baudenkmäler. Von

Arthur von der Trappen. Mit Einführung von Auguſt Lämmle. Tübingen,

Alex. Fischer, 1925. Haas, Hippolyt, Schwabenland. 2. Auflage. Durch

gesehen von W. Wegel.. Mit 170 Abbildungen, darunter 6 in farbiger Wie-

dergabe und einer Karte. (= Monographien zur Erdkunde, herausgegeber.

von Ernst Ambroſius. Band 29.) Bielefeld und Leipzig, Velhagen und

Klasing. 1925. Bädeker, Karl, Württemberg und Hohenzollern. Schwä

bische Alb. Bodensee. Württ. Schwarzwald. Handbuch für Reiſende. Mit

25 Karten und 42 Plänen und Grundriſſen. Leipzig, Karl Bädeker 1925. -

Schwäbischer Städte-Führer. Unter Mitarbeit von Gemeindeverwaltungen,

Verkehrsvereinen usw. herausgegeben von Paul Hoffmann. Hirschverlag

Stuttgart. 1925. 4º. (Hauptsächl. Geschäftsempfehlungen von Gewerbetrei-

benden, nur kurze Beschreibung der Städte, gute Bilder.) Geographische

Exkursionsführer für Württemberg. Herausgegeben von E. Wunderlich. Heft 1.

Geographischer Führer durch die Stuttgarter Museen, Sammlungen und

Institute. Von D. Krimmel (Studienrätin). Stuttgart, Fleischhauer und

-
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-

-

-

Spohn 1925. (= Veröffentlichungen des Geogr. Seminars der Techn. Hoch.

schule Stuttgart. Reihe C. Heft 1) . ) — Löffler, Karl, Schwaben und Franken.

Schwabenspiegel 19 (1925) G. 129 f. Heyd, Eduard, Alamannen und Ale-

mannen. Schwabenspiegel 19 (1925) G. 289 f., 300 f. Biger, J., Unsere

Heimatsiedlungen auf der mittleren Alb. BISAV. 37 (1925) Sp. 21-29.

Leibbrand, Hermann, Siedlungsgeographie der Ostalb (ohne das Härdtsfeld).

Tübinger Diss. von 1925. In Maschinenschrift. — Aich, Albert, Siedlungs-

geschichte des Heubergs. Tuttlinger Heimatblätter Heft 3, (1925), G. 2-7. -

Buob, Mag, Die Besiedlungsverhältnisse des württ. Keuperberglandes

zwischen Nedar und Rems. Tübinger Diſſ. von 1925. In Maschinenschrift. —

Kapff, Rudolf, Von schwäbischen Fluß- und Bergnamen. Schwäb. Heimat-

buch 1925, G. 78-85. Veed, Walther, Sind die Heim-Orte in Württemberg

typisch fränkische Gründungen? Bericht des Hist. Vereins Heilbronn 15

(1922-1925) G. 5-8. Egerer, [Alfred], Neuerungen in den amtlichen

württ. Kartenwerken. BesBStAnz. 1925, S. 169–174.

--

Aalen, Oberamt. Adreßbuch und Geschäfts-Handbuch der Oberamtsstadt und

des Bezirks Aalen. 4. Ausgabe, Okt. 1925. Herausgeber und Verleger : Stier-

linsche Buchdruckerei, Aalen.

-

Aalen, Stadt. Pahl, Johann Gottfried, Über den Zustand der Reichsstadt

Aalen, ihren Überfall von den Franzosen und den dabey erlittenen Schaden

1796. Der Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung) 1925, Nr. 9, S. 2—4;

Nr. 10, S. 1-4. (Vgl. Heyd Nr. 4047.) Theurer, H., Zur Entstehung des

Ortsnamens Aalen. Der Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung) 1925

Nr. 7, S. 1 f. Häußler, H., Zur Entstehung des Ortsnamens Aalen. Zur

Theurerschen Betrachtung über die Ableitung des Ortsnamens Aalen. Der

Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung) 1925 Nr. 8, S. 4. Eine

interessante Urkunde aus dem städtischen Archiv Aalen [betr. Bürgerwehr

v. J. 1849]. Der Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung) 1925, Nr. 11 ,

G. 3.

―

Alb. Wais, Julius, Albführer. Wanderungen durch die Schwäbische Alb ...

10. neubearbeitete Auflage. Mit 20 meist vierfarbigen Karten. Stuttgart,

Union. [1925.] S. a. in der Einleitung zu dieser Abt.; ferner Alter-

tümer, Wirtschaftsgeschichte und Elementarereignisse, je in Abt. 1.

Allgäu. S. Politische Geschichte in Abt. 1 (Bauernkrieg).

Allmersbach. Walcher, [Friedrich] , Was erzählen uns unsere Flurnamen ?

Heimatkalender für den Murrgau f. 1926 (erſchienen 1925) G. 22-26.

Alpirsbach. S. Ölenheinz, Balthasar, in Abt. 3.

Altbach. S. Plochingen.

Aulendorf. S. Waldsee.

Backnang, Oberamt. Jäckle, G., Das Mundarten-Grenzgebiet im Oberamt

Backnang. Ein Stück Heimatforschung. Württ. Schulwarte 1 (1925) S. 445

bis 453.

Badnang, Stadt. Backnang [Führer]. Herausgegeben vom Verkehrsverein

Backnang. [Badnang, Druck von Stroh 1925.]

Balzheim, frühere Herrschaft. S. Recht und Verwaltung in Abt. 1 .

Bezingen. S. Reutlingen.

Biberach a. R. Kuhn, [Adam], Führer durch Biberach a. R. und Umgebung.

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgesch . N. F. XXXIII. 22
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Mit 35 Abbildungen. Biberach, Eigentum und Verlag des Fremden -Ber

kehrs-Vereins Biberach. [ 1925] . · Aichele, Wilhelm, Das Wielandmuseum

in Biberach. SchwM. 1925, Nr. 201, Sonntagsbeilage.

Bietigheim. Schmidbleicher, Christian, Führer durch die Gewerbe- und In-

dustrie-Ausstellung Bietigheim vom 22. August bis 7. September 1925. Bie

tigheim, Druck von Gläser und Kümmerle (1925) .

Blaubeuren. Zusammenkunft der Blaubeurer Promotion 1869–1873 am

24. September 1925 in Tübingen. Als Handſchrift gedruckt. Tübingen, Buch-

druckerei Eugen Göbel (1925) .

Böblingen. S. Politiſche Geschichte und Kriegsgeschichte, je in Abt. 1.

Bodensee. Pohl, Heinrich, Der Bodensee im Völkerrecht. SchwM. 1925,

Nr. 21, S. 1 f. — S. a. Wirtſchaftsgeschichte in Abt. 1 .
-

Bodenseegebiet. Der Bodensee. Eine Rundfahrt längs seiner Gestade und

ſeiner alten Kulturſtätten. 115 der ſchönſten Landſchaftsbilder in Tiefdruð.

Mit Text von Otto Hörth. Stuttgart, Berlin ..., Union [1925] . (Gehört zu:

Deutsche Lande im Bild und Wort. ) Schneiderhan, Anton, Heimatbuch der

württ. Bodenseegegend. Mit 1 Titelbild, 28 Abbildungen und 1 Karte. Für

Schule und Haus bearbeitet. 2. verbeſſerte und vermehrte Auflage. Ravens-

burg, Dornsche Buchhandlung 1925.

-

Böffingen. S. Kübler, Gottfried, in Abt. 3.

Bollingen. S. Ulm.

Bopfingen. Schmid, [Theodor ], Unsere Heimat im württ. Ries (Geschichte der

Stadt Bopfingen] . Rieser Heimatbuch 1 (1922) S. 345–375.

Bösingen. Haaga, Wendelin, Vom abgegangenen „Herderen “ bei Böſingen.

Heimatblätter vom oberen Neckar, Heft 10 (1925) S. 101–105.

Böttingen OA. Spaichingen. S. Altertümer in Abt. 1 .

Brackenheim. S. Altertümer in Abt. 1 .

Brühl (Weiler). S. Eßlingen.

Buchau. Staudacher, W., Führer durch Buchau und das Federſeeried. [Mit]

70 Abbildungen. Buchau, Verlag Buchhandlung August Sandmaier. [1925.]

Buchhorn. S. Friedrichshafen.

Bussen. [Selig, Theodor], Unsere liebe Frau vom Buſſen. Wallfahrts-

beschreibung und Gebete. Zum 400jährigen Jubiläum herausgegeben von

einem Bussenfreund . Mit 6 Bildern. Riedlingen, J. F. und St. Ulrich

1921. [Enthält auf S. 9—62 Geſchichte und Beſchreibung der Wallfahrt.) –

Selig, Th., Im Buſſenturm. Riedlinger Zeitung 1924, Nr. 96. S. a. Ried-

lingen.

-

Calw, Oberamt. Mönch, Wilhelm, Heimatkunde vom Oberamt Calw. Für

Schule und Haus. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Calw, A. Del-

ſchlägerſche Buchdruckerei. [1925.] Mönch, W., Die ältesten Burgen des

Nagoldtales. Aus der Heimatkunde vom Oberamt Calw. Mit 2 Abbil

dungen. AdSchW. 33 (1925) S. 34 f. - Mönch, Wilh. , Das Bauernhaus des

Calwer Waldes. Mit 1 Abbildung. AdSchW. 33 (1925) S. 33 f.

-

―

Calw, Stadt. Olpp, Paul, Calw. Mit 5 Abbildungen. AdSchw. 33 ( 1925 )

G. 82-84. Mönch, W., Berichte über die Zerstörung von Calw und Zavel.

stein durch die Franzosen im Jahre 1692. Mit 2 Abb. AdSchW. 33 (1925)

G. 18 f. Jehle, A., Zum Wiederaufbau von Calw. Auch ein Jubiläum.

Mit 2 Abb. AdSchW. 33 (1925) S. 84 f.
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Cannstatt. S. Altertümer in Abt. 1.

omburg. Müller, Hermann], Romburg mit Klein-Romburg und Stein-

bach. 3. umgearb. Auflage. Mit 10 Bildern und Plan. Schwäb. Hall,

W. Germans Verlag. [1919. ] Dass. 4. von W. German umgearb. Aufl. mit

Bildern und Plan. Ebenda 1925.

Crailsheim, Oberamt. Schneider, Wilhelm, Führer durch Crailsheim. (Ein

fränkisches Heimatbuch.) Crailsheim, Drud und Verlag Robert Baier.

(1925.) (Enthält auch kurze Beschreibungen der Bezirksorte.)

Crailsheim, Stadt. Hummel, Friedrich, Goethes Ahnen in und um Crails-

heim. BesBStAnz. 1925 S. 190-195.

Creglingen. Hertlein, Friedr., Vom Creglinger Marienaltar. Fränkische

Heimat 4 (1925) G. 191-193. S. a. Altertümer in Abt. 1.
-

Degerloch. Kromer, Mag, Das Hoffeld bei Degerloch. (Atting- oder Itting-

hauſen.) Neues Tagblatt (Stuttgart) 1925 Nr. 455 S. 13.

Deggingen. Kurze Geschichte der Wallfahrt Ave Maria bei Deggingen im

„Täle“. Deggingen, Verlag von Mag Hagenmaier 1925.

Deizisau. 6. Plochingen.

Denkendorf. Knöll, D. , Kloster Denkendorf. StAnz. 1925, Beilage Aus

Zeit und Welt S. 1-5.

Ebingen. Hummel, Gottlob Fr., Ein Stück Ebinger Familiengeſchichte aus den

Jahren 1789-1816. Das Schwäbische Land, Offizielle Ausstellungszeitung

Stuttgart 1925 Nr. 16 S. 5-7. Bezirks-Gewerbe- und Industrie-Ausstel-

lung. Ebingen 9.-31. August 1925. Festschrift und Katalog. Herausgegeben

und bearb. im Auftrag der Ausstellungsleitung von Werbehilfe G. m. b. H.,

Stuttgart. Druck der Genossenschaftsdruckerei „Neuer Albbote" Ebingen.

Pfeffer, Albert (Bezirks-Gewerbe- und Induſtrieausstellung Ebingen. 9. bis

31. August 1925). Katalog der Kunstausstellung Christian Landenberger,

Albert Schwenk, Gottlob Ziegler. Druck der Genoffenschaftsdruckerei „Neuer

Albbote" in Ebingen, 1925. S. a. Altertümer in Abt. 1 .

Eggartskirch, OA. Ravensburg. Hafner, [Otto], Die restaurierte Pfarrkirche

in Eggartskirch, OA. Ravensburg. AChrK. 40 (1925) G. 25 f.

-

Ehingen a. D. Hehle, [ Jos. ], Geschichtliche Forschungen über Ehingen und

Umgegend. Ehingen a. D., Verlag L. Ortmann 1925. Hehle, Jos., Die ehe-

malige Pfarrbibliothek und die (Winckelhofersche) Pfründbibliothek in Ehin-

gen sowie die Schicksale dieser beiden Büchersammlungen, enth. in deff.:

Gefchichtliche Forschungen über Ehingen und Umgegend (1925) G. 90-100.

Abgedruckt aus WVjsh. NF. 23 (1914) S. 279 ff; dort anderer Titel.

Festschrift zur 100jährigen Jubelfeier des Gymnaſiums in Ehingen-Donau.

Bom 21.-22. September 1925. Ehingen a. D., Druck der C. L. Fegerschen

Buchdruckerei, 1925. 4º. (Enthält u. a . Geschichte des Gymnaſiums 1875 bis

1925 von Bernh. Krieg, Rektoren und Lehrer des Gymnaſiums von

1875-1925 von Karl Schmid, Verzeichnis sämtlicher Programm-Abhand.

lungen des Gymnasiums von Bernhard Krieg.) S. a. Urspring bei Schelk-

lingen.

Ehrenstein, Burg. Koch, K. A., Burg Ehrenstein bei Ulm. BISAV. 37

(1925) Sp. 7 f.

Ellwangen, Oberamt. Zeller, Jos., Kleine Beiträge zur Geschichte des

Jahres 1525. I. Biographisches über die beiden Ellwanger Reformatoren

-·

22*
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Joh. Kreß und Georg Mumpach. II. Biographisches zur Geschichte des

Bauernkrieges in der Ellwanger Gegend. Ellwanger Jahrbuch 1924/25

G. 112-121. Kaiser, Ernst, Stadt und Bezirk Ellwangen vom Dezember

1923 bis Oktober 1925. Ebenda 1924/25, S. 159-187.

-

_

-

-

-

Ellwangen, Stadt. Gönner, Friz, Zur Baugeschichte des Benediktinerklosters

Ellwangen. Ellwanger Jahrbuch 1924/25, G. 27-53. - Zeller, Jos., Zur

Geschichte der Stiftskirche und ihrer Umgebung. Ebenda 1924/25, S. 54—70.

Marquart, A., Das ehemalige Ellwanger Kirchenvermögen. Spf und

Jagstzeitung (Ellwangen) 1924, Nr. 273. Steinhauser, August, Zur Auf-

hebung des Jesuitenkollegiums in Ellwangen (18. August 1774). Ellwanger

Jahrbuch 1924/25, S. 133–136. Steinhauser, August, Noch etwas vom

fürstpröpstlichen Rathaus. Ebenda 1924/25, G. 124-126. Steinhauser,

A., Zu den Fresken im Ellwanger Gymnasium. Jpf- und Jagstzeitung (El .

wangen) 1924, Nr. 166. Steinhauser, A., Das Kriegermal im Gymnaſium

Ellwangen. Ebenda 1924, Nr. 160. Obenaus, Ignaz, aus Alleweiler

(Pfeudonym f. Pfarrer [Franz] Joannis), Aufrichtige Ermahnungen zur

Pennäler-Zusammenkunft (des Abiturientenjahrgangs 1904). Ebenda 1924,

Nr. 175, 176 und 181. [Enthält Erinnerungen an ehemalige Lehrer des

Gymnasiums Ellwangen. ] — Stärk, [Franz ], Die neue Kapelle der höheren

Töchterschule Ellwangen. AChrk. 40 (1925) G. 110-114. - 3um Grenadier-

tag in Ellwangen am 6. und 7. Juni 1925. [Ellwangen als Garnison. Von

K. Ettensperger. Das Offiziersgefangenenlager. Von Gustav Fhrn. von

Gemmingen-Hornberg.] Jpf- und Jagstzeitung (Ellwangen) Sonderbeilage.

Steinhauser, August, Zur Geschichte der Grünbaumwirtſchaft in Ell-

wangen. Ellwanger Jahrbuch 1924/25, S. 128–133 . Löwenstein, Otto,

Ellwanger Kindheitserinnerungen [zirka 1870] . Ebenda 1924/25, G. 137 bis

Walcher, Gustav, Erinnerungen aus dem Schloß ob Ellwangen.

Ebenda 1924/25, G.1-26. Zeller, Jos., Zur Geschichte des Ellwanger

Schlosses. Ebenda 1924/25, S. 71-85.
•

140. -

-

Eltingen. Eltingen mit 2 Bildern. AdSchw. 33 (1925) G. 127f.

Emerberg bei Riedlingen. S. Kulturgeschichte in Abt. 1.

Endersbach. Walter, [ Ernst ], Chronik der Gemeinde Endersbach, Oberamt

Waiblingen. Endersbach, Druck von A. Ungerer 1925. Walter, [Ernst],

Kleine Kriegschronik für die Gemeinde Endersbach. (Endersbach, Druck von

A. Ungerer.) 1925. (Ist bezeichnet als Beilage zur Ortschronik.)

Engeltal. Eimer, Manfred, Das Frauenklösterlein Engeltal (bei Dornstetten).

Mit 4 Bildern. AdSchW. 33 (1925) G. 121-126, 144 f.

Entringen. S. Altertümer in Abt. 1 .

Eselsberg, Burg. Koch, K. A., Burg Eselsberg bei Ensingen. BISAV. 37

(1925) Sp. 69-71.

Eflingen, Oberamt. Das kleine Adreßbuch für Handel, Gewerbe und Indu-

strie führender Firmen im Oberamt Eßlingen. Kurzer Führer durch Eß-

lingen und Umgebung. Karlsruhe, Verlag von August Müller (1925).

Eflingen, Stadt. Adreß- und Geschäfts-Handbuch der Oberamtsstadt Ez-

lingen a. N., m. d. Vorstadt Obereßlingen, d. Vorort Hegensberg, d. Filial-

gemeinden Liebersbronn, Mettingen, Rüdern, Sulzgries, Wäldenbronn und

d. Weiler Brühl und Gestüt Weil. Bearbeitet von der Württ. Polizei-

direktion Eßlingen. 1925. Eßlingen D. Bechtle (1925) . [Keller, Joh.
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Jat.], Beschreibung des jährlichen Schwörtags der Reichsstadt Eßlingen.

In Briefen an einen Freund. Mit einem Anhang (von E. Haffner). Eß-

lingen, Druck und Verlag von F. und W. Mayer 1925. (Vgl. Heyd Nr. 4476.)

-Renner, Arthur, Die Barfüßerkirche („Hintere Kirche") in Eßlingen. Eß-

lingen a. N., Druck und Verlag von F. und W. Mayer, 1925. (Enthält Teil 1

[früher erschienen als Programm] und Teil 2.) Festbuch zum 31. All-

gem. Liederfest des Schwäbischen Sängerbundes in Eßlingen a. N. am 4., 5 .

und 6. Juli 1925. Eßlingen, Druck von Otto Bechtle 1925. Die Firmen

„Did" in Eflingen a. N. Geschichte der Entwicklung aus Anlaß des 50jäh-

rigen Geschäftsjubiläums von Komm.-Rat Paul Frdr. Dick 1875-1925 ...

(Stuttgart, Buch- und Offsetdruck von Stähle u. Friedel) [1925] 4º.

Eybach. Der Christus des früheren Ölbergs von Enbach. BISAV. 37 (1925)

Sp. 55 f.

Federsee. S. Altertümer in Abt. 1.

--

Feuerbach. Adreßbuch der Stadt Feuerbach und Weil im Dorf 1925.

E. Webers Buchdruckerei Feuerbach. (Nur Umschlagtitel. )

Franken. Anieser, Oskar, und Heinz Sausele, Führer zu den landschaftlich

und kunstgeschichtlich bedeutsamsten Stätten in Württembergisch-Franken.

Unter Mitwirkung des Württ. Bundes für Heimatschuß bearbeitet. Mit

Federzeichnungen von G. Schlipf. Herausgegeben vom Hohenlohe-Fränkischen

Verkehrsverband. Schw. Hall, E. Schwend [1925]. S. a. in der Ein-

leitung zu dieser Abteilung, ferner : Altertümer, Politische Geschichte, Kultur-

geschichte, Kunstgeschichte und Wirtschaftsgeschichte je in Abt. 1 ; endlich Wag-

ner, Adam (in Abt. 3).

Freudenstadt. Mauch, Carl, Freudenstadt im Württ. Schwarzwald 740 Me-

ter i. d. Meer, Höhenluftkurort und Wintersportplay. Spaziergänge und

Ausflüge. Freudenstadt, Komm.-Verlag Fiedler (Stuttgart, Druck von

Bruno Dummert (1921). Ströhmfeld, Gustav, Freudenstadt, Höhen- und

Nervenkurort ersten Ranges im württ. Schwarzwald. Freudenstadter Wan-

derbuch. Zeichneriſcher Bildſchmuck von K. Bieſe. Heilbronn, Otto Weber

Verlag 1925. (Gehört zu der Sammlung Beckmannführer.) - S. a. Kunst-

geschichte in Abt. 1.

Friedrichshafen. Baur, Ludwig, Geschichte des kirchlichen Pfründewesens

in der Reichsstadt Buchhorn. Freiburger Diözesanarchiv 53 (N.F. 26) 1925,

G. 145-242.

Fürfeld, OA. Heilbronn. Eine Dorfgerichtsordnung aus dem 16. Jahrhundert

[aus Fürfeld] . Das schwäbische Land, Offizielle Ausstellungszeitung. Stutt-

gart 1925 Nr. 16 S. 7 f.

Gaildorf, Oberamt. Hoffmann, G., Zur ältesten kirchlichen Geschichte des

Bezirkes Gaildorf (Schluß). BWKG. NF. 29 (1925) G. 74-94.

Gaisburg. H. B., Zwei Musensize (Schlößchen in Gaisburg und Serach bei

Eflingen). (Mit Bildern.) Neues Tagblatt (Stuttgart) 1925, Nr. 455, S. 13 .

Geislingen a. St. Lange, (Ök. -Rat), Die Landwirtschaft im Geislinger Be-

zirk in Gegenwart und Zukunft. Denkschrift. Geislingen, Selbstverlag des

Landw. Bezirksvereins 1925. S. a. Helfenstein.

Georgenberg. Rommel, K., Der Georgenberg bei Reutlingen als Wall-

fahrtsort. Mit Bild . SchwM. 1925, Nr. 158 (Beilage Reise und Raſt, S. 1).

Gmünd. Nägele, Anton, Die Heilig-Kreuzkirche in Schwäbisch-Gmünd. Ihre
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Geschichte und ihre Kunstschäße. 3 Tafelbilder und 96 Abb. im Text. Schw.

Gmünd 1925, Verlag des Vereins zur Wiederherstellung der Heilig-Kreuz-

kirche. Fol. Buhmüller, Joseph, Gmünder Heimatkunſt. Schwäb. Heimat-

-
S. a. Kunstgeschichte in Abt. 1.buch 1925, S. 67-74.

Goldberg. S. Altertümer in Abt. 1.

Goldburghausen. S. Altertümer in Abt. 1.

Gomadingen. S. Altertümer in Abt. 1.

Göttelfingen, OA. Freudenstadt. Baum, Hanns, Eine Schwarzwälder Hoch-

zeit vor hundert Jahren. AdSchW. 33 (1925 ) G. 128-130.

Grafened. Sibert, H., Grafeneck. BISAV. 37 (1925) , Sp . 52-54.

Greifenstein. S. Lichtenstein.

Großaspach. S. Weiser, Hans Konrad (in Abt. 3).

Gruibingen. Grieb, Otto, Alte Gruibinger Geschichten. BISAV. 37 (1925 )

Sp . 213 f.

Gundelsheim. Wörner, Erwin, Chronik von Gundelsheim und Horned

nebst Umgebung. Gundelsheim, Albert Maier 1925.

Güterstein b. Urach. Bechler, A., Die Kartause Güterstein bei Urach.

Schwabenspiegel 19 (1925) G. 281 f.

-

Hall, Oberamt. Heimatkunde für Stadt und Oberamt Hall. Herausgegeben

durch das Bezirksschulamt Hall . Hall a. K., E. Schwendsche Buchdruckerei

1925. Spezial-Taschen-Adreßbuch für Handel, Gewerbe und Induſtrie

führender Firmen im Oberamtsbezirk Schwäb. Hall und kurzer Führer durch

Schwäb. Hall und Umgebung. [Dr. v. Schwend in Hall] 1925.

Hall, Stadt. Balluff, Josef, Die Rathausfäle in Schwäb. Hall . 3. Aufl. Mit

2 Bildern. Hall, W. German, Verlag 1925. Zur Geschichte des Haller
―

Büchsenhauses. SchwM. 1925, Nr. 238 S. 5. Bild in Nr. 213, S. 11 (Sonn-

tagsbeilage).

Hegensberg. S. Eßlingen .

Heggbach. Johner, [Moriz ], Heggbacher Silbergeschirr am Ausgang des Mit

telalters. AChrK. 40 (1925) G. 26-28.

Heidenheim, Oberamt. S. Elementarereignisse in Abt. 1.

-

Heidenheim, Stadt. Gäckle, Eugen, Die bauliche Entwicklung der Württem-

bergischen Kattunmanufaktur in Heidenheim. Heydekopf (Beilage z . Heiden-

heimer Grenzboten) Bd . 2 (1925 ) S. 17-22. — Marquard, A., J. M. Voith,

Heidenheim. SchwM. 1925, Nr. 38, S. 13 ff. Ders., Die württembergische

Rattunmanufaktur Heidenheim. Ebenda 1925, Nr. 98, S. 15 f. - Ders., Eine

württembergische Zigarrenfabrik. Gebrüder Schäfer, Heidenheim. Ebenda

1925, Nr. 146, S. 21 f.

Heilbronn. Weller, Erich, Heilbronn und die Revolution von 1848-49.

[Tübinger Diss. ] Bericht des hist. Vereins Heilbronn 15 (1922-25) G. 133

bis 197. Matthes, [Otto], Der Hochaltar der Kilianskirche. Evang. Ge:

meindeblatt für Heilbronn 23 (1925) G. 4—8. Volz, A. G., Kleiner

Führer durch Heilbronn und Umgebung. Im Auftrag des Verkehrsvereins

bearbeitet. 4. Aufl. Heilbronn a. N., Druck von Otto Weber [1925] . -

Rauch, Moriz v ., Der historische Verein Heilbronn von 1875–1925. Bericht

des historischen Vereins Heilbronn 15 (1922–25) G. 198–217. 25 Jahre

Handwerkskammer Heilbronn a. N. 1900-1925. (Vorwort unterzeichnet:

Friedrich Schurr und Karl Frey.) Heilbronn, Drud von Wilh. Pfau [1925].

--
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Süddeutsche Ausstellung Mutter und Kind des deutschen Guttempler-

Ordens. Heilbronn a. N., Jan. 1925. Druck von Otto Weber, Heilbronna. N.

- Rauch, M. v,. Konrad Wimpina als Gläubiger Heilbronns. BWKG. NF.

29 (1925) S.116-120. Ein Heilbronner „Herbſt“. SchwM. 1925, Nr. 465,

G.3 . -

-

S. a. Erer, Familie, und Orth, Familie, in Abt. 3.

Helfenstein, Burg. Nachtrag zu Burg Helfenstein. BISAV. 37 (1925) Sp. 8 .

Herbrechtingen. S. Mergelstetten ; ferner Altertümer in Abt. 1 .

Héricourt (früher württ.) Jeanmaire, Note sur une pièce relative au

siège d'Héricourt en 1636. Mémoires de la société d'émulation de

Montbéliard 47 ( 1924), S. 24―30.

Herrenalb. Müller, Rudolf, Die Klöster Herrenalb und Frauenalb im

Bauernkrieg April 1525. (Mit Bild . ) SchwM. 1925, Nr. 225, Sonntags=

beilage. Seilacher, Karl, Ein Bischofsgrab in der Herrenalber Kirche.

AdSchw. 33 (1925) S. 190 f.; SchwM. 1925 Nr. 383 S. 5. S. a. Johann

D. Udenheim in Abt. 3.

Herrlingen. S. Ulm.

Heuberg. S. in der Einleitung zu dieser Abt.

Hirsau. Zeller, Josef, Drei Provinzialkapitel OSB. in der Kirchenprovinz

Mainz aus den Tagen des Papstes Honorius III . Mit einem Nachtrag über

die Anfänge der Benediktinerkapitel in Deutſchland. Zugleich ein Beitrag

zur Geschichte des Kloſters Hirſau im 13. Jahrhundert. Studien und Mit-

teilungen zur Geschichte des Benediktinerordens 43 (NF. 12) 1925 G. 73-97.

-Luidhardt, Friß, und Paul Mühlbronner, Das St. Aureliusmünster zu

Hirſau nach den Ausgrabungen im Januar 1925. Mit Bild und Grund-

riß. AdSchw. 33 (1925), G. 137-140, S. 160. Heinzmann (Dr.), Das

Kloster Hirſau im Mittelalter. StAnz. 1925, Beilage Aus Zeit und Welt,

G. 45-50.

Hochmöffingen. Flurnamen in Württemberg. Ihre Sammlung und Deu-

tung. Heft 1. Die Flurnamen der Dorfmarkung Hochmöffingen OA. Obern-

dorf. Von [Aug.] Narr. (Sonderdruck a. d . Heimatblättern vom oberen

Neckar. Herausgegeben von F. X. Singer 1925. ) Druck von Robert Gutöhr-

lein, Oberndorf a . N. Narr, [Aug.], Volksglaube und Gebräuche in der

Zeit der zwölf hl. Nächte, die in Hochmöſſingen üblich und sich zum Teil bis

heute noch erhalten haben . Heimatblätter vom oberen Neckar, Heft 8/9

(1925) G. 88 f.

-

Hohenberg (ehem. Grafschaft) . S. Rottweil.

Hohenheim. Die Gutswirtschaft der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohen.

heim. (Verf.: [Adolf] Münzinger.) Stuttgart, Greiner u . Pfeiffer (1925).

8° quer. Mack, K., Einiges von der Hohenheimer Erdbebenwarte. SchwM.

1925 Nr. 406 S. 5; Nr. 417 S. 9. S. a. Wirtschaftsgeschichte in Abt. 1 .

Hohenlohe. Mattes, [Wilhelm], Hohenloher Neckereien. Schwäbische Heimat

20 (1925) G. 42-44. S. a. Kunstgeschichte und Wirtschaftsgeschichte in

Abt. 1.

Hohenmemmingen. Bührlen, [Emil ], Aus Hohenmemmingen. Heydekopf

(Beilage z . Heidenheimer Grenzboten) Bd . 2 (1925) G. 29-31.

Hohenstaufen. Burg Hohenstaufen. BISAV. 37 (1925) Sp . 33-38 .

Hohentwiel. Rauscher, [Julius], Die Zerstörung des Hohentwiel. Tutt>

linger Heimatblätter Heft 4 (1925) G. 33-35.
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Horned. S. Gundelsheim.

Jagsttal. Hermann, Karl, Von einstiger Pracht und Herrlichkeit im unteren

Jagsttal. Stuttgarter Neues Tagblatt 1925 Nr. 503 S. 13.

Jpf. S. Altertümer in Abt. 1.

Isny. Löffler], K[arl ], Die Bibliothek der evang. Nikolauskirche in Jsny.

BesBStAnz. 1925 G. 73-76.

Kirchheim u. T. Mayer, Karl, Das Kirchheimer Heimatmuſeum. BISAV. 37

(1925) Sp . 209-213.

Kleintomburg. S. Comburg.

Kniebis. Eimer, Manfred, zu Kniebis auf dem Walde. Geschichtliche Zu-

sammenfassungen. Mit 13 Abb. und 5 Kartenbeilagen. Karlsruhe (Baden)

Südwestdeutsche Verlagsgesellschaft 1925.

Komburg. S. Comburg.

Köngen. S. Plochingen.

-

Königsbronn. Süskind , Hermann, Geſchichte des Kloſters Königsbronn zur

Zeit des Restitutionsedikts . Heydekopf (Beilage z. Heidenheimer Grenz-

boten) Bd. 2 (1925) G. 38-40, 43 f., 53-55, 59-62, 67-70, 75-77, 82-85.

(Abdruck der Programmabhandlung v. J. 1906.) — Pfeffer, A., Eine Eiſen.

schmelze der Schwäb. Alb vom Jahre 1784. [Königsbronn. ] BISAB. 37

(1925) Sp. 169 f. Die Königsbronner Eiſenſchmelze im Jahre 1784. Eine

Reiseschilderung vor 150 Jahren. Heydekopf (Beilage z. Heidenheimer Grenz

boten) Bd. 2 (1925) G. 78–80 .

-

Korntal. Daur, Joh., Aus Korntals Vergangenheit. Verlag der Brüderge-

meinde Korntal 1925. Druck von J. F. Steinkopf in Stuttgart. — Weg.

weiser von Korntal. Nr. 2. 1925. Korntal, Verlag der Brüdergemeinde

Korntal. Aus der Jugendzeit in Korntals Schule und Heim. Jahrg. 12

(1924) Nr. 3 ; 13 (1925) Nr. 1-4. Stuttgart, Drud von J. F. Steinkopf.

Kusterdingen. Kusterdingen und seine Kleinode. Reutlinger Jahrbuch 1925

G. 44 f.

Langenargen. Scheffelt, E., Das Institut für Seenforschung und Seen-

bewirtschaftung in Langenargen am Bodensee. Westdeutsche Monatshefte

f. d. Geistes- und Wirtschaftsleben 1 (1925) S. 205–213.

- ·

Langenau. Storz, [Otto] , Aus der Geschichte von Langenau . Ulmiſche Blät-

ter 1 (1924/25) G. 7 f., 23 f., 31 f., 38 f. Ders., Geschichte des Schulwesens

in Langenau. Ulmische Blätter 1 (1924/25) G. 95 und 101. Koch, K. A.,

Die ehemalige Stadtbefestigung von Langenau. Ulmische Blätter 1 (1924/25)

G. 85f.

Laupheim. Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Oberamtsſtadt und die

Bezirksgemeinden Laupheim (Württ.) 1925. Auf Grund amtl. Erhebungen

herausgegeben von Rupert Lang, Verlag Monachia, München.

Lauterburg. John, H[ermann], Die Lauterburg auf dem Aalbuch. Der

Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung) 1925 Nr. 3, S. 1—3; Nr. 4,

G. 1-4.

Lautlingen. S. Altertümer in Abt. 1.

Lehr. Weser, [Rudolf], Das Kirchlein zu Lehr, OA. Ulm. AChrK. 40 (1925)

S. 11-15. Ulmische Blätter 1 (1924/25) G.66-68.

Franzosen in Lehr im Jahr 1805. Ulmische Blätter 1 (1924/25) S. 68-70.

-
Holder, G., Die
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Lichtenstein. Koch, K. A., Der alte Lichtenstein und Greifenstein. BISAV. 37

(1925) Sp . 87-89.

Liebersbronn. S. Eßlingen.

Ludwigsburg. Belschner, C., Führer durch Ludwigsburg und ſein Schloß.

Mit vielen Bildern im Text. 5. verbesserte Auflage. Im Auftrag der

Stadt Ludwigsburg herausgegeben vom Verkehrsverein. 1925. Druck von

Ungeheuer und Ulmer in Ludwigsburg. Müller, Karl Otto, Das württ.

Staatsfilialarchiv in Ludwigsburg. (Geschichte und Organisation.) Archiva-

lische Zeitschrift Bd . 35 (3. F. Bd. 2) 1925, S. 61—110.

schichte in Abt. 1.

Luft nau. S. Unterrichtswesen in Abt. 1.

-

Mainhardter Wald. S. Kulturgeschichte in Abt. 1 .

S. a. Kunstge=

Marbach a. N. (Güntter, Otto), Das Schiller-Nationalmuseum in Marbach.

Mit 60 Abbildungen. Stuttgart, Buchdruckerei zu Gutenberg, Carl Grü-

ninger, Nachf. Ernst Klett. 1925.

Markelsheim. Seifriz, Konrad, Ortsgeschichte der ehemaligen Deutsch-

ordensgemeinde Markelsheim a. T. (Markelsheim), Selbstverlag des Verf.,

Thomm'sche Buchdruckerei, Mergentheim (Komm.-Verlag: Hans Kling, Mer-

gentheim) (1924). (Umschlagtitel : Markelsheim wie es war und ist.)

Maulbronn. Lang, [Guſtav], Neuer Führer durch das Kloſter Maulbronn.

Maulbronn, Druck und Verlag von Robert Mayer (1925). Ehrler, Hans

Heinrich, Kloster Maulbronn. Mit 16 Steindrucken von Adolf Hildenbrand.

Landschlacht (Bodensee) Verlag Dr. Karl Hoenn. 1925. - Festschrift

zur Feier der 40. Wiederkehr des Eintritts der Seminarpromotion 1885/87

in Maulbronn. Maulbronn, Buchdruckerei Robert Mayer. (1925.)

Mergelstetten. Marquard, A., Firma Gebr. Zoeppriz. Ein Gang durch

die Wollwarenfabriken Mergelstetten, Neubolheim und Herbrechtingen .

SchwM. 1925, Nr. 38, S. 15f.

Mergentheim. Bad Mergentheim. Ein Führer durch Geschichte, Kunst und

Aufbau von Stadt und Bad. Unter Mitarbeit von Georg Wagner, Wil-

helm Hommel, Hermann Haug, Georg Müller herausgegeben von E. Eger.

Mit 75 Bildern. Bad Mergentheim, Hans Kling. (1925. ) - Lehner, Paul,

Das Bad Mergentheim. (Geschichte, Bedeutung und wirtschaftl . Entwic

lung.) Würzburger Diff. von 1924. Maschinenſchrift.

Mettingen. S. Eflingen.

Mömpelgard (früher württ. ). Joachim, J., Montbéliard au milieu du

XVII e siècle. Mémoires de la société d'émulation de Montbéliard 47

(1924), S. 9-16.

Möttlingen. L[aible] , W[ilhelm], Was hat man von Stanger in Mött-

lingen zu halten? Allg. ev. luth. Kirchenzeitung 58 (1925) Sp . 111-113,

129 f., 141-144. Mahr, Gustav, Möttlingen und Verwandtes. Die

Christliche Welt 39 (1925) Sp. 207-219.

Munderkingen. Selig, Th., St. Martin [-Kaplanei] in Munderkingen. Ein

Kampf ums Kirchengut. Der Donaubote (Munderkingen) 1923, Nr. 58–63.

Bicheler, [Dominikus], Schwedenkrieg im Donaugebiet, besonders um

Munderkingen. Vereinsbote 57 (1922), Beilage zu Monat Juli S. 7 f. und

Monat Oktober S. 2-5.

Müned, Burg. Burg Müneck bei Breitenholz. BISAV. 37 (1925) Sp . 19 f.
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Münsingen, Oberamt. Reyhing, Hans, Albheimat. Ein Buch von der Mün

finger Alb. (3. Aufl. ) Stuttgart, Verlag Silberburg. 1925. (1—3. Aufl.

find gleichlautend und im gleichen Jahr erschienen.)

Münsingen, Stadt. S. Recht und Verwaltung in Abt. 1.

Münster a.N. L., Münster einst und jeßt. SchwM. 1925, Nr. 373, S. 5.

Murr - Gebiet. S. Altertümer und Wirtſchaftsgeschichte, je in Abt. 1 .

Murrhardt. Das Murrhardter Buch, zugleich Geschäfts- und Adreßbuch

für Murrhardt und Umgebung. Herausgegeben nach dem Stande vom

1. August 1925 von [Karl ] Blum. Mit 31 Bildern und 1 Karte von Murr-

hardt und Umgebung. Druck der Buchdruckerei G. Knapp u. Cie., Pfullingen.

Murrhardter Wald. S. Kulturgeschichte in Abt. 1.

Nagold, Oberamt. Nagolder Heimatbuch. Unter Mitarbeit von Karl Bach,

Georg Dieterle, Martin Gös, Gotthold Knödler, Oskar Paret u. a. heraus-

gegeben von Georg Wagner. Öhringen, Hohenlohesche Buchhandlung Ferd.

Rau (1925).

Nagold, Stadt. Das Haus der Gebrüder Maisch in

SchwM. 1925, Nr. 485, Beilage „Reise und Raſt“.

Abt. 1.

Nagold. Mit Bild.

S. a. Altertümer in

Neckarsulm. Neckarsulm. [Führer.] Druck und Verlag der Unterländer

Volkszeitung Neckarsulm (1925).

Neresheim, Oberamt. Schmid, [Rudolf] , Die geschichtliche Entwicklung des

Oberamts Neresheim. Der Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung)

1925 Nr. 5 S. 3 f.

Neresheim, Kloster. Auer, A., Neresheim [Bericht über das Jahr 1925] .

Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und ſeiner

Zweige 43 (NF. 12) 1925, S. 280 f.

Neubolheim. S. Mergelstetten.

Neubronn, OA. Aalen. Kammerer, J., Bilder aus der Rechts- und Wirt-

schaftsgeschichte eines ritterschaftlichen Dorfes (Neubronn). Vortrag. (Schluß. )

Der Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung) 1925, Nr. 1, 6.1–4.

Freudenberger, G. A., Allerlei Dorfärzte (entnommen aus einem Manuskript

„Bei den alten Bauern von Neubronn“). Der Spion von Aalen (Beilage

zur Kocherzeitung) 1925 Nr. 12 6.1-4.

Neuenbürg, Oberamt. Adreß- und Geſchäfts-Handbuch für den Oberamts-

bezirk Neuenbürg. 1925. Auf Grund amtl. Materials bearbeitet und her-

ausgegeben von der C. Meeh'schen Buchdruckerei, Inh. D. Strom, Neuen

bürg a. Enz.

Neuenbürg, Stadt. Neuenbürg. [Fremdenführer.] (Druck und Verlag der

C. Meeh'schen Buchdruckerei, Inh. D. Strom, Neuenbürg a. E. 1925.)

Neufra bei Rottweil. Rohr, [ J. ] , Die Kirchenerweiterung in Neufra bei Rott-

weil. AChrK. 40 (1925) S. 24 f.

Neuhausen, OA. Tuttlingen. Lang, Walter, Laut- und Flegionslehre der

Mundart von Neuhausen ob Eck und Umgebung. Tübinger Diſſ. von 1925.

In Maschinenschrift.

Nürtingen, Oberamt. Köllreuter, E., Nürtinger Oberamtslexikon . Bezirks-

Adreßbuch für die Städte Nürtingen, Neuffen, Größingen und 27 Land-

gemeinden. Auf Grund amtl. Erhebungen. Mezingen, Verlag von G. Köll .

reuter. 1925.
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Oberbalzheim. S. Balzheim.

Obereßlingen. S. Eßlingen, ferner Altertümer in Abt. 1.

Oberlenningen. May, Bruno, Oberlenningen. Industrie- und Wohnge-

bäude der Papierfabrik Scheufelen. Die Kunst, Monatshefte für freie und

angewandte Kunst. Bd. 52. Angewandte Kunst (Der dekorativen Kunſt

28. Jahrg.) 1925, .1-17.

Oberndorf, Oberamt. Schwarzwaldbuch. Ein Volksbuch für Heimatkunde

und Heimatpflege (zunächſt) in Stadt und Bezirk Oberndorf. Mit vielen

Originalbildern. 3. Teil. 1925. Herausgegeben von F. X. Singer. Selbst-

verlag des Herausgebers. (Druck von Rob. Gutöhrlein in Oberndorf a. N.

1925.) Weitere Sühnekreuze im Bezirk Oberndorf. Schwarzwaldbuch, her-

ausgegeben von F. X. Singer, Teil 3 (1925) S. 45-48. (Vgl. Schwarzwald-

buch, Teil 1. 1918.) - Zum Gedächtnis unserer Helden aus dem Bezirk
-

Oberndorf... im Weltkrieg ... Ebenda S. 93–111 .

Oberndorf a. N., Stadt. Müller, Karl Otto, Zur Geschichte des „Frauen-

klosters im Tal" zu Oberndorf. Schwarzwaldbuch, herausgegeben von F. X.

Singer. Teil 3 (1925) S. 70–77. Pfeffer, A., Das Siechenhaus in Obern-

dorf. Ebenda S. 65—69. Erste Beschreibung der (Kgl. ) Gewehrfabrik zu

Oberndorf. (Aus württ. Jahrbücher f. vaterländ. Geſchichte ... 1822. ) Ebenda

G. 135-140.

―

-

Oberschwaben. S. Politische Geschichte und Kunstgeschichte, je in Abt. 1;

ferner Mayr, Familie, in Abt. 3.

Offenhausen. Vollmer, E., Offenhausen und seine Vergangenheit. Reut-

linger Jahrbuch 1925 G. 18-21 .

Ohmenhausen. H. H., Gebräuche und Sagen in Ohmenhausen. Reutlinger

Jahrbuch 1925 S. 41 f.

Onst mettingen. Keinath, Walther, Laut- und Flegionslehre der Mundart

von Onſtmettingen und Umgebung. Tübinger Diss. von 1923 [1924] . In

Maschinenschrift.

Öttingen (früh. Grafschaft, jezt teilw. württ.). Grupp, Georg, Aus der Ge-

schichte der Grafschaft Öttingen. Rieser Heimatbuch [Bd. 1 ] 1922, S. 154

bis 177.

Peterzell. Gmelin, Albert, Zur Geschichte von Peterzell und Römlinsdorf

bis zum Dreißigjährigen Krieg. Schwarzwaldbuch, herausgegeben von

F. X. Singer. Teil 3 (1925) S. 59-61 .

Pfauhausen. S. Plochingen.

Plochingen. Adreßbuch Plochingen. Verzeichnis der Handels- und Gewerbe-

treibenden von Altbach, Deizisau, Köngen, Pfauhausen, Steinbach, Unter-

boihingen, Wendlingen. 1. Ausgabe. 1925. Bearbeitet durch [Christian]

Olpp. Stuttgart, Oskar Seidel (1925) .

Rammingen. S. Ulm.

Ravensburg, Oberamt. S. Bodenseegebiet.

Ravensburg, Stadt. Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Städte

Ravensburg und Weingarten. 1925. Auf Grund amtl. Erhebungen heraus-

gegeben und verlegt von Rupert Lang, Zeitungs ... Verlag München.

Hafner, [Otto], Der neue Fugelsche Kreuzweg in der Liebfrauenkirche zu

Ravensburg. AChrK. 40 (1925 ) G. 47-49. B., Zur Geschichte der Schule
--
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in Ravensburg im 16. Jahrhundert. [Joh. Holtheuser von Hildburghausen,

Schulmeister in Ravensburg.] SchwM. 1925 Nr. 98 S. 5.

Remstal. S. Schorndorf.

Reute, OA. Waldsee. Bilder aus dem Leben der sel. Guten Betha. Nach den

Gemälden in der Kirche zu Reute. Mit Erläuterungen und Gebeten.

Rottenburg a. N., Bader (1925).

―

Reutlingen, Oberamt. Reutlinger Jahrbuch. 1925. Druck von Reutlinger

Generalanzeiger örtel u. Spörer, Reutlingen. (Enthält verschiedene Aufsäte

über Reutl. Oberamt und Stadt.)

Reutlingen, Stadt. Adreßbuch der Stadt Reutlingen mit dem Vorort

Bezingen. Herausgegeben von der Stadtgemeinde Reutlingen f. d . Jahr

1925. Reutlingen, Verlag Eugen Hußler (1925). Reutlingen. Her

ausgegeben vom Stadtschultheißenamt Reutlingen ... Bearbeitet von

P. Brod. Berlin -Halensee, Deutscher Architektur- und Induſtrieverlag 1925.

4°. (Gehört zu: Deutschlands Städtebau.) (Enth. u. a.: Reutlingen im Licht

der Geschichte, von Franz Votteler, Reutlingen und die Reformation, von

Otto Stahl, Im Weichbild der Stadt Reutlingen, von E. Fiechter.)

Gloning, Paul, Eine schwäbische Reichsstadt vor 125 Jahren. Schwaben-

spiegel 19 (1925) S. 133 f. Maier, Alwin, Beiträge zur Geschichte der Re

volution von 1848/49 in Württ. Reutlingen und die Revolution von

1848/49. Tübinger Diss. [von 1925] . In Maschinenſchrift. — 25 Jahre

Handwerkskammer Reutlingen. Reutlingen, Druck von Örtel u . Spörer

[1925]. Geschäftsbericht der Handwerkskammer Reutlingen. Vom 1. Ja

nuar 1914 bis 31. Dezember 1924. Reutlingen, Selbſtverlag der Handwerks-

fammer. 1925. Kläger, [Georg], Vom Seminar Reutlingen (1868–82).

StAnz. 1925, Beilage Aus Zeit und Welt S. 89-90. R. L., Zum 70jäh

―

-

-

rigen Bestehen des Technikums in Reutlingen. SchwM. 1925, Nr. 382, S. 5 ;

Nr. 384, S. 5. G. M. Eisenlohr, Reutlingen. 1852-1925. [Festschrift.]

(Druck von Greiner u. Pfeiffer in Stuttgart.) [1925.] 4 ° quer. Der

"Auselige" Montag in Reutlingen. SchwM. 1925 Nr. 328 S. 6 f. — L., Drei

"gute" alte Reutlinger. SchwM. 1925 Nr. 133 S. 3 (Frauenzeitung). (Ge-

meint sind drei Gebädarten.)

Riedlingen, Oberamt. S. Kirchengeschichte in Abt. 1 (Selig).

Riedlingen, Stadt. Selig, Th., Riedlinger Künstler in der 1. Hälfte des

17. Jahrhunderts. Riedlinger Zeitung 1925, Nr. 99. Festschrift zum land-

wirtschaftlichen Bezirksfest in Riedlingen, September 1925. Riedlingen,

Druck und Verlag der Ulrichſchen Buchdruckerei (1925) . (Enthält Auffäße

über die Stadt Riedlingen, die dortige Landwirtschaftsschule, den Bussen

und den landwirtschaft. Bezirksverein Riedlingen.)

Ries. Ziege, Friß, Die wirtschaftliche Lage der Landwirtſchaft im Ries und die

Geldentwertung. Franks. Diss. von 1923 [1924] . In Maschinenſchrift. —

S. a. Altertümer in Abt. 1.

Römlinsdorf. S. Peterzell.

Rosenstein, OA. Cannstatt. Felger, Frdr., Die Weltkriegsbücherei auf Schloß

Rosenstein. Minerva-Zeitschrift 1 (1925) S. 170–173 . — Wille, Hermann,

Das Maurenschlößchen am Neckar. Ein Besuch in der Wilhelma. SchwM.

1925, Nr. 134 6.6.

Rosenstein bei Heubach. S. Altertümer in Abt. 1 .
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Rottenburg. Die Spitgräben bei der Rottenburger Theodorichskapelle.

SchwM. 1925, Nr. 609 S. 5. Rohr, J., Zur Kunstgeschichte der St. Moriz-

kirche in Rottenburg-Ehingen auf Grund der Weitenauerischen Chronik.

AChrK. 40 (1925) G. 2-11.

Rottweil. Adreßbuch der Stadt Rottweil. 1925. Nach amtl. Erhebungen

zusammengestellt. Herausgegeben von den drei Rottweiler Buchdruckereien

Heinrich Eller, W. Rothschild Buchdr., Schwarzwälder Volksfreund. (Vor-

aus geht ein beschreibender und geschichtlicher Teil mit Pag. 1–56 m. d. T.:

Höhenort Rottweil a. N. Solbad 600 m. ü . M., gezeichnet von A. Braun,

beschrieben von E[ugen] Fischer. 1926.) Speh, Johannes, Beiträge zur

Reformationsgeſchichte des oberen Neckargebiets : Rottweil und Hohenberg.

Tüb. Diſſ. 1925. In Maſchinenſchrift. Mack, Eugen, Reichsstadt Rottweil

am Ende des 18. Jahrhunderts. Rottweil a . N. 1925. Druck vom „Schwarz-

wälder Volksfreund“, Rottweil a. N. Hofer, Joh. B. von, Rottweils wirt-

schaftliche Lage 1793. Denkschrift an den Schwäbischen Kreis. Mitgeteilt

von Eugen Mack. Rottweil a. N. 1925. (Druck von der C. Liebelschen Buch-

druckerei, Waldsee.) Klein, H., Die Prediger-Kirche in Rottweil . Enth.

in Fiſcher, Eugen, Höhenort Rottweil a. N. Solbad. 1926. S. 37–45, vorgeb.

bei Adreßbuch der Stadt Rottweil. 1925. S. Altertümer in Abt. 1; ferner

Wannenmacher, Jos., (in Abt. 3).

Rüdern. S. Eßlingen.

-

Sankt Johann. Sibert, H., St. Johann. BISAV . 37 (1925) Sp. 1–4.

Schiltach (früher württ.) . Beil, Otto, Schiltach auf Vorposten. Schwarzwald-

buch, herausgegeben von F. X. Singer. Teil 3 (1925) G. 80-92 .

Schorndorf. Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Oberamtsstädte Schorn-

dorf-Welzheim. 1925. Auf Grund amtl. Erhebungen. München, Mon-

achia. — Raible, [ Jakob] , Schorndorf und der Weinbau im Remstal. SchwM.

1925, Nr. 508 G. 7.

Schramberg. Schramberger Herrſchaftskonflikte vergangener Jahrhunderte.

Schwarzwaldbuch. Herausgegeben von F. X. Singer. Teil 3 (1925) G. 78

bis 80. Sauter, J., Aus der Zimmerischen Chronik [Über Schramberg].

AdSchw. 33 (1925) G. 153-157. Schwarz, [Wilhelm], Von Schrambergs

baulicher Entwicklung. Heimatblätter vom oberen Neckar. Heft 17 (1925)

G. 216-221. Denkschrift zum 50jährigen Bestehen der Hamburg-Amerika-

nischen Uhrenfabrik in Schramberg (Württ.). (Stuttgart, Druck von Stähle

u. Friedel.) 1925. 4º. Jubiläum der Hamburg-Amerikanischen Uhren-

fabrik in Schramberg. SchwM. 1925, Nr. 593, Beilage Schwabens In.

dustrie".

Schussenrie d. Groß, [Rob.] , Geschichte der Staatl. Heilanstalt Schussenried.

1875-1925. Zur Feier des 50jährigen Bestehens der Anstalt. Druckerei der

Heilanstalt Schuſſenried (1925) . S. a. Waldsee.

Schwarzwald. Der Schwarzwald, das deutsche Bergland am Oberrhein.

175 der schönsten Landſchaftsbilder in Tiefdruck. Mit Text von Hermann

Schwarzweber. Stuttgart, Berlin ..., Union [1925] . (Gehört zu : Deutsche

Lande in Bild und Wort.) Mit dem Auto durch den Schwarzwald. (Von

-

"

C. F. Göt.) Mit 42 Federzeichnungen von Karl und Gerth Bieſe. Freuden-

stadt, Druck und Verlag von Oskar Kaupert (1925). — S. a. Altertümer und

Wirtschaftsgeschichte, je in Abt. 1.
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Schwenningen a. N. Reiß, Auguſt, Von des Neckars Quelle. Ein Heimat-

buch von Schwenningen. Mit 34 Bildern. 2. Auflage. Selbstverlag des Ver-

faſſers. Stuttgart, Druck der Deutſchen Verlagsanſtalt. 1925. — Adreß- und

Geschäfts-Handbuch der Stadtgemeinde Schwenningen a. N. 1924/25. Her

ausgegeben vom Sentus-Verlag Stuttgart.

Seitingen. Pfeffer, Albert, Das Euſtaſiuskirchlein bei Seitingen. Ein Bei-

trag zur Kunstgeſchichte und Volkskunde der Baar. Tuttlinger Heimatblätter.

Heft 4 (1925) G. 26-32.

Serach. S. Gaisburg.

Sindelfingen. S. Politische Geschichte in Abt. 1.

Söflingen. S. Ulm.

Stammheim OA. Calw. Die 3 Kreuze bei Stammheim OA. Calw. AdSchB.

33 (1925) G. 191 f.

Steinbach bei Hall. S. Comburg.

-

Steinbach b. Plochingen. S. Plochingen.

Stuttgart. Stuttgart. Das Buch der Stadt. Herausgeber Friz Elsas. 1925 .

Stuttgart, Julius Frank, Sentus-Verlag. 4. Gerster, Matthäus, und

Emil Kaim, Ein Führer durch Stuttgart. Der 64. Generalversammlung der

Katholiken Deutschlands in Stuttgart dargeboten vom Lokalkomitee . Stutt

gart, Schwabenverlag Aktiengesellschaft. 1925. (Umschlag-Titel : Offizieller

Katholikentagführer für Stuttgart ...) Mehring, Gebhard, Der Stuten-

garten. Süddeutsche Zeitung. 1925. Unterhaltungsblatt Aus Welt und

Leben". Nr. 56, 4. Februar. Schneider, Eugen, Die geschichtliche und

kulturelle Entwicklung der Stadt. Das Schwäbische Land. Offizielle Aus

stellungszeitung 1925 N. 8 S. 2-6. Ehrenbuch der Gefallenen Stuttgarts

1914-1918. Im Auftrag der Stadtgemeinde herausgegeben vom Wohl.

fahrtsamt Stuttgart. 1925. (Druck der Tagblatt-Buchdruckerei in Stuttgart.)

-

-

"

Weißer, Rudolf, Der Stuttgarter Waisenhaus-Untergrund. Mit einer

Skizze. Stuttgart, Januar 1925. (Zuſammenſtellung von Zeitungsartikeln.) —

Vom alten Schloß. (Eine Beschreibung aus dem 16. Jahrhundert.) StAnz.

1925, Beilage Aus Zeit und Welt, S. 109-111. (Auszug aus Heyd Nr. 972. )

Mayer, Martin, Der alte Bahnhof in Stuttgart. Ein Rückblick. Schwäb.

Heimatbuch 1925, 87-90 . Hoppe, D. F., Bahnhofwirtschaft und Turm-O.

Restaurant Hauptbahnhof Stuttgart. (Eugen Bürkle). Eine Schilderung.

[Druck v. Belser in Stuttgart. ] 1925. Villa Berg. Stadtpark und Städ-

tische Gemäldesammlung. Stuttgart, Druck von A. Bonz Erben (1925).

Schlenker, G., Ein alter Garten in Stuttgart (Reihlen, Jägerstr. 54). StAnz.

1925. Beilage Aus Zeit und Welt S. 54-56. - R. L., Ein vergessener Gast-

hof (Gasthof zum Wildenmann, Marktstr. 13). SchwM. 1925 Nr. 446 S. 5.

E. D., Der Petersburger Hof. SchwM. 1925 Nr. 358 S. 5 f. R. L., Altes

von der Stuttgarter Königstraße. SchwM. 1925 Nr. 401 S. 5. R. L.,

Altes von der Stuttgarter Lindenstraße. SchwM. 1925 Nr. 417 S. 9.

M., Stuttgarter Straßennamen. Württ. Lehrerzeitung 85 (1925) G. 301-303.

-Schweizerbarth-Roth, Elise Melitta von, Erinnerungen einer alten Stutt

garterin. 1. und 2. Auflage. Stuttgart, Adolf Bonz u. Co. 1925. v. Carls

hausen (Oberstleutnant), Liebe Erinnerungen eines Stuttgarters. (Stamm.

tischgesellschaft Albert Schäffle, Hauptmann Mohl (Österreicher), Eduard

Paulus, Karl Lemcke, Karl Weitbrecht, Treidler, Conz, P. F. Peters.)

-
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Stuttgart (Fortſekung).

―

-

-

-

-

-

-

Kapeller, Ludwig, Eindrücke

Baudissin, Graf
-

―

―

-

SchwM. 1925 Nr. 329, Sonntagsbeilage.

eines Berliners in Stuttgart. SchwM. 1925 Nr. 462 S. 5 f.

K. D., Stutgarter Erinnerungen eines Schülers von J. G. v. Müller, aus den

Jahren 1805-1812 [Karl Barth] . SchwM. 1925 Nr. 471 6.5 f. Speier,

Karl, Eine Stuttgarter Duellaffäre aus dem Jahre 1799. SchwM. 1925 Nr. 508

E. 6. Lörcher, Ulrich, Napoleon III. in Stuttgart. Nach Berichten dar-

gestellt. StAnz. 1925. Beilage Aus Zeit und Welt S. 122-124. Derſ., Na-

poleon I. in Stuttgart. Ebenda S. 126-128. Reichspräsident v. Hinden-

burg in Stuttgart. SchwM. Nr. 527 S. 1 f.; Nr. 528 S. 5 f. (mit 4 Bildern) ;

Nr. 529 S. 5. Marquart, A., Zur Urgeschichte des Stuttgarter Schul-

wesens. Württ. Lehrerzeitung 85 (1925) G. 401 f. - Stuttgarter Wirtschafts-

berichte. Mitteilungen des Statiſtiſchen Amts der Stadt Stuttgart. Heraus-

gegeben von [Karl Göser] . Jahrg. 1 1925. Komm.-Verlag und Druck von

Stähle u. Friedel in Stuttgart. Die Wasserversorgung der Stadt Stutt-

gart. SchwM. 1925 Nr. 396 S. 5 f. Die Wasserversorgung der Stadt

Stuttgart nach dem Stand vom Jahre 1925. Herausgegeben vom Städtischen

Wasserwerk. Stuttgart. [Druck v. Holoch und Diez, Stuttgart. 1925.]

Strebel, Ernst Val., Die landwirtſchaftlichen Betriebe der Stadt Stuttgart.

1925. Im Benehmen mit [Gottfried ] Klein bearbeitet. Ludwigsburg,

Druck von Ungeheuer u. Ulmer. Kramer, Friedrich, Beitrag zur Atiologie

der Stuttgarter Hundeseuche . Leipziger Diff. von 1924. Maschinenschrift.

Auszug: Luďka bei Leipzig, 1923 (Berger). Das Glockenspiel auf dem

Rathausturm . SchwM. 1925 Nr. 592 S. 5 f; Nr. 594 S. 5. Führer durch

die Naturalienſammlung zu Stuttgart. II. Die zoologische Sammlung. Von

M. Rauther. Stuttgart. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung (Er-

win Nägele) 1925. Landesgewerbemuseum. Bericht über die Jahre

1916-1921 . Stuttgart. (Druck von Carl Grüninger, Nachf. Ernst Klett.)

[ 1925. ] Dass. über die Jahre 1922-1924. Ebenda [1925] . Das Stutt-

garter Kriminalmuseum. SchwM. 1925 Nr. 564 S. 5. Zur Einweihung

vom „Haus des Deutschtums" in Stuttgart. SchwM. 1925 Nr. 231 (Sonder-

beilage) . Handbuch Stuttgarter Börsenwerte mit Effekten- und Dollar-

Kurstabellen. 3. Ausg. Mai 1925. (Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer.) Kurs-

schwankungen und Gold-Umstellungen an der Stuttgarter Börſe 1924. Her-

ausgegeben von der Diskontogesellschaft, Filiale Stuttgart (vorm. Stahl

u. Federer A.-G.). Druck der Hoffmannschen Buchdruckerei, Stuttgart [1925] .

-Schnell, Friedrich, Das Stuttgarter bürgerliche Wohnhaus in seiner Ent-

wicklung von 1500-1740. Stuttgarter Diſſ. von 1924. In Maſchinenſchrift.

- Agrikola, Die Verkehrsverhältnisse Stuttgarts in der Zopfzeit. StAnz.

1925, Beilage Aus Zeit und Welt S. 129 f. Otto, Paul, Der Weg zur

Baulandumlegung in Württemberg. Städtebaulich-baupolizeiliche Abhand-

lung unter besonderer Berücksichtigung der Stuttgarter Verhältnisse. Stutt-

garter Diss. von 1924. In Maſchinenſchrift. - Verzeichnis der Behörden,

Mitglieder und Vereine der israelit. Gemeinde Stuttgart sowie der israelit.

Gemeinden Cannstatt, Eßlingen, Göppingen, Heilbronn, Ludwigsburg und

Ulm. Herausgegeben von M. Meyer. Jahrg. 12 (1923) . Druck von Weil u. Dahl,

Tübinger Chronik, Tübingen. Osterberg, Max, Festschrift zum 50jährigen

Jubiläum des israelitischen Männervereins für Krankenpflege und Leichen-

-

-

―
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Stuttgart (Fortsetzung).

.1925.Stuttgartאשידקארבחbeftattung

-

---

-

-

-

Im Auftrag des Ausschusses

verfaßt. (Druck der Kunſtanſtalt U. Levi in Stuttgart.) Festschrift zum

50jährigen Jubiläum des Militärvereins Stuttgart „König Wilhelm II.“.

1875-1925. D.D., Dr. u. J. [1925. ] 50 Jahre Evangeliſcher Arbeiter-

verein Stuttgart. SchwM. 1925 Nr. 203, S. 9. H. B., Hanns Sindel-

finger. Zum 425. [so ! ] Bestehen der Stuttgarter Schüßengilde. SchwM. 1925

Nr. 304 S. 5. Gerhardt, Felix, 25 Jahre Handwerkskammer Stuttgart

1900-1925. Festschrift im Auftrag des Vorstandes verfaßt. (Stuttgart, Drud

von W. Heppeler. 1925.) (Supp, H.,) Festschrift zur Feier des 50jährigen

Bestehens des Kaufmännischen Vereins E. V. [Druck von Jung u. Brecht

in Stuttgart. ] (1925.) Ströhmfeld, Gustav, Geschichte des Albvereins.

Männerchors Stuttgart 1900-1925. Festbuch zur Feier ſeines 25jährigen

Bestehens am 31.Oktober 1925. Mit Bildern. Stuttgart. Komm.-Verlag

Albert Müller. 1925. - Die Geschichte des Stuttgarter Liederkranzes . Unter

Zugrundelegung der Erinnerungen von Otto Elben vom Jahre 1824 bis

zum Jahre 1894. Ergänzt und fortgeführt bis zum Jahre 1923 auf Grund

der Protokolle und Jahresberichte aus dieser Zeit von D. Schairer. Zur

Jahrhundertfeier. Herausgegeben vom Stuttgarter Liederkranz im Früh

jahr 1924. (Druck von Wilhelm Heppeler in Stuttgart.) Umschlagtitel :

Hundert Jahre Stuttgarter Liederkranz Mai 1824–1924. Der Spar- und

Konsumverein Stuttgart im 60. Jahre seines Bestehens. 1864-1924. Stutt

gart, Druck der Schwäbischen Tagwacht G. m. b. H. 1925. Ein halbes Jahr-

hundert Holzarbeiterorganiſation in Stuttgart. Zum 14. ord . Verbandstag

des Deutschen Holzarbeiter-Verbandes vom 21.-27. Juni 1925 in Stuttgart.

Druck: Verlagsanstalt des Deutschen Holzarbeiter-Verbandes, Berlin. -

Stuttgarter Verein. Versicherungs- Aktiengesellschaft in Stuttgart. 1875 bis

1925. Stuttgart, Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Quer 4º. —

25 Jahre Bankhaus Pick u. Cie. Stuttgart 1900-1925. Die Geſchichte eines

Privatbankhauses von einem Freund des Hauses. Stuttgart. (Druck von

Chr. Belfer A.-G. Stuttgart.) 1925. Marquard, A., Waldorf-Astoria-Ziga

rettenfabrik. SchwM. 1925 Nr. 247 S. 21 f. Dolmetsch, Eugen, Alt-Stutt

garter Erinnerungen. Hermann Ploucquet, Ein

Werner. SchwM. 1925 Nr. 509, Sonntagsbeilage.

Alt-Stuttgart. Eine Nachlese zum Affen-Werner.

Sonntagsbeilage. - Bazlen, Julius, Beim Nill . Erinnerungen aus

dem Tiergarten. Stuttgart, Jul. E. G. Wagner. 1925. Aus Nills

Tiergarten. SchwM. 1925 Nr. 84 S. 6. Abert, Hermann, Die

Stuttgarter Oper unter Jommelli. Neue Musikzeitung 46 (1925)

G. 551-554. (Mit Bild Jommellis.) Krauß, R., Stuttgarter Bühnen-

künstler von ehedem. Drei böhmische Baritoniſten (Johann Baptiſt Pischel,

Josef Schütly, Anton Hromada). Schwabenspiegel 19 (1925) G. 97-99.-

Erhardt, Otto, Zur Entwicklung der Stuttgarter Oper (von 1920-1924).

Die Musik, Jahrg. 17, Heft 7, April 1925, S. 512-517. O. K., Württ.

Landestheater. Rückblick auf die Opernspielzeit 1924/25. SchwM. 1925

Nr. 327 S. 5 f. Württ. Landestheater Stuttgart. Rückblick auf das Spiel-

jahr 1923/24. Stuttgart, Drud v. Gust. Christmann. Inh. Eberhard Sigel.

Dass. 1924/25. Ebenda. H. W., Stuttgarter Theaterjahr 1924/25. Das

--

-

-

----

Seitenstück zum Affen-

Dolmetsch, Eugen, Aus

SchwM. 1925 Nr. 178,

-



Geschichtsliteratur vom Jahre 1925. 353

Stuttgart (Fortsetzung).

Schauspiel. SchwM. 1925 Nr. 313 S. 9 f.

-

-

-

-

Der 64. Katholikentag in Stutt-

gart. SchwM. 1925 Nr. 390 S. 5 f.; Nr. 391 S. 9 ; Nr. 392 S. 5 ; Nr. 393 S. 5;

Nr. 394 S. 5 f. 45. Verbandstag der Kath. Kaufmännischen Vereinigungen

Deutschlands. Abgehalten zu Stuttgart. 9.-12. Juli 1925. (Umschlagtitel:

Offizielles Festbuch, herausgegeben vom Kath. Kaufmännischen Verein Lac-

titia E. V. Stuttgart. ) R. L., Ausstellungspläge und frühere Ausstellun-

gen in Stuttgart. SchwM. 1925 Nr. 435 S. 9. Ausstellung Das Schwä-

bische Land, Stuttgart 1925, auf dem Gelände des Stadtgartens ... Mit

einem Lageplan. Selbstverlag der Ausstellungsleitung. Druck von Greiner

u. Pfeiffer (1925). (Auf dem Umschlag : Amtlicher Katalog ...) Kurzer

Führer durch die Ausstellung Das Schwäbische Land, Stuttgart 1925. Drud

von Wilh. Heppeler. Stuttgart (1925). Das Schwäbische Land. Offizielle

Ausstellungszeitung Nr. 1-17. 1925. Herausgeber Dr. Stuart. Stuttgart,

Tagblatt-Buchdruckerei. 4 °. Ausstellung Das Schwäbische Land. Rund-

gang durch die Ausstellung. SchwM. 1925 Nr. 230 S. 7 f; Nr. 257, Sonder-

beilage „Das Schwäbische Land “ . — V[eeck] , W[alter], Vor- und Früh-

geschichte Württembergs. Die Ausstellung der staatl. Altertümersammlung.

SchwM. 1925 Nr. 257, Sonderbeilage „Das Schwäbische Land“. Aus-

stellung Das Schwäbische Land". Schwäbische Familienkunde. SchwM. 1925

Nr. 353 und Nr. 377, je Sonderbeilage „Das Schwäbische Land“, Nr. 409

S. 6; Nr. 413, Sonderbeilage. Jubiläumsausstellung des Ausstellerver-

bands Künstlerbund Stuttgart. Große ſchwäbische Kunſtſchau im Rahmen der

Ausstellung „Das Schwäbische Land". Kunstgebäude Stuttgart. 1925.

(Stuttgart, Druck v. Karl Grüninger, Nachf. Ernſt Klett.) — Das Schwäbische

Land. Stuttgart 1925. Ausstellung schwäbischer Kunſt des 19. Jahrhunderts.

Neues Ausstellungsgebäude. (Stuttgart, Druck d. Deutschen Verlagsanſtalt.)

"

-

W. S., Die Ausstellung ſchwäbischer Kunst des 19. Jahrhunderts in

Stuttgart. Antiquitätenzeitung (Stuttgart) 33 (1925) G. 158-160.- Boll,

Walter, Schwäbische Kunſtſchau des 19. Jahrhunderts (Ausstellungsbericht).

Cicerone 17 (1925) G. 855-858. - lh , Die Jahrhundert-Ausstellung

schwäbischer Kunſt. SchwM. 1925 Nr. 300 S. 5 f; Nr. 322, S. 5 f; Nr. 480

S. 5 f; Nr. 496 S. 5 f; Nr. 498 S. 6 f. Führer durch die am 17. und

18. Januar 1925 in Stuttgart ... ſtattfindende 34. Landesverbandsausſtel-

lung ... veranstaltet vom Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Stutt-

gart. Stuttgart, Druck von E. G. Seeger. [1925.] — Amtlicher Katalog.

Deutsche Drogisten-Fachausstellung Stuttgart. 1.-9. August 1925. Handels-

hof. Druck von Wilh. Heppeler, Stuttgart. 1925. Deutsche Kriegs-Pro-

paganda-Ausstellung in Stuttgart. SchwM. 1925 Nr. 284 S. 5 ; Nr. 286

S. 4; Nr. 287 S. 9 f.; Nr. 288 S. 6 ; Nr. 291 6.5; Nr. 292 S. 6; Nr. 293

S.5; Nr. 294 6.3 f.Dr., Die deutsche Jagdausstellung in Stuttgart im

Juni und Juli 1925; ihr Inhalt und Aufbau. SchwM. 1925 Nr. 238 6.5 f.

Ein Gang durch die Jagdausstellung. SchwM. 1925 Nr. 273, Sonderbeilage;

Nr. 286 S. 5. Deutsche Landwirtſchaftsgeſellſchaft. Tageblatt der 31. Wan-

derausstellung in Stuttgart vom 18.-23 . Juni 1925. Stück 1-4. Druck der

Tagblattbuchdruckerei Stuttgart. Fol. Stuttgarter Tagung der Deutschen.

Landwirtschaftsgesellschaft. 31. Wanderausstellung und 40. Wanderversamm.

lung vom 18.-23. Juni 1925. SchwM. 1925, Nr. 275, Sonderbeilage;

Württ. Vierteljahrsh . f. Landesgesch . N. F. XXXIII.

-

23
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-

Nr. 276, S. 5; Nr . 277, S. 5; Nr. 278, S. 5 ; Nr. 279, S. 5; Nr. 280, 6.5;

Nr. 281, S. 5 f. und Sonderbeilage ; Nr. 282, S. 5 f.; Nr. 283, S. 5; Nr. 284,

S. 5; Nr. 285, S. 5 ; Nr. 286, S. 5; Nr. 290, S. 5. · Ständige Induſtrieſchau

Stuttgart. Haus für Technik und Induſtrie. Stuttgart 1925. S. a. in der

Einleitung zu dieser Abteilung, ferner: Cannstatt, Gaisburg, Untertürkheim,

Wangen; endlich: Kunstgeschichte in Abt. 1.

-

Sulz, Oberamt. Kohler, Josef, Die Landwirtſchaft im Bezirk Sulz. Tübinger

Diſſ. von 1924. In Maschinenschrift. - S. a. Altertümer in Abt. 1.

Sulzgries. S. Eflingen.

Talheim OA. Rottenburg. Talheim im oberen Steinlachtal. BISAV. 37 (1925)

Sp. 113-115.

Taubergrund. S. Altertümer in Abt. 1.

Teinach. Bad Teinach und Luftkurort Zavelstein. Herausgegeben von den

Bezirksvereinen Teinach und Zavelstein des württ. Schwarzwaldvereins.

(2. Aufl.) Druck der A. Ölschlägerſchen Buchdruckerei Calw (1925 ) . ( 1. Aufl.

1911 von W. Mönch, 2. Aufl. 1925 überarbeitet von [Otto] Feucht). -

Feucht, Otto, Die kleine Tour bei Teinach und ihre Denksteine. Mit 6 Bildern.

AdSchw. 33 (1925) S. 169–172. Rehm [Artur], Vom Teinacher Jakobi.

fest. Mit 2 Bildern . AdSchŴ. 33 (1925) S. 140 f. Linkenheil, Hermann,

Scheffels Aufenthalt in Bad Teinach. Schwarzwälder Bote (Oberndorf) 1925,

Unterhaltungsblatt Nr. 63 f. (27. und 29. Mai). — S. a. Waldeck.

Tettnang, Oberamt. S. Bodenseegebiet.

-

Teutschbuch (Wald im OA. Riedlingen). S. Kulturgeschichte in Abt. 1.

Tomerdingen. S. Ulm.

Trichtingen. Kimmich, A., Flurnamen der Markung Trichtingen DA. Sulz.

Heimatblätter vom oberen Neckar Heft 13 (1925) S. 154 f., Heft 16 S. 207 f.,

Heft 17 S. 226 f.

-

Tübingen, Oberamt. Amtliches Adreßbuch von Stadt und Bezirk Tübingen

1925. Tübingen, Druck und Verlag der Buchdruckerei d. Tübinger Chronik.

Tübingen, Stadt. Die Universitätsstadt Tübingen. Kurzer Wegweiser durch

die Stadt und ihre Umgebung. Herausgegeben vom Bürgerverein Tübingen.

Druck der Tübinger Chronik" [1925] . Stuart, Donald, Tübingen als

Musikstadt vor Silcher. SchwM. 1925 Nr. 14, Sonntagsbeilage. Schmid,

Wilhelm, Hugo Wolf und der Tübinger Kreis. Kleine Ergänzungen aus

unveröffentlichtem Briefmaterial und aus persönlicher Erinnerung [Betr.

u. a. Emil Kauffmann ] . Neue Musikzeitung 46 (1925) G. 154-157.

Tuttlingen. Dold, Hermann, Die Entwicklung Tuttlingens als Industrie-

play. Tuttlinger Heimatblätter, Heft 3 (1925) S. 13-19. Streng, Her

mann, „Die Schauber". Eine sprach- und familiengeschichtliche Plauderei

Tuttlinger Heimatblätter, Heft 4 (1925) 6.38 f. S. a. Megenhart, Fa

milie, in Abt. 3.

Uigendorf. Selig, Theodor, St. Ulrichsbüchlein. Selbstverlag des Verfassers.

Riedlingen, Druck der Ulrichschen Buchdruckerei 1921. [Enthält auf S. 29-45

eine Geschichte der Pfarrei Uigendorf.]

Ulm, Oberamt. Häcker, Otto, Wohin am Sonntag? Ulmer Wanderhefte.

Heft 1 u. 2. Ulm, Verlag von J. Ebner 1925. Marquart, A., Zur Gloden.

kunde von Ulm und Umgebung. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25), Nr. 11, S. 3 f.
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Im, Stadt. Traub, Ludwig, zur Entstehungsgeschichte des Ortsnamens Ulm.

MVKA. Ulm 24 (1925) S. 23-28. Zeller, [ Jos.], Zur älteren Geschichte

Ulms. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 6 S. 2—6. - Fehl, Martin, Die

Ernennung des Grafen Albert IV. von Dillingen zum Vogt der Stadt Ulm

auf Grund des Vertrags vom 21. Aug. 1255. Tübinger Diſſ. von 1925. In

Maschinenschrift. Hafenöhrl, Hans, Der Schwörbrief vom 26. März 1397.

Ulmische Blätter 1 (1924/25) 6. 92 f. , 97 f. — Frey, [ Joseph], Die Fehde der

Herren von Rosenberg auf Borberg mit dem Schwäbischen Bund, insbesondere

mit Ulm (1523-1555) . (Auszug aus der Tübinger Diss. 1924/25) . Ulmer

hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 10, S. 6-8; Nr. 11 , S. 1-3 ; Nr. 13, S. 3—7;

Nr. 15, S. 3-6; Nr. 16, S. 3-5. Weißer, Kurt, Das Bündnis der drei

Reichsstädte Ulm, Augsburg und Nürnberg von 1533-47. Ulmer hist.

Blätter 1 (1924/25) Nr.3, S. 5-7; Nr. 4, 6.3-5. Maurer, Hermann,

Die Reichsstadt Ulm und die letzten Tage der Union 1620/21 . Tübinger Diſſ.

[von 1925] . In Maſchinenſchrift. Eberle, S., Ulms Reformationsversuche

1633 und 1634. Ein Beitrag zur ſchwäbischen Reformationsgeſchichte. Rotten-

burger Monatsschrift für prakt. Theologie 8 (1924/25) S. 44-50 , 65–73 .

(Handelt über Söflingen, Bollingen, Tomerdingen, Herrlingen, Rammingen.)

-

―

___

Häberle, A., Brief eines Unbekannten über Ulms Besetzung im Jahre

1797. Ulmiſche Blätter 1 (1924/25) S. 39 f., 47 f. Häcker, Otto, Ulm vor

hundert Jahren. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25 ) Nr. 8, S. 6 f.; Nr. 9,

S. 6-8; Nr. 11 , S. 4-7; Nr. 12, S. 3-6. Häcker, Otto, Jahrhundert-

rückblicke 1925. Ulmische Blätter 1 (1924/25) G. 91 f. , 98-101 . — Pro-

gramm der großen Ulmer Rundschau 1925. 29. August bis 20. September.

Herausgegeben von dem Verein für den Fremdenverkehr Ulm-Neuulm. Ulm,

Druck von Dr. Karl Höhn. (1925.) 4 º . (Enth. Aufsätze zur Geschichte Ulms .) —

Häberle, A., Geschichtliches und Baugeschichtliches aus dem alten Ulm. Ulmer

hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 5, S. 2—4; Nr. 6, S. 6 f.; Nr. 7, S. 2—4. (Aus :

Das Ulmer Stadtbild 1493-1850 .) Schefold, Mar, Das Ulmer Stadt-

bild. Der Kunstwanderer 6 (1924/25) S. 260–262. Fischer, Otto, Das

Ulmer Stadtbild. (Über die Ausstellung „Das Ulmer Stadtbild 1493–1850 “.)

BesBStAnz. 1925, S. 123–126, 148–152. M. S., Das Ulmer Stadtbild.

Zu der Sonderausstellung des Museums der Stadt Ulm im Schwörhaus.

SchwM. 1925, Nr. 38, Sonntagsbeilage. Häberle, A., Münsterplag und

Umgebung in frühester Zeit. Ulmer hiſt. Blätter 1 (1924/25) Nr. 10, S. 4—6.

[Kampf um die Bebauung des Ulmer Münsterplates Eine Anzahl von

Auffäßen, enthalten in : ] Städtebau. Monatshefte für Stadtbaukunſt, heraus-

gegeben von Werner Hegemann 1925, Heft 3—4, S. 45—63. - r., Der Spittel-

markt vor 70 Jahren . Ulmische Blätter 1 (1924/25) G. 73 f.

Straßennamen. (Zusammengestellt nach dem Ulmer Adreßbuch.) Ulmer hist.

Blätter 1 (1924/25) Nr. 1, S. 1. f.; Nr. 2, S. 7 f.; Nr. 3, S. 7 f.; Nr. 4, S. 5 f.;

Nr. 7, S. 7f. Goll, Gustav, Die Baugeseße der Stadt Ulm . Ulmische

Blätter 1 (1924/25) G. 3-5, 12-14, 27-29. — Kölle, Adolf, Die große

Stadterweiterung des 14. Jahrhunderts. Ulmische Blätter 1 (1924/25)

G. 20 f., 30 f., 36 f., 49 f., 61, 62, 70, 75 f., 86 f., 94. Kölle, Adolf, Die

Bauentwicklung der Stadt Ulm in älterer Zeit. Enthalten in: Aus dem Mu-

ſeum der Stadt Ulm (1925), S. 24-28. Kölle, Adolf, Die ältere Bau-

geschichte Ulms. MVKA. Ulm 24 (1925) , S. 29–67. Weißer, Wilhelm,

--

-

-

- Ulmer

23*
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-

---

-

-

-

Der Backſteinbau des 15. und 16. Jahrhunderts in Ulm und der weiteren

Umgebung. Ulmische Blätter 1 (1924/25) G. 41 , 52 f. Wagner, [Mag],

Zur Baugeschichte des Neuen Baues in Ulm. MVKA. Ulm 24 (1925),

G. 68-75. ud. Der wiederhergestellte „Neue Bau“ in Ulm. SchwM. 1925,

Nr. 66, S. 9. Marquart, A., Verschleuderung Alt-Ulmer Kirchenguts.

Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 9, S. 6. Greiner, [Joh. ], Die Ulmer

Pfarrkirche im Lauf der Jahrhunderte. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25)

Nr. 14, S. 1-4. Greiner, Hans, Aus der 600jährigen Vergangenheit der

„Sammlung" in Ulm. Ein Beitrag zur Kirchen- und Kulturgeschichte der

Stadt. MVKA. Ulm 24 (1925), S. 76–112. Hager, Georg, Gedanken

über Ulmer Bau- und Kunstdenkmale. [Münster und Dreifaltigkeitskirche.]

Ulmische Blätter 1 (1924/25) S. 33 f., 43 f., 53 f. Zeller, Jos., Die Über-

tragung von Reliquien des hl. Zeno von Verona nach Ulm. MVKA. Ulm,

24 (1925) S. 113–119. — Zeller, Jof., Eine bis jezt unbekannte Ulrichskapelle

in Ulm. MVKA. Um 24 (1925) G. 120-124. r., Die Pflege der alt

ulmischen Grabdenkmäler. Nach einem Vortrag. Ulmiſche Blätter 1 (1924/25)

G. 57-59. Klaiber, [Chr.], Die Steinmeßzeichen der „Dürftigen Stube“

in Ulm a. D. Ulmiſche Blätter 1 (1924/25) S. 51 f. Klaiber, [Christoph),

Die Dürftigen-Stube des Hoſpitals zum Heiligen Geiſt in Ulm und deren

Wiederherstellung. Ulmische Blätter 1 (1924/25) S. 16-18 . Wagner,

Max, Kloster und Kirche zu den Wengen [in Ulm] . Stuttgarter Diſſ.

1921/23. In Maſchinenſchrift. — Weſer, [Rudolf] , Wengenkirche und Wengen-

kloster in Ulm. AChrK. 40 (1925) S. 15—22. Weser, [Rudolf], Der Ulmer

Totentanz im Wengenkloster. AChrK. 40 (1925) G. 22-24. Ulmische Blätter

1 (1924/25) G. 81-83. Greiner, Hans, Von Ölbergen und dem Ulmer

Ölberg. Ulmische Blätter 1 (1924/25 ) S. 35, 42 f., 53. Aus dem Muſeum

der Stadt Ulm. Wien, Kryſtall-Verlag 1925. 4º . (Enth. über das Muſeum:

1. Neuere Kunst im Ulmer Muſeum. Von Jul. Baum. 2. Die Hostienmühle

im Museum der Stadt Ulm. Von Mar Schefold. 3. Mittelalterliche Plaſtil

i. M. d . St. U. Von dems. 4. Der Ulmer Schrank. Von Adolf Häberle.) —

Erster Bericht des Museums der Stadt Ulm 1925. Erſtattet von der Direk

tion. Mit 20 Abbildungen. Verlag des Museums der Stadt Ulm. 1925

(= Ulmer Schriften zur Kunstgeschichte. Herausgegeben von Jul. Baum

2. Veröffentlichung). Häcker, Otto, Das Ehinger-Kiechel -Neubronner-

haus, die Heimstätte des Muſeums der Stadt Ulm. Ulmiſche Blätter 1

(1924/25) Anhang (4 S.). Schefold, [Mag], Die Blütezeit der Ulmer

Malerei. Der Vereinsbote 60 (1925) S. 151–154. Gezeny, Heinrich, Aus

den Anfängen der Ulmer Bildhauerschule. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25)

Nr. 11, S. 7. f. Richter, Erich, Beiträge zur Geschichte der deutſchen

Städte-Kultur im Aufblühen der Geldwirtſchaft. (Unter besonderer Be-

rücksichtigung der Reichsstädte Augsburg, Nürnberg und Ulm.) Leipziger

Diſſ. von 1924. In Maschinenſchrift. Hasenöhrl, Hans, Die Zunftver-

faſſung im mittelalterlichen Ulm. Ulmiſche Blätter 1 (1924/25) 6.65 f-

74 f., 83-85. Vorbach, Alois, Die wirtschaftlichen Folgen des Dreißig

jährigen Krieges für die Reichsstadt Ulm. Tübingen, Komm. -Verlag

Osiandersche Buchhandlung 1925. (Tübinger Diff. v. 1923. ) (Gehört zu:

Arbeiten der philosophischen Fakultät der Univerſität Tübingen.) — Hafen.

―

-

-

――
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öhrl, Hans, Die Kleiderordnungen im alten Ulm. Ulmische Blätter 1

(1924/25) S. 21-23. Marquart, A., Ulmer Glockengießer. Ulmer hist.

Blätter 1 (1924/25 ) Nr. 15, S. 6 f. Ferchl, Friz, Von alten füddeutſchen

Apotheken und Apothekern. 2. Die ältesten Apotheken Ulms. Süddeutsche Apo-

theker-Zeitung, Feſtnummer zur 51. Hauptversammlung des deutschen Apothe-

kervereins 1925 in Stuttgart S. 34 f. — Häberle, A., Altulmer Handwerkskunst

und -Brauch. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 14, S. 7 f.; Nr . 15, S. 7 f.

Hafenöhrl, Hans, Das Lehrlings-, Gesellen- und Meisterwesen im mittelalter-

lichen Ulm. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 12, S. 7 f.; Nr. 13, S. 7 f.;

Nr. 14, S. 7. Hafenöhrl, [Hans], Das Lohnwesen im alten Ulm. Ulmer hist.

Blätter 1 (1924/25) Nr. 9 , S. 3—5. Kölle, A., Bauleutezunft und Gärt-

nerverein [in Ulm] . Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 12, 6.1-3.

25 Jahre Handwerkskammer Ulm (1900-1925). Weingarten, Buch- und

Kunstdruckerei H. Kraus. (1925) 4º. (Vorwort unterzeichnet von G. Maier

und J. Nachbauer.) Petersen, Friz, Die deutsche Herrenfilzhutindustrie;

mit besonderer Berücksichtigung der Mayser Werke Ulm. Würzburger Diff.

von 1924. In Maſchinenſchrift. Rieber, [J.], Das Ulmer Stadtwappen.

Vortrag. Ulmische Blätter 1 (1924/25) G. 79 f. - Keidel, F., Das Wappen

des Ulmer Pfarrkirchenbaupflegeamts. Ulmische Blätter 1 (1924/25) G. 60 f.

r., Das Wappenweſen der Reichsſtadt Ulm. Ulmische Blätter 1 (1924/25)

G. 89-91. v. Sch., Die letzten Jahrzehnte der Ulmer Adeligen Stuben-

gesellschaft. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 14, S. 4—7. Greiner,

[Joh.], Hans Böhm und sein Loblied auf die Reichsstadt Ulm (1515).

Ulmische Blätter 1 (1924/25 ) . S. 2f., 10-12. Müller, Franz,

„Schubart und das Ulmer Theater 1776" . Ulmische Blätter 1 (1924/25)

S. 56, 62 f. Rupp, Karl, Deutsche Turnerſchaft XI . Kreis Schwaben.

Amtl. Führer und Arbeitsplan zum 41. Landesturnfest vom 25. bis 27. Juli

1925 in Ulm a. D. (Heilbronn, Druck von Carl Rembold.) [1925] . — S. a.

Wasseralfingen, ferner: Altertümer und Kriegsgeschichte je in Abt. 1 .

unterbalzheim. S. Balzheim .

-

----

-

Unterboihingen . S. Plochingen.

Untertürkheim. Untertürkheimer Chronik 1925. [Enth. S. 1-18 : Unter-

türkheim zur Zeit des Herzogs Karl Eugen; S. 18-24 : Jahresbericht der

Kirchengemeinde Untertürkheim im Kirchenjahr 1924/25] . Stuttgart-Unter-

türkheim. Druck von M. Ableiter 1925. Lörcher, Ulrich, Eine Muster-

siedlung. (Gartenstadt „Luginsland" bei Untertürkheim.) SchwM. 1925

Nr. 144, S. 6 f.

Urspring b. Schelklingen. Hehle, Jos., Das ehemalige Frauenkloster, Ur-

springen bei Schelklingen und seine Beziehungen zu Ehingen. Enth. in

dess.: Geschichtliche Forschungen über Ehingen und Umgegend (1925) S. 187

bis 203. Zeller, J., Aus Kloster Urſprings Vergangenheit. Vortrag.

Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 15, S. 1-3 ; Nr. 16, S. 1—3.

Uttenweiler. Selig, Th., Das ehemalige Schloß zu Uttenweiler. Riedlinger

Zeitung 1924, Nr. 269 und 271 .

--

Waiblingen. Offizieller Führer durch die Ausstellung des Gewerbevereins

Waiblingen vom 2.-23. August 1925. Druck von Fr. Späth, Waiblingen.
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(Umschlagtitel: Führer durch Waiblingen.) [Der Hauptteil ist Führer durch

Waiblingen mit guten Abbildungen.]

Waldeck bei Teinach. Koch, K. A., Burgruine Waldeck bei Teinach. Mit Lage-

plänen, Grundrissen und Abbildungen. AdSchW. 33 (1925) G. 35-38.

Wäldenbronn. S. Eßlingen.

Waldenbuch. Kellen, T., Waldenbuch. SchwM. 1925, Nr. 6, S. 5 f.

Waldenburg. S. Altertümer in Abt. 1 .

Waldmöffingen. Heß, [Oskar], Aus Waldmöffingens Vergangenheit.

Schwarzwaldbuch herausgegeben von F. X. Singer, Teil 3 (1925) G. 49-59.

Waldsee. Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Oberamtsstadt Waldsee

und die Stadt Aulendorf mit dem Markt Schussenried 1925. Auf Grund

amtl. Erhebungen herausgegeben von Rupert Lang, Zeitungs-... Verlag,

"Monachia", München.

Wangen b. Stuttgart. Gonser, W., Die Wangener Kirche. Mit Bild. SchwM.

1925, Nr. 449, Sonntagsbeilage.

Wasseralfingen. Häcker, O[tto], Der Schaffner-Altar in Waſſeralfingen.

Ein Hauptwerk der Ulmer Schule. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25), Nr.3,

6. 1-5; Nr. 4, S. 5.

Weil der Stadt. Schüß, [Hermann], Das Bürgerhospital zu Uns. Lieben

Frauen in Weil der Stadt. Nach einem Vortrag ... Druck von Julius

Räth (Wochenblatt), Weil der Stadt [1924] .

Weil im Dorf. S. Feuerbach.

Weil (Gestüt). S. Eßlingen.

Weingarten. Hager, [Georg], Zum 200jährigen Jubiläum des Weingartner

Münsters. [Kunstgeschichtliche Beschreibung.] (Mitgeteilt von Otto Eith.)

Rottenburger Monatschrift für prakt. Theologie 8 (1924/25) S. 85—88.

Ein merkwürdiger Fund im Südturm der Abteikirche in Weingarten. Ul-

mer hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 1, S. 5—7. S. a. Ravensburg.

Weinsberg. Hildt, Erwin, Geschichte der Burg Weinsberg. Enth. in : Frem

denführer von Weinsberg und Umgebung 2. Aufl. (1924) S. 15—27.

Welzheim. S. Schorndorf.

Wendlingen. S. Plochingen.

Wiblingen. Feulner, Adolf, Kloster Wiblingen. ( Deutsche Kunstführer,

herausgegeben von A. Feulner, Bd. 1.) Augsburg, Benno Filser 1925.

Marquart, A., Wiblingen. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25 ), Nr. 5, S. 4-6.

Weser, [Rudolf] , Der Bibliotheksaal von Wiblingen. AChrK. 40 (1925)

G. 35-46.

---

Wildbad. Adreß- und Geschäftshandbuch für die Stadt Wildbad im württ.

Schwarzwald. 1925. Auf Grund amtl. Erhebungen herausgegeben. München,

Rupert Lang, Zeitungs-... Verlag Monachia, München. Bom alten

Wildbad. Nach Justinus Kerners Schrift „Das Wildbad im Königreich

Württemberg" 1811. AdSchW. 33 (1925) S. 172—177, 186–189. Schober,

P., Geschichte von Wildbad mit 2 Abbildungen nach alten Stichen. Für

Kurgäste und Freunde der Badestadt. Wildbad, Verlag Ernst Löbich 1925.

Schober, P., Das Katharinenſtift in Wildbad. Zur 100jährigen Wieder-

kehr des Gründungstages. SchwM. 1925 Nr. 593, Sonntagsbeilage.

Federlin, Friedrich, Rede bei der Einweihung des Gefallenen-Denkmals
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zu Wildbad am 7. Juni 1925 [mit Liſte der Gefallenen] . Wildbad, Verlag

Ernst Löbich 1925.

Wildberg. Festschrift mit offiziellem Programm für den Schäferlauf Wild-

berg 20. und 21. Sept. 1925. (Mit geschichtlichen Abhandlungen von Paul

Schuster.) Stuttgart, Druck von A. Bonz Erben. 1925. 4º .

Wildenstein bei Horgen OA. Rottweil. Koch, K. A., Burg Wildenſtein a. d.

Eschach. Mit 2 Abbildungen. AdSchw. 33 (1925) G. 185 f.

Wilhelma. S. Rosenstein.

Burmlingen OA. Tuttlingen. Zierler, Peter Baptist, Das Kapuziner-

hospiz in Wurmlingen. Franziskaniſche Studien 12 (1925) S. 213–237.

Zavelstein. S. Calw, Stadt, ferner Teinach.

Zell bei Kirchheim. Gußmann, Karl, Der Erdbrand von Zell u. A. SchwM.

1925, Nr. 494, S. 5.

Zuffenhausen. Adreßbuch der Stadt Zuffenhauſen. Bearbeitet Don

[Friedr.] Fauth. Herausgegeben im Auftrag der Stadtverwaltung von der

Buchdruckerei Hermann Henkel in Zuffenhausen, August 1925.

3 wie falten. Güssefeld, Hildegard, Der Kirchenschaß des Klosters Zwiefalten

i. W. Würzburger Diſſ. von 1924. In Maschinenſchrift.

3. Biographisches und Familiengeschichtliches.

Einleitung. Müller, Karl Otto, Neue Quellen über die Herkunft der Vor-

fahren von Auslandsdeutſchen. Blätter f. württ. Familienkunde Bd. 1

(1921-1925) G. 177-179. Bazlen, J., Jahrhundert- Schwaben. Der

Sonntag, Jllustrierte Beilage der Süddeutschen Zeitung Stuttgart 1925,

G. 180-82, 196-98, 219 f., 229 f., 242-245, 251 f. , 268-270, 277 f., 295,

302, 332 f., 341, 388—90, 396–98. Winguth, Erich, Auf nach Paläſtina!

Zur Auswanderung der 6000 Schwaben im Jahre 1817 [in den Kaukasus].

SchwM. 1925, Nr. 134, S. 13 f. (Sonntagsbeilage). —Die überſeeiſche Aus-

wanderung aus Württemberg 1920 bis 1925. Mitteilungen des Württ.

Statistischen Landesamts 1925 S. 156 .

Ab b t, Thomas. (Hd. II . 298 ; IV. 247.) Schott, Emil, Thomas Abbt aus Ulm

(1738–66) als Vorkämpfer für deutſches Nationalgefühl . Ulmiſche Blätter 1

(1924/25) S. 25-27, 36, 45 f.

Abeille, Joh. Chr. Ludw., geb. 20. Nov. 1761 (nicht Febr.) (Hd . II. 298.)

S. Kunstgeschichte in Abt. 1.

Achler, Maria Elisabetha (die gute Betha). (Hd . II . 299 ; IV. 247.) S. Reute in

Abt. 2.

Andreae, Valentin (Joh. Val. ) (Hd . II. 304 ; IV 250) . Kienaſt, Richard,

Johann Valentin Andreae und die vier echten Rosenkreuzer-Schriften. Ber-

liner Diſſ. von 1924. In Maſchinenſchrift . Auszug in: Jahrbuch d. Diſſ.

der Phil. Fak. Berlin 1923-24. I. G. 165–168 .

Arnolt, Konrad, Professor an der Universität Freiburg i . Br. bis 1472. Schaub,

Friedr., Die älteste Stipendienſtiftung an der Universität Freiburg i. Br.

und ihr Stifter Konrad Arnolt von Schorndorf. Zeitschrift der Geſellſchaft

für Beförderung der Geschichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg

38 (1925) G. 53-88.
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Auberlen, Samuel Gottlob. (Hd. II . 307 ; IV. 252. ) Stuart, Donald, Sam.

Gottlob Auberlen. Beiträge zur württ. Muſikgeschichte von 1750 bis 1830 .

Tübinger Diss. [von 1925] . In Maschinenschrift. (Mit 2 Beilagen.)

Auerbach, Berthold. (Hd . II . 307; IV. 253.) Kill, Matthias J., Berthold

Auerbach als Schriftsteller. Bonner Diss. von 1923. In Maſchinenſchrift.

Auszug in: Jahrbuch d . Phil. Fak. Bonn, Ig. 1, Halbband 2, S. 23—29.

Balticus, Martin. (Hd. II . 310 ; IV. 254.) Greiner, [Joh.], Martin Balte,

der Ulmer Humanist und Schulmann. Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25)

Nr. 13, S. 1-3.

-

Barack, Karl Auguſt. (Hd . IV. 254.) Heimatblätter vom oberen Nedar Heft 13

(1925) 156-159. SchwM. 1925, Nr. 321, S. 6. (Ernst Marckwald .)

Bausch, Theodor, Bildhauer, Profeffor. SchwM. 1925, Nr. 137, 6.5.

Behr, Karl, Kommerzienrat. SchwM. 1925 Nr. 43 S. 6.

Berdot, Leopold Frédéric Jacques. Mauveaux, Julien , Une figure

militaire montbéliardaise à la fin du XVIIIe siècle. Le colonel

Berdot, 1749-1825, au service du Danemark, de la Prusse, de la

Hesse et de l'Angleterre (Campagnes d'Amerique : 1776-1781) ; au

service de la France et de la République (Campagnes aux armées

du Rhin, de la Moselle et de Sambre-et-Meuse : 1792-1794) d'après

les papiers du fonds Beurnier aux archives communales de Mont-

béliard. Avec portraits. Mémoires de la société d'émulation de Mont-

béliard 48 (1925) , S. 1–215.

Berthold von Tuttlingen. Dold, Paul, Berthold von Tuttlingen. Tuttlinger

Heimatblätter Heft 4 (1925) S. 21-25.

Betha, die gute. S. Achler, Maria Elisabetha.

Binder, Christoph, Spezialsuperintendent in Nürtingen, geb. Größingen 1519.

(Hd. II. 262.) Metzger, [Joh. Jak. ] , Spezialsuperintendent Christoph Binder

von Nürtingen. BWKG. NF. 29 (1925) S. 95–108.

Blumhardt, Christoph d. A. (Hd . II . 326 ; IV. 264.) Jädh, Eugen, Bium-

hardt, Vater und Sohn und ihre Botschaft. Mit 3 Bildern. Berlin, Furche-

Verlag. (1925.)

-

Blumhardt, Christoph d . J. Thurneysen, Eduard, Chriſtoph Blumhardt

München, Chr. Kaiser 1925. Senfft von Pilsach, Christoph, Dem Ge

dächtnis Chriſtoph Blumhardts. Bilder aus Bad Boll nach Erinnerung.n

und Briefen mit einer Anlage . Einige Blätter tiefster Dankbarkeit. Berlin,

Martin Warned 1925. S. a. Blumhardt, Chriſtoph d. A.

Bok, Albert, Baudirektor in Stuttgart. SchwM. 1925 Nr. 329, S. 5.

Bossert, Gustav, Pfarrer, Historiker. Blätter der Erinnerung an Gustav Bos-

fert D. theol., Dr. phil. Pfarrer, geb. Täbingen 21. Oktober 1841, geſt.

Stuttgart 29. November 1925. Mit Bild . O. O. u. Drucker. [Bossert,

Gust.], Aus Großſachſenheim. Kindheitserinnerungen aus den Sturm- und

Drangjahren 1848–53. SchwM. 1910 Nr. 197, S. 9 f.; Nr. 348, S. 9;

Nr. 373 S. 9f. Vgl. ferner : Kirchl. Anzeiger f. Württemberg 34 (1925)

SchwM. 1925, Nr. 569, Sonntagsbeilage.S. 210 f. (Julius Rauscher.)

Mit Bild. (Otto Leuze.)

-

Brenz, Johann, Reformator. (Hd . II . S. 332; IV. 269.) Köhler, Walter,

Brentiana und andere Reformatoria X. Archiv für Reformationsgeschichte
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22 (1925) S. 301-310. Brenz-Briefe. Brenz' Brief an N. N. vom 17. Mai

1531. Herausgegeben von G. Boſſert. BWKG. NF. 29 (1925) G. 236-250 .

Bürger, Familie. (Hd. II . 338.) Roesle, E., Das Geschlecht Bürger. Die

Entwicklung einer schwäbischen Familie während der Jahre 1600-1925.

Ein Beitrag zur deutschen Familienforschung. (Als Manuskript gedruckt . )

Berlin, Druck Emil Dreyers Buchdruckerei . 1925. Fol.

Burkart, Andreas, Landtagsabgeordneter, Rechtskonsulent. Klein, Dr. An-

dreas Burkart von Rottweil. Blätter für württ. Familienkunde. Bd . 1

(1921-1925) G. 221-224.

Buttersack, Bernhard, Landschaftsmaler, Tit. Professor. SchwM. 1925,

Nr. 216 S. 2 (Fr.) ; Nr. 230 S. 10 (Heinrich Schäff) .

Buwenburg, Konrad, Ritter von. (Hd . IV. 274.) Selig, Th., Der Minne-

fänger von Buwenburg. Riedlinger Zeitung 1925 Nr. 9 und 15 .

Can , Familie. Cant, Mag, Vortrag über Abstammung und Geschichte der

Familie Canz-Canz, gehalten ... 5. Juli 1925 ... Gedruckt bei Willy Canz

in Kornwestheim (1925) .

Cang. C. Cang .

Christian, Künstlerfamilie in Riedlingen. Selig, Th., Die Künstlerfamilie

Christian in Riedlingen. Riedlinger Zeitung 1924 Nr. 62.

Christmann, Johann Friedrich, geb. 18. Sept. 1752 (nicht 10. Sept.) . (Hd . II.

343 ; IV. 277. ) Haering, Kurt, Johann Friedrich Chriſtmann. Aus dem

Leben eines schwäbischen Pfarrers (1752—1817) . SchwM. 1925 Nr. 485,

Sonntagsbeilage.j., Magister Johann Friedrich Christmann als Choral-

komponist. SchwM. 1925 Nr. 521, Sonntagsbeilage . — S. a. Kunstgeschichte

in Abt. 1.

Commerell, Familie. S. Steinbeis, Familie.

Cotta, Joh. Frdr., Frhr. v. Cottendorf. (Hd . II 346 ; IV. 279.) Briefe an

Cotta. Das Zeitalter Goethes und Napoleons 1794-1815. Herausgegeben

von Maria Fehling. Stuttgart und Berlin. J. G. Cottasche Buchhand.

lung Nachfolger. 1925. - S. a. Schiller, Frdr. (in Abt. 3) .

Daimler Gottlieb. (Hd . IV. 280. ) SchwM. 1925 Nr. 98 S. 16 ff.

Degen, Philipp, Abt des Klosters Herrenalb, geb. zirka 1515, geſt. zirka 1595.

Seilacher, Carl, Ein unwürdiger Klosterabt. Die Pyramide, Wochen-

schrift zum Karlsruher Tagblatt 14 (1925) Nr. 48 (29. Nov.) (In d. Württ.

Landesbibliothek ein Sep.-Abdruck.)

Dieter, Christian Ludwig. (Hd . IV. 282.) Haering, Kurt, Ludwig Christian

Dieter. Ein Zeitbild aus Stuttgarts berühmter Vergangenheit. SchwM.

1925 Nr. 213 S. 11 f. (Sonntagsbeilage). S. a. Kunstgeschichte in Abt. 1 .

-
Vgl. a. Herzog Karl Eugen und seine Zeit. Bd . 1 (1907) S. 588-598

(Hermann Abert) .

Dingelstedt, Franz, Frhr . von. (Hd . II . 353 ; IV. 284. ) Aus der Brief-

mappe eines Burgtheaterdirektors, Franz von Dingelstedt. Mit einer bio-

graphischen Skizze und Anmerkungen von Karl Gloſſy. Wien, Kunstverlag

Anton Schroll u. Cie. 1925.

Doppler, Karl, Hofkapellmeister. (Hd . IV. 285.) SchwM. 1925 Nr. 424 · S. 5.

Dorn, Johannes, Landwirt und Altertumsforscher in Haid, Gde. Großeng-

stingen. SchwM. 1925 Nr. 143 G. 5.
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Eberhardt, Paul, Professor, Stadtarchivar in Eßlingen. SchwM. 1925

Nr. 463 S. 5.

Ed, Heinrich von, Prof. der Geologie a. d . Techn. Hochschule in Stuttgart.

Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde 81 (1925) S. XXIX

bis XXXIII . Mit Bild . (Adolf Sauer.) — SchwM. 1925 Nr. 119 S. 5.

Eidenbenz, Joh. Chn. Gottlob. (Hd . II. 360 ; IV. 289. ) S. Kunſtgeſchichte in

Abt. 1.

Elenheinz ſ. Ölenheinz.

Ellaheinz. S. Ölenheinz.

Elsenhans, Georg. S. Kulturgeschichte in Abt. 1.

Engelhorn, Karl, Geh. Kommerzienrat, Verlagsbuchhändler. Börsenblatt

f. d. deutschen Buchhandel 92 (1925) Nr. 294 S. 20207.

Nr. 587 S. 5. Mit Bild.

-

-
SchwM. 1925

Erer, Familie. Rauch, Moriz von, Die Erer in Heilbronn. Bericht des hist.

Vereins Heilbronn 15 (1922-1925) G. 13.- 56.

Erzberger, Matthias. Frenzel, Heinrich, Erzberger der Reichsverderber!

Eine Anklageschrift mit allen Hauptaktenſtücken. Leipzig, Theodor Thomas,

Komm.-Buchhandlung. 1919. Bauer, Ernst, Erzberger. Bilder aus ſeinem

Leben und Wirken, Kämpfen und Leiden. 2. verbeſſ. Auflage. 2.-10. Tau-

fend. Ludwigsburg, München, Verlag Carl Diemer, München. 1925.

Terstiege, Hermann, Erzberger als Finanzpolitiker. Münſt. Diſſ. v. 1924.

Maschinenſchrift . Auszug : Münſter i. W. 1924, Westfäl. Vereinsdruckerei.

Eyth, Mar. Weißer, Friz, Mag Enth und die deutsche Landwirtschafts- Ge-

sellschaft. Mit Bild . SchwM. 1925 N. 275, Sonderbeilage.

-

Faber (Fabri), Joh., eig. Heigerlin. Zulegt Bischof von Wien, † 1541. (Hd . II.

366 ; IV. 294.) Paulus, Nik., Konrad Wimpina und Joh. Fabri, zwei an-

gebliche Dominikaner. Zeitschrift für katholische Theologie 49 (1925) 467 bis

474. (Hienach gestorben 1558.)

Faißt, Hugo. H. H., Weitere Ergänzungen zu Hugo Wolfs Briefen [nämlich

an Hugo Faißt]. Neue Musikzeitung 46 (1925) G. 210 f. Ders., Dasſ. mit

mehreren unveröffentl. Briefen Wolfs. Ebenda S. 254-256.

-

Fehling, Hermann, Professor, Gynäkologe, gest . 1925. SchwM. 1925, Nr. 517,

S. 5; Nr. 521 S. 6.

Fink, Chriſtian. Musiker, gest. 1911. Grieb, Otto, Ein Orgelkünſtler von Gottes

Gnaden. StAnz. 1925. Beilage Aus Zeit und Welt S. 90 f., 94 f., 99 f.

Flayder, Friedr. Hermann. (Hd . II . 372 ; IV. 299.) Bibliothek des litera

rischen Vereins in Stuttgart. Bd. 267/8 (1925) S. 155–189 (Guſtav Beber-

meyer.)

Freiligrath, Ferdinand. (Hd . II . 375.) Briefe von Ferdinand Freiligrath.

Von Käthe Hübner-Wehn. SchwM. 1925 Nr. 122 S. 13 f. (Sonntagsbeilage ).

Füger, Friedrich Heinrich. (Hd . II. 379 ; IV. 303.) Stig, Alfred, H. F. Füger.

Mit 59 Tafeln, davon 19 in farbigem Lichtdruck. Wien-Leipzig, Manz Verlag

1925. 4º.

Fugger, Anton Ignaz, Fürstpropst von Ellwangen. Ellwanger Jahrbuch

1924/25 S. 122-124. (A. Steinhauſer.) Mit Bild.

Fülhin, Familie von. Sommerfeldt, Gustav, Neues über das Alter und die

Verbreitung der württembergischen Familie von Fülhin. Der deutsche He-

rold 56 (1925 ) G. 21-23.
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Fünfstück, Moriz, Profeſſor der Botanik an der Techn. Hochschule in Stutt-

gart. SchwM. 1925 Nr. 85 S. 4 (-n).

( a n g e r, Osfar, ini terial- Direttor a. D. in Berlin, Dr. h . c. edm . 1925

Nr. 266 S. 6. (HH.)

Gegenbaur, Josef, Prior in Mehrerau, später Pfarrer in Wasserburg, gest.

1842. Nägele, A., Der lezte Mehrerauer Benediktinerprior P. Jos. Gegen-

baur nach neu aufgefundenem Porträt und Dokumenten geschildert. Rot-

tenburger Monatschrift für prakt. Theologie 8 (1924/25 ) S. 129–136.

Gerok, Karl. (Hd . II . 387 ; IV . 308.) Göhrum, Karl, Die Ahnen des Dichters

Gerok. Blätter f. württ. Familienkunde. Bd . 1 (1921-1925) S. 164.

Gerster, Familie. Straub, Adolf, Stammtafel der Familie Gerster in und

um Biberach. Nach amtl. Quellen zusammengestellt. Biberach-Riß, Selbst-

verlag. 1924. (Druck von Reichardt, Groizſch, Bez. Leipzig.)

Geßler, Wilhelm v., Finanzminister und Hofkammerpräsident. SchwM. 1925

Nr. 20 S. 5.

Gminder, Familie. Bauser, Friedr., Geschichte der Familie Gminder in

Reutlingen. Im Auftrag der Familie bearbeitet. Als Handschrift gedruckt.

Reutlingen, Druck von Eugen Hugler. 1923. 4 .

Gräveniz, Karl v ., Generalleutnant. SchwM. 1925 Nr. 220 S. 5.

Gräveniz, Wilhelmine v., Gräfin von Würben. (Hd . II . 394; IV. 312. ) S.

Zorer, Georg David (in Abt. 3).

Hahn, Karl, Schulmann, Kais. russischer Staatsrat, Forschungsreisender.

SchwM. 1925 Nr. 386 S. 8.

Hahn, Philipp Matthäus. (Hd . II . 401 ; IV. 318. ) Geiger, Jos. Alb. , Philipp

Matthäus Hahn als Feintechniker und Erfinder. SchwM. 1925 Nr. 323,

Sonderbeilage „Das Schwäbische Land“. Kistner, A., Zwei bisher ver-

schollene Werke von Ph. M. Hahn. (1739–1790 . ) Die Uhrmacherkunst,

Organ des Zentralverbands der deutschen Uhrmacher 50 (1925) S. 548-550,

570-572, 596-599. (In der Stuttgarter Landesbibliothek separat vor=

handen. )

Hammer, Ernst, Profeſſor d . Geodäſie und prakt . Astronomie an der Techn.

Hochschule. SchwM. 1925 Nr . 424 S. 5.

Hartmann, Karl Ludwig Friedrich, geb. 1766. Gaus, E., Karl Ludwig

Friedrich Hartmann, Kommerzienrat in Heidenheim. Ein Lebensbild. Heyde-

kopf (Beilage z. Heidenheimer Grenzboten) Bd . 2 (1925) S. 81 f. , S. 94–96.

Hartmann, Ludo Moriz, Historiker, geb. in Stuttgart. Sozialistische Mo-

natshefte. Jahrg. 31, Bd . 62 (1925) S. 245.

Haßler, Ludwig Anton. (Hd . IV. 320. ) Heimatblätter vom oberen Neckar.

Heft 19 (1925) S. 255 f.

Haug, Ferdinand, Schulmann und Archäologe. Tit. Geheimer Hofrat. SchwM.

1925 Nr. 282 S. 5 f. (Peter Gößler.) — Germania 9 (1925) S. 65–67 (Peter

Gößler.) Mit Bild. BesBStAnz. 1925 G. 129-137 . (Peter Gößler.) ·

Mannheimer Geschichtsblätter 26 (1925) Sp. 124 f. (C.)

Hausmeister, Mag, Bankier und wirtschaftspolit. Schriftsteller. SchwM.

1925 Nr. 553 S. 5.

Hefele, Karl Jos. (Hd . II . 412 ; IV. 324.) Anekdoten aus dem Leben des hoch-

seligen Bischofs Jos. v. Hefele in Rottenburg. Gesammelt von A. Buhl.

Druck der Rottenburger Zeitung, Rottenburg a. N. 1925.
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Herwegh, Georg. (Hd. II. 420; IV. 329. ) Krauß, Rud., Georg Herwegh in

seinen schwäbischen Beziehungen. BesBStAnz. 1925 G. 62-67. — Kr[auß],

R[udolf], Zu Georg Herweghs 50. Todestag. 7. April 1875/1925. SchwM.

1925 Nr. 158 (Sonntagsbeilage).

Herzog, Sigmund, Schulmann, zulezt Präs. der Min.-Abt. f. d . höh. Schulen.

SchwM. 1925 Nr. 353 S. 5 ; Nr. 360 S. 6. (v. S.)

Hirscher, Joh. Baptiſt. (Hd . II . 423; IV. 331.) Schiel, Hubert Fr., Joh. Bapt.

von Hirscher. Ein christlicher Pädagog. Ein Beitrag zur Gesch. d . Pädagog.

d. 19. Jahrhunderts. Münchener Diss. von 1923 [1924] . Maſchinenſchrift.

Auszug: o. D. (1924).

Hochstetter, Chr. Ferdinand . (Hd . II . 425. ) Der Prof. der Naturwissenschaf

ten am Sem. Eflingen, Mag. Chr. Ferd . Hochstetter. 1787-1860. Württ.

Lehrerzeitung 85 (1925). Beilage S. 23 f.

Hohenlohe, Das Fürstenhaus. (Hd . II . 430 ; IV. 334.) Belschner, Chr., Die

verschiedenen Linien und Zweige des Hauses Hohenlohe seit 1153. [Druď

von Ungeheuer u. Ulmer in Ludwigsburg.] 1925. Fol.

Hölderlin, Frdr. (Hd. II . 439 ; IV. 336.) Hölderlin. Dokumente ſeines

Lebens. (Herausgegeben von Hermann Heſſe und Karl Gjenberg. 1.-4. Auf-

lage.) Berlin, S. Fischer Verlag. 1925. Mit Bild . (Gehört zu : Merkwür-

dige Geschichten und Menschen, herausgegeben von H. Heſſe.) Fahrner,

Rudolf, Hölderlins Begegnung mit Goethe und Schiller. Marburg a. L.,

Elert 1925. (= Beiträge zur deutschen Literaturwiſſenſchaft Nr. 25.)

Michel, Wilhelm, Frdr. Hölderlin. Weimar, Erich Lichtenſtein. 1925.

Krauß, R., Hölderlins Gestalt in der Dichtung. SchwM. 1925 Nr. 50,

Sonntagsbeilage.

Holtheuser, Joh. S. Ravensburg in Abt. 2.

Horlacher, Johann Karl. (Hd . II 442.) Eßlinger, Karl, Blüchers Leibarzt

Dr. Horlacher aus Crailsheim. SchwM. 1925 Nr. 281, Sonntagsbeilage.

Hornmold, Georg Sebastian, Kirchenratsdirektor, gest. 1581. Römer, H.,

Wie der erste württ. Kirchenratsdirektor, Georg Sebaſtian Hornmold, die

Reformationszeit erlebte. Immergrün-Kalender für das evang. Volk. Her

ausgegeben von A. Schoffer. 1925. S. 36-43.

Hromada, Anton. (Hd . IV . 338. ) S. Stuttgart in Abt. 2.

3hle, Familie. Haffner, [Erwin], Eine Eßlinger Malerfamilie des 18. Jahr.

hunderts. SchwM. 1925 Nr. 413, Sonntagsbeilage.

Johann von Udenheim, Abt in Herrenalb, gest. 1478. Seilacher, Karl, Der

Herrenalber Abt Johann von Udenheim. StAnz . 1925, Beilage Aus Zeit

und Welt S. 101 f.

Junghans, Erhard, gest. 1923. Schwarzwaldbuch, herausgegeben von F. X.

Singer. Teil 3 (1925 ) G. 144-147. (Mit Bild.)

Karpfen, Herren von. (Hd. IV. 345.) Vom Geschlechte der Herren von

Karpfen. Heimatblätter vom oberen Neckar. Heft 18 (1925) S. 239 f., Heft 19

(1925) S. 249-251 . Hilzinger, [Friz], Geschichte derer von Karpfen.
-

Vortrag. Tuttlinger Heimatblätter Heft 4 (1925) G. 12-20.

Kauffmann, Emil, Musiker. S. Tübingen, Stadt, in Abt. 2.

Keller, Familie. (Hd . IV. 347.) Familienverband der Keller aus Schwaben.

1. Nachrichtenblatt. Stuttgart, September 1924. Herausgegeben von Georg

Keller. (Drud d. Stuttgarter Buchdruckereigesellschaft. )
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Kerner, Familie. S. Steinbeis, Familie.

Kerner, Justinus. (Hd . II. 460; IV. 349. ) Meißner, Richard, über Just. Rer-

ners Stellung zur Natur. Jahresbericht des Just. Kerner-Vereins. Weins-

berg 21 (1925) 6.9-22.

Kerner, Karl Frhr. v. (Hd . II . 461 ; IV . 349.) Zum 150. Geburtstag des

Generals von Kerner. (Mit Bildern. ) Heimatblätter vom oberen Neckar,

Heft 10 (1925) G. 106 f.

-

Riderlen Wächter, Alfred von, Staatssekretär. Speculator, Riderlen-

Wächter. Der Staatsmann und Mensch. Hochland 22 (1924/25) Bd . 2

S. 450 462. Andreas, W., Kiderlen-Wächter. Randgloffen zu ſeinem

Nachlaß. Historische Zeitschrift Bd. 132 (1925) S.247–276.

Kielmanns egg, Herren von. Pfeilsticker, Walther, Berichtigungen zur

Familienchronik der Herren von Kielmannsegg. [Betrifft den württ. Anteil

an dieser in 1. Aufl. 1872, in 2. Aufl . 1910 erschienenen Chronik.] Blätter

für württ. Familienkunde. Band 1 (1921—25) S. 179–181 .

Kirchner, Oskar, Prof. a. d . landwirtschaftl. Hochschule in Hohenheim. Jahres-

hefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde 81 (1925) S. XXXIV bis

XXXIX. Mit Bild. (Georg Lakon.) SchwM. 1925 Nr. 203 S. 5 ; Nr. 208

G. 5.

-

Klumpp, Familie. S. Steinbeis, Familie.

KommerelI. S. Commerell.

Köstlin, Familie. S. Steinbeis, Familie.

Kreß, Johann. S. Ellwangen, Oberamt (in Abt. 2).

Kübler, Gottfried, Landwirt, gest. 1924 in Böffingen. Volz, G. A., Der Peter-

bauer von Böffingen. AdSchW. 33 (1925) S. 39-41. Mit Bild (S. 103) .

Kurz, Hermann (Hd . II . 478; IV. 362.) Golz, Bruno, Zwei schwäbische Er-

zähler. Melchior Meyr und Hermann Kurz. Hamburg. Hanseatische Ver-

lagsanstalt. [1925. ] (Gehört zu Schriften deutschen Volkstums . Heraus-

gegeben von Wilh. Stapel.)

Landenberger, Christian. S. Ebingen in Abt. 2.

Lang, Karl, Kammerſänger, Tit. Professor. SchwM. 1925 Nr. 327 S.6.

Lechler, Paul, Fabrikant. Zum Gedächtnis an unsere lieben Eltern Maria

Lechler geb. Hartenſtein und Dr. Paul Lechler. [Druck von Greiner und

Pfeiffer in Stuttgart. 1925. ] Mit Bildern. Vgl. ferner: Der Evang.
-

Heidenbote 98 (1925) S. 108 f. (G. M.) . Mit Bild.

S. 9; Nr. 190 S. 5 (Olpp) ; Nr. 193 S. 3.

-
SchwM. 1925 Nr. 188

___

Leibrand, Mag, Geh. Baurat. SchwM. 1925 Nr. 63 S. 3 (N.)

Leisinger, Berta, Sängerin. SchwM. 1925 Nr. 308 S. 6.

Lenau, Nicolaus. (Hd . II . 483 ; IV. 366. ) Gadger, I[sidor], Aus dem Liebes-

leben Nicolaus Lenaus. Unveränd. , mit einem Nachtrage versehene 2. Auf-

lage. (= Schriften zur angewandten Seelenkunde, herausgegeben von

Sigm. Freud, Heft 6. ) Leipzig und Wien, Franz Deuticke. 1925. Bischoff,

Heinrich, Lenau und die Gräfin Marie von Württ. Literarische Beilage der

Kölnischen Volkszeitung 1925 Nr. 28 und 29 (16. und 23. Juli). Dittmar,

Lorenz, Lenau in Stuttgart. Zu seinem 75. Todestag am 22. Auguſt.

SchwM. 1925 Nr. 386 S. 6. Gäckle, E., Lenau und Emilie Reinbeck.

Heydekopf (Beilage zum Heidenheimer Grenzboten) Bd . 2 (1925) 6. 70-72.

Lerch, Familie. S. Steinbeis, Familie.

-

-
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Levy, Maximilian, Buchhändler in Stuttgart. Börsenblatt f. d . deutschen

Buchhandel 92 (1925) Nr. 294 S. 20 208.

---

Lind, Karl v ., Gen.-Leutnant, gest. 1906. SchwM. 1925 Nr. 440 S. 5.

List, Friedr. (Hd . II. 489 ; IV. 369. ) Bücher, Karl, Aus dem Leben Friedrich

Lists. [Zwei Briefe von List . ] Zeitschrift für die gesamte Staatswissen

schaft 77 (1922/23) G. 553-559. Noh, William, Friedrich List in Amerika.

Weltwirtschaftliches Archiv Bd . 21 (1925) S. 199-265 ; 22 (1925) S. 154-182.

- Hölzel, Mar, Listbibliographie, enth. in : List, Fr., Das nation . System der

polit. Ökonomie. Mit einer Einleitung von K. Th. Eheberg. 8. Aufl. Stutt-

gart. 1925. G. 353-414.

Locher, Jakob, gen. Philomusus. (Hd . II . 490 ; IV. 369. ) Hehle, Joseph, Der

große Humanist Jakob Locher, genannt Philomufus († 1528), der berühm.

teste Sohn der Stadt Ehingen, und seine kulturgeschichtliche Bedeutung,

enth. in desf.: Geſchichtliche Forschungen über Ehingen und Umgegend (1925)

S. 163–186 . (Kurze Zuſammenfassung von Heyd Nr. 7806 ).

Löffler, Emil, Generalmajor, gest . 1906. SchwM. 1925 Nr. 290 S. 6 .

Mader, Familie. Findh, Ludwig, Ein alter Stammbaum [Fam. Mader].

Blätter f. württ. Familienkunde Bd . 1 (1921-1925) G. 186.

Mayer, Robert. [ Hd . II . 504 ; IV. 375. ] Timerding, Heinrich, Robert Mayer

und die Entdeckung des Energiegesezes. (= Schriften zur angewandten See-

lenkunde. Herausgegeben von S. Freud, Heft 20. ) Leipzig und Wien, Franz

Deutice. 1925. Hell, Bernhard, J. Robert Mayer und das Gesez von

der Erhaltung der Energie. (= Frommanns Klassiker der Philosophie,

Bd. 23.) Stuttgart, Frommann 1925.

-

Mayr, Familie. Klaus, F. J., Die Mayr, eine oberschwäbische Lehrer-

familie des 18. Jahrhunderts. Der Oberländer (Saulgau) 1925 Nr. 291.

Megenhart, Familie. Koch, E., Eine alte Tuttlinger Apotheker-Familie.

Tuttlinger Heimatblätter, Heft 3 (1925) G. 20-24.

Meintel, Joh. Nepomuk, Maler und Holzschnizer, gest 1872. Meintel, Paul,

Jos. Nep. Meintel. Ein schwäbischer Meister. Schwarzwaldbuch, heraus.

gegeben von F. X. Singer, Teil 3 (1925) S. 114-129. (Mit Bild.)

Mergenthaler, Ottmar. (Hd . IV. 377. ) (Schlotke, Otto), Ottmar Mergen-

thalers Jugendjahre. Eine Gedenkschrift zur Enthüllung der Erinnerungs.

tafel am Geburtshaus des Erfinders der Linotype in Hachtel am 9. Nov.

1924. Gewidmet von der Mergenthaler Sehmaschinen-Fabrik G. m. b . H. in

Berlin. (Berlin, Druck von Gebr. Feyl. 1924.)

Merkle, Regine, Dichterin, gest. 1903. Pfahler, Gerhard, Regine Merkle, eine

Bauerndichterin. Ein Gedenkblatt. SchwM. 1925 Nr. 341, Sonntagsbeilage.

Mieg, Familie. Banz haf, Carl, Die Miegs und ihr Geschlecht, ein Genea-

logie- und Chronikbuch, als Manuskript herausgegeben. Druck von A. Un-

gerer, Endersbach (Württ. ) 1925.

Mittnacht, Hermann, Freiherr von, württ. Staatsminister und Minister-

präsident. Schneider, Eugen, Zur Erinnerung an Dr. Freiherr Hermann

von Mittnacht. BesBStAnz. 1925 G. 81-89. Ders., Zur Charakteriſtik von

Dr. Freiherr Hermann von Mittnacht. Ebenda S. 174–176. - Vgl. ferner:

SchwM. 1925 Nr. 122 S. 5. (Mit Bild.)

Mohl, Luise, geb. Autenrieth, Gemahlin Benjamin Ferd. Mohls. Löffler, Karl,

Eine schwäbische „Frau Aja“. BesBStAnz. 1925 G. 89-99.
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-

Mohl, Robert. (Hd . II . 512 ; IV. 378.) Stuttgarter Neues Tagblatt 1925

Nr. 515 S. 13. (F. Eſſen. [Wohl Karl Fuß in Essen .])

Möhler, Joh. Adam (Hd . II . 512 ; IV. 378. ) Lösch, Stephan, J. A. Möhler im

Jahre 1834/35. Eine unbekannte Begebenheit aus seinem Leben. Theolog.

Quartalschrift 106 (1925) S. 66–99.

Montfort-Werdenberg, Grafen von. (Hd . II . 514; IV. 379.) Helbok, A.,

Genealogie der Grafen von Montfort-Werdenberg in ihrer Frühzeit. Vier-

teljahrsschrift f. Geschichte und Landeskunde Vorarlbergs 9 (1925) S. 12

bis 22.

―

Mörike, Eduard . (Hd . II . 516; IV. 379. ) Merbach, Paul Alfred, Eduard

Mörike. Mit 106 Abbildungen und einem Umschlagbild. Bielefeld und Leip-

zig, Velhagen und Klaſing 1925. (= Velhagen und Klaſings Volksbücher

Nr. 161.) Bringewald, Maria, Der Humor bei Mörike. Kölner Diſſ. von

1924. Maschinenschrift. Auszug in: Jahrb. d. Phil. Fak. Köln 1923/24

G. 35. Walther, Friedr., Persönliche Erinnerungen an Mörike. Der

Sonntag. Illustr. Beilage der Süddeutschen Zeitung (Stuttgart) 1925

G. 393-395, 404-406. Krauß, Rudolf, Mörikes Aufstieg. SchwM. 1925

Nr. 247 S. 13 f. ( Sonntagsbeilage) . Binder, Hermann, Zu Mörites Ge-

dächtnis. SchwM. 1925 Nr . 247 S. 13 (Sonntagsbeilage). Krauß, R.,

Mörikes Traumleben . Schwabenspiegel 19 (1925) S. 172 f.

Moser, Joh. Jak. (Hd. II. 518; IV . 382.) Fröhlich, Marianne, Joh. Jak. Moser

in seinem Verhältnis zum Rationalismus und Pietismus (= Deutsche

Kultur, herausgegeben von W. Brecht und A. Dopsch. Literaturhistorische

Reihe. Bd. 3.) Wien, Österreichischer Bundesverlag . 1925 .

Mumpach, Georg. S. Ellwangen, Oberamt (in Abt . 2) .

"

―

Münſt, Nilus, gest. 1812. Selig, Theodor, P. Nilus Münst. Ein Bischof aus

Uttenweiler. Sonntagsfreude“ (Beilage z. Riedlinger Zeitung) 1921 Nr. 50 .

Muth, Familie. Muth, Kaspar, Auf der Ahnensuche [Familie Muth] . Blätter

für württ. Familienkunde Bd . 1 (1921-1925) S. 218-221 .

Nauclerus, Joh., Kanzler der Universität Tübingen. (Hd . II . 525.) Nägele,

A., Ein Originalbrief des Grafen Eberhard im Bart an Propst Johann

Bergenhans in Brackenheim v. J. 1476 und dessen Antwort über ſimo-

nistische Pfründenerspektanz. Rottenburger Monatschrift für prakt. Theo-

logie 8 (1924/25) S. 257–261.

Nauclerus, Ludwig, Propst an der Stiftskirche in Stuttgart, geſt 15. Dez.

1512. Nägele, Anton, Dr. Ludwig Vergenhans, erster Rektor und Kanzler

der 1477 gestifteten Universität Tübingen [falsch ; vielmehr Propst an

der Stiftskirche in Stuttgart] als Pfarrer in Eppan- St. Pauls. Studi e

testi 39 (Ehrle-Festschrift, Roma, Biblioteca apostolica Vaticana) 1924

G. 204-209.

Ölenheinz, Balthasar. Ölenheinz, L., Die Anstellungsurkunden des ersten

evangelischen Abts im Kloſter Alpirsbach. Heimatblätter vom oberen Neckar,

Heft 19 (1925) S. 245–247. Ölenheinz, [L.] , Aufzug und Investitur des

ersten evangelischen Abtes in Alpirsbach 1563. Balthasar Ölenheinz (Ella-

heing). Heimatblätter vom oberen Neckar, Heft 12 (1925) S. 133–138.

Ölenheinz, Frdr. Ölenheinz, L., Ein Heuberger als Bildnismaler des

18. Jahrhunderts. Heimatblätter vom oberen Neckar Heft 11 (1925) S. 121

bis 123 ; Heft 15 (1925) G. 182-184.
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Orth, Familie. Rauch, Moriz von, Die Heilbronner Kauf- und Ratsherren

familie Orth. Bericht des hist. Vereins Heilbronn 15 (1922-1925) .57

bis 94.

Oßwald, Johann. S. Gesundheitswesen in Abt. 1.

Otto, Bischof von Bamberg. (Hd . II . 540 ; IV . 391. ) Boſſert, Gustav, und Her-

mann Clauß, Zum Streit um die Heimat Ottos von Bamberg. Beiträge zur

bayerischen Kirchengeschichte 32 (1925) G. 1-9.

Pahl, Joh. Gottfr ., (Hd. II . 542 ; IV. 392.) Rohrer, [Emil] , Johann Gottfried

Pahl. Vortrag. Der Spion von Aalen (Beilage zur Kocherzeitung) 1925

Nr. 5 S. 1-3 ; Nr. 6 S.1-4.

Pfleiderer, Familie. Familienblatt der Pfleiderer ..., herausgegeben von

Hermann Pfleiderer. Nr. 1-3. Druck v . J. Mann, Buch- und Steindruckerei

in Stuttgart-Cannstatt. 1925. Pfleiderer, Georg, Pfleiderer - Wappen.

Blätter f. württ. Familienkunde B.1 (1921—1925) S. 159–163, 173–177.

Pfleiderer, Otto, Theolog. Zurhellen-Pfleiderer, Else, Erinnerungen an

Otto Pfleiderer-Berlin, Professor der Theologie (1839-1908 ) . Familien-

blatt der Pfleiderer Nr. 3 (1925) S. 4—13.

Pischek, Joh. Bapt. (Hd . II . 551. ) G. Stuttgart in Abt. 2.

Plappert, Wilhelm, Hoftheatermaler, Titel Professor und Hofrat. SchwM.

1925 Nr. 18 G. 5.

Reinbeck, Emilie. (Hd. IV. 402.) S. Lenau, Nikolaus.

Reiniger, Familie. Reiniger, Eberhard, Das Geschlecht Reiniger in Würt

temberg. SchwM. 1925 Nr. 328 S. 5.

Reinwald, Christophine, geb. Schiller. Die lettwilligen Aufzeichnungen

der Frau Christophine Reinwald, Schillers Schwester, nebst einer Einlei

tung, herausgegeben von Ernst Koch. Schriften des Vereins für S.-Mei-

ningische Geschichte und Landeskunde, Heft 83. 1925. (Vgl. darüber Löffler,

Karl, Schillers Lieblingsschweſter. Schwabenspiegel 19 (1925) S. 354–356.)

Richter, Friedr. (Hd . IV. 406.) Linkenheil, Hermann, Friedrich Richter. Ein

schwäbischer Volksliederdichter. Schwarzwälder Bote (Oberndorf a. N.) 1925.

Unterhaltungsblatt Nr. 137 und 138 (15. und 18. Nov.).

Riede, Familie. (Hd . II . 568 ; IV. 406.) E. D., Ein Erinnerungsblatt für die

Familie Riecke. Zum Andenken an Hofrat Paul Riecke. SchwM. 1925

Nr. 354 S. 6.

Sachsen- Weimar - Eisenach, Hermann, Prinz von. (Hd . IV . 412.) Zut

Erinnerung an Prinz Hermann von Sachsen-Weimar. SchwM. 1925

Nr. 353 S. 5.

Salat, Jakob. (Hd . II . 580.) Funk, Philipp, Jakob Salat aus Abtsgmünd.

Ellwanger Jahrbuch 1924/25 S. 106–111 .

Sarwey, Otto, württ. Staatsminister. (Hd. IV. 413. ) SchwM. 1925 Nr. 443

S. 9 f. Mit Bild.

Schaffner, Martin. (Hd . II . 583 ; IV. 415. ) S. Waſſeralfingen in Abt. 2.

Schairer, Otto, Oberpräzeptor, Vorstand des Stuttg. Liederkranzes. SchwM.

1925 Nr. 287 S. 9; Nr. 510 S.5. (H.)

Schelling, Karoline. (Hd . II . 587. ) Körner, Josef, Neues von Auguſt Wil-

helm und Karoline Schlegel. Zeitschrift f. Bücherfreunde NF. 17 (1925)

G. 143-145.

Scheurenbrand, Barbara, christliche Jungfrau in Denkendorf, gest. 1878.
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Renz, Jos., Lebenslauf der Barbara Scheurenbrand gen. Nähbäbele, geb.

26. Febr. 1801, geſt. 15. Juni 1878 zu Denkendorf. Mit Geleitwort von

Pfarrer Schulz. Bamberg, Christl. Schriftenvertrieb, J. Maar. 1925.

Schiller, Christophine, verehel. Reinwald. S. Reinwald, Christophine.

Schiller, Friedr. (Hd. II. 592 ; IV. 420.) Güntter, Otto, Friedr. Schiller.

Sein Leben und seine Dichtungen. Mit 701 Abbildungen nach zeitgenössi-

schen Bildern und Illuſtrationen. Herausgegeben mit Unterſtüßung des

Schiller-National-Museums in Marbach. Leipzig, Weber (1925). 4 °.

Güntter, Otto, Schiller in der Karlsschule. Mit 8 Abbildungen in Kupfer-

tiefdruck. Berlin, Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag.

1925. Voß, Heinrich, Schillers lezte Lebenstage. Aus einem Briefe (1806,

Aug. 12.). Schwabenspiegel 19 (1925) S. 132 f. — Schiller und die Journa-

listik. [Brief Schillers an Cotta vom 14. Juni 1794.] . SchwM. 1925 Nr. 279

S. 2. Marcuse, Herbert, Schiller-Bibliographie. Unter Benutzung der

Trömelschen Schiller-Bibliothek (1865). Berlin, S. Martin Fraenkel. 1925.

(Ersag und Fortsetzung der Trömelschen Bibliographie. ) S. a. Marbach

in Abt. 2.

-

Schippert, Friedrich, Generalleutnant. Ellwanger Jahrbuch 1924/25 S. 146.

(Eugen Haug.)

Schlözer, August Ludwig (Hd . II . 598.) Berney, Arnold, Beiträge zur Ge-

schichte der deutschen Aufklärung. I. August Ludwig v. Schlözer. II . Mi-

chael Ignaz Schmidt . Freiburger Diss. von 1924. Maschinenschrift.

Schneiderha h n, Maximilian, Bildhauer. Lösch, Stephan, Bildhauer Mag.

Schneiderhahn. Ein Gedenkblatt als Beitrag zur Geschichte der schwä-

bischen Auslandsdeutschen. AChrK. 40 (1925) G. 77-81 ; 107-109.

Schöllkopf, Familie. [Schölkopf, Cuno], Stammfolge der Familie Schöll-

kopf. Görlig, C. A. Starke. 1925 (S.-A. aus einem noch nicht ausgegebenen

Bande des Genealog. Handbuchs bürgerl. Familien.)

Schreiner, Helene, geb. Röckle. Schreiner, Ernst, Ein Wohlgeruch Chriſti.

Lebensbild meiner seligen Gattin. Korntal, Morgenstern-Verlag [1925].

Mit Bild.

Schütty, Franz Joseph. (Hd. II . 612 ; IV. 435. ) G. Stuttgart in Abt. 2.

Schüz, Theodor, Kunſtmaler. (Hd . IV. 436.) Lebenslauf bis 1873 (Autobiogr.) .

StAnz. 1925, Beilage Aus Zeit und Welt S. 65–71.

Schwab, Gustav . (Hd . II . 613 ; IV. 436. ) Stuttgarter Neues Tagblatt 1925

Nr. 515 S. 13 (Karl Fuß).

Schwegler, Joh. Dav. (Hd . II. 615; IV. 437.) S. Kunstgeschichte in Abt . 1.

Schwenk, Albert. S. Ebingen in Abt. 2.

Seiz, Alexander. (Hd. II. 618.) Schottenloher, Carl, Doktor Alexander Seiz

und seine Schriften. München, Verlag der Münchener Druce. 1925 .

Seuse f. Suso.

Sprösser, Viktor v., Generalleutnant. SchwM. 1925 Nr. 602 S. 5.

Steinbeis, Familie. Raithelhuber, Heinrich, Die Familie Steinbeis aus

Vaihingen a. Enz. Vaihingen a. E., Druck und Verlag von C. Carle (Inh.

W. Wimmershof) . [1925. ] Raithelhuber, Heinrich, Geschichte der Familie

Steinbeis mit Ahnenlisten der Familien Kerner, Klumpp, Umrath, Köstlin,

Lerch, Commerell . Druck von Buchdruckerei C. Carle, Inh . W. Wimmers-

hof, Vaihingen a. E. [1925.]

-

Württ. Bierteljahrsh . f. Landesgefch . N. F. XXXIII.
24
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Steudel, Familie. (Hd . II . 633.) Familienbuch der Steudelschen Stiftung.

1. Nachtrag. Nachträge und Berichtigungen nach dem Stand vom 31. Dez.

1924. [Von Hermann Öhler.] D. O. und Dr. [ 1925. ]

Stöffler, Joh. (Hd . II . 635; IV. 448.) Hehle, Jos., Der große Mathematiker

und Mechaniker, Astronom und Astrolog Joh. Stöffler aus Juſtingen

(† 1531), der weitaus gelehrteste Dekan des Landkapitels Ehingen, enth. in

desf.: Geschichtliche Forschungen über Ehingen und Umgegend (1925) G. 215

bis 225.

Sulger, Emanuel. Selig, Th., P. Emanuel Sulger v. Neufra a. D. Abt v.

Salem. Riedlinger Zeitung (1924) Nr. 193.

Süskind, Wilhelm, Landesökonomierat in München. SchwM. 1925 Nr. 245

G. 6.

Suso (Seuse), Heinr. (Hd . II . 642 ; IV. 452. ) Greiner, [Joh.], Elsbet Stagel

und Heinrich Suso . Ulmer hist. Blätter 1 (1924/25) Nr. 2 S.1-5.

Teufel, Wilhelm Julius, Fabrikant, Kommerzienrat. SchwM. 1925 Nr.140

G. 5.

Titot, Heinrich. (Hd . II . 647; IV. 454.) Rauch, Moriz von, Heinr. Titot. Be-

richt des hist. Vereins Heilbronn 15 (1922–1925) S. 95–132 .

Treffz, Franz August, zuerst beim Kapregiment, dann Kaufmann in Batavia.

Teichmann, [Karl] , Franz Auguſt Treffz. Ein Württemberger, der in der

Welt sein Glück machte. SchwM. 1925 Nr. 581, Sonntagsbeilage.

Treutler, Lorenz, Oberschulrat in Stuttgart. Der Vereinsbote 60 (1925)

S. 64f. (2.)
1

Tscherning, Familie. (Hd. IV. 454. ) Nachträge zu Tschernings Vergißmein-

nicht. 1925. (Umfaßt die Seiten 155–166.)

Umrath, Familie. S. Steinbeis, Familie.

Urach, Karl, Fürst von, Graf von Württemberg. SchwM. 1925 Nr. 570 S. 5.

Bergenhans. S. Nauclerus.

Volz, Melchior. (Hd . II . 663.) Ölenheinz, [ L.] , Einiges von Melchior Volz.

BWKG. NF. 29 (1925) S. 120-122.

Wagner, Adam, Bildhauer in Heilbronn. Rauch, Mor. v. , Bildhauer Adam

Wagner und seine Nachfolger im württ. Franken. BesBStAnz. 1925

G. 236-243 .

Wagner, Heinrich, Oberbürgermeister in Ulm. SchwM. 1925 Nr. 222 S. 5 f.

Mit Bild. (3.)

Wahl, Rosine Barbara, geb. Lorch. Öhler-Hankel, Maria, Das Rosine -Bärbele.
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matblätter vom oberen Neckar, Heft 15 (1925) G. 184-186, Heft 16 S. 201

bis 203, Heft 18 S. 240 f.
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rad, d. Jüngere, geb. vor 1699 gest 1760 in Pennsylvanien, geb. nicht in
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Weismann, Immanuel, Basler Miſſionar in Indien, in leitender Stellung

tätig. Evang. Heidenbote 98 (1925) S. 39–41 . ( Schaal.) (Mit Bild .)

Weiß, Marg, Sohn eines gleichnamigen aus Balingen gebürtigen Marr Weiß.

Hugelshofer, Walter, Zur Frage nach dem Namen des Meisters von Meß-

tirch. Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 46 (1925) 33-37.

Weißer, Lina, geb. Hoffmann, Senatspräsidenten-Witwe. Weißer, Lina,
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schrift gedruckt. Druck von Fr. Find, Plieningen-Stuttgart [1925] .

Werdenberg, Grafen von. (Hð . II . 680; IV. 471. ) S. Montfort-Werden-
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Werner, der Vorkämpfer des evang. Deutſchtums in Beſſarabien. Evange-

lische Diaspora 6 (1924) S. 175-77.

Werner, Guſtav . (Hd . II . 681, IV. 472.) Kneile, G., Gustav Werner und sein

Werk. Mit Titelbild. 2. umgearbeitete Auflage. Stuttgart, Calwer Vereins-

buchhandlung 1925. (= Calwer Familienbibliothek Bd . 70.)

Wieland, Christoph Martin. (Hd. II . 685, IV. 474.) Dreizehn Briefe Wie-

lands, zumeist an Luise von Goechhausen. Mitgeteilt von Otto Fiebiger.

Jahrbuch der Goethegesellschaft 11 (1925) S. 252-297. S. a. Biberach

a. R. (in Abt. 2).

Wildermuth, Ottilie. (Hd . II . 687 ; IV. 474.) A. W., Von Ottilie Wilder-

muths Schaffen. SchwM. 1925 Nr. 38 S. 7.

-

Windelhofer, Familie. (Hd . II . 689.) Hehle, Jos., Die vormalige Ehinger

Familie Windelhofer. Enth. in dess.: Geschichtliche Forschungen über Ehingen

und Umgegend (1925) S. 114–162 . S. a. Ehingen, in Abt. 2.

Wiz, Konrad, Maler aus Rottweil. Wendland, Hans, Konrad Wiz, Gemälde-

studien. Basel, Benno Schwabe u . Co. 1924. (Vgl. dazu Kunſt und Künſtler

23 (1925) G. 187-192 [Curt Glaser] .) Escherich, Mela, Neue Ergebnisse

über Konrad Wiz. Zeitschrift für bildende Kunst 58 (1924/25) G. 189-194.

Wefer, [Rudolf], Konrad Wiz, Maler aus Rottweil. Heimatblätter vom

oberen Neckar Heft 15 (1925) S. 186-188, Heft 19 (1925) S. 251-253.

Wolff, Karl Wilhelm, Oberstleutnant, Parlamentarier, gest. 1908. SchwM.

-

1925 Nr. 601 S. 5.

24 *
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Wunder, Franz, Profeſſor am Gymnaſium in Heilbronn. SchwM. 1925

Nr. 280 S. 5. (P. W.)

Württemberg, Marie Gräfin von. 1815–1866, verheir. mit Graf Wilh.

von Taubenheim. S. Lenau, Nikolaus.

Wyle, Niclas von. (Hd . II . 705 ; IV. 483. ) Haffner, E[rwin] , Neues von Nico-

laus von Wyle. BeſBStAnz. 1925 S. 120-122.

Zahn, Christian Jakob, gest. 1830. (Hd . II . 706 ; IV. 484). Zahn, Theodor,

Der Komponist des Schillerschen Reiterlieds. BesBStAnz. 1925 6. 243–247.

Zeller, Herm. (Hd . II . 709.) (Zeller, Herm.), Eine theologische Studienreise

vor 90 Jahren. Mitgeteilt von H. Zeller. Monatschrift für Pastoraltheologie

21 (1925) S. 124–132, 170–176.

Zeppelin, Ferdinand Graf v. Zeppelin-Denkmal für das deutsche Voll. Aus
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des Grafen Zeppelin, herausgegeben unter Mitwirkung der Luftschiffbau

Zeppelin-G. m. b. H. Friedrichshafen a. B. Schriftleitung: Hans Hildebrandt.

Stuttgart, Germania-Verlag G. m. b. H. [1925] 4 °. Mayer, Jof., Graf

Ferdinand v. Zeppelin. Eine Gabe für die deutsche Jugend. Mit 19 Ab-

bildungen. Stuttgart, Verlags- und Druckereigeſellſchaft m. b. H., Zweig:

niederlassung Ravensburg 1925. (Mit Bild. ) Schindler, H., Graf Zeppelin.

Sein Leben und ſein Werk. Dresden, Alwin Huhle 1908.

Gedenkfeier in Friedrichshafen. SchwM. 1925, Nr. 386,

S.5 ; Nr. 388, S. 5 ; Nr. 389, S. 5 ; Nr. 390, G. 5.

Ziegler, Gottlob. S. Ebingen in Abt. 2.

-

-

_______

Zur Zeppelin.

6.5 f.; Nr. 387,

Ziegler, Heinrich Ernst, Professor der Zoologie an der Techn. Hochſchule in

Stuttgart. Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde 81 (1925)

G. XL- LII. Mit Bild. (M. Rauther.) SchwM. 1925, Nr. 250, S.5 f.

Zimmerle, Ludwig, Senatspräsident. SchwM. 1925, Nr. 566, 6.5.

Zorer, Georg David, Diakonus, später Dekan in Urach. Friz, F., Georg David

Zorer (1673-1735), ein Bekenner der Wahrheit aus den Tagen Eberhard

Ludwigs und der Gräveniz. BWKG. NF. 29 (1925) S. 108—116.
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Veröffentlichungen der Württ. Kommission für Landesgeschichte.

Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart.

Heyd, W., Bibliographie der Württembergischen Geschichte. Band I/II ver-

griffen . Fortsetzung von Th. Schön und 0. Leuze : III. Band, 1907. XII

u. 169 S. 4 M. IV. Band 1/2. Hälfte. VIII u . 569 S. 6 M. V. Band, 208 S. 6 #.

Parstellungen aus der Württembergiſchen Geſchichte.

-

-

I. Band : Der geschichtliche Kern von Hauffs Lichtenſtein. Von Max Schuster.

1904. IV u . 358 .8". 3,50 M.

II. Band : Schubart als Muſiker. Von E. Holzer. 1905. IV und 178 S. 8º.

3 M.

III. Band : Der Feldzug 1664 in Ungarn unter besonderer Berücksichtigung der

Herzoglich Württembergiſchen Allianz- und Schwäbischen Kreistruppen. Ein

militärisches Kulturbild. Auf Grund zum Teil unveröffentlichter Originalquellen

bearbeitet von Adolf von Schempp , Generalmajor z. D. 1909. XII und

311 Seiten gr. 8° mit 4 Kartenskizzen. 5 M.

IV. Band : Die Württemberger und die nationale Frage 1863-1871 von

Dr. Adolf Rapp. 1910. XV und 483 Seiten. 7 M.

V. Band : Friedrich Karl Lang. Leben und Lebenswerk eines Epigonen der

Aufklärungszeit. Von Dr. Gustav Lang. 1911. X und 223 Seiten mit

Jllustrationen. 3 M.

VI. Band : Die Entwicklung des Territoriums der Reichsstadt Ulm im 13. und

14. Jahrhundert. Von Dr. Otto Hohenstatt. 1911. XIV und 134 Seiten

mit 1 Karte. 2,50 M.

VII. Band: Die Reichsstadt Schwäbisch-Hall im Dreißigjährigen Kriege. Von

Franz Riegler. 1911. XII u. 119 Seiten. 2 M.

VIII. Band : Die oberſchwäbischen Reichsstädte. Jhre Entstehung und ältere Ver-

faſſung. Von Dr. Karl Otto Müller. 1912. XIX u . 447 S. 5 M. (Vergriffen. )

Ergänzung zu Band VIII. Müller, Dr. K. O., Alte und neue Stadtpläne.

5 M.

IX. Band : Die württembergischen Abgeordneten in der konstituierenden Rational-

versammlung zu Frankfurt a. M. Von Dr. Thilo Schnurre. Mit einem

Anhang : Biographiſches über dieſe Abgeordneten. Von Geheimem Regierungs-

rat Niebour. 1912. XII u. 126 S. 2 M.

X. Band: Die Kirchenpolitik der Grafen von Württemberg bis zur Erhebung

Württembergs zum Herzogtum (1495). Von Dr. Johannes Wülk und Hanš

Funt. 1912. XVI und 117 S. 1,50 M.

XI. Band : Das Territorium der Reichsstadt Rottweil in seiner Entwicklung bis

zum Schluß des 16. Jahrhunderts. Von Dr. J. A. Merkle. 1913. XI und

130 S. Vergriffen.

XII. Band : Das Gebiet der Reichsabtei Ellwangen. Von Dr. Otto Hutter.

1914. XIII und 228 S. 3,50 M.

XIII. Band : Badenfahrt. Württembergische Mineralbäder und Sauerbrunnen.

Von G. Mehring. 1914. XI und 204 S. 2,80 M.

XIV. Band : Die Triaspolitik des Frhr. K. Aug. von Wangenheim. Bon

Dr. Curt Albrecht. 1914. X und 196 S. 2,80 M.

XV.Band : Die Entwicklung des Territoriums der Grafen von Hohenberg 1170 bis

1482. Von Dr. K. J. Hagen. 1914. X und 97 S. mit 2 Karten. 2 *.

XVI. Band : Die Stellung der Schwaben zu Goethe. Von Frank Thieß.

1915. VIII und 210 G. 3 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.



Das Landesamt für Denkmalpflege, Stuttgart, Neckarstraße 8

weist auf zwei Neuerscheinungen hin :

DieKunst- u. Altertumsdenkmale in Württemberg

herausgegeben vom Württ. Landesamt für Denkmalpflege :

Oberamt Münsingen. Bearbeitet von E. Fiechter und J. Baum.

175 Seiten und 206 Tertabbildungen / Paul Neff Verlag, Eßlingen.

Preis geheftet 9.60 M., für Beamte bei Bestellung

beim Verlag 7.20 M., Preis gebunden 10.60 M.

%

Fundberichte aus Schwaben

Neue Folge III, herausgegeben im Auftrag des Württ. Anthropologischen

Vereins v. P. Goeßler. 208 S., 80 Tertabb. u . 34 Taf. Schweizerbarthſcher

Verlag, Stuttgart . Normalpreis 20.- M.; für Mitglieder des Württ.

Geschichts- und Altertumsvereins bei Bestellung beim Geschäftsführer

des Vereins, Rechnungsrat Selig, Stuttgart, Stat . Landesamt, 8.— M.

Adalbert Wahl

Profeffor der Geſchichte in Tübingen

Deutsche Geschichte

Von der Reichsgründung bis zum Ausbruch

des Weltkrieges (1871-1914)

4 Bände

Band I (Liefg. 1-9 M. 23.- in Ganzlein , M. 25.— in Halbpergament

Lieferungsausgabe : etwa 25 Lieferungen von je 5 Bogen Umfang.

Preis der Lieferung I bei dem jezigen Herstellungspreis M. 2.-.

Die erste Lieferung, deren Bezug zur Ab-

nahme des ganzen Werkes verpflichtet, liegt vor

Nach Schluß der Subskription wird der Preis des einzelnen Bandes

erhöht werden

Verlag von W. Kohlhammer, Stuttgart
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Taeger, Dr. Fritz, Die Archäologie des Polybios. 8°. 1922. 164 S. Preis brosch.

Rm. 6.-.

Besprechung in der Frankfurter Zeitung 1923 :

Dieses Buch gibt die scharfsinnig gewonnene Rekonstruktion jener Staats-

lehre , die die Ergebnisse griechischer Spekulation aufRom und seine tatsächliche

oder für tatsächlich gehaltene Frühgeschichte anwandte, die geistesgeschichtlich

als ausgesprochen geschichtsphilosophischer Abriss interessant, zugleich als

Mittler zwischen Platon-Aristoteles-Stoa einerseits, der römischen Aristokratie

andererseits von schlechthin weltgeschichtlicher Bedeutung war. Der Historiker

Polybios und der stoische Philosoph Panaitios gaben die Grundlagen der Staats-

auffassung Ciceros, die auf die Gestaltung der Monarchie des Augustus be-

stimmend eingewirkt hat. Taegers Buch, mit feinstem historischen Ver-

ständnis geschrieben , wird viel Anregung geben.

Weber, Prof. Dr., W. , Josephus und Vespasian. Untersuchungen zu dem jüdi-

schen Krieg des Flavius Josephus. 8 °. VIII und 287 Seiten. Preis Rm. 5.-.

Besprechung aus : Literarisches Zentralblatt.

Der Verfasser rekonstruiert durch seine Analyse nicht nur die Primarquelle

für die Geschichte der von ihm behandelten Zeit, sondern gibt auch auf Grund

des kritisch gesichteten Materials eine eingehende Schilderung der militärischen

Operationen der Flavier im Osten und , was wichtiger ist, setzt die grossen reichs-

geschichtlichen Zusammenhänge der Ereignisse im Orient und Okzident und die

wohlberechnete Aktion der Flavier in ihrer Retterrolle" ins rechte Licht. Für

die Geschichte der Flavier sind die Untersuchungen von Weber von grundlegender

Bedeutung. Manche Probleme bedürfen freilich noch der weiteren Klärung....Es

stossen bei der Fülle der behandelten Fragen auch noch andere Schwierigkeiten

auf; sie aufzuzählen würde zu weit führen ; es sei aber ausdrücklich betont, dass

sie in keinerWeise den grossenWert des hierbesprochenen Buches beeinträchtigen.

das hiermit allen Beteiligten aufs dringendste empfohlen sei. E. v . Stern.

Blumenthal, Albrecht von, Aischylos. 8 °. VIII und 118 S. 1924. Geb. Rm. 4.80

Ein wertvolles Buch ! Aus historischen und kulturellen Bedingtheiten ver-

sucht von Blumenthal das Werk und die Gestalt jenes gewaltigen Schöpfers vor

uns aufsteigen zu lassen. Dabei vermeidet er streng, jegliche in der Phantasie

beheimatete spekulative Arbeit . ... Blumenthal ringt um Objektivität. Aus

den Tiefen schöpfend, wertet er die Einzelpersönlichkeit als solche und dann

aber auch als Ausdruck wirkender Gemeinschaftskräfte, die wahre Dichtung

als ihre Wurzeln bekennt und offenbart. Er führt selten gut in die Weltschau

des grossen antiken Menschen ein. Augsburger Postzeitung.

Die Schätzung des Archilochos im Altertume. 8 °. IV und 60 Seiten.

Geheftet Gm. 1.20.

Der Tyrann Kritias als Dichter und Schriftsteller. 8 ° . 32 Seiten. Ge-

heftet Rm. -.90.

Vogt, Dr. phil. , Jos .. Die alexandrinischen Münzen. Grundlegung einer

alexandrinischen Kaisergeschichte. Lexikon-8 °. Teil I : Text und 237 Seiten,

5 Tafeln. Teil II : Münzverzeichnis IV und 185 Seiten. Broschiert in 1 Band

Rm. 32.-, Halbleinen Rm. 36.— , Halbleder Rm. 45.— .

Tacitus als Politiker. 8°. 20 Seiten. Geheftet Rm. -.90.

Maas, E., Goethe und die Antike. 1912. Gebunden 14 Rm.

Aus Besprechung im „Das literarische Echo“ : . . . Indessen würde auch

der reichlichste Auszug von diesem Buche der Betrachtung keine Vorstellung

geben können. Wer mit einem reichen, im höchsten Sinne gebildeten Geiste

verkehren will, kann nicht in dem Bericht eines Dritten Ersatz finden, und

so bleibt der Kritik diesem Buch gegenüber nichts als liebende Verehrung.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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Dem Württ. Geschichts- und Altertumsverein, dem Hiftorischen Verein für das

Wartt, Franken und dem Süldhganer Altertumsverein

herausgegeben von der

Württembergischen Bommission für Landesgeschichte.

XXXIII. Jahrgang.

1927.

Stuttgart.

Druck und Verlag von W. Bohlhammer.

1928.



2I 3e 8 toно

Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart

Adalbert Wahl

Profeffor der Geschichte in Tübingen

Deutsche Geschichte

Von der Reichsgründung

bis zum Ausbruch des Weltkriegs

1871-1914

4 Bände gr. 80%

Die feit Jahren schmerzlich empfundene Lücke, in der deutschen

Geschichte füllt hier Wahl durch seine mit größter Spannung

erwartete ,Deutsche Geschichte " aus.

Das Buch wendet sich ausschließlich an die breiten Kreife

der geschichtlich interessierten Deutschen. Die 80 Seiten der Lie-

ferung geben tatsächlich einen Einblick in den gelungenen

Versuch, klare und präzise Wissenschaftlichkeit mit jener An-

schaulichkeit des Wortes zu verbinden, die allein den nicht aus.

schließlich selbstforschenden Leser zu fesseln vermögen .

Knappe, ganz klare Säße, von anschaulichen smuigen Worten

gefüllt, unterbrochen von Berichten von Augenzeugen oder an

deren Quellen, geben dem Leser die Gewißheit bildhaften Emp

findens. Der vorgreifende Himveis auf die Folgen ge-

wiffer Entscheidungen und Verhältnisse, die immer offengelassene

Möglichkeit der eigenen Stellungnahme zu wichtigen Fragen,

die scharfsinnig urteilende, nie aber einseitiger, enger Parteinahme

folgende Art des Verfassers, der damit troßdem nicht seinen

persönlichen Standpunkt verleugnet, geben diesem Auftakt zum

ganzen Werk jenen Gehalt natürlicher Frische und Reiz der

Darstellung, die den Leser zu anregendem Genuß mahnen und

zur Überlegung zwingen.

Aus einer ausführlichen Besprechung der Tübinger Zeitung.

Das Werk wird in Lieferungen von je 5 Bogen

herausgegeben.

Erschienen ist : Bd. 1 (Lfg, 1—9).

Geb. in Buckram R.)N. 23.—. Geb. in Halbpergament RM . 25.

Ermäßigter Subskriptionspreis .

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen



Beröffentlichungen der Württ. kommiffion für Landesgeschichte.

Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart.

Im Jahre 1927 erschienen :

Defan Dr. E. Schmid

Geschichte des Volksschulwesens

in Württemberg

80. VI und 431 S. Brosch. RM 12.-

Dr. W. von Heyd

Bibliographie der württembergischen

Geschichte

fortgesezt von Th. Schön und Prof. Dr. Otto Leuze

Band VI. Heft 1.

Enthaltend die ortsgeschichtliche Literatur von 1906-1915.

bearbeitet von Prof. Dr. Otto Leuze

8. 204 S. Brosch. RM 6.

Darstellungen aus der württembergischen Geschichte

Band XVII.

Gau und Grafschaften in Schwaben.

Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der Alamannen.

von Albert Bauer

8. VI und 122 S. Brosch. RM 4.50

Dr. Eugen von Schneider

Archivdirektor a . D.

Aus der württembergischen Geschichte

Vorträge und Abhandlungen

8. VII und 268 S. Ganzleinen RM 8.50



Veröffentlichungen der Württ. Kommission für Landesgeschichte.

Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart.

Heyd, W. , Bibliographie der Württembergischen Geschichte. Bard IIV 1_ver-

griffen. Fortsetzung ab Band III von Th. Schön und 0. Leuze: IV. Baud

2. Hälfte, VIII u. 386 S. 3 . V. Band, 208 S. 6. VI Band, 204 8. 6 #

Darstellungen aus der Württembergischen Geschichte.

I. Band: Der geschichtliche Kern von Hauffs Lichtenstein. Von Max Schufter.

1901. IV u. 358 .8". 3,50 M.

II. Band : Schubart als Musiker. Von E. Holzer. 1905. IV und 178 €. 8º.

3.M..

III. Band: Der Feldzug 1664 in Ungarn unter besonderer Berücksichtigung der

Herzoglich Württembergischen Allianz- und Schwäbischen Kreistruppen. Ein

militärisches Kulturbild. Auf Grund zum Teil unveröffentlichter Originalquellen

bearbeitet von Adolf von Schempp , Generalmajor 3. D. 1909. XII und

311 Seiten gr. 8° mit 4 Kartensfizzen . 5 M.

IV. Band: Die Württemberger und die nationale Frage 1863-1871 von

Dr. Adolf Rapp. 1910. XV und 483 Seiten. 7 M.
1

V. Band: Friedrich Karl Lang. Leben und Lebenswerk eines Epigonen der

Aufklärungszeit. Von Dr. Gustav Lang. 1911. X und 223 Seiten mit

Jllustrationen. 3 M.

VI. Band: Die Entwicklung des Territoriums der Reichsstadt Ulm im 13. und

14. Jahrhundert. Von Dr. Otto Hohenstatt. 1911. XIV und 134 Seiten

mit 1 Karte. 2,50 M.

VII. Band : Die Reichsstadt Schwäbisch Hall im Treißigjährigen Kriege. Bon

Franz Riegler. 1911. XII . 119 Seiten. 2 M.

VIII. Band : Die oberschwäbischen Reichsstädte. Ihre Entstehung und ältere Ber-

fassung. Von Dr. Kart Otto Müller. 1912. XIX u . 447 S. 5 M. (Vergriffen.)

Ergänzung zu Band VUI. Müller, Dr. K. D., Alte und neue Stadtpläne,

5 Ma•

IX. Band : Die württembergischen Abgeordneten in der konstituierenden National-

versammlung zu Frankfurt a. M. Von Dr. Thilo Schnurre, Mit einem

Anhang: Biographisches über diese Abgeordneten. Von Geheimem Regierungs-

rat Niebour. 1912. XII u. 126 S. 2 M.

X. Band: Die Kirchenpolitik der Grafen von Württemberg bis zur Erhebung

Württembergs zum Herzogtum ( 1495). Von Dr. Johannes Wülk und Hanš

Funt. 1912. XVI und 117 S. 1,50 M. x

XI. Band: Das Territorium der Reichsstadt Rottweil in seiner Entwicklung bis

zum Schluß des 16. Jahrhunderts. Von Dr. J. A. Merkle. 1913. XI und

130 S. Vergriffen.

XII. Band : Das Gebiet der Reichsabtei Elwangen. Von Dr. Otto Hutter,

1914. XIII und 228 S. 3,50 M.

XIII. Band : Badenfahrt. Württembergische Mineralbäder und Sauerbrunnen.

Von G. Mehring. 1914. XI und 204 S. 2,80 M.

XIV. Band: Die Triaspolitik des Frhr. K. Aug. von Wangenheim. Bon

Dr. Curi Albrecht. 1914. X und 196 S. 2,80

XV. Band : Die Entwicklung des Territoriums der Grafen von Hohenberg 1170 bis

1482. Von Dr. K. J. Hagen 1914. X und 97 S. mit 2 Karten. 2 M.

XVI. Band : Die Stellung der Schwaben zu Goethe. Von Frank Thieß

1915. VIII und 210. 3 M.

XVII. Band : Bau und Grafſchaft in Schwaben. Ein Beitrag zur Verfaſſungs-

geschichte der Alamannen. Von Albert Bauer, 1927. VI und 12: S. 450

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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